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Wir halicn dir thiiringisrhrii Edrr-
Ilrinr zur Reformation gestanden,

welche materiellen Verluste, welchen materiellen Gewinn haben sie
durch jene noch gewaltig nachwirkende Neuerung gehabt?

lese Fragen legte der fürstl.-schwarzburgische Konsistorialrath Herr vr.
Magerstedt zu Groß-Ehrich mir unterm 13. Juni 1865 vor.

Die Grafen v. Mansfeld waren es, auf deren Veranlassung
mein e Familie sich zu Anfang des 16. Jahrhunderts in GeHofen ansie¬
delte, welches von ihrer Herrschaft Hcldrnngen lehnrührig war. Kirchen-

Patrone von GeHofen waren bis 1666 die Grafen v. Mansfeld, und die
geistliche Oberbehördeder geistlichen Znstitute daselbst war das Konsistorium
zu Eisleben.

Ein eigentlicher Wechsel des Bekenntnisseshat hiernach wahrscheinlich
gar nicht stattgefunden, vielmehr ist die Reformation in der ganzen Graf¬
schaft Mansfeld und deren Znbehörnngen dadurch unmerklich eingeführt
worden, daß alle vakanten Pfarrstellen mit lutherischen Predigern besetzt
worden sind.

Verluste an materiellem Besitzthuinesind allerdings mit dem Anstritte
aus der katholischen Kirche für uns verknüpft gewesen. Bald nach dem
Erlöschen des alt-fränkischenStammes des EbersteinischenGeschlechtes
(2. Nov. 1600) mit Georg Sittig v. Eberstein zu Ginolfs meldete sich
tun Mai 1601) Wolf Dietrich v. Eberstein zu GeHofen für sich, seinen
Brnder Hans Christoph und seinen Oheim Georg bei dem würzbnrgischen
Lehnhofe zu den erledigten Lehen der fränkischen Vettern; man machte ihm
aber alle ersinnlichen Schwierigkeiten hauptsächlich wegen der Religions¬
änderung der in dein Eislebcr Kansistorialbezirke seßhaft gewordenen Eber¬
steine, und nach einem weitläufigen Prozesse sah er sich (30. April 1614)
wegen der für die Grafen v. Mansfeld übernommenenBürgschaften genö-
thigt, sich mit einer Abfindungssummezu begnügen.

Als etwa 30 Zahre später Wolf Dictrich's Sohn: der nachmalige General-
FeldmarschallErnst Albrecht v. Eberstein, wegen Erfurt an den Kurfürsten
Johann Philipp zu Mainz, der zugleich Bisckwf zu Würzbnrg war, geschickt
wurde, offerirte ihm letzterer: „Wann er ihm einen Sohn geben und katho¬
lisch werden lassen wollte, er solchem nicht allein die erste Domherrn¬
stelle, so in seinem Monat offen würde, sondern auch das erste Lehn, so
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ihm heimfiele, geben wollte; denn die alten Ebersteinischen Lehngüter

seiner Vorfahren wären zu lange in andern Händen, denen er sie wieder¬

zunehmen nicht vermöchte."

Aus den S. 673 meiner Geschichte, ferner S. 114 der Nachträge von

1879 und S. 98 ff. der Nachtr. von 1883 angeführten Stellen geht das

nahe Verhältnis und die wichtige Stellung Philipp's v. Eberstein zu Ge¬

Hofen zu den Grafen v. Mansfeld hervor. Auf dem nach Speier auf

den 3. Febr. 1529 ausgeschriebenen Reichstage sollte gemäß der kaiserlichen

Vollmacht außer über den gegen die Türken zn unternehmenden Widerstand

und über den Unterhalt des Reichs-Regiments und Kammcrgerichts auch über

die „Zrrsale unseres heiligen christlichen Glaubens" verhandelt werden. Der

König Ferdinand, dem es sehr darum zu thun war, daß die Fürsten mög¬

lichst vollzählig und frühzeitig in eigener Person in Speier erschienen, beauf¬

tragte deshalb seinen Rath, den Grasen Hoyer zu Mansfeld, auch den

Kurfürsten von Sachsen zum persönlichen Erscheinen einzuladen. Der

Graf entledigte sich dieses Auftrags jedoch nicht persönlich, sondern durch

Philipp v. Eberstein zu GeHofen, der 19. Februar, zwei Tage vor dem

bestimmten Eröffnungstermine, in Weimar, eintraf.

Nach der Stellung des Grafen Hoyer als Rath des Königs Fer¬

dinand läßt sich auch schon seine nicht sympathische Stellung zur kirchlichen

Reformbewegung erklären, und aus demselben Grunde auch die gleiche Phi¬

lipp's. Dieser erste Acquirent von GeHofen aus der Eberstein'schen

Familie wird daher noch als Angehöriger der päpstlichen Kirche gestorben sein.

Die anderen in ihrer Heimath gesessenen Grafen v. Mansfeld aber

betrachteten sich guusi als Landesherren ihres Eisleber Kindes Martin

Luther und rechneten sich dies Verhältnis zur Ehre an. Hieraus erklärt

sich die Begünstigung der unter Luthcr's unmittelbarem Einflüsse stehenden

Eisleber Geistlichkeit in deren Reformbestrebungen, sowie der dann in

der Folge durch Verordnung des Eisleber Konsistoriums in der ganzen Graf¬

schaft Mansfeld und den mit derselben verbundenen Herrschaften Ouerfurt,

Heldrungen und Artern eingeführten lutherischen Predigt und des Abend¬

mahls in beiderlei Gestalt. In GeHofen wird als erster lutherischer

Geistlicher Magister Rudolphi genannt, wie ein noch vorhandenes Epi¬

taphium seines Söhnchens ausweist.

Die Einführung der Reformation in den Grafschaften Mansfeld, Stol¬

berg und Schwarzburg geschah übrigens nicht plötzlich, sondern allmählich,

nachdem die freie Reichsstadt Nordhausen den Anfang gemacht hatte. Der

erste evangelische Prediger Hierselbst, und zwar in der Kirche auf dem Peters¬

berge, wurde am Sonntage LexuAesimus (23. Febr.) 1522 Luthcr's ehe¬

maliger Erfurter Stubengenosse und Ordensbruder Lorenz Süße aus Pirua,

nachdem er von 1519 bis dahin Prior des in der Nordhäuser Neustadt

gelegeneu Augustinerklosters gewesen war. Ein anderer Förderer der Refor¬

mation war der aus Nordhausen gebürtige gelehrte Prior des nahen Augusti-

ner-Serviten-Klosters Himmelpforten, bei welchem sich die bedeutendsten

Freunde der Reformation aus Nordhausen und Umgegend zu gelehrten Ge¬

sprächen und zu erfolgreichen Verhandlungen über die Verhältnisse der Zeit,

unter anderen über die nöthige Umbildung der verwahrlosten wichtigen Klöster

Walkenried und Ilfeld versammelte». — Unmittelbar entscheidend aber

für Nordhausens Übertritt wurde die Wirksamkeit von Luther's (ihn

nach Worms, sowie auch zuletzt 1546 aus der letzten, die Versöhnung der
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Grafen v. Mansfeld bezweckenden Reise nach Eisleben begleitenden) Herzens¬
freunde Justus Jonas.

Man mag in kirchlicher Beziehung der einen oder der entgegenstehenden

Richtung zugethan sein: so wird man von rein historischem Standpunkte in

Handhabung objektiver und unbefangener Methode die Wirksamkeit Luther's

in der deutschen Geschichte keineswegs gering anschlagen; aber selbst gute

Protestanten müssen von diesen: Gesichtspunkte aus zugestehen, daß, namentlich

Seitens der sächsischen Protestanten, Luther, der ja die seit Jahrhunderten

vorbereitete Reformation nicht allein gemacht hat, dennoch überschätzt worden ist.

Ein diesen Gegenstand behandelndes, in vieler Beziehung charakteristisches,

freilich aber sehr cum Arnno snlis zu beurtheilendes Manuskript verdanke

ich der Güte des k. sächsischen Oberforstmeisters und Kammerherrn v. Trebra-

Lindenau zu Polenz bei Brandis. Ich glaube, daß es selbst in kirchen¬

historischem Interesse ist, wenn ich dasselbe hiermit allgemein zugänglich
mache.

Simple und einfältige historische Erörterung der christlichen und ;ur Ehre

Gottes dienenden, auch von einer hohen Person movirten und in

Gnaden vorgegebenen Frage: Äu welchem Zahre des vorhergehenden

8aveuli die löbliche Grafschaft Schivarzbnrg von dem Papst-

thume abgetreten und durch Gottes Gnade sich zu dem evangelischen

Glauben oder lutherischen Religion erklärt und bekennet habe?

Thesis 1—6.

Gleichwie etliche Personen bald im Anfange der Kirche Neuen-Testaments
Jcsnm Christum, nnsern katholischen oder allgemeinen Heiland der Welt, für
den Sohn Gottes erkannten, andere aber spät zur gläubigen und scligmachcndeu
Erkenntnis Christi, die das Hauptstück ist im christlichen Wesen, hcrbeigebracht
wurden: ebcncrmaßen voot. Nartinus ^ut-Iwrus, gebürtig aus der uralten Graf¬
schaft Mansfeld, zog er die H. Schrift, so dazumal unter der Bank lag, mit
großer, saurer Arbeit wieder Herfür, lehrte auch und predigte, trieb und schrieb

in deutscher Zunge als der Deutschen Prophet auf das allerdeutlichstc und ver¬
ständigste das lautere helle Evangelium und reine Wort Gottes erstlich gar

allein und ohne alle Gehülfen wider die römische welche man vor
NaZistrsm üäsi rinicam st guiäsw iokrttidilsm nnwidcrsprechlich halten und
erkennen sollte. Da hat sich anfangs das Kurhaus Sachsen stracks mit dem
ersten nach dem Exempel der Bcthlehemitischcn Vichhirten zu den Krippen und
wahren Kirchen des Herrn Christi funden, ferner Ihre Schätze, auch Thür und
Thor in Ihren Fürstcnthumcn und Landen hochrühmlich aufgethan, daß der
König der Ehren mit seinem Wagen, Roß und Rentern des Evaugelii, auch
mit großen Scharen der Evangelisten Ps. 68 ans das allerherzlichste eingezogen
und ankommen; sintemal aus diesem neuen Wittenbcrgischcn Sion und Sächsi¬

schem Jerusalem unter dem christ-cifrigcn Schutze und Kirchenbehcrbcrgung
der dreien christl. und lobwürdigsten Kurfürsten zu Sachsen: tA-icksriei 8apion-

1«



tm*), ffobann tlonstans**), ffobannss ?riäsriens (lonksssor blg,Ana.nimns haben
nachmals andere christl. Könige, Kur- und Fürsten, Grafen, Herren, Stände und
Städte des Römischen Reichs das Gnadenlicht des h. Evangclii durch Prediger
und Lehrer in Kirchen und Schulen in ihren Ländern und Gebieten ausbreiten

und vor und nach Exhibirnng der Evangelischen Konfession***) bis ans
die trübselige Zeit der Hispanischen und Schmalkaldischcu Kriegs-Expedition
oder des auf Anstiftung des (loimilii zu Trient angezettelten gewaltigen Haupt¬
kriegs****), auch bis auf Ansberufung der Angsburgischen und Leipzigschen
(1532) Interims-Religion ihre Landkinder und Beneficiarien studiren, auch
mit großem Nutzen und Wohlfahrt ihren Unterthanen anferzichen und zubereiten
lassen.

Hergcgcu haben die Studenten im Anfange der Reformation zu Witten¬
berg öffentlich! ausgesagt, daß sie ganzer 5 Jahr die Imatlonss ^.oaäsmicms
gehört, aber nichts sei von Christo, von den Propheten und Apostel ihren Schriften
ihnen vorgesagt worden. Wie denn aus Wittenberg, welches die Papisten ein
Hundnest nenneten, voekor Luther erleget und zerstöret hat, die Befestigungen,

Anschläge und alle Heere des Goliatischcn Papstthums mit allen seine» ansehn¬
lichen und wohlgerüsteten Haufen, die sich von allen vier Kardinalwinden in

Europa erHuben gegen diesen einigen Augustiner-Mönch; denn es schrieb wider
diesen Mann alles, was die Feder regen kunnteff). Jedoch herrschete der wahre
Gott Israelis mitten unter seinen Feinden 110 Ps.; denn da waren etlichen
Gelehrten die Augen erleuchtet, die neben dem, daß sie aus den Latribrm und
alten Schul-Skribenten sich unterstanden, Iwrtbsri evangelische Lehre zu wider¬

legen und dem Papstthum Hülfe zu thun, dahin sind gebracht worden, daß sie
vom Papstthum abzufallen durch ihr überzeugt Gewissen gezwungen worden.

Das fürstl. Haus Anhalt, die Obcr-Markgrafschaft Brandenburg, der
Hochmeister in Preußen, das fürstl. Haus Lüneburg-Zell, die Landgrafschaft
Hessen, Graf Gebhard und Graf Albrecht zu Mansfeld, Halberstadter
Bisthum 1525, die Reichs- und andere Städte Nürnberg 1522, Wimpfen 1522,
Schwäbisch Hall 1523, Magdeburg, Reutlingen, Braunschwcig, Nörd-
lingen 1524, Joachimsthal in der Krön Böhmen, etliche Örter in Liefland 1525,
etliche in der Stadt Halle in Sachsen 1526, Breslau 1527, Kößnitz 1528,

Straßbnrg 1528 haben auch bald ihre Kirchen mit Rath derer großen und treff¬
lichen Männer I.ritbsri, IZnAMnbnAÜ sie. von dem papistischen Sauerteig ge¬
reiniget.

*) starb 5. Mai 1525, und ließ S. Knrfiirstl. Gnade sich für Seinem Ende mit
dem ganzen Abendmahl versehen.

**) Dieser ließ ihm (sich) alle Tage 6 Kap. ans der Bibel von 6 Edelknabenin
seinem Zimmer vorlesen, wollte auch ans dem Angsburgischen Reichstage 1530 ans
Befehl des Kaisers die Predigten erstmals nicht unterlassen, sondern ließ das Evan¬
gelium daselbst für und für predigen ungeachtetdes kaiserlichen Mandats; denn Ihre
Knrfiirstl. Gnaden fürwendeten, Sie könnten des Göttlichen Worts ja so wenig ent¬
behren, als des Essens und Trinkens.

***) Dem Kaiser 0o.ro! V. 1530 Sonnabends nach .lob. La.pt. (25. Juni) zu
Augsburg im Bischofshofenach der Frühmahlzeit bei 2 Stunden abgelesen, nntcr-
thänigst eingehändigt.

****) Denn zuvor ist durch Schickung des Allmächtigenbisweilen der Türke, bis¬
weilen Lraneiseu« der König ans Frankreich und andere Zufälle der armen Christen
Friedeschildgewesen.

ff) wie Kaiser Maximiliani Tochter Fräulein nachdenklich gerathen; denn
als die Profcssores oder Sophisten auf der Hohcnschnl Löwen bei dieser Marga¬
rethen, Gouvernantin in Niederlanden, einst hoch beklagten,daß Luther mit seinen
Schriften die ganze Christenheit verwirret und umkehret, hat Sie gefragt, wer denn
der Luther sei? Als sie ihr aber geantwortet, es sei ein nngclahrter Mönch,
sagt man, Sie habe darauf geantwortet: „So schreibet nun, ihr Gelehrten, deren
Euer eine große Zahl ist, wider einen ungelehrtenMönch, so wird sonder Zweifel die
Welt viel Gelehrten mehr, denn einem Nngelehrten Glauben geben". Solches ist
Anno 1520 geschrieben von llsnrieo Tmäplmnionsi.



Die Städte Magdeburg und Braunschweig können den Sonntag nnd

das Jahr, wann die lutherische Religion eingeführt, aus deponirten Urkunden
darthnn. Im Thuine zu Magdeburg ist die Zeit der Reformation mit güldenen

Buchstaben aufgezeichnet worden, 1523 am Tage ckoll. lZaxt. hat auf
Erfordern und herzliche Bitte eines ehrbaren Raths und vieler frommen Leute
der Stadt Magdeburg I). Luther die erste evangelische Predigt gethan. Im
folgenden 1524. Jahr ist Herr lüo. Mcol. v. ^.rllbsäortk, wie er von Imtllsro
vorgeschlagen, zu St. Ulrich erwählet worden.

Langsamer haben aus der römischen Babel und ihrem Gefängnis sich
entlediget die Hansstädte, als Lübeck und Lüneburg 1530, Augsburg 1531,
Ettlingen 1591; das Herzogthum Württemberg und Teck 1534 bei und zu
Reknperation-Zeit Herzog Ulrich's I. F. G. Landen, die Königreiche Däne¬
mark und Norwegen 1534, das Herzogthnm Stettin, Pommern 1537, das
Markgrafthum Meißen nach Absterben Herzogs Joh. Georg zu Sachsen 1539,
das Stift Quedlinburg 1539 unter Fräulein Anna Gräfin zu Stolberg, so allda
58 Jahr Abbatissa gewesen, die Pfalz nnd Kur-Heidelberg, Mecklenburg,
Baden, die Mark und Kur-Brandcuburg 1539, die Stadt Ravensberg 1546,
das Kloster Ilfeld 1550 und andere.

Denn nach dem Tod und christl. Abschied Herrn Urckbsri zu Eisleben in
seinem Patria 1546 d. 18. Febr. crgings, wie der alte papistische Prior im
Kloster Walkenricd prophezeiete; sintemal dieser, als er die Zeitung bekommen,

daß v. Luther gestorben, geweinet und gesagt hat: Nun wird's aber erst recht
über uns arme Mönche gehen.

Jedoch diese alle haben ihre Kirchen und Schulen vor höchstnöthiger

Aufrichtung nnd Stabilirung des Passanischcn Friedens 1555 auf evangelisch
reformiren und bestellen lassen.

Etwas spat haben das Erzbischofthum Magdeburg 1567, das Stift Hal¬
berstadt 1568, das Fürstenthnm Braunschweig Wolfenbüttelischen Theils nach
Absterben Herzog Heinrich's zu Brannschweig, das Kloster Gandersheim Fran¬
ziskaner Ordens 1570 — (zu Halle in Sachsen wurde das Franziskaner-
Kloster 1565 im August in eine öffentliche Knabenschule verwandelt) — etliche
Abbateien und Klöster in Ober- und Nnter-Dentschland dem Papstthume valedieiret.

Dannenhero der hochberühmte und IRvolo^us Lrimarirrs voriges Lasauli

Hr. I). Nm-kilius vlismniklns den? alten Herzog Julio zu Brannschweig aus
theologischem Eifer in einer Missio unter Dato Braunschweig d. 9. Xbr. 1578
christlich verwiesen hat, daß Ihr. Fürstl. Gnaden ihre 3 Söhne, nnd unter diesen
Herzog Usim-ieum äuliuw, postulirtcn Bischof zu Halbcrstadt, die päpstliche pvi-
NMIN tonsuram im Beisein etlicher Kapitularcn von Halberstadt annehmen lassen.

Solchergestalt, weil itzo erzählte, auch mehr andere Stift und Klöster im
H. Reich lliim st iuäv nach publicirtem und konfinnirtcm Passauischen Religions-
Frieden von den Inhabern derselben nach den Kirchen-Ceremonien der Augs¬
burgischen Konfession reformirt worden nnd hierdurch dem Papstthnm großen
Abbruch gethan, haben 1594 und 1613 nnd ans den Reichstagen etliche evange¬
lische und die katholischen Stände ihre Gravamina beiderseits ziemlich exasperirct
und geschärft.

Aber die lutherischen Possessores der eingezogenen Stifts und Klöster hat

auch Luther vorlängst in etwas verantwortet, daß die Papisten hierin in etwas
selbst in die Parthen hauen und zuvor die Balken aus ihren Augen ziehen sollen,
wenn er 4. 5 118 schreibt: „Wo wollt der Kardinal zu Mainz

bleiben, der zu Hall 2 Klöster geraubt und 2 Kirchen abgebrochen und mit

christl. Personen und Gütern gespielet, wie ein Gaukler? Wo bleibet König
Ferdinandus? Die Herzöge zu Bayern? Herzog Georg und andere Fürsten

mehr, so die geistlichen Güter und Personen so schätzen und raufen, daß ihnen
die Schwarte krachet? Oder meinen sie, man wisse nicht, wie die Klöster heißen,
oder wo die Kardinäl ihre Zinse haben? Eben das thut auch ietz unser Kaiser

Karl, welcher, nachdem er lange die geistl. Güter vertheidiget hat und nun stehet,



daß ein ieglicher Fürst die Klöster and Stifte zu sich reißet, sa nimmt er ietz
auch die Bisthum ein; wie er denn neulich die Bisthum Utrecht und Lüttik zu
sich gerissen hat, auf daß er auch partsin äs tnirion (ldristi überkomme."

Und also O! wie von Herzen gern hätten Imkllsmrui seine Widersacher tot

gehabt. Also wollte sich 4'llom. (Äjstanus Kardinal 1518 zu Augsburg auf dem
Reichstage unterstehen, gefänglich lmrtdömrnr gen Rom dem Papst zum Bcnt-
pfcnnig zu übcrschicken; aber da es fromme Leute iuue worden, gab O. Stan-

pitzen Uutlisi-o ein Pferd, und Herr Christoph Laugmautcl, einer des Raths zu
Augsburg, half ihn des Nachts durch ein klein Pförtlciu aus der Stadt; also
ritt er ohne Sporn und Schwert nach Wittenberg. Man hat auch wohl andere
List und Lrntngusn gegen 4,ri4lrsririr> versucht.

7 — 14.

Belangend nun in spssis die löblichen Graf- und Herrschaften des Hauses
Schwarzburg, wann oder in welchem Jahr, auch MonatStag das heil. Evan¬
gelium angegangen und in denselbigen aufkommen sei, auch in welcher Stadt
und Ort der erste Anfang gemacht, unter welchen Graf und Herrn Regierung

es geschehen, kann man von allen und dergleichen Fragpunktcn nicht so eigentlich
gründliche Antwort und umständliche Nachricht hiervon demonstriren.

Nun sind zwar 1521 auf dein ersten und großen Reichstage varoli V. zu
Worms persönlich gewesen und Imtl-srl Rcligionssachcn mit angehört Graf
Heinrich v. Schwarzburg zu Arnstadt, Graf Heinrich v. Schwarzburg, L,, dl.
ein Graf v. Schwarzbnrg, Domherr zu Köln, Graf Heinrich v. Schwarzburg,

Graf Balthasar's Sohn, inmaßcn diese 5 Grafen in lurtlisrl erstem Jeuischeu
Roiu, 454 und 6 zu finden sind.

Aber nichtsdestoweniger ist Graf Heinrich, Herr zu Arnstadt und Gonders¬
hausen, 1526*) bei und in der papistischen Religion Tods verblichen und I. Gn.

Leichnam von danuen nach Nordhauscu gebracht und in der Kollegiat-Kirchen,
wie der Leichstein allda ausweiset, begraben worden. Also soll Herr Balthasar

Graf u. H. z. Schwarzburg, Herr zu Leuteuberg, 1525 Sonntag nach dorpmis
(Mristi unter der papistischen Finsternis abgeschieden sein. Dem Papstthum, bis
wohl in den Tod, ist auch anhängig verblieben Graf Günther des Jungen Stief¬
bruder Heinrich zu Schwarzburg, denn er starb zu Frankeuhauscn 1537 und
wurde zu Sondershausen begraben in 3. Lmärsas-Kirchen**).

Die andern Schwarzburgischen Herren betreffend, regiert die Oberherr¬
schaft Arnstadt, Amt Jlmen, Rudolstadt und Blankenburg, auch die Hälfte der
Herrschaft Schwarzburg und die halbe Stadt Königsee Günther der Alte und

Ihr. Gnd. Sohn Graf Heinrich der Ältere, der bei Lebzeiten des Hrn.
Vaters mit Fräulein Katharina, geb. Fürstin zu Hcnneberg, Ehestiftung,

und 1523 Beilager gehalten. Dieser ist ein Groß-Herr-Vatcr der itzigcn (d. i.
der 1630 lebenden) gesammten Hochwohlgeborencn Grafen und Herren, sowohl
der Arnstädtischen als der Rudolstädtischen Stammlinie.

Auf der Leutcnbcrgischen Seite oder Theil war Graf Balthasar's Sohn
Hans Heinrich und hielt unterweilen Hof auf dem Stammhanse Schwarzburg,
bisweilen zu Leutenberg.

Ist also gewiß, daß die Mutation vielgedachter Religionssnchen oder Zutritt
zur reinen Lehr des heil. Evangelii in den Ober- und Untcrherrschaften Schwarz-

*) Graf Heinrich (geb. 1473 als Sohn Günther's des Mittleren und der
Kath. v> Qucrfnrt) war „ein heftiger Eiferer der päpstl. Religion." Der Schrecken
über die Besetzung Frankenhanscns durch Münzcr erschütterte den ohnehin kranken
Grafen so, daß er sich entschloß, zu Gunsten seines ältesten Sohnes Günther von
der Herrschaft abzutreten. Er zog sich nach Nordhausen zurück zu den ihm befreun¬
deten Domherren. Nur ein Jahr und wenige Wochen lebte er hier, denn er starb
4. Aug. 1526 und wurde in der Domkirchc zu Nordhansen begraben. Vgl. Prof. 4>r.
Th. Perschmann, Nordhanscns Mittelalters. Grabdenkmäler, Heft lll.

**) Er war des zu Nordhausen ff Grafen Heinrich Sohn und Bruder des oben
genannten Tomherrn zu Köln.



bürg fürgangen ist unter Graf Günther dem Altern (ff 1531) und allge-
machsnm fmtgcsetzct unter I. G. hinterlasscnen einigen Sohn Heinrichen dem
Altern (reg. 1531 — 1538), itsm unter Graf Günther dem Jüngern (reg.
1525 — 1552) und unter Graf Hans Heinrichen (reg. 1521 —1555).

Hütt auch allhier gute Gelegenheit, die mit eingefallenen Obstnonls. zu ver¬
melden, welche die Grafen zu Schwarzbnrg dazumal von dem christlichen Illo-
posito der Kirchenrcformation viel Jahr lang probabiliter zurückgehalten.

15—32.

1) Des lZ. L. Ooetoiäs i. k. ^ncirsas LoÄöimtsiui LnrlstnAji, ll'boolog.
und II. ll. 1)., auch auf fürstlichen Stiftung und Renten ^rolllämcon. zu Wit¬
tenberg, lärm- und zanksüchtiges Disputat über die Worte der Einsetzung des
h. Nachtmahls Christi; seine enthusiastische Kassirung der akademischen Ehrc-
grackunm, darum viel Studiosi von Wittenberg wegzogen; die Aufhebung der
Partikular- und Stadtschule allda, also daß es ganz dörfisch in der Pfarr¬
kirchen mit Singen hergangen; folgend seine Bildstürmereien, auch Abschaf¬
fung des Chorrocks, geweihter Kleider, Caseln und Alben in der Nachbarschaft
Orlamunda am Saalstrom, allda er den Pfarrherrn dommoänm austrieb,

so durch fürstl. Ordnung und der Universität Recht daselbst hingesetzt war,
und nahm die Pfarr mit eigener Gewalt; schalt Imlllsrnm einen Hozelprediger,
Bicrpapst, tollen Sophisten; seine unreputirliche Gemeinschaft mit den Bauern,
von denen er schlechthin Nachbar Andres geheißen wurde — diese vbgeschriebcnen
fnrwitzigen und seltsamen Attcntata erregten nicht wenig Oberherren und Unter-
thancn, die noch im Papstthum waren, anietzo zu geschweigcn des Feuers, so
von N. Hnldcr, Zwinge! zu Zürch in der Schweiz und II. Oscolarrixaäio oder
Hausschein IVinslmrgsnsi (war zuvor ein gelehrter Münch zu Altenmünster in
Bayern) zu Basel, auch A-uck. Servers in Oberdeutschland angezündet und nach¬
mals je mehr und mehr ausgebreitet worden.Denn als diese abscheulige vetormnlionss zu Wittenberg cingeführct
wurden, hat Luther auf wohlmeinenden kurfürstl. Befehl unter der Wormi-
schcn Heimreise ans des Raths zu Wittenberg ihren Kutschen, da er ohngefähr
in der Krenzwochcn durch zween Ehrliche von Adel bei Waltershausen auf¬
gefangen, sich still und verborgen in seinem Latllwo zu Wartburg über Eisenach
in Thüringen aufhalten müssen. Auf diesem Schlosse legte er sich mit großem
Fleiß auf die Griechischeund Hebräische Bibel.

2) Da nun wieder dieser Luther ex Lnkbmo 1522 zwischen Aschermitt¬
woch und Jnvokavit laut seines verneucrtcn schriftl. von der Kirchen allda ge¬
stellten Berufs nach Wittenberg zu Roß zu seiner anbefohlenen Profession
und Predigtamt ankam und wieder Kirchen und Schulen anrichtete, N. Cnbri-
clsm, einen Karolstadtianer und andere, so geirrt, mit Predigten oder sonsten
zurccht gebracht; ihm fürnnhm die Siblin zu verdeutschen*), sperrten sich wieder
die bösen Geister auf der andern Seite ans das weidlichste, weil Göttliches
Wort den abgöttischen Baaliten von diesem unfern N. Sslin an die Gurgel
gesctzet wurde. Denn l>. Hieronimus Gode, der Thumdechent, Joh. Staffelstein
nnd übrige Papisten in Stift- und Schloßkirchen, eben allda, behielten ihr

Meßopfer und Papstthum mit allen Cercmonien, fragten nichts nach v. N.
Luther, wie heftig er auch auf sie predigte, also daß auch 1523 zween vnuo-
viel, so zum Thumhcrrn erwählet waren, wieder abgesetzet wurden und Kurfürst

Herzog Friedrich nicht konfirmiren wollte, dieweil sie sich nicht wollten von pa¬
pistischen Bischöfen ordiniren lassen.

*) ließ den 13. Febr. durch den Druck ausgehen ein Stück der Kirchcnpostill vom
Christtag an bis ans den Sonntag Spiplmnins, predigte bei anhaltender Schwachheit
nnd KrankheitN. Simonis Seins Sontnni oder von Brückstcdt, Pfarrherrn allda, nnd
v. LnWsnlmZii Somsrnni ^mtsosssoris selber dreimal die Sonntag nnd Festzeiten über,
erstlich in seinein Kloster für seinen trntribns, den Augustinern, darnach in der
Pfarrkirche, wenn man das Sntrem oder Vreäo ausgesungen, auch Nachmittag
dorn 12 nach dem Geläut ohne Schüler.



Und über diese dreierlei Rcligionsstrcite,als über Iwrlllori nach Gotteswort
christl. angestellte Reformation; 2) über v. darlstackü Deformation; 3) über
der Stiftkirchen zu Wittenberg Obstination — gab es bei andern außerhalb
Wittenbergwnndcrseltsame Judicia nnd ungleiche oder widcrsinnischc Censuren.

3) Thät der Aufstand der aufrührischen Baurcn 1525 dem aufgehenden
Lichte und Laufe des Heil. blvanKolii großen Schaden, denn man gab der lutheri¬
schen Lehre Schuld, sie richtete Aufruhr an (Sie riefen, da stehet man des
Luther's Geist, daß er Blutvergießenohne alle Barmherzigkeit lehret, der Teufel
muß ans ihm reden!)*) und daß die ausgestandenen Baurcn sollten mißbrauchen
die Freiheit des Evangelii wider die Obrigkeit nnd geistlichen Ordcnsleute.

Im Frankenlande hatten ihr 40(100 150 Schlösserund 23 Klöster ge¬
plündert, zum Theil verbrannt. Demnach, als auch die im Thüringerlande
nnd im Harze zusammenlaufen, unter andern das Thnmstift Jechaburg über
Sondershansen, die reichen Klöster Walkenried, Kelbra, Frankenhauscn,
Ilfeld und die fürstl. Abtei Hirschfcld, Propstei Göllingen stürmetcn und
plünderten, auch etliche Klöster in Mansfcldischcn Landen verbrannten**):
hat I), Narkin, der gleich im Mansfcldischcn Lande war, selber gesehen nnd er¬
fahren, wie toll, rasend und unsinnig sie waren, Graf Al brecht zu Mansfcld,
Herrn zu Schrapcl, fleißig vermahnet, die aufrührischen Baurcn, seine Lands¬
leute die Härzlingc, mit Gewalt anzugreifen, also daß dieser Mansfeldische
Graf der erste Herr war, der sich mit 60 Pferden aufmachte, von welchen 200
aufrührische Baurcn find geschlagen nnd erstochen worden. Auch zu mehcrer
Ablehnung der Hartbeschuldigten Aufruhr hat Luther das erste Schreiben
wider die aufrührischen Baurcn zu Eislebcn im Garten Johann Dächcrer's,
der gemeinen Herrschaften zu Mausfeld Kauzlers, angefangen zu schreiben und
hernach zu Wittenberg durch den öffentlichen Druck lassen ausgehen.

G. Fabricius setzt, daß die aufrührischen Prediger Münzer's 8000
Bauren nnd u. a. bei sich gefänglich geführt einen Grafen v. Schwarzburg,
nennt aber diesen Herrn nicht mit dem Tanfnamen; erwähnt ferner, daß vor
dem Angriffe bei Frankcnhauseu dreimal zu den versammelten Münzerischen
Bauren sei auch ein Graf v. Schwarzburg, sie zu Nicderlegung der Waffen
zu ermahnen, von den dreien Fürsten Herzog Georgen zu Sachsen, Herzog
Heinrichen zu Braunschweignnd Landgraf Philipp zu Hessen abgefertiget,
darauf sie zuletzt der Fürsten Kredcnzschreibcn zerreißend einen andern abgesandten
Edelknaben v. Gestosen barbarischerweise umgebracht haben***).

Hierauf ist die Schlacht angangen. Die drei Fürsten, so wider sie ge¬
zogen, hatten 1500 Reisige nnd nicht viel Fußvolk. Auf dem Schlachtberge nnd
in der Flucht sind bei 5000 Mann erlegt und zu Frankenhausen 300 geköpft.
Ist geschehen zwischen ckubilaks und (lantats. Darauf ist Thomas zu Held¬
rungen gütlich und peinlich gefragt worden, endlich mit Pfeifern, dem Traum¬
prediger, zu Mühlhansen geköpft wurden.

Weil nun viel Schwarzburgisches Landvolk beneben den Bürgern zu

*) Also mußte der große Kur-Apostel St. Paulus auch höreu zu Philipp!
von Juden und Heiden, er machte die Stadt irre, er erregte den ganzen Weltkreis
zum Aufruhr.

**) Er Gaugolph, der Siecheuprcdiger zu Frankenhansen — welchen nachmals
die Weiber zu Fraukeuhauseu mit ihren Waschbleuel» haben zu Tode geschmissen —
hatte ein Fähnlein angenommen, sind die von Heringen und Greußen darunter
gewesen. Graf Ernst's und Graf Albrecht's v. Mansfeld grobeUnterthanen nann¬
ten in Briefen oder Schriften I. I. Gn. Gn. nicht mehr gnädige Herren, sondern
Bruder Albrecht und Bruder Ernst.

***) Thomas Münzer hatte auch Graf Ernst's zu Mansfcld Haupt, wenn er
das Schloß Hcldrnngcn erobert, wollen abgeschlagen haben; vermeinten, ein Bauer
würde IVO erschlagen, ja mit einem Filzhute wurden sie 5 zu Tode werfen, die Büchsen-
stcine wurden im Schießen zurückkehren und die Feinde treffen, Münzer's Ärmel
würde alle Büchscnstcine sahen, die wider sein Volk geschossen wären.



Arnstadt, Frankenhnnsen, Heringen nnd Greußen darunter waren, auch
Graf Günthcr's des Jungen Kanzler zu Gondershausen gesucht, das Haus
in des Kanzlers Abwcscn verwüstet und spolirt worden war: haben ihre Ober-

Herren, die Grafen v. Schwarzburg, desto mehr Ekel für der Lutherischen
Religion zu dieser Zeit gehabt, scind auch zu Arnstadt 9 Anführer mit dem
Schwerte gerichtet und 44 derer in die Thürme gelegt worden.

4) Dicweil I). Luther beides vom Papste zu Rom Imons X. zweimal,
17 Tage vor dem 1. April 1520, it. 1521. 5. dal. rlpril., auch vom Kaiser
Karl V. durch öffentliche Bullen nnd Edikte, in welchen auch dckretirt, man solle
billig bei dem christlichen Brauch nnd alten Gewohnheit bleiben — (die zwcifel-
ohnc in dem Schwarzbnrgischcn nkllolUrl oder zum wenigsten I. I. G. G.

auf der Post zugeschickt worden) — in öffentlichen Bann nnd Acht erklärt
worden. Ja er war zu Rom am Grünen Donnerstage mit brennenden und

ausgelöschten Fackeln bcleucht und beleitct; sein Bildnis verbrannte der Papst
nnd ließ ihn ansschreicn als einen Ketzer*).

Markgraf Albrecht, Kurfürst zu Mainz, der zugleich Erzbischof zu Magde¬
burg und Administrator zu Halberstadt war, auch die Ehre nnd Würde eines

Kardinals vom Papste zu Rom überkommen, ließ Imtbsri Neues Testament (erst¬
mals 1522 cdirt), seinen deutschen Psalter (1524 crstl. publicirt) nnd andere
Bücher zu Mainz öffentlich verbrennen**), über welchen Lutherischen Brand
zu Mainz Ulrich v. Hutten, eine rittcrmäßigc und gelehrte Person in Ost¬
franken, eine christliche Klage in öffentlichem Druck geführt hat.

Dannenhcro auch Graf Günther zu Schwarzbnrg, Herr zu Arnstadt und

Gondershausen, unser gn, .Herrschaft Gr. Hr. Bater, also von den papistischen
Baaliten in I. G. Landen verhetzt, bald im Anfange seiner Regierung zu
Sondershausen nicht gestatten wollen, daß arme Kurrendschüler und Kinder
aus der Feinde nicht haben sollen lutherische Gesänge und deutsche
Psalmen ans der Gasse singen nnd beten. Und weil Kaspar Kordis in seiner
Jugend Gr. Günthcr's ernstes Gebot übertrat, wurde er auf den Tag llnoodi
rlpoLloli zu Sondershanscn in die Grube, wie also das Sondershänser Karzer
damals gencnnct wurde***), ohne alles Erbarmen geworfen nnd 7 Wochen mit
Wasser nnd Brod gespeisct. Dieser Kaspar Kordis ist nachmals 60 Jahre lang

in der Grafschaft Schwarzbnrg in beiden Ämtern Keula nnd Stranßberg
(endl. zu Neerstedt bei Schlotheim) Schulmeister nnd Pfarrh. gewesen, hat auch,
als Wilhelm Graf zu Schwarzburg christt. Visitation anstellen lassen, was ihm
wegen gesungener deutschen Psalmen zu Sondershauscn begegnet, um¬
ständlich erzählt, also muß Satan thnn und immer Unglück und Hindernis
anrichten.

5) Wenn ans des damaligen Limiwm Mdliet Beschaffenheit denen Herren
Grafen zu Schwarzbnrg genugsam bewußt war, wie >528 die nächst-
gesesscnen Erz- nnd Bischöfe zu Mainz, Würzburg und Bamberg und andere

weltliche Fürsten Wider Kursachsen und Landgraf Philippen zu Hessen
verdächtige Kriegs-UraspaiAtionss anstellen sollten, daß derowegen der Kurfürst

*) Mathias Weibel, cv. Prediger, ist ans Anstiftung des Abts zu Kempten
6. Sept. >525 erstochen worden; also mußten auch Bender Henrich zu Wietmarschen,
Adolf v. Klarenbach, Wilhelm v. Zöllner n. a. ihr Leben nnstBckcnntnis des heiligen
Evangelii lassen. X, >524 ließen der Herzog in Bayern nnd der Bischof zu Trier,
weil sie lutherische Predigten gehört, viel ihrer Leute umbringen.

**) It. Ivie der Bischof von Passan einen ev. Prediger >3. Aug. >524 zu Schidingen
anfs jämmerlichste verbrannte, also hat dieser Kardmal Alb recht, oder doch die
Kapitels-Tyrannen zu Mainz, einen feinen Prediger, II, (Zsorginm Winklcr von
Bischofswcrda, welcher am ersten das Evangelium in der Thnmtirchc zu Halle rein
nnd lauter gepredigt, bei 2 Meilen von Aschaffcnbnrg menchlischer Weise ermorden
lassen. Man hat auch viel Priester im Rhein heimlich ertränkt.

***) Dies Gefängnis war in der That eine Grube bei dem Anfange des Schloß-
Grabens am Zeughansc, nnd hat vielleicht der Kctzcrthurm auch davon seinen Namen.
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Johannes zu Sachsen »nd der Landgraf sich in die Gegenwehrzn stellen
genöthiget waren - denn allenthalbendie starken Reden gingen, das Evangelium
sollte in deutschen Landen mit Gewalt wieder gedämpft werden, sollte es auch
viel 1000 blutige Köpfe kosten —: erfolgte» bei den damals 3 regierenden
Schwarzbnrgischcn Herren allerlei Nachsinnen;dann I. I. G. G. sowohl
des Erzbischofs zu Mainz, als des Kurfürstenzu Sachsen Vasalli waren und
also zn Verhütung allerlei Unheils, Unruh und größeren Unfriedens in ihren
Landen recht zwischen Thür und Angel in der Kluppe staken. Mag auch wohl
am Sondcrshäuscr Hofe zu der Zeit der alten Sachsen Sprüchwort in dem
Fall eingeführt worden sein: Es ist besser, unter einen krummen Stab als unter
einem blanken Schwert zu wohnen.

6) Diewcil die Herrschaft Lcntcnberg, Nudclstadt und die Beste zum
Stein Könitz zur Krone Böhmen gehörig, wußten Graf Günther der
Ältere, auch sein Sohn Henrich und der LentcnbergischcGraf Hans Henrich,
als Mitbelehntcr,ihres Lchnkönigs zn Böhmen Uoräin. I. damaligenIlomeor und
üble Affektiv» gegen die lutherische Lehre und Stände Wohl. Die Königliche
Würde hieß Imilmi-om in der zwciweiblichcnEhesache des Landgrafen zu Hessen
einen Buben. I. Königliche Würde zog auch seines Herrn Bruders, Kaiser
(laroli V., Hand hinweg oder zurück, als Ihr. Majestät L.. 1530 nach der
Apologie-Schrift der Augsbnrgischcn Konfession-Ständeallergnädigst greifen
und abnehmen wollte, davon drunten Ulms. 34 noch mehr folgen soll.

Auch hat dieser böhmische König Ferdinand I. sich unterstanden, des
Kurfürstenzu Sachsen Kloster Grünhagen und die Dörfer, so in der Krone
Böhmen gelegen, von deswegen, daß der Abt den Habit ab, auch die päpst¬
lichen Ceremonien niedergelegt und sich in Ehestand begeben, einzunehmen
und zn gebrauchen, die der Kurfürst auch über sein vielfältiges Anlangen nicht
hat wieder bekommen können. Darum und ans andern Ursachen mehr, sonderlich
aber, weil das Kloster Dobrilng im Fürstenthumc Niedcrlansnitzvon andern
hat wollen eingenommen werden, ist Se. Kurfürstl. Gnade nicht unbillig bewogen
worden, dasselbe 2 oder 3 Jahre darnach einzunehmen.

Dieses alles mag etlichen, wo nicht allen damals regierenden Schwarz¬
burgischen Herren Grafen zu der Zeit nicht unvcrhalten blieben sein. Man
spitzte auch ziemlich die Ohren an Herrcnhöfen, daß der wahren lutherischen
Religion halben die Heirath, so zwischen Königl. und Kaiser!. Majestät Schwester
»Nd Herzog Johann Friedrich zu Sachsen bei Lebzeiten des alten Kurfürsten
psr voi-ba, 6s prasssuki beschlossen, verbrieft und versiegelt war, auch zurück und
umgestoßen wurde; denn Kaiser!. Majestät Gesandter Hannart unverholensagt,
man wäre Ketzern Glauben zu halten nicht schuldig.

7) Etliche Schwarzburgische Mönche, Meßpriester und gewöhnliche Beicht¬
väter haben auch angezweifelt diesen Herren Grafen zu Schwarzburg in Ohren
gelegen v. öMi-tln und seine Lehre mit ausgeworfenen unnützen Karten pasquillirt
und schändirt. Denn also ging's frisch in allen Landen her, wollten gerne die
Felsen zerreißen für Bosheit, daß sie die Leute in des Papsts Netze ziehen und
behalten möchten. Sollt's denn nun nicht auch von den Klosterleutenzn
Arnstadt, Sondershausen und sonstcn mit aller Geschwindigkeit sein
getrieben worden? Dann an andern Orten stäupte ein junger voolor seine
deutsche Bibel auf der Kanzel mit Gerten, daneben sagend, sie soll es
besser lernen.

8) Daß auch etliche Mamelucken, als <4. Wiimollus, Pfarrer zu Nieneck
in der Kur Sachsen, v. Johann Speiser, Priester zu Augsburg, v. Krauß
zu Halle in Sachsen, Bischof Albrecht's zu Mainz Leibarzt n a. von der
lutherischen Lehre wieder abfielen, ärgerte auch unsere alte Schwarzburgische
Obrigkeit nicht wenig. Dieser Exempcl nun geschahen etliche nach der
Schimpfrcde Ilrasmi llotseoäomi so loueiöm Imlllsrum loouplötars
mutlos. Mancher nahm eine fette Präbendc, ein Kardinalhütlein, ein Bisthum,
eine Abtei, ein Kanonikat, ein groß Lehn, trat wieder zu den Feinden der



Wahrheit, half das Evangelium peinlich verfolgen nnr nm des Bauches willen.
Vor das dritte mußte Luther auch den Calvinisten herhalten, ärgerten sich
über ll-ritbizri Brille und Schlafpclz.

v) Hat auch der tansendknnstige Satan, der sich nnterwcilen pflegt in einen
Engel des Lichts zu verstellen — und wenn die Leute die Wahrheit nicht
annehmen wollen, miisjen sie lngcnhaftigcnund kräftigen Jrrthnmern glauben

- vielleicht seine Poltergcistcrci mit Nachtgcspcnstcrn an Schwarzburgisch cn
Herren-Höfen ganz meisterlich getrieben. Also ging's anderswo mit der Naria
jlloramts; mit dem Ciliaxglöcklcin im Kloster zu Wimmclbnrg nicht weit von
Eislebcn, dahin eine große Wallfahrt mch Zulauf war; mit dem Nachtgcspcnstc
zu Magdeburg, das da winselte wie ein jung Kind, nnterwcilen heulte wie
ein Wolf, denn der Vater hatte seinem kurz zuvor verstorbenen Kinde keine
Vigilicn oder Seclmesscn singen lassen; auch plagte Satan 1521 H.Johann
zu Sachsen, als S. F- G. letztes Gemahl, die von Anhalt, starb, daß es im
Schlosse polterte, gleich als ging seiner verstorbenen Gemahlin Seele nm.

Sollten denn nicht auch die Mönche auf der Rothenburg inderGüldcn-
Ane über der Stadt Kelbra bei Occasion mit ihrem Püstrich nach Gewohn¬
heit ihrer verblendeten Abgötterei Herren und Unterthancn in solchen Schwarz-
bnrgischen und Stolbergischcn Territoriis desto mehr zu betrügen und zu
äffen sich ans das beste bemühet haben? ist wohl der Wahrheit nicht unähnlich.
Denn da war der Kyffhäusischen und Rothenbnrgischcn Kastellen Lehnherr,
auch dieser dicken Finsternissen und papistischen Wallfahrten starker Patron
Herzog Georg von Sachsen zu Dresden.

Was ist aber der Pü strich, oder wie etliche Harzbauren in der Güldenen
Aue ihn noch nennen, der Bcnstard? sollte wohl gefragt werden; folgete darauf
richtige Antwort: er ist ein Brustbild gewesen, welches weiland ans dem Bcrg-
schlosse Rothenburg in einer Mauren hinter einer Tafel in der Kirche gestanden,
zu denen jährlich eine große Wallfahrt gewesen. Und ist ein Mönch aufgestanden,
hat gepredigt, sich kläglich gcstellet und gesagt, daß Gott sehr zornig sei, und
damit sie solches augenscheinlich sehen möchten, würde der Ben strich donnern
und höllisch Fmer ausspcien. Alsdann hat er befohlen, die Tafel aufzuheben,
dahinter der Ben strich gestanden. Wenn das geschehen, hat der Beustrich
eitel Feucrflammenwie höllisch Feuer ansgespicn mit solchem großen Geprassel,
als wenn es donnert, welches etwa so lang gewährt, als man über den Franken-
hänsischen Obermarkt, den Anger genannt, vom Nordhäuser Thore an
hinunter gehen möchte. Wenn solches das Volk, so zur Wallfahrt kommen,
gesehen, hat es geweint und sich erbärmlich erzeigt. Darauf hat sie der Mönch
vermahnet, daß der Beustrich nicht anders könnte versöhnet werden, als wenn
man ihm mildiglich opferte. Da hat denn das arme Pöbelchenmit Haufen
gegeben und vermeint, daß dadurch Gott versöhnt und sie von ihren Sünden
los würden.

Nun aber ist es lauter Betrug gewesen, damit die Leute nur geäffet worden.
Denn es haben andere Mönche durch einen andern heimlichen Gang in der
Mauren hinauf zum Bilde, da es in einer Tafel gestanden, kommen können,
haben's aus der Tafel hinweg genommen und mit Wasser gefüllt; dann es
inwendig ganz hohl und einer Ellen lang gewesen, ist ein Eimer Wasser darein
gangen, hat 2 Löcher, eines auf dem Kopfe, das andere für dem Munde gehabt,
welche man mit Flöcken, nachdem es voll gcfüllet, zngestecket. Darnach hat
inan's ins Feuer gesetzt und im Feuer heiß werden und wiederum an seinen
Ort gebracht. Wenn es dann Zeit gewesen, daß der Mönch befohlen, daß man
die Tafel anfthun sollte, hat man den Zapfen, so dem Beustrich für dem
Munde gesteckt, mit einem Siöcklein behende hinweg rücken können. Alsdann
hat dieses Bild das eingegosseneWasser, so durchs Feuer heiß gemacht, ans-
gespcict, welches ein Ansehen gehabt, als wenn es lauter Fcuerflammenwären,
da es doch nur warm Wasser gewesen, und einen solchen Knall von sich gegeben,
als wenn es donnerte. Solches Bild war noch chmals bei einem weit und breit



bekannten vom Adel von Tütchcrode am Harz vorhanden, aber folgends auf
die Schwarzbnrgischc Hofhaltung nach Gondershausen transferirt worden,
lind wenn es, wie oben stehet, zugerichtet wird, so befindet sich's noch wie vor
Alters. Dasselbe Bild ist von Erz gemacht und kann kein Mensch wissen, was
es vor Metall sei, und niemand kann es auch nachmachen, daß es also Flammen
ausgösse.

10) Als auch Mordbrenner,von den Papisten dazu erkauft, Feuer in die
lutherischen Örter einlegten, wie geschehen zu Eimbcck, Goßlar und Nord¬
hausen (allda v. Zkartin in einer einigen Predigt viel tausend Bürger und fast
die ganze Stadt bekehrte), und dieselbigen den Lutherischen großen Schaden
zufügten, wurde abermals Graf Günther der Jünger, welcher dazumal
zu Sonders Hansen Hof hielt, sehr deshalbcn stutzig gemacht.

14) Erweckt's in vieler Herzen ziemlich Geblüt, daß zu der Zeit die hohen
Häupter der Welt und Cedern Libani oder die benachbartenmächtigen Poten¬
taten: Herzog George zu Sachsen (Herz. Alb recht's, des edlen Helden,
Sohn) im Lande zu Meißen und Herzog Henrich von Braunschweig, der
alten Religion oberster Hauptmann, so gar iible Nachbarnder Evangelischen
gerathen waren, davon viel zu schreiben.

A. 1525 half Herzog Georg zu Dresden einen Abschied machen, daß
man die Aufrührcr im Banerkricge nicht stillen könnte, es wäre denn der
Luther tot, die Lutherischen zuvor ausgerottet. Das hieß die Büchse geladen,
die ihm zuletzt Gott versagte. Er war Lnthcr's heftiger und öffentlicher Feind;
aber I). lKarlin fürchtete sich nicht, wenn es gleich g Tageslängen eitel Herzoge
Georgen regnete und ein jeglicher wäre 9fach wüthendcr, denn dieser war: „Ich
werde mich drum für keiner Wasserblase zu Tode fürchten" — „Herzog Georg
wird so lange an den Reifen klopfen, daß einmal der Boden ansspringenmuß."

Sein Sohn, Herzog Johannes, welcher starb 13. Januar 1537, hat dem
Vater einen Eid schwören müssen, daß er nach seinem Tode ein ewiger Feind
der lutherischen Lehre bleiben wollte, hat's auch 1). Nai-Iiu durch Lukas Kranach,
berühmten Maler, zucntbicten lassen; er ließ ihm aber durch gcmcldten Kranach
wieder zuentbieten, er würde nicht ans Regiment kommen, noch seines Vaters
Tod erleben, inmaßen auch geschach. Ja, sollte dieser Herzog Georg seinem in
der Religion wankenden Lehngrafen nicht sein gehässig gewesen?! Wie feind¬
selig war er auf seinen einigen und leiblichen Bruder Herzog Heurichen und
seine Söhne Herzog und (die zu Torgan bei dem Herrn
K. Johann Friedrichen fast erhalten und anfcrzogcn waren), er könnte des
Herrn Bruders Namen, dieweil er ketzerisch oder lutherisch, nicht auf den Münz-
sortcn dulden. Von dem ganzen Fürstenthnme assignirte er ihm nicht mehr,
als drei Ämter Freiberg, Wolkcnstein und Marienberg neben einem
gewissen Jahrgeldc.

Ja es stunden die Augsburgischcn,Schmalkaldischen oder protcstirendcn
.Konfessionsstände noch 1539 in großer Gefahr. Denn also hat's Luther
erzählt, wie in solchem 1539. Jahre die Papisten große Praktiqncn und Rüstung
des Krieges wider die evangelischenStände hätten fürgehabt, sie gar zu vertilgen,
also daß Herzog Georg zu Sachsen gesagt hätte, sein Bruder, Herzog Henrich,
dürfte sich auf den Kurfürsten zu Sachsen und seinen Bruder nicht verlassen,
denn sie möchten sehen, wo sie zu Pfingsten bleiben, lind nachdem Kaiser
Karl V. eine Zusammenkunftder Fürsten gen Frankfurt am Main verordnet,
da man von einem Frieden handeln sollte, und dahin ankamen Herzog Johann
Friedrich, Kurfürst, Markgraf Joachim, Kurfürst zu Brandenburg, Landgraf
Philipp von Hessen und andere Fürsten, dazu die Kaiserliche Majestät ihre
Räthc auch der Orten geschickt, da Sie die protcstirenden Stände nur mit
der Nase herum führte des Friedens halben; denn um Bremen und Lüneburg
in die 9000 auserlesener guter Kriegesknechtezusammen liefen, die sollten Wider
sie gebraucht werden. Aber der Kurfürst von Sachsen und Landgraf zu
Hessen hatten dieselbigen durch Bernhard v. Miela, Rittern, besprechen und
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an sich ziehen lassen und ihnen Geld auf die Hand gegeben. Welches durch
Gottes wunderbare Schickung sich also zugetragen, daß die Knechte, die wider
die Evangelischen bestellet, darnach ihre Beschirmer sein mußten. Da starb
plötzlich und unversehens Herzog Georg zu Sachsen unter solchen Tagen zu
Frankfurt. Als mm dieses große Glied aus der Kette gerissen war, da blieb
alle Kriegesrüstung.

12) Der Kaiserl. Majestät Karl V. und der Königl. Würde Ferdinand I.
Hofräthe, ja die meisten Räthe am Kammergerichte zu Speier, wie
schnaubeten sie mit Dräuen und Morden wider das kleine Häuflein der Lutheraner
und meinten, sie thäten Gott einen Dienst daran; je mehr sie Blut vergießen
würden, je höher sie im Himmel sitzen wollten und eitel -rursolos Samotoruir,

vcrdieneten. Denn was thät iL Mart. Solt, der kaiserl. Kanzler, nachdem 1530
der Kaiser auf dem Reichstage zu Augsburg einen scharfen und geschwinden
Bescheid Wider die Protestircnden ergehen ließ (nämlich daß Kaiserl. Majestät
diese Sekte und lutherische Lehre nicht gedächte zu leiden, wollt auch zu Aus¬
rottung derselben samt dem päpstlichen Anhange ihre Königreiche, Land und

Leute, Gut und Bkut nicht sparen) und deswegen Kaiserl. Majestät mit denen
Kurfürsten zu Mainz und Pfalz-Heidelberg ein ernstes Gespräch anstelleten: ist
dieser Kanzler, welcher dabei gestanden, unbedachtsamer Weise heraus gefahren
und gesagt: „Ihr Kaiserl. Majestät hätte noch mehr Länder und Königreiche
und wollten das Dekret, welches einmal Wider die lutherischen Ketzer wäre
beschlossen worden, endlich exeguiren, und wenn auch gleich ganz Deutschland
darüber zu Grunde und Boden gehen sollte". Da ist ihm der hochlöbliche und
tiefverständige Kaiser in die Rede gefallen, hat ihn gar ernstlich angesehen und
gesagt: Ei, das Hab ich Dir nicht zu reden befohlen, denn meine Meinung ist
nicht, daß Deutschland soll verwüstet werden, es ist ja mein Vaterland und von
ihm habe ich die höchste Ehre empfangen.

Dieses alles ist, wie glaublich, I. I. I. G. G. G. denen Grafen zu
Schwarzburg auch zu Ohren gebracht worden.

13) Weil zu Bononien thcils scharfe, theils vertraute Gespräche zwischen
(llsmsnlöw VII. und Kaiser Karl vor und nach der Kaiserkrönung mit der
güldenen Krone in Beisein des alten kaiserl. Kanzlers Nör-miüni, nachmals
Kardinalis, und der allerältesten Kardinäle gefallen waren; auch wenn 1527

nach Erstürmung und Eroberung der Stadt Rom unter Herz. Karl von Bonrbon

aus Frankreich dem Papste und den Kardinälen van dem deutschen Kriegsvolke
vielfältiger Drangsal und Verspottung vor und in der Engclsburg begegnet —
als daß die deutschen Kriegskncchte ihn, den Papst, gefangen gehalten, päpstl.
Bullen, Diplomata, Brevia und Bücher den Pferden und Mauleseln nnter-

gestreuet, insonderheit aus Fürwitz den abwesenden 0. Luther mit angekleideten
Meßgewanden gleich für des Papsts Palazzo mit possirlichen Ceremonien zum
Papste erwählet hatten (unter andern Huben die Stratiotcn 2 Finger auf und
fingen alle überlaut vooo Ltslitorsg. zu schreien: Luther, Papst! Luther, Papst!)
— das konnte der verspottete Lapa und seine pAmalss populi nicht verschmerzen,
schmierten es dem frommen Kaiser eben dick auf das Brod und ist ferner
ruchbar worden in allen deutschen Landen. Zwar des Papsts oberster Feld-
Hauptmann kll-sntins dm-W hatte das kaiserl. Kriegesheer in Italien kurz vor

Einnehmung der Stadt Rom gar zu schimpflich verachtet, sagend, er wollte die
Stadt Rom wohl erhalten vor den schwarzen hispanischen Köpfen und
deutschen Weinsänfern, sie Hütten weder Schuhe noch Kleider und rostige
Degen, damit man nicht ein Salat möchte abschneiden.

14) Nachdem mit allergnädigster Konferirung hoher Dignitäten, Würden
und allerlei politischen Bcgnadungcn etliche Herren Standespersonen meisterlich
inficirt wurden, damit sie bencben ihren Unterthanen bei dem Papstthume stand-
haftig verbleiben möchten, hat 1530 Graf Günther von Schwarzburg von
Kaiserl. Majestät den Titel und Prädikat Wohlgeborncr, auch im Siegel das
rothe Wachs zu gebrauchen erlanget. Andere Herren etliche, wie auch die
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Grafen v. Gleichen (denn dicselbigen, oder dach ihre Nnterthanen sonderlich in
denen Herrschaften Kranichfeld und Remda hatten sich allbereit zur lutherischen
Lehre gewandt oder bekannt), mußten das grüne Wachs fort gebrauchen oder
damit siegeln lassen.

Also den löblichen oder christlichen Kurfürsten zu Sachsen Johannes
Friedrichen gleichsam in der Religion wankend zu machen, doch ohne I.
Knrfürstl. G. Änmuthen, geschah des Kaisers Fürschlag, Förderung zu einer
Heirath zwischen I. K. G. ältestem Sohne Herzog Johann Friedrichen und
Königl. Majestät Ferdinand I. Tochter Fräulein Eleonoren zu thun beneben
schriftl. Ratificirung, sofern in der Religion nur Vcrgleichnng zutwr geschähe,
im Fall aber seines tödlichen Abgangs dem 2. Sohne H. Johann Wilhelm
(auf den die Kur Sachsen fällt) dieselbe zu vermählen.

15) Herrn Heinrich zu Schwarzbnrg des Altern Schw.-Herr-Vater Fürst
und Graf Wilhelm zu Hcnneberg, auch die Herren HohnsteinischcnHarzgrafcn
zu Lohra, derer Land von dem Bischöfe zu Halberstadt lehnweise dcpendirte,
waren zu dieser Zeit noch eifrige Papisten, wie denn Graf Günther's des
Jüngern Frau Mutter Bruder Graf Wilhelm zu Hohnstein Bischof zu
Straßburg, dann auch die Herren Vettern und Grafen zu Stolberg wegen
der ehemaligen getroffenen und vom Hause zu Sachsen konfirmirten Erb¬
vereinigung zwischen ihnen und dem Hause Schwarzbnrg mit Beschickungen
und Besuchungen werden fleißig bei denen Schwarzburgischen Herren Vettern
es dahin gearbeitet haben, daß der Zutritt zu der evangelischen Religion aber¬
mals retardirt worden im Ansehen, weil des Papsts Lehre viel 100 Jahre alt
sei. Aber Luther antwortet, was 100 Jahre unrecht gewesen ist, ward nie
keine Stunde recht; wenn die Jahre recht machten, wäre ja der Teufel der
Allergerechteste auf Erden, der nun über 5000 Jahre alt ist. Haben immer
objicirt und eingewendet, die katholischeLehre ist bei unfern Vorfahren, auch
Groß-Herrn-Vätern, auch Ahnen für die rechte Christenheit gehalten worden
Imtw. ?om. V. 4. p. 25. Die Christenheit ist nicht eine Regel und Maß über
Gotteswort, sondern auch Gottes Wort ist eine Regel und Maß über die Christen¬
heit, und die Christenheit macht nicht Gotteswort, sondern Gottcswort macht
die Christenheit. — Darum auch

16) Dieser Graf Günther der Jünger sich mit Frauen Elisabeth, Herrn
Antoni Grafen zu Isenburg und Büdingen Tochter, 20. Nov. 1528 ver¬
mählte, da diesem und ändern Grafen und Herren in der Buche, Wettcrau und
Rheinstrom vom Mainzischen Kapitel, Bischöfe zu Würzburg und Abte zu Fulda
gewaltig Achten auf die Garn gegeben wurde, daß in diesen Enden und Ortcrn
das lutherische Geschmeiß, wie sie es nannten, nicht einreißen und um sich
fressen sollte; und ist dieser Schwarzburgischcn Landesmutter Fr. Elisabethen
leibliche Schwester Fräulein Ludowiga eine Nonne im Kloster Marienbrunn
gewesen. Daher ist zum

17) dazu kommen, daß in der I. I. G. G. Landen benachbarten Stadt
Erfurt langwierige Uneinigkeiten zwischen den Stiftern, v. Konrad Klingen,
Predigern zum Barfüßern, auch Rath und gemein Bürgschaft entstanden; denn
allbereit 1519 theils die Bürgschaft Uutbsoo in Sachen der Religion beigepflichtet,
auch 1521, wie er nach Worms citirt, vomiri. yrmsiwoä. seine Predigt im
Augustiner-Kloster in großer Frequenz angehört (Sein Thema war: Haltet
Friede!). Endlich wurde ebenerzählte Irrung 4. Mart. 1530 zu Hainmelbnrg
beigelegt und durch den löbl. Bund zu Schwaben gestillet und Friedcnsartiknl
aufgesetzt, deren der nachfolgende dieses Lauts: „Zum 6. sollen in den zweien
Stiftern und zu St. Petri nach altem Herkommen und christl. alter Ordnung
gesungen und gehalten werden ohne VerHindernis eines Raths und Gemeine
der Stadt Erfurt, auch in denselben zweien Stiftern und zu St. Petri niemands
zu predigen gestattet werden, als demjenigen, so von geistlicher Obrigkeit jetzt
gcmeldter 3 Gotteshäuser zugelassen sei; aber allen andern Gotteshäusern, Falls
und in Sachen den Glauben und Ceremonien betreffend, wollen Wir hiermit



und diesmal keiner Partei nichts gegeben, genommen, erlaubt und verboten
haben". Daraus klärlich zu vernehmen, daß der Erfurter ihr gnädigster Herr
zu Mainz, ErzbischofAl brecht, mit der Veränderung der Religion nicht
totalster, sondern st, ^naistrrirr zufrieden. Und solches ist wegen der.Sonders¬
häuser Herrschaft, st. der daran stoßenden Ämter Keula und Straußberg,
so auch erzbischöfliche und mainzischc lsuäg. oder Lehen sind, Graf Günther
dem Jüngern nicht unvcrborgen blieben; seind auch angezogeneHammclburgsche
und andere beigefügte Konkordata zu Erfurt am 12. Mai 1535 durch den Druck
publicirt worden.

33.
Uber diese 17 angeführten Motive hat sich min viele Jahre diese unsere

alte gnädige Schwarzburgische Herrschaft hoch alterirt, und die daraus ge¬
schöpften Gedanken haben sie nachmals gebissen, wie die feurigen Schlangen.

Wie denn auf dem Reichstagezu SP ei er 1529, allda die evangelischen
Fürsten und Stände zum ersten Protestircnde genannt worden, Graf Günther
der Jüngere auch persönlich erschienen ist, und wohl noch mehr stärkere
psrsrmsiorms,in Aromio saalsmae stachLlicas Fuß zu halten, so Von andern
ansehnlichen katholischenFürsten, Bischöfen, Prälaten, Äbten, Grafen und Herren
in Diskursen vorgelaufen, Sr. Gn. Herzen tief eingebildet worden.

Jedoch wenn es auch gleich eitel türkische, tartarische Kaiser, eitel zornige
Könige und Fürsten regnete und schneiete 9 Jahre lang in einander, dazu alle
Teufel, schreibt Luther, müßte Gottes gnädiger Wille endlich prävaliren und
emporschwcben. Darum obgleich die4oder 3 wohlgedachtcnSchwarzburgischen
Grafen und Herren nicht allerdings die evangelischeLehre vor sich annehmen
wollten, daß demnach viele oder etliche I. I. I. G. G. G. arme Unterthanen,
welche bei Kurfürst Johann zu Sachsen, so unterweilen zu Torgau, unter¬
weilen zu Weimar in ThüringenHof gehalten, um Zulassung und Beförderung
des reinen Wort Gottes flehentlich und einschlich in llnterthänigkeit suxplicanZo
anhielten, zu Arnstadt von andern Schwarzburgischen Örtern erleuchtete Herzen
und Augen überkamen.

Man hat auch beiläufig diese Nachrichtung, daß um und in der Stadt
Lcntcnberg das heilige und reine Wort Gottes etwas ehr als zu Arnstadt
soll aufgenommen und angenommenworden sein aus Ursachen des Grafen
Albrccht zu Mansfeld, der sich jederzeit für einen sonderbaren Freund
Luther! in der That bewiesen^), sonderliche und vertraute Freundschaftmit
Hans Heinrich Grafen zu Schwarzburgund Herrn zu Lcutenberg jederzeit
gcpflcget, und ein Herr den andern oft besuchte; darauf erfolget ist, daß sowohl
dieser Leutenbergische Herr hinter die eigentlichen Personalia Imtllsri und bib¬
lischen Fundamenta seiner Lehre vorkommen ist und fleißig erkundiget, auch mit
Wunder erfahren, daß ringsum um I. G. Lande her, als zu Neustadt ander
Orla, Pößneck, Saalfeld und anderswo der Antichrist ausgestänpct wurde.

Daß auch dieser löbliche Herr zu völliger Erkenntnis des heil. Evangclii
weiter progrediren möchte, nahm er 1530 die allergewünschte und güldene Occa-
sion wohl in Acht, begab sich in Person auf den Reichstag nach Augsburg,
ließ ihm alles, was sich in dieser allcrwichtigsten Glaubenssache begab, mit hohem
Ernste angelegen sein. Da wirkte der getreue Gott durch ein und ander gott¬
selig Nachsinnen in diesem Grafen und Herrn, daß auch aus I. G. Herzen die
großen Warten und Klötze, darüber er und andere Stände oft geschwitzt und
sich sehr geängstiget,fein aus dem Wege geräumet wurden. Denn allda zu

I. Gn. haben 1546 auf den todkranken Luther zu Eisleben irgend 6 Stunden
vor seinem seligen Abschiede selbst Einhorn gcschabet und Sr. Gn. Räthe einer, Konrnd
v. Wolframsdorf, zuvor selbst ein Löffel voll, damit der voctor desto weniger Absehen
hätte, genommen. Dieses Grafen Albrccht Gemahlin hat im letzten Paroxysmo
I). Martin den Puls mit kräftigen Stärkwassern selbst angestrichen; auch wurde gnädige
und rühmliche Anordnung gethan, daß sein toter Leichnam in einen von Zinn gegossenen
Sarg eingelegt worden.



Augsburg erfuhr mau, daß die Kaiserl. Majestät, der liebe Kaiser Karl, soll
gesagt haben, es müßte ja nicht die Augsburgische Konfession so gar böse
sein, weil so gar viel großer, hoher, gelehrter und redlicher Leute solche an¬
nähmen. Da haben auch das Widertheil selbst erfunden, daß die Lehre nicht so
böse sei, als sie durch ihre giftigen Prediger und Ohrenbläser und hässige Fürsten

ist fürgebildet worden, ja sie hatten sich gar nicht versehen, daß so eine güldene
Lehre sein sollte. Ihrer viel haben bekannt, es sei lauter heilige Schrift, man
könne sie mit der Schrift nicht widerlegen, daß sie gar viel anders zuvor be¬
richtet waren gcwest. Das war auch die Ursache, warum man schwerlich zuließ,
daß sie gelesen ward; denn die Neidfürsten und giftigen Lügner sagten Wohl,
wo sie gelesen würde, daß ihre giftigen Lügen mußten zu Schanden werden;
hätten gerne gesehen, daß Kaiserl. Majestät stracks ungclescn und ungehört alles

verdammet hätte. Aber da Se. Kaiserl. Majestät nicht konnte erhalten, daß sie
öffentlich für jedermann lesen ließe, that demnach so viel, daß man sie für den
Reichsständen in des Bischofs von Augsburg Hofe*) lesen und hören mußte,
wie auch solches andern Fürsten und Bischöfen und Sophisten zuwider war und
sie bitterlich verdroß.

Dieses sind alles herrliche und authentische Formalia llutlleri von Recitiren

oder Ablesen des Angsburgischcn Glanbensbekenntnis, inmaßcn auch die folgenden
in N S. 4. x. 299.

1531 in seiner Warnung an seine lieben Deutschen von der ^.polopsia..
„Da die Unfern," schreibt er, „hatten ihre Antwort wollen Kaiserl. Majestät
übergeben wider der Sophisten Vorlegung, soviel man derselben nach der Ver¬
lesung (3. Aug.) hatte behalten, und Kaiserl. Majestät mit der Hand darnach
greift und wollten sie annehmen (22. Sept. nl. 27. Sept.), da zuckt der König

?sr<ZirmnÄns Kaiserl. Majestät Hand zurück, daß solche Antwort (HgzoloA.
dorrt'.) nicht wurde angenommen; daraus abermals wohl scheinet, wer die Leute

sind, die unter Kaiserl. Majestät Namen ihren Haß und Neid treiben, so doch
wohl Kaiserl. Majestät anders gesinnct und gcncigct wäre."

In solcher Zeit des währenden Angsburgischen Reichstages hat sich Luther
zu Koburg — auch in seinem andern Pathmo ans kurfürstlichen Befehl auf¬
gehalten. Allda hat er auch unter andern das schöne tröstliche Gcsanglicd
„Eine feste Burg ist unser Gott" aus freudigem Herzen verfertiget. Und
weil unterdessen zu Augsburg der „Fürst dieser Welt" (Joh. 14) durch
die katholischen Fürsten und Herren grausamlich wüthctc und tobctc, daß auch
Herzog Georg zu Sachsen sieben ganzer Monat mit seinem Sohne H. Frie¬
drichen allda verzog, auch die evangelischen Fürsten und Stände in der Welt

zugleich Angst hatten (Joh. 16), seind dieser Spruch von Luther N 7. U. 227

u. 215 ausgelegt ganz tröstlich und hierzu dienlich.,,
Aber Günther Graf zu Schwarzbnrg der Ältere, Herr zu Arnstadt

und Sondcrshausen, unaugeschen, daß er Kurfürst Johann zu Sachsen bestallter

Rath war, empfing aus Wcimarischcm Hoslager unterschiedliche und zu
Zeiten harte Befehle, derowcgen, grrmriaur nninrirs asZsr ssmpsr sral, Se. Gn.
sich bald von Arnstadt ins Königslchn, bald nach Blankenburg, bald ans

das Schloß Schwarzbnrg Arnstädtischen Thcils, als in Neichslehn zu begeben
pflegeten. Da haben I. G. 2 Städte es auch gemerkt und nach dem Excmpel
der benachbarten sächsischen Städte Saalfeld und Orlamunda, Jena und
Kahla, an welchen Orten Luther 1524 in Beisein N. Wolfgang Stein, Hof¬

prediger zu Weimar, ans fürstlichen Befehl geprcdiget**), erstmals lutherische

*) Aus der Missio Kurf. Johannis von Sachsen an 1), Luther: „Denn der König
und der Widerpart hat aufs fleißigste dafür gewehrct. Aber so viel haben wir er¬
halten, daß auf heut den Tag nach Johannis Kaiserl. Majestät dieselben Artikel in
ihrer Majestät Palast will hören. Das ist darum angestellct, daß nicht viel Leute
dabei sein können."

**) ist auch 1528 die Universität Wittenberg der vergifteten Luft halber an dem
Elbstrome gen Jena verlegt worden.
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Gesänge singen gclernet, den evangelischen Prädikantcn im Fürstenthume Sachsen
und m dem Städtlein Remda, wenn sie vielleicht die Jahr- und Sonntags-
Märkte mit den Ihren zu besuchen angegangen, mit Andacht zugehört und ob
es gleich Graf Günthern, ihren gnädigen Herrn, sehr und bitterlich verdroß,
das liebe Wort Gottes lieb gewonnen.

Ist auch von den Alten von dem Haus- und Tischgespräche ihrer Eltern
angemerket, daß die Bürger zu Blankenburg eher sich lutherisch erkläret,
als die zu Rudelstadt, hatte auch glaubwürdig gehöret, wie daß der von
Gräfenthal hingezogenePfarrer, Willen Rödern, vielleicht der letzte papistischc
Plebanns zu Rndelstadt, soll auch evangelisch gewesen sein.

Etwan haben die ältesten Bürger darneben erzählet, wie daß man zu
Rudelstadt in der Fr. Elisabeth-Kirchen auf dem Markte das finstere
Papstthum behalten und zugleich vor der Stadpforten in St. Andreas-
Kirchen (vielleicht wegen des Landvolks von Volkstedt, Kumbach, Teichweiden,
der beiden reußischenDörfer Bürbach und Merbach, des Thunischen Dorfs
Ammelstädt und anderswo zulaufendenLeuten) lntheris ch singen und evangelisch
predigen müssen; eben als hätten die Bauren im Aufstande 1525 draußen auf
dem Schaffenbergc vor der Stadt, wie die Plebanci mag sein genannt worden,
bcneben barbarischerZerreißung der Zinsregister und andern Briefen auch
Kurden Christoph v. Witzleben, den alten Utsbanuw, übel traktirt und bis
auf den Tod geschlagen, davon er auch im folgenden Jahre gestorben. Solcher¬
gestalt mögen wohl aus Furcht dieser oder folgender Plebanns oder seine Friih-
mcsscr genöthiget worden, deutsche Gesänge in der Andrcaskirchen singen zu
lassen, darbencben vorhergangen, daß man mit .Kap-. Hieolao Stübshorn, von
Blankenburg aus dahin kommend, des v. Witzleben Luoosssors an der
Plcbanei, wegen des ärgerlichen Lebens mit seiner Konkubin,die er nicht hat
ehelichen wollen, übel zufrieden, darum er und sonst ein Dorfpriester, Johann
Pcrner, so auf AnordnungJunker Heißen, Voigts oder AmtmannS zu Rudol¬
stadt, des Nachts mit seiner Köchin durch den Richter, Baurenfinkgenannt, hat
sollen abgeholct werden, Reißaus gebend sich in das Stift Hall gemacht, da zu
dieser und folgender Zeit der Erzbischof Albrccht solch Bubcnlebcn an seinen
Priestern wohl dulden können. Darum v. Staupitz, eine adelige und theolo¬
gische Person, im Papstthum von großem Ansehen, diesem Bischöfe zu Mainz
im Scherz fiirwarf und sagte, er wäre der größte Hurenwirth in Deutschland;
denn kein Hurenwirth hätte auch aus dem reichsten Muhmenwesen jährlich über
50 Gulden nicht zu Zinse; der Bischof aber hätte über 500 Gulden und wohl
mehr. Da lachte der Bischof und sprach: Ja davon besoldet man die Schreiber
in der Kanzelei.

In dem Schwarzburgischen Städtlein Teichel war um diese Zeit ein
Prediger, der wär gern evangelisch worden; hergegcn war ein anderer Priester
zu Rittersdorf, in dem Gleichischcn-KranichfcldischenDorfe, der wollte lieber
papstisch bleiben. Dannenhero pcrmutirten und tauschten mit einander diese
beiden vieini ihre Pfarrsitze und Ämter und fiel hiednrch des von Teichel sein
FilialkirchHaufeld auch mit hinweg.

Sintemal nun hierüber wohl- und mehrgedachterGraf Günther der Älter,
sonsten auch Veitstanz von seinem gebräuchlichen Sprüchworte also genannt,
bei der kurfürstlich Torgischen und Wcimarischen Regierung um seiner papistischcn
Verstockung in große Beschwerunggcricth, haben die noch übrigen papistischcn
Bürger zu Rudelstadt sich zu der evangelischen Lehre bewegen lassen und auf
eine Zeit selbst öffentl. Licenz ihnen genommen, mit öffentlicherGassenprozcssion
versamletvon der Kirchen L. ^nckrons in und zu der Elisabeth-Kirchen auf
den Markt gegangen und mit dem unlängst aufgekommenen Gesänge Imtbm-i
„Eine feste Burg ist unser Gott", jung und alt, groß und klein, den
reinen Gottesdienstauch allda ingcsamt eingesungen und ihrer alten gn. Obrigkeit
Ungnadevon dem christlichen Werke lauter nicht abschrecken lassen. Nsrm-llius
und Spangenberg bezeugen, daß viel alte Leute in der Schlesien und am Harze
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eben auf den Schlag den Anfang des wahren evangelischen Christenthums aus
Betrachtung der gesungenen deutschen Lieder geschöpft, theils andere, so in des
Papsts Lehre ziemlich verwickelt, durch ihren Kindern zu Haus gebetenen
Katechismus (1529 pnblicirt) zum wahren christlichen Glauben sind befördert
worden. Zwar daß noch zu Rudelstadt im jährlichen Gedächtnis mit christ¬
lichen Gesängen bei dem Johannisfeuer auf dem Markte (und auch fast vor
30 Jahren ans solchen Festtag hinter St. Andreaskirch cn bei dem Schönseldischcn
Hofe gesungen wurde) von der kleinen Jugend und Schnlmägdlein angestellct
wird, weiß ich nicht, „ob's ein eigentlicher Beweis der Reformation sein kann;
denn auch an andern Ortern dieser Johannistag noch mit größerem Gepränge
von Rosentöpfen und Gassengesängen auch von der Jugend feierlich gehalten
wird. Zum andern hat man auch an unserm Saalstrom in Städten und Dorf¬
schaften weil, vor 50 Jahren auf I^stars des Finstern Todesbild von Stroh
geflochten aus einer Stange mit sonderlicher Prozession in der Höhe getragen;

geschicht aber auch noch an andern Örtern dergleichen.
Unlängst hierauf erfolgete, daß dieser in der papistischen Finsternis hart

verstockte Graf Günther in seinem hohen Alter zu Arnstadt 8. Aug. 1531

am Tage v/ri-roi von dieser Welt durch den zeitlichen Tod abgefordert wurde,
und also I. G. arme lutherische Unterthanen bessere Luft wegen des neuen
Lichts des heiligen Evangelii überkommen. Sonstcn haben seine Unterthanen
Se. Gnaden gerühmet, daß er nach dem lobwürdigen Excmpel Kaiser l?sräin. I.
mit allem Willen Bürgern und Bauren Audienz gegeben, damit ihre Klagen
und Beschwerden desto schleuniger verabschiedet würde.

Trug sich auch weiter zu, daß Kurfürst Johannes zu Sachsen 16. Aug. 1532
an einem Freitage b. 10 antsomr. am Schlage in Beisein v. Imtbsri in Christo

entschlafen und am 18. ch. früh zu Wittenberg um 7 Uhr in die Schloßkirche
begraben war. Da hat der eine christliche Kurfürst Johann Friedcrich zn

Sachsen und Burggraf zu Magdeburg seinen Vasallum Graf Henrichen zu
Schwarzburg den Altern, der seinem Vater unter andern in der Regierung
der Arnstädtischen Herrschaft succedirte, die Lehen über dieselbige etwas ver¬
weigert, bis so lange die völlige Abschaffung des Papstthums und völlige Ein¬
führung der evangelischen Glaubenslehre in Städten, Land und Dörfern, Adel
und Unadcl er koncedirte. Da geschah die Versprechung, daß man zn Arnstadt,

in I. G. Hauptstadt, in der Käfcrnburgischen Pflege, Königsee, Ullendorf,
Blankenberg und Rudelstadt?c. noch in demselben Jahre wollte durch reine
und lutherische Theologen Visitiren lassen.

Diese erste Visitation der Schwarzbnrgischcn Kirchen wurde 1532 zn Werk
gesetzet, und ließen sich in nachfolgenden Jahren etliche Mönche aus dem Kloster
Paulinzella zu den ersten evangelischen Prädikanten bei dem Schwarzburgischen
Wald- und Landvolke gebrauchen. Aber welches dazumal viel Unterthanen der
Schwarzburgischen Oberherrschaft Wunder nahm, begehrte man zn dem ge¬
meldten Werke der angestellten Visitation keine kttrfürstlichen Theologen von
Wittenberg, Jsenach, Jena oder Weimar, sondern v. Johann Langen, ein
feiner, alter, ansehnlicher Theologus, der auch beneben v. Staupitz, General-
Obristen des Augustiner-Ordens, mit Hrn. laitllsro von Jugend auf umgangen,
und der Pfarrherr zu Liebringen in der Gleichischcn Herrschaft Ehrenstein,
Rempe genannt, requirirt und erfordert.

Sonderlich hatte Herr Henrich Graf zu Schwarzburg der Älter ein gut
Herze bekommen, daß in diesem 1532. Jahre eine Fricdenshandlnnge zwischen
dem römischen Kaiser, römischen und böhmischen Könige ?srckiimnZo und
Kurfürsten zu Sachsen und andern deutschen evangelischen Fürsten angestellct,
daß kein Theil das andere bis ans ein Koncilium beleidigen sollte, welche friedliche

Transaktion hernach 23. Juli zu Nürnberg geschlossen und endlich am 2. Tage

des August von Kaiserl. Majestät„ bestätiget worden.
Dieser Graf Henrich der Älter starb auch zu Arnstadt im 7. Jahre

seiner gräflichen Regierung seines Alters 40 den 12. Juli 1538, verließ keine
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W jungen Herrn, sondern 2 Fräulein und die Gemahlin schwangerenLeibes, welche
aber auch eine Loslbuwaw oder Fräulein zur Welt brachte. Also eroberte oder
als Mitbelehnterbekam Graf Günther der Junge zn Sondershausen alle
seine Herrschaften.

Und als nun Frau Katharina, geborene Fürstin zu Henneberg, ihren
Witwcnsitz oder Lcibgcdinge, beides zu Rndelstadt und zu Blankenburg,
bezogen und wirklich eingenommen, ist von dcrselbigen in Städten nnd Dörfern
solcher beiden Ämter der reine Gottesdienstbesser als zuvor befördert worden;
da denn die ganze Bibel, zu Wittenberg M 40 st 41 durch Johann Lust
gedruckt und in 2 Thcil gebunden, in Ihr fürstl. Gnaden Ämter gehörige Pfarr¬
kirchen 1542 Donnerstag nach Jnvocavit überantwortet worden. Außer was
sonsten von denen Leuten, feinen, fleißigen Männern, Hrn. Albrccht vrooons,
I. fürstl. Gn. Hofprcdiger (erstl. obersten Pfarrherrn der Kirchen zu Nudelstadt,
1541 uf den Aschermittwochvocirt und ckis UoiUtdoii 1551 verstorben), auch von
Hrn. LartRolowaso6ornllg.räo,so von Stadt Jlmen 1557 zum Pfarramte der
Kirchen Rudelstadtberufen, und von 1). Uiool. Usroono, gräfl. Schwarzb. Super¬
intendent zu Arnstadt, gut Exempel im Lehramtcund unsträflichLeben denen
benachbarten Pfarrern sind gegeben worden. Jedoch ist die Kirche und die Stadt
Rudelstadt wegen des llsnra- nnd Wucherstrcits zwischen ietzgedachtcm Herrn
Bartholomäum Gcrnhard und beiden Junkern seßhaftig zu Rudelstadt: Georg
v. Schönfcld und Georg v. Schönberg, so in währendem Streite im Amthause
Todes verblichenund nach Arnstadt sein Leichnam müssen geführet werden (1565);
dann vor das 2tc wegen Hrn. Valentins Agclli*), auch zum 3ten wegen N. Imm.,
Pfarrers allda, welcher es mit Victorwo LtriZsIio Synergisten und mit 1), Joh.
Slossslio, auch mit den heimlichen Calvinisten zu Wittenberg nnd derselben
Latrono Oasp. Lonosro, U. und ^.eaä.-Ilmpmokoro1571, hielt und in ein Horn
blies, in etwas geärgert worden. Diese Hcnnebergische Fürstin nnd Schwarz¬
burgische Witfrau starb 7. Nov. 1567 im 28. Jahre ihres Witwenstuhls.

Ferner betreffend Hrn. Günther Grafen zu Schwarzburg den Jungen,
ist dieser Herr dein Papstthnmeeine Zeit lang anhängig verblieben, darum I. G.
erstgeborner Sohn Graf Günther der Streitbare bald in der Jugend auf
die katholischeUniversität Ingolstadt in Bayern überschickt worden; der andere
Sohn Graf Johann Günther mußte die papistischen orckinss wider seinen Willen
annehmenund ward Kanonikus in den hohen Stiftern zu Köln, Straßbnrg,
Würzburg nnd Bamberg.

Das folgende 1539. Jahr (zu rechnen vom Stcrbjahre Hrn. Henrich's zu
Schwarzburg)ist unter andern daher in Beruf kommen, daß nacher Arnstadt
die Schmalkaldischen Bnndesverwandten den 19. Nov. ein Bnndstag
ausgeschrieben nnd gehalten haben, ausgangs dessen die Stadt Riga in Liefland
nnd andere sie in ihr Vcrbündnis aufgenommen; ist wohl vermuthlich,daß die
Diskurse der anwesenden ansehnlichen Rcligions-Stände zu der Zeit unter-
währendcn Konvention bei diesem Graf Günther sonderl. Alteration verursachet
haben und nicht ohne Nutz bei I. G. möchte abgangen sein. Wird auch stark
kolligirt, weil I. G. zwiermal auf dem Reichstage zu Spei er 1544, da der
junge Kurfürst zu Sachsen um allen Mißverstand mit Kaiser!, und Königl.
Majestät gänzl. vertragen worden; dann wieder 1545 zn Worms, da verab¬
schiedet wurde, daß das Speicrische Kammergericht gleichmäßig nnd unparteiisch
sollte besetzet werden, und allezeit persönlich erschienen: daß diesem Herrn endlich
das Licht des heil. Evangclii immer je näher durch göttliche Erleuchtung ins
Herz geschienen; denn in diesen lianvsntibrm Impsrmlibus unsere Religionssache
von denen protestirenden nnd Schmalkaldischen Bnndesverwandtenmit großem
Eifer ist getrieben worden. Stärkte auch nicht wenig diese Gedanken, daß S. G.
beneben Xckamo Lolmrsobuc-bio auch von der löbl. Akademie Wittenberg einen

5) Dieser wollte um die Investitur seines Pfarrdicustes zu Schmalkalden und
nicht bei v. Ilereoni, so in allen Punkten gut Philippisch,zu Arnstadt sich bewerben.
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allda unter dem philosophischen Dekanat N. Naroslli 1541 d. 15. Sept. promo-

vtrten Ng-Aistruin init Namen llönrionm LobilliiiAstaäinm zur Jnstruirung seiner
jungen Herrn Söhne gnädig brauchen lassen. Hr. N. Mich. Ncander, Rektor der
Klosterschnle Ilfeld, gedenkt auch in seiner ganz griechischen Oration, daß Mnsls-
rnannus?In1nsr Llolbsi^önsis nachmals O. ItisotoAinö, christl. großen Nutz bei der
jungen Schwarzburgischcn und Stolbergischcn Herrschaft als ein Hof-Prä-
ceptor geschafft habe, und fast glaublich, daß es vor tödlichem Hintritt des alten
Graf Günther's sei also angeordnet worden. Darneben der Wahrheit nicht un¬
ähnlich ist, daß diese Zwei, 0. Platner und lK, Schillingstadius, mit ihren
sanstmüthigen Religionsgesprächen die löbl. jungen Herren, auch den Herrn

Vater und Frau Mutter, ans einen guten Weg haben bringen helfen nach den
Fußtapfen Hrn. Lraswt Larosri und O. LigflricZi gaeoi. Jener pflegte zu sagen,
er hätte mehr Papisten über Tisch oder sanften durch freundliche Unterredung be¬
kehret, als auf der Kanzel.

Daß also der Herrschaft Sondershausen, Frankenhansen und Amt
Klinge n viel langsamer benebcn denen in der Güldenen Aue gelegenen Kel-

brischen und Heringischen Kirchen (will ietzo von der Nonnen-Reformation
zu Kelbcrn und Frankenhansen nicht Meldung thnn), und wohl schwerlich für
dem Absterben Herzog Georgen zu Sachsen Larbati (welcher 1539 den
17. Ang. an der Iliaea plötzlichen Todes verfahren) zum völligen Kirchcn-
Lxeretlio und Gottesdienst der wahren und alten Augsbnrgischcn Konfession der

Zutritt wird vergönnet worden sein; hat auch zweifelsohne das Merseburgische
Bisthum oder Kapitel der Geistlichkeit zu Frankenhausen hierin Inhibition
gethan; ist auch gewaltig zu schließen aus der kläglichen Historie der 80 Bürger

zu Leipzig, welche 1534, dieweil sie des Herrn Nachtmal unter beiderlei Gestalt
Christi Ordnung nach brauchten, vor ihm, Herzog Georgen, und mit ihnen in

die 800 Häupter raliZioniL srxo fliehen und exuliren mußten. Ebenalso ging es
denen von Oschatz und denen von Mitweida 1535. 1). Augustin Specht,
ein gelehrter Jurist zu Leipzig, ist auch der evangelischen Lehre halben außerhalb
des Gottesackers verächtlich begraben worden.

Beiläufig ist observirt worden, daß abgedachten Erfnrtischen 't'bsoloS.
vooloris l^nnAli Sohn, U. l^ariZills, soll der erste lutherische Diakonus der
Kirchen zu Frankenhausen mitgewesen sein.

^nno inoarngckionis Nsssias 1630, 3. ckan. Larva, veno, varbi Int ornzto-

äiaiu. Larvagns Larsplaw äin Lob^var?.barAicain! Lsrvagus Harolnm

äir, Loll vari-durKionm, ^nnniugns «arva Lopbiain vaosm inolzck,g,ir>!



Vorwort.

Wie lebendig fühlten schon im vorigen Jahrhundert patriotische deutsche Männer,
wie der unvergleichliche Justus Mösor, gegenüber der nur in dem Eeremouielleu beste¬
henden und ganz darin aufgehenden französischen Schoinbildung das Bedürfnis, zurück zu
greifen auf den in der deutschen Vergangenheit vergrabenen Schatz des eigenen zu allein
Großen und Herrlichen angelegten Wesens! Entsprach bei dem löblichen Bestreben, die
altgermanische Vergangenheit und Verfassung zu erforschen und zu neuem Leben in der
Gegenwart zu erwecken, nun freilich die Ausführung nicht der Absicht, unternahm in
Ermangelung wirklich geschichtlicher, auf zusammenhängender Erforschung des Urkunden -
materials sicher beruhender Einschau auch Milser das Wagstück, sich durch den eigen-
thümlicheu Auustgriff der Rückkonstruktion von seiner Gegenwart aus, die früheren Zu¬
stände, das Lehnwesen, die Gefolgschaft, das Verhältnis der Hörigen, der Freien, des Adels
zu einander, das öffentliche und Privatrecht im Geiste sich vor Augen zu führen, und ist
auch von diesen in ihrer Art klassischen Produkten einer aus realistische Zustände gerich¬
teten Phantasie jetzt nichts mehr zu verwerthen: so gebührt ihm aber doch das nicht hoch
genug anzuschlagende Verdienst, die (ZZuellcuforschung in diesem Sinne von neuem wieder
angeregt und einen Eichhorn zur Ausarbeitung der bahnbrechenden „Reichs- und Rechts-
geschichto" gebracht zu haben. Und wir Neuzeitigen nun haben die Freude, überalltüchtige
und rührige Forscher au der Arbeit zu sehen; es haben sich neben der sachgemäßeren Ein¬
richtung und der Neubildung von Staats- und Provinzial-Archiveu auch die öffentlichen
und Patrimonial-Gcrichtsregistraturen und endlich auch die lange verschlossen gewesenen
Familienarchive geöffnet und liefern von Jahr zu Jahr immer reichere Ausbeute. — Seit
mehr mm als dreißig Jahren habe in letzterer Beziehung ich mein bescheidenes Scherf¬
lein beizutragen mich bemüht. Beginnt mm überhaupt bei Nächstbetheiligten das schlum¬
mernde rein historische Interesse, wenn auch nur zunächst wenigstens als erwachender
Familiensinn, sich zu regen und auch als solchen sich zu bekunden: so hat es mich selbst¬
redend wohlthuend berühren müssen, wenn Einige meiner verwandten aus eigenein An¬
triebe mich thätig unterstützt haben. Mit herzlichem Danke nenne ich hier meinen achtzig¬
jährigen Vetter Freiherrn Wilhelm Alexander Ernst v. Eberstein auf Buhla, den Senior
der Dillenburger Branche der Eberstein - Ncuhäuser Linie, und den Enkel des Ministers
Aar! Theodor Frhru. v. Eberstein Ernst v. Vidtman, k. pr. Lieutenant und Adjutanten
im q,. Garde-Gren.-Reg. zu Aoblenz und Mitglied des Vereins Herold. Elfterer erfreute
mich nicht nur mit einer anerkennenden Zuschrift, sondern zugleich mit einer sachför-
dernden That:



„Es ist ein großes Glück für die Nachkommen, daß Du Dich der Sache angenommen

hast, sonst wäre alles verschollen. Ich habe nochmals meinen Aktenschrank durchsucht und

sende Dir, was ich für wichtig halte; es ist besser, wenn es in Deinen Händen liegt, denn

meine Tage sind gezählt, und bei Dir weiß ich die Papiere sicher."

Herr v. Gidtman hat mir, ebenfalls aus eigenem Antriebe, nicht nur über verschiedene,

seine Mutter geb. Freiin v. Eberstein und deren Dater, den großherz, frankfurt. Staats¬

minister v. Eberstein, betreffende Daten freundliche Mittheilung gemacht, sondern mir auch

die meisten in seinen Händen befindlichen, aus dem großväterlichen Nachlasse herrührenden

Briefe rc. zur Benutzung zugesandt.

Da ich nun zu diesem Urkundenmateriale auch noch aus dein hiesigen k. Geheimen

Staatsarchive, sowie aus dem k. Staatsarchive zu Magdeburg wesentliche Ergänzungen

erhalten habe, und da ferner im vorigen Jahre die seltene Gelegenheit sich mir bot, in der

am Nov. abgehaltenen Sachse'schen Aunstauktion hierselbst eine große Anzahl Pergament-

Urkunden, die Lbersteinischen Erben im Fuldaischen betreffend, käustich zu erwerben: so

entschloß ich mich in Anbetracht dessen, daß auch meine „Tage gezählt" sein könnten,

gegenwärtige 5. Folge meiner urkundlichen Nachträge in Druck zu geben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, sowohl dem k. Geheimen Archivrath

Herrn G. A. v. Mülverstedt zu Magdeburg, welcher die Güte hatte, durch Herrn Archiv-

Assistenten Dr. Arühne das ihm untergebene Staatsarchiv in Bezug auf Dberstemianu

nochmals durchmustern zu lassen, als auch dem k. Geheimen Archivrath Herrn Dr. Gollmert

zu Berlin und Herrn Geheimen Aanzleisekretär am hiesigen Geh. Staatsarchive Brose für

deren zuvorkommende Freundlichkeit und Mühewaltung meinen verbindlichsten Dank aus¬

zusprechen.

Was ich sonst in dieser fünften Folge biete, darüber möge der Inhalt selbst sprechen:

den Einsichtigen und Sachverständigen wird es nicht entgehen, wie das hier von mir

Gelieferte für Brts- und Namenforschung sowohl wie für allgemeine Geschichte, Bio¬

graphie und Charakterschilderung, für Pädagogik, für Sittengeschichte und Rechtskunde,

für die Kenntnisse manchfacher nationalökonomischer Verhältnisse in deren Ursprüngen, für

Geschichte der Preise, Münzkunde rc. von kompetenter Seite weiter zu verwerthen ge¬

eignet ist.

Berlin, Weihnachten PgH.

LtzillS Ferdinmid Ftt'ihm' MUI Esierlimi,



Wronol'ogisches Verzeichnis
der

bis zuin Jahre Z5Z9 in Urkunden aufgeführten freieigenen
und als Lehen

von den

fränkischen (Lbersteinen
innegehabtenBesitzungen im fuldifchen, würzburgischen

und HennebergischenGebiete.

I. Allgemeine Lage.
Die ältesten, die drei fränkischen Lilien im Wappen führenden Ebersteine

finde» wir zuerst seßhaft nicht nur westlich von der Hohen Rhön, aber
in deren unmittelbaren Nähe (zwischenHilders, Hüufeld, Fulda, Neuhof
und Gersfeld), sondern auch südöstlich derselben zu beiden Seiten der
fränkischen Saale (zwischen Fladungen, Melrichstadt, Münnerstadt,Kissingen
und Bischofsheim vor der Rhön). Später, von Anfang des 15. Jahrhunderts
an, war die Familie auch begütert cinmal, bis zu Anfang des 16. Jahr¬
hunderts, in der Umgegendvon Schweinfurt mit dem Hauptsitze Markt-
st ei nach, dann, bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, im Wetterauischcn
Grenzgebiete(zwischen Salmünster, Ober-Sinn, Brückenau und Neuhof).

Es ist diese Gegend der ältestkultivirteTheil des alten Buchenlandes.
Das alte Bnchenland, Buchonien, die Buchen oder der Buchen¬

wald war ein den Urwäldern Deutschlands augehörender Waldbezirk, welcher
an den Grenzen von Thüringen und Franken lag und im 8. Jahrhundert
den Raum zwischen der Werra und dem Mittelmain, also zwischen dein
Vogelsberge,Spessart», über die Rhön hinüber bis zum Thüringer Walde
ausgefüllt, aber keine bestimmten Grenzen gehabt hat; vielmehr wurde bei
fortschreitenderAusrodung mit seinem Umfange auch die Anwendung seines
Namens eingeengt. Als Provinzial-Name versteht man unter Buchonien
bloß das Fuldaische Gebiet oder den westlichen Theil des Grabfeldes,
welches der nördlichste Gau OstfraukenS (Frankoniens) war.

Die Geschichte des westlichen Grabseldes beginnt mit dem Erscheinen
des angelsächsischen Heidenbekehrersund Missiousbischofs Bonifatius und
dessen Jüngers Sturm in den buchonischeu Forsten, Ivo der eben genannte
„Apostel der Deutschen" im Jahre 744 in der Mitte von vier Völkerschaften
(Thüringer, Hessen, Wetterauer und Grabfelder)das Kloster Fulda am
gleichnamigen Flusse, der hier das Grabfeld von der Wetterau scheidet, er-
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richtete. Herzog Karlmann schenkte das dazu nöthige Waldfleck. Wengleich
der Buchenwaldhie und da schon vor Bonifatius betreten worden sein mag,
so wurde derselbe doch im 8. und 9. Jahrhundert erst eigentlich besiedelt.

Ursprünglich waren die Thüringer, Hessen und Salier, d. h.
Anwohner der fränkischen Saale — mit der 719 Meter über der Ostsee und
2'/z Meile von dem 695 Meter hohen Eberstein entfernt gelegenen Königs-
bnrg Disbcrg (vispaiA?????, zwischen Kalten-Nordheimund Helmcrshansen)
— die Ureinwohner der Umgegend. Buchonien und der Saalgau waren ja
das alte fränkische Stammland, von wo aus Klodion, der Sohn des ersten
fränkischen Königs und Urhebers der Usx Lulioa Faramund, nachdem er
durch vorher nach dem batavischen Gallien zu der schon früher gegründete!?
kleinen salischen Kolonie geschickte Kundschafter sich über die Verhältnisse
orientirt gehabt hatte, 445 durch Gewinnung der Schlacht von Cambray
den ersten Grund zu dem späteren, unter Klodwig vereinigtengallischen
Frankenreiche legte.

Durch die EroberungskriegeKarl's des Großen wurden nicht nur be¬
siegte Slaven, sondern auch gefangene Sachsen nach Buchonien versetzt,
welche den Boden urbar machen mußten (daher die Namen Wüstensachsen,
Klein-Sassen). Die freien Franken, welche sich daselbst niederließen,
waren zunächst solche, die für ihre Kriegsdienste mit freien Gütern im
Buchenlande belohnt worden, und diese trugen ihre Verfassung auf ihren
neuen Wohnort über.

Deutschland war damals in Bezirke oder Gaue, und zwar Groß- und
Unter-Gaue eingetheilt, in welchen der König seine Hoheitsrechte (Heer- und
Gerichtszwang)durch Grafen ausüben ließ. Der Gaugraf hatte also im
Namen des Königs die Freien in seinem Amtsbezirke anzuhalten,unter
seiner Führung die Heeresfolge zu leisten, und unter seinen? Vorsitze ii? den
Gerichtsversammlungen,wo über solche Sachen, die unter Königsbaun fielen,
gerichtet wurde. Recht zu nehmen und zu geben. Unter Königsbann richtete
man über schwere Verbrechen, die sogenannten Hohen Rügen, und über
das Grundeigenthum der freien Grundherren. Die Gewalt der
Gaugrafen bezog sich aber nicht auf dasjenige Land, welches der König als
Königsgut behalten hatte und durch sogenannte Kaminerboten und Pfalz-
grascn verwaltet wurde.

Auch in den buchischenGauen wurden von der Zeit der Entstehung
der Abtei Fulda (744) ai? bis ungefähr zun? Zahre 1125 alle Rechtsver¬
hältnisse der freien Herren durch einen Grafel? als königlichen Gerichts¬
beamten geregelt.

Die Rechtssphäre der Äbte erweiterte sich aber in Rücksicht auf ihre
weltliche Herrschaft dadurch sehr, daß — zu der ihnen schon bald nach der
Gründung der Abtei zugestandenen päpstlichen Zmmediatität den? Erzbischofe
gegenüber — gleich von Beginn der karolingischenZeit an dem Kloster
Fulda (ebenso wie der Abtei Hersfeld) vom Könige die sogenannten
Jmmnnitätsprivilegien für seinen Besitz verliehen wurden? dergestalt, daß
keil? Gaurichtcr behufs Ausübung von Gerichtsbarkeit:c. den Jmmunitäts-
bezirk betreten durfte. Da nun aber auch schon seit jener Zeit einzelne
Hochfreie für ihren Erbbesitz die königliche Immunität erhielten, so mußte
dies doch aber endlich, wenn auch nur nach und nach, zur Auflösung der
Gauverfassung führen.
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II. Specielle Anfführnnq.

Ilstl». 1282.

Das Stammhaus des altbuchischen, zur späteren fränkischen reichsun¬
mittelbaren Ritterschaft der Kanteme Rhön-Werra und Baunach gehörigen
Adelgeschlechts Ebcrstein lag in dem Alten Buchenlande, zwischen den
Dörfern Brand, Wickers und Rupsroth, auf einer dichtbewaldeten kegel¬
förmigen Phonolithkuppe der jetzt preußischen kuppenreichen Vorderrhön. Die
Burg Eberstein, welche im Zahre 1150 von dem Abte Marquard von
Fulda schon einmal eingenommen worden war, wurde bekanntlich 1282 von
dem Bischöfe Berthold von Würzburg und dein Abte Berthold II. von Fulda
geschleift und die Mark Brand nebst allem Zubehör von den beiden geist¬
lichen Herren als gemeinschaftliches Eigenthum erklärt. Letztere lagen
schon längere Zeit in Streit und Zwiespalt mit einander, und es war schon
so weit gekommen, daß man vom Wortstreite zu den Waffen gegriffen und
sich gegenseitig das Land verwüstet hatte. Da schlug sich König Rudolf
selbst ins Mittel, ließ diese Sache vor sich zu Nürnberg verhandeln, brachte
eine Sühne zwischen beiden Theilen zu stände und traf behufs Ausführung
derselben Anordnungen. Da aber gar keine Hoffnung in Aussicht war, daß
der Streit in aller Kürze sein Ende finden würde, so rief der König die
Parteien nach Oppenheim und übertrug das Ganze dem Schiedsrichter-
sprnche dreier Männer ans dem vornehmsten Adel, nämlich dem Eberhard
v. Schlttsselberg, Gottfried v. Brnneck und Bcrthold v. Liebesberg.
Diese waren es, welche nachmals in dem an der beiderseitigen Grenze ge¬
legenen Orte tFuchs?)stadt, wo man pflegte, Rechtssachen anhängig zu
machen, zu erörtern und zu entscheiden, jene streitenden Parteien von neuem
wieder aussöhnten, und zwar unter den alten Bedingungen:

daß sie das Haus zu Eber stein, als den Stein des Anstoßes, ge¬
meinschaftlich niederreißen, gleicherweise aber das Kastrum und den
Ort Brand zu befestigen übernehmen sollten, im Uebrigen aber hätten
sie und ihre Unterthancn sich nach dem zu richten, was schon vor¬
her zu Nürnberg vor dem Könige zu beiderseitigem Frieden an¬
geordnet worden. Die darüber sprechenden Urkunden lauten:

Uichtnugc zwischen epn Uisschuff Wirrzpnrg n»d ryn Apt von fuld utirr dns Slosj
cticrstri» zu tircchc» und dim I,ns> und Ätndt Urnndnw z» tinwc» no. lWN
Wir Bischoph Bertold von Wurzclmrg vnde Abt Bertoch von Vulde

bikenmm vnde vur richen allen den, die discn brief hören oder gesehen, daz wir
allen den werrcn, der Züschen vns vnde vnsern lnten was, zu Oppinhcim an
vnscrn Herrn, den römischen kunig Nudolven, sazten vnd erz bivalch den
edclen Herren ern Ebbcrharte von Slnzilburgen, ern Gothefride von
Brunecke vnde ern Bertolde von Liebisberg, die dar gegen vnd ir truwe
ime gaben vnd dar nach zu den Heilgen suvren, daz sie allen den werren vzrichten
nach Winnen oder nach rechten vnd nicht ansehen libe, leide, vruntschapht nach
de kener han de fache.

Disses beschiden vns die dri Herren vor dem künege ein zil, daz was sentc
Pctirs tag ime lenzen. An deine tage gnamen wir zuschcn Trimperg vnde
Hamilbnrg vnd wurden da vur richtet von in vmmc allen vnsern werren, also
hie her nach geschribcn ist:

Wir schulten mit einander daz hus zu Ebbirstein brechen vnd vnser de-
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weder noch dechcin vnser nachkumeling sal daz wider buwen, noch füllen vur-
hengen, daz es jeman wider buwe.

Wir schullcn och mit einander lmwen zu Brandowe bürg vnd stat, vnd
alliz daz gut, daz in die marken zu Brnndowe höret, daz fülle wir mit einan¬
der haben gemein.

Waz abir vnser iglich nzwendig der marken vor hatte, daz sal sin sin vnde
sines Stiphtes, als es ist.

Daz fnrbaz vnder vns oder vnsern lnten de chcin krieg vf irste (auferstehe),
so sal vnser deweder dem andern de cheinen schaden noch lest vz der selben
vesten tun, wen die veste vnd die lute, die drinue sin, füllen immir vnsern
vride vnde schirm haben, vnd vnser de weder sal da (thnn) dechcin werhaftcn
bu an (ohne) den andern. Svaz konff man oder bnlnte in die stnt zu
Brandowc zu Wesen knmen, die sin vnser gemeine, die wile sie drinne sin;
wen sie abir dar uz varn, so sin sie des sie vore waren. Vnser deweder sal in
die vesten dechein burgman nemen, ern tu ez mit vnser beider rat vnde
willen, vnde swer da bn/g man werde, der sal sin vnser beider gemeine.

Wir stillen auch da haben ein ammetman gemeine,ob wir wollen, der
vns gliche teile allen den nuz, der da genellet von gerichten oder von andern
gedingen; wol wir abir haben da zvcnc ammetman,die stillen sveren, daz sie
an vnsermc dinste vbir eintragen vnd daz vns gliche teilen, svaz da genellet.
Vnser deweder sal mich nf den andern dechcincn bue machen neher, dan er iznnt
hat. Daz sal wercn die wile wir zuene leben.

Vbir daz alliz haut sie gemachst vnde gesazt, daz alle die kriege vnde werren,
die biz her znschcn vns sin gewesen, genzlich immer mcr sullen sin hingeleitcn.
Also verre sweler vnser dise sune, die hie vorgescriben ist, buchet, daz derselbe
schuldig si deine richc vunf hundert marg silbirs, vnd deine cleger, deine er ge¬
brochen hast also vil, daz wir vns beide vurbnndenhau vor vnserme Herren demc
kunege mit vnsern briuen.

Dise sune wart gemachet bi deine dorph zu Unstat, von gotes geburtc Tn-
scnt iar zueihundert iar vnde zuei vnd achzig iar an deine dinstage nach sente
Petirs tage ime lenzen.

DeS sin gezueg Heinrich von Wechmar, Ludewic von Hoehenberg,
die Erzprister; Wolvram von Lienach vnde Ludewic von Hoehenbcrgen,
die Corherren zu Wurzebnrgen;vnnraSemvon Heimbach, Pferrer von sente
florcnberge; Diterich der Marschalc von Hoehenbergen, Heinrich Wolvold
der kemerer, Woluelin von Grimbach, Henrich von Birnbach, Ebbirhartc von
Merlowe, Rabenold Gerlach der Kuchenmeister, die Rittere, vnde andir
warhafter lute vil, die da genwurtigwaren. Daz wir abir dise snne stete
vnde veste biHalden,des hau wir vnser beider Jngesigil zu eime Urkunde an
disen brief gehenget.

Fernere Notiz über den vorstehenden nach dem Urtheiwstirnche der Schiedsrichter
verhandelten Vertrag.
Wir Ebirhard von Schlussilberg, Gothefride von Brunechc und

Bertold von Liebisberg bikenncn an diesem Briefe, daß wir, als uns unser
Hcrrc der romesche Kuneg Rudolf zu Oppin heim hier bifalch und wir ihm
gclobeten und schwuren, allen den Schaden, der zwischen unserm Herren Bischöfe
Bertholde von Wirzeburg und Abte Bcrtoche von Fulde und unter ihren
Lnten beidcrsit geschehen ist nach der Sühne, die zwischen ihn vor dem Kunege
zu Nuremberg gemachet ward, und was Schaden vor der Sühne im Frieden
geschach, dar nicht usgericht ist: also haben usgericht,also hienach geschrieben ist:

Weme man ume den Schaden schuld gibst, der soll gelten uf den Eid selbe
dritte unvursprochencr Lute, will er das nicht thnn oder ni mag, der Kläger soll
sinen Schaden biHalten selbe siebinte unvursprochencr Lute nf den Eid, und was
man ihme bikennet oder das er vrzuget, das fall ihme Werburgennnde gelten in
drien Blanden, und darzu soll den Schulder sin Selbisherre twingcn. Geschehet
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des nicht, daß der Schade deme Kläger in drien Mauden vurgolten oder vur-
burgct nicht ihm wird, so fall der Herr sin schuldig den Schaden und darzu die
Bußen, die der Knnege uf die Sühne hat gefaßt. Darnlnr haut die zweine
vorgenannten Fürsten vier Mann gekoren, die zu den Heiligen haut geschworn,
usznrichtcnc all snlchcn Schaden nach Minne oder nach Recht. Gehet abir der
vier einer nbc, so soll man einen andirn in des Statt bescheiden, der dasselbe
schwöre, das sehen haut geschworn. Ist, daß die vier zweigen an deine Rechte,
so füllen sie nf ihrn Eid ein Mittelmann kiesen, der auch dasselbe schwöre, und
welen (welchen) Zwein der Mittelmann gesteht, der Recht soll vur sich gehen.

Wir han onch gefaßt, ob von dicsme Tage fnrbaß und den zwein Fürsten
oder ihrn Lntcn dekein Schade geschieht an Lnten oder au Gute. Der Furste,
deine das geschehen ist, fall is künden deine Fürsten, unter deine der Schade ist
geschehen.Derselbe fall des Tag machen den Bicrn, daß sie das usrichten nach
Rechte in eine Mandc. Thnt er des nicht, er ist schuldig den Schaden und die
Buße. Ist aber, daß ein Mann jemnn Schaden thnt, des er nicht gelte wolle
und nsme blande intwiche, der Furste, unter deine er saß, fall allis sin Gut
deine Kläger entwnrte, und fall ihn darnffe schirmen und biholfin sin gegen
deine, der den Schaden hat gethan, und fall denselben niminir in sine Huldc
genehme ahn des Klägers Wort Mag abir er den Schaden nicht wiegelten,
so fall sin Hcrrc heißen schwörn sincn Ametmann, us des Amcte es geschehen
ist, daß es deine Herrn und ihm leid sie, und daß sie sine Fiende wollen sin
und des, der ihn bihcldct. Das still aso währn bis der Kläger nnklagehaft wirdet.

Uber das spreche wir, ob wir ichtes vnrgosscn hau, das hie nicht geschrieben
ist und das doch an dieser Suhn gehaldilt ward, daß man das stete snlle haben
glichcrwis, als das hie geschrieben ist, sva wir Dri oder unser Zwcnc das bi-
sagen.

Diese Usrichtnnge, die da vorgeschrieben ist, geschach bi deine Dorf zu Un-
stad, von Gotcs Gcbnrte tuscnd Jahr zweihundert Jahr und zwei und achzig
Jahr an dem Dienstag nach Seilte Petirstage im Lenzen. Daß man aber
dieselbe Usrichtungen vcstc und ganz beiderthalbbiHalte, so hau wir zu einer
Fcstciinng unser Dricr Jnsiegel an diesen Brief gehenget.

Nachdem die würzb»rgische Hälfte der Wüstung Brand die Familie
von der Tann pfandweise erworben hatte, führte der die „Ruine Ebcr-
steiu" tragende Berg im Volksmundc den Namen „der Tann-Fuldische
Klippel" oder das „Tann-Földsch", woraus durch Nichtverständnis der
dortigen Volksmundart Seitens der Karthographen „Tannenfels" gemacht
worden ist.*)

Znr Bestätigung dessen, daß der Name Tanns cls ursprünglich zur

*) Spieß sagt in seinem „ Wailderbüchleiiidurch die Rhön S. 69 ff: „Ohne
iedoch nach Wüstcnsachsen hinauf zu wandern, es wäre denn, daß wir den dort gut
gedeihenden berühmten Kirschen, oder den dortigen geschätzten Musikern zu Gefallen
gingen, welche neben denen zn Eckwcisbach im Sommer Städte und Bäder besuchen,
biegen wir bei Batten, die Ulster überschreitend, rechts ein und gelangen ans der
schönen neuen Nicinalstraße, welche durch den Grund des Brandbachs zieht, über
Findlos und Wirkers nach dem 2. St. von Hilders entfernten Pfarrdorfe Brand,
das eine freie Lage hat, wo wir ein sauberes Unterkommen finden.

Während unsere Wirthin den Abendtisch bereitet, können wir noch eine kleine
Promenade zu der Vs St. nördlich über Brand gelegenen Kuppe machen, ans welcher
die Ruinen der Burg Eberstein, Tannenfcls, auch Tannenfnldisch stehen.
Hier hausten einst die gefürchteten Ritter v. Ebcrstein, welche so häufig Streife¬
reien in das fnldaische und wnrzbnrgische Gebiet unternahmen. Dadurch sahen sich die
Fürsten beider Länder genöthigt, gemäß eines 1282 geschlossenenBündnisses mit ver¬
einter Hand gegen sie zu ziehen, infolge dessen die Burg geschleift wurde.

Befänden wir uns noch im Mittelalter, wir würden es wahrlich nicht wagen,
ohne sicheres Geleite diese Gegend zu bereisen.
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Bezeichnung der Grenze zwischen dem Gebiete der Herren v, der Tann und

der Abtei Fulda gebraucht worden ist, dient der Umstand, daß in der dortigen

Gegend noch vor 200 Jahren (vergl. Briickenaner Vertrag vom 13. Mai

1659 und das Grenz- und Zagdbegängnis zwischen Fulda und den Eber-

stein'schen Ganerben zu Schackau und Eckwcisbach vom 13. Sept. 1661 in

meiner Geschichte, S. 47 bezw. 50) außer dem „großen Tannfels",

auf welchem zwischen hohen Buchen versteckt, die Burg Eberstein lag, noch

andere Tannenfelsen, d. i. kleinere Hügclkuppen mit hervorragenden

Phonolithmassen, unter dieser Bezeichnung vorkommen. Zu dein angeführte»

Grenzbegängnisse heißt es ausdrückliche „sodann geht der zweite Gang . . .

nach dein Steinrück übers Feld nach dein Hirzrain und in das Tannische

Holz, welches Fuld, Eberstein und Tann scheidet, bei welchem Gange die

linke Hand Fuldisch, die rechte Hand Ebersteinrsch ist."

Es kommen jedoch noch andere Bezeichnungen für den Ebcrsteinischen

Berg vor. So nennt denselben Dr. Joseph Schneider in seiner 1826 sf.

herausgegebenen Zeitschrift Bnchonia*)den „Lydenküppel" oder die „Lpden-,

kuppe," während andere auch noch dafür den Namen „Fuder Heu" ge¬

brauchten.

IM

Güter in Heimenrode, welche der Ministcriale der fuldaischcn Kirche
Rupert, Bruder Willehard's, besaß und von deren Ertrage dem Kloster in Fulda

jährl. 6 Solidi für eine Seelenmesse für ihn übergeben werden sollten, wozu
Rupert auf seinem Sterbebette seine Söhne (Willchard und Herold) in
Gegenwart seiner übrigen Verwandten und Freunde verpflichtete. Vgl. L. F.
v. E., Gesch. 233. Nr. 75.

Il!!K

Das Dorf Dammersbach bei Hünfcld. Die Ritter Herold und Adel¬
bert v. Eberstein erbauten nicht nur die Kirche daselbst und ließen sie vor den

Zeugen Ditmar und Wiegand von Hünfeld, Konrad von Eschcnbach und vor fast
der ganzen Bevölkerung des Dorfes dem Apostel Paulus weihen, sondern sie

vermachten auch zugleich zum Besten des Ortsgeistlichen dem Altäre dieser Kirche
ein in Dammersbach selbst gelegenes Gütchen mit 4 Schillingen Zins in der
Art, daß die Gerichtsbarkeit dem Geistlichen gehören, und daß dieser unter keinem
Voigte stehen sollte, und ordneten an, daß die Ortscinwohner, gleichviel ob einst
größer oder geringer an Zahl, jährl. lt) Viertel Roggen und ebensoviel Hafer

an den Geistlichen entrichten sollten. — Gesch. 236. Nr. 83.

*) Bd. II. Heft 2 S 106 (Ann,.): „Zu den merkwürdigsten, mehrcntheils in
Trümmern liegenden bnchischcn Bcrgschlösscrn gehören ... 5, Eversten, war eine
nächst der Milseburg auf dem Liedcuküppel gelegene, der Familie von Ebersteiu
gehörige Burg, wovon nnr wenige Überreste nach vorhanden sind. Nach Zerstörung
dieser Burg erbautem sich die v. Ebersteiu eine andere im Orte Schackau, welche
nachher au die Erben der Familie v. Rosenbach kam".

Bd. II. Heft 2. S. ltl: „Auf dem Bieberstein, besonders in den oberen
Zimmern des Schlosses, genießt mau die herrlichste Aussicht. Hoch über des Hahns
(der zum Theil mit Holz bestandene Bcrgfelscn wird der Hahn oder auch der Hain
genannt) hundertjährigen Eichen und Buchen hinweg schweift der forschende Blick zuerst
über Schackau nach der steilen Milseburg hind der unter derselben ersichtlichen
Lpdenkuppcl mit den kaum noch bemerkbaren Spuren der alten von Eberstciui-
schen Burgruine, von da nach dem konisch geformten Stellbcrg."

Bd. IV. Heft 1. S. 32: „Wolfhelm, der 39. Abt von Fulda, ist 1109 erwählt
worden und hat 3 Jahr auf der Milseburg gesessen. Als er befreit wurde, hat er
diese Burg gänzlich zerstört. Tas Geschlecht von Milseburg muß damals schon er¬
loschen gewesen und der Felsen an die v. Eberstein gekommen sein, von deren
Burg am Lydenküppcl auch nichts mehr sichtbar ist."
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122K
Freieigenc Güter, welche der Ministeriale des Stifts Fulda Wille-

hard v. Ebcrstein dem Stifte Fulda zu Lehn auftrug, und zwar als Ersatz¬
stück für sein

Hufengut in Gulle bei Arnsburg
in der Wcttcrau, welches letztere genannter Willchard bis 1226 vom Stifte Fulda
zu Lehn gehabt, dann aber an das Kloster Arnsburg als freies Gut verkauft
hatte. — Gesch. 239. Nr. 38.

1231
Das Erb-Marschallamt des HerzogthnmsFranken und des Hochstifts

Würzburg mit allem Rechte und dem dazu gehörigen
Dorfe Niedcrlauer,

welches die Gebr üder v. Ebcrstein: Volger, Botho, Konrad, die Söhne
Botho's v. Ebcrstein und Knnigundens, der Schwester des damaligen würz-
burgischcn MarschallsHeinrich v. Lauer, ans des letztern Ansuchen von dem
Bischöfe Hermann von Würzbnrg zu Lehn erhalten. Außerdem übergab der
Bischof

einen Hof in Salzburg
dem Volger und dessen Bruder Botho

einen Hof in Osterburg
zu Bur glehn, welche Höfe der Marschall Heinrich v. Lauer ebenfalls zu Bnrg-
lehn besessen. Die Gebrüder v. Eberstein hatten jedoch, wie üblich, unter An-
rührung der Reliquien schwören müssen, ihre Frauen aus dem Stiftsbezirkezu
nehmen, und daß ihre Erben diese Höfe nur dann nach ihnen haben sollten,
wenn sie gleicherweiseMinisterialinnendes Stifts zu Frauen nähmen. Über¬
dies vermachte der genannte Marschall seinen Neffen Volger, Botho w. seine

Rechte, welche er pfandweise von dem Stifte in dem Dorfe Lntenah
und an den ihm für 14 Mark verpfändeten Gütern bei Haselbach hatte,
desgleichen sein Allodialcigenthnm und sein Lehn bei Nüdelingen,
außerdem seine sämtl. fuldischcn Lehen,
endlich alle seine eigenen Leute und Vasallen.

Vgl. meine Gesch. 240. Nr. 90.
1233

Freieigenc Güter zu Leutershausen, welche der Marschall Volger
d em Stifte Würzbnrg zu Lehn auftrug als Ersatzstück für den zum Salz-
bnrger Burglehen gehörenden und von Volger an das Kloster Wechterswinkel
verkauften

Zehnten zu Trimprechterode.
Vgl. die betreffende Urk. (in m. Nachtr. v. 1879. S. 84), in welcher Volger's
Bruder Botho v. Ebcrstein als Zeuge vorkommt.

121il
Poppcnhanscn an der Hard, welches ganz Ebersteinisch war; des würz-

burgschen Marschalls Botho v. Ebcrstein Bruder Konrad schrieb sich 1261
,,<Zo, LopsiUirmoii". Vgl. M. Gesch. 243. Nr. 97.

Nach Volger's Tode kommt bis z. I. 1261 sein nächst jüngerer Bruder
Botho v. Eberstein als würzburgischer Marschall vor (vgl. die Urk v. 1252,
1255 n. 1257 in m. Nachtr. v. 1879. S. 84 n. 85). Um diese Zeit war
jedoch zwischen ihm, Botho v. Eberstein, und seinem Bruder Konrad
v. Poppcnhanscn Streit über das würzbnrgischc Marschallamt entstanden,
welcher am 13. April 1261 durch Bischof Jring vermittelt wurde, nachdem der¬
selbe diesen Fall durch Schiedsrichter(Hermann v. Brende und Gcrnold Hove-
senltin ans Botho's Seite, Heinrich v. Regenstcin und Konrad v. Bastheim auf
Konrad's Seite) hatte unterfnchen lassen. Der Bischof gab den Bescheid: daß
Konrad gegen Bezahlung von 225 Mark Silber an seinen Bruder Botho das
Marschallamt haben und von seinen Söhnen, die er mit der Tochter



Albert's v. Eberstein, auch einer andern rechtmäßigen Gemahlin erzeugen

würde, stets der Älteste das Mar schall amt erhalten sollte, jedoch nur, wenn
sich derselbe mit der Tochter eines Stiftssassen vcrhcirathete, außerdem aber des¬
selben verlustig sein sollte. Zu Bezahlung eines Theiles der versprochenen
Gelder wurden dem Konrad von seinem Bruder Fristen gesetzt (2V Mark baar,

30 Mark zu Michaelis und 25 Mark auf Walpnrgis über ein Jahr), und für
150 Mark sollten

die zum Marschallamte gehörigen Güter, darunter das Dorf Niederlauer,
und ungefähr

3 Talente von andern Gütern Konrad's zur Sicherheit haften;

im Fall Konrad stürbe, ohne Söhne zu hinterlassen, sollte nach ihm Botho das
Marschallamt haben.

1371

Die Schirmvoigtei über die zur Pforte gehörigen Güter in Teilbach
(Döllbach).

Da unter dem Voigte Konrad v. Eberstein diese Güter durch Vernachlässigung

vollständig in Verfall gcrathen waren, so verschaffte sich am 26. Dez. 1271
unter Zustimmung von Konrad's Frau Jutta und aller seiner Erben auf An¬
regung und mit Bewilligung des Abts Berthous von Fulda Berthold von

Bickenbach, Dechant und Pförtner der Hanptkirche daselbst, diese Voigtei gegen
Zahlung von 13 Talenten fnldischcr Heller an Konrad dergestalt: daß von des
eben verlebten Herrn Geburt an über 2 Jahre der Voigt die genannte Voigtei
für 13 Talente zurückkaufen könnte, wenn er wollte; und wenn er sie zur Verfallzcit
einlöste, daß er, der erwähnte Pförtner, alle jährl. Voigteierträge einnähme;
wenn Konrad sie jedoch innerhalb des oben bezeichneten Termins nicht wieder

kaufen würde, dieselbe ihm, Bertholdcn von Bickenbach, auf immer frei und
nnwiderlöslich Seitens Konrad's, seiner Frau Jutta und seiner Erben bleiben
sollte; endlich daß, wenn Berthold vor derartiger Wiedereinlösung aus dem
Leben schiede, derselbe sein Recht auf die vorgenannte Voigtei den Präbendal-
Scholaren überwiese. Diese Vertrags-Urkunde wurde von Konrad v. Eberstcin
durch Anhängung seines Siegels auch bekräftigt. — Gesch. 1208.

12113

Der Zehcnt zu Wollbach, welchen der würzburgischc Ministeriale Botho
v. Eberstcin vom Stifte Würzburg zu Lehn hatte.

Einen Theil davon vermachte Botho mit Zustimmung seiner Erben: Heinrich,
Botho und Herrmann, für sein Seelenheil dem Kloster WechterSwinkel, ließ
diesen Theil des Zehenten auch für sich und seine Erben dem Bischöfe von

Würzburg auf, welcher ihn darauf am 16. Febr. 1285 auf Bitten des Propstes
Konrnd von Walhausen, der Äbtissin und des Konvents des genannten Klosters
diesem als freies Eigcnthum übergab. Gesch. 246. Nr. 101.

1303-1317

empfing Heinrich von Eberstein
das würzburgische Marschallamt mit dem dazu gehörigen Dorfe

Niederlauer,

da s halbe Dorf Leutershausen,

6 Lehne zu Elspe (Unter-Elsbach),
12 Morgen Weinberge in Strahlungen,

60 Zinshühner jährl. in Wülfershausen und
12 Morgen Weinberge in Nüdlingen,

vom Stifte Würzburg zu Lehn.
2 Pfund fuld. Heller jährl. Zins zu Heufurt,

welchen Konrad v. Eberstein vom Stifte Würzburg zu Lehn empfing, nachdem
ihn Wolfram Schenk v. Ostheim aufgelassen hatte.

30 Malter jährl. Gerstenzins zu Stetten unter Hildcnburg, den Ritter
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Konrad v. Eberstein vom Stifte Würzburg zu Lehn empfing und welchen
Marqnard v. Lichtenberg dem Stifte aufgelassen hatte.

10 Pfund jährl. Einkünfte in Nord heim und Ostheim,

8 Morgen Weinberge, Äcker, Felder, Wiesen und Hofstätten in Wollbach,
welche Stücke R. Heinrich v. Eberstein von dem Stifte Würzbnrq zu Lehn
empfing.

Vgl. m. Gesch. 249 u. 251 Nr. 105. 106 u. 112 und Archiv des histor.
Vereins für Unterfranken n. Aschaffcnb., Bd. 24. Heft 1 (1877).
S. 33. 135. 141 n. 150.

1311

Zwei Allodia und vier vom Stifte Fulda zu Lehn gehende Hufen mit dem
Walde Eichberg, Wiesen, Weiden, Wassern und' allein Zubehör in dem
Dorfe Marbach (zw. Fulda n. Hemfeld).

Diese Allodial- und fnldischen Lehnstückc verkauften die Ritter Heinrich
v. Ebcrstein und Eberhard v. Henstreu mit Genehmigung ihrer Erben und unter
Lehnskonsens für 84 Pfund fuld. Heller an das Kloster St. Johannis bei Fulda.
Nachtr. v. 1878. S. 7.

1317-1322

empfing Ritrer Konrad v. Eberstein

ein Haus und eine Hofstatt zu Burg lau er in der Vorstadt,
vom Stifte Würzbnrg zu Burglehn; außerdem wurde derselbe noch mit

5 Pfund Heller von den Bittfrohncn von Neustadt,
8 Morgen Weinbergen, einem Hofe mit Äckern, Wiesen und anderem

Zubehör in Wollbach,

3 Pfund Heller jährl. Einkünfte in Nieder-Elspe (Unter-Elsbach),
2 Pfund Heller Jahresrente und 2 Hühner in Nordheim,
2 Hufen zu Heufurt,

2 Hufen zu Hilders und endlich mit dem
Zehnten zu Theil brich und Hcn Lenhausen

von dem Stifte Würzburg beliehen. — Gesch. 251. Nr. 113.

1317

24 Morgen Weingärten und 30 Schillinge jährlich Zinsen zu Nüdelingen und
noch Weingärten anderswo,

womit Konrad v. Eberstein von Bcrthold Grafen v. Henncbcrg zu Mannlehn
beliehen wurde — Gesch. 252. Nr. 114.

131!!

Einige, jährlich 1 Schwein zu I Mark Werth und 11 Kannen guten Bieres
zinsendc, Allodialgüter in Ostheim,

welche der Ritter Konrad v. Eberstein mit Bewilligung seiner Frau Mar¬
garetha dem Kloster Wechterswinkel, in welches seine Tochter Margaretha
eintrat, übergab. — Gesch. 252 Nr. 115.

1320

Eine Hufe zu Langenbiebra, welche 5. Nov. 1320 Ritter Konrad

v. Eberstein und seine Erben von dem Abte Heinrich von Fulda unter der Be¬
dingung zu Lehn erhielt, daß das Stift diese Hufe für 20 Pfund Denare wieder¬
einlösen könnte. — Gesch. 1209.

1324

15. März wurde die dem Ritter Konrad v. Eberstein übertragene
Hufe zu Langenbiebra

mit Genehmigung des AbtS Heinrich von dem Mönche des St. Michaels-Kloster
zu Fulda Gopeler für 20 Pfund Heller wieder eingelöst.
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Diese Hufe wurde 1339 den Gebrüdern Konrad und Sifrid v. Haisberg

p fandweise für 40 Pfund Heller von dem Abte Heinrich überlassen. — Gesch.
1209 U. 253. Nr. 116.

1329

Güter in Nieder-Elspe (Unter-Elsbach), welche jährl. 29 Schillinge weniger

3 Heller zinsten. — Ritter Konrad v. Eberstein und seine Frau Margaretha
hatten diese Güter nebst einigen andern vom Stifte Würzburg zu Bnrglehn

gehabt; sie gaben aber dieselben mit Einwilligung des Bischofs von Würzburg

dem Propste H. v. Griesheim, der Äbtissin und dem ganzen Konvente des
Klosters Wechterswinkcl gegen

zwei, jährlich 30 Schillinge Heller zinscnde Hufen in Rode unter Hildcn-
burg

in Tausch, für deren Ersatz sie aber das ebensoviel betragende
Gefälle ihres Allodialgutes zu Nordheim bei Lichtenberg, welches
C. Weistheim bearbeitete,

dem Stifte Würzburg zu Bnrglehn auftragen mußten. Die beiden eingetauschten
Hufen zu Rode verkauften sie darauf dem genannten Kloster für 15 Pfund
Heller, behielten sich aber das Wiederkaufsrecht auf 4 Jahre vor. Zeugen
waren die Gebrüder Marquard und Gottfried v. Ostheim, H. v. Fladungen ?c.

— Gesch. 253. Nr. 118.
1337

Ein von Johann v. Ebcrstein und dessen Ganerben lehnrühriges Gut

zu Eckweisbach
verkauften Heinrich v. Fischbach, Lücke, seine Frau, und Simon, sein Sohn, an
die Kirche zu Landenberge (Langenberg) für 10 Pfund Heller, wozu Johann
und Heinrich v. Ebcrstein am 11. Nov. 1337 nicht nur ihre lehnherrlichc Ge¬
nehmigung gaben, sondern sie erwiesen auch „den Heiligen die Gunst", daß sie
dieses Gut für ein freieigenes erklärten. — Gesch. 35. Nr. 1.

1347

Ihr halb Theil des Dorfes Eckweisbach nebst Zubehör,
ein Gut zu Schackau und

ihren Besitz zu Weyhers
verkauften mit lehnhcrrlichem Konsense des Abtes Heinrich von Fulda Johann
v. Eberstein, ein Edelknecht, und Netze, seine eheliche Wirthin, 1347 am Diens¬

tage vor Mittfasten für 90 Schillinge Tnrnes an die ehrbaren Knechte Heinzen,
Batten, Kunzen, Fritzen und Eberharden v. Ebcrstein Gebrüder wieder¬
käuflich von Jahr zu Jahr, wenn sie vor Pctri Stuhlfeier kündigen würden.
— Gesch. 35 s. Nr. 2 u. 3.

1359

24. Januar verkaufte für 3000 Pfund fnld. Heller wiederkänflich der Abt
Heinrich von Fulda 200 Pfund Heller jährl. Einkünfte, wovon angewiesen
wurden

50 Pfund Heller ans die Stadtbeet zu Fulda,
50 Pfund ans den fnld. vor dem Schlosse zu Ncuhof gelegenen .Hof und

auf die fnld. Güter zu Reimbrechts und Schwebirdc,
100 Pfund auf den Zoll, Beete, Zinsen und Gülten des Gerichts zu

Neuhof,
an Henzen, Ritter, Kunzen, Fritzen und Eberharden v. Ebcrstein Ge¬
brüdern, Hansen und Henzen Küchenmeister Gebrüdern, Boten v. Ebcrstein,
Sannen, seiner ehelichen Wirthin, und Albrcchten v. Fischborn, Lisen, seiner
ehelichen Wirthin, und befahl ferner Henzen, Kunzen, Fritzen und Eber¬
harden Gebrüdern v. Eberstein, Hansen und Henzen Küchenmeister auch Ge¬
brüdern

das Schloß Neu Hof mit dem Amte und Gerichte mit aller Buße an
Hals und Hand,



doch wollte er, der Abt, „seines Amtes und Gerichtes allervorderlichs Worten zu
Hcnzcn v. Eberstein Rittern und nach ihm doch auch zu den andern". Zugleich
versprach der Abt, die ebengcnannten Gebrüder v. Ebcrstein und Küchenmeister
des Schlosses, Amtes und Gerichtes Ncuhof nicht ehr zu entsetzen oder mit
jemand zu übersetzen bis nach erfolgter Zahlung von 3000 Pfund Heller. Von
dieser Kanfsumme standen zu:

Bote» v. Ebcrstein, Albrechtcn v. Fischborn 600 Pfund Heller,
wofür sie jährl. 25 Pfund von der Stadtbect zu Fulda und°25 Pfund von
den Einkünften des halben vor dem Schlosse Ncuhof gelegenen Hofes und
den halben fuld. Gütern zu Reimb rechts und Schwebirde zu fordern hatten;

Henzen, Kuuzen, Fritzen und Eberharden v. Ebcrstein 1400 Pfund,
Hansen und Henzen Küchenmeister 1000 Pfund.
Für die letzten 2400 Pfund erhielten diese 4 Gebrüder v. Eberstein und

2 Gebrüder Küchenmeister die übrigbleibenden Gefälle, Renten, Gülten und
den Gerichtsantheil.

Die Wicdercinlösnng Seitens des Stifts sollte nicht von einem einzelnen,
sondern von sämtlichen Käufern zugleich geschehen nach '/< Jahr vorher geschehener
Kündigung, und die Einlösungssummcn sollten je nach Belieben zu Münncrstadt
oder Neustadt in Franken gezahlt werden.— Gesch. 2b6. Nr. 122.

1339

24. Januar stellt der strenge Knecht Bote v. Eberstein einen Revers darüber

ans, daß ihm der Abt Heinrich von Fulda für 300 Pfund fnld. Heller eine
jährl. Rente von 25 Psnnd Heller auf einen Wiederkauf verkauft habe, und zwar

12'/^ Pfund aus der Stadtbeet zu Fulda und 12'/, Pfund aus V4 des
vor dem Schlosse Ncuhof gelegenen Hofes, 2 Hufen zu Reimbrechts
und 1'/- Hufen zu Schwebirde,

und macht sich verbindlich, dem Abte den Wiederkauf der genannten Gülten und
Gilter zu gestatten, wenn die Kündigung '/« Jahr zuvor erfolgt ist.

Bote empfing auch 1359 12Pfund Heller jährl. Rente ans der Kammer
des Abtes zu Fulda zu Mannlehn. Gesch. 258 ff. Nr. 123 n. 124.

MI

14. Febr. vermachte Gertrud v. Heringen
ihre Wiese zu Lntter in dem Steineth

der Else v. Bockeler (war eine geb. v. Eberstein), ihrer Geschwiher. Zeugen
waren der Plebanus Henz zu Lutter, Simon v. Lutter, Konrad Behm, Fritz und
Konrad v. Landenhansen. — Gesch. 260. Nr. 126.

13KI

29. Nov. versetzten Henrich v. Lichtenberg, Else seine eheliche Wirthin, für 60
kleine Gulden, Florenzier genannt, mit Zustimmung ihres Bruders bzw.
Schwagers Johann v. Lichtenberg

alles, was Babeberg von ihnen zu Harbach hatte, es sei Gut, Wiesen,

Äcker, mit allen Gülten und Rechten, und den Wald zu Alhards
an Boten v. Ebcrstein, Sannen, seiner ehelichen Wirthin, die den Wald zu
Alhards aber nur solange innehaben sollten, bis sie von demselben 60 Gulden
aufgehoben hätten, „und nicht abzuschlagen von den eben genannten Gütern."
— Gesch. 260. Nr. 127.

1370

30. Aug. stellte der strenge Knecht Bote v. Eberstein, nachdem er sich mit dem
Abte Heinrich von Fulda über alle Ansprüche, die er an das Stift wegen Dar-
lcihungen, Leistungen, Atzung, Schulden, Schaden, Pferden, Kost, Zehrnng und
Dienst gehabt, geeinigt hatte, einen Revers darüber aus, daß ihm der Abt für

die ihm schuldigen 170 Pfund fuld. Heller wiedcrkäuflich verkauft bzw. versetzt habe
3'/z Gut in dem Dorfe Luths,

welche jährl. zu Zins gaben 3'/z Viertel Korn, i0'/z Viertel Hafer und 28
Schillinge Pfennig Geld, 56 Käse und 6 Hühner. — Gesch. 262. Nr. 130.



1373
25. Mai verkaufte mit lehuherrl. Konsense des Abts von Fulda Henrich
v. Steinau mit Zustimmung seines Sohnes Hermann an Herrn Henrich
v. Eberstein, seinen Eidam, und Felizen seiner Tochter und Hcnrich's
v. Eberstein Wirthin,

sein Vorwerk in dem Dorfe Sundheim
mit allem Zubehör im Dorfe und Felde für 600 Pfund fuld. Heller. Bei

dieser Kaufhandlung waren zugegen Henrich Steinrück und Friedrich v. Eber¬
stein, Ritter. - Gesch. 263. Nr. 132.

1379

verkauften Botho v. Eberstein und dessen eheliche Wirthin Agnes ihren Antheil
an den Nutzungen und Rechten zu Schwcrbrod an die Gebrüder Ulrich,
Friedrich ?c. v. Hutten. — Gesch. 263. Nr. 133.

Vor 13-fti

„zu der Zhten, als da Heinrich v. Wihers zu dem Schlosse, Amte und Gerichte
Bieberstein ist kommen" wurde das eben genannte, an Eberhard v. Ebcrstein
von dem Stifte Fulda versetzt gewesene

Schloß, Amt und Gericht Bieberstein
wieder eingelöst, und zwar mit den 444 Gulden, welche die Ritter Eberhard und
Gottschalk v. Buchenau „vor Zhten gereite dargelegt" hatten. — Gesch.264. Nr. 13l>.

1388

18. Januar stellten die GeVettern Eberhard und Apcl v. Ebcrstein einen
Revers darüber aus, daß, nachdem sie

Apel's v. Eberstein zu Bicbra unter Bieberstein gelegenen und vom
Stifte Fulda lehnrührigen Hof

an Fritz Mores verkauft, sie deshalb um lehnherrl. Konsens bei dem Abte

Friedrich nachgesucht hätten. — Gesch. 264. Nr. 136 n. S. 1210.

Hans v. Eberstein verkaufte auf Wiederkanf an Eberhard v. Ebcrstein
(Eberhard's und dessen Brüder Vater)

fünf Güter zu Klein-Sassen (Hans von Snla's, Heinrich Scheffer's,
Wattenbach's, der Schomann Gut und eine Hofstatt gen. die Steinmauer),
ein Gut zu Gerhards, welches Apel bearbeitet, und seine Besitzungen
zu Landenberg

für 124 Schillinge Turnes, ferner
die Mühle zu Langenbiebra für 82 Schillinge Turnes,
was er zur Breite hatte für 42 Schillinge Turnes und
drei Güter zu Gerhards (Boltwin's, Jrmeln und Loffler's Gut) für

120 Pfund Heller.
Bei der Zahlung der Kaufgeldcr wurden bei einem Theilc 12 Turnes für

1 Pfund, bei dem andern 20 Schillinge für 1 Pfund gerechnet.
Auf diese Güter machten die Gebr. Wilhelm und Adolf v. d. Tann später

Anspruch, wurden aber damit 27. Mai 1405 abgewiesen. — Gesch. 288. Nr. 175
und S. 1211.

1396

22. März hat Crafft v. Eberstein „von seinen Ganerben wegen"
das Schocken, Eckweisbach, die Dörfer Langenberg und Sassen

mit ihren Zugehörungen,
das Dietes,

die Wüstung, die man nennt die Breit,
ein Burggut zu dem Nüenhof und
2 Höfe daselbst, die ihnen pfandweise stehn von Heinz Kochmeistern,
2 Hufen zu Reimbrechts,

1'/, Hufe zu Schweb erg,
1 Hof zu Nüenhof, der ist Crafften allein,

von dem Stifte Fulda zu Lehn empfangen. — Gesch. 266. Nr. 143.
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1402

4. April verkauften Otto v. Lichtenstein, Katherin, seine eheliche Wirthin, an
ihren lieben Oheim Hermann v. Eberstein

alle ihre Güter, Höfe, Weingärten und den Zehnt in Rheinfeld
am Berge und

alle ihre Güter in Schonungen und
alle ihre Weingärten an der Mainleite,

endlich alle ihre Forderungen an den Bischof von Würzburg. Siegler: Ottv
v. Lichtenstcin, Apel und Karl Gebrüder v. Schaumberg. — Gesch. 287. Nr. 172.

1404

l. Mai versetzten die Gebrüder Hermann, Eberhard, Mangold, Karl,
Peter und Gerlach v. Eberstein dem Dechanten Gise und den Konventherren
des Stifts Fulda für 12 Gulden

einige Güter zu Hof-Biebra,
welche den Herren v. Berge erblich zugehörten, aber ihren Eltern und dann auch
ihnen für 12 Gulden pfandweise überlassen worden waren. — Gesch. 278. Nr. 163.

1403

7. Januar wurde Hermann v. Eberstein von dem Bischöfe Friedrich von
Eichstädt mit

allen den Gütern zu Niedern-Rheinfeld
beliehen, welche vorher „Otto v. Lichtenstein und HauS Küchenmeister zu Lehn
gehabt hatten, dazu 7 Äcker Weingärten, zwischen Schweinfurt und Main¬
berg gelegen. — Gesch. 288. Nr. 174.

140k

27. Juli gab Friedrich v. Botelar, Dechant des Stifts Heesfeld, aus gutem
Willen Eberharden und Mangolden Gebrüdern v. Eberstein, seinen Vettern,

alle seine Güter halb, die er zu Landenhausen hatte, nämlich den Hof
daselbst, auf dem Konrad von Walderode saß, und ein Gut, das Henne
Langfuß der Junge bearbeitete,

welche Güter auf ihn von seinem Vater Konrad v. Botelar verstorben waren. —
Gesch. 294. Nr. 185.

1407 1412

Am 4. Januar 1407 kauften Hermann v. Eberstein und Else, seine
eheliche Wirthin, von dem Bischöfe Johann von Würzburg für 1200 Gulden
des Stifts Schloß Marktsteinach, das halbe Dorf daselbst mit dem Amte,
Gerichte und allen Zubehörungen und trugen dies alles dem Stifte Würzburg
zu Mannlehn auf, auch schlugen sie als dazu gehöriges Mannlehn

2 Höfe und 7 Güter zu Schonungen und
4 Güter zu Geldersheim

— bisherige Ällodialgüter — und verpflichteten sich, auch noch die andere
Hälfte des Dorfes Marktsteinach und außerdem für 300 Gulden in dem
Stiftsbezirke gelegene eigene Güter zuzukaufen und zu Lehn zu machen; endlich
bewilligten die genannten Eheleute, daß das Schloß Marktsteinach für das
Stift „offenes Schloß" bleibe.

Als Mitbelehnte nahm Hermann seine Brüder Eberhard, Mangold,
Karl, Peter und Gerlach au. Am 29. Januar 1412 wurde Hermann von
dem Bischöfe Johann v. Brunn mit Marktstcinach beliehen, und zwar wieder
unter Zuziehung seiner Brüder als Mitbelehnter. Der Lehnbrief wurde aber
erst 10. Sept. des gen. Jahres ausgefertigt.

Außer den Gütern zu Schonungen und Geldersheim gehörten ferner
noch zu dem Schlosse Marktsteinach: der Hof zu BeHern, die Zehnten zu
Abersfeld und Waldsachsen, VzZehnt des Hohen Holzes, t Hof und

V-Zehnt zu Gochsheim, '/z Zehnt zu Euerbach, ein Hof zu Werde und
ein Hof zu Ebenhausen. — Gesch. 94 ff. Nr. 18 u. 19, S. 279.165
und S. 291. Nr. 180 und S. 1214.

3



1413
2. April kaufte Junker Hermann v. Eberstein von Heinz Zcnnlein, Bürger zu
Schweinfurt,

4 Malter Korngült auf dem Hofe zu Abcrsfeld, die vorher dem ver¬
storbenen Peter v. Albersfeld gehörten,

einen 2 Schillinge Heller, 1 Fastnachtshnn und 1 Weihnachtssemmellcib betra¬
genden Zins, der auf dem Hause zu Steinach ruhte und dem Hans Schüler
gehört hatte. — Nachtr. v. 1878. S. 9. Nr. 8.

1413

Nachdem Konrad v. Gernsheim seinen
Hof zu Sund he im an der Rhön mit allem Zubehör und Nutzen im

Felde und Dorfe
für 150 Gulden an die Gebrüder Eberhard, Mangold, Karl, Peter und
Gerlach v. Eberstein verkauft hatte, führte er den ebengenannten Eberhard
vor den Bischof von Mainz, von dem der Hof zu Lehn ging, und bat, letztem
Eberharden und dessen Brüdern zu leihen, worüber er 6. Juli >413
einen Revers ausstellte. — Gesch. 279. Nr. 166.

1413

31. Okt. versetzten Konrad v. Mörlc gen. Behem und Kunigunde, seine ehel.
Hansfrau, mit Genehmigung ihres Bruders bzw. Schwagers Eberhard v. Mörlc
Behem genannt an ihren Schwager Mangold v. Eberstein und dessen ehel.
Wirthin Anna (Konrad's v. Mörlc gen. Behem Schwestertochter) für die diesen
schuldigen 125 Gulden ihre Antheile an dem Thale und der Burg Urzel,
als den ihnen von ihrem Schwager Heinrich Pfeffersack verpfändeten Theil, d. i.
„ein achtige Theile halb" und „das andere achtige Theil ein Viertheil". —
Gesch. 479. Nr. 323.

1414

verschrieb Eberhard Fuchs v. Schweinshaupten
'/, des Zehnten zu Greusing Ihausen und Beyern

dem Karl v. Eberstein für 100 Gulden, behielt sich aber das Wiedereinlösungs-
recht auf ein Jahr vor. — Gesch. 614. Nr. 504.

1413

21. März belieh Abt Johann von Fulda die Gebrüder Eberhard und Man¬
gold v. Ebcrstein mit

der Hofstatt zu dem Schackcn mit Garten, Äckern, Wiesen und allem Zubehör,
welche diese von den Gebrüdern Gisc und Hans v. Bimbach für 24 Gulden
gekauft hatten. — Gesch. 295. Nr. 188.

1413

23. Nov. verkaufte Katherin v. Eberstein mit Wissen ihrer Brüder Johann
v. Malkos, Domherrn zu Würzburg, und Dietrich v. Malkos, wie auch
ihrer Söhne Engelhard v. Ebcrstein, Domherrn zu Würzburg, und Dietrich
v. Eberstein, an den Abt Johann zu Fulda

die Güter zu Nieder- Biebra,
welche der vormalige Domherr zu Würzburg Niklas v. Malkos und ihr ver¬
storbener Vater Dietrich v. Malkos von den v. Hunc auf Wiederkanf
gekauft hatten, dergestalt, daß der Abt den v. Hune den Wiederkauf gestatten
sollte. Außerdem verkaufte die genannte Katharina an den Abt

ein Gut zu Langen-Biebra und was sie zu dem Reinhards in dem
Gerichte Rockenstuhl hatte. — Gesch. 269. Nr. 150.

1416

30. April meldeten Engelhard v. Eberstein, Domherr zu Würzburg, und
Dietrich, sein Bruder, dem Abte von Fulda, daß sie wegen ihres Hofes zu
Brückenau, den sie von dem Stifte zu Lehn gehabt, mit ihrem Vetter Man¬
gold v. Ebcrstein eine Kaufverabrednng getroffen, und baten deshalb um Lehns-

konsenS. Unterm 8. Mai ch. a. wurde dann auch der Lehnbrief darüber aus-



gefertigt, worin der Abt Johann bekennt, daß mit seiner Genehmigung
Katharin v. Eberstein für sich und Engelhard und Dietrich, ihre Söhne,
auch mit Zustimmung Johann's v. Malkos, Domherrn zu Würzburg, und
Dietrich's, ihrer Brüder bzw. Oheime,

ihren Hof in seiner Stadt Brückenau mit allen Nutzen, Zinsen, Äckern,
Wiesen, Gehölz

für 60 Gulden an Mangolden v. Eberstcin und Annen, dessen eheliche
Hausfrau, verkauft und er, der Abt, diesen Hof Mangolden geliehen habe. —
Gesch. 269 und 478. Nr. 152 und 153.

1418
Eberhard v. Beringen verwies 1418 seine Frau Adelheid geb. v. Eber¬

stcin auf seine Güter zu Groß-Wenkheim, Gariz und "Arnstein. —
Gesch. 270. Nr. 154. 1419

7. Mai wurde dem Eberhard, Mangold, Karl, Peter und Gerlach
v. Eberstein

der Hof zu Lnr, der Zehent unterm Hamberg,
4 Acker Weingarten am Hemberg,
der Zehent zu Wittichhausen,
5 Acker Weinwachs hintan bei dem Galgenberge,
4 Acker Weinwachs an dem Altenberg,
5 Acker Wiesen zu Niederlur an der Brücke

von dem Bischöfe von Würzburg zu Afterlehn verliehen, ^.soba
Ovmiriios, gas, oariks,tui' llnbilaks. — Gesch. 280. Nr. 167.

1419

erwarben die Gebrüder Eberhard, Mangold, Karl, Peter und Gerlach v.Eber¬
stcin von dem Bischöfe Johann von Würzbnrg wiederkäuflich für 2200 Gulden
das Schloß und Gericht Auersberg nebst den dazu gehörigen Dörfer» und
Wüstungen Hilders, Simmershausen, Lahrbach, Schaden, Batten,
Thaiden, Seiferts, Wüstcnsachsen, Findlos, Wickers, Reulbach und
die Wüstung Brand halb. — Gesch. 280. Nr. 168.

1421
23. Juli verkaufte Abt Johann von Fulda für 70 Gulden rhu.

2 Güter zu Sachsen unter der Milseburg,

welche vo n dem St ifte Fulda lehnrührig waren, an Eberhard v. Eberstein und
Elsen, dessen eheliche Wirthin. — Gesch. 298. Nr. 193.

1422

22. Febr. trugen die Brüder Hans und Wilhelm v. Abcrsfeld die Kem-
natc zu Abersfcld, einen unter dem Kirchhofe gelegenen Hof und Zehnten,
den Hof und Zehnten, den die v. Eberstein inne hatten, und andere Güter

zu Abcrsfeld dem Grafen Wilhelm v. Henneberg zu Lehn auf. — Nachtr.
v. 1878. S. 9. Nr. 7.

1422

4. Okt. verlieh Bischof Johann zu Würzburg dem Eberhard v. Eberstein
einen Hof zu Hiltrichs, den die Sintramen innegehabt haben, für „verfallene
Lehen" und „ist lins daran Unser Lehen etwcnil Jahre und Zeit verschwiegen,
wiewohl der von Uns und Unserm Stifte zu Lehen rühret". — Gesch. 298.
Nr. 194.

1424

20. Januar stellte Heinz Küchenmeister, zu Schwarzenfels gesessen, einen
Revers darüber aus, daß er alle die Lehen, es seien Burglehen oder Mannlehcn,
die er von Reinhard Herrn zu Hanau zu Lehn gehabt, seinem ebengcnannten
Herrn aufgegeben und ihn dann gebeten habe, solche Lehen Mangolden
v. Eberstein, seinem Eiden, und dessen Erben zu leihen, was derselbe auch gc-

3*



than habe. Sichler: Heinz Küchenmeister und dessen Vetter Apel v. Lutter und
Hans v. Hutten der Junge.

Am 20. Januar 1424 erthetlte auch Reinhard Herr zu Hanau Mango lden

o. Eberstein einen Lehnbrief über alle die Lehen, die Heinz Küchenmeister,
Mangold's SchMäher, von ihm und seiner Herrschaft Hanau zu Lehen gehabt,
„und sind der einstheils Mann- und einstheils Burglehn". — Gesch. 484.
Nr. 329 u. 330.

1424 1429
Am 28. Dez. 1424 versetzte Reinhard Herr zu Hanau dem Mangold

v. Eberstein ^ des Schlosses Brandenstein dergestalt, daß er solches bei
Mangold's Lebzeiten nicht einlösen wollte, und wies seine Güter zu Elm,
Herolz, Gundhelm und Hutten an, solange Mangold oder dessen Erben
das Schloß inne hätten, „gegen den Brandenstein" zu dienen. Dabei wurde
verabredet, daß Mangold seine ^ des Schlosses mit Wächtern bestellen sollte.

Im Januar 1429 kamen Reinhard und Mangold dahin überein, daß letz¬

terer auf dem Brandcnstein wohnen und auch das letzte Viertel des Schlosses
bewahren, dagegen aber auch die Nutzungen, Dienste und Gefälle, die Reinhard

von dem Dorfe Ober-Kallbach hatte, und außerdem noch 6 Gulden jährlich
aus der Kellerei zu Steinau erhalten sollte. Auch verpflichtete sich Mangold,
an dem Schlosse 50 Gulden zu verbauen, die, sobald dasselbe von seinen Erben
eingelöst würde, mit dem Hauptgelde wieder zurückgezahlt werden sollten.. —
Gesch. 71. Nr. 11 und S. 73. Nr. 12.

1424
am Sonntage nach dem Zwölften wurden dem Mangold v. Ebcrstein der
Weingarten zu Brandenstein unter dem Schloß von Hcnn v. Marborn für
60 Gulden versetzt. — Gesch. 485. Nr. 332.

1429
Den Zehent zu Veitsteinbach erwarb Mangold v. Eberstein 1429, und

zwar kaufte er die eine Hälfte 5. Juni von Fritz Kochmeister, der sie von seines
Vaters Bruder Henz Kochmeister geerbt hatte, und die andere Hälfte versetzte
ihm 8. Dez. seine Schwägerin Else v. Rodcnhausen und deren Sohn
Oswald. — Gesch. 485. Nr. 333. 1430
8. April verkaufte Karl v. Ebersteiu, gesessen zu Marktsteinach, für 1000
Gulden rhn. an die Gebrüder Anton und Hans v. Brunn seinen halben An-
theil am Schlosse zu Burglauer mit allen den Rechten und Zugehörungen,
als der von dem Bischöfe von Würzburg darüber ausgestellte Brief ausweist,
und wie „das ihm zu seinem Weibe seligen worden und gegeben ist", und
entäußerte sich aller der Rechte, die er von „seines Weibs seligen und auch
von seinetwegen an dem Schlosse Burglauer, an Brief und an Gelde gehabt
hatte".

Dafür setzte Karl v. Eberstein zu Bürgen ein: Kunz Zollner v. Friesen¬
hausen, Stephan v. Masbach und Wilhelm v. Schaumberg, die auf Erfordern
der Käufer „einfahren, halten und leisten sollten, ein jeder mit einem Knechte und
mit einem Pferde zu Münnerstadt in eins offen Wirthshaus, darin sie von
ihnen gemahnet und geweiset werden, darinnen liegen und leisten in Gastes
Weis und nicht ausfahren, bis er, Karl, oder seine Erben den Käufern alles
das gefcrtiget, gelediget und ausgerichtet habe, darum sie zu leisten gemahnt
hätten". — Gesch. 615. Nr. 506. 1430
19. Nov. versetzte Adolf Marschalk für 68 Gulden rhn. ein von der Graf¬
schaft Hanau lehnrühriges Gut zu Sassen bei Steinau an der Straße seinem

Vetter Maugold v. Eberstein, wozu Graf Reinhard zu Hanau 1431 seine lehn¬
herrliche Genehmigung gab. — Gesch. 485. Nr. 334.



1430

12. Dez. erwarb auf Wiedcrkauf Maugold v. Ebersteiu für 15 Gulden rhu.
alle von seiner Schwägerin Else v. Rodcuhausen und deren Sohne Oswald
besessenen Güter zu Escherich, es seien Äcker, Wiesen, Holz, „dorm er saß in
Ganerbschaft" mit den Verkäufern. Siegler: Elsens v. Rodcuhausen Oheim
Eberhard v. Mörle. - Gesch. 486. Nr. 336.

1432
10. Januar stellte Gerlach v. Eberstein, Ritter, einen Revers darüber aus, daß
ihm Markgraf Friedrich von Brandenburg wegen seiner getreuen und unver¬
drossenen Dienste in der Mark Brandenburg und auch in Franken das
Schloß Ravenstein verschrieben habe. — Gesch. 548. Nr. 439.

Die Kenntnis dieser Urkunde verdanke ich der Frau Landräthin Therese

v. Davier geb., Freiin v. Schanmberg zu Nordhausen, welche die Güte
hatte, mir P. Österreicher's Geschichte der Burg Rabenstein zur Einsicht
zu überlassen. 1432

15. Juni verpfändete Abt Johann von Fulda für 200 Gulden rhu. dem
Mangold v. Eberstein ans dessen Lebenszeit den fuldischen Antheil an dem
Gerichte zu Herolz. — Gesch. 63. Nr. 10.

1433
9. Nov. beurkundete Markart v. Mielen, Domherr zu Würzburg und Landrichter

des Hcrzogthnms Frauken, daß Eberhard v. Ebersteiu vor ihm am Land¬
gerichte alle die Güter und Habe crklagt habe, welche Hermann Fleischmann
zu Strahlungen und Salz hinterlassen, es sei Erbe, Eigen, Lehen, Häuser,
Höfe, Äcker, Wiesen und Weingärten, Fahrendes und Liegendes, und daß derselbe
von dem Landgerichte auch in den Besitz dieser Güter gesetzt worden sei, „wann
er sein Anleit versessen habe mehr Datum drei Tage und sechs Wochen, als
er das mit Christan v. Wypfeld, seinem Anleiter, redlich vor ihm im Gericht
bezeuget und beweiset habe." — Geich. 300. Nr. 200.

1433
am Mittwoch nach Mittsastcn guittirte Eberhard v. Eberstein mit Wissen seiner
ehel. Hausfrau Else und seiner Söhne Jorge, Hermann und Hans seinem
Bruder Mangold über 100 Gulden rhu., die er von ihm geborgt hatte, und

versprach, diese Summe vom nächsten Michaelstage an über ein Jahr oder einen
Monat später zu Schackcn oder Fulda zurückzuzahlen, und setzte Mangolden
zum Unterpfande ein

seinen Theil und was er fallende hatte zu Landcnhanscn, zu der B re
und zu Döllbach

in der Weise, daß Mangold die Erträge davon ans das Jahr und „fort alle
Jahre" so lange einnehmen solle, bis die 100 Gulden zurückgezahlt worden
seien. — Gesch. 37. Nr. 4. 1435
11. April verkaufte mit Lehnskonsense des Abts Johann von Fulda der Ritter
Karl v. Lutter für sich und Anna seine ehel. Wirthin für 30 Gulden alle
seine Güter zu Wcipcrts und Sanncrz mit allem Zubehör im Felde und
Dorfe an seinen Schwager Mangold v. Eberstein. — Gesch. 481. Nr. 324.1435
24. April verkaufte Wolfram v. Siethen alle seine Güter und Lehen zu
Ginolfs, als diejenigen, welche die Mege zu Mellersstadt und der Schulthes

zu Ostheim inne gehabt, dazu alle Güter, welche er, Wolfram, vor der Rhön
und anderswo besessen hat, für Ii Gulden an Eberhard v. Eberstein und

„währte auch Eberharden der abgeschriebenen Lehen und Gut für Freicigen".
Siegler: der Verkäufer und dessen Bruder Gottfried v. Siethen, Kommenthur
des Deutschen Ordens zu diesen Gezeiten zu Münnerstadt. — Gesch. 301. Nr. 203.
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1435
26. Okt. erwarb Mangold v. Eberstein für tl Gulden die Hälfte eines Gutes

zu Selmitz (Vollmerz?), welche seiner auch in Bezug auf dies Gut in Ganerb-
schast mit ihm stehenden Schwägerin Else v. Reidenhausen bei ihren Lebzeiten

zustehen, dann aber an ihn fallen sollte. — Gesch. 486. Nr. 337.
1436

3l. Mai stellten Eberhard o. Eberstein und dessen Söhne Jorg und Her¬
mann einen Revers darüber aus, daß ihnen der Dechant Merten: Truchseß und

das Kapitel des Stifts Würzbnrg für die 500 Gulden, welche der Bischof
Johannes zu Würzburg dem Eberhard v. Eberstein schuldig war, und für die
von letzterem dem Stifte geleisteten Dienste alle Rechte des Domkapitels
an dem Dorfe Waldsachsen bei Marktsteinach, es seien Zehnten, Gülten,

Zinsen, Herrschaft, Herkommen und Gewohnheit, zum Leibgedinge dergestalt
verschrieben haben, daß sie alles nutzen sollen, solange noch einer von ihnen am
Leben sei; sie machten sich auch verbindlich, alles, was etwa von dem ihnen

Verschriebenen entfremdet oder versetzt sein sollte, wieder einzuziehen bezw. einzu¬
lösen, auch dem Dechanten und dem Kapitel einen Monat nach der Kündigung
die Wiedereinlösung der genannten Rechte an dem Dorfe Waldsachsen zu ge¬

statten, und zwar für 500 Gulden und noch so viel Geld, als sie etwa für
Einlösung versetzt gewesenen Gutes ausgegeben. — Gesch. 301. Nr. 205.

1438
11. Januar versetzten Ludwig, Fritz, Eitel und Lorenz v. Hutten, Gebrüder und

Gevettern, ihrem Schwager Mangold v. Eberstein für die ihm schuldige Summe
von 324 Gulden rhn. mit Lehnskonsense des Junker Dieterich Herrn zu
Bickenbach ihren

Zehcnten zu Schwarzenfels und Weichersbach im Felde und im
Dorfe, ausgeschieden den kleinen Zehnten,

unter dem Vorbehalte, daß ihnen die Wiedereinlösung nach Verlans eines Jahres

stets gestattet sein sollte, wenn sie 4 Wochen vorher gekündigt hätten. — Gesch.
486 Nr. 338. 1438
29. April verkauften Jorge und Hermann v. Eberstein, Lyse ihre Schwester

mit Wissen und Willen Eberhard's, ihres Vaters, und Hansens, ihres Bruders,
ein freieigenes Gut zu Schlüchtern,

das Henne Meler damals bewirthschaftctc und welches sie von ihrem Oheim
Reinhard v. Brende geerbt hatten, für 24 Gulden rhn. an ihren Vetter
Mangold v. Eberstcin. Sieglcr: Jorge v. Eberstein für sich und seine Erben,
Hcrtnit v. der Tann für sich und seinen Schwager Hermann v. Ebcrstein
und Hans v. Ebersberg für die obgenannte Life, seine Hausfrau. —
Gesch. 488. Nr. 216. 1438
25. Okt. verkauften Lorenz und Ulrich v. Hutten Gebrüder mit Einwilligung
ihres Vetters Ludwig v. Hutten für 50 Gulden rhn. an ihren Schwager Mangold
v. Eberstein ihr

Gut zu Eime,
auf welchem derzeit Kunz Kircher der Alte „baulichen saß." Siegler: Philips
Hölin für seinen Vetter Ulrich v. Hutten. — Gesch. 488. Nr. 339.

1438
kaufte Mangold v. Eberstein eincn 'von der Grafschaft Hanau zu Lehn gehenden

Freihof zu Weichersbach

von seinem Schwager Lorenz v. Hutten. — Gesch. 489.
1440

verkauften Eberhard v. Eberstein und dessen Söhne Jorge und Hermann
für 30 Gulden und 1 Tornis ihr
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halbes Gut zu Sachsen (Klcin-Sassen),
„do Haus von Sula etzwan ufsaß und das dann inne hatte und ufsaß Hans
Schüßler", an ihren Bruder bzw. Vetter Herrn Mangold v. Eberstein Ritter
dergestalt, daß die Verkäufer dies halbe Gut wieder kaufen könnten am nächsten
St. Peterstage Kathedra genannt oder 2 Tage vor- oder nachher; geschähe zu
dieser Zeit der Rückkauf nicht, so sollte der abgeschlossene Kauf ein ewiger Kauf
sein und bleiben. — Gesch. 39. Ztr. 5.

1440

20. Mai verkauften Else v. Rodenhausen, Witwe, Senand und Oswald,
ihre Söhne, ihren

Seß und Hof zum Soden,
unter Stolzenberg gelegen, als einen freien Hof für 150 Gulden rhu. an ihren
Schwager Herrn Mangold v. Eberstein Ritter.

Am 5. Juni 1440 belieh Abt Hermann von Fulda den Ritter Mangold
v. Eberstcin zu Burggut mit diesem Hofe zu Soden, wie denselben Heinrich
Pfeffersack und Oswald v. Rodenhausen zu Burggnt von seinem Stifte
gehabt haben. — Gesch. 432. Nr. 325 u. 326.

1440

27. Juli verkauften Jorge und Hermann v. Eberstein mit Bewilligung ihres
Vaters Eberhard v. Eberstein und ihrer Schwester Lyß v. Ebersberg (für

welche Apel von Weyhers siegelte) ihren von ihrem Oheim Reinhard v. Brcnde
auf sie gekommenen

Hof zu Gundhelm,
„do Heinz Ossenhirt aufsaß", an ihren Vetter Er Mangold v. Eberstein für
25 Gulden rhn. — Gesch. 489. Nr. 217.

1441

6. Mai verkauften Balthasar und Engelhard v. Osteim Gebrüder ihr
Viertel Wiese zu Lnngen-Biebra

unter Bieberstein dem Ritter Mangold v. Eberstein, ihrem Herrn und Vetter,

für 25 Gulden. Siedler: Balthasar v. O. und Adolf Marschalk für
Engelhard v. O.

Am 8. Juni 1440 bescheinigte Abt Hermann von Fulda, daß obiges Kauf¬

geschäft mit seiner Genehmigung abgeschlossen worden sei. — Gesch. 483. Nr. 327/8.

1442

25. Febr. verkaufte Hans v. Abersfeld an Heinzen v. Wechmar für 300 Gulden
rhn. seine

Kemnate nebst Banmgarten zu Abersfeld und seinen Hof daselbst

(vgl. Reg. v. 22. Febr. 1422), welche von den Grafen Wilhelm v. Henncberg
lehnrührige Stücke „Karl v. Eberstein ytzund in pfandweise inne hat", und ver¬
sprach, dem Käufer einen Lehnbrief von dem genannten Grafen zu schicken.
Siegler: Hans v. Abersfeld und Jacoff v. Steynawhe, Voigt zu Meyenbcrg, —
Gesch. 621. Nr. 510.

1443

Da Karl's v. Eberstein Schwäger Jorg Zollner zu dem Rotenstein,

Kunz Zollner zu Friesenhausen, Hans Zollner zu Bundorf und Jorg
Zollner zu Birkenfeld Selbstschuldner geworden waren für Karl v. Eberstcin
und dessen eheliche Hausfrau Margareth gegen Karl's v. Eberstcin Schwäher
Herrn Karl Truchseß um 440 Gulden, die sie letzterem in 4 Jahren zu be¬
zahlen übernommen hatten, so verpflichteten sich am 26. Mai 1443 die genann¬
ten Eheleute Karl und Margareth, ihren Schwägern diese 440 Gulden Hanpt-
geld und „was jährlich nach Anzahl darnach darauf gangen wäre" zu bezahlen,
sie davon zu entledigen und zu lösen ohne Eid, ohne Nothrecht und ohne allen
deren Schaden, und setzten denselben, falls sie mit der Bezahlung säumig wür¬
den und sie und ihre Erben nicht „ledig machten", ein



ihren halben Theil Zehentes zu Abersfeld;
wenn dieser aber zu ihrer Befriedigung nicht ausreichte, so sollten die v. Zollner
berechtigt sein, sie auf ihren anderen Gütern zu pfänden. — Gesch. 621. Nr. 511.

1443

8. Juli verkauften Karl v. Eberstein, zu Marktsteinach gesessen, und Mar-
gareth, seine eheliche Wirthin, für 300 Gulden rhu. ihr

Viertel des von dem Stifte Würzburg lehnrührigen Zehnten zu Ewerbach
mit allen Erträgen, es sei Getreide, Wein, Heu, Hanf, Flachs, Rüben, Kraut,
Vieh, Gäns, Hühner, von lebendig, von tot, von allein Erdwachs, das do zehnt¬
bar ist, klein, groß, besucht und unbesucht, an ihren Schwager Balthasar
v. Wenkheini, dem sie innerhalb Jahresfrist die Beschaffung des Lehnkonsenses
zusagen und ihm zu Bürgen einsetzten: Peter Lamprecht und Jörge Zollner zu
Birkenfeld. — Gesch. 622. Nr. 512.

1443

26. Aug. empfing Eberhard v. Eberstein „als der ältst, ihm und Herrn
Gerlach, Herrn Mangold, Rittere, und Karln v. Eberstcin getreulich vor¬
zutragen",

das Schloß Steinach mit dem Gericht und allen seinen Zugehörungen,
den Hof zu Bayern,
den Zehnten zu Abersfeld und Wall-Hachsen,
Vz des Hohenholzes,
einen Hof und '/z des Zehnten zu Gochsheim,

'/z Zehnt zu Ewerbach,
2 Höfe und 7 Güter zu Schonungen,
4 Güter zu Geldersheim,
den Hof zu Werde und
den Hof zu Ebenhausen bei dem oberen Thore,
'/, des Zehnten zu Greusingshausen

vom Stifte Würzburg zu Lehn, jedoch dem Stifte ohne Schaden an den Rechten
und Verschreibungen, welche es an diesen Lehen und Schlosse hatte. — Gesch.
284. Nr. 169.

1443

30. Aug. wurde Eberhard v. Eberstein mit

dem Hofe zu Lauer, 4 Acker Weingarten an dem Höhberg, 4 Acker

Weingarten am Hohenberg zu Strahlungen, dem Zehnten am
Höhberg, der auch in den Hof gehörte,

dem Hofe zu Hiltrichs und
dem Zehnten zu Wittichhausen

von dem Stifte Würzburg beliehen (vergl. Reg. v. 7. Mai 1419) — Gesch.
302. Nr. 208.

1444

16. Febr. vermachten Lyse v. Ebersberg, Jorge v. Eberstein, Anna seine

Hausfrau und Hermann v. Eberstein, Geschwister, dem Kloster auf dem Frauen¬
berge bei Fulda ihre von ihrem Oheim Reinhard v. Brende auf sie ver¬
erbten

Güter, Zinsen, Gülten und Rechte zu Weselrode,

nachdem die Klostergeistlichcn die genannten Geschwister in ihre Brüderschaft auf¬
genommen und sich verpflichtet hatten, dieselben nach ihrem Tode mit Vigilien,
Seelmessen und Jahregezeit zu begehen. — Gesch. 310. Nr. 218.

1444

31. März verkauften Ritter Gerlach v. Eberstein und seine Söhne Asmu s und

Wilhelm ihren Theil des Zehnten und 10 Artäcker (im Stöckcch) zu Abers¬

feld an ihren Oheim, den Ritter Eberhard v. Schaumbcrg, für 300
Gulden rhn. mit dem Vorbehalt, daß die Verkäufer berechtigt sein sollten, inner¬

halb der nächsten 6 Jahre jedes Jahr am St. Peterstage Kathedra gen. diesen
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Zehnten für 300 Gulden wieder einzulösen. Bürgen: Karl v. Eberstein und
Kunz Zollner zu Friesenhausen. 1444
24. April ertheilte der Bischof von Würzburg dem Karl v. Eberstein seine Ge¬
nehmigung dazu, daß dieser folgende von seinem Stifte lehnrührige Lehen, als

'/, Zehent zu Waldsachsen und
'/„ Zehent zu Greusingshauscn

Kunzen Zollner für 110 Gulden auf Wiederlösung verpfändet habe, und be¬
kannte lctzterm zugleich diese Summe auf die genannten Zehentantheile für die
nächsten 4 Jahre. — Gesch. 625. Nr. 513.

1445
24. Febr. verkauften Karle v. Eberstein zu Marktsteinach und Margarethe,
Eheleute, ihren Theil des Zehnten zu Albersfeld und ihre am Stöckich
hinter der Burg in der Flur daselbst gelegenen Artäcker ihrem Oheim, dem
Ritter Eberhard v. Schaumberg, und dessen Sohne Heinz für 300 Gulden
rhu. mit dem Vorbehalte, daß die Verkäufer ermächtigt sein sollten, innerhalb
der nächsten 6 Jahre diesen Zehnteil alle Jahre an jedem St. Peterstage
Kathedra gen. wieder einzulösen. Bürgen: Jorge Zollner zu Birkenfeld und
Asmus v. Eberstein. 1445
28. Juni stellte der Würzburgische Rath Eberhard v. Eberstein einen Revers
darüber aus, daß für die treuen Dienste, welche er dem Bischöfe Gottfried zu
Würzburg und dessen Vorfahren lange Zeit gethan, dieser mit Wissen des
Domkapitels ihm die vormals von dem Bischöfe Johann v. Brunn Helmreichert
Tylen und Reinharden und Hansen v. Baumbach zum Tannenberg bis ans
Widerruf auf die würzbnrgische Stadt Fladungen verschriebenen, zu Martini
fälligen 30 Gulden rhu. auf seine Lebenszeit verschrieben habe, jedoch mit dem
Vorbehalte, daß er, Eberhard, bis zu seinem Tode des Stifts Würzburg
Diener sein und bleiben sollte. — Gesch. 303. Nr. 209.

1445
11. Juli stellte Eberhard v. Eberstein einen Revers darüber aus, daß ihm
und seinen Erben Abt Johann zu Bildhausen

а, des Klosters Hof zu Strahlungen, den vor Zeiten Hermann Fleisch¬
mann inne gehabt und der damals dem Kloster 1 Pfund zu Martini,
1 Martinshuhn und 1 Brod für 1 Schilling zn Weihnachten gczinst,

und folgende in der Mark zu Strahlungen liegende Stücke, als
d, eine Hofstatt mit einem Baumgarten, die dem Kloster 6 Schillinge

und 4 Heller zu Martini gezinst;
e, einen Acker Weingarten am Mittelleib, der ein Martinshuhn, und 2

Acker Weingarten vor dem Winterholze, die 2 Martinshühner gezinst,
б, eine Hofstatt, die dem Kloster 8 Pfund Unschlitt und '/« Pfund

Wachs gezinst,
zinsfrei zu rechtem Mannlehn geliehen habe, jedoch mit der Einschränkung, daß,
im Fall er oder seine Erben diesen Hof nebst Zubehör in Zukunft etwa einem
armen Manne, er sei Bürger oder Bauer, verkaufen wollten, es nur mit den
oben aufgeführten Zinsen und Renten geschehen dürfe, welche letztere dann dem
Kloster wie vormals wieder zustehen sollten. — Gesch. 303. Nr. 210.

144«
29. Juni empfing Karl v. Eberstein

einen Hof zu Bayern nebst Zubehör und was er zn Schonung hatte
vom Stifte Würzburg zu Lehn. Auch bestätigte an diesem Tage Bischof
Gottfried das Lehnsvermächtnis Karl's v. Ebcrstein an dessen eheliche Hans¬
frau Margarethe von 400 Gulden rhu., welche ihr derselbe auf seinen

Hof zu Bayern und auf seine
Güter zn Schonungen und Geldcrsheim
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verschrieben hatte, dergestalt, daß „ob die genannte Margarethe Karln, ihren
ehelichen Mann, überlebe, sie dann bei den obgenannten Lehen sitzen solle nnd
möge so lang, bis Karl's mannlehnbare Erben von ihr oder ihren Erben für
400 Gulden rhu. dieselben wieder einlösten". — Gesch. 626. Nr. 516 und 517.

144K

8. Juli verkaufte Thome v. Mernnolffs, den man nannte v. Dafft, dem strengen
Herrn Mangold v. Eberstein, Ritter, für 13 Gulden den halben Zehnten
zu Huttern. — Gesch. 491. Nr. 340.

1447
12. März verkauften Gerlach v. Eberstein, Ritter, Asmus nnd Wilhelm,
seine Söhne,

ihre Hälfte des Zehnten zu Abersfeld und
10 Artäcker „im Stöckech in der Flur daselbst

an ihren „lieben Öhem" Herrn Eberharden v. Schaumberg, Ritter, „zu einem
ewigen getöten Todkanf" für 340 Gulden rhn,

1447
Der Dechant Konrad und der Konvent des Klosters auf dem Fraucnberge

bei Fulda verkauften für 42 Gulden an den Abt Johann, den Prior Wigand
und den Konvent zu Schlüchtern ihren Antheil an der

Wüstung Weselrode,

welche sie von Jörgen und Hermann v. Eberstcin, Gebrüdern, und Frauen
Lysen v. Ebersberg, deren Schwester, erhalten hatten und ihr eigen Gut war.

Auf Ansuchen der Verkäufer erklärten nun 24. Juni 1447 die genannten
v. Ebcrstein nnd v. Edersberg, daß sie ihnen die von ihrem Oheim Rein¬

hard v. Brende ererbte Wüstung Weselrode zu einem ewigen Seelgeräthe
gegeben, und daß der Verkauf derselben an das Kloster Schlüchtern mit ihrem,
der v. Eberstein nnd v. Ebersberg, Rathe nnd Wissen geschehen sei, damit solches
Testament zu ewigen Zeiten jährlich auf dem Kloster Frauenberge gehalten
werde nach Laut des darüber ausgestellten Briefs. Siegler: Jörge und
Hermann v. Eberstein, Gebrüder, Hans v. Ebersberg für sich, seine Mutter
Lyse und seinen Bruder Friedrich. — Nachtr. v. 1879. S. 88.

1430
belieh Abt Reinhard von Fulda den Philipp von Eberstein mit einem

Bnrggnte zu Geisa,

welches sonst Hans v. Kethen besessen, das genannter „Lips" jedoch 1455 an
Fritz Schmidt mit Bewilligung des Abtes dergestalt verkaufte, daß es künftig
ein freies Eigen des Käufers sein sollte. — Gesch. 498 f. Nr. 358 u. 359.

1430
15. April stellte Eberhard v. Eberstein einen Revers darüber aus, daß ihm
Abt Johannes zu Bildhausen des Klosters Hof zu Strahlungen, den vor
Zeiten Hermann Fleischmann inne gehabt, dann eine Hofstatt und einen Baum¬
garten, einen Acker Weingarten am Mittelleib, 2 Acker Weingarten vor dem

Winterholze und eine Hofstatt, alles in der Mark zu Strahlungen gelegen,
zinsfrei zu rechtem Mannlehn geliehen habe. — Gesch. 304. Nr. 212.

1431
5. Januar empfingen Gerlach v. Eberstein, Ritter, Asmus und Wilhelm,
seine Söhne, Lorenz und Heinz, Aurels v. Eberstein seligen Söhne, das

Schloß Marktsteinach mit allem Zubehör in Würzburg von dem Bischöfe
Gottfried zu Lehn. — Gesch. 98 ff. Nr. 20 u. 21.

1451
18. März schenkten Eberhard v. Eberstein, Hermann, sein Sohn, Lyse v.
Ebersberg, seine Tochter und Hans v. Ebersberg, sein Enkel, den Barfüßer¬
mönchen zu Fulda ihren Hof zu Uttrichshausen mit Vorbehalt der Lehns-
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Herrlichkeit Seitens der v. Eberstetn. Dafür sollten die Mönche die v. Eberstein
und die v. Brende jährlich begehen mit Vigilien und Seelmessen in ihrem
Kloster auf der v. Ebersberg Altare. — Gesch. 307. Nr. 215.

1431
10. Dez. ließ Eberhard v. Eberstein von einigen seiner Güter aufzeichnen,
was jedes Gut mit seiner Zngehörung sei und wo jedes hingehöre. — Gesch. 1215.

1452
verkaufte Ritter Gerlach v. Eberstein

V« des Zehnten zu Waldsachsen und
'/.2 des Zehnten zu Greusingshausen

an Heinrich v. Wechmar. — Gesch. 552. Nr. 443.
1452

7. Juni empfing Hermann v. Eberstein von dem Stifte Würzburg zu Lehn:
den Zehnten zu Waldsachsen (ist nit Lehen, sondern so er gestirbt, ist er

dem Stift ledig heimgefallcn),
einen Hof zu Lauer, 4 Acker Weinberg an dem Höhberge und dabei;

4 Acker Weinberge an dem Höh berge zu Strahlungen, einen
kleinen Zehnten unter dem Höhberge herab gegen Burglauer, der
auch in den Hof gehörte;

Vz am Zehent zu Wittichhausen;
ein Burggut zu Bischofsheim;
2 Güter zu Heufurt und was er sonst da hatte;
einen Hof zum Hiltrichs und was darein gehörte,

das von Eberhard v. Eberstein, seinem Vater, auf ihn gekommen war. —
Gesch. 312. Nr. 221. 1452
10. Nov. stellte Hermann v. Eberstein einen Revers darüber ans, daß Abt
Johannes (zu Bildhansen) ihm des Klosters Hof zu Strahlungen, den vor
Zeiten Hermann Fleischmann inne gehabt, dann folgende in der Mark Strah¬
lungen gelegene Stücke, als

l Hofstatt und 1 Banmgartcn, 1 Acker Weingarten am Mittelleib, 2 Acker
Weingarten vor dem Winterholze und 1 Hofstatt

zinsfrei zu Mannlehn und in derselben Art geliehen, wie sein „alter Herr selig"
das alles seinem verstorbenen Vater nach Ausweis des rechten Hanptbriefs ge¬
liehen und gelassen habe. — Gesch. 312. Nr. 222.

1433,
25. Febr. verkaufte Hans v. Hutten der Ältere an seinen Schwager Philipp
v. Ebcrstcin einen Theil an dem Schlosse Steckelberg, nämlich einen achtigen
Theil an dem halben Viertheil, das von seinem Vater auf ihn gekommen
war, für 100 Gulden. Siegler: der Verkäufer und dessen Vetter Heinrich
v. Biebergaue. — Gesch. 502. Nr. 365.

1454
26. April stellten Hans v. der Tann und Philipp v. Eberstein einen Revers
darüber ans, daß ihnen Bischof Gottfried zu Würzbnrg für 2200 Gulden rhu.
das Schloß und Gericht Auersberg nebst den dazu gehörigen Dörfern und
Wüstungen ans einen Wiederkauf verkauft habe. — Gesch. 505. Nr. 370.

1455
20. März überließ Lips v. Ebersteiu mit Verwilligung des Abtes von Fulda
Herrn Fritzen Schneider, Elsen, dessen ehelicher Hausfrau, zu eigen, als Bürgcr-
gutsrecht ist, inne zuhaben ein Fleck auswendig der Stadt Brückenau, neben
Heinz Herzog's Hause gelegen, der in Philipp's Burggut daselbst gehörte,
unter der Bedingung, daß die genannten Eheleute alle Jahre zu Michaeli
4 fuld. Tornus in Philipp's Burggut geben sollten. — Gesch. 499. Nr. 360.
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4. Okt. empfing Hermann v. Eberstein
1 Hof zu Lawberburg, 4 Acker Weinberge an dem Höhberge nnd ^

dabei, 4 Acker Weinberge am Hohenberge zu Strohlungen, ein klein

Zehent unter dem Hohbergs gegen Burglaner, der auch in den Hof
gehörte,

'/z ain Zehnten zn Wittichhausen,
1 Burggut zu Bischofsheim,
2 Güter zu Heyfeld und was er fünft do hatte,

1 Hof zum Hiltrichs „und was doreiu gehörte mit Namen etliche Güter,
die doreiu gehörten, und derselbe Hof ist gnaut der Moreßhofe, do
damals Kunz Gunther ufsaß,"

vom Stifte Würzburg zu Lehn. — Gesch. 312. Nr. 223.

1458

23. April ertheilte Abt Reinhard von Fulda dem Hermann v. Eberstein, als
dem ältesten Lehnträger, für sich nnd seinen Vetter Philipp <R. Mangold's
Sohn) einen Lehnbrief über

Schocken mit seiner Zugehörung in Holz und Feld, itsw ein Gut daselbst
gelegen, das von denen von Bienbach gekauft worden ist;

das Sassen, das Gerhards, den Hof und die Mühle zu Langen-
Biebra,

zu Weyhers die Mühlstätt und was sie daselbst haben;
Langenberg mit seiner Zugehörung, ein Gut zu Weses, von Hertnit

v. der Tann gekaust;

was sie zum Alarts haben;
die Breite und was sie zu Döllbach haben;
den halben Hof zn Langenhausen mit etlichen Gütern, die darein gehörten;
Eckweisbach mit seiner Zugehörung:
ihren Theil der Frohnwiesen zu Nieder-Biebra;
ein Burggut zu Bieberstein mit seiner Zugehörung nach Burggntsrecht;
was sie zu Harppach in der Wüstung haben,

welche Lehnstücke auf Hermann nnd Philipp v. Eberstein von ihren Eltern
vererbt waren. — Gesch. 312. Nr. 224.

1459

25. Febr. verkaufte zu einem Todkaufe Reinhard's v. der Tann Sohn Hans
der Junge an seine Schwager Hermann und Lips v. Eberstein für 13 Gulden
das in der Wüstung Weses bei Bieberstein im Gerichte gelegene Gut, welches

vor Zeiten von seinen Eltern den v. Eberstein versetzt worden war. — Gesch. 313.
Nr. 225.

14K9

19. Dez. verkauften die Gebrüder Wilhelm und Asmus v. Eberstein dem
Bürgermeister, Rathe und der ganzen Gemeinde zu Haßfnrt ihr Holz und
Eldern zwischen den Löhern und dein Eichenbühcl nnd mit dem einen Ort an der

Herren v. Henneberg Holz stoßend, wie ihre Eltern und sie das besessen, für
26 Gulden rhn. — Gesch. 588. Nr. 450.

14K1

8. Januar verkauften Hermann v. Eberstein und Konna, seine eheliche Haus¬

frau, für 900 Gulden rhn. an Philips v. Eberstein und Jutten Eheleute
ihren Theil an dem Haus und Schloß zu Schallen, das war nämlich

das Halbtheile,
und ihren Theil und Rechte an folgenden Dörfern, Wüstungen nnd Gütern:

das Dorf Sachsen, das Wolffards, das Kuls, zu Gerhards, Langen¬
berg, Harbach, die Dornbach, zu Ditthes, das Burggut zu
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Bieberstein, auch ihr Recht zu Schoman's Gut und das Gut zu
Wyhers.

mit allen Herrlichkeiten, Geboten, Verboten, Gewaltsam, Mannschaft, Lehnschaft,
Zinsen, Gülten, Renten und Rechten, Fischereien, Wassern, Weiden, Äckern,
Wiesen, Wäldern, Wildbann, Mühlen, Mühlstättcn, auch

ihr Recht und Theil an der Langenwinden, Milsenburg und Stellberg.
Und da die Langenwinde Pfand sei, so sollte, im Fall dieselbe von den

Käufern eingelöst würde, ihnen die Hülste des Einlösungsgeldes zukommen; wenn
sie aber nicht eingelöst würde, so solle Philipp und Jutte sie mit allen Herrlich¬
keiten allein nutzen. Die Verkäufer versprachen auch, den Käufern „des Kaufs
Verwilligungsbriefe" von denjenigen Lehenherren zu beschaffen,von welchen diese
Güter lehnrührig waren. — Gesch. 40. Nr. 6.

1461
7. März erhielt Philipp v. Eberstcin von dem Abte Reinhard von Fulda einen
Lehnbrief über die Lehnstücke, welche er theils von seinen Eltern geerbt, theils
von seinem Vetter Hermann gekauft hatte. — Gesch. 499. Nr. 361.

IM
17. März gelobte Hermann v. Eberstein, die von ihm seinem Vetter Philipp
käuflich übcrlasscne Wüstung Gutte zu Dithes, welche von dem Grafen
Wilhelm v. Hcnneberg zu Lehn rührte, als der älteste Eberstein zu Lehn
zu tragen. — Gesch. 314. Nr. 226. und S. 1217.

1462
31. März belieh Philipp Graf zu Hanau, als Vormund Philipp's Grafen zu
Hanau des Jungen, den Philipp v. Eberstein

n, mit den Mann- und Burglehen,
welche vormals Heinrich Küchenmeister zu Schwarzenfels von der Herrschaft
Hanau zu Lehn gehabt;

5, mit einem Freihofe zu Weichersbach,
den der Ritter Mangold von Eberstein, Philipp's Vater, zu Mannlehn
getragen;

<?, mit einem Gute zu Sachsen bei Steinau
nebst den Diensten ans 3 Gütern daselbst, welche Adolf Marschall zu Mann¬
lehn gehabt. — Gesch. 504. Nr. 367.

>452
19. April verkaufte Adolf Marschalke seinem Vetter Philipp v. Eberstein
ein Gut zu Sassen, „das Frank der Moller damals inne hatte, und darzu
Dienst und alle Gerechtigkeitnf den Gütern doselbst, die Henn und Kunz Ziegler
und Kuschlcn damals inne hatten."

Das alles war bereits 19. Nov. 1430 dem Vater Philipp's für 68 Gulden
rhn. verpfändet worden. — Gesch. 505. Nr. 368.

1463
21. Dez. stellte Lorenz v. Eberstein einen Revers darüber aus, daß ihm Abt
Eberhard ans dem Münchberg zu rechtem Mannlehn geliehen habe „den halben
Theil des Schlosses und Behausung Grassulz mit seinen Zugehörungen des
Dorfes und Markes und der Äcker ?c., was er von Hansen von Thanne ge¬
kauft," und daß er, Lorenz, Mannlehnspflicht geleistet habe. — Beigabe v. 1875
und 1878 und Nachtr. v. 1878. S. 7.

1464
7. Sept. wurden von dem Bischöfe von Würzburg auf Ansuchen der Gebrüder
Asmns und Peter v. Eberstein Felen, des genannten Asmus' ehel.
Hausfrau, 400 Gulden rhn. ans dem Hofe zu Beyern bekannt, „doch daß
der Hof des dritten Theils besser sei, dann 400 Gulden". — Gesch. 559.
Nr. 451.
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1483
löste der fuldische Rath Lorenz v. Hutten mit Bewilligung des Abts Reinhard
von Fulda den fuldischen Theil des Gerichts Herolz für 200 Gulden rhu.
von Philipp v. Eberstein an sich. — Gesch. 500. Nr. 362.

14W
26. Januar verpfändeten die Gebrüder Hans, Jörge und Wetzet vom Stein
ihrem Schwager Philipp v. Eberstein statt des mit 300 Gulden rhu. bedungenen
Brautschatzes, den dieser mit Jutten, ihrer Schwester, seiner Hausfrau, hätte
beziehen sollen, zwei Höfe zu Barchfeld. — Gesch. 506. Nr. 371.

1487
31. Januar empfingen Asmus und Peter v. Eberstein

das Schloß und Dorf Marktsteinach, das Gericht halb daselbst und den
Hof zu Beyern

vom Stifte Würzburg zu Lehn. Zugleich erneuerte der Bischof das Bekenntnis
seines Vorgängers von 400 Gulden auf dem Hofe zu Beyern für Felen Füchsin,
des Asmus v. Eberstein eheliche Hausfrau. — Gesch. 560. Nr. 452 und 453.

1468
6. Dez. ertheilte Graf Philipp zu Hanau der Junge selbst dem Philipp
v. Eberstein einen Lehnbrief über die nämlichen Lehen, welche dieser von dem
Grafen Philipp I. 1462 empfangen, außerdemüber

ä, ein Gut zu Elma, das „sin Vatter Herr Mangold um Lorenzen
v. Hutten vor Zeiten" gekauft hatte. — Gesch. 505. Nr. 369.

1489
kam Asmus v. Eberstein, des Herzogs Wilhelm von Sachsen Amtmann zu
Königsberg,wegen seiner Scheunen und Gärten zu Burgbreitbach mit seinem
Schwager Christoffel Fuchs, Amtmann zu Gemünden, dadurch in Streit,
daß letzterem nicht nur das Schloß zu Burgbreitbach,sondern auch jene dein
Asmus gehörige Grundstückedaselbst von Christoph's Fuchs Vetter Hans
Fuchs zu Rabeneck käuflich mit abgetreten worden waren. — Gesch. 560 ff.
Nr. 454 bis mit 457.

1470
7. Januar verlieh Otto Graf und Herr zu Henneberg

einen zu Sundheim vor der Rhön oben im Dorfe gegen Hildenberg
wärts gelegenen Hof nebst Zubehör im Felde und Dorfe

dem Philips v. Eberstein, „Herrn Mangold's v. Eberstein, Ritter, seligen
Sohne", zu Mannlehn. — Gesch. 508. Nr. 373.

1472
11. Januar stellte Jungherr Hermann v. Ebersteineinen Revers darüber aus,
daß ihm Abt Johannes zu Bildhansen

einen Klosterhof zu Strahlungen, den vor Zeiten Hermann Fleisch¬
mann inne gehabt und nun Jorg und Eckarius Gerlach bearbeiteten, auch
eine Hofstatt, einen Baumgarten,
einen Acker Weingarten am Mittelleib,
2 Acker Weingarten vor dem Winterholze und
eine Hofstatt,

alles in der Mark zu Strahlungen gelegen, geliehen habe zinsfrei zu rechtem
Mannlehn und in aller Form und Weise, wie es von dessen Vorfahren ver¬
liehen worden, und unter der Bedingung, daß „Jungherr Hermann" den Hof
nicht anders verkaufe, als im Hauptbriefe bestimmt sei. — Gesch. 315.
Nr. 229.

1473
9. Juni wurde Hermann v. Eberstein mit der Kemnatc und dem Dorfe Eck¬
weisbach und allen Zugehörungen von dem Abte Johann von Fulda beliehen. —
Gesch. 315. Nr. 230.
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1473
stiftete Jutta vom Stein, Philippus v. Eberstein hinterlassene Wirthin, bei
dem Kloster Schlüchtern ein Seelgeräth mit Gütern zu Fellen und Rcngers-
born. — Gesch. 514. Nr. 381 und Nachtr. v. 1878. S. 10 Nr. 14.

1473
17. Mai empfing abermals Hermann v. Ebcrstein die Kemnate und den
Hof zu Eckweisbach, inmaßen die mit ihren Zugehörungen von seinem Vater
seligen auf ihn gekommen waren. — Gesch. 315. Nr. 231.

1478
25. Juli verkauften Hermann v. Eberstcin, Jorge, sein Sohn, und Kone,
Hermnnn's Hausfrau, an die Gebrüder Philipp und Mangold v. Ebcrstein,
ihre Vettern bzw. Schwäger, ihre vom Stifte Fnlda„zn Lehn rührende Kem¬
nate und das Dorf Eckwcisbach mit allen Äckern, Wiesen, Holz, Feld,
Wildbann, Fischereien, Stein, Rain, Wonnen und Weiden, Rechten, Freiheiten
und Herrlichkeiten, Zinsen und Gülten, wie sie das von ihren Eltern geerbt, für
290 Gulden rhn.

Die genannten v. Eberstcin hatten auch dem Abte die verkauften Lehngüter
aufgegeben und ihn gebeten, sie den Käufern zu leihen, was darauf auch er¬
folgte. — Gesch. 41. Nr. 7. 1479
1. Mai verkauften mit lehnherrlichcm Konsense des Grafen Philipp v. Hanau
des Jungen die Gevettern Hans und Ulrich v. Schlüchtern, die man nannte

Katzenbiß, dem Hans v. Edersberg, als dem Vormunde der von Philipp
v. Eberstein hinterlassenen Kinder: Philipp und Mangold, 3 Wiesenflecke in
Niedcr-Marborn, die damals Ludwig Rüdiger zu Marborn inne hatte und
die jährlich 16 Tornus Zins gaben, für 22 Gulden rhn. unter der Bedingung,
daß ihnen der Wicderkauf gestattet sei, wenn sie 14 Tage vor St. Walpurgetag
denselben begehrten. — Gesch. 518. Nr. 389.

1489
ließ Graf Wilhelm von Hennebcrg ein großes Lehnhofsbuch anlegen, worin es
heißt: „Hermann v. Elmstein hat von uns zu rechtem Mannlehen empfangen

den Zehnten zu Gräfenhain,

seinen Theil an der Wüstung zum Dithaues, was er hat zu Nüd-
lingen, das Holz daselbst, genannt am Höhn, und

einen Hof zu Gräfenhain, den itznnt Hermann v. Weyhers inne hat".
Ferner: „Hermann v. Elmstein hat von uns zu rechtem Mannlehen empfangen

Ditzen Sitz zu Mollfcld mit Höfen, Leuten, Gütern, Diensten, Herbergen,
Lägern, Atzungen, Herrlichkeiten, Gerichten und Freiheiten, auch

die Burggüter zu Henncberg auf dem Schlosse und
die Wüstenung zum Ruchschnydt

mit allem Zubehör in Burg, Dörfern und Feldern, als er das um Albr echten
Schrympsen gekauft und dieser vorher zu Lehen innegehabt hat.

Auch so haben wir dem genannten Hermann die Gunst gethan, ob er von
Tods wegen abging und nicht ehelicher Söhne, sondern Töchter nach seinem
Tode ließe, dieselben sein eheliche Töchter sollen wir w. ungehindert w. auf
solchen Lehen vorgenannt w. sitzen w. lafsen so lang, bis Hermann's Lehns-
erbcn kommen zu seinen Töchtern, ob er die nach seinem Tode ließe, und ihm
800 Gulden rhn. bezahlt haben." — Gesch. 1217.

1482
27. Juni empfing Jörg v. Eberstein zu Mühlfeld vom Stifte Würzburg zu Lehn

1 Hof zu Burglaner, 4 Acker Weinberge an dem Höhberge und
dabei, 4 Acker Weinberge an dem Höhberge zu Strahlungen,
einen kleinen Zehnten unter dem Hohenberge gegen Burglaner,
der auch in den obgemeldten Hof gehörte,
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2 Güter zu Heufurt und was er sonst da hatte,
das von Hermann v. Ebcrstein, seinem Vater seligen, auf ihn erstorben war.
— Gesch. 316. Nr. 233.

1484
25. Januar erklärte Abt Johann zu Bildhausen,daß er dem Junker Jorg

vom Eberstein den Klosterhof zu Strahlungen, den vor Zeiten Hermann
Fleischmann inne gehabt und damals Jorg und Eckarius, die Gerlach genannt,
besaßen, auch eine Hofstatt, einen Baumgartcn, 1 Acker Weingarten am
Mittelleib, 2 Acker Weingarten vorm Winterholzeund 1 Hofstatt — alles in
der Mark zu Strahlungen gelegen — zinsfrei zu Mannlehn unter der Be¬
dingung geliehen habe, daß der genannte Junker Jorge diesen Hof nicht
anders verkaufendürfe, als in dem Hauptbriefe6. 6. 1445 Sonntag nach St.
Kilianstag, der anfängt: „Ich Eberhard v. Ebcrstein bekenne", angegeben sei.
— Gesch. 316. Nr. 234.

1434
wurden Albrecht und Karl v. Koburg mit Gütern vor der Stadt Koburg und
zu Ketzschendorf mit einem Höflein zu Neuseß, „die sie Asmus v. Eber¬
stein abgekauft", und vom Herzoge Wilhelm zu Lehn hergebracht,beliehen.
Zeuge: der Obcrmarschall Hugolt v. Schleinitz. Act. Koburg. — Nnchtr. vou
1878. S. 11. Nr. 19.

1483
26. Juli verkaufte Peter v. Eberstein, der Zeit Amtmann zu Gamburg, für
9 Gulden rhn. aus seinen Gefällen zu

Bergtheim 80 Pfennige jährl. Zins auf 3 Hofraithen, von welchen Kunz
Stumpf, Kunz Uppisch und Klaus Heuler je eine besaßen,

an seinen Schwager Ritter Eberhard v. Grumbach zu Rimberg.
Ferner verkaufte Peter v. Eberstein an demselben Tage für 10 Gulden rhu.
8 Weihnachts-, 3 Fastnachtshühnerund 17 Pf.,

welche er auf seinen Gütern zu Geldershcim gehabt und welche Hans
Hermann, Hans Mehdberger, Eberhard Schmidt, Michel Grefe und Merten:
Ort von ihrem Erbe, ein jeder zu seinem Theile, jährlich zinsten, an Jörg
Grummat und Hans Beyer, beide Metzler und Bürger zu Schweinfuri,
jedoch behielt sich Peter v. Edelstein das Recht des Rückkaufs dieser Zinsen
für 10 Gulden rhn. zu jeder Zeit nach 4 Wochen vorher erfolgter Kündigung
vor. — Gesch. 605. Nr. 496 u. 497.

1485
bekannte der Bischof von Würzburg auf Ansuchen Georg's v. Eberstein zu
Mühlfeld auf

dessen Hof zu Burglauer
Jorgen vom Weyhers 115 Gulden rhn. enw olansula tripliois valoris. — Gesch.
318. Nr. 236.

1485
30. Dez. ertheilte Abt Johann zu Fulda dem Philipp v. Eberstein für ihn
und dessen Bruder Mangold einen Lehnbriefüber die nämlichen Lehen, welche
7. März 1461 ihr Vater von dem Abte Reinhard empfangen, dann über

einen Hof zu Soden,
„gekaust (1440) um die v. Rodenhausen und über

Eckweisbach mit seiner Zugehörung,
als sie das um Hermann v. Eberstein (1478) gekauft haben". — Gesch. 515.
Nr. 382.

148k
15. März verkaufte Lorenz v. Hutten mit Wissen seiner Söhne Ludwig Friedrich
und Ulrich

sein Gut zu Fischborn, umwendig Salmünster gelegen, für 100 Gulden
und
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seinen Hof gelegen zu dem Sassen aber der Stadt Steinau an der Straße
nebst Zubehör für 340 Gulden

an seine Schwäger die Gebrüder Philipp und Mangold v. Eberstein. Und

da diese Güter von der Herrschaft Hanau zu Lehn rührten, so ertheilte Graf
Philipp zu Hanau 17. Juni i486 seinen „Willen und Gunst" zu diesen Ver¬
käufen. — Gesch. 519. Nr. 390, 39 t u. 392.

1487

erhielten die Gebrüder Philip,'p und Mangold v. Eberstein
ein Haus zu Schlüchtern

von Lorenz Oberthor. — Gesch. 519. Nr. 393.

1437

26. März erhielten die Gebrüder Philipp und Mangold v. Eberstein von dem
Abt Christian zu Schlüchtern zu Erblehn

1 Hof zu Elm, den Hans Herbert besessen,
1 Gut zu Selnhapn genannt Knottelsgut,
6 Güter zu Hutten,
den Zehnten zu Escherich,

den Weingarten unter dem Brandenstein,

den Weingarten oder Weinberg und 1 Acker, die Heinrich Pfeffersachs ge¬
wesen,

das Breitfeld, ausgeschieden die Äcker, so in des Klosters Hof und Güter
gehörten,

das Wasser genannt die Elm und Bockenau bis an die Landwehr,
die Wüstung das Symerig genannt und

daS Gotteshausfeld um die Strut gelegen,
welche Lehen ihr Vater von ihren Voreltern hergebracht hatte (den unter dem
Schlosse Brandenstein gelegenen Weingarten erwarb 1424 Ritter Mangold
v. E. von Henn v. Marborn). — Gesch. 519. Nr. 394.

1487

14. Okt. vererbpachteten die Gebrüder Philipp und Mangold v. Eberstein
ihr Gut gelegen zu Weyhers hinter Bieberstein mit allein Zubehör, Äcker,
Wiesen und Feld

an Endres Drappen und dessen Erben und nicht länger gegen einen jährlichen
Zins von 5 Schock. — Gesch. 516. Nr. 383.

1489

1. Febr. versprach Georg v. Eberstein dem Bischöfe Rudolf zu Würzburg
seinen Hof zum Hildrichs, welchen er für 40 Gulden an Ackeryansen wieder-
löSlich verkauft hatte, innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder einzulösen, widrigen¬
falls der Bischof berechtigt sein sollte, diesen Hof für 40 Gulden rhn. für sich
selbst zu kaufen oder einem anderen die Einlösung zu gestatten. — Gesch. 318.
Nr. 237 U. 238.

1489

21. Febr. stellte Jorg v. Eberstein einen Revers darüber aus, daß ihm der Abt
Johannes zu Bildhausen die im Lehnbriefe vom 25. Januar 1484 näher be¬
zeichneten Lehenstücke zu Strahlungen geliehen habe, wie sie in dem 11. Juli
1445 von Eberhard v. Eberstein darüber ausgestellten Hauptbriefe enthalten
sind. Siegler: Jorg Voit der Ältere.

Nachdem Jorg von Ebcrstein zu Mühlfeld mit Bewilligung des Abts
Johannes aus seinem von letzterem zu Lehen rührenden Hofe zu Strahlungen,

dem sogenannten Klosterhofe, 20 Neustädter Malter Getreidezinsen, halb Korn
und halb Hafer, welche die damaligen Inhaber des Hofes: Diez Eberhard und
Linhard Ankcnbrecht, jährlich zu Michaeli je nach Georg's Belieben zu Neu¬
stadt oder Münnerstadt abzuliefern hatten, für 100 Gulden rhn. an Bastian
Lober oder Fischer, Bürger zu Neustadt, unter der Bedingung verkauft hatte,

4



daß letzterer oder dessen Erben auch den Handlohn erhalten, so oft die Inhaber
des Hofes die 20 Malter aus demselben verkauften, daß aber ihm, dem Verkäufer,
für 100 Gulden das Wiederkaufsrecht auf 12 Jahre vorbehalten bleiben und
während der Zeit die erwähnten Getreidezinsen in keine fremde Hand kommen
sollten, — stellte er, Jorg, am 10. Sept. 1489 einen Revers darüber aus, daß
diesen seinen Hof zu Strahlungen mit allen Zinsen, Lehnschaften, Handlohn
und Gerechtigkeiten, die das Kloster vor der Mannlehnschaft (vor 1445) darauf
gehabt, im Fall er oder seine Erben denselben nach Ablauf der 12 Jahre nicht
eingelöst, Bastian Fischer oder dessen Erben vom Kloster Bildhausen zu Lehn
empfangen, und daß bis dahin er, Jorg, oder seine Erben den Hof nebst
Zubehör in ihrer Gewalt behalten und gegen das Kloster verdienen sollten, „wie
es einem frommen Edelmanns zu thnn wohl gezieme". Siegler: Jorg v.
Eberstein und dessen Vettern Jorg der Jüngere und Otto Gebrüder v. Salzberg.
— Gesch. 318. Nr. 239 u. 240.

1491

27. Mai stellte Philips v. Eberstein einen Revers darüber aus, daß Graf
Philips zu Hanau ihm und seinem Bruder Mangold

s,) zu Mannlehn und Burglehn geliehen habe alle die Lehen, die Heinz
Kochmeister, etwanzu Schwarzenfels gesessen, von seiner Gnaden Eltern
zu Lehn gehabt;

t>) Sein Gnade habe ihm auch geliehen die Freiheit seines Hofes zu
Weichersbach, als Herr Mangold v. Eberstein, Ritter, und darnach
Philips v. Eberstein, sein Ältervater und Vater selig, die von dem
Grafen und dessen Eltern gehabt und getragen;

o) auch solche Lehen, die Adolf Marschalk zu Mannlehn gehabt und der
gemeldete Philips v. Eberstein, sein Vater selig, an sich erkauft,
nämlich ein Gut zum Sachsen;

6) auch habe Sein Gnade ihm zu Mannlehn geliehen ein Gut zu Elina
gelegen, das der gedacht sein Ältervater Herr Mangold v. Eberstein,
Ritter, in Vorzeiten um Lorenz v. Hutten gekauft;

s) dazu habe Sein Gnade ihm zu Burglehn geliehen solche Behausung
mit ihrem Begriff zu Steinau, die etwan Heinz Nauen zugestanden und
Bürgergut gewesen. — Gesch. 520. Nr. 395.

1497

16. Juni verkauften Hans v. Bibra der Ältere und Peter v. Ebersberg gen.
v. Weyhers als Vormünder Jörgen v. Eberstein's sel., ihres Schwagers und
Vetters, hinterlassener Kinder, mit Zustimmung des Hans v. Ebers berg,
Eberhard's v. Lutter, Lipsen v. Eberstein, Fritzen und Adolf's v. Bibra,
Gebrüder, als nächste Freunde Jorgen v. Eberstein's, Mühlfeld mit allem
Zubehör, wie das Jorg v. Eberstein innegehabt, für 1800 Gulden an Eukarius

v. Bibra. — Nachtr. v. 1878. S. 10 Nr. 12.

1393

wurde Dietrich v. Ebersberg vom Abte Johann von Fulda mit der Wüstung
genannt die Breite, zwischen dem Florenberge und Eichenzell gelegen, welche
sein Vater von Philipp und Mangold v. Eberstein eingetauscht hatte, beliehen.
- Gesch. 516. Nr. 384.

1594

19. März wurden nach des Grafen Philipp II. v. Hanau Tode die Gebrüder
Philipp und Mangold v. Eberstein von dem Grafen Reinhard mit den näm¬
lichen Lehen beliehen, welche sie 1491 von dem Grafen Philipp empfangen. —
Gesch. 521. Nr. 397.

1595

2. Januar empfing Philipp v. Eberstein zwei Güter zu Herolz und 1 Gut
zu Weiperts, „inmaßen die von Ulrich Hölin auf ihn ererbt sein sollen"
von dem Abte von Fulda zu Lehn.
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Ulrich Hölin war zweimal verheirathet 1) mit Ritter Mangold's v.
Eberstein Tochter; 2) mit einer v. Räubenalb. Aus jeder Eye entsprossen
2 Töchter. Von den Töchtern erster Ehe heirathete die eine einen Scheller, die
andere einen v. Bellersheim, welcher letztere eine Tochter hinterließ, dagegen
Scheller kinderlos starb. Nach Ulrich's Tode wurden dein Scheller einige
Güter zu Herolz und Melperts zugetheilt, welche nach dem Tode von
Scheller's Frau Philipp v. Eberstein in Besitz nahm. — Gesch. 516. Nr. 385.

1309

17. Januar verzichteten Dorothea v. Hellritt geb. v. Bibra (Witwe Georg's
v. Eberstein zu Mühlfeld) und ihre leiblichen Söhne Kilian und Jorge
v. Eberstein ans ihre Ansprüche an die von Wiglos Geißler von dem Grafen
Wilhelm v. Henneberg zu Lehen getragenen Güter zu Sulzfeld, welche die ge¬
nannte Dorothea mit Einwilligung ihrer Söhne deshalb zu verkaufen veranlaßt
gewesen, damit dieselben nicht verderben sollten, und auf welche, einem zwischen
letzterer und Wiglos Geißler geschlossenen Vergleiche gemäß und auf Geißler's
Bitten, Graf Wilhelm laut Bekenntnisbriefs ll. Z, 1497 Dienstag nach dem
h. Palmtag (21. März) den Gebrüdern Kilian und Jorge v. Eberstein
200 Gulden rhu. oder 10 Gulden jährl. Zinsen, jedoch erst nach ihrer Mutter
und W. Geißler's Tode und unter der Bedingung bekannt gehabt, daß ihnen
das Wiedereinlösungsrecht für 200 Gulden zustehen solle; auch erklärten beide

Gebmder v. Eberstein und deren Mutter den angeführten Bekenntnisbrief nun¬
mehr für ungültig. — Gesch. 320. Nr. 241.

1314

Eberhard v. Eberstein, der älteste Sohn des 1539 ch Philipp v. Eberstein
(von der rhönischen Linie), hatte von seinem Vater und Oheim Mangold
v. Eberstein die Eberstein'schen Güter zu Sannerz erhalten, deren Zäune im
Frühjahre 1514 von den Einwohnern von Herolz und Weiperts nächtlicher
Weile ruinirt wurden. — Gesch. 536. Nr. 426.

1313

6. Febr. Nach des Grafen Reinhard v. Hanau Tode belieh Johann Graf zu
Nassau, als Vormund der Gebrüder Philipp und Balthasar Grafen v. Hanau,
den Philipp v. Eberstein feinet und Mangold's seines Bruders wegen mit
den nämlichen Lehen, welche diese Gebrüder v. Eberstein 1491 und 1504 bzw.
von den Grafen Philipp und Reinhard empfangen hatten. — Gesch. 521. Nr. 398.

1313

31. Dez. empfing Philipp v. Eberstein für sich und seinen Bruder Mangold
vom Stifte Fulda zu Lehn:

das Schallen mit allen Zugehörungen in Holz und Feld und ein Gut
daselbst gelegen, das etwan um die v. Bienbach gekauft worden ist;

das Sassen, das Gerhards, den Hof und die Mühle zu Langen-
Biebra;

zu Weyhers die Mühlstatt und was sie daselbst hatten, Langenberg
mit seiner Zugehörung, ein Gut zum Wesins, das um Hartnit v. der Tann
gekauft worden ist;

was sie zu Alhards und zu Döllbach hatten, den halben Hof zu Landen¬
hausen mit etlichen Gütern, die darein gehörten;

ihren Theil der Frohnwiesen zu Nieder-Biebra, ein Burggnt zu
Bieberstein mit seinen Zugehörungen nach Burggutsrccht, was sie hatten
zu Harbach in der Wüstcnung;

einen Hof zu Soden, gekauft (20. Mai 1440) um die v. Rodenhausen,
Eckweisbach mit seinen Zugehörungen, als sie das (25. Juli 1478) um

Hermann v. Eberstein gekauft hatten;
zwei Güter zum Herolz und ein Gut zum Weiperts gelegen, die von

weiland Ulrich Hölin seligen (1502) uf sie auch ererbt und kommen sein sollen;
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alle Güter, die Karle v. Lutter Ritter zum Wiprechts und zum Sanders
mit allen ihren Zugehörungen im Felde und Dorfe gehabt und (11. April 1435)
an sich von demselbigen Karlen erblich erkauft hatten;

einen Hof zu Brückenau mit allen seinen Nutzen, Zinsen, Äckern, Wiesen,
Gehölz und allen Zu-und Eingehörungen, inmaßen die von Katherin v. Eber¬
stein, Engelhard und Dietrich ihren Söhnen, auch mit bissen des Johann
v. Mal kos, Domherrn zu Würzburg, und Dietrich, ihrer Brüder bzw. Oheime
(30. April 1416) kaufsweise gekommen waren. — Gesch. 517. Nr. 386.

1510

16. Spt. verkaufte Mangold v. Eberstein zum Brandenstein mit Wissen seiner
ehelichen Hausfrau Margaretha geb. v. Rosenberg seinen halben Theil
des Hofes, des Burgguts und des Zehnten zu Gräfenhain, wie das
alles sein Vater „zum halben Theil" besessen und er nach dessen Tode in
einer mit seinem Bruder Philipp vorgenommenen erblichen Grundtheilung
erhalten hatte, für 120 Gulden rhn. an seinen Vetter Georg v. Eberstein zu
Bischofsheim an der Rhön, welcher die andere von seinem Vater ererbte
Hälfte des genannten Hofes, Burggnts und Zehnten selbst im Besitz hatte. -
Gesch. 332. Nr. 257.

1317

verkaufte Ulrich v. Schlüchter genannt Katzenbiß einen Burgsitz, mit Namen
einen Hof zu Steinau an der Straße und 5 Güter im Niedern-Dorf an seinen
Schwager Philipp v. Eberstein. — Gesch. 521. Nr. 399.

1517

14. Dez. und 1519 stellten Georg, Philipp, Hans und Kunz v. Ebersberg gen.
v. Weyhers und Mangold v. Eberstein Erbbriefe über Dittges (Dittichs),
unter der Milseburg bei Brand gelegen, aus. — Gesch. 518. N. 387 u. 388.

1520

28. Januar gab Geor'g v. Eberstein zu Bischofsheim vor der Rhön seinem
Vetter Mangold v. Eberstein zum Brandenstein Vollmacht, seinen vom Stifte
Würzburg zu Lehn rührenden, unter dem Auers berge

zum Hilters gelegenen Hof, auch einen Hof zu Schaden, ein Gut zu
Simmershausen und 13 Güter daselbst,

die freieigen und von Jorgen v. Eberstein, seinem Vater seligen, Eberharden
v. Lutter seligcu für 200 Gulden rhn. auf Wiederkauf verkauft worden waren,
von den Erben Eberhard's v. Lutter für 200 Gulden rhn. wieder einzulösen,
und versprach, seinem Vetter Mangold oder dessen Erben alle in seinem Besitze
befindlichen Briefe und Register darüber zuzustellen, sobald der Wiederkauf und
die Einlösung geschehen sei, behielt sich jedoch vor, daß Mangold oder dessen
Erben die aufgeführten Güter ihm oder seinen Erben Jahr vor Petri
Stuhlfeier zum Kauf anbieten sollten, falls sie dieselben nach der Einlösung
wieder verkaufen wollten. Auch wurde verabredet, daß Jorg v. Eberstein und
dessen Erben den obengenannten Hof (zu Hilders) vom Stifte Würzburg zu
Lehn empfangen, tragen und verdienen sollten ohne Schaden Mangold's und
dessen Erben; daß dagegen dieser Hof und auch die anderen Güter Jorgen v.
Eberstein oder dessen Erben „ganz frei, ledig und los sonder Kaufgeld und ohn
Entgeltnis" heimfallen sollten, wenn Mangold ohne Lehnserbcn verstürbe. -
Gesch. 337. Nr. 259.

1321

10. April verzichtete Mangold v. Eberstein gegen Empfang von 60 Gulden rhn.
auf die bei dem Auersberge gelegene Wüstung Schanten, da ihm Bischof
Konrad zu Würzburg angezeigt, daß, nachdem das Stift Würzburg den
Auersberg wieder eingelöst, dieselbe B. Rudolf und dann B. Lorenz als die
ihrige ruhig innegehabt, auch deren Amtleute zum Auersberge und Fla¬
dungen als Zubehör zu diesem Amte genutzt hätten. — Gesch. 525. Zft. 406.
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1523
11. Febr. bekannte Jorg v. Eberstein, daß er zwar der Meinung gewesen, an
den Bischof Konrad zu Würzburg„Forderung der Wüstung Dieterichs winden
bei Hildenberg gelegen" zu haben, daß er jedoch auf den darüber erhaltenen
Bericht aus freiem Willen von solcher Forderung abgestanden sei; zugleich ver¬
sprach er, „wie er der Irrung halb mit dem Schmidt zum Lebenhan auf
den vesten Otten Voyten, Amtmann zur Neuenstadt, zu endlichem Austrag
verfaßt sei, demselbigen nachzukommen."

An demselben Tage empfing Jorg v. Eberstein zum Ginolfs
1 Hof zu Burglauer, 4 Acker Weinberge an dem Höhberg zu

Strahlungen, 1 kleinen Zehnten unter dem Höhberg herab gegen
Burg lau er, der auch in den obgemeldten Hof gehörte,

2 Güter zu Heufurt, die damals Marx Dimar und Konz Schnwart
besaßen.

welcher Hof mit seinen Zugehörungen von Jorgen v. Eberstein, seinem Vater,
auf ihn verstorben war. — Gesch. 339 n. 340. Ztr. 260 u. 261.

M. Nach einer Randbemerkung wurden diese Güter von Georg v. Eber¬
stein verkauft.

1524-1549
Georg v. Eberstein zu Ginolfs acquirirteu. a. folgende von ihm lehn-

rnhriq gewesene Grundstücke zu Ginolfs:
28. Okt. 1524 für 38 Gulden 1 Wiese
11. Jan. 1525 „ 73 i Behausung nebst Zubehör,
28. Okt. 1525 „ 60 „ I freie Behausung,

„ 14 „ 1 Wiese,
4. Mai 1530 160 „ 1 Wiese,

26. Febr. 1532
3. Juni 1532

„ 50 „ 1 Wiese,
„ 25 „ 1 Theil des Musgartens,

1537 „ 16 „ 1 Wicsenflcck,
2 Gehölze nebst Zubehör,9. Juli 1539 „ 50 „

2. April 1540 „ 36 „ 1 Behausung nebst Zubehör,„ 80 1 Garten,
„ 10 „ 1 Hofstatt,

7. März 1541 „ 32 „ 1 Hofstatt für die Mühle,
4. Febr. 1544 „ 24 „ 1 Hofstatt,

31. Ort. 1549
„

36
„ 3 Wiesenflecke,

Zusammen für 694 Gulden rhn. — Gesch. 340 ff.
1527

7. Juni lieh Graf Philipp zu Hanau infolge eines 24. Mai 1527 mit seinem
Amtmann zu Steinau Philipp v. Eberstein abgeschlossenen Vertrags diesem
das Schloß Brandenstein nebst den dazu gehörigen Ortschaften Elm, Gund¬
helm, Hutten, Oberkalb und Escherts mit Äckern, Wiesen, Wäldern,
Gütern, Jurisdiktion und anderer Gerechtigkeit,auch der, ein Gericht darin auf¬
zurichten, zu Mannlehn.

An demselben Tage wurde genannter Philipp v. Eberstein von den Grafen
Philipp und Balthasar zu Hanau, Gebrüdern,beliehen

a) zu Mann- und Burglehen mit allen Lehen, die Heinz Küchenmeister ge¬
habt, ausgeschieden den Burgsitz im Schlosse Schwarzenfels, den Phi¬
lipp v. Eberstein laut eines des Brandensteins wegen errichteten Ver¬
trags den Grafen übergeben hatte;

b) zu Mannlehn mit der Freiheit seines Hofes zu Wychersbach, auch mit
den Lehen, die Adolf Marsch all zu Mannlehngehabt, nämlich mit einem
Gute zu Sachsen bei Steinau nebst den Diensten auf 3 Gütern daselbst;

o) zu Mannlehn mit einem Gute zu Elm, das Philipp's w Eberstein Älter-
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Vater Herr Mangold v. Eberstein, Ritter, von Lorenz v. Hutten gekauft;
ä) zu Burglehn mit einer Behausung zu Steinau;
e) zu Burg- und Mannlehn mit den Lehen, welche Ulrich v. Schlüchtern, gen.

Katzenbiß gehabt und Philipp an sich gebracht, nämlich mit dem Burg¬
sasse zu Steinau und 5 Gütern im Niederndorf zu Steinau, auch mit
einer Wiese zu Nid er-Marborn an der Ulmbach;

1) zu Mannlehn mit 4 Gütern und 4 Lehen zu Niederzell, wie Doktor
Johann Küchenmeisters Lehnserben auch daselbst zu Lehen hatten. — Gesch.
79. Nr. 17 und S. 522 Nr. 401.

1330
21. März sagte Graf Balthasar als hanauischer Vormund dem Philipp v. Eber¬
stein, Amtmann zu Steinau, die ausgestorbenenv. Spale'schen Lehen zu
Nied er-Marborn zu. — Gesch. 523. Nr. 402.

1335
25. Mai verschrieb und verlieh Philipp v. Eberstein der Gela zu Kressenbach,
des Konz Rawen Witwe und deren Erben die Wiesen zu Feldenheim nebst
Zubehör aufs neue zu Erbschaft. — Gesch. 523. Nr. 403.

153K
8. April verlieh Bischof Konrad zu Würzburg dem Kilian v. Eberstein einen
Hof zu Heufurt, ein dazu gehöriges Gütchen und das Fischwasser hinter diesem
Hofe zu Mannlehn, welche vom Stift Würzburg lehnrührigeStücke Kilian von
Heinz Narb zu Salzungen käuflich an sich gebracht hatte.

Am 12. April 1536 bewilligte der Bischof der Barbara von Eberstein,
geb. v. Görtz, gen. v. Schlitz auf diesen Hof zu Heufurt nebst Zubehör
230 Gulden rhn., welche Kilian der genannten Barbara, seiner ehelichen
Hausfrau als Gegengeld verschrieben hatte. — Gesch. 325 k. Nr. 247 u. 248.

1537
31. Dez. verkauften Friedrich v. Reifenberg, Amtmann zum Hain in der Dreieich,
und Justina geborne Brendelin vom Homberg, seine eheliche Hausfrau, dem
Edlen Philipsen v. Eberstein und Elisabeth v. Wallenstein, dessen „ehe¬
lichem Gemahl" alle ihre Güter und Zins zu Steinau an der Straße, auch
die Güter und Zins zu Niedernzelles für 500 Gulden rhn. — Gesch. 523.
Nr. 404.

1539
30. Mai verschrieb Jorg v. Eberstein der Jüngere sein Gut zu Weyhers Elsen
und Margarethen Drappen zu Fulda gegen einen jährlichen Zins von 5 Schock
Geld fuld. W. und eine Wecke für 1 Behm. — Gesch. 540. Nr. 429.



Dir Eberstrinischen Erben im
Futdischen.

Dcr 1539 s Philipp v. Eberstein hatte von seiner Gemahlin Elisabeth
v. Wallenstein

fünf Töchter:
1. Alargaretha, verm. 1510 mit Lüdiger v. Mansbach;
2. Anna, verm. I) mit Hans v. Hatten zu Stolzenberg (s vor 1539);

II) mit Johann v. Rüdigheim (s vor 1547);
3. Dorothea, verm. mit Georg v. Fischborn (s vor 1547);
4. Kunigunde, verm. 1519 mit Oswald v. Fechenbach zu Sommerau;
5. Barbara, I vor 1546 kinderlos;

und zwei Söhne:
1. Eberhard, verm. mit Dorothea v. Dalwigk, s vor seinem Vater

ohne männliche Nachkommen mit Hinterlassung einer
Tochter: Katharina, verm. I) vor 1546 mit Philipp v.
Karsbach; II) 1554 mit Quirin v. Carben, und

2. Georg den Jüngern zum Brandenstein.
Aus des letztern Ehe mit Anna geb. v. Ebersberg gen. v. Weyhers

entsprossen keine Kinder, und nach seinem 1540 erfolgten Tode fiel ein großer
Theil seiner weitläufigen Besitzungen an seine Schwestern und seine Nichte
Katharina. Diese war die Mutter von

1. Walburga geb. v. Karsbach, verm. 21. Mai 1561 mit Dietrich
v. Rosenbach;

2. Katharina geb. v. Carben, verm. I) mit Quirin v. Riedesel
(I vor 1608); II) mit Ulrich v. Cronberg;

3. Amalie geb. v. Carben, verm. I) mit Gebhard v. Breidenbauch gen.
Breidenstein (s vor 1608); II) mit Johann von und zu der Hees.

1341 empfingen sämmtliche Ebersteinische Erben die fuldischen
Lehngüter, welche von Georg dem Jüngern v. Eberstein auf ihre Frauen,
und vorher von Philipp v. Eberstein auf dessen Sohn, den genannten
Georg, vererbfällt waren.

Vor 1546 verkaufte Anna ihren Antheil an der Herrschaft Eberstein
an ihre Schwester Margaretha, und Dorothea den ihrigen an ihre
Nichte Katharina, deren Schwiegersohn Dietrich v. Rosenbach also durch
Heirath in den Besitz von nur ^ dieser Herrschaft kam, welche aber die
Familie v. Rosenbach nach und nach ganz an ihr Geschlecht brachte. Nach
dem Tode des letzten Freiherrn v. Rosenbach (s im Anfange dieses Jahr¬
hunderts) kamen diese Ebersteinischen Güter an die freiherrlichen Familien
v. Guttenberg und v. Speth. Das Nähere ist aus folgenden Urkunden
ersichtlich, welche ich 19. Nov. 1883 in Sachse's Kunstauktion zu Berlin
(Nr. 119, 107 u. 191, 162, 202, 191, 180, 185, 181, 113, 129, 139,
187, 160, 124, 194, 165, III und 216 des Katatalogs) erstanden habe.
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I54K wurden Lüdiger v. Mansbach, Philipp v, Karsbach und
Oswald v. Fechenbach mit den vom Stifte Fulda lehnrührigen Eber¬
steinischen Gittern beliehen, welche ihren Frauen geb. v. Eberstein (2 Töchtern
und 1 Enkelin Philipp's v. Eberstcin) zugefallenwaren, und zwar so, daß

Lüdiger v. Mansbach 2 Theile (1 Theil von seiner Frau Mar¬
garetha ererbt und l Theil von Annen v. Eberstein, seiner
Schwägerin, erkauft),

Philipp v. Karsbach auch 2 Theile (1 Theil von seiner Frau
Katharina ererbt und 1 Theil von seiner Schwägerin Dorothea
v. Eberstein erkauft) und

Oswald v. Fechenbach 1 Theil (von seiner Frau Kunigunde ererbt)
von denselbenLehenstücken erhielten.

1347 verkauften Anna v. Eberstein, Witwe Johann's v. Rüdigheim,
und Dorothea v. Eberstein, Witwe Georg's v. Fischborn, ihrer Schwester
Kunigunde v. Eberstein und deren Gemahl Oswald v. Fechenbach zu
Sommerau die Autheile ihrer elterlichen Erbschaft zu Steinau an der
Straße, zu Salmünster, zu Soden, zu Veitsteinbach, Marborn,
Bellings, Döllbach und Brückenau.

13stst, tlov. 27. Dirtcrich von Nosentmch'? mit Fr. Wnlpurgrn von Nosen-
dach gedornr von karksbnch zu Fricdlicrgnfgcricht Hrnrathx.-Nlotnl.
Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, in der wahren göttlichen Einigkeit

begriffen, ist zu wissen, daß Gott dem Allmächtigen zu Lobe und Mehrunge der
heiligen Christenheit ein Heirath und Freundschaft der heiligen Ehe zwischen den
Edlen und Ehrnvesten Diderichen von Rosenbach, Konrad von Roscnbach's
seligen und Flauen Annen geborn von Buches ehelichen Sohne eines, Und
dann der Edlen und tugendsamen Junkfrauen Walpurgis geborne von Kars¬
bach, Philipsen von Karsbach's seligen und Frauen Katharine geborn von
Eberstein eheliche Tochter andern Theils mit Furwiffen, zeitigem Rath und
Bewilligungbeiderseits Person und Freundschaft, — nämlich der Edlen und Ehrn¬
vesten nf Diderich's von Rosenbach Seiten: Adam Weiß von Fauerbach,
Johann von Braubach, Wilhelm von Walkmanshausen des Jüngern,
Emerich's von Reifenberg, Lukas Arnold vom Ried und Jorge Bieen von
Steinfurt, Und dann uf Junkfrauen Walpurgis Seiten Wilhelm's von
Walkmannshausen, des Altern, Hartmans von Bellersheim, Amtmann
zu Honigen, als Beider ihrer Walpurgen Vurmunder, Quirin von
Carben ihres Stiefvaters, Jorgen von Düdelsheimund Philips Jorgen
von Fechenbach zu Sommeraue— furgenommen und inmaßen hernach folgt
abgeredt und betheidingt ist worden, daß gemeldter Diderich von Rosenbach,
itzgenannt Jungfraue Walpurgis, und Jungfraue Walpurgis itzgenannt Dithern
einander zu der heiligen Ehe haben und nehmen, auch solchs mit den gewöhn¬
lichen Kirchgang nach christlicher Ordnunge vollnbringen, einander behalten,
treulich sein und ehelich Beiwohnunge leisten wollen und sollen.

Und ist anfänglich abgeredt und beiderseits bewilliget, daß Jungfrauen Wal¬
purgen alsbald ihre vaterlich Habe und Gut, do ihre von ihrem Vater seligen
Philipsen von Karsbach an und uferstorben oder noch zufallen macht, ge¬
dachtem Diderichen von Rosenbach zu Heirathgabe zubringensoll, doch ihrer
Mutter, Frauen Katharin von Eberstein, unbenommen die Leibzucht der
zweitausend Gulden, so Philips von Karsbach, ihre Vater selige, vermug der¬
selben Ehelichs - Verschreibungeihres zugebrachten Heirathsguts der Mutter
Katharin widerlegt und verwitthumthat.

Ferners hat gedacht Frau Katharin, Jungfrauen Walpurgis Mutter,
uS mutterlicher Zuneigunge, Gunst und Willen ihre, Jungfrauen Walpurgen
vierhundert Gulden Frankenfurter Währung, davon sie Walpurgen, ihrer Tochter,
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jährlich zwanzig Gulden Pension entrichten und bezahlen will und soll, zu
mutterlicher Ussteuer und Mitgift bermacht und zugestellt, doch derogestalt, daß
ihren, Frauen Katharin, andern Kindern letzter Ehe auch jedem vierhundert
Gulden us ihrem Gut und Habe zu Heirathgut zuvor usgericht und gegeben
werden, Weichs sie ihm, Dithern, auch kraft dieser Ehelichs-Verschreibunge also-
bald zu Hcirathsgabe mitbringen soll.

Dogegen will und soll Dtderich von Rosenbach ihre, Jungfrauen Wal-
purgis, zu rechter Widerlege verlegen fnnfzehenhundert Gulden Frankensurter
Währunge in Ansehunge, daß Jungfraue Walpurgis über siebenzig Gulden jähr¬
lich ane Jnkommens dieser Zeit nicht zubringt, mit diesem Vorbehalt, so ihre, Wal¬
purgen, in Zeit seines, Rosenbach's, Leben ane Renten und Gutern weiters

etwas zufallen wurde, soll er, Rosenbach, noch weiter fünfhundert Gulden voriger
Währunge zu guter Sicherheit verlegen. Und seind das die Guter, daruf
die Widerlegunge geschehen: Item nf den Hofe zu Rhanstadt, denen von
Rosenbach zuständig, trägt jährlich um vierzig vier Achtel Korn und acht Gulden
jährlich Zins; Item zwei und zwanzig Achtel Korn uf dem Hofe zu Hegeheim,
und dann dreißig drei Achtel Korn zu Stamheim uf dem Hofe, je drei Achtel
für zwen Gulden gerechnet. Und ist hiemit Jungfrau Walpurgis verlegt und
gemeldtermaßen der fnnfzehenhundert Gulden verwitthumt. — Darzu soll auch
die gemcldt Jungfraue Walpurgis mit ehrlichen Kleidern und Geschmuck, wie
das einer Jungfrauen vom Adel gebührt, versehen und damit heimgeführt werden.

Soviel den Wittwcnsitz belangt, soll ihre Diderich von Rosenbach, ihre zu¬
kunftiger Junkherr und Ehegemahel, einen ehrlichen Sitz, wie einer vom Adel
gebührt, verschaffen und versehen, nämlich sie verwitthumcn nf seim Behausunge
mit dem Garten zu Stamheim und dero Begriff. Do aber Diderich von
Rosenbach absterbe und seinen Erben gefällige, zu Stamheim die Behausunge
zu bewohnen, sollen dieselben ihre, Jungfrauen Walpurgen, zwanzig Gulden
Frankensurter Währunge jährlich darfur entrichten und bezahlen. Alsdann sollen
sie ihren gemeldten Witthumssitz (— dieweil auch Walpurgis ohne das mit
einer Behausunge für sich selbst zu Berstadt versehen —) zu Stamhein den
Erben verlosten und zustellen.

Es soll auch Diderich von Rosenbach sie, Jungfrauen Walpurgis, zu
Zeiten seines Beischlafs mit einer ehrlichen, adeligen Morgengabe, nämlich mit
zweihundert Gulden Frankensurter Währunge, und mit einem ehrlichen Kleinod
begaben und verehren, auch sie derselben zweihundert Gulden mit einer Neben-
verschrcibunge uf seinen eigenen Gutern gnugsamlich versichern, die zu Zeiten
des Beischlafs übergeben und zustellen, damit sie dann fürder thun und lassen
soll und mage nach ihrem Willen und Gefallen, als frei Morgengabe Recht und
Gewohnheit ist. Do aber Jungfraue Walpurgis solche Morgengabe bei Zeit
ihres Lebens nicht verschuicf, daß alsdann solche Morgengabe uf ihn, Diderichen,
oder sein Erben wiederum fallen soll.

Weiter ist abgeredt, so Dithert von Rosenbach vor Walpurgen, seinem
Ehegemahel, Tods verführe und Laibserben von ihnen beiden ehelich geboren
verließen, doch Diethert denselben kein Vormunder geordnet, soll beiderseits
Freundschaft Vormunder ordnen und wählen. Dieweil sie dann, Walpurgis,
bei ihren Kindern unverändert sich halten und bleiben thut und wollt, alsdann
soll sie ihrer Kinder Mitvormünderin sein und bei allen ihres Ehegemahls und
Jungherrn seligen Gütern geruhiglich sitzen bleiben, doch die nicht veräußern
oder beschweren, sondern nach ihrem Besten helfen verwalten, bis die Kinder zu
ihren mondigcn Jahren kommen und bestattet wurden. So aber beiderseits
Kinder Freundschaft für gut ansehen, auch sie, Walpurgis, nicht Nutzs den Kin¬
dern sein bedeucht, soll sie vom Brauch der Guter abstehen, uf ihren Witthum
ziehen, den gebrauchen, wie Witthums Brauch und Gewohnheit ist.

Dann soll auch ihre, Walpurgcn, gefallen und gefolgen das Drittheil
der fahrend Habe und was derselben anhängig, auch der halb Theil der er¬
rungen und erwnnnen Guter, usgescheidcn verbriefte und unverbriefte Schulden,
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Pferdeharnis und was zur Wehre gehört, desgleichen Silbergeschirr und gewurkte
Tucher, so von ihre nicht darkommen. Zudem soll ihre, Walpurgen, folgen
ihre zugebracht Heirathgut, der Witthum, Kleider, Kleinod und was zu ihrem
Leib gehörige und keine Schuld zu bezahlen schuldig sein. Do aber vielgedacht
Jungfraue Walpurgis in die zweit Ehe sich begäbe, soll ihre gleichergestalt
gefolgcu Heirathgut, Witthum und Morgengabe, der halbtheil der errungenen
Guter, der Dritthcil der fahrende habe und was der anhängig, Kleider und
Kleinoder zu ihrem Leibe gehörig, usgescheiden der Witthumssitz, soll wieder
hinter sich uf sein, Diderich's Erben fallen.

Wo darnach Walpurgis in zweiter Ehe auch Kinder zielen wurde und
vor ersten und letzten Kindern Tods abginge, sollen die Witthumsguter wiederum
heimfallen, do sie herkommen, und die letzt und erst Kinder in aller ihrer, Wal¬
purgis, verlassenen Gutern zugleich erben. Gleichergestalt soll's mit Diderich's
Gutern, Fällen und Absterben gehalten werden. Ferner do beide Eheleute sonder
ehelich Leibserben absterben wurden, soll noch des letzt Lebenden Absterben uf
jedes nächst Erben eines jeden Verlossenschaft, do sie herkommen, desgleichen die
errungenen und erwunnenen Guter zum halben Theil fallen und erben.

Es ist auch in beiderseits insunderheit abgeredt und bewilliget, daß die beide
Eltern die Kinder noch ihrem Absterben gänzlich nicht erben oder ihres Erbtheils
fähig sein sollen, oder sich unterstehen, fähig zu werden, sondern soll je ein Kind

das ander erben. Doch wo kein Kind mehr im Leben, soll dem Letztlebenden
die Lebzucht unbenommen sein. Und sollen und wollen beide Eheleute dieses
Punkten halben einen sonderlichen Verzig vor ihrem ordentlichen Richter thun.

Wo weiter dickgemeldter Eheleute eins vor dem ehelichen Beischlafs Tods
verführe, soll diese Eheberedung nichtig, tot, kraftlos und ab, kein Theil dem an¬
dern weiter Pflichtig oder verbunden sein, alle Argelist, wie solchs Menschenherz er¬
denken konnte, usgeschlossen. Und haben vielgedacht Eheleute, Diderich von
Rosenbach und Jungfraue Walpurgis, gebornen von Karsbach, alle und jede
oberzählte Punkten, Klausel und Artikul mit samt ihrer beider obstimmter
Freundschaft und was in dieser Heirathverschreibnnge begriffen Ware, stet und

unverbrüchlich ohne alle Behelf und Usflucht zu halten und dem noch zu kommen
zugesagt. Wir itzangezogen Eheleute habe auch in guter wahrer adeliger Glaube

und Treue ane eines leiblichen geschworn Eids Statt geredt, gelobt und ver¬
sprochen, darwider nicht zu sein, noch zu thun oder einigerlei Uszuge Rechtens
dargegen furzunehmen, zu suchen oder gebrauchen. Und wo solchs hinfüro über
kurz oder lang von einigem Theil darwider furgenommen wurde, dasselbige soll
doch in alle Wege darzu in allen beschriebenen Rechten von Unwurden, nichtig
und er ehrlos sein, auch also erkennt werden und nicht destowenig diese Heiraths-

verschreibunge durchus in ihren Rechten sein und bleiben, der gelebt und nach¬
kommen werden, Argelist, Gefährde und alle bose Fiende hintan gesetzt.

Alles zu meherer Sicherheit und wahren Urkunde so Hab ich Dederich von
Rosenbach meine eigen angeborn Jngesiegel an diesen Brief wissentlich gehangen
und angedrucket. Und ich Walpurgis, geborne von Karsbach, dieweil ich eigen
Jngesiegel an Mangel, so habe ich mit Fleiß erbeten den Edlen Ehrvesten
Quirin von Carben, meinen freundlichen lieben Stiefvater, daß er sein
eigen angeborn Jnsiegel an diesen Brief von meinetwegen hat thun henken und
andrucken, welche Siegelungen ich Quirin von Carben erstgenannt us be-
schehener Vitt willen Walpurgis, meiner freundlichen lieben Stieftochter,
mich gethan bekenne.

Und uf Seiten dickgemeldtes Dither's von Roscnbach wir Philips von
Rosenbach, Ritter, Kummentator Johanniterordens zu Rottweil, und Weigand
von Rosenbach, erstgedachts Didert's beide Bruder, haben unser jeder sein
eigen angeborn Jngesiegel, domit abgedachte Punkte zu befestigen und unwider¬
ruflich zu halten; desgleichen Hans Lenhard von Kotwitz, mainzischer kur¬
fürstlicher Marschalk, Adam Weiß von Fauerbach, Wilhelm von Walk-
mannshausen der Junger, Emerich von Reifenberg und Lukas Arnold
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vom Ried auch unser angeborn Jngesiegel us beschehener Bitt unser Bruders,
Vetters, Schwager und guten Freunds Dithert's an diesen Brief gehangen und
angedruckt.

Uf Seiten Jungfrauen Walpurgis wir Wilhelm von Walkmannshausen
der Älter und Hartmann von Bellersheim, Amtmann Honigen, als
beiden Vormünder, haben jeder um unser Pflegetochter fleißig beschehen Bitt
willen unser eigen angeborn Jnsiegel an diesen Brief thun hangen und ufdrucken.

Weiter Johann von RheHeu, Deutschordens Land-Kommendator der

Ballet Hessen zu Markburg, Johann Brendel von Homberg der Älter,
Burggrafe zu Friedberg, Jost Raue von Holzhausen, Ober-Amtmann der

Obern Grafschaft Katzenelenbogen, und Philips Jorge von Fechenbach zu
Befestigunge oberrührte Punkten und eheliche Verschreibunge haben unser eigen
angeborn Jnsiegel alle wissentlich und bedächtlich an diesen Brief gehangen und
ufgedruckt. Dato Friedberg Mittwochen nach Kartharine den sieben und zwan¬
zigsten Novembris Anno funfzehenhundert und sechzigsten.

1563 IllNIIltt' II. „Vertrag zniuschen dem Edlen Ehriiuestrn Guter» von
Carbrn eines und dann dem Edlen und Ehrnvrstrn Liether» von Rotenbach."

„Diesen Vertrag Hab ich Johann Dieterich von Rosenbach bei Hans von
Frankenstein, meinem Vettern zu Bellersheim den IS. llannaris ^.nno 1M7 über¬
kommen" (Nr. 107 u. 191 des Katalogs).

Zu wissen, kund und offenbar männiglich. Als und nachdem sich Irrung,
Mängel und Gebrechen zwischen dem edlen, ehrnvesten Quirin von Carben
von wegen der edlen, tugendsamen Frauen Katharina gebornen von Eberstein,
seiner ehelichen Hausfrauen, weiland des auch edlen und ehrnvesten Philips von
Karsbach christseliger Gedächtnis gewesen Ehegemhal, an einem und dann dem
edlen, ehrnvesten Diether von Rosenbach von wegen der auch edlen, tugend¬
samen Frauen Walpurgen gebornen von Karsbach, seiner ehelichen Haus¬
frauen, weiland erstgemeldtes Philips von Karsbach mit abgedachter Frauen
Katharinen gebornen von Eberstein ehelich Tochter, anderntheils, belangend
etlich Erbgerechtigkeitsanforderung und anders sich zugetragen und erhalten; daß
uf heut Dato durch die ehrwürdigen, edlen und ehrnvesten uf Seiten Quirin's
von Carben Herrn Joachim Sparrn, Kommendatoru Johanniter-Ordens zu
Niederweissel, und Vinceuz von Wolfskeel, desgleichen uf Seiten Diether's von
Rosenbach Hartmann v. Beldersheim und Adam Weysen von Fauerbach, als
hierzu sunderlich erbetenen Schiedsfreund und Unterhändler, furbemeldt Irrung
und Mängel nachfolgender Maß und Weis nach beiderseits genügsamen Fur-
bringen und beigelegten, so schriftlich, so mundlich Dokumenten und Urkunden
gänzlich ufgehaben und verglichen. Erst und anfänglich, als Quirin von
Carben von wegen seiner ehelichen Hausfrauen, Frauen Katharinen gebornen
v. Eberstein, furbracht, daß ihr soll ihr Witthum und Morgengabe, von
ihrem vorigen Ehegemahl und Junckherrn Philips von Karsbach vermacht
und zugestellt, gefolgen und wie verschrieben jährlich gereicht und bezahlet werden,

er aber Diether von Rosenbach ein hundert Guldin und zwanzig Achtel
Korn für alles nur entrichten wölle und derenwegen erstberührter Diether von
Rosenbach ein Verwilligung, welche Quirin von Carben im Namen Frauen Katha¬
rinen durch einen Notarien verzeichnen lassen, die dann also in einem Jnventario
instrumentirt, daß er nicht mehr aus beschehener Verwilligung seiner Hausfrauen,

dann ein hundert Guldin anstatt der Widerlegung und zwanzig Achtel Korn
Morgengabe nehmen wölle, furgelcgt, demnach ihr durch abgesetzte Unterhändler
und Schiedsfreund vermittelt und nach Befindung der Sachen verglichen, auch
beiderseits gutwillig angenommen, daß erstvermeldtcr Diether von Rosenbach
anstatt und von wegen seiner ehelichen Hausfrauen Walpurgen gebornen von
Karsbach ihr, Frauen Katharinen gebornen von Eberstein also lang sie lebet,
ein hundert Guldin Fraukenfurter Währ jährlich uf Martini, acht Tag vor oder
nach, ungefährdt liefern und bezahlen soll und will. Da aber er, Diether
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von Rosenbach, hieran (das doch keineswegs sein solle) säumig wurde und die
gedacht ein hundert Guldin jährlich nicht ausrichten oder bezahlen thäte, so soll
che, Frau Katharina, wie ihr usgericht Eheverschreibung mit sich bringet, sich
derselben ohne einig Verhinderung gebrauchen.

Am andern, als auch Frau Katharina geborne von Eberstein von Philips

von Karsbach seliger Gedächtnis ihrem gewesenen Ehegemahl und Junckherrn,
jährlich uf zwänzig Achtel Korn, zehen zu Ober-Mörlin und zehen Achtel Korn
zu Ober-Dorfellcn, für zweihundert Guldin Frankcnfnrter Währ vermorgengabt
und verwiesen, sollen dieselben ihr auch ihr Leben lang gefallen und jährlich

zwuschen den zweien Frauentagen ^.Wumptionis und blativitstis von Diethern
von Rosenbach vergnügt und ohn einig Ufhalt bezahlet werden.

Am dritten, als Quirin von Karben anstatt seiner Hausfrauen Katharinen

gebornen von Eberstein angezeigt, wie sie mit ihrem vorigen Junckherrn Philips
von Karsbach seliger Gedächtnis ein Töchterlein ehelich erworben, dasselbig

aber nach ihrem verstorbenen Junckherrn auch mit Tod verfahren, daß also sie
vermöge kais. beschriebenen Rechten ein Anforderung desselben Erbgerechtigkeit
wohl zu thun habe und thun möge, dagegen Diether von Rosenbach furbracht,
daß nicht fast gebräuchlich unter denen vom Adel, daß die Elteren die Kinder
erben, besonder so sie sich in die zweite Ehe begeben, auch so Hab sie ihrer

Tochter Vormunder setzen lassen und durch Notarien alle väterliche Güter ohn
einig Exception oder Vorbehalt den Vormundern, gcmeldter ihrer Tochter zum
Besten zu verwalten, zustellen lassen; ist von obgeschriebenen Schiedsfreunden

nach beiderseits gehört notwendigem Furbringen vermittelt und beiderseits williglich
angenommen, daß zu Erhaltung guter, beständiger Freundschaft, er, Diether
von Rosenbach, für solich Anforderung des Kindtheils von wegen seiner ehelichen
Hausfrauen Walpurgen gebornen von Karsbach ihr, Frauen Katharinen,
Kindern, mit Quirin von Carben ehelich gezielet, erblich und eigentümlich

zustellen und übergeben soll die obgesetzt zwanzig Achtel Korn, darauf sie zu
Ober-Mörlin und Ober-Dorfellen verwiesen und vermorgengabt, doch dergestalt,
daß Frau Walpurgis, Diethcr's von Rosenbach ehelich Gemahl, dcrselbigen
zwanzig Achtel Korns für sich und ihre Erben oder Erbnehmen uf die Ablösung
verzeihen und begeben soll, an denselbigen nimmermehr zu einiger Zeit daran
Forderung suchen oder gewinnen, alldieweil von denselbigen ehelich Leibserben
vorhanden, zumal in keine Weis, wie sie dann Walpurgis derselben auch in
bester Form nnd Weis Rechtens und guter Gewohnheit zum beständigsten gänzlich
und wirklich begeben und ohne einig Jnrede männiglichs von ihrentwegen ver¬
ziehen hat. Auch ist dieses Punkten halben weiter abgeredet und beiderseits
freiwillig angenommen, daß, wo Diether von Rosenbach oder Walpurgis,
sein Gemahl, oder ihre Erben berührt zwänzig Achtel Korn zu Ober-Mörlin
und Ober-Dorfellen mit Kauf, Answechsel oder sonst in bessern Nutzen oder
Frommen die Guter vergeben wollten, so sollen sie solichs zu thun wohl Macht
haben, doch dergestalt, daß Frauen Katharinen oder deren Kinder, mit
Quirin von Carben ehelich gezielet, uf andern Frauen Walpurgen Gutern
zuvor gewicßlich versichert und häbcndig sein mögen ohne einig Verhinderung.

Zum vierten. Als Quirin anstatt seiner ehelichen Hausfrauen weiter fur¬
bracht, wie Philips von Karsbach seliger Gedächtnis fünfhundert und etlich

und zwanzig Gulden Frankcnfurter Währ von Jost „Nauen laut beigelegter
Quittung, item noch vierhundert Guldin, welche der Ältervater jeder Tochter zu-
vorans übergeben laut beigelegtem brieflichen Scheins und Dokumenten vom
Rath zu Steinan übergeben, item noch dreihundert Gulden aus einem Vertrag
zwuschen den Ebersteinischen Erben, item eintausend einhundert und zwanzig
drei Gnldin ungefährlich von der Herrschaft Hanau an Bezahlung des
Brandensteins, alles laut beigelegter brieflichen Urkunden entpfangen, welche
Summa dann seiner Hausfrauen Katharinen alle zuständig und von ihr laut
der Ehelichs-Verschreibung als in ckotsin, sobald das gewiß gemacht, zubracht.

Ferner Hab er Quirin von Carben auch einhundert Guldin an dein



Schnckhay bezahlet vermöge beigelegter Quittung, deren wegen ihr solichs zu er¬
statten gebeten.

Hinwiederum Diether von Rosenbach sich vernehmen lassen, Philips
von Karsbach möge vielleicht solich Summam entpfangen haben, wahr sei aber,
daß er zwolfhundert Guldin auch in Erkaufung des Schackhay durch bemeldten
von Karsbach ausgelegt und also kaum ungefährlich im Rest uf zwölfhnndert
Guldin bleiben.

Ist nach beiderseits nothwendig Furbringen durch mehrermeldte Schieds-
freuud die Sachen also bewogen und zu Erhaltung guten Frieden, Einigung und

Freundschaft dahin gethädingt und beiderseits gutwillig angenommen, daß oft-
gemeldter Diether von Rosenbach von wegen seiner ehelichen Hausfrauen,
Frauen Katharinen, ihr ckotsw und Heirathgut, damit unversehrt zu behalten,
für dieses Punkten Anforderung geben und entrichten soll und will zwölfhundert
Guldin Frankfurter Währ. Aus solichen dann sollen mit beiderseits Freund¬
schaft Wissen und Willen achthundert Gulden wiederum zum treulichsten als

Muttergut angelegt werden. Und soll Diether von Rosenbach die Bezahlung
dergestalt verrichten, nämlich als Quirin von Carben's ehelich Hausfrau
Katharina ihrer Tochter Walpur gen zu Heirathsgeld aus ihrem mutterlichen
Gut vierhundert Gulden inhalt der Ehelichs-Vcrschreibung zu geben versprochen
und aber noch nicht erstattet, sollen erstgeschriebcn vierhundert Gulden an den

zwölfhundert Gulden abgehen und abgezogen werden, die sie, Katharina, nicht
ihrer Tochter Walpurgen hinfürder bezahlen soll, wie sie dann Walpurg sich
deren hiemit und in Kraft dieses Briefs gänzlich und zumal begeben und ver¬
ziehen hat. Die andern achthundert Gulden soll er, Diether von Rosenbach,
zu zweien Zielen, nämlich zukunftig Frankfurter Herbstmeß vierhundert Gulden
Frankfurter Währ baar an guter, zeitlicher, grober Münz, die übrigen vier¬
hundert Gulden berührter Währ uf die Fastenmcß des zukunftigen sechzig vierten
Jahrs endlich und letzlich gegen gebührlicher Quittung bezahlen sonder einigen
Ilfhalt oder Verlängerung.

Letzlich ist abgeredt und beschlossen, daß beide Parteien einander treulich,
hold und freundlich sein söllen und Wüllen, dieser gewesenen Irrung und Mängel
sich nicht ferners annehmen, wiederholen, eifern oder in einigen Weg in Un¬
guten gedenken, sondern sollen hiemit alle Ansprüche und Forderung, so deren
halben itzig oder knnftiglich gesucht mögen werden, gänzlich hingelegt, verglichen
und vereinigt sein. Wie dann solichs abgesetzte Quirin von Karben und
Diether von Rosenbach mit handgebner Treu an eines geschwornen Eides Statt
fest und unverbrüchlich ns adelijchen Glauben zu halten einander zugesagt. Auch
im Fall einig Theil Wider diesen ufgerichten Vertrag, dessen Inhalt, Punkten,
Klauseln und Artikeln einen oder mehr nicht zu halten und unnöthiglich zu
widerrufen unterstehen wurden, soll solichs alles für nichtig und ohnbundig in
oder außer Recht also erkannt und gesprochen werden sonder einig Gefährden,
Argelist und neue, böse, spitzig Tück, und Funde hintan gänzlich gesetzt. Dessen
zu gewießer Urkund und Bekräftigung, so Hab ich Katharina geborne von
Eberstein aus Mangel eignes Jnsiegels sonders Fleiß erbeten den edlen,
ehrnvesten Quirin von Karben, meinen freundlichen Ehegemahl und lieben

Junkherrn, daß er für mich sein eigen angeborn Jnsiegel an diesen Vertrag
gehangen und angedruckt, auch sich mit eigner Hand unterschrieben, welche
Sieglung ich Quirin von Karben um so gethaner Vitt willen meines freund¬
lichen lieben Ehegemahls Katharinen mich gethon bekennen. Und ich Wal-
purgis geborne von Karsbach gleichfalls aus Mangel eignes Jnsiegels
Hab sonders Fleiß erbeten den edlen ehrnvesten Diethern von Rosenbach,
meinen freundlichen Ehegemahl und lieben Jnnkherren, daß er für mich sein
eigen angeborn Jnsiegel, obgemeldtem Vertrag und seinen Inhalt damit zu be¬
festigen, hieran hat gehangen, dorzu selbst mit eigner Hand unterschrieben, welche
Sieglung ich erstbemeldtcr Diether von Roscnbach um Vitt meines freundlichen
lieben Ehegemahls mich wissentlich gethon bekennen. Auch so haben wir nieder-
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gesetzte Schiedsfreund hierzu beiderseits sundcrlich gebeten unser jeder, als näm¬
lich Joachim Sparr, Kommendator Johanniter Ordens zu Niederweissel,
Vincenz von Wolfskeel, Hartmann von Beldersheim und Adam
Weiss von Fauerbach, sein eigen angeborn Jnsiegel an diesen Vertragsbrief
wissent- und bedächtlich angehangen und ufgedrnckt. Actum st Datum in der
Burg Friedberg Schreiberei Montags den eilften January anno funfzehen
hundert sechzig und drei.

1396, Dt). 2. Erbverteihung Egrrß üinsack im üubrnbad.

Wir diese hernachbenannte mit Namen Karol von und zu Mansbach vor
sich, seine Bruder und Vetter, Quirin Riedesel von Bellersheim vor sich und
seine Konsorten, und Daniel Adam von Fechenbach, Domherr zu Mainz,
vor sich und seine Bruder,

alle Ebersteinische Anerben
z um Schackau und Eckweisbach, bekennen und thnn kund öffentlich gegen
allermänniglichen vor uns, unsere Erben und Erbnehmen, daß wir sämtlich und
sunderlich mit wohlbedachtem Muth, auch gutem Wissen und Willen dem
bescheidenen Cyreß Binsacken, Annen seiner ehelichen Hausfrauen und ihren
Beiden Erben geleihen und vererbt das Gut Bubenbad mit aller seiner Zu-
und Eingehörung. Leihen und vererben ihnen auch dassclbige in und mit Kraft
dieses Briefs, wie Erbleihens Recht und Gewohnheit ist, sich des haben, zu
gebrauchen, nutzen und nießen nach allem ihrem Frommen ohne männiglichs
Jntrag.

Darvon sollen uns und unsere Erben die itztgedachte Eheleut und nach ihnen

ihre Erben alle und ein jedes Jahr uf einen jeden Sankt Michaelistag besonder
zu rechtem Erbzins gehn Schackau in unser sicher Gewahrsam reichen und
entrichten, nämlich anderthalben Gulden Geldzins, den Gulden zu vier und vierzig
Bemischen gerechnet, aus dem Gut ein Gnacken vor ein Schonbrod, sechszehen
Gnacken zwen Pfennig von einem Acker unten am Bubenbad, zwen und
zwanzig Gnacken von einer Wiesen, um Feuer Hansen erkauft, zwei Viertel
Hafern, drei Sommerhahnen, ein Fastnachthuhn und ein halb Geschock Eier.

Auch sollen die gemeldte Ehleut solch Gut neben den berührten und specificirten
Stucken in gutem wesentlichen Bau behalten, damit wir und unser Erhen unserer
Zins desto hebeniger sein können. Und ob's Sach war, daß sie oder nach ihnen
ihre Erben solch Gut verkaufen wollten, so sollen sie es uns, unfern Erben oder
Dienern zuvor anbieten. Und da wir's alsdann nicht zu kaufen begehrten,
alsdann sollen sie und ihre Erben solch Gut einem andern zu verkaufen Macht
haben, doch niemand dann ihres Gleichen, und daß uns oder unfern Erben
darvon unser gebührlicher Hand lohn werde, je von zehen Gulden einen Gulden,
und sonsten uns und unfern Erben an unfern Zinsen, Lehnschaften und Gerechtig¬
keit unterschrieben, sonder alles Gefährde.

Deß zu wahrer Urkund, so haben wir droben ernennte Karle von und
zu Mansbach, Quirin Riedesel von Bellersheim und Daniel Adam von
Fechenbach unser jeder sein angeborn Jnsiegel an diesen Brief thnn henken,
der geben ist uf den ersten Sonntag im Advent Anno tausend fünfhundert
und neunzig.

1668, Mai 19. Lehrnbrief der Ebrrstrinifchcn Erbe» uon Abt Johann
Frirderichrn empfangen morden.

Wir Johann Friedcrich von Gottes Gnaden Abt des Stifts Fuld, römischer
Kaiserin Erzkanzler, durch Germanien und Gallien Urimas, bekennen vor Uns,

Unsere Nachkommen und Stift, daß vor Uns kommen sein die veste Unsere liebe
Getreue

Ulrich von und zu Kronberg wegen seiner ehelichen Hausfrauen Katha¬
rina geborner von Carben,

Johann Konrad, Ritter St. Johanniterordens, Kommenthur zu Ehe-
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lingen und Rothenburg,Adam Hektar uud Johann Dietrich, alle
drei Gebrüdere von Rosenbach, vor sich,

Johann von und zu der Heeß wegen seiner ehelichen HausfrauenAmalia
geborner von Karben,

George Daniel, Friedrich Geuß und Johann Hermann Gebrüderc
und Vettern von und zu Mansbach vor sich,

Daniel Adam von Fechenbach, Thnmbkapitularzu Mainz, und dann
Hans Reinhard von Fechenbach Gebrüdere vor sich

mit unterthänigcrBitte, daß Wir ihnen solche ihre nachbeschriebeneLehenc, so
sie von Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen
wollen. Deß haben Wir angesehen ihr fleißige Vitt und Ersuchen und ihnen und
ihren Erben solche Lehen, einem jeden seinen gebührenden Theil daran, inmaßen sie
solche nach Absterben Philipsen von Karsbach's, Ludigern von Mans¬
bachs und Oswalden von Fechenbach's seligen, welche drei dieselbige
Lehen von Unserm Vorfahren und Stift laut Brief und Siegel darüber sagende
empfänglich herbracht, von ihren Ehegemahlin erblich bekommen und zum
Theil erkauft haben, ererbt, nämlich

abgedachten von Mansbach Gebrüdernund Vettern zwei Theil,
Hansen von und zu der Heeß anstatt seiner ehelichen Hausfrauen, des¬

gleichen,
Ulrichen von Kronberg wegen seiner ehelichen Hausfrauen Katharina

geborner von Karben, auch
Johann Konrad, Ritter St. Johanniter-Ordens, Kommenthur zu Ehe-

lingen und Rothenburg,Adam Hektar und Johann Dieterich, alle
drei Gebrüdere von Rosen bach, auch zwei Theil, und dann

den Gebrüdern von Fechenbach einen Theil
gnädiglichgeliehen und bekannt. Leihen und bekennen ihnen deren mit Kraft
dies Briefs nach füldischer Lehen Herkommen und Recht, wie die etwa Georg
von Eberstein seliger ererbt und entpfänglich herbracht, doch Unser, Unsers Stifts
und eines jeden Recht und Herkommen hiermit unverschrieben.

Und seind dies die Lehen, davon obbeschrieben steht mit Namen: das
Schäften mit aller seiner Zugehörungin Holz und Feld und ein Gut daselbst
gelegen, das etwa um die von Bimbach gekauft worden ist; item das
Sassen; item das Gerhards; item den Hof und die Mühln zu Langen-
Biebra; item zu Weyhers die Mühlstatt und was sie daselbst haben; item
Langenberg mit seiner Zugehörung; item ein Gut zu Wesins, das um
Harting von der Than gekauft worden ist; item was sie haben zum Alhards;
item was sie haben zu Döllbach; item den halben Hof zu Landenhausen
mit etzlichen Gütern, die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiesen
zu Niedern-Biebra; item ein Burggut zu Biebrastein mit seiner Zugehörung
nach Vurggutsrecht; item was sie haben zu Harbach in der Wüstcnung;
item einen Hof zu Soden, gekauft um die von Rodenhausen, und Eckweis¬
bach mit seiner Zugehörung, als das Philips und Mangold von Eber¬
stein selige um Hermann von Eberstein gekauft haben; item einen Hof zu
Brückenau gelegen mit allen seinen Nutzen, Zinsen, Ackern, Wiesen, Gehölz
und gemeiniglich mit aller seiner Zu- und Jngehörung, nichts davon ausge¬
nommen, an welchem Hof denn, desgleichen an dem Hof zu Soden und was
sie zu Döllbach herbracht, von weiland Geögen von (Vichborn) Fischborn
und Annen von Rüdicken geborn von Eberstein, Oswald von Fechen¬
bach ihre gebührende anererbte Theil erkauft hat. Des alles zu Urkund
haben Wir Unser Sekret wissentlichen an diesen Brief henken lassen, der geben
ist in Unser Stadt Fulda, Montags den neunzehnten Mai im sechzehenhundert
und achten Jahr
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1623, MlN 26. Fürstlicher Fuldischcr Lehriiürief üdrr Schackau und Eckiaripliach
cum oiuuidus psrtiusutiis von mir Johann Dirtrrichcn uan Nosenüachin unser
aller Namen empfangen morden.
Von Gottes Gnaden Wir Johann Bernhard erwählter Abt des Stifts Fuld,

römischer Kaiserin Erzkanzlar,durch Germanienund Gallien Li-iraas, bekennen
vor Uns, Unsere Nachkommen und Stist, daß vor Uns kommen sein die würdig
und vest Unser liebe Getreue

Johann Konrad, Ritter St. Johanniter-Ordens Balleien der Mark
Brandenburg und Kommenthurzu Rotheuburg an der Tauber, Erb¬
lingen und Reichardsroth, Adam Hektar und Johann Dietrich,
kurf. mainzischer Rath, alle drei Gebrüderevon Rosenbach vor sich,

Otto Heinrich, Erhard Friederich und Georg Hermann Gevettern
und Brüdern von und zu Mansbach, auch vor sich, und dann

Hans Reichard von Fechenbach vor sich
mit unterthäniger Vitt, daß wir ihnen solche ihre nachgeschriebene Lehen, so sie
von Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen wollen.

Des haben Wir angesehen ihr fleißige Bitte und Ersuchen, ihnen und ihren
Erben solche Lehen, einem jeden seinen gebührenden Theil daran, inmaßcn sie
solche nach Absterben Philipsen von Karsbach, Lüdigern von Mansbach's
und Oswalden von Fechenbach's seliger, welche drei dieselbige Lehen von
Unfern Vorfahren und Stift laut Brief und Siegel darüber sagende empfänglich
herbracht, von ihren Ehegemahlin erblich bekommen und zum Theil erkauft
haben und ererbt, nämlich

abgedachten von Mansbach Gevettern und Brüdern zwei Theil,
Johann Könraden, Rittern St. Johanniter-Ordens Balleien der Mark

Brandenburg, Kommenthurn zu Rothenburgan der Tauber, Erblingen,
und Reichardsroth, Adam Hektorn und Johann Dietrichen, alle
drei Gebrüdern von Rosenbach auch zwei Theil, und dann

Hans Reicharden von Fechenbach einen Theil,
gnädiglich geliehen und bekannt haben. Leihen und bekennen ihnen deren mit
Kraft dies Briefs nach fnldischer Lehen Herkommen und Recht, wie die etwa
Georg von Ebcrstcin seliger ererbt und empfänglich herbracht, doch Unser, UnsersStifts und eines jeden Recht und Herkommen hiermit unverschrieben.

Und seind dies die Lehen, davon obbeschrieben steht mit Namen: das
Schallen mit aller seiner Zugehörungin Holz und Feld und ein Gut daselbst
gelegen, das etwa um die von Bimbach gekaust worden ist; item das Sassen;
item das Gerhards; item den Hof und die Mühln zu Langen-Biebra;
item zu Weyhers die Mühlstatt und was sie daselbst haben; item Langen¬
berg mit seiner Zugehörung; item ein Gut zu W'esing, das um Herting von
der Thann gekauft worden ist; item was sie haben zum Alhards; item was
sie haben zu Döllbach; item den halben Hof zu Landenhausen mit etzlichen
Gütern, die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiesen zu Niedern-
Biebra; item ein Burggut zu Biebrastein mit seiner Zugehörung nach
Burggntsrecht; item was sie haben zu Harbach in der Wüstung; item einen
Hof zu Soden, gekauft nm die von Rodenhausen, und Eckweisbach mit
seiner Zugehörung, als das Philips und Mangold von Eberstein selige
um Hermann von Eberstein gekauft haben; item einen Hof zu Brückenau
gelegen mit allen seinen Nutzen, Zinsen, Äckern, Wiesen, Gehölz und gemeinig¬
lich mit aller seiner Zu- und Eingehörung,nichts davon ausgenommen, an
welchem Hof denn, desgleichen an dem Hof zu Soden und was zu Döll¬
bach herbracht von weiland G eörgen von Fischborn und Annen von
Rüdicken geborn von Eberstein Oswald von Fechenbach ihre gebührende
anererbteTheil erkauft hat. Des alles zu Urkund haben Wir Unser Sekret
wissentlich an diesen Brief henken lassen. Geben in Unser Stadt Fuld den
sechs und zwanzigsten Mai im sechzehenhundertdreiundzwanzigstcn Jahre.
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1650, Febr. 5. Schvckniiischcr Lcheiiliricf von Zhro fiirstl. G». dem Herrn ^rlit
Joachim liclrhnet morden.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, röm. Kaiserin
Erzkanzlar, dnrch Germanien und Gallien Primas, bekennen vor Uns, Unsere
Nachkommen und Stift, daß vor Uns kommen sein die veste Unsere liebe Getreue

Johann Di et er ich von Rosenbach, kurfürstl. Mainz. Rath und der

Graf- und Herrschaften König- und Ebstein Ober-Amtmann, vor sich
sechsten, sodann seiner fr. lieben Vettern Johann Konrad's,
Franz Rudolf's und Franz Christophen aller von Rosenbach,
sodann

Erhard Friedrich und Johann Friedrich GeVettern von Mansbach,
wie ingleichen

Adolf Ernst von Fcchcnbach zu Sommerau vor sich sechsten und in
Vormündschaft seiner frcundl. lieben Brnderkinder Johann Rein¬

hard Ernsten und Gcörg Hansen von Fechenbach zu Sommerau

mit unterthänigcr Vitt, daß wir ihnen solche ihre nachgeschriebene Lehen, so sie
von Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen
wollen. Deß haben wir angeschen ihre fleißige Vitt und Ersuchen, ihnen und
ihren Erben solche Lehen, einem jeden seinen gebührenden Theil daran, inmaßen
sie solche nach Absterben Philipsen von Karsbach, Lüdigern von Mans-

bach's und Oswalden von Fechenbach's seliger, welche drei dieselbige
Lehen von Unfern Vorfahrn und Stift laut Brief darüber sagende empfänglich
herbracht, von ihren Ehgemahlin erblich bekommen und zum Theil erkauft
haben und ererbt, nämlich

obgcd. Johann Dietcrichen von Rosenbach vor sich selbstcn und seine
freundliche liebe Vettern obgemeldt zwei Theil,

den Gevettern von Mansbach zwei Theil und
den Gebrüdern von Fcchcnbach ei» Theil

gnädiglich geliehen und bekannt haben. Leihen und bekennen ihnen deren mit
Kraft dieses Briefs nach fuldischcr Lehen Herkommen und Recht, wie die etwa
von Georg von vlicrstein seliger ererbt und empfänglich herbracht, doch Unser,
Unsers Stifts und eines jeden Recht und Herkommen hiermit unverschricben.

Und seind dies die Lehen, davon obbcschrieben stehet mit Namen: das

Schocken mit aller seiner Zugehörung in Holz und Feld und ein Gut daselbst
gelegen, das etwa um die von Bimbach gekauft worden ist; item das
Sassen; item das Gerhards; item den Hof und die Mühln zu Langen-
Biebra, item zu Weyhers die Mühlstatt und was sie daselbst haben; item
Langenberg mit seiner Zngchörnng, item ein Gut zu Wesing, das um
Harting von der Thann gekauft worden ist; item was sie haben zum Al-
hards; item was sie haben zu Döllbach; item den halben Hof zu Landen-
hauscn mit ctzlichcn Gütern, die darein gehören; item ihren Theil der Frohn-
wiescn zu Nicdcrn-Biebra; item ein Bnrggut zu Biebrastcin mit seiner
Zugehörung nach Bnrggntsrccht; item was sie haben zu Hanbach in der

Wüstung; item einen Hof zu Soden, gekauft um den von Rodenhausen,
und Eckwcisbnch mit seiner Zngchörnng, als das Philips und Mangold
von Ebcrstcin selige um Hermann von Ebersten: gekauft haben; item einen
Hof zu Brückenau gelegen mit allen seinen Nutzen, Zinsen, Äckern, Wiesen,
Gehölz und gemeiniglich mit aller seiner Zu- und Eingehörnng, nichts davon
ausgenommen, an welchem Hof denn, desgleichen an dem Hof zu Soden und
was zu Döllbach herbracht von weiland Geörgen von Fischborn und
Annen von Rüdecken geborn von Eberstcin Oswald von Fcchcnbach
ihre gebührende anererbte Theil erkauft hat. Des alles zu Urkund haben Wir

Unser Sekret wissentlich an diesen Brief henken lassen. Geben in Unserer Stadt
Fuld Samstags den fünften Monats Febrnarii im scchszehenhundert und fünf¬
zigsten Jahr.

s
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1637, IllNi 21. Etirrstcinischrr Lrhcnlirief ulier Schncke», Eckiurisluich rtr. von
Ihrer F. G. zu Fuld At-ten Joachim 1667 auf uorgaiigrnrn Todfall Johann
Dirtcrich^ von iiofenlmch'N.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, des heiligen

römischen Reichs Fürst, römischer Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und
Gallien Lriwas, bekennen vor UnS, Unsere Nachkommen und Stift, daß vor Uns

kommen, der hochehrwürdig und wohledlcr, unser besonders lieber Freund und
Getreuer

Johann Hartmann von Rosenbach, des hohen Stifts zu Wurzburg
Domdcchante, der beiden Stifter zu Hang und Wechterswinkel Propst,

vor sich und in Vollmacht seiner freundlichen lieben Vettern Johann
Konrad, der hohen und adligen Stifter Würzburg und Komberg

vapikrilaris und Kantors und des kaiscrl. Landgerichts Herzogthums
zu Franken Landrichters, Franz Christoph, angeregter hohen und
adenliger Stifter Lanoniei Liaxitularis, und Franz Rudolf, hochfürstl.
Würzburgischen Amtmanns zu Jachsberg, aller von Rosenbach, so¬
dann

Erhard Friedrich und Johann Friederich von Mansbach und
endlich

Adolf Ernst, Johann Ernst und Geörg Hans von Fechenbach zu
Sommeraud, Gebrudere und Vettere,

mit nnterthäniger Vitt, daß wir ihnen solche ihre nachgeschriebene Lehen, so sie
von Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen wollen.
Deshalben wir angeschen ihr fleißige Vitt eund Ersuchen, ihnen und ihren Erben
solche Lehen, einem jeden zu seinem gebührenden Theil, inmaßen sie solche nach
Absterben Philipsen von Karsbach, Lüdigern von Mansbach's und
Oswald von Fechenbach's sel., welche drei dieselbige Lehen von Unfern Vor¬
fahren und Stift laut Brief darüber besagende empfänglich herbracht, von ihren
Ehegemahlin erblich bekommen und zum Theil erkauft haben und ererbt,
nämlich obged.

Johann Hartmann, Domdechanten, Johann Konraden, Franz Ru¬
dolfen und Franz Christophen allen von Rosenbach zwei Theil,
dann

bemcldten von Mansbach zwei Theil und
den Gebrüdern und Vettern von Fechenbach einen Theil

gnadiglich geliehen und bekannt haben. Leihen und bekennen ihnen deren mit
Kraft dies Briefs nach suld. Lehen Herkommen und Recht, wie die etwa Geörg

von Eberstcin sel. ererbt und empfänglich herbracht, doch Unser, Unsers Stifts
und eines jeden Recht und Herkommen hiemit unverschrieben.

Und seind dies die Lehen, darvon abgeschrieben stehet mit Namen: das
Schackau mit aller seiner Zugehörnng in Holz und Feld und ein Gut, da¬

selbst gelegen, das etwa um die von Bimbach gekauft worden ist; item das
Sassen; item das Gerhards; item den Hof und die Muhl zu Langen-

Biebra; item zu Weyhers die Muhlstatt und was sie daselbst haben; item
Langenberg mit seiner Zugehörung; item ein Gut zu Wesung, das um
Härtung von der Thann gekauft worden ist; item was sie haben zum Alhards;
item was sie haben zu Döllbach; item den halben Hof zu Landenhausen
mit etzlichen Gutern, die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiesen
zu Niedern-Biebra; item ein Burggut zu Bicbrastein mit seiner Zuge¬
hörung nach Burggutsrecht; item was sie haben zu Harbach in der Wüstung;
item einen Hof zu Soden, gekauft um die von Rodenhausen und Eckweis¬
bach mit seiner Zugehörung, als das Philips und Mangold von Eber¬

stcin sel. um Hermann von Eberstein gekauft haben; item einen Hof zu
Brückenau gelegen mit allen seinen Nutzen, Zinsen, Äckern, Wiesen, Gehölz
und gemeiniglich mit aller seiner Zu- und Eingehörung, nichts darvon ausge¬
nommen, an welchem Hof, desgleichen an dem Hos zu Soden und was zu
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Döllbach herbracht von weil. Georgen von Fischdorn und Annen von
Rü dicken geborncn von Eberstein Oswald von Fechcnbach ihre gebüh¬
rende ancrcrbte Theil erkauft hat. Des alles zu Urkund haben Wir Unser

Sekret an diesen Brief henken lassen. Geben in Unser Stadt Fuld Donnerstag
den einnndzwanzigsten Monats Junii im sechszehenhundert und siebenundfnnf-
zigsten Jahre.

1662, Mai 29. Alttifüricf über dcrr» sämtlichen von Frchcntinch Eine» fünften
Theil der Elirrsteinhche» Gütern zum Schocken etr.

Wir hernach benannte Adolf Ernst, Johann Ernst und Georg Hans,
rosxsctivs Vettern und Gebrüder sämtliche von Fechcnbach, Urkunden und be¬
kennen hicmit und in Kraft dieses für uns, unsere Erben und Erbnehmen, daß
wir mit gnädigem Konsens des hochwürdigen Fürsten und Herrn Herrn
Joachim, des heiligen römischen Reichs FürstcnS und Abtcns des Stifts
Fulda, römischer Kaiserin Erzkanzlers, durch Germanien und Gallien Urimatis,

wissent- und wohlbedächtlichen eines ewigen unwiderruflichen Todskaufs verkauft
und zu kaufen geben haben, verkaufen und geben zu kaufen hiermit in bester

Form Rechtens, wie solches am kräftig- und beständigsten in geist- und weltlichen
Rechten und Gerichten beschehen kann, soll oder mag, dem hochwürdigen, wohl-
cdelgebornen Herrn Johann Hartmann von Rosenbach, Domdechanten zu
Würzburg, unserm hochgeehrten Herrn Vettern, dessen H. H. Hrn. Testamentarien,
auch Erben und Erbnehmen nnsern Eine» Fünften Theil an den fnldischcn
Ebersteinischen Lehcngütcrn zum Schacken und Eckwcisbach unvcrsetzt,
unbeschwert und unansprüchig männiglichen, samt allen Ein- und Zngehörungen,
nichts ausgenommen, allermaßeu wir Verküufcre diesen einen fünften Theil als

sürstlich fnldische Lehen bishero rühentlichen innen gehabt, genutzt und genossen,
mit allen dessen Rechten und Gerechtigkeiten für und um siebentausend neun¬
hundert und vier Gülden gemeiner Reichswährung, den Reichsthaler zu
anderthalben Gülden, und den Gülden zu sechzig Kreuzer gerechnet, welcher
ietzbesagter Kaufschilling uns Verkäufern von obhochwohlermeldtem Herrn Käufern
wohl vergenügt und vermittelst derentwegen gepflogener Abrechnung völliglich
abgetragen und würklichen entricht worden. Derentwegen mehrhochwohlermeldten

Herrn Käufern, dessen H. H. Hrn. llsstaumutarias, auch Erben und Erbnehmen
solcher numnehro gänzlich vergnügten Kaufsnmmcn bestermaßen guittirende.
Gereden und versprechen darauf hiemit in Kraft dieses bei unseren wohladeligen
Trauen und Glauben für uns, unsere Erben und Erbnehmen, nunmehr und
hinfüro sowohl wegen obberührten Verkaufs, als der zu genügen beschehener
völliger Abtragung und würklich erfolgter Satisfaktion mchrbedentcn Kanfschillings
der siebentausend neunhundert und vier Gülden kein fernen. Zu- oder
Anspruch in oder außer Rechtens zu haben, noch in einigerlei Weis zu gewinnen.
Allermaßen wir uns hierauf aller an obbemeldtem fünften Theil besagter
fnldischer Ebersteinischen Lehcngütcrn zum Schacken und Eckweisbach ge¬
habter Recht und Gerechtigkeiten gänzlich- und wissentlichen begeben, mehrbesagten
fünften Thcils uns entäußert und wirklichen abgetreten, treten auch solchen
hiermit cedirend ab und setzen ihn, Herrn Käufern, seine H. H. Hrn. llsstamou-

kariös, Erben und Erbnehmen in dessen wahre, leere und ruhige Posscssion, Nutz
und Genieß mit Begebung aller Bencficien, Exceptionen und Behelfen, so uns

Verkäufern, unfern Erben und Erbnchmcn in einigerlei Weis zu gutem kommen
möchten, bcvorab lassioui« ultra ciiiuickiuiu, ckoli uiali, siiuulati cautractus, rsi

alitsr Postas, guaru scriptae, st guoc! gousralis rsuuutiatio uou valsat, uisi
specialis prascessorit, darbet fcrners geredcnd und versprechende, da Wider alles
Wissen dieser nunmehr verkauft und cedirte fünfte Theil über kurz oder lang
von jemands ansprüchig gemacht werden sollte, derentwegen gebührende Gcwähr-

schaft und rechtliche Eviktion mit Verpfändung aller unserer Hab und Güter,
soviel hierzu Vonnöthen, zu leisten nach Gcwährschaft Recht, Sitt und Gewohnheit,
alles treulich ohne Gefährde. Dessen zu Urkund und steter Festhaltuug haben

S*



wir eingangsernannteVerkäufer? diesen Brief eigenhändig unterschrieben und
jeder insonderheit mit seinem aufgedruckten angeborncn adeligen Pitschaft be¬
kräftiget. So geben und geschehen den zwainzigsten Mai in- sechzehcnhnndcrt
zwei und sechzigsten Jahre.

Adolf Ernst von Fechenbach zu Sommerau.
Johann Ernst von Fechenbach.
Jörg Hans von Fechenbach.

Ällg. 6. Kaufbrief über den ein fünften Lheil zu Schackau und Eckmeis-
buch von denen vier Hrn. Gebrüdern von Mansbach zn Mansbach.
Wir hernach benannte Daniel, Karl, Otto Heinrich und Ludwig,

samtliche Gebrndcre von und zu Mansbach, Urkunden und bekennen hiermit
und in Kraft dieses für uns und unsere Erben und Erbnehmcn, daß wir mit
gnädigstemKonsens des hochwürdigstcnFürsten und Herrn Herrn Joachim, des heil,
römischen ReichsFürstcn nndAbtcn des Stifts Fulda, römischer Kaiserin Erzkanzlers,
durch Germanien und Gallien Lrinmtis, als Lehnsherrns,wissen- und wohlbedächt-
lichcn eines ewigen, unwiderruflichen Todskaufs verkauft und zn kaufen geben
haben, verkaufen und geben zu kaufen hiemit in bester Form Rechtens, wie
solches am kräftig- und beständigsten in geist- und weltlichen Rechten und Ge¬
richten beschehen kann, soll oder mag, dem hochwürdigen und hochedelgcbornen
Herrn Herrn Johann Hartmann von Roscnbach, der kaiscrl. Dom- und
adl. Nitterstifter Bamberg, Würzburg und Cornberg rsspovtivs Domdechanten
und Kapitnlarcn,Pröpsten des Stifts Hang und Kloster Wechterswinkels,auch
derzeit hochfürstl. Statthalter zn Würzburg, nnscrin hochgeehrten Herrn Vettern,
dessen Herrn Mstamontarisn, auch Erben und Erbnehmennnsern Einen fünfte»
Theil an den Ebersteinischen Lehengütern zum Schallen und Eckweisbach
unvcrsetzt, unbeschwert und unansprüchig von männiglichcn mit aller Gerechtig-,
Voigteilichkeit, Gericht, Gebot, Verbot cum äurs prasssntanti ans die Pfarre,
Schlössern, Häusern, Höfen, Gebäuen, Mauren, Gräben, Scheuern, Ställen
und deren Begriff samt allen darzu gehörigen Dörfern, Unterthanen und
anhangenden Rent- und Nutzbarkeiten, Dienst, Frohn, Beet, Gült, Zins, Steuer,
Handlohn oder Lehncmpfängnus, Lehcnrecht, ans aller deren Lehen und Beistückcn
samt Gemarkungen, allen Waldungen, hohen und niedrigen Jagendsgerechtig-
keiten, Fischereien, Weilern, Schäfereien, Trieb und Weiden, Schenkstätten,
Weinkanf, Bußen, Freveln, eigenthümlichen Höfen samt allen darzu gehörigen
so noch wüst liegenden als angebautenÄckern, Wiesen, Kraut- und Gärten, ob
oder unter der Erden und allen Enden, nichts ausgenommen oder unter dem
Schein eines Eigcnthums was vorbehaltend, sonder damit spsoillos alles hierin
begriffen sein sollte, dannoch also wann es hierinnen ausdrückentlich benennet
und spccificirct worden, gehalten sein solle. Allermaßenwir Verkäufere diesen
einen fünften Theil als fürstl. fuldische Lehen bishero ruhiglichen innen
gehabt, genutzt und genossen,mit allen dessen Rechten und Gerechtigkeiten für
und um neuntausend Gulden gemeiner Reichswährnng, den Reichsthaler zu
andcrthalben Gulden und den Gulden zu sechzig Kreuzer gerechnet, welcher
ietztbesagtcr Kaufschilling uns Verkäufern von obhochwohlernenntenHerrn Käufern
wohl vergnüget und an guter gangbarer Rcichsmünz kraft dieses völliglich
abgetragen und wörtlichencntricht worden. Derentwegen mehrhochwohlermcldten
Herrn Käufern, dessen Herrn Tsstawsntarios, auch Erben und Erbnchmen
solcher nunmehr gänzlich vergnügten Kaufsnmme bestermaßen qnittirende. Gereden
und versprechen hierauf, hiermit und in Kraft dieses bei unfern Wohladel.
Tranen und Glanben für uns, unsere Erben und Erbnchmen, nunmehr und
hinfnro sowohl wegen obberührtenVerkaufs als der zu genügen beschchcncr
völliger Abtragung und wörtlicher erfolgter Satisfaktion mchrbedcntcnKauf¬
schillings der neuntausend Gulden keinen ferncrn Zu-oder Anspruch in oder
außer Rechten? zn haben, noch in einerlei Weis zu gewinnen. Allcrmaßcnwir
uns bierauf aller an ohbemeldtcn fünften Theil besagter fnldischcr Eber-
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steinischer Lehengütcrn zum Schocken und Eckweisbach gehabter Recht und
Gerechtigkeitengänzlich und wissentlichen begeben, mehrbcsagten fünften
Thcils uns entäußert und würklichcn abgetreten, treten solche auch hiermit
cedircnd ab mit würklichcrExtradir- und Heransgebung aller hierüber ge¬
habten schriftlichen Dokument, Urkunden, Verträgen, Urtheilcn, Rechnungen,
Beschreibungen, Lehcnbriefen, Akten, Missiven und was dergleichen mehr vor¬
handen sein möchten und setzen ihn, Herrn Käufern, seine Herrn rsstamsnts,-
rios, Erben und Erbnchmcn in dessen wahre, leere und ruhige Posscssion, Nutz
und Genieß mit Begebung aller Bcneficien, Exceptionen und Behelfen, uns
Verkäufern,unfern Erben und Erbnchmcn in einigcrlci Weis zu guten kommen
möchten, bevorab Uasmonis ultra cluuiZium, nou uumsrati prstii, ckoli wali,
simulati ooutraotus, rsi alitsr ^sstao, guain svriptas, st guuä ^susralis rsuuu-
oiatio non valsat, uisi specialis prascssssrit, dabei ferneres geredcnd und ver¬
sprechende,da wider alles Wissen dieser nunmehr verkauf- und cedirtc fünfte
Theil über kurz oder lang von jemands ansprüchig gemacht werden sollte,
derentwegen gebührende Gewährschaft und rechtlicheEviktion mit Verpfändung
aller unserer iczthabend- und künftiger Hab und Güter, soviel hierzu Vonnöthen,
zu leisten und auf solchen Fall mit oder ohne Recht Herr Käufer und dessen
Erben sich selbsten in solche Unterpfand und Eviktions-Vcrsichernngzu immitiren
und daraus nit zu weichen bis die Gewährschaftwürklich prästirt und aller
dardnrch erleidender Schaden und Unkosten ersetzt und wieder gut gemacht
worden, befugt sein sollen. Alles treulich und ohne Gefährde. Dessen zu Ur-
kund und steter Festhaltuug haben wir eingangseruannte Verkäufcrc diesen Brief
eigenhändig unterschriebenund jeder insonderheit mit seinem angehängt- und
aufgedruckten angebornen adeligen Petschaft bekräftiget. So geschehen den sechsten
August! im scchzchenhundertacht und sechzigsten Jahr.

Daniel von und zu Mansbach.
Karol von und zu Mansbach.
Otto Henrich von und zu Mansbach.
Ludwig von und zu Mansbach.

1668, Äug. 6. Hochfnrstl. ümldischrr LehrnhcrrlichcrKonsens über den tcn
Theil zu Schncknn und Eckmeislmch,uon denen vier Herren Gebrüder» uon
Mansbach z» Mansbach.
Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, des heiligen

römischen Reichs Fürst, römischer Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und
Gallien Li-imas, Grase von Braunegg, Urkunden und bekennen hiermit, als uns
die vestc unsere liebe Getreue Daniel, Karl, Otto Heinrich und Ludwig
sämtliche Gebrüderevon und zn Mansbach in llntcrthänigkeitgebührend zu
vernehmen geben, wasmaßen sie ihren an dem Gut Schackau und Eckweis¬
bach habenden, uns und unscrm Stift lehnrührigcn Einen fünften Theil
samt dessen Zugchör dem hochehrwürdigen, edlen, unscrm besonders lieben Freund
und getreuen Herrn Johann Hartmann von Rosenbach, der kaiserl. hohen
Dom- und adligen RitterstiftcrBamberg, Würzburg und Comburg resp. Statt¬
haltern, Domdcchantcnund Kapitnlarcn, auch Pröpsten des Stifts Hang und
des Klosters Wechtcrswinkel bis ans unseren lchnhcrrlichen Konsens vor und um
neuntausend Gülden gemeiner Reichswährung,den Reichsthaler zu andert-
halben Gülden, und den' Gülden zu sechzig Kreuzer gerechnet, kauflichen über¬
lassen und dahero gebeten, wir, als Lehenherr, wollten in diesen Kontrakt gnädig
konsentiren und verwilligen. Wann wir nun so beschchene inständige Vitt in
Gnaden angesehen, so konsentiren und vcrwilligcn wir darein hiemit und in
Kraft dieses also und dergestalt, daß wohlgcmeldter Herr Johann Hartmann
von Roscnbach solchen an sich erhandelten Einen fünften Theil von uns
und unserm Stift zu Lehn tragen, samt seinen Pertinentienbesitzen, derentwegen
unser und unsers Stifts treuer Lehenmann künftighin sein, solch Lehen von uns
nach Lehenherkommen und Gewohnheit empfahen, in baulichem Wesen erhalten,
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ohne unfern Konsens nichts darvon oersetzen, verpfänden, vergeben oder ver¬
äußeren, sonder all dasjenige, was einem treuen Vasallen gegen seinen Lehen¬

herrn eignet und gebührt, thnn solle treulich und ohne Gefährde. In Urkund
dessen haben wir diesen Konsens mit nnserm fürstlichen Sekret bedrucken lassen,
der geben ist in unser Stadt Fuld, den 6. Augusti im sechszehenhundert acht
und sechzigsten Jahr.

ss>69, Mai Ii. Lehrnlirirf nnfdir zn> rifiiiiste Theil von denen u on Fech en¬
dlich nnd vier Gebrüdern von Mansbach crkanstr Ebcrstrinischr Gutcrr
znm Schocken ctr.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, des heil. röm.

Reichs Fürst, röm. Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und Gallien Primas,
Grase von Brauencgg, bekennen vor uns, unsere Nachkommen und Stift, daß
vor uns kommen der hochehrwürdig und edle unser besonders lieber Freund und

Getreuer Herr Johann Hartmann von Rosenbach, der hohen Stifter
Bamberg nnd Würzburg resp. Domdechant und Kapitular, auch der bceden
Kollcgiatstifter Hang und Wechtcrswinkcl Probst, vor sich und in Vollmacht
seines freundlichen lieben Vetters, des vesten unsers lieben Getreuens Franz
Rudolf's von Rosenbach, fürstl. Würzburgischen Amtmanns zu Rotenfels,
mit unterthäniger Vitt, daß wir ihnen solche nachgeschriebene Lehen, so sie von
uns und nnserm Stift haben nnd tragen sollen, leihen und bekennen wollten;

deshalben wir angesehen ihr fleißige Vitt nnd Ersuchen, ihnen nnd ihren Erben
solche Lehen gnädig geliehen und bekennet haben, inmaßen sie solche mit unser
Verwillignng von den auch vesten unfern lieben Getreuen Adolf Ernsten,
Johann Ernsten und Geörg Hansen Gevcttern und Gebrüdern von Fecheu-
bach, Einen fünften Theil; sodann von Daniel«, Karln, Otto Heinrichen
und Ludwigen Gebrüdern von und zu Mansbach, auch einen fünften Theil,

also zusammen zwei fünfte Theil Schackauischer Güter käuflich an sich
gebracht haben, nämlichen solchen zwei fünfte Theil an den Schackauischen
Gütern mit allen Zugehörungcn, Rechten nnd Gerechtigkeiten in Holz und Feld;
item ihren Theil an einem Gut daselbst, das etwa« um die von Bimbach
gekauft worden ist; item ihren Theil am Sassen, Gerhards, an dem Hof
nnd Mühlen zu Laugen-Biebra; item zu Weyhers an derMühlstatt und

was sie daselbst gaben; item ihren Theil am Langenberg mit seiner Zugehörung;
item an dem Gut zu Wesung, das um Härtung von der Thann gekauft
worden ist; item was sie haben zum Ahlhards; item was sie haben zu Del-
bach, ihren Antheil an dem halben Hof zu Landenhansen mit etlichen Gütern,
die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiescn zu Nieder-Biebra;

item ihren Theil an einem Burg gut zu B i ebrastein mit seiner Zugehörung
nach Burggutsrecht; item was sie haben zu Harbach in der Wüstung und ihren
Theil an Eckwcisbach mit seiner Zugehörnng, als das Philips und Mangold
von Eberstein scl. um Hermann von Eberstein gekauft haben. Leihen und
bekennen ihnen solche obbeschriebcnc Lehcnstück hiemit und in Kraft dies Briefs
zu neuem Lehen nach Mannlehensrccht und Gewohnheit also nnd dergestalt, daß,

wann obgemeldte von Rosenbach und ihrer absteigender Linien männliche Erben
durch den Willen Gottes tödlich abgehen sollten, dieselben Lehen alsdann uf
solchen Fall nf ihre nächste Erben weibliches Geschlechts, die von derselben

Roseubachischcm Stamm und Geblüt herkommen, fallen sollen, treulich nnd ohne
Gefährde. Des alles zu Urkund haben wir unser Sekret wissentlich an diesen
Brief hängen lassen.

Geben in unser Stadt Fuld Freitags den siebenzehnten Mai im sechzehen-
hundert ncunundsechzigsten Jahre.

1670, 7lov. 23. Lchen-üonsrns über ftz Chril von Johann ckrirderichen
von Mansbach Ebrrsteinischcr Güter znm Schackau.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, des heiligen
römischen Reichs Fürst, römischer Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und
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Gallien Primas, Gräfe von Brauenegg, thun kund und bekennen hiemit vor
uns, unser Nachkommen und Stift. Als uns der veste unser lieber Getreuer
Johann Fricderich von Mansbach zu Boppenhausen unterthänig zu ver¬
nehmen gegeben, wasmaßcn er mit dem hochehrwürdigen edlen unserm beson¬
ders lieben Freund und Getreuen Johann Hartmann von Rosenbach, der
hohen Stifter Bamberg und Würzburg rssxsetivs Staathaltern, Domdechanten
und Kapitularen, auch Pröpsten zu Hang und Wechterswinkel, übereinkommen
und Ihrer HochErw. seinen an dem adeligen Gut Schackau und Eckweis¬
bach gehabten Einen fünften Theil bis nf unfern lehenherrlichcn Konsens
vor und um sechstausend Reichsthaler oder Neuntausend Gülden,
jeden Gülden zu sechzig Kreuzer gezählet, um Schaffung seines besseren Nutzens
willen veralienirt und verkauft und uns dahero unterthänig gebeten, wir als

Lehen- und Eigenthumsherr wollten in solchen Kontrakt gnädig konsentiren und
verwilligen. Wann wir nun sothane Bitt in Gnaden angesehen und darin ge-
helet, so konsentiren und bewilligen wir darein hiemit in der besten Form, als
es immer von Rechts und Gewohnheit wegen geschehen sollte, konnte oder möchte,
jedoch dergestalt und also, daß Jhro HochEhrw. solch Lehen in völligen Nutzen
nehmen, solches besitzen, genießen und in baulichem Wesen erhalten, nichts darvon
veräußern, verpfänden oder beschweren, weniger daß die Geysoische Erben
darauf einige Eviktion wegen hiebevor mit hierobgemeldtem Verkäufer von
Mansbach getroffenem Kauf zu suchen haben sollen. Zumaßen dieses in den
Kaufbriefen ebenmäßig ausdrücklich versehen worden, treulich und ohn Gefährde.
In Urkund dessen haben wir unser fürstlich Sekret Hiervordrucken lassen. So
geben und geschehen in unser Stadt Fulda, den zwei und zwanzigsten Novembris
im sechszehenhundert und siebenzigsten Jahre.

!sov. 22. Lchcnürirf auf die Drei Fnufthril uo» denen dreien Heitren
und Gebrüdern von Frchrnbach, dann von denen von Mansbach er-
kanster Lchackauischcr Güter.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim Abt des Stifts Fulda, des heiligen
römischen Reichs Fürst, römischer Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und
Gallien Primas, Grase von Brauenegg, bekennen hiermit vor Uns, Unsere Nach¬
kommen und Stift, daß vor Uns kommen der Hochehrwnrdig und Edle Unser
besonders lieber Freund und Getreuer Herr Johann Hartmannn von
Rosenbach, der hohen Stifter Bamberg und Würzburg i-sspsMivs Domdcchant
und Kapitular, auch der beiden Kollcgiat-Stifter Hang und Wechterswinkel Propst,
sodann der Veste Unser lieber Getreuer Franz Rudolph von Roscnbach,

fiirstl. würzburgischcr Amtmann zu Rotenfels, mit untcrthäniger^Bitt, daß Wir
ihnen solche nachgeschrieben Lehen, so sie von Uns und Unserm Stift haben und
tragen sollen, leihen und bekennen wollten. Deshalben Wir angesehen ihr fleißige
Bitt und Ersuchen, ihnen und ihren Erben solche Lehen gnädigst geliehen und
bekannt haben, inmaßen sie solche mit Unser gn. Bewilligung von den auch
Besten Unfern lieben Getreuen Adolph Ernsten, Johann Ernsten und
Georg Hansen Gevettern und Gebrudern von Fechcnbach einen FiLnftcn-
theil, sodann von Daniel, Karlen, Ott Heinrichen und Ludwigen Ge¬
brüdern von und zu Mansbach auch einen Fnnftcnthcil, und dann von
dem auch Besten Unserm lieben Getreuen Johann Friederichcn von Mans¬

bach zu Poppenhauscn mit Unserer Verwilligung einen Fünftentheil, und
also zusammen drei Fünf tetheil Schackanischer Güter käuflich an sich ge¬
bracht haben, nämlichen solche drei Fünftctheil an den Schackauischen
Gütern mit allen Zugehörungen, Recht und Gerechtigkeiten in Holz und Feld;
item ihren Theil an einem Gut daselbst, das etwa um die von Bimbach ge¬
kauft worden ist; item ihren Theil an Sassen, Gerhards, an dem Hof und
Mühlen zu Langen-Biebra; item zu Weyhers an der Mühlstatt und
was sie daselbst haben; item ihren Theil an Langenberg mit seiner Zugehö¬
rung; item an dem Gut zu Wcsung, das um Härtung von der Thann ge-
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kauft ist worden; item was sie haben zum Alhards; item was sie haben zu
Döllbach; item ihren Antheil an dem halben Hof zu Landenhausen mit
etlichen Gütern, die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiescn zn
Nieder-Biebra; item ihren Theil an einem Burg gut zu Biebrastein mit
seiner Zugehörung nach Burggutsrecht; item was sie haben zu Harbach in
der Wüstung und ihren Theil an Eckweisbach mit seiner Zugehörung, als das

Philips und Mangold von Eberstein sei. um Hermann von Eberstein
sel. gekauft haben. Leihen und bekennen ihnen solche obbeschriebene Lehenstucks
hiemit und in Kraft dies Briefs zu neuen Lehen nach Mannlehens Recht und
Gewohnheit also und dergestalt, daß wann obgemeldtc von Rosenbach und
ihrer absteigender Linien mannliche Erben durch den Willen Gottes tödlich ab¬
gehen sollten, dieselben Lehen alsdann uf solchen Fall uf ihre nächste Erben
weibliches Geschlechts, die von derselben Rosenbachischem Stamm und
Geblüt herkommen, fallen sollen, treulich und ohne Gefährde. Des alles zu
Urkund haben Wir Unser Sekret wissentlich an diesen Brief henken lassen.
Geben in Unser Stadt Fuld Samstag den zwei und zwanzigsten Novembris
im sechzehenhnndert und siebenzigsten Jahr.

1li74, Äks. 3. Fürstl. Fnldischrr Lrhenüricf über die drei fünfte Theil Schackau-
ifchcr Güter.

Wir Bernard Gustav von Gottes Gnaden der heiligen römischen Kirchen

Kardinal Abt der fürstlichen Stifter Fulda und Kempten, romischer Kaiserin
Erzkanzlar und Erzmarschall, durch Germanien und Gallien Urimns, Markgraf
zu Baden und Hochberg, Administrator zu Syburg, Landgraf zu Sausenberg,
Graf zu Sponheim und Eberstein, Herr zu Röbeln, Badenweiler, Lahr und

Mahlberg, der Erz- und hohen Domstifter Köln und Straßburg, Passau und
Lüttich Lnpitulneis und rsspeeiüvs Llanonions, bekennen vor Uns, Unsere Nach¬
kommen und Stift, daß vor Uns kommen der hochwürdige Fürst und Herr

Johann Hartmann Bischof zu Würzburg und Herzog zu Franken, Unser
besonders lieber Herr und Freund, auch Herr Bruder, vor sich und
anstatt derer minderjährigen Vetter, benanntlichen

Philipp Lndwig's, Johann Hartmann's, Frjanz Albert's und
Konrad Anton Philibert's Gebrüdere von Rosenbach

mit freundlicher Vitt, daß Wir Sr. Ld. und ihnen solche nachgeschriebene Lehen,
so sie von Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen
wollten. Deßbalben Wir angesehen ihr fleißig Vitt und Ersuchen Sr. Ld.,
ihnen und ihren Erben solche Lehen freund- und gnädiglich geliehen und bekannt
haben, inmaßcn sie solche mit Unsers Herrn Vorfahren sel. g. Bewilligung von
denen auch vesten Unfern lieben Getreuen

Adolf Ernsten, Johann Ernsten und Geörg Hansen Gevettern
und Gebrüdern von Fechenbach einen fünften Theil, sodann von

Danieln, Karln, Ott Henrichen und Ludwigen Gebrüdern von und
zu Mansbach auch einen fünften Theil, und dann von dem auch vesten
Unserm lieben Getreuen

Johann Friedrichen von Mansbach zu Poppenhausen mit Unsers Herrn
Vorfahren Verwilligung einen fünften Theil,

also zusammen drei fünfte Theil Schackauischer Güter käuflich an sich gebracht
haben, nämlichen

solche drey fünfte Theil an denen Schackauischen Gütern mit allen
Zugehörungcn, Recht und Gerechtigkeiten in Holz und Feld;

Item ihren Theil an einem Gut daselbsten, das etwan um die von
Bimbach gekauft worden ist;

item ihren Theil am Sassen, Gerhards, an dem Hof und Mühl zu
Langenbiebra;

item zu Weyhers an der Mühlstatt und was sie daselbst haben;
item ihren Theil zu Langenberg mit seiner Zugehörung;
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item an dem Gut zu Wesung, das nm Härtung von der Thann ge¬
kauft worden ist;

item was sie haben zum Alhards;
item was sie haben zu Dehlbach;
item ihren Antheil an dem halben Hof zu Landenhansen mit etlichen

Gütern, die darein gehören;
item ihren Thcil der Frohnwiescn zu Nieder-Biebra;
item ihren Theil an einem Burggut zu Biebra stein mit seiner Zugehörung

nach Burggutsrecht;
item was sie haben zu Harbach in der Wüstung und
ihren Theil an Eckweisbach mit seiner Zugihörung, als das Philipp

und Mangold von Eberstein sei. um Hermann von Eberstein
gekauft haben.

Leihen und bekennen Sr. Ld. und ihnen solche obbeschriebeneLehenstück
hiermit und in Kraft dieses Briefs zu Neuem Lehen nach Mannslehen Recht
und Gewohnheit also und dergestalt, daß, wann obgemeldte von Rosenbach
und ihrer absteigender Linien mannliiche Erben durch den Willen Gottes tödlich
abgehen sollten, dieselben Lehen alsdann nf solchen Fall uf ihre nächste Erben
weibliches Geschlechs, die von demselben Rosenbachischem Stamm und
Geblüt herkommen, fallen sollen. Treulich und ohne Gefährde. Daß alles zu
Urkund haben Wir Unser Sekret wissentlich an diesen Brief henken lassen.

Geben in unser Stadt Fuld, Montags den dritten vsosrnbris im sechszehen-
hundert vier und siebenzigsten Jahre.
IflTP, ÄNg. 31. Lchrnlirirf über zwei Fünftheil ElicrsteniischrrGüter.

Wir Bernard Gustav von Gottes Gnaden der heiligen römischenKirchen
Kardinal, Abt der fnrstl. Stifter Fulda und Kempten, römischer Kaiserin Erz-
kanzlar und Erzmarschall, durch Germanienund Gallien Primas, Markgraf zu
Baden und Hochberg, Administrator zu Syburg, Landgraf zu Sansenberg,
Graf zu Sponheim und Eberstein, Herr zu Röteln, Badenweiler, Lahr und
Mahlberg, der Erz- und hohen Domstifter Köln, Straßburg, Passau und Lüttich
«ü-rxitrUsris, bekennen vor Uns, Unser Nachkommenund Stift, daß uf Absterben
des hochwürdigen Fürsten und Herrn Johann Hartmann's, Bischofens zu
Würzburg und Herzogen zu Franken, hochsel. Andenkens vor Uns kommen die
hochehrwürdige edle Unser besonders Liebe und Getreue Herr Franz Christoph,
des hohen Domstifts zu WürzburgDomdechant und der Kollegiatstifter zu Haug
und NeumünsterPropst, und Herr Johann Konrad, des gemeldten hohen
Domstifts Dvmsängerund Landrichter des Herzogthums zu Franken und Propst
zu Wechterswinkel, Gevettere von Roscnbach, vor sich und anstatt ihrer minder¬
jährigen Vettern, bcnanntlichPhilipp Ludwig's, Johann Hartmann's,
Franz Albert's und Konrad Antoni Philibert's Gebrüdere von Rosen¬
bach mit nnterthänigcrVitt, daß Wir ihnen nachbeschriebene Lehen, so sie von
Uns und Unserm Stift haben und tragen sollen, leihen und bekennen wollten.
Deshalben Wir angesehenihr fleißige Vitt und Ersuchen, ihnen und ihren
Erben solche Lehen, einem jeden seinen gebührenden Theil, inmaßen sie solche
nach Absterben Philipsen von Karsbach, Ludigern von Mansbach und
Oswald von Fechenbach sel., welche drei dieselbige Lehen von Unserm Vor¬
fahren und Stift laut Brief darüber sagende empfänglich herbracht, von ihren
Ehegemahlin erblich bekommen und zum Theil erkauft haben und ererbt,
nämlich gemeldten von Roscnbach zwei Theil gnädiglich geliehen und
bekannt haben.

Leihen und bekennen ihnen deren mit Kraft dies Briefs nach fuldischer
Lehen Herkommen und Recht, wie die etwa Geörg von Eberstein sel. ererbt
und empfänglich herbracht, doch Unser, Unsers Stifts und eines jeden R cht
und Herkommen hiermit unverschrieben.

Und seind dies die Lehen, davon abgeschrieben stehet mit Namen: das



Schackau mit aller seiner Zugehörnng in Holz und Feld und ein Gut dasclbsten
gelegen, das etwa um die von Bimbach gekauft worden ist; item das Sassen;
item das Gerhards; item den Hof und Mühlen zu Langen-Biebra; item

zu Weyhers die Mühl statt und was sie daselbst haben; item Langenberg
mit seiner Zugehörnng; item ein Gut zu Wesung, das um Härtung von der
Thann erkauft worden ist; item was sie haben zum Alhards; item was sie
zu Dehlbach haben; item den Hof zu Landenhausen mit etlichen Gütern,
die darein gehören; item ihren Theil der Frohnwiesen zu Nieder-Biebra;
item ein Burggut zu Bieberstein mit seiner Zugehörung nach Burggntsrecht;
item was sie haben zu Harbach in der Wüstung; item Eckweisbach mit seiner
Zugehörnng, als das Philipp und Mangold von Ebcrstein sel. um Hermann
von Eberstein gekaust haben. Des alles zu Urkund haben Wir Unser Sekret
wissentlich an diesen Brief henken lassen. Geben in Unser Stadt Fulda, Freitag
den einnndzwanzigsten Augusti im sechzehnhnndert sechs und siebenzigsten Jahre.

ünuflirirs über die fuldischr» Lchengüter über ^ Theil.

Wir Franz Christoph und Johann Konrad Gcvettere von Rosen-
bach, der beeden hohen Dom- und adeligen Ritterstifter Würzburg und Bam¬
berg esspsctivs Domdechant, Kantor und Kapitularherrn, Landrichter des kaiserl.
Landgerichts Herzogthums zu Franken, auch Propst der Kollegiatstifter Hang,
Neuen-Münster und Kloster Wcchterswinkel Johann Wilhelm Zobel von und zu
Giebelstadt, Obrister und hochfürstl. würzburg. Amtmann zu Rötingen, und mit
ihme sein Ehegemahel Maria Susanna Zoblin von und zu Giebelstadt
geborene von Rosenbach, Florian von Wessenburg, Obrister, und mit ihme
sein Ehegemahel Maria Ester von Wessenburg geborne von Roscnbach,
Maria Johanna von Tastungin geborne von Rosenbach, Wittibin, und
Theobald von Rcinach und mit ihme Maria Ursula von Reinach geborne
von Rosenbach bekennen hicmit und thun kund jedermänniglich vor uns, unsere
Testamentarien, Erben und Erbnehmen. Nachdeme uf Absterben des hoch¬
würdigsten Fürsten und Herrn Herrn Johann Hartmann, Bischöfen zu
Würzburg und Herzogen zu Franken, des Geschlechts von Roscnbach, hochscl.
Gedächtnus, das von dero Vettern Herrn Johann Dietherich von Roscn¬
bach, gewesenen knrfürstl. mainz. Rath und Ober- Amtmann der Herrschaft
Königstcin, sel. erblich angefallene, dem hohen Stift Fulda lehnbarc Gut zu
Berstadt und dann zwei Fünftheil an den also genannten Eberstein.
Güter zum Schackau, Eckweisbach und allen andern zugehörigen Orten und
Appertinentien nach denen fnldischen Lehenrechten uns insgesamt und jedem der
Ein sechste Theil doran erblich zukommen seind, und wir, unscrm Geschlecht
von Rosenbach zum Besten so ernannte zwei fünftheil zn übrigen drei

fünftheil verkäuflichen zulassen, einhelliglich entschlossen haben, daß wir auf
vorhcro zeitlich darum gehabten Rath zu allerseitigcn Nutzey und Frommen frei¬
willig und wohlbedächtig, insonderheit aber mit gnädigstein Vorwissen und Kon¬

sens des hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn LWeicki, des heil. röm.
Reichs Fürsten, Abtcn zu Fulda und der röm. Kaiserin Erzkanzlern, durch
Germanien nnd Gallien LAiuati, eines ewig beständig und unwiderruflichen
Kaufs, wie derselbe in- und außerhalb Rechtens volle Kraft und Macht haben
soll, kann und mag, zu Urthet, ufricht und redlich verkauft und zu kaufen geben

haben, verkaufen und geben hiemit auch zu kaufen weil, des hochedelgeborenen
Herrn Franz Rudolf von Rosenbach, gewesenen hochfürstl. würzburg. Amt¬
mann zu Rotenfels und Rittmeistern, hinterlassenen vier Söhnen als Philipp
Ludwig, Johann Hartmann, Franz Alberten und Konrad Anton
PHili Herten, unfern freundlichen lieben Vettern nnd Schwägern, ihren Erben
und Erbnehmcn obged. unser Gut zu Berstadt und zwei fünftheil an denen
also genannten Eberstein- Gütern zum Schackau und Eckweis dach, allen
andern darzu gehörigen Orten und Appertinentien samt und sonders, nichts da¬
von ausgenommen, wie solche vom hohen Stift Fulda zu Söhn- und Töchtern-



lehen wie lnshcro getragen, innen gehabt, rühiglich besessen nnd genossen
haben, welche außer diesem anders wohin nit beschwert, versetzet oder ver¬
pfändet seind.

Und kommet demnach solches Gut zu Beerstadt, sodann die zwei sünf-
th eil zum Schackau und Eckweisbach angehörigen Orten und Appertinentien,
Recht und Gerechtigkeiten zu bedingter Kanfsnmma vor und um zwölftauscnd
Reichsthaler baarer Zahlung, welche wir auch heut zu End gesetztem Dato
als jeder insonderheit zweitausend Rthlr. mit annehmlich guten Mitteln
wohlvergnügtund bezahlt, redlich und vollständig vor Auslieferung dies Briefs
empfangen und fürders in unser allerseitigen besten Nutzen und Frommen wohl
angelegt und verwendt haben. Sagen deswegen vorernannte unsere Vettere und
Schwägereder uns also vergnügten zwölftausend Rcichsthaler Kanfsnmma
hiemit frei, guit, ledig und los. Und seind wir hierauf von oftmehrgemeldtem
Gut zu Beerftadt und denen zwei fünftheil an denen Eberstein. Güter
zum Schackau und Eckwcisbach samt andern darzu gehörigenOrten nnd
Appertinentien freiwillig abgetreten, und setzen die Känfere, Ihre Erben und
Erbnehmcnin deren rühige Kaufpossessionhiermit und in Kraft dieses Briefs
dcrgestalten ein, daß sie nun hinfüro zu ewigen Zeiten solche ihnen verkaufte
Gittere nach der Lehen Recht nnd Gewohnheit nutzen, nicßcn nnd gebrauchen
mögen, gleich andern ihren Gütern ohngehindert unser nnd jedermänniglich von
unsertwegen.

Wir gewährenauch solche Güter ohnversetzt, ohnbeschwert und ohnansprüchig.
Und da aber solche über kurz oder lang in einige Wege angesprochenwerden
sollten, versprechen Wir vor uns, unsere Testamentaricn nnd Erben die in Rechten
versehene Eviktion jederzeit zu leisten, die Käufers nnd ihre Erben in alle Wege
zu vertreten und schadlos zu halten. Wir verzeihen und begeben uns auch aller
Exceptionen und Beneficien, die anitzo seind und künftig uns zum Besten, denen
Käufern aber zum Schaden, wider diese Handlung, noch mögen verordnet
werden, denen wir in Musi-s st spsois hiemit gänzlich remunciiren und deren
uns samtlich begeben thnn, alles treulich und ohne einig Gefährde. Dessen zu
wahrem Urknnd, steter Fcsterhaltnng haben wir obeingangs Verkäufers diesen
Kaufbrief eigenhändig nit allein unterschrieben und mit unfern angebornen ade¬
ligen Petschaften bekräftiget, sondern auch gebeten und erbeten den hochedclgeb.
Herrn Georg Adolf von Hettcrsdorf,hochfürstl. würzb. Amtmannzu Aschach,
daß weiln derselbe der Käufcrer nächster Freund nnd anbei derselben vom
kaiscrl. Kammergericht zu Speicr bestellter und konfirmirter Mitvormundund
Beistand, diesen Kauf machen und schließen helfen, er sich nit weniger mit
unterschrieben und sein adelig angebor. Petschaft beigedrnckct.So geschehen und
geben zu Würzburg, den 5. 9bris L.o. 1678.
1678, Dtj. 13. fürstlicher fuldischer Lehenürirf über da? ganze Gut Schackau.

Wir Placidus von Gottes Gnaden Abt des Stifts Fulda, des heiligen
römischen Reichs Fürst, römischer Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und
Gallien Illiw-rs bekennen vor Uns, Unser Nachkommenund Stift, daß vor Uns
kommen der vcste Unser lieber Besonder Gürg Adolf von Heiersdorf,
fürstl. würzburgischcr Amtmann zu Aschbach, anstatt nnd in Vollmacht weil, des
auch vesten Unsers lieben Getreuen Franz Rudolf's von Rosenbach, ge¬
wesenen Rittmeisters nnd fürstl. würzbnrgischen Amtmanns zu Rotenfels scl.,
nachgelassenerSöhne, benanntlich Philipp Lndwig's, Johann Hartmann's,
Franz Albert's nnd Konrad Anton Philibert's, mit unterth. Vitt, daß
Wir ihnen solche nachgeschriebeneLehen, so sie von UnS und Unserm Stift
haben und tragen sollen, leihen und bekennen wollen. Deshalben Wir angesehen
ihr fleißige Vitt und Ersuchen, ihnen und ihren Erben, inmaßen sie solche
theils ererbt, theils kaufweis mit Unserm lehnherrlichen Konsens an sich
bracht, gnädiglich geliehen und bekannt haben. Leihen und bekennen ihnen deren
mit Kraft dies Briefs nach fnldischem Lehen Herkommen und Recht, wie die
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etwa Georg von Ebcrstci» sel. ererbt und empfänglich herbracht, doch Unser,

Unsers Stifts und eines jeden Recht und Herkommen hicmit ohnverschrieben.
Und seind dies die Lehen, davon obgeschrieben stehet, mit Namen: das

Schackau mit aller seiner Zugchörnng in Holz und Feld und ein Gut daselbst
gelegen, das ctwan um die von Bimbach gekauft worden ist, item das Sassen,
item das Gerhards, item den Hof und Mühl zu Langcn-Biebra, item

zn Weyhers die Mühlstatt und was sie daselbst haben, item Langenberg
mit seiner Zugchörnng, item ein Gut zu Wesung, das um Härtung von der
Thann gekauft worden ist, item was sie haben zum Alhards, item was sie
haben zu Döllbach, item den halben Hof zu Landenhauscn mit etlichen
Gütern die darein gehören, item ihren Theil der Frohnwiescn zn Nieder-
Biebra, item ein Burggut zu Bieberstein mit seiner Zugehörung nach

Burggutsrecht, item was sie haben zu .Harbach in der Wüstung, item Eck¬
weisbach mit seiner Zugehörung, als das Philips und Mangold von
Eberstein sel. um Hermann von Eberstein gekauft haben. Des alles zu
Urknnd haben Wir Unser Sekret wissentlich an diesen Brief henken lassen.
Geben in Unser Stadt Fuld, Donnerstag den fnnfzehenten vsesmdrtL im scchs-

zehenhundert acht und sicbenzigsten Jahre.

Urkunden zur Ahnenprobe
des großherzogl. frankfurt. ^>taatsministers

Joseph Änrl Theodor ckreihrrn
uou Elicrstein.

(S. 332 der Nachtr. von 1883).

1

Ich Joan Stophel von Quernheim thne kund und zu wissen in Kraft
d ieser meiner eigenhändigen Verordnung?c., daß zwaren unser Sohn Henrich
Ernst nach meinem Absterben das Gut Langendernbach mit allen gleich
erhalte und sein Eigenthum seien soll; doch soll meine Liebste, die Hochadel,
und wohlgeborene Maria Anna von Mendt, meine herzliebste Frau und seine
Mutter, welche immer für das Beste gesorget und gut Haus gehalten, die Dis-
ponirung haben, und unser Sohn ohne der Mutter Rath nichts thun soll, auch
ihr nebst dem freien Unterhalt noch dreihundert Gulden geben. Und wann meine
herzliebstc Frau nicht mehr bei ihme wohnen will, unser Sohn Henrich Ernst
gehalten seien soll, ihr alle Jahr außer den dreihundert noch siebenhundert Gulden
auszuzahlen. Langendernbach, im Jahr 1679 den 7. April.

Joan Christoph von Quernheim.
2

Zu wissen sei hiermit jcdermänniglich, daß ich Johannctta Stcphana
geb. von und zu Hees, weiland des hochwohlgcborenen Herrn Ludwig Ernsten
von Selbach hinterlassene Wittib, in Erwägung meines hohen Alters mich in
den Willen Gottes gänzlich ergeben habe, und aber anjctzo bei gutem Verstände
wohl vorsehen kann, daß meine und meines Eheherrn selig. Kinder wegen der
schon wirklich ererbten väterlich- als nachgehendS zn geWarten habenden mütter¬

lichen Güter und Effekten in große Uneinigkeit, Zwietracht und Mißverständnisse
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gcrathen werden; solchem Unheil jedoch bei Lebzeiten vorzukommen, Hab ich nach
reiflich gepflogenem Rath verständiger Leute mit Belieben, Konsens und Vorwissen
meiner Kinder eine stäte, feste und nnwiderrufliche Ubergabe, Transaktion und

Erbvergleich aller sowohl väterlich als mütterlichen Güter, Gefälle, Zinsen und
Renterein auszurichten Vonnöthen zu sein befunden. Wie ich dann hiemit und
in Kraft dieses meinen sämtlichen Kindern und Erben den Eigenthum oder

Dominium äirsotnm aller Väter- und mütterlichen Güter, Recht und Gerechtig¬
keiten, Passiv- und Aktiv- Schuldforderungen ohnwiderruflich übergebe, ccdire
und überlasse; das Dominium utils aber und Abnutzung deren Güter intions

meiner daran habenden Leibzucht mir psr sxprsssnw vorbehalten will. Von
mir solchcmnach ist zum andern mit gütlicher Einwilligung des jttngern Sohns
Hrn. Ernst Karl und aller Erben, um Mann und Namen zu erhalten, dem
ältesten Sohn Herrn Johann Georg von Selbach abgestanden worden
das Mannhaus mit allen seinen Appertinentien und Gerechtigkeiten; jedoch
soll drittens der Hof Hartenborn dem jüngern Bruder onm suis psitinentüs
ganz frei und die Halbschied deren Mannslehn vorbehalten sein. Viertens ist

ferner verabredet, daß einer jeden Tochter, sowohl geheiratheten als Stifts¬
fräulein, aus aller väterlich- und mütterlichen Verlassenschaft einmal vor all pm
eiuavis iiliali poi'tious siebenhundert Rthlr. erb- und eigenthümlich gegeben
werden soll und muß, in welchen bemeldten siebenhundert Rthlr. jedoch nicht
begriffen sein sollen die 300 Thlr., so der Tochter Wilhelmina und ihrem
Eheherrn Johann Engelbert von Selbach bei Lebzeiten ihres Herrn
Vaters selig, bei dem Herrn Vogt Beel sel. zu Burbach angewiesen, noch auch
die 300 Thlr., so der Tochter Agatha und ihrem Ehehenn von Quernheim
loeo äotis gegeben worden ?c. Sechtens ist dem auch hochwohlgeboren Hrn.
Henrich Ernst von Quernheim, ebenfalls uxoi-io nomine, nach Abzug der
loco äotis empfangenen 300 Thlr. von dessen rcstircnden 700 Thlrn. zu seinem
Spezial-Unterpfand eingesetzt worden die Selbachischen Höfe zu Zeppenfeld,
Wildenstein und Walbach. Und zu unwiderruflicher Festhaltung obiges allen
haben sich die Frau Mutter und sämtliche Kinder samt und sonders mit
ihren eigenen Händen unterschrieben und mit ihren angcbornen Petschaften
unterdrucket. So geschehen Zeppenfeld, den 4. Febr. 1701.

(D. 8.) Johannetta von und zu Hees, Wittib von Selbach.
(D. 3.) Wilhelmina Katharina von Selbach.
(D. 3.) Agatha Margaretha von Quernheim geborne von Selbach.
(D. 3.) Charlotta Louisa von Selbach, DImnoinssss cks UsMsl.
(D. 3.) Mar. Sophia von Selbach, Dlmnoinssss äo Hsrtollö.
(D. 3.) Joan Georg von Selbach.

(hier fehlt die Unterschrift des jüngern Bruders Ernst Karl v. S.)
(D. 3.) Joan Engelbert von Selbach.
(D. 3.) Heinrich Ernst von Quernheim.

3.

Ich Endesunterzeichneter Urkunde und bekenne in Kraft gegenwärtigen
Tot enscheins, daß im Jahr Christi 1744 den i sten Monats Februarii die hoch-
wohlgeborne Freifrau Agatha Margaretha von Quernheim geborne von Selbach
in größter Geduld zu jedermanns Beispiel und in den Willen Gottes bestens

resigniret im Herrn selig verschieden in der Pfarr Frickhofen zu Langendern¬
bach in ihrer eigenthümlichcn Behausung, sofort hochdercnselben entseelter Leich¬

nam in des damaligen Hrn. Pfarrers und anderer Christgläubiger Begleitung
zu erwähntem Langendernbach in dasiger Kapell solemniter beigesetzet und zur

Erde bestattet worden. Zu dessen mehrer Beglaubigung gegenwärtige Zeugnis
nach Inhalt der bei der Pfarrei Frickhofen vcrwahrlich aufbehaltenen Toten-
Matricnl eigenhändig unterschrieben und derselben gewöhnliches Petschaft bei¬
gedrucket habe. Frickhofen, 3. Januar 1779.

(D. 3.) Martinus Thüringer, Pfarrer.
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Pfarrer M. Thüringer wußte bestimmt, daß der Freiherr Heinrich Ernst
v. Quernheim nach dem Tode seiner Frau von Langendernbachnach Gemünden
gefahren und auch daselbst begraben worden. Pf. Thüringer konnte auch Tauf¬
scheine von Juliana Ernestine! und Agatha Philippina v. Quernheim
ausstellen.

4.

Ich Endesunterzeichneter Urkunde und bekenne in Kraft dieses, daß die hoch-
wohlgeborne Freifrau Wilhelmina Charlotte Philippina von Quern¬
heim aus einer rechtmäßigen Ehe von dem hochwohlgeborncn Freiherrn Hein¬
rich Ernst von Quernheim als Herrn Batten? und hochderenselben Frau
Gemahlin Agatha Margaretha geborene von Selbach als Frauen Mutter

geborenen und dem christlichen Gebrauch nach in der Pfarr Frickhofen, welch
im hochfürstlichen Oranien-Nassan-Hadamarischcn gelegen ist, im Jahr 1699 den
löten Tag Monats Oktober getaufet, aus dem heiligen Tauf über von dem

hochwohlgebornen Frciherrn Karl von Selbach und Wilhelmina Katharina
von Selbach gehoben worden seien, zu wessen mehrer Beglaubigung ich gegen¬

wärtigen Taufbries aus den bei hiesiger Pfarrei verwahrlich aufbehaltenen Tauf¬
buch heraus gezogen, eigenhändig unterschrieben und mit gewöhnlichem Petschaft
bedenkt habe. So geschehen Frickhofen, den 12. Dbr. 1778.

Martinus Thüringer, Pfarrer.

5.

Daß Wehl. 8. 4. Herr Christian Ludwig Freyherr von Eberstein,
Sr. Königl. Maist. in Polen und Kurfürst!. Durchl. zu Sachsen, wie auch Sr.

Hochfürstl. Durchl. zu Anhalt rsspsotiviz Ober-Aufseher des Fürstenthums
Harzgerode, Oberhauptmann, Obristwachtmeister der Rittcrpferde, Oberforstmcister,
Erb- und Gerichtsherr auf GeHofen, Neuhaus und Paßbruch, Inhaber der Gräfl.
Mansfeldischen Ämter Leinungen und Worringen einen jungen Herrn, welchen
Er mit Seiner Frau Gemahlin, Frau Eleonoren Sophien geb. Freyherrin
von Werther, erzeuget, anno 1687 den 30ten Novembr. auf dem Neuhaus,
als dem hieher eingescharrten Ritttergute, habe taufen lassen, der in der h. Taufe

den Namen Karl erhalten und dessen vornehme Taufzeugen gewesen 1) der
Herr Graf von Stolberg, 2) der Lieutenant von Spiegel nebst andern

zwei von Adel, 3) die Frau von Werthern, 4) die Dom-Frau, 5) des Thum¬
herrn I. Tochter von Eberstein, 6) die Frau Burgsdorffin nebst andern,
die nicht zugegen gewesen: solches wird hiermit von Endesgesetzten aus dem
bei der Kirche zu Rötha geführten Kirchenbuch sab lläs pastorali attestiret.
Sig. Rötha, den 30. Decembr. 1778.

(4,. 8.) Johann Karl Lebrecht Seiler, Prediger daselbst.

Daß vorstehender Extrakt, welcher von dem Herrn Pastor Johann Karl
Lebrecht Seiler ausgefertigt, init dem Rothaischen Kirchenbuch völlig überein¬

stimme, solches wird von mir zu Endesgesetzten sull llcks pastorali attestiret.
Sig. Großleinungen in der Grafschaft Mansfeld, den 30. Dec. 1778.

(I/. 3.) N. Karl Anton Zkriäsrioi, des Leinungischen
UkvkMÄts verordneter Doos-urm.

6.

Extrakt aus dem Tauf-Protokoll der Stadtkirche zu Dillenburg äs
anno 1724.

Den 9. lilovomdris ist dem hiesigen Hrn. Ober-Jägermeister, Hrn. Karl
von Eberstein, von seiner Frauen Gemahlin, Frauen Wilhelminen geborner
von Quernheim, ein Sohn geboren, welcher den 14. chusäsnr getauft und
Karl Christian genannt worden. Die Pathen waren: des regierenden Fürsten
Christian hochfürstl. Durchlaucht und Dero Frau Gemahlin, Frauen Jsa-
bellen Charlotten geborner Prinzessin von Nassau-Diez hochfürstl. Durchlaucht.

Also Lckölilsr cxtrahirt, unterschrieben und mit meinem Petschaft bekräftiget.
Dillen bürg, den 16. Junii 17!>0.

(4. 8.) Salomon Mors, Ober-Konsistorial-Rath und Ober-Prediger hicsclbst.

.MH. .,.^O ^
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Daß vorstehender Tauf-Protokolls-Extrakt von dem Herrn Ober-Konsistorial-Rath
und Ober-Pfarrer Mors eigenhändig ge- und unterschrieben,auch besiegelt worden,
solches wird mittels Beidruckung des größern Ober-Konsistorial-Jnsiegels hiermit
attestirct. Dillenburg, den 22. Junii 1750.

Fnrstl. Oranien-NassanischesOber-Konsistoriumhierselbstcn.
(I,. 8.) . . von Wülcknitz.

7.

Jni Namcn der allerheiligsten Dreifaltigkeit Amen! Kund und zu wissen
seie hiermit jedcrmänniglich, daß mit Varmissen und Genehmhaltung des
?c. Philipp Gottfried Frhrn. von Guttenberg, knrfürstl. mainz. Kammer¬

herrn und Obristen über ein Regiment zu Fuß, und dessen Frau Gemahlin,
der ?c. Wilhelminen Charlottae Freifrauen von Guttenberg verwittibten
Frau von Eb erstein, geborner von Quernheim, auch deren Frau Mutter,

der :c. Frauen Agatha Margaretha von Quernheim geb. von Seelbach,
und übrigen hohen Anverwandten zwischen ec.

Karl Frhrn. von Mendt zu Wiedenbrück und Papenhausen, königl.
großbrit. Rittmeister, weil. Simon Henrich von Mendt, gewesenen knrköln.
Geheimen Raths, und Louise Barbarae geb. von Plettenberg eheleiblichem
Sohn und der Hochwohlgeb. Fräulein Dorothea Henrietta von Eberstein,
weil Karl von Eberstein's, gewesenen hochfurstl. nassaudillenburgischen Ober-
Jägermeistern und ged. Frau von Guttenberg eheleiblicher Tochter,

nachfolgender Heiraths-Kontrakt beredet und beschlossen worden, und zwar:
Erstlich wollen vorged. Herr Karl von Mendt und Fräulein Dorothea
Henrietta von Ebcrstein einander zur Ehe nehmen und solche durch priester¬

liche Kopulation christkatholischem Gebranch nach vollziehen lassen, forthin
einander alle eheliche Liebe und Affektion bezeigen; und damit dieses christliche
Werk desto eisender befördert werde, so bringet zweitens Vorgen. Fräulein Braut
ihrem Herrn Hochzeiter tausend Gulden rheinisch, der Gulden zu 60 Xr. ge¬
rechnet, welche er baar empfangen, zur Ehesteuer zu, wobei ausdrücklich bedun¬
gen worden, daß, falls sie, Fräulein Braut, vor ihrem Hochzeiter ohne Kinder
versterben würde, diese 1000 st. ans ihre Mutter oder Geschwister zurückfallen
sollen, wo sie hierüber nichts änderst, welches ihr freistehet, disponiret hätte.

Zu mehrer Festhaltung gegenwärtiger Heiraths-Notnl haben solche nicht nur
beide Eheverlobte und der Fräulein Eltern (für den 1725 ff Vater der Graf
Friedrich v. Eberstein), sondern auch die hierzu erbetenen Anverwandten und
Zeugen :c. Karl von Rhodenhausen, knrf. mainz. Obristlieut., und ec.
Wilhelm von Harstal, kurmainz. Hauptmann, mit Endes unterschriebenem
kaiserl. Notario unterschrieben und untersiegelt. So geschehen Mainz, den
4. Januarii 1744.

(4.. 8.) Karl von Mendt. (4,. 8.) Dorothea Henrietta von Ebcrstein.
(U. 8.) Wilhelm von Harstal. (4,. 8.) Wilhelmina Charlotta Philippina
(4,. 8.) Frhr. G. Wildenstein. von Guttenberg, verwittibt von Eber¬

stein, geb. von Quernheim.

(U. 8.) F. Graf von Eberstein, Obristwachtmeister.

(U. 3.) Rhodenhausen, Obristlieutenant.

(4,. 8.) Iu guorum tlclsnr et testimouium uttestor ego äobauuss Petrus liuopk,
sae. eaes. aut. Uotarius publieus st suratus atgus .Iu<l. Aox, auliei ug-
latus et psrinissus lexitirus reguisitus.

8.

Wir zu Ende Unterschriebene, als namentlich Maria Juliana von
Rodenhausen geb. Freiin von Quernheim in Beistand meines Eheherrn und
Ehevogt Karl Wilhelm von Rodenhansen, knrmainzischer Generalmajor;
sodann ich

Wilhelmine Charlotte verwittibte von Guttenberg, auch geb. Freiin
von Quernheim und wir deren Kinder, als ich
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Henrietta Dorothea von Edelstein verheirathete Frciin von Mendt
in Assistenz und Beistand meines Ehcherrn und Ehevogts Karl von Mendt,
hochgräfl. lippe-detmoldischer Landrath und Drost zu Varnholz, ferner ich

Karl Christian von Eberstein, kurpfälzischer Kammerherr, dermalen
noch ledigen Standes, ich

Ludwig Ernst von Eberstein, königlich preußischer Lieutenant, ebenwohl
noch unverheirathet, sodann ich

Franz von Guttenberg, kurmainzischer Kapitain, ebenfalls noch ledigen
Standes, nicht minder ich

Charlotte von Guttenberg, vermählte Freiin von Wildenstein, in
Beistand meines Ehevogt und Eheherrn Hans Georg von Wildenstein,
kurmainzischen Generalmajors, endlich ich

Philipp Anton von Guttenberg und namens desselben ich abgedachte
dessen leibliche Mutter verwittibte von Guttenberg, als natürliche Vormunderin,
auch wir dessen Tante und Oheim, obbenannte verheirathete von Rodcnhansen
und mein Eheherr, auch ich N. von Diepenbroick, fürstlich oranien-nassauischer
Ober-Jägermeister, als dazu laut Anlage Ro. 1 besonders vereideter Vormund

und in Kraft des snd blo. 2 angebogenen, xrasvia oanss. ooAnikions von dein
toro oräiimrio rsi sikas ok oonkractns der fürstl. oranien-nassauischcn vormnnd-
schaftl. Justiz-Kanzlei in Dillenburg erhaltenen äsersti nlisnancko

beurkunden und bekennen kraft dieses w., wasgestalten zu unserin besondern
Nutzen und Besten, auch zum Theil zu Abtragung ancrcrbter resp. elter- und
großelterlichcr Schulden an die durchlauchtigste Fürstin ?c. Anna, verwittibte

Prinzessin von Oranien und Fürstin von Nassau w., geborne Kronprinzessin
von Großbritanien und kurfürst-braunschweig-lüneburgische Prinzessin, Gouver¬
nante der vereinigten Niederlande w., sodann an der durchlauchtigsten ?c. Karl
Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg ?c>, als hochverordneten Landes¬

regent und Vormunden des w. Wilhelm Prinzen von Oranien und Fürsten
zu Nassau, unsers gnädigsten Landesfürsten w., wir erb- und eigenthümlich
verkaust haben und hiermit verkaufen

unser von unserm resp. Vater, Schwieger- und Großvater, weil. Herrn
Henrich Ernst von Quernheim zu Langendernbach ererbtes freiadlige
eigenthümliche Gut Langendernbach, in den Fürstcnthum Hadamar ge¬
legen w. :c. ?c.

Des zu mehrerer Urkund und Bestätigung ist dieser Kaufkontrakt von uns
eigenhändig ooram nokarim rsgni-ütis unterschrieben und besiegelt worden. So
geschehen Schwetzingen, den 20. Juni 1756.

(Ii. 8.) Karl Freiherr von Eberstein.
Mainz, den 30. Juni 1756.

(1/. 8.) Maria Juliana Ernestina Freifrau von Rodenhausen geb.
von Quernheim.

(Ii. 8.) Karl Freiherr von und zu Rodenhausen, kurmainzischer
Generalmajor.

(Ii. 3.) Wilhelmina Frfr. von Guttenberg geb. Freiherrin von
Quernheim.

(Ii. 8.) Franz Freiherr von Guttenberg.
(Ii. 8.) Henrietta Dorothea Frfr. von Mendt geb. von Eberstcin.
(Ii. 3.) vnvakorio nomins über den jungen Herrn von Guttenberg.

F. v. Diepenbroick.
(Ii. 8.) Karl Frhr. von Mendt vor mich und als Vormund meines

minorennen Herrn Schwagers Philipp Anton's von Guttenberg.
(Ii. 8.) Frhr. von Wild enstein.

(I,. 8.) Charlotte Freifrau von Wildenstein geb. Unionno cks
Cutlk-ndsi -A.

Das vorstehender Extrakt bei angestellterKollationirung den im hiesigen fürstl.
Landesarchw aufbewahrten Originale gnoact passus coneernsutes vollkommengleich-
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lautend befunden worden sein, bezeuge ich hierdurch mit eigenhändiger Unterschrift und
beigedrucktem größern Regierungssiegel.

Dillenburg, den 2. Januar 1805.
(U. 8.) W. L. Burchardi, f. or. nass. Regierungs-Rath und Archivarins.

9.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Amen. Kund, offenbar und
zu wissen seie hiemit jedermänniglich, daß Gott dem Allmächtigen zu Lob und
Ehr, auch zu Mehrung christlichen Geschlechts und Stabilirung vertraulicher
Freundschaft folgende Ehebered- und christliche Vermahlung zwischen

dem reichsfreihochwohlgebornen Herrn Herrn Karl Christian Freiherrn

von Eberstein, kurfürstl. Pfalz. Kammerherrn und Zrunä irmitrs äs In Kuräs-
rolle, des weiland auch reichsfrei hochwohlgebornen Herrn Herrn Karl Frei¬

herrn von Eberstein, hochfürstl. nassau-dillcnburgischen Ober-Jäger¬
meisters, und der auch reichsfrei hochwohlgebornen Frauen Frauen Wilhel¬
mina Freifrau von Eb erst ein ruoäo verwittibten Obristin Freifrau von
Guttenberg geborne von Quernheim eheleiblichem Sohn an einem, sodann

der reichsfrei hochwohlgebornen Fräulein Maria Anna Josepha Fran¬

ziska Sophia Kämmerin von Worms Freiin von Dalberg, der gnädigsten
Frau Kurfürstin zu Pfalz Hof-Dame, weiland des reichsfrei hochwohlgebornen
Freiherrn Herrn Hugonis Philippi Eckenberti Kämmerern von Worms,
Freiherrn von und zu Dalberg, Herrn der Herrschaft Dalberg, Essingen,
Krobsberg, Geroldsheim, Friesenhausen zc., des heil. röm. Reichs erstem und
Erb-Ritters, Jhro fürstl. fiirstl. Gnaden Gnaden zu Würzburg und Fulda Ge-
heimbden Raths und rcsp. Ober-Amtmann zu Hammelburg, und der auch reichs¬

frei hochwohlgebornen Freifrau Nnrins ^.unns ckossxllas Loxllins Kämmerin
von Worms Freifrau von und zu Dalberg geborner Freiin Zobel von Giebel¬
stadt eheleiblicher Fräulein Tochter andern TheilS

mit Konsens und Bewilligung, auch Genehmhaltnng an Seiten Hochwohl-
gedachten Herrn Bräutigams hochwohlgenannter Frau Mutter, Frauen
Wilhelminen Freifrauen von Eberstein moäo verwittibten Freifrau von
Guttenberg, nicht minder der hochwohlgebornen Frau Tante und Generalin
Freifrau von Rodenhausen, gebornen Freiin von Quernheim, auch des
hochwohlgebor. Herrn Karl Freiherrn von Rodenhausen, kurmainz. General¬
majors; sodann auf hochwohlbesagter Fräulein Braut Sellien Dero auch hoch-
wohlvermeldten Frauen Mutter, Frauen

Unrins Imune ckossxllns Lopllins Freifrau von Dalberg, und Appro¬
bation derer Herren Vormünderen und nächsten Blutverwandten deren reichsfrei
hochwohlgebornen Herren Herren Franz Henerich Kämmerer von Worms
Freih. von Dalberg, Herr zu Gernsheim, Abenheim, Geroldsheim zc. Jhro
röm. kaiserl. Majestät Kämmerern, kurfürstl. mainz. Geheimbden Raths und
weltl. Statthaltern zu Worms, kurpfälz. Ober-Amtmann zu Oppenheim, hoch¬

fürstl. fuldaischen Ober-Amtmann zu Mackenzell und Burggrafen der kaiserl.
freien Reichsburg zu Friedberg zc.; und dann des hochwürdig reichsfrei hoch¬
wohlgebornen Herrn Herrn Adolph Franz Frhrn. von und zu Dalberg,
deren Domstiftern zu Bamberg und Minden Kapitularen, Herrn zu Essingen,
Krobsberg, Fricsenhausen zc., auch hochfürstl. fuldaischen Geheimbden Raths und
Ober-Amtmanns zu Hammelburg,

abgeredet, bethätiget und beschlossen worden inmaß und gestalt wie hiernach
beschrieben, nämlich und zum

1) daß hochwohlermeldter Herr Karl Christian Freiherr von Eber¬

stein und sie, Freifräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia,
einander aus göttlicher Fürseh- und Anordnung zum Sakrament der heil. Ehe
nehmen und haben, auch in diesem Ehestand sich gegen und mit einander in
Liebe und Treue verstehen, leben und halten sollen und wollen, wie frommen
Eheleuten von Adel wohl anstehet und geziemet, wodurch göttliche Gnad, Bene¬

diktion und Segen aus- und herfließet. Gleichdann eines dem andern mit ge-6
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gebener Hand Treue bereits angelobt und solches nochmals zu erster Gelegenheit
nach adligem und christkatholischem Gebrauch und Ordnung vermittels
priesterlicher Kopulation durch folgendes eheliche Beilager vollzogen und be¬
stätiget werden solle.

2) Ist verabredet und versprochen, daß sie, Fräulein Hochzeiterin Maria
Anna Josepha Franziska Sophia, ihrem Ehegemahl Herrn Karl Christian
alsobaldcn zur rechten Ehesteuer und Heirathsgut zubringen will, was einer jeden
Dalbergisch cn Tochter bei standesmäßiger Verhcirathnng vi paett tllrmlias
zur herkömmlichen Aussteuer verschafft worden, bestehend in viertausend
Gulden rheinischer Währung, den Gulden zu 60 Kr. gerechnet, mit welchen
4000 fl. sie, Freifräulein, ausgesctzet und verehesteuert, mithin auf alle väterl.
und brüderliche Erbfälle und Gittere, wie die Namen haben mögen, nichts davon
ausgeschieden, ein für allemal eine verziehene Tochter sein und bleiben solle; ange¬
sehen sie, Fräulein Ataria Anna Josepha Franziska Sophia, solcher in Beisein und
mit Bewilligung ihres Herrn Ehegemahls gänzlich verziehen und in Kraft eines
wirklichen Eidschwurs sich deren wohlbedächtlichbegeben hat, also daß ihre Erben
und Nachkommen an gesamten väterlich- und brüderlichen Gefällen und Gittern
keine fernere Erbgerechtigkeit, Zuspruch oder Forderung haben noch gewinnen,
sondern sich deren allzumal enthalten, sofort dem errichteten und ihr grwaä
Passus oonosriisntos vorgelesenen Meto tawiUas, sonderlich denen 29. und
34. Zpllis gemäß, jedoch unter der in dem ßpllo 8vo enthaltener Restriktion
in allen Punkten nachleben und solches befolgen solle und wolle mit diesem aus¬
drücklichenReferat anbei, daß im Fall ihrer, Fräulein Narias llossplmo
llrancisoas Loxbias, Herrn Brüdern ohne Hinterlassung cheleiblicher Manns¬
erben oder auch dieselbe Tods verfahren und keine Letztc-Willens-Disposition in
Lebzeiten gemacht haben würden, sie, Freifräulein Maria Anna Josepha Fran¬
ziska Sophia, alsdann auf solchen Fall, soviel die von weiland ihrem Herrn
Vater und Frau Mutter herrührig und acqnirirte, dem samtl. freih. Dalbergi¬
schen Mannesstamm nach Inhalt des paoti tamilina nicht afficirte Güter betrifft,
sogleich - soviel aber die dem ganzen Mannsstamm zustehende und afficirte
tdioiliae-Gütere belangt, erst nach völliger Erlösch- und Extingnirnng dessen (so
Gott der Allmächtige in Gnaden verhüten wolle) nach Maßgabe sothnnen psoti
eine ohnverzichene Tochter bleiben, mithin abgedachter Verzicht, als ob solcher
nimmer geschehen, kraftlos sein solle. Ersternfalls jedoch solle alsdann der übrig
gebliebenen Dalbcrgischen Familie freistehen, diese ihr, der Fräulein Hochzeiterin,
in solcher Begebenheit zufallende Gütcre, Renten und Gefälle (ohnangeschlagen
und ausgeschieden deren Häuscren und Gebäuen) in prstio, wie schon in der
Dalbergischen Familie bei solchem Lasn üblich und herkömmlich gewesen, ein¬
lösen zu können. Und dieweil

3) Fräulein Hochzeiterin allbercit von Dero Herrn Vater mit behörigem
Geschmuck und Kleidungen, wie es sich adeligem Gebrauch und Herkommen nach
gebühret, verschen und begäbet worden, also verzeihet Wohldieselbe auf die einer
Fräulein von Dalberg vermög Familien-Pakten hiervor ausgesetzte eintausend
Gulden und lasset sich daran genügen, derowcgen sie samt Herrn Hochzeitern
Dero Familie und dermalige Vormundschaft hierüber guittiret und davon frei
und loszählet. Und sofern aber sie, Fräulein Hochzeiterin, nebst dem ihr ver¬
schafften und zukommenden Heirathsgut etwas mehr in die Ehe bringen würde,
ein solches bestehe, worin es wolle (welches die Rechte UarsPllsrnaUg, nennen),
oder ihr inskünftige per ä<mg.tionsiu vsl lsZg,ta, auch vermittes anderer dem
geleisteten Verzicht ohnnachtheiliger Disposition zufallen möchte, all dieses und
dergleichen soll ihr eigen Gut sein und verbleiben, mit solchen auch schalten und
walten, wann und wohin sie will.

4) Sollte und wollte zwar Herr Karl Christian seine künftige Ehegemahlin
Narinm llosspllam ?rnnoisoain Lopbmm mit 4000 fl. vorgemeldter
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rheinischer Währung widerlegen; da aber beide sich unter einander verabredet

und dahin verglichen, daß gedachte künftige Frau Gemahlin diese 4000 fl. zu
ihrer eigenen Disposition in sclbstigen Händen behalten solle, als cessiret allhier
die weitere erforderliche Versicherung und Wiederlag. Über dieses will auch
wohlgedachter Herr Hochzeiter Karl Christian sie, Fräulein Hochzeiterin
Nsriaar ."iiriram llosepbam b'ranoisoaw Lopbiaai, nach dem ehelichen Beilager
mit hundert Species-Dukaten ihrem Stand gemäß bcmorgengaben, um damit

nach eigenen, Willen zu schalten und zu walten, als mit freier Morgcngabe Recht
und Gewohnheit ist. Jedoch, wann mehr bcmeldte Fräulein Maria Anna

Josepha Franziska Sophia Zeitlebens darmit nicht verschaffet hätte, daß alsdann
die Morgengabc nach derer Tod wiederum hinter sich auf deren Eheherrn Karl
Christian oder seine Erben ohne Einred männiglichs fallen sollen.

5) Solle auch Herr Karl Christian seine Gemahlin mit einem freiade-
ligcn Witthumssitz wie Herkommens versehen; wie er dann mit Bewilligung
seiner Frau Mutter, Freifrau von Gnttenberg geborne von Quernheim und
deren Frau Schwester von Rodenhausen, seiner Werthesten Frau Tante, und
Gnehmigung seines Herrn Onkels, des Herrn Generals von Rodenhausen,
alles laut ausgefertigter Versicherung, so geschehen Mainz, den 18. Monats
Augusti laufenden 1759. Jahrs, ein Bewitthum von eintausend Gulden
rheinisch jährlichen zngesicheret und man hier sab. lüt. beigelegt hat, daß
dieselbe nach Willkür in solang der Witthumsstuhl ohnverrücket sein und bleiben

wird, solche zu ihrem standsmäßigcn Unterhalt und freien Disposition zu genießen
haben solle.

6) Begäbe es sich, daß Herr Karl Christian ans göttlicher Anordnung
vor seiner Ehegcmahlin mit Tod abginge und ehliche Kinder von ihren beeder
Leiber geboren hinter ihm verließe, so solle vielgemeldte seine Gemahlin nach
fordcrsamst ausgefertigtem, redlichen Jnventario, in solang sie ihren Witwenstand
nicht verrückt und ohnvcrheirathet bleibet, gebrauchen und genießen alles, was
ernannter Herr Karl Christian und sie, Fräulein Maria Anna Josepha Franziska
Sophia, zusammengebracht, errungen und crwunnen hätten, es seie Lehen, Eigen
oder Pfandschaft, ohnverrücket des Eigenthums, auch in wesentlichem Bau und
Besserung erhalten, wie Recht und Witthums-Güterer Gelegenheit; die Kindere
davon in Gottesfurcht und adeligen Tugenden auferziehen, ihnen zum Besten
und Nützlichsten fürstehen, zu gebührender Zeit ihres Alters mit Rath beiderseits

Freundschaften aussteueren und bestatten, oder zum geistlichen Stand, wann
eines oder andere sich darzu geneigt erzeigte, befördern und alles das thun, was
einer frommen, getreuen Mutter gegen ihre Kinder gebühret, doch daß sie alle

wichtige Sachen mit angezogener Freunden und Vormundcrcn Rath und Ge¬
nehmigung verhandele, jedes Jahr für zwei oder drei beederscits der Kinderen
nächsten Befreunden als konstituirtcn Vormünderen ihres Einnehmens und

Ausgebens ehrbare Rechnung thnn solle. Wo sie aber nicht füglich bei denen
Kinderen zu bleiben, auch deren Kinderen beiderseits Freundschaft nnrathsam
bedankte, daß sie also bei denen Kinderen sollte länger sitzen bleiben, so solle
ihr folgen und werden alles ihr in die Ehe zngebrcchtes Gut und der Witthums¬
sitz, als lang dieselbe in ehrbarem Witthumsstand verbleibet, samt der Morgengab,

desgleichen ihr zugebrachtes Silbergeschirr, Kleinodien, Kleider oder was ihr
währender Ehe von den lieben Angehörigen an vonatis und Verehrungen zu¬

kommen mag und was zu ihrem Leib behörig. Nicht weniger, wann Kindere
vorhanden, aller in stehender Ehe erweislicher errungener und erworbener Güter,
so mobil als immobil, Renten und Gefällen, Fahr und Hab, der halbe Theil

eigenthümlich, die andere Hälfte aber denen Kinderen; falls aber^kcinc Kindere
währender Ehe erzielet worden oder derer sich nach des Vaters Tode keine im
Leben befinden sollten, ebcnermaßen die Hälfte hieran sogleich eigenthümlich
heimfallen, die andere .Hälfte aber lebenslänglich von ihr, Frau Wittib, asu
trueluariö zu genießen, und diese eine Hälfte erst nach ihrem, der Frau Wittib,

k»
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Ableben an des Herrn Karl Christian von Eberstein seine nächste Ver¬
wandte dem Erbrecht nach gelangen solle. Dahingegen

7) es sich begeben thäte, daß mehr besagte Fräulein Maria Anna Josepha
Franziska Sophia vor ihrem Eheherrn Tods verfiele und Mindere von ihrer
beeder Leiber geboren hinterließe und er zu der anderen Ehe schreiten würde,

so solle denen Minderen ersterer Ehe ihr mütterlich zugebracht Heiraths- und Erb¬
gut, wie auch errungener Antheil und alles übrige, wie schon in vorigen ZZ ge¬
dacht, außerhalb des Wetschens allein bleiben und die Kinder anderer Ehe nichts
darmit zu thun haben, in Auferzieh- und Verheirathung derselben aber mit
beederseits Freundschaft Vorwissen, und wie in obgedachten Punkten ihrentwegen
vermeldet, die Kinder ersterer Ehe, als einem treuen Vater gebühret, wohl aus¬

steueren und versorgen. Sollte es sich aber

8) begeben, daß Herr Karl Christian seine Ehegemahlin überleben würde
und keine Kindere von ihren beeder Leiber geboren vorhanden, so solle nichts
destoweniger ihr Ehegemahl bei allem Ihrig zugebrachten und ererbten Güteren
samt aller anderer ihrer Verlassenschaft auf zuvor aufgerichtetes Jnventarium und
genügsame Kaution sein Leben lang sitzen bleiben, solche ohnverändert nutzen,
nießen und gebrauchen, wie wiederfälliger Güter Recht und Gewohnheit ist;
jedoch Silbergeschirr, Kleider, Kleinodien und Geschmuck, so zu ihrem, Fräulein
Hochzeiterin, Leib behörig und in die Ehe eingebracht, alsobald ihren Erben zu¬

stellen, nach dessen Absterben aber solle jetzt gemeldter Fräulein verlassene Hab¬
schaft samt deren Errungenschaft wiederum hinter sich, wie vorstehet, an ihre
Erben oder Linien heimfallen.

9) Ist weiters abgeredt, bewilliget und beschlossen, falls obmentionirter
Herr Karl Christian oder Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia

Eheleute eines oder das andere mit Tod abgingen und eheliche Kindere von
ihrer beeder Leiber geboren, Söhne oder Töchter, hinterließe und nachgehends
deren Kinder eines oder mehr auch Todes verginge, so solle der Vater oder
Mutter, Altvater oder Altmutter solch abgestorbene Kind oder Kindere nicht,
sondern ein Kind das andere bis auf das letzt lebende erben und das noch
lebende von denen Eltern, es feie Vater oder Mutter, allein den Bcisitz nach
Maßgab ßxlli 61i all äiss vikas haben.

10) Da einige weitere Fälle, die trügen sich zu wie sie wollen, so in dieser
Heirathsabrede nicht begriffen, sich begeben möchten, mit dem oder denenselben
solle es nach gemeinem bei dem Adel herkommenden Gebrauch und sonsten
beschriebenen Rechten gehalten werden, und sollen alle Streitigkeiten, welche aus
dieser Heirathsabred herrühren möchten oder könnten, ohne einigen gerichtlichen
Prozeß durch vier darzu erwählte Schiedsfreunde von beederseits Freundschaft,
welche, wann nöthig, einen verständigen Obmann zu sich ziehen mögen, außer
einiger Appellation und Reduktion erläutert, decidiret und durch deren selben
lanäuiu erörteret werden. Auch sollen diese Lnotn äotalia nicht in Gestalt eines
Letzten Willens, sondern (lonlraeims intsr vivos gesetzet und gehalten werden.
Letzlich und

11) Begäbe es sich, welches Gott der Allmächtige gnädiglich verhüten wolle,
daß der angehender Eheleuten eines, es wäre Herr Karl Christian oder sie,
Fräulein Maria Anna Josepsa Franziska Sophia, ehe und zuvor das Beilagcr
geschehen und doch der Handstreich gehalten, mit Tod verschiede, so solle diese
Heirathsvcrschreibung oder Bercdung gefallen und nichtig sein, auch die Ehc-
steuer nicht gegeben werden.

Wessen zu mehrerer Bezeug- und Bekräftigung sein dieser Heirathsabrede

und verglichener Ehevcrbindung zwei gleichlautende Exemplaria verfertiget und
auf sein, Herr Karl Christian, Seiten sowohl durch ihn selbstcn, als auch von
Seiten der Fräulein Hochzeiterin Nariao lloLsplias bb-anoiseaiz Lopbias
von ihr selbsten und samtl. nächsten hierzu sizsoialilsr erbetenen hohen Bluts-



— 85 —

und Anverwandten, wie auch Herren Vormünderen, wie dieselben hiernach folgen,
unterschrieben worden. So geschehen Hörnsheim, den 25. August 1759.

(I/. 8.) Lopbiü, Von Dalberg» (I,. 3.) (lg.i-1 (Anüstian Frhr. bon
(1^. 8.) Frantz Henrich C. v. Wormbs bll-srstsln mp.

Frhr. v. Dalberg. (I/. 3.) IVilllsIming, Ff. von dnttsn»
(I.. 3.) Friedrich Anton Christoph Cäm- VsrZgeb. Fherrin von «Znsrn-

merer von Wormbs Frhr. von llslm.

und zue Dalberg. <D. 3.) N. 5. L. Ff. von Koäsn-
(1,. 8.) Freyfrau von vnlbsrA geborne Imnssn geb. von Husrnlmim.

von drsiiksr>clg.n. (I/. 3.) (l. v. Roäönbanssn, (-lensr-il-
sl,. 3.) 9obann IVilbslrn Illnsr von Nmjor.

lliodur^. (Iv. 3.) (l. v. Roäsnbanssn.
(I.. 3.) Carl Joseph Cämmerer von

IVorins Freyherr von Dalberg.

Extrnetns paeti tainilias OnblbsrAicms äs anno 1723 gnoaä passnin oonosrnsntsw.
Achtens. Damit aber gleichwohlen bei gänzlichem Abgang nnd Erlöschung

einer von denen obberührten bceden Mannslinien die alsdann von dem letzteren
L.Zrmto der erloschenen Linien etwan annoch bei Leben befindliche Töchter oder weib¬
liche Dcsccndentcn wegen sothaner in Kraft dieses paoti ans die andere Mannslinie
dcvolvircnder Fideikommißgüterc nicht gänzlich Hindan gesetzt, sondern auch einige Er¬
götzlichkeit haben mögen; als ist hiebet allerseits verabredet und bedungen worden,
daß ans den obbestimmten Fall, da es nämlichen über kurz oder lang durch Gottes
Schickung sich zutragen möchte, daß eine von diesen beeden Mannslinien ganz nnd
znmalen abgehen und aussterben würde, alsdann nnd chcndcr nicht, als nach wirklich
erfolgtem Absterben des letzteren ^.Znati illius Inisns, dessen nachgebliebene Tochtere
oder deren Dcsccndentcn in limm reotn, in deren Ermangelung aber des ultimo
clstnneti ^.Zimti illius linsne etwa bei Leben befindliche Schwestern oder Schwesterkinder,
es seien deren viel oder wenig, von der übriggebliebenen andern Dahlbcrgischen Manns¬
linie wegen deren von einer Linie ans die andere devolvirendcr ansehnlicher Fidei-
kommißgütercn z» etwaiger Ergötzlichkcit nebst der gewöhnlichen Aussteuer überhaupt
nnd in allem ein für allemal zehntausend Reichsthlr. baares Geld ohne einigen
Abzug überkommen und haben, die alsdann bei Leben seiende Stamms-Agnatcn
auch dieses Quantum an obbemeldtc Allodialcrben der ausgestorbenen Mannslinie zu
einem völligen Abstand ohne einzige Ein- nnd Widerrede ohnvcrweilt zu erlegen und
auszuzahlen schuldig und gehalten seien, allenfalls aber st in casum rsuitentias
ntpots tu rc suckieata ac paratam sxseutiousm Imbsnts per mauclata 8. <1. darzn
angcstrenget werden sollen nnd mögen zc So geschehen Mainz nt, snp.

(1,. 8.) ?rau/, ^utou Cämmerer von Wormbs Freyh. von vadlberZ.
(ll. 8.) brau/, lZcllsnvsrtb Cämmerer von Wormbs Freyh. von nnd /u valilbsrZ.
(I.. 8.) IVolkksauZ üvsrlmrä Cämmerer von Wormbs Freyh. von valllvcrK-,

Int. 18. Aug. 1759.
Wir Wilhelmina Freifrau von Guttenberg und Juliana Freifrau

von Rodenhausen beiderseits geborne Schwestern von-Quernheim Urkunden
und bekennen: Demnach unser resp. Sohn nnd Vetter, der reichsfrei hochwvhl-
geborne Herr Herr Karl Christian Freiherr von Eberstein plsu. tit. mit

der auch frei hochwohlgeborenen Fräulein Fräul. Sophia Cämmerin von Wormbs
Freiin von und zn Dahlbcrg der gnädigsten Frauen Knrfnrstin zu Pfalz Hof-
Dame, durch beiderseits hohe Änverwandtschast und nächste Befreunde bcthätiget
und beschlossen, dem Allerhöchsten zu Lob, dem Sakrament der heiligen Ehe zu
Ehren und zu Weiterung der christkatholischen römischen Kirchen, auch wohl
Vermehrung ritterlicher verwandtlicher Freundschaft eine christliche Heirath zu
thun und zu vollziehen, dann crstbcsagter Herr Bräutigam seiner herzlich
geliebtesten Fräulein Braut und künftigen vertrauten Ehegemahlin, dafcrn er
(welches Gott in Gnaden lange Jahre verhüten wolle) vor derselben mit Tod
abginge, zum jährlichen Witthum eintausend Gulden rheinisch, der Gulden
zu 60 Xr. gerechnet, zugesaget; als revcrsiren wir obgenannte resp. Mutter und
Tante uns in Kraft dieses offenen Briefs besagter Fräulein Braut und äffe-



kuriren dieselbe eine für beide und beide für eins also in soliänin für uns, unsere
Erben und Erbnehmen, so lang sie den Wittibstuhl nicht verrückt und zur andern

Ehe schreitet, ihr unser gcmeinschaftl. freiadclige, erbeigcnthümliches Rittergut
Zeppenfeld und Zugehörnngen mit dem Anhang, daß falls durch ergebende
dermalen unbekannte Zufälle solches hiernächst zu Ertrag- und Bestreitung dieses

alljährlichen Witthumsgehalts nicht erklecklich sein sollte, alle unsere andere jetzig
und künftige zuwachsende Güter, Hab und Nahrung, soviel hierzu Vonnöthen,

hiermit und in Kraft dieses unterpfändlich eingesetzt und verschrieben sein solle,
verschreiben und setzen auch solches alles zu mehrer Sicherheit derselben hiermit
CUM oonskitncko xosssssorio ök paoko sxooutävo dergestalt ein, daß sie also gleich
den Besitz davon haben und solchen bedürfendcnfalls nach selbst eigenem Wohl¬
gefallen ohne Hinderung oder weitere richterliche Begrüßung exereiren, auch das
Witthum an eintausend Gulden alljährlich daraus ziehen solle, könne und möge,
welchen Falls unsere Verwalter itzt als dann und dann als itzt zu Gestatt- und
Befolgung dessen zugleich hiermit angewiesen sein sollen, wie wir dann vermög
diesen offenen Briefs dieselbe auch wirklichen anweisen, begeben uns dahero

wissentlich und wohlbedächtlich allen hicrwider zugutkommenden Wohlthaten,
wie solche Namen haben mögen, auch bereits erdacht oder noch erdacht werden

möchten, den Leimt. (lons. Vsllsjsno der ^.ntlikii. Li grm Nullen zc., dessen
wir wohl durch nachgemeldten Herrn ülokariuiu und praouratorem onclinaniuw
in deutscher Sprach verständiget worden seind, auch Wohl verstanden haben, weniger

nicht der Rechtsregul, die da will, daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte, wo
nicht insonderheit solche in sxooio vorhergegangen und benennet worden. Dessen
allen zu mehrer Urkund und Versicherung haben wir diesen Assekurationsschein
eigenhändig unterschrieben, auch unser angebornc und freiherrl. adelige Petschaft
beigedruckt. So geschehen Mainz, den achzehnten Monats Augusti des I759sten
Jahrs, nach unsers liebe, Herrn ?c. Jesu Christi Geburt.

IVillisliuina. Ff. von Guttcnberg geb. Fherrin vonHnsrnlloiin. (I,. L.)
N. I. bl. Ff. von Rodenhausen geb. Fherrin von Hnsrnksim. (D, S.)
(D. S.) L. v. Rodenhausen, Gral-Major, als Assistenz.

Daß die hochw. reichsfrei gnädige Frauen Wilhelmina von Guttenberg und
Juliana von Rodenhansen,beiderseits gebornc von Quernheim, letztere in Speele
unter Beistand ihres Herrn Ehegemahl, vorstehenden Assckurationsbriefin Gegen¬
wart meiner von hochdcrcnselben hierzu reqnirirten bwtarii eassarsi und Hrn. Hrn.
Zeugen eigenhändigunterschrieben, sofort denen daselbst begriffenenRcchtswohlthaten,
Klausulen und Rcchtssätzcnnach vorher von mir beschehencn deutlichen Erklärung
wirklich verziehen, beurkunden Mainz, ciato wie nächstvor.

(D, 8.) äoannss Daniel Lrsiät, Dt'arrsr aä 8. Ltspbanum als erbetenerZeug.
G. Jnckebrandt, Oberlient. als Zeuge. (D. 8.)
(D, 8.) In üäem prasmissorum Draneisens 8imon tübertd blotarins oassair pulil

nee non apuä oanosllariam NoZ, tZIset. aul^ immatrienlaws ae . . .
orcliuarius.

10.

Hochwohlgeb. Freifrau, insonders hochgeehrte Frau Bas! Vor die Höflich¬
keit von E. Hwgb. des Neuen-Jahrwnnsch sage gehorsamen Dank; hingegen
wünsche von Herzen der lieben Frau Bas zu dem Eintritt des Neuen Jahrs
ein völliges Vergnügen mit unzählbaren Jahren. Was uns hiesiges Orts an¬
belangt, seind wir Gott sei Dank gesund und wohl.

Ich weiß nicht, was E. Hgb. damit sage wolle, der Kurfürst hätte Ihne

einen Beistand gegeben. Wolle Sie Prozeß mit uns haben, so möchte Wohl
gern wissen, was E. Hwgb. haben wollt. So lange als der Vetter leben

thut, ist man Ihne nichts schuldig, und hiernach wird es Ihne niemand ab¬

sprechen. Ich warne E. Hwgb. als eine gute Freundin, machen Sie nicht, daß
S,e in einen Korb milken, der keinen Boden hat. Ich versichere, es wird Ihne
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keine Rosen tragen vor Ihre Kinder. Ich will mich befehlen und sage, daß ich
bin E. Hochwohlgeb. treue Tante und Diener

M. I. E. Ff. von Rodenhausen geb. Fh. von Quernheim.

Der General macht sein gehorsam Best., die Kinder sullu-gWu- ich.
Mainz, den Tag vor Neujahr.

11.

Dxtrgvtus s Didro Dstuustoruin in Doslssig pgiovbigli all 8. Dgursutiuin
IV siulrsinii.

^uuo Doinini millssiiuo ssptiu^sutssiino nouggssiino ciuinto viZssimg
tsrtig ksbrugrü — 1793, 23tig Isbrugr. — sspultus sst iu bujgts Deolssig
Zrgtiosus Dominus Dgrolus D. D. lls Dbsrstsiu, in gulg slsetorgli xglg»
tiug Nusiess 8uprsiuus Dirsctor, vul^o lutsullsut, 73 guuoruin st 3 insusiuru.

Dusm Dxtrgstuin ssss liZitiiuuin lusis 8igillo xgrosbigli inuuitis tsstgtur.
Wsiulrsiuii props DsillölbsrZgin 11 ing tsbrugrü 1898.

(D. 8.) Dgursutius RiZlsi-, pgrocbus.

12.

Dxtrgctus s protooollo Dgxtisingli Dgrosoigs DgminslburAsusis Diossss.
Dulllsusis.

Dsrtio llssimo Dglsullgs Dctobrss ^.uui suprg inillssimuln ^sxtiuAsutssi-
uiuiu triZssirui priini bgptDgtg sst Ngrig ^.uug llossxbg Drgusissg
8opbig, lilia IsZitimg xsrillustris Zrgtiosi go Dxosllsutissiini Doinini D. Du-
Zonis Dbilipxi Dlrsubörti. Dginsrgrü lls Woringtig D. D. lls st iu Dal-
bsrZ, V7s.lllllg.ussu, Dgllsllsim, Dsssloell, Drisssubgussn st Drlgsss, Lsrsuiss.
gc potsutissiini Driusixis DIsotoris pglgt. Dgiusrgrii, Dsvsrsulliss. st Dslsissi-
irwrruu Driuoipuin Dsrllip. st Dulll. rssxsotive Donsiligrii iutimi st bullet,

^.rol>i-8gtrgpgs iu DgininslburA st 8gglslr: Dso uou psrillustris so Zrgtiosgs
Duss Ngrigs ^.uugs llosspllas Loplligs D. D. lls st iu DglbsrA ugtgs
Dgrousssas äs sollst tu Disllslstgllt DouchiZuin.

Dsvallaut prgsuobilis gs Zrgtiosg Dug. ^.ung Douisslls st in DglllsrK,
Dug. Lopllig Drgneisog Ugrig lls Vollöl in Disbslstgtt ugtg Dgronsssg
g Drgusllsustsiu, Dug. Ugrig ^.nug llosspbg lls Dsttsullork villug ugtg
Dgrou. g Drguolrsustsin, Dug. Ngrig llosspbg Dlisgllstllg lls Dsellsullgoll

villug. ugtg Dgrou. all D/ll, Dug. Ngrig NgAllglsng lls Druelrsss villug ustg
Dgrousssg g llöllsslsllsi'A iu 1Vsit?sullgvll, Dug. Ngrig lloguug lls DllüuZsu
villug ustg Dgrousssg Dgust lls 8trorubsrx, Dug. Ngrig krustig Dgrou.

Dgust lls 8troinbsrA ugtg gll Drtllgl, Dug. Ngrig ^.uug lls Diollsu villug
ugtg Dgrou. g DgldsrZ, Dug. Ngrig NgAllglsug lls DglbsrA ugtg Dgrou
g Dglbsr-Z iu DgrubsrA, Dug. ^ung 8opbig Ngrig Dgrou. lls DglbsrA,
Ltikts-Dains ^u Döln, Dgpitulgr. iu 8t. NörZsu, Dug. Ngrig ^.ung lls Dgl-
bsi-A ugtg Dgrou. lls Drsillsuolgu in Vollrgtbs, Dug. Ugrig 8opbig lls
^obsl iu Disbslstgtt villug ugtg g DsrliobiuAsn.

L.xoArgpbum ouru gutogrgxbo eoucorllgrs, obiroZrgxbo st gxosxlrrgZis-
ingts proprüs Dsstor DgnunslliurAi prillis Dougrruu Ngü NDDDDXVI.

N. 8cbrgl!ov8l:^ Donsil. Dsolss., Dses-nus st Dgroslius ibill.

13.

Dxtrsstus sx Dibro Dskunotoruni Doolosigs pgrosluglis all 8^ 8sbgstiguuin
Nguulisruii.

^uuo inillssiino ssptin^sutssiruo uongASsiwo ootsvo Dis viAssiwg priing
llguugrii olziit sxosllsutissiing st illustrissiing Doiniug 8opliis D. D. lls

Dbsrstsiu ugtg D. D. lls DglbsrA. Iu quoruin llllsin prasssutss sx Dibro

pgroelugli sxtrgotgs 8iZillo Dsslssigs buigtis ruuuitgs st proprig inguu sub-
soriptss llsllit Nguubsinii, Dis uullscimg ksbrugrii 1398 AgZui Duegtus
Dgllsusis Dgroslug oivitgtis sgtboliog.

(D. 8.) ll. Dl>. Xirob urprig.



14.

Oxtrsotus s libro Lsptismsli Oeolssiss Osroobisli» sä 8"" 8sbsstisnuw
Nsuubswü-

L.iruo 8slutis Nillssiwo 8sptiuAsntssiwo 8sxsgssiwo pniwo äis vsro äs-
virus tsrtis wsusis ^.rigusti Ls.ptixg.tus sst äosspbri.8 Osrolus iplrsoäorri.8,

Wus lsAitiwus Illustrissiwi Oowiui Lsroli Lilrristisui O. L. äs Obsr-
stein, 8sr"' Olsetoris Oslstini (lswsrsrii, st Illustrissiws Oswins 8oplriss
nstss O. O. äs Oslbsi'A LoujuAriw, lsvsnts 8srsuissiwo Oswins Olsvtsrs
Oslstiuo Lsrolo Olisoäoro psr Lndstitntnm OxosIIsntissiwnw st Illnstrissi-
wuw Oowinnw (lsrolirw Oi'snsisenin Lowitsin äs Hsssslusä, 8sr"'
Olsvtoris Oslstini tüonsiligi'inin Intiwnw (Isworss Olsotorslis Orgssiäsntsin.

In gusruru öäsw prssssntss s lilno Osroebisli träslitsi- sxtrsvtss 8iZillocins
Oräinsrio wnnitss äsbsw wsnn propris Usnnlisinii, äis 21"° ^.prilis 1766.

<O. 8.) ä. ^.äsinns Oollss, Oons. Ovelss.
Ososnns st psroolrus inpris.

15»

Oxti-sotns aus dem Heiraths-Notul zwischen Hugo Philipp Kämmerer von

Worms, Freiherrn von und zu Dalberg, und der Mari a Anna Josepha
Sophia Zoblin von Giebelstadt.
Kund zc. seie hiermit zc., daß zc. ein Eheverlöbnis und Heirath zc. aufgericht

worden zwischen zc. Hugo Philipp Kämmerer von Worms Freiherrn von und
zu Dalberg, Herrn zu Friesenhansen ?c., hochfürstl. fuldischen Geheimen Rath
und Ober-Amtmann zu Hammelburg, des zc. Franz Ekenbert Kämmerern zu

Worms Freiherrn von und zu Dalberg, Herrn zu Essingen, Ruppertsberg,
Krobsberg, Abentheim, Hörnsheim, Hesseloch, Bechtolsheim, Gabsheim und der
Herrschaft Dalberg, der röm. kaiscrl. Majestät wirkl. Reichshofrath, kurfürstl.
mainzischen wie auch trierischen und würzburgischen Geheimen Rath, Viesäow
und Hofrichter der Stadt Mainz und erbetenen Ritterhauptmann am obern
Rhein, und der zc. Maria Franziska Juliana Freifrau von Dalberg ge-
bornen Füchsin von Dornhein eheleiblicher Sohn, eines- und

der zc. Maria Anna Josepha Sophia Zoblin von Giebelstadt, des zc.
Johann Franz Zobel von Giebelstadt, Herrn auf Messelhausen und
Darstadt, Jhro röm. kaiserl. Majestät wirkl. Raths, wie auch einer reichsfreien
ohnmittelbaren Ritterschaft in Franken löbl. Orts Odenwald wohlerbetenen Raths,
und der zc. Frauen Sophia Franziska Maria Zoblin von Giebelstadt ge-
bornen Freiin von Frankenstein eheleiblichen Tochter andern Theils.

Unterschrieben wurde dieser Heinrathsvertrag außer von den Brautleuten von dem
Vater der Braut Johann Franz Zobel v. G. und von Karl Philipp, Joh.
Friedr. Anton Valentin, Ludwig Jgnaz Joh. Konrad, Joh. Anton und
Joh. Hartmann Ferdinand, alle Zobel v. Giebelstadt; auch von dem Abt Adolf
zu Fulda u. I. A. Rudolf Voit Frhrn. v. Rieneck.

16.

Nsriss Orsrmissss äräisnss Frfr. von Dalberg geb. Fuchs v. Dornheim Verzicht
äs so. 1701.

Ich Maria Francisco Jnliana geb. Füchsin von Dornheim, demnach
weiland der hochwohlgebornen Frauen Mariae Joannae Füchsin von Dorn¬
heim geborne von Rosenbach, meiner hochgeehrten geliebsten Frauen Mutter
sel. Andenkens, bei dero Verheirath- und Vermählung, erstlich mit weiland dem

auch hochwohlgebornen Herrn Johann Fuchsen von Dornheim, hochfürst¬
lichen Würzburg. Herrn Amtmann zu Proseltzheim und Pleichfeld, wie auch
Assessor» des Landgerichts Herzogthums zu Franken, meinem hochgeehrtsten ge¬
liebten Herrn Vater, sodann auf dessen Ableben mit dem hochwohlgebornen Herrn
Johann Konrad Friederich von Buben Hofen, hochfürstlichen würzburgischen
Ober-Amtmann zu Hartheim und Ripperg, von meinem auch hochgeehrten ge¬
liebten Herrn Großvater und Großmutter mütterlicher Oiusss nebst denen ver-
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sprochenen und gereichten adeligen Bekleidungeneintausend Gülden guter
fränkischer Landswährung zu der» Ehe- und Heimstencrgegen gewöhnlichen
Verzicht zu geben zugesagct und versprachen worden, welche meine hochgeehrte
Herrn Vettern, die hochwürdigehochwohlgeborneHerrn Herrn Philipp Ludwig
und Johann Hartmann, der kaiserl. und hohen Domstifter Bamberg und
Würzburg rsspsotivs Lnizitnlg.rss, Lobolastions und Landrichter des Herzogthums
zu Franken, sodann Herr Anton Philibert, hochfürstl. Würzburg.Hofrath und
Ober-Amtmann zu Lauringen und Hofheim, samtliche Gebrüdere von
Rosenbach, nicht nur auf sich genommen und eine Zeit lang verzinset, sondern
auch zu mehrerer Bezeugung dero gegen meine selige Frau Mutter getragener
brüderlicher Affektion uff zweitausend Gülden vorgedachter fränkischer
Währung, als den Thalcr zu achtzehen und den Gülden zu fünfzehn? Patz oder
achtundzwäinzig Schillinger gerechnet, verbessert und vermehrt haben: Urkunde
und bekenne hiemit, das; nachdeme Gott der Allmächtige obseliggedachte meine
Frau Mutter durch einen frühzeitigen Todfall, ehe und bevor deroselben vor-
nngeregte zweitausend Gülden vergnügt werden können, von diesem Zeitlichen
abgefordert hat, in dero Namen und Statt, als ihrer aus der ersten Ehe hinter-
lasfcner Tochter und Erbin, die mir an sothaner Lnwm-z. zustehende Portion,
nämlichen fünfhundert Gülden fränkisch, in guten gangbaren nnverschlageuen
Sorten samt davon verfallen gewesenen Zinsen laut darüber gepflogener Ab¬
rechnung und producirtc Quittungen an den hochwürdigen hochwohlgebornen
Herrn Herrn Johann Philipp Fuchsen von Dornheim, Domkapitularcnrs-
spsotivö Kollols-Linonir, st änbilasnlri, dann Pröpsten des Kollegiat-StiftsNeuen-
Münsters dahicr zu Würzburg, hochfürstlichcn würzburgischen Geheimen Rath
und Kammer-Präsidentenzc., als Vormündern, in ^nno eintausend sechs¬
hundert fünf und neunzig würklich erleget worden, damithin wegen der von
meinem hochgeehrtisten Herrn Großvätern, Großmüttern und Herrn Vettern
meiner Frauen Mutter sei. gegönnt und zugesagter Ehesteuer,Heirathgnt und
völligen Abfertigung sattsame Befriedig- und Vergnügung geschehen seie, in-
inaßen mich des Auszugs nicht dargezählt oder empfangenenGelds hiemit
wissent- und wohlbedächtig verzeihe und begebe, darauf auch in Kraft dies in
Betracht und zu Ehren auch Affcktion abgedachter meiner Herrn Vettern und
des hochadeligenmännlichen Stammens deren von Ro send ach Flor und
Konservation nach des löbl. fränkischen Reichsadels wohlhergebrachter Observanz
und Gewohnheit und ans Art und Weis, als oftsel. gedachter meiner Frauen
Mutter übrige Frauen Schwestern solches gethan, auch meine Frau Mutter hätte
thun sollen, auf alles, so meiner Frauen Mutter sel,, sowohl an dero väterlichen
(so hauptsächlichen in denen in Lehenbriefendesignirten Lehen bestanden) als
mütterlich und brüderlichen Verlasscnschaft, Erbfällen und Gütern, so eigen als
Lehen von Rechtswegen gebühren möchte, dergestaltcn renuntiirc und mich ver¬
zeihe, daß ich samt ineinen Erbe» darzu einen weiteren Zuspruch nit mehr
haben und gewinnen solle; mit diesem Vorbehalt gleichwohlen, da von mehr-
gcdacht meinen geistlichen Herrn Vettern aocinisitis durch Donation, Legaten
oder andere diesem Verzicht ohnnachtheiligeDispositionmir oder denen Meinigen
etwas übergeben oder vermacht würde, daß mir durch gegenwärtige Renuntiation
nichts prnssriäioiret seie. Wie nicht weniger ich und die Meinige derjenigen
Erbgerichtigkeit, so mein Frau Mutter zu dero Väter- und Mütterlichen erlanget,
sodann von denen brüderlichen Erbfällen ab inlsktato mir wciters gebühren
möchte, inskünftig, falls nämlich obmehrgedachte meine Herrn Vettern (so doch
Gott väterlich abwenden und dero Generation immerfort groß wachsen lassen
wolle) ohne eheliche männliche Leibserben insgesamt verstürben, oder als der
männliche Stammen abgienge,nicht änderst als wann von meinetwegen kein
Verzicht geleistet worden wäre, mit und neben andern meiner Frauen Mutter
sel. Frauen Schwesternoder deren Brüdern uf die renuntiirte und vorhandene
Rosenbachische Güter und Mittel mich, oder auch nach meinem tödlichen
Hintritt meine ässosnäsutss wiederum anzumaßenhaben sollen. Wider welchen
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also gesetzten Verzicht mich nit schützen noch schirmen solle einigerlei Gnad,
Freiheit, Gericht, geist- oder weltliche, päpst. oder kaiserliche nnd königliche von-
illitutiouös und Satzungen oder Lxcsptioirss und Behelf, wie die immer Namen

haben nnd diesem meinem Verzicht entgegen erdacht werden mögen. Dessen alles
nnd jedes, fürnehmlich aber dem weiblichen Geschlecht zum Besten verordneten
dsirsüllii 8. 0. VsIlsMri (von dessen Inhalt ich zuvor von meinen Herrn Bei¬
ständen genugsam verständiget worden), wie nit weniger der bixospliori -Zoll,
trauclis, lassiorus snorroissiroas, loeirsüoii rsslilulioiris aä irwsAimro nebst dem

Rechten, sagend, daß ein General-Verzeihung nicht binde, es gehe eine besondere
vorhero, in best und beständigster Form Rechtens mich begebend und verzeihend.
Welchemnach ich mich (auch?) zu desto beständiger Vollzieh- und Festhaltung
abgeschriebenen allen mit Rath und gutem Vorwissen abgedachter meiner Herrn
Beiständen freiwillig, ohne Zwang, Bered- oder Bedrohung, bei guter Vernunft,
nf vorgehende genügsame Unterricht und Erinnerung alles dessen, so in diesem
Verzicht begriffen und einverleibet ist, einen leiblichen Eid mit Auflegung der
rechten Hand auf die linke Brust solsimitsr zu Gott und seinen Heiligen mit
gelehrten Worten geschworen, diese Verzeihung und Renuntiation in allem ihren
Inhalt. Meinung und Begriff ohne alles Dispensiren, Widerrufen, Restituiren
und all andere Wege wie die durch Menschen Sinn oder Vernunft erdacht werden
möchten, wahr, stet, fest und unverbrüchlich zu halten, darwider nit zu sein, zu
ihnen noch zu schaffen, alles getreulich und ohne Gefährde. Dessen zu wahrer
Urkund habe ich nnd meine Herrn Beistände unser angcbornes Jnstegel hiervor

gcdrucket und uns zugleich eigenhändig unterschrieben. So geben und geschehen
Würzburg den dritten Julii im Jahr eintausend siebenhundert und eins.

(U. 8.) Maria Francisea Jnliana (U. 8.) Johan Frantz Schenckh
von Dalberg geborneFüchsin Freyherr von Stauffenberg
von Dornheimb. als Beystandt.

(U. 8.) Frantz Eckenderth Cämmerer (U. 8.) Hanns Eyrich Freyherr von
von Wormbß Freyherr von Münster alß Beystandt.
Dalberg.

17.

bix1rg.oi.n8 sx Uglriorria. bapli^alornw pörgnain vslsri bioolsoias NsWslbri8g.rmiz.

.1669 den 11. April ist abends zwischen 6 und 7 Uhr der freireichs wohl-
edelgeborne Herr Johann Franz Zobel von Giebelstadt geboren worden.
Semd seine Taufpathen gewesen der hochwürdige, freireichs wohledelgeborne Herr
Hr. Johann Samuel von Thüngen, der beeden hohen Domstiftern Bamberg
nnd Würzburg Kapitnlar, und der hochwürdige, freireichs wohledelgeborne Hr.
Hr. Johann Reinhard von Bechdolsh., zu Würzburg Domicellarherr.

Läse iisäsm vsrbis st «Mabis in Natrieulg. bg.xti?atoi'nin llusatis Loelesigs eontinsri
et a ins subseripto lläslitsr extraots. ssss inann sigillogus xroxrüs attsstor. ÄIssssI-
Iisussn äis 5. lanuarü 1779.

<1,. 8.) lognnss dsorZinL Ussell x. t. Lnratus.
18.

Zu wissen seie hiermit w., daß nachdeme zu Befolgung göttlichen Berufs
von w. ilÄolxiii Akten des Stifts Fulda w. ich endsberührter Ferdinand
Zobel von Giebelstadt auf allhiesiges hochfürstl. Stift nicht allein bereits
vorm Jahr w. statutenmäßig aufgeschworen, sondern auch nach fast in hiesigem
w. Konvent all 8. 8g.Ivatoröin überstandenem ammm Uovi1ig,w8 zur wirklichen
Profession aus w. hochfürstl. und eins w. Kapituls Genehmhaltung nnd resp.

Disposition w. admittiret worden, mithin die Zeit meines w. Lebens mit Abthuung
aller weltlichen Geschäfte sab rsZrUs. 8. U. Usnsäioli hinzubringen schlüssig bin,
höchstgedachte Seine hochfürstl. Gnaden aber mir ?c. erlaubet zc>, über meine gegen¬

wärtigen oder künftigen Habseligkeiten oder erbschaftlichen Anfälle vorhero zu
disponiren: solchemnach zc. aworö oon8örva.iiäg.s kamilias zc. cedire zc. ich meinem
hochverehrtesten Herrn Vater und nach ihm dem Bruder, so Stammherr und
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dessen Güter besitzen wird zc., alle Anwartschaft, so ich hatte an künftigen oder
gegenwärtigen, so eigenthümlichen als lehcnbaren Gütern, Einkünften, Unter¬
tanen, Rechten zc., oder was mir auch sonsten etwa zc. vermacht werden möchte,
nichts davon ausgenommen, außer daß mir nicht nur allein aus diesen re-
nuntiirten Gütern jährlich ti-no. Nartas Geburt und zwar gleich 1730 für das
erste Mal pro pscaUto zc. 200 fl. rhein. zc. zum Gebrauch extraordinairen Not¬
wendigkeiten in so lang und viel gereichet werden sollen, bis ich durch zc. Dis¬
position meines zc. Fürsten zc. versorget sein; sondern von dem väterl. ferners
für die von Sr. hochfürstl. Gnaden zu hoffen habenden und mir gestatteten
Reisen 2000 fl. rhein. nebst denen sonstigen Notwendigkeiten, gleich'mein in
hiesigem Konvent wirklich seiender Bruder Emilian solches bekommen zc., ge¬
reichet und nach meines zc. Fürsten zc. Disposition mir gegeben werden sollte;
demnach auch, was anjetzo wegen meines mütterlich mir zukommenden Anteils
mir in ein und anderen zc. vorbehalten werde, also zwar, daß von denen Aktiv¬
kapitalien, welche von meinem Hrn. Großvater und Frau Großmutter
v. Frankenstein auf meine vielgeliebte Frau Mutter erblich gefallen und auf
meinen Antheil kommt, ein viertel zu einem Kapital sicher gegen Verzinsung
ansgelehnei oder aber von der Pfarrei zu Messelhausen gegen die gewöhn¬
lichen zc. Interessen versorget werden solle, von welchem Zins zwei Unterthanen-
Kinder nach der Herrschaft Gntbefinden ein Handwerk lernen und ferners bis

solche ansgelernet ihre Nahrung haben zc. könnten. Dann ferner solle der
Pfarrer wöchentlich auf alle Samstag eine heilige Meß für meine ganze Familie
und Freundschaft zu lesen vbligiret sein, hingegen auch dafür bezahlet werden,
wie ich dann zu diesem Ende ein viertel ebenfalls für ein Ewiges hierzu ver¬
schaffe und ein zeitlicher Pfarrer dafür besorget sein soll. Die übrigen mir zu¬

stehenden mütterliche Theil aber will ich hiermit nach meiner lieben Eltern
zc. Tod meinen beeden Frauen Schwestern von Dalberg und Boineburg
verschafft haben ?c. zc.

Fuld, den 11. Nov. 1730.

Unterschriften: Ferdinandus v. Zobel von Giebelstadt; Adalbert Frhr.

v. Walderdorff, Kapit. st Lupm-ic»-; Leopold Specht de Bubenheim, Kapit.;
I. Fried. Anton Valentinus Zobel v. Giebelstadt; Hugo Philipp Frhr.
von und zu Dalberg zc.

19.

Dicweilen im Jahr zc. 1730 von meinem mir ungehörigen mütterlichen
Erbtheil meinen Frauen Schwestern Antonetta von Boineburg und
Sophia von Dalberg, beide geborne von Zobel, 2 Theil (näml. 2 Viertel)
vermachet zc., als habe solches zu meiner zc. Schwestern zc. Sicherheit zc. kon-
firmiren wollen. Fuld, den 13. Sept. 1731.

(D. 8.) Ferdinand Zobel von Giebelstadt.

20.

Auch Ferdinand's Z. v. G. Bruder: lZmilianas, stellte am 14. Febr. 1730
zu Fulda einen Schein darüber aus, daß er seiner Profession wegen jeder
seiner beiden Schwestern ein Viertel von dem ihm zugekommenen mütter¬
lichen neunten Kindertheil (38048 fl. 28 .Kr.) vermacht habe.

21.

Kund zc. scie hiermit zc. Demnach ich Maria Anna Josepha Sophia Frei¬
frau von Münster geborne von Zobel betrachtet zc., daß ich zc. dem zeitlichen
Tod unterworfen seie zc., und besonders da ich mich dermalen in schwachen
Leibesumständcn befinde zc.; Als habe mich ?c.entschlossen, über mein mir zustehendes
gesamtes Vermögen eine testamentarische Disposition folgendergestalten zc. zu er¬

richten zc. Zu solchem Ende also 1) empfehle ich meine arme Seel bei ihrem
Hinscheiden in die Händ ihres Erlösers ?c. Jesu Christi, und will ich 2) daß

mein entseelter Leichnam christkatholisch cm Gebrauch nach und standsmäßig
zc. zur Erden bestättiget werden solle; nicht minder 3) vermache ich 100 fl. rhein.



denen hiesigen Armen, nnd sollen 4) zn meiner armen Seelen Trost für 100 fl.
rhein. heilige Messen gelesen werden.

lind obschon von einem oder dem anderen meiner Kindercn mir allschon

mehrmalen viele Verdruß zc. verursachet worden, so will ich jedoch solches dencnsclben
von Grund des Herzens verziehen zc. haben. Dahero ist 5) mein zc. ausdrücklicher

Will, daß von meinen? in S933 Gulden rhein. annoch an baarem Geld bestehenden
Vermögen jedem meiner 6 Kinderen, benanntlich

Adolf Franz Freiherr von Dalberg, Dom-Kapitular zu Bamberg,
Gottlob Amand Freiherr von Dalberg, Speyrischer Geheimer Rath,
Franz Karl Freiherr von Dalberg, hochfürstl. fnldaischer Kammcr-

jnnker, und
Maria Sophia Freifrau von Eber st ein geborne von Dalberg,
Maria Anna Freifrau von Rodenhausen, geborne von Dalberg,
Maria Theresia Freifrau von Köth geborne von Dalberg

1103 Gulden rhein. 40 Kreuzer als ihre Legitima, mithin diesen ineinen 0
Kindern in allein 6622 Gulden rhein. gereichet werden sollen. Und vermache ich
6) die übrigen 3311 fl. rhein. meinem zc. Ehegemahl Franz Freiherrn von
Münster, hochfürstl. Würzburg. Geheimen Rath nnd VWsäow dahier, in An¬
betracht des von demselben mir jederzeit erzeigten so wohlmeinenden Gemüths.
Desgleichen

7) vermache ich die sämtlichen Juwelen und Perlein (welche mit meinem
Petschaft versiegelt werden vorgefunden werden) meinen in Z pbo Sto angezogenen
6 Kinderen dergestalten zwar, daß ged. Juwelen und Perlein von einem Kunst-
erfahrenen taxiret werden, alsdann nach beschehenem Tax meine schon benannten

3 Herrn Söhne sich jedoch nicht mehrers als ihres 1sAitimg.s davon zu erfreuen
und haben sollen, meine in nämlichen Z pbo 51o benannten 3 Frauen Töchter
aber sollen nach empfangenem ihrem UsgUima das übrige mit einander in gleiche
Theil theilen. Und zc. 8) will ich, daß meine schon benannten 6 Kinder die
bei einem hochwürdigen Damkapitul dahier annoch ausstehend habenden 2000
Reichsthlr. ebenfalls mit einander in gleiche Theil unter sich theilen sollen zc. Anbei

9) will ich, daß mein zc. Ehegemahl mein sämtliches Silbergeräth als
zc. zc. zeitlebens zn seinem Genuß und Gebrauch haben, nach dessen Absterben
aber ged. sämtliches Silbergeschirr meine mehrbenannten 6 Kinder mit einander
friedlich theilen sollen, und zwar mit der Anmerkung, daß mir nicht mehreres,
als das hiervor stehende Jnventarium zeiget, an Silberwerk eigenthümlich zustehe.
Dahero will ich 10) daß diesertwegen meinem Herrn Ehegemahl nicht der
mindeste Verdruß gemacht werde ?c., ansonsten der sich darüber aufhaltende Theil
seines Antheils excludirt sein und meinem zc. Ehegemahl zufallen solle. Wie
auch 11) solle mein zc. Ehegemahl meinen silbernen Kreuz-Particul, dann silbernes
Muttergottesbild, silbernes Kreuz und silbervergoldten Kelch ebenfalls Zeit seines
Lebens samt dem Meßgewand haben und in Händen behalten nach Ableben
alsdann ged. Kreuz-Particnl und Muttergottesbild sowohl als Kreuz und Kelch
samt Meßgewand in die Kirchen nacher Klein-Eibstadt geschaffet und geliefert
werden. Und 12) will ich, daß mein grauer reicher atlasene Rock in die hiesige

Marien-Kapellen zu einem Chormantel verwendet und 13) mein anderes sand-
farbes silberreiches Kleid nacher Rosenberg im Odenwald statt der dahin

gedachten Glocken geliefert werden solle. Dann 14) legire ich meinen in Z x>bo
blo allschon benannten Frauen Töchtern meine übrigen Kleidere, dann Spitzen
und Weißzeug bis auf den blauen taffeten llwckwsi, (?) irmlusivs; die übrigen
geringen Kleidere und Spitzen aber sollen 15) meiner Kammerjnngfer Katharina

Eichingerin gereichet nnd zu Händen gestellet werden. Nebst diesen auch 16)
legire ich ged. meiner Kammerjungfer Katharina Eichingerin 50 fl. rhein. zn
einem Andenken zc. Und da

17) die Erbeinsetzung eines jeden Testaments Haupt- und Grundursach ist,
als ernenne und setze ich ein zu meinem Haupt- und Universalerben aller

meiner noch übrigen Verlassenschaft zc. meinen Ehegemahl Franz Freiherr von
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Münster, hochf. würzburg. Geheimen Rath und Viosäom dahier zc. Und ist
18) mein zc. Will, daß sofern etwan zc. ein oder anderer Miterb gegen diese
meine letzte Willenzverordnung sich setzen oder meinem Herrn Ehegemahl einige
Verdruß verursachen und mit dem seinigen Antheil nicht zufrieden sein solle, so
solle derselbe seines Antheils gänzlichen verlustiget sein und sothaner Antheil dem
Haupterben, als meinem zc. Ehegemahl Franz Freiherrn vvn Münster, eben¬
falls zufallen und verbleiben, zumalen derselbe vor meine ged. Kindere jederzeit

sehr portiret und geneigt gewesen. Übrigens aber 19) behalte mir ausdrücklich
bevor, daß, sofern ich wiederum genesen würde, ich alsdann dieses mein
Testament wiederum abzuthucn uud zu cassiren befugt sein solle. Endlich dann
20) null ich, daß, sofern diese meine letzte Willens-Verordnung nicht als ein
zierliches Testament, wie es die Rechte erfordern, bestehen sollte, dieselbe wenigstens
doch als ein Fideikommiß, Kodicill, donatio mortis causa oder als eine andere in

Rechten »erstattete minus solonns Disposition zc. Kraft haben solle. Zu wissen
mehrerer Bekräftigung zc. ich mich nicht nur eigenhändig unterschrieben zc., sondern
auch den hierzu ?c. erbetenen kaiserl. Notarium und 7 Gezeugen zc. ersuchet,
daß sie dieses von dem kaiserl. Notario Anton Melchior Schelf mir zc. vor¬
gelesene Testament zc. mit ihren eigenhändigen Namensunterschristen coroboriren
?c. helfen möchten. So geschehen in uno natu ooutiuuo Würzburg, den
1. Mai 1774.

(4,. L.) Maria Anna Josepha Sophia Freifrau von Münster geborne
von Zobel und ehemals Vermählte von Dalberg.

22.

jsrchtiilhcs ördrilßtll. Die Frau von Münster, eine geborne Fräuleinvon Zobel, hatte zu ihrem ersten Eheherrn den Hrn. GeheimenRath Frcihrn.
von Dalberg, in dieser Ehe 7 Kinder erzielet; nach Absterben ihres ersten Eheherrn
sich an den Freihrn. von Münster verehelicht, aus dieser Ehe aber keine Kinder.
Sie klagte gegen ihre Kinder erster Ehe eine ansehnlicheSumme an Heirathsgut,
Widcrlag und Jllaten bei dem kaiserl. Reichskammergericht ein. Dort ward ihr auch
eine Summe von 30 90(1 fl. und unter diesen 30(10 fl. Dotalgelder zuerkannt, welche
letztere Summe aber in der llrtheil nur nießbränchlich zugesprochen worden, so daß
diese nach dem Tod an die Herrn Söhne zurückfallen sollen. Die beträchtliche Summe
konnte nicht auf der Stelle bezahlt werden; die Frau von Münster cedirte daher gegen
Empfang von 28000 fl. die ihr zuerkannte Forderung dem hochwürdigen Domstift
zu Würzburg. Inzwischen verschied die eine Fräulein Tochter, die verehelichteFrei¬
frau von Bastheim, und derselben Kinder, so daß nur noch 6 Kinder aus der
von Dalbergischcu Ehe am Leben waren. Nun ward die Frau von Münster
krank. Sie errichteteim Mai >774 eine Letzte-Willeus-Meinung,worin § S verordnet
wird, daß von dem ihrigen noch in 9933 fl. an baarcm Geld bestehenden Vermögen
ein jedes ihrer 6 Kinder, als Adolf Franz, Gottlob Amand, Franz Karl,
Maria Sophia Freifrau von Eberstein, Maria Anna Freifrau von Roden-
hauscn und Maria Theresia Freifrau von Köth, 1103 fl. 40 Xr., ß 6 aber die
übrigen 3311 fl. ihr Herr Ehegcmahl Freiherr von Münster haben solle; H 7 die
Juwelen und Perlen sollcnt taxirct, die 3 Herren Söhne aber nur davon Pflichttheil,
die 3 Franc» Töchter aber nach gleichfallsempfangenem Pflichttheil das übrige mit
einander in gleiche Theile theilcn; Z 8 wird dem Freiherrn von Münster das sämt¬
liche verzeichnete Silber zum lebenslänglichen Nießbrauch vermachet, nach dessen
Ableben aber sollen die 6 Kinder dieses Silber friedlich theilcn; § 17 wird endlich
der Freiherr von Münster zum Universalerben zc. eingesetzt.

Der Freiherr von Münster sind also in Kraft dieses Letzten Willens nicht nur
mit 3311 fl. als mit einem Prälegat vorzüglich bedacht, sondern Sie sind auch
Univcrsalerb. Da aber die Freifrau von Münster in zweiter Ehe gewesen, so ent¬
stehen hieraus nachstehende Fragen: 1) ist das Testament zu Recht beständig? 2) welches
Rechtsmittel ist zu ergreifen? , ...

Z^ck 1 mum. Die Frau von Münster hat ihrem Ehcherrn nicht nur in H 6 ihres
Testaments von dem baar angegebenen Vorrath zu 9933 fl. an Prälegat ein weit
mehreres verlassen, als ihren Kindern, sondern ihn auch noch von ihrem übrigen Ver¬
mögen zum Universalerbenernennet. Schon an dem Prälcgat ist der Freiherr von
Münster mit 2207 fl. mehr bedacht worden, als ein Kind erster Ehe nicht erhaltet, da



demselben nur 1103 fl. 40 Rr., dem Frhrn. v. Münster aber 3311 fl, bcrlassen
worden. Der Usx 6 Loci. 0s Sseuullis nnptüs sagt ganz deutlich: Iure sllietali lsZs
in perpotuum valitura saneimus; si ex priori Natrimonio proersatis Uibsris patsr,
matervs all sscuulla vel tsrtia, aut ultsrius rspstiti Natrimouü vota mixravsrit; nou
sit si lioitum novsreas vel vitrieo testamsnto vsl sine seriptura seu
collieillis lrasrellitatis jure sivs lexati, sivs killeicomnrissi titulo plus
reliugusrs nee llotis aut ante nuptias llonationis nomine, seu mortis
causa Irabita llouations conlsrrs, nee intsr vivos conseridenllis lloua-
tiouidus (guas stsi constauts matrimonio oivili surs intsrllictae sint, morte tawen
llouatoris ex esrtis causis couürmari solent) «zuam kilio vel inline, si unus vsl
unn extitsritz guollsi plurss lideri kusrint, sinZulis asguas partes
liabentidus miuime plus guain all nnum-qusmc^ue eorum pervenerit;
all eorum licsat vitrivum, uovsrcamvs trauslsrri, sin autsm non asczuis
ex portionilius all sosllsm liberos nrsmoratas transisriut tacultatss,
tuno guo<zus non licsat plus eorum uovsrcas vel vitrieo testamsnto
rslingusre vsl llouars, seu clotis vsl ante nuptias llonationis titulo
conlsrri, quam tilius vsl kilia badet, eui minor Portio ultima voluu-
täte eis relicta vel (lata kusrit ete., sin vero plusguam statutum est,
aliguill novsroae vsl vitrieo rslietum vsl clonatum aut (latum kusrit,
taucpiam non scriptum usqus llsrelictum vsl clonatum aut (latum sit;
acl persona« llsksrri libsrorum et intsr sas llivilli jubemus, omni eireum
soriptions, si Pia per intsrpositam psrsonam vsl alio czuoeuntzue mollo tüerit sxeo-
Zitata, csssants.

Das nämliche verfüget die lllov, 22 cap. 27. Die Freifrau von Münster konnte
dahero ihrem Eheherrn mehr nicht vermachen, als was ein Kind erstercr Ehe, und
zwar, da ungleiche Theilc gemacht worden, was der geringste Theil betraget.

Bei der Stelle des Z S st 6 ist das Verstoßen entgegen die Gesetze klar. Ob nun
zwar die Kinder Z 7 von den Juwelen und Perlen, dann S 3 von dem Silber noch
ansehnliche Portionen bekommen, wodurch die Z 5 verlassenen 1103 fl. 40 Xr. noch einen
starken Zuwachs erhalten möchten, daß sie dem dem Freiherrn von Münster Z 6 ver¬
lassenen Legat von 3308 fl. gleich zu stehen kommen könnten; so ist doch immer noch
die Z 17 erfolgte Erbseinsetznng des Freiherrn v. Münster zum Universalerben dem
klaren Buchstaben des Gesetzes entgegen und diese null und nichtig (cl. besser in suis
lllsäit. all kk. tom 5. paK 136. mell. 11). Nach der Lehr des nur angezogenen Leysers
und der angeführten Gesetze ist die Vermächtnis und Erbeinsetzung des Frhrn.
v. Münster, in wieweit sie jene Erbportionen der Kinder und die geringste derselben
übersteiget, entgegen die Gesetze; sie ist anzusehen, als wenn sie nicht geschehen wär,
und das Vermachte fallet denen sämtlichen Kindern anHeim, die übrigen Theile Testa¬
ments bestehen aber.

^.ll 2. Das Rechtsmittel lieget klar aus dem Vorstehenden vor, denn die actio
sxpletoria cumulirt mit der bersllitatis pstiticms wird gegen die v. Münsterischen Herrn
Erben wohl ergriffen werden müssen. Nothwendig wird es aber sein, daß die Erben
des Hrn. v. Münster zu manifestiren angehalten werden, worin der Nachlaß seiner
Frau Gemahlin außer denen im Testament benannten Sachen bestanden und was er
dann als Universalerbe erhalten habe. Wenn dieser Punkt berichtigt ist, dann muß
das sämtliche von der Frau v. Münster hinterlassen«: Vermögen inventiret und taxiret
werden und von diesem sämtlichen Nachlaß, woran aber die 3000 fl. Dotalgelder ver¬
mag Kameralurthcil vordcrsamst abzuziehen sind, kann der Freiherr v. Münster mehr
nicht, als ein Kindstheil erhalten, wo dann sonächst das übrige in gleiche Theile, jedoch
mit dem Vorbehalt in 7 gleiche Theilc vertheilet werde, daß nämlich die Frauen
Töchter nach dem H 7 tsstament! von den Perlen und Juwelennach davon entrichteten
Pflichtteil den Rest mit einander in gleiche Theile erhalten. Da aber das Mani¬
festiren eine gefährliche Sache, so muß vor allem unter den Papieren nachgesehen
werden, ob nach dem 1774 erfolgten Ableben der Frau v. Münster kein Jnventarium
errichtet worden, oder ob sonst nicht aus andern richtigen Urkunden die Nachlassen¬
schaft erwiesen werden könne. Nach Abgang dieser ist kein anderes rechtliche Mittel
als das Manifestiren übrig.



Gehosrn.
S. 182*)

Bei den, Aussterben der Wilhelm Ernst'schen Linie mit dem dänischen

Cornct Ernst Albrccht v. Eberstein (ch 15. März 1699) siel das Harras'sche

Gut zu GeHofen auf Wilhelm Ernst's Brüder Anton Albrecht und

Christian Ludwig v. E. Letzterer, der von dem Cornet fchon das zu

dessen Gute gehörige Backhaus zu GeHofen käuflich erworben hatte, erhielt

gegen Quittirung einer Schuld den Ritterhof, Schäferei, Vieh- und
'Schaftrift und die Salpeterhutte nebst den Baudiensten zum Voraus und

vergrößerte seinen Antheil noch dadurch, daß er von seines Bruders Anthcile

nach und nach ca. 4 Hufen Land und Wiese zc., auch die zum Hackenhofe

gehörige Schäferei und Mühle noch dazu kaufte; wie er denn schon vorher

(2. Juni 1694) die in der Erbtheilung Anton Albrechten zugefallenen

Ober-Heldrunger Zinsen durch Kauf an sich gebracht hatte. Er besaß

sonach zwar das Harras'sche Gut nicht genau mit dem Zubehör, wie es

früher verliehen worden war; indessen die zum Hackenhofe geschlagenen

Harrasischcn Pertinenzien wurden durch die übrigen Zuläufe aufgewogen,

sodaß auch dieses Gut nach seinem Tode von seinen 7 Söhnen in der Erb¬

theilung zu dem im Anschlage des Feldmarschalls festgesetzten Wertste von

30 000 Mfl. angenommen wurde lt. Erbvcrgl. v. 13. Juli 1718 und
19. Juli 1721:

ürständigrr Anschlag des Nittrrguk oder sogenannten Harrasischr» Hoofes z»
Grhofrn.

Die Wohngcbäude samt Scheunen, Stall und Schüttboden inel. der ^ ^
Schäferei-Gebäude 2400

Eilf Hufen 13 Acker Artlandes, worunter ohngefähr 1>/z Hufe wiedcr-
känflich ist, eine in die andere ä 750 fl. ......... 8575

32 Acker Grnmtwiesen, eine in die andere n 40 fl. ...... . 1280 — —
402/4 Acker Hauwiesen, worunter die meisten sehr an Schaden und alle

am Riethe liegen, auch allezeit um die 3te Jahre bis 6 Acker
Brache liegen müssen ü 20 fl 815

134 Acker Holz, worunter 6 Acker vom sel. Hrn. Domherrn erkauft und
4 Acker zur Mühle gehören n 25 fl. .......... . 2948

Die Gärten, welche sowohl an Gras als Obstbäumen reich, ein Jahr
in das andere inel. der Gräserei wenigstens auf 50 fl. zu nutzen . 1000 — —

Die Schäferei, so jährlich 40 fl. Pacht giebet ......... 800 — —
Die Mühle, so jährlich 187 fl. 0 Gr. Pacht giebet ....... 3743 —
Das Backhaus, so jetzo jährlich 130 Thlr. oder 148 fl. 12 Gr. Pacht

giebet 2972

Die Salpeterhütte, so jetzo 19 Thlr. oder 2t fl. 15 Gr. Pacht giebet . 435
Die Ober-Heldrungischen Zinsen nach dem großväterlichen Anschlage . 2000
Erbzins und Dienstgeld, so jährlich inel. 12 Gr., so die Fr. v. Ginsky

zu Nausesz giebet 36 fl. 12 Gr. 7 Pf. beträgt, vcrintrcssirt ü 5pro0snt 732 10 -
Irarwport il. 27703 10 —

Die betreffenden Citate beziehen sich auf die entsprechenden Seitenzahlen ?c.
meiner Geschichte.



fl, Gr. Ps,

Transport 27703 10 —

Kommt jährlich 3 fl. 13 Gr. Geschoß, thut ä S pro (Zerit ..... 72 9 —
Kommen jährlich in Gchofen 10 Schffl, Zinshafer ein, jeden ü 5 Gr.

thut am Gelde 2 fl. 8 Gr., verintressiret ä 5proLeut. .... 48
Geben die Rittebnrger jährlich 15 Schffl. Haber als ein Ritschard

ä 5 Gr., thut 1 fl. 9 Gr. veriutressireu ä 5provsnt ..... 29 — —
Kommen non Reinsdorf jährlich 4 Schffl. Hafer-Zinsen ein, ä 5 Gr.

thun 20 Gr., verintressiret ä 5pro(Zent .......... 19 19 10
Kommen jährlich inol. 2 St. bon Reinsdorf und 2 St. von der Fr.

v. Ginsky von Nauseß 23 St. Gänse ein ä 6 Gr. thun 8 fl., ver-
intressircn ä 5pro(Zsot ............... 160 — —

Kommen jährlich inei. 2 St., so die Fr. v. Ginsky giebet, 23'/^ St.'
Fastenhnhner ä 3 Gr. thun 3 fl. 7 Gr. 6 Pf., verintrcssiren ä 5proOent 67 9 4

Kommen jährlich von Oldisleben 2 Kap-Hähne ä 5 Gr. 3 Pf, thun 10
Gr. 6 Pf., verintressiren ä 5 pro O 10

Kommen jährlich incl. 2 St., so die Fr. v. Ginsky zu Nauseß und 2
St., so iu Reinsdorf gegeben werden, 55 St. Michaelshühner ü 2
Gr., thun 5 fl. 5 Gr., verzinsen n pro V 104 20 8

Kommen auch ein 35 St. Rammelhühner ü 2 Gr., thun 3 fl. 17 Gr.,
verintressiren ä 5 pro (Zsnt .............. 67

Zwei volle Anspänner, so jährlich jeder mit 4 Pferden 3 Tage Mist
fahren, 2 Tage Getreide, 2 Tage Heu, auch 20 Acker pflügen und
eine Marktfnhre auf 5 Stunden mit 30 Schffl. Getreide thun
müssen, jeden ä 14 fl., thun am Kapital ......... 560 - —

Ein anderer Anspänner, so jährlich 1 Tag Mist, 1 Tag Getreidig und
1 Tag Heu fähret, 3 Acker pflüget ä 4fl. 10 Gr. 6 Pf., thut n 5 pro O, 90

Noch ein anderer Anspänner, Andreas Schiebe, welcher wie die 2 ersten
Anspänner fröhnet ä 14 fl., thut am Kapital. ....... S80

Fünf Wirthshäuser, so die ordinairen Fröhne in der Ernte und sonst
ungemcssen verrichten und jedes 6 Schock Botholz hauen, jeden
jährlich ä 1 fl. 13 Gr., thut am Kapital ä 5 pO 163 — —

Drei sogenannte Freihäuser, so in der Ernte selbander 1 Tag Harken
müssen, jeden jährlich ä 3 Gr., thut am Kapital ä 5 p. L. . . . 9 - —

Noch sieben andere Frohnhäuser, so jedes 1 Tag Gerste Harken ä 3 Gr.,
thun am Kapital 20

Noch zwei andere Häuser, welche 1 Tag Gerste sammeln, Kraut und
Möhren roden, graben, auf und abnehmen, alles Heu und Grumt
streuen und machen helfen, bei der Kost auch rollen und abladen
müssen, und jeden vor 1 Gr. 4 Pf. und 1 St. Brod, 4 Schock
Hanf oder Flachs brechen müssen, jedes ü 1 fl. 10 Gr. 6 Pf., thun
am Kapital ................... 60 — —

Die Baudienste praeter propter 100 — —
Sind die Baudienste, ob sie schon stark, dennoch, weil sie steigend
und fallend, jährlich ä 3 fl. angeschlagen, thun am Kap..... 60 — —

Kommt derzeit jährlich Branntweinblasen-Zins ein 2 fl. 6 Gr., weil
es aber kein tixum ist, wird selbiges nur vor 25 fl. angeschlagen, thun 25 — —

Kommen derzeit jährlich 2 Steine Talk von den Fleischern ein, weil
aber solches kein tixum, werden solche auch nur in dessen Erwägung
vor 25 fl. angeschlagen, thun ............. 25 — —

Kommt jährlich vor Seife ein 1 fl. 9 Gr., thun am Kapital .... 28 20 10
Ist das Stättegeld zwar auch steigend und fallend, es befindet sich aber,

daß doch solches bis dahero ein Jahr in das andere 3 fl. 5 Gr.
6 Pf. getragen, thut am Kapital ............ 65 4 2

Sind auch die Lehngclder zwar steigend und fallend, wird aber ebenfalls
befunden, daß solche bis anhero ein Jahr in das andere 7 fl. 10

Gr. 6 Ps. getragen, thut am Kapital ^ . 150 — —
Die Gerichte Oberst und Niederst incl. der Strafen praet. propter. . 100 — —
Die Hohe und Niedere Jagd in Hölzern und Fluren daselbst prast,

propter 200 — —
Die wilde und zahme Fischerei praet. propter 200 — —

Summa Snmmarum fl. 30808. 9. 10
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Von vorstehenden 30808 ff. 9 Gr. 10 Pf. gehen hinwieder, als
1) an '/» Rittcrpferde ä 1000 fl............... st. zgg — ^
2) an 1 fl. 3 Gr. Geschoß, so jährlich nacher Artern von denen Ritte-

burgischen Wiesen gegeben wird ............. 23 — —
3) an 1 fl. 15 Gr. Accise von p. jährlich von obigen Wiesen nach

Ritteburg 34 4 2
4) an 2 Viert. Gerste von obigen Wiesen nach Rittcbnrg gegeben wird

ä 10 Gr 5
5) an i Schffl, Haber, so von obigen Wiesen nach Rittebnrg gegeben

wird ä 5 Gr. „ 5 —
6) Gerichtshalter-Bcsoldungincl. Kost nndPferdemiethejährlich 8Rthlr.

oder 9 fl. 3 Gr ... . . . „ 193
Dem Gerichtsknecht jährlich an Lohn und Deputat 6 fl. . . . . „ 120

Summa der Onera fl. 630. 4. 2
Diese 630 fl. 4 Gr. 2 Pf. von denen 30808 fl. 9 Gr. 10 Pf. abgezogen verbleiben

30178 fl. 5 Gr. 8 Pf.
Ob min von diesem Anschlage noch 178 fl. 5 Gr. 8 Pf. übrig verbleiben, so ist

doch in exarä, daß die Mühle, Backhaus, Salpeterhütte und Dergleichen steigend
und fallend sind, mithin pro üxo nicht zu achten, verglichen worden, daß es nicht
höher als 30000 fl. netto angeschlagen werden soll.

S. 188.

Bei dem Aussterben der Georg Sittig'schen Linie mit Ernst Georg

(^ 20. April 1718) war der Trebra'sche oder Neue Hos zu GeHofen

auf Georg Sittig's v. Ebcrstein 9 Neffen, als auf 2 damals noch lebende

Söhne des Domherrn Anton Albrecht (Wolf Friedrich und Otto Maximilian)

und 7 Söhne Christian Ludwig's v. E. gefallen. Diese Gevettern theilten

das Gut unterm 4. April 1719 in ^/g naturaliter mit Zinsen und Unter-

thancn, woraus Graf Ernst Friedrich, Karl und Christian ihre ^/g an

ihren Bruder Wilhelm verkauften. Der von dem Grafen abgeschlossene

Kaufvertrag lautete:
Zu wissen sei hiermit zc., daß heute zc. zwischen mir ?c. Ernst Friedrich

des heil. röm. Reichs Grafen von Eversten? zc. und dannzc. Herrn Wilhelm
von Eberstein, und zwart dieser mit Gcnehmhaltung zc. seiner zc. Vormündcrin,
Jhro beiderseits zc. Frau Mutter zc. Eleonoren Sophien verwitbeden
von Eberstein geborncn von Werther zc. nachfolgender zc. Erbkauf abgehandelt zc.
worden. Es verkauft nämlich abgedachter Herr Graf Eversten? zc. von den?
ihm aus dem sogenannten Neuen-Hof zu GeHofen durch den Todesfall weil.
Herrn Ernst Georgen von Eberstein angefallenenAntheil zum 9. Theil an
Ackern: 16 Acker 5 R. guter Lage, 5 Acker 15 R. in mittler Lage, Acker 12 R.
in geringer und 12'/^ Ack. in noch geringerer Lage, wie solches besäet oder un-
besäet, oder nachmalen zu befinden nach der Theilungspunktation nnd der darauf
gefertigten Losungszettel;ferner 2'/^ Acker 2 R. Heuwiesen, 3^ Acker '/z V.
9 R. Grumtwiesen, 29 Acker Holz; weiter die Hohe und Niedere Gerichts¬
barkeit und den Pferdefrohndienstüber und von Bartel Dietrichen, gleich¬
mäßige Gerichtsbarkeit und Erbzinsen; wie nicht weniger alle hergebrachte Frohnen
und Dienste von Gottfried Berckefeldens Freihauseund Bartel Freiwald's
Hintersättlcrhaus;ingleichen die Erb- und andern Zinsen von Christoph Kersten's
Hause zusamt allem, was Ihm von diesen obgcnannten Unterthanenvermöge
des 2. Loses zugefallen und der vollen Lehnware zun? 9. Theil ans ereigneten
Fall von dein zum Neuen Hofe gehörig gewesenen Anspännergütcrnmit dem¬
jenigen, was Hans Hering jährl. abzugeben angewiesen ist, mit allen Nutzungen
nnd Beschwerungen, Rechten, Rittergcrechtigkeiten und Freiheiten und Revenuen,
landesherrschaftl. prg.sstg.n6is und andere Lasten, als solches der sel. Herr Lehns-
lasser gehabt zc.; inglcichcn Strafen-, Geschoß, Aschenpacht-Gelder und wie es
sonst Namen haben möge, wie solches Ihm, den? Herrn Verkäufer,durchs Los
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zugefallen und wegen dessen neunten Theil gebühret, erb- und cigenthümlich
an besagten seinen Herrn Bruder Herrn Wilhelm twn Eberstein und dessen
männl. Leibes-Lehns-Erbcn, welcher darvor aritoriwts quo sripra dcrspricht Herr

Vcrläufern 1) zweitausend dreihundert Gülden meißnischer Währung zu
21 Gr. gerechnet abgehandelter nnd versprochener wahren Kanfsumma von denen
3533 flst so dieser Herrn Abekäufern laut Obligation schuldig, abzurechnen und
deshalb Herrn Verkäufern bcnebst dessen Fmu Mutter, als Herrn Abekänfcrs
Vormündern, hinlänglich zu quittiren; 2) nimmt Herr Abekäufer snb airkoritaks

dessen Frau Mutter und Kuratricin die der Frau Witbe von Ebcrstein zuge¬
standene Rataw (an denen aus dem Neuen Hofe verheißenen 500 fl.) der 55 fl.
11 Gr. allein über sich nnd verspricht, solche Summa vor Herrn Verkäufern ohne

dessen Zuthun zu bezahlen und dessenthalben von dem Kaufpretio der 2300
fl. nichts abzurechnen, ingleichen wegen des dies Jahr aufgewandten Samen nnd
Artlohns keine Anforderung an Herr Verkäufern zu machen.

Nachdem aber die Frau Witbe aus dem Neuen Hofe jährlich solange sie
lebt einige verglichene Alimcnta, ingleichen die Fräulein Tochter zur Aussteuer

und Heirathsgut, wenn sie sich standesmäßig verhcirathen solle, eintausend Thalcr,
inzwischen aber so lange sie lebt, jährlich das Interesse an 50 Thlr. loco ^1i-
ozsnkkttionis haben muß, wozu Herr Verkäufer seinen 9. Theil jährlich mit 19 fl.

zu entrichten hat, als lässet selbiger inzwischen von oberwähnter Kanfsumma bei
Herr Abekäufern 380 fl. solange stehen, bis ein oder der andere Fall nnd
Änderung nach Gottes Willen erfolget, daß demnach Er von Herr Abekäufern
und dessen Kuratricin jetzo desfalls nur über 1920 fl. quittiret wird, so ihm an
den schuldigen 3533 fl. und deren Interessen zugutegehen zc. zc.

Am 25. Juli 1724 verpachtete der damalige Cornet (nachmalige Major)

Wilhelm v. Eberstein seine Antheile am Trebra'schen Gute an seinen

Vetter Otto Maximilian v. Eberstein, k. pr. Obcrstwachtmeister und

Kammerjunker:

Zu wissen, daß zwrschen zc. Herrn Obristlient. George Christoph Herrn
von Werthern auf der Herrschaft Brücken und Klein-Werther in abhabender
Vormundschaft Herrn Cornet Wilhelm von Eberstein mit dessen besonderer
Approbation und Unterschrift, VerPachtern an einem, dem königl. preuß. ?c.
Obristwachtmeister und Kammerjunker Otto Maximilian von Eberstein ans
Gchofen als Pachtern anderntheils folgender Pachtkontrakt zc. vollzogen worden.
Nämlich es verpachtet der Herr vou Werther den ihrem Pflegebefohlenen
gehörigen Antheil Ritterguts in GeHofen an Haus, Gebäuden,

Scheuren und Garten, 5 Hufen 22^ Acker Land, 15'/^ Acker Grumtwiese,
Acker einschwinge Wiesen, '/< Acker Krautplätze, Pferd- nnd Hand-

Diensten, Geld- und Federzinsen, alle Lehnwaren, Jurisdiktion, deren Nutzung
nnd allen andern darzu gehörigen Gerechtigkeiten zc., Usm alle Vieh-Nutzung
wie es dem Herrn von Eberstein in der Vertheilung msus. Jul. 1720
zum Teil zugefallen, zum Theil von seiner sel. Frau Mutter vor
ihn erkauft und bisher verpachtet worden, alles nach angefügtem Jnventario
an ?c. Herrn Obristwachtmeister von Eberstein zc. von Johan. dieses 1724. Jahres

bis wieder dahin 1730 zc. Für diese Nutzung nun verspricht zc. Pachter alljährlich
350 Thlr., und zwar jedesmal 8 Tage nach Ostern zu zahlen dergestalt, daß
zc. Pachter Ostern 1725 den ersten Termin bezahlet ?c., worbei zc. beliebet worden, daß

zc. Pachter die zu zahlende Pachtgelder zc. ans den gesetzten Termin jährlich
ohnfehlbar in Brücken oder GeHofen liefern soll zc. Damit auch Herr Ver¬
Pachter die wegen seines Herrn Pflegebefohlenen jetzo vorgefallene äußerst nöthige
Ausgaben zu dessen Equipage nnd zu Abfindung des vorigen Pachters bestreiten
könne, auch wegen des Inventar« und übergebenen Länderei die nöthige Sicher¬
heit verschaffet werde, verspricht Herr Pachter sogleich 800 Thlr. Vorstand gegen
lehnherrl. und Mitbelehnten-Konsens zc. zu bezahlen dergestalt, daß solche bis
nach Endigung des Pachts im Gute stehen bleiben; die landüblichen Zinsen, als



5 x. 0srU, aber werden jährlich an denen zu zahlenden Pachtgeldern cksaonickiosl
w. DaS zum Gute gehörige Holz bleibt Herr VerPachtern allein, jedoch giebt
er Herr Pachtern daraus wie es in der Hauunge folget alljährlich 4 Acker
linterholz zum Deputat w. ?c. Urkundlich haben sie dieses doppelt zu Papier
bringen lassen. So geschehen GeHofen, den 25. Juli 1724.
(U. 8.) George Christoph Herr von (U. 8.) Wolfs Dietrich von Eberstein.

Werthern (Wi-atoi-W imm. (U. 8.) Anthon Gottlob von Eberstein.
H. Wilhclm's vonEberstein. (4,. 8.) August Christian Wilhelm von

(4. 8.) Wilhelm von Eberstein. Eberstein.
(4. 8.) Otto Maximilian ck'blbsrstein.

Daß die Konfirmation der zwischen oben genannten vier Brüdern v. E.
errichteten Kaufverträge nicht ertheilt, vielmehr durch Verfügung v. 7. Ja¬
nuar 1726 auferlegt wurde, das Gut entweder in Gemeinschaft zu behalten,
oder daß Einer es allein annehmen solle, ist S. 188 meiner Geschichte
ausführlich besprochen worden. Demgemäßund in Folge der Verfügung
v. 13. Juli 1728 übernahm der Hauptmann Wolf Dietrich zu seinem Vg
noch die °/g seiner Brüder durch Cessson ci. ä. Groß-Leinungcn,31. Aug. 1729
und erwarb lt. Kaufs cl. ä. GeHofen, 6. April 1730 das Vg des Oberstlieut.
Wolf Friedrich v. E. Das Gut kam aber dadurch erst wieder in Eine
Hand, daß der nachmalige Major Wilhelm v. E. 9. März 1741 von
seinem Bruder Wolf Dietrich die °/<> für 32 000 Thlr. und 14. Dez. 1743
von den Erben Otto Maximilians v. E. das V-> für 2100 Thlr. durch
Kauf an sich brachte.

S. 187.
tlrlnmdrn betreffend die Einwilligung der Vetlern Nenhänser Linie
zur Äufnohmceiner Hypothek von 15 <M Thnlcrn auf den Dom- oder
Hackenhof zn GeHofen Seitens des HauptmannsOtto Ehriftoph
v. Eberhein dafetbft nnd drlfen Brüder Ernft jAtbrecht zu Markdors,

Fran; Heinrich zu Haag und Ernft Ludwig zu Leeuwardrn.

Uortrag über dir Lage des Aomhofrs, bei Härte der Kreditoren zu fassenden
Entschluß, an einen guten Frrnnd, dessen und des hohen LoNechi Gutachten
zu erhalten. Geh ose», den 18. Gkt. 1789.
Die Gläubiger, so Anspruch auf unser väterl. Gut machen, reden bald so,

bald so, und ich komme nicht zum Zweck eines Vergleiches,um ein Kapital zu
suchen, sie per truusg.ot auf einmal bezahlen zu können. Vor meine Person
ein Kapital ohne Transakt zu suchen, ist unübersehlich schwer, es sei denn, daß
mich gerade an Jhro Kurfürstl. Durchl. wendete mit.meinerRoth; und da
Höchstdieselben denen in Schulden steckenden Kommunen aus der Roth durch
Vorleihung der Gelder mit billigem Interesse helfen wollen, so würde ja auch
wohl eines Vasallen Roth zu Herzen gehen. Und als Landesherr stehet Ihnen
bei dem Konsens auf das Lehn niemand im Wege. Was meinen Sie nnd
unsere Freunde des dollsZii darzu?

An einem beifälligen Bericht, wenn er höchsten Orts erforderlichwürde,
zweifle nicht, da Ihnen allerseits die Lage und meine Person bekannt. Und
meine habenden Vollmachten sein ja vollkommen,indem mit allen Gläubigern
mich abgeben und sie befriedigen soll; mithin habe die Vollmacht, ein Kapital aufzu¬
nehmen und alle nach denen Umständen zu befriedigen. Ist also immer besser, nur
Einen als viele Gläubiger zu haben. Nach meinem Erachten muß das nöthige
Kapital gesucht und besprochen werden, jedoch daß Darleiher eine Versicherung gibt:
wenn dieserhalb mit denen habenden Kreditoren alles in Ordnung, so wolle er dann
das Kapital in einer gesetzten Frist bezahlen, und mit der wirklichen Aus¬
zahlungszeitgiengen dann die Interessen an. Wäre nun dieser Punkt gehoben,
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so suchte an alle und jede, so an dem Lchngutc des verstorbenen Otto Maxi¬
milian v. Eberstein, dem Dom- oder Hackenhofc zu Gehofen genannt, einen
rechtlichen Lehnsansprnch hätten, vorzuladen, billige Transakte zu schließen und
baare Zahlung anzunehmen. Würde man hier im Vorbeschiedstcrminc fertig,
dann avisirtc man den Darleiher, wenn und zu welcher Zeit das Kapital zu
zahlen sei, so wäre das völlig Rninirtc ans einmal gehoben.

Weiter als zur formellen Sequestration können es die Gläubiger bei einem
Lehngute zur gesummten Hand doch nicht bringen. — Nun sitzen sie auf der
Wartebank, gegen jeden wird der Prozeß durchgeführtund dann zu einem
Lokationsurtcl versendet. Jndeß werden die Revcnüenangewendet, die nöthigen
Kosten zu berichtigen, und zuletzt treten die Gläubiger in Empfang nach dem
vollführten Lokationsurtel. Wird nun alles dieses denen Gläubigern faßlich
gemacht, so würden sie wider sich handeln, einen Accord auszuschlagen und den
langen Prozeß zu wählen, wobei die wenigsten ein Ende erleben werden. Ich
ersuche also inständigst, mit denen nöthigen Herrn und Freunden dieses in Er¬
wägung zu ziehen und mir Dero gefaßtes Gutachten bekannt zu machen, ehe der
Tod mehrere abfordert und noch größere Verwirrungeneintreten können; denn wir
sind Menschen, so täglich der Marschordre gewärtig sein müssen. Der Herr sei
mit seiner Gnade unter uns, so werden solche Schlüsse gefaßt werden, wodurch
sein Name verherrlichet und der großen Roth ein Ende werde, worauf hoffet

Otto von Eberstein,

Auf Vorstehendeserhielt den 7. Januar 1790 zur Resolution:
Das hiesige Ober-Aufseheramt wird und kann keine Schwierigkeiten wegen

zu ertheilender Bewilligungeines Anlehns von 15000 Rthlr. auf Gehofcn zu
Abfinden sämtlicherSchulden machen, wenn Dieselben vorher 1) eine legale
Taxe der Gehofischen Güter und 2) den Konsens der sämtlichen Mitbe¬
lehnten in Aufnahmedieses Kapitals herbeischaffen; 3) auf irgend eine Art
darthnn, daß damit Lehns- oder dem ähnliche Schulden bezahlt werden sollen.
Haben Dieselben dies erst besorgt und die Taxe fällt so aus, wie gewünscht
wird, so kann leicht darauf ein Kapital zu 4, wohl gar auch zu 3'Z >m. Omt,
proknrirt werden. Eisleben, den 10. Dez. 1789.

So aber erst GeHofen den 7. Januar 1790 eingegangen, welches hier an¬
merkt Otto von Eberstein,

lllots. Die gerichtlicheTaxa des Dom- oder Hackenhofes ist den 27. Febr.
1788 der Ordnung gemäß von dem Herrn Major und Kammerherrn Hans
Christian Ludewig von Seebach ans und zu Schönewerda, Herrn Kasper
Wilhelm von Trebra auf und zu Reinsdorf, als Rittergutsbesitzern,dann
durch die beiden Wirthschastsverständigen als den hiesigen Rittergntspachter
Herrn Johann Heinrich Eckardt, den hiesigen Einwohner und Anspänner Johann
Samuel Dietrich, nicht weniger den beiden hiesigen Gerichtsschöppe» Johann
Leberecht Braunen und Johann Gottfried Trantmann auf 30030 Rthlr. 20 Gr.
5 Pf. ausgefallen,so hier anmerkt Otto v. Eberstein.

Schreiben Gtto Christoph'? u. Eberstrin n» de» Qompropst n»d de» ünmmrr-
Herrn n. Ebcrstci».
Hochwürdiger, hochwohlgeborner Herr, hochgeehrtester Herr Dompropst!

HochgeehrtesterHerr Kammcrherr und Geheimde Rath, meine insonders
hochgeehrteste Herrn Vettern!

Ew. Hochwürden und Hochwohlgeb. wird vermuthlichdurch die hiesigen
Verwandten die traurige Lage nicht unbekannt sein in welcher wir noch lebende
Brüder unser väterliches Gut, der Dom- und Hackenhof genannt, nach Ab¬
sterben unsers Bruders, des ObristlieutenantsKarl Friedrich bei seiner ge¬
führten Administration äußerst verschuldet und völlig ruinirt gefunden haben, so
daß, wenn nicht gemeinschaftl. Erwägnng und Unterstützung geschiehet, zur
Prostitution der Familie das Gut endlich einer formellen Sequestration über-



liefert werden muß. — Wir sind ja Eine Familie und wir müssen nach
unserer gcmcinschaftl. Verbindung die Aufrechterhaltung derselben und die Ehre
unserer würdigenVorfahren völlig herzustellen und wieder in Flor zu bringen,
da sie meist unverschuldet in Verfall gekommen, kräftigst bemühet sein, und ich
glaube festiglich. Ew. Hochwohlgeboren und sämtl. Herrn Vettern werden nach
Dero edlen Herzensart und aus Vcrwandtschaftsliebe alles mögliche beitragen,
unsere irr a^ons liegende Linie aufrecht zu erhalten, dahero mein Bemühen
mit Wort und That unterstützen,um alles wieder in Flor zu bringen. Die
Beilage wird alles ins Licht setzen. Und da bereits in den vorigen Zeiten Dero
Linie geneigt war. nach ausgestandenenKriegskosten und sonstigen Unglücks¬
fällen, worunter besonders der Brand ao. Z723, so das halbe Dorf und un¬
seres Vaters Gut einäscherte, und der ao. 1729 entstandene Brand unser Gut
alleine traf, mitzurechmm, zu Aufrechthaltungder Unsrigen ein Kapital von
12000 Rthlr. zu konsentiren, Dieselben mitleidsvoll solchen jetzo zu Rettung und
Herstellung auf 15000 Rthlr. willigst crtheilcn werden, wodurch das ganze
Kreditwesen (so ans 30 000 Thlr. sich belauft) nicht allein tilgen, sondern auch
die äußerst rninirten Gebäude in vollkommenen Stand wieder setzen werde.
Die Abschrift meiner Brüder Vollmachten, so hier beilege, setzen mich in
Stand, mit sämmtl. Gläubigern des väterl. Gutes zu transigiren und ein
Kapital zu deren Befriedigungaufzunehmen. Und ob wir lebende Brüder
gleich vier erwachsene Söhne haben und der eine von meinen Söhnen auch
bereits einen Sohn hat, so ist bei jetziger Zeit einem Darleiher des Kapitals
eine mehrere Garantirung doch lieber, dahero lege eine Konsens-Urkunde mit
gehorsamster und ergebenster Bitte bei, solche mit der nöthigen Unterschrift und
gerichtlichen Recognition zu antorisirenund auf das baldigste wieder an mich
zu senden, damit daS angefangene Negoz besorgen und dem hoher Oberaufsicht
meinen Vortrag machen könne, welche denn alles zum gütlichen Accord bringeil
wird. Dem hierbei gemachten Verlangen derer Herrn Vettern zu Leinun-
g en billigst Genüge zu leisten, habe einen vollzogenenRevers dieserhalb aus-
gcstellct, solchen in Dero Archiv zu legen, wovon hier die Abschrift beilege, und
alles an unfern Herrn Vetter, den Herrn Hvfrath nach Dresden gesendet,
um solches auf hiesiger Gegend eirkuliren zu lassen — und auf diese Weise
wird denen Geld fressenden Prozessen, so Familien ins Elend stürzen, auf ein¬
mal ein Ende gemacht. Die Interessen des Kapitals assignirt man gleich an
die Pachtgelderdes Gutes nach Wechselrcchtzu bezahlen, und so bekommt man
Ruhe, denn ich behandele die ganze Sache als ein anvertrautes Gut vor die
Nachkommen.

Mit Gott lebe der zuversichtlichenHoffnung, daß aller Orten der Gewäh¬
rung meiner billigen Bitte nichts entgegen stehe» werde. Und da Höchst-
der selbe durch Seine herzlenkende Kraft, meine Person betreffend, mir eine
Freundin bei meiner schweren Last in der Person meines Bruders Tochter, der
verwittibt gewesenen von Schierbrand zngethcilet hat, welche nach erhaltenem
Konsens Freud lind Leid mit mir theilet, so traue ferner Seiner Vatergütc in
denen übrigen Anliegen. Empfehle dahero Ew. Hochwürden und Hochwohl-
geboren und sämtlich Werthesten Angehörigenmich, meine liebe Frau, Kinder
und alle die Unseren zu Dero allerseitigenLiebe und Freundschaft, dargegcn
mit vollkommenster Hochachtung lebenslang sein werde, stets Wohl anwünschend,
Ew. Hochwürden nnd Hochwohlgeboren gehorsamst ergebenster Freund

GeHofen, den 31. Mai 1790. Otto Christoph von Eberstein.
Auf Briefe an mich bitte den Vornamen Otto allein zu schreiben. V-rlsko!

konjr»snrlni»de vom Jahre >799.
Wir Endes eigenhändig unterschriebene resp. Geschwistere nnd Vettern von

Eberstcin Urkunden und bekennen hiermit, daß wir damit, daß unser vielgeliebter
Herr Vetter, der Herr Hauptmann Otto Christoph von Eberstcin ans Ge-
hofcn für sich und in aufhabender Vollmacht seiner Herrn Gebrüdcre zu Tilgung



derer auf dem Dom- oder Hackenhof zu GeHofen, woran wir die Mit-
belehnschaft haben, haftenden väterlichen, theils durch nöthige Reparaturen derer
Gebäude, theils durch die von 1744 bis 1763 vorgcwesencn Kriegstrnbelnent¬
standenen Schulden ein Kapital von fünfzehntanscnd Rthlrn. aufnehme und
zur Sicherheit Kapitals, Interessen und Unkosten den Dom- oder Hackcnhof zu
Gehofcn samt allen darzu gehörigenPertincnzien unterpfändlich einsetze und
verschreibe, auch deshalb den lehnsherrlichen Konsens auswirke und überhaupt
alles thue und schaffe, was der Sache Nothdnrft erfordert, wohl zufrieden sind
und in sothancs vorhabende, in aller Rücksicht zum Besten der Familie und des
Guts gereichende Geschäfteallenthalben willig konscntiren. Urkundlich haben
wir diesen unfern mitbelehnschaftl. Konsens wissentlich und wohlbcdächtig von
uns gestellet und zu dem Ende solchen eigenhändig unterschrieben, besiegelt und
recognoSciret.

Abschrift dr? rrtheilten Ncurrsr? n» dir Herrn Urttrr».
Nachdem die rssxsetivs Hochwürdigcn und Hochwohlgcborncn Herrn Vettern

von Eberstein Neuhänsischer Linie als Mitbelehntedes von mir und meinen
Herrn Gebrüderndermalen besitzenden,von nnserm sel. Herrn Vater, dem Herrn
ObristwachtmeisterOtto Maximilian von Eberstein ererbten Mannlehn-
Ritterguts zu GeHofen, der Dom- oder Hackenhof genannt, nach dcnenselben
vorher beschehener geziemenderVorstellung darein, daß ich und obcrwähnte meine
Herrn Gebrüdere zu gänzlicher Tilgung derer ans besagtem von uns besitzenden
Mannlehn-Rittergute haftenden, größtcntheils durch die Kriegstrnbeln entstandenen
Lehnsschulden ein zinsbares Kapital von fünfzehntansend Rthlr. aufnehmen
können und mögen, Dero erforderlichen mitbclehnschaftlichen Konsens ertheilet:
Als erkenne ich nicht nur für mich, sondern auch namens und in aufhabender
Vollmacht meiner Herrn Gebrüdcrc (welche Vollmachtenin vidimirter Abschrift
dieser Urkunde beilege) diese neuerliche Freundschaft mit dem verbindlichsten
Danke, sondern versichere auch für mich und meine Herrn Gebrüdere, daß,
dafcrnc auf Seiten meiner Herrn Gevettern ein dergleichen Fall sich ereignen
sollte, jedesmal das Rssiproonlu. Datum GeHofen, den 21. Mai 1790.
(U, 8.) Otto Christoph von Eberstein vor mich und in habender Vollmacht

meiner Herrn Gebrüdere Ernst Ludewig, Ernst Albrecht und Franz
Heinrich von Eberstein.

Gciltral-Pollmacht. Ich Endesnnterschriebcnercrtheile hiermit meinem viel¬
geliebten Bruder, dem hochwohlgcborncnHerrn Herrn Hauptmann Otto Christoph
von Eberstein ans GeHofen cum kg.oultnts srrdstitnsnZi et substitntos rsvooancli
govar-Us und ganz unumschränkte Vollmacht und Gewalt, alle und jede unser
väterliches Mannlehen-Nittergutzu GeHofen, der Dom- oder Hackcnhof genannt,
mit aller seiner Zubehörde an Lehen und Erbe, auch statu passivo und sonst
betreffenden Angelegenheiten und wider alle Osäitorss, so daran Anforderung
machen, und die, so sonst dessen Pertincnzien,Jura und gercchtsame,unter was
Vorwandtees seic, anfechten und beeinträchtigenoder verneinen; ferner auch
gegen meine Frau Schwägerin und meines sel. verstorbenenHerrn Bruders,
des weis. Herrn ObristlieutenantsKarl Friedrich von Eberstein auf GeHofen
hinterlassene Frau Witwe und Tochter, Frauen Josephen Adolfinen Eleonoren
verwitwete von Eberstein gcborne Freiin v. Werthern und Fräulein Augusta
Friederika Josepha v. Eberstein, es sei nun rations ckotis st illatornm,
ckotslitii und ckotationis st lsAitiiuas st nliiusntorum, oder rations ssparationis
tenäi ad allockio und was sie sonst vor Ansprüche machen möchten; endlich auch
bei Administration obbesagten Ritterguts und dessen Pertincnzien statt und im
Namen meiner ineine Gerechtsame a^sucko st sxoixisncko und wie sonst geschehen
kann, zu rcspieiren, Vergleichezu treffen, Berechnung zu halten und abzuschließen,
Pacht- und andere Kontrakte und dahin gehörige Negotia zu vollbringen, auch
abzuschließen, Klage zu erheben, zu interveniren,Rechnung zu fordern, litsm zu
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kontestiren, Be- und Gegenbeweis, Bc- und Gegenbescheinignng zu führen,
Dokumente zu prodncircn,zu rccognoscircn,Juramcnta zu äs- und isksrirsn,
zu acceptircn, rsmsäi» suspensive, und Zsvolnkivu zu interponircn, solche zu
proseqniren, zu justificiren,auch fallen zu lassen, tsskss zu producircn, auch
fallen zu lassen, Gewissens-Vertretung zu führen, zu komprommittircu, zu transi-
gireu, Uli sl veuses zu renunciren, Gelder und Geldeswcrth in Empfang zu
nehmen und zu guittiren, auch statt und im Namen meiner bei dem hohen
Lehnhofc wegen voriger und künstiger Lehnsfälle meine Obliegenheit zu beo¬
bachten und zu befolgen, auch die Lehnspflicht und Eid der Treue anzugeloben
und in meine Seele zu leisten, überhaupt alles das, so meiner Angelegenheiten
halber die Nothdurft und eine Specialvollmachterfordert und ich selbst ver¬
richten sollte, könnte und möchte, statt und in meinem Namen zu vorrichten, so
ich alles vor genehm, denselben aber schadlos halte. Und zu dessen Urkund
habe ich diese Vollmacht wohlbedacht von mir gestellet, eigenhändig unterschrieben
und mit dem beigedruckten angebornen Familien-Jnsicgcl bekräftiget.So geschehen
Stadt Markdorf am ll, bluvsmbms 1785.

(U. 8.) Ernst Albrecht von Eberstein.
(U. 8.) In tiäsin llnsns Stadtschreiberei Markdorf.

Ich Endcsunterschriebenerertheile hiermit meinem vielgeliebten Bruder, dem Herrn
Hauptmann Otto Christoph von Eberstein auf GeHofen zc. zc. (weiter wie oben).
So geschehen Haag, den 29. Nov. 1785.

(U. 8.) Franz Heinrich Frh. v. Eberstein.
Ich unterschriebener diotarius Hibbens attestire hiermit und in Kraft dieses nach

Landesgcbrauch,daß der hochwohlgeborne Herr Herr Franz Heinrich Freiherr von
Ebcrstein obenstehende Vollmacht in meiner Gegenwart eigenhändig ge- und unter¬
schrieben und besiegelt hat. So geschehen Haag, den 29. Nov. 1785.

(U. 8.) U. ?. cln Lais Not. ?nbl. 17 ß 85.
Ich EndesnnterschricbencrErnst Ludwig Baron von Ebenstem ertheile hiermit

meinem vielgeliebten Bruder, dem Herrn Hauptmann Otto Christoph Baron von
Eberstein enm tbonltats sto. (weiter wie oben). So geschehen Ussuvarclsu,den
18. Nov. 1785.

(U. 8.) lZrnsst Uonis L. cl'lZbsrstsin.
Lurgemssstsron, 8ebsponsn soll Raeäeu clor 8tacl Ussnvmrclon osrbtisoron by

clsüsn, clar perssonl)-!! voor ons op den UaÄclbuiMrs vorsbssnen clor IlooglVslgsbsrsn
Iloor ikrnsst Uonis karon von lZbsrstsin rvosnonäs binnen äöWS 8tacl, da, vvsllcs
cls vsrsn 8tanäs Treis in simsr tegonvoorcliglesitsigonbancliA bsskt vsrtoneleontsn
go^öögelcl. 1'oir lsnäs sucler snssn 8tacl sisegsl all (lausas enclo stanä van sn^er
prassiclirenclo UurAgmosstor on ssoretaris. ^otnm clon 18. klovsinbor 1785.

(U. 8.) IV. Oominieis.Eranclor Usy I^otar.

Schreiben Otto Christophs n. Cbcrstei» an den Ijosrnth Wilhelm Frhrn. u. Eberstein.
HochwohlgebornerHerr, hochgeehrtester Herr Hofrath und Herr Vetter!

Ew. Hochwohlgeb. geehrtcste Zuschrift Vvm 1. Febr. ist mir den 28. dito richtig
worden, wofür nicht allein den verbindlichsten Dank abstatte, sondern werde
auch Dero wohlmeinenden Rath, das bedürfende Kapital bei einem Privatmanne
zu suchen befolgen, sobald der Konsens von denen Herrn Vettern unterschrieben
erhalte, wovon Ew. Hochwohlgeboren Unterschrift nach Dero gcehrtesten mir im
Voraus versichernkann, da wir noch vier Brüder leben, vier Söhne
haben und einer von denen meinen auch schon einen Sohn hat. Unsere Lehn¬
sache ist ganz in Ordnung bis auf die Spesen-Bezahlung, und das Oberanf-
seheramt, als ferner Lehnhof angekündiget versichert, sobald derer Herren Vettern
Konsens zur Aufnahmedes gesuchten Kapitals erhalten, wollten Sic alle Kredi¬
toren vorladen, einen billigen Aecord schließen lassen und uns in Ruhe setzen,
weil dieses der einzige Weg zur Ausweichung einer formellen Sequestration und
Aufrechthaltung der Familie sei, welches zu bewirken gewiß Dero Wohlmcincn
kräftigst unterstützen wird, und wir uns „zu allen Gegengefälligkeiten verpflichtet
halten. Ich bitte mir also das vorhin Übersendete zu dem bewußten Gebrauch



mit erster Post gütig wieder aus, und wäre Ew. Hochwohlgcb. gefällig, gleich
Dero Einwilligungzur Aufnahme eines Kapitals ä 15000 Rthlr. zu Bezahlung
derer einzeln ans das väterliche Gut den Dom- und Hattenhof genannt,
gehabte und gemachte Schulden und zur völligen Wiederherstellung derer äußerst
rninirteu Gebäude vollzogenmit zu senden, werden Sie mich zu doppelten
Gcgengefülligkeiten verbinden.

Da ich 1737 so zu sagen als Kind aus des Vaters Hanse gegangen, 1781
erst wieder hineingekommen, bei dem schnellen Tode unseres Bruders 1785 von
nichts habe informirt werden können, alles in der größten Konfusion gefunden;
so bin dermalen noch nicht im Stande, Ew. Hochwohlgeb. von denen Familien-
Nachrichten etwas Gegründetes mitzntheilen, komme ich aber in Ruhe, wie ich zu
Gott hoffe, will alles auf das genaueste zusammen suchen und übersenden. An
den Herrn Pastor Francke habe ausführlichgeschrieben,Dero Verlangen möglichst
zu stillen, theils ans den Kirchenbüchern, thcils mit Abschrift (durch den armen
Rektor Kämpf) derer noch seienden Epitaphien und gemalten Stammbäumen an
unfern Kirchen-Ständen. Viele Familiensachen hat mein Bruder der Obristlcntenant,
wie meine noch lebende Schwester sagt, nach Leinungen gesendet, woselbst
sie auch noch sein würden. Der hochfürstl. Thurm und Taxischc Gehcimde Rath
und Regiernngs-Präsidcnt Frcih. von Eberstein, unser Vetter, welcher
an meinen Sohn, in Königsberg stehend, geschrieben, wie er unsere ganze Familie
ins Licht zu setzen willens, erbittet sich alle habende Nachrichten und Urkunden
ans, wohin auch bereits manches gesendet worden. Nach meinem Erachten sollte
man alles Gesammlctcan Ihn senden, Er will alles bezahlen, hält sich in
Regensbnrg auf. Den Stammbaum von mir und meinen Brüdern will,
wenn wieder nach GeHofen komme, kommnniciren. Beehren Ew. Hochwohl-
geboren mich ja baldigst mit einer geneigten Antwort, bleiben nebst Dero Frau
Gemahlin mir, meinem Weibel und denen Meinen ferner freundschaftlich
zugethan, dabei versichert, daß mit wahrer Hochachtungbeharre Ew. Hochwohlgcb.
ganz gehorsamer Diener

Otto von Eberstcin.
Kirchheilingen bei Langensalza,

den 1. U-rrt. 1790.

Schreiben Otto Christoph'? u. Eberstcin an ünrt Theodor Frhrn. u. Eberstcin.
Hochwohlgeborner Freiherr, hochgeehrtester Herr Geheimde Rath und Re¬

gierungs-Präsident,mein insonderS hochgeehrtester' Herr Vetter! Mit dem innigsten
Vergnügen habe Nachricht von Ew. Hochwohlgeboren durch meinen Sohn,
welcher in Königsberg bei dem gräfl. Anhaltschen Corps stehet, erhalten und
würde Dero Verlangen, durch ihn gemeldet, gerne eher willfahrethaben, wenn
nicht die vielen Drangsalen mich behindert hätten, da ich nach langen Jahren
endlich in nsere Familie zurückkomme, aber in den größten Wirrwarr, daß
mannigmal nicht weiß, wo mir der Kopf stehet. Denn alles fällt auf mich
Unschuldigen, indem 1737 ans des Vaters Haus gegangen und erst gaasi als
ein Kind mos. Mai 1781 wieder in dasselbe gekommen und durch den zu
schnellen Tod unseres Bruders, des Obristli'eutcnants, so bald hernach
erfolgt (Ob'erstl. Karl Friedr. v. E. ff 9. März 1785 am Schlagfluß), von
den ganzen Familienangelegenheitenkeinen Unterricht erhalten konnte, welche
traurige Lage die bcikommenden Schriften genüglich an Tag legen und wie
nöthig es sei, zu helfen, daß unsere Linie nicht ganz falle.' Ich habe keine
Absicht, als die Ehre der Verstorbenen zu retten, durch welche bei den harten
Kriegen und uns betroffenen Unglücksfällen wir in häufige Prozesse verwickelt
sein, so ich gerne durch Vergleiche auf einmal abthun möchte und durch gute
Einrichtungdenen Nachkommen noch etwas erhalten und allenthalbenFrieden
und Ruhe zu stiften. Liebw.erthesterHerr Vetter! ich habe, um die schweren
Kosten und Zeit zu ersparen, das Hanptschreiben gleich an Sie beide gestellt
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und zuerst cm Ihnen (Sic) gesendet, thcils weil verlcmgte Familiennachrichtcn
es erforderten, theils weil die Konsensurknnde denn, von Ew. Hochwohlgeb.
und dem Herrn Dom Propst unterschrieben und rccognoscirt, schneller eingehen
kann, weil wir zu weit zerstreut von einander leben. Eine gleichlautende mit
dem Originalreverselasse hiesiger Lande und nach Magdeburg zur Unterschrift
»nd Recognition laufen. Hoffe zu Gott, daß Er Seinen Segen dann zu einem
billigen Accord geben wird. Wunderbar sind die Wege Gottes mit unserer
Familie, wenn man alles genau überstehet und wie zerstreut wir in der Welt
leben, wobei das unterlassene Schreiben uns entfremdet und in mancherlei
Schaden gebracht, doch hat Gott noch immer Sein gnädiges Aufsehen auf und
unter uns. Wäre es doch doch auch Sein gnädiges Wollen, daß Wir einander
persönlich kennen lernten. Welche Freude, welch Vergnügen würde es nicht sein,
wenn Wir einander die besondern Wege unseres guten Gottes an uns erzählen
könnten, welches Lob würde nicht dem Allmächtigen gebracht werden des er¬
munternden Ausspruches:Ich will Dich nicht verlassen noch versäumen!

Ew. Hochwohlgeboren haben Sich also vorgenommen,unsere Familicn-
gcschi.chtc gründlich zu beschreibenund ins Licht zu setzen. Unser Vetter, der
Herr Hofrath Ebcrstein genannt von Büring in Dresden hat auch diele^
Geschäft im Sinn; ich glaube aber, daß Dieselben weit mehr thun können, als
irgend einer, weil unserer Familie ehemalige Besitzungen vorzüglich im Reiche
gewesen ec. Mein Bruder Ernst Albrecht, so Kammerjunker am Dresdener
Hof gewesen, dermalennoch am Bodcnsce lebt, hat unser Wappen an Gebäuden
in Rom gefunden :c. Dem Herrn Hofrath habe geschrieben,alle habende
NachrichtenEw. Hochwohlgeboren zuzusenden, damit es eine Ausarbeitung
würde, znmalen Ihnen in Rücksicht des Altcrthnms mehr möglich beizubringen,
indem Sie denen alten Besitzungen ani nächsten und durch Dero Bekanntschaft
genauere Nachrichten erhalten könnten. Was ich auffinden werde und sammeln
kann, will, sobald Ruhe bekomme, einsenden. Nach Leinnngen hat unser
Bruder der Obristlicutenantvieles gesendet, welches dortige Herrn Vettern wohl
werden besorgt haben. Wo die große vorrssxonäsn?. unseres Ältcrvaters, des
Feldmarschalls, hingekommen, welche zum Andenken seiner wichtigen Geschäfte
in unserm Hanse sonst aufgehobenworden, kann noch nicht erfahren, in der
Inventur fand sich dieses nicht.

Die jetzige Depesche frankire jetzo nur bis Erfurt, bitte aber Ew. Hoch¬
wohlgeb. inständigst, das seiende Porto nebst dem,Betrag an den Herrn Dom¬
propst zu verlegen und mir zu melden, sondern auch den Herrn Dompropstum
baldigste Expedition zu bitten, damit einmal zur Ruhe komme, ehe meine Tage
zu Ende laufen. Alle dieserhalb verursachten Kosten will nach Dero erwartender
Anzeige, wieviel und wohin, sogleich mit der größten Dankbarkeit berichtigen,
nur bitte noch, ans an mich gehende Sachen nur zu schreiben: „An den Haupt¬
mann Otto v. Eberstein zu Gchofcn in der Grafschaft Mansfeld." Unter
dem herzlichen Wunsch steten und vollkommenen Wohlergehens empfehle die
Meinen und mich ganz ergebenst und habe die Ehre mit wahrer Hochachtung
zu beharren Ew. Hochwohlgeboren ganz gehorsamer Diener und Freund

Otto Christoph von Eberstein.
GeHofen, den 31. Mai 1790.

Schreiben des vompropstsFrhrn. u. Edelstein au Karl Theodor <srhr». u. Eber-
^ ^ Istsin es 3. j nilist 1790.
Nonsisnr trös llonors st trös ollsr oonsin! Tai re>zn, inon ollsr oonsin,

l'llonnsnr äs votrs ollörs lsttrs ein 26. zuin 1a vsills äs raon ächzart ponr
ioi, c>n ras. Aranäs prövötö a nn zoli xstit disn snr lös lloräs «In Rllin ä trois
lisnss ä'L.r1ssllsiinst on zs xsnss passer uns äixains äs zonrs. ä'ai In, rnon
oller oonsin, Iss pisess gns zs vous rsnvo^s avso attention; vos rstlsxions sont
jnstss, st Is sort äs nos parsnts äs Esllovsn ras tonolls aussi. Uour ns
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MS Iglsssr IguZulv os pguvrs dtton js lul sorliul gus js äouugls plsiu
pouvoli' g mou oouslu Is dgpltglns ^Illsiü 6s äouuso ä mou uom Is von-
ssutsmsut 6smgu6ä g molus gu'll u'z^ gll 6ss olroouslgnoss, gul ms tusssul
snllövsmsul luoouuuss st gul s'z^ opposgsssul. 1'gl sgus äouts gussi vsyu Iss

ääpöoliss sur Iss glkgli-ss 6s notrs Lrguolls st j'gi mguää g mou oouslu,
gus js kvrgi es gu'll trouvsrait g propos pour 1s lüsu 6s Ig. tgmllls st pour
Is mlsux-strs 6ss cousluss st 6s Ig. lorZs. Vos rsllsxlous, mou obsr oouslu,
sur Ig oommuus sont probgklsmsut trös justss, ospsuägut je ms vols Ig
vietims 6'uus sspgrgtlou gus ksu uotrs oucls Is domts 6'Hllsrstslu g tglt
6s sg drguobs st 6s Ig misuus. HIIss ss sout trouvöss ollgrAäss 6s 6sttss

oousiäärgblss g Ig mort 6u 6srulsr domts, st suoors gujourällul ou ms
tglt 6ss räpgrgtlous ssss^ tortss guolgus 6spuls vluAt st guslguss gurwss js
u'gl plus risu tirs 6s Ig lorAö. L'glllsurs ss us psux pgs ms plgluärs 6u
dgpitglus Ulbert, Isgusl gsrs mss göglrss st.is crols gu' g mou ggs js
ns 6ols plus ms 6ormsr 6s uouvsgux smbgrrgs.

I/g rävolutlou su ?rguoö vg sou trgiu st vslg sgus boruss st sgus rs-

tsnus. I>ss eligpitrss sout supprlmss; guolgus pgs suoors 6strults, ou Isur
tsrg 6ss psusious, mgis js orgius Iüsu, gu' sllss ssrout pstitss st psut-Strs
mgl pgz^sss. Vous xouvs? juZsr, mou olisr oouslu, 6s Ig psius gus oslg tglt

g mss ulsoss, mgis js 6ois 6lrs g Isur lougAS, gus js suis sälüls 6s Isurs
ssutimsuts olirvtisus st üsrolguss lg 6sssus. ftus psut ou tglrs lorsgu'ou est
suvsllops 6gus Iss mgllisurs oommuus, egr suüu Is pgrtl sst prls, ou vsut ästrulrs
Is olsr^ä st lg uoblssss. ?our uous comms strgugsrs uous us sgvous pgs
suoors notrs sort, uous uous tlsn6rous liäs st uuis gux Zrgu6ss mglsous, gul
out 6ss blsns su ^Isgos. II sst osrtgiu gus Nr. 6s llsrugu g äts psu gmlogls
g Ig oour 6s Usss-Ogrmstgät st 6s Usux-pouts; Iss prluoss lul out tglt su-
tsuärs, gu'ils u'gvglsut rlsu g trgltsr gvso Ig ugtlou trgueglss, gu'lls ss

tlsu6rglsut gux trgltös st g os gu'll Isur gvglt sts promls pour Isur possss-
slous. t/'svöoliö 6s Lgsls sst lüsu 6gus Ig mSms possssslou st lüsu uommä

6gus Is trglts 6s Nunstsr, mgis mgl^rv tout oslg ^s us suis pgs trguczull,
uous sommss tou^ours Izgttus, ll us s'gZlt ciuö 6u plus ou 6u moius. Nol
su xgrtloullsr ^'s psr6rgl bsgueoup s'll tgut psr6rs. ?our lg ^urls6lotlou
^plsooxgls 6u prluos ^'s orols ciu'slls sst lrrsvooglzlomout psr6us pour I'^.I-
sgos, ou 6sslZus msms 6sA Nr. 1'svScius 6s I0z?66g, uotrs sutkrgAgn, pour
Hvöcjus 6s dolmgr. 6'gl tglt, mou oder oouslu, vos oompllmsuts g ^.rlssüslm
st ou ^ sst lüsu ssusllüs, ^js Iss tsrgl g mss ulsoss st ^s ms tgls Agrgu6 6s
touts Isurs ssuslblllts. ,1s prössuts mss rsspsets g N° ü'Hbörstslu st ^s ms
tsrgl Zlolrs, mou clisr oouslu, 6'strs touts mg vis gvso Is äsvousmsut Is plus
tsu6rs st Is plus eoustgut. Nouslsur st trös oüsr oouslu votrs trös üumkls
et trös odtüssgut ssrvltsur st oouslu HUzsrstslu.

Nachdem init dem Tode des bayreuthischen Kammerherrn Otto Karl

Franz v. Eberstein 1816 der Hauptzweig der Domhöfer Linie ausgegangen

war, die nächsten Lehnsanwärter, die Besitzer des Teichdammgütchens,

August und Robert v. Eberstein (deren Gerichtshalter der in Wiehe

wohnende Vater des berühmtesten Historikers der Gegenwart Leopolds

v. Ranke war), aber wegen der großen während der Kriege auf den

Domhof gehäuften Schuldenlast und wegen des Verfalls der Gebäude in

die Lehnsfolge nicht eintreten wollten: so wurde dieser Haupttheil des ehe¬

maligen Hackenhofes (von welchen: der Teichdamm nur ein Avolsum war)

zur Subhastation gestellt. In dein am 6. Februar 1817 zu Sangerhausen

abgehaltenen Termine hatte der Major v. Holly 20 000 Thlr., Baron

Wilhelm v. Eberstein für die gesamte Neuhäuser Ebersteinische Linie

20 100 Thlr., der mit einer geborenen Lüttich verheirathete Major Ulrich
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auf Ober-Heldrungen und Harras aber 28 000 Thlr. für den Fall geboten,
wenn dle Familie v. Eberstein sich der Mitbelehnschaft entsagen würde.
Hierauf konnten selbstverständlich die Besitzer des Harras- und Trebra'schen
Rittergutes in GeHofen nicht eingehen. Da außerdem infolge der vielen
im Laufe der letzten Jahrhundertevorgenommenen Vcrtauschungenund Thci-
lungen der zum Hackenhofe ursprünglich gehörenden Planstücke keine genauen
Grenzen gegen die daneben liegenden, zu den beiden anderen Gütern ge¬
hörenden Stücken fixirt worden waren, auch die Hölzer in Gemenge lagen,
sodaß die Ebersteinischcn Vettern sich gegenseitig die Durchtrift gestatten
mußten, was sie doch aber keinen: Fremden zugestehen konnten: so war es
für die Neuhäuser Linie der Familie ein Gebot der Notwendigkeit, den
Domhof nicht in fremde Hände gelangen zu lassen. Und Wilhelm v.
Eberstein, die anfängliche Widerwilligkeitder Vettern, des Baron Wolf
und des Hauptmanns Ernst, überwindend, setzte den Zulauf des Domhofes
zu 28 000 Thaler durch, mit so vielen Schwierigkeitendies auch verbunden
war. Es gelang ihm, zur Anzahlung und zur Tilgung der durchaus abzu¬
stoßenden Posten von der Prinzessin Karo line v. Schwarzburg-So nders-
hauscn ein Kapital von 25 000 Thlr. geliehen zu erhalten. Dies Kapital
sollte auf die beiden, sozusagen schuldenfreien Stammgütcr, den Harras- und
Trebra'schen Hof, eingetragen werden. Zehn Jahre lang aber schrieb der
Bevollmächtigte, Justiz-Kommissar vr. Glasewald in Naumburg, sich die
Finger ab, um von der Lehnskurie in Naumburg die Genehmigung hierzu
zu extrahiren. Es war nämlich dieser Behörde durch harmlosen Zufall eine
simple Abschrift des Testaments des Majors Wilhelm cl. ck. Standquartier
Seehausen 25. Mai 1750 eingereicht worden, ans dessen §. 7 die Lehnskurie
ihre Versagung der nachgesuchten Eintragungsgenehmigung deducirte,ohne
sich die Mühe zu geben, die wirklich vorliegendenkonkreten Verhältnisse an¬
zusehen. Es war dies ein wirkliches Cabinetsstück des „grünen Tisches"!
Der Major Wilhelm — dessen angezogenesTestament für die dermaligen
Besitzer der ehemals von ihm innegehabten Mannlehngttterin keiner Weise
juristisch bindend war, da er nicht ihr unmittelbarer Ascendent war und
ihre Verwandtschaftmit ihn: schon über das Z. und 4. Glied hinaus lag —
hatte jene Bestimmung in dem ominösen §. 7 „lediglich der Familie
zum Besten, um dieselbe in etwas bessere Umstände zu setzen" getroffen;
er wollte „daß dasjenige, so meine Herren Brüder und Brüder-Söhnevon
mir ererben, nicht verthan" — also erhalten — werden solle! Nun liegt bei
der Subhastationdes Domhofes die sichtliche Gefahr vor, daß die Integrität,
ja vielleicht selbst der Besitz der vom Major Wilhelm überkommenen Güter in
Frage steht, andererseits bietet sich die günstige Gelegenheit, den Besitz durch
Zukauf des dritten, mit ihnen in: Gemenge liegenden Gutes nicht nur in:
Wertste wesentlich zu erhöhen, sondern auf das Beste für die Zukunft zu
sichern: aber der auf Wortklauberei eingeengte Verstand der abstrakten
juristischen Gelahrtheit, für welche die wirkliche Sache, als auf welche sich
die gebrauchten Worte lediglich beziehen, gar nicht in der Welt ist, gewinnt
die Oberhand! liat snstitia, porsat inuncins! — Der Prinzessin von
Schwarzburg war es natürlich nicht zu verargen, daß sie schließlich unge¬
duldig wurde und eventuell Kündigung in Aussicht stellte. Wo sollte nun
aber damals Geld herbeschafft werden?! Auf die Mansseldschen,im Prozesse
begriffenen Güter hätte kein Mensch einen rothen Heller dargeliehen! Um das
Maß der Verlegenheiten voll zu machen, kamen noch die mehrfachen Mißernten
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jener Jahre hinzu, welche so vielen Ökonomen den Ruin brachten. Der

Pächter der beiden Stammgüter, welcher auch den neuzugekauftcn Domhof

hinzu erhalten hatte, war zweimal genöthigt gewesen, sich insolvent zu er¬
klären. Nun war überdies noch der söhnclose Hauptmann Ernst v. Eber-

stcin von der Morunger Branche, der an dem Besitze des Domhofes nie ein

rechtes Interesse gehabt hatte, dein Major Gustav gegenüber unermüdlich in

Darlegung seiner einseitigen Ansicht, daß der Zulauf des Domhofs ein

großer Fehler gewesen und dieser daher sobald wie möglich wieder gilt

gemacht werden müsse:

Schreit»?» dr? Hauptm»»»? Ernst v. Elirrstcin nn scinc» Urtier Major Gusto»
v. Elierstein ä. ct. Groß-Leinnngcn, W. Dez. I8N.

Mein Herr Vetter! Ich beehre mich, Ihnen meine Ansichten und Wünsche

in Betreff des Domhofes mitzutheilcn. Der Kauf dieses Guts ist aufrichtig
durch Übereilung von uns geschehen. Wir besitzen ihn nun bereits über 13 Jahr.
Wer kann sich aber rühmen, nur den Werth eines Buttcrbrods davon gesehen
zu haben? — Die Vortheile, die allenfalls damit verbunden sind, gehören dem
Pächter an. Dieser aber weigert sich für die Zukunft auch das geringste mehr
Pacht zahlen zu wollen und mit dem gegenwärtigen kommen wir bei dem Geld¬
bedarf nicht aus.

Belieben Sie die- Summen zusammcu zu addiren, die darauf haften, so
sind es über 26 000 Thlr. Schulden. Hier fehlen aber noch 1000 Thlr., welche

von jetzt an bis Ostern au die Frau Amtschösserin Osterloh gezahlt werden
müssen. Die Hälfte hiervon wird zwar zu decken sein, aber wo bleibt der an¬
dere Theil, der im April gefällig ist? — Hier erwächst uns abermal eine neue

Verlegenheit, und diese zu lösen, wird unS neue Kosten verursachen und so wird
es fortgehen. Wenn wir ein Übel bekämpft oder beseitigt haben, so tritt das
andere hervor. Das Drückende liegt darin, daß wir nicht wenigstens einen Theil
aus eigenen Mitteln auf dies Gut bezahlen können, so wäre man nicht immer
der Gefahr ausgesetzt, das Ganze herbei schaffen zu müssen. Ich gedenke noch
nicht der Mühseligkeiten, Reisen, Korrespondenz u. s. w., was damit verbunden ist.

Wenn ich mir nun die Frage vorlege: Du hast keine Lehnserben, mein
Bruder ist dem ganzen Besitzstande von jeher abhold gewesen; mein freies Ein¬

kommen muß ich dabei aufs Spiel setzen, um dagegen nichts zu gewinnen, als
Mühseligkeit; so muß ich daher unbedingt den freien Verkauf wünschen und vor¬
ziehen, zumal weil es noch Zeit dazu ist. Man gestattet uns nicht einmal so
viel darauf zu borgen, als der Bedarf erfordert. — Gesetzt auch, wir setzten es
durch mit der Aufhebung des Fideikommißes, so geht aber wenigstens ein Jahr
hin, wenn es nur auf dem kürzesten Wege ausgemacht, vielweniger wenn wir
es mittels Prozeß durchführen wollen. — Bei den Kapitalien, die uns nun

während dieser Zeit gekündiget werden, tritt nicht nur doppelte Verzinsung ein,
sondern wir werden auch in Prozesse verwickelt, indem ein jeder fürchtet, das
Seine nicht zu erlangen, und so erfolgen Arrestanlagen und zuletzt Subhastatiou,
wozu wir es durchaus nicht kommen lassen dürfen.

Bei einem Gute, das durch entstandenen Debit subhastirt wird, bekommt

der Eigener nie den Werth desfalls wieder, weil ein jeder Käufer darauf rechnet,
daß der Verkauf geschehen muß und danach richtet er auch sein Gebot ein.
Dies ist aber mit vielen Kosten verbunden; denn jede Branche der Gläubiger
schickt einen Deputirten bei jedem Termine und jeder Verhandlung, um zu sehen,
wie es mit seinem Kapital steht; sowie jeder Kreditor, der an GeHofen gerichtlich
oder außergerichtlich zu fordern hat, ist sich selbst verbunden zu liquidiren. Dies
ist die Ursache, warum die Kosten steigen. — Wir wollen uns hier nicht täuschen,
wenn der jetzige Schuldbedarf nicht herauskommt, so wird die Arrestanlage auf

die übrigen schuldenfreien Güter übergetragen, und so ist die Sequestration fertig,
wenn wir nicht zeitig der Sache eine andere Wendung geben.
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Dies ist eS, was mich bestimmt, den freiwilligen Verkauf des Gutes vor¬
ziehen zu müssen. Hier können wir dem Käufer, da es Lehne ist, Präpositionen
machen, die Lehne abzutreten, auch, wenn es verlangt wird, zu allodificiren.
Übrigens kann der Besitzstand durch das getrennte Avolsnm des Dcichdammguts,
wenn der Käufer den Werth desselben bezahlt, vergrößert werden, im Fall es
von ihm verlangt würde. Wir ersparen dadurch Gerichtskosten und erlangen
einen höhern Werth, als wenn man nnsern Willen durch gerichtlicheEinmischung
beschränkt. Wir haben die Wahl unter den Käufern. Ncgotiantcngebühren
fallen weg, denn wir bedürfen derselben nicht, weil die Kapitalien nicht erforder¬
lich sind, wenn wir ihnen bekannt machen, daß wir in Verkaufsunterhandlung
stünden.

Der Domhof hat zwei Hauptmängel, die manchen Käufer abschrecken:als
das Wohnhaus und Jnventarium. Es gehört wirklich ein Sümmchen dazu,
diese Gegenstände zu repariren und in den Stand zu setzen. Sollte die Schuld
nicht ganz getilgt werden können, so will ich doch jetzt lieber ein geringes an
meinem freien Einkommen verlieren, als mich künftig in eine drückende Se¬
questration verwickelt zu sehen. Hierbei fühle ich mich noch privatim verletzt.
Vom Domhof bin ich Besitzer von '/, und ^/g. — Ist kein Geld vorhanden, so
hat man zu der Fideikommißkasse seine Zuflucht genommen, wo mir nicht allein
ein höherer Erwäg, sondern 5'/z Dreizehntheil zustehet. Dies muß nun erst
wieder ausgeglichen werden, indem ich doch nicht mehr bezahlen kann, als mein
Besitzstand erfordert. Belieben Sie das, was ich hier ausgezeichnet habe, in
Überlegung zu nehmen. Es können übrigens alle Juristen darüber absprechen,
ob sie meinen Ansichten hierbei nicht beitreten würden. Mit aller Hochachtung
zeichnet sich ^hr ergebenster Vetter Ernst Freiherr v. Eberstcin.

Fcrncrmcitcs Schreiben des Hmiptiiin»» Ernst an seinen Vetter Gnstnu <i, ll, Groß-
Lcinniijre», 26. chcbr. l832.
Mein Herr Vetter! Wenn Sie meinen Vorschlag gütigst berücksichtigen

wollten, so gäben wir dem Amtmann Hammer nunmehr» Nachricht, daß uns
die Nothwcndigkcit gebiete, den Dom- und Hackenhof verkaufen zu müssen; wir
böten ihn doch die beiden Güter, Harras, und Trebra's, für den alten Pacht
und sonstigen Verhältnissen des Kontrakts an, bemerkten zugleich, wenn er Aus¬
stellungen machen sollte, sie anderweit verpachten müßten. — Sollte er jedoch
die Pachtung beibehalten und dadurch mit uns in Verbindung bleiben, so dürfte
der junge Hammer geschickt genug sein, einen zweckmäßigenAnschlag zu fertigen.
Hierin muß nun alles aufgenommen sein, alle Branchen, sowohl Vierfüßigen
als Federviehes, als Ertrag abgeschätztwerden. So könnten wir auch gleich die
Käufer an den Amtmann Hammer nach Gehofcn weisen. Es versteht sich, daß
wir ihm offeriren, diese Gefälligkeit ans eine andere Art zu vergütigen. Der
Anschlag muß allemal die Forderung übersteigen. Ich nehme an: wir fordern
36 000 Thlr., so muß immer die Summe des Anschlags sich gegen 40 000THW.
belaufen.

Nun müssen die Materialien, welche zum Anschlage erforderlich sind, dem
Amtmann Hammer, oder wer sonst damit beauftragt wird, geliefert werden. Wenn¬
gleich die Felder jetzt mit Schnee bedeckt sind, so sind wir doch Ende Januarius.
Die Vorbereitungen zum Verkauf nehmen immer noch Zeit weg, ehe sich Käufer
finden, und so werden auch die Felder besichtigungsfähig. Ohnedem glaube ich,
daß sich entfernte Käufer nicht einfinden werden, sondern nur solche, die in der
Nähe wohnen und mit der Gegend bekannt sind. In öffentlichen Blättern läßt
man ohngefähr das setzen was gewöhnlich ist: Ein Mannlehn-Rittergut mit
allen Gerechtsamen, als Gerichtsbarkeit, ckos pairormims, Jagd, Fischerei, welches
in der Goldenen Aue belegen, stehet ans freier Hand Familienverhältnisse halber
zu verkaufen, wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition und wo man auch
das Nähere durch portofreie Briefe erfahren kann. Dies ist es vor der Hand,



worauf wir hinarbeiten müßten; es oersteht sich aber, daß wir uns erst mit
Cammer einigen. Mit aller Hochschätznng unterzeichnet sich ihr ergebenster Vetter

Ernst Freiherr v. Eberstein.

Von diesem seinen Standpunkte aus war es dein Hauptmann Ernst

auch nicht schwer, den ebenfalls söhnclosen Minister v. Eberstein in Mainz

dazu zu bewegen, daß auch er zum Wiederverkaufe des Domhofes seine Ge¬

nehmigung ertheilte. So blieb denn dein von allen Seiten gedrängten

Major Gustav — da auch die anderweitige Verpachtung aller drei Güter

nicht glücken wollte — nichts anderes übrig, als das Gebot des damaligen

Pächters des Klosters Dondorf, Amtsverwalter Lüttich (dessen Frau eine
Nichte der Majorin Ulrich war und von dieser das zum Kaufe erforderliche

Geld geschenkt bekam) anzunehmen und diesem den Domhof gegen Übernahme

der Schulden und erwachsenen Kosten zu übergeben:

Zwischen nachbenanntcn Kontrahenten ist bis auf allerhöchste lehnherrliche
Ratihabition folgender Kaufkontrakt wirklich verabredet und geschlossen worden,

s 1. Es verkaufen
der königl. preuß. Major Karl Heinrich August,
der königl. preuß. Major Moritz Wilibald,
der königl. preuß. Major Gustav Adolph,
der königl. großbritan. Kapitän Ernst Albrccht,
der königl. großbritan. Kapitän Franz Botho,
der königl. preuß. Hauptmann Ernst Karl Rud. Ludwig,
der königl. preuß. Major Karl Heinr. Christ. Wilhelm und
der ehemalige Staatsminister Karl Theodor Joseph,

sämtl. Freiherrn von Eberstein
das besage Hypothekcnscheins ä. <t. Ober-Landesgericht Naumberg 17. Febr. o.
ll'ow. IV. sub Uo. 55 pg,A. 193 ssc>. des dortigen Hypothekenbuchs zu Vl2» kür
jeden der 5 ersten und zu ^/,z„ Antheilen für jeden der übrigen Verkäufer
berichtigte, im Herzogthum Sachsen und dessen Sangerhäuser Kreise zu GeHofen
belegene Mannlehn-Rittergut, der Dom- oder Hackcnhof, bestehend in Wohn-
nnd Wirthschafts-Gcbäudcn, Feldern, Wiesen, Gärten, Holzungen, Schäferei-
Gerechtigkeit, Diensten oder die an deren Stelle tretenden Dienstlösungs-Geldern,
Zinsen, Lehngeldern, Jagden, Gerechtsame und dem appendicirten Jnventario
sub samt übrigem Zubehör hierdurch und kraft dieses an

den Amtsverwaltcr Karl Friedrich Lüttich in Klostcr-Dondorf
um und für die wohlbedächtig verabredete Kaufsummc von 28000 Rthlr. buch¬

stäblich achtundzwanzigtausend Thaler preuß. Louit., nämlich 27400 Rthr. für
den Dom- oder Hackenhof samt lehnspslichtigcn Zubehör und 600 Rthlr. für
das nicht zum Lehn gehörige Jnventarium sub

s 2. Das Kaufpretium wird mit 4500 Rthlr. zu Joh. g,. o. als den 24.

Juni 1832 und, wenn bis dahin der lehnsherrliche Konsens nicht eingehen sollte
längstens bei dessen Beschaffung sofort, und 23500 Rthlr. als das Residuum zu
Neujahr 1833 und bis dahin mit 4'^ °/„ Zinsen von dem obangegebenen Zeit¬
punkte an gerechnet, wofern nicht etwa die Kaufgelder vom Käufer früher erlegt
werden sollten, in welchem Falle die Verzinsung vom Tage der Gelderzahlung
an weg fällt, von dem „Käufer entrichtet und bezahlet.

§ 3. Die Natural-Übcrgabe findet statt, sobald die lehnsherrliche Genehmigung
eingeht. Da jedoch das Gut gegenwärtig verpachtet ist und die Pacht zu Johanni
1833 erst exspirirt, so tritt Käufer in die Rechte und Pflichten des vorhandenen
Pachtvertrages und bezieht den Genuß der Pachtgelder.

§ 4. Das jus patrouatus bleibt den Verkäufern als ein zu ihrer Familie
gehöriges und auf der Person ruhendes Vorrecht zu Vermeidung künftiger
Streitigkeiten hiermit vorbehalten. Auch reserviren sich Verkäufer die bis Johanni
a. o. fällig werdenden Lehngelder.
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K 5. Ohne Konsequenz auf übrige Gerechtsamen soll der Dom- oder

Hackcnhof hinsichtlich der Jagd- und Fischerei, so lange eine Gemeinschaft

unter den Gütern fortdauert, zu einem Viertel des ganzen Ertrags parti-
cipiren; im entgegengesetzten Fülle werden aber die Gerechtsamen nach dem

benrtheilt und beseitigt, worin das Gut vor dem combinirten Zustande
als selbstständiges Grundstück sich befand.

§ 6. In Ansehnng des bei den Gerichten angestellten Justitiarius

Ohme und Aktnarius Eichholz verbleibt es für ihre Person bei den gegen¬
wärtigen Bestallungen derselben.

Z 7. Da der Kontrakt in Bausch und Bogen geschlossen worden, so wird
von Seiten der Verkäufer für den Inhalt oder Ertrag des Guts durchaus keine
Gewähr geleistet.

Z 8. Die pro 1832 bereits geschlagenen Hölzer werden vom Verkäufer
keineswegs excludirt, dagegen muß aber auch Käufer alle darauf verwendeten
Ausgaben und Deputate übernehmen.

Z 9. Die Verkäufer gestatten auf ihren angrenzenden Besitzungen dem Ab-

käufer eine freie Durchtrift mit seinem Viehe nach dem Domhofsholze, jedoch
auf eine Weise, wie sie für beide Theilc am wenigsten lästig ist.

Z 10. Die Kosten des Kontrakts, lehnsherrl. Konsenses, der Gutsübergabe,
Bcsitztitel-Berichtignng inet. Stempel übernimmt Käufer allein.

Z 11. Die Verkäufer leisten nunmehr auf die gesummte Hand und
Mitbclehnschaft des Dom- oder Hackenhofs gänzlich Verzicht, lassen Lehn
und Eigenthnm dem Käufer nicht nur auf, sondern verwilligen auch, daß nach
erfolgten? lehnherrlichcm Konsens der Besitztitel gedachten Ritterguts für den¬
selben im Hypothekenbuche eingeschrieben und eingetragen wird.

Z 12. Beiderseits Kontrahenten entsagen allen Einreden und Ausstüchten,
namentlich dem Einwände der Verletzung wollen sich zu diesem von ihnen
wechselseitig acceptirten Vertrage gerichtlich bekennen und gemeinschaftlich um
lehnherrliche Genehmigung derselben nachsuche??.

Ucrhandclt jlatrtin.-Gcricht Aehofc», dr» 24. Jan. 1333.

Der heutige Tag war bestimmt, um den hiesigen Domhof von den zeit-
herigen Besitzern Freiherrn v. Eberstein an den Käufer Hrn. Amtsverwalter
Karl Friedrich Lüttich zu übergebe??. Es erschienen daher persönlich und als
verfügungsfähig bekannt Seitens der zeitherige Besitzer: a) der Herr Haupt¬
mann Ernst Karl Rudolf Ludwig Freih. von Eberstein von Groß-Leinrnngen
für sich und in General-Vollmacht seines Hrn. Bruders Major Karl Heinrich
Wilh. Christian Fmherr von Eberstein; b) der Hr. Major Gustav Adolf
Freiherr v. Ebcrstein daher für sich u. ???. General-Vollmacht seiner Herren Brüder,
namcntl. Major Karl Heinrich August, Major Moritz Wilibald, Kapitän
Ernst Albrecht und Kapitän Franz Botho, sämtl. Freih. von Eberstein, sowie
auch als Mandat, sudstlt. des Hrn. Amtsrath Kaupisch zu Wcißenfels, Bevoll¬
mächtigter des Herr?? Staatsministers Karl Theodor Joseph Freih. von Eberstein
und L) Seitens des künftigen Besitzers der Hr. I. Bnchholz von Wiehe in
angebl. Auftrage des Hrn. Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich, der übrigens
heute auch noch erscheinen und die vorhabende Verhandlung genehmigen werde.

Nachdem der Herr Major Gustav Adolf Freih. von Eberstein mit Bezug
auf das bei hiesigen? Gerichte unmittelbar eingereichte Schreiben des Hrn. Amts¬
rath Kaupisch c>. <Z. Weißenfels 19. d. M. als dessen After-Bevollmächtigter sich

legitimirt hatte, verschritt man zun? Üebergabe-Geschäft. Demselben wurde der
Kaufkontrakt über hiesigen Domhof, Ä, 3. 12. Juni st rsooK. 27. Juli 1832
zu??? Grunde gelegt, und erklären die Herrn Freiherr?? v. Eberstein für sich und
ihre Mandanten, daß sie das mittels gedachten (loutrnoto 3. 3. 12. Juni st

rscoA. 27. Juli 1832 ai? de?? Herrn Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich ver¬
kaufte, allhier belegene Rittergut Domhöf-Antheils, wie es in seinen Dämmen
und Grenzen vor Alters gelegen und noch liege, auch von allen bisherigen
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Posscssorcn genutzt und gebraucht, oder von ihnen hätte besessen, genutzt und
gebraucht werden können, mit allen Appcrtincnzicn, Rechten, Herrlichkeiten, Nutz¬
bar- und Gerechtigkeiten, Lasten und Beschwerden, erb und cigcnthümlich an

gedachten Herrn Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich jedoch ohne Gewähr¬
leistung und unbeschadet der im Kontrakte ä. ä. 12. Juni st rscoZ. 27. Juli
v. I. gemachten Konditionen und Reservate hierdurch resigniren, abtreten und
enträumcn wollten.

Der Hr. I. Buchholz acceptirte dies namens des Hrn. Amtsvcrwalter
Lüttich bestens und ergriff für denselben Besitz und Eigenthnm, bekannte, daß
die Übergabe des Domhof-Ritterguts mit allen Zubehörungcn rssp. in der ver-
und erkauften Maße bewirkt und von den Herrn Verkäufern die Ländcreicn und

Wiesen nach der Specification in avtis Hsp. III. 1b äs 1772 fol. 7 mit
297 >/z Acker Feld und 31 Acker Grumt- und Hcuwiesen, sowie 8 einzelne
rücksichtl. ihrer Grenzen mit Steinen und Gräben gehörig markirte Parzellen
Waldung, nicht minder die im Kaufverträge sub ^ specificirtcn Jnventarien-
Stücke richtig gewährt worden.

Anlangend die Gerichtsbarkeit des Domhofs, so soll solche vor der
Hand mit der des Harras- und Trebraischen Ritterguts kombinirt bleiben.
Die Herren Komparenten sind einverstanden, daß die Jurisdiktion des Dom-
Hofs, welche sich über die in dessen Brandversichcrungs-Kataster spccifieirten

Häuser und Hinsicht!, der Flur über die dahin lehnbarcn Äcker erstreckt, bei einer künf¬
tigen Separation nach diesen Anhaltspunkten ernirt regulirt werden solle und müsse.

Im Interesse der Jagdgercchtigkcit wurde erinnert, daß solche von den
hier vorhandenen 4 Rittergütern gemeinschaftlich und zu gleich großen Thcilen
in Wald und Flur exercirt werde, mithin der Domhof zu einem Viertel participire.

Die Bau- und Spanndienst-Äblsösungsgclder ergeben sich aus dem
Ablösungs-Vcrgleiche ä. cl. 20. Jan. 1832 zur Summe von 785 Thlr. und die

Erbpachts-Gelder incl. Erbzinsen an 30 Thlr. Kanon von Gasthofe, 37
Thlr. 13. 2 prpi't. Erbzinsen, 33 Stück Gänsen, 72'/z Hühnern, 2 Nordh.
Schffl. Weizen, 2 dgl. Roggen, 4 dgl. Gerste, 25 dgl. 6V2 M. Hafer; sowie
die verschiedenen Arten und Quantitäten der unabgelöseten Frohndienste
werden durch die anliegenden Specificationen nachgewiesen.

Über die richtige und vollständige Übergabe aller dieser Gegenstände wurde
vom Herrn I. Buchholz wiederholt guittirt. Jnmittclst hatte sich auch der Hr.
Amtsverwalter Karl Friedrich Lüttich von Dondorf persönlich eingefunden.
Gerichtswegen wurde ihm obige Verhandlung ablesend bekannt. Er genehmigte
solche überall und will es so angesehen wissen, als ob er die von Hrn. I. Buch¬
holz bewirkten Erklärungen und Quittungen selbst abgegeben hätte. Zugleich
bekannte Herr Lüttich mit Bezug auf Z 8 des Kaufkonirakts, daß er die ge¬
schlagenen Hölzer ebenfalls richtig erhalten habe.

Endlich wiederholen die Herrn Kontrahenten, daß es bei dem Domhofs-

Kanfkontrakte ä. ä. 12. Juni sk rssoZ. 27. Juli v. I. überall bewende, nur
solle in Betreff der Z 9 erwähnten Durchtrift Joh. a. c. bei Gelegenheit der
vom Herrn Amtmann Hammer, als derzeitigen Pachter des Domhofs, zu
leistenden Rückgcwähr dieses Guts unter Konkurrenz der Herren Kontrahenten
die Durchtrift selbst an Ort und Stelle bestimmt und festgestellt werden.

Schließlich ward in Betreff der Kanfgcldcr annoch zwischen den Herren Kontra¬
henten folgende Berechnung gepflogen, als: 28000 Thlr. pr. Krt. des Kaufschillings,
hierzu 735 Thlr. Zinsen davon ä 4>/z °/° vom 24. Juni 1832 bis äako,
28735 Thlr. 8a. Hierauf bezahlte d. Hr. Lüttich sofort in Abschlag 20000 Thlr.,
sage zwanzigtausend Thaler baar, 1600 Thlr. sage sechzehnhundert Thaler durch
Zurechnung (nämlich 1000 Thlr. als die Hammersche Pachtkaution, welche Hr.
Lüttich hiermit zur Selbstvertretung übernimmt und weshalb die Herrn Frei¬

herrn v. Eberstein sx nsxu gelassen werden, 600 Thlr. Pachtzinsen und 135
Thlr. Restbetrag vom Domhofc auf die Zeit von Johanni bis Weihn. 1832,
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welche Herrn Lüttich kontraktmäßig gehörten, die aber die Herrn Frhr. v. Ebcrstcin
selbst noch erhoben haben und sich in An- und Abrechnung bringen lassen.Sonach besteht das Residuumdes Kaufpretii und der Zinsen annoch wie
angegeben in 7135 Thlrn., die bis zur völligen Abzahlung kontraktmäßig d, 4'^ °/„
zu verzinsen sind, wozu Hr. Lüttich sich wiederholt verpflichtet hält. Die Herrn
Verkäufer quittiren über die in obiger Art mit 21600 Thlrn. sage einnnd-
zwanzigtausend Thalcrn ihnen gewährte Abschlagszahlunghierdurch und kraft
dieses in der bündigstenRechtsform, und Hr. Lüttich, der dies acceptirt, ist er¬
bötig, das Residuum »<17135 Thlr. sobald die Löschung der 6000 Thlr. Kapital-
nnd ZinSfordernngder Frau Harpke, welche ans dem Domhofe hypothekarisch
haften, nachgewiesen werden, ebenfalls sogleich zu erlegen. Weiter fand sich nichts
zu verhandeln. Die Herrn Verkäufer versprechen die Löschung der Harpk.
Forderung zu extrahiren und gestunden bis dahin gegen die stipnlirte Verzinsung
die Abzahlung des Kaufgelder-Residui.V. g. n.

Ernst Freiherr v. Eberstein,

Gustav Adolph Freih. v. Eberstein,

Karl Friedrich Lüttich. Buchholz.
De. Pinckert. Eichholz.

Hinsichtlich des Patronats hatte Gustav schon bei Lebzeiten seines Bruders

Wilhelm bei der Besetzung der durch den Tod des Pastors Franke vakant

gewordenen Pfarrstelle arge Widerwärtigkeiten durchzukämpfen; es knüpfte

sich sogar ein Streit innerhalb der Familie über das Stimmrecht hieran,

welcher denn zuletzt seine Ausgleichung fand durch eine zwischen dem Minister

K. Th. v. E., dem Baron Wolf v. E. und den Mitgliedern des Tilsiter

Zweigs der Dillenburger Branche und der. Morunger Branche vereinbarte

und dahingehende Übereinkunft fand, daß hinfort die Ausübung des Stimm¬

rechts nach Köpfen, nicht aber nach Stämmen und Gutsantheilen statt¬

finden solle.

Als im I. 1825 der kurz vorher bestellte Pfarrer Fuhrmann gestorben

war, meldeten sich zu dieser ausgezeichnet dotirtcn Stelle nahe an 80 Be¬

werber. Gustav glaubte nach einer früheren gelegentlichen Verständigung

mit seinem Bruder Franz einen glücklichen Griff zu thun, wenn er die

Stelle dem damaligen Pastor in Gonna bei Sangerhausen Wollweber

übertrüge; er benachrichtigte diesen von seinem Entschlüsse, ihm die Stelle

verleihen zu wollen und ersuchte ihn, officiell bei ihm darum cinzukommen.

priuntschrcibr» drs Pastor? Wolliuclicr o» drn Major Gustav Adolph Frhrn.
u. Etierstei» «1. <1. Gonna, 24. Febr. 1825.

Hochwohlgeborcner Herr, Hochverehrter Herr Major! Das gütige Schreiben
Ew. Hochwohlgcborcn Gnaden hat mich So angenehm überrascht, daß ich in
diesem Augenblicke außer Stande bin, Ihrem besonderen Wohlwollen würdig zu
danken! Meine Freude kann rem keine Worte finden. So wird denn die Für-
sehung durch Ihre gütige Unterstützung mich bald näher zum Ziele führen.
Halten Sie sich überzeugt, Verehrter Mann, daß Sie Ihre Gnade an keinen

Unwürdigen verschwenden werden. Morgen werde ich mich beehren, das An-
haltnngsschreiben, entweder in Person zu übergeben, oder, daferne mich Ilmstände
abhalten sollten, solches durch einen Expressen einsenden. Der ich mit schuldiger
Verehrung beharre Ew. Hoch- und Wohlgeborcn nntcrthäniger Wollweber.

Anhalt»ngs-Schreibender Pastors ttlollwelirr <1. >1. Gonna, 23. Febr. 1325.
Gnädige, Hoch- und Wohlgeborenc, Jnsonders Hochverehrte Herren! Wenn

das durch den Tod des Prediger Fuhrmann neuerlich erledigte Pfarramt zu

GeHofen den heißen Wunsch nach Verbesserung meiner Lage dringend bei mir
8
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aufregt, so werden Ew. HochwohlgeborenGnaden es mir gütigst verzeihen, wenn
ich es wage, Hochdicselbenbittend anzugchen. Je weniger ich es mir aber er¬
laube, durch eine breit ausgesprochene Schilderung sowohl des mäßigen Ein¬
kommens meiner beschwerlichen Stelle, als auch der für mich so drückenden Folgen
einer länger denn sechs Jahre getragenen Substitution lästig zu werden, desto
mehr wage ich es nicht nur in llnterthänigkeit, sondern auch mit freudigem Ver¬
trauen zu bitten.

Die Fürsprache, mit der Sich Männer von Würde, Umsicht und Bildung
bei Ew. Hoch- und Wohlgcboren für mich verwendeten,spricht ebenso ermuthi-
gcnd, als ehrenvoll für mich. Die gnädige Erfüllung meines Gesuchs würde
dem Glücke meines Lebens einen neuen Zuwachs geben und mich zur feurigsten
Dankbarkeitund dem eifrigsten Streben einer Solchen Wohlthat würdig zu
werden, entzünden, zugleich aber auch die Huldigung der Verehrung bleibend
machen, mit welcher ich beharre Ew. Hochwohlgeboren nnterthänigcrDiener

Wollwcber.
Leider aber bewährte Wollweber, der bis zum Jahre 1849 die Pfarre

innehatte, das in ihn gesetzte Vertrauennicht. In dem ersten Jubel über
die ihn: ohne sein Zuthun in den Schoß gefallene Stelle hatte sich Woll¬
weber dein die Special-Verwaltung der Patronatgeschäfte und in Gemeinschaft
mit dein Superintendenten die Kirchen-Inspektionführenden Justizamtinann
gegenüber aus freien Stücken erboten, er werde zu dem höheren Orts be-
fohlcnencn Neubau der Kirche 1000 Thlr. aus seiner Tasche beitragen.
Diese schon lange schwebende Banangelcgenheit hatte sich dann noch durch
inanchfache Verhandlungen mit dem Konsistorium, der Kirchen- und Schul¬
abtheilung der Mcrseburger Regierung und dein Bauinspcktor hingezogen;
endlich aber setzte es Wollweber, mich die Genreinde leicht zu seiner Ansicht
bestimmend, durch, daß kein Neubau, sondern nur eine — sehr überflüssige
und noch dazu fehlerhaft ausgeführte Reparatur vorgenommen wurde. Als
er nun nach Beendigungderselben und bei der Abnahme der Baurcchnungen
von dem Justizamtinann um Einzahlung der von ihm zugesagten 1000 Thaler
ersucht wird, erwidert er er: „i, bewahre! zu einem Neubau habe ich mich
erboten gehabt, 1000 Thlr. zu geben, nicht aber zu einer Reparatur!" Nicht
indessen dieser Zug allein charaktcrisirt ihn zur Genüge — er machte sich
auch noch eines kunstarchäologischen unverzeihlichen Vandalismus schuldig
in Bezug auf die Denkniäler, mit denen die Gehofencr Kirche reich ausge¬
stattet war. Er hatte dein damals noch kranken Major Gustav, als er
diesem Anzeige von der Inangriffnahmeder Kirchcnreparatnr erstattete, ge¬
schrieben, sein Patronatsherr brauche sich nicht nach Gchofen zu bemühen,
er Habe bereits namentlich für die Unterbringungder Denkmäleraus das
Beste gesorgt! Wie aber hatte er solches gethan! Das prachtvolle, noch bis
dahin intakt und in seiner ursprünglichen Schönheit erhalten gebliebene
Epitaphium des Feldmarschalls Ernst Albrccht v. Eberstein und seiner
Gemahlin Ottilie Elisabeth v. Ditfurth, welches von einem Schüler des
berühmten Bildhauers Uorseni (des Urhebers des wunderbar schönen
Triller'schenDenkmals in der Marktkirche zu Sangerhansen) gearbeitet worden
war und 6000 Thlr. gekostet hatte, war nach Aussage der Maurer Burkhard,
Kürbs und Mehrstedt — auf Wollweber'sausdrückliche Anweisung zertrümmert
und in Stücke geschlagen morden! Und zwar hatte sich dieser Vandalismus
nicht allein ans die den Hintergrund bildende, die Namen der Ahnen ent¬
haltende hohe und breite Tafel von dunkelem Marmor und die schönen
weißen Marmorsäulen mit reichen Sockeln und Kapitellen, sowie auf die
beiden knieenden Statuen erstreckt, sondern selbst auf die emblematischen
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Statuetten von Christus, von dem römischen Soldaten, die den Glauben, die

Liebe und die Hoffnung darstellenden weiblichen Figuren und die 16 in weißem

Alabaster ausgeführten Wappen! Auf diesen Wandalismus beziehen sich die in

der 2. Ausgabe der „Beigabe" auf der Rückseite der die Denkmalrcste wieder¬

gebenden Abbildung abgedruckten Worte von Otto Moser, welcher Anfang

der 3Viger Jahre sich in GeHofen aufhielt: „Noch könnte ich das herrliche

Denkmal zeichnen, rechts der Feldmarschall in vollem Harnisch, den Helm

zur Seite, links die Gemahlin, beide vor einem Crucifix knieend, das Ganze

von zierlich gearbeiteten Wappen der verwandten Adelsgeschlechter umgeben.

Daß dies kostbare Epitaph so vandalenhaft vernichtet Vierden konnte, habe
ich dem scl. Pastor Wollweber noch heute nicht vergeben."

Ilm den im Jahre 1848 in der Gehofener Gemeinde herrschenden

Geist zu beurtheilen, können folgende Schriftstücke dienen, welche ihn plastisch
kennzeichnen:

Hochwohlgcborcuer Herr, hochznvcrehrcudcr Herr Baron! Seit geraumer

Zeit herrscht iu unserer Gemeinde eine große Mißstimmung darüber, daß die¬

selbe neben den schweren Staatslastcn fort und fort den harten Druck von Prä¬
rogativen der Rittergüter tragen müsse, welche aus dem Mittelalter, den Tagen
des Faustrechts und der Knechtschaft, bcrrühren, und als schmachvolle, längst
die Menschenwürde höhnende Denkmale des Feudalwesens dastehen, lim so
größer ist die Entrüstung über das Fortbcstehen jener erdrückenden Lasten, als

der größte Theil derselben — wir dürfen es frei aussprechen — im Laufe der
Zeit mißbrauchsweise mehr und mehr ausgedehnt worden ist. Die Besitzer der
Rittergüter üben die Gerichtsbarkeit und die Polizeigewalt aus; die Ge¬
richtshalter und Polizeivcrweser stehen in ihrem Lohn und Brod und es liegt
bei solchen Verhältnissen in der menschlichen Natur, daß durch diese mehr oder
weniger nur ihr Interesse auf Kosten der Gemeinden vertreten worden ist und
noch wird.

Unsere Gemeine vermag solchen Druck nicht länger zu ertragen und ver¬
langt

1. daß die Ausübung der Gerichtsbarkeit und der Polizei dem Staate
überlassen wird;

2. daß die Wahl und Bestellung des Schulzen lediglich von ihr erfolgt;
3. daß die Besetzung der Prediger- und Schullehrer-Stellen durch die

Gemeinde bewirkt und von den Besitzern der Rittergüter dabei nur ebenso
mitgestimmt wird, wie von jedem Gemeiude-Mitgliede;

4. daß jeder neue Rittergutsbesitzer gleich einem Gcmeinde-Mitgliedc seinen
Kirchenstuhl löst und bezahlt, auch das Trauerläuten fortfällt und die
durch die Gemeinde beschafften Glocken und Orgel deren unbeschränktes
Eigenthum verbleiben;

5. daß die Rittergüter die Jagd allein auf ihren Grundstücken ausüben, und

jedem die Ausübung derselben auf seinen Grundstücken frei bleibt;
L. daß die Rittergüter nach Verhältnis ihres Bcsitzthums zur Instandhaltung

der öffentlichen und Kommunalstraßen und Wege, namentlich auch der
Straßen im Orte beitragen und das bei Jahrmärkten zu erlegende Stättc-
geld dazu verwenden;

7. daß alle den Rittergütern zu leistende Frohnden, alle denselben zu ent¬

richtenden Natural- und Geldzinsen und insbesondere alle und jede
Lehngelder erlassen werden;

8. daß das Holz in den Forsten der Rittergüter nicht mehr in Auktionen,
sondern lediglich nach der Forsttaxe in den Staatsforsten verkauft und der
Gemeinde das Lanbsnmmeln in den Nittergutsforsten während des Früh¬
jahres und Herbstes an zweien Tagen wöchentlich zugestanden wird;

8*



9. daß die Rittergüter sich aller cxclnsivischen Gewerbe-Berechtigung cn,
namentlich des Lumpen- und Aschen-Sammelns und der Cavillercibegeben,
und

1t>. daß die Bchntnng der Kornhöhe und des kleinen Riethes aufhört und der
Gemeinde gestattet wird, ohne vorgängige Separation eine Schäferei zu
halten und die ganze Flur ebenso zu behüten wie die Rittergüter.
Alles dieses verlangt und erbittet die Gemeinde von Euer Hochwohlgeborcn

ohne Schadloshaltung. Wir sehen uns nothgedrungcn, Ihnen die schleunige
Gewährung dieser Bitten der Gemeindeaufs dringendste ans Herz zu legen;
ja wir müssen dringend bitten, die schriftliche Zusicherung der Gewährung nicht
über 48 Stunden hinauszuschieben, da die Aufregungin derselben den höchsten
Grad erreicht hat, und wir jetzt, wo jede Zeitung den Beweis liefert, daß allent¬
halben im deutschenVaterlande die gänzliche Befreiung von allen Feudallasten
mit vollem Erfolge begehrt ist — nicht einen Augenblick mehr dafür stehen
können, daß nicht wilde Ausbrüche des lange verhaltenen Unwillens erfolgen.

Aus der Gewährung des größten Theils der Bitten unserer Gemeinde

erwächst Ihnen nicht der allergeringste Nachtheil, und jedenfalls ist das Opfer,
was Sie dadurch der Gemeinde bringen, bei Ihrem großen Besitzthume kaum
des Nennens Werth. Als Vater der Gemeinde werden Sie aber gefeiert werden,
mit Dank erfülltem Herzen wird Ihr Name selbst von unseren späteren Nach¬
kommen genannt werden, wenn Sie den gerechten Bitten der Gemeinde durch
deren unbedingte und schleunige Erfüllung entsprechen.Wir, die unterzeichneten Deputirten der Gemeinde, verharren in aller
Hochachtung Euer Hochwohlgeborcn ganz ergebenste

Reifcnstcin. Andreas Kettncr. Meitz. Liebau. Rammelt. Dietterich.
Mehrstedt. John. Thomas. Keltner. Kammlott.Gchofen, den 28. März 1848.

An den Herrn Baron von ülbsrskoiu Hochwohlgeborcn zu Lorla.

Aus dies in der That monumentale Bittgesuch (!) schickte mein Vater,

der k. pr. Major a. D. Gustav Adolph Frhr. v. Eberstcin, als seine

Antwort den folgenden Ministerialerlaß:

In mehreren Ortschaften Schlesiens haben die Einwohner durch Drohungen
oder Gewaltthätigkciten die Gutsherrschaftcn gezwungen, Erklärungen auszustellen,
wodurch sie auf die ihnen gebührenden Grundzinsen, Abgaben oder sonstigen

Leistungen, auf Gerechtsame und Nutzungen Verzicht leisten und Verflichtungen
verschiedener Art zu Gunsten der Verpflichteten übernehmen.

Dergleichen Erklärungen sind rechtlich völlig ungültig, weil sie erzwungen sind.
Diejenigen, welche sie abgegeben haben, sind nicht daran gebunden und

können zur Erfüllung dessen, was ihnen durch Drohungen oder Gewalt abge¬
drungen ist, weder von Gerichten noch von andern Behörden angehalten werden.

Diejenigen aber, welche sich solchen Zwanges schuldig gemacht haben, oder
das, was sie dadurch erlangt zu haben vermeinen, durch Drohungen oder Gewalt¬
thätigkciten durchzusetzen versuchen sollten, werden den Kriminalgerichten über¬
wiesen und mit aller Strenge des Gesetzes bestraft werden.

Ich warne daher ernstlich und wohlmeinend, sich nicht irre leiten zu lassen,

nicht Eigenthum, Recht und Gesetz zu verletzen. Wer sich dennoch, wie dies
schon geschehen, dazu verleiten läßt, kann dadurch niemals Nutzen, er wird nur
Schaden für sich und sein Eigenthmn erlangen.Berlin, den 27. März 1848.

Der Minister des Innern von Auers Wald.



Vir Ämter Leinungrn und Morungen
übernahmen nach des Feldmarschalls E. A. v. Eberstein Tode (ch 9. Juni

1676) Anton Albrecht, Christian Ludwig und Georg Sittig Ge¬

brüder v, Eberstein. Nachdem letzterer am 30. Juni 1680 seinen Antheil

an den Ämtern an Anton Albrecht abgetreten hatte, nahmen dieser und

Christian Ludwig am 17. Nov. 1680 eine brüderl. Erbtheilung dergestalt

vor, daß Anton Albr. das Schloß und Flecken Groß-Leinungen und

das Vorwerk und Dorf Morungen nebst einem Theile der Forsten, Christian

Ludwig aber Horla und Rötha nebst dem andern Theile der Forsten

erhielt. Im Jahre 1684 weigerten sich die Unterthanen der Ämter Lein-

und Morungen, die Römermonatc und die Reichs-Prästanda zu erstatten.

Die Differenzen wurden 1685 in einen Vorbeschied gezogen und endigten

sich mit einem Vergleiche <i. ä. 6. Febr. 1691, Inhalts dessen die Unter¬

thanen sie übernahmen, die Amts-Jnhaber ihnen 30 Thalcr jährlich dazu

gaben, die bei jeder der 4 Amtsgemeinden auf herrschaftliche Prästanda ihnen

abgeschrieben wurden. Die Bevollmächtigten der 4 Gemeinden (Hans Wien

aus Leinungen und Andres Liebau aus Rötha) waren bereits am 14. Januar

nach Dresden abgefertiget worden, wo am 21. Januar 1691 die Streitig¬

keiten, die fast an die 100 Jahr lang gedauert hatten, in Güte beige¬

legt wurden.

vergleich der Gebrüder Anton Albrecht nnd Christian Ludwig v. Eberstein mit
den vntrrthanrn der Ämter Lein- nnd Morungen wegen des üritrags zu
Urichs- und Arei?-Stcnrrn ä. cl Dresden, 6. Febr. ltistl nebst der Konfirmation
4. ä. Dresden, lll. Febr. ltitll.

Zu wissen, daß zwischen dem Wohlgcbornen Herrn Herrn Christian
Ludwig von Eberstein auf Lein- und Morungen, auch GeHofen, Neuhaus und
Breitungen zc., Sr. kurfürstl. Durchl. zu Sachsen wohlbestallten Obristwacht-

mcistern, für sich und in producirtcr Vollmacht seines Herrn'Brüdern, des auch
Wohlgeborncn und Hochwürdigen Herrn Herrn Anton Albrech t's von Eber¬
stein, Domherrns zu Halbcrstadt, an einem: und dero Unterthanen derer Dorf-
schafteu Lein- und Morungen, auch Rötha und Horla L/ustiesu Äotoin,

benanntlich Hans Weinen von Leinungen und Andreas Liebauen von
Rötha, kraft habender Gewalt zu transigiren, andern Theils, nachstehender Ver¬
gleich und Abhandlung getroffen worden.

Nachdem nämlich zwischen obgemeldten Herrn von Eberstein als Inhabern
derer Ämter Lein- und Morungen und denen darzn gehörigen Unterthanen bis
anhero viele Irrungen enthalten, indem zu denenjenigen Anlagen, so in der

Grafschaft Mansfeld an Römer-Monaten oder andern Reichs- und Kreis-
Steuern oder unter was vor einem Prätext solche ausgeschrieben worden, die

Unterthanen einen Beitrag, und zwar den vierten Theil von der Herrschaft prä-
tendiret, diese aber sich dessen geweigert, und da sie auch schon eine zeitlang
hierunter etwas abgestattet hätten, dennoch, daß sie völlig davon befreiet wären,
auszuführen sich getrauet, die Unterthanen hingegen sich gleiche Hoffnung ge-
machet, überdies auch bei jeder Anlage allemal die Präliminar-Quästion entstehen
wollen, ob selbige Kollekte für eine Reichs- und Kreis-Steuer oder andere Kon-



tribntion zu halten, indem wegen der letzteren ohnedem von denen Herren In¬
habern nichts prätendiretworden, oder noch prätcndiret werden können, bei welcher
Bewandtnis denn nichts als stctswährende Prozesse samt schweren voll der Nllios
eingelegten Exekutionen zu besorgen gewesen: So ist durch Jnterposition fried¬
liebender Personen das ganze Werk dergestalt von Grund ans gehoben, daß

1) die llnterthanen von nun an alle und jede Jmposten, es mögen solche
unter dem Namen derer Römcrmonate oder anderer Reichs- und Kreis-Steuern,
Verpslegungs- und Einquartierungs-Geldergefordert oder auch sonst genennet
werden, wie sie wollen, schlechterdingsund alleine auf sich nehmen, auch für
deren Abführung jederzeit stehen wollen. Jedoch seind dergleichen Anlagen, so
auf die Ritterpferde gcleget werden oder die Herren Jnhabere immediate
betreffen dürfen, hierunter nicht zu verstehen, sondern selbige von der Herrschaft
ohne Zuthnung derer llnterthanen besonders abzuführen. Hingegen

2) versprechendie Herren von Eberstein für sich und ihre Nachkommen,
auch künftige Besitzer und Jnhabere, denen llnterthanen zu gänzlicher Aufhebung
aller diesfalls an sie gemachten Prätensionen jährlich zu Kriegs und Friedens
Zeiten, es mögen derer Anlagen viel, wenig oder gar keine sein, überhaupt
dreißig Thaler, und zwar iztkommendePfingsten, geliebt's Gott, darmit an¬
zufangen, in ihre Gemeine Lassa, und Einnahme zu entrichten, lassen auch zu,
damit die llnterthanen desto mehr gesichert sein können, daß sie auf diese
dreißig Thaler die sonst am Pfingsten und Michaelis abzugebenderBote¬
oder Erbzins kompensiren, auch wenn selbiger nicht zulänglich, das übrige, so
zu Erfüllung dieser Post annoch von Nöthen, von dem Dienstgelde, so von denen
llnterthanengleichergestalt abzustatten ist, bei solchen Personen, wo sie selbst be¬
lieben, einHeben und innebehalten möge. Dargegen soll alle Jahr der Herr¬
schaft von denen Vorstehern über diese dreißig Thaler Quittung gegeben,
denen llnterthanen aber, was an Bot- und Dienstgeld hierauf kompensiret
worden, in ihre gewöhnliche Büchel durch der Herrschaft Beamte gleichergestalt
abgeschriebenwerden. Nicht weniger soll der Gemeinde, do einer oder der andere
llnterthancr mit Abführung seines schuldigenBot- und Erbzinses oder auch
Dienstgeldes säumig sein würden, weil sodann die Gemeine in das Recht derer
Hrn. Jnhabere gegen diese Kontribuenten tritt, von denen Beamten ohne Ent¬
gelt oder abgebende Gebühren schleunig verholfen werden.

3) Die bei der Sequestrations-Kassarückständige Reste betreffend, so ist
eincstheils zu wissen, daß bis anhero die llnterthanen von der Herrschaft den
vierten Theil derer Reichs- und Kreis-Steuern prätendiret und solchemnach
anderntheilsbei vorigem Jahre 6s ao. 1689 bis 1690 ein Rest von ongefähr
cinhundcrteinundsechzigThalern 9 Gr. angelaufen sein solle. Dieserwegenist
nun beliebet, daß zu dessen Abführung die Hrn. Jnhabere überhaupt, eS be¬
laufe sich dieser Rest gleich höher oder weniger, einhundert Thaler geben, und
das übrige die llnterthanen auf sich nehmen wollen. Do aber von vorher¬
gehenden Jahren osspsot. der von der Herrschaft sonst gefordertenynartas ein
mehrers noch im Rest sein dürfe, wiewohln die Herren Jnhabere dergleichen
nicht hoffen, weniger einräumen: So sind die Herren Jnhabere, selbiger Übermaße
besonders zu vergnügen, von denen llnterthanen hierunter nichts abzufordern erbötig.

Es will auch der Herr Obristwachtmeister von Eberstein zu Bezeigung
seiner Gütigkeit und gegen die llnterthanen tragenden Zuneigung, damit sie
desto leichter zur Abgabe gelangen können, ihnen ans ein Jahr lang einhundert
Thaler ohne Abgebnng einigen Interesse, doch Ausstellung gebührender Ver¬
sicherung vorstrecken.

4) Renuncircn numnehro nmn. derer llnterthanen die abgeschickte ^.otorss
allen wegen des obigen gesuchten Beitrags an einer Quarta und bisher erlittener
Exekutiongemachten An- und Zusprächen und heben die diesfalls geführte
Prozesse und Iinploeationssgänzlich und auf ewig ans.

5) Desgleichen begeben sich auch die von Eberstein desjenigen llroosssns,
den sie wegen Wiedererlangung des an die brandenburgische Völker anno 1678
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bezahlten Eingnartierungs-Geldes vor kurfürstl. hochlöbl, Appelation-Gerichte

erhoben, und wollen hierunter bei ihnen nicht das Geringste, weder agoncko noch
öxcixiknäo oder oowxsnsanZo suchen.

6) Alldieweil auch hiernächst die bei denen (lonvoostionibus, Wann die
Herren Stände der Grafschaft Mansfeld wegen Gemeiner Angelegenheiten zu¬
sammen kommen, aufgehende Zehrungs- und Reisekosten von denen Unterthanen,
indem doch alsdann ihrenthalben die Nothdurft vornehmlich zu beobachten wäre,
gleichergestalt verlanget worden; so ist endlich verglichen, daß, wenn (lonvooaticmss
entweder von dem Herrn Oberaufseher ausgeschrieben, oder von denen Herren

Mitständen in nsZotiis publiois auszuschreiben vor nöthig befunden werden
sollte, die Unterthanen, es mögen die Hrn. Inhaber selbsten solchen beiwohnen
oder ihre Beamten darzu abschicken, auch solche Konvokation in Eisleben oder
einem andern Orte gehalten, desgleichen viel oder wenig Tage darmit Angebracht
werden, mehr nicht als einen Thaler jedesmal beizutragen schuldig sein sollen.

Wie nun dergestalt die bisher gehabte schwere Rechtfertig- und Irrungen
gütlich beigelegt worden: Also renunciren hierüber beiderseits Jnterressenten
allen und jeden entgegenstehenden Ausflüchten, sonderlich des Betrugs, arglistiger
Überredung oder Furcht, Verletzung über oder unter die Hälfte, der Wieder¬
einsetzung in vorigen Stand, und was sonst durch Mcnschenwitz erdacht werden
möchten; haben auch zugleich darüber transigiret und damit solchen allenthalben
desto fester nachgelebet werden möge, beide Theile rssx. dieser verglichenen
pi'uöstationuiu gegen einander die Hypothek, und zwar die Herren Jnhabere
ans denen Ämtern, die Unterthanen aber auf ihren Gütern und gesamten Ver¬
mögen, soviel nämlich hierzu nöthig, verschrieben, nicht weniger zu dessen allen
Urkund gegenwärtigen darüber abgefaßten Receß mit denen Herren Jnterponenten

und Beiständen durch eigenhändige Unterschrift vollzogen. Es soll auch zugleich
dieser Receß zu Sr. kurfürstl. Durchl. gnädigsten Konfirmation, auch nachgehends
dem Herrn Oberaufseher zu Ertheilung dessen (lonssnsu-i in die darinnen vor¬
geschriebene Hypothek förderlichst vorgetragen werden. Geschehen Dresden,
den 6. ?sllruo,rii ^iuro 1691.

(Ii,. 8.) Christian Ludwig von Eberstein
vor mich und in Vollmacht meines
Brüdern Hrn. Anton Albrcchts von Eber-

stcin mpriu.
(Ii,. 8.) Christoff Ludw. von Burgsdorff (I,. 8.) Hanß Weün

Von Gottes Gnaden Wir Johann Georg der Dritte, Herzog zn Sachsen zc.
und Kurfürst zc. thnn knnd, daß wir auf zc. Ansuchen Unsers Obristen Wachtmeisters
und lieben Getreuen Christian Ludwig's von Eberstcin für sich und in Voll¬
macht seines Brüdern Anton Albrecht's von Cberstein den mit denen Unterthanen
derer Dorfschaften Venningen und Morungcn, auch Rötha und Horla (deren
Syndiccn ^.etorss zugleich deshalbcn mit knpplioanäo cinkommen) über den bisher
zwischen ihnen streitig gewesenen Beitrag zu Reichs- und Krcis-Steucr-Kontributionen
nunmehro getroffenen Vergleich, welcher Uns unterm V-rto den 6. Uebruarii jüngsthin
in Uirginnli fürgetragen und davon vidimirte Abschrift bei Unserer Kanzlei behalten
worden, bestätigt haben zc. zc. Und geben zu Dresden, am 19. ?sln'unrii ^uno 1691.

Christian Ludwig v. Eberstein hatte bei der brttderl. Theilung a. a.

Neuhaus und Paßbruch und 1t>80 (s. oben S. 117.) auch Rötha und

Horla bekommen. Die Gemeinden Rötha und Horla weigerten sich,

die von ihnen nach dem Vorwerk Horla zu thucndcn Fuhren derjenigen

Baumaterialien, welche außerhalb der Grafschaft Mansfeld zu holen

waren, zu leisten, wurden aber durch einen von dem damaligen kur-

als Beistand.
(I-. 8.) Johann Ägidius Alemann

als Juterponent.

als ^.etor wie abstehet,
(ll,. 8.) Andreas Liebau

als zlotor wie abstehet.

(I.. 8.) Georg Heinrich Schreiy
als Beistand rnpria.



sächs. Oberstwachtmeister Christian Ludwig v, E. auf Neuhaus bei dem

kurchsächs, Oberausseher-Nmte ausgewirkten Provisionalbefehl mit ExekutionS-

zwang dazu genöthigt. Wegen dieser Weigerung sah sich Christian Ludwig

auch veranlaßt, den beiden Gemeinden ihre bisherigen gemessenen andern

Dienste und die dabei langhergebrachten Dienstgelder aufzukündigen, auch die

ungemessencn Dienste der bei den Grafen von Mansfeld vor undenklichen

Jahren gewesenen Observanz nach nach dem Vorwerke Paßbruch zu

ziehen, wogegen beide Gemeinden aber ebenfalls Widerspruch erhoben;

Christian Ludwig stellte zwar deshalb Klage gegen sie beim Oberausseher-

Amtc an, einigte sich aber bald darauf mit ihnen in Güte und bewilligte,

daß solange er oder die Seinen Inhaber des Amts Leinungcn und Besitzer

von Paßbruch sein würden, es bei der alten Observanz des Dicnstgeldes

und der gemessenen Dienste auf das Gut Paßbruch und Vorwerk Horla

sein Bewenden haben sollte. Um ihre Dankbarkeit dafür zu bezeigen, ver¬

sprachen die Unterthanen, einen Dag über die alljährlich bisher gethanen

Hand-, Pflug- und Eggen-Dienste zuzulegen.

Wegen der von den Unterthanen der Ämter Lein- und Morungcn zu

leistenden Dienste und Dienstgelder war mit den Amtsunterthanen schon

132 Jahre vorher verhandelt worden. Nachdem nämlich die Grafen von

Mansfeld die genannten Ämter an Ascha v. Holla und Ludolf v.

Bortfeld verkauft hatten, wurden dieselben nicht nur am Freitag nach

Himmelfahrt 1562 durch die mansfeld. Räthe Georg v. Werthern aus

Wiehe und Christoph v. Stammer, Hauptmann zu Eisleben, an Holla

und Bortfeld übergeben und die Unterthanen in Pflicht genommen, (vgl.

meine Nachtr. v. 1886, S. 16) sondern mit lctztcrn auch unter Bewilligung

der Grafen der jährlichen Dienste wegen Untenstehendes festgesetzt, was aber

nur solange in Kraft bleiben sollte, als Holla und Bortfeld die Ämter

wiederkäuflich innehaben würden.

vergleich Christian Ludwig'? n. Elicrstein mit seinen Unterthanen zu Uotha und
Horla wegen der von densclticn nach Pnsztirnch und Horla zu leistenden Dienste
und Oirnstgcldcr cl. ä. Lein nngen, M. Mai 1695.

Zu wissen sei hiermit jedermänniglich, sonderlich denen es zu wissen nöthig,
daß zwischen dem Wohlgebornen Herrn Herrn Christian Ludwig von Eber-
stein, kurfürstl. sächs. hochbestalltcn Obrist-Wachtmeister zu Roß, auf GeHofen,
Neuhaus, Passenbruch,, und Breitungen Erb- und Gerichtsherrn, auch Inhaber
der gräfl. mansfeld. Ämter Lein- und Morungen an einem und der beider Ge¬
Gemeinden Rötha und Horla hierzu insonderheit konstituirten Lzmäiois, denen
ehrsamen Andreas Liebauen zu Rötha und Lorenz Grembler zu Horla

am andern Theil nachfolgende Transaktion wohlbedächtig abgehandelt und ge¬
schlossen worden. Nämlich nachdem zwischen hochvermeldtem Herrn Obrist-Wacht¬
meister und denen beiden Gemeinden wegen der Baudienste, welche die Gemein¬
den zu dem Vorwerk Horla zu thun verbunden, einige Irrungen sich ereignet,
inmaßen sich diese der Baufuhren derer Materialien, so außer der Grafschaft
Mansfeld zu holen, verweigert, und daß hochvcrmeldter Herr Obrist-Wachtmeister
sie durch einen ausgewirkten Provisional-Befehl aus dem kurfürstl. sächs. hoch-

löbl. Obcraufseher-Ämt mit Exekutionszwaug zu solcher Baufuhre, jedoch salvo
jurs cujusvuvgus pkU'tis kompelliret und ferner der Herr Obrist-Wachtmeister auf
diese Verweigerung kommoviret worden, der beiden Gemeinden bisher gewesene

gemessene ander Dienste und dabei auf lang Jahr hergegebene Dienstgclder los-
zuküudigen, auch die nngcmcssene Dienste der bei denen Herrn Grafen zu Maus¬
feld vor undenklichen Jahren gewesenen Observanz nach zu dem Vorwerk

Passcubrnch zu ziehen, wessen aber diese beiden Gemeinden sich geweigert, daß
der Herr Obrist-Wachtmeister sie hierzu vias juris zu bringen gesuchet und des-
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wegen wider sie beim kurfürstl. sächs. hochlöbl. OAAmt Aktion nngcstellet. Als
nun dieses zu einer weitläufig und kostbaren Rechtfertigung sich ansehen lassen,
solche aber zwischen Obrigkeit und Ilnterthancn soviel möglich zu quittiren, ist
durch friedliebender Leute Jnterposition die Sache folgcndergcstalt in der Güte
gehoben und beigelegct worden, und zwar es hat oftbcsagtcr Herr Obrist-Wacht-
meistcr, als jetziger Mit-Amtsinhaberdes Amtes Lein- und Morungen und erb¬
licher Besitzer des Gutes Passend rnch, sich dahin aus sonderlichem friedlieben¬
den Gemüth und obrigkeitlicher Affektion gegen die beiden Gemeindenerboten,
so lang als derselbe oder die Seinen Inhaber des Amts Leinnngenund Besitzer
des Gutes Passenbrnch sein würden, nnnmchro es allerdings bei der alten Obser¬
vanz des Dienstgeldes und gemessenen Diensten ans das Gut Passenbrnch und
Vorwerk Horla bewenden zu lassen. Welches obrigkeitl. Erbieten beiderseits
Gemeindendurch vorermeldtc ihre L^näieos dergestalt angenommen, daß aus
sonderlicher gehorsamer Dankbezcigung jeder Unterthan,er sei gleich Hintersättler
oder Ackermann,oder Erbkärner, einen Tag über die alljährlich bishero ge-
thanc Hand-, Pflug- und Egen-Dienstezuzulegen versprochen, maßen denn in¬
sonderheit jeder Ackermann, so einen ganzen Acker hat, und sonstcn sechs Tage
jährlich mit dem Pfluge gedienet, jetzo in Zukunft sieben Tage, und ein halber
Ackerhof und Erbkärner, der sonstcn drei Tage jährl. mit dem Pfluge oder
Ege gcdienet, vier Tage zu dienen versprochen. Jedoch ist dieses dabei zu ge¬
denken, daß, da aus zweien halben Ackcrhöfen wieder ein ganzer gemacht würde,
er dennoch nicht mehr als sieben Tage gleich den jetzigen ganzen Ackerhöfen
zu thun verbunden. Und gleich wie die Hintersättler, so keine Pferde halten,
auch bishero exclusive der Heu- und Baudienstedrei Tage nur bei Aufsamm-
lnng des Gctrcidigs alljährlich mit der Hand, die aber Pferde halten drei
Tage mit Pferden gedicnet; also haben sie auch jeder einen Tag alljährlich
drüber, und also in Zukunft vier Tage mit der Hand, und die Pferde halten
vier Tage mit Pferden zu dienen versprochen.Und hat sie hochermeldter
Herr Obrist-Wachtmeistcr des zugelegten halben Tages halber nach Gefallen der
Dienste mit der Hand, jedoch auch bei gewöhnlicher Fwhnkostzu gebrauchen.
Worbei aber beiderseits Gemeindendieses exprcsse rcserviret, diesen aus freien
Willen zugelegten Tag keineswegs auf einen andern Inhaber des Amts Leinnngen
oder Besitzern des Guts Papenbruch außer dem Herrn Obristen Wachtmeister
von Eberstein und Dero hohen Camillas transferiren zu lassen. Sondern, da-
ferne über kurz oder lang etwan eine Veränderungmit dem Gute Passenbrnch
und dem Amt Leinnngen geschehen und ein anderer Inhaber solches bekommen,
sollte dieser zugelegte Tag allerdings wieder hinweg fallen und sie bei voriger
Observanz der Dienste und Dicnstgeldcr gelassen und darüber im geringsten
nicht beschweret werden sollen.

Maßen denn auch der Hr. Obrist-Wachtmeistcr ihnen versprochen, sie bei
ihren Diensten nicht über Gebühr treiben zu lassen, sondern damit zufrieden sein
will, daß sie gegen sechs Uhren des Morgens anfangen und des Abends nach
6 Uhren Feierabendmachen, worbei sie aber auch angelobet, allen mügl. Fleiß
allezeit anzuwenden. Wie denn der Herr Obrist-Wachtmcister ferner des Reihe
Dreschens wegen mit ein Mal herum zu dreschen (sowohl auf dem Vorwerk
Passenbruch als Horla, jedoch daß jeder drei Tage stehe und fleißig sei)
friedlich sein will.

Welcher Transaktion beiderseits Theile also genau in allen Punkten und
Klausuln zu inhärircn und in keinem solcher zuwider zu leben sich kraft dies
verbindlich gemacht, auch dnhero allen und jeden einem oder dem andern Theil
sonst in Rechten zugut geordneten Exceptionen und Beneficien in speois ckoli.
malt, psrsnasionis, laesionis, ooi non sie sock aliteo ^sstas ssu non satis in-
tellectas .... volle dessen die Witfrauen insonderheit deutlich versichert
worden und anderer, sie mögen Namen haben wie sie wollen kam in Zensus
gnain in Speele wohlbedächtig rcnunciirct. Urkundlich ist diese Transaktion also
wohlbedächtig beliebet in ckuplo gefertiget, von beiderseits rosxeetivs Herrn Kon-
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trahenten eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden, so auch dem knrfürstl.
sächs. hochlöbl. OAAmt oonüriuanZniri vorgetragen werden soll. So geschehen
Leinnngen, den 20. Mai L.c>. 1695.

Christian Ludewig von Eberstein.
Andreas Liebau, bestätigter Lvmltercs der Gemeinde Rötha.

Lorenz Grempler, LynälenL der Gemeinde Horla.

kicurrs de? Grafen ttrnno uo» Mansfeld wegen der von den Unterthnnen zu Groß-
Leinnngen, Morlinge», Uothn, tjorta nnd Horlahayn zu leistenden Dienste,
Dirnstgcldrr rtr. cl. ct. Emleben, l. Inli IZliZ.

Wir Bruno Graf und Herr zu Mansfeld vor Uns, Unsere Erben und

Nachkommen gegen jedermänniglichen dieses Unsers Brieses ansichtigen öffentlich
bekennen. Nachdem die Wolgebornen Herrn Hans George, Herr Peter
Ernst, Hr. Hans Albrecht, Herr HanS Hoher und Herr Hans Ernst
Gebrüdere, Grafen und Herrn zu Mansfeld und Edle Herren zu Heldrungen,
Unsere freundliche liebe Vettern, in Betrachtung Unserer allerseits Graf- und

Herrschaft besten Nutzes und Frommen willen das Amt Morungen, so Unser
Herr Vater Graf Philipps zu Mansfeld von Grafen Gebhard zu Mans¬
feld, beider sel. und chrichlicher Gedächtnis, wiederkäuflich an sich bracht hat
und Uns allein zuständig, mit allen seinen Nutzungen, Zu- und Eingehörungen,
nichts davon ausgeschlossen, den gestrengen und ehrenvesten Unfern günstigen
lieben Besondern Ascha von Holla und Ludolf von Bortfeld uf einen
rechtbeständigen Wiederkauf wiederum nf 12 Jahr lang fürder und weiter
verpfändet und um eine namhafte Summa wiederkäuflich verkauft haben Inhalts

nnd vermöge Kaufverschreibung darüber aufgerichtet, welche Äerschreibung an
Dato stehet im Schloß zu Eisleben nach Christi Geburt im fünfzehn¬
hundert und zweiundsechzigsten Jahre in den vier heiligen Oster-
feiertagen, darinne unter andern vermeldet, daß die Einwohner und Unter-
thanen in bemeldtem Amte durch den von Holla und denen von Bortfeld,
Obgenannten, mit keiner Neuerung beschweret, sondern bei ihrer alten Gerechtig¬
keit und Gewohnheiten vermöge und Inhalts der alten und jetzigen neuen
Pfandverschreibung unverhindert gelassen und darüber in einigerlei Gestalt nicht
beschweret werden sollten, dergestalt sie auch angewiesen wurden.

Als sich aber folgende zugetragen, daß uf den gestrengen und ehrenvesten
Georgen von Werthers uf der Herrschaft Wiehe und Christoph Stammcrs,
Hauptmanns zu Eislebcn, uf Nachlassung wohlgedachter Unser freundlichen
lieben Vettern zwischen Ascha von Holla und Ludolf von Bortfeld einen, und
den Nnterthanen im Amtsämtl. und sonderlichen am andernTheil der jährlichen
Dienste halber mit beider Part gutem Wissen nnd Bewilligung fürgenommener
Handlunge die Unterthanen in: Amt, damit sie ihre Nahrung mit Kohlfuhren

nnd Holzfuhre und andern vorten und ausrichten mögen, aus Gutwilligkeit
die Zeit über, dicweil Ascha von Holla und Bortfeld berührt Amt wieder-
käufltchen einHaben, bewilliget und zugesaget haben, nämlich wie folget: Die

Ackerleute zu Rötha und Horla wollen über ihre gesatzte und geordnete Dienst-
gelde, als jährlich vier Gülden, darneben ein jeder in jede Art einen Tag
helfen pflügen, einen Tag Getreidig einführen und einen Tag Mist führen und
das Heu einführen, zu Horlahastn wie sie zuvor geführet haben. Die Kärner

wollen einen Tag im Herbste und zwcen Tag in der Fasten helfen eggen und
ein jeder zwei Gülden Dienstgeld geben und zwei Tage auf der Hafer helfen,
damit sollen sie der Jagd verschonet bleiben, und das Heu, wie vor geschehen,
sammlen und ausbringen und zu den Gebäuden ziemliche Hülfe thun. Die von
Groß-LcinniM» und Mornugen wollen die Ackerleute geben ihr Dienstgeld,

als jährlich vier Gülden und in eine jede Art einen Tag zu Morungen Pflügen,
einen Tag Mist führen, einen Tag helfen einführen, dagegen sollen sie mit der
Jagd verschonet bleiben. Die Kärner wollen auch drei Tage helfen eggen und

ihr Dienstgeld, als zwei Gülden, geben; doch welche Pferde haben, sollen thun
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was ein Handfröhner, was aber Erbkärner sein, soll ihr Dienstgeld bleiben.

Die Hintcrsättler zu Leinungen und Mornngen wollen ihr gesetzt Dienstgeld
geben und oor die Jagd zwei Tage auf den Haser und Gerste einhelfen und
das Heu zu Mornngen, wie zuoor geschehen, aufsammlen. Die Hausgenossen
jetzunder dienen des Jahrs eilf Tage, welche aber fürder im Amt wohnen
wollen, soll es damit nach Gefallen Junkern gehalten werden. Und was den

Unterthanen über der angezeigten Frohne und Dienste, wann sie arbeiten, aus

dem Amte vormals gereicht, soll ihnen nachmals durchaus und zu Mittags Essen
und Trinken gegeben werden. Und nachdem das Erbbnch im Amte, was ein
jeder Unterthaner mit Diensten und Frohnen zu thun und zu Pflegen schuldig,
unterschiedentlich ausweiset, welche ihnen zu einem Dienstgeld jährlich doch uf
Gefallen des Amts gelassen und sie jetzt durch diese gepflogene Handlung über
solch Dienstgeld etwas weiter, wie oben permeldet, aus Gutwilligkeit gewilliget
doch ihnen unschädlich an ihrem alten hergebrachten Gebrauch und Gerechtigkeit,
und damit ihnen diese bewilligte Frohne neben dem Dienstgeld in Zukunft zu
Schaden nicht gereichen, daß auch diese Bcschwernnge erblichen uf ihnen und
ihren Nachkommen nicht bleiben, daß sie Uns demnach unterthänig angelanget
und gebeten, ihnen dargegen deß einen Revers und Bekenntnis gnädiglichen zu
reichen und zu geben: Als haben Wir angesehn ihre unterthänige Vitt, auch
was sie zu dieser ihrer Bewilligung beweget hat und solches wie gemeldt also
zugelassen dergestalt, daß es gedachten unfern Unterthanen im Amt Mornngen
an ihren alten hergebrachten Gerechtigkeiten und Gewohnheiten keine
Einführungen, oder daß es erblichen nf ihnen bleiben sollte, bringen soll; be¬

sondern bewilligen und verpflichten Uns hiermit krast dieses Briefs, daß Wir
sie vor Uns und Unsere Nachkommen bei altem Herkommen des Amts in
aller Maße wie sie an unfern Herrn Vater sel. und christlicher Gedächtnis von
Graf Gebhard zu Mansfeld auch christlicher Gedächtnis in der wieder¬
käuflichen Verschreibung angeweiset und folgende an Uns kommen sein, mit
ihren Diensten und Fröhnen also unverhindert wollen bleiben lassen und darüber
in keiner Weise dieses Falls zu beschweren, und soll ihnen diese beschehene Be¬
willigung in Wiederumablösung unsers Amts zu keiner Einführung, Be¬
schwerungen und Nachtheil gereichen, besondcrn in allwege ohne Schaden sein
und bei den Frohnen und Diensten, wie die ins Amt vor Alters geschehen,

bleiben und gelassen werden ohne alle Gefährde. Haben des zu weiterer Urkund
und Bekenntnis gedachten Unfern Unterthanen des Amts Mornngen diesen Un¬
fern Brief mit eigenen Händen unterschrieben, unter Unserm aufgedruckten
Sekret versiegelt zugestellt, welcher gegeben ist zu Eisleben uf Donnerstag nach
Pctri und Pauli, den ersten Tag des Heumonats nach Christi unsers Herren

Geburt tansendfünfhnndcrt dreiund'sechzigsten Jahre.
Bruno Graf zu Mansfeld mein Hand (0. 3.)

Bei der noch bei seinen Lebzeiten am 8. Sept. 1669 vorgenommenen

Vertheilung seiner Güter unter seine Söhne nahm der Feldmarschall Ernst

Alb recht v. Eberstein die Ämter Lein- und Mornngen mit der Melioration

zu einem Werthe von 25 VW Mfl. an, von denen Anton Albrecht 235V,

Christian Ludwig 13 100 und Georg Sittig 9550 Mfl. heraus bekommen

sollten. Nachdem Anton Albr. lt. Überlassungs-Receß cl. <i. Lcinungcn

30. Juni 1680 Georg Sittig's 9550 Mfl. betragende Rate für denselben

Preis käuflich erworben, hatten seine beiden Antheile einen Werth von

11 900 Mfl. erhalten, für welche Summe derselbe 16 Jahre später (lt.

Wiederkaufs-Neccsses ci. il. Halberstadt 6. März 1696) diese Antheile an

Christian Ludwig, und zwar wiederkäuflich von 12 zu 12Jahren verkaufte.

Der Stammvater der Eberstein-Neuhäufer-Linie Christian Ludwig,

Ober-Aufseher des Fürstenthums Harzgerode, starb 24. Okt. >717 auf Neu-
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Haus und hinterließ zu seinen gesetzlichen Erben außer der Witwe eine

Tochter: Magdalena Elisabeth, und sieben Söhne: Ernst Friedrich,

Wolf Dietrich, Karl, Anton Gottlob, Ernst Rudolf, Christian und Wilhelnu

Diese verglichen sich in 2 Recessen bezw. Vergleichen cl. cl. Neuhaus

13. Juli 1718 und cl. cl. Neuhaus 19. Juli 1721, konfirm. 22. Jan. 1722,

dahin, daß sie sich in die von ihrem Vater hinterlassenen Güter theilten

und nur die Kupferhütte und das Bergwerk zu Lein- und Morungen

als ein Kominunwerk behielten.

Der Kammerherr Ernst Friedrich bekam das Amt Leinungen nebst

dem Dorfe Rötha, mußte aber die Erbportion seines Bruders Wilhelm

mit übernehmen, weshalb er diesem bis zur Wiedereinlösung a. a. Rötha

überließ und zur Erfüllung von Wilhelm's Erbtheil noch 3533 Gulden zu

zahlen übernahm.

Der Jägermeister Christian erhielt das Amt Morungen^) und sein
Bruder Karl das Vorwerk Horla.

Der Berghauptmann Anton Gottlob, welchem in der Losung das

5) Herr»» Christian's Anschlag. 4 Gr Pf.
S) Dic Wohngebäude, Scheuern und Ställe zu Morungeu .... 1200
5) 7>/z Hufe ritterfrei Land ä SSV fl. ........... 4125 — —
7) 27 Acker Wiesenwachs zu Morungeu ä 35 fl. ....... . 945 —

II) Der Garten zu Morungen .............. 9V
13) Vor die Pferde-Frohudienste 19 Tage ü 19 Gr. 6 Pf., thut 9 fl.

19 Gr. 19 Pf., am Kapital ............. 199
15) Handfrohndieuste zu Groß-Lcinuugen nach Morungen ä 1 Gr. 6

Pf., thut 299
17) 43 Tage Hintcrsättler-Dieuste Handfrohuc ä 1 Gr.6 Pf., zu Morungeu

3 fl. 1 Gr. 9 Pf 61
17) 22 Tage Hausgeuossendieuste ä 1 Gr. 6 Pf., thut 1 fl. 12 Gr. 6 Pf. 32
19) Die Baudienste nach Morungen ............
91) 141 Stuck Michclshühner zu Morungeu ä 2 Gr., thut 13 fl. 9 Gr. 268 19 6
78) 15 Schffl. 2 Viertel Zinshafer zu Morungen ä 5 Gr., thut . . 73 1b —
29) Die Schäferei zu Morungen ä 25 fl., thuu ........ 590
24) Dienstgeld zu Morungen ä 27 fl., thut .......... 549 — —
28) Wiescnzius zu Morungen ä 11 Gr. 6 Pf. ........ . 11 — —
37) Erbzins zu Morungen ä 1 Gr. 2 Pf. . . 1
46) Lehugelder zu Worringen wenigstens jährlich 19 fl.. . . . . . 299
98) Brennholz anderthalb Viertel der Nutzung sxelusivs Darr und

Vrauholz, so nach Leinuugeu gehöret. .......... 300
191) Kohlenholznutzuug von der Leinuug und Eisleb. Hütten zum 4. Thcil 1250

97) Hohe und Niedere Jagden zum 4. Theil ......... 299
190) Der Teich zu Morungeu............... 216

58) Cavillergeld ä 3 fl. 1 Gr. .............. 61 — —
55) Strafgeld zu Morungen ein Jahr ins andere 6 fl. 5 Gr. . . . 125
44) Ein und Abzüge Geld von Morungen wenigstens jährl. 1 Person

ä 19 Gr. 6 Pf 19
42) Von wenigstens einem neuen Tischtuch zu Morungen jährl. 1 fl.

3 Gr 22 18 4

50) Siegelgeld zu Morungen wenigstens von 5 Briefen ..... 14
59) 6 Paar Erntehaudschuhe zum Drittel ä 1 Gr. 6 Pf. .... . 9 — —
85) 11 Gänse zu Morungen ä 6 Gr., thut 3 fl. 3 Gr., am Kapital . 63

fl. 10758. 1 10
Davon gehen ab: 2 fl. 6 Pf., so vermöge des Vergleichs denen

Unterthanen zu Morungen gegeben werden, thut....... fl. 46

2 Michclshühner, so der lieben Mama gegeben werden ..... . „ 23
fl. 69

Diese von 19758 fl. 1 Gr. 19 Pf. abgezogen bleibt an Morungeu 19689 fl.
1 Gr. 19 Pf.



Harrasischc Gut zu Gchofcn zufiel, mußte die Erbportion des Haupt¬

mann Wolf Dietrich mit übernehmen, auch dem Ober-Stallmeister Ernst

Rudolf 3345 Gulden herauszahlen. Letzterer hatte außerdem 3000 Gulden

von NcuhauS (welches ihm nach dem Tode seiner Mutter eingeräumt werden

sollte) und a. a. auch 3978 Gulden von dem Kammernherrn zu fordern.

Bei dieser Erbthcilung wurden aber die gräflich mansfeldischen wiedcr-

käuflichcn Ämter Lein- und Morungen nicht mit 25 000, sondern mit

48 000 Mfl. in einen Anschlag gebracht. Es kamen also hiervon auf des

Domherrn Anton Albrecht gewesenen Anthcil (nach dem Verhältnis von

119:131) 22 848 Mfl. und mithin 10 948 Mfl. mehr als die Summe

betrug, für welche Anton Albrecht seinen Antheil wieder einzulösen berechtigt

war. Deshalb wurden die beiden Brüder (Ernst und Christian), denen

die Amter L. u. M. zugefallen waren, für den Fall der Wiedereinlösung

durch Anton Albrecht's Nachkommen dadurch sicher gestellt, daß die übrigen

5 Brüder 10 000 Alst, (jeder 2000) auf die ihnen zugefallenen Güter

hypothekarisch als Sicherungs- oder Jndcmnisations-Kapital eintragen

ließen:

Nrurrzz, wodurch dir übrigen 5 Gebrüder llcuhiiuser Linie ihren beiden üriidecn
Ernst Friedrich Grafen u. Elicrstcin und August Christian Wilhelm u. Cbcrstcin.
al? Inhabern der Ämter Lein- und Morlinge», auf den Wicdcrcinlöfnngpfnll
von den vettern Gehofrnschrr Linie ein Indrnniisntiono-üapitnl, jeder von
Ist»» Mst., festsetzte st. st. Neuhau? 8. Juli 1718.

Demnach durch göttlichen Beistand unsere brüderliche Theilung des väter¬
lichen Erbthcils letzhiu glücklich und friedlich vollbracht worden und unfern
beiden liebsten Brüdern: Ernst Friedrichen, dem königl. poln. Kammerherrn,
Leiuungen w. und Christianen Mornngen durchs Loos zugefallen, hin¬
gegen solche Orte (außer was etwan unser hochsel. Hr. Vater an Roggen-,

Hühner- nnd Eier-Zinsen bereits vorher in Leinungen, ingleichen an dem Forste
cigenthümlich gehabt und besessen) vermöge des bekannten Wiedcrkaufs-Kontrakts
zwischen ihm und unfern scl. Oheim, den Domherrn Hrn. Anton Albrechten
nur wicderkäuflich und nicht eigcnthümlich uns zugehören, nnd also unsere
Herrn Vettern, obged. Domherrn hinterlassene Söhne und Lehnsnachkommen,
solches von 12 Jahren zu 12 Jahren reluiren können, mithin denenselben solchen
Falls großes Nachtheil nnd Läsion erwüchse, wir aber nicht allgemeinen Rechten,
sondern auch unserer Versicherung nach ihnen die Eviktion zu thun sowohl
schuldig und bereit sind, als auch an ihm selbst kraft aller Rechte lassio ultra
stiruistium (welche durch jetzige Theilung ans solchen Fall sonneuklarr würde,
wir auch solche allerseits wohl erkennen und, dafcrne gedachte Lehnsvettern solche
wiederkäuflichc Stücke einlöscten, einräumen) alles resrindiret, vernichtiget und
ohngültig machet, weswegen obige unsere beide Brüder sich alle ihnen diesfalls
zustatten kommen könnende Jura, Bcneficicn und Kompetentia per expressnm
aufs rechtsschuldige und beständigste bedungen und reserviret, wir ihnen auch
solches vor uns, unsere Erben und Erbnehmeu respcctive ouw (luratrws, und

zwar sxprssso pasto st sub H^potbsoa Lovoruw zugestanden und eillgeräumet
und solchen Falls aufs rechtkräftigste angenommen haben. So reserviren wir
uns sämintlich rcsp. SUIU duratrios unter ausdrücklicher Verpfändung unscrs

Vermögens, soviel zu ihrer Satisfaktion von Nöthen, aufs rechtskräftigste, förmlich
nnd verbindlichste, als nur geschehen kann, soll und mag, unter freiwilliger

ausdrücklicher Begebung aller Rechtsschliisse, Regeln, Wohlthaten und Ausflüchten,

Muß zu seiner Erbportion haben 107SS fl., bekommt an Morungen 10689 fl. 1
Gr. Ist Pf., von Leinungen Lg fl. 19 Gr. S Pf., zusammen 1075K fl.

M. Die Anschläge der Ämter Lein- und Mornngen nnd des Amts nnd Flecken
Leinungen v. I. 1713 sind abgedruckt in meinen Nachtr. v. 1880. S. 69 ff. n. 8V ff.
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so uns dieshalbenetwan zustatten kommen könnten, deren wir allerseits wohl
verständiget und wissend sind, daß wir diesen unseru beiden Brüdern auf den
Fall, wann solche Orte und Vorwerke ouin suis pertinsntüs wieder von unfern
Vettern oder deren Lehnserben sollten cingclösct, oder ihnen solcher wegen An¬
sprüche gcmachet werden, ihnen dcShalben gebührende hinlängliche Satisfaktion
solchergestalt machen sollen und wollen, daß ihnen ein jeder von uns, und zwar

Ich Wolf Dietrich, der Hauptmann, 2000 fl. von GeHofen,
Karl, der Ober-Jägermeister,2000 fl. von Horl,
Anton Gottlob, der Berghauptmann, 2000 fl. auch von GeHofen,
als nämlich 1000 fl. von dem gemachtenLehnstamme und 1000 fl. von
der Übermaße meiner angenommenen Güter; nicht weniger
Ernst Rudolf von denen den Kammerhcrrn zu fordern habenden
3978 fl. . . 2000 fl. und
Wilhelm mit Autorität und Vollwort unserer liebsten Frau Mutter,
als meiner Vormünderin,von denen von dem Kammerherrn zu fordern
habenden 3533 fl. . . 2000 fl.

zu dem Behuf aussetzen und stehen lassen und nicht aufheben, sondern erpresse
sie beide darauf assooourironthun, damit ihnen davon auf den Fall Lei NN Ilgen
und Morungen von des Hrn. Oheims des Domhcrrns Söhnen und Lehns-
folgcr dereinst über kurz oder lang eingelösct oder sie in Anspruch genommen
werden sollten, die völlige Satisfaktion geschehen soll und sie von der väterlichen
Vcrlasscnschaft mit uns ganz durchgängigund vollkommen gleiche Portioncs
durch solche 2000 fl. von jedem bekommen und erlangen, um wesscnthalben ich
Wolf Dietrich, ich Karl und ich Anton Gottlob ihnen insbesondere daroh
über 6000 fl. unter heutigem ckoio verbindige Handschrift gegeben; ich aber
Ernst Rudolf mich aufs rechtskräftigste verbinde, nicht mehr als 1978 fl. vom
Kammerherrn aufzukündigen und zu erheben, setze hingegen ihnen beiden diesfalls
die übrigen 2000 fl. zur ausdrücklichen beständigen Hypothek snb olansula eon-
stiimti possossorü sk p>g,oko sxoeukivo ein, um sich daran zu erholen und schad¬
los machen zu können. Und ich Wilhelm mit Konsens und Autorität meiner
Frau Mutter mich ebenmäßig erkläre, verbinde und reversire, daß ich mehr nicht
als 1533 fl. den Kammerherrnaufzukündigen und wegzunehmen Macht haben
soll, will und könne; die übrigen 2000 fl. aber gegen landüblichc Verzinsung
ä 5 p. vsilk bis dahin bei ihm stehen lassen will und müsse, wie ihnen beiden
dann zu dem Behuf solche 2000 fl. zur ausdrücklichen und wahren Hypothek
soll olilusulo, ooilkiiimki posssssorii sl paoko öxsonkivospecialiter gesetzct sein
und haften sollen. Daferne aber dem Kammerherrn gefallen sollte, nnS beiden
letztern Ernst Rudolf und Wilhelmen auch diese 2000 fl. einem jeden ab¬
zulegen, wollen wir gehalten sein, ihnen davor in dem KurfürstenthumSachsen
Hypothek und Sicherheitzuvorcnthero rechtsbcständig zu stellen und zu machen.
Wie wir uns dann ebenmäßig reserviren, daß, daferne wir beiden Brüdern auf
die ihnen zur Hypothek gesetzten 2000 fl. im Kurfürstcnthum Sachsen genügsame
Assekuration solcher Satisfaktion machen wollten und solche Kapitalia wohl an¬
legen könnten, selbige auch aufkündigen zu können. Nichtweniger verbinden wir
uns sämtlich sub K^xmiwoog. lionorum, dafern diese ausgesetzten 1O000fl., und
zwar von einem jeden 2000 fl., sie beide zu satisfacirennicht zulangen sollten,
wir ihnen alles, was noch mehr dazu erfordert werden möchte, von unserm
übrigen bereitesten Vermögengut thun und bezahlen wollen. Gleichwie wir
uns hingegen reserviren, daß, wann ein wcnigers als 10 000 fl. von uns Fünfen
zu ihrer Satisfaktion anreichend wäre, uns der Überrest zu gute gehen und ver-
verbleiben soll.

So soll auch dieser Revers nicht eher seine Exekution erlangen, es wäre
dann, daß die würklichc Einlösung geschehen;daferne aber wir gesamte Gebrüder
aus gesamter Massa die Lehnsvcttern zu einem Erbkauf oder Rennnciationihres
NelnitionSrechts über gedachte Amthöfe und Pcrtinentienpersnadiren würden, soll



von 6o4o solcher Erblichkeit an diesem Revers vor null und nichtig erkennet n.
annulliret sein und zurück gegeben werden.

Endlich aber soll keinem Theil keine Exccption oder Wohlthat der Rechte,
in spsoiö Ilsnstwinin der Setzung in vorigen Stand, der Ordnung, der Theilung

und Epkussion, Exeept. u 2 st 11. L! 6s Usosss. vsnäit. st I-, 2. 6. ^.et. lümpl.,
böser List, Uberlist- und Überredung, übergroßen auch enormestcn Verletz- und
Vervortheilung, wucherischen Kontrakts, usninrins prnvitntw, Rechnungs-Erstat¬
tung, sowpntntionis in sortsin, daß die Sache nicht also, sondern anders verab¬
handelt, nicht gcnugsamlich verstanden, oder anders verabredet, als geschrieben

sei, der Verändcr- und Verringerung der Münze, ingleichen, daß ein General-
vcrzicht nicht gelte, es sei dann eine speciale vorhergegangen und anderer, sie
mögen Namen haben, oder durch Menschen-Witz und Verstand erdacht werden
können, wie sie wollen, — auf einigerlei Weise schützen oder verthcidigcn sollen,
inmaßen wir solchen allen tum in Mnm-s gnnm in s^ssis nach genügsamer Ver¬

ständigung mit gutem und reisen Bedacht und sxprssss transiAencko rsspsstivs
LUln Lni'nti'ios vollkommen renuncircn und uns begeben. Treulich sonder Ge¬
fährde. Zu Urknnd dessen haben wir solches allerseits eigenhändig unterschrieben
und unser angebornes Petschaft bcigedrucket. So geschehen Ncnhaus, den
8. Julii 1718.

(U. 8.) Eleonora Sophia von Eber- (U. 8.) Wolff Diettcrich von Ebcrstein.
stein gebohrne von Werthern
Witwe inVormundschnft meines
unmündigen Sohns Wilhelm
von Eberstein. (U. 3.) Carl von Ebcrstein.

(U. 8.) Wilhelm von Ebcrstein. (U. 8.) Anton Gottlob von Ebcrstein.
(U. 8.) Ernst Rudolph von Eberstein.

(U. 8.) Christian Atarschall von Bieber- (U. 8.) August Christinn Wilhelm von
stein als Zeuge. Eberstein.

Nachdem wir sämmtl. Gebrüderc von Eberstein uns wegen derer Güter

und Verlassenschaft, von unserm sel. Hrn. Vater Iii. Herrn Christian Ludwig
von Eberstein ererbet, nämlich derer Ämter Leinungen und Morungen, des Guts
Neu Haus und GeHofen samt anderweitigen Zinsen und Einkünften, ingl.
auch wegen des an uns und unsere Vettern zu GeHofen gefallenen Guts (der
Neue oder der Trebraische Hof genannt) zu Gehofen, getheilet; wir aber
wegen derer Ämter Lein- und Morungen aus Ursachen, daß, soviel den
von dem sel. Domherrn erhandelten Antheil betrifft, wir die Erblichkeit

daran noch nicht erlangen können, uns nicht getrauet, so deutlich auf das Urtheil
6s publiento (kraft dessen die Reluition von denen Hrn. Grafen von Mansfeld
auf den kurrenten Werth ä 48000 fl. detcrminiret und erkannt worden) zu
gründen und, solches zum Fundamente unseres Anschlages bis zu der sich viel¬

leicht ereigendcn Wieder-Einlösung gesetzct zu haben, in dem zur hochlöbl. Ober-

aufseher-Ämts-Konfirmation übergcbcncn Vergleiche zu bekennen; gleichwohl aber
bei Untersuchung und Überschlagnng des Betrags solcher Ämter sich gefunden,
daß sie ein Großes mehr als die 25000 fl., davor unser, sel. Groß- Herr-
Vater sie unserm sel. Hrn. Vater und dessen auch sel. Bruder dem Domherrn

zugeschlagen, verintcressircn, und also sie nach Proportion, wie wir die Güter
zu GeHofen einander angeschlagen, dermalen vor den zuerkannten Werth
des Pfandschillinges (d. s. 48000 Mfl.) wie billig zu rechnen: Als haben wir
uns dessenhalbcn folgendergestalt verglichen, daß auf den Fall, wenn die
Reluition von denen Hrn. Vettern geschehen sollte, denen beiden Herrn
Brüdern, als nämlich dem Hrn. Kammerherrn Ernst Friedrichen Grafen
von Eberstein und Hrn. August Christian Wilhelmen von Eberstein, als welche
den Antheil derer Ämter Lein- und Morungen, so schon mehrerwähnter
nnser sel. Hr. Vater von seinem sel. Bruder wiederküuflich erhandelt, in der

Theilung nach Proportion und Werth des zuerkannten Pfandschillingcs bekommen,



laut Reverses cls «lato Neuhans, den 8. Julii 1718 van denen übrigen Hrn.
Brüdern, namentlich dem Hrn. Hauptmann Wolf Dietrichen, dem Hrn.
Ober-Jägermeister Karln, dem Hrn. Berghauptmann Anton Gottloben,

dem Hrn. Ober-Stallmeister Ernst Rudolfen und dem jüngsten.Hrn. Wilhelmen,
allerseits Gcbrüdcrc von Eberstcin, Jndcmnisation geschehen, so viel, daß ihre
Erbportion iimlmivs dessen, was wegen der von nnserm scl. Hrn. Vater
nach Lein- und Menningen verwandten Meliorationen und Baukosten erkannt
und von den Vettern davor bezahlet werden wird, allenthalben denen andern

gleich werde, beigetragen werden (soll).
Dahingegen wir, die Beschere solches wiederkäust. Anthcils, uns reversiren,

daß, dafernc wir die Erblichkeit an diesem Antheile erlangen und überkommen
sollten, und solange die Wieder-Einlösung von denen Hrn. Vettern nicht ge¬
schiehst, wir oder unsere Erben und Erbnehmen an denen übrigen vorbenannten
Hrn. Brüdern oder ihren Erben noch Erbnehmen dieses Falles oder aus an¬
gezogenem Revers einigen Anspruch zu machen nicht befuget sein sollen und
wollen.

Wie wir uns denn auch allerseits hierdurch expresse gegen einander auf das

rechtkräftigste verbinden und reversiren, daß in allen übrigen Punkten unser den
13. Julii 1718 ausgerichteter Vergleich bei seiner vollkommenen Kraft, Gültig¬
keit und Verbindlichkeit verbleibe, insonderheit aber, soviel den 16. Punkt wegen

Versicherung der 0i-s6itmmw betrifft und daß keiner durch seine Säumnis und
Unrichtigkeit an Interesse und Kapital denen andern einige Klage, Unkosten und

Angelegenheit bei Vermeidung derer darinnen verglichenen Nasseres verursachen
soll. Gestalten denn der zur Konfirmation von heutigem 19. Julii 1721
jenen unter dem 13. Julii 1718 durchaus nicht aufheben noch annulliren soll.

Zu Urknnd und Festhaltung alles dieses haben allerseits Hrn. Gebrüder diesen
offenen Revers eigenhändig unterschrieben und einander besiegelt wohlwisscnd
und bedächtig ausgestellt. So geschehen Neuhaus, den 19. Juli 1721.

(A. 3.) Ernst Friedrich von Eberstein.

(A. 3.) Wolff Dietterich von Eberstein.
(A. 8.) Carl von Eberstein.

Anthon Gottlob von Eberstcin.
(A, 3.) August Christian Wilhelm von Eberstein.

Orr Obrrft Johann Karl Friedrich Freiherr v. Eherstrin jn Tillit ßonft

das Amt, Schloß und Flecken Groß-Ltinnngen und trifft die erforderliche»

Vorbereitungen M Einlösung von Horla und Votha.

Bei der von Christian Ludwig's v. Eberstein sieben Söhnen vorge¬

nommenen brttderl. Theilung zog lt. Erbvergleiche v. 13. Juli 1718 und

19. Juli 1721 der Graf Ernst Friedrich v. Eberstein das 3. Loos

„Leinungen und Rötha" und der nachmalige Major Wilhelm das

4. Loos „Bekommt von Leinungen heraus". Elfterer überließ daher

seinem Bruder Wilhelm sämtliche Gefälle und Einnahmen des Dorfes

Rötha, V4 der Jagden und Amtsforsten, den Leinunger Backhauszins,

7 Acker von den Horlaischen Wiesen und den Wippraischen Haferzins, jedoch

nur bis zur Wiedereinlösuug. Nachdem der Major Wilhelm, welcher

Rötha an seinen Bruder Christian auf Morungen verpachtet hatte, am

18. Juni 1757 in der Schlacht bei Kollin gefallen war, flössen die Ro-

thaifchen Pachtgelder in die sogenannte Erbschaftskasse.

Graf Friedrich — kurmainz. General, der einzige Sohn des 20. April

1752 zu Groß-Leinungen Grafen Ernst Friedrich — starb 17. Juli 1772

ebendaselbst ohne männliche Nachkommen. Seine Tochter Ernestine Johanne

Helene Camtssse v. Eberstein, verm. mit dem kurmainz. Ober-Jägermeister
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Karl Wolfgang Frhr», v. Hausen, war bereits 2. Aug. 1758 gestorben
mit Hinterlassungeines Sohnes Karl Friedrich. Auf diesen damals
14jährigen Enkel des Grafel? Friedrich fiel daher das Amt Leinungen nebst
Zubehör und hierunter das gegen sämmtliche Erben des 1757 ch Majors
Wilhelm geltend zu machende Recht zier Wiedereinlösung des Vorwerks
Rötha — zugleich aber auch mit diesen Rechten eine nicht unbedeutende,
den Anschlagswerthder Güter beinahe übertreffende Schuldeillast.

Der damalige Oberstlieutenant Joh. Karl Friedr. Frhr. v. Eberstein
zu Tilsit erkannte sofort die äußerst prekäre Lage der Dinge, er sah voraus,
daß das Schuldenwescndes Grafen nicht sobald rcgulirt werden, vielmehr
arge Verwirrung hervorrufen würde; indessen hielt er an der Aufrechthaltnng
und der Geltendmachungder alten Fannlienverträge als der „Grundbasis"
für die Familie fest. Hiernach durfte er Leinungen unbedingt nicht in
fremde Hände gelangeil lasseil ohne völligeil Ruin der ganzen Familie. Allein
wer von dcil damals lebenden 13 Vettern der Neuhäuscr Linie sollte und
wer konnte es annehmen?! Zu einem Kommunbesitze es zu erwerben, wie
es einige Vettern beabsichtigten, da sie es allein nicht zu erwerben im stände
waren, darein konnte er aber in weiser Voraussicht der Zukunft nimmermehr
willigen und mochte dazu keinen Groschen opfern. Er gab daher behufs
der Wahl der zu ergreifenden Maßregeln zunächst seinem Sohne Wilhelm,
der zu Leipzig studirte, auf, „genau zu hören, wo die Herren Vettern hinaus
wollten und hiernach sich zu richten, ohne sich bloß zu geben und der ver¬
stellteil Vertraulichkeitnicht zu viel zuzutrauen". Es sei' aus den Erbver¬
gleichen von 1718 und 1721 vor allen Dingen festzustellen: „hat der Graf
so viele, den ein für alle Male feststehenden Anschlag übersteigende Schulden
ans Leinungen machen dürfen? lind ist die Familie als solche schuldig, die¬
selben alle zu bezahlen?" An diesem Falle sei kein ander Mittel, als es
muß einer ans der Familie die Verlassenschast des Herrn Grafen übernehmen
und für die Bezahlung der Schulden sorgeil. Ohne daß aber die ganze
Familie mit zuträte lind in Ansehung der Frau Gräfin und der hinter-
lasfenen Schwestern eine billige lebenslängliche Alimentationübernähme,
vermuthete der Oberstlieutenant Karl sehr richtig, würde sich keiner dazu
verstehen wolleil: dann aber sei allerdings kein anderer Rath, als daß die
ganze Sache im Wege des Konkurses ihre definitiveErledigung fände.
Wenil ihm indessen annehmbare Bedingungen vorgeschlagenwürdeil, sodaß
er im stände sein würde, Leinungcn ohne allzugroße Gefahr selbst anzunehmen,
würde er in allgemeinem Interesse sich vielleicht dazu bereit finden lassen.
Sein Sohil möge daher mit Martini (Wilhelm's Hofmeister) die Sachen
wohl überdenken,wie alles am besten einzurichten sei, und hofft, daß er,
wenn er demnächst selbst nach Leinungen komme, schon etwas vorgearbeitet
finden möchte; Urlaub zu der Reise dahin habe er bereits vom Könige ver¬
willigt erhalten und hoffe, Ende Januar dort einzutreffen.

Für Wilhelm war nun unter solchen Umständen der Aufenthalt in
Leinungen von Anfang August bis Ende September nichts weniger als eine
Zerstreuung. Nicht nur liefen sich die Interessen der einzelnen Ebersteinischen
Vettern schnurstracks entgegen, auch diejenigen der gräflichen Witwe, sowie
der übrigen Ebersteinischen Frauen lind Fräulein trugen nicht wenig dazu
bei, die zu betreibendenUnterhandlungenund Ausgleichungen doppelt intrikat
zu machen. Da indessen Wilhelm seit seinem 12. Zahre seines Vaters
Familien-Korrespondenzhatte führeil müssen, so führteil ihn die dortigeil

s



Verhandlungen, verbunden mit dem nothwendigenStudium der Familien-
wie der mansfeldschen, mit Besonderheitenund Eigenthinnlichkeiten behafteten
Verfassung,so zu sagen in den Geschäftsgang unmittelbar ein. Nicht nur
hatte der Konsnlent seines Vaters, ein ehemaliger preußischer Justiz-Kom¬
missionsrath Brauer zu Klettenberg, der wie überhaupt wenig mit der
sächsischen Verfassung, noch viel weniger mit den wirklich heikeligen mans-
feldischen Angelegenheiten und der Ebersteinischen Familienverfassungbekannt
war, aus diesem Grunde eine Menge falscher Schritte gethan und konnte
auch selten in Leinungeu persönlich anwesend sein; von weiten seines Gesell¬
schafters Martini, der wenig zu praktischen Sachbchandlungenzu brauchen
war, hatte Wilhelm aber auch keinen Nutzen; und so mußte er den» so gut
er konnte sich selber helfen.

Der gräfl. Ebersteinische Schwiegersohn Baron v. Hausen, der Vater
des Allodialerben,den Wilhelm in Leinungen antraf, offerirte nun sud äuto
23. Okt. 1772 in väterlicher Gewalt seines Sohnes eine Cession aller An¬
sprüche desselben an den gräflich Eberstein'schen Nachlaß sämmtlichen 13 Herren
v. Eberstein Neuhäuser Linie gegen ein Aversional-Quantum und Übernahme
aller Passiva, ohne sich auf eine sepuratic» lsuäi et liäsieommissi ad
aloclio einlassen zu wollen. Die Witwe und Geschwister waren auch bereit,
sich mit ihren Ansprüchenabfinden zu lassen. Wäre aber dies Projekt, auf
das Wilhelm durch Schmeichelredender Mornngischen Frauen verleitet'"),
beinah eingegangenwäre, zur Ausführung gekommen:so wären aus solcher
Geburt einer neuen Kommune statt der schwebenden 7 Rechtshändel unver¬
meidlich 13 und mehr erwachsen. Da nun der Oberstlieutenant Karl auf
dies Projekt nicht eingehen konnte, anderenfalls aber unfehlbar der wegen
des zu einem Familienwerke gestifteten Berg- und Hüttenwerks unter
allen Umständen zu vermeidendeKonkurs in drohender Aussicht stand: so
drangen die Vettern der Wolf Dietrich'schen Branche und der Haupt¬
mann Friedrich von der Morunger Branche nach stattgehabter Familien-
Konferenz,in welcher sie sich gegenseitig die Nothwendigkeit darlegten.
Leinungen nicht in fremde Hände kommen zu lassen, mit Gründen und
Bitten dahin, daß der Oberstlieut. Karl aus Tilsit Leinungen allein über¬
nähme. Mit der sicheren Aussicht nun, daß er für die nächste Zeit einen
sehr schweren Stand und nicht den geringsten Nutzen haben werde, brachte
derselbe der allgemeinenWohlfahrt der Familie das wirkliche Opfer und
gab den vereinigten Vorstellungenund Bitten der Vettern nach. Zu seinen:

^ Der Vater war hellsehender;derselbe äußert sich in einem Briefe v. 28. Nov.
1774 unverholen dahin: doch ich will davon abbrechen und Dich nur bitten, laß Dich
nur weder vom männlichen noch iXI!, weiblichenGeschlecht breitschlagen, denn ich
gestehe Dir frcimüthig, im Punkte des Herrn Lieutenants in Morungen scheint mir
Deine weitläufige Deduction verdächtig; sollte nicht etwa die Freund¬
lichkeit von dessen junger Frau etwas dabei konkurriren, daß Du den
Pophans — dies abscheuliche Thier — , welches zu allen unrichtigen Sachen
gebrauchtwird, so fürchterlich er (der drohendeKonkurs) an sich sein könnte, wann es
dahin gelangte, hier auch anwenden willst? Du solltest demnach alles mögliche
beitragen, daß alles noch bei meinem Leben in Ordnung käme, und denen nicht das
Wort reden, die niemalen an was anders gedacht, als wo sie nur Geld herkriegen
wollen, es leide darunter, wer da wolle. Es ist ein Glück vor die Herren, daß ich
mit der Fr. Jägermeisterin nicht harmonire, sie sehen es wohl ein, und werden gewiß
alles mögliche anwenden, um die Uneinigkeit zu erhalten. Siehst Du das nicht,
mein Freund? Sie sind klüger und haben Deine schwache Seite längst gefunden,
das sehe ich aus allem.



Auftrage schloß Wilhelm einen Scparat-Vertragmit dein Herrn v. Hausen,
wie auch mit der Witwe und den damals noch lebenden beiden Comtessen,
um sodann für seine Rate sich mit den Haupt-Gläubigerndes Grasen
Friedrich abzufinden und die rechtlichen Maßnahmen der anderen Interessenten
abzuwarten. Nachdem Wilhelm's Vater diesen Vertrag, kraft dessen sich der
Herr v. Hausen eine baare Summe zahlen ließ und ein Haus in Mainz
vorbehielt, genehmigt hatte, erfolgte die wirkliche Besitzergreifungim Fe¬
bruar 1773. Zu diesem Zwecke holte der Oberstlieutenant in Begleitung
seiner Tochter Charlotte auf seiner Durchreise durch Leipzig seineu seit
Beginn des Wintersemesters 1772/73 daselbst studirenden Sohn Wilhelm
ab und begab sich mit diesen: an Ort und Stelle.

Hier iu Leinungen blieb der Oberstlieut.Karl nach dem 18. Febr. 1773
erfolgten Abschlüsse des (dann 5. März von Lorsch aus Seitens des Herrn
v. Hausen unterschriebenen)Vertrags mit den Erben des Grafen Friedrich,
sowie nach der am folgenden Tage entgegengenommenen Entschuldigungder
Amts-Unterthanen dann noch nahe 9 Wochen, um sich von der Lage der
Ebersteinischen Verhältnisse im Allgemeinen und besonders des seit dein Tode
des Ober-BerghauptmannsAnton Gottlob v. Eberstcin (ch 1747) äußerst
schlecht verwalteten Berg- und Hüttenwerkesdurch eigene Anschauung zu insor-
miren, sowie um das Nöthigste persönlich anzuordnen, was für Ausbesserung
seiner neuen Erwerbung geschehen mußte.

Trotzdem nun der Oberstlieutenant Karl durch die alleinige Übernahme
von Leinungen zu einem um höheren Preise über den feststehenden
Anschlag (und dann außerdem unter Mittheilnahme an den überschießenden
6099 Thaler Schulden des Grafen Friedrich, wie antheiliger Verzichtleistung
auf die Zinsen des durch des Grafen Tod angefallenen Lehnstamms zu Gunsten
der Witwe auf deren Lebenszeit)ein großes Opfer brachte, wie die Folge
wirklich zeigte: so erntete er jedoch weiter nichts als Verdruß und Undank;
er gerieth bald darauf in nicht weniger als sieben Rechtshändel.

„Freilich", sagt Wilhelm selbst, „wie ich zu spät gewahr ward, hätte
alles dies mit mehr Kaltblütigkeit und Geduld wohlfeiler ins Geleise gebracht
werden können. Allein ich war ein junger Mensch im 29. Zahre, und die
Konsulenten, die wir gewählt hatten, der Kommissionsrath Brauer zu
Holbach und der schwarzburgische Rath Rudloff zu Saugerhausen,bließen
das Feuer mehr an, als daß sie zn moderaten Maßnahmenhätten rathen
sollen. Erstcrer aus Unkunde des Ganges der Dinge in Sachsen, letzterer
aus geflissentlicher Absicht, meinen Vater und seine Succession in Rechtshändel
zu verwickeln, bei denen er, wie er auch leider nachher in vollem Maße
gcthan hat, zu gewinnen die Aussicht hatte".

Ein wahrhaftes Prototyp eines advokatischen Rabulisten war aber der
Berather der verwitwetenFrau Hof-JägermeistcrinEberhardinev. Eberstein in
Morungen, welche unter Beihttlse desselben die Kinder ihres verstorbenen Ge¬
mahls aus dessen erster Ehe — unter diesen namentlich den gutmüthigen und
arglosen Urgroßvater des gegenwärtig wieder in rechtmäßigem Besitze von
Morungen sich befindendenSprossen der Morunger Branche — um
deren Eigenthum gebracht hatte, darüber später aber von Gewissensbissen
gequält, in ihren letzten Lebensjahren kindisch geworden war, in welchem
Zustande der Geistesumnachtung beide Momente, die Reue und die ursprüng¬
liche Triebfeder alles ihres Handelns, ihre grenzenlose Habgier, mit einander
im Kampfe gelegen haben.

9»
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Dieser ihr Justitiar nun, der Amtmann Gottsried Johann Andreas
Koch, konnte bei der genauen Kenntnis der Sach- und Personenverhältnisse
sich sagen, daß, wenn bezüglich des Schlosses Leinungen ein gemeinschaftlicher
Besitz sämmtlicherMitglieder der Neuhäuser Linie der Eberstcinischen Fainilie
einträte, wie solcher schon in Bezug auf das Berg- und Hüttenwerk, wie
auch in Bezug ans das Harrasische und Zrebraische Rittergut zu GeHofen
herrschte, damit ganz unausbleiblich eine neue matar clisooräinrum geboren
würde, — und solche war ja gerade sein Lebenselemeut.Er brachte daher
seine so schon von der ausgeprägten Eigensucht gefangen gehaltenen^), sich

") Vgl. Brief des Major Karl von der Morungcr Branche an den Hofrath
N. ä. Lcinnngen am 22. Okt. 1807: „Hoch- und Wohlgcborencr Herr Hof- und Justiz-
Rath, Jnsondcrs Hochgeehrtester Herr Vetter! Ew. Hochwohlgcboren erlauben mir
gewiß einige Augenblicke der Unterhaltung, wenn ich Dcnensclben zu vcrsichren die
Ehre habe, daß das innigste Vertrauen, welches Sie mir und meiner ganzen Familie stets
einflößten, mich zn dieser Freiheit veranlasset.

Seit einigen Jahren bin ich mit meiner Sticfgroßmutter, der Frau Ober-Jagcr-
meisterin v. Eberstein, in eine Menge von Streitigkeiten, Processe und Unannehmlich¬
keiten verwickelt. Der Tod meiner beiden Onkels berechtigen mich zu Forderungen,
die theils in den alten Familien-Nccessen, zum größten Thcile aber in den Verträgen
jener Onkels gegründet waren. Die gute Frau Großmutter konnte und vermag bisher
immer noch nicht das Meinige von dem Ihrigen zu trennen, und so ist es gekommen,
daß sie den auf Worringen haftenden Lchnstamm von 6000 Mfl. nicht allein
verleugnet, sondern es auch zu einem förmlichen Prozesse hat kommen lassen. Wie
weit sie damit kommen wird, muß die Erfahrung entscheiden. Soviel Anforderungen
ich nun durch die erwähnten Gründe zu machen veranlaßt bin, soviel Einwendungen
von ihrer Seite, und ebenso viel Processe würden entstehen müssen, wenn ich nicht
berücksichtigte, daß ich kein Krösus bin, um ein Heer von Advokaten zu besolden.
Zwei Processen, die zwischen uns obwalten, konnte ich indessen trotz aller Mäßigung
nicht ans dem Wege gehen. Jenem, den ich Ew. Hochwohlgeboren zu erwähnen die
Ehre hatte, und einem zweiten über den Kstus des dem Major schuldigen Reluitions-
Kapitals von Horla.

Der Major v. Eberstein, der die Hälfte von Worringen besaß, machte sn bau
komme mit seinem Stiefbruder einen Pacht- und Kanfcontrakt, worin er letzterem
nach seinem Tode gegen 7000 Thlr. seine Eigenthumsrechte cedirte. Sie erlauben
mir, über diesen Vertrag etwas ins ästaille zu gehen, indem mich dessen Erörterung
zn der gehorsamen Bitte führet, Dero geläuterten und so richtigen Einsichten in
Anspruch zu nehmen.

Eine der ersten Bedingungen in jenem Kontrakte war die, daß sich der Major,
solange er leben würde, sein Eigenthnmsrecht und den Besitzthum von seiner Hälfte
an Morungen vorbehielt. Er nahm unter dem Namen eines Pachtguantums mit der
sehr mäßigen Pension von jährlich 2S0 Thlr. vorlieb. Die unbeständigen Götter des
menschlichen Lebens und irdischen Willens hatten beschlossen, aus ihrer zeitlichen
Rechnung einen Anachronismus zumachen, indem der hoffnungsvolle Philosoph,
Freiherr Gottlob v. Ebersteiu, zu aller Erstaunen und Bedauern die Blüten seines
Lebens eher zu Grabe trug, als es den Parcen gefiel, den martialischen Lebensfaden
des alten Majors der Ewigkeit anzuknüpfen. Jetzt war guter Rath theuer, iudcm
nun der Major immer noch Eigenthümcr seiner Hälfte von Morungen blieb und seine
Ansprüche in dem Augenblicke, sowie den Vertrag zurücknehmen wollte, als ihn der
Tod ebenfalls zu seinen Vätern berief. Nichts wäre natürlicher gewesen, als daß ich und
meine Familie als natürliche Erben von dem Major auch die Hälfte von
Morungen hätten statt der uns ausgezahlten 7000 Thlr. ererben müssen. Mein
Bruder und ich waren zu diesem Zeitpunkte auf dem Marsche gegen die Franzosen
begriffen und wir mußten ruhig zusehen, wie sich die Frau Obcr-Jägermeisterin
mit ihrem Geschäfts-Ksmus Herrn Witsche! auch in den Besitz der Hälfte versetzte.
Was konnte ich in der Abwesenheit dagegen und gegen den beliebigen Grundsatz
machen, den mir die Frau Jägermeistern? entgegnete, indem sie behauptete, alles von
ihrem unvergeßlichen Sohne, auch die anuullirtcn Verträge sogar ererbt zu haben.
Ich kannte damals das eiserne Gemüth meiner Frau Großmama noch nicht in
dein Grade, als mir die Erfahrung es späterhin gelehret hatte, und ich erschien mit
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selbst innerhalb der Ebersteinischen Familie als eine Fremde suhlende Prin-
cipalin leicht dazu, daß sie gegen die alleinige Übernahme des gräflichen
Nachlasses Seitens des einen Neffen ihres verstorbenenMannes Protest ein¬
legte, und zwar in ihrer Eigenschaft als Vormündern« ihres Sohnes Wilhelm
Ludwig Gottlob Frhrn. v. Eberstein, dem sie durch das famose, angeblich
noch von ihrem verstorbenenManne (4 Tage nach bei diesen« eingetretenen
tödtlichen Schlagflusse) diktirte Testament unter Benachtheiligung ihrer
Stiefsöhne Vortheile verschafft hatte (vgl, Nachtr, v. 1883 S. 321 ff.).

Auch gelang es den« schlauen Koch, den Major Heinrich Friedrich
Wilhelm zu Magdeburg, welcher der Familicnkonferenznicht beigewohnt
hatte, und die Sachlage nicht genau kannte, zu gleichen« Schritte zu verleite««.
Die Frau Jägermeistern« hatte bei ihrem Proteste freilich noch etwas sie
nah Berührendes in« Hintergrunde. Es war ja nämlich mit der Übernahme
von Leinnngen auch das Recht zur Wiedereinlösung des bei Lebzeiten
des Majors Wilhelm v. Eberstein für dessen Rechnung und nach des Majors
Tode für Rechnung der Erbschafts-Kommuneder Neuhäuser Linie zuerst an
ihren verstorbenenMann, dann an sie selbst verpachteten Vorwerks Rötha
verbunden, und dies Gut mochte sie nicht wieder aus ihren Hände«« lassen;
sie hatte sich daran gewöhnt, solches als ihr Eigenthun« zi« betrachten. Noch
weniger wollte es ihr in den Sinn, daß der nnnmehrige Besitzer von
Leinungen, der als solcher (als Esssioimrüm des Hrn. v. Hausen, vgl.
Nachtr. v. 1883. S. 269) Rötha einlösen konnte, außerdem auch noch
in Gemeinschaft mit seine«« damals noch lebenden zivei Brüdern das von
seinein Vater 24. Zum 1720 an ihren Mann, den Jägermeister Christian
v. Eberstein, wiederkäuflich verkaufte Gut Horla einlösen wollte.

Zu letzterem Zwecke hatte sich der Oberstl. Karl mit seiner Schwägerin
in Mannhein« als Kurantin ihres Gatten und seines in« Kloster Weinheim

bittenden Vorstellungen vor ihrer Güte. Leider wurde ich aber von der Allgewalt
ihrer Eigcnthnmsliebe ans eine Art zurückgeschcucht, welche mir es verbot, mir
von ihrer gütigen Seite mein Eigenthum und meine Ansprüche zu erkämpfen.

Wenn ich nun so frei war, Ew. Hochwohlgeborendie Beschaffenheit nnd den
Hergang der Ereignisseunbefangen und der Wahrheit entsprechend zu erzählen, was
«Verden Hochdieselbcn mir darüber und über den Umstandrathen, welchen der Major
in seinem Kontrakte unumstößlich vcrwob: daß «venu auch sein Bruder seinen
Antheil erb- und eigenthümlich nach seinem Tode erhielte, er mir und meinem
Bruder die Mitbelehnschaftauf das Gut verschaffen nnd einsetzen sollte. Er sollte
ferner verbunden sein, die Vererbung von Morungen beim höchsten Laudesherrn
nachzusuchen, welches, wenn es nicht geschehen würde, den Kontrakt ungültig macheu
würde. Dies sind ungefähr die Hauptbcdingungcndes Kontraktes, keine derselben wurde
aber von der Frau Ober-Jägermcisterin bisher, trotz meinen Vorstellungen erfüllt,
vielmehr hat sie sich auf eine unrechtmäßige Art in den Besitz der Hälfte von Morungen
versetzt.

Mein ältester Bruder, der sich Ew. Hochwohlgeboren,sowie ineine ganze
Familie gehorsamst empfiehlt, ist von denselben Empfindungen beseelt, womit ich es
versuche, mich Ihres gewogcntlicheu Rathes in dieser Angelegenheitzu widmen. Ew.
Hochwohlgeborenwissen, in welcher Situation von jeher sich meine Familie erblickte;
Dieselben «Verden im Rückblick auf derer Vergangenheit das Haus Morungen in
der That für die Büchse der Pandora erachten müssen, die eS an keinen Unannehm¬
lichkeiten für selbige fehlen ließ. Mit offnem Herzen vertraue ich mich daher ebenso
gerecht Ihren gewogcntlicheu Gesinnungen, als ich mit ZuversichtDero Rathschlüssen
entgegen harren «verde. Erkenntlichkeit ist das wenigste, was mich an Elv. Hochwohl¬
geboren Gewogenheit fesseln tvird, sondern die Daner meiner innigsten Empfindungen
«verde» Dieselben überzeugen, daß ich mit Hochachtung und Ergebenheit die Ehre
haben werde, stets zu beharren Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
und Vetter Carl v. Eberstein.



eingesperrt gehaltenen Stifbrudcrs Karl Christian in Verbindung gesetzt
und endlich nach 3'/s jährigen Unterhandlungen eine Renunciationsurkuudein
Betreff des Gutes Horla, ä. ä. Mannheim 16. Nov. 1776 und konfirmirt
am 6. Dez. dess. Jahres erhalten. Da sein Bruder Ludwig Ernst
am 8. Dez. 1773 gestorben war, so setzte er nun das ihm allein zustehende
Wiederciulösungsrcchtder Frau Zägermeisteriu zum Trotze durch. Daß diese
ihm aber unendlich viele Weitläufigkeiten machte, geht aus vielen Briefen
an seinen Sohn Wilhelm hervor; so schreibt er im Zuli 1775:

Es ist bei solchen Sachen ein schlechter Trost für mich, wann Du mir
schreibest, daß in 12 Jahren ich und das Moruugsche Haus nicht aus
Prozessen herauskommenwerden, und die Frau Jägermeisterin denket
nicht unrecht, wann sie mich dadurch zu ermüden glaubet. Und
wie Du schreibest, habe ich wegen Horla auch nicht viel Gutes zu hoffen;
ich möchte aber wohl wissen, warum? Der Wiederkauf hat doch seine
Richtigkeit und stehet doch deutlich da: außer denen Meliorationskosten,
deren nur aber keine angezeigt worden, können sie doch nichts weiter fordern,
als das Kaufpretium.

Und unter dem 5. Mai 1775:
Es ist freilich eine übele Sache, daß der Part durch die eigensinnigen

Affekten des Sachwalters immer leiden muß. Der Koch muß indessen ein
böser Mann sein, daß er unsere Gegenpart nur aufhetzt. Sie macheu mir
wohl viel Weitläufigkeitenund verursachen mir viel Kosten, allein sie spinnen
doch auch keine Seide dabei. Das lmal ist davon, daß wir uns beiderseits
in Kosten bringen, dahingegen eine friedsame Einigkeit ihnen so vor-
theilhaft, als mir sein würde. Diese hat die Familie die vielen Jahre
her noch erhalten; denn noch nie hat die Familie einen Rechtshandel unter
sich angefangen.

Das so klare Wiedereiulösuugs-Recht in Betreff des Guthes Rötha
aber mußte in der That erst durch alle Instanzen erstritten werden, bis
endlich das Appellationsgerichtrechtskräftig auf Abtretung von Rötha gegen
den ursprünglichen Wiederkaufsschilling(7222 Mfl. 14 Gr. 4 Pf.) cmm
kruelibus xaresMs at psreixiauckis erkannt wurde.

Nach dein am 11. Nov. 1763 sich zugetragenen (allem Auscheine nach
aus Eisersucht erwachseneu) betrübenden Vorfalle wurde der kurpfälz. Ober-
Hosmeister und Kammerherr Karl Christian Freiherr v. Eberstein von dein
Kurfürsten Karl Theodor als ein Geisteskranker angesehen und behandelt,
auch demgemäß in dein Kloster Weinheim bis zu seinem erst am 22. Febr.
1795 erfolgten Lebensende(also 31^ Jahre) iuternirt gehalten, woselbst
ihn ohne ausdrücklichekurfürstliche Erlaubnis und außer in Beisein des
Priors, sowie der eigenen Frau niemand scheu und sprechen durfte (vgl.
meine Gesch. S. 1193 u. Nachtr. v. 1883. S. 57 u. 286). Seine Ge¬
mahlin Sophia geb. v. Dalberg wurde Vormünderin ihrer Kinder:
Augusta (später verm. mit dem kurmaiuz. KammerherruFrhrn. v. Neuen)
und Karl Theodor (nachmal. grherz. fraukf. Staatsminister). Außerdem
ernannte der Kurfürst zu Mitvormüudernund Beiständen der Frau v.
Eberstein den Regicrungs-Präsidenten Frhrn. v. Venningen und den
GeheimenRath Frhrn. v. Frik zu Mannheim. Von dem Prinzen Xaver,
damaligen Administrator der Kursachsen, aber wurde der zum Eurator
mentis seines Vetters Karl Christian ausersehcne Graf Friedrich v. Eber-
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stein zn Groß-Leinungcn erst nnterm 28. Januar 1768 als solcher bestätigt

und zugleich augewiesen, wegen des in den sächs. Staaten liegenden Ver¬

mögens des genannten Kannnerherrn mit dessen Ehegattin zu Mannheim

zu kommuniciren und dieser die ihm zukommenden jährl. Einkünfte verab¬

folgen zu lassen.

A» den Gücr-Auffrher der Grafschaft Mnnsfrld »nd üammrrlicrr» uo» Lnras-
dorff.

Xaverins, Königlicher Prinze, der Kursachsen Administrator w. Bester, lieber
Getreuer. Uns ist aus dem am 18. April vorigen Jahres anhero erstatteten
gehorsamsten Berichte geziemend vorgetragen worden,,, wessen sich Friedrich
Graf von Eberstein zn Groß-Leinnngcn wegen Übernahme der vuratslns
msntis seines Vetters, des Freiherr« Karl Christian von Eberstein, erkläret.
Worauf hiermit unser Begehren, ihr wollet gedachten Grafen von Eberstein dem

Freiherrn gleiches Namens zum Lurntoiw nmntis zu dessen in hiesigen Landen
habenden Angelegenheiten konstituiren und, daß er sowohl wegen Administration
dessen allhiesigen Vermögens mit der Ebersteinischen Ehe-doiwortm zu Mann¬
heim kommuniciren, als auch an selbige die eingehenden Revenuen verabfolgen
lassen solle, anweisen. Datum Dresden, den 28. Jan. 1768.

Genf Friedrich u. Eüerstcin, welcher seit feines Unters 1752 erfolgte» Tode die
Gcfchiiftr feines Urtiers in Mamchciin lirziiglich dessen Güter in Sachsen, also
schon vor dein das Schicksal drsfclticn so tragisch gestaltenden UorfnIIr, geführt
hatte, ülirrsrndrt mittels Schreckens «I. «I. Grosz-Leinnilgen, 23. Uez. 1768
seiner Uafc, der Fran v. Eiierstei» z» Mannheim, Abrechnungen für die Jahre
l76l bis t768.

Reichsfrei Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Base! Euer Gnaden
gnädiges Schreiben vom 96>zr habe wohl zu erhalten die Ehre gehabt und daraus
ersehen, daß Hochdicsclben gerne sehen, daß die Familien-Affairen in Richtigkeit
gesetzt werden und Sie hernach die Revenuen richtig genießen, welches, so Gott
will, mir sehr angelegen sein lassen werde, daß Dero billiger Wunsch erfüllet
wird. Und werde ich hernach, wann Dero wcrthestes Schreiben völlig beant¬

wortet, Bericht erstatten, was bereits ausgemacht worden und noch ausgemacht
werden solle.

Daß es mit Ihrem Heirathsgut so lang hergehet, bedaure, und die Edu-
kation der lieben Kinder ist hoch nothwcndig. Was die 600 fl. angehet, so habe
bereits vor 14 Tagen nochmals die Ordre gestellet, Euer Gnaden solche zn

schicken. Da man mir geschrieben, es fehlcten noch etwa 50 fl. daran, so nicht
entgangen, so habe geantwortet, man sollte Ihnen derweil das Vorräthige schicken
und dann den Rest hernach. Hoffe also, Euer Gnaden werden es richtig
empfangen haben, und bitte mir darüber eine Quittung ohnbcschwert aus,
und es wird mit der Post geschickt werden, daß es also nichts als das Post¬
geld kostet.

Was die Lehnstammszinscn anbelanget, so ist alles auf eitlem guten
Weg und beruhet nur ans des einen Bruder (Heinr. Karl Wilh. v. E. von der

Morunger Branche), der zu Magdeburg im Quartier liegt, Anheroknnft,
welches im halben Januario geschehen soll, so wird alles in Richtigkeit kommen,
in was vor Terminen das Geld bezahlet werden soll, künftig aber allzeit zwischen
Johann! und Michael gezahlet werde ohne Anstand.

Den Augenblick, da ich schließen wollte, erhalte das gnädige Schreiben
vom 7. dieses; sage zuvörderst untcrthänigcn Dank vor Dero wohlmeinenden
guten Wunsch zu heiligen Feiertagen und Jahresänderung w. Das versprochene
Geld habe schon in vorigem geschrieben, daß ich vor länger als 14 Tag Ordre
gestellt, an Ihnen zu schicken, und Sie nichts als das Postgeld davor zahlen
dürfen und mir eine Quittung schicken, und wollte Gott, es wären die Umstände

so, daß ich alles ans einmal schicken könnte, so wollte es mit größtem Vergnügen
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thun, damit ich bald ineine Vormundschaft niederlegen könnte. Womit in aller
Hochachtung verharre Euer Gnaden gehorsamster Diener

Groß-Leinungen, 23. Xdris 1768. Gras von Eberstein.
?, 8. Euer Gnaden empfangen hierbei die Rechnung von 1761 bis 1763,

desgleichen von 1763 bis 1768, woraus Sie ersehen, daß ich Ihrem Herrn
Gemahl 1476 Thlr. 17 Gr. 2 Pf. schuldig bleibe, wovon nun die verhoffentlich
angekommenen sechshundert Gulden, oder wieviel es ist, abgehen. Den Über¬
schuß können Hochdieselben, wie ich in Vorschlag gebracht, als ein Kapital bei
mir gegen 5 pro vsnto wenigstens ein Jahr oder zwei, stehen lassen; sollte aber
dieses nicht gefällig sein, mir doch wenigstens Zeit lassen, es auf gewisse Ter¬
mine» zu bezahlen.

Graf Friedrich v. Eberstein starb 17. Juli 1772 zu Groß-Leinungen.

Da derselbe vor seinem Tode die der Frau v. E. zu Mannheim schuldig

gebliebenen 1476 Thlr. 17. 2 noch nicht ganz abgezahlt hatte, so ersuchte

letztere das Stadtgericht zu Mainz, dasür Sorge tragen zu wollen, daß die ge¬

nannte Summe auf das den Grafen v. E. gehörig gewesene Haus zu Mainz

als Hypothek eingetragen, auch dies Haus nicht zum Nachtheil ihrer Kinder

veräußert werden möge. Dies Haus hatte zwar einen Werth von ungefähr

4000 st.; es haftete aber darauf schon eine Hypothek von 2600 st., welche

i. I. 1756 der Domsänger Frhr. v. Specht dargeliehen hatte.

Ans Stadtgericht zu Mainz. Gehorsame rechtliche Darstellung und Sitte um hoch-
geneigteste Sichrrhcitpvrrsiignng von Seiten und in Sachen der Freifrau
von Edrrstrin grlwrnen Frriin von Dalberg vnintori» nomine ihrer
Kinder contra derselben Vormund Herrn Friedrich Grafen von Ebcrstein
zn Groß-Leinungcn in Sachsen puncto romllni et roilllenllarui» rativnnm.

Wenn es nicht äußerste Notwendigkeit wäre und die gegen meine minder¬
jährigen Kinder tragende als die damit verknüpfte Kuratelpslicht von mir unnach-
sichtlich es nicht erforderte, so würde ich gegenwärtigen Schritt bei E. w. zn thun
annoch Bedenken tragen. Der nunmehro selig verstorbene Herr Graf Friedrich
von Eberstein zu Groß-Leinungen in Sachsen wurde nach Zeugnis der unter
Ziffer .1 in beglaubigter Abschrift angefügten Nebenlage zum (lurntors moutis

meines Eheherrn gndgst. ernannt und demselben zugleich die Mitadministratian aller
jenem in Sachsen zustehenden Gefälle zn besorgen übertragen. Er unterzog sich
diesen beiden, und ob er gleich die meinen Kindern jährlich eingegangenen Ge¬
fälle in Gefolg seiner Kuratel einnahm, auch verschiedene Lieferungen thate, so

bliebe er gleichwohlen ausweislich der 5ub dlo. 2 hierneben verleslichen Anlage
und dessen am Ende gemachte Nota einschl. des 1768. Jahres seiner eigeneil

Bckanntnis nach 1476 Thlr. 17 Gr. 2 Pf. sächsischer Währung Hinterstellig.
Ob es, nun zwar unstreitig ist, daß meinen Kindern das sämtl. Vermögen ihres
vuratoris mit einer stillschweigenden Hypothek verhaftet, so wird es dennoch
denenselben nicht zu verargen sein, wenn sie auf ihrer Hut stehen und von ihrer
Forderung die geziemende Anzeig erstatten, damit das ihnen stillschweigend ver¬
pfändete, dem Herrn Grafen von Eberstein zuständige in Mainz gelegene Haus
etwan nicht zn ihrem Nachtheil veräußert werden möge. Darum so gelanget an
E. w. namens meiner Kinder mein rechtl. Bitten um die hochgeneigteste Ver¬
fügung, wornach das eingangs benannte von dem Herrn Grafen von Eberstein

zu ersetzende Quantuni nä 1476 Thlr. 17 Gr. 2 Pf. snlvis o. j. auf dessen Haus
zn Mainz gesichret und bis zu deren Berichtigung in keine Wege veräußert
werden möge.

Den 22. Julii 1772 Hrn. Amtmann Hebell zugeschickt.

A Nnllnins Zlarlnine In Vnr onnv ll'Lbvrstoin „vo linroniio «ie UniilboiK » Ilnun-
bei»».

Hochwohlgeborne Freifrau! In Gefolg der mir aufgetragenen Konimission

in Betreff des Graf Eberstcinischen hiesigen Hauses solle hiemit gehör-
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samst ohnverhalten, wie daß mich nnhcut auf hiesigem Stadtgericht diesfalls in-

formiret und das Gerichts-Protokoll aufschlagen lassen, woriuuen dann erfindlich,
daß auf dieses Haus von dem verstorbenen Domen-SängerFreiherrn von Specht
anno 1756 2000 sl. gerichtlich geschossen worden; in wie weit aber allenfalls

die Interessen darab berichtiget oder aufgeschwollen sind, solches kann noch zur
Zeit nicht wissen. Dieses Haus solle aber ohngefähr 4000 fl. Werth sein. Kann

ich nun Ew. Gnaden hierinncn weiter was dienen, so haben Hochdieselben zu
befehlen, der in all schuldigem Respekt verharre Ew. Gnaden unterthäniger
Diener

Mainz, den 1. Junii 1773. Hebell.

Nach dem Tode des Grafen Friedrich v. Eberstein übertrug Frfr. Sophia

v. Eberstein geb. v. Dalberg zn Mannheim die Besorgung ihrer mit den

übrigen Ebcrstein'schcn Erb-Jnteressenten gemein habenden Angelegenheiten

zu Ende des 1772. Jahres dem Gerichtsdirektor und kursächs. Advokaten

Zohann August Kettembeil zn Heldrnngen und ließ am 23. Dez. 1772

die hierzu nöthige Vollmacht und eine besondere Instruction ausfertigen.

Schr. der Fr. v. E. an Hrn. Direktor ürttrinkril <1. «t. Mannheim, 33. Dez. >772.

Hochwohlgeborner, hochgeehrtester Herr! In der gewissesten Rücksicht, daß
Ew. zc. mir eben sowohl als den verschiedenen übrigen frhrl. v. Ebcrsteinischen

Erbs-Jnteressenten in Besorgung meines darunter mitbefangenen Interesses die
zeitherig bethätigte Satisfaktion leisten zu wollen sich darstellen, so bin ich nicht
abgeneigt, Denenselben meine Angelegenheiten gleichmäßig mit zn übertragen.
Ich nehme dahero kein Bedenken, Ew. ?c. anliegende Vollmacht nebst einer

besonderen Instruktion, um daraus den vollkommenen Unterricht zn erholen
und die Lage meiner Sachen gründlich kennen zn lernen, anzuschließen. Das
zeitherigc Salarinm ncl 30 Thlr. vcrwillige ich nicht allein Ew. rc., sondern ich
werde auch Dero besonderen Fleiß und Eifer nicht nnbclohnet lassen. Von dem

Erfolg Dero Unternehmungen bitte mir von Zeit zn Zeit eine gefällige Nachricht
aus, wenn ansonsten verharre Ewer rc.

Dollmacht. Ich EndcsmNerschriebenc gebe hiermit dem Gcrichts-Vireetori lind
llüvooalo Laxon. Kleetori immatrionlawJohann August Kettembeilcn zn Heldrungen
alle Macht und Gewalt, daß er in meinen in den kurfürstl.sächs. Landen und in Speele
in der Grafschaft Mansfeld habenden Angelegenheiten,als nämlich in Ansehungdessen
was von der Erbschaft des wohlsel. Herrn Majors Wilhelm von Eberstcin her¬
rühret, sowohl derer Lein- und Mornngischen Hütten- und Berg-Kommun werke und
woran ich nur einigen Antheil habe, es sei was eS wolle, im Namen meiner agire,
gericht- und außergerichtliche Handlungen pflege, insonderheit denen angcstelltenZnsammen-
künften wegen der mich angehenden Kommun-Angelegcnhcitcnzu Leinungen und
Gehofcn beiwohne, Handlungen und Kontrakte celebrire, solche unterschreibe und
überhaupt bei denen ihm vorkommenden Ilmständen meine Gerechtsame observirc,ferner
von des wohlsel. Herrn Grafen Friedrich von Eberstein Erben über die vor
mich von wohlgedachtem Herrn Grafen eingenommenenAnsbent- und andere Gelder,
wie die nur Namen haben mögen, desgleichen von dem Schichtmeister zu Leinnngen
als bisherigen Rechnungsführer sowohl der Erbschafts- als Berg- und
Hüttekommnn-Kasse, und zwar von diesem guartalitor oder wie es sonst am
besten sein möchte, Rechnung fordere, solche durchgehe, dcfektirc, auch nach Ermessen
justificire, nicht weniger mit wohlgcdachten Erben sonst nöthige Berechnung und
Handlung Pflege, Dokumente und Schriften, die mich angehen, auch Gelder, welche ich
an meine Herrn Vettere zu Lein- und Morungcn oder sonst in der Grafschaft
Mansfeld zn fordern und zu erheben habe, in Empfang nehme und darüber qnittire,
nächstdcm auch der von meinen Herrn Brüdern beschlossenenund ins Werk zn richtenden
Separation unserer Branche von der Zweidrittcl-Bergkasse allenthalben beitrete,
ingleichen die Lehn- und gesamte Hand an den Gütern zu GeHofen oder wo
sonst nöthig auf oftwohlgedachtenHerrn Grafen Friedrichs von Eberstein Todes¬
fall gebührend suche und renovire, endlich da nöthig, Klage anstelle, solche fortsetze,
deswegen und sonst in allen Indiens, wo es sothaner meiner Sachen Nothdurft erfordert,



statt meiner erscheine, Termine ausbringe und abwarte, die Güte pflege und nach Be¬
finden Vergleich, jedoch unter dem Vorbehalt der darüber einzuholenden Genehmigung
eingehe, in Entstehung dessen aber rechtlich verfahre, Zeugen und Dokumente producire,
dieselben recognoscire, Jnramente de- und referire, solche acccptire, Beweis und Gegen¬
beweis führe, Dilation suche, paciscirc, transigire, kompromittire, ttrthel und Abschiede
anhöre, Läuterung und Appellation einwende, snbftitnire, substitntos revocire, Exekution
und Immission, Subhastation und Auktion suche und überhaupt alle natu«, die in
obbemeldten meinen Angelegenheiten vorfallen und ein Älanctatum speciale oder
spseialissimuiu erfordern möchten oder ich selbst«! zu verrichten hätte, expedirc und
verrichte iclPis cum olausutis rati, Mati iuclsmuitatis ex sub bypotkeea. bonorum.
Urkundlich habe ich diese Vollmacht von mir gestellt und eigenhändig unterschrieben
und besiegelt, auch meine hochfrh. Herrn Beistände ein Gleiches zu thun gebeten.
Geschehen Mannheim 23. Xbris. 1772.

Instruktion für Herrn Mrektor licttcnibeit.
1) Wird demselben, gleichwie von den andern Mitbetheiligten geschichet, von Seiten der

Ffrau von Eberstein das jährliche Latarium acl 30 Thlr. in der Hoffnung auch zu¬
gestanden, daß er diesen Sachen nach Erfordernis vorstehe und seinem Amt fleißig
nachkomme.

2) Hat derselbe alle bei der Fräulein Charlotte von Eberstcin zu Lcinnng en
beruhende Xeta, so der verstorbene Herr Graf v- Eberstein als Vormund meiner
Kinder in Händen gehabt, in Empfang zu nehmen.

3) Da in Sachsen die Katholischen zu keiner Lehnsempfäugnis gelassen werden
sollen, sondern statt deren den Muth- oder sogenannten Vigilauzschein erhalten, unter
jenen sub b!o. 2 bemerkten Akten sich auch einer dergleichen von dem abgelebten sowohl
als regierenden Kurfürsten vorfinden wird, so wollen Herr iilauclatarius so bald als
möglich dieselben an mich nbcrmachen, allenfalls, so es nothwendig scheinet, für sich
eine beglaubigte Abschrift behalten. Und da

4) mein Eheherr und resp. mein Sohn nach Absterben des Herrn Grafen v.
Eberstein den IltenAntheil an dessen hinterlassen«! Lehen ererbet, so »volle Herr Manda-
tarins auch die in Xo. 3 berührten Vigilanzscheine zu Eislebcn bei der Behörde nachsuchen.

5) Den mit meinen Herrn Vettern v. Ebcrstein in Worringen getroffenen
Vergleich wolle Herr Mandatarius oriZiiniIiter retsuta eopia zu seinem eigenen Gebrauch
mir nbermachen.

6) Empfängt derselbe eine Abschrift des vom Herrn Grafen v. Eberstein im
Jahre 1768 über meines Eheherrn in der Grafschaft Mansfcld habende Güter er¬
richteten Inventar«. Und da

7) von ao. 1761 bis 1768 von diesen Gütern mir nicht dasjenige, was eingegangen
oder mir zugekommen, richtig alle Jahr ausgeliefert, so müßte diesfalls mit den Erben
des Herrn Grafen v. Eberstcin eine vollkommene Liquidation hierüber gepflogen
werden, wozu dann näher zur Nachricht bemerkt wird, daß nach der ersten in Händen
habenden Rechnung 695 Thlr. 4 Gr., nach der zweiten aber 783 Thlr. 13. 2 zusammen
1478 Thlr. 17. 2 eingegangen seien. Beide Rechnungen sind von dem Herrn Grafen
v. Eberstcin unterschrieben und von Groß-Leinungen ct. cl. 23 Xbris. 1768 datiret.
Ebenderselbe erkennet mit seinem damaligen Schreiben den Betrag von 1476 Thlr. 17 Gr.
2 Pf. schuldig zu sein; es zeigt sich aber der Jrrthum von 2 Thlr. aus obiger
Addition. Auf diese Summe empfing ich nach und nach, und zwar -r, auf eine von
dem Herrn Grafen von Eberstcin bcschchenc Anweisung nach Heilbronn cl. cl, 22.
März 1763 . . . KW fl. (hierbei ist aber zu bemerken, daß daran, gestalten das Geld
dahier nicht so hoch als zu Heilbronn koursiret, 4 fl. 54 ikr. verlieren müssen);
b, ferner auf die nämliche Art daselbst unterm 13. April 177V. . . >47 fl. 39 Lr.
empfangen, wo abermalen an dem Geld einen Verlust von 1 fl. 4 Ztr. erlitten. —
Diese wären an den schuldigen 1476 Thlrn. abzuziehen und das Residuum als ein
Rückstand von dem Herrn Grafen v. Eberstein zu zahlen.

8) Nach der Hand, wo keine Rechnung mehr empfangen, also auch den mir
gebührenden Ertrag, welcher sich erst aus jenen dem Hrn. Mandatarius vorzulegenden
Rechnungen ergeben wird, nicht präcisc bestimmen kann, habe abschläglich empfangen
1763 den 14. März ... 200 Thlr. 18. Gr., 1770 den 3. Mai ... 150 Thlr., ferner
3 Anweisungen nach Mainz zur Beziehung des Herrn Grafen Pensionen quar-
taliter oder jedesmal«! 50 Thlr. betragend, zusammen 450 Thlr.; 8a. in leichtem
Gelde 800 Thlr. 18 Gr., welche Differenz des Münzfußes ebenmäßig nicht außer
Acht zu lassen.

9) Vermög des in der Anlage beigefügten und sub Art. 6 bemerkten Jnventarii,
auch Art. 5 Kusus inskructicmis angezogenen Vergleichs ist von den Herren v.



Eberstein zn Morungen der Lehnstammszins ein mich mit jährl. 87 Thlr.
12 Gr. zn entrichten gewesen. Selbiger haftet aber pro 1760 inei. zurück, worauf einzig den
26. April 1771 . . . 262 Thlr. iL Gr. empfangen, obgleich nach besagtem Vergleich
die Herren v. Ebcrstcin zn Mornngen jährlich einen dreijährigen Rückstand abzu¬
führen haben, zu welcher vergleichsmäßigen Schuldigkeits-Entrichtung selbige ebenmäßig
anzustrengen wären.

10) Versehe mich zu dem Hrn. Mandatarins, daß er in allen diesen Punkten oder
denjenigen, so hierinnen nicht ausgedrückt, gleichwohlcn die Folgen don diesen seien
oder daraus abstammen werden und sollen, sein abhabendes Amt völligst und getreu
erfüllen werde.

Mannheim, den 23. Xbris. 1772.

Da die Umstände des Gerichts-Direktors Kettembeil ihm jedoch nicht

gestatteten, des Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein Geschäfte in der

Grafschaft Mansfeld zu führen, so sandte derselbe Ende April 1773 die

ihm zugeschickten Schriftstücke der Frau v. Eberstein in Mannheim wieder

zurück. Des Hrn. Gerichts-Direktors Schreiben scheint jedoch sehr lange

unterwegs gewesen oder gar verloren gegangen zn sein, denn unterm

2. Zum 1773 schreibt der 3. Beistand der Frau v. E., an Hrn. Direktor
Kettembeil:

Ans besondere Anempfehlung haben die Frfrau v. Eberstein geb. Freiin
v. Dalberg dahier Ew. ?c. allbereits zu Ende des abgewichenen Jahres ihre
mit den übrigen Frhrn. von Ebersteinischen Erbs-Jnteresscnten gemein habenden
Angelegenheiten übertragen, sohin die hierzu nöthige Vollmacht und Instruktion
ausgefertigt. So sehr nun auch dieselbe gewünschet, es würden Ew. Hochedel-
gcboren in diesem so langen Zeitverlauf von der Lage dieser Sachen etwas an
sie gelangen lassen, so ist sie gleichwohlcn annoch immer in der ersten Verlegenheit.

Hieraus werden Ew. zc. selbstcn beliebig ermessen, wie viel der Frfrau v. Eber¬

stedt und derselben Kuratel daran gelegen, von diesen ihren Zuständnissen etwas
Verlustiges in Erfahrung zu bringen, wozmnalen gnnoch andere Ursachen dieses
allerdings erheischen. Sollte aber Ew. w. die Übernehmung dieser Geschäfte
beschwerlicher als anfänglich geworden sein, so belieben Dieselben sich hierunter
nur zu äußern, wo dann bald andere Verfügungen getroffen werden sollen. Die

frhrl. v. Ebersteinischc Kuratel, zu welcher Seine Kurfürst!. Durchl. des
Herrn Regierungs - Präsidenten Frhrn. von Venningen Excellenz, den Herrn
Geheimen Rath Frhrn. v. Frik und mich gnädigst ernennt, würde es ihrer

Pflicht zuwider achten, wenn sie fcrners ohne behörige Kundschaft aller deren in
der Instruktion benannten Gegenstände sich sehen sollte. Ich ersuche derowegcn

nochmalen Ew. ?c. um schien ige Auskunft über sämtl. frhrl. v. Ebersteinischc
Angelegenheiten und versichere meines Orts, daß ich mit vieler Hochachtung zn

verharren die Ehre habe Ew. Hochedelgeborcn gehorsamer . . .

Antwort dc? Gcrichts-Dircktors Äcttcmtiril «I. «I. Hcidrilngc», 13. Juni 1773.

Hochgeehrtester Herr Rath! Auf Ew. Wohlgcboren w. Schreiben ä. c>.
Mannheim, 2. Juni a. c., welches am 11. chrmü. zu erhalten ich die Ehre
gehabt habe, melde ich in gehorsamster Antwort, daß der Freifrau v. Eberstein
Gnaden zu Mannheim unter deren Adresse ich im Monat Aprilis a. e. mittels
unterth. Schreibens von einigen Ebersteimschen Angelegenheiten Meldung
gcthan und dabei zugleich, daß meine Umstände nicht wohl leiden wollten, des

Herrn Kannnerhcrrn v. Eberstein Hvchwohlgcb. zn Mannheim Geschäfte in der
Grafschaft Mansfeld und sonst zu führen, mit Remission der erhaltenen Sachen
und Bemerkung einiger Umstände geziemend geäußert habe. Sothanes mein
Schreiben ist am 29. besagten Monats Aprilis von hier zur ordinairen Post
wirklich abgegangen und hat von mir bis Mannheim bezahlet werden müssen.
Ew. Wohlgeb. geruhen demnach, hochgedachter Freifrau v. Eberstein Gnaden mit
meiner unterthänigen Respekts-Vermeidung zu versichern, daß ich keinen Verzug

interponirt habe und mir sehr leid ist, wann mehrermeldtes mein Schreiben
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nicht eingetroffen wäre. Übrigens kontestire gegen Dieselbe ich die größte Hochach¬
tung, empfehle mich auch zu beharrlichen Wohlwollen und bin allstets Ew. Wohlgeb.
ganz gehorsamer Diener

Heldrungen, den 13. Juni 1773. Kettembeil.

Bereits unterm 18. Mai 1773 hatte Fräulein Charlotte v. Ebersteiu

zu Groß-Leinungeu, welche nach Art. 2 der oben angeführten Instruktion

nach des Grafen Friedrich v. E. Tode die die Eberstcinischen Kinder zu

Mannheim betreffenden Vormundschafts-Akten in Verwahrung genommen, der

Frau v. Ebersteiu geb. v. Dalberg u. a. gemeldet, daß die dem Gerichts-

Direktor Kettembeil übersandte Vollmacht nicht legal sei und daher nicht

producirt werden könne. Zugleich theilte Frln. Charlotte mit, daß ihr

Bruder zu Tilsit, Kommandeur des Appenburg. Dragoner-Rgts., die

Allodial-Erbschaft des Grafen Friedrich v. E. am 17. Febr. 1773 sx Ekssion.

des grast. Ebersteinischen Allodialerben Frhru. v. Hansen angetreten habe:

Reichsfrei Hochwohlgeborne Frau, sehr liebe Frau Schwägerin! Ew. Hoch-
wolgebornen hätten die größte Ursache von der Welt, mir mein langes Still¬

schweigen übel aufzunehmen. Ich bin aber von Deroselben freundschaftlichen
Billigkeit zu sehr überführt, daß Sie mir es gütigst verzeihen, wenn ich Ihnen
sage, daß meine Augen sich jetzt in so schlechten Umständen befinden, daß es mir
viele Mühe kostet, einen Brief zu lesen, nmsomehr, einen zu schreiben (vgl.

Nachtr. v. 1883 S. 256), und überdem sind seit einiger Zeit hier so viele Ver¬
änderungen vorgefallen, welche, da sie mir cinestheils auch viele Geschäfte ver¬
ursachet, auch bis hieher abgehalten, Denensclben durch ein Schreiben meiner er¬
gebenen Hochachtung zu versichern.

Des sel. Herrn Grafen sehr bronilUrt hinterlassene Umstände haben der
Familie seit einiger Zeit erstaunend viel zu schaffen gemacht und dieselbe, wenn
man nicht alles zu verlieren Gefahr laufen wollte, in manchen sauren Apfel
zu beißen gezwungen. Der Familie Haupt-Interesse, da des Hrn. Grafen
Schulden dessen Nachlaß weit übertrafen, war, einen Konkurs auf die geschickteste
Art zu verhindern, indem solcher wegen des Zusammenhanges, darin unsere
Kupferhütte mit dem Gute Leinungen stehet, von erschrecklichen und der
ganzen Familie den Ruin drohenden Folgen sein würde. Zu befürchten war,
daß die Kreditores zufallen würden und sich vielleicht einfallen ließen, einen
Konkurs zu eröffnen. Und was würde daraus entstanden sein, da fast all' land¬
herrlichen Konsens bei ihrer Hypothek hatten! In fremde Hände und aus der

Familie konnte man oben angeführter Ürsachcn halber das Amt Leinungen
nicht lassen. Ein Kommunwerk wie zum Exempel GeHosen daraus zu machen
und also die Verwirrung und Unordnung, die leider durch die Kommunion

in unserer Familie schon stark genug ist, noch zu vergrößern, wäre im Ganzen
und besonders für die auswärtigen Interessenten höchst schädlich gewesen (vgl.
Nachtr. v. 1883 S. 257). Man mußte also zu dem Mittel greifen, da der
Herr von Hausen, als rechtmäßiger Erbe, alle seine Rechte wegen der
die Erbschaft um ein Ansehnliches übersteigenden Schulden gerne einem
aus der Familie cedircn wollte, einen derer Herren von Ebcrstein dahin

zu bewegen, solche Cession des Erbrechts unter leidlichen Bedingungen zu
ncceptircn und die Erbschaft anzutreten, wozu sich denn auf vieles Zureden
derer sämtlichen Herrn Vetttern mein ältester Herr Bruder, der königl.
preußische Obristlieutenant und Commandeur des v. Appenburgschen Dragoner-
Regiments zu Tilsit, endlich entschloß und den 19. Februar a. o. die Erb¬
schaft onru dsnotieio invsntarii ex Lössion. d. Hrn. v. Hausen antrat.

In welche Weitläufigkeiten nun mein Bruder bloß zum Besten der Familie
sich gesetzet, können meine liebe Frau Schwester sich wohl von selbst vorstellen,

indem die Unordnung des sel. Herrn Grafen in seinen Sachen eine fast nicht
zu entwickelnde Verwirrung hinterlassen hat, mein Bruder in Preußen, 180

-



Meilen von Lcinnngen, stehet und wegen seines kurzen Urlaubs nicht volle9 Wochen hicselbst sich hat aufhalten können, sondern schon den 15. März wieder
nach seiner Garnison abgegangen ist (traf 10. April 1773 wieder in Tilsit ein,
s. Nachtr. v. 1883, S. 257).

Bei der Konnnun-Hüttenkasse sind auch verschiedene zu fernerer Ord¬
nung und Genauigkeit abzielende Einrichtungen gemacht, daß, wenn einmal
wegen des leidigen Prozesses das Hüttenwerk sich wieder erholet, denen bisheri¬
gen Unordnungen so ziemlich vorgebcnget worden ist.

Die an den Herrn Gerichtsdircktor Kettembeil übersandte Vollmacht be¬
treffend, so ist solche nicht legal und kann auch aus diesen Ursachen, welche ich
Ew. Hochwohlgebvrnen, da ich keine Kenntnis der Rechte besitze, deutlich zu
detailliren nicht im stände bin, von demselben nicht produciret werden. Es wird
der Herr Kettembeil ohnedem schon meiner lieben Frau Schwägerin davon
wohl, als auch von den übrigen Dero Hrn. Gemahl betreffenden Angelegen¬
heiten umständliche Nachricht ertheilet haben, besonders auch, was den Rückstand
der von dem sel. Grafen (als mit landesherrl. Konsens bestätigten Lini-ator
msiwi« Ihres Herrn Gemahls) für denselben eingenommenen Gelder anlanget;
doch wird der Rückstand nicht groß sein, indem die letzten 4 Jahre die Hütte
gar keine Ausbeute gegeben und also nichts hat eingenommen werden können,
als seit 1768 aus der Erbschaftskasse, welches zum 15. Theil nicht sehr viel
trägt, besonders da bei dem 2 Jahre nach einander in GeHofen gehabten
Hagel- und Wasserschaden der Pachter daselbst allezeit einen Remiß hat erhalten
müssen, wodurch die Kommune also in ihren Einnahmen, die bloß ans den
Revenüen dieser beiden Güter zu GeHofen bestehen, großen Verlust erlitten
hat. Sein Dieselben so gütig und schreiben mir oder dem Hrn. Kettembeil
doch, wie viele Jahre nach einander und von welcher Zeit der sel. Herr Graf
Ihnen die Pension, die er in Mainz erhoben, assigniret, damit derselbe sich
darnach zu richten im stände ist. Übrigens aber bitte, von mir versichert zu
sein, daß ich mit der freundschaftlichen Ergebenheit und Hochachtung zeitlebens
bin Ew. Hochwohlgebvrnen ergebenste Dienerin

Groß-Leinnngen, 18. Mai 1773. Charlotte von Eberstein.

Dem fürstl. nassau-dillenb. Ober-Jägermeister Karl Frhrn. v. Eberstein

war bei der brüderl. Theilung i. I. 1718 das Dorf und Vorwerk Horla

ans dem Harze zugefallen, welches derselbe aber am 24. Juni 1720 an

seinen Bruder Christian auf Morungen zunächst auf 9 Jahre, und falls

die Wiedereinlösnng nach dieser Zeit nicht erfolgen sollte, alsdann von 6 zu
6 Jahren wiederkäuflich verkauft hatte. Der Kaufpreis betrug zwar 11000 Mfl.,

es konnten davon dem Verkäufer jedoch nur 5000 Mfl. ausgezahlt werden,

weil nach den Familienverträgcn 6000 Mfl. Lehnstamm darauf stehen

bleiben mußten (vgl. Nachtr. v. 1883 S. 173. I4L. S. 248. Z. 13 v.

oben steht Rötha für Horla):
Demnach Wir Endes unterschriebene gesamte Gebrüdere von „Eberstein

aus Nenhans, Paßbrnch und GeHofen, Jnhabere derer mansfcld. Ämter Lein-
und Morungen isspoctivs oum Lui-ntrios unserer liebsten Frau Mutter wegen
des jüngsten Bruders Herrn Wilhelm's unter uns einen gewissen Lehn¬
stamm ausgemachet und vermöge unsers Erbvergleichs uns verbunden, einander
auf die Übermaße unserer Erbportion an denen angenommenen Gütern alles
Übrige zu konsentircn, jedoch daß jeder den gemachten Lehnstamm jedesmal nn-

angegriffen und unbeschadet lasse; als konsentiren Wir einer vor alle und alle
vor einen Unserm lieben Bruder Karln, hochfürstl. dillenb. Ober-Jägermeister,
kraft dieses ausdrücklich, vollkömmlich und freiwillig aufs rechtskräftigste, als
solches nur geschehen kann und mag, daß er nämlich auf sein angenommen Vor¬
werk und Dorf Horla zu seinen Bedürfnissen und Vorfallenheiten, sie haben

Namen wie sie wollen, fünftausend Gülden meißnisch nach seinem Gefallen
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und freien Belieben aufnehmen und darauf ohne alle Unsere Weigerung und
Opposition Hypothek geben dürfe oder möge. Renunciiren anch unter heutigem
Dato aller gegen diesen Unfern gegebenen Konsens zu erdenkenden Rechtswohl-

thaten, Rcgnln, Exceptionen und Behelfen tum in Ksirsrs grmm in spsois und
begeben Uns trunsixsnäo aller und jeder Ausflüchte, sie haben Namen wie sie
wollen, zu welchem Ende Wir allerseits onm ttnrutrioe rsspsvtivs diesen Konsens
einmüthig und ungezwungen unterschrieben und unsere angeborne Petschafte vor-

gedrücket. Alles treulich sonder Gefährde. Neuhaus, den 26. Junii 1718.

(U. 8.) E l e o n o r a S o P h i a von Eber- (U. 8.) Ernst Friedrich Gr. von
stein geb. v. Werth ern Wittib, Eberstein,
in Vormundschaft meines un- (U. 8.) Wolfs Dietrich von Eber¬
mündigen Sohnes Wilhelm stein,

von Eberstein. (U. 8.) Anton Gottlob von Eber-
steiu.

(U. 8.) Wilhelm von Eberstein. ( U. 8.) Ernst Rudolph von Eber¬
stein.

(U. 8.) Christian Marschall von (U. 8.) August Christian Wilhelm
Bieberstein als Zeuge. von Eberstcin.

Nachdem nun des genannten Ober ^ Jägermeisters ältester Sohn, Zoh.

Karl Friedr. Frhr. v. Eberstein, 1773 Leinnngen acquirirt hatte, traf

derselbe sofort auch die nöthigen Anstalten zur Wiedereinlösung von Horla.

Sein jüngster Bruder Ludwig Ernst Karl ertheilte ihm, als dem ältesten

Bruder, sofort nicht nur seinen Konsens dazu, sondern trat ihm auch sein

ans Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab:

Ersston des Ludwig Ernst Karl Freiherr» von Elierstci».

Demnach unser seliger Vater, Hr. Karl Freiherr von Eberstein, das ihm
mmo 1718 in der großväterlichen Erbschaft zugefallene und zum Amte Leinungen
gehörige Dorf und Vorwerk Horla cum xsrtinsntiis und mit Konsens seiner
damaligen Miterben aimo 1720 au seinen Hrn. Bruder August Christian
Wilhelm Frhrn. v. Eberstcin auf 9 Jahre, und bei dem etwa sodann nicht er¬

folgten Wiedereinlösungsfall von 6 zu 6 Jahren wiederkäuflich verkauft, und
zwar für eine Summe von 11000 meißnische Gülden, jedoch dergestalteu, daß
nach denen 1718 und nachherigen errichteten Erbvergleichen 6000 Mfl. als ein
beständiger Lehnstamm, welche der damalige Hr. Wiederverkäufer alljährlich

mit 5 xi-o cisoto bis zur Wiederabtretung gedachten Dorfs und Vorwerks zu
verinteressiren sich verbindlich gemacht, darauf stehen geblieben und noch bis jetzo
darauf stehen; nunmehro aber unser vielgeliebter Bruder, der in königl. preuß.
Diensten stehende Obristlientenant von der Kavallerie und Kommandeur des von
Appenburgischen Dragoner-Regiments, Hr. Johann Karl Friedrich Freiherr von

Eberstein, nach Ableben unsers Vetters, des heiligen römischen Reichs Grafen
Friedrich v. Eberstein das Amt Leinungen erb- und eigentümlich an sich
gebracht und Vorhabens ist, dieses abgedachte von unserem sel. Vater wieder¬
käuflich verkaufte Dorf und Vorwerk Horla wieder einzulösen und uns dahero
um Ertheilung unsers Konsenses, als auch Reluitions- und Wiederkaufsrechts
brüderlich angesuchet, so haben wir ihm nicht allein aus brüderlicher Liebe, son¬

dern auch, da wir hauptsächlich gern sehn, daß dieses von unserm sel. Vater
ererbte Grundstück lieber in der Hand eines von unfern Brüdern, als in fremden

Händen sich befinde, wie auch aus Konsideration, daß derselbe der Älteste von.
uns Brüdern ist, hierdurch und kraft dieses nicht allein unfern Konsens zur
Wiedereinlösung abgedachten Dorfs und Vorwerks Horla cum xsrtinsvtiis mit
allem Recht und Gerechtigkeit und so, wie selbiges unser sel. Vater genutzt, be¬
sessen oder nutzen können und mögen, ertheilen wollen und ertheilet, sondern
treten unserm erwähnten vielgeliebten Bruder, dem königl. preuß. Obristlientenant
von der Kavallerie und Kommandeur des v. Appenburgischen Dragoner-Regi-



ments, Herrn Johann Karl Friedrich Frhrn. v. Eberstein, seinen Erben und

Erbnehmen unser auf abgedachtem Gut und Vorwerk Horla habendes Mit-

reluitions- oder Rückkaufsrccht hiermit auf ewig ab dergestalt, daß er ab¬
gedachtes Dorf und Vorwerk nicht allein ans den Verfalltermin einlösen, sondern
auch damit nach seinem eigenen Gefallen schalten und walten möge, jedoch unfern
väterlichen Vergleichen und Erbrecessen unbeschadet, welches wir allerdings und
daß solche in ihrem völligen viAcn-s bleiben wie nicht minder, daß der auf ab¬
gedachten Dorf und Vorwerk stehende Lehnstamm uck 6000 Mfl. darauf nach
wie vor, bis unter uns ein anderes cinmiithig verabredet würde, stehen bleibe

und unser Antheil daran uns wie gewöhnlich jeden Johannistag mit 5 pro vont
alljährlich verinteressiret werde, aufs rechtskräftigste hiermit vorbehalten, zu Urkund
dessen wir gegenwärtige Konsensakte in bester Form Rechtens und mit Ent¬
sagung aller Exceptioncn autorisiret und gezeichnet. Alles getreulich und sonder
einiges Gefährde.

(U. S.) Ludwig Ernst Karl Frhr. v. Eberstein.

Diese Konscnsurkunde war so eingerichtet, daß sie auch von dem 2. Bruder, dem
knrpfälz. Kammerherrn Karl Christian Frhrn. v. E. hätte mit unterschrieben
werden können.

Es fehlte also nur noch dieser Konsens des mittleren Bruders, des

knrpfälz. Kannnerherrn Karl Christian. Um denselben zu erlangen,

wandte sich der damalige Oberstlient. I. Karl Fr. v. E. mit folgendein
Gesuch an den Kurfürsten.-

Durchlauchtigster Kurfürst, gnädigster Kurfürst und Herr! Wenn Ewer
Kurfürstlichen Durchlaucht ich immoiZiats in einer Privat-Angelegenheit anzu¬
treten mich erkühne; so hoffe ich die gewisseste gnädige Verzeihung, da Höchst-
derosclben huldreiche und menschcnliebende fürstliche Gesinnungen gegen jeder¬
mann und daß HöchstDieselben einem jeden in billigen Sachen gerne geholfen
und gefördert wissen wollen, auch in diesen von HöchstDenenselben abgelegenen
Gegenden ruhmvoll bekannt sind.

Meinem bereits 1725 verstorbenen Vater, dem fürstl. Dillenburgischen
Ober-Jägermeister Karl Freiherrn v. Ebcrstein, war von den großväterlichen

Gütern in Sachsen ein kleines Gütchen Namens Horla, zu dem Amte Leinun¬
gen gehörig, zugefallen; verschiedene Ursachen aber und da er wenigen Nutzen
besonders wegen seiner Entfernung davon gehabt, haben ihn anno 1720 dahin
gebracht, daß er, wie die vidimirte Abschrift, welche die Gnade hiebet in Anlage
zu präsentiren habe, mit mehreren! erweiset, dieses Gütchen Horla an seinen
damaligen, nunmehr aber auch schon verstorbenen Bruder August Christian
Wilhelm Frhrn. v. Eberstcin wiederkäuflich von 9 zu 9 Jahren verkauft hat.
Nach unsers Vaters Tode ist von Anfang bis jetzo keiner von uns 3 Brüdern
im stände gewesen, dieses Gut einzulösen: und in Gemeinschaft solches einzu¬
lösen, würde uns gar schlechten Vortheil bringen. Nachdem ich aber vor kurzem,
nach Ableben meines Vettern, des Grafen v. Eberstein, das Gut Leinungen
völlig angenommen habe, so könnte ich dieses väterliche Gütchen einigermaßen
nutzen, weil ich solches mit Leinungen selbst in eine Wirthschaft setzen könnte.
Um nun solchergestalt dieses väterliche Grundstück nicht länger in fremden

Händen zu sehn, bin ich entschlossen, dasselbe zur Verfallzeit hinwiederum ein¬
zulösen. Und da mein Bruder Ludwig Ernst Karl hier in Preußen mir be¬
reits sein Reluitions- oder Nückkaufsrecht vor sein Theil cediret hat, so würde

mir zu Erreichung meines Endzwecks die Mitunterschrift dieser Cessionsaktc,
welche ich zu dem Ende beizufügen die nntcrthänigste Freiheit nehme, von
meinem Bruder, welcher das Glück gehabt, in Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht
Diensten als Kammerherr zu stehen und sich in mißlichen Gesundheitsumständcn
befinden soll, nur noch fehlen und dazu nöthig sein. Da mir nun versichert
worden, daß Ewr. Kurfürstl. Durchlaucht aus ganz besonderer Gsmsnos die

Höchsteigene gnädige Vorsorge sowohl für die Person meines armen Bruders,



als auch dessen Sohn zu übernehmen geruhet haben: so schätze Denselben in
seinem Elende glücklich und lege HöchstDencnsclben meinen nnterthänigsten
Dank diesfalls zu Füßen, bitte aber auch zugleich um die Höchste Gnade,

„ob Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht nicht geruhen möchten, diese (lesstons-
L.-zts meinem Bruder, oder daferne dessen Zustand es nicht gestattet, des¬

selben Vormund zur Unterschrift vorlegen und sodann diese Cessio» zur
völlig Gültigkeit Höchstgnädigst approbiren zu lassen".
Ich zweifle an gnädigster Deferirnng dieses meines nnterthänigsten Gesuchs

um so weniger, da dieses Einlösungsrecht außer mir keinem von meinen Brüdern
etwas fruchten kann, ein Kummunion aber bei solchem kleinen Gütchen uns
Brüdern zu einem offenbaren Schaden gereichen würde. Ewr. Kurfürstlichen
Durchlaucht werden mir gewiß zu Höchsten Gnaden halten, wenn ich in diesem
immediaten nnterthänigsten Vortrage geirret haben sollte und bitte auf solchen
Fall ganz snbmissest um gnädigste Anweisung, ob und bei welchem hohen

Kollegio ich etwa niit Erlaubnis meines Allergnädigsten Königs diese Sache
durch den dasigen Gesandten vortragen lassen müsse?

Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht empfehle mich zu Höchsten Gnaden und
ersterbe in der submissesten Ehrfurcht Ewr. Kurfürstlichen Durchlaucht unter-
thänigster Knecht

Joh. Carl Friedrich Frhr. v. Eberstein,

lilsit in Preußen, Er. Königl. Maj. in Preußen bestallter Obrist-Lieut.
den 9. lul. davaUsriö und (lomirmväsur des von

1773. dru'Z'schen RaZt. VraZonsr.

Auch seiner Schwägerin Sophia geb. v. Dalberg zu Mannheim machte

der Oberstl. Karl v. E. zu Tilsit am 18. Zuli 1773 von seinem Vorhaben,

Horla wieder einzulösen, Mittheilnng, zugleich aber auch davon, daß er des

Grafen Friedrich v. E. zu Groß-Leinungen ganze Nachlassenschaft unter

gewissen Bedingungen und mit einer festgesetzten Schuldenlast übernommen

habe, daß die liquiden Schulden des Grafen sich auf 30 000 Thlr. belaufen

und die Familie sogar genöthigt gewesen sei, der gräfl. Witwe die Zinsen

des ans Leinungen haftenden Lehnsstamms auf ihre Lebenszeit zu überlassen.

Hochwohlgeborne Frau, gnädige Frau Schwester. Es gereichet mir zu
einem besonderen Vergnügen von Ew. Gnaden mich mit einem Schreiben,
welches mit voriger Post wohl erhalten, beehret zu sehen, und obgleich die Ur¬
sachen, welche mir diese Ehre verschaffet, so wenig vor Ew. Gnaden, als mich
selbsten angenehm sein können, so danke Denenselben ich dennoch verbundenst
vor das gnädige Zu- und Vertrauen, welches Dieselben bei solchen Umständen
und bei dieser Gelegenheit gegen mich zu äußern belieben. Ich würde es mir
gewiß zu einer Schuldigkeit machen, Ew. Gnaden sowohl als Dero Hrn. Gemahl,

meinem Bruder, und dessen Familie nutz- und dienstbar sein zu können, wann
ich nur wüßte, wie und welchergestalt ich solches bewerkstelligen könnte. Wann
mir aber die Umstände und Verfassung, in welcher mein unglücklicher Bruder
mit dem verstorbenen Grafen von Ebcrstein gestanden, ganz und gar nicht
bekannt sind, so finde mich vor der Hand auch gar nicht im stände, Ew. Gnaden
mit einem guten und richtigen Rath an die Hand zu gehen. Gehöret habe
wohl, daß der Graf meines Bruders Einkünfte in Sachsen zu heben Vollmacht
gehabt, und wie ich nicht änderst weiß, so hat er solche auch bis an seinen Tod
eingehoben. Ich vermuthe ja also auch, daß gedachter Graf seine Einnahme
gehörig und wenigstens alle Jahre berechnet haben und die Gelder abgetragen
haben wird; widrigenfalls würde es um einen Rückstand sehr mißlich aussehen,

da gedachter Graf so viele Schulden nachgelassen, daß sein gehabtes Vermögen
zu Bezahlung derselben bei weitem nicht hinreichet, ja seine nachgelassene Witwe
ist in solche desolade Umstände von ihm gesetzt, daß sogar die Familie, und
selbige nicht zu ihrer äesllavimnr ganz ohne Lebensunterhalt zu lassen, zutreten
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müssen und den Lehenstamm, welchen der Graf ohnstreitig der Familie frei
lassen sollte, sakrificiren und der Witwe die Interessen davon all «Zwo vitas zu
einer jährl. Alimentation verwilligen müssen. Die liquiden Schulden belaufen
sich auf Z0/w Rthlr. Der Herr Ober-Forstmeister v. Hausen, als der Vater

des jungen Erben der Allodia, dieses einsehend, zog bald den Kopf zurück

und cediret dessen Erbrecht unter gewissen Anforderungen, reisete wieder nach
Mainz und ließ alles in statu guo. Es mußte demnach entweder zu einem
Konkurs kommen, oder es müßte einer aus der Familie zutreten und den Unter¬

gang der Familie, welche Leinungen wegen vieler Ursachen, besonders wegen
der Hütte und Bergwerke, nicht in fremde Hände lassen kann, abzuwenden
suchen. Das Morung'sche Haus und besonders die Frau Witwe Jäger¬
meistern hatte solche vor die übrigen Branchen gefährliche und nachtheilige

Absichten, als dieses Haus von jeher gehabt. Sie suchten also die Sache auf
die lange Bank zu schieben, einen Konkurs zn erregen zc. Da nun von denen

übrigen Vettern keiner im stände war, dieses Werk durchzusetzen, so lagen sämt¬
liche Verwandte mir an, daß ich mich der Sache annehmen und die Erb- und

Nachlassenschaft des Grafen unter gewissen Bedingungen übernehmen möchte.
Die Liebe zur Familie und um selbige zu konserviren hat mich also auch be¬
wogen, mit dem Herrn von Hansen mich auf eine billige Weise zu setzen und
mir alle seine Iura cediren zu lassen dergestalt, daß ich des Grafen ganze
Nachlassenschaft ouw Invsntario unter gewissen Bedingnissen und mit einem
gewissen Schulden-Quanto übernommen. Allein ich finde auch dabei noch so
viele Schwierigkeiten, daß ich, wann ich nicht schon graue Haare hätte, solche
gewiß bekommen würde. Lässet mich Gott indessen noch einige Jahre leben,
so hoffe dennoch, alles durch seinen Beistand zu überstehen, auch unsere Kommune-
Angelegenheiten in ganz andere Verfassung zn setzen, besonders das Berg- und
Hüttenwesen, woraus die Familie ihren Hanptunterhalt hat und wovon wir
bereits seit 4 Jahren wegen der damit geführten unordentlichen Administration
und wegen der darauf gemachten vielen Schulden nichts gehabt haben. Ich

habe bei meinem Dortsein den vorigen Winter solche Veranstaltung getroffen,
daß keiner von denen dortigen Herrn Mitintcressenten sich mehr in die Admi¬
nistration mischen darf. Die einkommenden Gelder müssen einzig und allein
zum Betrieb des Werks und zu Bezahlung derer Schulden, welche auf dem
Werke ruhen, angewendet werden; und giebt Gott nur den ferneren Segen, so
hoffe, in einigen Jahren alle Schulden bezahlet und das Werk in guter Aus¬
beute ganz frei zu sehen. Es ist ohnverantwortlich, wie der sel. Graf und
die dortigen Herrn Mitintcressenten zum größten Nachtheil der Abwesenden
gewirthschaftet haben. Ich habe längst dargegcn geschrieben und gesprochen, ich
bin aber mit meinem Bruder Ludwig allhier zu schwach gewesen, die Übrigen
im Zaum zu halten, besonders da der Graf sich der Vollmacht des Duhm-
Herrn und des Bruders zu seinen Absichten wohl zu bedienen wußte. Elfterer
erfährt aber auch jetzo den Schaden darvon, da er über 2000 Thlr. Schulden
ans sein Antheil bezahlen muß.

Ew. Gnaden schreiben mir, ich möchte mich Demselben und Dero Kinder
annehmen und Vatersstelle vertreten. Ich wünschte von Herzen, daß ich diesem
Dero Verlangen und Zutrauen, welches Dieselben endlich in mich zn setzen be¬
lieben, ein Genüge leisten könnte; allein da ich von gar keinen Umständen
gründlich informiret bin, so müßte ich vorher darum und worin ich eigentlich
meine bona oküoia vor Dieselben und Dero Kinder verwenden solle, gehorsamst

bitten. Ich werde gerne alles, was in meinen Kräften ist, zu Dero Satisfaktion
anwenden. Hiernächst ersuche mich von dem Zustand meines unglücklichen
Bruders und von denen Umständen desselben, welche mir so verschiedentlich

erzählet werden, aufrichtig zu informiren. Sollen solche aber, wie ich fast vcr-
muthe und fürchte, ein Geheimnis bleiben, so wird es nöthig sein, daß dem¬
selben von Seiten Sr. Knrfürstl. Durch!, ein Vormund bestellet wird, welcher

so lange, als der arme Bruder lebet, dessen Privat-Angclcgenheiten in der
10



Familie besorget und jemand in Sachsen bevollmächtiget, welcher die ksvonnos
des Bruders einnimmt und ihm gehörig berechnet. So würde die Sache dieses
Geschäftes wenigstens legal traktirct, und ich glaube nicht, daß außer diesem sich
so leichte jemand damit wird gerne abgeben wollen. Ich rathe, den fürstl.
Sondcrshausischcn Rath Polycarp Rudloff in Sangerhansen, welcher ein red¬
licher Mann ist, darzn zu wählen. Dieser ist mein Justizamtmann und führet
meine und des Bruders Ludwig Ernst ganze Angelegenheiten in Sachsen, und
man wird hierbei am sichersten und besten fahren. Er wird die ksvsnnss des
Bruders mit denen unfern zugleich einkassircnund dem Herrn Vormund alle
Jahr oder halbe Jahre gehörig berechnen,und dieser kann die Gelder sodann
an Ew. Gnaden oder an wen es sein soll assigniren oder selbst empfangen und
gehörig berechnen. Ich weiß keinen bessern Rath zu geben als diesen. Ich
werde unterdessen bei aller Gelegenheit und bei allen Vorfällen mir das größte
Vergnügensein lassen, Ew. Gnaden Beweise bon der vorzüglichstenHochachtung
zu geben, in welcher ohnausgesctzt zu beharren die Ehre habe Ew. Gnaden
nnterthänigerDiener

Tilse, den 18. Juli 1773. Eberstein.

?, 8. Die Meimgen empfehlen sich Ew. Gnaden gehorsamst und nnterthänigst,
und wir bitten Dero Familie, von deren Anzahl und Alter mir eine kleine
Nachricht erbitte, unsere Ergebenheit zu versichrcn.

N. S. Ew. Gnaden habe hierdurchnoch avertiren wollen, daß ich vor
einigen Posttagcn und ehe noch die Ehre hatte, Demselbenwcrtbcstes Schreiben
zu erhalten, mich genöthigct gesehen, mich wegen einer unserer Privat-Angelegen -
heilen direkte an Se. Kurfürst!. Durchl. zu wenden. Unser sel. Vater hat anno
1720 ein ihme in der väterl. Theilung zugefallenes Gut Namens Horla, und
worauf noch jetzo unser Lehnstamm ä 6000 Mfl. stehet, an das Morung'sch e
Haus wicderkänflich verkauft. Die jetzigen Besitzer aber haben uns schon be¬
reits (seit) etlichen Jahren unsere darauf haftenden Lehnstammszinsen nicht
ordentlich bezahlet, und es ist zu befürchten, daß wir in Zukunft noch unsere
Weitläufigkeiten untergehen müssen. Bei meinem letzten Draußensein habe des-
falls schon viele Wortwechselgehabt. Ich habe mich also resolvirct, dieses väterl.
Grund- und Erbstück, um allen Weitläufigkeiten vorzubeugen,als der älteste
meiner Hrn. Brüder einzulösen. Mein Bruder Ludwig Ernst hat auch schon
den nöthigcn Konsens hierzu gegeben. Da mir aber noch der Konsens Dero
Hrn. Gemahls zu Erreichungmeines Endzwecks nöthig ist, so habe Se. Kur¬
fürst!. Durchl. nnterthänigstgebeten, mir denselben gnädigst zu verschaffen, ent¬
weder daß der Bruder die Cessionsakte selbst unterschreibe, oder ihme ein
Vormund von dortiger Regierung gesetzt werde, welcher solches in dessen Namen
verrichte und zur völligen Gültigkeit diese Cessio« von Sr. Kurfürst!.Durchl.
oder höchst Dero Regierung konfirmiret und approbirct werde. Die Schriften,
woraus die Lage der Sache zu ersehen und zu bcurtheilen, habe zugleich mit¬
geschickt und ich ersuche Ew. Gnaden, Sich in dieser Sache mit dahin zu ver¬
wenden, daß solche baldmöglichst ans ein oder die andre Art zu stände ge¬
bracht und mir die Ccssion-Schrift gebetencrmaßen unterschrieben remittirct
werde, damit in Zeiten meine Maßregeln darnach nehmen kann und wir nicht
ferner von der Diskretion dieser Branche abhangen. Unser Lehnstamm bleibet
nach wie vor ans dem Gute stehen, und meine Herren Brüder werden natürlicher¬
weise lieber sehen, daß dieses Gut in meinen Händen und nicht in fremden ist.
Ich kann, da ich nunmchro der Besitzer von Leinnngcn bin, dieses Gütchen
nutzen, außcrdiesem aber wäre es weder mir noch einem meiner Brüder nutzbar.
Es ist kein Wohngebäude darbci, liegt aber nur 2 Stunden von Leinnngcnund
gehöret auch eigentlich zu dem Amte. Grund und Boden ist etwas schlecht, es
hat aber einige gute Wiesen, die in dortiger gebirgiger Gegend etwas knapp
sind. Ich habe die Ehre zu beharren eck in littwris Eber st ein.
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Die frhrl. v. Ebersteimscheu Beistände zu Mannheim, welche der irrigen

Meinung waren, das Amt Leinungen hätte die Familie Eberstein gemein¬

schaftlich besessen, und welche von der Übernahme der Nachlassenschaft des

Grafen Friedrich v. E. Seitens des Oberstl. v. E. zu Tilsit Kenntnis erlangt

hatten, ersuchten deshalb letztern um Auskunft über diese Angelegenheit und

wennmöglich um Berichtigung der Forderungen, welche die Erben des

knrpfälz. Kammerherrn v. E. an den genannten Grafen gehabt hatten:

An den üönigl. preußische» Glirisi-Lirntcnnnt und Voininviulnnten dezz u. Appen-
liurgischen Orngonrr-ttriziinenw zn Tilsit, Frhrn. u. Eliersirin.

Hochwohlgebomer Rerchsfreiherr, hochgeehrtester Herr Obristlieutenant! Der

Versicherung nach hat die Frau von Eberstcin geborene Freiin von Dalberg
bereits vor einem Monat an Ew. ?c. ein Schreiben abgelassen und darinnen
um gefällige Berichtigung oder allenfallsige Auskunft mehrerer an den verstor¬
benen Herrn Grafen von Eberstein habenden und aus jährl. Einkünften von

den frhrl. v. Ebcrsteinischen gemeinsamen Bergwerken abkommenden Fo-
derungen angestanden. Dieser Zeit her hat dieselbe sowohl, als deren in uns

gdft. angestellten Kuratel, nichts Sehnlichcrs gewünscht, als hierüber die gefällige
Rückantwort zu erhalten. Jndcme aber dieselbe annoch nicht erfolgt, gleichwohlcn
unsere obhabcnde Knratelpflicht unter anderen dahin zielet, auf die Eintreibung
der von dem zur Mitverwaltung angeordneten Kuratoren Herrn Grafen von Eber¬
stcin eingenommenen beträchtlichen Ertrügen nm damchr zu gedenken, als äußer¬

licher Vernehmung nach Ew. zc. dessen Verlassenschaft unterm 19. Febr. a. o.
anzutreten sich nicht allein gerichtlich erkläret, sondern auch der Verkauf
des frhrl. von Ebersteinischen gemeinsamen Amts Leinungeu, wo nicht
wirklich beschehcn, dannoch gleichwohlcn vorgenommen werden solle, wovon uns

gleichwohlcn die gesicherte Nachricht um desto mehr angelegen ist, als die unserer
Kuratel untergebenen frhrl. v. Ebcrsteinischen Minorennen an dem von-
äoininio mitbctheiligt. Ew. w. werden uns also die so nöthige Auskunft zu
ertheilcn belieben wollen, deren wir uns auch versehen, sonsten aber mit vieler
Hochachtung verharren Ew. zc. gehorsame Diener

Mannheim, 20. Juli 177.?. v. Venningen. Frhr. v. Frik.

Antwort dep Miierstiieut. Zoh, Karl Fr. Frhr». v. Eliersirin «I. <1. Tilsit, lll. Aug. 1773.

Hochwohlgeborne Reichsfreihcrrn,. hochgeehrteste Herren! Nachdeme ich mich

von Ew. Hochwohlgcb. mit einem Schreiben, untern 20. passato an mich abge¬
lassen, beehret finde, so ermangle nicht, in schuldigster Antwort darauf zu erwidern,
wie ich nicht allein von meiner Frau Schwägerin in Mannheim ein Schreiben vom
2. Juni datirt erhalten, sondern derselben auch unterm 18. Juli die schuldige
Antwort darauf behörig zugefertigct, als worauf mich hierdurch lediglich beziehen
muß, indeme mir von alle demjenigen, was zwischen meinem Bruder etwa vor
seinem Unglücksfall, oder nach demselben, auch etwa zwischen dessen Frau Gemahlin
während der unglückseligen Situation meines Bruders mit dem verstorbenen
Grafen v. Eberstein verhandelt worden ist, weiter gar nichts bekannt ist, als
daß ich durch den Dritten gehört habe, wie der verstorbene Graf die rsvsnrws
meines Bruders in Sachsen einznhebcn Vollmacht gehabt, auch selbige jederzeit
eingehoben haben soll, daher mir auch nie änderst vorstellen können noch kann,

als daß gedachter Graf sich alljährlich mit meinem Bruder, oder wen derselbe
etwa darüber autorisirt gehabt, berechnet habe. Ich meines Theils habe nie¬
malen mit des Bruders Einkünften in Sachsen etwas zn thun gebabt; indessen

weiß ich wohl, daß selbige nicht so beträchtlich sind, als Ew. Hochwohlgeb.
sich, wie es Dero Schreiben vermuthe, vorstellen. Besonders haben die Berg¬
werke seit 4 Jahren fast gar nichts getragen, vielmehr sind solche durch

die gar schlechte Administration d. Hrn. Grafen und der übrigen dort befind¬
lichen Vettern, auch durch die schweren Prozesse mit denen Sangcrhauser Gewerkcn

mit großen Schulden belastet worden, und ist der Graf allein auf sein Antheil
10»
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an 3000 Thlr. schuldig. Was aber des Grafen Verlassenschaft betrifft, so

habe meiner Frau Schwägerin darüber bereits die nöthige Auskunft gegeben,
worauf mich, um Weitläufigkeiten zu evidiren, beziehe; melde nur noch zu besserer
Nachricht, daß das Amt Leinungen niemalcn ein gemeinsames Amt
gewesen. Es ist selbiges des letztverstorbenen Grafen Vater in der groß¬
väterlichen Theilung allein zugefallen und stehet mit 1849t Mfl. in dem
unter denen Vätern zwischen sich errichteten Receß und Erbvergleich angeschlagen.
Allein der sel. Graf hat über 30000 Thlr. Schulden hinterlassen, daher ich bei

meinem im Anfang dieses Jahres dortigen kurzen Aufenthalt aus Liebe zur
Familie und zu Abwendung eines Konkurses, welcher die Familie gänzlich ruiniret
haben würde, und weil wir wegen des Berg- und Hüttenwesens Leinungcn
absolut konserviren müssen und an keinen Fremden lassen können, mich von
meinen übrigen Herrn Vettern persuadiren lassen, dieses Gut und die Verlassen¬

schaft des Grafen cum döusöcio iuvsutarü und mit einer festgesetzten Schulden¬
last an- und in den Besitz zu nehmen, und sind Ew. Hochwohlgeb. ganz unrecht
informiret, wann Dieselben glauben, mein Bruder seie mit einem Louäo-
miuio an dem Amte Leinungen betheiliget. Weder ich, noch mein Bruder

haben jemals ein weiteres Recht, als das Nahheitsrecht vor einem fremden
Käufer, falls der Graf solches verkaufen wollen, ans Leinungen gehabt.

Das unserem sel Vater in der großväterl. Erb- und Verlassenschaft zu¬

gefallene Vorwerk Hörle; als welches unser sel. Vater wicderkäuflich verkauft
hat dergestalt, daß nur 6000 Mfl., welches der in der Familie festgesetzte Lehn -
stamm ist und welcher uns dreien Brüdern von denen jetzigen Jnhaberen
alljährl. mit 300 Mfl. verzinset wird, und ein 7ter Theil von dem Hütten-
nnd Bergwesen ist das einzige, so unser Vater uns in Sachsen hinterlassen.

Es sind aber auch diese Lehnstammszinscn seit einigen Jahren nicht
ordentlich abgetragen worden und stehet auf die Zukunft zu befürchten, daß
wir wegen der verschiedenen Inhaber dieses Vorwerks noch mehrere Schwierig¬
keiten haben werden, daher ich auch entschlossen bin, das Wiederkaufsrecht,
als der älteste von meinen Brüdern zu nrgiren und solches Vorwerk von
denen jetzigen Inhabern einzulösen, und hoffe ich, meine Brüder werden solches
Erbstück lieber in meinen Händen als in fremden sehen. Mein jüngster Bruder
hat mir bereits seinen Konsens darzu gegeben und sein Wiederkaufsrecht
cediret. Da aber auch die Cession meines dortigen Bruders mir zu

diesem Zweck nöthig ist, so habe an Se. Kurfürstl. Durchl. desfalls geschrieben
und gebeten, diese Cessionsschrift entweder durch meinen Bruder sechsten,
oder durch den ihme alldorten vermuthlich vorgesetzten Vormund unter dortiger
hohen Regiernngs-Konfirmation unterschreiben zu lassen. Zu dem Ende habe
auch alle Schriften, so diese Sache concerniren, in vidimirter Kopie mit beige¬
füget, welches Ew. Hochwohlgeb., falls Dieselben, wie ich vermuthe, meinem
Bruder als Vormünder oder varatoocs vorgesetzt sein sollten, hierbei bekannt

zu machen ohnermangeln will, mit dem ergebensten Ersuchen, diese Sache zu
einer baldigen Endbesörderung geneigtest mit bewirken zu helfen. Wogegen mit
vieler Hochachtung zu beharren die Ehre habe Ew. Hochwohlgeb. gehorsamer DienerTilse, den 10 Julii (verschr. f. Aug.) 1773. Eberstein.

üxtravtns n, (I, ÄchniMngen, den 24. Ang. 1773.
4it. Freiherr von Eberstein, Obristlicutenant von der königl. preuß.

Kavallerie, gesinnet eine förmliche Renunciationvon seinem Bruder, so vor¬
mals in knrpfälz. Diensten gestanden und dessen Sohn zu Rclnirnng eines
väterlichen, sich allein zuzueignen, vorhabenden Guts.

Auf Vernehmender absonders angeordnetenfreiherrlich von Eber-
steinischer Beistünde ist, wieferne keine wesentliche Bcdenklichkeit
obwaltet, die verlangte Renunciations-Urknnd in legaler Form zu
fertigen und ack manu« nnterthänigsteinzusenden, widrigenfalls der
obstirende Befund anzuzeigen.

, -
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Wird denen freiherrlich von Ebersteinischen Herrn Beiständen, nm sich hierüber
oernehmen zu lassen, zugefertiget.

Mannheim, den 7. Sept. 1773. Kurpfälzischc Regierung.

Schreiben des Vberstl. I. Itarl Fr. Frhrn. u. Elierstein nn seine Schwägerin in
Mannheim, dir uon ihm beabsichtigte Einlösung von Horln, die Kcschnffenheit
der Lchnstämnir der Eberstein-Uenhanser Linie, die an den Grafen Friedrich
u. E. gehabten Forderungen seines Senders »nd die rückständigen Lrhnstanims-
zinsen des Mornngsche» Hauses betreffend, auch dir Anzeige uon dein am
8. Dez. !773 zu Mein Schnrlnck erfolgten Tode seines Srndcrs Lndiuig
und Mitthrilungrn über seine eigene Familie enthaltend — <1. «I. Tilsit, de»
8. Januar 1774.

Hochwohlgcborenc Freifrau, gnädige Frau und Schägcrin! Ew. Gnaden
höchst geehrtes Schreiben vom 18. Dez. a. x>. habe mit voriger Post zu erhalten
das Vergnügen gehabt und bin ich Dencnselben unterthänigst verbunden vor die
mir zu geben beliebte Nachricht. Die Einlösungssache von Hörle betreffend,
diene ich ans die mir dieserhalb gemachte Propositions in ergebenster Antwort,
daß, falls Ew. Gnaden die von meinem Bruder Ludwig Ernst bereits unter¬
zeichnete Cession in Händen haben, Dieselben darin ausdrücklich finden werden,
was Dieselben erinnert haben und nach dem ersten Punkt verlangen, nämlich:

„jedoch unseren väterlichen Erbvergleichcn und Reccsscn ohnbeschadet,
welches wir uns allerdings und daß solche in ihrem völligen vi^ore bleiben,
als auch daß der auf abgedachtemDorf und Vorwerk stehendeLehn stamm
ä 6000 Mfl. darauf nach wie vor und bis unter uns darüber ein anderes
einmüthig verabredet werde, stehen bleibe und unsere Antheilc davon uns
wie gewöhnlich auf jeden Joh.tag mit 5 plffo. richtig verintressiret werde,
aufs rechtskräftigste hiermit vorbehalten."

Wodurch also dieser verlangte Punkt gehoben ist. Diesen Antheil, welchen
ich an gedachtem Lchnstamme habe, muß ich und meine Kinder, wann solche
dereinst ohne Leibeserben ableben sollten, denen uns überlebenden Brüdern oder
BruderS-Söhnen laut denen väterl. Erb- und Theilnngs-Recessen ohne Widerrede
lassen, gleichwie meine Brüder oder deren Söhne, wann selbige ohne männliche
Leibeserben sterben sollten, mir ihre Antheile dieses und aller nngeerbten
Lehnstämme lassen müssen, lind so muß jeder Stamm der Eberstein-
NeuhäusischcrLinie, deren 7 sind, seinen Lehnstamme ä 6/w meißnischeGülden
unbeschuldet denen übrigen ihn überlebenden Stämmen oder Branchen lassen,
worzu ihn die abgedachten Erbverträge absolut verbinden. Dieses Kapital der
6000 Mst. kann also keiner angreifen noch rerthuen oder verpfänden. Von
diesen 7 Branchen oder Mannstämmen sind nun bereits 3, als der sel. Ober-
Berghauptmann, der sel. Major Wilhelm und nun der Graf, ohne
männliche Erben verstorben, deren Lehnstämme jetzo in die noch übrigen und
lebenden 4 Branchen getheilet werden, ausgenommen des letzteren, wovon die
Jntresscn dessen hinterlasscner Witwe als eine Alimentation all Zios vitas von
der Familie ausgesetzt worden. Nach deren Tod aber fallen die Zutreffen an
die noch vorhandenen 4 Stämme zurück und werden sodann 300 fl. Antreffen
gleichwie von denen andern beiden dergestalt vertheilet, daß jeder Stamm 75 fl.
davon bekommt, worin jeder Stamm sich mit seinen Brüdern und Brüderssöhnen
theilet. Da nun außer diesen erwähnten Lehnstämmen, welche ohnverändert
und gleichsam eisern in der Familie bleiben, keiner dem andern etwas zu lassen
verbunden und schuldig ist, so würde es zu viel von mir verlangt sein, über
dieses in die vsssion gunost. noch die Verbindlichkeit einzurücken, daß, wann
ich oder meine Kinder ohne Leibeserbcn abgehen sollten, meine Brüder oder
deren Kinder dieses vor mein Geld einzulösende Allodium erben sollten. Dann
ob es schon eine natürliche Folge ist, daß selbige mich und meine Kinder als
die nächsten Anverwandten dereinst, wann der Fall existirte, sbejerben, so würde
ich doch hierdurch mir und meipen Kindern ohne Ursache die Hände binden, mit



meinem erworbenen Gut machen zu können, was ich wollte. Würden mein
Brnder mir aber ein Acquivalent dagegen setzen können, so würde eine solche
Erbverbrüdcrungund neue Erbvcrabrcdungstattfinden können, außerdem aber
wüßte ich nicht, was mich hierzu nöthigen wollte, welches die gnädige Frau
Schwägerin selbst einsehen werden. Ew. Gnaden sind die obwaltenden Umstände
in unserer Familie vermuthlich noch nicht bekannt, und da ich auch nicht ohne
Grund bemerket, daß Dieselben meinen Ihnen darüber ertheilten Nachrichten
nicht den gehörigen ückow geben, so ersuche ich dieselben ganz gehorsamst und
inständigst, sich von einem andern rechtschaffenenMann in dortiger sächsischer
Gegend eine Ickös von unseren Familiensachen und Umständen machen zu lassen.
Sie werden alsdann die besondern Vorstellungen, welche Dieselben und Ihre
Herrn Beistände sich vielleicht jetzo machen, ganz ungegründet finden und
erfahren, daß ich ein redlicher Mann, die Wahrheit nicht verdrehe, noch Ihnen
etwas vorhalte. Ich sehe in der That nicht ein, was diese Einlösungssache vor
Konnexion mit Dero Forderungen an den sel. Graf habe. Indessen lasse mir
diese Weitläufigkeitengefallen und bitte, mir nur die von meinem Bruder
Ludw. Ernst unterschriebene Cessio» gehörig zu remittiren.

Ew. Gnaden belieben ferner zu sagen, Dieselben und die Vormundschaft
hätten gewünschet,ich hätte Ihnen kategorischergeantwortet, dann unmöglich
könnten Sie still schweigen und dieses, was der Graf Dero Gemahl schuldig,
einbüßen. Ich habe die Schreibenvon Dcrosclben und Dero Herrn Beiständen,
sowie die Ihnen darauf gegebene Antwort nochmalen durchlesen, weiß aber nicht,
worin ich Ihnen kategorischer antworten können, als es geschehen ist. Ich
finde auch nicht, daß ich Ihnen Ihre Praetension streitig gemacht; ich kontestirc
aber nochmalen, daß nur davon nicht das geringste bekannt ist. Ich habe auch
bei meiner Anwesenheit in Lcinnngen nicht Zeit gehabt, mich in denen unter
Tisch und Bänken und in allen Winkeln in der größten Unordnung herum
gelegenen Papieren des Grafen umzusehen,noch weniger über eine und andere
Umstände daraus informiren können, und das umsoweniger,da Ew. Gnaden
wegen einer Schuldforderungsich an niemandengemeldet, da es doch Dero oder
Deren Herrn BeiständenSchuldigkeit gewesen, solche Forderungen nach Verlauf
von 6 Wochen nach dem Tod des Grafen zu liquidiren. Und ich habe mir
bei dieser Unterlassung nicht vorstellen können, daß Dieselben nicht mit jedem
Jahr Ihre Rechnungen mit dem Grafen nicht abgeschlossenhaben sollten, wie es
die Ordnung erfordert. Die gnädige Frau Schwägerin und Ihre Herrn Beistände
haben solchemnach die hieraus erwachsene Unordnung und Weitläuftigkeit sich selbst
zu verdanken und mir geschieht Gewalt, daß man jetzo sich desfalls an mich halten
will, da ich doch nur aus Liebe zur Familie und ineinen Verwandten mich damalen
mit meinem größten Schaden vor dem Riß gestellt und um einen vor uns alle
unglücklich ausfallendenKonkurs abzuwenden das Gut Leinnngcn cnnu in-
vsntario, welches nur 15 000 Thlr. im väterl. Anschlage und Werth ist, mit einem
Schulden-Quantumvon über 24 000 Thlr. angenommen habe, und hat es mir
nie einsallen können, daß ich von meinen nächsten Anverwandten vor meine
gute Intention mit noch sovielcm Verdruß belohnet werden sollte, da ich sonsten
meine Gelder hier in Preußen weit besser und vortheilhaster anwenden können
und noch anwenden kann. In wieweit aber Ew. Gnaden Forderungen in denen
Rechten privilegirctsind, lasse ich hier ohnbcurtheilet,hoffentlichaber werden
Dieselben mir die hierzu nöthige Einsicht nicht ganz absprechen. Dieses alles
aber seic nun wie ihn wolle, so gebe ich gar gerne zu, daß der Graf nicht alles
mit Ihnen richtig gemacht hat, indessen kann der Sache nicht eher und besser
abgeholfen werden, als wann einer in dortiger Gegend von Seiten meines
Bruders oder dessen alldort in Mannheim gerichtlich bestellten Kurator mit
genügsamer Vollmacht versehen werde, diese Schuldforderungzu liquidiren. Ich
werde alle Papiere und was in diese des Grafen und meines Bruders Rechnung
einschlüget, demselben gerne vorzeigen lassen, damit ein ordentliches Liquidum
nach genauer Untersuchung herausgebrachtwerden kann, wobei ich dann zum



^ 151 __

voraus hoch kontestire, daß wcdcr mein Bruder noch Ew. Gnaden oder Dero

Kinder durch etwas leiden sollen, sobalde nur die Sache ausgemittelt ist; sondern
ich will lieber der leidende Theil, obgleich unschuldig, sein und bleiben. Sorgen Ew.

Gnaden demnach nur je ehr je lieber ins Werk zu richten, daß jemand darzu wie
oben gedacht bevollmächtiget werde, um diese Schuldfordcrnng zu applaniren.

Ich gebe meinem Amtmann Rath Rudloff mit eben dieser Post die positive
Ordre, alle Papiere des Grafen zu durchsuchen und alles, was zu dieser Sache
gehöret, darzu parat zu legen, sich hiernächst mit demselben, der von Dero Seite
darzu ernannt werden wird, zusammen zu thun, mit selbigem alles zu unter¬
suchen, ein Liquidum herauszubringen und alles zu Dero Zufriedenheit applaniren

zu helfen. Dieses ist alles, was ich thun kann, woraus Sie meinen guten
Willen sehen können.

Ferner fragen Ew. Gnaden, wo die Briefschaften des Grafen zu haben?
besonders wäre Ihnen der Vergleich, welchen derselbe mit dem Morungschcn
Hanse gemacht, nöthig. Die Briefschaften, zu Leinungen gehörig, was ich
daselbst vorgefunden und der Herr v. Hansen nicht etwa mitgenommen, sind
noch alle in Leinungen befindlich; allein, da der sel. Graf nichts in Ordnung
gehalten, liegt alles auch noch so bunt durch einander, wie es gelegen, und ist
darin wenig gethan, um alles in Ordnung zu bringen. Ein Vergleich mit
Morungcn kann wohl nicht existiren, denn worzu sollte solcher dienen? Dieselben
werden am besten thun, Sie halten Sich an den Wicderkaufs-Kontrakt vom sel.
Vater, welcher in vidimirter Abschrift bei denen Sachen befindlich, welche an Se.
Knrfürstl. Dnrchl. geschickt habe. Diesem zufolge muß das Morungsche Haus
die Lchnstammszinscn allemal auf Johann! bezahlen, bis Hörle wieder eingelöst!
ist, und der Graf hat hierin nichts ändern können. Das Morungsche Haus
muß mit Belegen erweisen, ob sie jedes Jahr solche richtig an den Grafen ge-
zahlct. Können sie solches nicht, so müssen sie vor die Jahre, welche nicht
quittirt sind, nachzahlen. Und da dieses Haus mir und meinen Bruder
Lndw. Ernst seit 1769 diese Lehnstammszinsen ebenfalls nicht ordentlich
bezahlet hat und mit der Fraun Jägermeistern nicht auszukommen ist, so
habe sie auch schon verklagt, und könnten wir solches in eins zusammen thun,
selbige belangen oder bei der einstigen Einlösung ihnen das Fehlende äoeourtiren.
Geben Dieselben nur balde jemand die Kommission, der die Scheine des Grafen

untersuche und nachsehe. Die Die sogenannten Vigilanzscheine, wann solches
die Muthscheinc über die Mitbelehnschnft von GeHofen sein sollen, werde suchen
lassen, und wann solche vorhanden, sollen sie gehörig extradirct werden. Und
da wir jetzo wegen 2er Sterbefälle diese Gehofische Lehne wieder suchen

müssen, so belieben Dieselben die Besorgung desfalls jemand aufzutragen, damit
nichts versehen wird und der Bruder dieser Lehne nicht verlustig gehe, dann in
Sachsen ist es leicht versehen und wird hart beahndct.

Daß die gnädige Frau Schwägerin verschiedene Familien-Urkunden
vom Grafen haben, ist mir lieb. Wann selbige authentisch, können dieselben
sich ja umso eher daraus infvrmiren und sehen, ob ich Ihnen die Wahrheit

schreibe; indessen braucht es noch keines Beweises über die Gerechtsame, so meinem
Bruder zustehen, dann meines Wissens hat selbige noch niemand angefochten,
und sollte solches wider Verhoffen geschehen, würde ich selbige selbsten vcrthcidigen.
Wie authentisch aber des Graf seine Briefe sind, wird Ihnen die Zeit noch
lehren. Ein Jahr vor seinem Ende habe ihme noch 600 Thlr. vorgeschossen, die
er zu Dero Befriedigung zu brauchen vorgab.

Ew. Gnaden irren hiernächst, wann Sic glauben, es habe Ihnen (Sie)

jemand bei mir schwarz gemacht; ich hege die hefte Meinung von Ihnen und
werde Ihnen (Sie) allzeit als die würdigste Frau verehren und hochschätzen; ja
es wird zu meiner größten Satisfaktion und Vergnügen gereichen, wann ich
Denenselben Beweise davon geben kann, und kühnlich fordere ich Ihnen (Sie)
auf, mir Gelegenheit dazu an Händen zu geben. Sie werden alsdann ein
Besseres von mir überzeugt werden.



Das fatale Schicksal meines Bruders wird von mir innigst und mitleidentlich
bedauert und Gott heimgestellt; indessen danke Ew. Gnaden vor die mir deSfalls
gegebene Nachricht, gleichwie Denenselben ich und die Meinigen (welche sich
Denenselben gehorsamst und unterthänigst zu ferneren geneigt- und gnädigem
Wohlwollen empfehlen) ganz gehorsamstDank abstatten vor Dero wohlmeinende
Wünschezu diesem Neuen Jahr. Wir erwidern solche aufrichtigst und von
Herzen und wünschen Ihnen alles crsinnliche Wohlergehen bis in die spätesten
Jahre menschlichen Lebens an. Sprechen Ew. Gnaden meinen Bruder etwa
einmal, so bitte, ihm meine Liebe und Mitleid zu versichren. Gott ist allmächtig
und kann sein Schicksal vielleicht baldc ändern, und ich bin pcrsichret, dieselben
werden alles Mögliche darzu mit beitragen.

Was nun meinen Bruder Ludwig Ernst anbetrifft, so muß ich leider
melden, daß derselbe ganz unvermuthetden 8. Dec. an einer dreitägigen Krankheit
in die Ewigkeit gegangen, welches mir vor etlichen Posttagen durch den Bormnnd
seiner nachgelassenen Tochter von 12 Jahren gemeldet worden. Er hat
12 Meilen von hier auf einem adligen Gut Klein Scharlack gewohnet, welches
er gepachtet gehabt, und eben im Begriff gestanden, zur zweiten Ehe zu schreiten,
da seine Frau vor etwa anderthalb Jahren gestorben und ihme diese einzige
Tochter hinterlassen,und welche nnnmehro in der elendesten Situation ist,
sodaß der Vormund mir sehr anliegt, selbige doch zu mir zu nehmen und vor
ihre Erziehung zu sorgen. Allein ich kann mich nicht hierzu resolviren wegen
der vielen Weitläuftigkeiten, welche man hier zu Lande mit denen Pnpillen-
(lollsKim hat. Überdem habe ich selbst 2 Söhne und eine Tochter, deren
Erziehung schon etwas kostet. Der sel. Mann hat sein Leben in vielem Kummer
zugebracht, und ich habe ihn ofte aus seiner Roth retten müssen, habe auch noch
einige hundert Rthlr. an ihme zu fordern.

Vor die mir zu geben beliebte Nachricht von dem Namen und Alter Dero
beiden lieben Kinder danke crgebenst und berichte dagegen, daß ich einen
Sohn Namens Wilhelm, nun ins 21. Jahr gehend, habe, welcher ansetze» ans
der Universität ist,-da er schwächlicher Konstitution,aber sonsten viele Fähigkeiten
besitzt. Dann habe eine Tochter Namens Charlotte, welche jetzo ins 17. Jahr
gehet. Selbige habe in Berlin bis anno 1768 in Pension gehabt und erziehen
lassen, jetzo aber habe selbige bei mir. Dann habe noch einen Sohn Namens
Karl Friedrich August, welcher nun ins 11. Jahr gehet, aber auch von sehr
schwächlicher Konstitution ist. Dieser ist noch bei mir mit der Tochter, welche
beide Ihnen, verehrungswerthe Frau Schwägerin, die Hand küssen und sich mit mir
und meiner Frau, welches eine gebornc v. Dnbinsky ist, gehorsamst empfehlen.

Nun würde noch etwas von der von Ew. Gnaden beigelegten Rechnung
zu gedenken sein, da sonst alles gehörig beantwortet zu haben glaube; allein da
selbige gar nicht genug bestimmt ist, ich auch daraus sehe, chaß Ew. Gnaden
selbst nicht recht wissen, wie Sie mit dein Grafen gestanden, so wird mein
Ihnen gethaner Vorschlag gewiß der sicherste sein, um außer Sache zu kommen.
Suchen die gnädige Frau Schwägerin demnach je eher je besser es dahin zu
bewirken, daß ein redlicher Mann dort in Sachsen mit genügsamer Vollmacht
versehen wird, und welcher des Herrn Gemahls dortige Einkünfte heben und
Ihnen überschicken kann, auch die Forderung,welche Dieselben an den verstorbenen
Grafen machen, untersuchen und in Richtigkeit bringen möge, so werde ich darauf
Bedacht nehmen, daß Sic bestmöglichstsatisfaciret werden sollen. Ich fürchte
nur, daß der Graf nichts ausgeschrieben, weder von Einnahme, noch Ausgabe;
dann seine Aanollalanoswar unglaublich. Maliciös gegen die Familie ist er
allzeit gewesen"'),ja er hat auf alle Weise raffiniret, um selbige, wann es möglich

darf man sich nicht Wundern, denn Graf Friedrich war durch den

zu Mainz bei den Jesuiten heimlich genossenen Unterricht dazu angeleitet worden, so-
dap derselbe wgar m verschlossener Kirche ohne Wissen und Willen seines Vaters, des
Grafen Ernst ^-riedr«, im Okt. 1726 zur katholischen Religion übergetreten war. In



gewesen, auch um den Lehnstamm zu bringen. Ich verweitläuftigemich und
muß Ew. Gnaden um Vergebung bitten. Würdigen Dieselbigenmich ferner
Ihrer Gnade und Gewogenheit und ein wenig mehr Zutrauens, dann ich werde
nie aufhören, in der verehrungsvollsten Hochachtung und aufrichtigsten,freund¬
schaftlichsten Gesinnung zu beharren, mit welcher ich die Ehre habe zu sein Ew.
Gnaden ganz gehorsamster und unterthänigsterDiener

Tilse, den 8. Jan. 1774. Eberstein.
Die kleine Familie onrdrnssirs in Gedanken und Dero Herrn Beiständeersuche
ohnschwer meine gehorsamsteErgebenheit zu versichern unter vielen Empfehlungen.

Schreiben des Mbcrstl. 2. Karl Fr. Frhrn. u. E. an seine Schwägerin in Mann-
heim, die Forderungen seine? krndrrs Karl Christian an den Grasen
Friedrich v. E. nnd da? Mornngische Ha»?, auch die Forderung seine?
»erstorbene» krndcr? Ludwig Ernst Karl an da? Keichvrittergnt Tleppen-
seid betreffend — ä ä. Lager bei Grandrnz, 9. Znni 1774.

Hochwohlgcborne Freifrau, gnädige u. hochwerthestcFrau Schwägerin!
Es ist mir eine ganz besondere Freude gewesen, Ew. Gnaden mir allemal sehr
angenehme Zuschrift,womit Dieselben Mich unterm 26. April zn beehren beliebet
haben, zn erhalten und Deroselben und Dero lieben Kinder mir schätzbares
Wohlbefinden daraus zu ersehen. Die Güte des Höchsten breite ferner ihre
Gnadenflügel über Ihnen allerseits aus nnd schenke Ihnen dasjenige, was zu
Dero allerseitigen Wohlfahrt und wahren Glückseligkeit etwas beitragen kann,
so sehe ich meine aufrichtigen Wünsche erfüllt und werde Gott mit davor danken.

Hiernächst ersehe ich aus Ew. Gnaden geehrtestem Schreiben, welches kurz
vor meinem Ausmarsch mit dem Regiment aus Tilse zn erhalten die Ehre
hatte, daß Dieselben noch bis dato niemanden in Sachsen finden können, welcher
DeroselbenAngelegenheiten daselbst, besondersDero noch zu habendenForde¬
rungen an dem Mornngschen Hause und mir in Richtigkeit bringen möge. Ich
sehe der Endschaft dieser Sache mit recht großem Verlangen entgegen, und
meine gnädige Frau Schwägerin lassen mir Gerechtigkeit widerfahren, wann
Dieselbenversichert sein nnd glauben, daß ich nicht allein meinem Bruder und
Kindern das ihrige gerne zukommen lassen werde, sondern mich auch in allen
vorkommenden Fällen ihrer annehmenwerde. Was das erste betrifft, so erwarte
ich mit sehnlichem Verlangen, daß Dieselben nur jemandem die Kommission

seinem Schreiben ä. ä. Mainz, 19. Okt. 1726 an den Grafen Flemming (Vgl. Nachtr.
v. 1878, S. 35. dir. 110) berichtet Graf Ernst Fr. v. E. über diesen Vorfall: „Non
bis, n gni (nprss I'nvoir Mit stuäisr las llumnniorn nvso I'Iiistoirs st ßso^rnplns) j'ni
Inisss In libsrts äs slroisir uns proksssion sslo» son inslinntion, st lars gu'il n Mit
olloix äs eslls äs In Eusrrs sts., 8. 4.4). I'nMit I.isutsnnnt, still, le Zsnsrnl Lnron
äsllsnsn I'n pris ponrsn eompnZnis n proiiter äs man nbssnss psnännt Is tsmps
gns j'ni sts n ?rnnekourtlr nssistsr Iss prineesses äs dlnssnu (vgl. Nachtr. v. 1883.
S. 159) pour sxsoutsr Is ässssin, gas «an eolonsl äs Vislsll (nuprss äs gui
i> n oräinnirsmsot pnsss äsux bsurss pur jour, s'sxsresr n I'nrebitsoturs militnirs)
llui n knit nnltrs pur I'i ustrustion gu'il >»i n Mit äonnsr pnr Is psre kotsn-
Kall» ässuits nu Iis» äs esllss äs In kortillvntiou, snvoir osllssäs ss Mü s Lntüoligus,
st est nlls nvso es msms eolonsl st son bsnukrsrs äs Zrnnä mntiu obs/ Iss ässuitss
oü, nprss gas I'on n ksrms I'öxliss, il n Mit I'nbjurntion äs In ksligion
LntsrnsIIs nvse tnnt äs ssorst, gns js n'sn nurnis risn psnstrs, si Is vnlst, qus
j'ni mis nuprss äs Inn ns m'nurnit pns sts plus iiäsls, gas man propre Iiis, guoigu'il
ns m'en nvsrtissnit gns mnllrsursussmsnt trop tnrä sts. II m'sst äouloursux äs
ms Inisssr jousr pnr man bis prineipnlsmont änns uns eüoss nussi äslionts st impor-
tnnts, st js n'ni pns I'intsntion äs Is Inn pnsssr snns rsssentimsnt. Lepsnännt js
suis n uns Oour Lntüoligns st uns vills oü Is Lntüolioisms äomius, mon tils
est sn ssrvios militnirs st In mnnisrs äont il n su ensllsr es jsu n Is sonäuirs st
sxseutsr ms äseouvrs son ssprit ännZsrsux st ästsrmins, eomms lln kssolutiou
äs Mirs es pns n man iusu montrs sn slls msms nsss^, gu'il s'sst nssurs ä'uns pro-
tsotion, oü gu'il est sür äs In trouvsr eontrs mn punition äs In sorts, gu'il ms
Mut prsnärs äss msssurss bisn justss, pour ns pns montrsr uns nnimosite vnins."
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geben, welcher Dero Forderungen an den sel. Grafen liguidirc und sich dieser
halb mit meinem dortigen Amtmann oder mit meinem Sohn zusammen
thue und die Sache applanire. Ans meiner Seite soll Ihnen nicht die geringste
Schwierigkeit gegen das, was recht und billig ist, gemacht werden. Dieses ver¬
sichere Ihnen heilig, weil ich zum voraus von Dero Seite versichert bin, daß
Dieselben auch r-Usonrmblo denken und von mir nichts Unrechtes verlangen
werden; einfolglich werde ich selbst darauf halten, daß soviel thnnlich mein
Bruder noch dessen Kinder um ihre rechtlichen Forderungen an den Grafen und
dem Morungschen Hause irgend worin verkürzt werden, wann ich nur erst mit
Gewißheit weiß, was selbige mit Recht zu fordern haben. Die Sache mit
Morungen wegen des Lehn st am ms ist balde auszumitteln, weil über die
jährlichen 100 fl. oder 87 Thlr. 12 Gr., welche auf jeden Johannistag bezahlt
werden sollen, Quittungen sein müssen, und diese müssen produeiret werden.
Hätten Ew. Gnaden meinem aufrichtigen Vorschlag und Rath gefolget, welchen
Ihnen gleich in meinem ersten Schreiben gegeben, und hätten meinem Justiz-
Amtmann Rath Rudloff Ihre Sache übergeben, so würde die Sache schon
längst applaniret sein. Allein ich kann Dcncnselben wegen des Mißtrauens,
welches Dieselben anfänglich in mich und meine Fakta gesetzt, nicht verdenken,
daß Dieselben andere Wege gesucht haben, und ich lasse mir auch auf die Zu¬
kunft gerne alles gefallen. Meine Satisfaktion wird allemal darin bestehen,
daß Sie mich bei aller Gelegenheitrechtschaffenfinden werden. Es ist eine
üble Sache, daß Ew. Gnaden mit dem Grasen nicht jährlich abgerechnet
haben. Die Folgen davon können vor Ihnen nicht änderst als verdrießlich sein,
weil er mehr Schulden als Vermögen nachgelassen und man zu sagen Pfleget,
wo nichts ist, da hat auch der Kaiser sein Recht verloren; allein, da ich ver-
mnthe, daß die Forderung, welche Dieselben oder vielmehr mein Bruder an den
sel. Grafen haben, doch nicht so sehr exorbitant sein wird, so hoffe ich dennoch,
ein Mittel zu finden, daß diese Sache zu Dero Satisfaktion applaniret werden
kann. Mein Schicksal mit Leinungen ist noch zur Zeit kläglich. Ich habe ans
diese Stunde noch keinen Groschen davon gesehen, so hat er gewirthschaftet;
alles ist deteriorirct, daß ich noch einige Jahre keinen Pfennig davon zu ge¬
Warten habe. Unterdessen muß ich an 24 000 Thlr. alljährl. verintercssiren,
welche es mich zu stehen kommt, ohne was ich noch seit der Übernahme hergeben
müssen, welches über 4000 Thlr. beträgt. Meine gnädige Frau Schwägerin
können Sich demnach auch meine Situation vorstellen und wie mir dabei
wunderlich zu Muthe ist. Es ist indessen geschehen und nicht mehr zu ändern.

Wann Ew. Gnaden dem Hrn. Vetter Albrecht die Kommission ertheilet
haben, die Forderungen an den Hrn. Gr. mit mir zu liqnidircn, so hoffe ja,
daß selbiger solche übernommen haben wird, und dieses würde umso viel besser
sein, als man nicht gerne Fremde in Fmmlien-Angelegenheiten seh^ läßt.
Sollte er es nicht acceptiren wollen, so will ich ihn selbst darum bitten lassen
und ihme die Versicherung zum voraus geben, daß ich mit seinem Ausspruch
völlig zufrieden bin. Haben die gnädige Frau Schwägerin dann vorm Jahr
die Lehnstammszinscn richtig erhalten, wie auch die Rovonnssvon GeHofen?
und durch wen haben Dieselben Sich diese Gelder schicken lassen? Die Hütte
ist noch zur Zeit ohne Ausbeute und mit Schulden beladen; ich hoffe aber, daß
es mit der Zeit besser gehen wird.

Ich bedaure zunächst, daß Dieselben wegen Zeppenfeld auch in einigen
Weitläufigkeitenstehen. Das Gut Zeppenfeld ist mir bekannt. Es ist ein
vortreffliches immediates, unter der Friedbergischen Ritterschaftstehendes Gut,
und stehet nicht unter der Nassauischen noch HachenburgischenRegierung, welche
aber solches ohne Zweifel gerne an sich zu bringen suchen wird, worzu jetzo die
Frau Stiefmutter wegen ihrer derangirtenUmstände die Hände bietet. Wäre
es aber möglich, daß es konserviret werden könnte, so wäre wohl rathsam, alles
Mögliche darzu anzuwenden. Wie viel mein sel. Bruder daran zu fordern,
weiß ich nicht eigentlich, doch habe, wenn ich nicht irre, wenigstens von 10000 fl.

iÄ
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gehöret, so er mir einmal geschrieben hat. Dieses fällt nun allerdings an seine
zurückgelassene Tochter, deren Vormünder sich auch vermuthlichschon bei
der Dillcnbnrgischen Regierung gemeldet haben werden. Und da dieses
das Einzige ist, was der sel. Bruder in seinen elenden Umständen der Tochter
hinterlassen können, so thun Ew. Gnaden ein Werk der Barmherzigkeit,wann
Sic mit selbiger gemeinsame Sache machen und sorgen, daß die ihr zukommenden
Erbtheile nicht in unrechte Hände gerathen. Die wenige Kenntnis, welche ich
von dieser Sache habe, und meine vielen Geschäfte verstatten mir nicht, mich
hierin zu meliren; es würde aber nicht undienlichsein, wann meine gnädige
Frau Schwägerin einmal selbsten nach Dillenburg und Zeppenfeld rciseten
»nd sich genau nach allem erkundigten. Vielleicht könnten Dieselben ja wohl diese
schönen Güter vor Ihre Kinder retten und konserviren. Was der Guttenberg'schen
Familie zukäme, könnten Dieselben ja aufnehmen und solche befriedigen, der
hiesigen Hidos aber alljährl. ihr zukommendes Kapital verintcressircn. Denn
solche freie ritterschnftlichcn Güter sind Werth, daß man sie konserviret.
Von der guten Frau Stiefmutter könnte ich auch viel sagen, allein es kann
nichts Helsen. Gott vergebe ihr alles, wie ich es gethan, und Er lasse es ihr in
ihrem Alter nicht empfinden. Die gute hoffnungsvolle Nachricht, welche
Ew. Gnaden mir von meinem Bruder überschrieben, erwecket mir das Lob
Gottes, und ich hoffe Ihnen (Sie) beiderseits in meinem Leben in Liebe ver¬
einigt zu sehen; dann ich bin der völligen Zuversicht,meine hochgeschätzte Frau
Schwägerin werden alles Mögliche darzu von Ihrer Seite beitragen, damit
alles Vergangene vergessen und vergraben werde, worzu ich Ihnen
göttl. Gnaden Beistand wünsche. Dero lieben Kinder bitte ich in meinem Namen
zu küssen und ihnen ineine zarte Liebe und Freundschaft zu versichern. Wollen
Dieselöenmeinen lieben Bruder gelegentlich ein Gleiches widerfahren lassen, so
werde Ihnen davor von Herzen verbunden sein. Meine Frau versichert ihre
Ergebenheitund danket gehorsamstvor Dervselben gütiges Andenken. Mein
noch zu Hause befindlicher Sohn und meine Tochter küssen Ihnen die
Hände und empfehlen sich zu gnädigem Andenken. Vor die gnädigen Gesinnungen
gegen meinen ältesten Sohn danke ich unterthänigst, er wird sich dereinst,
wann er seine Studia vollendet hat, glücklich schätzen, fich Denenselben praesen-
tiren und Ihnen seinen schuldigen Respekt in Mannheim bezeigen zu dürfen (ist
geschehen im Sommer 1775 (1773 ist wohl nur aus Versehen für 1775 gesetzt,
vgl. Nachtr. v. 1883. S. 286j), bis dahin ich ihn zu Dero gnädigenund wohl¬
wollenden Andenken gehorsamst empfehle. Ich habe ihm anbefohlen, alle mög¬
liche Rsebm-olm unter des Grafen Papieren zu machen, ob man darin nichts
von seiner Kuratel findet, auch sich dereinst mit demjenigen, welchen Ew. Gnaden
zu Dero Mandatario bestellet, ans das freundschaftlichstezu vergleichen zu suchen,
dann mir daran recht viel daran gelegen ist, Ew. Gnaden und einen jeden von
meiner Gedcukungswcise zu überzeugen, dahero ich auch nichts sehnlicher wünsche,
als daß diese Sache balde beendigt werden möge, und zwar zu Dero völligen
Zufriedenheit. Wollten die gnädige Frau Schwägerin meinen Sohn vor Dero
Forderung arr tdit setzen, so würde vielleicht die Sache ohne Umstände ins reine
gebracht werden können; er müßte aber zugleich bevollmächtiget sein, sich die
Quittungen über die jährl. Lehnstammzinsen in Morungen vorzeigen zu lassen
und selbige zu untersuchen;doch überlasse alles Dero beliebigenGntfinden.
Konserviren Dieselben mich und die Meinigen in Dero gnädigenAndenken und
geben mir Gelegenheit, Ihnen meiner gnädigen Frau Schwägerin, die Hoch¬
achtung und aufrichtige Freundschaft an den Tag legen z» können, mit welcher
Denenselben ich lebenslang verbunden zu sein die Ehre habe als Ew. Gnaden
unterthäniger Diener Eberstein.
Im Lager bei Grandcnz de» 9. Juni 1774. Morgen marschiremit dem Regiment

wieder »ach Tilse, 54 Meile» von hier, nach glücklich geendeter Usvns,



Der Hauptmnnii Atlirrcht Uudolf v. Ekrrstrin zu Groß-Lrinungen (von der
Wolf-Nirtrich'schrii Srnnchr. s. mriur Gesch. S. >178) girdt der Frau u. Eker-
stein z» 1i1n»nhcim »der dir Äesitznerhiiltnissr ihres Ehrgniten und niier dessen
Einkünfte uo» seinen Gütern in Sachten genaue Auskunft.

t. Seit dem am 17. Julis 1772 erfolgten Ableben des Herrn Grafen
Friedrich ». Eberstein wird der Überschuß von denen Einkünften aus der Erb¬
schaft des scl. Major Wilhelm Frhrn. v. Eberstein in 14 Theilc vertheilet.
Davon haben der Herr Kammerherr Karl Christian Freiherr v. Eberstein einen
14. Theil zu erhalten.

2. Der von dem Herrn Grafen (unterlassene Lehnstam ä 6000 Mfl. wird
in 4 Branchen vcrtheilet und bleibet an dem Gute Groß-Leinnngen stehen.
Davon haben der Herr Kammerherr mit ihren beiden .Herrn Brüdern zusammen

150g Mfl. ererbet und '/, derer Zinsen jährlich mit 25 Msl. zu genießen.
3. Von denen 1200 Mfl., welche der verstorbene Herr Graf bei dem Ab¬

leben des sel. Hrn. Major Wilhelm von Eberstein ererbet hat, sind seit dem
Juli 1772 ans die Branche des Hrn. Kammerherrn 300 Mfl., als '/stel, zurück¬
gefallen und kommen davon demselben jährl. 5 Mfl. an Zinsen zu.

4. Von denen 6000 Thlr. Lehnstamms- und Jndemnisations-Kapital, welche
der sel. Hr. Ober-Berghanptmann von Eberstcin hinterlassen und wovon bei
ihren Lebzeiten dessen Frau Witwe bis und inolusivo Johann! 1771 die Zinsen
gezogen hat, sind ebenfalls die 1200 Rhlr., welche der verstorbene Herr Graf,
als '/,tcl oon 6000 Rhlr., ererbet hatte, denen noch lebenden 4 Branchen nach
des Herrn Grafen Tode als der Branche des Herrn Kammerherr 300 Rthlr.
zugefallen, wovon.derselbe jährlich die Zinsen mit 5 Thlrn. zu einem 3tel zu
ziehen hat.

5. Von dem im vsosmbr. 1773 zu Königsberg in Preußen verstorbenen
.H errn Ernst Ludwig von Eberstein haben dessen Herrn Gcbrüdere, als der
Herr Obrist-Lieutenant u. Hr. Kammerherr von Eberstein ererbet:

n) ein jeder die Hälfte von dessen Einkünften des 14. Theils von dem Über¬
schuß aus der sogenannten Erbschaftskasse oder der Erbschaft vom sel. Hrn.
Major Wilhelm v. Eberstein;

5) von seinem Antheil von dem Lchnstamm des sel. Major Wilhelm v. Eber¬
stein ein jeder die Hälfte, als der Herr Kammerherr 200 Mfl.;

0) desgleichen von dem Lehnstamm des sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns
ein jeder die Hälfte, also der Herr Kammerherr 200 Rthlr.;

ä) ein jeder die Hälfte von denen 100 Mfl. Lehnstamm, den er von dem
verstorbenen Hrn. Grafen ererbet gehabt, Hr. Kammerherr also 50 Mfl. lautUo. 3;

s) eben von diesem Hrn. Grafen ein jeder die Hälfte von 100 Rthlrn. lautUo. 4, also der Hr. Kammerherr 50 Rthlr.;
1) die Hälfte von 500 Mfl. von dessen Antheil von dem durch den Tod

des Hrn. Grafen ao. 1772 ans ihn gefallenen Lehnstamm, also der Hr. Kammer¬
herr 250 Mfl. laut Uo. 2. UIZ. Die Zinsen von diesem letztern Lehnstammc
hat der Herr Obrist-Lieutenant v. Eberstein bei der Übernahme des mit vielen
Tausend Thlr. Schulden behafteten Gutes zu Leinungcn als damaliger Man-
dntarins seines Herrn Bruders Ludwig Ernst v. Eberstein der verwitweten
Frau Gräfin v. Eberstein all äiss vits.« asstgniret, und wir Gebrüder haben
derselben, weil uns die elenden Umstände, in welchen sie der Hr. Graf gelassen

hatte, zu Herzen gingen, jährl. die sämtlichen Zinsen von 1500 Mfl. ebenfalls
auf Lebenszeit asstgniret.

6. Wird nun der an dem Gute Horla stehende Lehnstamm des Hrn.
Ludwig Ernst v. Eberstein in zwei Herrn Gebrüdere getheilet, und ererben
der Herr Kammerherr 1000 Mfl., haben also auf Johann! 1774 zum ersten
Male 43 Thlr. 18 Gr. an Zinsen von diesen ererbten 1000 Mfl. zu ziehen.

7. Theilet nunmehr die Branche des Hrn. Kammerherrn alle Hütten- oder
Bergwerks-Revenüen ihres '/Zels in 5 Theile.



8. Endlich ist durch den Tod des Hrn. Grafen dessen Antheil an dem Berg¬
werke an die noch florirenden 4 Branchen, als die Branche des Hrn. Kammer-
herrn, die Branche ves Hrn. Dom-Kustos, die Morung'sche Branche und
die meinige Branche gefallen. Allein zum Unglück ist durch des verstorbenen
Hrn. Grafen üble Wirthschaftdieser Antheil jetzo mit wenigstens3000 Rthlr.
Schulden für Kohlen und Hütten-Materialienbehaftet, und außerdem hat solcher
zu den gemeinschaftl. Schulden zu tragen 333 Thlr. 8 Gr. zu einem Kapital
K 2000 Thlr., welches die Berg-Kommun denen sämtl. Erben des sel. Hrn.
Major Wilhelm v. Eberstein schuldig ist, und 200 Thlr. zu einem Kapital
K 1200 Thlr.. welches zu Kompletirung derer Ober-Heldrungischen Zinsen auf
das Bergwerk geleget worden und wovon denn von der sämtlichen Berg-Kom-
mun jährl. 60 Thlr. an die Herren Erben des Hrn. Major Wilhelm v. Eberstein
bezahlet werden. A. v. Eber stein.

Schreibe» de? I. Karl Fr. Festen. u. E. an seine Schwägerin in Mannheim, die
Überinlsnng der Lchnstainmszinsrn der, verstorbenen ürndrrs Ludwig Ernst
Karl an dessen hinterlasse»! Tochter betreffend, nnd worin er sich ganz damit
einverstanden erklärt, daß der Hauptmann Alkrecht u. E. die kor-
mundschaft über seinen Sender Karl Christian nnd dessen Kinder über¬
nommen habe. (I. «I. Tilsit, I. Januar 1775.

Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Schwägerin! Ew. Gnaden sind
vermittelst Demselbensehr geehrtesten Zuschrift vom 12. dieses Monats meiner
Schuldigkeit mit der größten Politesse zuvor gekommen nnd geben mir dabei die
gütigsten MerkmaleDemselben ^euoisassn Wohlwollenheit,welche mich in die
größte Dankempfindung setzen nnd meine Verpflichtung gegen Demselben hoch¬
geschätzte Person ans alle Weise vermehren müssen. Erlauben Ew. Gnaden
demnach, Ihnen durch diese wenigen Zeilen die vollkommensteHochachtung und
Ergebenheit zu versichern, womit ich die Ehre habe, Dcncnselben zu allen Zeiten
verbunden zu sein, wobei ich die aufrichtigsten. Wünsche für Demselben voll¬
kommene Glückseligkeitund Wohlfahrt in die Höhe schicke nnd mich nebst denen
Meinigen, welche sich ganz ergebenst und unterthänig empfehlen und meinen
Wünschen für Dero beständige Wohlfahrt beipflichten,in Dero AmoisussnAn¬
denken von neuem einkitte. Dero jungen Familie, welche in Gedanken umarme,
wünsche zu diesem Neuen Jahr, daß selbige unter dem Schutz Gottes zu seiner
Ehre und Verherrlichung und zu der lieben Eltern Freude aufwachsen und er¬
halten bleiben mögen.

Ew. Hochwohlgeboren belieben hiernächst in Dero geehrtesten Schreiben zu
gedenken, wie ich gemeldet haben solle, man müßte den Lehnstammszins des
verstorbenen Bruders Ludw. Ernst Karl dessen hinterlasseuer Tochter genießen
lassen. Mir ist zwar davon nichts mehr erinnerlich, indessen sind des armen
Kindes Umstände sehr jämmerlich. Der gute selige Bruder hat immer ans die
Beendigung seines Prozesses gehofft und zum voraus bei seiner Nothdurft
Schulden darauf gemacht nnd Gelder aufgenommen,sodaß ich fürchte, daß,
wann auch die ihme zukommenden Gelder ausgezahlet werden, vor das arme
Kind nicht viel übrig bleiben dürfte. Ich habe selbsten auf die Anweisung
seiner sächsischen Usvsnüss noch ein Ziemliches ihme vorgeschossen; allein was
er sonsten schuldig sein soll, belänft sich an die 4000 Thlr. Und dieses ist die
Ursache, warum ich mich nicht so ckirsoksiemiU in die Sache meliren mag, dann
ich mir hierdurch eine Weitlänftigkeit aufladen würde, welcher ich gehörig vorzu¬
stehen mich außer stände befinde und worzu meine Herrendienst-Geschäfte und
Amt, gleich meine eigenen Angelegenheiten mir keine Zeit übrig lassen. Der
stärkste Kreditor, deine das Gut gehöret, worauf der sel. Bruder gewohnet und
welches er in Pacht gehabt hat, treibet jetzo die Sache in Wetzlar, sowie ich
unter der Hand erfahren, und dieser hat das Kind auch noch auf demselben
Gute ohne alle Aufsicht nnd Erziehung. Man muß solchemnach die Endschaft
der Sache mit Zeppenfeld noch erst abwarten und sehen, was auf des sel.
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Bruders Antheil herauskommt. Die Dillenburgische Regierung wird schon von
selbst so klug sein und diese Gelder, so auf den Bruder fallen, der Frau v.
Guttcnbcrg nicht auszahlen.

Daß der Herr Vetter Albrecht die Vormundschaft über Dero Hrn. Ge¬
mahl und Kinder übernommen, ist mir angenehm zu vernehmen. Ich wünsche,
daß er solcher besser, als der verstorbene Graf, vorstehen möge, und daß auch
Demselben Praetensions baldc abgemacht werden. Und da ich versichert bin,
daß solche gegründet sein werden, so ist kein Zweifel, daß nicht alles zu Dero

Zufriedenheit abgemacht werden sollte. Von meiner Seite ist nichts zu befürchten,
dann ich die Billigkeit zu allen Zeiten stattfinden lassen werde.

Was die erwähnten gemeinschaftlichen Familien-Prozesse betrifft, so bin
ich davon nicht so informiret, Ew. Gnaden deshalb die gehörige Auskunft geben
zu können. Dem Hrn. Vetter Albrecht wird dieses alles am besten bekannt
sein, ingleichen in wieweit eine Jnterccssion des dortigen Hofes nutz- und brauch¬
bar sein könne. Nach nochmaliger ergebenster Empfehlung der Meinigen habe
die Ehre, in der vorzüglichsten Hochachtung und aufrichtiger Gesinnung zu be¬
harren Ew. Hochwohlgeboren nnterthäniger Diener

Tilse, 2. Januarii 1775. Eberstein.
Schreibe» de? Johann Florian Hrydrich, Liirgcrmristers zu Altern, an die Frau

u. Ebrrstcin zu Mannheim <1. «I. Ariern, 7. Aug. 1773, dir Mitthrilnng, das;
er mit dem Sohne de? Glierstlieutenants v. E. zn Tilsit, des trammerhcrr»
u. E. Forderungen an dir Erben des Grafen Friedrich n. E. mit 939 Thlr.
3 Gr. ll) Pf. berechnet habe; dann Aufführung der uon dem Gberstlicut. u. E.
bei Acgnisttion des Amtes Lrinnngrn nbernommrnen Schulden, ferner eine
von dem Karo» u. E. zn». anfgrstrlltr Ausrinandrrsehnng der Sesttz-
Verhältnisse der llrnhnuS'Ebrrftrin'schen Familie nnd endlich Wiederholung
der Sitte um Zustellung einer Cessio» des dem üammerhcrrn u. E. anfljorla
zustehenden Mrdereinlöfnngs-Uechtcs enthaltend.

Hochwohlgeborne Frau, gnädige Frau! Nachdem numnehro mit Jhro
Hochwohlgeb. dem Herrn Baron von Eber st ein, dem Herrn Sohne Jhro
Hochwohlgeb. Gnaden des königl. prcuß. Herrn Obrist-Lieutcnants Baron

von Eberstein zu Tilsit, wegen dererjcnigen Rcvcnücn, so der hochscl. Herr
Graf Friedrich von Ebcrstein zu Leinnngen vor Dero Herrn Gemahl er¬
hoben, bis zu des crsteren Absterben der Entwurf zu einer Berechnung bis auf
Ew. Hochwohlgeb. Gnaden Genehmigung gemacht worden, so überwache ich
solchen sab A nebst denen dabei inducirtcn Quittungen und Belegen sud No. 1
nsgns 12 iuel. in Abschrift hierbei. Zugleich bemerke ich unterthänig, daß man

um deshalb die in dem mir gnädig in Abschrift kommunicirten itt-o msmor.
des hochsel. Herrn Grafen von Eberstein ll. ä. 23. Decbr. 1768 bemerkte, der¬

malen als rückständig angegebene Summe derer 1176 Thlr. 17 Gr. zum Grunde
annehmen müssen, weil auf die vorherige Zeit kein richtiges Anhalten, sowohl
in Absicht der gehabten Einnahme, als in Absicht derer von dem hochsel.
Hrn. Grafen v. Ebcrstein darauf ausgezahlten Posten zn finden gewesen,
sondern die Sache in großer Verwirrung war und ich nicht weiß, in
welcher yrmlitö und seit welcher Zeit Hvchdieselben vor Ew. Hochwohlgeb.
Gnaden Herrn Gemahl agirct haben, ob als Bevollmächtigter oder als
Vormund. Das erstcre kann ich nicht vermuthen, weil sich keine hinläng¬
liche Vollmacht vorfindet, und die Vormundschafts-Bestätigung ist, was
letztere betrifft, auch allererst im Jahr 1768 geschehen. Man hat inzwischen den
Entwurf zur Berechnung soweit möglich aus denen Rechnungen und nach denen
an die Hand gegebenen und gefundenen Nachrichten gemacht; und nach solchen
betrüge das Quantum, so Ew. Hochwohlgeb. Gnaden Herr Gemahl bis zum
Absterben des Herrn Grafen v. Eberstein Excellenz aus Hochderoselben Nach¬
lasse annoch als rückständig zu fordern hätten, an Kapitale nnd exclusive
derer am Schlüsse des Entwurfes sud A in einem ?ro wsworis, erwähnten
2 Posten an 192 Thlr. und 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. und exclus. des Interesse
950 Thlr. 3 Gr. 19 Pf. ^ n
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Ew. Hochwohlgeb. Gnaden geruhen gnädig, diesen Entwurf zu prüfen,
besonders diejenigen Posten, so nach denen abschriftlich beigefügten Quittungen
und Belegen, deren Original-Produktion erfolgen soll, und sonst als bezahlt
angegeben werden, zu untersuchen, weil Ihnen hiervon die beste Wissenschaft
beiwohnen wird, ich aber nicht weiß, was etwan noch abzurechnen sein möchte,
weil darunter verschiedenePosten befindlich, so seit ao. 1761, also lange vor
Übersendung des ?ro wsm. 6. 6. 23. Dez. 1768 bezahlt wären. Hierüber möchte
sowohl, als über den Umstand wegen des Interesse von dem Rückstände und
ob darauf bestanden werden soll, ingleichen,was jedesmal an Dero Herrn
Gemahl oder Dieselben vor Sorten bezahlet worden, Dero Erklärung nöthig
sein, und ich bitte dahero nntcrthänig, bei dieser verwirrtenund dunkeln Sache
specicll und soviel möglich Erläuterung zu geben.

In dem Rcchnnngs - EntWurfe sind auch die Lehnstamms - Interessen von
Horla bis Johan. 1771 mit in Ansatz gebracht worden, weil der hochsel. Graf
v. Eberstein sich dieserhalb mit dem Morungischen Hause berechnet, solche in
Empfang genommen und guittiret haben, dieses hingegen bis dahin an Lehn-
stammszinscn nichts mehr schuldig ist.

Weil nach der abschriftl. Beilage suk 1Z des Hern. Grafen v. Eberstein
hinterlasscncr Ltatms passivus beträchtlich ist und dem Angeben nach den Ltaturn
aottvuiu übersteiget, so wird Ew. Hochwohlgeb. Gnaden, wie ich vermuthe, der
Antrag zu einem Vergleiche in Bausch und Bogen und dahin, daß sie das
Interesse schwinden lassen möchten, vielleicht gemacht werden. So viel ist aller¬
dings an dem, daß man bei der konfusen Lage der Sache, und da es an einem
richtigen Anhalten des Isrwiui a guo der Rechnung ermangelt, zu einem voll¬
ständigen lllljuiäo nicht wohl gelangen kann und schwerlich die Ausrechnung auf
das genaueste zu machen im stände sein wird, und es möchte dahero ein gütlich
Abkommen nicht so schlechterdings zu refüsiren sein, nur würde es darauf an¬
kommen, ob nach gemachtem Überschlage ein proportionirlichesund billiges
Quantum geboten wird, und sodann möchte zur Sicherung von Seiten des hoch-
löblichen Obcraufseher-Amteszu Eisleben die Ertheilung des vsm-sti äs trau-
siAsuäo und die Konfirmation des Vergleiches nöthig sein. Wenn also die Sache
auf die vergangene Zeit bis zum Absterben Jhro des Hrn. Grafen v. Eberstein
Excellenz durch Vergleich abgethan würde, so würde nunmehro solche leichter in
Ordnung erhalten werden können.

Noch einen Umstand soll ich ans Verlangen des Herrn Baron von Eberstcin
erinnern. Es sind nämlich des Herrn ObristlicutcnantBaron von Eberstein
zu Tilsit Hochwohlgeb. Gnaden gesonnen, das von ihrem Herrn Vater dem
MorungischenHause wiederkänflichüberlassen«: Horla wiederum einzulösen.
Hierzu brauchen Sie von Seiten Dero Herrn Gemahls Hochwohlgeb. Gnaden
zu Ihrem Antheile die Cession desRelnitions - Rechtes. Ew. Hochwohlgeb.
Gnad. soll ich dahero gehorsamst zur Überlegung anHeim stellen, ob diese Cession
nicht erthcilt werden könnte, da es ohnehin mit keinem Vortheile verbunden sein
würde, wenn Sie Horla, so überhaupt vor 11(100 fl. wiederkänflich weggegeben
worden und worauf 6000 fl. Lehnstamm stehen bleiben müssen, bei so weiter
Entfernung in oominrmions rcluircn wollten. Ew. Hochwohlgeb.Gnad. werden
hierauf Sich zu entschließengnädig geruhen; auch hier aber würde das Dekrctum
des hochlöblichcnOberaufscher-Amtes zu Eisleben erforderlich sein.

Endlich soll ich auch mit Vermeidung gehorsamen Kompliments beikommendes
von dem Herrn Baron von Eberstcin entworfenes, verschiedene Nachrichten der
hochadl. Ebersteinischen Familie enthaltendes Lroursurorw sab (1 abschriftlich
übcrmachen. Ich vermuthe aber, daß Dieselben, besonders über dasjenige, was
gegen den Schluß desselben darinnen enthalten ist, Erläuterung und den allegirten
Receß und Cession zu sehen verlangenwerden, wovon denn der Herr Haupt¬
mann Albrecht v. Eberstcin Auskunft geben können. Ich beharre mit voll¬
kommenstem Respekte Ew. Hochwohlgeb. Gnad. unterthänigerDiener

Artern, 7. Aug. 1775. Johann Florian Heydrich.
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H..
Folgendes haben der Herr Graf Friedrich von Eberstein für den Herrn

Ober-Hofmeister und KammerherrnKarl Christian Frhrn. v. Eberstein von
1761 iliel. bis an seinen Tod eingenommen:

Laut einem Lromsmoriu, welches d. Hr. Graf v. Eberstein nebst einer Thlr. Gr. Pf.
angeschlossenen Rechnung unterm 2S. Dez. 1768 an die Frau
Kammerherrin v. Eberstein geb. v. Dalberg übersendet, erwähnen
derselbe, daß er von 1761 bis 1768 inel. zahlen müßte .... 1478. 17. 10

Nach der Zeit haben derselbe für ihn eingenommen (hier wird nun
einzeln aufgeführt, was aus der Hütten- und Erbschafts-Kommun-
kasse, an Lehnstammszinsen und Theilungen 1769, 70 u. 71 gezahlt
worden) zusammen ................ 416. 4. 10

Aus der Erbschafts-Kommunkasse laut Rechnung äs Johanni 1771 bis
dahin 1772: u) Zinsen von des sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns
Anton Gottlob v. Eberstein hinterlassenen Lehnstamme und
Jndemnisations-Kapitale, welche bis zu der Frau Ober-Berg-
Hauptmann v. Eberstein geb. v. Werthern Tode an dieselbe als
ein Vitulitium für ihre inferirte und ins Lehn zu Gestosen gewandte
Kapitalien per pactum tamilias ä. ä. Harzgerode, 31. Aug. 1747
gereichet worden und nun durch ihr Absterben wiederum in 5
Branchen vertheilet werden, 20 Thlr.; b) Lehnstammszinsen des
sel. Major Wilhelm v. Eberstein 17 Thlr. 12 Gr.; s) Theilungen
1S0 Thlr., zusammen . ............. 187. 12. —

Dazu die Lehnstammszinsen von 1757 bis Joh. 1771, jährl. -1 100
Mfl. oder 87 Thlr. 12 Gr., zusammen 14 Jahre . . . . . .

Lumina der Einnahme Thlr.
„ „ Ausgabe „

1225. —. —

6307. 10. 8
2357. 6. 10

bleibt Thlr. 950. 3. 10
ü. N. Außer diesen Summen finden sich noch 192 Thlr. rückständige

Lehnstamms-Jnteressenund Theilungsgelder in der Rechnung äs msus. 7dr.
1768 bis Joh. 1769 0ap. XII. Xo. 10 den 26. 7W. 1768 und 25 Thlr.
13 Gr. 8 Pf. bis zum Quartal Immas 1768 Hüttenkassengelder,welche
beide Posten bis hierher nicht auszumachengewesen, ob solche unter denen
von deni Herrn Grafen d. 23. Xkr. 1768 in dem übersandten ?. N.
angemerkten1478 Thlr. 17 Gr. 10 Pf. stecken, oder erstlich von ihm einge¬
nommen worden sind.

Nachstehendes ist seit s.o. 1761 irmi. außer denen den 23. Xdr. 1768 in den
dem ?. HI. belügenden Rechnungen bereits aufgeführten Abzügen von dem Herrn

Grafen Friedrich v. Eberstein an den Herrn Ober-Hofmeister und Kammer¬
herrn Karl Christian v. Eberstein theils selbst, seit seinem aber für denselben

aufhabenden Ourutorio msntis an dessen Frau Gemahlin, theils por ^.ssiZuatiou
gezahlet oder sonst ausgegeben worden.

Hier wird nun eine in 14 Posten vom 31. März 1761 bis zu dem Tode des Grafen
Friedrich v. E. gezahlte Summe von 2357 Thlrn. 6 Gr. 10 Pf. berechnet.

Quittungen zu der zwischen weil. Hern. Friedrich Grafen von Eberstein

Hrn. Erben und Hrn. Kammerherrn und Ober-Hofmeister Karl Christian v.
Eberstein gepflogenen Berechnung gehörig.

Die Quittung Xo. 3 lautet: Quittung über zc. 437 Rthlr. 12 Gr. Lehnstamms¬
zinsen, welche mir vor die 5 verflossenen Jahre, von Joh. 1756 bis Joh. 1761 gerechnet,
von meinem Herzgeliebtesten Herrn Ohm vöu Eberstein zu Worringen richtig ans-
gezahlet worden. Mannheim, 10. 8br. 1761. Carl von Eberstein.

Qnittuug d!o. 10: Ich Endesunterschricbenc bekenne hiermit, daß mir heute äuto
mein lieber Herr Vetter Graf von Eberstein auf die Interessen, welche wir rechte
Geschwister von denen Herren Stiefbrüdern wegen der Wicderlage-Kapital bekommen
müssen, fünfzehn Reichsthalcr baar und richtig bezahlet. Das andere habe von den Horl'-
schen Mühleneinkünften genommen. Leinuugcn, 29. 7br. 1771

Charlotte von Ebcrstein.

. l
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Quittung klo. 12: Ich Unterschriebene bekenne, daß durch den Hrn. Grafen von
Eberstein anfangs Julii die Quittung von seinem in Mainz erhebenden Quartal, so
de» 13. Juki verfallen Ware und in 75 fl. bestanden, richtig erhalten, auch jetzt ich
dieses Geld bekommen. Mannheim, 18. Aug. 1772.

Sophia von Eberstein geborne von Dalberg.

N.

Llaws passivus des Herrn Grafen Friedrich von Eberstein, wie solcher von dem

„ Hr. Baron von Hohenthal;
„ an die Herren und Frln. Erben des Herrn Jägermeisters August

Christian Wilhelm von Eberstein;
„ der Vomtssss Christiane von Ebcrstcin;
„ Jndemnisa tions-Kapital des sel. Hrn. Major Wilhelm v. Eber¬

stein, so in die Erbschaftskasse verintercssiret wird;
„ Jndcmnisationskapital der Branche des Hrn. Hauptmann Wolf

Dietrich von Eberstein;
„ Frln. Charlotte v. Eberstein;
„ denen Beyer. Erben;
„ der Frau Gräfin iiiata;
„ Hr. Obristlieutenant v. Eberstein;
„ an die ^/ztel Kasse;
„ Hrn. Dom-Kustos v. Eberstein, auf so hoch verglichen;
„ Hrn. Klemm in Sangcrhausen;
„ dem Pachter Banse;
„Weinhändler Münck.

5250 Thlr.
5000
3000 ,,

1666
1200

1150 „
500
500

2873
600
200
411
400
127

50 „

22917 Thlr. - Gr.
Rückständige Interessen:

625 Thlr. — Gr. 2r/zjährige Interessen Herrn Baron von Hohenthal;
375 „ — „ 3jährige Interessen an die Morungischen Herren und Fräulein

Erben von 3000 Thlrn.;
83 „ — „ l^jährige Interessen von obigen 1666 Thlrn. der Oomtssss

Christiane von Eberstein;
90 „ — „ von denen 1260 Thlrn. in die Erbschaftskasse Sichernngs-Kapital;
45 „ — „ l'/zjährige Interesse von 600 Thlr. Herrn Ohristlieut. v. Eberstein ;
37 „ 12 „ dergl. von 500 Thlr. Frln. Charlotte v. Eberstein; ferner

900 „ - „ a llerhand kleine Posten, Gesindelohn Begräbnißkosten ec.
25082 Thlr. 12 Gr. Summa.

O. Lromsrnoria.

Den 24. Okt. 1717 stirbt Herr Christian Ludwig von Eberstein, fürstl.
Anhalt. Bernburg. Ober-Aufseher, Ober-Berghauptmann und Ober-Forstmeister,
und hinterläßt zu seinen Erben ab inlsstalo 7 Söhne, welche sich in 2 Reccssen
u. rssp. Vergleichen c>. 6. 13. Juli 1718 und sodann sub -lato Neuhaus,
19. Juli 1721*) und konfirm. 22. Jan. 1722 über die sämtliche Verlassenschaft
ihres Herrn Vaters dahin verglichen, daß besagte Herren Brüder in die hinter-
lasscnen Güter zu 7 Erbportionen sich theilen, die Kupferhütte und Berg¬
werk aber zu Lein- und Mornngen als ein Kommun-Werk behalten, welches

*) Die Vergleiche von 1713 und 1721 und der der 7 Brüder mit ihrer Schwester
von 1718 sind abgedruckt in meiner Geschichte, S. 1144 ff. Daselbst steht jedoch
S. 1149 Z. 2 v. oben

1155 2
1161 28
1162 45„ 46
1163 22
1164 1
1167 17
1168 „ 39

von 150 st. für vor 150 fl.
an einem „ an seinem
26ten „ 27tcn.
der Situation „ wegen Ranigkeit der Situation«
Antheil, davon „ Antheil daran
85 830 „ 85 850
also „ 3) also
gut und „ und gut
sind hinter mündlich versichert die Worte werden sollten
zu streichen.

11
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zu Anfrechthaltung dcs MannsstcimmS in stiopss, nicht aber in oapita ralicms
der Ausbeute getheilet werden sollte. In Absicht der vcrtheilten Grundstücke,
so in denen beiden gräflich mansfeldischcn wiedcrkänflichenAintern Lcinungcn
und Morungen, dem Gute Nenhnus und dem männlichen Lehngute Gehofcn
bestunden, ist^ anzumerken, daß solche in Anschlag gebracht, in Lose dertheilet und
solchergestalt wie die beiden vorher angeführten Erb- und Thcilungs-Recessc mit
mchrcrn besagen, ans solche Art vertheilet worden, daß das Amt Leinungcn
nebst dem Vorwerke Rötha an den Herrn Grafen Ernst Friedrich, das Amt
Morungen aber nebst dem Vorwerke Horla an den Herrn Jägermeister
August Christian Wilhelm von Ebcrstcin gekommen. Da nun aber die
beiden andern Herrn Brüder, der dillenbnrg. Ober-Jägermeister Herr Karl
v. Ebcrstcin, das Los „Bekommt von Morungen heraus" und der nach¬
malige königl. preuß. in der Bataillc bei Kollin gebliebene Major Herr Wil¬
helm von Ebcrstcin das Los „Bekommt von Leinnngen heraus" erhalten,
so gab Herr Jägermeister August Christian Wilhelm von Eberstein seinem Herrn
Bruder dem dillenbnrg. Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein statt seiner baarcn
Erbportion das Vorwerk Horla nebst Niedergerichten und allen Jntraden,
welches derselbe nachhero besage Wicderkaufs 6. ä. 24. Juni ao. 1720 nach dem¬
selben Anschlage aritivbvslies überlassen, wobei dann der in vorher allcgirten
konfirmirtcn Erbrecessen von sämmtlichen Herrn Brüdern auf 6000 Mfl. fest¬
gesetzte Lehe »stamm gegen landübliche Verzinsung ä 5, provsrck ans dem Vor¬
werke Horla stehen bleiben mußte und derselbe also nur 5000 Mfl. heraus
bekam.

Auf eben solche Art verglich der Herr Graf Ernst Friedrich von Eber¬
stein sich mit obgedachtcm Herrn Wilhelm von Eberstein, sodaß er ihm laut
allcgirter Erbreccsse das zu dem Amte Leinungcn gehörige Vorwerk Rötha
nach dem brüderlichen Anschlage bis zu dereinstiger Wiedcr-Einlösnng überließ.

Zwei dieser sieben Herrn Brüder, als der fürstl. Bernburg. Ober-Berg-
hanptmann Hr. Anton Gottlob v. Ebcrstcin und der königl. preuß. Obrist-
Wachtmeistcr Herr Wilhelm von Ebcrstcin, verstarben ohne männliche Des-
ccndcnz und vcrfälleten ihren Lehnstamm aus die überlebenden 5 Stirpes, welche
beiden Lchnstämme unter dem Namen der alten Lehnstämme in den Kom-
mnne-Erbschafts-Rcchnungen aufgeführt werden. Hierbei ist nun zu merken, daß,
da sämmtliche Herren Brüder in denen allcgirten konfirmirtcn Erb- und Vcr-
glcichs-Recesscndahin übereingekommen waren, daß, ohne Absicht auf Lehn und
Allodial, niemand dieser Herren Pacescentcn seinen Herren Brüdern und Brüdes-
kindern mehr als 6000 Mfl. festgesetztenLehn stamm zu hinterlassen schuldig
sein sollte und in Absicht der Alicnation vorgedachter Güter bloß die im Rc-
ceß äs ao. 1718 § 11 und im Rccesse äs ao. 1721 K 6 festgesetzten Bedingungen
solche vorher seinen Herren Brüdern nach dem Fuße der Theilungs-Än-
schlägc anzubieten, zu beobachten war, so kam es, daß, da des Herrn Ober-
Berghauptmanns Antheil in GeHofen, welchen er seinen Herren Brüdern
und Brudcrskindcrn als Erben hinterließ, mit Schulden belastet war, daß die¬
selben dadurch gcnöthigct wurden, vermöge Vergleichs ä, ä. Harzgerodc, 31. Aug.
1747 dessen hinterlasscner Witbe als ein vitalitium für ihre inferirten ins Lehn
gewandten Gelder die Interessen dessen hintcrlassencn Lehnstamms und Jndcm-
nisationSkapitals jährlich ä 300 Thlr. bis an ihren ao. 1771 erfolgten Tod zu
reichen.

Der scl. Major Wilhelm v. Eberstein brachte darauf die beiden An-
theilc an den Gütern zu GeHofen, des sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns
v. Ebcrstcin und des Hrn. Hauptmanns Wolf Dietrich von Ebcrstcin,
käuflich an sich. Nachdem nun besagter Herr Major Wilhelm v. Eberstein
in der Bataille bei Kollin ao. 1757 geblieben und vermöge seines Testaments
seine überlebenden 15 Brüder und rssp. Bruderssöhne zu 15 Theilen mit Aus¬
setzung einiger I^atorurn als Erben instituirct und diese testamentarische Dis¬
position auch auf sein '/Zel Hüttcnanthcil extcndirte, so entstand hieraus die



— 163 —

sogenannte Erbschaftskasse, ans welcher sowohl dessen hinterlassene baare
Kapitalia, als auch Revenuen von dessen hinterlassenen Gütern zu GeHofen
jedesmal in 15 Theile verthcilet werden. Da nun aber sowohl sein eigner,

als auch des Herrn Ober-Stallmeisters Ernst Rudolf v. Eberstein (welches
der Herr Vater des jetzigen Herrn Dom-Linstsäis Franz Karl von Eberstein
ist) und des sel. Hrn. Ober-Berghauptmanns Anton Gottlob v. Eberstein
Lchnstämme und Jdemnisationskapitalc auf diesen Gütern zu GeHofen
stunden, so werden solche auch aus der fidcikommissanschc» Erbschaftskasse
i-ntions des Hrn. Domherrn an denselben und in Absicht derer übrigen beiden
Lehnstämmc unter die sämtlichen Interessenten der Neuhaus-Eber-

steinischen Linie nicht in 15 Kapita, sondern vermöge allegirter Erbrecesse in
die lebenden Lkiops« jure osponssöntationis vcrtheilet.

Das Lein- und Mornngische Berg und Hüttenwerk wurde vermöge
allegirter Erb- und Theilnngsrecessc wie bereits oben gencralitcr angeführet
worden, zu einem Kommunwerke der Neuhäus.-Ebersteinischen Linie
gemacht, und sollen die Ausbeuten desselben (welche steigend und fallend sind

und in denen guartaliter vorzunehmenden Löhnungen jederzeit berechnet werden)
in Ltirpos nicht in Kapata i. 6. Brüder und Brüdcrssöhne wiederum jnrs
rsprns8ontg.tioniiz, welches in den Rechnungen 8nd tütulo Branchen anfgeführet
wird, vertheilet werden.

So lange nun die Herren Brüder lebten, wurde auch solches Berg- und
Hüttenwerk aus einer gemeinschaftlichen Kasse bis in die Jahre 1740 ?c. be¬

stritten und genntzct; nachdem aber unter denen Herren Interessenten einige
Zwistigkeiten entstanden, so separirte der Herr Graf Ernst Friedrich von
Eberstcin, sowohl in Absicht seines eigenen V» tels (da durch den Tod des

Hrn. Berghanptmanns dessen V,tel an die Kommun verfallen war), als auch
des '/-tcls des Herrn Domherrn Franz Karl Frhrn. v. Eberstein, sich von
dieser gemeinschaftlichen Kasse; und auf diese Art entstund aus diesen V^teln
die sogenannte ftztel Kasse, und aus denen übrigen V«teln die ftztel Kasse.

Nachdem nun der Herr Graf Friedrich v. Eberstein msnso llul. 1772
ab intöstnto verstarb, so hinterließ er sein Amt Leinungen seinem Enkel sx
lllin in'nsnwi'tng, Herrn Karl Friedrich Frhrn. von Hausen mit den Werth

besagten Amtes und seines übrigen Nachlasses weit übersteigenden Schulden.
Sein >/,tel Hütten-Antheil, welches vermöge derer Erb- und Familienrecesse
nicht an seine Allodialerben fallen konnte, sondern auf seine ossp. Hrn. Vettern
in Ltii'izss vererbet werden mußte, kam nun mit auf die 6000 Thlr. laufenden
Schulden an die Herren Vettern Neuhäuser Linie. Diese nun verglichen sich in

einem sab änko Groß-Leinungcn . . Febr. 1773 gemachten Recesse und rsp.
Vergleiche dahin, daß besagte Separation fürs künftige aufgehoben und die bis

dahin sogenannte, und separat geführte ^ Kasse von dem gemeinschaftlichen
Schichtmeister und Rechnungsführer verwaltet werden sollte. Da aber
diese auf dein von dein sel. Hrn. Grafen hinterlassenen ft^tel Hütteuantheile
haftenden, mehrcntheils Kohlen- und Förderungslohn-Schulden nothwendig gc-
tilget werden mußten, so kamen dieselben überein, daß die i-ssp. Ausbeute und

Revenuen zu Bezahlung dieser darauf haftenden Schulden angewandt und bis
zu deren völligen Abtrage sub spsoiali oaxits berechnet werden sollten.

Als nun der kurfürstl. mainz. Herr Ober-Forstmeister und Kammerherr
Frhr. v. Hausen, um die auf seinen Sohn Hrn. Karl Friedrich Frhrn. v.

Hausen durch den Tod des Hrn. Grafen ad intostaw verfällete Erbschaft zu
untersuchen, im Jahre 1772 nach Leinungen kam, so trat er in väterlicher
Gewalt seines Sohnes besagte Erbschaft enm llönslloio invsnkk>,rii an. Da er
aber nach vorgenommener Untersuchung fand, daß der an die 30 000 Thlr.

steigende Status MWivorum den slnlnm aelivonnra weit übertraf, so erklärte er,
daß, da ihm von einigen aus der Familie geäußert worden, daß man das Gut
Leinungen wegen gewissen theils die ganze Familie, besonders aber das Berg-

und Hüttenwerk betreffenden Umstände und Konjnkturcn nicht füglich, wenn
Ii*
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man anch etwas Schaden leiden müßte, in fremde Hände kommen lassen könnte,
er solches gern und willig, wenn man ihm einige Auszüge aus besagter Erbschaft
ließe, an einem oder einige aus der Familie cmin omni jni-s sk netions cedircn
wollte. Da nun inön«s Febr. 1773 dieser Umstände halber eine gemeinschaftliche

Zusammenkunft veranstaltet wurde und allen sehr einleuchtend war, daß, wenn
das Amt Leinungen entweder in fremde Hände gerathcn oder über die ganze

Erbschaft, welche hauptsächlich in dem Amte Leinungcn bestund, ein Konkurs
eröffnet werden sollte, die ganze Familie sowohl, als besonders das Berg- und
Hüttenwerk in beträchtlichen Schaden und Ruin gerathcn würde, so fiel noth-
wendig der Schluß dahin, daß entweder sämtliche Interessenten des Berg-

nnd Hüttenwerkes die angebotene Cession der Erbschaft von dem Herrn von
Hausen annehmen und den durch das Übermaß der passivoi-nin zu leidenden
Schaden gemeinschaftlich tragen, oder einen derer Herren Interessenten

gnovis mcxlo zu disponiren suchen müßten, besagte von dem Herrn von
Hansen in väterlicher Gewalt seines Sohnes, als rechtmäßigen Erben ab
inksskato des Herrn Grafen Friedrich v. Eberstein, angebotene Cession an¬

zunehmen und solches Unternehmen ihm durch gemeinschaftliche Übertragung
des dabei merklichen Schadens zu erleichtern. Elfteres Mittel schien darauf

nicht wohl thunlich, weil hierdurch die bereits in der Familie vervielfältigte
Kommun noch vermehret wurde; zweitens weil es schwerer wurde, bei vielen
Interessenten einen jetzt nothwendig oder dringenden Schulden halber schleunigen

Schluß zu fassen. Sie brachten also durch Zureden den königl. preuß. O brist-
Lieutenant und Kommandeur des von Appenburgischen Regiments, Herrn

Johann Karl Friedrich Freiherrn von Ebcrstein darzu, daß solcher den
17. Febr. 1773 sich endlich darzn bewegen ließ, die Cession des Herrn v.
Hausen anzunehmen, die alten Familien-Recesse aufrecht zu erhalten und, da
es die Roth erforderte, nach einigen von Seiten derer sämmtlichcn Herreu Vettern
eingegangenen Bedingungen den skatum passivm-um ohne weitere Konkurrenz

der Familie abzuthun. Worauf solcher denn auch den 18. Febr. chnsä. ai. die
Posch des Amtes Leinungen und Zubehör ergriff und die Erbhuldigung
derer Ünterthanen einnahm und darauf die zwischen ihm und besagten Herrn
Ober-Forstmeister und Kammerhcrrn Freiherrn von Hausen in väterlicher Gewalt
seines Sohnes verhandelte Cession der gräflich Ebcrsteinischcn Erbschaft, nachdem
er ihm vermöge derselben ein vergleichendes Quantum von 300 Thlrn. und des
sel. Herrn Grafen hintcrlassenes Haus in Mainz überlassen, in dem knrfürstl.

sächs. Oberaufseher-Amte der Grafschaft Mansfcld konfirmircn ließ.

^ntwortfchrribrn der Freifrau u. Ebrrstrin zu Mannheim an den Uürgermrifier
Heydrich «I. <1. 3l>. Sept. 1775 (aber erst ck. Vkt, abgegangen), die ücdingun-
gc» enthaltend, unter welchen dir Einwillignng znr Eiulöfnng von tjorla
Seiten? des Gbrrsten u. Ebcrstci» zu Tilsit gegeben werden soll.

Ans Ew. gef. Schreiben melde zur Rückantwort, daß die hiesigen Hrn.
Beistände und ich dem Hrn. Schwager von Tilsit nicht werden coutruir
sein, daß er das Gütchen Horla vor sich allcins will einlösen; jedoch müssen
vor allen diese Konditionen festgesetzt werden, daß erstlich mein Manu oder
dessen männliche Erben ihren 3ten Antheil an Horla cigenthümlich wieder
zurückbekommen können, wenn sie dem Hrn. Schwager oder dessen Erben ihren
3ten Theil von dem Einlösungsgeld wieder zahlen, wie auch daß im Fall die
männliche Linie des Hrn. Schwager ausstürbe, meines Mannes männliche Nach¬
kommen das ganze Horla um das nämliche Wiederkaufsprctinm, wofür es
jetzt Hr. Oberst einlöset, aus dero Verlangen überlassen werden sollte; denn
wir können meinem Sohn nichts zum Präjudiz thun. bill. Hierüber wird

das Dsoostrcm des hochlöblichen Obcrnufscher-Amts zu Eisleben erforderlich
sein. Zweitens müssen erst die 950 Thlr. 3 Gr. 10 Pf. uns hierher geschickt
werden, welche mein Mann laut Rechnung v, 1768 noch an Hrn. Grafen als

alter Rückstand zu fordern hat. So Hr. Schwager dies unser billiges Begehren
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eingehet, so wollen wir die Interessen von dieser Summa schwinden lassen
(welches auch ein Ziemliches ausmachet, da Hr. Graf laut seines eigenen
Schreibens, datirt v. 23. Dez. 1768, uns die gebührenden Interessen davor
offeriret). Drittens, daß bei Einlösung von Horla Herr Schwager von dem
Einlösungsgeld soviel einbchaltct, als wir sodann von denen Hrn. v. Eberstein
von Morungen noch Lehnstammzins zu fordern haben und er uns auch dieses
Geld gleich hierher schicket. Viertens daß Hr. Schwager künftig alle Jahr auf
Johanni den Lehnstammzins schicken wird, bestehend in 87 Thlr. 12 Gr., wie
auch zu gleicher Zeit alle Jahr die ererbte Hälfte des Lehnstammzins von dem
verstorbenen Hrn. Schwager Ludwig Ernst, welchen wir noch von Johanni
1774 zu fordern haben, nämlich jährlich 43 Thlr. 18 Gr. — Alles dieses muß
erst in Nichtigkeit gesetzt werden, bevor wir die Cession unterschreiben, und die
Konfirmation von dem Oberaufseher-Amt zn Eisleben muß deswegen ausgewirkt
werden.

Hr. Graf selig hat seiter seines Hrn. Vater Tode allzeit meines Mannes
Geschäfte in Sachsen besorget. Ich habe unter den Briefschaften einen Aufsatz
zu einer Vollmacht gefunden, aber ohne ckato. Da mein Mann hernach anno
1763 den 11. Nov. sein bekanntes unglückliches Schicksal angefangen, so
hat er, Hr. Graf, auch fortgefahren, die Affairen zu besorgen, bis er im Jahr
1768 erst als Vormund ist bestätigt worden. Betreffend die Zahlung, so ist
mir in alten ll,onisck'orschier allzeit das Geld aus Sachsen geschickt worden,
nämlich gerechnet zu 5 Thlr. Was von Mainz ans mir Hr. Graf geschickt,
war rhcin.; die 2 Mal aber, so von ihm von Hcilbrunn bekommen,habe daran
verloren 5 fl. 58 Nr., weilen das Geld da höher gehet als hier. Die Summa
von 192 Thlr. ist nit in des Grafen Rechnung begriffen, indem solche nur bis
den 9. Juni 1768 gehet, desgleichen auch nit die 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf. Wir
hoffen, Hr. Schwager wird zu Abtragung beider Posten sich ebenfalls in der
Güte verstehen. Ich habe eine Kopia des Erbvergleichs von 1718 und Kopia
des zn Eisleben konfirmirten Erbvergleichs vom 9. Juni 1721; das aber zu
tzarzgrode gemachte paetmm tamilias vom 3. Aug. 1747 habe nicht und wäre
dem Hrn. Hey brich verbunden, wann er mir eine Abschrift davon schicken
wollte, wie auch von dem, was seiter dem ist vorgangen. So die Hrn. v. Eber¬
stein von Morungen jetzt nit zahlen (nämlich die 2 Brüder, dann mit Hrn.
Friedrich Ludwig muß freilich noch dieses Jahr Nachsicht gebraucht werden),
so wird ohne längere Verzögerung nöthig sein, sie zu verklagen, wie schon
umständlich Hrn. Albrecht davon geschrieben.

?. ülsmoria.
Nach eingesehener Rechnung, welche sub tut. X. unterm 7. Aug. a. o. der Herr

Hehdcrich eingesendet, findet die Freifrau von Eberstein und deren Kuratel Nachstehendes
zn bemerken:

1) Haben die darin angezogenen Quittungen ä X. 1 bis inet. 12 ihre Richtigkeit.
2) In Anschauung deren übcrschicktcn Geldsorten will man diesseits, ob man gleich
allemalen dabei verloren, zur Vermeidung mehrerer Weitläufigkeiten zufrieden sein.
3) Lässet man sich den Ansatz des alten von dem Hrn. Grafen v. Eberstein herrührenden
Rückstandes ml 950 Thtr. 3' Gr. 10 Pf. gefallen, bemerkt aber hierbei

4) daß die paZ 4 besagter Rechnung angemerkten 192 Thlr. und 25 Thlr. 13
Gr. 8 Pf. unter den anfängl. 1478 Thlrn. 17 Gr. 10 Pf., so der Herr Graf schuldig,
in seiner unterm 23 Xdris 1763 eingesendeten Rechnung nicht einbegriffen sein können,
weilen diese Rechnung nur die Gefälle bis den 9. Jnlii 1768 enthaltet, diese 2 Posten
aber hernach erst eingegangen, weswegen sie den 950 Thlrn. 3 Gr. 8 Pf. annoch
bcizuschlagen sind.

5) Diesseits hat man zeit a. 1759 von dem Morungischen Lchnstamme nichts
erhalten, so jährst 87 Thlr. 12 Gr. ertraget. Jnwofern es nun nach Angeben der
Frau Jägermeisterin v. Eberstcin seine Richtigkeit hätte, daß diesfalls Verschiedenes
erweislich an den Hrn. Gr. v. Eberstein bezahlt worden wäre, so folget natürlicher¬
weise daraus, daß hierunter eine Separation geschehen, und jenes, so der Hr. Graf
empfangen, von ihm ersetzet, was aber die Frau Jägcrmeistcrin nicht bezahlet, von
ihr noch nachgetragen werden müßte.
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k) Stehen pro ,774 et 1775 die Halbschied von jährl. 87 Thlr. IS Gr. zurück,
welche nach Ableben des Herrn Ludwig Ernst v. Eberstein auf desseu Hrn. Bruder,
den Kanlmcrherr Karl, vcrcrbfällct worden und also nnnoch nachzufordern sind.

7) Williget man zwar diesseits in die vorgeschlagene Reluition des dem
Mornngischen Hause wiederkänflich nbcrlasseneu Gutes Horla dem Herrn Obrist zu
Tilsit zu gefallen ein, bedinget sich aber dennoch hierbei ausdrückt, aus, daß, wenn
etwan dessen Mannsstainni heut oder morgen vollends aussterben sollte, dem diesseitigen
frei bleibe, solches pro eociem protio anwicderum an sich zu reluireu, wobei aber 8)
zu beobachten, daß, wenn die Cessio» zu stände kommt, das Anthcil des Herrn Friedrich
v. Eberstein zu Morungen, wie auch desseu Herrn Brüder Antheil, wenn sie das
Vorgemerkte (Art. 5) selbsteu nicht bezahlen sollten, einzubehalten und anhero zu ver¬
güten wäre. Und obgleich es

9) diesseitiger Kuratel sehr beschwerlich fallen will, an einer so äußerst
gefreiten Schuldfordernng, znmalen in eigenem Beuöthigungsfall ihrer Kuraudeu,
etwas nachzusehen, so haben sie sich dennoch entschlossen, zum Besten der frhrl. Familie
die hochaufgeschwolleuen Interessen aufzuopfern. Endlich 10) wenn nach obigem die
Cessio» von Horla zu stände kömmt, so kann man diesseits geschehen lassen, daß
sowohl hierbei als bei den abgeglichenen Forderungen selbsteu die Bestätigung bei
dem hochlöbl Oberaufseher-Amte zu Eisleben cingeholet werde.

Ein so anderes hat man dem Hrm Heiderich zu seiner weiter» Instruktion und
um den diensamen Gebrauch hiervon machen zu können, hiermit eröffnen wollen.

Mannheim, den 30. 7bris >775. Frik.

Den Schreibensaufsatz finde meinerorts denen mit der gnädigen Frau von Eber-
steiu geuonnenen Abschlüssen konform. v. Venningen.

Vorstehende Instruktion und ihren Brief an Heydrich sandte die Frau

v. Eberstein zu Mannheim am 2. Okt. 1775 an den Kurator ihres Geniahls,

Hauptmann Albrecht v. Eberstein zu Groß-Leinungen, zur Keuntnisnahme

mit dem Ersuchen, einen Plan zur Beendigung der gu. Angelegenheiten zu

entwerfen. Sie schreibt an ihren Vetter Albrecht:

Ich habe den Brief an Hrn. Heydrich nit zupitschirt, damit Ew. Hochw.
ihn lesen können. Bitte mir darüber Dero Meinung aus, oder noch besser
machen Sie Selbst einen Aufsatz, wie dann die sämtlichen Affaircn in Sachsen
gehen könnten und solche doch einmal könnten geendiget werden; denn es liegt
mir sehr an, daß alles in Richtigkeit und Ordnung kommet. Und sollten wir

dadurch auch etwas einbüßen, so erachte es doch vor besser, als beständig in
Unruhe und Verdruß mit nahen Anverwandten zn leben. Beziehe mich übrigens
auf das Schreiben an Hrn. Heydrich. Wann wir nur in der Güte mit denen

Morun ger Herren auskommen. Aber ich fürchte, als es giebt mit ihnen noch Ver¬

druß, dann man mag der Fron Jägermeisterin v. Eberstein nachgeben, soviel
man will, so thnt sie doch als die Zahlung von einer Zeit zur andern aufschieben

(Ew. Hochw. wissen ja selbst, daß wir sind eingangen, um mit der Zahlung
von Hrn. Friedrich Ludwig zu warten und unterdessen von seinen 2 Hrn.
Brüdern ihren Antheil Zahlung anzunehmen). Durch das Verzögern und daß
man ohne ausgerichtcr Sache muß auf Morungen schicken, machet uns aber
nur vergebliche Kosten, wie dann die Reis dahin von Hrn. Heydrich auch
fruchtlos ist abgelofen. Ich bitte Ew. Hochw. nit länger diese Sache anstehen
zn lassen, und, so man jetzt wieder uns leer will abweisen, zu klagen. Wir
haben 4 Jahr von 1771 bis jetzt den Lehnstammzins zu fordern, erwarte
eine vollständige Rechnung von 1768 bis jetzt und Hrn. Heydrich nach ver-
richter Affairen seine Bemühungen zu rekompensiren, wie gebräuchlich und billig.

Protrusion au Hrn. Schumger. Thlr. Gr. Pf

Der alte Rückstand, so Hr. Graf noch uns schuldig ohne Interessen . . 950. 3. 10
Lchnstammszins, so die Herreu von Moruu'gcn behaupten, ihm,

Grafen, vor meinen Mann ausgezahlt zu haben, ich aber den letzten
Lehnstammszins bekommen von 1759; mithin, da keine jüngere
Quittung von mir unterschrieben ist aufzuweisen, so muß solches uns von

^ ^ . ..



Thlr. Gr. Pf.
lli'A.N8poi't> 950. 3. 10

Hrn. Schwager ersetzet werden, nnd machet von 1760 bis 1770 aus
875 Thlr., Nämlich alle Jahr 87 Thlr. 12 Gr., 875. —. -

Die Summa von 102 Thlrn., welche nit in des Grafen Rechnung stehet, 102. —. —
Desgleichen auch nit die ............ . .... 2b. 13. 8

Lumina Thlr. 2042. 16. 18
ohne was noch zeit der Rechnung von 1763 bis zu des Grafen Tod

abzurechnen war.
87 Thlr. 12 Gr. ererbten Lehnstammszins von dem verstorbenen Hrn.

Schwager Ludwig Ernst, nämlich vor das Jahr 1774 und 1775.

Der Hauptmann Albrccht u. Ebcrftcin äußert steh über die ttedingungr», unter
welchen dir Frau u. Eberstein in Mannheim die Einwilligung zur lllirdrrrin-
lösnng von Horla Seitens des Obersten v. Ebrrstrin zn Tilsit geben bönnr.

Der Herr Vetter zu Leipzig (der nachmalige Hofrath Wilhelm) sowohl,
als der Rath Rudlofi haben zu öftern Malen (wie ich auch bereits gemeldet zu
haben der Meinung bin) gegen mich geäußert, daß der Hr. Obrist b. Eber¬
stein wegen derer von dem verstorbenen Hrn. Grafen herrührenden Forderungen
meines Herrn Kurandcn sich in der Güte schwerlich zn was Rechtes verstehen
würde, wenn man nicht von Seiten des Hrn. Kammerherrn in die von dem

Hrn. Obersten angetragene Wiedereinlösung von Horla konscntirte und wegen
des '/ziel Antheils gemeldeten Herrn Kammerherrn vsLsionsw ertheilte. Nun
äußern Ew. Gnaden in dero Briefe an den Hrn. Heydrich, daß Sie nebst
denen Herrn Beiständen unter gewissen Konditionen dergl. Cession zu ertheilen
gesonnen sind und auch was an Zinsen von denen Forderungen schwinden lassen
wollen, wobei Sie mir aufgetragen, aufrichtig meine Meinung darüber zu er¬

öffnen, oder einen kleinen Plan zu Beendigung dieser Angelegenheiten zu ent¬
werfen. Diesen lege ich dann, sowie ich ihn bei meinen dermaligen Umständen
und wenigen Nachrichten zu entwerfen im stände gewesen bin, Ew. Gnaden ge¬
horsamst für.

1) Ew. Gnaden fassen einen festen Entschluß, wieviel Sie im Fall, daß
ein Vergleich stattfinden sollte, an Kapital oder Zinsen wollen schwinden lassen.

2) Wenn der Hr. Oberste die Cession wegen Wiedereinlösung von
Horla haben und erhalten will und Ew. Gnaden ihm diese zugestehen wollen,
so muß er sich verbindlich machen o.) die Cession zn Wiedereinlösung von Horla
auf den Antheil des Hrn. Ludwig Ernst, die er nach Aussage des Rath
Rudloff's in Händen haben soll, bei Unterzeichnung des Vergleichs oder Cessions-
Jnstruments zn produciren. Weil nun bei der — und zu der Rekognition der
Unterschrift von Hrn. Ludwig Ernst jemand antorisiret werden muß, hier aber
niemand ist, dem dessen Hand bekannt wäre, so würde erforderlich sein, daß
Ew. Gnaden, wenn Sie etwa Briefe von ihm in Händen haben, deren einige

hierher sendeten; b) nach Ew. Gnaden Vorschlage, diejenigen Lehnstamms-
zinsen, welche der Herr Lieut. Friedrich zu Morungen schuldig verbleibet,
von denen bei der Wiedereinlösung an das Haus Morungen zu zahlenden

Geldern innezubehaltcn, solche Ew. Gnaden zuzustellen und die Priorität vor

allen andern Forderungen zuzustehen; e) den Punkt im Absterbnngsfall^ seiner
männlichen Linie zu aceordiren und festzusetzen; ä) das nach Abzug des Erlasses
von denen vom Herrn Grafen herrührenden Forderungen des Hrn. Kammerherrn
bleibende Residuum baar oder auf gewisse Termine zu bezahlen, und wenn die

Zahlung auf Termine gesetzet wird, bis zur Bezahlung hinlängliche Sicherheit
zu stellen. Mit der baaren Bezahlung möchte es vielleicht so schleunig
nicht gehen, weil der Hr. Oberst 8000 Thlr. Schulden, die der Hr. Graf hinter¬
lassen hat, in den nächsten halben Jahre bezahlen soll und wird.)

3) Diese Vorschläge zu einem Vergleich ließen nun, wenn ich aufrichtig
rathen soll, Ew. Gnaden dort ordentlich abfassen, sendeten solche so schleunig
als möglich ein Mal an den Herrn Ob ersten Selbst und ein Mal hierher an

den Hrn. Hehdrich, trügen dem förmlich auf, solche dem Hrn. Vetter, der
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auf Ostern nach Berlin gehet, oder dem Rath Rudloff bekannt zu machtn und
auf eine schleunige Antwort und Erklärung darüber anzutragenund zu dringen.
Ans diese Art erhielt der Herr Oberst Ew. Gnaden Resolutionnur etwas später,
als die hiesigen Herren, wäre, wenn diese ihren Bericht einsendeten, schon unter¬
richtet und würde, wenn man hier zögerte, selbst auf die Beschleunigungder
Sache dringen, weil ihm, wie ich gewiß weiß, viel daran liegt. Sind dann

4) die Präliminarien fertig und unterzeichnet, so lassen alsdann Ew. Gnaden
in deni Oberaufseher-Amte durch ein ordentliches Schreiben, welches Sie Selbst
unterzeichnen werden, dahin antragen, daß mir das Oberaufseher-Amt auftragen
oder anbefehlen möchte, die Vergleichs- und Ccssions-Jnstrnmcnte als
Kurator des Herrn Kammerherrn zu unterschreiben.

5) Bei dem Auftrage an Hrn. Heydrich würde derselbe zugleich zur Ne-
kognition der Unterschrift von Hrn. Ludwig Ernst, die Wiedereinlösungs-
Cession betreffend, zu autorisirensein. 6) Die Kondition, daß der Hr. Oberst
zugestehen sollte, dem Hrn. Kammerherrn gegen Erlegung des Wiedcrkaufs-Prctii
zu '/ztel dessen '/ztcl Autheil an dem Gute allemal wieder einzulösen,möchte
der Herr Oberst wohl nicht eingehen; ich glaube auch, daß Ew. Gnaden dabei
keinen Vortheil haben und sich gnädig gefallen lassen werden, solche auszusetzen.
Freilich wäre es so unrecht nicht, wenn man hoffen dürfte, daß sie eingegangen
werden könnte, znmal wenn die Cession von Hrn. Ludwig Ernst fehlen und
der Herr Kammerherr dann das Gütchen zur Hälfte erhalten sollte. Allein ich
glaube, daß diese Sache ihre Richtigkeit hat, weil der Herr Oberst, che er aus
Preußen ao. 1772 herausgekommen,schon seinen Plan wegen Horla fertig
gehabt hat. Außerdem würde in der ganzen Sache die gehörige Aufmerksamkeit
nicht zu versäumen sein, ob ich gleich selbst noch nicht weiß, ob ich auch in
solchem Falle dem Hrn. Kammerherrnrathen dürfte, sich in eine Kommunion
von diesem Gütchen, welches außer denen Holzgeldern, die jährlich ohngcfähr
160 Thlr. betragen, wenig baarcs Gefälle hat, mit dem Hrn. Obersten einzulassen.
Die Schäferei ist das beste Pcrtinenzstück bei Horla, und doch trägt sie dem
Gute wenig ein, wenn es nicht ein Besitzer von Morungen hat, der solche auf
seine nahe bei Horla gelegene Länderei treiben und sodann Nutzen davon ziehen
kann. Der Besitzer von Lcinungcn wird keine Seide dabei spinnen.

7) Die Kondition wegen richtiger Bezahlung der Zinsen von dem auf
Horla haftenden Lehnstamm des Hrn. Kammerherrn und Ludwig Ernst
wird sich der Hr. Oberst gern gefallen lassen; sie bleibet eine Obliegenheit zu
allen Zeiten für den Besitzer von Horla.

8) Wie ich merke, so macht man sich Hoffnungzu einem großen Nachlasse
von den Forderungen. Ew. Gnaden werden das Beste resolviren und ich
werde diese meine nnvorschrciblichenVorschlägedem Hrn. Heydrich kommuniciren.

A. v. Ebersten?.

Schreibe» des Oberste» Frhr«. u. Oberste?» »n seine Schwägerin in Mnmchen».
Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Schwägerin! Ew. Gnaden sind

meiner Schuldigkeit mit der größten Politcsse und Gütigkeit zuvorgekommen,
indeine Dieselben vermittelstDero Zracignsen Schreiben vom 13. Dez. p.
mir so viel Gutes zum eingetretenen Neuen Jahr anznwünschen und zugleich
Dcroselbengnädigen Anthcil wegen meines Avancements zun? Obersten mir
zn marquiren belieben. Empfangen Ew. Gnaden hiermit den vcrpflichtcstcn,
nnterthänigcn Dank für beides und erlauben mir zu versichern, daß in Ansehung
Dero und Dero werthestcn Angehörigen beständigen Wohlfahrt und beglückte
Wohlgehen alle Tage bei mir Neujahrstage sind ..........

Einlösung weder für mich, noch meine»? Bruder' vorteilhaft sein 'würde. D-i
ich aber das Amt Leinnngen acguiriret habe aus Roth gedrungen, um einen
Konkurs zn verhindern, welcher der ganzen Familie zum größten Umsturz
gewesen, und dieses Vorwerk in gewisser Verbindung mit dein Amte Leinungen
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stehet, so ist dieses die einzige Ursache der gefaßten Iclss, Hörle zu reluiren.
Zweitens ist es ja allzeit vor meinen Bruder oder dessen Descendcnz vortheil-
haftcr, wann ich es besitze, als ein Fremder; da ohnehin die alten Familien-
Verträge durch diese Einlösung nicht im geringsten alteriret werden, sondern
wann ich oder meine Nachkommen dieses Vorwerk etwa wieder verkaufen wollten,
muß es der Familie zuvorderst angeboten werden, und dann sind mein Bruder
oder dessen Descendcnz die nächsten; die Lehnstämmc, so alleweile darauf
haften, bleiben ohnverrückt darauf stehen und Sie behalten dieserhalb eine
Hypothek darauf. Es ist aber hierbei noch 3tens am allermehrsten in Betracht
zu ziehen, daß die Ämter Lein- und Morungcn gräflich mansfeldische Ämter
sind, die von den EbcrstcinischcnBesitzern wiederkäuflich besessen werden und
für das Neluitions-Quantnm einstens ..............

binden; und nimmermehr würde, wie schon gesagt, meinem Bruder oder dessen
DeSccndenzauch durch die Einlösung des Vorwerks Hörle eine Avantage er¬
wachsen, wann auch der Kasus dereinst existiren würde, daß meine Kinder und
deren Descendcnz vollkommen absterben sollten. Erkundigen Sich Ew. Gnaden
desfalls in der ganzen dortigen Gegend und bei allen, denen diese Umstände
einigermaßen bekannt sind, und dann bin ich versichert, Dieselben werden Sich
dieses Verlangens von Selbst begeben.

Was nun hiernächst die Forderungen wegen des verstorbenen Grafen
betrifft, so hat man mir gemeldet, daß man eine Summa von 950 Thlr. 3 Gr.
10 Pf. ausfindig gemacht, welche der Herr Graf etwa meinem Bruder schuldig
geblieben sein könnte; obgleich dessen geführte Rechnung so konfus als möglich,
ich möchte sagen, so wie dessen ganzes Leben, so habe man von beiden Seiten,
um endlich ans dieser tüvlmussii Sache auf eine freundschaftlicheWeise zu
kommen, diese Summa festgesetzt; man machte aber außer diesem noch eine
Forderung von einer Post von 192 Thlr. und eine von 25 Thlr. 13 Gr. 8 Pf.,
welche aber ganz nicht ansznmitteln wäre .............

zu können und uns aus aller Konnexion mit dem Amte Lein- und Mornngen
und folglich auch mit dem Berg- und Hüttenwesen zu setzen, führet einen vor
mich sehr kostbaren Prozeß mit mir vor dem Oberaufseher-Amt, welchen ich
zwar am Ende gewiß gewinnenwerde; unterdessen aber habe ich die Kosten zu
bestreiten und Sorge und Arbeit mit vielem Verdruß vor meine gute Intention.
So habe ich die Sache nun einmal unternommen und muß also zufrieden sein,
wie es gehet. Was aber diese und dergleichenSchulden, als Dieselben formircn,
betrifft, so habe ich solche nach dem Familienvergleich vom 18. Febr. 1773 nicht
mit übernommen. Es fällt selbige also denen sämtlichen Vettern zur Mit¬
leidenschaft, und muß ein jeder das Seine mit beitragen zu Dero Befriedigung,
welches Dieselben durch Hrn. Hauptmann Alb re cht sich näher dcmonstriren
zu lassen belieben werden. Und wann sodann dieses alles Ew. Gnaden mit
Ihren Herrn Vormündern in Erwägung ziehen, so hoffe ich, Dieselben werden
von abgedachter Summa der 950 Thlr. 3 Gr. 10 Pf. noch freiwillig etwas
schwinden lassen, welches indessen Demselbenbilliger Denkweise ......

Schreibe» des Hauptninn» Alb recht u. Ebrrstrin an die Frau u. Ebcrstcin in
Mannheim «I. «I. Gralj-Lcinnngc», 4. Aug. !77k.
Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige und hochverehrteFrau Base! Tausend¬

mal, meine gnädige und hochverehrte Frau Base, bitte ich um Verzeihung, daß
Hochdcro letzteres, worinnen die Quittung über 200 Thlr. 18 Gr. eingelegt
war, nicht eher beantwortet habe. Aus folgenden Umständen,besonders aber
aus der gnädigen,mir so angenehmen Freundschaft und Hinneigung hoffe ich
auch diese Verzeihung gar wohl zu erhalten. Die erste Zeit war meine Ab¬
wesenheit ein Hindernis, bald hernach dachte ich, die Morungschen Lehnstamms-
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zinsen erst zn erheben, und letzlich ward ich krank, und dieses hat mich auf alle
Art am meisten belästiget und beunruhiget. Jetzo befinde ich mich gottlob wieder
munter. Die Lehnstammszinsen von Morange» sind noch nicht einge¬
gangen, sollen aber nach Versprechen des nächsten bezahlet werden. Die Lehn¬
stammszinsen aus der Erbschaftskassc sind noch nicht bezahlet, weil der
Pachter den Johannistermin und außer diesem verschiedeneDebenten ihre Zu¬
treffen noch nicht abgetragen haben. Diesen allen ohngeachtet aber wurde ich
meiner gnädigen Frau eine Geld-Remise von 33 Thlrn. und fast noch einmal
so viel gcthan haben, wenn nicht ein ohnvermntheter Umstand sich ereignete,
welcher mich nöthiget, Gelder in Lassa, zu behalten. Es hat nämlich der ver¬
storbene Herr Graf, sowie fast alle Herren von Eberstein, die gewöhnliche
Vasallen-Kopfsteuer ä 2 Thlr. pro Person seit mehr als 20 Jahren jährl. ab¬
zutragen vergessenund auch dieses für Dero Herrn Gemahl abzutragen unter¬
lassen. Bis hierher hat man stille dazu geschwiegen, allein jetzo hat man alter
und auch meines Herrn Kurandcn wegen anbefohlen, binnen äato und 14 Tagen
den gesamten Nachtrag bei Vermeidung der Exekution zu thun. Dieses würde
nun für den Hrn. Kammerherrn, meinen Hrn. Kuranden, seit mehr als, oder
doch seit 20 Jahren jährlich 2 Thlr., also 40 Thlr. betragen. Um nun diesem
Übel vorzubeugen,habe von denen vorräthigen Geldern sogleich 6 Termine und
den letzten Lätare-Tcrmin baar eingesandtund wegen des andern Vorstellung
gethan und gute Worte gegeben, auch die Schuld, wie rechtens, auf den vorigen
Kurator, Hrn. Graf, geschoben.Der Himmel gebe einen guten Erfolg, damit
ich das Vergnügengenießen kann, einer so sehr zn verehrenden Verwandten im
kleinen nützlich gewesen zu sein. Wenn diese Gelder nur nicht an die Hannö¬
verische Hypothekkasse bezahlet werden müßten, so hätte die Sache keine Schwie¬
rigkeit, indessen müssen wir den Erfolg abwarten, den ich dann schuldigst, Gott
gebe, Mit Vergnügenmelden werde.

Über das Quantum, welches Ew. Gnaden an Hochdero Forderung
schwinden lassen wollen, würde ich mich gern gleich anfangs erkläret haben, , !
wenn nicht eine gewisse — wie soll ich es nennen, Leotimont mich davon ab¬
gehalten hätte. Betrachten Sie Selbst den Fall, meine verchrcnswcrthc Frau
Base. Ich habe mich mit meinen Brüdern, auch für meinen jungen
Vetter, verbunden, dem Hrn. Obersten diese Last tragen zu helfen, und zwar
in einer Absicht, die mich Ihrer Gnade nicht unwürdig machen würde. — Soll

ich, um mir oder denen Meinigen eine kleine Summe zu ersparen, Ihnen
zu einem ansehnlichen Nachlaß rathen! Das kann, das werde ich nicht thun.
Sind Sie nicht, meine gnädige Frau, eine Doms, die mich mit Ihrem Vertrauen
beehret! Sollte mich Ihr Vortheil nicht ebenso als der meinige intressircn?

Indessen muß ein Entschluß gefasset werden. Ich weiß auch, daß man sich
Hoffnung machet, Ew. Gnaden würden bis auf das halbe Quantum nachlassen;
allein das bindet Ihnen (Sie) nicht. Indessen da nun ein Entschluß gefassct
werden muß, da dieser um des Friedens willen zu fassen nothwendig ist, so fassen
Sie ihn, verehrtestc Frau Base, mit den Herrn Beiständen und machen ihn
Demjenigen bekannt, der sehr um Verzeihung bittet, daß er seine Bedenklichkciten
geäußert hat, der sich darüber fast beschämet befindet, der aber mit immer gleich
starker, wahrer Freundschaft und vollen Verehrung ist und verharret Ew. Gnaden
unterthäniger Diener und tr. ergebenster VetterGroß-Leinungen,4. Aug. 1776. A. v. Eberstein.

N.S. Das Morungsche Haus ist noch nicht ans den Todesfall des Hrn.
Lieut. v. Eberstein, der zu Königberg verstorben, beliehen, weil der
Totenschein irregulair gewesen, und also erhalten wir die Lehnstammszinsen

von dessen Antheil nicht eher als nach der Belehnung (vgl. meine Nachr.
v. 1883. S. 274).
^ UMoinö Aiwkms I-i, L-eronne ä'Merstsiu r>ss Lsiomie äs OalbsrK ä Nieoudsim.

iiaueo ?r!melckourtll sur ls N->vo.
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Schreiben der Frnu u. Ebrrstcin i» Mannheim an Hr». tjegdrich ck. ck. 23. Aug.
177», worin ste diesem austrägt, i» Gemeinschnst mit Hauptmann Albrecht
die drin (Wirrsten u. E. i» Tilsit zur Einlösung von Horla erforderliche
Eessionp-Ilrbnndr anfzilschen, und zugleich erklärt, daß sie uon de» Forde¬
rungen an den Gr. u, E. nur die deide» Posten von l!>2 u. 23 Thlr. fallen
lasten und dir rückständige» 873 Thlr. Mornngcr Lrhnstammszinsen als eine
licfondcre Forderung betrachten will.
Scind ic. so gütig und besprechen sich mit Hrn. Albrecht und machen

mit ihm den Aufsatz zur Cession wegen Horla, wie in Sachsen in solchen
Affaircn gebräuchlich ist. Schicken Sie mir solche hieher und auch eine Kopia
ans Tilsit. Der Hr. Schwager wünschte, daß die Einlösung geschwind vor
sich gienge, und doch ist seine eigene Schuld, daß es noch nicht zu stände ge¬
kommen. Die Herrn Beistand und ich haben gewiß viel gcthan, da wir gleich
offcrirt, die Zutreffen von denen 950 Thlrn. schwinden zu lassen, wo doch der
selige Graf wie billig versprochen hatte, uns diese zu zahlen. Aus Lieb zur
Einigkeit und um der Sache einmal ein Ende zu machen, so wollen wir denn
noch von der Prätcnsion von 192 Thlr. und 25 Thlr. abgehe» (welche 2 Posten
in der Rechnung von 1768 nit begriffen waren). Da der Graf den Lehnstamm¬
zins von dem Mornngischen Haus hat vor uns eingenommenvon 1760 bis
1770, solchen aber nit geschickt und man auch von mir keine Quittung darüber
kann aufzeigen*), so gebührt uns davor 875 Thlr. Auch über diesen Punkt
wollen wir uns raisonnabel zeigen. Dieses aber ist eine aparte Forderung,
wie schon genugsam dargcthan. Die 950 Thlr. aber scind nit darin begriffen,
sondern ist alter Rückstand. Dieser muß ganz geben werden, wo nit gleich,
doch terminsweis, auf solche wir uns verlassen können. Uns aber auch noch
von diesem etwas zu vergeben, wird niemalen geschehen.

Die 950 Thlr. ist denn erstlich, was uns muß festgesetzt werden; 2) daß
Hr. Schwager von dem Einlösungsgcldsoviel einbehält, als uns bei der Ein¬
lösung die Herren v. Mornngen noch schuldig seind, und solches uns gleich
schicket; 3) daß er alle Jahr auf Johann! unfern Lehnstammszins, wie auch die
Hälfte von dem des verstorbenen Hrn. Schwager Ludwig Ernst uns schicken
wird. Bitte ic., diese Sache mit Herrn Albrccht, welchem mich gehorsamst
empfehle, in Richtigkeitzu bringen, und wenn hernach Antwort von Tilsit
kommt und Hr. Schwager endlich zufrieden wird sein, woran ich nit zweifle,
so werden Hr. Albrecht, die hiesigen Hrn. Beiständ und ich hernach die Cession
unterschreiben, wozu aber die Konfirmation von Eislebcn wird nöthig sein.

An den Herrn Johann Florian Heydrich, Bürgermeister und berühmten Advokat
zu Artcrn in der Grafschaft Mansfeld in Sachsen.

Schreiben des Hanptma»» Albrccht uon Ebcrstrin an dir Fra» v. Ebrrste!» in
Mannheim vom 2. Nou. 1776.
Hochwohlgeborne Freifrau, gnädige und hochverehrte Frau Base! Soeben

versichert mich Hr. Rath Rudloff, als Mandatarius des Herrn Obersten,
wie es unumgänglich nöthig sei, die Cession von Horla mit Schluß dieses
Monats bei dem Oberaufscher-Amte einzureichen, weil sonst die Zeit zur Auf¬
kündigung des Wiedcrkaufs von Horla verstreichen und sein Herr Principal
dadurch das Recht der Aufkündigung auf 12 Jahr verliere, folglich ihm die
Cession hernach ganz unnütz und er dabei alle dadurch zu erreichendenAbsichten
zu Wasser gemacht sehen würde. Da er nun gar nicht zweifelt, daß der Hr.
Obristc das geringste Bedenken nehmen würde, den dabei vorgeschlagenen

*) Lt. Quittung blc> 3, welche der Rechnungv. 7. Aug. 1775 beigefügt war, hat
der Kammcrherr den Mornnger Lehnstammszinsbis Johanni 1761 erhalten, und die
von ihm selbst ausgestellte Quittung blo 4 (ct. <l, Schwetzingen, 29. Juli 1762) beweist,
daß derselbe diese Zinsen auch für das Jahr 1761 empfangen hat. Und doch bescheinigt
seine Gemahlin am 26. April 1771 (Qu. No 7), daß ihr 262 Thlr. 12 Gr. Lehn-
stammszinscnvon ihren Vettern in Morlinge» für die Jahre 1757, 58 n. 53 gezahlt
worden sind.
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Vergleich zu acceptiren, so möchte ich doch Ew. Gnaden gehorsamstvortragen
und ersuche», nebst Dero Herrn Beiständen einen an mich gerichteten Auftrag
zur Vollziehung sothaner Cessio» ohne Anstand an mich einzusenden, damit
sofort nach dem Eingang der Resolution von den: Herrn Obersten dieses
Negotium bei dem Oberaufseher-Amtc vorgetragen und ohne Verzug vollzogen,
Ew. Gnaden aber sodann hinterher zugefertiget werden könnte. Es versteht sich
hierbei von selbst, daß sich dieses auf die ganze Applanirung der Sache nach
Dero letzten Vorschlag und Erklärung beziehet und gründet und ich außerdem
keinen Gebranch davon machen und auch nichts sntrirsn werde. Ew. Gnaden
werden dem Herrn Obersten durch Beschleunigungdieser Sache sich sehr ver¬
binden, und ich ersuche in dessen Namen darum so ehrfurchtsvoll,als ich ver¬
harre Ew. Gnaden nnterthänigerDiener und aufrichtig ergebenster Vetter

Groß-Leinungen,2. Nov. 1776. A. v. Eberstein,
p. L. Gegen den 25. dieses werden Ew. Gnaden die Rechnung nebst vorräthigem

Gelde erhalten.

An rtc Hohr ttrgirrnng. llntcrthstr Vorstellung drr frhrl. von Elirrltcinisihc»
tinrntcl »m gdgstr ücstntigniig drr vrnnnciatioim-Urkunde nkrr dos
Mitrccht des Wiederkäust über da? vorf und Vorwerk Horln. — Mit
Orig. Anl.
Die freiherrl. von Ebersteinischc Familie besitzet in Sachsen ihre Güter

mehrenthcils in Gemeinschaft, welche fast immerwährende MißHelligkeiten nach
sich ziehet. Unter diesen befindet sich das Dorf und Vorwerk Horln, welches
dem Vater unseres Kuranden in der großeltcrlichcn Theilnngzufiel. Er behielt
es aber nicht lang, sondern er verkaufte es sirß paato da rotrovonäsndo au
seinen Bruder August Christian Wilhelm Frhrn. von Eberstein unter
agnatischcm Konsens no. 1720 gegen 11000 Meißnische Gulden dergestaltcn
jedoch, daß hiervon 6000 st. bis zur Wiederabtretung stehen bleiben und mit
5 iiro oonto verzinset werden sollen. In dieser Lage blieb es bis ans den
heutigen Tag, allwo sich unseres (lurandi Stiefbruder, der k. preußische
Obrist und lüomursriännt des v. ApenburgischenDragoner-Rcgts.Karl Friedrich
Frhr. von Eberstein sich darbietet, das Wiederkaufsrechtgegen den Besitzer
am Ende dieses Monats, als vor Verlaufe des »erscheinendenTermins, geltend
zu machen und das Dorf und Vorwerk Horla an sich zu ziehen, wenn diesseits
auf das Mit-Wicdcrkaufsrecht (wie dann unseres Hrn. Kuranden Bruder Ludwig
Ernst Karl allbereits längstens gethan) verziehen werden wollte. Gleichwie
nun es dem Vortheil unserer Kurandcn selbstcn entgegen ist, sich ihrerseits des
Mit-Wicderkaufsrcchts zu bedienen, als ihnen nicht ersprießlichsein will, so weit
entfernte Güter und damit verbundene Beschwerde neuerdings zu erwerben, so
hat die frhrl. v. Ebcrsteinisch gndgst. angeordneteKuratel nach vorher» wohl
bemessenem Vorwurf kein Bedenken genommen, die originalster angebogene
Renunciations-Urkundc hierüber auszufertigen, welche sie E. K. D. hohen
Regierungzur gndgstn. Bestätigungund Rctradition anmit unterthgst.vorleget,
darum bittet, sonsten aber in tiefestcm Respekt verharret E. K. D.

Mannheim, den 11. 9brw 1776.

Die Renunciatious-Urkuudeträgt das Datum Mannheim, den 16, 9dr.
1776 und ist fast gleichlautend mit der von Ludwig Ernst Karl v. Eberstein
früher ausgestellten.

Nein Gkersten von Eversten, wird die Einwilligung zur Wiedcreinlösnng von
Horln rrtheilt und die Ecsstons-Urknndc konstrmirt.

Zu wissen, daß, nachdem der weil, hvchfürstl. dilleirburgischc Ober-Jäger¬

meister Herr Karl von Eberstein das aus seines Herrn Vaters, des weil,
hochfürstst anhalt.-bernburgischen Ober-Aufsehers, Ober-Berghauptmanns und
Ober-Forstmeisters Herrn Christian Ludwig von Eberstein's, Erb- und

Verlasscnschaft auf ihn gekommene und zu seiner Erbportion erhaltene Vorwerk



Horla mit allen darzn gehörigen Pcrtinenzien, Jurisdiktion, Lehnen, Strafen,
Zinsen, Diensten, Gefällen, Ländercien, Holze, Fischereien, Jntraden, Einkünften,
Hohen und Niedern Jagden und überhaupt mit allen Rechten, Gerechtigkeiten,
Freiheiten, Ein- und Zugehörnngen, wie solches sein Herr Vater besessen und
auf ihn solchergestalt bei der brüderlichen Erbthcilung transferirct worden, an
seinen Herrn Bruder, den weil, grast, stolbergischen Hof- und Jägermeister Herrn
August Christian Wilhelm von Eberstein — sub ckato Neuhaus, den
24. Junii 1720 ans 9 Jahr lang für 1 l 000 st. also und dergestalt wieder¬
käuflich verkaufet, daß die unter denen Eberstcinischen Herren Gebrüdern zu
einem Lchnstamme festgesetzten 6000 st. darauf stehen bleiben und jährlich
mit 300 st, verzinset werden sollen, 5000 st. aber Herr Wiedertäufer baar
erhalten und mit Herrn Wiederkäufern dahin kontrahiret hat, daß, wann
er oder seine Lehnsfolgcr und Erben solchen Wiederkanfs-Kontrakt,welcher
nach Ablauf derer ersten 9 Jahre so ipso von 6 Jahren zu 6 Jahren prolon-
giret werden und bis dahin unverrückt bleiben sollte, '/- Jahr vor Ablauf des
6ten Jahres aufkündigen und sodann bei dessen Endignng sothane baare
Wiederkaufssumme derer 5000 st. samt denen beweislichen und mit Herrn Ver¬
käufers Vorwissen gemachten Meliorations-Kostcn baar erlegen, auch das
taxato überlassene Jnventarium nach der ausfallendenTaxa bezahlen würde,
Herr Wiederverkäufer und dessen Erben sothanes Vorwerk Horla und Znbe-
hörnng in solchem Stande, wie er solches empfangen, wiederum abzutreten
schuldig und gehalten sein sollten und wollten. Und dann mit dem 24. Juni
des künftigen1777. Jahres abermals ein 8sxsnnium zu Ende gehet, mit welchem
der königl. preuß. Obriste von der Kavallerie und Kommandeur eines Regi¬
ments Dragoner, Herr Johann Karl Friedrich Freiherr von Eber¬
stein Vorhabens ist, dieses väterliche, wiederkäuflich veräußerte Gut wiede¬
rum einzulösen und das ans ihn verfällete äus rslnsncli zu exerciren: so
hat er mich Endes-Unterschricbcnen, als Lwratorsm msntis seines noch leben¬
den einzigen Herrn Bruders, des kurpfälzischcn Kammcrherrn Karl Christian's
von Eberstein zu Mannheim, wegen meines Beitritts in Ansehung
des meinem Herrn (lurancko daran kompetirendcn Antheils angegangen.
Allermaßen nun aber vorgenannter mein Herr LWi-nnclas einestheils gegen¬
wärtig bei denen baaren Mitteln nicht ist, die ans seinen Antheil kommende
Relnitions-Summe und etwanige Meliorations-Kostenund Jnventarien-Preis
vortheilhaft herzugeben und aufzubringen; anderntheilsdas Vorwerk Horla von
der Beschaffenheitist, daß, wann es nicht entweder zu dem Amte Leinungen
oder Mornngen gezogen werden kann, sondern wie solchenfallserforderlichist,
besonders bewirthschaftct werden soll und muß, der Ertrag derer Zinsen des
aufzuwendenden Kapitals niemals herauszubringen sein würde; also drittenthcils
demselben und denen Seinigen unter diesen Umständen der Besitz des Vorwerks
Horla, und zwar la oominuuions,zu allen Zeiten offenbar mehr schädlich, als
nützlich sein würde, mithin ich demselben für weit zuträglicher erachte, von so-
thancm jars i-slusuäl zu seinem Antheilc gänzlich abzustehen und solches seinem
Herrn Äruder, vorgenanntenHerrn Obristen und Kommandeur von Eberstein
alleinig zu überlassen, ans vorangeführten triftigen und vor Augen liegenden
Gründen auch ich mir den Beifall, das Dckretnm und die Konfirmation und
Einwilligung des knrfürstl. sächs. hochlöbl. Oberanfseher-Amtsder Grafschaft
Mansfeld zu Eisleben angezweifelt versprechen kann: als cedirc, überlasse und
übereigene unter anhoffender Genehmigung hochgedachten Oberanfseher-Amts
mehr genannten Herrn Obristcn und Kommandeur Herrn Johann Karl
Friedrich Freiherrn von Eberstein, dessen Lchnsfolgern, Nachkommen und
Erben ich hiermit und in Kraft dieses im Namen und anstatt meines Herrn
vm-ancli, des kurpfälzischcn Kammerherrn Herrn Karl Christian von Eber¬
stein, und als dessen konstituirter 0nrs,toi- rvsnlis für ihn, seine Descendenten,
Lehnfolgere, Nachkommen und Erben in der besten und beständigsten Form
Rechtens sothanes meinein Herrn IWranäo an dem Vorwerk Horla und dessen



sämtlichen Ein- und Zubehörungen, auch Jnventario, nichts davon ausgeschlossen,
zustehende jus mlasluU, Eigenthum und Gerechtigkeiten oum oiuiri aetioirs law
ckimoka c,rmw ntili also und dergestalt, daß er oder die Seinigen mehrgedachtes
Vorwerk Horla mit allen Ein- und Zubehörungen, auch Jnventario seines
Gefallens van des Herrn Wiedertäufers Erben dem von seinem und meines
Herrn clurnnäi Herrn Vater eingegangenen Kontrakte gemäß auf seine Kosten
und Gefahr und adsgrrs sviokioas alleinig c'nlösen, besitzen, nutzen, gebrauchen
und mit demselben als mit seinem wohlerlangten Eigenthumc schalten und
walten möge, sage mich von demselben im Namen und anstatt meines oft ge¬
nannten Herrn Lnrsmäi gänzlich blos, begebe mich aller An- und Zuspräche,

sie haben Namen wie sie wollen, und rühren her, woher sie nur wollen, jedoch
mit dieser ausdrücklichen Bescheidenheit daß die ans diesem Vorwerke Horla
haftenden 6000 st. Lehnstamm nnverrückt und absgns novnkioas darauf haften
bleiben und die davon meinem Herrn Veu-imcko nunmehr zu seiner Hälfte jährlich

zu entrichtenden 150 fl. Zinsen von dem Herrn Obristen von Ebcrstein und
dessen Erben ihm und seinen Lehnsfolgern richtig, prompt und ordentlich jedes
Jahr den Tag Johannis ausgezahlct werden.

Nachdem nun der Herr O briste und Kommandeur von Eberstein diese vor¬

stehende Cession, Überlassung, Übereignung und Renunciation bestens hiermit
acceptiret und zum richtigen Abtrag derer von denen ans sothanem Vorwerke

Horla ndscirm uovnkions haften bleibenden Lehnstanune derer 6000 Mfl. jährl.

zur Hälfte 150 fl. betragenden Lehnstammszinsen an den Herrn Kammerherrn
von Ebcrstein und dessen Lehnsfolger für sich und seine Erben sich verbindet,
mithin beide Theile mit dieser Cession und Renunciation durchgängig wohl zu¬

frieden sind; also entsagen sie rseiproos allen und jeden ihnen oder den Ihrigen

darwider zustatten kommenden rechtlichen Behelfen, Ausflüchten und Wohlthaten,
wie die nur Namen haben mögen, insonderheit der Ausflucht des Betrugs, listi¬

gen Überredung, nicht recht verstandener oder anders abgehandelter als nieder¬
geschriebener Sache, des Scheinhandels, der Verletzung auch über die Hälfte,
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und der Nechts-Regul, daß eine
allgemeine Verzicht ohne besondere nicht gültig und verbindlich sei. Alles treu¬
lich, sonder Arglist und Gefährde. Zu Urkund und Festhaltnng haben sie diese
Cession und was dem anhängig eigenhändig unterschrieben und besiegelt, wollen
auch des kurfürstl. sächs. hochlöbl. Oberaufseher-Amts der Grafschaft Mansfeld
zu Eisleben Dekret und Konfirmation, jedoch auf des Herrn 0vssiong.rU alleinige
Kosten, gebührend suchen. So geschehen Tilsit und Groß-Lei nun gen, am
8. und 23. Novbr. 1776.

(U. S.) Johann Karl Friedrich Freiherr v. Eberstein.
(U. 8.) Alb recht Rudolph von Ebcrstein als Lnrntor rnsnkis des Herrn

Kammerherrn Karl Christian von Eberstein zu Mannheim.

Und nachdem mir vorstehende zwischen Herrn Obristen Johann Karl
Friedrich von Eberstein an einem Herrn Hauptmann Albrecht Rudolph
von Eberstein, als bestätigten vurakors wsnlis des kurpfälzischen Kammerherrn
Herrn Karl Christian von Eberstein, anderntheils wegen Reluition des Vorwerks
Horla unterm 8. und 23. Novbr. a. o. geschlossene Konvention und dadurch
an den erstem beschehene Cession des dem letztern mit kompetirenden Wicder-
einlösungs-Rechts geziemend vorgetragen und von denen Kontrahenten, welche

sich zu sothaner Urkunde durch ihren in spsois hierzu bevollmächtigten Manda-
tarium Hrn. Christian Friedrich Bürgern kain cinonä eontsnkg. tznarn sndsczrip-
tüonizs sk si^Ula, nochmals gerichtlich bekennet, und um deren Konfirmation
sowohl, als um die Ertheilung des in Ansehung des Cedenden nöthigen Dekreti
gebührend angesnchet worden: Als habe ich, da sich hierbei vorwaltenden Um¬
ständen einiges Bedenken nicht geäußert, dem Suchen stattgegeben; thue auch
solches hiermit und crtheile nicht nur Oberaufseher-Amts wegen das erbetene
Dekretnm zu der vorgedachten Cession, sondern konfirmire auch zugleich die vor-
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stehend darüber ausgefertigte Urkunde dergestalt und also, daß darüber zu allen
Zeiten stät, fest und unverbrüchlich gehalten und jedem Theile zu seinem daraus
erlangten Rechte auf Anmelden allezeit unweigerlich verholfen werden solle;
jedoch Jhro Kurfürstl. Durchl. zu Sachsen w., Meinem gnädigsten Herrn, an Dero
hohen llnl'idns, dem hiesigen Obcraufscher-Amte,Mir und den Meinigen ohne
Schaden und Nachthcil. Urkundlich habe ich diese Konfirmationmit dem jetzo
gebräuchlichenObernnfscher-Amts-Jnsiegel wissentlich bcidrucken lassen und selbige
eigcnhädig unterschrieben. So geschehen Eis leben, den 6. Dsodr. 1776.

Jhro Kurfürstl. Durchl. in Sachsen bestallter Oberanfseher der Grafschaft
Mansfeld und Kammerherr

(U. 8.) C. G. von Burgsdorff.
Christian Andreas Borges 8.

Daß bevorstehende Abschriften mit der Original-Cession und deren Konfirmation
durchgängiggleichlautendund von Wort zu Wort übereinstimmend sind, wird praevia,
oollatious ciiligsuti unter Amts-Hand und Siegel hiermit beurkundet.Datum Groß-
Lcinnngcn, am 15. Januar 1777.

Freiherr!. EberstciuischesAmt daselbst.
(U. 8.) Augustin Polycarp Friedrich Rndloff,

Rath und Amtmauu.

Der Oberst Johann Karl Friedrich Freiherr v. Eberstein starb 27. Okt.
1778. Über die Theiluug des väterlichen Nnchlasses geriethen seine Söhne:
Hofrath Wilhelm und der nachmalige Kriegsrath Karl, mit einander
in einen Rechtshandel. Nachdem im Sommer 1791 ein Auseinandersetzungs-
Receß zu stände gekommen war, wurde dem Hofrath das Wiedereinlö-
snngsrecht von Rötha allein überlassen, welches derselbe aber schon am
8. Aug. desselben Jahres seinem Vetter Gottlob auf Mornngen unter
der Bedingung, daß ihm eine Remunerationvon 2509 Thlrn. gezahlt
und der Leinunger Backhauszins zu seiner Disposition überlassen würden,
abtrat.

Der Baron Gottlob behielt die von dem Major Wilhelm hinter-
lassenen 6000 Mfl. Lehnstamm auf Rötha und zahlte die an dem Wieder-
kanfsschillinge noch fehlende 1222 Mfl. 14 Gr. 4 Pf. an die gemeinschaftliche
Erbschaftskasse.

Der HauptmannAlbrecht aus Groß-Leinungen nahm diesen „Überrest
des Reluitionsquanti"unter der Bedingung in Empfang, daß er denselben
auf der Hütte in Leinungen deponiren könne. An dem oben genannten
Tage hatten sich nämlich bei ihrem Vetter Gottlob in Mornngen die
Hauptleute Albrecht, Leopold und Friedrich aus Leinungen als Erben
des Major Wilhelm eingefunden,um das Reluitionsgeschäftzu realisiren.

Obgleich vermöge eines Protokolls v. 4. Okt. 1791 dem Baron
Gottlob der Lehnstamm des Major Wilhelm auf dem Vorwerke Rötha
noch auf ein Zahr gegen 4 pr. E. jährl. Zinsen überlassen morden war,
versprach er dennoch, die Antheile, welche seine Vettern: die Gebrüder
Leopold und Albrecht, dann Wolf Heinrich und seine, Gottlob's, Brüder:
HauptmannFriedrich und Major Wilhelm v. Eberstein an dem genannten
Lehnstammehatten, jährlich mit 5 xr. Et. zu verzinsen:

Zu wissen denen es zu wissen nöthig. Demnach wegen Wiedereinlösung
des Vorwerks Rötha und dessen Pcrtinenticn, des einen Viertels des Lein- und
MornngischenAmtsforstes, soviel die Kohlholznutzung überhaupt betrifft, des
Quarts der Hohen und Niedern Jagd und des Ertrags des Lohnbrods zur freien
Hälfte aus dem Backhause zu Leinungcn seit dem Jahre 1775 Differenzen
ventiliret worden und solche am Ende dahin ausgeschlagen sind, daß auf die
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Abtretung des Vorwerks Rötha und dessen Pertinentien onm krustibus psrosxlis
von Seiten derer Herren Erben des seligen Herrn Major Wilhelm's von
Eberstein an die Imsrsckss esssionnrios des seligen Herrn Grafen Friedrich's
von Eberstein rechtskräftig erkannt worden: So hat sich jedoch diese nur gedachte
Wiedercinlösung des Vorwerks Rötha und dessen Pertinentien dadurch verzögert,

daß, weil die gräfl, Eberstein, ba,srsäss osssioimrü, der Herr Hof- und Justitien-
Rath Freiherr von Eberstein genannt von Büring und dessen Geschwister, sich

darüber, wer unter ihnen dieses jus rswsncki exerciren solle, nicht vereinigen können.
Indem aber nunmehro nach Maßgebung des unterm 6. August n. o. an

die Herren Freiherren von Eberstein Neuhäusischer Linie von denen Herrn Erben
des weil. Herrn Obristens Freiherrn von Eberstein erlassenen Notifikations¬
schreibens vorn gedachtes jus notivuru rslusnäi des Vorwerks Rötha und
dessen Zubehörs dem Herrn Hof- und Jnstitien-Rathe Herrn Wilhelm Freiherrn
von Eberstein genannt von Büring an seinen (von seinem) jüngern Herrn Bruder

dem Herrn Kammer- und Forst-Assessor Herrn Karl Friedrich August Freiherrn
von Eberstein all eine cediret und überlassen worden: So hat der Herr Hof-
und Justitien-Rath Herr Wilhelm Freiherr von Eberstein genannt von
Büring in mehrerer Erwägung verschiedener bereits im Jahre 1786 mit Herrn
Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von Eberstein anf Morungen gepflogenen
Unterhandlungen und geschehener Besprechungen zu Erhaltung mehrerer anver-
wandtschaftlichcr Einigkeit und gemeinsamen freundschaftlichen Benehmens seinem
damaligen Erbieten gemäß seinem Werth geschätzten Herrn Vetter Wilhelm Ludwig

Gottlob auf Mornngen dieses jus rslusulli des Vorwerks Rötha und dessen
Zubehörs an Gerichten, Gerichts-Nutzungen, Geld-, Getreide- und Wiesen-Zinsen,
Dienst-, Ein- und Abzugs- und Straf-Geldern, an einem Viertel von dem Lcin-

und Morunger Amtsforste, sowohl in Ansehung der Kohlholznutzung, als auch
rutious des verkauft mordenden Oberbaums und aller anderer Forstnutzungen

ohne alle Ausnahme und Einschränkung, und an einem Viertel von der Hohen
und Niedern Jagd ouru omni jurs st, activus taru clirsota «zunm utili unter
nachstehenden Bedingungen in Kraft dieses cediret, übereignet und eigenthümlich
abgetreten, daß

a) Herr ttsssiouarius Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Ebcr-

stein dem Herrn (-säsutsu Herrn Hof- und Justitien-Rath Wilhelm Freiherrn
von Eberstcin genannt von Büring das freie Theil von dem Backhanse zu
Leinnngen nebst seinem halben Lohnbrods-Ertrage und übrigen Rechten und
Befugnissen, welche der Herr Cedcnt sich vorbehalten, zu seiner eigenen und

freien Disposition überlassen; d) an nur benannten Herrn Cedenten zwei-
tausendundfünfhundert Thalcr als eine Remuneration zu Michael dieses

Jahres baar auszuzahlen und s) dem Herrn Lscksuti ratious truotuum psrsop-
toruiu von Michael 1775 bis Michael 1791 die dieserhalb habenden und gegen
die gesamten Herren Erben Major Wilhelm's von Eberstcin wegen des
Uberschusses die würklich percipirten Nutzungen gegen die Verzinsung des eigent¬
lichen Usluittous-lZuauti gerechnet zu richtenden Ansprüche zu Herrn Ccdentens

alleinigem Genüsse und fteicn Disposition überlassen; auch ck) soviel seine des
Herrn tsssionarii douourrsu/. dabei zu ein Vierzehnthcil und ein Drittel von

einem Vierzehntheil betrifft, dem Herrn Lscksuti keine Schwierigkeiten machen solle.
Gleichwie nun Herr (lsssionarins Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr

von Ebcrstein diese Cession bestens acceptiret und die stipulirten Bedingungen
zu erfüllen versprochen; also haben hingegen beiderseits Herren Kontrahenten
annoch folgende Punkte festgesetzt und pacisciret:

1) Da das zu dem gegenwärtig cedirten Vorwerke Rötha geschlagene ein
Viertheil des Lein- und Morungischen Amtsforstes völlig onw oirmilms sSsslilms

ckoimni ssnsralibns gunm spssinlUms und ohne Ausnahme, mithin auch
dem alljährlich in dem Lein- und Morungischen Amtsforste verkauft werdenden
Oberbaum und Bauholz zu einem Viertheil und alle andern Forstnutzungcn

ohne Ausnahme von dem Herrn Cedenten dem Herrn Hof- und Justitien-Rath
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Freiherrn von Eberstein genannt von Büring an den Herrn (isssionariulll Hrn.

Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von Eberstein abgetreten und überlassen
worden, so verbindet sich Herr Lsäsirs der Herr Hof- und Justitien-Rath Freiherr
von Eberstein genannt von Büring für sich, seine Erben und Erbnehmen, hier¬
mit, dieses mitccdirte ein Vicrtheil des Lein- und Morungischen Amtsforstes der¬
gestalt zu gewähren, daß weder von ihm, dem Herrn Cedenten und seinen Erben
und Erbnehmcn odersueosssoridus siu^ularidus, noch von denen übrigen Herrn
Inhabern, derer Ämter Lein- und Morungen einige Ausnahme irgend °eines
Rechts oder Befugnisses wegen des mitcedirten ein Viertheils des Lein- und

Morungischen ÄmtSforstes und des darunter obgedachtermaßen mitbegriffenen
und verkaust werdenden Oberbaums und Bauholzes, auch aller anderer Forst¬
nutzungen gemacht, noch weniger dieserhalb einiger Anspruch wider den Herrn
(isssionarinw erreget werden sollte, welches Herr (tsssionsrius bestens accevtirct.

2) Daferne der Fall existiren sollte, daß der kurfürstliche Fiskus die Ämter
Lein- und Morungen und also auch das Vorwerk Rötha entweder ganz oder
zum Theil einlösete und,, von dem von dem ?isoc> lZlsekorali an die sämtlichen
Herren Besitzern derer Ämter Lein- und Morungen zu erlegenden Reluitions-
qnanto inclnsivs derer Meliorationen auf das Vorwerk Rötha weniger als
viertausendvierhundert Thaler, und auf das dazu geschlagene ein Viertel
des Lein- und Morungischen Amtsforstes ebenfalls weniger als viertausend¬
vierhundert Thaler kommen und von dem Herrn dossionario percipiret werden

sollte, so machet sich der Herr Hof- und Justitien-Rath Freiherr von Eberstein
genannt von Büring kraft dieses verbindlich, dem Herrn vsssionario Herrn
Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von Eberstein das an jeder dieser beiden

Summen Fehlende zu vergüten und zu ersetzen, sowie hingegen sich der Herr
Lsssionarins Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstein anheischig
macht, dem Herrn vsäsnki, dem Herrn Hof- und Justitien - Rathe Wilhelm
Freiherrn von Eberstein genannt von Büring, dasjenige, was auf den von
Seiten des ?isoi lZlsokoralis zu exercirenden Reluitionsfall mehr als viertausend¬
vierhundert Thaler auf das Vorwerk Rötha und ebenfalls mehr als vier¬
tausendvierhundert Thaler auf das Viertel des Forstes kommen und von

dem kurfürstlichen Illsoo an den Herrn Lsssicurarium bezahlet werden möchte,

annehmlich zu bonilloirsn und also das Lurplus an den Herrn Cedenten heraus¬
geben, wobei es

3) aber sich von selbst verstehet, daß, wenn der Herr vsssionarins bei dem
Vorwerk Rötha in Zukunft einige Meliorationes machen würde, solche, daferne
von dem kurfürstlichen ?isoo deshalb etwas vergütet werden sollte, nicht in die

voruMkakion gezogen, vielmehr der Herr Lsssionarius dieselben separat zu ver¬
langen und zu erheben befugt und berechtiget sein sollte.

4) Beide Herren Paciscenten, sowohl der Herr vsäsns als der Herr
vsssionarius, setzen einander wegen des respektive zu ersetzenden Defekts oder

heraus zu gebenden Surplus ihre an denen von dem seligen Herrn Berghaupt¬
mann Anton Gottlobcn von Eberstein, dem Herrn Major Wilhelm von
Eberstein und von dem Herrn Generalmajor Friedrich Grafen von Eberstein

hinterlassenen Lehns-Huaukis habenden Antheilc hiermit zur Sicherheit wechsel¬
seitig ein und assigniren einander diese ihre Antheile von denen nurgcdachtcn
Lehnsquantis dergestalt, daß keiner ohne des anderen Konkurrenz über diese
Lehnstamms-Antheile zu disponiren befugt sein solle, wie dann auch beide Herren
Paciscenten wegen des respektive Defekts und Lurplus mit ihrem sonstigen Ver¬
mögen einander zu satisfaciren versprochen.

Wann nun beiderseitige Herrn Paciscenten mit vorstehenden Bedingungen
vollkommen einig und zufrieden gewesen und solche einander zu erfüllen gelobet,
der Herr vsäous Herr Hof- und Justitien-Rath Freiherr von Ebcrstein genannt
von Büring auch das Exercitium des vorstehcndermaßen ccdirten juris rslusuäi

des Vorwerks Rötha ouiu psrtiusuküs und des einen Viertheils des mchr-
bemeldten Forstes nebst allem Zubehör Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr

12
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von Ebcrstein plsimris eigenthümlich überlassen hat: So agnosciret der Herr
Hof- und Justitien - Rath Freiherr von Eberstein genannt von Büring als
Mitintcresscnte der Fidcikommißmasse des weiland Herrn Major Wilhelm's
von Eberstein mehrerwähnten seinen Herrn Vetter Herrn Wilhelm Ludwig

Gottlob Freiherrn von Eberstein für den Inhaber des Vorwerks Rötha und
dazu ohne Ausnahme geschlagenen ein Vicrthcils des Amtsforstes und Jagd-

befugnisses, williget auch hiermit darein, daß nach Inhalt der Familien-Recessc
cks ^.o. 1718 st 1721 der von dem weiland Herrn Major Wilhelm von

Ebcrstein Hinterbliebene Lehnstamm auf dem Vorwerke Rötha fernerhin haften
und stehen bleiben soll, und stellet dessen Aufkündigung in des Herrn vsssioimrii
Willkür, welches Herr Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstein bestens
angenommen und seines Orts den Herrn Ccdenten Herrn Hof- und Justitien-
Rath Wilhelm Freihern von Eberstein für den Eigcnthümer des freien Theils
des Backhauses zu Leinungen und für den Pcrcipicnten derer eations krustrinm

psrssptornm ebencrwähntcrmaßen zn machenden Ansprüche agnosciret, auch die
Zahlung des Hsrauvseatlons-lZnanti an zweitausend und fünfhundert
Thalcrn oben bedungenermaßen zu leisten versprochen; Als haben beide Herren

Paciscenten allen denen dieser Cession entgegen stehenden Ausflüchten und
rechtlichen Behelfen sowohl überhaupt als insonderheit der listigen Überredung,
des Schcinhandcls, des Miß- oder Nichtoerstandes, anders abgeredeter als nieder¬

geschriebenen Dinge, der Verletzung über oder unter die Hälfte, der Rcchtsregul,
daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht eine besondere Erzählung
vorhergegangen, und wie solche sonst Namen haben mögen, wissentlich und
wohlbedächtig rennnciirct und entsaget, diesen Receß in cknplo abgefaßt und in
Beisein derer am Ende mit unterschriebenen Zeugen eigenhändig unterschrieben.
So geschehen Groß-Leinungen, den 8. August 1791.

(ll. 8.) Wilhelm Frh. Eberstein genannt von Büring.

(I.. 8.) Wilhelm Ludwig Gottlob Frhr. v. Eberstein.
Gottfried Johann Andreas Koch gns, Isstis.

livss. Morlinge«, de» 4. Oktlir. 1791.

Nachdem der Herr Hof- und Justitien-Rath Wilhelm Freiherr von Eber¬
stein genannt von Büring auf Horla ?c. Hochwohlgeb. theils sx jurs proprio,

theils sx jors cssso ihres jüngeren Herrn Bruders Herrn Kammer- und Forst-
L.sssssoris Karl Friedrich August's Freiherrn v. Eberstein auf Leinungen
Hochwohlgeb. das Ins rslnoncki des Vorwerks Rötha und dessen Pertinentien
an Gerichten, Gerichts-Nutzungen, Geld-, Getreide-, Feder- und Wiesen-Zinsen,
Dienst-, Ein- und Abzugs-, auch Strafgeldern, Wiesen, an einem Viertel von
den Lein- und Morunger Amtsforsten, sowohl in Ansehung der Kohlholz¬
nutzung, als auch i-ations des verkauftwerdenden Oberbaums und aller
anderen Forstnutzungen, ohne alle Ausnahmen und Einschränkung und an einem

Viertel von der Hohen und Niedern Jagd, so zu denen Ämtern Lein- und
Moruugen gehöret, onm omni juri st aotions tarn äirseta gnam «tili an Herrn
Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherrn von Eberstein auf Morungen und
Rötha ?c. Hochwohlgcb. unter gewissen unter sich festgesetzten Bedingungen laut
des snb ckslo Groß-Leinungen, den 8. August a. o. abgeschlossenen Recesses

cedirct und abgetreten haben und dann Herr Wilhelm Ludewig Gottlob Frei¬
herr von Eberstein als Osssionarius denen Hochwohlgebornen Herren Freiherren
von Eberstein Neuhäusischer Linie, als des weil. Herrn Major Wilhelm's
von Ebcrstein hinterlassenen Herrn Erben, nicht nur diese Cession, sondern auch
zugleich, daß Sie, Herr Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherr von Eberstein,

dieses cediret erhaltene Ins rslusnäi des Vorwerks Rötha omnidus psr-
linsnlüs die jetzige Michael a. o., und zwar in folgender Maße, daß Sie des

weil. Hrn. Major Wilhelm's von Eberstein hinterlassenen Lehnstamm an
sechstausend Gülden ans dem Vorwerke Rötha gegen 4 pro vsnl Interessen be¬

halten und den Überrest des Reluitionsquanti an eintausend zweihundert
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und zwei und zwanzig Gülden 14 Groschen und 4 Pfennige an die ge¬
meinschaftliche Erbschaftskasse des weiland Hrn. Major Wilhelm's von Eber¬
stein oder an den jetzigen Herrn Kassenführer baar bezahlen wollten, zu exercircn
Sich resolviret hätten, schriftlich bekannt gemacht; Als haben die Hochwohlgebornen

.M Herrn Freiherren von Eberstein Neuhäusisch er Linie nebst ihrem Herrn
? - Mitinteressentcn, Hrn. Wilhelm Ludewig Gottlob Freiherrn von Eberstein, als

tüsssioimrio den heutigen Tag zu einer Zusammenkunft allhier zu Worringen,
um dieses Reluitions-Geschäfte zu realisiren, zu bestimmen, sich mit einander
einverstanden und beliebet.

Dieser Übereinkunft gemäß haben sich also aoko Herr Hauptmann Alb recht
Rudolf Freiherr von Eberstein Hochwohlgeb.; Herr Hauptmann Leopold Wilhelm
Freiherr von Eberstein Hochwohlgeb. und Herr Hauptmann Friedrich Ludwig
Wilhelm Freiherr von Eberstein Hochwohlgeb., allerseits auf GeHofen, als Herren
Interessenten der gemeinschaftlichen Erbschaft des weiland Hrn. Major
Wilhelm's von Ebcrstein, allhier eingefunden und gegen den Hierselbst gegen¬
wärtigen Herrn dsssioimrirrm Herrn Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherrn von
Eberstein Hochwohlgcb. dcklariret, wie Sie hiermit in das Exercitium des cedirtcn
lluris ostuomli des Vorwerks Rötha samt allen dessen Ein- und Znbehörnngen
unter denen Bedingungen

1) daß der von dem weiland Hrn. Major Wilhelm von Eberstein hinter-

lassene Lehnstamm an 6000 Mfl. jedoch abs^ris omni novakicms in
Ansehung der Münzsorten, welche ^.o. 1718 dem innern Gehalt nach weit
besser gewesen als die gegenwärtig knrsirenden, und auch nur auf 1 Jahr
gegen 4 pro Liönl Interessen auf dem Vorwerke Rötha stehen bleiben
sollte, und 2) daß der Herr Liossiooarias Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob
Freiherr von Eberstein sich obligirete, das Agio ans den Rest des Relnitions-
guanti derer 1069 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. nach dem Werths oder innern Ge¬
halte derer ^.o. 1718 im Kurs gewesenen Münzsorten der gemeinschaft-

' W lichen Erbschaftskasse nach einem einzuholenden pflichtmäßigen Sonsal-
^.Itsskats nach und nach zu zahlen und zu bonificiren, auch 3) daß mit
diesem Reste des Relnitionsquanti an 1069 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. eine ge¬
meinschaftliche Erbschafts-Passivschnld getilget werden sollte,

nicht nur konsentireten, sondern auch dem Hrn. döWionaeio Herrn Wilhelm
Ludwig Gottlob en Freiherrn von Eberstein unter denen obbemeldtcn und

sich vorbehalten«! Bedingungen das Vorwerk Rötha vom. omrridrrs psrkinöirims
kraft dieses übergeben wollten.

Wie nun der Herr vsssiormr-irrs Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr
von Eberstein dieses alles bestens acceptirete, die soll dio. 1, 2 st 3 stipulirten
Bedingungen zu erfüllen angelobte und den Überrest des Relnitionsquanti an
eintausend und neunundsechzig Thaler 20 Groschen und 4 Pfennige an den
Herrn Hauptmann Albrecht Rudolf Freiherrn von Eberstein, als gemeinschaft¬
lichen Herrn Kassenführer, in folgenden Sorten, als 600 Thlr. in vollwichtigen
I^ouisä'oo g, 5 Thlr. und 469 Thlr. 20 Gr. 4 Pf. in kursmäßigen Konventions-
Species-Thalern und kursächs. konventionsmäßigem Gelde sogleich baar ans-
zahleten, sich aber dabei noch vorbehielten, daß, da er von Michael a. o. an
erst in den Genuß der Nutzungen des Vorwerks Rötha und dessen Pertinentien

trete, der ll'srmioms a quo der Lehnstammszinscn hingegen Johannis a. o. wäre, die
gemeinschaftliche Erschaftskasse die Lehnstammszinscn von Johannis a. o. bis Michael
o. o., und also auf Jahr, von dem auf dem Vorwerke Rötha stehen bleibenden
Lehnstamm beitragen müßte; Also haben der Hr. Hauptmann Albrccht Rudolf
Freiherr von Eberstein diesen Rest des Relnitionsquanti an 1069 Thlr. 20 Gr.
4 Pf. in Empfang genommen, darüber unter Entsagung der Ausflucht des
Richtempfangs in bester Rechtsform und mit der Kondition, dieses Reluitions-
quantnm auf der Hütte zu Leinungen zu deponiren, quittirct und dem Herrn

vossiormrio die Kondition wegen derer ans üi Jahr zu bezahlenden Lehnstammszinsen
nebst denen übrigen Herren Interessenten accordiret, sich aber überhaupt einander

is*



!

— 180 —

wechselseitig die landübliche Gewähr in Absicht dieses Relutionsgeschäftes stipuliret
und gelobet. Nachrichtlich ist solches von mir, dem hierzu reqnirirten hiesigen
Beamten anhero bemerket, wieder vorgelesen und sowohl von allerseits Herren

Interessenten genehmiget, auch von Hochdenenselben eigenhändig mit unterschrieben
worden nt, sup.

Gottfried Johann Andreas Koch.
Albrecht Rudolph Freiherr Eberstein.
Leopold Wilhelm von Eberstein.
Friedrich Ludwig von Eberstein.
Wihelm Ludwig Gottlob Frhr. v. Eberstein.

4vt»m Morlinge», den 4. Gktbr. lllll.

Obgleich vermöge eines Protokolls 6s boöisrno Herrn Wilhelm Ludwig
Gottlob Freiherrn von Eberstein der von dem weiland Hrn. Major Wilhelm
von Eberstein hinterlassene Lehn stamm an 6000 Mfl. auf dem Vorwerke Rötha
auf ein Jahr gegen 4 pro 0snt Interessen annoch überlassen worden; so ver¬
binden sich dennoch Hr. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr von Eberstein,
diese ihren Herrn Vettern, dem Hrn. Hauptmann Leopold Wilhelmen, dem Hrn.
Hauptmann Alb recht Rudolfen, Gebrüdern Freiherrn von Eberstein, und Hrn.
Wolf Heinrichen Freiherrn von Eberstcin, ingleichen ihren beiden Herren
Brüdern, dem Hrn. Hauptmann Friedrich Ludwig Wilhelm und dem Herrn
Major Karl Heinrich Wilhelm, Gebrüdern Freiherrn von Eberstein, davon
zukommende Antheile mit 5 pro 0snt zu verinteressiren, welches die letztern
bestens aeccptiret und diese Registratur auf beschehenes Wiedervorlesen nebst
dem Herrn vsssionario eigenhändig mit unterschrieben haben. Wie oben.

Gottfried Johann Andreas Koch, welcher auf Requisition dieses
Protokoll geführet hat.

Albrecht Rudolph Freiherr v. Eberstein.
Leopold Wilhelm v. Eberstein.

Friedrich Ludwig v. Eberstein.
Wilhelm Ludwig Gottlob Frhr. v. Eberstein.

4vtn, de» von dem ll. pr. Hauptmann Ernst u. Elirrstein, für sich und in auf¬
hallender General-Vollmacht feines vrudcrs, des b. pr. Majors Karl u. E.,
wegen Einziehung des auf dem Gute Morungen gestandenen Lchnstammes
von liststll Mfl. ausgestellten lirurrs betreffend. Ergangen uor den frriherrl.
Ebcrsteinschcn Gerichten des Harras' und Trebrnifchc» Ritterguts in Gr-
Hofen l8lS.

Auf Grund der Erbvcrgleiche v. 1718 u. 1721 stifteten Christian

Ludwig's v. Eberstein sieben Söhne für^den Mannesstamm der Neuhäuser

Linie einen Lehnstamm im Gesammtbctrage von 42 000 Alst, in der Art,

daß ein jeder von ihnen von seiner ihm zugefallenen Erbportion, bestehe

diese in Gütern oder Hypotheken, den übrigen zu Gunsten die Summe von

6000 Alst. ^ 5250 Thaler unverschuldet lassen sollte. Dieser in den Gütern

gegen landttbliche Verzinsung zu 5 p. E. stehende Lehnstamm sollte also ans

keine Weise beschwert werden, „es wäre denn, daß er solchen anderwärts

in, Kurfürstcnthumc Sachsen hinwieder versicherte oder sich anderergestalt

mit seinen Geschwistern und Lehnfolgern vergliche, welchenfalls ihm kein

Hindernis gemacht, sondern willig gesüget werden soll". Den,gemäß hatte

der Jägermeister Christian v. E. seinen Lehnstamm mit Morungen ver¬

sichert. Christian's Enkel, die Gebrüder Ernst Karl Rudolf Ludwig v.

Eberstein zu Groß-Leinungen, k. pr. Hauptmann a. D., und Karl Heinrich

Wilh. Christian v. E. zu Bielefeld, k. pr. Major"), glaubten nun, sich mit

? unterschreibt ober die für seinen Bruder Ernst ausgestellte Vollmacht 6. 6.
Minden 31. Biai 182V mit „Karl Heinrich Christian Ludewig v. Eller-Eberstein.

5
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dem ihnen allein zustehenden Lehnstamme größeren Vortheil verschaffen zu

können, als ihnen die Zinsen von 5 p. E. gewährten, wenn sie denselben

kündigten. Diese Kündigung erfolgte auch am 21. Nov. 1817, indem die

genannten Brüder zugleich versprachen, sich mittels gerichtlichen Reverses

verbindlich machen zu wollen, ihren Lehnstamm mit den ihnen aus dem

Harrasischen und Trebraischen Gute zu GeHofen und deren Einkünften zu¬

stehenden Vi3 zu versichern, und zwar dergestalt, daß, falls ihre Branche bis

auf 4 Augen oder 2 Köpfe ausgestorben sein würde, sie gehalten und ver¬

bunden sein sollten, dieses Kapital der 6000 Mfl. von ihren Revenüen an

abgedachten Gütern, als Lehnserben, nach der Disposition der Familie sogleich
und vollständig wiederum herzustellen.

Da dieser Antrag der Morunger Branche den Recessen v. 1718 u. 1721

ganz konform war, so wurde die geschehene Kündigung des auf Morungen

haftenden Lehnstamms unter Voraussetzung der angebotenen Versicherung

und auszustellenden gerichtl. Reverses genehmigt, und zwar a) am 22. Nov.

1817 von den: zur Wolf Dietrichschcn Branche gehörigen Frhrn. Heinrich

Wolf v. E. zu Groß-Leinungen und den Mitgliedern der Dillenburger

Branche: Wilhelm Karl Lorenz in Horla für sich und seine sämtl. Ge¬

schwister Karl, Ernst, Moritz, Gustav, Franz und George (Kinder des

Hofraths Wilhelm); 1>) am 20. Januar 1818 von dem k. pr. Domainen-

und Forst-Einnehmer Joh. Wilh. Ferd. Kaupisch zu Halle a. S. in Vollmacht

des ebenfalls zur Dillenburger Branche gehörigen Staatsminister Karl

Theodor Frhrn. v. Eberstein zu Mainz.

Der von den: Hauptmann Ernst für sich und in Vollmacht seines

Bruders Karl ausgestellte Revers ä. ck. Groß-Leinungen und Bielefeld,

20. Okt. 1818 findet sich abgedruckt in meiner „Beigabc" v. 1875 u. 1878.

Bei Gelegenheit der Ausführung des Gesetzes v. 1877 über Aufhebung

der Lehne in den Provinzen Sachsen w. bezüglich des letzten gemeinsamen

Familienbesitzes GeHofen fiel der Morunger Lehnstamm selbst den Mitgliedern

der Morunger Branche (Karl und Balduin) heim, wohingegen die nach

K 10 dieses Gesetzes der Dillenburger Branche zustehende Allodifikations-

Quote a 5 x. d. der letztern (an Vetter Bruneis und an mich und meinen

Bruder Moriz an: 7. Okt. 1880) ausgezahlt wurde.



Das Testament der Frau Friederike Christiane Freisr.
von Möllendors geb. Freyin von Eberstein.

Nach ihrer Verordnung für Freunde und Bekannte zum Druck befördert, und mit einer
Einleitung versehen, von ihrem Testamentsvollzieher A, G. Witschet.

Sangerhausen,gedruckt bei H. A. Weichelt, P28.

Nach des Baron Gottlob v. Eberstein Tode (ff 4. Febr. 1805 zu
Morungen) kam seine rechte Schwester Friederike Christiane, vermählt ge¬
wesen mit dem kursächs. Lieutenant Zoh. Adols v. Möllen dorf, durch
Erbschaft und Kauf in alleinigen Besitz von Morungen und Rötha, aus
welchen Gütern sie für ihren Großneffen Emil v. Eller-Eberstein (Enkel
ihres Stiefbruders Friedrich L. W.) im Jahre 1818 bezw. 1825 ein
Fideikommiß stiftete.

Betreffs der sonstigen in dem Testamente enthaltenen, für die Eber¬
steinische Familie ungünstigen und lästigen Bestimmungen hatte es nun
freilich nicht die geringste Bedeutung, wenn es der Frau v. Möllendorf
auf Autrieb ihres, der Familie Eberstein nicht wohlgesinnten Geschäftsführers
über Morungen im Jahre 1818 eventuelle Verfügungen zu treffen beliebte,
zu denen sie kein Recht hatte. Denn damals schwebte noch der große Mans-
feldische Konkursprozeß,der bekanntlich in allen Instanzen zu Gunsten des
preußischen Fiskus entschieden worden ist, sodaß damals die Wicdereinlösung
der nur wiederkäuflich besessenen Ämter Lein- und Morungen Seitens
des Fiskus unmittelbarbevorstand. Daß später die Familie das wirkliche
volle Eigenthumsrechtan den Gütern erlangte, ändert hieran nichts.

Aus besonderem Wohlwollen gegen meinen Vater, den Major Gustav
Adolph Frhrn. v. Eberstein, von der Dillenburger-Branche, der mit seinem
Bruder Moritz in der Schlacht bei Auerstädt sich außergewöhnlichausge¬
zeichnet und deshalb Königliche Anerkennung und die huldvolle Zusicherung
erhalten hatte: „Ich werde ferner für euch sorgen" — ließ König Friedrich
Wilhelm III. Gnade für Recht ergehen, sodaß von dem Augenblicke an
die Ebersteinische Familie die mansfeldischen Güter nicht als ererbtes oder
erkauftes Eigenthum, sondern als Königliches Geschenk besaß.

Vor Ausführung dieses Gnaden-Aktes aber war die Frau v. Möllendorf
vom Schauplatze der Lebenden abgetreten. Was diese daher nicht besaß —
konnte sie auch nicht verschenken! Es henkten ja auch schon die Nürnberger
keinen, sie hätten ihn denn zuvor.

Der Abdruck des Testaments*) wird durch den Herausgeber eingeleitet
durch eine biographische Skizze der Frau v. Möllendorf:

Warum dieß von Frau von Mölleudorfgeb. v. Ebersteiu am 3ten April 1818
errichtete, nach ihrem am lOten December 1827 erfolgtenAbleben, den 13ten December
1827 eröffnete Testament im Druck erscheint, sagt der 8 27. desselben.

Wenn aber hier einiges Formelle desselbenvermißt werden sollte, so liegt der
Grund dieser Weglassnng darin, weil ein Königl. Hochlöbl. Oberlandesgericht zu



Frau Friederike Christiane geschiedene Freifrau von Möllendorf
war den 18. September 1759 zu Mohrnngen in der ehemaligen Grafschaft
Mansfeld, Churfächsischer Hoheit, geboren, und die zweite Tochter des Gräfl.
Stolbergischen Hof- und Jägermeisters August Christian Wilhelm Freihr.
v. Eberstein auf GeHofen und Mohrnngen, aus dessen zweiter Eher mit Eber¬
hardine Louise von Trebra, aus dem Hause Braunsrodc bei Heldrnngen.
Sechs Jahr alt, verlohr sie schon ihren Vater und war nun, nebst einer altern
Schwester und ihrem jüngern Bruder, der Erziehung der Mutter, einer für jene
Zeit sehr gebildeten Frau überlassen. Diese, deren mütterliche Sorgfalt ärztliche
Hülfe für das zarte Alter ihrer Kinder immer nah zu haben wünschte, zog mit
denselben bald nach Sangerhausen, und kehrte mit ihnen nicht eher wieder nach
Mohrnngen zurück, als bis sie ihren Sohn einem Hauslehrer anvertrauen
konnte, der zugleich den ältern Töchtern Unterricht ertheilen sollte. Die eigent¬
liche Bildung der Töchter fiel nun in den Zeitraum, welcher sich durch den
Geschmack all Misticismns und Schwärmerei, der gewöhnlichen Folge unruhiger,
trüber Zeiten, auszeichnete, wo des jungen Werthers und Siegwarts Leiden die
jungen Herzen so sehr bezauberten und reiche Nahrung einer kränkelnden Phan¬
tasie gewährten. Das stille romantische Mohrnngen, das, eine sichere Bucht vor
Stürmen, wie der Natur, so des Lebens, von hohen die Umgegend beherrschen¬
den Bergen*), Ruinen der ältesten Vorzeit und schauerlichen Waldungen dicht
umschlossen wird, beförderte diesen Hang des Zeitgeistes nicht wenig. Nach-
theiligc Wechselwirkungen für Körper und Geist erzeugen sich dann leicht, unter
deren anhaltenden Einflüsse in jungen Gemüthern eine jenem Hange sich hin¬
neigende Temperaments- und Characterstimmnng fürs ganze Leben so leicht ent¬
wickelt wird. Hier waren nun überdieß hypochondrische Hauslehrer nicht ge¬
eignet ihre Zöglinge durch diese Doppelströmung glücklich durch zu leiten und
vor dem reißenden Strudel zu bewahren. So kam es denn, daß sehr früh
schon bei unserer Verewigten jener Hang vorwaltete das Leben in einem trüben
Lichte zu erblicken, der sie bei dem kleinsten Anstoße die unglücklichste Wendung
ahnen ließ, und ihr so, mitten im Genüsse der heitersten Gegenwart, am reinen
Horizonte oft die schwärzesten Wolken der Zukunft herauf führte.

Hierzu kam, daß bald darauf in den Jahren, die dem Weibe dem schönsten
Genuß gewähren, ihr wirklich kein beneidenswerthes Loos fiel. Sie hatte früh¬
zeitig mit Zustimmung ihrer Mutter, deren Klugheit hier an der gefährlichen
Klippe der gewöhnlichen Muttereitelkcit, die Tochter bald verheirathet zu wissen,
scheiterte, zu rasch eine Ehe mit einem Manne geschlossen, der bloß von einem

Naumburg dasselbe noch besonders iu beglaubigte» Abschriften au sämtliche Theilhaber
hat gelangen lassen, daher es überflüssig war solches auch für Verwandte, Freunde
und Bekannte hier zu wiederholen. Sollte das Wenige, was ans dem Leben der
Verfasserin als Einleitung vorausgeschickt ist, nicht von selbst Entschuldigung finden,
so bittet darum

Brücken den 19. Mai 1823. der Herausgeber.

*) Der Mohrunger Schloßberg, hinter welchem dicht noch höhere waldige Gipfel
sich erheben, hat nach einer vom Herrn Markscheider Müller angestellten Barometer-
Messung 1144 Fuß Höhe, gegen den Spiegel der Nordsee, gleich der Höhe der Rothen¬
burg bei Kelbra. Obgleich dieser Berg mit seinen Ruinen wegen seiner höhern waldigen
Umgebung von fern weniger bemerkt wird, so ist doch die Aussicht von ihm in einen
Theil der goldenen Aue und Riethgcgcnd um die Unstrnt, nach Sachsenburg hin, über¬
aus reizend, weil sie einen so lieblichen Vordergrund hat, der gewöhnlich andern
berühmten Bergaussichtcn fehlt. Das Panorama, welches sich von diesem Standpunkte
aus mit den mannichfaltigsten in der Mitte liegenden Schattirungcn darbietet, wird
rechts von den Gebirgen des Vorderharzes und links der Finne in der Mitte aber
von der Bergkette des Kyffhäusers und des Thüringer Waldes begrenzt. Hier bildet
nicht selten der Horizont, wenn er im reinen Aether ans den dunklen Tinten der
Wälder abschneidet, einen italienischen Himmel wie ihn ein Landschaftsmahler in Azur¬
bläue darzustellen nie wagen wird. Das vordere Thonschiefergebirge des Harzes
nimmt hier, auf der Mittagsseite desselben, seinen Anfang.



ihrer Bewerber für die ältere Schwester eingeführt war, um die vorgebliche
Weisung zu beseitigen, daß erst diese verheirathet sehn müsse ehe an die jüngere
gedacht werden könne, und nun durch Gestalt, Glanz, Aufwand und Betragen
nicht die sanftere ältere, wohl aber die muntere Jüngere einnahm. Die Ver¬
bindung war zu eilig vollzogen worden, bevor man sich gegenseitig nach characte-

ristischcn Eigenschaften und Neigungen oder auch nur nach äußern Verhältnissen
kennen gelernt hatte, welchen letztem gemäß man sogleich zur stillen Häuslich¬
keit hätte flüchten müssen, wozu das sichere Einkommen des jungen Mannes
bloß hingereicht hätte.

Der Mangel oft an den nöthigsten häuslichen Bedürfnissen blieb als noth-
wendige Folge nicht lange aus, und drückte vorzüglich die Hausfrau. So ver¬
strichen beinah drei Jahre, während welchen diese Ehe mit zwei Töchtern ge¬
segnet wurde, davon die eine nach zehn Monaten, die andre gleich in den ersten
Tagen nach der Geburt starb. Dennoch wurde das Band derselben immer
lockerer, besonders als ihre Schwester sie in Sangerhausen besuchte, au den
schon einmal eingeimpften Blattern erkrankte, und auch sie als Wöchnerin an¬
steckte. Jene erlag dieser Krankheit, sie dagegen, vorher eine blühende, mit weib¬
lichen Reizen reichlich gezierte junge Frau, genaß, aber ganz entstellt, so daß
ihr Mann gegen sie immer kälter, und ganz von ihr abgezogen wurde. Dieß
Betragen bewog sie nun die unbekannte Abwesenheit ihres Mannes zu benutzen,
mit ihren Habseligkeiten zu ihrer Mutter nach Mohrnngen zu flüchten, und von
da aus einen Scheidungsprozeß anhängig zu machen, der diese misrathene Ehe
unter mancherlei Umständen und mit Verlust eines großen Theils ihres eben
nicht beträchtlichen Vermögens, wieder löste.

Von dieser Zeit an, nicht für eine eheliche Verbindung wieder gestimmt,
lebte sie in Mohrnngen bei ihrer Mutter und ihrem Bruder Wilhelm Ludwig

Gottlob Freiherr von Eberstein, der, von seinem bergmännischen Studien
zurückgezogen, seine Muße vorzüglich der Philosophie widmete, deren mittlere
und neuere Geschichte auch durch ihn bereichert worden ist. Hier theilte sie ihre
Zeit in die Besorgung der häuslichen Geschäfte desselben, und in die Lesung
nützlicher und angenehmer Schriften, wobei sie es zu einer vorzüglichen
Geschichtskenntniß gebracht hatte. Da aber im Jahre 1800 ihr Bruder sich
verheirathete so zog sie mit ihrer Mutter auf das kleine Guth derselben nach
Brücken.

Mit dem Tode ihres Bruders, der 1805 kinderlos starb, kam das Guth

Mohrungen mit Rötha auf ihre Mutter, und nach deren Ableben im März 1818
ans sie selbst als einzige Erbin. Diesen Besitz, eigentlich der Hälfte des ehe¬
maligen Gräfl. Mansfeldischen auf Wiederkanf seit 1562 von den Grafen von
Mansfeld veräußerten Amtes Mohrungen, das seit der Mitte des siebzehnten
Jahrhunderts die Familie von Eberstein besessen hatte, nahm aber schon im
ersten Jahre der Königl. hohe Fiscus in Anspruch. Der Wiederkaufspreis —
denn zu einem andern Verkauf hatte der Churfürst von Sachsen, als Oberlehns¬

herr seine Einwilligung nicht gegeben — war nehmlich in jener Zeit dem
Werths des Guthes reichlich angemessen gewesen, jetzt aber nicht mehr, da seit
dem, besonders bei Waldboden, der Werth des Grundbesitzes sich so sehr gehoben
hat. Deshalb glaubte der Fiscus, wenn er von dem ihm zustehenden Wieder¬
kaufsrechte Gebrauch machte, beträchtlich zu gewinnen. Eine so liebe und ein¬

trägliche Besitzung für sich und ihre Familie verloren zu sehen, machte ihr nicht
wenig Bekümmerniß, daher sie, wie ihr Testament bezeuget, damals dieß bloß
befürchtend, durch Aufopferungen solche sich zu sichern bereit war. Später
wurde sie dagegen bestimmt, die Entscheidung über den Besitz von dem Aus¬
gange eines Prozesses zu erwarten, da verschiedene Rechtsgründe, aus Gesetzen

entlehnt, die vor der Königl. Preuß. Besitznahme hier gültig waren, jener For¬
derung von Seiten des hohen Fiscus entgegen standen. Nach dem Napoleon-

scheu Gesetze, das sieben Jahr hier bestand, war nehmlich jedes Wiederkaufs¬
recht schon nach Verlauf von fünf Jahren verjährt, und nach dem Chursächsischen
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konnte aus einem Erkenntniße das 1713 gesprochen und nicht zur Vollziehung
gebracht worden war, gar nicht mehr, wie doch hier geschah, geklagt werden.
Ücberdieß konnte sich der klagende Fiscus nicht streng juristisch legitimiren, wie
das Wiederkaufsrecht auf ihn übergegangen seh. Diese und andere Entgegen¬
stellungen fruchteten nicht. Im Anfange des Jahres 1824 wurde auch in der
Revisionsinstanz die Familie von Eberstein verurtheilt, überdieß gegen einen
1621 erniedrigten Preis ungeachtet der Oberlehnsherr früher in einen beträcht¬
lich höhern gewilliget hatte, mit einigen Aufgelde an Agio, die Güther abzu¬
treten. Dieß wäre auch vollzogen worden, wenn man sich nicht an die Gnade
Sr. Majestät des Königs gewendet hätte, der aus angestammten Billigkeits¬
gefühl die Härte des Rechtsspruchs höchst gnädig erwägend, die Vollstreckung
desselben hemmte und nach Eingang eines Gutachten Seines Staatsministerii
in der Sache zu entscheiden zusagte. Dieser Allerhöchsten Entscheidung hat nun
seit dem die Familie von Eberstein vertrauensvoll entgegen gesehen, weshalb
auch Fran von Möllendorf ihr vor diesem Prozesse abgefaßtes Testament, rück¬
sichtlich der Bestimmung über ihr vorzüglichstes Eigenthum, nicht umzuändern
für gut befand. Daß ihr aber die Ungewißheit dieses Besitzes manche Sorge
gemacht hat, ihr die seit ihrer unglücklichen kurzen Ehe an steter Hysterie litt,
die wegen ihres überreizbaren Nervensystems sie doppelt plagte, läßt sich leicht
schon aus dem Frühergesagten abnehmen.

Hysterie ist die Feindin ihrer Jugend wie ihres Alters, ja man kann sagen

ihres ganzen Lebens gewesen. Durch sie wurde ihr jede Lebensfreude, die sie
in spätem Jahren, der glücklichen äußern Verhältnisse halber in so reichem
Maaße hätte genießen können, vergällt. In der Schule des Aesculap holte sie
daher beständig Rath, so daß nicht leicht ein Tag ohne Anwendung ärztlicher
Mittel vorbei ging. Dieß stäte Streben nach einem Wohlseyn in dessen Besitz
man sie schon wähnte, besonders wenn man sie in Gesellschaft sah, wo die an¬
genehmste Unterhaltung von ihr ausging, machte daß man sie oft verkannte,
ihren Klagen über körperliche Leiden weniger Gehör gab, und sie einer über¬
spannten Einbildungskraft zuschrieb. In frühern Jahren mochte wohl zuweilen
dieß letztere auch der Fall gewesen seyn, allein in spätem gewiß nicht, wo man
sah, wie sie jede Gesellschaft, außer dem Kreise ihrer Umgebung und nähern
Bekannten floh, oft von innerer Uruh getrieben bald dieses bald jenes Geschäft
höchst aufgeregt anfing und den traurigen Wechselwirkungen, welche ein leiden¬
der Körper auf den Geist und umgekehrt hervor bringt, oft unterlag. Da konnte
man nur äußerst selten noch von ihr gewinnen, daß sie einige aus den Leben

aufgegriffene Karrikaturen in Stellung und Sprache, zeichnete, welches sie sonst
zur allgemeinen Freude der Gesellschaft meisterlich ausführte, man mußte viel¬
mehr immer fertig seyn, den Krankenpfleger zu machen, der nicht immer sym-
pathisirt und durch allzureges Mitgefühl die Leiden des Geistes steigert, sondern
vielmehr diesen abzulenken weiß, ohne sich unempfindlich zu zeigen. Sie war

in der That oft mitleidenswerth krank, ohne eben die Symptome einer schmerz¬
haften Krankheit zu verrathen.

Alles dieses hatte aber auf ihren hellen Verstand, der in ihren nicht selten
verwickelten Verhältnissen aus der weiblichen Sphäre oft schreiten mußte, keinen
Einfluß. Den richtigen Gesichtspunct fand sie leicht und erhielt sich in dem
angemessenen Takte dem gemäß ihre Schritte einzurichten waren. Wenn sie
auch im Andränge der heftigsten hysterischen Leiden mit keiner Sache sich an¬
haltend beschäftigen konnte, jedes ernste Geschäft durch ein Nichtachten von sich
abwies, so ergriff sie es oft unvermuthet bei steterer Denkkraft wieder, wobei

ihr ausgezeichnetes Gedächtnis; sie bis in die letzten Stunden ihres Lebens tref-
lich unterstützte.

Seit ihrer Blatternkrankheit hat die Verewigte nur einmal an einen
Wec hse lfieber gelitten und sonst, ihre chronischen Leiden abgerechnet an keiner

Krankheit. Aber auch die ihres Todes war blos ein leichtes Fieber, das zwei
Tage vor ihrem Ableben, aus einer Unterleibsbeschwerde entstanden war. Ohne
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die Schrecken des Todes einigermaßen empfunden zu haben vollendete sie am
loten December 1827 Nachts 11 Uhr an einem hinzu gekommenen nervösen
Schlagflusse. Ihre Umgebung, mit der sie vorher noch gesprochen hatte, und
die sie in den Armen eines erquickenden Schlafes versunken wähnte, ward nur
am abnehmenden Athem gewahr daß ganz unmerklich der Engel des Todes ihr
gewinket habe.

Da in den letzten Jahren ihres Lebens die Vollendete über eine Empfindung
im Kopfe klagte, die sie nicht namentlich bezeichnen könne, die aber, wenn Be¬
schwerden des Unterleibs hinzuträten, ihr das empfindlichste Mißbehagen errege
und es bis zum Thränenergießen steigre, so wiederholte sie oft den Wunsch,
nach ihrem Tode secirt zu werden. Ob nun zugleich die Furcht, lebendig
begraben zu werden ihn erzeugte oder sonst eine Ursache, ließ man dahin
gestellt sein.

Der Staabsarzt Herr vi-. Weudroth in Sangerhausen, dessen Ruthes sie
in ihrer letzten Krankheit sich bedient und den sie auch darum gebeten hatte,
erfüllte ihn. So wichtige Abnormitäten, wie die Patientin befürchtet hatte, fanden
sich aber nicht vor, jedoch auf der rechten Seite ihres Gehirns eine steinartig
körnige Masse, ähnlich angehäufter Drüsen, von der Größe einer kleinen Haselnuß
die wohl eine immerwährende Unbehaglichkeit durch einen Druck aufs Gehirn
konnte verursachthaben. Dabei waren daselbst die Blutgefäße sämtlich sehr
erweitert, als Folge des durch Hömorrhoidalbeschwerdcnverursachten Blutandrangs
nach dem Kopfe. Auch wichen Magen und Eingeweide rücksichtlich ihrer Ver¬
größerungund Lage ab, daraus ihr strenger Appetit zu erklären, der, wenn sie
ihm zuweilen nachgab, ihre Leiden erhöhete.

Durch ihre letztwillige Erklärung hat sich uusre Verewigte selbst in morali¬
scher Hinsicht gezeichnet. Da sie nicht allein für ihre Familie, Umgebung und
Dienerschaftmütterliche Sorge getragen, sondern auch zu guten Zwecken und
für Arme, als bleibende Wohlthäteriu,sich ausgesprochen hat. Vorzüglich wurde
sie jederzeit von der Roth armer Kranker gerührt. Hier zeigte sich ihr gutes
Herz höchst theilnehmend, wie sie denn überhaupt mehr durch Leben und Wandel die
geläuterten Begriffe des Christenthumsan den Tag legte, als in Beobachtung
äußerer Formen, woran sie über dieß zu oft ihre Kränklichkeit hinderte. Mit
männlichem Sinne war sie ihren Zusagen getreu, die jederzeit strenge Rechtlich¬
keit auszeichneten. Oft wurde sie zwar leicht aufgeregt,aber eben so geschwind
besänftigt, wenn der begangene Fehler erkannt, oder Ihr eine richtigere Ansicht
ruhig vorgelegt wurde, welches bei ihren lichten Verstände nicht schwer fiel.
Wäre ihr Ziel von der Vorsehung noch weiter gesteckt, ihr Vcrmögenszustand
noch mehr gewachsen und nach einer glücklichenWendung der Mohrnnger An¬
gelegenheiten bestimmter geworden, so würde sie sich ihrem oft geäußerten Vor¬
haben gemäß, in ihrem letzten Willen noch gemeinnütziger und wohlthätiger
gezeigt haben. Als sie diesen abfaßte war sie eben erst in den Besitz ihres
Vermögensdurch das Ableben ihrer Mutter, und mit ihm in so manche streitige
Verwickelung gekommen. Keinesweges war die Aussicht vorhanden in so kurzer
Zeit durch Sparsamkeit dasselbe in einem solchen Zustande hinterlassen zu können.

Jene traurige Erfahrung, welche die Verstorbene in ihrem kurzen Ehestande
gemacht hat, mochte sie wohl auch bestimmt haben, mit dem Vermögen ihrer
Mutter zunächst für deren Verwandtschaft eine Stiftung gründen zu wollen, die
für zwei weibliche Verwandteein anständigesund ruhiges Unterkommen sichere.
Die von Glück weniger Begünstigten, hoffte sie, würden hier den Vorzug haben,
da die Günstlingedesselben die ihnen aufgelegten Einschränkungen nicht sich ge¬
fallen lassen, von selhst heraustreten und jenen Platz machen würden. Hierzu
kam, daß zu der Zeit als sie diese Bestimmungmachte, mehrere vorhanden zu
sehn schienen von den man glauben konnte, daß sie einst eine solche Versorgung
dankbar annehmen würden, indem bei alten Familien-Mannlehngüthernfür die
Töchter wenig gesorgt ist. Sie meinte durch die Sorge für ein unabhängiges
Auskommen einige ihrer Verwandtinnenvor einem zu raschen Schritte, wie sie



bei ihrer ehelichen Verbindung gethan, am besten bewahren zu können. Für
mehrere dieß zu thun, ließ das Einkommen des kleinen Guthes nicht zu. Dieser
Plan mußte aber lange mit ihr herum gegangen sehn; denn kaum war die
Mutter verblichen, als sie nicht ruhete, bis er zu Papiere gebracht und gerichtlich
niedergelegt wurde. Ans dieser Eile, die überdieß nicht zuließ, einen mit dem

, W nicht lang erst in dem Preuß. Herzogthum Sachsen eingeführten Gesetzen be¬
kannten, entfernten Rechtskundigen (im März 1818.) zuzuziehen, läßt sich auch
erklären, warum sie nicht jederzeit dieser ihrer Stiftung den rechten Namen bei¬
gelegt, und ihn mit einem ungehörigen verwechselt, der wohl nach den bisher
geltenden Sächs. Gesetzen die Sache bezeichnet, keineswegs aber nach den jetzigen.

Da es aber nach diesen selbst nicht ans den Namen, sondern auf die Sache an¬
kommt, die keinesweges ungesetzlich ist, so läßt sich nicht erwarten daß daraus
ein Nachtheil für ihre wohlthätige Familienstiftung erfolgen könne.

Eben so hestimmte sie über die Benutzung ihres Mohrnngischen Besitzthums.
Dieß war durch den Zukauf andrer Antheile noch mit einigen Schulden be¬
schweret, und konnte überdieß durch die damals nur noch befürchteten Ansprüche
des Fiscus in seinen Nutzungen vermindert, oder gar in ein Capital verwandelt

werden. Nur einem Einzigen konnte es als ein geregeltes, außer Gemeinschaft
gestelltes Fideicommiß einigen Genuß mit wohlthätigcn Einwirkungen auf seine
Umgebung darreichen. Diesen wählte sie daher aus ihrer nächsten väterlichen
Verwandtschaft. Hier fand aber auch zur Zeit der Abfassung und llebergabe
des Testaments das neuere gesetzliche Erfordernis; zu einem bestehenden Fnmilien-
fideicommisse statt. Nur durch das Einschreiten des höchsten Fiscus konnte der
vorgeschriebene gesetzliche Ertrag zu einem solchen geschwächt werden, da dann
sein Bestehen durch Umsatz in ein Capital, nach der Andeutung der Stifterin
selbst, zu vermitteln wäre. Den Ausgang eines inzwischen entstandenen merk¬
würdigen Prozesses mit der Eisleb-Mansfeldischcn-Berg- und Hüttengewerkschaft
über Angabe des Holzes zur Verkohlung, aus demjenigen Theile des Lein- und

» > Mohrunger Forstes, woraus solches bisher frei verkauft wurde, fürchtet man
hierbei weniger, obgleich schon ein Nachtheiliges Erkenntniß erschienen ist.

Wenn man nnsrer Verewigten als Schattenseite aufbürdet, daß weibliche
Eitelkeit länger als gewöhnlich bei ihr vorgewaltet habe, so muß man erwägen,
daß bei einer Frau, die bis in die letzten Tage ihres Lebens nicht der mindeste
Stumpfsinn drückt, die in einem gewissen Wohlstande, ja man kann, bei einem

so beschränkten Genüsse, sagen, in einem Ueberflusse lebet, dessen sie weder Kinder
noch Enkel und ganz nahe Verwandte aus inniger Zuneigung theilhaftig werden
lassen kann, es keine leichte Sache ist, dieser Erbsünde des weiblichen Geschlechts
zu entsagen. Mütter, Großmütter und Tanten sprechen in einem solchen Zu¬
stande und unter solchen Verhältnissen diese ihre weibliche Eitelkeit freilich auf
eine andre Weise aus. Allein auch diese unschuldige Schwachheit verließ sie in
ihren letzten Jahren. Es machte ihr Vergnügen, solche Gegenstände zwar zu
kaufen, aber um andern damit Freude zu machen, daher sie denn auch keine
Gelegenheit vorbei gehen ließ, um dieß auf eine gute Art thun zu können.
Die Schicklichste und angenehmste gab ihr dann immer das Weihnachtsfest, an
welchem sie lange vorher daraus bedacht war Verwandte, Freunde und Um¬
gebung, auch arme Kinder, ganz im kindlichen Sinne, mit angenehmen Gaben,
die wie bei einer Ausstellung zierlich geordnet wurden zu überraschen.

Kein Jahr aber sing sie so früh schon an hierauf zu denken als in dem
letzten ihres Lebens, gleichsam durch eine geheime Ahndung daß sie das Weih¬
nachtsfest nicht erleben würde, getrieben. Als sie der Tod im Anfang des De-
eembers überraschte, fand man daher schon alles besonders gepackt, eigenhändig

> V bezeichnet und aufgeschrieben, auch waren die Theilhaber schon von ihr selbst

ans Tag und Stunde zur Christbescheerung geladen. So konnte um so leichter
und sicherer ein anderer den sie dießmal, gegen ihre Gewohnheit, zum Ver¬
trauten der letzten Vertheilung ihrer Weihnachtsgeschenke gemacht hatte sich

dieses Geschäfts, ganz in ihrem Sinne, unterziehen. Friede sei ihrer Asche!



I. N. G.

Die Stunde des unvermeidlichen Todes schlagt, nach dem Rathe der weisen Vor¬
sehung, dem Einen früh, dem Andern spät, Einem rasch, dem Andern langsam. Niemand
kennet sein ihm gesetztes Ziel! Daher gereicht es Jedem, dem Gott einige Glücks¬
güther, aber keine Lcibeserben schenkte, znr Beruhigung und Freude, wenn er noch
Veranstaltungen treffen kann, das; seine Wünsche und Zwecke auch da noch in Erfüllung
gehen, wenn er nicht mehr geistig und körperlich hier anordnet und wirket. Jeder
wünscht, daß dasjenige, was er besaß, und an dessen Besitze und Genüsse er sich erfreute,
nicht zersplittert und vergeudet werde, sondern vielmehr an Erben komme, denen er es
herzlich gönnte. Und welcher Biedere strebt nicht darnach, daß er sich, schon entschlafen,
noch gemcinsinnig in Unterstützung guter Anstalten, wolllthätig gegen Arme, erkenntlich
für erzeigte Treue und Pflege, Freundschaft und Anhänglichkeit beweisen könne? Diese
Bewegnngs-Grüude sämtlich, und damit dereinst über meine Verlasscnschaft kein Streit
entstehe, haben auch mich vermögt, jetzt in gesunden Tagen, bei meinem völligen
Bcwnßseyn, und nach reifer Ucbcrlegung eine letztwillige Verfügung oder ein Testament
über meinen Nachlaß hier aufzusetzen.

S 1. Christlichem Gebrauche und meinem Stande gemäß, soll nach meinem tödt-
lichcn Hintritte, mein entseelter Körper ohne großes Gepränge beerdigt werden, da wo
ich entschlafen bin, und daß es dabei weder zu karg, noch zu verschwenderisch hergehe,
auch derjenige, der die Beerdigung dermahleinst besorgt, sich keiner Verdrießlichkeiten
auszusetzen habe, so bestimme dazu von meinem Nachlasse die Summe von Drei¬
hundert Thalern, wovon jedoch auch anständige Trauer für Offizianteü, Diener¬
schaft und Leute genommen werden soll.

Z 2. Eine gleiche Summe von Dreihundert Thalern soll zu einem schlichten,
einfachen Denkmahl auf meiner Grabstätte, wozu vielleicht die Idee noch selbst entwerfe
und unter meinen Papieren zurücklasse, bestimmt sepn. Wenn letzteres aber nicht geschehen,
so sollen der, oder die unten angegebenen Testaments-Vollzieher von einigen Bild¬
hauern sich Risse einreichen lassen, und das geschmackvollste und dauerhafteste, welches
um diesen Preis zu liefern, wählen.

§ 3, Ans Dankbarkeit will zwar selbst ein gleiches Denkmahl meiner sel. Mutter,
der verwittweten Hof- und Jägermeistern!- von Eber stein gb. von Trebra orrichten
lassen, wenn aber hieran gehindert werden sollte, so bestimme hierzu dieselbe Summe
aus meinem Nachlasse und verordne, daß auf gleiche Weise bei der Wahl desselben
verfahren werde.

Z 4. Da mein Vermögen, welches ich künftig hinterlassen werde, vorzüglich in den
von dieser meiner guten Mutter, Louise Eberhardine, verwittweten von Eberstein,
geb. von Trebra jetzt kürzlich ererbten Güthcrn und Grundstücken den wiedcrver-
käuflichen Amte Mohrungen mit Rötha, nebst der dazu gehörigen Hälfte des Lein-
nnd Mohrnnger Amtsforstes, und dem hiesigen amtssässigen Ritterguthe bestehet, so
bestimme über solche folgendermaaßen:

§ 5. Das Amt Mohrungen mit Rötha, und der dazu gehörigen Hälfte des Leiu-
nnd Mohrnnger Amtsforstes — oder, wenn ich mit den Erben des Herrn Hofrath und
Herrn Kriegsrath Gebr. von Ebersteiu, auseinander gesetzt bin, derjenige Antheil des
genannten Lein- und Mohrnnger Amtsforstcs, der mir wegen Mohrungen und Rötha
zugefallen ist, — soll nebst Jnventario und Mobilicn auf dem Vorwerke zu Mohrungen,
wenn ich nicht üher letztere, welches ich mir vorbehalte, noch besonders bestimmen sollte,
da solches alles von der von Ebcrfteinschcn Familie herstammt, auch dieser Familie, jedoch
nur der sogenannten Mohrnngischen Linie derselben, als ein Mojorat für die männ¬

liche Abstammung fideikommissarisch verbleiben, daß jedoch zuerst als solches,
der älteste Enkel meines zu Großleinungen verstorbenen Stiefbruders, des Hauptmann
Friedrich von Ebersteiu, nehmlich der älteste Sohn des jetzigen Major Karl von Ebcr-
stein zu Minden, mit dem Taufnahmen Emil nach meinem Ableben als ein Fidei¬
kommiß benutzen soll, ohne daß er nöthig hat, das Geringste an seine andern Geschwistern
abzugeben. Es soll also das Alter in der erstgeborenen Linie entscheiden, so, daß wenn
dieser Emil nach Hinterlassung männlicher Nachkommenschaft sterben sollte, wiederum
dessen ältester Sohn, wenn aber ohne männliche Nachkommenschaft, dessen zweiter Bruder,
mit seinen ältesten männlichen Nachkommen folge, und wenn es diesem Zweiten eben
so wie dem Ersten ergehe, der dritte Bruder u. s. w. als fideicommissarischer Inhaber
des Majorats eintrete. Im Fall aber Wider Vermuthen die angegebene ganze von
Ebersteinische Mohrungischc männliche Linie ausstürbe, so soll dieses Majorat in
gleicher Folge, nach dem Majoratsrechte, auf den ältesten männlichen Abkömmling
meines Onkels, mütterlicher Seite, des Major Gottlob von Trebra auf Neudeck
und dessen älteste mjännliche Nachkommen, und so fort übergehen.
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Z 6. Da auf diesem Amte Mehrungen und dessen Zubehör Lehnstämme haften,
nehmlich der Major Wilhelm von Eberstciuischc auf Rötha, und auf Währungen selbst
noch, jetzt da ich testire — der größte Theil des Lehnstammes der Ebcrstein-Mohrungischen
Linie, überdies; auch die sämtlichen Capitalschulden, so ich hinterlassen werde, sowohl
von meinem scel. Bruder zum Ankauf der andern Hälfte von Mohrungen und des
Dorfes Rötha nebst Zubehör, als auch von meiner seel. Mutter und mir zur Abzahlung
des erwähnten Mohrungischen Lehnstamms, nach vor Kurzem geschehener Aufkündigung
und vielleicht, — noch in Zukunft — zur Erlangung der Erblichkeit über das Amt
Mohrungen w. nach Hebung des Wiedcrkanfs, gegen ein Aversionalquantum an den
hohen Fiscus, gemacht worden sind, so bestimme, daß alle und jede dieser meiner
Capitalschulden, welche ans meinen Rechnungen zu ersehen, dem von mir oben S. 5.
bestimmten Majoratsinhabcr des erwähnten Amtes nebst Zubehör zur Last fallen sollen.

§ 7. Es sollen aber alle die bei meinem Ableben vorhandenen Schulden von
dieser Majoratsnntzung des Amtes Mohrungen nebst den obangcgebenen Pertinenzien
getilget werden, auch selbst diejenigen, welche noch gemacht würden, wenn wie ange¬
geben, gegen ein Aversionalguantnm das Wiederkaufsrecht dem hohen Fiscus erst nach
meinem Ableben abgekauft werden sollte. Deshalb soll die bei meinem Tode bestandene
Administration des Amtes Mohrungen nebst Zubehör der, ich die Betreibung der
Lösung des Wiederkaufs zu besserer, gewisserer und freierer Benutzung desselben zur
Pflicht mache, so lange noch fortbestehen, bis die Schulden sämtlich von der Hälfte
der reinen Einkünfte des angegebenen Majorats bezahlt sind. Inzwischen hat die
Administration dem. Majoratsinhabcr nur die andere Hälfte dieser reinen Einkünfte
auszuzahlen, die Administrationsrechnnng aber, woraus der reine Ertrag (d. h. das¬
jenige, was nach Abzug der Erhaltungs- und Verwaltnngs-Kosten des Amtes, so wie
auch der zu erlegenden Zinsen von den Schulden und der aimewicsenen Leibrenten und
Alimentgelder übrig bleibt,) hervorgehet, alljährlich dem Majoratsinhaber und den
nachher aufgeführten Senioren der Familie vorzulegen.

S 8. Obgleich der Majoratsinhaber bei keinem andern, als vorerwähnten Falle,
der Hebung des Wiederkaufs durch ein zu erlegendes Aversionalquantum, eine Schuld
auf das Amt Mohrungen und Zubehör machen darf, die auf vorbeschriebene Weise zu
tilgen ist, so ist ihm doch nachgelassen, bei einem etwa vorgestoßenen Unglück, z. B.
durch Feuer, wo die Brand-Cassc besonders zu Herbcischaffung neuer Mobilien in die
Majoratsgebäudc nicht zureiche, die Summe von Sechshundert Thalcrn zu borgen, jedoch
nicht darüber, welche Schuld aber in den nächstfolgenden Jahren alljährlich mit Zwei¬
hundert Thalern aus den Einkünften wieder abgetragen werden müsse.

H 9. Sollte aber beim hohen Fiscus, wider alles Vermuthen, kein Erblichkcits-
gesuch statt finden, und das Amt ohne billige Rücksicht ans die vielen Kränkungen und
Bedrückungen, die die Amtsbesitzcr bei Benutzung desselben, als wicdcrkäufliche Besißcr,
haben erfahren müssen, wirklich eingelöset werden, so soll diejenige Geldsumme, welche
ersterer mit den Meliorationskosten herausgiebt, so auch dasjenige, was aus dem
Verkauf des Jnventariums und der vorhandenen Mobilien an den Meistbietenden
gelösct worden, zusammen als eine Majoratsnutznng nach oben weitläuftig beschriebener
Folge verbleiben. In dieser Hinsicht sollen alsdann obenerwähnte Schulden, worunter
die Lehnstämme mit zu rechnen, wenn dieselben noch nicht, oder noch nicht völlig bezahlt
sind, davon abgehen, das Uebrigc aber entweder zum Ankauf eines Guthes verwendet,
oder blos gegen sichere Hypothek aussein, oder ein Paar Güther gegen landübliche
Zinsen ausgethan werden.

Z 10. Wenn aber die oben zu dieser Majoratsnutzung eingesetzte von Ebcrsteinische
Familie dieses Testament angreifen, oder das ihr hier bestimmte Majorat aufheben,
das Amt Mohrungen nebst oberwähnten Zubehör und Pertinenzien ganz oder theil-
weis veräußern und das Kaufgeld, wie kürzlich den Mohrungischen Lehnstamm, unter
sich vertheilen wollen, so soll diese ganze Familie für erloschen erachtet, von meinem
Testamente ganz ausgeschlossen und die Majoratsnutznng des Amtes Mohrungen w.
oder dessen Aeqnivalentes (nach H. 9.) ans die §. 5. angegebenem von Trebarische
Familie in gleicher Folge für die männliche Abkunft derselben übergehen.

Z 11. lieber mein Ritterguth allhier zu Brücken, das ein Grundstück ist, welches
sowohl von meiner guten Mutter Vermögen, als auch von ihren Ersparnissen erkauft,
gebaut und meliorirt worden ist, bestimme ich also; daß solches Ritterguth allhier nehst
Pertinenzien, so wie auch dein daselbst befindlichen Jnventario und Mobilien, wenn ich
nicht über solche noch besonders verfügen und etwas ausnehmen sollte, dankbarlich von
mir zum Nutzen ihrer, der von Trebraischen Familie folgendermaßen bestimmt
sey. Es hat nehmlich von den vier Stiefbrüdern meiner scel, Mutter nur einer, der
Major Gottlob von Trebra auf Neudeck drei Söhne hinterlassen, von welchem bis



jetzt nur die beiden ältesten Nachkommen und unter solchen mehr Töchter als Söhne
haben. Es soll daher dieses Gut zu Brücken mit den vorhandenen Jnventario und
Mobilien zu einem Majorate für die weibliche Linie derselben verbleiben, also daß
nach meinem Ableben zwei Fräulein von Trebra, eine von den nnverheirathetenTöchtern
des Königl. Preuß. Kriegs- und Stenerraths Herrn Ernst von Trebra auf Brauns-
rotha, die andere von den nnverheirathetenTöchtern des Königl. Sachs. Obcrforst-
meister Herrn Moritz August von Trebra auf Neudeck zu Olbernhau und zwar
die ältesten nnverheirathetenTöchter zuerst, und wenn diese sich verheirathen oder mit
Tode abgehen sollten, die auf sie der Geburt nach folgenden u. f. w. Majorats¬
inhaberinnen sind. Jederzeit soll das Alter in der erstgcbornen Linie entscheiden,
und beide Fräuleins dieses Guth nach Majoratsrecht bewohnen, also daß sie als Nutz-
nießcrinnen Beide zu gleichen Thcilcn und gleichen Rechten solches inne haben. Jedoch
ist dabei die Bedingung, daß sie auch, sobald sie das Zwanzigste Jahr erreichet, auf
dem Guthc wohnen und nicht ohne Krankheitsursacheüber ein Vierteljahr davon ab¬
wesend bleiben dürfen, wenn nicht ihre Stelle, mit allen Nutzungen, auf die ihr nach
der angegebenen Reihe folgendeübergehen soll.

H. 12. Auf eine solche der Reihe nach folgende gehet auch diese Majoratsnutzung
von selbst über, wenn eine darauf verzichten sollte, und es kann keiner verstattet werden,
dies zu Gunsten einer andern zu thun. Wenn es sich aber träfe, daß eine Fräulein
schon früher, vor dem 20ten Jahre zur Majoratsnutznng käme, so soll dasjenige von
ihrem Antheile, was nicht zu ihrer Erziehungoder Bildung verwendet wird, von einem
ihr deshalb gerichtlich zu bestätigendenVormunde — wenn sie auch noch beide Eltern
hat — als sicheres Capital ausgcthan und zu einer Aussteuer für sie gesammelt werden.
Sind die Eltern gegen Ernennung eines solches Vormundes, und gegen diese Maas-
rcgel, so machen sie die Tochter des Majorats verlustig.

Die Rechnungen über die Verwendungdieses Antheils haben die unten angegebenen
Testamentsvollzieherund Aufseheralljährlich zu prüfen und richtig zu erklären.

Z. 13. Sollte es aber treffen, daß sämtliche Fräulein Trebra's in einer von
den beiden oben angeführtenLinien der Herren von Trebra vcrhcirathetoder verstorben
wären, so können in diesem Falle bloß zwei aus einer und derselben von Trebraischen
Abstammunggenommen werden, wenn nicht noch der jüngste Sohn des oben erwähnten
Major Gottlob von Trebra der Königl. Sächs. Herr Hauptmann Carl Gottlob
Heinrich HicronimuS von Trebra, jetzt zu Freibcrg, weibliche Abkunft erhält, die
dann in die Folge träte und diese Bestimmung änderte. Wenn aber überhaupt die
Fräulein von Trebra's in dieser Ncudcckschen Linie fehlten, so soll interimistisch eine,
oder wenn beide Stellen offen, zwei Fräulein von Eberstcin, und zwar die zur Zeit
ältesten ans der MohrungischcnLinie, eintreten, nach deren Verheirathung oder Ab¬
leben jedoch die Reihe wiederum an die Fräuleins von Trebra, wenn in derselben
angegebenen Neudcckschcn Linie wieder dergleichen vorhanden, übergeht. Im Fall
dagegen die männlicheLinie des oben angegebenen Major Gottlob von Trebra aus
Ncndcck, ganz erlöschen sollte, und mit ihr demnach die weibliche Abkunft, so gehet
diese Majoratsstiftnng in derselben Art, auf die mehrmals angegebene Mohrnng-Ebcr-
stcinische Linie über, so daß die Fräulein von Ebersteins derselben Linie Majorats¬
inhaberinnen werden, und zwar in derselben Folge, und unter denselben Bedingungen.

H. 14. Wenn eine Fräulein ans diesem Majorate sich verheirathet, so soll von
dem Tage ihrer Verheirathung an, noch ein halbes Jahr ihre Stelle erledigt bleiben,
und sie inzwischen zu ihrer Einrichtung die in diesem halben Jahre auf ihr Thcil
fallenden Einkünfte ziehen; verstirbt eine Majorats-Fränlcin, so fällt cbensalls ein
halbes Jahr, von ihrem Todestage an, ihr Nutzungstheil,nach Abzug der Beerdigungs¬
kosten, den Erben der Verstorbenenanhcim.

H. 15. Durch notorischen Makel, ausschweifendeund tadclhafte Lebensart und
Sitten, wird aber jede dieser Majorats-Fräuleins ihrer Stelle auf diesem Gnthe
verlustig, und machet mit allen Nutzungeneiner andern nach oben angegebenerReihc-
folge sogleich Platz.

ß. 16. Zugleich bestimme ich den jcderzeitigen beiden Majoratsfräulcins als
Fideicommiß und zur Majoratsstiftnng gehörig von meinem hintcrlassenenSchmucke,
das beste Halsband, die beiden Armbänder von ächten Perlen und den besten Ring,
welche Stücke sie bei festlichen Gelegenheiten,mir zum Andenken tragen können, so bald
sie gegenseitig unter sich deshalb übereingekommen.

In streitigen Fällen soll hier, so wie in der Wahl der Wohnung, ob unten oder
oben im Wohnhause des Gnthes, sowie auch andern ähnlichen Fällen, das Alter, vom
Eintritt in das Majorat an gerechnet, den Vorzug haben.Z. 17. Auf dieses Gnth etwas zu borgen, soll ebenfalls nicht gestattet sehn, außer
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bei etwa eintretenden Unglücksfällen, wo höchstens Sechshundert Thaler aufzunehmen
erlaubt ist, welche jedoch in den ersten darauf folgenden Jahren von den Einkünften,
durch alljährliche Abzahlung von 200 Thlrn. bezahlt werden müssen.

Z. 18. Ucbcrdieß findet hier dieselbe gegenseitige Bestimmung wie ß. 1t). statt,
daß, wenn es der angegebenen von Trebraischen Familie einfallen sollte diese Majorats-
stiftnng für zwei Fräuleins ans ihrer Nachkommenschaft anzugreifen, anders wie an-

, W gegeben zu benutzen, oder gar das Guth veräußern und den Erlös unter sich zu ver¬
theilen, dieselbe in gleicher Folge für die weibliche Abstammung auf die Mohrnng-
Ebersteinischc Linie übergehen soll.

Z. 19. Falls aber die angegebene Ebersteinische Familie mit der Trebraischen in
Uebereinstimmung diese beiden Majoratsstiftungen, oder auch nur eine aufheben, zu
ihrem Gunsten anders einrichten, oder gar verkaufen und das gelösetc Geld unter sich
verthcilcn wollten, so setze hiermit fest, daß sie beide sich derselben dadurch für ihre
Nachkommenschaft verlustig machen, und der Ertrag beider Güther, des Amtes Moh-
rnngen mit Zubehör oder nach H. 9. des Aeqnivalcntes, zum Besten der Schule zu
Eisleben, und zwar des Gymnasiums, sowohl der Lehrer, als der Schüler, der Betrag
des Rittergnths zu Brücken aber zum Besten der Stadtschule zu Sangerhauscn, nchmlich
des ehemaligen Augustiner Klosters, ebenfalls zum Besten der Lehrer und Schüler be¬
ständig soll verwendet werden, welcher Fall auch eintreten soll, wenn beide angegebene
Familien aussterben sollten. Es soll dann die eine Hälfte des reinen Einkommens
von jeder oberwähntcn Majoratsstiftung zu einer Gchalts-Zulage der Lehrer, die
andere Hälfte aber zu einem dreijährigen Stipendium für sechs arme Schüler, die sich
in Ansehung ihrer Fähigkeiten und Sitten auszeichnen, jedoch nicht unter 14 Jahr alt
sind, verwendet werdein Dieses Stipendium kann letztcrn aber auf drei Jahre ver¬
längert werden, so bald sie sich auf eine Universität um zu stndiren oder auch ans ein
ander Landschullehrer-Scminarium, sich mehr auszubilden, gehen wollen. Die
Stimmenmehrheit der Lehrer und Schulinspcctoren bestimmt dann die Wahl der
Stipendiaten,

H. 20. Bei diesen Majoratsstiftungen setze ich nun noch fest, daß die Güther
jederzeit in Ansehung der Baulichkeiten, als auch der Grundstücke, der Aecker, Wiesen
und Hölzer in den besten Stande erhalten werden und an den vorhandenen Jnven-
tarienstücken und Mobilien, welche, wie oben erwähnt worden, ebenfalls zu den

Z W Stiftungen geschlagen seyn sollen, jederzeit das, was die Zeit oder der Gebrauch ver¬
dirbt, von den Einkommen wieder hergestellt, ergänzt oder neu angeschafft werde. Es
ist deshalb ein Juvcntarienvcrzeichniß, so von den Majoratsinhabern zu unterschreiben,
zu halten, und von den jedesmaligen Testamentsvollziehern und Aufsehern alljährlich
nachzusehen, ob alles vorhanden und in gutem Stande sey, auch darüber ein Protocoll
aufzunehmen, Verzeichnisse und diese Protocollc werden in einem besonders gebundenen
Aktenstücke aufbewahrt.

§. 21. Da ich demnach über mein ganzes Vermögen, außer worüber ich nachher
legatweise verordne, fideicommissarisch bestimme, so gehet auch hieraus hervor, daß die¬
jenigen, welchen zum Nutzen diese Majoratsstistnngenfestsetze, meine Universalerben
seyn sollen. In zweifelhaften Fällen aber, wo man nicht wüßte, ob man etwas von
meiner Hinterlassenschaft zu dieser oder jener Majoratsnutznng ziehen solle, so soll es,
wenn es zu theilen, mcistbietend verkauft und der Erlös, zum Besten beider Stiftungen
verwendet werden. Dieser Fall könnte sich ereignen, wenn ich an einem dritten Orte
meinen Aufenthalt aufschlüge und daselbst Mobilien, oder Jmmvbilar-Vermögen
hinterließe.

Das Mobiliar- oder Jmmobiliar-Vcrmögen, was bei einem oder dem andern
Guthe ist, oder darinn sich findet, z. B. Hänser, Hausstättcn, contribuable Aecker und
Wiesen, Zins, Pacht- und Lehnsreste, soll, so wie es bisher zu einem und demselben
Guthseinkommen gerechnet worden, auch bei demselben verbleiben. Jedoch kann in
Ansehung der zu dem Brückschen Guthe gezogenen Wiesen und Lande bei Reinsdorf
die Abänderung getroffen werden, daß, wenn in der Nähe von Brücken Wiesen zu
kaufen sind, jenes verkauft und dafür letztere erkauft werden können,

Z. 22. Da es sich gewöhnlich ereignet, daß ein Erblasser, besonders wenn er bei
eben nicht ganz nahen Verwandten über seinen Nachlaß fideicommissarisch und mit
beträchtlichen Einschränkungen verfügt, nachher von denjenigen selbst, zu deren Vorthcil
er es gethau, hart getadelt wird, und bei ihnen selten eine dankbare Erinnerung
zurückläßt, so gebe meinen oben, fideicommissarisch eingesetzten Universalerben zu be¬
denken, daß, wenn der Vortheil für sie anfänglich nicht bedeutend seyn sollte, sie diesen
doch von mir haben, ohne daß ich dazu eine Verbindlichkeit gehabt. Mein Wunsch
war es nun einmal, daß mein Vermögen so wenig in kleine Theile kommen, wo es,
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zersplittert, keinen bleibenden Nutzen gewährte, als daß es Fremde oder Verwandte
erhielten, die sich eben nicht sehr an mich und meine sel. Mutter angeschlossen haben.

Z. 23. Die zu Mohruugen jetzt befindliche Bibliothek meines sel. Bruders des
Baron Gottlob von Ebenstem soll, wenn ich solche nicht schon bei Lebzeiten zu einein
ähnlichen Zwecke verwendet habe, die Klostcrschule zu Roßleben bekommen und daselbst
nach dem von meinem sel. Bruder selbst geordneten Cataloge unvcrmischt mit andern
Büchern aufgestellt werden. Ucber der Thürc des Locals oder über den aufgestellteil
Büchern selbst, wünschte ich eine kurze lateinische Inschrift, ohngefähr also:

Libliotllkvn
Laronis all lZbsrstsin

UoruuA'nö NIXZOOV ckskuneti a sorors
?risär. a Uöllsnäork 8ollol« HossIsbianW.

Sobald diese Schule einen schicklichen Platz anweiset, soll auf Kosten meiner Ver¬
lassenschaftsmasse diese Bibliothek dahin geschafft, auch der Catalog von meinem
Testamentsvollzieher mit Zuziehung des dasigen Herrn Rectors in Druck gegeben
werden.

H. 24. An Legaten bestimme ich außerdem:
a) daß meine Frau Schwägerin, die Frau Friederike von Ebcrstein, geb.

von Trotha vom Amte Mohruugen alles das noch ferner auf Lebzeiten und so
lange sie nicht zu einer zweiten Ehe schreitet, unverkürzt fort erhalte, was ihr von
meinem sel. Bruder, dem Baron Gottlob von Eberstein ausgesetzt worden ist,

d) daß ebenfalls von Mohrungcn mein und meiner sel. Mutter Geschäftsführer Herr
Andreas Gottlob Witsche! auch alles dasjenige noch fortbekomme, was ihm
nicht allein letztere als Leibrente laut Verschreibung ä. ä. Brücken den 23. October
1895 wegen seiner Verdienste um meinen sel. Bruder überwiesen hat, nehmlich
bei freier Station 150 thlr. alljährlich, sondern verordne auch, daß, so lange er
die Geschäfte des Amtes betreibet, die ihm von mir bewilligte Zulage, wie es
die letzte Rechnung ausweiset, unverkürzt gegeben werde. Sollte derselbe aber
nach meinem dereinstigen Ableben die bisher verwalteten Geschäfte nicht mehr ver¬
walten können oder wollen, so setze ihm bei freier anständiger Wohnung und
Holze eine alljährliche Pension von Dreihundert Thalern aus, welche ihm viertel¬
jährlich aus den Einkünften des Amtes Mohruugen, um welches er sich besonders
verdient gemacht hat, gereichet werde. Findet derselbe aber für gut, Wohnung
und Holz aufzugeben, so sollen ihm alljährlich Vierhundert Thaler und zwar
in vierteljährlichen Terminen im Voraus gezahlet werden.

e) Obgleich meine sel. Mutter, der Demoiscll, Friederike Krause schon bei ihrem
Lebzeiten, in Rücksicht, daß sie von ihr in ihren letzten Lebensjahren gewartet
und gepfleget worden, eine Sächs. Landschaftliche Obligation von 1000 Thlr.
übereignet hat, so bestimme ihr, wenn sie auch bis zu meinem Ableben bei mir
seyn und sich gegen mich, wie gegen meine sel. Mutter betragen wird, so lange
sie nnverheirathet bleibt, auf lebenslang eine aus den Einkünften des Guthes
Brücken zu zahlende Leibrente von Fünfzig Thaler jährlich.

ck) In Ansehung des Verwalter Ernst Zettel setze ich ebenfalls fest, daß, wenn er
bis zu meinem dercinstigen Hinscheiden bei mir in Diensten seyn sollte, und im
Fall er die Wirthschaft auf dem Guthe Brücken ferner treu und redlich besorgt,
er seinen Gehalt, wie er ihn in der letzten Zeit gehabt, ferner beziehen, im Fall
er aber diesem Geschäfte nicht mehr vorstehen könne und wolle, er eine alljährliche
Pension von Einhundert Thalern, aus dem Ertrage des Guthes Brücken nebst
freier Wohnung in dem neben dem Garten liegenden Hanse, so überdies; auf
seinen Namen geschrieben, und zwei Malter Holz erhalten solle. Auf seinen
Sterbefall fällt aber das Hans, welches von meinem Geldc erkauft, nebst der
Pension wiederum dem Guthe Brücken zu.

e) Den Töchtern des Herrn Major August Georg Wilhelm Frciherrn von Werthern,
jetzt zu Roßla,

der Fräulein Bertha Vierhundert Thaler,
- - Ottilie, Vierhundert Thaler,
- - Emma, Vierhundert Thaler,
- - Therese, Vierhundert Thaler,
- - Louise, Vierhundert Thaler,

legire und vermache hiermit als kleine Aussteuer Jeder von den Fünfen Vier¬
hundert Thaler, welche nach meinem Tode zwar an sie auszuzahlen, allein bis

I .. 'W.. M..
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zu ihrer Vcrhcirathung sicher gegen hypothekarische Vcrschreibnng unterzubringen
sind, also, daß sie inzwischen die Interessen beziehen können,

t) Da es so sehr an geschickten Landschullchrcrn fehlet, so bestimme aus meinem
Nachlasse ein Capital von Eintausend Thalern dessen jährliche Zinsen, nachdem
das Capital gegen hypothekarische Sicherheit untergebracht, vier Jahr hinter¬
einander ein armer Seminarist auf einem Landschullehrerseminario als ein Sti¬
pendium beziehen soll, jedoch muß sich derselbe in Ansehung seiner Fähigkeiten
und Sitten auszeichnen, als worüber mein Testamentsvollzieher und Aufseher
bestimmen.

x) Alljährlich sollen sechs arme Kinder zu Währungen, nehmlich drei Knaben und
drei Mädchen frei in der Ortsschulc gegen Entrichtung des Schulgeldes unter¬
richtet, auch die nöthigen Schulbücher und Schreibematcrialicn ihnen gereichet,
überdies; sobald sie confirmiret werden, denselben neue anständige Kleidung, alles
dies; aus den Einkommen der Majoratsstiftnng, daselbst geschafft werden. Dieses
ist auch mit sechs Kindern zu Brücken ans dieselbe Weise zu halten, wo ebenfalls
die Majoratsstiftung daselbst die Kosten hergiebt. Die Testamentsvollzieher und
Aufseher bestimmen in der Wahl der Kinder,

b) Da ich in meinem Leben die Armen nicht vergessen habe, so sollen auch nach
meinem Tode alljährlich zu Mohrungcn an meinem Geburtstage Zwölf Thaler
an Hausarme ansgezahlet werden; eben so viel aber auch an Hausarme in
Brücken an dem Geburtstage meiner Mutter, und zwar aus dem Einkommen der
an jedem der angegebenen Orte befindlichen Majoratsstiftung. Die Wahl der
Armen bestimmen ebenfalls die Testamentsaufschcr, welche die Ortsvorsteher zu
Rathe ziehen werden, ich aber verordne, nur noch daß kein solcher Armer unter
einen Thaler bekomme, und daß demnach die Zahl nicht über Zwölf scyn kann
und darf.

i) Außer diesen hier bestimmten Legaten behalte ich mir noch vor, dergleichen
auszusetzen und darüber unter meinen Papieren einen von mir, wenn auch nicht
selbst geschrieben, doch eigenhändig unterschriebenen Aufsatz zurückzulassen, der ganz
die Kraft haben soll, als wenn die Legate hier auf- und ausgesetzt worden wären.
H 25. Zur Abzahlung der von mir bestimmten Legate sollenh in Ansehung der

baaren Leistungen, alle diejenigen Capitalicn, so bei meinem Ableben außen stehen,
besonders diejenigen, welche ich an der Gehöfisch- v. Ebersteinischen Familienkasse zu
fordern habe, gezogen werden, lieber letztere werden sich die Docnmente unter meinen
Papieren finden, so wie sie sowohl ans meinen hinterlassenen Rechnungen, bei Einnahme,
der Zinsen, als auch aus den von Eberstcinischen Gehöfischen Fidcicommißrechnnngen,
bei Ausgabe der Zinsen an mich, mit mehreren zu ersehen sind. Es sind daher diese
Schnldforderungen sogleich einzuziehen. Sollten diese Kapitalien aber, so wie die
andern außenstehenden Schulden und Reste nicht zur Abzahlung der Legate hinreichen,
oder ich inzwischen erstcrc ganz oder zum Theil zu etwas anderem verwendet haben,
als worüber sich dann in meinen Papieren Nachrichten finden werden, so verordne hiermit, daß
die Majoratsnutzungen Beide/sowohl die des Amtes Mohrungcn ?c. als die des Guthcs
Brücken, so lange bis alle Legate bezahlet, ausgesetzt bleiben, indem der Ertrag dieser
Güther erst zu diesem Behuf verwendet werden soll. Im Fall aber, daß von den
außenstehenden Kapitalien nach Abzahlung der Legate noch etwas übrig bliebe, so soll
der Ueberschuß allein zur Bezahlung den §. 6. aufgeführten Schulden mit verwendet
werden.

Z 26. Damit nun dieser meiner letzten Willensmeinnng in Allem und Jedem
pünklich und ordentlich nachgekommen werde, so setze zum Vollzieher und Aufseher der¬
selben meinen und schon meiner sel. Mutter Geschäftsführer und Bevollmächtigten den
Herrn Andreas Gottlob Witsche! zu Wöhningen ein, und im Fall dessen frühern Ab¬
lebens sowohl den jedesmaligen Senior der ob erwähnten Mohrung-Ebcrstcinischen
Familie, als auch den der oben bestimmt angegebenen Trebraischcn Familie. Diesen,
oder nach dessen Ableben, diese Senioren ersuche ich, über diese meine letzte Willens¬
verordnung in allen Punkten zu halten und die Uebertrcter nach den Rechten zu ihrer
Obliegenheit zu zwingen. Für die erste Einrichtung und Besorgung alles dessen,
was zu diesem Geschäfte gehört und alle dabei vorfallende Mühwaltungcn, bestimme
ihn, oder ihnen die Summe von Vierhundert Thalern, welche wie die baaren Legate
zu entnehmen. In der darauf folgenden Zeit, sollen der obgcnannte Herr Witschet
und nach dessen Tode die jedesmaligen beiden Senioren der genannten von Eber¬
steinischen Familie und der von Trebraischen die Aufseher über die Majorate seyn
und hleiben, und sich zu diesen; BeHufe alljährlich einmal entweder selbst oder durch
legitimirte Bevollmächtigte den 29. Julius, als dem Geburtstage meiner Mutter, und

13
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den 18. September, als dem Mcinigen am erstem, zu Brücken, am andern zn Mahrungen
einfinden, wo sie auf den Majoratgüthern frei und anständig bewirthet und aufge¬
nommen werden, auch als Entschädigung die Summe von Zwanzig Thalcrn erhalten
sollen. Dich aus den Einkünften jeder Stiftung, wo die Revision eben ist. Hier
haben sie nun nachzusehen, ob alles gehörig und ordentlich im Stande, die Gebäude
sowohl als daS Jnventarinm, und solches alles in dein Protocolle zu bemerken, auch
bei Erledigung über die etwa streitige Majoratsfolge nach den testamentarischen Be¬
stimmungen zu entscheiden. Sollten sie die Gebäude nicht in Ordnung und die Jnven-
tarienstücken nicht vollzählig und gut vorfinden, so verordne hiermit, daß sie sogleich
Beschlag an die bereitesten Majoratscinkünftc bei der treffenden Justiz-Behörde legen,
und soviel an sich von demselben zahlen lassen, als zur Wiederherstellung des Man¬
gelnden gehöret, um solches selbst zu besorgen. Sämtliche Kosten und auch diese
besondere Mühwaltnng der Testamentvollzieher und Aufseher sollen ebenfalls der
Majoratsinhaber oder die Inhaberinnen, der oder die sich einer solcher Vernachlässigung
haben zu Schulden kommen lassen, tragen und gehörig vergütigen.

An einem solchen Revisionstagc ist auch über die etwa vorfallenden Angelegen¬
heiten, Nutzungen Streitigkeiten und Processc, welche die treffende Majoratsstiftnng
angehen, gemeinschaftlich zu bcrathen, auch über die Verpachtung der Occonomie, wenn
eigne Bewirthschaftnng nicht räthlich oder thunlich, zu bestimmen. Besonders aber
empfehle ich, daß hier Sorge wegen der gehörigen Nachsuchung der Lehen bei dem
Brückschen Gnthe, durch die Lehnsträger auf Kosten des Guths selbst, getragen werde,
damit der Majoratsstiftnng, indem das Ritterguth ein Mannlehn ist, nicht durch eine
solche Vcrnächlässignng ein Schade erwachse.

H 27. Bei Uebcrgabe dieser letztwilligcn Verfügung zur gerichtlichen Aufbewahrung
habe den Gesuch hinzugefügt, daß dieselbe von den, wohllöblichen Gerichte, nach
meinem erfolgten und sicher in Erfahrung gebrachten Ableben gerichtswegen von selbst
eröffnet, und bekannt gemacht werde, und verordne nun hier noch, daß dieser mein
letzter Wille, nebst dem Eröffnnngsprotocollc auf Kosten meiner Verlassenschaft von
dem das Original aufbewahrenden Richter und dem Vollzieher in Druck gegeben werde.
Außer den Exemplaren, welche Elfterer denjenigen, so in dem Testamente als Theil-
haber begriffen, auf Kosten der Masse vidimirt zufertiget, soll letzterer dergleichen an
Verwandte, Freunde und Bekannte vcrtheilen, damit auch das Publikum aufmerksam
auf die Befolgung meines letzten Willen sein und dessen parteilose Stimme sich auch
unterrichtet in selbige mischen könne.

Schließlich wiederhole noch, daß dies alles mein reiflich überlegter und wohlbe¬
dächtig aufgesetzter letzter Wille sei, der, wenn auch die Form nicht überall gehörig
beobachtet sein sollte, doch in allen Punkten und Klauseln als solcher gelten soll, indem
ich solchen, wenn auch nicht eigenhändig geschrieben, doch nach sorgfältiger Wieder-
durchlesung hier am Schlüsse sowohl, als auch auf allen Seiten eigenhändig unter¬
schrieben und besiegelt, einige Stellen aber, z, B. die Legate betreffend, eigenhändig
ausgefüllet habe.

So geschehen Brücken den dritten April Eintausend Achthundert und Achtzehn.

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstein.

F,ck Z. 24. nachträglich.
I) Sollte Helena Eberstein noch bei meinem Ableben bei mir in Diensten sein, so

vermache ich ihr hiermit als ein Legat, Einhundert Thalcr, so ihr sogleich aus¬
zuzahlen, in nnzertrenntcr Summe einmal für allemal.

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstein.
Convert.

Hierin befindet sich mein letzter Wille, den ich nach meinem erfolgten und sicher
in Erfahrung gebrachten Ableben sogleich zu eröffnen bitte.

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstei».

Fetnin Brücken den 5. April 1818.
In diesem Convert befindet sich die letztwillige Disposition der Frau Friederike

Christiane von Möllendorf, gcborncn von Eberstein, aus Brücken, welche dieselbe am
heutigen Tage hiesigen Gerichten bei gehörig besetzter Gerichtsbank in ihrer Wohnung
verschlossen übergeben hat.

So nachrichtl. F.. ». s.
Freiherrliche Werthcrnschc Gerichte.

Wolf. Schmidt, llusk. iurat.
Altmann.



In Beisein der Gerichtspersonen des Amtsrichters Johann Friedrich Wolf und
des Schoppen Christoph Wilhelm AltmannVerhandelt

Brücken, den S. April 1318.
^,etc> erbat Frau Friederike Christiane von Möllendorf, geborne von Ebcrstein, Ritter-
guthsbcsttzcrin zu Brücken, Wöhningen und Rötha, hiesige Frciherrlich Wcrthcrnsche
Gerichte schriftlich zu sich, weil sie gesonnen sei, ihren letzten Willen zu übergeben und
niederzulegen, durch eine Unpäßlichkeit aber abgehalten würde, vor den Gerichten zu
erscheinen: Ich, der Endesuntcrschriebene Justitiarins, verfügte mich darauf mit den
verpflichteten Gerichtsschöppcn, Johann Friedrich Wolf und Christoph Wilhelm Altmann
sofort Vormittags gegen Ii Uhr in der ernannten Frau Friederike Christiane von
Möllendorf Behausung zu Brücken, und traf daselbst dieselbe in ihrer obcrn Wohnstube,
deren Fenster nach Mittag gehen, zwar etwas unpaß, jedoch noch bei vollkommenen
Geisteskräften an, worauf sie eine in ein Convcrt verschlossene und mit ihrem ange¬
stammten Wappen achtmal schwarz versiegelte, mit der Aufschrift:

Hierin befindet sich mein letzter Wille, den ich nach meinem erfolgten und sicher
in Erfahrung gebrachten Ableben sogleich zu eröffnen bitte.

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstein

versehene Schrift hervorholte und selbige übergab, mit der Erklärung, daß darin ihr
wahrer letzter Wille enthalten sei, welchen sie auf allen Blättern eigenhändig unter¬
schrieben und besiegelt habe und worüber sie nach ihrem Tode gehalten wissen, daher
denselben bei hiesigen Gerichten verwahrlich niederzulegen und nach ihrem erfolgten
Absterben zu pnbliciren bitten wolle.

Da uns nun Frau Friederike Christiane von Möllcndorf, geborne von Ebcrstein
von Person und als dispositionsfähig wohl bekannt, so wurde dem Suchen gcfüget,
das verschlossen übergcbene Testament angenommen, folgcndergcstalt:

^.etum

Brücken, den Sten April 1818.
In diesem Convert befindet sich die letztwillige Disposition der Frau Friederike

Christiane von Möllendorf, geborncn von Ebcrstein, aus Brücken, welche dieselbe am
heutigen Tage hiesigen Gerichten bei gehörig besetzter Gerichtsbank in ihrer Wohnung
verschlossen übergeben hat.

So nachrichtl. n. s.
Freiherrlich Wcrthcrnsche Gerichte daselbst.

Johann Friedrich Wolf,
Christian Wilhelm Altmann,

überschrieben, das Gerichtssicgel dem schon darauf befindlichen acht Wappen dreimal
beigefügt und darauf in dem Deposits hiesigen Gerichts verwahrlich niederzulegen be¬
schlossen solches alles aber nachrichtlich anher protocollirt, deutlich wieder vorgelesen
und nach allenthalben beschchener Genehmigung von der Frau Tcstatorin sowohl, als
von den verpflichteten Gcrichtspersoncn mit unterschrieben, wie folgt:

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstein.

Freiherrlich Wcrthcrnsche Gerichte daselbst.
Schmidt, öust, furat.
Johann Friedrich Wolf, Amtsrichter.
Christoph Wilhelm Altmann, Gerichtsschöppe.

Zu meinem Testamente gehörig:

In dem von mir am 3ten April 1818 abgefaßten Testamente, das damals den
von Werthcrnschcn Patrimonialgerichte hier übergeben, und welches von selbigem dem
Königl, Landgerichte zu Eisleben überantwortet und von demselben, laut Bescheini¬
gung, so hier beiliegt, jetzt aufbewahret wird, habe nur am Schlüsse des H. 24. aus¬
drücklich vorbehalten, Legate noch auszusetzen, und deshalb blos unter meinen
Papieren einen Aufsatz zurückzulassen, der dieselbe Kraft haben solle, als wäre er bei
dem niedergelegten Testamente befindlich. Von diesem Vorbehalte mache ich hier
Gebrauch, benutze aber auch diese Gelegenheit jenem Testamente einige Erläuterungen
und Abänderungen hinzuzufügen, welche Zeit und Umstände nöthig gemacht haben.

1) Nach Z. 5. des Testaments habe ich Mohrnngen nebst dem dort angegebenen
Zubehör, so wie auch den sämtlichen daselbst befindlichen Möbeln, wozu ein weißes
Meißner Porzellan-Servis, vollständig für eine Tafel von 24 Personen gehören
soll, daZ, wenn einige Stücke davon zufällig hier sich befinden sollten, dahin zu
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ergänzen und solche hinzuschaffen sind — für das Brücksche Majorat verbleibt
das gleiche mit der Weinrankcnkante— samt dem Silbcrgeräthe welches mit
den Buchstaben E. v. 1Z. bezeichnet ist, — auch dieses müßte aus den zu Brücken
vorgefundenen herausgenommen werden —, den in Mohrungen befindlichen
und mir zugehörigenBetten und der Wasche, welches alles ich nnterdcn H.
S. des Testaments bloß mit dem Namen Mobilicn aufgeführt, begriffen
haben will, dem ältesten Sohne des Major Karl von Eberstein zu Minden —
welches der 2te Sohn meines verstorbenenStiefbruders, Friedrich von Eberstein
ist, — mit dem Tanfnamen Emil, als Majoratsnutznng bestimmt.

Da ich aber vernommen, daß derselbe von seinem Großonkel, einem Herrn
von Clostcr ein Guth mit Namen Bathorst nach Ableben seines Vaters, des
Major von Ebcrstein überkommensolle, welches bedeutender, als das ihm von
mir als Majoratsnutznng ausgesetzte, so bestimme,auf den Fall, wenn dem so
ist und er in den vollen und alleinigen Genuß dieses erwähnten Guthes kommt,
auch diesen der Majoratsnutznng von Mohrungen vorzieht, er schuldig und ge¬
halten sei, letztere ans seinen zweiten Bruder mit dem Taufnamen

Gustav
und dessen männliche Nachkommenschaft übergehen zu lassen, ganz in der Folge,
wie in meinem Testamente mit mehreren beschrieben, und daß sie bloß auf dessen,
mit seiner männlichen Linie, Aussterbcfall, ans ihn und die Seine, und so fort
die seines jüngsten Bruders zc. übergehen könne und solle, doch also daß, wenn
es seyn kann, derjenige dieselbe genieße, der keine andere Gnthsnutzung oder
andern Guthsbesitz hat. Der Minderbeglücktc in dieser Familie soll den Vorzug haben.So lange der Emil aber das ihm bestimmte Bathhorst nicht übernommen und
nicht nützt, genießt er die Emolumcnte meiner Stiftung sämtlich, giebt aber den
Dritten Theil der reinen Einkünfte, jedoch nur dieß, wenn es sich mit dem
Testamenteseines Großonkels zu seiner Begünstigung so verhält, an den Gustav,
der ihn ans diesen Fall als Majoratsnutzer hier folgen soll, ab, damit derselbe
doch auch im Voraus einigen Nutzen habe, und mit der Stiftung bekannt werde.

2) Da verschiedene, in den H. 24. des Testaments ausgesetzte Legate durch inzwischen
eingetretene Todesfälle sich erlediget haben, ich aber, statt den Verstorbenen Andern
Erkcntlichkeit und Liebe zu erzeigen, für nöthig erachte, so bestimme hiermit, daß

a) für litt ä. H. 24. des Testaments meine bisherige GesellschafterinFräulein
Natalie von Linsingen von Tilleda, wenn sie bis zu meinem Ableben
bei mir geblieben,eintrete, also daß sie sowohl

Einhundert Thaler
als Pension alljährlich erhalte, als auch den untern Theil des meiner
Schäferei gegenüber neuerbauten Wohnhäuschens als freie Wohnung und
das daran befindliche kleine Kärtchen benutze, auch Vier Malter Holz aus
dem zu meinem Gnthe gehörigen Holze bei Qncstenbcrg frei und nnentgeld-
lich alljährlich angefahren erhalte, alles dieß lebenslänglich,wenn sie nicht
eine Verheirathung vorziehe, da ihr denn über alles weg als Aussteuer

Eintausend Thaler
ausgezahlt werden soll . Die Pension ist derselbenaus den Einkünften des
Guthes Brücken zu entrichten, zu welchem das aufgeführte Abfindungs-
quantum von 1000 rthlr. mit geschlagen wird, welches nach Z. 25. des
Testaments aus den sämtlichen Nutzungen der Majorate, mit den übrigen
Legaten, aufgebracht werden soll, gleich im Anfang, wenn anders kein ande¬
rer Fonds für solche vorhanden, oder die von mir zurückgelassenen Kapitalien
für dieselben nicht zureichen. Zu ihrer Einrichtung erhält Fräulein von
Linsingen alle zur Zeit meines Ablebens in meiner hiesigen Wohnstube nebst
Kammer befindliche Mobilien.

d) Meine bisherige Wirthschaftsmamsell
Caroline Lnmme

von Stollberg, wenn solche bis zu meinem Ableben bei mir verbleibt, soll an
die Stelle der litt. s. §. 24. des Testaments aufgeführten nun verstorbenen
Friederike Krause eine alljährliche Rente ans den Brückschen Majoratsein¬
künften ebenfalls von

Fünfzig Thalern —
lebenslänglich beziehen, de n ober» Theil des vorerwähnten neuen Häuschens
als Wohnung nebst zwei Maltern Holz alljährlich frei, angefahren erhalten,
im Fall ihrer Verheirathung aber, statt dessen eine Aussteuer von

Fünf Hundert Thalern —



bekommen, die meine Testamentsvollzieher ebenfalls, wie die vorerwähnten
1000 rthlr. aufzubringen und sie im Fall der nicht Beziehung, auch wie die Vor¬
igen, als der Brückscheu Stiftung zugefallen, zu behandeln haben,

a) An die Stelle der bereits am Schlüsse meines errichteten Testaments erwähnten
nun vcrheiratheteu Köchin, Helene Eberstein, soll meine Pathc

Louise Gebser,
dritte Tochter meines setzigen Pachters Herrn Gebser zu Wöhningen eintreten,
also daß solche Ein Hundert Thalcr
als Legat nach meinem Ableben erhalte, mein Pathe

Louis Ulrich
aber, zweiter Sohn meines Försters zu Wöhningen, soll dagegen der Erste sehn,
der ans einer Schule das von mir litt. k. H. 24. des Test. ansgcsetztcStipendinm
drei Jahre hintereinander beziehe, wenn er auch nicht Landschnllchrcr werden will,
jedoch muß er ebenfalls durch Fleiß, Ordnung und gute Sitten sich desselben
Werth machen.

<1) In Ansehung des Herrn Witschet (H. 24 litt. b. des Test.) erkläre, daß ihm
bei freier Station und Haltung cuies Reitpferdes alljährlich das noch fortgegeben
werden soll, was er bei meinem Lebzeiten, nach den bei mir vorgefundenen Rech¬
nungen an Gehalt bezogen und erwähne nur, daß dieser für jetzt in Zweihundert
und Vierzig Thalcrn (240 rthlrn.) alljährlich bestehe, wobei ich ihm auch be¬
scheinige, daß ich ihm schon früher alle in seiner Wohnstube und Kammer, sowohl
hier als in Wöhningen befindliche Mobilien, welche ich sonst besessen und ihm in
Gebranch gegeben, als Eigcnthnm geschenkct habe. Sobald derselbe aber die
bisherigen Geschäfte nicht mehr führen kann und will, so soll ihm eine Leibrente
von alljährlichen

Vier Hundert Thalern,
pränumerando zu zahlen, nebst freier Wohnung und Holz oder ein diesen letztern
beiden bei- und gleichkommende Entschädigung in Gclde aus meiner Verlassen¬
schaft verabreichet werden, und zwar diese letztere, sobald derselbe cS nicht mehr
genehm halten sollte, seine bisherige Wohnung in Wöhningen beizubehalten, oder
ans irgend eine Art daran gehindert oder gestöret werde. Alles dieses soll und
muß ihm auch gewähret werden, wenn auch durch die Einlösung des Amtes
Wahrungen meine Verlassenschaft überhaupt und besonders die Nutzung des von
mir gestifteten Majorats für die von Ebcrstcinische Familie beträchtlich vermindert
werden sollte, indem er keinen Fleiß und Mühe gespart dieselbe möglichst einträglich
zumachen, daher ihm auch aus diesem Majorate sowohl seine Salarirnng nebst
freier Station w. als auch nachher auf seine Wahl die alljährlich im Voraus zu
zahlende Leibrente nebst Entschädigungsgeldcrn zu entrichten sind,

e) llcbcrdieß bestimme hiermit, daß eben so wie die Werthcrnschen Fräuleins (K. 24
litt. e. des Test.) die beiden Töchter des Bärcnbnrgischen Herrn Kammerherrn
Karl von Voß, mit Namen Helena und Clara, jede ans ihren Verheirathnngsfall
ein Legat von

Vierhundert Thalern,
als kleine Aussteuer, ausgczahlct erhalten sollen, das gleich nach meinem Ableben,
wie die andern Legate, aufgebracht, und gegen pnpillarischc Sicherheit ansgethan
werden soll, und davon dieselben inzwischen die Interessen zu bezichen haben.
Bleiben sie nnverheirathct, so fallen ans ihren Sterbefall von Jeder die 400 rthlr.
in das von mir für die von Trebraische Familie gestiftete weibliche Majorat
Brücken zurück. Dieß gilt auch von den Legaten, für die Fräulein von Werthern,
welches hier als Erläuterung hinzufüge,

k) Wenn ich in meinem Testamente bestimmt habe, daß meinen sämmtlichen bei
meinem Todesfälle in meinen Diensten sich befindlichen Leuten und Gesinde ein
Jahrgehalt ausgezahlt werden soll, so ist dieß bloß von denjenigen zu verstehen,
mit welchen ich zufrieden gewesen, und wenn es anders eine solche Zeit ist, wo
man darüber bestimmt, welche wiederum für's künftige Jahr bei mir haben
bleiben sollen. Mit welchen ich offenbar unzufrieden gewesen, und welche ich von
mir habe entfernen wollen, oder die sich selbst anderweitig in Dienst versprochen,
sind von dem angegebenen Legate ausgeschlossen, samt denen, welche nicht über
zwei Jahr bei mir gedienct.Indem ich nun hier nochmals, in Beziehung ans den im Testamenteaufgeführten

Vorbehalt, zur unverbrüchlichen Haltung dieser Zusätze anmahne, und diesen Aufsatz
als einen Anhang zu meinem Testamentebetrachtet wissen will, so bestimme auch noch,
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daß das Guth Brücken an Niemand verpachtet werden soll und darf, der hiesclbst eine
andere Pachtung oder ein anderes Land- oder Gnthseigcnthuin hat. Denn da es sich
eben nicht für einen vornehmen Pachter eignet, so kann selbiger sehr gut mit der
Wohnung in dem sogenannten Lcutehanse zufrieden gestellet werden, zumal wenn er
auf den Seitengebäude noch des Herrn Witschels bisherige Stube nebst Kammer
erhält, dem dagegen die daneben befindliche gelbe Stube über der Küche eingegeben
werden soll. Wird das Gnth durch einen Verwalter oder Hofmeister administrirt oder
bcwirthschaftet, so entspricht dieß noch mehr meinen Wünschen.

Nachdem dieß alles nach meinem Willen aufgesetzt worden, ich sorgfältig alles
erwäget, auch wohlbedächtig den Aufsatz mehrmals durchgelesen, so habe meine Unter¬
schrift eigenhändig auf allen Seiten hinzngefügct; So geschehen Brücken den
1. November 1825.

Friederike Christiane von Möllendorf geb. von Eberstein.

Da sich am 1. d. M, der traurige Fall ereignet hat, daß der 2te Sohn meines
Stifsbrudersohnes, des Major Carl von Ebcrstcin, mit den Taufnamen Gustav mit
Tode abgegangen ist, so ändere obige Bestimmung des H. 1. dahin ab, daß, da dieser
mein Stiefbrndcrssohn unter dem 3l>. v. M. ein 2tes Ehcbündniß mit einer Fräulein
von Mansberg eingegangen ist, und zu vermuthen stehet, daß auch ans dieser Ehe
Söhne erfolgen, der älteste derselben an die Stelle des verstorbenen Gustav treten soll,
also daß auf ihn und seine Nachkommen die Nutzung des Mohrungischcn Majorats
in der angegebenen Art übergehen solle, auf die nachgeborncn Söhne aber nur auf den
Stcrbcfall desselben und so fort, wie im Testamente angegeben.

Hierbei erwähne, daß, da mein voller Taufnamc Friederike Christiane ist,
ich solchen, wie gewöhnlich, bei obigen Unterschriften abgekürzt hingeschrieben habe
welches aber der Gültigkeit dieses meines Anhangs zu meinem Testamente nicht schaden
soll, wesbalb ich mich mit meinem vollen Tanfnamcn hier unterzeichne. Brücken den
l7. August 1826.FriederikeChristiane von Möllendorf geb. von Eberstetn.
Couvert.

Anhang
zu meinem Testamente, das im Landgerichte zu Eisleben deponirt ist.FriederikeChristiane von Möllendorfgeb. von Eberstein.

Mein letzter Wille.
Fernerer Nachtrag und Erläuterung zu meinem Testamente.

In dem zu meinem Testamente gehörigen und unter dem 1. November 1825. auf¬
gesetzten Anhange habe ich Z. 22a. meiner treuen Gesellschafterin, der Fräulein Natalie
von Linsingen, unter der vorausgegangenen Bedingung, unter andern ausgesetzt, daß
sie sämtliche zur Zeit meines Ahlebens in meiner Wohnstube nebst Kammer vorbcfind-
lichc Mobilicn erhalten sollte. Da ich aber nicht wünsche, daß hierdurch meine ganze
Wohnstube geräumt würde, auch vielleicht darüber Streitigkeiten entstehen könnten,
weil meiner Bequemlichkeit halber eine Veränderung vorfallen könnte, so will statt
dieses Unbestimmten folgendes bestimmt derselben aussetzen:

1) das große schwarze Sopha mit dem schwarzen Moire-Ueberznge und den dazu
gehörigen acht Rohrstühlen.

2) den gelb fonrnirten Schreibeschrank, der sonst in meiner Wohnstube stand, mit
der dazu gehörigen Stntzuhr, die in den obern Aufsatz paßt.

3) Den Ausziehtisch, welcher in der gelben Stube stehet, und einen Klapptisch von
Birkcnmaser, der als runder Kaffeetisch zu gebrauchen.

4) Dasjenige Bett, auf welchem sie bisher geschlafen, nchmlich Gestell und Feder¬
betten. Letztere bestehend in einem Unterbette, drei Pfühlen, zwei Kissen von blau
und weißen Barchent, und einem Deckbette und Kopfkissen von grün und weißer
Fedcrleinewand. Dazu sollen gegeben werden, zwei mal Ueberznziehen mit allem
Zubehör von roth und weißer Leinewand.

5) Meine sämtlichen Kleidungsstücke (mit Ausnahme der 2 Pelze, und 2 andern
Mäntel, Schwals Mützen und guten Kragen, worüber ich noch bestimme,) nebst
meiner Leibwäsche, an Hemden, Röcken, Nachtjacken, Schnupf- nnb Halstüchern,
jedoch mit Ansnahmc des nachher bestimmt angegebenen und demnach hiervon
Ausgenommenen, als Anhang zu K. 2d.

6) An Tischzeug soll dieselbe erhalten:
a) Ein Gedeck mit 12 Servietten, das sogenannte Ducaten Muster.
b) Ein Gedeck mit 12 Servietten.
c) Ein Gedeck mit 6 Servietten.
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Dazu
cl) Zwölf Handtücher,benebst
e) dem Kleiderschränke und der Commode,worinnen sie bisher ihre Wäsche und

Kleidungsstücke gehabt hat.
7) Zu den Ankauf eines Spiegels erhält dieselbe aus meinem baaren Nachlasse, oder

meinen bereitesten Einkünften 10 rthlr, buchstäblich Zehen Thaler.
Die in H. 2b. desselben Anhangs erwähnte WirthschafterinCaroline Lummc aus

Stolberg, soll unter der dort aufgeführten Bedingung erhalten:
1) Von meiner Leibwäsche, als cbeubemcrkte Ausnahme:

a) Zwölf Stück Hemden von Bielefelder Lcincwand.
b) Zwölf Schnupftücher.
e) Zwei weiße Röcke und zwei Nachtjackcn.

2) Soll dieselbe als Ausnahme von meinen Kleidungsstücken erhalten:
a) Das türkenblaue seidene Kleid mit den: Atlasbesatzvon gleicher Farbe.
b) Das schwarze Kleid von Gros de Naples.
o) Ein dergleichen Ueberrock und
ä) meine sämtlichen alltäglichenUeberröcke.

3) Das Bett mit allem Zubehör, auf welchem sie schläft, als die Bcttsponde, ein
linterbette von blau und weißen Barchent, drei Pfühlen, ein Kissen nebst einem
Deckbcttc und Kopfkissen von selbst machenderFederleincwand, dazu zwei mal
Neberzuzieheu in bunten Muster, nebst Bettüchern. Auch

4) soll selbige erhalten:
s.) Ein Tischzeug mit 12 Servietten, den gebrochenen Stab.
b) Ein Tischzeug mit 6 Servietten.
v) Sechs Stück Handtücher.

5) An Möbels soll sie die sämtlichen erhalten, welche in der sogenanntenFränlcin-
stube sich befinden, als:

zwei Commoden,ein Svpha, sechs Stühle, einen Spiegel und die Tische.
Nachdem ich dieses alles nach meiner Vorschrift in gegenwärtigen Aufsatz habe bringen

lasse», alles genau durchgelesen, und wohlerwogen habe, so empfehle dies zur unverbrüch¬
lichen Haltung in Bezug auf den H. 24. meines Testamentsaufgestellten Vorbehalt und habe
deshalb mich hier und auf allen Seiten dieses Aufsatzes eigenhändig unterschrieben.

Brücken, den 29. März 1827.
FriederikeChristiane von Möllendorf geb. von Eberstein.

Ver handelt
Brücken im Guthc der verstorbenen Frau von Möllendorf, den 18. Deccmber 1827.

Dem Auftrage vom 15. d. M. gemäß, hatte sich der Unterzeichnete heute hierher ver¬
fügt, um das von der am 10 d. Mts. Hieselbst verstorbenen Frau Friederike
Christiane geschiedenenvon Mö Ikendorf, gcborncn Frciin von Ebcrstein
errichteteund am 5. April 1813, gerichtlich übergebeneTestament zu publicireu.

Mündlicher Aufforderung gemäß fanden sich von den präsumtiven Erben ein, der
Herr Kriegsrath Christian Heinrich Ernst von Trebra aus Halle, Geschwister
Kind der Verstorbenenund der Herr Hauptmann Ernst Carl Rudolph Ludewig
Freiherr von Ebcrstein, aus Großleinnngcn, ebenfalls Geschwister Kind der
Verstorbenen.

Der Herr Administrator Andreas Gottlob Witsche! ans Wöhningen, welcher
als Geschäftsführerder Verstorbenen die Recognitionsscheineüber das Testament äs
dato Brücken vom 8. April 1813. und Eisleben den 12. März 1825. zu den Acten
übergab.

4) "Fräulein Ottilie von Werthern,
5) Fräulein Emma von Werthern, Nichten der Verstorbenen,
6) Fräulein Natalie von Linsingcn,
7) Demoiscll Caroline Lumme,
8) Fand sich auch der Herr Gerichts-AmtmauuSchmidt von hier ein und überreichte

ein mit drei adlichen Wappen versiegeltesConvert, welches auf der einen Seite
aufgeschnitten,mit dem Gcrichtssiegelaber wieder verschlossen und mit der Auf¬
schrift versehen war:

Anhang zu meinem Testamente, das im Landgerichte zu Eisleben deponirt
ist. Friederike Christiane von Möllendorf, geb. v. Eberstein. Mein
letzter Wille Friederike v. Möllcndorf geb. von Eberstein,

mit der Erklärung, daß er dieses Paquet auf der einen Seite aufgeschnitten bei Ver¬
siegelung des Nachlasses gefunden und in Gegenwart des Herrn Administrator



— 200 —

Witsche! mit dem Gerichtsamtssiegel wieder verschlossen habe, er wolle solches hier¬
durch überreichen, um es den gegenwartigen Erben mit zu publiciren.

Den Gegenwärtigen wurde hierauf sowohl der vorgeschriebene Anhang als das
bisher bei dem Landgerichts-Depositorio verwahret gewesene Testament, welches mit
fünf adelichen Siegeln und drei Gerichtssiegeln verschlossen und mit der Aufschrift
versehen war:

Hierin befindet sich mein letzter Wille, den ich nach meinem erfolgten und sicher
in Erfahrug gebrachten Ableben zu eröffnen bitte.

Friederike Christiane von Mellendorf geb. von Eberstetn.

^etnm Brücken, den S. April 1818.
In diesem Convert befindet sich die lctztwilligc Disposition der Frau Friederike Chri¬
stiane von Möllcndorf gebornen von Eberstein ans Brücken, welche dieselbe am heutigen
Tage hiesigen Gerichten, bei gehörig besetzter Gerichtsbank, in ihrer Wohnung ver¬
schlossen übergeben hat. So nachrichtlich u. s.

Freiherrlich Wcrthernsche Gerichte daselbst.
Wolf. Schmidt, last, zurät.

Altmann.

vorgelegt. Sie erkannten sowohl die Unterschriften der Verstorbenen, als die Siegel
für unverletzt an, und wiederholten ihren Antrag auf Publikation, worauf sowohl das
Testament als auch der Anhang eröffnet und durch laute und deutliche Vorlesung
publiciret wurde.

Sämmtliche Erschienene erkannten die Unterschrift sowohl unter dem Testament
als auch unter den Nachträgen als von der Verstorbenen geschrieben an, behielten sich
die Erklärung über dessen Annahme vor und trugen darauf an, dasselbe nebst den Nach¬
trägen an ein Königl. Oberlandcsgericht zu Naumburg, behufs der verordneten Aus¬
fertigung und weitcrn Verfügung, einzusenden. Das Protocoll ist hierauf vorgelesen,
von sämtlichen Anwesenden genehmigt und unterschrieben.

Gottlob Heinrich Ernst von Trebra, Ernst C'arl Rudolph Ludewig
von Eberstein, Andreas Gottlob Witsche!, Ottilie von Wcrthern, Emma
von Werthern, Nathalie von Linsingen, Caroline Lnmme, Schmidt,

G. w. o. Grabe.

Neinsdorf dri Altern.
Am 20. Nov. 1643 trat Ernst Albrccht v. Eberstein sein Rittergut

zu Reinsdorf nebst der dazu gehörigen Schäferei dem Hans Christoph

v. Trebra tauschweise ab (Gesch. 162); er besaß aber außerdem in ge¬

nanntem Orte noch das in Asche liegende v. Witzleben'sche Freigut mit

den dazu gehörigen Äckern und Wiesen. Dies Gut wollte er wieder auf¬

bauen und die ganz öde liegende Ländern und Wiesewachs wieder in guten

Stand setzen. Da aber zu diesem Freigute keine Schaftrift gehörte, so bat

der damalige kaiserl. General - Feldmarschall - Lieutenant Ernst Albrecht

v. Eberstein den Kurfürsten Johann Georg zu Sachsen, ihn und seine

Lehnserben mit einer freien Schaftrift zu Reinsdorf und „der wenigen

Unterjagd gleich den andern daselbst wohnenden von Adel belehnen und

begnaden zu wollen", wie aus nachstehenden im k. Staatsarchive zu Magde¬

burg s^etn Mansfeld IX, E. 51) befindlichen und mir von dem Geheimen

Archivrath Herrn X. v. Nülverstscit, gefälligst in Abschrift mitgetheilten
Urkunden ersichtlich ist:



Schreibe» Ernst Albrcrbt'K u. Ebrrstei» an den Kurfürsten Johnuu Georg von
Sachsen <1. (I, Gestosen, st. März 1649.
Durchleuchtigst Hochgebohrncr Churfürst! Euer Churf. Durchl. scindt mciue

vutcrthcnigste gehorsambste vnnd schuldigte Dinste ahnvorn, gucdigster Churfürst
vnd Herr! Euer Churf. Durchl. vntcrthcuigst uhnzugeheu habe Ich nicht Vmb-
gaug nehmen können. Demnach ich mein in Euer Churf. Durchl. Ambte Hel-
drungcn zu Reinßdorff gehabtes Ritterdieustgüthlein uebcnst darzu ge¬
höriger Schäfferey Haust Christophen von Trebra tauschweistezugeschlagen,
bin ich gesonnen wegen der doselbst noch habenden Länderey das; Witz lebische
bisthcro in Aschen gelegenes Freyguth, so berührten Ambt Heldrungen mit
Lehen vnnd Zinstcn verwandt,wicderumb vffbancn, auch die darzu gehörige Län¬
derey wind Wiesewachs, so gleichstes ganz ödt vud verwüstet gewesen, wicderumb
in Beßernng zu bringen. Es wil aber zu der bestem Fortsetzung dieses meines
Vorhabens mir ahn einer Schafftrifft daselbst ermangeln, dieweilln dann die
Trifften, Schaffviehe darauf zu halten, denen vom Adel allda ohne dast alleinc
znstendtigk: Alst gelanget ahn Euer Churf. Durchl. mein vnterthänigstcs sappli-
oirsa vnnd Bitten, Dieselbe geruhe gnedigst ans; hoher Gnade mich vnnd meine
rechte Leibs-Lehns-Erben mit einer frcyen Schafftrifft in gnedigster Er-
wegung, daß Demselben Ambte, welches doch doselbst keine Schaffkrifft, noch der
Gemeinde dadurch nicht zum Schaden vnnd Nachtheil, sondern vielmehr den ver¬
wüsteten vnnd verderbten (Gute?) zum Vffnchmen vnnd Besten gereichen
würdtc, ncbenst der wenigen Vntcrjagt gleich denen andern daselbst wohnenden
vom Adel zu besagten Reinßdorff belehnen vnnd begnaden wollen. Solche
hohe vnnd große Gnade mit vnterthänigstcnschuldigsten Dancke ahnzunehmcn
vnnd zu erkennen cwsersten, trcwesten, vntcrthänigsten Dinsten hinwieder zu ver¬
dienen, sowohl der Lehen vff begebenden Fall vnterthänigstc gehorsambste Folge
zu leisten, bin Ich jederzeit ncbenst den Meinigcn so bereitwilligst alst schuldig.
Euer Churf. Durchl. hiemit der wachtsamcn Obhntt Gottes, Ihm aber mich zu
beharrlichen Churf. Gnd. treulichst empfehlende. Oakum Gehoffeu, 5. Nnrtii
^.o. 1649.

Euer Churf. Durchl. vntcrthänigst gehorsambster Diener
Ernst Albrccht von Ebcrstein.

Dem Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten vud Herrn Herrn Johann Georgen
Herzogen zu Sachßen, Jülich, Cleve vnd Berg, des H. Rom. Reichs Erzmar-
schalln vnd Churfürstcn zc., Meinem gnädigsten Churfürsten vnd Herrn.

Srricht des Jobst Heinrich koch ä. «I. Heldrungen, 26. Juni.
Durchlauchtigster Hochgeborncr Churfnrst! E. Churf. Durchl. seindt meine

vnterthänigste treugehorsambste Dienste zuevorn. Gnedigster Herr, E. Churf.
Durchl. haben vf des Herrn Feldtmarschall-Licutenandt Ernst Albrechts
von Eber stein zne Geh offen beschehenesvnterthänigstesSnppliciren (so in-
liegendt ori^iualitsr wieder zu befinden), das Er das Wiczlcbische abgebrandte
Frey-Guth zu Reinßdorff wieder an zne bauwen Vorhabens vndt dahero
zne bcßerer Anrichtnng Ihme vndt seinen Erben mit einer frehen Schaff¬
trieft, so ohne das denen von Adel daselbst zuständig! ncbenst denen Nieder
Jagten zne begnaden angesucht, vnterm äaw Dreßden, den 4. dieses genedigst
mir anbefohlen, damit Sie sich hirauff genedigst zne rssolvirsn. soltc ich die
von Adel ober dießes Suchen vornehmen, so das ob des gleichen ohne des
Ambts ader jemandt anders Nachtheil zne vorstatten in Vnterthänigkeit berichten.
Dießem zne vnterthänigster schuldigster Volge Hab ich die von Adel zu Reinß¬
dorff darauf alßobaldcnvor mich beschiedenvnndt Sie vber des Herrn Feldt-
marschall-Leutenandts Suchen gnedigst anbefohlner maßen vornommcn,
welche darauff dießes zur Antwortt geben, das Sic Ihres Theils solches keines
Weges eingehen köntcn, Sie wehren albereit mit 3 Schafftrieftenvndt der Nieder
Jagt daselbst beliehen vndt derselben ohne das wenigk gebessert, vber dieses
wehre berührtes Wiezlebische Guth stenrbar vndt ein Erbguth, zwar ohne
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Dienste, deine dergleichen Gerechtigkeiten nicht wohlgebuhrten, lebeten der vnter-
thänigsten Hoffnung E. Churf. Durchl. würden Sie vielmehr bey Ihren hiebe-
vor erhaltenen Gerechtigkeiten schuzen vndt Sie mit mehren Trieften und Neue¬
rungen wieder Herkommen nicht belegen laßen, noch die Nieder Jagt Ihnen

zum Schaden vorstatten. Nun ist's zwar an deine, das die von Adel daselbst
dreh unterschiedene Schafftriefften zue halten befugt, alleine bey izigem Im¬
stande, da die Schäffcreyen zum Theil gar wenig, zum Theil auch gar nicht be-
sezet, ist die Weyde vor iezige wenige Schaffe sehr vberflußigk vndt der
Gemeinde daselbst, weil dieselbe keine Schaffe halten darff, ganz vn-

schädtlichen, hiesigem Ambtte aber, indeme daßellnge jede Woche drey Tage in
die Reinsdorffische Fluhr hüthen zue laßen berechtiget, wolte solches in
etwas abträglichen fallen. Die Jagt anbelangende, ist dieselbe wegen enger

Fluhr oder rsvir von schlechter Wichtigkeit vndt kan vber dieß auß derer von
Adel Lehnbriefen, das sie daselbst zue hezen oder zue jagen berechtiget sein
wollen, sich auch derselben biß c!ato gebrauchet gar nicht bewiesen noch dargethan
werden, vndt dieß falß anders nichts vorzueschlagen, alß das sie vber rechts ver¬

wehrte Zeit in xosssssions gelaßen worden, hoffen auch nunmehr vnxm'tru'biret
dabey zue verbleiben.

Stehet demnach zue E. Churf. Durchl. genedigsten Belieben, wie Sie dieß
falß den Herrn General-Feldtmarschall-Leutenandt begnadigen vndt
sonstcn der Jagten halber genedigst mich bescheiden laßen wollen. Welches E.

Churf. Durchl. ich in Vnterthänigkeit berichten sollen vndt derselben gehorsambste
Dienste zue leisten bin ich pflichtschuldigst. Dabrun Heldtrungen, den
26. Junij ao. öko. 49. E. Churf. Durchl. vnterthänigst gehorsambste Diener

Jobst Heinrich Koch.

Der k, pr. Regierungs-Rath v. Detfurth zu Berlin fand in alten

Familienpapiereu ein Kanzleischreiben c>. cl. Dresden, 7. Juni 1653, nach

welchem Anton Adolf v. Ditfurth bei Reinsdorf von Ernst Albrecht

v. Eberstein freiwillig zur gesamten Hand gezogen wurde:

Anthon Adolphen von Dithfurth ist auf sein anhero überreichtes
nnterthänigstes Suppliciren zum Bescheid zuvermelden befohlen worden, Wann
Er sich förderlichst selbst persönlich gestehen wurde, daß man sich sodann wegen
Bekennnng der iezo gesuchten gesambten Handt an dem Lehenguth zu
Reinsdorf, darein ihn Ernst Albrecht von Eberstein, General-Feld-

Marschall-Leutcnant neben andern frehwillig genommen, der Gelmer dar¬
auf zubezeigen wissen wolle.

LiAnatuw Dreßdeü, den 7. Junij ^.nuo 1653.
Churfürstliche Sächßische Cantzley Douriell von Diisssn.



Entwurf
einer zusammenhängendenStammreihc

des

frrifriwkischen Geschlechts Elirrsirin
von den in den ältesten Urkunden vorkommenden Personen bis

zu Philipp v. Eberstein, dem Aequirenten von GeHosen.

„AnfBlutverwcindtschaftundHcirath gründeten sich häufig Ansprüche der Fürsten
nnd Grafen: durch richtige Stammtafeln erlangt man eine gute Übersicht nnd
manche Aufschlüsse auch über Staats- und Rechtsverhältnisse. Es sind noch viele
Eroberungen zu machen ans dem Gebiete der Genealogie; die Theile der Stamm¬
bäume nnd Ahnentafeln, die über das 12. und 13. Jahrhundert hinaufreichen,
sind meistens verwerflichennd lächerlicheWerke der Eitelkeit und Schmeichelei,
nnd es ist ein seltenes Glück, wenn man mit ziemlicher Sicherheit bis in das
11. Jahrhundert hinauf gehen kann," (E. G. Förstemann, Kleine Schriften zur
Geschichte der Stadt Nordhausen 12g.)

In den bis jetzt bekannten von den Äbten von Fulda ausgestellten Urkunden
kommen von der Familie Eberstein, zwar noch nicht selbst mit dem Geschlechts¬
namen bezeichnet, aber als die Väter von ausdrücklich dem Geschlechte zngetheilten
Personen am frühesten — in den Jahren 1116 bis 1162 —

Wilhard und Uupert
vor (vgl. meine Geschichte S. 228 ff. und 1207, Nachtrüge von 1878. S. 7 und

von 1879. S. 137). Ans der Urkunde von 1156 zunächst geht hervor, daß
Beide Brüder waren, und im Zusammenhange mit den Urkunden von 1162
und 1170, daß

Rupert (Urrpraollt, Ureprabt, RnUIprasit)
der Vater war von

Wilhard und Hrrold „von Elirrltrin,"

eben so wie nach den Urkunden von 1168 und 1189 sein Bruder Wilhard
der Vater von

wilhard und Sotho „von Clirrstrin."

Aus der um das Jahr 1163 ausgestellten Urkunde über Rupert's letzten
Willen erhellt, daß Rupert, wie auch sein Bruder Wilhard, zwar ein Ministeriale

des Stifts Fulda, daß er aber außerdem noch mit freieigenen Gütern
angesessen war. In dieser Urkunde wird Rupert

vir prodrm st üonsstus st in omnUiris eormUüs prncksns ae provickus
genannt. Da in dieser frühen Zeit der Kurialsthl noch nicht derartig schwülstig
nnd freigebig mit Lobhudeleien war wie in den folgenden Jahrhunderten, so ist
die angeführte Charakteristik ein Zeichen, daß Rupert als wirklicher Rath und
Leiter der Verwaltung des Stifts bei Abt und Konvent in hohem Ansehen stand,
und doch wiederum nach der andern Seite hin, daß Rupert dadurch, daß er —
als freier Herr und, wie aus der Urkunde von 1186 zu erschließen ist, als nebst
den anderen Verwandten Thcilhaber der benachbarten Stammburg nnd der

Stammbesitzungen — in die Ministerialität des berühmtesten Stiftes der Christen¬
heit eintrat, durchaus keine Einbuße an seinem ritterlichen Ansehen und adligen
Stande erlitten hatte. „Die Ministerialität spricht nicht gegen den Ritterstand,
ja die Ministerialen waren der Kern der Ritterschaft. Den Herzögen mußten
sie sich freilich unterwerfen und ihnen dienen, wie ja selbst die Grafen sich den-
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selben unterworfen haben, in ihrem Gefolge waren und in Abhängigkeit von
ihnen standen" (Förstemann a. a. O. 137).

So auch mag er der Gründer der Orte Rupsroth (Rupertsrode) ganz in
der Nähe der Stammburg Eberstein gewesen sein.

Rupcrt's Söhne Wilhard und Herold treten zum ersten Male mit dem

Familiennamen auf in einer von dem Abte Burchard von Fulda im Jahre 1170
ausgestellten Urkunde, betreffend die Wiedereinlösung des Gebietes Westere von
dem Grafen Adalbert von Eberstein, der es von der Kirche zu Fulda pfandweise
erhalten und lange Jahre inne gehabt hatte.

Die ebenfalls zur Linie der Ministerialen gehörenden Gebrüder Wilhard
und Botho v. Eberstetn bezeugen 1189 eine Tauschverhandlung des Abtes
Konrad van Fulda mit dem Grafen Gerhard v. Rieneck. Wilhard erscheint hier
mit der Bezeichnung Lsnsx, jedenfalls im Gegensätze zu dem fuldischen Mini¬
sterialen Wilhard v. Eberstein, welcher 1226 als Ersatzstück für sein vom

Stifte Fulda lchnrührig gewesenes, aber dann von ihm an das Kloster Arns¬
burg als freies Eigenthum verkauftes Hufengut in Gnlle andere von seinen
frcieigencn Gütern dem Stifte Fulda zu Lehn auftrug.

Die älteren Brüder von Wilhard und Rupert, welche auf der Stamm¬

burg hausten und keine Veranlassung hatten, die Stellung der sogenannten
Gotteshauslente einzunehmen, waren in der damals beginnenden Zeit des oftcn
Wechsels der Gcgenkönige aus den beiden feindlichen Parteien der Ghibellinen

und Welsen mit ihren eigenen Angelegenheiten, wahrscheinlich auch durch Teil¬
nahme an den Kreuzzügen, vollauf in Anspruch genommen. Hieraus ist es
erklärlich, daß in den während der Zeit in Fulda vorgenommenen und schrift¬
lich niedergelegten Verhandlungen nicht sie, sondern erst später ihre Söhne

Kupert, Dirthrr, Ädelbert und

Gerhard von Elierstein
auftreten. So schenkten 1186 unter dem Abt Konrad von Fulda die Ritter
vom Eberstein, Herold und Adelbert, der von ihnen erbauten Kirche in
Dammersbach ein Gütchen daselbst mit der Bestimmung, daß die Gerichts¬

barkeit über dasselbe dem Voigte entzogen sein und dem Geistlichen zustehen
solle, an welch letzteren die Ortsgemeinde als solche jährlich einen bestimmten
Getreidezins zu entrichten habe.

So erscheinen ferner die ebenfalls mit dem Familiennamen Eberstein aus¬
drücklich bezeichneten Gebrüder Wilhard und Herold und Rupert und

Diethcr Gebrüder als Zeugen in einer Urkunde des Abts Heinrich von Fulda
vom Jahr 1187; als der genannte Abt 1193 den an Kuno Herrn von Münzcn-

bcrg geschehenen Verkauf hiniger Güter in Assenheim bestätigt, bezeugt solches
Dicther v. Eberstcin. In einer für das Stift wichtigen Urkunde desselben
Abtes Heinrich, welcher das fast verarmte Stift durch seine wirthschaftlichcn
Maßregeln und Fürsorge wieder in bessern Zustand gebracht hatte und das mit
saurer Mühe Zusammengebrachte dem Stifte erhalten wissen wollte, treten als
Zeugen auf Diether, Albert, Gerhard und Botho v. Eberstein.

In der nächsten Generation der Burgherren vom Eberstein erscheinen zu
Anfang und in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit Hinweglassung von einem

Georg, der 1235 zu Würzburg turnirt haben soll, aber sonst nicht weiter in
Urkunden vorkommt:

Heinrich (s. unten), Albert (dessen Tochter Jutta 1261 und 1271 als
Ehefrau Konrad's v. Eberstein zu Poppenhauscn vorkommt), Otto (dessen
Sohn Eberhard 1267 eine der 13 durch die Schlacht bei Kitzingen erledigten
Würzburgischen Domherrenstellen erhielt), Friedrich (Dom-Kustos zu Mainz 1261),
Johannes (1262 Domherr zu Mainz) und

jZotho v. Elitrsttin,
welcher 1209 zusam men mit d em Marschall Heinrich v. Lauer und andern eine
Urkunde des Bischofs Otto von Würzburg, betreffend einen Vertrag zwischen

dem Kloster Neustadt und Albrecht's v. Hohenlohe, bezeugt und 1219 zugegen



ist, als unter dem Abt Kuno von Fulda Graf Otto v. Henncberg zu Bodcn-
lauben ein Gut zu Klein-Wenkheim dem Kloster zu Bildhausen oermachte.

Kunigunde, die Schwester des ebcugenauutcn Marschalls des Stifts
Würzburg Heinrich v. Lauer, war mit Botho v. Eberstein verheirathet und
hatte von diesem mehrere Söhne, darunter

Üolger, öotho und Aoiirad.
Zwischen Heinrich v. Lauer einerseits und seinem Schwager Botho v. Eber¬
stein und dessen Söhnen andererseits hatten längere Zeit Streitigkeiten obgewaltet.
Dieselben wurden geschlichtet durch Bischof Hermann 0on Würzburg, der fol¬
gende Entscheidungen traf:

1. Auf Ansuchen des genannten Marschalls überträgt er dem Volger
0. Eberstein und dessen Brüdern das Marschallamt mit allem Rechte und
dem dazu gehörigen Dorfe Niederlauer zu Lehn; außerdem übergiebt er dem
Volger einen Hof in Salzburg und dessen Bruder Botho einen Hof in
Osterburg zu Bnrglehn, als welche der genannte Marschall zu Burglehn be¬
saß, und beide Brüder schwören unter Anrührung der Reliquien, ihre Frauen
aus dem Stiftsbezirke zu nehmen; auch ihre Erben sollen diese Höfe nach ihnen
inne haben, wenn sie gleicherweise Ministerialinncn des Stifts zu Frauen nehmen.

2. Überdies vermacht der genannte Marschall denselben Knaben das ganze
Recht, welches er in dem von dem Stifte pfandweise inne gehabten Dorfe
Lutenah hatte, dann sein Recht an den gleichfalls von ihm für 14 Mark pfand¬
weise inne gehabten Gütern bei Haselbach, desgl. sein ganzes Allodial-
eigenthum, als auch sein Lehn bei Nüdclingen, wie auch sein ganzes ful-

disches Lehn, endlich alle seine eigenen Leute und Vasallen; dagegen leisten
dieselben ans alle übrigen Güter des Marschalls Verzicht.

3. Der Marschall trägt in Gegenwart seiner Schwester und mit Zustimmung

deren Kinder die Burg Lauer mit Gut dem Stifte auf und empfängt sie vom
Bischöfe für sich, seinen Sohn Heinrich und dessen Erben als Bnrglehn
zurück, wenn dieselben entweder selbst Ministerialen sind oder Ministerialinncn
Heirathen. Der Bischof behält sich für sich und seine Nachkommen das Obcr-
eigenthumsrecht vor, ebenso wie er es bereits von Salzburg besitze und setzt
demgemäß den Marschall Heinrich zum Kastellan daselbst ein dergestalt,
daß er auch jedweden andern zum Kastellan einzusetzen das Recht sich vorbehält,
jedoch mit der Einschränkung, daß dieser kein Mächtigerer sei, als Heinrich der

Sohn, durch welchen dieser etwa fürchten müsse, beeinträchtigt zu werden.
Der älteste Bruder Volger wird in der Urkunde vom Juni 1235 als

Marschall des Stifts Würzburg aufgeführt, durch welche er frcieigene Guter
zu Leutershausen zu Stiftslehn machte als Ersatz für den zu seinem Salz¬

burger Bnrglehn gehörenden, von ihm aber an das Kloster Wechters-
winkel verkauften Zehnten zu Trimprechterode (Nachtr. v. 1879. S. 84). In
dieser Urkunde wird auch Botho v. Eberstein als Zeuge genannt, welcher nach

seines Bruders Volger Tode als dessen Nachfolger im Marschallamtc 1252, 1255
und 1257 erscheint (Nachtr. v. 1879. S. 84 u. 85). Als sich indessen über das

Amt Streit erhoben hatte zwischen genanntem Botho v. Eberstein und seinem
1231 noch unmündigen jüngeren Bruder Konrad zu Poppenhauscn, ver¬

mittelte Bischof Jring denselben, nachdem er diesen Fall durch Schiedsrichter
(Hermann v. Brende und Gernod Hovescultin ans Botho's Seite, Heinrich von
Rcgenstein und Konrad v. Basthcim auf Konkad's Seite) hatte untersuchen
lassen, dahin, daß Konrad gegen Bezahlung von 225 Mark Silber an Botho
das Marschallamt haben, und von seinen Söhnen, die er mit der Tochter
Albert's v. Eberstcin, auch einer andern rechtmäßigen Gemahlin, hinterlassen
würde, stets der älteste das Marschallamt erhalten sollte, jedoch nur, wenn sich

derselbe mit der Tochter eines Stiftssassen verheirathete, außerdem aber desselben
verlustig sein sollte. Zu Bezahlung eines Theils der versprochenen Gelder
wurden dem Konrad von seinem Bruder Fristen gesetzt (20 Mark bnar, 30 Mark

zu Michaeli und 25 Mark auf Walpurgis über ein Jahr), und für 150 Mark



sollten die zum Marschallamte gehörigen Güter, darunter das Dorf Nieder¬
lauer, und ungefähr 3 Talente von andern Gütern Konrad's zur Sicherheit

haften. Im Fall Konrad stürbe, ohne Söhne zu hinterlassen, sollte das Mar¬
schallamt an Botho's Linie zurückfallen. Dieser Fall scheint auch eingetreten
zu sein, da nach dem 1261 schon etwa 45 Jahre alten Konrad (welcher bereits
1234 als Zeuge anstritt in einer Urkunde des Klosters Pforta und 1235 bei
einer vom Abte Konrad von Fulda durch Urkunde bestätigten Schenkung des

Burggrafen Dietrich v. Kirchberg an das von ihm gestiftete Nonnenkloster
Kapellendorf und dann noch 1271 als Schirmvoigt über Güter in Döllbach
vorkommt) im I. 1303 Heinrich v. Ebrrsttin
außer dem halben Dorfe Leutershausen und Güter in Unter-Elsbach,
Strahlungen, Wülfershansen und Röblingen auch das würzburgische Mar-

schallamt mit dem dazu gehörigen Dorfe Niederlauer vom Stifte Würzburg
zu Lehn empfing.

Der Marschall Heinrich war aber der älteste Sohn Botho's und
kommt als solcher neben seinen Brüdern

Botho und Hermann
in einer Urkunde vom 16. Febr. 1285 vor, kraft welcher der Vater Botho

mit Zustimmung der Söhne für sein Seelenheil dem Kloster Wechterswinkel
einen Theil seines Zehnten zu Wollbach vermachte.

Heinrich v. Eberstein
(s. oben S 204.)

bezeugte 1239 mit seinem Sohne Hermann eine durch Abt Konrad von Fulda
bestätigte Schenkung eines Hufengutes in Harmundes Seitens der bisherigen
Besitzer an das Kloster St. Johannes bei Fulda. Der in dieser Urkunde als
Heinrich's Sohn aufgeführte

Hermann v. Eberstein
ist anzusetzen als der Vater des fast ausschließlich im fuldischen Gebiete sich be¬
merkbar machenden

Heinrich s v. Eberstein, Nittels.
Dieser erscheint zuerst in Gemeinschaft mit Giso v. Ebersberg und Johannes
v. Linden als Zeuge in einer Urkunde des Abts Simon von Fulda vom
11. Mai 1284, betreffend einen Vergleich zwischen ihm und dem Kloster zu

Blankenau über einige ihm persönlich, als Hermann's von Blankenwald Sohne,
erblich zugehörige Besitzungen; dann tritt er neben Giso v. Ebersberg u. a. als
Zeuge auf in einer Urkunde Abts Heinrich von Fulda vom 7. April 1292,
enthaltend eine Festsetzung in Bezug auf die Lehnsfolge der fuldische Lehngüter
innehabenden Gvtteshauslente.

Am 13. Januar 1298 stellt Ritter Heinrich v, Eberstein für den Müller
Wigand zu Schrecksbach eine mit seinem Siegel versehene Urkunde über
den geschehenen Verkauf von dessen Mühle an das Kloster zu Immichenhain
aus: ,,sk nos Hsnrions milss cko lilbsrskkiii psr prsoss IViAaircki molöiräinarii
ok suorrim bsröäuiri iroskrum siMlliUniri axposriiirnrs buio cs,rts>" Das an
der noch vorhandenen Original-Urkunde befindliche Siegel stellt das Wappen¬
schild ohne Aufsatz dar und führt die drei verbundenen Fränkischen Lilien genau
in der Weise, wie sie noch heutzutage bei seinen Nachkommen im Gebrauch sind.

Abermals bekräftigt er durch Anhängung seines Siegels einen Vertrags¬

brief vom 12. April 1305 zwischen Abt Heinrich von Fulda und seinen
Ministerialen, Vasallen und Burgmanncn. Im Jahre darauf, 5. Febr. 1306,
ist er als Zeuge bei der Eigenthumsübertragung der Herrschaft Frankcnstein
und des Hauses zu Satzungen Seitens der edlen Herren Ludwig und Heinrich
Gebrüder v. Frankenstcin an den Abt Heinrich von Fulda zugegen, und am

26. Mai 1306 zusammen mit den ebenerwähnten Verkäufern bei der Über-



Weisung eines jährlichen Zinses an das unter dem neu erworbenen Schlosse
Frankenstein gelegene Kloster Allendorf an der Werra durch den genannten Abt.

Außer dem Grafen Heinrich v. Battenberg, Herrn Anton v. Bruneck,
Simon v. der Tann, Wigand v. Lutter, Konrad v. Birnbach, Giso v. Eders¬
berg und Simon v. Schlitz bezeugt Heinrich v. Eberstcin 22. Aug. 1308 einen,
mit Androhung von Konventionalstrafen bei Nichtinnehaltung der Bedingungen
versehenen, Vorkaufsvertrag zwischen dem Stifte Fulda und dem edlen .Herrn
Ludwig v. Frankenstein, worin die Ritter Wigand v. Lutter und Heinrich
v. Eberstein als Sachverständige und die obengenannten Herrn v. Battenberg
und v. Bruneck als Obmänner bestellt werden.

Im I. 1311 verkauften die Ritter Heinrich v. Eberstein und Eberhard

v. Heustreu mit Genehmigung ihrer Erben und unter Lehnskonsens für 84
Pfund fuld. Heller zwei Allodia und vier vom Stifte Fulda zu Lehn gehende
Hufen mit dem Walde Eichberg, Wiesen, Weiden, Wassern und allem Zubehör
in dem Dorfe Marbach an das Kloster St. Johannes bei Fulda.

Vor 1317 wurde Ritter Heinrich v. Eberstein von dem Stifte Würzburg
außer mit 10 Pfund jährl. Einkünften in Nordheim und Ostheim auch mit

Hofstätten, Äckern und Wiesen und mit 8 Morgen Weinbergen zu
Wollbach

beliehen, welche letztern Grundstücke nach 1317 als im Lehnsbesitze des Ritters
Konrad v. Eberstein vorkommen, so daß als Ritter Heinrich's v. Eberstein Sohn
anzusetzen ist

Äomad v. Eberstrin, Nittel.

Dieser acquirirte vor 1317 von Wolfram Schenk v. Ostheim 2 Pfund
fuld. Heller jährl. Zins zu Heufurt und von Marguard v. Lichtenberg 30
Malter jährl. Gerstenzins zu Stetten, womit er vom Stifte Würzbnrg be¬
liehen wurde. Von diesem Stifte empfing er vor 1322 ferner noch zu Lehn:

ein Haus und eine Hofstatt zu Burglauer, in der Vorstadt gelegen (zu
Burglehn),

2 Hufen zu Heufnrt und 2 Hufen zu Hilders,

1 Hof mit Äckern und Wiesen, auch 8 Morgen Weinberge zu Wollbach,
10 Pfund und 2 Hühner jährl. Zinsen zu Neustadt, Unter-Elsbach

und Nord heim

d ie Zehnt en zu Döllbach und Hentenhausen.

Von dem Grafen Berthold von Henneberg hatte Konrad v. Eberstein

1317 zu Lehn 24 Morgen Weingarten und 30 Schillinge Heller jährliche Ein¬
künfte zu Nüdl in gen und noch andere Weingärten.

Einige Allodialgüter zu Ostheim übergab er 1318 mit Bewilligung seiner
Frau Margaretha dem Kloster Wechterswinkel, in welches seine Tochter
Margaretha eintrat.

Von 1320 bis 1324 hatte er eine Hufe in Laugen-Bieber vom Abte
Heinrich von Fulda pfandweise inne. Er hatte nebst dem Ritter Johannes
Voigt zu Salzburg und den Knappen Otto von Kühndorf, Jring und Otto v.

Brenda wegen einer Weinliefcrnng für Konrad von Schweinfurt dem Ritter

Helwig, Officiaten auf Lichtenberg, Bürgschaft geleistet, welche Äbt Heinrich von
Fulda 14. Juni 1325 aufhob.

Die Güter in Unter-Elsbach, welche er vom Stifte Würzburg zu Burg-
lchn hatte, gab er und seine Frau Margaretha 21 Juni 1329 dem Kloster
Wechterswinkel gegen 2 Hufen in Rode unter Hildcnberg in Tausch, für
deren Ersatz sie aber ihre Allodialgüter in Nordheim bei Lichtenberg dem
Stifte Würzburg zu Burglehn auftragen mußten. Die beiden eingetauschten

Hufen in Rode verkauften sie darauf dem genannten Kloster unter Vorbehalt
des Wiederkaufs innerhalb 4 Jahren.

Den oben aufgeführten Hof zu Burglaner, die beiden Höfe zu Heu¬

furt und den Hof zu Hilders trug schon um diese Zeit der Stamm v. Eber-
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stein vom Stifte Würzburg zu Lehn. Diese Lehngütcr waren noch um die
Mitte des 16. Jahrhunderts im Besitze der Gebrüder Kilian und Georg v.
Eberstcin, welche Brüder also von dem vor 1337 ff Ritter Konrad in direkter
Linie abstammen. Der Urgroßvater dieser Brüder, der 1451 ff Eberhard, besaß
Eckweisbach, welches seit 1347 die Gebrüder Heinrich, Botho, Konrad,
Friedrich und Eberhard v. Eberstein ganz innc hatten. Bis zu genanntem
Jahre war Eigenthümer der einen Hälfte von Eckweisbachder Edelknecht Johann
v. Eberstein. Dieser ist vielleicht ein Neffe des 1285 als Domherr von Bamberg
vorkommenden Heinrich v. Eberstein und ein Bruder des Heinrich, der bis
1351 Kleriker und dann Domherr zu Würzburg war.

Am 11. Nov. 1337 ertheilten Johann und sein Vetter Heinrich, der
älteste der obengenannten fünf Brüder, ihre lehnherrliche Genehmigung zum
Verkaufe eines von ihnen lehnrührigen Gutes zu Eckweisbach an die Kirche
zu Langenberg Seitens Heinrich's v. Fischbach, und am Dienstage vor Mitt¬
fasten 1347 verkauften Johann v. Eberstein und seine Frau Netze „ihr halb
Theil des Dorfes Eckweisbach", ein Gut zu Schackau und ihren Besitz
zu Weyhers an die genannten fünf Brüder. Siegler waren: Johann v.
Eberstein und sein Schwager Konrad v. Trubenbach und Gise v. Hann;
außerdem waren bei dem Kaufgeschäfte zugegen H. v. der Tann gen. v. Bischofs¬
heim und 2 Gebrüder v. Schneeberg.

Später verkaufte dieser Johann seine Güter zu Klein-Sassen, Gerhards,
Langenberg, zu der Breite und die Mühle zu Längen-Bieber an Eber¬
hard (ff 1394), den Sohn des jüngsten der ofterwähntcn fünf Gebrüder, auch
Eberhard genannt, und Vater des 1451 ff Eberhard, der außer Eckwcisbach
auch die oben aufgeführten fnldischen Lehngüter mit seinem Bruder Mangold
erblich überkommen hatte.

Hiernach hat man mit Sicherheit anzunehmen, daß Ritter Konrad und
seine Frau Margaretha die

Eltern waren von
1. Margaretha, welche 1318 in das Kloster Wechterswinkel eintrat,
2. Heinrich, Ritter, s. unten
3. öotho, Edelknecht, s. unten,
4. Äonrad,
5. Friedrich, Ritter,
6. Eberhard, s. unten,
7. Else, Venn, mit v. Buttlar. Am 14. Febr. 1361 vermachte Gertrud

v. Heringen ihrer Gcschwihcr Elsen von Bockeler eine Wiese zu Lutter
in dem Stcineth.
An die Gebrüder Heinrich, Ritter, Konrad, Friedrich und Eberhard

v. Ebcrstein, die Gebrüder Hans und Heinrich Küchenmeister, Botho von
Eberstein und dessen Frau Sanne und Albrecht v. Fischborn und dessen Frau
Life verkauften wiederkäuflich Abt Heinrich von Fulda am 24. Januar 1359
für 3000 Pfund fuld. Heller 200 Pfund Heller jährl. Einkünfte, welche ans
die Stadtbeet zu Fulda und auf fuldische Güter zu Nenhof, Neimbrechts
und Schweben angewiesen wurden. Auch befahl der Abt den zuerst genannten
4 Gebrüdern v. Eberstein nnd den Gebrüdern Küchenmeister sein Schloß Ncn-
ho f mit aller Gerechtigkeit, (vgl. bezügl. des Nähern die betreffende Regestc S. 30).

Diese Gebrüder v. Eberstcin und einige ihrer Söhne gehörten zum Stcrner-
bnndc, dessen Mitglieder im Herbste 1375 in dem Kriege um den Mainzer Stuhl
zum letzten Male im Felde erschienen, nnd dessen letztes Auftreten gegen die
Stadt Hersfeld stattfand. Die Bürger daselbst hatten nämlich ohne Rücksicht
ans ihren Abt mit dem Landgrafen Hermann von Hessen ein Schutz- und Trutz¬
bündnis gegen die Sterncr geschlossen, und der Abt, Berthold v. Völkershausen,
hatte sich deshalb mit allen Rittern der Nachbarschaft, darunter Eberhard,
Gottschalk und Otto v. Buchenau und mehrere Herren v. Eberstein, v. Hune,
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v. der Tann nnd v. Weyhers zur Unterjochung Hersfeld's verschworen. An

dem zur Ausführung ihres Anschlags anberaumten Tage (28. April 1378) hatte
sich jedoch einer der verschworenen Ritter, Simon v. Hüne, entschlossen, seine

Ehre durch einen offenen Fehdebrief zu wahren, den er aus dem Lager sandte,
wodurch die Stadt gerettet wurde (Nachtr. v. 1878. S. 8. Nr. 4).

Von diesen fünf Brüdern v. Eberstein war der älteste
Heinrich, Kitter nnd Marschall

von Fulda, verheirathet mit Felice, des Heinrich v. Steinau Tochter, welch
letzterer 25. Mai 1373 mit Wissen seines Sohnes Hermann sein Vorwerk in

Sundheim an seinen Schwiegersohn „Herrn Henrich v. Ebcrstein" und dessen
Wirthin Felice für 600 Pfund fnld. Heller verkaufte. Der Kaufbrief wurde

außer von Heinrich Steinrück auch von dem Ritter Friedrich von Eberstein
durch Anhängung der Siegel bekräftigt.

Am 29. Nov. l368 legte Ritter Heinrich von Eberstein eine Irrung bei,
welche zwischen seiner Schwester Elsen v. Buttlar und deren Söhnen Jring
und Heinrich einerseits und den geistlichen Herren auf dem Franenberge bei
Fulda andererseits wegen des zu Lutter gelegenen Gutes, welches vormals
Berlt v. Borsa von den genannten Herren inne hatte, entstanden war (Gesch.
261 U. 1209).

Heinrich war in den Jahren von 1362 bis etwa 1377 Marschall von
Fulda. Seiner wird 1382 als eines bereits Verstorbenen gedacht, denn in

diesem Jahre bekennt Heinrich v. Tafta, er sei von dem Abte Konrad von Fulda
befriedigt worden hinsichtlich aller Ansprüche, welche er aus den auf Geheiß des
„Herrn Heinrich v. Eberstein seligen, zu der Zyten meines Herrn Marschalk"
gegen die von Reckerode geführten Fehden herzuleiten hatte.

Marschall Heinrich war ohne Zweifel der
Vater von

1. ÄMtS, verm. 1356 mit Botho v. Eberstein,

2. Hönrad, s. unten,
3. Heinrich, f. unten.

Konrad hatte 1390 eine Fehde mit dem Kloster Schlüchtern nnd wurde
deshalb in den Bann gethan, ans welchem er sich erst 1392 befreite. Die

Junker Konrad v. Eberstein und Fritz Kochmeister waren 30. April 1395 zu¬
gegen, als der Pfarrer auf dem Florenberge bei Fulda und die „Baumeister
nnd Nachgebur" der Dörfer Eichenzell, Welkers und Löschenrode über die Be¬

dienung ihrer Kapelle zu Eichenzell und über die von den Einwohnern dieser
Dörfer dem Pfarrer zum Florenberge zu entrichtenden Pfarr-Rechte eine Ab¬
rede trafen.

Konrad und Anna geb. v. Kralücke waren jedenfalls die
Eltern von

1. Anna, verm. mit Georg v. Haselstein,
2. Klafft, der 22. März 1396 seiner Ganerben wegen von dem Stifte Fulda

zu Lehn empfing: das Amt und Schloß Schackau, die Kemnate und das
Dorf Eckweisbach, die Dörfer Langenberg, Klein-Sasscn nnd
Dietes, die zwischen dem Florenberge und Eichenzell gelegene Wüstung,
die Breite genannt, ein Bnrggut zu Neuhof und 2 Höfe daselbst, die
ihnen von Heinrich Küchenmeister verpfändet waren, 2 Hufen und 2 Höfe
zu Reimbrechts, 1'/- Höfe zu Schweben und einen Hof zu Nenhof,
der Krafftcn allein gehörte.

Heinrich, der 2. Sohn des Marschalls Heinrich, ff vor 1415 und war
verm. mit Katharina, des Dietrich v. Malkos Tochter und Johann's

v. Malkos, Domherrn zu Würzburg, und Dictrich's von Malkos Schwester.
Im Fuldaer Archive hat sich noch vor 100 Jahren eine Originalurkunde v. I.
1415 befunden, worin diese Katharina von Malkos als Hcinrich's v. Ebcr-

14



stein Witwe nebst ihren Söhnen Engelhard, Domherrn zu Würzburg und
Dietrich v. Eberstein vorkommt.

Am 23. Nov. 1415 verkaufte die Witwe Katharina an den Abt Johann

v on Fulda die den v. Malkos von den v. Hune verpfändeten Güter zu Nicder-
Biebcr, ein Gut zu Laugen-Bieber und ihre Besitzungen zu Reinhards
und in dem Gerichte Rockenstuhl.

Ende April 1416 verkaufte Katharina für sich und ihre Söhne Engelhard
und Dietrich v. Eberstein und mit Zustimmung ihrer Brüder Johann und

Dietrich v. Malkos ihren Hof zu Brückenau an Mangold v. Ebcrstein und
dessen Frau Anna.

Söhne:

1. Engrlharü, Domherr zu Bamberg und Würzburg, war auch Land¬
richter des Herzogthums Franken. Als solcher bekundete er 29. Januar 1415,

daß die von dem Ritter Hans v. Nosenberg gegen den Propst des Stifts Onels-
bach wegen des Zehnten zu Lohr erhobene Klage dem Beklagten keinen Schaden
bringen solle; dann 11. Juli 1415, daß der Abt des Stifts Neustadt durch
eine vor ihm verhandelte Klage das von dem Stifte lehnrührige, früher von

Dietrich v. Wimpfen innc gehabte Gütchen zu Karbach erstritten; ferner 12. Aug.
1415, daß Ritter Johann v. Roscnberg seine gegen die Gemeinde Lohr wegen
des Zehnten daselbst geführte Klage gewonnen habe.

Am 8. Dez. 1411 wählte Engelhard mit den übrigen Domkapitnlaren

den Würzburger Domherrn und Bamberger Propst Johann v. Brunn zum
Bischof von Würzburg.

Engelhard starb am Matthen Apostcltage (21. Sept.) 1420. Sein im

Kapitelhause oder Domherrnbegräbnisse zu Würzburg befindlicher Grabstein

(Nr. 15 in der 4. Reihe) mit dem Eberstein'schen Wappen hat die Aufschrift:
^.nno äna. U. (Xl(X). XX. in äis stü. inatbsi. apsl. a. ckiis. snAslbarävs.

äs. sbsrsksin. eanonisvs. Uni? soolis. ovi? aia. rsgvisseal. in. paes.

Die Domherren hatten eigene Häuser in der Nähe des Domes zu Würz-
bnrg, über welche sie nach ihrem Tode zu Gunsten ihrer Mitbrüder frei ver¬
fügen konnten. So erhielt Engelhard v. Eberstein 1412 die Lni-ia ÜUltlsnbsn
st 24 juA. vinsaenin in onvva via, 3 nrnas vini st 5 st äiin. üb. äsn. sient
stiain in bsi'säitarüs babötnr von seinem Oheim Johann v. Malkos, und 1420

erscheint als Besitzer dieses Domhcrrnhofcs Engelhard's Bruder Dietrich, auf
den 1428 Ludwig v. Edersberg gen. v. Wehhers folgt.

In Engelhard's Domherrnwohnung hat aller Wahrscheinlichkeit nach sein
mit dem Familienwnppen versehenes Portrait gehangen, welches sich zuletzt

längere Zeit im Besitze des bekannten rührigen Historikers und thätigcn Mitglieds
des historischen Vereins zu Würzbnrg C. Hcffner befunden, von welchem ich,
Louis Ferdinand, es im I. 1876 zum Geschenk erhalten habe (Beigabe von

1878). Auf der Rückseite steht am obern Rande: „UainiUs äs ülbsrstsin", und
ein darunter später aufgeklebtes Stückchen Leinwand von anderer Farbe trägt
den Namen: Lonraä von blbsrslsin.

Im Würzburger lüb. ssMlt, und bei Salver (Proben des deutschen Reichs¬
adels) wird nämlich Engelhard irrthümlich Konrad genannt; jedoch ist ein Dom¬
herr Konrad v. Ebcrstein bis jetzt in Urkunden nicht aufgefunden worden und

hat jedenfalls nur die undeutliche Grabschrift den Jrrthnm veranlaßt. Er war
zugleich auch Domherr in Bamberg. In einer im Bambergischcn Kapitelsarchive
befindlichen Handschrift (Msnobns (kanonieornna, gui in kZoolssia Iwpsriali
UauibsrKsnsi äs anno 1319 prasbsnäaki knörs), die jedoch wegen ihrer vielen
sonstigen Unrichtigkeiten in keinem großen Ansehn steht, ist zu lesen:

p. 21: Xnno 1412 obül l). bü'iäsrions Ltisbsr Ilseanns, cnjns (kanonioalnin

st, Urasbsnäain oblinnil blnAslbaräus äs kübsrslsin psr snrnrnas äitksrsntüas
in (Inria Koinana aävsrsns 0onraänin Lkisbsr jnniorsin";

x. 25: llnno 1422. 8. Naji obül blnAslbaräns äs Lbsrstsin.
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Dicsc Bezeichnung des Todesjahres beruht jedenfalls auf einer Ungenauig-
keit, da nicht anzunehmen ist, daß zu gleicher Zeit noch ein anderer Engelhard
v. Eberstein existirt hat, der nur Domherr in Bamberg war.

Als Domkapitular zu Bamberg wird bereits in einer Urkunde vom .11. Okt.

1401 ein Engelhard v. Eberstein aufgeführt, welcher mit den übrigen Mit¬
gliedern des Kapitels den Papst um Bestätigung des Bischofs Johann von
Würzbnrg als Koadjutor des Bisthnms Bamberg für den altersschwachen Bischof
Albrecht bittet.

Am 17. Januar 1424 versetzten wiederkäuflich Weiprecht's v. Grumbach
Kinder an Dietrich v. Eberstein und die andern „Getruwenhender" Engcl-
hard's v. Eberstein 6 Malter jährl. Kornzinsen aus ihrem freieigenen Hofe zu
Grumbach und verpflichteten sich zugleich, diese 6 Malter auf dem Kornhanse
des Dompräseuzmeistcrs zu Würzburg alle Jahre zwischen den beiden Frauen¬
tagen abliefern zu lassen, worauf dann aber dieser Kornzins „am Gelde" unter

die Domherren und Vikarier vertheilt werden und davon der verstorbene Herr
Engelhard v. Eberstein jährlich in der Woche des h. Kreuztages Jnvcntionis
mit Placebo, Vigilien und Seelmesscn begangen werden sollte.

2. sittlich, erhielt 1420 die durch den Tod seines Bruders Engelhard
erledigte Domherrnstelle zu Würzburg. Vor seinem Eintritte in das Würzburger
Domkapitel erwarb er sich durch seine Tapferkeit den Rittergürtel (siosnlnm
Militärs). Da er bei Erbauung des Kreuzganges an der Domkirche zu Würz¬
burg sich sehr freigebig zeigte, so wurde oben im Gewölbe sein Wappen mit der
Umschrift „Rbsoäorisns äs blbsostsin (lanonicms" angebracht. Er soll 1413
seine Hälfte des Dorfes Weisbach an seine Vettern Eberhard und Mangold
p. Eberstein für 200 Gulden versetzt haben.

Dietrich starb 8. Sept. 1428. Sein im Domherrnbegräbnisse zu Würz¬
burg befindlicher Grabstein (Nr. 14 in der 4. Reihe) zeigt eine geistliche Figur,
die aber ganz rninirt ist, und darunter das E b erst ein'sche und M a lk os'sche
Wappen und hat die Umschrift:

Xnno äw. uUUssimo. MM. XXVIII. in. äis. nativilatis. maris. obiil.
äln. Ibsoäorievs. äs. sbsrslsin. sansinovs. bvivs. seslis. svius. sminm.

rsgvisssat,. in. paos.

üotho,

der 2. Sohn des vor 1337 ch Ritters Konrad, erwarb im Januar 1359 wieder-

känflich von dem Abte Heinrich von Fulda für 300 Pfund fnld. Heller eine
jährl. Rente von 25 Pfund Heller, und zwar 12'/, Pfund aus der Stadtbeet

zu Fulda und 12'/, Pfund aus '/, des vor dem Schlosse Ncuhof gelegenen Hofes,
2 Hufen zu Reimbrechts und 1'/, Hufe zu Schweben, auch empfing er

1359 aus der Kammer des Abts zu Fulda 12'/, Pfund Heller jährl. Rente zu
Mannlehn.

Am 29. Nov. 1361 versetzten Heinrich v. Lichtenberg und Else Eheleute
für 60 Gulden ihre Besitzungen zu Harbach und den Wald zu Alhards an
Botho und dessen Frau Sanne, welche Eheleute 1379 ihren Antheil an
Schweben die Gebrüder Ulrich und Friedrich von Hutten verkauften.

Am 30. Aug. 1370 versetzte ihm, dem strengen Knechte Bote, wegen seiner
Ansprüche für Leistungen und Unkosten im Dienste und für den darin erlittenen
Schaden an Pferden Abt Heinrich 3'/, Gut in dem Dorfe Lnths.

Botho war 1356 bereits verheirathet mit Agnes, seines Bruders Heinrich
Tochter, und ist anzusehen als der

Vater von

1. Ämia, verm. 1386 mit dem Ritter Konrad v. Heßberg,

2. I.pci, der 1388 mit Zustimmung seines Vetters Eberhard seinen zn Niebra
unter Bieberstein gelegenen Hof an Fritz Mores verkaufte.
Von den oben aufgeführten Gebrüdern Heinrich, Ritter, Botho, Kon¬

rad, Friedrich, Ritter, und Eberhard v. Eberstein, welchen 1347 ihr

14*
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Vetter Johann seinen halben Antheil an Eckweisbach nnd seine Güter zu
Schackau und Weyhers ans einen Wiedcrkauf verkaufte, und denen nebst den
Gebrüdern Hans und Henz Küchenmeister und Albrechten v. Fischborn1359
Abt Heinrich von Fulda das Schloß, Amt nnd Gericht Nenhof und Güter zu
Neuhof, Reimbrechts und Schwebenwiederkäuflich abtrat, hat nur der jüngste

Eberhard ,
sein Geschlecht bis auf die Gegenwart fortgepflanzt. Er kommt in fuldischen
Urkunden 1354, 1367 und 1370 mit seiner Gemahlin Kunigunde, hzw. mit

seiner Schwester Elisabeth (Else, Elscbe), welche mit N. v. Buttlar vermählt
war, nnd mit seinem Sohne gleichen Namens

Eberhard
vor. Dieser kaufte auf Wiederkauf von Hans v. Eberstein5 Güter zu Klein-
Sassen, 4 Güter zu Gerhards, die Mühle zu Längen-Bieber und dessen
Antheil an Langenberg und der Breite und erhielt von dem Stifte Fulda
das Schloß, Amt und Gericht Bieberstein pfandweise, welches aber vor 1386
wieder eingelöst wurde.

Am 18. Januar 1383 verkaufte sein Vetter Apel v. Eberstein dessen Hof

zu Hof-Bieber an Fritz Mores mit Eberhard's mitbelchnschaftlichem und Abt
Friedrichs von Fulda lehnsherrlichem Konsense. — Als letzterer den Bischof
Gerhard von Würzburg zum Verweser der Abtei Fulda bestellte, wurde15. Febr. 1391 vereinbart, daß nach dem Abgange des als Hauptmann des
Schlosses Neuenburg bei Fulda eingesetzten Bruders des Abts Friedrich, Konrad
v. Romrod, der Bischof dessen Nachfolger unter Dietrich v. Bickenbach, Dietrich
v. Bibra, Eberhard v. Eberstein, Heinrich v. Hune und Frowin v. Hutten
auswählen solle.

In dem Mittelgange der Pfarrkirche zu Neuenburg im Breisgau befindet

sich das Epitaph eines Eberhard v. Eberstein, dessen Umschrift schon Ende
vorigen Jahrhunderts sehr schadhaft und unleserlich war und überdies theils
aus Bruchstücken, theils aus Abkürzungen bestand. In dem Haupteingange der
Kirche befand sich außerdem ein Grabstein, auf welchem ebenfalls das Eber-
stein'sche und darunter das mit roth und Silber geschachtete Bach'sche Wappen
zu sehen war mit ebenfalls schwer zu entziffernder Umschrift. Der solches be¬
scheinigende Pfarrer v. Weiß hat als Todesjahr 1449, aber jedenfalls fälschlich
vermuthet; da in diesem Jahre kein Eberhard v. Eberstein gestorben ist, auch
der 1451 ch mit dem zu Neuenburg beigesetzten Eberhard nicht identisch sein
kann, so wird für diesen letztern vor 1398 ch Eberhard (vgl. unten die von
seinen 4 mündigen Söhnen ausgestellte Urfehde) mit mehr Wahrscheinlichkeit
die Jahreszahl 1394 als Todesjahr zu setzen sein und die Umschrift ursprüng¬
lich gelautet haben:

L.uuo. Olli. öl. (XXl, X0IV. (nicht XIUX) in. äis. ski. .... obrit. Uns.
Obsrbarävs. ä. Obsrsksill.

Hieraus ergiebt sich aber dann ferner, daß die Mutter von Eberhard, dem
Vater der hierunter aufgeführten sieben Brüder, eine geborene v. Bach war.

Nach der in dem Notariats-Jnstrumente Georg's v. Eberstein des Altern
zu Ginolfs von 1550 gemachten Angabe über seine „von seinem Vater ererbten

Ahnen" war die Mutter des 1451 ff mit Else v. Brende vorheirathet gewesenen
Eberhard v. Eberstein eine geborenem der Tann; dagegen war die Mutter

seines in 2r Ehe mit einer geborenen v. Hune verheirathet geweseneu Bruders
Mangold, Ritters, eine geborene v. Schaumberg, wie aus der 1483 von
Ritter Mangold's Enkel Philipp behufs Aufnahme in den Christoph-Orden
dem Grasen v. Hcnneberg eingereichten vorschriftsmäßigen und durch Hans
v. Ebersberg und Ulrich Hölin bekräftigten Angabe seiner Ahnen ersichtlich ist.
Sonach waren Beide, Eberhard und Mangold, Stiefbrüder, und ihr Vater,

der 1394 ff Eberhard, war verheirathet I) mit X. v. der Tann und II) mit
17. v. Schaumberg.
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Eberhard's Kinder:
1. Hermann, s. unten,
2. Eberhard, s. unten,

3. Mangold, Ritter aus 2r Ehe, s. unten,

4. Karl, aus 2r Ehe, pflanzte sein Geschlecht dauerhaft fort, s. unten,

5. Wilhelm, 1398 unmündig, ch vor 1404,

6. Peter, 1398 unmündig, ch vor 1443.

7. Gerlach, Ritter, s. unten,

8. Änna, 1430, verm. mit Paul v. Burdian zu Münnerstadt,

9. Margaretha, 1432, verm. mit Konrad v. Alleudorf zu Ober- und Unter-
Leinach, fürstl. henueb. Rath,

10. tZarliara, 1425. 1430, verm. mit HanS v. Ostheim (1412—1425), Ritter
und Oberst zu Fuß.

Von den Mitgliedern der unwandelbar an ihrer Reichsunmittelbarkeit, im
Gegensatze zur Landeshoheit festhaltenden Ritterschaft des alten Buchenlandes
waren es besonders die v. Bimbach, v. Ebersberg, v. Eberstein, v. Buchenau,
v. Hune, v. Steinau, v. d.Tann, v. Trubenbach und V.Weyhers, welche
den Kampf der Unabhängigkeit gegen den Landgrafen von Hessen durchzufechten
unternahmen. Im Mai 1397 rückten die buchischen Ritter mit einem reisigen
Zuge, bei dem sich auch die Gebrüder Hermann, Eberhard, Mangold und
Karl v. Eberstein befanden, in das Hessenland ein. Bis Homburg drangen sie
vor; da erreichte sie der Landgraf und schlug sie nach heißem Gefechte in die
Flucht, machte viele, darunter die eben genannten 4 Gebrüder v. Eberstein, zu
Gefangenen und führte an 150 gesattelte Hengste als Siegesbeute mit sich hin¬
weg. Dennoch dauerte die Fehde fort. Dabei fielen noch Dietrich von Ebersberg

und Wigand von Buchenau in Gefangenschaft. So wie Dietrich 14. April 1398
sein Gefängnis in Henne Mattenberg's Herberge zu Kassel, eines der damals
besuchtesten Gasthäuser, zu halten versprach, so geschah dies auch 13. Juli 1398
von Wigand; doch wandten beide die sehr kostspielige Verpflichtung dadurch ab,

daß dieser 29. Juni, jener 27. Dez. 1399 Urfehde schwor und damit jeder Feind¬
seligkeit gegen den Landgrafen entsagte. Die vor ihnen gefangen genommenen
Gebrüder Hermann, Eberhard, Mangold und Karl v. Eberstein stellten

bereits 4. Nov. 1398 dem Landgrafen Hermann eine Urfehde aus, also, daß sie
dem Landgrafen, seinen Landen und Leuten niemals feindlich sein wollten, weder
für sich selbst, noch durch andere, widrigenfalls sie sich nach erhaltener Mahnung

unverzüglich nach Kassel oder in ein anderes ihnen bezeichnetes landgräfliches
Schloß begeben und daselbst „ein recht Gefängnis halten" und dasselbe nur
mit „ihren Gnaden" Wissen und Willen wieder verlassen wollen. Auch ver¬
bürgten sich diese 4 Gebrüder für ihre damals noch unmündigen Brüder Wilhelm,
Peter und Gerlach, daß diese, sobald sie mündig würden, diese Urfehde eben¬
falls ausstellen und halten sollten.

Am 1. Mai 1404 versetzten die Gebrüder Hermann, Eherhard, Mangold,

Karl, Peter und Gerlach v. Eberstein dem Dechant und den Konventherren
des Stifts Fulda einige Güter zu Hof-Bieber, welche ihren Eltern von den
Herren v. Berge verpfändet worden waren.

Schon um diese Zeit nahmen diese Gebrüder v. Eberstein eine brüderliche
Erbtheilung vor, und dem ältesten, Hermann, scheinen dabei keine fuldischen

Güter zugefallen zu sein; denn 1405 wurde bei dem Abte Johann von Fulda
von Wilhelm und Adolf v. d. Tann, Gebrüdern, wegen der von ihrem Älter¬
vater auf sie gekommenen Lehen, Eigen, Erbe, Gut und Pfandschaft nur gegen
Eberhard und diejenigen seiner Brüder, welche Antheil an den fragl. Gütern
haben wollten, Klage erhoben.

Am 30. März 1405 erschienen nämlich die Gebrüder Wilhelm und Adolf
von der Tann zu Geisa vor dem Abte Johann von Fulda, als Vorsitzendem



eines Lehngerichts, und begehrten Lehen, Eigen, Erbe, Gut und Pfandschaft,
die von ihrem Altervater (Hans v. Eberstein?) auf sie gekommen seien, die aber
Eberhard v. Eberstein und dessen Brüder widerrechtlich inne hätten. Als
die ebenfalls gegenwärtigen Gebrüder v. Eberstein darauf erwiderten, daß sie
die von den v. der Tann beanspruchten Güter von ihren Eltern geerbt und
lange Jahre unbehindert besessen hätten, entschieden die Beisitzer des Mann¬
gerichts, daß nur dann zu Gunsten der Herren v. d. Tann erkannt werden
könne, wenn dieselben den Nachweis führten, daß sie ihre Ansprüche alle Jahre
bei den Lehenherren, von denen die von ihnen geforderten Lehngüter lehnrührig
seien und bei den Gerichten, in welchen die Güter, Eigen und Erbe liegen,
geltend gemacht hätten. Zu dem Ende sollten die Gebrüder v. der Tann und
v. Eberstein vor des Abts Gericht kommen und über ihre Angelegenheiten ent¬
scheiden lassen. Was aber die Pfandschaft betreffe, welche die v. Eberstein
seit langer Zeit inne gehabt, „doruf mögen sie behalten mit dem Rechte als
viel Geldes, als sie doruf haben, ab sie anders kein Briefe darüber hätten; und
die Kundschaft sollten sie führen und zubrengcn in dreien Tagen und sechs
Wochen zu Fulda in dem Stift vor dem Staffel."

Am 27. Mai 1405 erschienen nun Eberhard v. Eberstein und dessen
Brüder mit des Abts Schwager Klos v. Leibolz, auch mit Nithard v. Buchenau
und mit des Abts Schreiber Erhard vor dem Abte zu Fulda und berichteten
demselben, daß die Gebrüder v. der Tann vor dem Staffel im fnldischen
Stifte in Gegenwart der Gebrüder v. Eberstein den verlangten Nachweis nicht
geführt und auch mit dem Eide nichts behalten wollten, wie ihnen auferlegt
worden, daß hingegen Eberhard und diejenigen seiner Brüder, welche
Antheil an den fragl. Gütern haben wollten, darauf erklärt hätten, sie wollten
auch ihr Eigen, Erbe, Gut und Pfandschaft mit dem Eide behalten, als Recht
sei, und daß das Geld auf den Pfandgütern 20 Gulden betrage, worauf die
Gebrüder v. der Tann den v. Eberstein den Eid aus Freundschaft erlassen
hätten.

Die Pfandgüter, die der selige Hans v. Eberstein „Eberharden v. Eber¬
stein selgen, der vorgenannten von Eberstein Vater", wiederkäuflich
verkauft, bestünden in 5 Gütern zu Klein-Sassen, 4 Gütern zu Gerhards,
in Besitzungen zu Langenberg und zu der Breite und in der Mühle zu
Längen-Bieber (wie weiter oben S. 32 näher angegeben worden).

Nachdem Hermann das Schloß Marktstein ach erworben hatte, nahm
er als Mitbelehnte seine Brüder Eberhard, Mangold, Karl, Peter und
Gerlach an, welches ans dem von ihnen 26. Febr. 1407 ausgestellten Lehns-
reverse und dem 10. Sept. 1412 vom Bischöfe Johann v. Brunn dem Hermann
über Marktsteinach ertheilten Lehnbriefe ersichtlich ist.

Am 6. Juli 1413 kauften die Gebrüder Eberhard, Mangold, Karl,
Peter und Gerlach v. Eberstcin für 150 Gulden einen vom Stifte Mainz
lehnrührigenHof zu Sundheim an der Rhön von Konrad v. Gernsheim.

1419, den 7. Mai erhielten diese 5 Gebrüder vom Stifte Würzburg zu
Asterlehn den Hof zu Burglauer, Wiesen zu Niederlaner, die Zehnten zu
Wittichhausen und unterm Hauberge und verschiedeneWeingärten.

In demselben 1419. Jahre verkauften der Bischof Johann von Würzburg,
Ott v. Milze Dompropst, Ott Wolf, Dechant, und das Domkapitel den Gebrüdern
Eberhard, Mangold, Karl, Peter und Gerlach des Stifts Würzburg

Schloß Allersberg mit der Nutzung der halben Wüstung zu Branda
mit allen Rechten und allen andern Dörfern und Wüstungen, die zum Gerichte
nach Auersberg gehören, nämlich

die Dörfer Hilders, Simmershausen und Lahrbach,
die Wüstungen Schaden, Batten, Thaiden, Seiferts, Wüstensachsen,
die WüstungenFindlos, Reulbach und
die Wüstung Branda halb

dergestalt, daß die Gebrüder v. Eberstein nichts davon verkaufen oder entfremden,
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aber doch berechtigt sein sollten, Ban- und Brennholz, soviel sie zu dem genannten
Schlosse bedürfen, zu entnehmen.

Der Kaufpreis betrug 2000 Gulden rhu. welche den Erwerbern in der Weise

verzinst werden sollten, daß je 15 Gulden 1 Gulden Zinsen trügen (2000 Gulden

also 134), und zwar sollten sie diesen Zinsenbetrag von der Beete der Stadt
Fladungen ziehen und jährlich am Martinstage einnehmen.

Außer diesen 2000 Gulden Hauptgeld erhielten die Käufer noch einen Auf¬
schlag von 200 Gulden, wofür sie das Schloß in gutem Bauznstande erhalten
sollten ohne Aufschläge an Baugeld und Kost.

Den Verkäufern wurde auch »erstattet, in dem zum Schlosse Auersberg
gehörigen Wildbannc zu jagen und sich des Schlosses in ihren Nöthen und
Kriegen zu bedienen, nur nicht gegen das Stift Würzburg, dem dies Schloß
Amt und Kurhof aber auch zu seinen Nöthen und Kriegen offen sein sollte
gegen Jedermann mit Ausnahme gegen die Käufer und deren Erben und ohne
deren Schaden.

Im Fall das Stift das Schloß Auersberg wieder einlösen wollte, sollte
das nach 2 Monate vorhergegangener Aufkündigung geschehen, und die Ein-
lösungssnmme von 2200 Gulden sollte je nach Belieben in einem nicht über 2
Meilen vom Auersberg gelegenen Orte erfolgen, „doch do die Unfern mit dem
Gelde Friede und Gleite gehaben mögen".

Sollten aber die Käufer gesonnen sein, das mehrerwähnte Schloß wieder
zu veräußern, so möchten sie es für die obige Summe von 2200 Gulden verkaufen

und verpfänden einem oder zweien ihrer Genossen, die des Stifts Würzburg
Mann und Unterseß seien, sollten aber verpflichtet sein, dem Stifte selbst die
vorhabende Ablösung 2 Monat vorher anzubieten.

Am 26. Aug. 1443 empfing Eberhard als der Älteste für sich und als
Vorträger seiner Brüder Mangold, Karl und Gerlach das Schloß Mnrktstei-
nach nebst Zubehör vom Stifte Würzburg zu Lehn.

Hrnnanii auf MarlUstmiach,

der älteste Sohn des 1394 ff Eberhard v. Eberstein, war wahrscheinlich der erste
hennebergische Amtmann zu Bodcnlauben, welches Schloß Bischof Johann
v. Egloffstein dem Grafen Friedrich v. Henneberg 1402 verpfändet hatte. Dies

geht daraus hervor, daß gleich nach Übernahme des Schlosses der Graf den
Hermann v. Eberstein beauftragte, die erforderlichen Bauten daselbst vornehmen
zu lassen. Dieser führte dieselben auch aus und berechnete 10. März 1405 dein

Grafen dafür 400 Gulden; und diese Summe wurde letzterem vom Bischöfe
wieder vergütet.

Am 4. April 1402 kaufte Hermann von seinem Neffen Otto v. Lichten¬
stein und dessen Frau Katharina deren Güter zu Berg-Rheinfeld, Scho¬
nungen und an der Mainleite, sowie deren Forderungen an das Stift Würz-
bnrg. Am 7. Januar 1405 wurde er von dem Bischöfe Friedrich von Eichstädt
mit allen Gütern zu Nieder-Rheinfeld beliehen, welche vorher Hans Küchen¬
meister und Ott v. Lichtenstein zu Lehn gehabt hatten. Letzterer starb schon vor
1410, da 29. März d. I. der Kaplan zum Lichtenstein bekundet, daß Junker

Hermann v. Eberstein alljährlich 3 alte Gulden rhu. von 44 Gulden der Kapelle
zu Lichtenstein unter der Bedingung gibt, daß ein jeder Kaplan daselbst „selb
ander mit einem Priester" für Otto v. Lichtenstein und dessen Eltern gewisse
Scelmessen lesen soll.

Am 4. Januar 1407 verkaufte der Bischof Johann von Würzburg an
Hermann v. Eberstein, Elsen, dessen eheliche Wirthin, und deren männliche
Erben des Stifts

Schloß Marktstcinach, das halbe Dorf daselbst mit dem Amte, Ge¬
richten, Leuten, Gütern, Gülten, Zinsen, Zehnten, Höfen, Weiden,
Wassern, Hölzern, Aeckern, Wiesen, Diensten, Frohnen,

wie das Hans v. Wenkheim von des Stiftswegcn innegehabt hatte, für 1200



Gulden rhu., und zwar als rechtes „Frcieigen", jedoch mit dem Vorbehalte,

daß das Schloß für das Stift „Offenes Schloß" bleibe in allen Nöthen
und Kriegen gegen jedermann, nur obengenannte Erwerber ausgenommen.

Dies Schloß, das halbe Dorf nebst Zubehörungen wurde von den

Käufern sofort deni Stifte zu Mannlehn aufgetragen. Hierzu schlugen sie
außerdem noch, ebenfalls als dazu gehöriges Mannlehn, mehrere bisherige
Allodialgüter, als

zwei Höfe und sieben Güter zu Schonungen und vier Güter zu
Geldersheim.

Ferner verpflichteten sich die neuen Erwerber, die andere, bisher von denen
von Landau innegehabte Hälfte des Dorfes Marktsteinach zuzukaufen und

dann gleichfalls, und zwar, als von den aufgeführten Gütern nicht Abtrennbares,
Mannlehn dem Stifte aufzutragen.

Hierzu kam die auffällige Bedingung, daß sie, die Erwerber, außerdem noch
für 300 Gulden in dem Stiftsbezirke gelegene eigene Güter kaufen und in
voriger Weise zu Lehn machen sollten, widrigenfalls es ihnen verboten sein
sollte, eigene oder Lehngüter zu kaufen noch auf solche Geld aufzunehmen.

Der Dechant Heinrich v. Giesendorf und das Kapitel genehmigten den
Vertrag, aber mit der ausdrücklichen Hinweisnng darauf, daß dem dem Stifte

zustehenden, in dem Gerichte und Amte des Schlosses Marktsteinach gelegenen
Zehnten zu Waldsachsen kein Abbruch geschähe.

Als Mitbelchnte nahm Hermann seine Brüder Eberhard, Mangold,

Karl, Peter und Gerlach an. In dem von diesen 26. Febr. 1407 hierüber
ausgestellten Lehnsreverse bekennen sie, daß gleicherweise, wie ihnen der Bischof
für den Fall des ohne männliche Nachkommen erfolgenden Absterbens ihres
Bruders Hermann die von diesem innegehabten Lehen zu verleihen zugesagt
habe, sie selbst sich als des Stifts Lehnsvasallen betrachten wollen in Bezug
auf folgende Güter:

das Schloß Marktsteinach mit dem Gerichte und allen Zugehörungen,
den Hof zu Beyern,
den Zehent zu Abersfeld und Waldsachscn,
'/z des Hohen Holzes,
1 Hof und '/z Zehnt zu Gochsheim,
V- Zehent zu Ellerbach,
2 Höfe und 7 Güter zu Schonungen,
4 Güter zu Geldersheim,
1 Hof zu Werde und
den bei dem obern Thore zu Ebenhausen gelegenen Hof.
Dieser Revers wurde von Eberhard, Mangold und Karl für sich und ihre

Brüder Peter und Gcrlach besiegelt.
Am 10. Sept. 1412 ertheilte Bischof Johann v. Brunn dem Hermann

v. Eberstein einen Lehnbrief über alle die in obigem Reverse vom 26. Febr.
1407 aufgeführten Lehen und bekannte, daß er auch Eberharden v. Eber¬
stein für sich und als Vorträger seiner Brüder Karl, Mangold, Peter
und Gerlach mit denselben Lehen, im Fall vorgenannter Hermann v. Eber¬

stein ohne männliche Erben abgehe, beliehen habe; und wenn auch Eberhard
abgegangen wäre, so solle je darnach der Alteste unter den ebengenannten
Gebrüdern die vorgeschriebenen Lehen, sowohl für sich selbst und seine anderen
Gebrüder und deren männliche Erben, als auch für Eberhard's männliche Erben
„als ihr Träger" von dem Stifte Würzburg zu Lehn empfangen.

Am 2. April 1413 kaufte Hermann von einem Bürger zu Schweinfurt

4 Malter Korngült auf dem Hofe zu Abersfeld, die vorher dem Peter
v. Abersfeld gehört, und andere Zinsen, die auf dem Hause zu Steinach
geruht hatten.

Am 11. Mai 1414 sagten die Bauern zu Marktsteinach, die unter
Hermann v. Eberstein saßen, und andere Bauern daselbst aus, daß der Hof
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zum Reitenharz und was zu dem Hofe gehöre „hie diesseit des Wassers
Pfarre und zehnte gen Marktsteinach".

Die im k. Staatsarchive zu Magdeburg (Grafschaft Henneberg ö. Nr. 113)
befindliche Original-Urkunde lautet:Ich Albrecht Truszes, czu Weczhuszen geseszen, bekenne vnd thun kunt mit diszem
offen briff, daz ich da bey gestanden bin, daz dy zwelff vnd dy gemeyn zu marck-
stehna sein vor mir gestanden vnd haben daz vff ir cyde genomen,dy sy iren rechten
Herren getan haben, mit namen fricze Eckart, kuncz bap, dy hynnder myn Herren von
henburg siezen, mit namen Hans rot, knncz schel, Hans mau, dy hynder diczen
truszesen siezen, stuber (?) Wilhelm fusz, dy hynder Eberhart fusz zu Breyp-
bag siezen, Hans bap, heincze czan, petter ganch, dy hynder Baltysar von Meuc¬
hen: siezen, heincze mand, der hynder senke Bartolomes siezet, vnd dar nach dy
anderen gebnren zu marck steyna, dy vnter herman von Ebersteyn siezen; dy
haben gesaget vnd daz sy nicht anders wiszen, wan sy ez haben von iren
cldern geHort, vnd nicht anders wiszen, dan daz der hoffe zum Reytten-
harcze hye bisset des waszers vnd waz czu dem hoffe geHort hye dyszet dez waszers,
daz daz pharre vnd czen t gen mark steyna. Daz haben sy vff ir cyde gesprochen
vor mir, dy sy iren rechten Herren getan hau. Daz ich daz alzo gesehen vnd geHort
hau, daz sprich ich vff myn eyt. Dez czu vrkund Hai: ich vorgenant Alüracht
truszesz myn Jnsigel gedrucked vndcn an dyszen offen briff, der geben ist nach Crist
gebnrt firczehende hundert Jar vnd dar nach yn dem firczhende Jar an den nesten
freytag vor vnses Herren vffarstag.

Nachdem Bischof Gerhard von Würzburg diejenigen 221 Gulden, welche

das Stift Würzbnrg dem Hermann v. Eberstein schuldig war, der Forderung
des Diez v. Thüngen des Ältern zum Reußenberge an das Stift zugerechnet
hatte, versprach 26i Sept. 1398 genannter Diez dafür Sorge tragen zu wollen,
daß Hermann die ihm vom Stifte ausgestellte Schuldverschreibung innerhalb
des nächsten Vierteljahres zurückgebe oder eine Quittung über 221 Gulden aus¬
stelle; im Fall Hermann das aber nicht thäte, so verpflichtete sich zugleich Diez
v. Thüngen, nach erhaltener Mahnung einen Knecht und ein Pferd nach Würz¬
burg in ein öffentliches Wirthshaus zu schicken und darin so lange zu leisten,
bis alle Briefe und Artikel gefertigt und ausgeantwortet seien.

Hermann hatte außer diesen 221 Gulden aber noch mehr von Diez
v. Thüngen zu erhalten, denn seine Forderung an diesen betrug 3 Jahre später
mindestens 1500 Gulden. Am 28. März 1401 verpflichteten sich nämlich der
Bischof Johann, der Dechant Niklaus v. Malkos und das Kapitel des Stifts
Würzburg, von dem Gelde, welches Diezen v. Thüngen dem Ältern auf die
Würzburgischen

Ämter Ebenhansen, Retzbach, Tüngersheim und Sulzfeld
verbrieft war, bei der auf Erfordern zu leistenden Auszahlung 1500 Gulden
zurückzubehalten, welche genannter Diez niit lehnhcrrlichcm Konsense dem Her¬
mann v. Eberstein auf die genannten Ämter verschrieben hatte.

Bis zu dem 10. März 1405 war außer den Thüngen'schen 1500 Gulden
das Stift Würzburg dem Hermann v. Eberstein noch 400 Gulden schuldig
gewesen, und Graf Friedrich v. Henncberg hatte diese Summe dem Stifte vor¬
geschossen und dem Hermann ausgezahlt. Deshalb war aber auch von dem

Bischöfe Johann das Einlösungsquantum, für welches das Stift von den: ge¬
nannten Grafen das ihm von demselben verpfändete Schloß Bodenlauben
wieder einlösen konnte, um 400 Gulden vermehrt worden.

Hermann hatte nämlich an dem Schlosse Bodenlauben verschiedene
Bauten ausgeführt, für welche er von dem Stifte Würzburg 400 Gulden zu

beanspruchen hatte, und diesen Kostenbetrag hatte Bischof Johann für Hermann
an den Grafen Friedrich v. Henneberg gezahlt. Am 13. März 1407 quittirte
Hermann darüber, indem er erkärte, daß der Bischof ihm nunmehr
wegen der Bauten, die er im Schlosse Bodenlauben ausgeführt habe
und deren Kosten 400 Gulden betrügen, wegen Zahlung an den Grafen
v. Henneberg nichts mehr schuldig sei; sollte sich's aber herausstellen, daß er



mehr daran verbaut hätte, sv sollte es bei dem Bischöfe stehen, was derselbe
ihm dafür erstatten wollte; wäre es aber der Fall, daß nachgewiesen würde, daß
er weniger als 400 Gulden verbaut, so sollte jeder Theil, der Bischof und er,
einen Schiedsrichter wählen, und Richolf v. Elina sollte Obmann sein.

Die oft erwähnte Thüngen'schc Schuld von 1500 Gulden, welche der Bischof

als Selbstschuldner übernommen hatte, ist nicht nur dem Hermann v. Eber¬
stein bis zu seinem Tode nicht zurückgezahlt worden, sondern es sind auch zu
dieser alten Schuldverbindlichkeit des Bischofs in der Folge noch neue hinzu¬
gekommen. Am 26. Febr. 1413 guittirte Hermann dem Bischöfe über
100 Gulden von 2100 Gulden Kapital, ferner 20. März 1415 über 200 Gulden
Zins und 100 Gulden Kapital, kurz vor seinem Tode aber über 200 Gulden
Zins von den selbst damals ihm noch schuldig gebliebenen 2200 Gulden Kapital.

Hermann schloß sich dem zum Schutze gegen unrechtmäßige Gewalt der
höheren Stände von der freien Reichsritterschaft in Franken 8. Nov. 1402 zu

Schweinfurt geschlossenen Bunde, die große Einigung genannt, an. Ausge¬
nommen waren nur K. Sigmund und der Bischof von Würzburg. Letzterer
aber nur für den Fall, daß er die vereinigten Grafen, Herrn und Ritter „lasse,
wie es im Laude Franken vor Alters gewesen ohne Eintrag".

Am 7. Juli 1408 kamen der Dechant und das Kapitel des Stifts Würz¬
burg einerseits und mehrere Grafen, Herrn, Ritter und Knechte — darunter

Hermann v. Ebersteiu - andererseits, auf 3 Jahre dahin überein, daß sie den
vesten Knecht Diezen v. Thüngen den Ältern zu einem Ungeraden nehmen, und
jede Partei demselben zwei ihrer Freunde zugesellen wolle mit der Vollmacht,
zu setzen, wie Gewalt und Unrecht von Seiten des Bischofs Johann zu Würz¬
burg aufzuhalten sei.

Am 24. April 1412 bekräftigt Junker Hermann v. Eberstein durch An¬
hängung seines Siegels einen von dem Münzmeister Kunz Wolf dem Bischöfe
Johann ausgestellten Revers..

Da bereits 1430 Hermaun's Bruder Karl auf dem erstem gehörig ge¬

wesen eu Schlosse Marktsteinach als wohnhaft erscheint, so wird Hermann wohl
auch schon vorher gestorben sein.

Hermann war verheirathet mit Elisabeth, des Konrod v. Malkos Tochter.
Aus seiner Ehe entsprossen drei Töchter:

1. Anna, verm. mit Heinrich v. Rüdigheim;

2. Margaretha, verm. mit Heinrich v. Ebersberg gen.v. Weyhers zu Brendc
und Gersfeld, welcher ihr 1448 einen Konsens von 800 Gulden auf die
Kemnate zu Brendc ausbrachte;

3. Elisabeth, verm. mit Albrecht v. Ebersberg.

Eberhard,

Stifter der Linie zn Miihlfrld, LUschofshcim vor der Ithön und Ginotfs,

der 2. Sohn des 1394 ch Eberhard von Eberstein, war würzburgischer Rath,
auch Hauptmann und „Sindherre" auf dem Frcmcuberge p^i Würzburg. Als
Voigt zu Meiningen untersuchte er 1420 im Auftrage des Bischofs von Würz¬
burg die Frankenstcinische und Hcunebergische Wildbahngrenze, über welche
zwischen den Grafen Friedr. und Wilh. v. Henneb. Irrungen entstanden waren.

Seine Frau Else (1421. 35), des Reinhard v. Brende auf Uttrichshausen
Schwester, brachte ihm a. a. als Heirathsgut Wolferts und Keulos zu
(Gesch. 1215). Bei der brüderlichen Theilung erhielt er das Schloß Schackau
nebst Zubehör, das Schloß Auersberg (Gesch. 496. Nr. 350), Ginolfs, das
Bnrggut und den Zehnten zu Gräfenhain und den Zehnten zu Stetten mit
seinem Bruder Mangold; dann fielen bloß ihm allein zu die Kemnate und
das Dorf Eckweisbach, 2 Güter zu Ursprüngen, ein Burggut zu Bischofs¬

heim vor der Rhön und Zehnt zu Wittichhausen.



Nach seines Bruders .Hermann Tode trug er als der Älteste zu Gcmein-
lehn a) von den Grafen von Henneberg: den Hof und den Zehnten zu Gräfen¬
hain, Dietes und den Hof zu Luttcr an der Hard; d) von dem Stifte
Würzburg: einen Hof zu Burglauer, 2 Güter zu Heufurt, einen Hof zu

Hilders, genannt der Mores-Hof, und das Schloß Marktstcinach. Letzteres
hatten nach Hermann's Tode die Gebrüder Karl und Gerlach, das Schloß
Amersberg aber, wie oben angegeben, die Gebrüder Eberhard und Mangold
erhalten.

Die zu dem Hofe zu Gräfenhain gehörigen 8 Allodialgütchen zu Ginolfs
kaufte er zwar von seinem Bruder Gerlach, versetzte dieselben nebst dem Hofe
zu Gräfenhain jedoch an die v. Weyhers. Hermann, sein Sohn, und Philipp,
sein Neffe und Mangold's Sohn, lösten diesen Hof und die 8 Gütchen aber vor
1468 für 200 Gulden wieder ein (Gesch. 357 ff. 363. u. 1217).

Die Gebrüder Eberhard und Mangold kauften ein am Ober-Esbacher

Thorc zu Ginolfs gelegenes Gut und überwiesen die Zinsen davon der Pfarre

zu Gräfenhain. Äm 27. Juli 1406 erhielten dieselben von ihrem Vetter Friedrich
v. Buttlar, Dechant des Stifts zu Hersfeld, die Hälfte von dessen Gütern zu
Landenhausen, und 21. März 1415 wurden sie von dem Abte Johann von
Fulda mit ihrer von den Gebrüdern Gise und Hans v. Bimbach gekauften
Hofstatt zu Schackau beliehen.

Am 23. Juli 1421 kauften Eberhard und Else, Eheleute, von dem Abte
Johann von Fulda 2 Güter zu Klein-Sassen, und 24. April 1435 brachte

Eberhard von Wolfram v. Siethen dessen Güter und Lehen zu Ginolfs
durch Kauf an sich.

Am 24. Okt. 1422 Verlich ihm Bischof Johann den Hof zu Hilders, den
die Sintrammen inne gehabt, für „verfallene Lehn".

Am 9. Nov. 1433 wurde er von dem Landgerichte des Herzogthums Franken
in den Besitz der von Hermann Fleischmann zu Strahlungen und Salz
hinterlasscnen Güter gesetzt und damit — nämlich mit dem s. g. Klosterhofe und
andern in der Mark Strahlungen, gelegenen Grundstücken 11. Juli 1445 und
15. April 1450 von dem Abte zu Bildhnusen beliehen.

Am 5. Sept. 1434 ließ Eberhard ein Register über die Grundstücke fer¬
tigen, welche er bei der brüderl. Theilung erhalten hatte. Aus diesem alten

Register, in welchem Eberhard's Sohn Hermann später Nachträge gemacht,
ließ im März 1550 des letztern Enkel Georg der Ältere zu Ginolfs einen
Auszug machen (f. unten).

1435 Mittwoch nach Mittfasten verpfändete Eberhard mit Wissen seiner
Frau Else und seiner Söhne Jorg, Hermann und Hans für 100 Gulden
rhn. seinen Theil und seine Gefälle zu Landenhausen, zu der Breite und
zu Döllbach seinem Bruder Mangold, und 1440 verkauften er und seine Söhne

Jorg und Hermann ihre Hälfte an dem damals von Hans Schüßler (früher
von Hans von Sula) bewirthschafteten Gute für 30 Gulden ebenfalls an Ritter
Mangold v. Eberstein.

Am 26. Aug. 1443 empfing er „als der Ältest" für sich und als Vorträger
seiner Brüder Karl, Mangold und Gerlach das Schloß Marktsteinach
nebst Zubehör, dann auch 30. Aug. 1443 den Hof zu Burglauer mit einem
dazu gehörigen kleinen Zehnten unter dem nach Burglauer zugekehrten Abhänge

des Höhbergs, ferner Weingärten am Höhberge, den Zehnten zu Wittich¬
hausen und den Hof zu Hilders vom Stifte Würzburg zu Lehn.

Am 19. Okt. 1410 verbürgte sich Eberhard für den Bischof Johann gegen
den würzburgschen Kämmerer Hans Leukirchen wegen 300 Gulden. Äm 2. Juli
1411 guittirte er über 21 Gulden, die er von des Bischofs wegen Hansen
Schultessen zu Haßfurt geliehen, und über 31 Gulden, die der Bischof „an seiner
Schuld" abgezahlt hatte. Am 16. März 1421 zahlte er im Auftrage des Bischofs

130 Gulden Zins von 1300 G. Kapital an die Gevettern Fritz und Hans
v. Stein zu Lichtenberg aus. Am 13. März 1424 guittirte er dem Bischof
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über 30 Gulden Zinsen, die bereits am St. Peterstagc fällig gewesen, darauf

S. Sept. 1428 über 20 Gulden, die ihm in des Bischofs Namen Eberhard
v. Schaumberg ausgezahlt hatte, und endlich 17. Nov. 1428 über 6 Fuder und

1'/- Eimer Wein, welchen ihm im Auftrage des Bischofs Hans Maxe, Bürger
zu Mclrichstadt, in den eben verflossenen 2 Jahren gegeben hatte.

Am 26. Sept. 1428 verschrieb der Bischof, in dessen Hofe und Dienste

Eberhard lange Zeit gewesen und der ferner noch würzburgischer Rath und
Diener bleiben wollte, 50 Gulden rhn., welche an jedem Martinstage jährlich

ausgezahlt werden sollten. Bis 8. April 1429 hatte Eberhard aber voll diesen
50 Gulden erst 20 empfangen, jedoch wurden ihm 4. Juli 1434 die an seiner

Rathsbcsoldung rückständigen 150 Gulden ausgezahlt. Am 28. Juni 1445

verschrieb ihm auf seine Lebenszeit Bischof Gottfried auf die Stadt Fladungen
30 Gulden, die jedes Jahr zu Martini fällig waren, jedoch mit dem Vorbehalte,

daß Eberhard bis zu seinem Tode des Stifts Würzburg Diener bleiben sollte.
Am 5. Febr. 1436 vertrat die würzburgische Stiftsritterschaft — darunter

Eberhard v. Eberstein — des Bischofs Johann v. Brunn Sache beim Konzil

zu Basel. Dieses Bischofs Hang zum Wohlleben und zu Bedrückungen der
Würzburger Bürger und seiner eigenen Kapitulare hatte nämlich einen Theil
des Kapitels und die Stadt Würzburg veranlaßt, dem Bischöfe nicht nur den

Gehorsam aufzukündigen, sondern denselben sogar 1432 zu nöthigen, der Regie¬
rung zu entsagen. Auch die Städte Ochsenfurt und Karlstadt traten 1433
dieser Einigung des Kapitels und der Stadt Würzburg bei. Am 19. Januar
1434 wurde der vom Kapitel und der Ritterschaft zum Koadjutor gewählte Graf

Albrecht v. Werthcim von dem Kaiser Sigmund und dem zu Basel versammelten

Konzil bestätigt. Der Koadjutor übernahm die ganze Verwaltung des Stifts.
Mit Hülfe einer Partei im Domkapitel wurde der Bischof jedoch durch den
s. g. runden Vertrag vom 15. Januar 1435 — den auch Eberhard's Bruder:
Karl v. Eberstein besiegelte — zu manchen Regicrungshandlungen wieder zu¬
gelassen. Wegen der erheblichen Schulden und der aus dem Vertrage er¬

wachsenden Belastung des Stifts erkannte jedoch das Baseler Konzil dies Über¬
einkommen nicht an. Die Zwietracht wuchs im Kapitel, der größte Theil fiel
vom Koadjutor ab und schloß sich dem Bischöfe an, welcher den Domdechanten
Reinhard v. Masbach und 7 Domherrn absetzte und im Juni 1435 Würzburg
belagerte. Seine Finanznoth war indessen so groß, daß er nicht nur viele
Stiftsgüter hatte verpfänden, sondern sich auch von seinem Rathe Eberhard
v. Eberstein 1500 Gulden hatte vorschießen lassen müssen. Dabei dauerte der
Krieg im ganzen Stiftsbezirke fort, wobei namentlich Ochsenfurt schwer zu
leiden hatte. Diese Stadt wurde 18. Aug. 1435 und bald darauf auch Karl¬
stadt vom Bischöfe eingenommen. Als letzterer wegen seiner Verheerungszüge
zur Verantwortung nach Basel vorgeladen wurde, vertrat, wie oben erwähnt,
die würzburgische Ritterschaft die Sache des Bischofs, welcher mehrere zu dem
Stifte gehörende Grafen, Herren, Ritter und Knechte des Landes zu Franken
nach Haßfnrt entboten und sie zur Abordnung Zweier aus ihrer Mitte: Hans
Voit v. Salzburg und Lorenz v. Ostheim nach Basel zu dein Konzil mit einer
Botschaft ä. ä. Sonntag nach Lichtmeß (5. Febr.) 1436, an welche auch Eber¬
hard v. Eberstein sein Siegel hängen ließ, vermocht hatte. Am 17. März 1436
nahm der Bischof seinen Hauptgegner, den abgesetzten Domdechanten Reinhard
v. MaSbach, gefangen. Erst am 1. Juli 1436 brachte Markgraf Friedrich von
Brandenburg eine Einigung zu stände, gemäß welcher der Koadjutor seiner

Stelle entsagte. Unter den von dem Markgrafen 25. Juli 1436 in dieser Sache
bestellten Sprnchmännern findet sich auch Eberhard's Bruder Karl v. Eberstein
(Nachtr. v. 1879. S. 110). Schon 2. Juli huldigte die Stadt Würzburg dem
Bischöfe aufs neue, welcher darauf der Stiftsverwaltung bis zu seinem Tode
unbehindert vorstand.

Dieser Krieg erlitt durch die Gefangennahme des Bischofs ein eigenthüm-

liches Nachspiel. Schon 28. Nov. 1412 hatte nämlich Ritter Hans v. Hirschhorn



dem Bischöfe Johann 15 000 Gulden gegen Verpfändung von Ochsenfurt vor¬
gestreckt. Um Ostern 1438 hatte letzterer zwar dem Herrn v. Hirschhorn ver¬

sprochen, die Zinsen pünktlich zu zahlen und für ihre bisherigen Unkosten
6000 Gulden zu erlegen, jedoch diesen Vertrag weder erfüllt, noch Bürgen dafür
gesetzt. Die Ritter Hans und Philipp v. Hirschhorn sendeten deshalb dem
Bischöfe einen Fehdebrief ck. 6. 30. Nov. 1438, und als sie erfuhren, der
Bischof reise zu einer mit dem Markgrafen Friedrich abzuhaltenden Tagesfahrt
über Höchstadt a. A. nach Kitzingen, sammelten sie 200 Reiter, lauerten dem
mit 30 Reitern von Schlüsselfeld her kommenden Bischöfe auf und nahmen ihn
7. Dez. 1438 zu Elsendorf gefangen. Sobald die. Nachricht von Johann's Ge-
fangennchmnng nach Würzburg gelangte, verordneten die Domkapitulare und
die bischöfl. Räthe eine Anzahl von ihren Mitgliedern zum Schutze auf das
Schloß Frauenberg. Auch erließen sie 29. Dez. Sendschreiben an den Mark¬
grafen von Baden, die Grafen von Württemberg, die Bischöfe von Trier, Köln,
Speier und Augsburg, an den altern Grafen v. Öttingen und an die Gesell¬
schaft des h. Gcorgenschild, worin sie den ganzen Hergang der Sache ausein¬
ander setzten und sie zur Befreiung des Bischofs mitzuwirken aufforderten.

Die Unterschrift dieser Sendschreiben lautete: Geben unter unserm, des

Kapitels, Jnsiegel am Montag nach dem heil. Christtag anno 38. Eitel Hiltmar,
als der Älteste an eines Dcchants Statt, und das Kapitel des Domstifts von
Würzburg, Georg v. Bebenburg, Hofmeister, Eberhard v. Eberstein und Engel¬
hard v. Münster, Hauptleute auf unser Frauenberge.

Die Ritter v. Hirschhorn hatten ihren Gefangenen auf Umwegen über
Erlangen nach Schloß Reicheneck gebracht. Nach langen Verhandlungen wurde

endlich 18. März 1439 des Bischofs Freilassung dadurch bewirkt, daß sich das
Stift und dessen Ritterschaft verbindlich machte, die auf 26 000 Gulden ange¬

wachsene Schuld zu bezahlen, zu welchem Zwecke 52 Stiftsritter die Bürgschaft
für je 500 Gulden übernahmen.

Des Bischofs Rath Eberhard v. Eberstein zahlte diese von ihm über¬
nommenen 500 Gulden den v. Hirschhorn baar aus. Darauf verschrieb ihm
und seinen Söhnen Jorg und Hermann 31. Mai 1436 der Dechant Martin
Truchseß und das Kapitel des Stifts Würzburg für die 500 Gulden rhu., welche

der Bischof Johann ihm schuldig war, und für die von ihm dem Stifte geleisteten
Dienste alle Rechte des Domkapitels an dem Dorfe Waldsachsen bei Markt¬

steinach zu einem Leibgedinge dergestalt, daß die genannten v. Eberstein die ihnen
verschriebenen Zehnten, Gülten, Zinsen ?c. so lange nutzen sollten, als noch einer
von ihnen am Leben sei (Nachtr. v. 1878. S. 9. Nr. 10 und Gesch. 301
Nr. 205).

Der Bischof Johann v. Brunn starb 9. Januar 1440. Schon sieben Tage
vorher war Herzog Sigmund von Sachsen zum Stiftspfleger unter der

Bedingung gewählt, daß er das Bisthum erst nach der Konfirmation desjenigen
Papstes antreten sollte, welchen nach Johann's Tode das Domkapitel als den
rechtmäßigen Papst anerkennen würde. Da das Kapitel jedoch zuvörderst die
Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Päpsten Eugen zn Rom und Felix
zu Basel abwarten wollte, zog es Sigmund vor, sich ans den Rath des Mark¬
grafen Albrecht Achilles 28. Sept. 1440 heimlich ans Würzburg zu entfernen
und sich in Ansbach von den Bischöfen von Bamberg, Eichstädt und Augsburg
weihen zu lassen. Vor seiner Abreise übergab er dem Eberhard v. Eberstein,

seinem Hauptmann auf dem Frauenberge, die Schlüssel des Schlosses.
Diese Schlüssel händigte Eberhard gutwillig den sechs Rüthen ein, welche ihrer
Pflicht gemäß das Schloß zu bewahren hatten.

Darüber aber, daß Sigmund, der Zusage untreu, die Zustimmung zu seiner
Ernennung bei dem vom Baseler Konzil anerkannten Gegenpapste Felix nach¬
gesucht und sich in Ansbach hatte weihen lassen, erhob das Domkapitel bei den

Herzögen Friedrich und Wilhelm von Sachsen Beschwerde, und diese verwendeten

sich bei dem Markgrafen Albrecht, daß er ihren Bruder Sigmund von feind-
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lichen Schritten gegen seine Wähler abhalten möchte. Albrecht weigerte sich
dessen, und es kam in Franken zwischen sächsischen und brandenbnrgischen Interessen
zu einem Streite. Am 18. Nov. überschickte Sigmund, dem sich 200 Adlige —
unter welchen sich Eberhard's Neffen, die Gebrüder Erasmus und Wilhelm,
und jedenfalls auch seine Söhne befanden — angeschlossen hatten, auf den
Frauenberg und an die Herzöge von Sachsen den Fehdebrief (Nachtr. v.
1883. S. 81 ff).

Am 23. April 1416 schrieb Peter Schott an Eberhard, er möchte

den Bischof veranlassen, die 24 Gulden, welche dieser ihm, Petern, schuldig
sei, an seinen Bruder Henne Schott auszahlen zu lassen.

Am 18. Sept. 1416 entschied Eberhard mit mehreren andern Mannen und
Dienern des Bischofs Johann einen Streit zwischen Kunigunde v. Oberstein und
der Stadt Gerolzhofen (Nachtr. v, 1878. S. 9. Nr. 9).

Am 22. April 1439 hingen die Junker Eberhard v. Eberstein und Wilhelm

v. Sarmsheim, Edelknechte des Stifts Würzburg, ihre Siegel an eine von dem
Notar Anton Günther aufgenommene Verhandlung, betreffend einen Revers

des bis dahin von dem Bischof auf dem Fraucnberge gefangen gehaltenen Mönchs
vom Kloster Aurach Namens Johannes Rudolf.

Eberhard war nach seiner Zeugenaussage über die wttrzburgische und mainzische
Geleitsgrenze vom 12. Febr. 1446 schon vor mehr denn 40 Jahren, also bereits
vor 1406, bei den Bischöfen Joh. v. Egloffstein und Joh. v. Brunn länger als

22 Jahre „Hauptmann und Sindherre zu Hof ans unser Frauenberge" und ist
als solcher auf den Gleit geritten:

Ich Eberhard von Eberstein bekenne und thue kund mit diesem Brief

gein allermänniglich, daß ich nie anders gehört, noch verstanden hon, dann daß
bede, mein gnädige Herren von Mentz und von Würzburg von ihr beder
Stift wegen zu gleiten haben iglicher seins Lands bis in das Kaltloche
nämlich bis an das Flosse, das zu nnterst im Grunde ist zwischen Kist — (auf
dem Wege von Würzburg nach Bischofsheim a. d. Tauber) — und der Höhe,
do mein Herre von Würzburg itzund ein Wart aufgefaßt hat, und denselben
Grund hinabe geht. Mir ist auch wissen und kund, als ich bei Bischof Johansen

von Egloffstein und bei Bischof Johansen von Brunn seligen zwei und
zweinzig Jahre oder mehre ein Hauptmann und Sindherre zu Hof uf
unser Frauenberge gewest und uf den Gleit geritten bin, des mehre dann
vierzig Jahre sind, und hon nie anders verstanden, dann daß beder Herrn Gleit
in dem obgenannten Floß wendet, dahin ich allwege gleitet han. Und wenn von
meins Herrn von Mentz wegen gleitet warde und die Wagen bis an das Floß kamen,
so hielten sein Gleitsleute stille an dem Raiene bei Kist hinan. Desgleichen wenn
von meins Herrn von Würzburg wegen gleit warde und die Wagen an das Floß

kamen, so hielten seine Gleitsleute stille am Raine im Holz herab bei dem Floß.

Also wurden bede mein gnädige Herrn zu eine Gezeiten gewarnet, daß man
in ihre Gleit greifen wolle; vereint ich mich, als ein Hauptmann meins gnädigen

Herrn von Würzburg, mit dem alten Adel, der zu der Zeit ein Amtmann was
zu Bischofsheim, um daß der Weg aus dem Grunde hinaus gein Bischofs¬

heim und hereinwärts gein Würzburg bös ist und den Wagen fürspannen müssen,
daß ich und andere meins gnädigen Herrn von Würzburg Gleitsleute am Hinaus¬
gleiten sollten zu meins Herrn von Meintze Gleitslenten stoßen und bei Kiste

bei ihn halten, bis die Wagen hinauf kommen, daß sie dester sicher gleiten
mochten. Desgleichen sollten meins Herrn von Meintz Gleitsleute am Herein¬
gleiten zu meins Herrn von Würzburg Gleitslenten stoßen und bei ihn an dem

Ende, do die Wart itzund steht, halten, bis die Wagen auch aus dem Grunde
hinauf kommen. Das warde also von beden Theilen bei meinen Gezeiten, als

ich ein Hauptmann was, gehalten und nachgangen warde. Daß das also sei,
wie abgeschrieben steht, das nyme und spreche ich ungefährlich uf den Eide, den
ich meinem gnädigen Herrn von Würzburg gethan, und han des zu Urkunde

' I
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mein eigen Zusiegeln uf diesen Brief gedruckt. Geben am Sambstagc nach Sant
Dorotheentag Anno w. XU VI.

Nachdem Eberhard v. Eberstein den Dechant Reichard v. Masbach und
daS Kapital des Domstifts Würzburg, wie auch alle andern Stifter daselbst und
die Bürgermeister, Räthc und Gemeinden der Städte Würzburg, Ochsen¬
furt und Karlstadt — welche Stifter und Städte sich verpflichtet gehabt, die
von dem verstorbenen Bischöfe Johann ihm, Eberharden, schuldig gebliebenen
1500 Gulden rhu. und die bisher ebenfalls nicht gezahlten Zinsen von diesem
seit 20 Jahren ausstehenden Kapitale, zusammen 5000 Gulden, zu bezahlen und
bis zur gänzlichen Abtragung dieser Summe von je 12 Gulden 1 Gulden Zins
zu entrichten, — wegen Nichtbezahlung der übernommenen Schuld oft vor
Gericht gefordert und verklagt hatte; verglichen sich das Domkapitel zu Würz¬
burg und die genannten Städte mit ihm dahin, daß sie von den 5000 Gulden

3000 Gulden aus sich nehmen wollten, von denen er ihnen jedoch in Ansehung
der Schulden nnd Kriege, welche sie in's Verderben gebracht, 2000 Gulden er¬
lassen, daß sie also ihm nur 1000 Gulden, und zwar das Domkapitel 230,

die Stadt Würzburg 230, Ochsenfurt 120, Karlstadt 120und der Bischof
Gottfried auf sein Erbieten 300 Gulden zahlen sollten.

Eberhard stellte darauf am 29. Sept. 1450 einen Revers darüber aus, daß
das Domkapitel die von demselben übernommen 230 Gulden innerhalb der

nächsten 10 Jahre, nämlich 23 Gulden ans den nächsten Donnerstag nach
Michaelis und dann allemal auf jeden folgenden St. Peterstag Kathedra 23

Gulden mit den jedesmal fälligen Zinsen nach 14 Tage vorher erfolgter Anzeig
zu Würzburg oder Münnerstadt so lange zahlen sollte, bis die Schuld ganz
abgetragen sei, und daß die Hauptschuldvcrschreibung über die 1500 Gulden von

nun an gegen das Domkapitel keine Gültigkeit mehr haben, sondern nur gegen
die andern Stifter Hang, Neucnmünster, St. Burkhard, St. Stephan
und Schotten, welche ihm, Eberharden, die noch übrigen 2000 Gulden

Kapital, Zinsen und Schäden zu zahlen schuldig seien, Kraft behalten sollte.
Am 18. März 1451 gaben Eberhard v. Eberstein, Hermann, sein Sohn,

Lyse, seine Tochter, und Hans v. Edersberg, deren Sohn, um Gottes willen,
zu Heil und Trost aller ihrer lieben Vorfahren, Alteltern, Eltern, Freunde und
Kinder den geistlichen Herren und Brüdern des Konvents zu den Barfüßern zu
Fulda ihren

Hof zu Uttrichshausen mit allem Zubehör im Dorfe und Felde, Haus,
Hof, Schcuren, Hofstatt, Garten, Äcker, Wiesen, Wasser und Weide

mit allen den Rechten, welche die v. Brendc und sie dann hergebracht, welchen

Hof damals Heinz Behemc bewirthschaftete, jedoch mit Vorbehalt der Lehns¬
herrlichkeit Seitens der v. Eberstein.

Dafür sollten die Barfüßermönche zu Fulda, sie, die Schcnkgeber, und ihre
Verwandten jährlich begehen: als die v. Brende zur Herbstkirmeß ans den
Sonntag zu Nacht mit dem Amte der h. Vigilie und auf den Montag früh mit
dem Amte der h. Seelmesse, und die o. Eberstein auf den Montag zu Nacht
in der Gemeintwoche mit dem Amte der h. Vigilie und auf den Dienstag früh
darnach mit dem Amte der h. Seelmesse.

Und der Gardian sollte unter die Herren und Brüder, die dann zu den
Vigilicn und Seelmessen gegenwärtig sein, ein Schock Groschen vertheilen, die
auch für die Vorfahren, Freunde und Kinder der genannten Geschlechter zu allen
Zeiten auf der Kanzel beten und derselben gedenken sollten. Sobald sie, die
Brüder, in Erfahrung brächten, daß einer oder eine aus obgenannten beiden

Geschlechtern gestorben wäre, des 1., 7. nnd 30. und Jahrgezeit sollten sie eben¬
falls begehen mit Vigilien und Seelmessen nach Ordens Weise. Und alle diese
Begängnisse und Seelmessen sollten die Brüder halten und begehen lassen in
ihrem Kloster auf der von Ebersberg Altare. Siegler: Eberhard und
Hermann v. Eberstein, auch Hans v. Ebersberg für seine Mutter Life.

Am 10. Dez. 1451 ließ Eberhard in Form eines Testaments, um zu



vermeiden, daß nach seinen: Tode seiner Güter wegen Zwietracht entstehe, über
die Beschaffenheit mehrerer seiner Güter ein Promemoria aufzeichnen; nämlich:

so gehöre nichts zum Schatten, als das Sassen und das Gerhards;
so habe er Hartbach von Heinzen Küchenmeister gekauft;
so gehöre das Weyhers zu dem Burggute zu Bieberstein;
so sei das Ditters ihr altvetterlich Erbe und gehe zu Lehn von dem Grafen

Wilhelm v. Hennebcrg;
so sei Landenberg auch ihr altvetterlich Erbe;
so gehöre auch die Langcnwinden nicht gegen Eckweisbach oder

Schocken, sondern es sei auch ihr altvetterlich Erbe;
so gehöre auch das Alerts nicht dazu;
so sei auch Zimmerten (?) das;
das Wülferts und das Keiols sei ihm, Eberharden, von seinem Weibe

worden.
Das sprach Eberhard aus den Eid, den er dem Bischöfe von Würzburg

geleistet hatte. Siegler: Johann Geldersheim,Bruder Deutschordens zu Pkün....,
Berlt v. Autenrod, Voigt daselbst, und für Jorge v. Heßburg dessen Eidam
Diez von Abersfeld. — Aus Eberhard's Ehe entsprossen 4 Kinder:
1. Elisabeth (1438. 40. 44. 51, ff vor 1470), vermählt I) mit Hans v. Ebers¬

berg zu Gersfeld (1438, ff 1440); ihr Sohn Hans v. Ebersberg ließ 1440
neben dem Hochaltare der alten Pfarrkirchezu Gersfeld ein schönes Sakra-
rium errichten (s. Beigabe), welches leider nicht mehr vorhanden ist, da
man die künstlich gearbeiteten Steine desselben, nachdem 1783 die alte Kirche
abgebrochen worden, nur zum Vermauern wieder verbraucht hat (Nachtr.
v. 1879. S. 83); II) mit Wigand v. Lutter, dessen Sohn Eberhard
1461 auf einen Theil des Schlosses Schackau Ansprüche machte (s. unten).

2. Grorg, 1435. 36. 38. 40. 44, ff vor 1451, verm. mit Anna (1444).
Vielleicht ist er der Vater von

1) Äima, verm. mit Friedrich v. Habsburg (1498 Witwe), und
2) Margaretha, verm. mit Kaspar v. Berg.

3. Hermann, s. unten.
4. Hans, 1435. 38.

Eberhard's Kinder erbten von ihrem Oheim Reinhard v. Brende:
a ) ein freieigenesGut zu Schlüchtern, welches 29. April 1438 Jorge,

Hermann und Lyse mit Wissen ihres Vaters Eberhard und ihres Bruders
Hans für 24 Gulden an ihren Vetter Mangold v. Eberstein verkauften (für
Hermann siegelte sein Schwager Hertnit v. der Tann);

d) einen Hof zu Gundhelm, welchen 27. Juli 1440 Jorge und
Her mann mit Wissen ihres Vaters Eberhard und ihrer Schwester Lyß für
25 Gulden ebenfalls an genanntenMangold verkauften;

o) Güter zu Wcselrode, welche 16. Febr. 1444 Lyse v. Ebersberg,
Jorge und Anna, Eheleute, und Hermann dem Kloster auf dem Frauen¬
berge bei Fulda zu einem Seelgeräthe vermachten. Mit Genehmigung der drei
Geschwister Lyse, Jorge und Hermann verkauften 1447 der Dechant und
Konvent des genannten Klosters die Wüstung Weselrode wieder an das Kloster
Schlüchtern(Nachtr. von 1879. S. 88). — Nur Eberhard's 2r Sohn

Hermann ans Mnhlfeld
(1435, ff 4. Febr. 1481) pflanzte diese Linie mit Kunigunde (1461 . 63. 78)
fort. Nach Georg's des Altern zu Ginolfs gemachtenAngabe über seine Ahnen
war diese Kunigundeeine geborne v. Fuchs.

In seiner Jugend und noch bei Lebzeiten seines Vaters war Hermann

„etliche Zeit" des Bischofs Johann v. Brunn „Diener und Hofgesinde" und hatte
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in diesem Dienste Schaden an Pferden und Geld erlitten, der ihm 15. April
1440 von dem Stiftsverweser Herzog Sigmund von Sachsen vergütet wurde.
Die darüber ausgestellte Quittung sollte jedoch der dem Hermann von dem
Herzoge über 70 Gulden ertheilten Schuldbriefeunschädlich sein. Am 12. Juli
1462 versprach Bischof Johann die 70 Gulden, welche der vormalige Stifts¬
pfleger Herzog Sigmund dem Hermann v. Eberstein für abgegangene Pferde,
auch für Dienst, Zehrnng und Schäden schuldig geworden, den 22. Febr. 1464
auszuzahlen.

Jedenfalls hat auch Hermann den Stiftsverweserin dessen Streite gegen
die sächs. Herzöge unterstützt. Am 6. Dez. 1446 war Bischof Gottfried' dem
Hermann für Sold und geleistete Dienste 30 Gulden schuldig, von welchen die
eine Hälfte zu Pfingsten und die andere Hälfte zu Michaeli 1447 bezahlt
werden sollte.

In der Fehde des Herzogs Wilhelm von Sachsen gegen die Gebrüder
Apel, Busse und Bernhard v. Vitzthum stand Hermann auf des Herzogs Seite.
Am 13. Dez. 1451 sandte er dem Apel Vitzthum den Fehdebrief (Nachtr. v.1879. S. 89):

Wisse Er Apel Fitzthum, Ritter, der Elder, daß Ich Hermann von
Eberstein Ewer vnd der Ewern Feint sein wil mit meinen Knechten vnd

Helffern vnd wen ich vff eweren Schaden brenge kan vmb Willen des Hoch-
gebornen Jrluchtigen Fürsten vnd Hern, Hrn Wilhelmen Hcrtzogen zu Sachsen,
meinen gcnedigen Hern. Vnd zih mich solcher Fed und Feintschaft in des ob-

genanten meines gestedigen Herens Vnfrid vnd Frid. Vnd dorff ich einiger Be-
warung mer, die will ich in dißen meinen Briff gethan haben. Geben vnder
meinem Jnsigel vff Montag nach Vnßer liben Frawen tag Anno w IT.

Nach seines Vaters Tode wurde Hermann beliehena) von dem Stifte Würzburg 7. Juni 1452 und 4. Okt. 1455 mit den
Ebe rstein'schenHöfen zu Burglauer und Hilders, 2 Gütern zu Heufurt, den
Weingärten und Zehnten an und unter dem Höhberge (und zwar auf beiden,
nach Strahlungen und nach Burglauer gekehrten, Seiten), '/z Zehnten zu
Wittichhausen und einem Burggnte zu Bischofsheim;

d) von dem Abte Reinhard von Fulda 23. April 1458 als ältester Lehnsträger
für sich und seinen Vetter Philipp mit den Eberstein'schenGütern im fnldischen
Gebiete und 17. Mai 1475 für sich allein vom Abte Johann von Fulda mit
Eckweisbach;

o) von den Grafen von Hcnneberg als der älteste Lehnsträger mit dem
.Hofe und Zehnten zu Gräfenhain, dem Dithaus und dem Hofe zu Lutter
an der Hard, außerdem auch noch mit Grundstücken zu Nüdlingen und dem
Holze daselbst am Höhn genannt (Gesch. 1217);

ä) von dem Kloster Bildhausen mit dem Klosterhofc zc. zu Strahlungen10. Nov. 1452 und 11. Januar 1472.
In dem Lehnbriefe vom 7. Juni 1452 ist auch der Zehnt zu Wald¬

sachsen mit aufgeführt, dabei aber bemerkt: „ist nit Lehn, sondern, so er
(Hermann)gestirbt, ist er dem Stift ledig heimgefallcn" (vgl. die Verschrcibnng
v. 31. Mai 1436).

Am 25. Febr. 1459 erklärte Hans v. der Tann der Junge, Reinhard's
Sohn, daß er mit seinen Schwägern Hermann und Lips v. Eberstein wegen
eines in der Wüstung Wesis bei Bieberstein im Gerichte gelegenen Gutes in

Streit gerathen sei, weil die v. Eberstein der Meinung gewesen, das genannte
Gut sei ihnen vormals von seinen Eltern versetzt worden; davon sei ihm aber
nichts bekannt gewesen, weshalb er sich durch Vcrmittclung guter Freunde mit

den v. Eberstein dahin geeinigt habe, daß er ihnen dies Gut für 13 Gulden zu
einem Todkaufe überlassen habe.Am 8. Januar 1461 verkauften Hermann v. Ebersteinund Konna Ehe¬
leute für 900 Gulden rhn. an Philipp v. Eberstein und Jutte Eheleute ihren
Antheil an den Eberstein'schenLchngütern im fuldischen Gebiete — nur

15
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Eckweisbach ausgenommen —, nämlich: ihre Hälfte des Schlosses Schackau
nnd ihre Antheile und Rechte an den Dörfern Klein-Sasscn, Gerhards,
Langenberg, Harbach, Dornbach, Ditthes, Wolfarts und Keulos,
ferner an dem Burggute zu Bieberstein, dem Gute zu Weyhers, dem
Schomann's Gute und an der Langenwinde, der Milseburg nnd dem
Stellberge.

Nachdem die Kaufsummeden Verkäufernin 2 Terminen entrichtet worden
war, quittirten sie darüber 24. Sept. 1463.

Dagegen kaufte Hermann von Albrecht Schrumpfenfolgende von dem
Grafen Wilhelm v. Henneberg lehnrührige Güter: Ditzen-Sitzzu Mühlfeld,
die Burggüter zu Henneberg auf dem Schlosse und die Wüstung Ruchschnidt.

Nachdem8. Januar 1461 Hermann seine Hälfte an Schackau und
andere fuldische Lehngüter an seinen Vetter Philipp verkauft hatte, erhob
gegen letzteren Hermann's Schwestersohnund Wigand's v. Lutter Sohn:
Eberhard v. Lutter Ansprüche auf einen Theil von Schackauals an sein
altväterliches und mütterlichesErbe, da die seiner verstorbenen Mutter von
seinem Ältervater Eberhard v. Eberstein vcrwilligt gewesene Mitgift zum
Theil noch rückständig sei:

Am 17. März 1461 gelobten Hermann und Könne Eheleute, ihren
Vetter bzw. Schwager Philipp wegen des Verkaufs des Schlosses und Gerichtes
Schackau nebst Zubehör, in welchen Hermann's Schwestersohn Eberhard
v. Lutter gesprochen, schadlos zu halten.

Zugleich versprach Hermann, die seinem Vetter Philipp ebenfalls käuflich
überlasscne Wüstung Gutte zu Diethes, welche von dem Grafen Wilhelm
v. Henneberg zu Lehn rühre, als der älteste Eberstein zu Lehn zu tragen, und
wollte seinem Vetter zu Gute „die vorgehen und vorstehen, als ob er die noch
in seinen Händen und Nutzen hätte und unverkauft wäre".

Am 28. Dez. 1470 wurden die durch Hermann's Neffen hervorgerufenen
Irrungen durch Vermittelungdes Grafen Johann v. Henneberg, Hauptmanns
des Stifts Fulda, in der Güte dahin verglichen, daß Eberhard v. Lutter
seine Klage gegen Philipp v. Eberstein fallen lassen, daß aber Hermann,
welcher Eberhard'S v. Eberstein rechter Erbe sei und auch dessen Gut geerbt
habe, seinem Neffen für seine Forderungen am nächsten Walpurgistage50 Gulden
rhn. auszahlen solle, was Philipp v. Eberstein und Hans v. Ebersberg
(Sohn aus Lisens v. Eberstein ir Ehe) als recht und billig zustanden (Gesch.
310 u. 1216).

Laut des Urtelsbriefs des Marschalls von Fulda Stamm v. Schlitz gen.
Görtz v. 21. April 1474 war Hermann v. Eberstein Beisitzer des Mann¬
gerichts, welches „des Abts Johann zu Fulda Marschalk als gesatzter Richter
mit meheren seiner Gnaden und Stifts ehrbaren rittermäßigenMannen" in
Sachen des Abtes wider die Baumeister und Ganerben des Schlosses und der
Stadt Standen wegen der Öffnung des Schlosses und der Stadt besessen.

Hermann starb am Sonntage nach Mariä R. (4. Febr.) 1481 zu Mühl-
seld und wurde in der dortigen Kirche beigesetzt.Sein neben der Kanzel
liegenderGrabstein trägr die Umschrift:

Xrriro «Zar. K. 0000. UXXXI. rrk LormtaZ uaolr Karras xariiroaliorris starb
cksr vsst Hsrnrarrrr voir üllrsrsts^n. äsrrr 0ott Zsuacks. ^.rrrsir.
Anm. In Weinrich, Henneb. Kirchen- und Schulstaat 385 und in v. Wol-

zogen, Gesch. II. 59 ist daher die Umschrift nicht richtig angegeben.
Auf dem Grabsteine ist Hermann in Ritterrüstung ausgehauen,hält in

der einen Hand das Schwert und in der andern das Schild mit den 3 verbun¬
denen Ebersteinischen Lilien.

Hermann hatte nur einen
Sohn: Grorg zu Mühlfcld (s. unten)

und wahrscheinlich auch nachstehende
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Tochter: 1. Ämm, verm. mit Balthasar v. Ostheim (1449—1481), Ritter
und fürstl. henneb. Erbschenk,welcher vorher mit Felice geb. v. Königshofen
verheirathet war;

2. Larliara, verm. mit Rudolf v. Rüdigheim (1512).
Georg zu Mühlfeld,

Hermann's einziger Sohn, ch 1497, verm. mit Dorothea (1497 Witwe,
wie derverm. mit N. v. Heldrit), des Hamberg. Marschalls Adam v. Bibra und
der Kunigunde geb. v. Wittstatt Tochter und des Adam, Fritz und Adolf
v. Bibra Schwester. Er wohnte 1484 dem Turnier zu Ingolstadt, 1485 dem
zu Ansbach und 1486 dem zu Bamberg bei.

Vom Stifte Würzburg wurde er 27. Juni 1482 mit dem Hofe zu Burg-
lauer, den Eberstein'schen Grundstücken an und unter dem Höhberge und
2 Gütern zu Hcufurt beliehen, „das von Hermann v. Eberstcin, seinem
Vater seligen, auf ihn verstorben war".

M, Der Hof zu Hilders wurde nicht mit empfangen. So wie der 1451 ch
Eberhard 4. Okt. 142Z diesen Hof „für verfallene Lehn" erhielt, so wurden
Georg's zu Mühlfeld Söhne Kilian und Georg wegen langwierigen Nicht¬
empfangens 11. Januar 1543 „ans besonderen Gnaden" damit beliehen.

Am 25. Januar 1484 und 21. Febr. 1489 wurde Georg vom Kloster
Bildhausen mit seinen Gütern zu Strahlungen beliehen. Er hatte auf diese
Klostergüter seine Frau mit ihrem Zu- und Gcgengelde verwiesen. Da der Abt aber
sein Lehnsvermüchtnis nicht bestätigen wollte, so beschwerte sich Georg deshalb
bei dem Bischöfe Rudolf von Würzburg. Dieser schrieb deshalb 3. Juni 1484
an den genannten Abt:

Wir und unser Stift haben auch dergleichen Lehen, die Grafen, Herren, Ritter
und Knechte von uns und unserem Stifte zu Mannlehen tragen; so dieselben ihr
Kindere oder Hausfrauen darauf verweisen und uns um Willignng und Bekenntnis
ersuchen, daß wir ihne dann ein nämliche Summa Gelds, und doch also, daß die
Lehen des dritten Thcils besser sind, dann die Summa, die wir ihne darauf bekennen.
Davon so ist's auch unser Rathe und Meinunge, daß Ihr des obgemeldten von Eber-
stcin's Frauen auch ein Summa Gelds mit der iztgedachten Klansnlen bekennen ?c.
wollt.

Georg v. Eberstein zu Mühlfeld verkaufte auf Wiederkauf
a) 1485 den Hof zu Burglauer an Jorg v. Weyhers für 115 Gulden, wo¬

zu der Bischof von Würzburg den Konsens nur unter der Bedingung ertheiltc,
daß Georg den Hof innerhalb der nächsten 6 Jahre wieder einlöste;

b) 1. Febr. 1489 den Hof zu Hilders an Ackerhansen für 40 Gulden;
Georg mußte dem Bischöfe Rudolf aber versprechen,diesen Hof innerhalb der
nächsten 4 Jahre wieder einzulösen

o) 10. Sept. 1489 20 Ncustädter Malter Getrcidezinscn aus seinem Kloster¬
hofe zu Strahlungen an den Bürger Bastian Fischer zu Neustadt für 100
Gulden, behielt sich aber das Wiedereinlösungsrccht auf 12 Jahre vor, auch
wollte er den Hof in seiner Gewalt behalten und gegen das Kloster verdienen,
„wie es einem frommen Edelmanns zu thun wohl gezieme".

ä) einen Hof zu Schaden, ein Gut zu Simmershausen und 13 Güter
daselbst, die freieigen waren, an Eberhard v. Lutter für 200 Gulden rhu.
(Gesch. 337. Nr. 259).

Am 22. April 1493 erschienen die beiden Einwohner von Ginolfs Fritz
Zimmermann und Hans Keube vor dein Notar Kaspar Walter und führten
diesem vor: den

Paul Fricke zu Ursprüngen, 65 Jahre alt, zu Ginolfs geboren und er¬
zogen;

Hans Ameling von Hohenrode, 70 Jahre alt, der vor 50 Jahren zu
Weisbach gesessen;

Bnrghard Köler von Erbcnhausen, der nach dem großen Sterben mit
seinem Vater nach Ginolfs gekommen und ungefähr 24 Jahre

15"°
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knechtsweise auf dem Erbe gewohnt, welches damals die Pfeffermann
besaßen, und

Heinz Müßigen, 60 Jahre alt, der vor 40 Jahren mit seiner Mutter zu
Ginolfs 10 Jahre lang seßhaft gewesen.

Diese 4 Kundschafter baten, ihre nachstehenden Aussagen zu Protokoll zu
nehmen. Sie erklärten, daß nachdem vorzeiten Gräfenhain und Ginolfs
verheert und verbrannt worden, die Einwohner von Weisbach, Ginolfs und
die 7 Mann zu Sondernau mit Bewilligung ihrer Erbherren zu Bischofs¬
heim hätten centpflichtig werden wollen, die Cent Bischofshcim hätte ihnen aber
keinen eigenen Centgrafen gestatten wollen; da wären sie nach Fladungen
gekommen, wo man sie mit ihrem Centgrafen, den 4 Rügen und altem Her¬
kommen aufgenommen. Die Einwohner von Gräfenhain, Weisbach,
Ginolfs und die 7 Mann zu Sondernau seien aber von alters her nicht
mehr Pflichtig, an die Cent Fladungen zu rügen, als die 4 Rügen, darum
haben sie einen eigenen Centgrafen, der zu Ginolfs leiblich sitzen und auch
um Faustschläge und andere, die 4 Rügen nicht berührende Händel helfen und
richten solle, deshalb nenne man die 4 benannten Dörfer „im Hintergericht der
Cent Fladungen", denn es wäre vorzeiten in Gräfenhain gewesen. — Gesch.
335. Nr. 258.

Mit seiner Gemahlin Dorothea v. Bibra hatte Georg zu Mühlfeld dreiKinder:
1. Kilian (f. unten),

2. Georg (f. unten) und

3. Garbära, verm. mit Heinrich Narb zu Salzungen (1536).

Beide Brüder, Kilian und Georg, hatten in ihrer Jugend Vormünder:
Hans v. Bibra den Altern und Peter v. Ebersberg gen. v. Weyhers. Diese
verkauften 16. Juni 1497 für 1800 Gulden Mühlfeld nebst allem Zubehör
mit Zustimmung der nächsten Freunde des verstorbenen Jorg v. Eberstein —
nämlich der Stiefbrüder Hans v. Ebersberg und Eberhard v. Lutter,
ferner des Amtmanns zu Steinau Philipp v. Ebcrstein und der Gebrüder
Fritz und Adolf v. Bibra — an Euchar v. Bibra. Nach 1497 hatten Kilian
und Georg ihren Wohnsitz zu Bischofs heim vor der Rhön.

Am 17. Januar 1509 verzichteten diese Gebrüder und ihre Mutter Dorothea,
die sich mit einein Herrn v. Heldrit wieder verheirathet hatte, auf ihre Ansprüche
an die von Wiglos Geißler von dem Grafen Wilhelm v. Henneberg zu Lehn
getragenen Güter zu Sulzfeld, welche Dorothea mit Einwilligung ihrer Söhne

verkauft und auf welche Graf Wilhelm 21. März 1497 den genannten Gebrüdern
v. Ebcrstein 200 Gulden rhu. oder 10 Gulden jährl. Zinsen bekannt hatte.

Am 1. Nov. 1512 nahmen Kilian und Georg unter Zuziehung ihrer Mutter
Bruder, Adolf's v. Bibra, und ihrer Vettern Philipp und Mangold eine
brüderliche Erbtheilung vor. An diesem Tage übergab Kilian dem Georg,

welchem Ginolfs zugefallen war, eine 29. März 1508 aufgenommene Urkunde,
inhalts welcher durch Bernhard v. Bastheim, Wilhelm v. der Neuenburg, Kilian

v. Eberstcin und dessen, damals noch unmündigen, Bruder Georg für die Ge¬
meinde zu Ginolfs zur Erhaltung ihrer Freiheit und Einigkeit die altherge¬
brachte Gerichtsordnung wieder aufgerichtet worden war. Nachdem Georg

um das Jahr Z521 seinen Rittersitz zu Ginolfs bezogen hatte, nannte er sich

„Georg der Ältere zum Ginolfs" zum Unterschiede von des 1539 ff Philipp
v. Eberstein jüngstem Sohne, der „Georg der Jüngere zum Brandenstein"
genannt wurde

Kilian und Georg sowohl, wie auch die oben genannten Gebrüder Philipp
und Mangold wurden 1516 von ihrem zu Flurstedt und Ober-Trebra (bei
Apolda) angesessenen Vettern Hans und Philipp v. Eberstein (von Karl's
auf Marktstcinach Linie) als Mitbelehnte angenommen; und nachdem Hans

und Philipp Flurstedt und Ober-Trebra verkauft und sich in GeHofen in
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der Goldenen Aue niedergelassen hatten, wurden nach Ausweis der noch im

Die persönliche Verbindung und der vertraute vctterliche Verkehr, welcher
zwischen diesen nunmehr thüringischen Ebersteinen und ihren fränkischen
Vettern in jener Zeit noch fortdauernd obwaltete, erhellt auch ausdrücklich aus

dem Bittschrciben Georg's v. Eberstein zum Ginolfs an den Herzog Philipp
von Braunschwcig vom 4. Juni 1534. In diesem Schreiben bittet Georg den
Herzog um seine Verwendung und Fürsprache bei dem Kurfürsten Johann
Friedrich von Sachsen zum Zwecke zu erlangender Verzeihung für sich und
seinen Bruder Kilian; der Kurfürst möge sie beide wieder zu Gnadenannehmen,
wohingegen er für seine Person — Kilian sei seiner „Lcibesschwachheit und
Unvermöglichkcit" wegen dazu nicht im stände — sich zur Leistung eines Reiter¬
dienstes erbiete, dessen er ans des Kurfürsten Erfordern gewärtig sein wolle.

Zur Verstärkung dieser seiner an den Herzog gerichteten Bitte beruft sich Georg
auch auf die Verwendung und Fürsprache seiner „Vettern Philipscn und Hans
von Eberstcin's Gebrüder" und seines im Hofdienste des Herzogs stehenden
Schwagers Friedrich v. Sterpferts.

Nach Georg's v. Eberstein des Jüngern zum Brandcnstein 1540 erfolgten
Tode, mit welchem die vom Ritter Mangold gestiftete Linie im Mannesstamme

erlosch, erbten die Gebrüder Kilian und Georg nicht nur den Hof zu Sund-
Heim vor der Rhön und die von Mangold's Nachkommen innegehabte Hälfte
des Zehnten zu Stetten, sondern sie machten auch auf die vom Ritter Mangold
und dessen Nachkommen erworbenen hanauischen Mannlehn (besonders auf
das Schloß Brandenstein) Ansprüche und führten auch wegen dieser der
Grafschaft Hanau heimgefallencn Lehen einen Prozeß; 1550 aber wurde die
Sache zu Würzburg dahin verglichen, daß sie gegen Empfang von 1000 Gulden
auf die Lehen renunciircn mußten.

1548 bis 1553 klagten Kilian und Jörg gegen ihre Schwäger Lüdiger
v. Mansbach, Oswald v. Fechenbach und Philipp v. Karsbach wegen Vorcnthal-
tnng einiger fuldischen Lehngüter zu Dittges, welche 1461 Hermann v. Eber¬
stein an Philip v. Eberstein, den mütterlichen Urgroßvater der genannten
Schwäger, verkauft hatte.

Der Hof zu Sundheim, ein henncbergisches Lehn, fiel den Brüdern Kilian
und Georg zu gleichen Theilen zu. Georg mußte jedoch seine Hälfte an seinen
Bruder abtreten, wofür er den Zehnt zu Stetten allein und außerdem eine
Summe Geldes erhielt, hinsichtlich deren Höhe er Kilian einen Nachlaß von
80 Gulden dafür bewilligte, daß er die Höfe zu Burglauer und Strah¬
lungen, die Güter zum Hilders, das Gut zu Salz bei der Neuenstadt, das
Gut zu Lutter an der Hard und etliche Zinsen zu Antlingen erblich ver¬
kauft hatte.

Am 11. Januar 1543 verlieh den genannten Gebrüdern auf ihre und ihrer
Freunde Bitten Bischof Konrad zu Würzburg den vor Zeiten von den Sintramen

innegehabten Hof zum Hiltrichs, welchen zwar ihre Voreltern von dem Stifte
Würzburg bereits zu Mannlehn getragen und empfangen haben, der aber „durch
langwieriges Richtempfängen" dem Stifte heimgefallen sei, „aus besonderen
Gnaden" zu Mannlehn. Am 2. Dez. 1545 wurden sie auch von dem Bischöfe
Melchior damit beliehen.

Den Hof zu Lutter verliehen beide Brüder 29. Dez. 1551 an Hans
Moller und dessen Frau Else.

Am 17. März 1560 schloffen Kilian einerseits und Anna geb. v. Ster¬
pferts, Georg's v. Eberstein Witwe, und deren mündiger Sohn Wolfgang
v. Eberstcin andererseits einen Vergleich wegen verschiedener Irrungen und
Forderungen, welche Kilian an seinen verstorbenen Bruder gehabt, und stellten
darin Folgendes fest:
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1) der Hof zu Hilders, ein würzburgisches Lehn, soll Kilian allein ge¬
hören, Anna und Wolfgang treten ihren Theil daran an ihn ab, ebenso ihre
Lehngerechtigkeit daran;

2) der Hof zu Lutter an der Hard soll, „wie von Alters Herkommen"
Stammlehn bleiben und denselben stets der Alteste v. Eberstein ihrer beiden
Stämme erhalten;

3) wenn sie Ansprüche auf das Dietes gewinnen, wollen sie dieselben ge¬
meinschaftlich geltend machen.

Kilian s» Lischofsheim vor der Rhön, 1497, 1508 mündig, -s 1568
(Gevrg's zu Mühlfeld ältester Sohn), verm. mit Barbara (1536), des Kon¬
stantin (Stamm) v. Schlitz gen. v. Görtz und der Margaretha geb.
v. Döringenberg Tochter.

Er erhielt bei der brüderlichen Theilung das Burggnt zu Bischofshcim
vor der Rhön und später den Hof zu Hilders und die Lehnhöfe zn Sund¬
heim vor der Rhön und Lntter an der Hard.

Bis zum Jahre 1517 stand er in würzburgischen Diensten, denn 1515
guittirt er über 12 Gulden Dienstgeld, 1516 ebenfalls über 12 Gulden und
27. Aug. 1517 über 12 Gulden Dienstgeld „uf Bartholome! fällig für das dritt
Jahr, auch derhalben aller Anspruch und Forderung."

Am 8. Dez. 1555 verlieh Kilian nach im Herzogthnm Franken üblichem

Lehurcchte und Gewohnheit dem achtbaren Hans Weyter und dessen ehelicher
Hausfrau Elisabeth und deren Erben den halben Theil seines Hofes zu Sund¬
heim vor der Rhön mit allen Zu- und Eingehörnngen im Felde und Dorfe,
nichts als die Behausung ausgenommen.

Dem Vergleiche vom 17. März 1560 gemäß verlieh Kilian den Hof zn
Lutter an der Hard allein an Hans Müller und dessen Frau Elisabeth. Auf
Wunsch dieser Eheleute gab er 13. März 1565 dem Sohne Klaus und dessen
Ehefrau Anna zu Lutter vor der Hard sein Lehn daselbst zum halben Thcilc,
das Klausens Eltern ganz zu Mannlehn gehabt und dann zu ihrem besseren
Unterhalte an ihren Sohn abgetreten hatten.

Am 17. Juni 1561 belieh Bischof Friedrich den Kilian mit dem vormals
von den Sintramen innegehabten Hofe zum Hiltrichs zu Mannlchn, welcher
Hof von seinen beiden nächsten Vorfahren den beiden Brüdern Kilian und

Georg aus Gnaden verliehen worden, und von welchem Kilian bisher nur
einen Theil gehabt, den andern aber erst von seines Bruders Jorg nachgelassenen
Söhnen: Wolf Dietrich und Jorg Sittig, Inhalts eines Aufschreibebriefs

vom 7. Juni 1561 (und des Vergleichs vom 17. März 1560) gegen Einräumung
etlicher eigener Güter an sich gebracht hatte.

Durch Kauf brachte Kilian von Heinz Narb zn Salzungen einen Hof zu
Heufnrt, ein dazu gehöriges Gütchen und das Fischwasser hinter diesem Hofe
an sich und wurde damit 8. April 1536 von dem Bischöfe Konrad von Würz¬
burg beliehen. Letzterer bekannte und bewilligte auch 12. April 1536, einem

vom Bischöfe Johann v. Grumbach mit seines Stifts Grafen, Herren und
Ritterschaft geschlossenen Vergleiche gemäß, der Barbara vom Ebcrstein geb.

von Görtz genannt von Schlitz auf diesen Hof zu Heufurt nebst Zubehör
230 Gulden rhn., welche Kilian vom Eberstein der genannten Barbara, seiner

ehelichen Hausfrau, laut des Ehevertrags als Gegcngeld verschrieben hatte.
Mit diesem von Heinz Narb gekauften Gute wurde Kilian 2. Dez. 1545 von

dem Bischöfe Melchior und 17. Juni 1561 von dem Bischöfe Friedrich beliehen,
jedoch unbeschadet des Bekenntnisses der genannten Barbara.

1556 bekräftigte der „edle und ehrendeste Junker" Kilian v. Eberstein

durch Aufdrückung seines Siegels eine Aussage des 90jährigen Pfarrers zu
Bischofsheim, Kaspar Zicgler, über den „Sineberg", dessen Anwendung und die
Gerechtsame, welche ein Frühmesser und die Stadt Brückenau daran hatte.

Während des Banernaufruhrs mußte er „ in großer Krankheit seines Leibes"
an „dem bösen Fürnehmen" der Bauern Theil nehmen.



Am 2. Nov. 1566 und 5. März 1567 bat Kilian den Herzog Johann
Wilhelm zu Sachsen um Konsens zum Verkaufe des Hofes zu Sundheim vor

der Rhön, damit er die von seinem Sohne Lorenz Peter hinterlassenen
Schulden bezahlen könne; für den Fall jedoch, daß der Herzog den Konsens
nicht ertheilen könne, bat er um die Vergünstigung, seiner Schwiegertochter
und dem noch unerzogenen Töchterchen seines Sohnes 1200 Gulden als
Gegenschatz darauf eintragen lassen zu dürfen.

Auf Kilian's beide Schreiben berichtete 29. April 1567 der Schösser zu
Römhild, Kaspar Bopp, dem Herzoge: „daß genannter v. Eberstein ein sehr'
alter, schwacher Mann sei und habe keine männlichen Lehnserben; do nun der-

sclbige absterben würde, so erbten seine itzo noch lebendigen Vettern, als Wolf
Dietrich und Jorg v. Eberstein Gebrüdere, welche sich noch nicht verheirathet,
die nachgelassenen Güter."

Nach Kilian's 1568 erfolgtem Tode wiederholten seine Schwiegertochter und
deren Brüder, die Herren v. Löwenstein in Hessen, die Bitte um Verwilligung
eines Leibgedinges, wurden jedoch, während der Herzog abwesend war, von
seinen Rüthen abschläglich beschieden.

Kilian's v. Eberstein Sohn: Loreiy Mer, (geb. 1538, st 1564), war Venn,
mit Juliane geb. v. Löwenstein und hinterließ nur eine Tochter:

Margaretha, Venn, mit Bernhard Philipp v. Rüdigheim zu Rückingen
(ch 1628, Venn, in 2r Ehe mit Elisabeth geb. v. Morstein und in 3r Ehe
mit Anna Maria geb. v. Bobenhausen).

Durch einen Vertrag, welchen nach Kilian's Tode Lorenz Peter's Witwe,

die „edle und tugendsame Frau Juliane v. Eberstein geb.. v. Löwenstein
Wittib zu Bischofsheim" mit Georg's v. Eberstein des Ältern zu Ginolfs
Söhnen: Wolf Dietrich und Georg Sittig geschlossen, war sie wegen ihres
Witthums zufrieden gestellt worden. Auf Erfordern des Bischofs von Würzburg,
welcher von den Schwestern der genannten, damals bereits verstorbenen Brüder
mehere Allodialgüter gekauft hatte, erklärte daher 3. (13.) Januar 1606 Juliane,
daß sie „nicht allein an die Jungfrauen vom Eberstein, Elisabetha, Margaretha
und Johannetta, noch zu Ginolfs wohnend, oder deren Eigenthumsgüter nie
Anspruch gehabt, sondern begehre auch keinen an sie oder dieselben zu gewinnen
und wäre zufrieden, möchte ihnen auch wünschen, daß sie selbige ihre Güter
zum allerbesten verkaufen könnten."

Grorg der Ältere M Ginolfs,

1508 noch unmündig, ch 1559 (Georg's zu Mühlfeld jüngster Sohn), verm. mit
Anna (1560. 69), des Philipp, Friedrich und Hans v. Sterbfritz (Sterpserts)
auf Römershag Schwester.

Wie sein Bruder Kilian so stand auch er einige Jahre in würzburgischen
Diensten. Am 22. Aug. 1513 quittirte er über 12 Gulden „um ein groe Pferd"
und 27. Aug. 1514 über 24 Gulden „um ein Rothschimmel".

Nachdem seine Vormünder Mnhlfeld 1497 verkauft hatten, wohnte er bis
1522 in Bischofsheim vor der Rhön, darauf auf seinem Rittersitze zu Ginolfs.
Zum Unterschiede von seinem jüngeren Vetter gleichen Namens zum Branden¬

stein nannte er sich der Ältere zum Ginolfs.
Bei der 1. Nov. 1512 vorgenommenen brüderlichen Theilung erhielt er

a) von dem Hofe zu Gräfenhein (zudem auch die Eberstein'schen Wein¬
berge daselbst, 8 Gütchen zu Ginolfs und der Baumgarten über dem Dorfe
Weisbach gehörten),

d) von dem Burggute zu Gräfenhein (zu dem ein Hof, ein Zehnt und
der 12. Stamm oder Gerthe von dem Gehölz, der Höhberg genannt,
gehörte) und

o) von dem Zehnt zu Gräfenhain die eine Hälfte, dann

ä) den Eberstein 'schen Rittersitz nebst Gütern und einer Hofstatt zu Ginolfs,
ferner:
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s) 2 Güter zu Ursprüngen,
k) ein Heufeldgut und den halben Zehnt zu Stetten <dic andere Hälfte

des Zehnts hatten die Erbe» des 1473 H Philipp b. Eberstein), endlich
») die Höfe zu Burglancr und Strahlungen, 2 Guter zu Heufurt,

die Allodialgnter zu Hilders und Lnttcr an der Hard, ein Gut zu Salz bei
Neustadt und Zinsen zu Antlingen.

Am 16. Sept. 1516 kaufte er für 120 Gulden rhu. von seinem Vetter

Mangold zum Brandenstein die diesem gehörige Hälfte des Hofes, des Burg¬

gutes und des Zehnten zu Gräfenhain; die andere pon seinem Vater ererbte
Hälfte hatte er bereits im Besitz.

Da er die 22. April 1493 von 4 Kundschaftern zu Protokoll gegebenen

Aussagen über die 4 Hohen Rügen der Cent zu Fladungen (s. oben) in seinen
Angelegenheiten nöthig hatte, so ließ er 29. Dez. 1519, damit die Original-
Urkunde durch „hin und wieder Fttrtragung" beim Gebrauche nicht Schaden
litte, eine genaue Abschrift derselben durch seine Vettern und Schwäger Eberhard
v. Merlau zu Steinau, Johann v. Zun zu Bnrkzun, Kunz v. Ebersberg gen.
v. Wehhers zu Kalb und Reinhard v. Gehlnhausen zum Dicpperts beglaubigen.

Am 28. Januar 1520 gab er seinem Vetter Mangold zum Brandenstein Voll¬
macht, seinen vom Stifte Würzbnrg lehnrührigen, unter dem Auersbcrge zu
Hilders gelegenen Hof, ferner einen Hof zu Schaden, ein Gut zu Simmers¬
hausen und 13 Güter daselbst, die freieigen und von seinem Bater: Georg
zu Mühlfeld, Eberharden v. Lntter für 200 Gulden rhu. verpfändet waren,
wieder einzulösen, und versprach zugleich, den Hof zu Hilders vom Stifte
Würzburg ohne Schaden Mangold's zu Lehn zu empfangen und zu verdienen.

Am 11. Febr. 1523 erklärte er, wegen der Wüstung Dietrichswinden
bei Hildenberg an den Bischof Konrad von Würzburg keine Ansprüche zu haben.
An demselben Tage empfing Georg — damals schon zu Ginolfs gesessen —

den Hof zu Burglauer und die Höhberggrnndstücke bei Burglauer und Strah¬
lungen, außerdem noch die beiden Güter zu Heufurt.

Georg verkaufte nicht nur die Güter zu Burglauer und Heufnrt, sondern
auch noch den Klosterhof zu Strahlungen und seine Allodialgüter zu Hilders,
Lntter an der Hard, Salz und Antlingen. Dagegen verbesserte er seine

Güter zu Ginolfs und Gräfenhain erheblich, machte namentlich ansehnliche
Erwerbungen in Ginolfs. Daselbst acquirirte er von 1524 bis 1549 für
694 Gulden rhn. von ihm lehnrührig gewesene Häuser, Gärten, Äcker, Wiesen
und Holzflecke.

Am 16. Juni 1525 schloß er nach dem Bauernaufruhre mit der Gemeinde
zu Ginolfs einen Vertrag, worin es heißt:

Ich Wolf Zange, dieser Zeit Schultheis zum Ginolfs und mit mir die hernach-
beuannteu Klaus Keybc, Jorg Bortncr, Heiuz Morc, Metzler, Hans Sauerbier,
Dürre Konz, Heinz Dullmcyer, Haus Rausch, Bastian Wcberstat, Dick Konz,
Endres Schuwcrt, Jörg Büchner, Haus Trimberg, Kaspar Stubenrauch,
Klaus Reulbach, Balthasar Trimberg, Jakob Reulbach, Michel Binkhard,
Hans Saleuder, Philips Schopner und Jörg Walter, der Müller, So und als
wir uns iutziger der Bauerschaft unchristlich,unmenschlich, unbillig, cigcnmüthig und
ungütig Fürnchmen fast vor allen andern Flecken dieser Laude arg gegen und zuwider
göttlichemWort, christlicher Liebe, darzu allen und jeden päpstlichenund kaiserlichen
Satzungen und Ordenuug unserm rechten, natürlichenErb-Junkherrn Jorgen vom
Eberstein dem Altern, darzu allen adelischen,auch aller Obrigkeit zu Vcrstörunge
endlich Verderben, unüberwindlichenNachtheil und Schaden zugefügt, in Vcrgessunge
aller unser Gelubc, Eid und Pflicht, so wir intzgenanntemunserm Junkherrn gethan,
nnverursacht cntpöret und unterstanden, ihm sein väterlich Erbe und Gut frevenlich
mit eigener Gewalt und ohn Recht zu entsetzen fürgenommen und zu dem allen nit
unterlassen,gedachtem unserm Junkherrn nach seinem Leibe und Leben heftig und
mit ganzem Fleiß gestanden haben, aber durch Hüls Gottes desmals von uns entwcrdcn
ist, welches wir als geständig und nit in Abreden sein können.

Daran wir auch nit gesättigt gewcst, sonder uns mit andern viclmehre auf-
rührischen Hansen verbunden, so und als wir sämtlich und besonderunscrs Junkherrn
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Bruder Junkherr Kyliau von Ebersteiu, der in solcher Ufrohre bei uns und mit
uns gewest, in großer Krankheit seines Leibs bei uns beHeft hat bleiben müssen,
an dem wir keinen Begnügen gehabt, sondern ihn dahin gewältigliche» bcdrungen,
benöthigt und bezwungen, daß er hat zu unserm bösen Fürnchmcn müssen globen
und schwören, bei uns zu bleiben und mit uns zu thun hie im Dorf nnd anderswo, wie
ein Gcmcins-Mann zu thnn schuldig nnd pflichtig ist.

Am 22. Januar 1530 legten Sebastian von Weyhers, Kilian v. Eberstein

nnd Ulrich v. Ebersberg gen. v. Weyhers die Zwietracht bei, welche zwischen
ihrem Bruder bzw. Vetter Jorgen vom Eberstein dem Altern zu Ginolfs einer¬
seits nnd dessen Unterthanen zu Ginolfs andererseits obwalteten wegen eines
Gefangenen Namens Jakob Reulbach, welcher verschuldeter Sachen willen durch
Georg v. Eberstein 2 Tage zuvor zu Gefängnis angenommen nnd den Männern,
die „uf ihre Eid und Pflicht gemahnet worden, den Ihren in sein Behausung
zu verantworten", übergeben worden war, den aber „die Gemein" mit Vorsatz

wieder laufen lassen, weshalb Georg vorgehabt, sie dafür „härtiglichen" zu be¬
strafen. Die oben genannten Vermittler erkannten n. a., daß wegen des Ver¬

gehens, welches sich die Angeklagten gegen ihren Gcrichtsherrn schuldig gemacht,
der sie dafür an Leib und Gut zu strafen Fug und Recht gehabt, sie, ihre Erben,
Erbserben und Nachkommen Georgen und allen seinen Erben nun, hinfüro
nnd zu ewigen Zeiten einen Zaun um den bei dem Oberthore gelegenen neuen
Baumgarten machen nnd denselben in gutem Baue und Besserung erhalten
sollten. Dieser Vertrag wurde von Wolf Zang, Georg's Schnltheisen, Klas

Keib, Jakob Renibach, Heinz Mohre, Els Ortyn, Endres Schubert, Hans
Wächter, Heinz Thulmeyer, Hans Rausch, Bastian Hartmann, Balten Mullich,
Hans Mathes, Hans Trimberg, Kaspar Stubenrauch, Klas Reulbach, Balthasar
Trimberg, Kaspar Scherf, Michel Schopner, Hans Saucrbier, Lips Schopner,
nnd Jorg Wolter dem Müller genehmigt und durch die Siegel der drei Ver¬
mittler bekräftigt.

Am 26. Juli 1530 entschieden Philips vom Eberstein, Amtmann zu
Steinau an der Straße, Wilhelm Trnchseß zu linsleben, Hans v. Masbach,
Amtmann zu Bischofsheim vor der Rhön und Balthasar v. Ebersberg gen.
v. Weyhers, Amtmann zu Mellrichstadt die Streitigkeiten, welche zwischen
Jorgen vom Eberstein dem Altern zu Ginolfs einerseits und Ulrich v. Ebers¬
berg gen. v. Weyhers andererseits wegen des in Gräfenhainer Markung gelegenen

Holzes, der Höhberg genannt, nnd auch wegen des Zehnts daselbst entstanden
waren, und thaten dabei folgenden Ausspruch:

1. daß der zwölfte Theil des Holzes auf dem Höhberge, so oft solches in
der Gemeinde ausgetheilt oder verkauft wird, dem Ebersteinischen Hofe zu Gräfen¬
hain zugetheilt werden solle;

2. daß der Zehnt von allen zehnthaftigen Erben und Gütern, welche in
Gräfenhaincr Markung gelegen und unter dem Pfluge oder Sense sind oder
darunter gebracht werden und von Alters her zehnthaft gewesen sind, Jorgen
v. Eberstein dem Altern nnd dessen Erben gebühre; was aber des Orts Holz,
Strauch und nicht gebaut ist, oder erst in den Bau, wie erwähnt, gebracht
wird, das alles solle Ulrichen v. Ebersberg gen. v. Weyhers und seinen Erben
zu genießen und zu gebrauchen zustehen. Dieser „gütliche Spruch" wurde „ge-
zwiefacht" und jedem Theile einer mit den anhängenden Siegeln der „Schieds-
freunde" übergeben.

Am 1. Aug. 1530 hat Georg v. Eberstein auf alle Klagartikel der v. der
Neu m bürg und v. Bast he im zu Weisbach „seine Antwort gcthan" und
schriftlich von Artikel zu Artikel verzeichnet. „Und ans meiner (Georg's)
Seiten ist gestanden desmals mein Vetter Philips v. Eberstein, Hans v. Bios¬

bach, Lüdiger v. Mansbach, mein Bruder Kilian v. Eberstein, Jörg v. Eber¬
stein der Jünger, Ulrich v. Weyhers und Philips v. Stefferts, und uf

meiner Widertheil Seiten der Zeit ist auch gestanden Wilhelm Trnchseß,
Balthasar v. Weyhers und Hans v. Ostheim, Hans Marschalk, Ernst v. der
Naumburg und Kilian v. Bastheim" (Gesch. 379).
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Am 17. Okt. 1534 entschieden Balthasar v. Ebersberg gen. v. Weyhers zu

Gersfeld, Wolf v. Steinau, Amtmann zu Rabcncck und Philipp Voit o. Salz¬
burg die Streitigkeiten, welche zwischen den Gebrüdern Ernst und Friedrich
v. Buttlar gen. o. der Neuenbürg als Kläger einerseits und Jorgen v, Eberstein

dem Altern zu Ginolfs andererseits über die Buttlar'schen Ilntersessen zu
Ginolfs entstanden waren, und stellten dabei Folgendes fest:

1) die Gerichtsordnung sollen hinfnro die Dorf-Junker zu Ginolfs sämtlich
mit einander aufrichten und sich auch mit einander darüber vergleichen, ob sie dieselbe
so, wie sie jetzt beschaffen sei, zu beiden Theilcn annehmen, oder nach Gefallen bessern
oder mindern wollen;

2) der Vertrag, den Georg zur Zeit des Bauernaufrnhrs mit den Eingesessenen
des Dorfes Ginolfs geschlossen, soll hinfüro nur für Georg's ilntersessen allein
Geltung haben nnd ihm deshalb von letzteren eine andere Verschrcibung „unter
zweier vom Adel Jnsiegel" zugestellt werden, in welcher zu Anfang nnd Ende die
Worte: „Dorfmeister, Heinrick/und ganze Gemeinde" nicht enthalten, sondern aus¬
gelassen sind;

3) die Schäferei zu Ginolfs sollen die Dorf-Junker daselbst, wenn sie durch
dieselbe dem Dorfe einen Nutzen zu verschaffen vermeinen, zugleich mit einander und
ein jeder zu seinem Theile aufrichten;

4) alle zentpflichtigen Güter zu Ginolfs „außerhalb Jorgen v. Eberstein's Be¬
hausung" sollen „mit aller Gerechtigkeit thun und geben, inmaßen von Alters Her¬
kommen sei;"

5) Georg's Vieh solle nur von seinen Leuten nnd Untersesscn zu Ginolfs
ohne Zuthun der andern Ganerben und deren ilntersessen schuttfrci gehalten werden;

6) das Hirtenhaus soll Georg nnd die Seinen ohne Zuthun der andern
Ganerben jetzt, wo es von Nöthen sei, in der Art bauen, daß der Hirt bequem darin
wohnen könne. Darauf solle dasselbe der ganzen Gemeinde übergeben werden, welche
es in gutem Baue erhalten nnd wie von Alters Herkommen den Hirten dingen solle;

7) das Fischwasscr solle Jorgen verbleiben, wie er dasselbe bisher inne¬
gehabt habe;

8) die Wässerung sollen die Junker zugleich mit einander in weseulichen
Baue halten und handhaben, wie sie dieselbe mit einander zu genießen gedenken.

Die oben genannten „Theidingsfreunde" ließen zwei gleichlautende „Spruchs-
briefe" anfertigen und dieselben mit ihren Siegeln versehen. Außerdem hingen
noch ihre Siegel daran Jorg v. Eberstein und Ernst von Buttlar gen. v. der
Neuenburg für sich und seinen Bruder Friedrich.

Am 25. April 1540 kam Georg mit der ganzen Gemeinde zu Ginolfs
dahin überein, daß die Schäferei im Dorfe in der Weise wieder aufgerichtet
werden sollte, daß ein jeder im Dorfe seßhafte „Nachtbar", der seinen eigenen

Ranch habe, nicht mehr Schafe halten solle, als ein halb Viertheil, damit das
Feld nicht „überschlagen" werde. Durch den darüber geschlossenen Vertrag
ordnete Georg ferner an:

Und welcher unter meinen Männern kein Schaf nicht halten kann, der soll die-
selbigen Schaf, was uf sein Gut gesetzt, meinen Männern zustellen, die sollen solche
Schaf alsdann unter ihnen zugleich cinthcilen, damit einer als viel der ander, nnd
zugleich halten sollen. Desgleichen soll es mit den Dorfjunkcru ihre» armen Leuten
auch gehalten und fürgenommen werden. Wes da dem Dorf zu Gutem bedacht nnd
gemacht worden ist, das alles soll von mir und allen meinen Erben gehandhabt
werden, daraus nicht zu schreiten, auch das uiemands zu gestatten, ans der Ursachen,
dieweil ich den meisten Theil der Bauern und Güter im Dorf habe, auch die
ermeldte Hut der mehrcr Theil auf meinen Lehngütern halten muß (Gesch. 373).

Nachdem Georg 28. Mai 1542 (am Pfingsttage) mit dem Centgrafen
Hansen Kaufmann, den Heiligen Meistern und den Vieren, auch der ganzen
Gemeinde des Dorfes Ginolfs Berathnng gehalten, bestimmte er:

Wann der Heimbnrg dreimal der Gemein läuten wird und dann welcher Nachtbar
nit entgegen ist, oder sein Hausfrau oder auch sein Gesinde bei der Gemein nicht er¬
scheint und anzeigt, was ihm verhindert, denselbigen soll die Gemein um 4 neue
Pfennig zu strafen nnd Büß verfallen sein. Und alsdann sollen die Heimbürgen solches
anschneiden und solche b'enannte Büß die Gemein mit einander vertrinken. Dabei
sollen sie von den Dorfs-Junkern gehandhabt werden.
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Welchem an den Wegen, Stegen nnd dem Zann nm das Dorf zn arbeiten
geboten und nicht erfunden, dergleicheneiner oder mehr Lücken über dem Dorfzauu
machen wird, sollen mit 15 neuen Pfennigen zu verbüßen auch angeschnitten werden.

Welchem geboten wird, im Dorf zu wachen, diesclbige Wache, so es an ihm ist,
nicht fürder gebeut und uf crmeldtc Wache nicht erfunden wird, soll mit 4 neuen
Pfennigen auch zu verbüßen angeschnitten werden.

Welcher ein Eichenholz in der Gemcingehülzabhauet ahn der Gemein Wissen
nnd Willen, der soll den Dorfjunkcrn zu geben schuldig sein 3 Gülden an Geld und
der Gemein 3 Pfund an Gcldc; ist es aber ein Büchcnholz, soll das gegen der
Gemein auch schuldig sein zn verbüßen vor 15 neuen Pfennige, und an der gcmeldten
Büß den dreien Gülden daran gebührt mir Jörgen v. Eberstcin einzunehmen zwcn
Gülden an Geld und den Dorfjunkern eines Gulden, darum daß ich den meisten
Theil der Männer und Güter im Dorf Hab. Darum fürgenommen, damit solch
Gehülz in eine gute Höhe gebracht werden soll zu Erhaltung aller Gebäu.

Welch es fürhaben, sich zu bebauen, soll einem jeden zu einem neuen Hans
folgen und geben werden 5V Bauhölzer zu verbauen; ist es aber ein Scheuern, soll
einem jeden folgen und abermals geben werden 25 Bauhölzer. Welche aber frei ver¬
meinen zu sitzen nnd in solcher Nachtbarschaft, die Gerichtshcrrn betreffend, nicht
mit geben Möllen, den soll zu einem neuen Hans geben werden 15 Bauhölzer nnd
zn einer Scheuer 10 Bauhölzer und nicht mehr.

Ein jeder Müller im Dorfe soll auch ferner den Wassergangauf die Mühle dem
Gotteshaus ohne Schaden halten (Gesch. 374).

Jorg vom Eberstein zu Ginolfs, welcher, nachdem Gräfenhain abgebrannt
war, nicht nur die von seinem Urgroßvater Eberhard v. Eberstein und dessen
Bruder, dem Ritter Mangold, wie auch die später von seinen Eltern der

Pfarre zu Gäfenhain verschriebenen Zinsen der Pfarre zu Weisbach über¬
wiesen, sondern dieser zur Erhaltung des Gottesdienstes und Religionsunter¬
richtes in seinem Gebiete zu Ginolfs auch noch andere Zinsen erblich über¬
lassen hatte, legte 4. Febr. 1542 in einer Urkunde dar, damit diese Einkünfte
dem Pfarrer zu Weisbach nnd dessen Nachkommen „durch den Mißbrauch und
den Eigennutz" nicht wieder entzogen werden, was ein jeder Pfarrer zu Weis¬
bach alle Jahre in den Gotteshäusern zu Weisbach und Ginolfs für die
v. Eberstein zu verrichten nnd welche Einkünfte derselbe dafür zu beziehen habe.

An demselben Tage (4. Febr. 1542) stellte Kaspar Ziegler, Pfarrer zn
Bischofsheim vor der Rhön, auch zu Weisbach und Westert, einen Revers
aus, daß hinfort von Jahren zu Jahren von einem jeden Pfarrer zu Weisbach
die von Sr. Ehrenvest dem Junker Jorg vom Eberstein zum Ginolfs auf jeden
Samstag des Jahres gestiftete ewige Messe zu Ginolfs, wie auch das von dem¬
selben auf Montag nach Jnvokavit gestiftete ewige Begängnis daselbst alle Jahre
zu einer jeden Zeit gehalten werden solle ohne alle Einrede, Verzug oder auch
Verhinderung, wofür dem Pfarrer zu Weisbach von den v. Eberstein jährlich
4 Gulden ewiges Geld und andere im Meßbuchc verzeichnete Zinsen verschrieben

seien (Gesch. 351. Nr. 281 und 282).

Am 22. Febr. 1546 ließ Georg aufzeichnen, was beide Pfarrer zu Ober-

Elsbach und auch zu Weisbach in der Kirche nnd Gotteshaus zum Ginolfs
„von Alter hero alle Jahr zu halten schuldig und pflichtig sein gewest", und
ließ auch „sobalde verzeichnet nehmen des Dorfs Altherkommen, Freiheit, Herr¬

lichkeit und Gerechtigkeit" (Gesch. 371).
Wie oben erwähnt, wurden zwar die von dem 1451 st Eberhard an Hermann

v. Weyhers (Gesch. 1217) nur pfandweise überlassenen 8 Allodialgütchen zu
Ginolfs mit dem Hofe zu Gräfenhain von Hermann zu Mühlfeld und Philipp
zu Steinau wieder eingelöst; dieselben waren aber vorher von dem v. Weyhers

dem würzburgischen Lehnhofc zu Lehn aufgetragen, sodaß die v. Weyhers auch
1496, 1527 und 1542 damit beliehen, während sie von den v. Eberstein bis

1543 ohne Widerspruch besessen wurden. Zu Anfang des 1543. Jahres aber
trugen Balthasar und Ulrich v. Ebersberg gen. v. Weyhers bei dem Bischöfe

Kourad von Würzburg darauf an, daß ihnen die 8 Gütchen auch in der That
eingeräumt würden, weshalb der Bischof von seinen Rüthen zu Neustadt Bericht
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über die Sachlage einforderte. Die Räthe schrieben dicserhalb 15. Januar 1543
an Georg zu Ginolfs, dem die Güter bei der brüderlichen Thcilung zugefallen
waren, worauf derselbe 22. Januar 1543 die Räthe um 2 Monat Bedenkzeit

bat. Nach Ablauf dieser Zeit, 29. März 1543, stattete dann Georg nicht nur
den Rüthen, sondern auch dem Bischöfe selbst Bericht über diese Sache ab,
welche auch zu seinen Gunsten ctschieden wurde.

In Georg's Schreiben an den Bischof heißt es:Anfänglich, gnädiger Fürst und Herr, hat es die Gestalt, daß solche angezeigte
Gutlein don Herrn Gerlach von Eberstein, Ritter, seligen aus Eberhard von
Eberstein, der mein Urältervatcr seliger geWest ist, herstammen, und vom gemeldten
Eberhard auf mein Ältcrvater Hermann von Eberstein auch kommen sein, und
von Hermann seligen uf mein Vater Jorgen von Eberstedt kommen und folgends
von meinem lieben Vater seligen auf mich und meinen lieben Bruder kommen und
ererbt haben; auch bei allen den angezeigten von Eberstein bis ans diese Zeit ahn
alle Einrede innen gehabt und herbracht, auch deshalber keiner von Eberstein wie
gehört noch nie darum beschrieben worden ist.

Und solche angezeigteGutlein zusamt allen anderen meiner Nahrung, die mir
ans Kraft einer brüderlichen Erbtheilung, so ich mit Kilian von Eberstedt, meinem
lieben Bruder, aufgenommen habe durch Unterhandlung meiner lieben Mutter
seligen Bruder Adolf v. Bibra und auch beider Gebrüder von Eberstein seligen
Philipsen (st 1539) und Mangold (st 1522), meinem lieben Ohemen seligen und
lieben Vettern zwischen meinem Bruder und mir haben aufgericht laut und Inhalt
eins versiegeltenVertrags ausweist, und solche diese meine auferstorbeneGuter ans
zweihundert Jahrs und viel länger mein lieben Eltern seligen, wie gcmeldt,
auf mich gerucktlich, und Bcseß und Gebranchung innen gehabt, hcrebracht ahn männiglich
Einrede und auch ahn alle Verhinderung, nämlich zum halben Theil erkauft worden
(16. Sept. 1516 von Mangold, s. oben) :e. und das ander halb Theil ererbt w.

Und dieweil aber, G, F. und Herr, solche vorbcnannte Giltlein mit samt andern
mehr Gutern bei meinemUrältervater seligen den von Weyhers vorsaht gcwest,
und solche Vorsatzung mein lieber Vetter seliger Philips von Eberstein der Alt,
und mein lieber Ältervater seliger um die von Weyhers mit einer Summa Gelds
wie hoch wiederum erlost haben, wie ich dann das und auch anders im Fall der Noth-
durft darzulegen kein Scheu trag. Und derselbig von Weyhers die viel crmeldtc
Gutlein pfandshalben innen gehabt und solche Pfandschaft, so eigen gewesen,
beweislich und noch sind.

Ob nun die angezeigte Guter von den von Weyhers zu Lehen gemacht wären,
mit was Grunds, Recht und guten Fügen solchs geschehen, das haben E. F. G. ans
hohem augebornen fürstlichen Vorstand ganz leichtlich und wohl zu ermessen.

Es ist und soll auch beweislichwerden mit Darlegung der alten Lehnbriefe und
E F. G. Solbücher, was der Stamm von Eberstein vor hundert und auch ctlich
Jahr über das hundert von E. F. G. langen Vorfahrn hochloblicherGedächtnis
seligen und dem Stift Würzburg zu Lehen entpfangen und getragen haben. Als
nämlich

das Schloß Marktsteinach auf dem Schledichgelegen mit derselbigen Nutzung,
Zu- und Eingehorung, und auch seiner Höchen Gerichtszwang zum halben
Theil, dergleichen

ein Hof zu Burglauer, zwei Gut zu Hefurt,
ein Hof zu Hilders,

das alles darzulegen beweislich gefunden wurd, und wie ich mich dann des angezeigten
Schloß halben auf dem Schlettig gelegen hiebcvor gegen E. F. G. Vorfahrn hoch-
loblicher Gedächtsnis seligen Jnforderung eingelassenhabe, Weichs E. F. G. ich
zu nnterthänigem Bericht in Antwort nit wolle vorhalten.

Als sein Bruder Kilian behauptete, er sei bei der 1512 vorgenommenen
brüderlichen Erbtheilung zu kurz gekommen und eine nochmalige Theilung ver¬
langte, ging Georg nicht darauf ein, da er nach seiner Angabe seit der Erb¬
theilung über 800 Gulden in seine Güter zu Ginolfs und Gräfenhain ge¬

wandt hatte, und ließ zu' seiner Rechtfertigung 19. und 20. März 1550 durch
den Notar Thomas Mciße aus seines Urgroßvaters, des 1451 st Eberhard,
5. Sept. 1434 angefertigten Register (in welchem sein Großvater Hermann
später noch Nachträge gemacht) einen Registerextrakt machen und darin einen
Theil der Güter verzeichnen, welche ihm in brüderlicher Erbtheilung zugefallen
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waren, und von denen er 11. Aug. 1539 im Beisein einiger seiner zu Ginolfs
wohnenden Bauern, die damals auf denselben haftenden Zinsen und Dienste
schriftlich hatte aufnehmen lassen.

In diesem Notariatsinstrumente heißt es:

Bl. 1: Das hiernach geschrieben Register Hab ich Jorg von Eberstein auf Per¬
gament aus Eberhard's b. Ebersteiu, meines lieben llrältervaters seligen, altem
Register beschreiben und machen lassen. DeS Datum meines lieben Urältervatcr

seligen Register bormcldt und auch dermaßen gehalten hat Anno Domini tausend
vierhundert und im vier und dreißigsten Jahren, uf Sonntag vor Sankt
Bruns tag. Und solche Guter die Hab ich von meinem lieben Ältervater und Vater
seligen uf mich ererbt, und folgends mir von meinem lieben Bruder Kilian von
Eberstein in einer gründlichen und brüderlichen Erbtheilung von ihm entpfangen, und
die crmeldten Zins und Gült wie nachfolgende ans Montag nach Sankt Lorenzentag
im funfzehcnhunderten und darnach im neun und dreißigsten Jahrn verzeichnet nehmen
lassen, wes ein jeder zu der selbigen Zeit geben hat, in Gegen- und Beisein Wolfen
Zangen, Heinzen Thnlmcyer, Klausen Walter, Kaspar Stnbenrauch und Heinzen
Mören, alle wohnhaftig zum Ginolfs, auch die angezeigten Bauern ererbt und noch
beim Leben befunden seind.

Und dieweil mein Bruder furgiebt und sich auch das gegen mir hat hören lassen,
als sollt ihm solche brüderliche Erbtheilung zugegen und wider gemacht wurden sein.
Das aber alles bin ich ihm mit nicht gestandig; dann er hat mir als der Alts
Theilung zugemnth und auch mit mir theilen wollen, Hab ich solche Theilnng mit ihm
ans unser beider Freund angenommen nach Ausweisung derselbigen unser Theilnngs-
brief innenhalten. Sunder erbeut mich des auf die armen Leut, so noch vorhanden,
und auch auf das Register, so ich von ihme entpfangen Hab, Wird glaubhaftig
hierinnen unter andern befunden, was es derselbigen Zeit getragen hat.

Das mag aber nicht ahn sein, daß ich solche meine Entere alle gebessert Hab, wie
das öffentlich vor Augen entgegen ist, und auch nicht unbillig, derer mehrer, dann
vor auch gedenk zu genießen.

Zu dem, daß ich seint meines Bruders Erbtheilung ungefährlich ob die acht¬
hundert Gulden an Geld hier im Dorf Ginolfs und zu Gräfenhain erblich
an mich und alle meine Erben erkauft und auch bezahlt Hab, die ich nicht vor und
um tausend Gulden geben wollt. Mag auch wohl leiden, und hiermit gebeten haben
will, daß dieselbigen alle meine Kaufvorschreibungcn derhalben unter anderm darüber
sagende ausweis geHort und vorlesen werden. Daß ich aber nnmals weiter mit meinem
Bruder zur Theilnng einschreiten sollt, das bin ich unbedacht zu thun nicht schuldig,
verhoff auch nicht, daß solchs sollt erkannt werden.

Bl. L: Die nachfolgende Gntcrc und Zins, die Hab ich entpfangen von meinem
Bruder, wie hiernach geschrieben steht:

Item den Hof zu Gräfenhain Hab ich Hermann von Eberstein und meinem
Vettern Philipsen vom Eberstein von den von Weyhers mit den angezeigten acht
Gütern zum Ginolfs erlöst mit aller Zu- und Eingehorung, Holz, Feld, Acker,
Wiesen und Weingarten, nichts ausgenommen, vor und um zweihundert Gulden, und
die Zins seind halb mein.

Der Hof zu Gräfenhain hat alle Jahr geben fünf Pfund am Gelde.
Bl. 3: Diese Lehen trag ich Hermann von Eberstein für gemeine Lehen,

als vor den Ältesten von Eberstein, mit Namen der Hof zum Gräfenhain und den
Zehent daselbst auch das Dyttes genannt und den Hof zu Lutter an der Harb
gelegen.

Hiernach folgen die Männere, die Weingarten innen haben zu Gräfenhain.
Dies angezeigte Weinberg Hab ich Hermann von Eberstein zugelassen, nicht mehr

dann in acht Theil zu vorleihen, will ich mir hiemit auch furbehalten haben.
Ich Hermann von Ebersteiu und alle meine Erben, die haben ein Burggnt

zum Gräfenhain gelegen mit seinem Umfang. Darzu geHort nämlich allwcge die
zwölfte Gerthen in dem GeHolz der Hohberg genannt, als weit und breit solchs
GeHolz begriffen hat und in der Mark zu Gräfenhain gehörig ist. Und zu gemeldtem
Burggut geHort auch ein Hof und Zehent daselbs gelegen, und von gemeldtem Hof
hat Valtin Küstner geben alle Jahr nämlich fünf maldre Korn und Hafer und zwo
Metzen Erbeiß.

Item von einem iden Tagwerk Acker, so zu Gräfenhain gelegen ist und einge¬
nommen wird, darvon gebuhrn mir Hermann von Eberstein und allen meinen Erben
zu geben nämlich ein Metzen Frucht, was ein ider Acker vor Frucht trägt und auch
darauf befunden wird.
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Bl. 4: Das Gut zum Ginolfs gelegen bei den Thor gegeu dem Hohberg, wann
man nach Ober-Elsbach ziehen will, das Hab ich Mangold von Ebcrstein, Ritter,
und mein Bruder Eberhard von Ebcrstein um Niklausen Macken, Bürger zu Müller¬
stadt, erkauft mit dcrselbigen Zu- und Eingehörnng im Felde und Dorf begriffen,
nichts darvon ausgenommen; und solch crmcldetcZins, die haben wir Gebrüder gen
Grafenhain an die Pfarr geben, doch mit Furbehalt dersclbigcn Lehenschaft
uns und allen unfern Erben zu vorleihen Macht haben wolln.

Bl. 5: Auf dem crmcldtemLahrgut und auch zu Wehrmers gelegen, so die
von Ursprüngen inncnhaben, darauf Hab ich Eberhard von Ebcrstein und alle
meine Erben Atzung und Läger mit iztlicher Verlegung; das alles ist vor Alters
also herkommen.

Both zu Stetten hat ein Heufcldgut, geht von mir zu Lehen, auf der Rhön
hinter Hillenburg gelegen, giebt alle Jahr zu rechtem Erbzins darvon 7 Schilling.

Zn Stetten wird mir zu meinem Thcil am Zchent siebenzehent Halbs Baums
Gctred; muß ich jährlich darvon zn messen geben I6V- Heller. Macht solch Baum¬
getreide ungefährlich Gersten und Haber unter einander gemengt 7 ader 8 Malter.

Bl. 6: Ich Hermann Hab auch auf ermeldten zweien Gutern zu Heufurt
Atzung und Läger, und ist ein ides Gut eine Fuhr zu Dienst im Jahr einmal
schuldig zwischen hie dem Mühlfeld und Neuenstadt, und sollen an mein Gericht
gehen.

Die angezeigte Entere samt den Zinsen, wie gemeldt und vorzeichnet stehet,
seind mir Jorgen von Ebcrstein dem Ältern zum Ginolfs als durch meinen
Bruder und durch unser beide Freund angeschlagen wurden vor und um vierhundert
Gulden. Und darauf hat mir mein Bruder geben dreihundert Gulden bei
Christoffeln von Bibra und dreihundert Gulden bei Antonen von Bibra,
macht in Summa tausend Gulden, so mein Bruder auf den von Schmalkalden hat
vorglichen,damit einer nicht mehr dann der ander haben soll.

Und ist zu derselbigen Zeit angeschlagen wurden wie hiernach folget, nämlich: ein
Sommerhahn vor 3 Pf., ein Fastnachthuhn vor 6 Pf., ein Schock Eier vor 2 Schilling,
ein Metzen Hafers vor und um 10>/z Pf., kommt ein Malter um 14 Schilling, ein
klein Malter um 7 Schilling, ein Metzen Korns vor und um Zl/z Schilling, kommt
ein Malter vor und 1 Gulden.

Das alles zu Geld gerechnet, inmaßen wie gcmcldt und vorzeichnet stehet, erträgt
in Summa ungefährlich St Gulden und etliche Pf., wie es ist angeschlagen wurden.
Daran gebührt mir meins Vettern Mangold's von Ebcrstein seligen (ch 1S22) den
halben Theil herab zu ziehen.

Ich Eberhard von Eberstein und alle meine Erben haben auch Macht, ein
Lehengericht nieder zu setzen, wes derhalben meine Lehen betrifft, daran einem iden
Rechts zu vorhclfen.

Ob mein Bruder wollt sagen und furgeben, ich hätt den Hof,zn Burglaner
und den Hof zu Strahlingcn und auch die zwei Güter zu Hefurt und die Güter
zum Hilders und das Gut zn Salz bei der Neucnstadt gelegen erblich verkauft,
das alles ist mit seinem guten freien Wissen und Willen ergangen und beschehen.

Daß er auch wollt sagen und furgeben, ich hätt das Gut zu Lntter an der
Harb verkauft und etliche Zinsen zn Antlingen ahn Wissen und Willen sein, das
laß ich vor seinen Werth beruhen. Ich mag aber wohl reden und mit der Wahrheit
sagen, daß er darum ein Wissen hat gehabt, dcß ich solchs verkauft Hab. Ist auch
ahn Ursach nicht geschehen,daß ich solch Güter verkauft Hab. Ist wollt ihm solche
Guter um sein Geld viel lieber, dann einem andern gelassen und auch vergunnt
haben; wie ein jeder Verständiger bei ihm wohl zn ermessen hat, wie er das Geld
hätt dar wollen legen.

Bl. 63: Daß er auch wollt sagen und furgeben, ich hätt ihm ein Forderung
übergeben antreffende nämlich 1v Gulden, das alles will ich beim Eid behalten, daß
ich solcher Forderung meinen antreffend meinen gnädigen Herrn von Würzburg um
keinen Heller oder Pfennig noch nie genossen Hab, snndcr vor unmächtig erkannt.
Bezeuge mich des uf Heinzen Truchscß, der Zeit ein würzbergischcr MarschalkgeWest
und noch beim Leben befunden. Gegen solcher Forderung will ich ihm übergeben die
Forderung über Marksteinach betreffende, damit es derhalben gnugsam und auch
überflüssigverglichen werden sall.

Daß er auch wollt sagen und furgeben, ihm stund und geHort der dritt Pfennig
zn von nnsern Vurmnnden seligen, Hansen von Bibera und Peter von Weyhers,
des bin ich ihm geständig und nicht in Abreden gcwest; aber es nicht ahn ist, daß



ich ihme dcnselbigcn dritten Pfennig nusgericht und bezahlt Hab laut und inhalts
seiner Brief und Siegel darüber ausweisend, begehr, daß dieselbigen vorlesen werden.

Daß er auch wollt sagen und melden, nämlich der fünfzig Gulden, der bin ich
ihm auch geständig, daß unser Altermutter selign solch fünfzig Gulden an ihrem
Todbett und letzten Willen Hnflein übergeben und bescheiden hat. Wes ich der-
halben daran nicht bezahlt Hab, das bin ich crbntig, noch zu bezahlen, damit nichts
Üngleichs von mir sollt geHort oder auch verstanden werden.

Item solche Forderung zusamt der Theilnng, darinnnen mein Bruder Mangel
hat, in dem er sich gegen mir hören und vornehmen lassen, darauf ich mich alsbald
unser beider Freund zu erkennen erboten Hab, hat er vor mir bewilliget und auch
angenommen, was dann dieselbige unsere erbetene Freund erkennen und sprechen, doch
daß es mit Wissen geschehen soll, daran genügen lassen.

Daß ich Hab verkauft die angezeigten Gittere, wie hierinncn unter andern, bemeldt
und vorzeichnet stehet, wiewohl solchs alles mit meines Bruders guten Wissen und
Willen ergangen und gcschehn wurden ist; so Hab ich ihme doch an dem Hof zu
Suntha, so mir zun, halben Theil ist (kk>40) auferstorben von meinem Vettern seligen,
den (Georg dem Jüngern) von Ebcrstein, welcher Hof bei ihrem Leben ist angeschlagen
wurden ungefährlich vor und um vierhundert Guld. und besser sein fall, Hab ich
ihm und allen seinen Erben vor mich und alle meinen Erben solchen Hof zustellen müssen
und darvon abtreten. Unangesehen, daß solche verkaufte Guter allwegen mit seinem gutem
Willen und Wissen geschehen ist, hat er mir nicht mehr vor meinen Theil des Hofs geben,
dann als nämlich ach tzig Gulden an Gelde, und zu den, mir mein Zehent zu Stetten,
welche ihme um vierzig Gulden versatzt, wiederum zugesprochen ahn Entgeltungs und gegen
ermeldten Hof verglichen wurden, das ander gegen den Gutern, so ich verkauft Hab,
müssen nachlassen. Über solch mein hierinncn fnrgclegt Register und mit gutem
beständigen Gemüth der Wahrheit sich öffentlichen erfunden hat. Aber über das alles
ist ein Vertrag zwischen mir und meinem Bruder nfgericht wurden, daß er und alle
seine Erben mich und alle meine Erben bei meiner hiervor gethaner Erbtheilunge
vermug und inhalts dieses Registers ausweist fall bleiben lassen. Und an dem Hof
zu Suntha betreffende habe ich ihm nämlich achtzig Gulden müssen nachlassen, daß
ich meine Guter verkauft Hab, welcher obgemeldter Summen ich ihm kein Heller ader
Pfennig nicht schuldig oder Pflichtig zu geben geWest bin.Die Streitigkeiten dauerten fort bis zn Georg's 1559 erfolgtem Tode,
wonach Georg's Witwe und ihr mündiger Sohn Wolfgang mit Kilian
17. März 1560 einen Vergleich schloffen.

Am 23. Juni 1550 schworen vor dem Notar Thomas Meiße und im
Beisein der Edlen und Ehrenvesten Kilian v. Eberstein, Ulrichen v. Weyhers
zu Bischofsheim und Hansen Schotten zu Jpthausen die ganze Gemein zu Ginolfs
und alle Mannspersonendem Edlen und Ehrenvesten Jörgen von Eberstcin,
ihrem Junkern, einen leiblichen Eid mit aufgereckten Fingern, die Dorfs-
Ordnung in allen ihren Punkten und Artikeln stät, fest und unverbrüchlich
zu halten.

Der Eid, welchen Georgen seine Männer für sich, ihre Erben und Erbs¬
erben geleistet, lautete:

Was wir mit Treuen geredt und gelobt haben, mit Worten unterscheiden worden
sein, das alles und jedes besonder, wie gemeldt und uns verlesen worden ist, das
wollen wir stät und fest halten ohn alles gefährde, darwidcr nicht thun, noch schaffen
gethan werden. Auch ob's geschähe, daß wir solche unsere Gelübde, Eid und Pflicht
überschreiten und nicht halten wurden, das unS Gott der Allmächtige verhüten wolle

des wir alsdann und wiederum nach solcher Nerbrechung solches verantworten sollen
und wollen gegen Gott den allmächtigen Vater an dem jüngsten Tage und gestrengem
Gericht und Urtheil Gottes, wann sich unser Leib und arme Seele abscheiden soll
von diesem Jammerthal bei Verlust unser Seelen Seligkeit. Das helf uns Gott und
sein heiliges Wort.Am 8. Juni 1550 ließ Georg in Gegenwart von Philips v. Steffarts
zu Brückenau, Hans Schott zu Jpthausen und Hans Kaufmann, Centgrafen zum
Ginolfs, über NichtHaltung der Holzordnung und Ungehorsamsseines Müllers
Jörg Walter durch den Notar Thomas Meiße ein Instrument aufsetzen.

Darin sagt der Notar, daß Georg v. Eberstein ihn ersucht habe, dem
wegen nachstehender Mißhandlung vorgeladenen und gegenwärtigen Eberstein'schen
Müller „anzuzeigen, weil er, der Müllner, gut Wissens Hütt, daß genannter
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sein Junker vor dieser Zeit ein Ordination einer ganzen Gemein alldo zum
Ginolfs und ihren Erben und Nachkommen zu gut mit Bewilligung und Für¬

wissens einer ganzen Gemein, nämlichen daß hinfürder keinem Mann mehr dann
50 Hölzer zu einem neuen Haus und 25 Hölzer zu einer Scheuern aus der
Gemeingehölz sollt gegeben werden, gemacht, geordnet und bei einer ausdrück¬

lichen Straf aufgericht war, damit das Gemcinholz nit so gar in kleiner Zeit
verwüstet, sondern ihre Erben und Nachkommenden auch ein Nothdurft des
Gemeinengehölz zu ihrem Nutz zu befinden; zudem so wäre er, der Müllner,

kraft dieser Ordination darauf samt andern, als den Vieren, zum Holz-
fürster, Mit- und Üb er seh er des Gehölz, Schaden zu erkennen, Aufachtung,
daß niemands mehr Holz dann inhalts der Ordnung gegeben zu haben, gesatzt
und dem allen getreulichen nachzukommen beeidet. Aber ungeachtet solchs Eids,

so hätt er, der Müllner, selbst darüber mehr Hölzer gehauen oder hauen lassen
und in seinen Nutz gewandt und gebraucht, derwegen er seinen Eid vergessen, ge¬
brochen und derhalben in peinliche und leibliche Straf gegen seinen Junkern
gefallen, welches alles ich, Notarius, Jorgen Waltern also klärlichen von Worten
zu Worten, auch beineben, daß abgedachter sein Junker inhalts Brief und Siegel,

auch seiner Erbregister Atzung und Läger auf der Mühln hätt, die er
fürder gebrauchen wollt, angezeigt und daß gedachter sein Junker ein Straf von
ikmen haben wollt, dererhalben er sich mit seinem Junkern inwendig vier Tagen
den nächsten, den Sonntag miteingerechnet, vertragen sollt; aber des alles un¬
angesehen, so hätt bemeldter Müllner die angesetzten Zeit der Straf ungehorsam¬

lich verfließen lassen, hierum er noch in willkührlicher peinlicher und leiblicher
oder Geldstraf seines Junkern blieben. Darvon gedachter sein Junker vor mir
Notario und Bezeugen nach verflossener Zeit der vier Tagen ihn die Straf

seines Gefallens, darein der Müllner wirklichen gefallen, fürzubchalten öffentlich
und solemniter protestirt. Und wiewohl Freitags hernach, den 13. Tag Jnnii,
bemeldter Müllner seinen Juukherrn mit Hansen Pfortzschen beschickt, sich seiner

unbilligen und Mißhandlung erinnert und erkennt und sich gegen seinen Junkern
in Straf geben wollen, bitten lassen, zur Straf ihn anzunehmen; aber sein
Junker obbemeldt hätt sein Bekanntnus der Straf würdig angenommen und
diesen Abschied geben:

So die Bezeugen, in dieser Sachen vorhört, abzeucht, die Sachen instru-
mentirt würd, wes dann weiter seiner Mißhandlung und Meineids, auch der
andern befunden, sollt ein jeder, gleich wie er, seiner VerWirkung gestraft werden.

Zudem so hätteu die, von den Vieren zu übersehen das Gehölz gesatzt,
nämlich der Müller, Hans Salender und Hans Roßhirt, ihres Amts
einer ganzen Gemein und ihren Nachkommen zu Schaden mißbraucht und un¬
vergeßlich ihres Eides mehr Gehölz, dann die gemachte Ordination mitbringt,
ausgeben und vielleicht etliche selbst gebraucht, hierum, so hätt gedachter ihr
Junker sie solches Amts mit Fürbehalt gebührlicher Straf entsetzt und an ihre
Statt die ehrsamen Hansen Pfortzen, Peter Wilncr und Hansen Rauschen
gesatzt, ihnen solch Amt getreulichen inhalts gemachter Ordination vermittels
ihren Eiden auszurichten befohlen, us welches alles und jedes gedachter Jörg
von Eberstein mich Notarium in Gegenwärtigkeit der Gezeugen gebeten, des ein
oder mehr Instrument oder Instrumenta zu geben.

Am 6. Juli 1550 bekannten Jorg Walter der Müller, Hans Roßhirt,

Hans Salender und Heinz Mhor, alle zu Ginolfs wohnhaft, daß sie gegen
ihren Erbjnnker Jorg v. Ebcrstein gröblich und wider Recht und Billigkeit ge¬
handelt, die zu Nutz und Frommen einer ganzen Gemeinde errichtete, von ihnen
beschworene Dorfordnung, also den ihrem Junker geleisteten Eid, Gelübde
und Pflicht gebrochen und deshalb peinliche, leibliche Strafe verwirkt haben.
Darauf habe ihnen ihr genannter Erbjunker durch die Edlen und Ehrenvesten
Kilian v. Ebcrstein und Ulrich v. Weyhers in Gegenwart seiner Schwäger
Friedrich und Hans Gebrüder v. Steffarts und seines Vetters Hans

Schott zu Jpthausen ihr Vergehen vorhalten lassen und ihnen die Wahl zwischen



der wohl verwirkten Leibesstrafe und einer angemessenen Geldstrafe bewilligt.

Nachdem sie sich für letztere entschieden, haben Kilian v. Eberstein und Ulrich
v. Weyhers, denen sie „solch Straf auszusprechen mächtig heimgegeben", mit
Bewilligung ihres Junkers dein Heinz Mohr „aus großer Lindigkeit" 4 Gulden

Strafe zuerkannt. Jorg Walter, Hans Roßhirt und Hans Salender haben
aber trotz ihres gegebenen Versprechens die ihnen auferlegte Strafe nicht ent¬
richtet, vielmehr fremde Junker, denen sie mit keiner Gerechtigkeit zugethan, mit
dem Vorsätze um Rath gebeten, ihren Erbjunkcr durch falsche Angaben zu
Schanden zu bringen, wodurch sie wohl die dreifache Strafe verwirkt hätten.
Jorg Walter habe sich jedoch eines Bessern besonnen und sei auch durch Ver-
mittelung des Eucharien Gaß, Würzburgischen, und Heinzen Sturm, fuldischcn

Schultheisen zu Ober-Elsbach, von Georg v. Eberstein nochmals zur Strafe
gnnstiglich angenommen worden, wonach Kilian und Ulrich den Ausspruch gethan:

1) der Müller solle zur Strafe und Buße seinem Junker 24 Gulden geben,
auch solle letzterem und dessen Erben die bereits von dessen Vater ererbte Ge¬
rechtigkeit der Atzung und Lager auf Jorg Walters Mühle auch ferner, und
im Fall eines Verkaufs der Mühle das Vorkaufsrecht zustehen;

2. Hans Roßhirt und Hans Salender sollen jeder ihrem Junker 10 Gulden
zur Strafe geben.

Endlich erklärten die oft genannten 4 Vcrurthcilten, daß sie die ihnen zu¬
erkannte Strafe nicht nur bewilligt und bezahlt, sondern anch ihre Zustimmung
dazu gegeben haben, daß alle ihre Güter ihr Junker Jorg einziehen und be¬

sitzen soll, im Fall sie sich gegen denselben „dergleichen Übels oder gcthaner
Mißhandlung gleichförmig" schuldig machen würden; anch haben sie diese Strafe

nur dafür erhalten, daß sie gegen den ihrem Junker geleisteten Eid und Pflicht
gehandelt, nicht aber dafür, daß sie zu viel Gemeindeholz gehauen. Für das
letztere Vergehen sie zu bestrafen, habe ihr Junker die Gemeinde beauftragt; ans
ihre fleißigen Bitten haben sie jedoch die Zusicherung erhalten, daß jeder, der
sie oder ihre Kinder wegen der begangenen That schelten oder lästern würde,
ihrem Junker 10 Gulden Strafe geben müsse; dagegen solle ein jeder von ihnen,
welcher die gegen sie in der besprochenen Angelegenheit aufgetretenen Zeugen
oder deren Weiber oder Kinder schmähen würde, ihrem Junker 20 Gulden
Strafe geben. Siegler: Gebrüder Friedrich und Hans v. Steffarts.

Am 30. Januar 1544 schrieb Georg an seinen Schwager (Christoph

v. Bastheim), einer von dessen Bauern zu Ginolfs, Namens Gerhaus, habe
sich unterstanden, auf seinem Grund und Boden zu Hetzen und zu jagen, auch
Hasen zu fangen und dieselben in Schweinfurt, Münnerstadt und Neu¬
stadt zu verkaufen, und das alles öffentlich zu thun, weshalb er 29. Januar
durch Hans Roßhirt, Peter Wilner, Hans Solenner und Hans Forchen,
alle zu Ginolfs wohnhaft, seines Schwagers genannten Unterscssen bitten lassen,
sich künstig des Seinen zu enthalten, widrigenfalls demselben daraus großer

Nachtheil erwachsen würde. Darauf habe ihm jedoch Gerhaus mit „ganz trutz¬
licher, rauher Antwort" gedient, weshalb er an seinen Schwager die Bitte richte,
den strafbaren Bauern selbst zurecht zu weisen, damit er nicht genöthigt werde,
denselben bei dem Bischöfe von Würzburg zu verklagen:

Mein freundlichen Dienst zuvor, lieber Schwager. Ich fug Dir zu wissen, daß
Du einen Bauer zu Ginolfs sitzen hast, Gerhans genannt, welcher sich unterstehet,
nf dem Meinen mit Gewalt anzuhetzen, anch uf meinem Grund und Boden unter¬
stehet, zu jagen und zu lauschen und das alles öffentlich zu thun fnrnimmt, das zu
beweisen ist, auch etliche Hasen gefangen, dieselbigcn gen Schwcinfnrt, Mörstadt und
anch zu Neunstadt verkauft; habe ich nit unterlassen, und gedachten Deins Untersesscn
beschickt nf DienStag Sankt Pauli Bekehrungtag, als nämlich mit Hansen Roßhirten,
Peter Wilnern, Hansen Salenner auch Hansen Forchen, alle wohnhaftig zum Ginolfs,
und ihn dafür bitten lassen, sich des Mein zu enthalten, wo er nf den Mein erfunden
werd, Hab ich ein Befehl gethan, das alles ihn zu großem Nachtheil ersprießlich sein wurden:
Ist er mir mit trawlicher und ganz trntzlichcr, rauher Antwort begehet, derwegen an
Dich mein ganz freundlich und dienstlich Vitt und Begehr, Du wollest mir ihn vor-



schunfen, sich des Mein zu enthalten; auch in dem Bedenken, weß der hochwürdig
Fürst und Herr, mein gnädiger Herr von Wurzburg, den Bauer alle verboten hat in
Seiner Fürstlichen Gnad Einnehmung der Landhullung, wollest Dich schwägerlich
gegen mir erzeigen, allermaßcn wie dann Dein lieber Vater seliger gethan hat,
domit ich nit verursacht werd, wes ich Dir hicmit in Schriften angezeigt habe,
solches alles einzuschließen und solchen Bauern gegen mcins gnädigen Herrn von
Wurzburg zu verklagen, daraus ihm dann ein Ungnad erfolgen wird. Das alles Hab
ich Dir im besten anzuzeigennit wollen vorhalten, sundcr wes Du desfalls nit gern
hättest, das alles wollest mir auch würdigen. Damit viel glückseliger Zeit und Gott
dem Allmächtigen befohlen. Datum nf Mittwoch nach Sankt Pauli Bekehrung
Anno?c. im xliiij Jars. Jorg v. Ebersteyn.

Vier Jahre später schloß Georg wegen dieser Jagd einen Vergleich mit den
v. Bastheim:

Als man zahlt nach der Geburt Christi unsers lieben Erlösers 1548 uf
Montag nach St. Gallentag (22. Okt.) haben Christoph und Balthasar von
Bastheim Gevettern ihre Hund und Garn gein Ginolfs auf ihr Lehen, so
Garhaus genannt innen hat, führen lassen samt ihren Dienern darzu bescheiden

und in willens, zu jagen. Bin ich das alles innen worden und meine Untersessen,
als nämlich Hansen Fertzen, Hansen Sallender und auch Lienharden Klem¬
men genannt zu mir gefordert und durch sie denselbigen ihren Dienern lassen
ansagen, ich laß sie vor solch Jagen uf meinem Gebiet und Eigenthum
bitten und daß sie mich uf meinen Gütern unbedrangt lassen, ich sei ihnen uf
meinem Gebiet nichts geständig; so sie aber vermeinen, daß ich solches unbillig

thun, wöll ich der Jagend halben, auch meiner Gerechtigkeit mit ihnen vor meinem
gnädigen Herrn von Würzburg oder dcrselbigen Seiner Fürstlichen Gnaden
Rüthen fürzukommen. So sie aber an solchem meinem Erbieten ein Mißfallen
haben, mag ich solch Erkenntnus auf ihre und meine Freund stellen, und wes
uns dann diese der Jagend halben entscheiden, daran beengen lassen. Uf solch
mein gethanes Erbieten scind ihre Diener nach Bastheim gezogen, die Hunde
und Garn im Garnhause bleiben und liegen lassen und solch mein Erbieten

den von Bastheim, ihren Junkern, angezeigt. Dann nf Dienstag den andern
Tag nach Galli bin ich auf einem Acker, den Dornug genannt, gestanden, doselbst

etlich Röder gehabt, Stein ausbrechen lassen, seind zu mir kommen Mathes
Kistner und Martin Adam genannt, mir zu erkennen geben, daß die von
Bastheim zu Weisbach einkommen, sie zu mir abgefertigt und mich bitten
lassen, daß ich zu ihnen gegen Weisbach kommen wollt, so ich aber beschwert,
wollten sie zu mir kommen und sich mit mir nachbarlichen unterreden und gegen
mir aller Billigkeit bezeigen. Darauf ich alsbald von meinen Taglöhnern und
mit gedachten zweien Männern gegen Weisbach kommen, doselbst uns mit
einander vereiniget, daß sie sich hierinnen diesem der Jagd halben und sonst
allen andern gegen mir nachbarlich halten wollten, erboten. Und anfänglich bin
ich geständig, daß sie in dem Herberg, dergleichen auch gegen dem Lanzen, das
alles sei also vor alters herkommen, zu jagen haben; aber in der Hueb gegen
und Wider den Steinhaug, auch am Dornig gegen und wider die Kalten Buechcn,
dergleichen auf der Leiten ein Berg, die Glashütten genannt, mit dem Bauer¬
graben samt den Bauerwiescn gegen dem Silberbronn genannt, auch den Wiesen
und derselbigen GeHolz im Thungen gelegen und auch ein GeHolz, die Röder
genannt, das alles sein mein alt väterlich Gut und Erb. Uf solchen meinen

Gütern der End und Ort, wie gemeldt, zusamt dem Gemainholz sei ich
ihnen mit nichten geständig, darauf zu jagen, ahn was ich ihnen aus guter
Nachbarschaft vergönnen woll und aus keiner Gerechtigkeit. Und sein also und
hiermit von einander in allem Guten abgeschieden und ihnen vergunnt, ein

Stallung zu thuen. Haben sie uf ermeldte Stall gefangen vier Hasen und mir
zu zehren geben und sich erboten, mir oder meinen Kindern und Erben kein

Neuerung zu machen. Das alles Hab ich, Jörg von Eberstein, alsobalde mit
meiner eigen Handschrift verzeichnet genommen, damit zu erhalten meine Gerech¬
tigkeit (Gesch. 387).



Am 9. Sept. 1550 schrieb Georg an seinen Schwager Christoph v. Bast¬
heim in Bastheim und dessen Vetter Balthasar, daß er von seiner Frau und
seinen Untersessen in Erfahrung gebracht, daß sie, seine Schwäger, sich in seiner
Abwesenheit unterstanden auf seinem Grund und Boden zu hchen, zu jagen und
zu fangen, was niemals von ihren Eltern geschehen und auch dem Vergleiche
nicht gemäß sei, welchen er mit ihnen geschlossen, weshalb er vorhabe, sich über
sie zu beklagen:

Lieben Schwäger und Freund! Ich bin bcricht und auch in Erfahrung kommen,
als durch mein Hausfrauen, dergleichen von meinen Untersesscn, daß Ihr Euch unter¬
fangen habt, mir in meinen Abwesen ganz gefährlicher Weis uf meinem Grund und
Boden angehetzt, gejagt und auch gefangen habt, das alles mir von Euern Eltern
seligen, den von Bastheim, nimmer von Nöthen geschehn und kein Mann nie so alt
ist, dem solches gedenken mag, und mein Hausfrau Euer Dienere für solche Euer un¬
billige Furnehmen hat bitten lassen, welches alles Euer gethane und glaubliche Zu¬
sagung und Vorgleichung mit mir gethan habt nit gemäß, Verwegen und dadurch
weiters ich hochlich verursacht, mich des alles vou Euch zu beklagen furhab und nichts
destoweuiger ein Nachdenken zu haben, wie ich mein Gerechtigkeit uf meins Grund und
Boden für Euch behalten mugc. Das Hab ich Euch nit wollen vorhalten. Geben
uf Dienstag nach unser lieben Frauentag Geburt Anno zc in dem l Jar.

Jorg v. Eberstein zum Gynolffs.
Dem Edlen und ehruwesteu Christoffel vvn Bastheim in Bastheim, meinen freundlichen

lieben Schwager.

Am 11. Aug. 1551 verkaufte Georg au Hans Pleuel und dessen Frau
Else geb. Junker seine bei dem Thore zu Ginolfs gelegene Behausung nebst
Zubehör, auch mit ihrer Freiheit und Gerechtigkeit einer Schenkstatt für 125
Gulden mit der Bedingung, daß ihm, Georgen, und seinen Erben die Käufer
gewisse Er Zinsen geben und den schuldigen Frohndienst leisten; auch solle diese
Behausung, so oft sie zum Verkauf komme, von Georg oder seinen Erben ver¬

liehen und dem Lehnherrn von je 20 Gulden 1 Gulden zu Lehnrecht entrichtet
werden.

Aus Georg des Altern zu Ginolfs Ehe entsprossen
fünf Töchter:

1. lZartiara, ch 1597, verm. I) mit Hans Heinrich v. Rüdigheim; II) 1559
mit Hans Schott v. Schottenstcin zu Jpthausen (ch 1596 und liegt zu
Königsberg begraben). Am 10. Nov. 1559 bestätigte Bischof Friedrich von
Würzburg das Leibgedinge von 400 Gulden, welches Hans Schott zu Jpt¬
hausen seiner Gemahlin Barbara Schottin gcbornen v. Eberstcin an
seinem von Stephan Schotten herrührenden und vom Stifte Würzburg zu
Lehn gehenden halben Antheile an 3 Thcilen des Zehnts zum Breiten¬
see bestellt hatte. Anstatt dieses Leibgedinges verschrieb 15. Sept. 1561
mit lehnherrlichem Konsense Hans Schott der genannten Barbara geb.
v. Eberstein auf sein Gut zu Jpthausen und auf den halben Theil an

3 Theilen des Zehnts zu Breitensee 500 Gulden dergestalt zum Leib¬
gedinge, daß sie von je 20 Gulden 1 Gulden Zins habe.

Barbara's Tochter Walpurga Schott (ch 1589) war verm. mit Veit
Ulrich v. Rotenhan zu Merzbach, der 1597 den Heirathsvertrag ihres Bruders
Georg Sittig mit unterschrieb.

2. Elisabeth, ch 2. April 1610 zu Ginolfs und wurde zu Weisbach begraben

3. Margaretha, -f nach 1606 und vor 1613;

4. Dorothea, ch 20. Mai 1603 zu Ginolfs, begr. zu Weisbach:

5. Zohaillictta, 1' 1629 als die Letzte dieser Linie. Sic war 1601 persönlich
in GeHofen und wird auch 1605 im Gehofen'schen Kirchcnbuche als
Pathe bei der Taufe des nachmaligen General-Feldmarschalls Ernst Albrecht

von Eberstein als Jungfrau Johanna v. Eberstein zu Ginolf auf¬
geführt.

Des Feldmarschalls Vater: Wolf Dietrich v. Eberstein, führte 1618 für
seine Verwandte Johannetta v. Eberstein Schulden halber Klage gegen

16°"
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Helmert Daniel von Witzleben, welcher 1597 ebenfalls Georg Sittig's v.
Eberstein Heirathsvertrag mit unterschrieb;

und zwei Söhne:

1. Wolf Äictrich, 1560 mündig, ff 20. Januar 1585 zu Ginolfs und ist in Weis¬
bach begraben. Auf seinem Grabsteine steht: 4,imo 158 . . oonsrstaK
?o.bis,o unä Löbnstinn cksn 20tsn llann: ^visebön 10 n 11 Ulm in äsr

Xg.odt Stoi bs <lsr lllllls Hsrr — — ^ von lllbsrstsin ?n (Zinolt äsr Lssl

Sott Anellig ss> 4.-NSN. — Als der Älteste erhielt er den Hof zu Lutter
an der Hard gemäß dem Vergleiche von 1560 allein, dessen eine Hälfte er
an Hans Müller und die andere Hülste an dessen Sohn Klaus verlieh.

2. Georg Sistig, st 2. Nov. 1600 zu Ginolfs und wurde zu Weisbach
begraben. Sein Grabstein trägt folgende Aufschrift: 4.nno 1600 oin

LonntoZ nooll ollsrllöiliZsn oni ?vsitsn Aonot Novsinbsr trnbs /.visollsn
8. unä 9. llbr stnrbs äsr llläls Lsrr (leorK Litti^ von lübsrstsin 7.n lliinolk

6sr Lssl 6ott ZnolliA 4^msn. — Er war verm. mit Eva, des Hans Melchior
von der Tann aus Nordheim, Huflar, Laubach und Schaffhausen (ff 1620)
und der Katharina geb. v. Trimbach Tochter. In den Jahren 1578 und
1579 befand er sich in spanischen Kriegsdiensten.

Nach Georg's des Ältern zu Ginolfs Tode wohnte seine Witwe in Römers¬
hag bei Brückenau auf dem Sterpfert'schen Gute, welches ihr ältester Sohn
Wolf Dietrich bewirthschaftete. Am 12. Juli 1569 verkaufte sie aber ihren
Antheil „an den Sterpfridischen Gütern zum Rommertsgehaug und anderswo"

für 4000 Gulden an Jost Speth zu Frilingen, der mit ihrer Nichte Kunigunde
(ihres Bruders Friedrich Tochter) verheirathet war, mit dem Vorbehalt, daß sie
das Wohnhaus bis zur Erlegung des Kaufpreises bewohnen könne. „Den
Wildzeng betreffende, sollen der Witwen und ihren Söhnen, was von Hasen¬
garn zum Rommersgehaug sein, allein bleiben, die Nehegarn einem jeden zum
halben Theil und die Rehe- und Schweinseil Jost Speeden allein folgen. Was
Wolf Dietrich v. Eberstein von wegen seiner Mutter in dem Haus machen
lassen, möge er wie auch die Frucht und Tramb, so er jetzo allbereit drin habe,
heraus nehmen, inmaßen dann Jost Speeden seine Frucht und was seiner Haus¬
frauen an Hausgcräth und Bettgewand zuständig auch allein bleiben solle". Der
Kaufvertrag wurde unterschrieben von Wolf Dietrich v. Eberstein, Hans
Schott und Raphael Auerox an Statt ihrer Mutter, Schwieher, Bruder und Basen.

Am 17. Febr. 1565 bat Wolf Dietrich 'v. Eberstein zum Ginolfs den
Bischof Friedrich zu Würzburg, die Erben des Valtin Kistncr zu veranlassen, daß sie
„ohne ferner Behelf und Aufenthalt" von dem Gräfenhainischen Hose und
Güter" zu Wcisbach abtreten, „wie sie dann das vermag des Vertrags gütlich
gewilligt". Der Bischof möge „sich gnädig zu Gemüth führen, was einmal
bewilliget, das nunmehr nicht zu wiederfechten", und ihm „tröstliche Antwort"
geben, damit er und sein Bruder sich darnach richten könnten.

Nach seines Oheims Kilian v. Eberstein Tode kam Wolf Dietrich zum
Ginolfs 10. Sept. 1568 zu Heldberg persönlich und darauf 22. AprM569 schriftlich
um Beleihung mit dem Hofe zu Sund heim vor der Rhön für sich und seinen
Bruder Georg Sittig bei dem Herzoge Johann Wilhelm zu Sachsen ein,
erhielt jedoch, weil der Herzog, wie dieser selbst unter dem 15. Okt. 1569 von

der Ehrenburg zu Koburg schreibt „itziger Zeit außerhalb unsers wesenlichen
Hoflagers und Abwesens der Händel" keine Antwort. Endlich auf wiederholte
Eingabe Wolf Dietrich's vom 11. Okt. 1569 forderte der Herzog von seinen
Rüthen zu Weimar Bericht über die Sachlage ein. Diesen erstattete unter dem
30. Nov. 1569 Johann Forster zu Wolf Dietrich's Gunsten. Beide Brüder

Wolf und Georg verliehen auch bereits 1571 die eine Hälfte des Hofes an
HanS Leib und Bartholomäus Haberkorn, der Lehnbrief für sie wurde jedoch
erst unter dem 12. Juli 1574 von der Herrschaft Römhild aus Absterben ihres
Oheims ausgefertigt.
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Wie beide Brüder veranlaßt wurden, ihre freiadligen Güter dem Stifte
Würzburg als Lehn aufzutragen, ergibt sich aus folgenden Vorfällen:

Nach des k. Archivs zu Würzburg Standbuche von 1565 hat Wolf
Dietrich zusammen mit zwei Herren v. Stein vor dem Kloster Wechterswinkcl
(als dessen Priorissa 1547 Margaretha v. Eberstein vorkommt) viel Muth-
willen getrieben, an die 19 Schuß gethan und den Verwalter und Diener als

Pfaffenknecht herausgefordert. Deshalb hatte der Bischof von Würzbnrg dem
Verwalter Befehl gegeben, sobald „der v. Eberstein und die bede v.Stein"

in des Bischofs „Obrigkeit betreten würden, dieselbigen zu verstricken und zu
Hand zu legen"; weil aber der Verwalter hierzu allein zu schwach sei, solle er

vorkommenden Falls den Dürrmanl mit dessen untergebenen Reitern zu
sich erfordern.

Als die Gebrüder Wolf und Georg 1575 ihre eigene, ihnen aber in

ihren unmündigen Jahren widerrechtlich entzogene Wüstung zu Ginolfs, die
Breiten Ellern genannt, wieder in Besitz genommen und die damaligen In¬
haber (Asmus und Klaus Schopncr, Hans Kistner und Klaus Schneider's
Hausfrau) nicht nur derselben entsetzt, sondern auch einige auf genannter
Wüstung gebaute Schock Frucht eingezogen hatten, beschwerten sich die be¬
treffenden Nnterthanen darüber bei dem Bischöfe und führten an, die v. Eber-
steigcn „seien landfriedbrücher Weis zu Ginolf eingefallen, die armen Unter-

thancn geplündert, das Ihr genommen und sich alles Mnthwillens gebraucht".
lW. Dieser Punkt stand auch am Kammergerichte.

Wegen des Streites, den Wolf Dietrich schon vor 1573 mit dem Hoch¬
stifte Würzburg bekam, wurde er wegen Landfriedensbrnchs beim Reichskammer¬
gericht zu Spcier belangt; er vertrug sich aber mit Einwilligung seines Bruders
Georg Sittig mit dem Hochstifte, worauf beide Brüder 12. Januar 1579 dem-
selben ihren freiadligen Sitz zu Ginolfs mit Zubehörungen zu Ritter-
mannlehn aufgetragen und zu Lehn empfangen haben.

Am 8. Januar 1579 vermittelte nämlich Bischof Julius von Würzbnrg
die Streitigkeiten, welche zwischen den Eberstein'schen Lehnsverwandten zu
Ginolfs und den Gebrüdern Wolf und Georg v. Eberstein zu Ginolfs

obwalteten, nachdem in seiner Kanzlei Wolf Dictrsch für sich und seinen
sich damals außer Landes befindlichen Bruder mit seinem Schwager und Bei¬
stände Christoph Voit v. Rieneck zu Ostheim und einige Einwohner aus Ginolfs
erschienen waren.

Während dieser Verhandlung erbot sich nun Wolf Dietrich, dem Stifte
Würzburg nicht nur den Vorkauf zu gestatten, im Fall die Eberstein'schen
Lehen und Güter zu Ginolfs zum Verkauf kommen sollten und kein Eberstcin
dieselben selbst annehmen wolle, sondern sogar den Eberstein'schen
„freien, eigenen Ansitz zu Ginolfs mit allen Zu- und Eingehörungen, zu
gesagtem Ginolfs habenden Leuten, Zinsen, Gülten, Scheuern, Städeln, Ge¬
bäuden, Umfängen, Begriffen, gebaut und ungebaut, Gärten, Feldbau an Äckern,
Wiesen, Kraut- und Baumgärten, Hölzern, Schäfereien, Viehtrieb, Fischgruben
und Wassern, so die 0. Eberstein daselbst in der Ginolfser Markung eigens

haben, mit ihren Rechten und Gerechtigkeiten" dem Würzburgischen Lchenhofc zu
Rittermannlchn aufzutragen, wenn der Bischof die am kaiserlichen Kammer¬
gerichte gegen Wolf Dietrich schwebende Rechtfertigung einstellen und fallen
lassen wolle.

Dies Anerbieten nahm der Bischof „in Anbetracht, daß ihm und seinem

Stifte die hohe landfürstliche Zent und mittelbare Obrigkeit ohnedies
zustehe", an und kassirte die „angezogene Rechtfertigung", Wolf Dietrich's
Bruder sollte jedoch nach seiner Wiederanhcimkunft diesen Vergleich besonders
ratificiren.

Zugleich bewilligte der Bischof, daß auf Bitten Wolf Dietrich's dessen
Schwestern auf den zu Lehn gemachten Gütern, „einmal Bewilligung und
Bekenntnus geschehen und gethan, und daß es sonsten mit andern Bekanntnussen,



do die gesucht und begehrt, dem zwischen dem Stifte Würzburg und der Ritter¬

schaft ufgerichten Vertrag nach gehalten werden solle".
Nachdem Georg Sittig wieder in die Heimath zurückgekehrt war, über-

schicktc er 8. Nov. 1579 dem Bischöfe „seine Ratifikation" über den in seiner
Abwesenheit aufgerichteten Vertrag:

Gnädiger Fürst und Herr! Euer Fürstliche Gnaden wissen sich ohne Zweifel
wohl zu entsinnen, daß ich mich vor ein Jahr in die spanische Kriegswerbung
begeben und bei dem aufgerichtetenVertrag, so nf Ew. Fürstl. Gnaden Kanzlei zu
Würzburg, den IS. Januarii dieses instehendcn 79. Jahrs ist anfgericht worden, nicht
gewesen bin, aber doch meinem Bruder zuvor, ehe ich hinweg gezogen, alle meine
Vollmachtund vollen Gewalt derentwegen(darmit zu thun und zu lassen nach seinem
Wohlgefallen)übergeben, welches dann zum selben Mal alles mit einander, soviel die
langwierige strittige Sachen anbelangt haben, am Kammcrgerichtund anderswo, ist
verglichen und vertragen worden, darmit ich gar wohl kontcnt und zufrieden bin.
Wie ich dann hiermit Ew. Fürstl. Gnaden eine Ratifikation und Vcrwillignngfür mich,
unter meinem angeborncn aufgedruckten Jnsiegel darüber bekräftiget, zusende. Und
gelangt an Ew. Fürstl. Gnaden mein ganz nnterthänigs, hochfleißigcsBitten, Sie
wollen mir ein Oopia von dem nenen Lchenbrief, wie derselbe über die Gittere
zum Ginolfs, die ich und mein Bruder Ew. Fürstl. Gnaden zu Lehen gemacht,
bekräftigetund anfgericht werden soll, hiermit bei Briefzeigern ranszer schicken, ich mich
darinnen zu ersehen. Alsdann will ich mich selbsten in mittler Weil hinunter ver¬
fügen und mich aller Gebühr erzeigen, daran Ew. Fürstl. Gnaden ein Vernugen
haben sollen.

Am 16. März 1581 wurde uun auch von dem Bischof Julius den Ge¬
brüdern Wolf Dietrich und Georg Sittig v. Eberstein, ihren männlichen

Lehcnserben, Stammens, Namens, Schild und Helms von Eberstein der freie,
eigene Ansitz zu Ginolfs, den sie dem Stifte Würzburg „zu Abschneidung
und Hinlegung deren an dem kaiserlichen Kammergericht zu Speier schwebenden
Rechtfertigung und anderer Irrungen" zu Lehen aufgetragen, zu rechtem Mann¬
lehn verliehen.

Nach Wolf Dietrich's 20. Januar 1585 zu Ginolfs erfolgten! Tode wurde
3. Dez. 1586 sein Bruder Georg Sittig, „weylund Georgen von Ebersteins
nachgelassener Sohn" von dem Bischöfe Julius beliehen mit

a) seinem freien, eigenen Ansitze zum Ginolfs;

b) dem vor Zeiten von den Sintramcn innegehabten Hofe zum Hilders;
o) dem Hofe zu Heusnrt, einem dazu gehörigen Gütchen und dem Fisch-

wasscr hinter demselben, welche Stücke nach Absterben seines Vaters-Bruders

Kilian auf ihn, Georg Sittigen, und seinen Bruder Wolf Dietrich
und nunmehr nach des letztern Absterben ganz auf ihn verfällt worden
waren, jedoch der Barbara v. Eberstein geb. v. Görtz gen. v. Schlitz an

deren Bekenntnisse unschädlich.

Am 18. Dez. 1589 bewilligte Bischof Julius auf Ansuchen Georg Sittig's
v. Eberstein dessen Schwestern Barbara, Elisabeth, Dorothea, Marga¬
retha und Johannetta 2500 Gulden „ihr Lebelang", dazu noch das Haus
vor dem Burggut (d. i. der freie Ansitz) zu Ginolfs, Bau- und Brennholz,
2 Selben- und ein Bauerngut neben dem Hause, einige Wiesen, Acker, Baum¬
und Krautgärten.

Mit dem Hofe zu Gundheim vor der Rhön wurde Georg Sittig
15. Januar 1590 von den Gebrüdern Johann Kasimir und Johann Ernst, Her¬
zögen zu Sachsen, zu Mannlehn beliehen.

Am 11. Juni 1593 vermittelten Vcht v. Heldrit zu Stephershansen, fürstl.
sächs. Amtmann zu Lichtenberg, Philipp Fuchs von und zu Schweinshaupten,
Vept Ulrich v. Rotcnhan zu Merzbach und Hans Sigmund v. Burghansen zu
Lauterbach am Main ans Georg Sittig's Seite, dann Otto Heinrich v. Ebers¬
berg gen. v. Weyhers zu Gersfeld für sich und die andern Bastheim'schen und
Wcyher'schen Vormünder, Hans Georg v. Rumrod zu Ober-Fladungen und
Bernhard Dicmar zu Waldorf ans der Gemeinde zu Weisbach Seite die Streitig¬
keiten, welche zwischen Georg Sittigcn v. Ebcrstein zu Ginolfs einerseits und
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dem Schultheisens Dorsvorstehern und ganzen Gemeinde zu Weißbach anderer¬
seits wegen des Holzes, der Höhberg genannt, obwalteten, nachdem sie mit den
Parteien im Wirthshansc zu Weisbach zusammen gekommen, die oorgezeigten
Urkunden und Dokumente geprüft und den Höhberg selbst in Augenschein ge¬
nommen hatten und entschieden:

daß die Gemeinde zu Weisbach dem Georg Sittig (welcher nicht nur
ein besonderes über seinem Acker gelegenes Holzfleck, sondern auch den 12. Stamm
oder Gerthe von dem ganzen Höhberge beanspruchte, dem jedoch die Gemeinde
nur von dem halben Höhberge den 12. Stamm zngestehen wollte) drei oben
nach Ginolfs zu gelegene Acker Holz und dann den daran grenzenden 12. Theil
des ganzen Gehölzes mit Grund und Boden, auch dem daranf befindlichen
Holze erb- und eigenthümlich einräumen und abmessen lassen, daß dagegen kein
Theil den andern von jetzt an mit Hut und Trift beschweren,auch dadurch
keinem adligen Ganerben zu Ginolfs, noch den v. Ebersberg gen. v. Weyhers
und den v. Rainrod und anderen an ihrer hergebrachten Jagdgerechtigkeit im
Höhberge Abbruch geschehen solle.

Am 10. Januar 1597 wurde zwischen Georg Sittig v. Eberstein zu
Ginolfs und Eva, des Hans Melchior v. der Tann Tochter, ein Ehevertrag
abgeschlossen. Darin wurde ausbedungen:

1) der Vater der Braut giebt ein Jahr nach der Hochzeit 1000 Gulden
grober Münz der Landeswährung zu Franken;

2) dagegen gewährt Georg Sittig seiner Frau in derselben Zeit „vermög
der reichsgefreiten Ritterschaft in Franken Gewohnheit" auch 1000 Gulden
Gegenvermächtnis, und zwar als Hypothek auf seine Allodialbesitzungen, oder
wenn auf Lehngüter, mit Konsens des Lehnherrn und der Mitbelehnten. Als
jährliche Nutzung hiervon soll seine Frau genießen a) von den einen 1000 Gulden
25 Malter (Fladunger Gemäß) Korn und 25 Malter Hafer; 5) von den andern
1000 Gulden 1 Gulden von je 15 Gulden;

3) als Morgengabe soll Georg Sittig 300 Gulden und nach seinem Ermessen
ein Kleinod schenken;

4) wenn er früher sterben sollte, als seine Frau, sollen seine Erben dieser
eine standesmäßige Wohnung („eine Behausung und dienlichen Ansitz, darinnen
einer ehrbaren Frau vom Adel zu wohnen wohl füget") nebst Brau- und Brenn¬
holz verabfolgen lassen. Verabredet wurde dieser Kontrakt

n) auf Georg Sittig's Seite durch Karl, Wilhelm und Christoph v. Mans¬
bach, Veit Ulrich v. Rotcnhan zu Merzbach, Otto Heinrich v. Ebersberg gen.
v. Weyhers zu Gersfeld und Kaspar Rapp zu Hausen;

5) auf Hans Melchior's v. der Tann Seite durch Melchior Anark, Hans
Heinrich, Alexander, Georg Friedrich und Konrad v. der Tann, Andreas Wilhelm
v. Reckrod und Heimert Daniel v. Witzleben.

Am 9. Mai 1598 ertheilte Johann Ernst Herzog zu Sachsen dem Georg
Sittig v. Eberstein einen Lehnbrief über den Hof zu Sundheim vor der Röhn
„bei dem Oberhaß gen. Hildenberg wärts gelegen".

Als mit Georg Sittig, der in den noch vorhandenen gräflich mansfeldischen
Lehnbriefen vom 12. Mai 1590 und 8. März 1593 von den Gehofen'schen
Ebersteinen zur gesamten Hand gezogen wird, den 2. Nov. 1600 die fränkischen
Vettern ausstarben, meldete sich Wolf Dietrich v. Eberstein zu GeHofen für
sich, seinen Bruder Hans Christoph und seinen Oheim Georg beim würz-
burgischen Lehnhofe zu den erledigten Lehen der fränkischen Ebersteine. Die
Gehofen'schenEbersteine hatten auch „zu solchem Ende von KaiserlicherMajestät,
auch andern Kur-und Fürsten stattliche Iittörosssionss und Fürschriften erlangt";
es wurde ihnen jedoch „zu Gemüth geführt", daß sie a prtioo aognirsoto nicht
descendirten (unwahr, denn die Hauptgüter waren schon mindestens seit 1300
im Besitze der gemeinschaftlichenStammväter) und die Belehnung abgeschlagen".
Nachdem sie deswegen Prozeß geführt, erhielten jedoch 30. April 1614 der
genannte Wolf Dietrich und Georg's Sohn: Philipp Dietrich „in Ansehung



— 248 —

der stattlichen Vorschriften nnd ihres aufgewandten Unkostens" 400 Gülden von
dem Bischöfe Julius von Würzburg als Abfindung.

Die vier 1600 noch lebenden Schwestern Georg Sittig's zu Ginolfs:

Elisabeth, Margaretha, Dorothea und Johannetta, dann Wolf
Dietrich für sich, seinen Bruder Hans Christoph und seinen Oheim Georg,
„alle siimmtlich gebonic von Ebcrstcin, Basen nnd Vettern znm Gnngloffs und

Gchofcn" verliehen 6. Dez. 1600 den Eberstein'schen freien eigentümlichen Lehn¬
hof zu Lutter an der Hard an Hans Beyer, Müller, und Margarethen, seiner
ehelichen Hausfrau.

Nach Absterben der altern Schwestern, 14. Mai 1618, cedirte Johannetta
alle ihre Rechte an genanntem Hofe an ihren Gevatter Wolf Dietrich.

Am 3. Dez. 1605 einigte sich Bernhard Philipp v. Rüdigheim zu Rückingen
als Bevollmächtigter der Geschwister Elisabeth, Margar etha nnd Johanetta
v. Eberstein mit dem Bischöfe Julius zu Würzburg über den Verkauf der Ebcr-

steiuischeuAllodialgüter,zu Hild crs, Simmershansen, Weisba ch und Gräfen¬
hain. Damit „alles in eine Verschreibung kommen möchte", sollte sofort auch
„das Holz am Hoeberg Gräfenhainer Markung" besichtigt und abgeschätzt, die
Kaufverschreibung noch vor dem 6. Januar 1606 neuen Kalenders aufgenommen

und der fürstl. würzburgischcn Kammer eingereicht und alsdann die Bezahlung
gegen Quittung gefordert und erlegt, jedoch zuvor ein „gebührlicher Verzig" der
Witwen Eva und Juliaua v. Eberstein „wegen ihrer Forderungen, welche
dieselben auf diesen Gütern haben möchten" ebenfalls der fürstl. Kammer ein¬
gereicht werden. Darauf wurde am 4. Januar 1606 neuen Kalenders der Kauf¬
vertrag ausgefertigt und der Kaufpreis darin mit 2186 Gulden 15 Pf. festgesetzt.
Siegler: dieVerkäufer und deren VetterBeruhard Philips V.Rüdigheim zu Rückingen.

Am Januar 1606 quittirte auch die Witwe Eva v. Eberstein geb.

v. der Tann zu Nordheim vor der Rhön über 1500 Gulden Kapital nnd 57'^
Gulden rückständige Zinsen, welche ihr Bernhard Philips v. Rüdigheim wegen

der Geschwister Elisabeth, Margaretha nnd Johannetta v. Eberstein zu
Ginolfslaut des Ostheimischen ihr Witthum betreffenden Vertrags ausgezahlt hatte.

Die die Ebersteinischen Güter zu Ginolfs, Ursprüngen, Stetten, Heufurt,
Gräfenhain, Sundheim vor der Rhön und Lutter an der Hard betreffenden
Lehn- und Reversbricfe nnd Register, welche Johannetta v. Eberstein zu
Ginolfs ihrem Vetter und Gevatter Wolf Dietrich v. Eberstein auf GeHofen
zugleich mit dem oben näher bezeichneten Vergleiche vom 17. März 1560 und
dem Heirathsvertrage Georg Sittig's v. Eberstein von 1597 übergab, befinden
sich noch heute in den Händen von Wolf Dietrich's Nachkommen.

Mangold, Ritter,
Stifter der Linie zu Urandenstein, Srhwnrzrnfels nnd Stein»» nn der Straße,

1398 mündig, ch 1448, seit 1439 Ritter (der 3. Sohn des 1394 ch Eberhard
v. Eberstein), verm. 1) mit Anna (1413, ch im April 1425), des Heinz
Küchenmeister zu Schwarzenfels und der U. (Konrad's nnd Eberhard's
v. Mörle gen. Behem Schwestertochter) Tochter; II) mit Elisabeth geb.
v. Hune (ch 1450).

Mangold's erste Frau hatte an ihrem besten Ende für ihre Seele einen
Theil ihres Schmucks und Kleinods im Werthe von 51 Gulden an das Bar¬

füßerkloster zu Fulda verschenkt. Dazu fügte 22. Febr. 1426 Mangold noch
9 Gulden, damit es 60 wurden, für welche die Barfüßerhcrren 4 Gulden jähr¬

lichen Zins kaufen und jährlich gewisse Seelmesscn für seine Eltern, seine Frau
und deren Eltern, auch für seine selige Tochter und für ihn selbst, wenn er
nicht mehr am Leben sei, lesen sollten.

Mangold, der seit 1429 auf dem Schlosse Brandenstein wohnte, erhielt
bei der brüderlichen Thcilung das Amt Schackau, das Schloß Auersberg,
Ginolfs, das Burggut und den Zehnten zu Gräfenhain und den Zehnten
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zu Stetten mit seinem Bruder Eberhard; der Hof zu Sundheim vor der
Rhön fiel ihm allein zu.

Für den Bischof Johann von Würzburg war er Mitbürge 25. Januar

1417 gegen Frau Anna v. Thüngen und deren Kinder Endres, Eberhard
und Engelbrecht wegen 3000 Gulden Kapital und 22. Juli 1420 gegen Simon
v. Brandau wegen 200 Gulden.

„Auf diesen Bischof Johann und sein Stift verleistete" er a) ein Pferd
gegen Kaspar v. Waldenfcls in der Stadt Koburg (durch seinen Bruder Eber¬

hard) und quittirte darüber 30. Nov. 1425; b) zu Schweinfurt gegen Eber¬
hard v. Thüngen einen Hengst und ein Pferd (quittirt darüber 7. März 1429),

ferner einen Hengst (ausgelöst für 8 Gulden, quittirt 15. Aug. 1430) und ein
Pferd (ausgelöst für 12 Gulden, quittirt 28. Dez. 1431).

Am 19. Febr. 1419 quittirte er über die jährlichen Zinsen von 2000
Gulden Kapital und 22. Juli 1420 über 200 Gulden Zins und 70 Gulden
Kapital, welche Summen ihm der Bischof Johann schuldig war, und 4. Okt.
1421 über 300 Gulden, die ihm von des Bischofs wegen „die von Meiningen
antlos worden." Am 3. März 1422 zahlte ihm der Bischof von den ihm
schuldigen 700 Gulden 200 Gulden zurück.

Die Bürger zu Fladungen, welche des Schlosses Auersberg wegen au
die v. Ebcrstein, denen dasselbe 1419 von dem Stifte Würzburg verpfändet
worden war, jährlich 134 Gulden zu entrichten hatten, waren 1428 aber schon
mit der Abführung dieses Geldes 2 Jahre lang im Rückstände geblieben, wes¬
halb der Bischof selbst statt ihrer an Mangold, dem nebst seinem Bruder

Eberhard in der brüderlichen Theilung das Schloß Auersberg zugefallen
war, 70 Gulden abschläglich zahlte, worüber Mangold 5. Juli 1428 quittirte.

1426 machten Mangold, Apcl v. Lutter und Eckard v. Fischborn eine
Theidigung zwischen den v. Hutten und den Gancrben zum Rothenberg, und
1430 thaten Mangold als Obmann und andere Rathlcute einen schieds¬
richterlichen Ausspruch zwischen den Grafen v. Hanau und Heinrich Steinicken
wegen 100 Schweinen, welche ein hanauischer Knecht und die von Nidda
letzterem vor Mockstadt abgedrungen hatten.

Als Johann von Fulda und Landgraf Friedrich der Friedsame von
Thüringen zu Eisenach 26. April 1430 für sich, ihre Lande und Leute einen

festen Frieden auf 6 Jahre schlössen, waren dabei gegenwärtig und theidigtcn ans des
Abts Seite Mangold v. Eberstein, Erkanbrecht v. Schcnkcnwald und Werner Trott.

1440 machte sich der Abt Hermann von Fulda anheischig, dem Philipp
v. Herde und dem Hans Narbe alles das widerfahren zu lassen, was Ritter

Mangold v. Eberstein oder Eugelbrecht v. Schenkcnwald in deren Ansprache
entscheiden würde; und als Erzbischof Dietrich in den ihm verpfändeten fuldisch'en
Landestheilen 16. Juni 1440 zu Brückenau die Huldigung einnehmen ließ,
waren als Zeugen gegenwärtig Otto und Gottschalk v. Buchenau und Mangold
v. Eberstein, Ritter. Auch war Mangold zugegen, als 14. Febr. 1444 Graf

Georg v. Henncberg zu Schleusingcn „geredt und getheidingt hat zwischen der
Gräfin Katharina zu Henneberg, Witwe und deren Kindern einestheils und dem

Grafen Heinrich v.Henncberg, Domherrn zu Köln, anderntheils, „von Verschreibunge
wegen des Verzignus, als der obgenannte Grase Heinrich um die Herrschaft von
Henneberg gethan".

Daß die Gebrüder Eberhard und Mangold ein am Ober-Elsbacher
Thore zu Ginolfs gelegenes Gut, ferner den halben Hof zu Landenhansen
(1406) und eine Hofstatt zu Schackau (1415) erwarben, ist S. 219 ausführlich
erwähnt. Sonst ist über Mangold's Besitzungen noch Folgendes anzuführen:

a) der fuldischcn:

Diese vermehrte er noch „durch
eine n Ant heil an der Burg Ürzel 31. Okt. 1413;
einen Hof zu Brückenau 8. Mai 1416;

den suldifchen Antheil an dem Gerichte zu Herolz 28. April 1432;



Guter zu Laudenhauscn, Döllbach und zu der Breite 1435;
die Güter, welche Ritter Karl v. Lutter zu Melperts und Sannerz gehabt,

11. April 1435;
ein halbes Gut zu Klein-Sassen 1440;
einen Seß und Hof zu Soden unter Stolzenberg;
eine Wiese zu Längen-Bieber;

d) der hananischc» und schlüchtcrnscheu.

In der Grafschaft Hanau erwarb er:
20. Januar l424 alle Burg- und Mannlehn, die sein Schwiegervater Heinz

Küchenmeister zu Schwarzenfels von der Herrschaft Hanau zuLehn gehabt;
1424 und 1429 das Schloß Branden st ein;
1424 einen Weingarten unter dem Brandenstein;
1429 den Zehnten zu Veitsteinbach;
10. Aug. 1430 die Thüngen'schen Lehen zu ... .
19. Nov. 1430 ein Gut zu Sassen bei Steinau an der Straße;
12. Dez. 1430 Güter zu Escherich;
26. Okt. 1435 ein halbes Gut zu Selmitz (Vollmerz?);
11. Jan. 1438 den Bickenbach'schcn Lehnzehnten zu Schwarzenfels und

Weichersbach;
29. April 1438 ein Gütchen zu Schlüchtern;
25. Okt. 1438 ein Gut zu Elm;
1438 einen Freihof zu Weichersbach;

27. Juli 1440 einen Hof zu Gundhelm;
8. Juli 1446 den halben Zehnten zu Huttern.

Die vormals Küchenmeister'schen Güter zu Schwarzenfels, das Gut zu
Sassen bei Steinau, das Hutten'sche Gut zu Elm und den Freihof zu
Weichersbach hatte Mangold von der Grafschaft Hanau zu Mannlehn.

Von dem Kloster Schlüchtern hatte er zu Erblehn einen Hof zu Elm,
ein Gut zu Selnhayn, 6 Güter zu Hutten, den Zehnten zu Escherich, den
Weingarten unter dem Brandenstein*), den von Heinrich Pfeffersack besessenen
Weingarten und Acker, das Breitfeld, das Wasser, genannt die Elm und
Bockenau, bis an die Landwehr, die Wüstung Symerig und das Gottes¬
hansfeld, um die Strut gelegen;

o) der wnrzburgischcu
Bei der brüderlichen Theilung erhielten Eberhard und Mangold das

Schloß Auersberg, Karl und Gerlach aber das Schloß Marktsteinnch.

Nach Heinz Küchenmeister's Tode kamen Mangold und Otto Küchen¬
meister der Junge im Streit um die hanauischen Lehen, welche Heinz Küchen¬

meister zu Schwarzenfels hinterlassen, und um die fuldischen Lehen, welche
Kunz Küchenmeister zu der Engels bürg gehabt hatte, und wurden im Auftrage
des Junker Diether v. Isenburg, Herrn zu Büdingen, durch Eckard v. Fischborn

und Diether's Schreiber Wolf 20. Januar 1427 zu Salmünster dahin geschieden,
daß Mangold seinen Schwiegervater Heinz Küchenmeister und Otto den
Kunz Küchenmeister beerben sollte.

Am 28. Dez. 1424 versetzte Reinhard Herr zu Hanau Mango ldeu v.
Eberstein für 400 Gulden drei Viertel des Schlosses Brandenstein mit
seinem Begriffe dergestalt, daß Mangold seine Schloß- und Kemnatenantheilc in

Bau und Besserung bezw. Jnbau erhalten, und er, Reinhard, den vierten Theil
daran in derselben Maß bauen und erhalten sollte. Mangold erhielt als Zu-
steuer zu den Bankosten 30 Gulden, es durften dann aber weder von ihm selbst, noch
von seinen Erben bei der dereinstigen Wiedereinlösung wegen ausgeführter
Bauten Anforderungen gemacht werden. Zugleich war auch verabredet worden, daß
Mangold seine drei Viertel und Reinhard sein Viertel mit Wächtern bestellen sollte.

*) Den unter dem Schlosse Brandenstein gelegenen Weingarten erwarb 14S4
R. Mangold von Heim v. Marborn zuerst pfandweise,dann käuflich.



Für die Zeit, in welcher Mangold oder seine Erben die am Schlosse
Brandenstein innehaben würden, wurden von Reinhard angewiesen „gegen den
Brandenstein die Zeit zn dienen": ein Hof zu Elma, der den „Herren zu

Schlüchtern" zustand, und was er sonst noch daselbst besaß, dann seine Rechte
zn Herolz, Gundhelm und Hutten, wobei besonders ausgemacht worden,
daß, falls Mangold Leute in die eben aufgeführten Wüstungen brächte, die darin

mit Hausung wohnten, diese dann nicht unter dem Voigte zu Schwarzenfels
stehen sollten.

Mangold sollte ferner berechtigt sein, sich aus und in dem Schlosse Branden¬
stein zu behelfen gegen jedermann, nur die Herren und auch die Unterthanen
der Herrschaft Hanau ausgenommen; beide Theile sollten aber deshalb auch einen
gleichen Burgfrieden errichten.

Endlich wurde noch ausbedungen, daß bei Mangold's Lebzeiten die ihm
verpfändeten Antheile am Schlosse nicht eingelöst werden sollten. Wollte man
das Schloß wicdcreinlösen bezw. andererseits das darauf dargeliehene Geld

zurück haben, so sollte die Aufkündigung Jahr oder länger vor St. Peters¬
tag, und die Einlösungssumme von 400 Gulden an dem nächsten auf den
Kündignngstag folgenden St. PcterStag zu Steinau an der Straße, Schwarzen¬
fels, Fulda oder zu Orba entrichtet werden.

Am 2. März 1429 verpflichtete sich Reinhard Herr zu Hanau, für den
Fall, daß der dem Kloster Schlüchtern gehörige und damals von Kunz Kalhard

bearbeitete Hof zu Elm, welchen Reinhard mit Zustimmung des Priors und
Konvents des genannten Klosters mit ^ des Schlosses Brandenstein Mango! den
auf Lebenszeit wiederkäuflich abgetreten hatte, nach Mangold's Tode zurück¬
verlangt würde, dessen Erben andere Güter zu überlassen, von denen sie denselben
Ertrag hätten.

1429 am Dienstage vor dem Achtzehnten kamen Reinhard Herr zu Hanau
und Mangold v. Eberstein dahin überein, daß letzterer auf dem Branden¬
stein wohnen und auch das letzte Viertel des Schlosses, das Reinhard bisher
mit seinem „sundern Knechte bestallt gehabt, bewahren", dagegegen aber auch
die Nutzungen, Dienste und Gefälle, die Reinhard von dem Dorfe Ober-
Kallbach hatte, und außerdem noch 6 Gulden jährlich am St. Michelstage aus
der Kellerei zu Steinau erhalten sollte. Auch verpflichtete sich Mangold, „nach
Rathe des Amtmanns und Kellners zu Steinau" an dem Schlosse Brandenstein
50 Gulden zn verbauen, die, sobald dasselbe von seinen Erben eingelöst würde,
mit dem Hanptgclde wieder zurückgezahlt werden sollten.

Da es Mangolden an Wiesen zu dem genannten Schlosse gebrach, so
so hatt e sich Reinhard mit ihm dahin geeinigt, daß derselbe mit seinem Wissen

irgendwelche, dem Schlosse gelegene Wiesen möglichst Vortheilhaft ankaufen möchte,
wozu Reinhard je nach seinem Gefallen das Kaufgeld entweder sogleich hergeben,
oder Mangolden eine Bescheinigung darüber geben wollte, daß bei Einlösung

des Schlosses dies Geld an Mangold's Erben wieder erstattet werden sollte.
Am 9. Juni 1432 bescheinigten Apel v. Lutter, Amtmann zu Steinau, und

Peter Heyden, Kellner daselbst, daß sie auf Geheiß des Grafen Reinhard

v. Hanau ans dem Brandenstein gewesen, den besehen und dasjenige „geachtet"
haben, was Mangold an Jnban, an dem Keller, an dem Backhanse, an

Stallungen, Scheuern, an Mauern um den Vorhof und anderes kns dahin
baulich ausgeführt, und daß sie erkannt haben, daß Mangold noch die Mauer,

die „in der Schuren wendet", machen lassen solle bis an die Burgmauer, wonach
er dann die von ihm an dem Schlosse zu verbauenden 50 Gulden ganz ver¬
baut habe.

Am 15. Juni 1432 verpfändete Abt Johann von Fulda das fuldische

Ger icht Herolz für 200 Gulden dem Mangold v. Eberstein dergestalt, daß
es bei des letztern Lebenszeit nicht eingelöst würde, es geschähe denn mit dessen
gutem Willen, in welchem Falle die Kündigung Jahr vor St. Peterstag

aü eakllsäi'ÄM genannt, die Zahlung aber 8 Tage vor oder nach diesem Tage
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zu Brandenstein oder Schackau, oder an einem anderen innerhalb 3 Meilen
um Fulda gelegenen Orte erfolgen sollte.

Am 22. Febr. 1433 kam Graf Reinhard v. Hanau mit dem Abte Johann
dahin überein, daß er, der Graf, oder seine Erben den fuldischen Antheil
an dem Gerichte zu Herolz einlösen sollten, sobald sie den Brandenstein
— welcher Mangolden, ebenfalls auf seine Lebenszeit, von dem Grafen ver¬
setzt worden war — von Mangold's Erben einlösen würden.

Am 10. Aug. t444 versprach Graf Reinhard zu Hanau dem „Ritter Herrn
Mangold v. Eberstein zu Liebe und um seines Dienstes willen, den derselbe
dem Grafen lange Zeit gcthan," nach ebcngenanntem Mangold's Tode dessen
Sohne Philipp das Schloß Brandenstein nebst Zubehör pfandweise zu
belassen; nach Philipp's v. Eberstein Tode aber sollte es dem Grafen oder seinen
Erben gestattet sein, den Brandenstein wieder einzulösen.
Ritter Mangold's Kinder:

— a) Ir Ehe: 1. eine Tochter, ff vor 1426;
— b) 2r Ehe: 2. eine Tochter, verm. mit Heinrich Schjenk zu Schweinsberg;
3. eine Tochter, verm. mit Ulrich Hoelin;
4. eine Tochter, verm. nach 1445 mit Hans v. Huttjen zu Stolzenberg;
5. Philipp, s. unten.

Philipp der Älle,
1444, ff 1473, seit 1467 Amtmann zu Steinau an der Straße (des Ritters
Mangold v. Eberstein und der Elisabeth geb. v. Hnne Sohn), setzte mit Jutte
(1461—1473) des Hans, Georg und Wetzet vom Stjein zum Liebenstein auf
Barchfeld Schwester, diese Linie fort.

Am 26. Januar 1466 verpfändeten die Gebrüder Hans, Jörge und Wetzet
vom Stein ihrem Schwager Philipp v. Ebcrstein statt des mit 300 Gulden
rhu. bedungenen Brautschatzes, den dieser mit Jutten, ihrer Schwester, seiner
ehelichen Hausfrau, hätte beziehen sollen, zwei Höfe zu Borgfeld (Barchfeld)
mit Äckern, Wiesen, Gärten, Häusern, Schwuren, Hofraithen, Ställen, Markt¬
rechten, von welchen

der eine der Fischerhof
genan nt und von Hans Thuphorn dem Alten und Hans Thnphorn dem
Jungen bewirthschaftet wurde, welche jährlich davon zu Zins reichten 12 Malter
Korn, 8 Malter Hafer, 3'/- Malter Gerste und l'/z Malter Erbsen;

der andere hieß Feyen von Berge Hof
u nd wurde von Heinz und Kunz Eberhard bearbeitet, die jährlich davon 11
Malter Korn und II Akalter Hafer zinsten, alles Schmalkalder Maß; dazu alle
andern Rechte, Dienste, Lager und Atzung.

Zugleich wurden die genannten Hofleute angewiesen, die von ihnen zu ent¬
richtenden Gefälle Philipsen v. Eberstein und Jutten zu Salzungen so
lange verabfolgen zu lassen, bis die Gebrüder v. Stein den genannten Eheleuten
die 300 Gulden an einem St. Michelstage zu Steinau oder Fulda aus¬
gezahlt haben würden; wünschten Philipp und Jutte ihr Geld früher zu erhalten,
so sollten sie es ihren Schwägern bzw. Brüdern einen Monat vor St. Michels¬
tag anzeigen.

Zu dieser Verpfändung ertheiltcn Landgraf Ludwig zu Hessen und Graf
Wilhelm zu Henneberg ihre lehnherrliche Genehmigung nach Laut ihres „besun-
dcrn Verwillignngsbriefs".

Über seine Besitzungen ist Folgendes anzuführen und zwar in Betreff
o,) der snldischcn:

1450 belich ihn Abt Reinhard von Fulda mit einem Burggnte zu Geisa,
welches sonst Hans v. Kethen besessen. Dies Gut verkaufte „Lips" 1455 an
Fritz Schmidt; auch überließ er 20. März 1455 ein zu seinem Burggute zu
Brückenau gehöriges Fleck an Fritz Schneider unter der Bedingung, daß dieser
jährlich 4 fuldische Tornus in das Burggut geben sollte.
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Am 23. April 1458 wurden Hermann und Philipp v. Eberstein mit
ihren fuldischen Lehen beliehen und 2,i. Febr. 1459 überließ HanS b. der Tann
der Junge seinen Schwägern Hermann und Lips v. Eberstein das in der
Wüstung Wesis bei Bieberstein gelegene Gut, welches letzteren vormals von
Hansens Eltern versetzt worden war, für 13 Gulden zu einem Todkaufe.

Am 8. Januar 1461 kaufte Philipp von seinem Vetter Hermann dessen
Antheil an den Ebersteinischen Gütern im Fuldischen — nur Eckweisbach be¬
hielt Hermann für sich allein — und erhielt 7. März 1461 von dem Abte
Reinhard einen Lehnbrief über die Lehnstücke, welche er theils von seinen Eltern
ererbt, theils von seinem Vetter Hermann gekauft hatte.

Außer diesen besaß aber Philipp noch andere fuldische Lehen, welche be¬

sonders von seinen Eltern auf ihn gekommen waren (zu Weiperts, Sannerts,
Soden und ein Burggut und einen Hof zu Brückenau).

1465 löste der fuldische Rath Lorenz v. Hutten den fuldischen Antheil des
Gerichts Herolz für 200 Gulden von Philipp v. Eberstein an sich,

b) der hanauischen und schliichtcrnschen:

Am 17. März 1450 vermittelte ein zu Bruchköbel gehaltenes Manngericht
den Streit, welcher nach des Ritters Mangold v. Eberstein Tode zwischen
dessen Sohne Philipp und Apel Küchenmeister wegen der von Heinz Küchen¬
meister zu Schwarzenfels vormals innc gehabten hanauischen Lehen entstanden
war, und bestätigten den Vergleich, den 20. Januar 1427 der genannte Mangold
und Otto Küchenmeister geschlossen hatten.

„Richter und Frager" dieses Gerichts war anstatt des Grafen Reinhard
von Hanau Konz Krick von Altheim der Alte, vor dem Apel Kochmeister als Kläger und

PHiIippv. Eberstein als Antworter erschienen und da ihre Fürsprecher dingten, nämlich
Apel Kochmeister den Apel Riprechten vonBüdingenund Philipp den Peter Rohelinger.

Bereits am 8. Nov. 1449 war diese Angelegenheit vor den Mannen zu

Bruchköbel verhandelt worden; letztere aber hatten damals Dietrich Spechten
von Bubenheim und den Ebert Löwe von Steinfurt beauftragt, zunächst bei

Herren, Rittern, Knechten und anderswo über den Sachverhalt genaue Erkundi¬
gungen einzuziehen, und diese waren 17. März 1450 ebenfalls vor dem Mann¬

gerichte zu Bruchköbel erschienen; ihre Aussagen wurden dort berathen und
dann der obige Ausspruch gethan. Die „Manne, die bei Konz Krick an dem
Rechte gesessen", waren: Dietrich und Henn v. Prumheim Gebrüder, Dietrich
Specht v. Bubenheim, Henrich v. Sewolde, Eberhard Löwe v. Steinfurt,
Henne und Henne v. Stockheim Gevettern, Hans v. Salza, Henne v. Buches
zu Stetten und Philips Hölin.

1451 legten Philipp Höle, Henn v. Hutten und Jorg v. Schlüchtern die
Zwietracht bei, welche zwischen Philipp v. Eberstein und den Einwohnern von
Herolz einerseits und Lorenz v. Hutten und dessen Knechte Peter andererseits

obgewaltet. Philipp sollte Petern, den die von Herolz geschlagen, „auf den
Tod gewammt" und gefangen hatten, wieder ledig und los, die von Herolz aber
demselben 16 Gulden für seine Schmerzen geben.

Am 25. Febr. 1453 kaufte Philipp von seinem Schwager Hans v. Hutten
den Ältern für 100 Gulden einen Theil an dem Schlosse Steckelberg.

Am 31. März wurde er von dem Grafen Philipp zu Hanau (Vormund des
jungen Grafen Philipp) mit dem vormals Küchenmeister'schen Lehen zuSchwarzen¬
fels, dem Freihofe zu Weichersbach und einem Gute zu Sassen bei Steinau
zu Mannlehn beliehen; am 6. Dez. 1468 ertheilte Graf Philipp zu Hanau der

Junge selbst dem Philipp v. Eberstein einen Lehnbrief über diese eben aufge¬
führten Lehen und über das vormals Hutten'sche Gut zu Elm.

Außerdem vermehrte Philipp seine hanauischen Besitzungen durch Ankauf
von Gütern zu Neuengronau, Bellings, Marborn, Vollmerts, Escherich
und Herolz und eines Hauses zu Steinau an der Straße.

Von Georg v. Schlüchtern erhielt Philipp ein freicigenes Gut zu Hunds-
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rück in Pfandschaft. Der Hundsrück war vor dem 30 jährigen Kriege ein Dorf
in unmittelbarer Nähe von Steinau.

Nicht nur versprach 10. Aug. 1444 Graf Reinhard zu Hanau, nach
Mangold's v. Eberstein Tode das Schloß Brand enstein dessen Sohn

Phillipp pfandweise zu belassen, sondern es gab auch Graf Philipp der
Junge 22. Febr. 1470 dem Philips v. Eberstein das Versprechen, das ge¬
nannte Schloß bei Lebzeiten von dessen beiden Söhnen: Philipp und Mangold
nicht einzulösen.

Dabei war verabredet worden, „als die Kemnate zu Brandenstein mit

der Dachung baufällig sei und als Philips v. Ebersteiu nach Herrn Mangold's,

seines Vätern seligen, Tode mit Mauern etwas daran bisher gebauet habe":
daß dieser die Dachung an der Kemnate und andere Jnbaue bauen solle, alles
ans seine Kosten, und auch ferner diese Kemnate mit Dachung, Pforten und
Schwellen und Jnbaue, deren er bedürfe und nicht entbehren könne, erhalten
solle. Dafür aber sollte Philipp v. Eberstein 50 Gulden, die in 2 Posten ä
25 Gulden an den beiden nächsten Martinstagen zu zahlen wären, erhalten;
im Fall nun die Zahlung der 50 Gulden nach Verlauf dieser Zeit nicht ge¬
schehen wäre, so wollte der Graf diese Summe auf die Pfandschaft zu dem
andern Gelde schlagen;

o) der wnrzburgische» und hcuntbcrgischcn:
Nachdem Hermann v. Ebcrstein auf Mühlfeld seinen Antheil an dem

Schlosse Auersberg an Hans v. der Tann verkauft hatte, stellte letzterer
zusammen mit Philipp v. Eberstein 26. April 1454 einen Revers darüber
aus, daß ihnen Bischof Gottfried zn Würzburg für 2200 Gulden das genannte
Schloß nebst Zubehör pfandweise überlassen habe.

Am 17. März 1461 gelobte Hermann v. Eberstein, die Wüstung Gutte
zu Dithes, welche er 8. Januar 1461 nebst mehreren fuldischen Gütern

Philippen v. Eberstein käuflich mit überlassen hatte, und welche von dem
Grafen Wilhelm v. Henneberg zu Lehn rührte (Gesch. 1217), als der älteste
Eberstein zu Lehn zu tragen.

Vor 1468 lösten Hermann und Philipp v. Eberstein den von
dem würzburgischen Rathe Eberhard v. Eberstein an den v. Weyhers ver¬
setzten Hos zu Gräfenhain und die dazu gehörigen 8 Allodialgütchen zu
Ginolfs für 200 Gulden wieder ein, und von den Zinsen erhielt ein jeder
die Hälfte.

Von seinem Vetter Asmus erhielt Philipp einen Hof zu Ettleben und
einen Hos zu Schnackenwerde.

In dem Vertrage, den 23. Nov. 1468 die Grafen Friedrich und Otto zu
Henneberg wegen Vertheilung der Henneberg-Römhildischen Lande errichteten,
heißt es: „Dagegenuns Grase Otten zugetheilt sein die Lehen, so diese her¬
nach Geschrieben inHaben, mit Namen die v. Thüngen, Heinz Steinrück — —
Bernhard v. Steina, Philips v. Eberstein".

Am 7. Januar 1470 wurde Philipp von dem Grafen Otto v. Henneberg
mit seinem Hofe zu Sundheim vor der Rhön beliehen.

Am 18. Febr. 1466 stellten die Gebrüder Friedrich und Otto Grafen
zu Henneberg eine Schuldverschreibung über eine von Philipp v. Eberstein

entliehene und nach 4 Jahren (vom nächsten Oalböäiu Lskri an gerechnet) je
nach Belieben in Bischofsheim vor der Rhön, Brückenau oder Hammelburg

zurückzahlbare Summe von 1000 Gulden rhu. zu 66'/- Gulden (ca. 6V, p. 11)
jährlich entweder zu Aschach oder Münnerstadt zn entrichtenden Zinsen aus und

bestellten dafür dem Philipp Johann Voit zu Salzburg, Ritter, Hans V.Bibra,
Balthasar v. Stein, Wilhelm Truchseß zu Usleben, Veit v. Brende, Balthasar
v. Ostheim, Jorg Voit v. Salzburg, Jorg v. der Kere, Reinhard v. Neuburg,
Buttler genannt, und Heinz v. Stein zu Wertheim zu Bürgen.

Hans v. Trubenbach, Asmus Doringe, Philips Hoelin, Eppechin v. Der¬

selben, Ruprecht v. Büches, Philips v. Eberstein und Henne v. Neylsberge



bescheinigten am 6. Aug. 1453, daß Graf Philips zu Hanau an diesem Tage
ein Gericht zu Schwarzenfels habe „verboten und besetzen und nach seiner

Grafschaft Herrlichkeiten und Rechten fragen lassen". Da haben die Schöffen
„ausgesprochen und gewyset", daß die Grafen Erbqerichtsherren seien der

Gerichte zu Schwarzenfels und Gronau, die Grafen möchten auch solche
Gerichte auf der Breitenfyrste halten, die mitten im Gerichte Schwarzenfels
liege. — (Nachtr. v. 1879. S. 89.)

Am 12. Juli 1467 übertrug Graf Philipp zu Hanau der Junge dem

Philipp v. Eberstein das Amt Steinau an der Straße amtsweise, „das
zu vorgchn, zu vorstehn, zu verwesen und zu bereiten, als sich das von Amts

wegen gebühre, und dem obgenannten Herrn von Hanau mit vier reisigen
Pferden und Knechten auf seine eigenen Kosten zu gewarten". Dafür sollte der

Graf dem Philipp v. Ellerstein alle Jahre, solange derselbe Amtmann sei, 11t)
Gulden geben und ihm für reisigen Schaden stehen, doch dergestalt, daß Philipp
dem Grafen keinen Eid zu thun schuldig und Pflichtig sein solle.

Und was vormals den vor ihm zu Steinau gewesenen Amtleuten Philips
und Ulrich Hölin und Asmus Döring an Bußen oder sonst geworden, das
sollte dem Philipp v. Eberstein auch bewilligt werden, nur den Frohndienst,
den der Graf in Zukunft für sich selbst behalten wollte, ausgenommen. Auch
sollte der Graf dem v. Eberstein 4 Fuder Wein mit Frohndiensten anfahren
lassen und ihm 2 Wagen voll Heu geben.

Die 4 Pferde, welche Philipp v. Eberstein mit ins Amt gebracht hatte,
waren zu 110 Gulden angeschlagen worden.

Der hierüber abgeschlossene Vertrag sollte so lange Gültigkeit haben, bis
eine Partei der andern denselben aufsagen würde. Das Jahr sollte am nächsten
Margarethentag an- und an einem solchen wieder ausgehen.

Am 3. Dez. 1468 ließ Philipp v. Eberstein ein sehr genaues Register
über seine sämtlichen Gefälle anfertigen, ähnlich wie bereits Philipp's Oheim
Eberhard am 5. Sept. 1434 in Bezug auf die ihm in brüderlicher Theilung
zugefallenen Grundstücke ein Register und am 10. Dez. 1451 in Form eines
Testaments, um zu vermeiden, daß nach seinem Tode seiner Güter wegen Zwie¬
tracht und Unwille entstehe, über mehrere seiner Güter ein Promemoria hatte auf¬
zeichnen lassen.

Daß nun Philipp seinem ausführlichen Register auch die zu Grunde
liegenden Urkunden beigefügt hatte, ist ein glücklicher Umstand geworden, da
dadurch eine große Anzahl von Urkunden seit dem Jahre 1337 erhalten geblieben

und auf uns gekommen ist, die sonst unbekannt geblieben wären.
In Philipp's Register heißt es Bl. 1s.:

Nach Christi unsers lieben Herrn Geburt in dem 1468. Jahre habe ich Philips
von Eberstein dies Register machen und schreiben lassen, und sein meine Fälle an
Gelde, an Korn, Habern und an allen Fällen, inmaßen sie dann mein Vater selige,
dem Gott Gnade, auf mich bracht hat und ich die fürder mit der Gotts Hülfe aus
meine Kinder erben will. Gott mchr's! Und ist geschrieben auf Sant Barbaren-
Abend auf Dat. wie abgeschrieben steht. ^ 28a
Dies sind mein Lehen: Item was ich habe zu Schwarzenfels, Weichersbach,

Neuen-Gronau, Elm, Selnhayn und das Gut zu Sassen, bei Steinau
gelegen, zu Lehen habe von der Herrschaft von Hanau, und ist cinestheils
meinem Vater seligen worden von Heinrich Küchenmeister, so haben er und
ich ihr einstheils gekauft, ausgeschiedender Zehent zu Schwarzenfels und
Weichersbach, steht mir vor Pfand von Lorenz v. Hutten.

Item was ich habe zu Vollmerz, Sanncrz, Weiperz, Bellings und das Gut
zu Herolz, Höfe und Güter, die ich habe zu Gundhelm und zu Hutten und
zu Escherich sind freie Eigen, hat mein Vater selige gekauft und ich seit seinem
Tode, ausgeschiedendas Hutten und Gundhelm, hört von Gerichts wegen
gegen den Brandcnstein.

Item was ich habe zu Hutten, der Zehent daselbst und Hof und Güter zu Stein¬
bach ist auch freieigen, und der Zehent daselbst ist auch freieigen, hat mein
Vater selige gekauft.
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Bl, 28b.
Item was ich habe zu Marborn und das Gut zu Schlüchtern und meine

Hausuuge mit ihrer Zugehörung, die ich kauft habe zu Steinau, ist auch
freieigen.

Bl. 29 a.
Item das Schocken mit aller seiner Zugehörung, es sei Wüstenung, Wälder, Wasser

und Weide, und was ich habe zn Lutter (?), Döllbach und auf der Breite
und den Hof und Burgscß zu Brückenau mit seiner Zugehöruug nnd den Hof
nnd Burgscß mit seiner Zugehörung zu Soden —solchs abgeschrieben habe ich zn
Lehn von einem Stift von Fnlda — item den Hof zu Landenhausen,
ist eigen.

Bl. 29b.
Item was ich habe zu Gräfenhain, Ginolfs und Stetten geht zu Lehen von

Gräfe Wilhelm v. Henueberg und der Ältest trägt die genannten Lehen.
Bl. 16a..: Item der Zehnte zu Gräfenhain ist halb mein, item auch

habe ich einen Theil am Hofe daselbst und ist halb mein, und die Güter zu
Ginolfs sein auch halb mein und gehören in den Hof zu Gräfenhain.

Item den Hof und Güter zu Sundheim mit ihrer Zugehörung habe ich zn Lehen
von Gr. Otte v. Henueberg.

Item den Auersberg halb mit seiner Zugehöruug und das Geld zu Fladungen,
steht mir einhundert Gulden und ist vorpfandt von dem Stift Würz bürg.

Bl. I7n: Item der Auersberg ist halb mein. Davon habe ich Jahrs
67 Gulden und steht mir 1t hundert Gulden nach Laut Briefe darüber besagen.
Solche obgeuannten 67 Gulden sollen mir die von Fladungen Jahrs geben.
Und so ich das Schloß in meinen Händen habe, so sein alle Fälle halb mein,
die zu dem Schloß gehören.

Item tausend Gulden ist mir Gräfe Otte und Graf Friedrich v. Henueberg
(Bl. 17a: die Hennebergischen Herren) schuldig- Davon geben sie mir
Jahrs 66Vs Gulden zu Münuerstadt oder Aschach (Bl. I7a: nach Laut der
Briefe, die darüber besagen, in der Kellerei).

Bl. 30 a.
Item die zwen Höfe zu Barch feld sein mir zu meinem Weibe worden für drei¬

hundert Gulden, haben sie wieder zu lösen.
Item habe ich ein Gut zu Hundsrück von Jorge v. Schlüchter, steht mir vor Pfand

und ist freieigen.
Bl. 17a: Item habe ich zwen Hof, stehn mir etzlich Geld von Asmus v.

Eberstein, einen zu Etlebeu und einen zu Schnackenwerde, geben mir
31 Malter Frucht, Korn und Haber und die Hofleute müssen mir solche Getreide
gegen Schweinfurt antworten.

Item habe ich einen Theil an dem Gerichte zu Herolz, gehört zu Braudensteiu.
Item habe ich einen Theil zu Urzel an den: Schloß, steht mir vor Pfand.
Item habe ich ein Erbtheil zu Steck elberrg, habe ich gekauft.
Item ich habe auch ein Burggnt zu Schwarzenfels im Schloß, geht zu Lehen

von der Herrschaft von Hanau.
Item ich habe auch ein Burggut zu Bieberstein im Schloß und geht zu Lehen

vom Stift von Fulda.

Am 14. Febr. 1473 stellte Abt Johann von Fulda dem Philipp v. Ebcr-
stein eine Schuldverschreibung über 260 Gulden aus. Bald darauf starb

Philipp. Dem Vormunde seiner Hinterbliebenen Kinder Hans v. Edersberg
zahlte der Abt 60 Gulden ab und ertheilte einen neuen Schuldschein über die
noch rückständigen 200 Gulden.

In seinem Amte wurde Philipp v. Eberstein ein freiwilliges Opfer seines

Pflichteifers. Frowin v. Hutten und Philipp v. Thüngen wurden nämlich 1472
des Grafen Otto v. Henneberg Feinde. Am 10. Okt., als der Graf sich
außer Landes befand, überfielen sie dessen Dorf Sulzthal unweit Hammelburg,
erstiegen den befestigten Kirchhof, plünderten das Dorf und führten die Beute

mit den gefangenen Einwohnern nach Thüngen; erst von hier aus sendeten sie
dem gräflichen Statthalter den Fehdebrief. Dieser sammelte einen Hcerhanfen
nnd fiel, um Sulzthal zu rächen, in den Joßgrund, den Hanau, die v. Thüngen
nnd die v. Hutten besaßen. Als man die Hcnneberger gewahrte, hallte als¬

bald durch das Thal der Kriegsruf: Fiende do! und Boten eilten fort, um Hülfe
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aufzubieten. Aber die Henueberger säumten nicht; nachdem sie gebrannt und
tierwüst t und sich mit Raub und Beute beladen, eilten sie wieder der Heimath zu.

Da befahl der Graf v. Hanau nicht nur seinen Amtleuten zu Steinau
(P hilipp v. Eberstein), Schwarzenfels (Hans ti. Ebersberg), Bieber (Ulrich
Hölin) und Schlüchtern, mit ihren Reisigen den Beraubten zu Hülfe zu
kommen, sondern es wurden auch alle Bewohner des Joßgrundes zur Nachfolge
und Verfolgung der Hcnneberger und zur Wiedereinholung des entführten Viehs
aufgeboten. Schnell folgte das aufgebotene Landvolk, geführt oon Philipp
v. Ebersteiu, den Joßgrund hinab über die Sinn bis in das Thal der fränkischen
Saale. Als sie aber die Hennebergische Grenze bei Frankenborn erreichten,
mahnte Philipp v. Ebcrstein von einer weiteren Verfolgung ab: „Ihr Nachbarn",
sagte er, „laßt uns nun umwenden, denn wir ziehen jetzt einem andern Herrn
ins Land!" Aber die Bauern, die sowenig den Verlust des Ihren verschmerzen,
als die Hoffnung, es wieder zu gewinnen, aufgeben konnten, riefen zürnend:
„Nun muß es Gott erbarmen, daß wir von dem Unfern lassen sollen, der Adel
will nicht vorrücken!" Als das Philipp hörte, rief er: „Nun wohlan und
dran, einem andern ist der Bauch so weich als mir, so will ich Leib und Leben
bei euch wagen!" und ließ den Adel vor das Fußvolk rücken.

Die Henneberger, welche eine Höhle bei Frankenborn zum Hinterhalte be¬
nutzt, empfingen sie aber mit so wohl gerichteten Schüssen, daß dem Fußvolke
der eben noch so kecke Muth bald entsank und es in der Flucht seine Rettung
suchte. Philipp v. Eberstein erhielt einen Schuß in den Schenkel, an dessen
Folgen er bald (nach 14. Febr. 1473, s. oben) verschied; Frowin v. Hutten
blieb tot auf der Wahlstatt. Außer diesen hatten sie noch mehrere Tote, Ver¬
wundete und Gefangene verloren. Unter letzteren auch Philipp's v. Eberstein
vier reisige Knechte: Ulrich Schultheiß v. Steinau, Lorenz von Abirdora,
Apel der Büttel zu Steinau und Henne Backhaus zu Steinau.

Gewiß hatten die Hanauischen hierbei den größten Schaden genommen;
denn bald darauf mußte dieser von dem Grafen Philipp seinen dabei gewesenen
Amtleuten, deren Knechten und andern ersetzt werden. Diese sämtlich, als
Ulrich Hölin, Hans v. Ebersberg, Philipp's v. Ebersstein Knechte ?c.
bekennen alle in ihren ausgestellten Reversen, daß ihnen der an ihren Pferden,
Rüstung oder durch Gefangenschaft gehabte Schaden vergütet worden sei, den
sie bei Verfolgung der in den Joßgrund gefallenen Hennebergischcn, welche die
armen Leute daselbst mit Name und Brand beschädigt haben, erlitten hätten.

Gleich nach Philipp's Tode stiftete 1473 Jutte vom Stein, Philipp's
v. Eberstein seligen hinterlassene Wirthin, bei dem Kloster Schlüchtern ein
Seelengeräth mit Gütern zu Fellen und Reugersborn, doch so, daß die¬
selben das Kloster Neustadt wieder einlösen könne. In der hierüber ausge¬
fertigten Urkunde erklärt die Wittwe Jutta, es sei der Wunsch ihres Mannes
gewesen, für sie Beide und ihre Voreltern ein Seelgeräth und ein ewiges Ge¬
dächtnis zu stiften, daß ihr Mann dazu auch bereits von seinem Vater 50
Gulden erhalten und solche seither genutzt habe, aus diesem Grunde habe sie
dem Abte Christian und dem ganzen Konvente zu Schlüchtern, tcstaments-
weise inzuhaben, verschrieben alle die Güter, Zinsen, Nutzungen zu Fellen und
Rengersborn, die ihr Hauswirth selig von dem Abte und Konvente des
Klosters zu Neustadt, „doch unschädlich an ihrem Wiederkaufe" gekauft.

Aus Philipp's Ehe entsprossen 2 Töchter:
1. Älllin, venu. I) mit Heinz v. Ebersberg gen. v. Weyhers; II) mit dem

fnld. Marschall Daniel v. Fischborn (vgl. Gesch. 1229);
2. Ottilie, verm. um d. I. 1486 mit Ulrich v. Hutten zu Steckelberg,

Mutter von Luther's und Sickingen's Freunde und Genossen Ulrich
v. Hutten;

und zwei Söhne:
1. Philipp, s. unten, und

17



2. Mangold, 1470, verm. mit Margaretha, des Ritters Friedrich v. Rosen-
bcrg und der Elisabeth v. WolmarshauscnTochter. Er erhielt 1490 eine
Bestallung als markgräflich brandcnburgischer Rath und quittirte 9. März
1492 den Gebrüdern Friedrich und Sigismund, Markgrafen vonBrandcn-
burg, 22 Gulden für ein braunes Pferd, das ihm „in Ihrer Gnaden
Dienst verdorbenwar". Wegen seiner gegen die Reichsstadt Nürnberg
in den Jahren 1516 -1522 geführten Fehde wurde er von dem Kaiser
Karl V. in die Reichsacht erklärt und blieb 1522 auf Franz v. Sickingcn's
Zuge gegen den Kurfürsten von Trier bei der Belagerung von
Sü Wendel (f. Mangold's „Fehde" gegen Nürnberg und meine Nachtr.
von 1883 S. 78 ff).
Bei der brüderl. Theilung fiel ihm n. a. Eckwcisbach,Dittges und die

Hälfte der Eberstein'schen Güter zu Gräfenhain zu. Seinen Sitz nahm er
auf dem Schlosse Brandenstein.

Am 16. Sept. 1516 verkaufte er seinen halben Theil des Hofes, des Burg-
gutes und des Zehnten zu Gräfenhain an seinen Vetter Georg v. Eberstein
zu Bischofsheimvor der Rchön. Letzterer bevollmächtigte 28. Januar 1520
Mangoldcn, seine Höfe zu Hilders und Schaden, ein Gut zu Simmers¬
hausen und noch 13 andere freieigene Güter daselbst von Eberhard's v. Lutter
Erben für 200 Gulden einzulösen.

1517 und 1519 stellten Mangold und die von Ebersberg gen. v. Weyhers
Erbbriefe über Dittges bei Brand aus und am 10. April 1521 verzichtete
Mangold gegen Empfang von 60 Gulden auf die bei dem Auersberge gelegene
Wüstung Schauten.

Der Stallmeister des Herzogs Ulrich von Württemberg Hans v. Hutten
wurde 7. Mai 1514 von dem Herzoge erstochen, wozu des letzteren Zuneigung
zur schönen Ursula Thumbin, Hansens junger Gemahlin, den Anlaß gegeben.
Ein Fürst hatte einen vom Adel ermordet und beschimpft: daran entzündete sich
der ganze Groll, der seit dem drohenden Anwachsen der Fürstenmacht in der
Ritterschaft kochte. Man schlug an das Schwert und griff zur Feder; zur
letzteren vor allen Ulrich v. Hutten. Und nachdem 24. Nov. 1515 dem Herzog
seine Gemahlin entflohen, um sich in den Schutz ihrer Brüder, der Bayern¬
herzöge, zu begeben, erfolgte 1. Febr. 1516 die naheliegende Vereinigungbeider
vom Herzoge Ulrich beleidigten Theile. Jetzt erst sahen die Hutten'schen eine
genügende Macht hinter sich. Im September standen sie mit nahezu 1200
Pferden bei Wemdingen im Rieß. Den drohenden Krieg zu vermeiden, lud
der Kaiser den Herzog ans den 20. September vor seinen Richterstuhl nach
Augsburg und sprach II. Okt., nachdem der Herzog nicht erschienen, die Acht
gegen ihn aus. Zehn Tage später kam jedoch ein Vertrag zu stände, durch den
alle Feindseligkeiten von beiden Seiten beigelegt wurden.

Den Hutten'schen beizustehen,war auch Mangold v. Eberstein mit 3
Pferden bei Wemdingen erschienen. Daselbst waren 14. Sept. über „1150
reisige Pferde ohne die Wagenpserde und Fußknechte beisammen gewesen
und waren mit Wein und Brod gespeist worden". — Nachtr. v. 1878. S. 10.
Nr. 15.

Beide Brüder standen in ihrer Jugend unter Vormundschaft ihres Vetters
Hans v. Ebersberg. Im Jahre 1512 waren sie nebst Adolf v. Bibra
Vermittler bei der von ihren Vettern Kilian und Georg v. Edelstein er¬
richteten Erbthcilung. Im I. I5I6 wurden sie von ihren VctternHans und Philipp
v. Eberstein bei Flurstedt und Ober-Trebra, und 1531 und 1533 Philipp
auch bei GeHofen zur gesamten Hand gezogen. Über ihre Besitzungen
ist Folgendes anzuführen, und zwar in Betreff

n. der fuldischcin
Am 25. Juli 1478 kauften sie von ihrem Vetter Hermann ans Mühlfeld

die Kemnate und das Dorf Eckwcisbachund wurden damit vom Abte von
Fulda beliehen.
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Am 3V. Dez. 1485 crtheiltc Abt Johann von Fulda dem Philipp für
sich und dessen Bruder Mangold einen Lehnbrief über die nämlichen Lehen,
welche 1461 ihr Vater von dem Abte Reinhard empfangen, dann über den

Rodenhausen'schen Hof zu Soden und über Eckweisbach.

Am >4. Okt. 1487 vererbpachteten beide Brüder ihr hinter Bieberstein
gelegenes Gut zu Weyhers. Ihre zwischen dem Florenberge und Eichenzell
gelegene Wüstung „die Breite" gaben sie dem Vater Drietrich's v. Edersberg
in Tausch.

Am 31. Dez. 1515 empfing Philipp für sich und seinen Bruder Mangold
die vom Stifte Fulda lehnrührigen Eberstcin'schcn Güter zu Lehn.

d) der hlnianischen und schlnchternschcn:

Am 1. Mai 1479 kaufte Hans v. Ebersberg, der Gebrüder Philipp und
Mangold Vormund, 3 Wiesenflecke in Nicder-Marborn von Hans und
Ulrich v. Schlüchtern gen. Katzenbiß,

Am 15. März 1486 kauften Philipp und Mangold von ihrem Schwager
Lorenz v. Hutten dessen zu Sassen (Sachsen) über der Stadt Steinau an der

Straße gelegenen Hof und wurden damit 17. Juni 1486 von dem Grafen
Philipp v. Hanau beliehen.

1487 kauften die Gebrüder v. Eberstein von Lorenz Oberthor ein Haus
zu Schlüchtern.

1487 und 1498 wurden sie mit ihren vom Kloster Schlüchtern zu Lehn
gehenden Gütern zu Selnhayn, Hutten, Escherisch, dem Breitenfelde ?c.
von dem Abte Christian I. bzw. Christian II. beliehen.

Am 27. Mai 1491, 19. März 1504 und 6. Febr. 1515 erhielten Philipp
und Mangold Lehnbriefe über ihre hanauischen Lehen bzw. von dem Grafen
Philipp, dem Grafen Reinhard und dem Grafen Johann zu Nassau, welcher
letztere Vormund der Gebrüder Philipp und Balthasar Grafen zu Hanau war.

o) der wnrzburgischcil und hcnncbcrgischcn:
Am 17. März 1477 legte Bischof Rudolf von Würzburg die Irrungen in

der Güte bei, welche zwischen Simon v. der Tann und dem Vormunde von

Philipp's v. Ebcrstein Kindern einerseits und der Stadt Fladungen anderer¬
seits wegen der den v. der Tann und p. Eberstein zu Allersberg ans die
genannte Stadt verschriebenen, seit einigen Jahren ihnen aber nicht entrichteten
Jahresrente von 134 Gulden rhn. obwalteten: also, daß die von Fladungen,
welche vorgaben, daß sie diese Summe nicht zu geben vermöchten, vom nächsten
St. Peterstage Kathedra genannt an eine jede der obgemeldten Parteien (Tann
und Eberstcin) in den nächstaufeinanderfolgenden zehn Jahren 45 Gulden oder
Goldes Währung jährlich bezahlen sollten: und mit der hinterstelligen Schuld
sollte es so gehalten werden, daß Simon v. der Tann und Philipp's v.
Eversten Kinder Vormund bis nächsten St. Walpurgentag Rechnung darüber

legten, was die von Fladungen jeder Partei an rückständigen Zinsen schuldig
seien. Auf diese berechnete Schuld sollten die von Fladungen jedem Theile auf
nächsten Pfingsten 52 Gulden bezahlen und den Rest der berechneten Summe
bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld an jedem St. Peterstage Kathedra mit

10 Gulden jährlich abzahlen. Würden aber die von Fladungen mit der Bezahlung
zu irgend einer der festgesetzten Fristen säumig, so sollten sie den v. der Tann
und Ebcrstein die alte Summe von 134 Gulden geben, welche sie auch wieder
zu entrichten verpflichtet sein sollten, sobald die obgemeldte Schuld in den
bestimmten 10 Jahren bezahlt worden.

Am 28. Febr. 1474 stellte Abt Johann zu Fulda eine Schuldurknnde ans,
Inhalts welcher derselbe „zu der Ablösung der 220 Gulden, die er früher von
der Fürsten von Hessen wegen den Nicdcscln gegeben, um den besten Philipscn
v. Ebcrstein seligen 200 Gulden rhn. entlehent gehabt", und kraft welcher er

diese weder an Philipp noch an „Philipsen seligen Erben mit Namen Philipsc
17*
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und Mangolden" zurückgezahlte Summe mit 10 fl. jährl. auf Saut Peters¬
tag ostdsckrg, zu verzinsen versprach, und zwar unter folgenden Bedingungen: daß

!>,) solches Kapital 10 Jahre lang unaufgekündigt stehen bleiben solle; nach
deren Verflnß und wenn die obigen 200 fl. vom Stifte nicht bezahlt seien,
sollten

l>) die v. Eberstein Macht haben, das an Lorenz v. Hutten vom Stifte für
200 fl. versetzte Gericht Herolz von diesem oder dessen Erben einzulösen,
in welchem Falle

v) diese neue Pfandschaft ebenfalls 10 Jahre lang unaufgeknndigt stehen bleiben
und die v. Eberstein darüber hinlängliche Versicherung erhalten sollten.
Würden aber auch

ck) diese 200 fl. innerhalb der ersten 10 Jahre wieder zurückgezahlt, so solle
dennoch den v. Eberstein die Lösung des Gerichts Herolz freistehen, und
wenn dieselben

s) auch die Zinsen der 200 fl. nicht mehr nehmen wollten, so solle das Stift
das versetzte Gericht Herolz von den v. Hutten einlösen und solches den
v. Eberstein verpfänden, womit diese Schuldverschreibung getilgt sein solle.

Endlich wurden Walther v. Mörle genannt Behcm, Henn v. Luther und
Walthcr v. Weyhers als Bürgen bestellt, welche nach erhaltener Mahnung, „mit

einem reisigen Pferdeknecht und Pferde ihr iglicher bcsnnder inhalten zuStryna
oder Schlüchtern in eins offen Wirthshausc und darinnen von. einem zum
anderen, so oft sie des gemahnt würden, leisten sollten."

Am 16. April 1478 stellte Abt Johann zu Fulda dem Hans v. Ebers¬
b erg, „als Vormündern don Philipps v. Eberstein verlassener Kinder wegen,

mit Namen Philips und Mangold," eine Schuldverschreibung über eine
von den genannten Gebrüdern entliehene Summe von 1000 Gulden rhu. ans,
welche er mit 60 fl. jährl. zu verzinsen und in 4 Jahren (vom nächsten 0o.lds<Zi-g.
Lslri an gerechnet) je nach Belieben zu Steinau an der Straße, zum Branden¬
stein oder zu Schlüchtern zurückzuzahlen versprach und dafür Lorenz v.
Hutten, Konrad v. Mansbach, Reinhard v. Wechmar, Simon v. Schenkenwald,
Wilhelm v. Hune den Jungen, Albrecht v. Truwcinbach, Henne v. Lntter, Ludowig
v. Görz, Melchior, Ripracht und Hermann v. Geylnhansen zu Bürgen bestellte.

Am 23. Febr. 1484 stellte Abt Johann von Fulda dem Hans v. Ebers¬
berg als dem Vormunde von „Philipp's seligen v. Ebcrstcin verlassener

Kinder mit Namen Philips und Mangold" eine Schuldperschreibung über
eine von den genannten Gebrüdern entliehene Summe von 700 Gulden rhu.

aus, welche er in 4 Jahren je nach Belieben zu Steinau an der Straße, zum
Brandensteiu oder Schlüchtern zurückzuzahlen und mit 5 pLl. zu verzinsen
versprach, auch dafür Simon v. Görtz, Kaspar v. Romrod, Bastian ll. Wildungen,
Friedrich v. Hutten, Hans v. Weyhers und Eberhard p. Merlau zu Bürgen
bestimmte.

Am 23. Febr. 1489 stellte Abt Johann zu Fulda dem Heinz v. Ebers¬

berg gen. v. Weyhers eine Schuldverschreibung über 5,00 Gulden aus, „nach¬
dem er den vesten Philipsen und Mangoldcn v. Ebcrstcin Gebrüdern 1000
Gulden schuldig gewesen, der er 500 ihnen bezahlt und sie ihm die andern 500
Gulden uf Hcinzen v. Edersberg gen. v. Weyhers, ihrer Schwester Mann,
gewist haben. Solich 500 Gulden derselbe Heinz ihm fürder hat zu Willen
auch stehen lassen".

Am 27. Sept. 1490 stellte der Vormund Hans v. Edersberg eine Quittung
über 60 Gulden Zins von 1000 Gulden und über 10 Gulden Zins von 200
Gulden Kapital aus, welche Summen Abt Johann von Fulda von den Gebrüdern
Philipp und Mangold v. Eberstein aufgenommen hatte.

Am 25. Febr. 1493 quittirten die Gebrüder Philipp und Mangold v.
Ebcrstcin dem Abte Johann zu Fulda über 200 Gulden Hauptgeld und 10
Gulden Zins davon.
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Philipp der Äniigc.

1470, 's 1539 kurz vor Palmarum (Philipp's des Alten ältester Sohn),
von 1492—1515 Amtmann zu Schwarzenfels, darauf zu Steinau au der

Straße, venu, mit Elisabeth (1505, 1537, ff 1539, etwa 2 Monate nach ihrem
Gemahl), des Eberhard v. Wallcnsteiu (1467—1480) und der Margaretha
geb. Brendel zu Homburg vor der Höhe Tochter.

Else v. Wallenstein wurde Erbin ihres Vaters, als das einzige seiner
Kinder, welches ihn überlebte. Sie hatte von ihren Brüdern Georg und Hans
ein Viertel des Schlosses Neuen stein ererbt und besaß dasselbe bis 1504, wo
sie es mit ihrem Ehegatten an ihren Vetter Konrad v. Wallenstein für 300 rhn.
Goldgulden verkaufte, der 1505 vom Abte Volpert von Hersfeld damit
beliehen wurde.

Im Jahre 1483 wurde Philipp in den Christophordcn — einen

a dligen Mäßigkeitsvercin gegen das Fluchen und Zutrinken — aufgenommen.

1483, Febr. 23. Philipp von Eberstein reicht behufs Aufnahme in den
Christoph-Orden dem Grafen v. Henneberg die durch Haus v. Ebersberg
und Ulrich Hölin bekräftigte Angabe seiner Ahnen ein.
Die im k. Staatsarchiv zu Magdeburg (Grafschaft Henncberg rl. Hr. 51)

befindliche Original-Urkunde lautet:Ich Philips von Eberstein bekenn mit dieszcn offen brieff gein allermeimig-
lichen: nach dem der hochgcborne fnrst vnd herre herre Wilhelm graue vnd herre zu
Henncberg Philips von Ebcrstcin, mhnem lieben vatter seligen, erlaubt vnd
gegonnet hat, siner gnaden gcsellschafft,die er dem almcchtigen got, sincr werden mutier
Marien, den heiligen XII11 nothelffcrn besunderndem heiligen sank Cristoffeln,vnd
allen heiligen engeln zu lobe vnd ere vergönnet hat, zu dragcn; man nu aber in der
selben gcselschafft ist auszgcnomen,dasz die nymants dragen fall, er sy dan von synen
hier anehen edel vnd woppes gcnosz, dem nach so ist

mynsz vatter Philips seligen vatter eyner von Eberstein geWest,
des selben mnttcr ein von schawenberg,
myns vatter mutier cyn von hune,
der selben mntter ein weyszcn.

So bin ich, Philips, des gedachten Philips von Ebersteinsz son, des sele god
gnedig sy. So ist

myn mutier ein von stein,
ir mutier eyn von hercde.

Des zu vrknndc han ich meyn eigen insiegel an dicszen brieff gehangen vnd gebeten
zu merer sicherhcit aller obgeschricbiner, vnd nemlichen der geburt mynsz vatter seligen
vnd myn, die crbcrn vnd vcstin Hansen von Ebersperg vnd vlrich Hblin, min
lieben vettern vnd swagcr, das sie ir eygcn ingesiegel auch an diesen brieff gehangen
haben, snlch anehen abgeschrieben zu bcwisen, des wir beide also gethan benennen,
das vnsz sulchs, wie abgeschrieben,wissen vnd knnt ist vnd des halp vnser iglicher
sin ingesiegcla nch by vnsers vettern vnd swagcrsz ingesiegel gehangen haben, der geben ist
nach cristi vnsers Herren gepurt vierczenhundartvnd dar nach im drcy vnd achczigistin
iar vff den sontag rcminiscere.

Die 3 Siegel an Pergamentstreifen anhangend.

Er befand sich unter den Edlen des Grafen Philipp v. Hanau, welche i486
der Belagerung von Geroldseck beiwohnten (Nachtr. v. 1883. S. 77).

1492 erhob sich zwischen den Gebrüdern Ludwig, Friedrich und Ulrich
v, Hutten und den Grafen v, Hanau eine Fehde, in welcher die letztern
Schwarzenfels als einen ihrer Hauptwaffenplätze benutzten.

Ende April 1493 schrieb Ritter Friedrich v. Dorfcldcn seinein Herrn dem
Grafen v. Hanau, daß ihm Philipp v, Ebcrstcin (der beim Beginne der Fehde
das Amt Schwarzenfels erhalten) aus Schwarzenfels berichtet, daß dort
alles Geschoß von Büchsen, Bolzen, Pulver und Blei ausgegangen und sämtliche
Büchsen zersprungen seien, und daß derselbe um baldige neue Versorgung
anhalte.

Am 4. Sept. 1493 nahm der Abt von Fulda (Johann Graf v. Henneberg)
den Philipp v. Eberstein zum Diener auf und dessen arme Leute, Dörfer und



Höfe zu Ober-Kallbach, Gundhelm und Hutten auf 10 Jahre in seinen
Verspruch (Nachtr. v. 1879. S. 91).

149K vermittelten Philipp Hoelin und Philipp v. Eberstein einen Vertrag
des Klosters Schlüchtern mit Ulrich v. Hutten. Als Vermittler von Verträgen
erscheint Philipp v. Eberstein,Amtmann zu Schwarzenfels, ferner noch 1510
und 1512 (Nachtr. v. 1878. S. 10. Nr. 11 u. 17).

Am 2. Jannar 1505 wurde Philips v. Eberstein mit 2 Gütern zu
Herolz und einem Gute zu Weiperts, die von Ulrich Hoelin ans ihn Vererbt
waren, von dem Abte von Fulda beliehen.

1517 kaufte er von seinem Schwager Ulrich v. Schlüchter gen. Katzenbiß
einen Hof zu Steinau an der Straße und 5 Güter im Niedern-Dorf.Am 29. März 1518 quittirte er für alle Ansprache und Forderung, die er
zu Bischof Lorenzen wegen einer von Herrn Adam Schenckl herrührenden
Schätzung gehabt.

Ein Hanauisches Schreiben vom 2. Mai 1519 an Philipp v. Eberstein,
trägt die Adresse: „Dem vesten Philips von Eberstein, Ambtmann zu Steynaw,
vnc. besnnd. lieben Geuatter vnd gutem Freundt".Als man seinem Bruder Mangold 1519 die fuldischen Lchngüterzu
Eckweisbach nebst Zubehör abgenommen, beanspruchtePhilipp nicht nur diese
Güter, sondern verlangte auch nach Mangold's Tode den Brandcnsteinnebst
Zubehör als rechtmäßiger Erbe seines Bruders zurück, und als die Dorfschaft
Elm sich in den Schutz des Grafen von Wertheimbegab, nahm er diesen mit
einem Theilc der Einwohner von Elm gefangen.

Infolge eines 24. Mai 1527 abgeschlossenen Vertrags erhielt am 7. Juni1527 Philipp v. Eberstein von dem Grafen Philipp v. Hanau das Schloß
Brandcnstein nebst den dazu gehörigen Ortschaften Elm, Gundhelm,
Hutten, Ober-Kallbach und Escherich mit Jurisdiktion und andern Ge¬

rechtigkeiten, insonderheit derjenigen, ein Gericht darin aufzurichten, zu Mannlchn
gegen Abtretung des Burg sitz es im Schlosse Schwarzenfels.

An demselben Tage wurde genannter Philipp v. Eberstein auch mit seinen
übrigen hananischen Gütern zu Schwarzenfels, Weichersbach, Elm,
Steinau an der Straße, Sachsen, Nieder-Marborn und Niederzell
beliehen.

Am 22. Febr. 1527 stellten Abt Hartmann und Johann Koadjntor des
Stifts Fulda eine Schuldurkunde aus, Inhalts welcher sie zur Ablösung der ver¬

tragsmäßig an Hessen verschriebenen 18000 Gulden von Philipp v. 'Eberstein,
Amtmann zu Steinau, 600 Goldguldcn rhu. zu 5 p. (It. entliehen hatten, und

setzten diesem zu Bürgen ein: Eitel vom Hutten zu Alten - Grünau, Ludwig
v. Hutten zu Stolzenberg und Christoph v. Ussigheim.Am 3. Juni 1527 verschrieb Graf Philipp zu Hanau seinem Amtmann zu
Steinau Philipp p. Ebcrstcin 12 Gulden Manngeld, die demselbenjährlich
am 11. Nov. ans der Kellerei zu Steinau sein Leben lang ausgezahlt werden
sollten.

Am 21. Juli 1528 einigten sich der Koadjntor des Stifts Fulda, Johann
Graf zu Hcnneberg (des nachbcnannten Grafen Wilhelm Sohn), und Philipp
v. Ebcrstein über die Schlichtung verschiedener Streitigkeiten „in, um und an

den Ämtern und Gerichten Bieberstein und Nencnhof" durch die zu Schieds¬
richtern erwählten Wilhelm Grafen zu Hcnneberg, Hans v. der Tann, Karl

v. Trubenbach, Johann v. Hann und Hans Hölin und setzten zu dem Zwecke
mehrfache Formalitäten fest.

Am 23. Febr. 1529 schrieb Philipp p. Eberstein an den Grafen Philipp
v. Hanau wegen der Huldigung, welche Ludwig und Ulrich v. Hutten den

'Männern auf der Joß abgedrungen:

„laß E.G. wissen, daß Herr Ludwig und Ulrich die Holdung am nächsten
Sonntag zu Morgen genommen, über das der Keller die Knecht dahin geschickt
und den Männern die Huldong zu thun verboten; haben sie, die von Hutten
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die Männer ins Schloß geboten, hinter ihn zugethcin nnd die Holdung genom¬
men. Da ist Thomas und sein Bruder abgetreten und nit geholden. Hat Herr
Ludwig viel stolzer Drohworte über sie gehabt und gesagt, wo er ihn betret,
er wollt ihn in Graben geworfen haben, er sollte ihm doch nit entgehen. So

haben sich der Halen Männer der Holdung zu thun gewcgcr; die haben sie in
ein ale Getrümmer so viel dran getrieben, daß sie auch gehuldt haben."

In seinem die Obrigkeit ans der Joß betreffenden Berichte vom 2. März
>531 sagt Philipp v. Eberstcin man solle „hinter sich suchen vor 58 Jahren,
da mein Vater und Herr Frobin v. Hutten von Graf Otten v. Henneberg
nieder gelegt nnd ihre ctzlich tot blieben seien, da werde man ohnzweifel finden,

daß es alles der Joß halben geschehen und daß die Joß nit allein den v. Hutten,
sondern meiner gnädigen Herrschaft mit zuständig und die Herrschaft der oberst
Herr da sei."

Am 21. März 1530 sagte ihm Graf Balthasar die v. Spale'schen Lehen zu
Nieder-Marborn zu. Am 25. Sept. 1535 ertheilten die hanauischcn Vor¬
münder dem Philipp v. Eberstein, Amtmann, und dem Georg Schneln. Kellner

zn Steinau, wegen Abänderung der Amts-, Kellerei-. Stadt nnd Flecken-Rech¬
nung den Befehl, daß solche künftig auf Kathedra Pctri gerichtet werden solle.

Philipp hatte 7 Kinder:

>. Eberhard, 1518 bis 1526 Amtmann zu Schwarzenfels. Er hatte n. a. von
seinem Vater nnd Oheim Mangold die Eberstcin'schcn Güter zu Sanncrz
erhalten, deren Zäune im Frühjahre 1514 von den Einwohnern von Herolz
nnd Weiperts nächtlicher Weile ruinirt wurden. Im Jahre 1522 wurde

Eberhard vor das kaiserliche Regiment zu Nürnberg vorgeladen. Er war
verheirathet mit Dorothea geb. v. Dalwigk und starb vor den Vater
mit Hinterlassung einer

Tochter: Katharina, Venn. I) vor 1546 mit Phlipp v. Karsbach;
II) 1554 mit Quirin v. Karben. Sie wurde nach ihrer Eltern Tode
von ihrer „Altmutter" Elsa geb. v. Waldenstein erzogen, und durch

ein „Codicill, durch weiland Dorothecn v. Talweck, abgedachter Katha¬
rinen Mutter, ufgericht", wurden ihr zn Vormündern gesetzt: Sigmund
v. Boyenburg, Adolf Ran v. Holzhausen, Johann Mcyscnbach und

Lorenz v. Hutten. Am 25. Juni 1539 erklärte ihr Oheim Georg,
daß er seines Bruders Eberhard Tochter Katharina zwar an ihres
Vaters Statt in alle Güter, so nit Mannlehn seien, treten lassen, die¬

selbe aber den Vormündern nit zustellen, sondern sie bei sich behalten
und als ihr nächster Verwandter erziehen wolle.

Töchter: a)lrEhe(I) Walburga, Venn. 21. Mai 1561 mit Dietrich
v. Rotenbach (geb. 1528, ff 12. März 1590), Obersten nnd Regi-
ments-Burgmann in der kaiserl. Reichsburg Friedberg;

5) 2r Ehe: (2) Katharina, verm. 1) mit Quirin v. Ricdesel;
II) 1605 mit Ulrich v. Cronberg;

(3) Ämalia, verm. I) mit Gebhard v. Breidenbauch gen. Breidenstein,
kurmainz. Ober-Jägermeister; II) mit Johann v. und zu der Hees;

2. Georg, ff in der Pfingstwoche 1540, verm. mit Anna, des Balthasar
v. Ebersberg gen. v. Weyhers Tochter. Er wurde 1539 mit sämtlichen
von seinem Vater auf ihn vererbfällten fnldischen Lehen von dem Abte
Johann beliehen.

3. Margaretha, ff 1560, verm. 1510 mit Lüdiger V.Mansbach auf Uttrichs¬
hausen.

4. Anna, verm. mit Johann v. Rüdingheim (ff vor 1547);

5. Dorothea, verm. mit Georg v. Fischborn (ff vor 1547);

6. Kunigunde, verm. 1519 mit Oswald v. Fecheubach zu Sommerau;

7. Harbära, ff vor 1546 kinderlos.
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Als „der alt Philips v. Eberstein seliger" verstorben war, kam am
29. März l539 zwischen der Witwe Elsa v. Eberstein geb. v. Wallenstein
cinestheils und ihrem Sohne Georg anderntheils durch Vermittelung der er¬

wählten Schiedsfreunde Adolf Rawe, Jakob v. Kronberg, Lukas und
Lorenz v. Hutten eine gütliche Einigung nachfolgendermaßen zu stände: daß
Elsa in ihrer Verweisung bei ihren Lebzeiten unangefochten bleiben, ihr daher
gemäß dem Verweisungsbriefe nach Absterben ihres Hauswirths Philips
v. Eberstein die Hälfte der fahrenden Habe zukommen solle; was aber Eber-
hard's v. Eberstein Tochter Katharina zuständig sei, wollten die Mitvor¬
münder Adolf Rawe und Lorenz v. Hutten erst nach dem Tode von deren
Ältermutter, der genannten Elsa, abfordern. Für letztere siegelte ihr Eidam
Lüdiger v. Mansbach.

Nach dem bald darauf erfolgten Ableben der Witwe Elsa schlössen am

19. Mai 1539 zu Schlüchtern über die Nachlassenschaft derselben, sowie auch
über die ihres Ehemanns beider Sohn Georg v. Eberstein für sich, Jobst
Raw v. Holzhausen im Namen seines Vaters, Kasper v. Dalwigk und

Lorenz v, Hutten Eberhard's v. Eberstein nachgelassener Tochter Katha¬
rina wegen Lüdiger v. Mansbach, Johann v, Rüdigheim, Jorg

v. Fischborn und Oswald v. Fechenbach ihrer Hausfrauen und ihrer
Schwägerin Barbara v. Eberstein wegen einen Vergleich.

Am 28. Febr. 1545 genehmigten der Abt, Prior und Konvent des Klosters
Schlüchtern, daß die Erben des 1539 ft Philipp und dessen 1540 ch Sohnes
Georg v. Eberstein:

Margaretha, Lüdiger's v. Mansbach »

Kunigunde, Oswald's v, Fechenbach
Dorothea, Jörgen v. Fischborn's eheliche Hausfrau, und
Anna, weiland Johann v. Rüdigheim's verlassene Witfrau, und
Katharina, des Eberhard v. Eberstein Tochter, „itzt Philipp's

v. Karlsbach Hausfrau",

die Güter, welche sie vom Kloster zu Erblehen hatten, an die Grafen v. Hanau
verkauften (Nachtr. v. 1879. S 91).

Gerlach, Ritter,
Stifter der Linie z» Ansbach und Mnrktstcinnch,

1398 noch unmündig, ch gegen Ende d. I. 1453 (der jüngste Sohn des 1394
ft Eberhard v. Eberstein), zuerst Amtmann zu Hoheneck, dann kaiserlicher Land¬
richter zu Nürnberg und Ansbach, seit 1424, wenn nicht schon früher, Ritter.

In Gemeinschaft mit seinen ältern Brüdern besaß er Güter zu Hof-Bieber
(1404), isundheim vor der Rhön (1413), Auersberg, Bnrglauer, Nieder-
lauer, Wittichhauscn (1419), Ginolfs, Albersfeld, Waldsachsen und

Greufingshausen. Nach seines Bruders Hermann Tode erhielt er nebst
seinem Bruder Karl das Schloß Marktsteinach allein, dagegen trat er seinen

Antheil an dem Schlosse Allersberg an seine Brüder Eberhard und Mangold
ab. Letzteren überließ er auch die zum Ebersteinischen Hofe zu Gräfenhain
gehörigen 8 Allodialgütchen zu Ginolfs.

Am 31. März 1444 verkauften Ritter Gerlach, Asmus und Wilhelm,

seine Söhne, ihren Theil des Zehnten zu Albersfeld im Dorfe, im Felde, es

sei Getreide, Heu, Kraut, Rüben, Hühner, Gänse, Kälber, Schweine, — und 10
Acker Artackers, gelegen in der Flur daselbst im Stöckech, an den Ritter
Eberhard v. Schanmberg zu Rügheim und Hcinzen, dessen Sohn, ihren

„lieben Oheim", für 300 Gulden rhu. mit dem Vorbehalte, daß sie, die
Verkäufer, Macht haben sollen, innerhalb der nächsten 6 Jahre jedes Jahr

diesen Zehnten für 300 Gulden an jedem St. Petcrstage Kathedra genannt
wieder einzulösen, wenn sie 2 Monate vorher gekündigt haben; die Ein-

lösungSsumme wollen sie dann je nach Belieben der Käufer zu Königs-
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bcrg, Zeil, Haßfurt oder Schweinfurt auszahlen. Siegler: Ritter Gcr-

lach und Asmus v. Ebersteiu, letzterer für sich und seinen Bruder Wilhelm.
Bürgen: Karl v. Eberstein und Kunz Zollner zu Friesenhausen.

Die Urkunde lautet nach der von mir genommeneu genauen Abschrift des
Originals, welches ich am l 9. Nov. 1883 in Sachse's Kunstauktion zu Berlin (Nr.
171 des Kalalogs) erstanden habe:

Itanfflirirff ober dc» hnibc» Thryl drji älrhriidts unndt dann ichen Ackhrr Arth-
srldk am Stockig zur Aticrpfcldt, so hrrr «Verlach uff Mirdrrlösnng Scchh
Jahr Herrn Ell erst n rd tc n von Schnnintirrg pro 30N fl. regnisch an golt ur>>
kanffct <Ie Ann» tili.
Ich gerlach von Eberstcin ritter, asmus vnd Wilhelm sein süne bekennen alle dreh

eynmüthiglichcn für vns vnd alle vnscre erben und erbnemen mit discm offen briffe
vnd thun knnt allen den, dyc in sehen, hören oder lesen, daz wir mit wollbedachtcm
mute, gutem vorrathe vnd mit frehem willen vnd mit rathc Vilsers vettern verkaufst
vnd zn eynem rechten ewigen getottcn kanff geben haben vnd geben yn Crafft vnd yn
macht biß briffes vnsern tcyl zchendes zu abersfelt jn dorff, yn felde, es sey gctreyde,
hew, kraut, Rüben, hüner, gensse, kelber, Swcin, vnd mit namen dy zehen acker ard-
ackers gelegen jn sture daselbest jm stöckech, besucht viid vnbcsncht, nichs daran anßge-
nomen, als wir den bis her innegehabt vnd herbracht haben ongcuerde,dem erber vnd
vcstcn ritter Hern Ebcrhart von Schawmbcrgk vnd Heinczen seynem sone vnd allen
iren erben, vnscrm Üben öhem, vmb dreyhundcrt gülden Rcynischer landeß wernnge
gut am goldc vnd am slagc vnd Swcr genug an rechtem gewicht. Der iczuntge-
nantcn sume gnldcn wir aller gancz vnd gar beczalt sein worden vnd außgericht an
vnsern schaden von dem obgcnantcn Hern ebcrharten vnd allen sein erben ongenerde,
vnd sagen sie vnd alle ire erben der gnidt, lcdig vnd loh mit diesem offen briffe für
vns vnd alle unsere erben oder erbnemen vnd seczcn sie des zehendes yn Stille
nnczliche lchcns gewerde, als dann lehensrccht ist. Also ab yn von yniant kein an¬
sprach, einrede oder einfclle gescheen, des wölken wir sie entweren vnd vcrantwurtcn
mit recht als recht ist nach des landesgewonhcit vnd recht ongenerde. Auch sollen
vnd wollen wir obgeschribenverkcnffcr vnd alle vnscre erben vnd erbnemen noch
nyinant voll vnsern wegen nymermcr kein Anspruch noch vorderunge haben noch ge-
wynnc» nach dem obgcnanten zehendc nuczen vnd nisscn zugehornngemit gericht oder
angericht geystlichcn oder wcrntlichen wenn als hernachgeschr. stedt an alles gcncrde,
vnd gereden vnd geloben auch, alles, daz von vns an discm briffe geschribcn Stet,
mit guten waren trcwen stet, vcst vnd vnnerbrochenlichen zu Halden on alles generde
vnd on argelist vnd allen eintrug. Auch gereden wir den mcrgenantenkeuffcrn solchen
obgenantciizehende zn wcrcn, yn lchen zu seczen vnncrseczt viid vnuerknmertanderswo
viid auch zn ledigen von allen ansprachen viid Hindernis; on jrcn Schadeil ongenerde.
Auch so haben vns dye obgcnanten kenffcre Solche frcnntschafft, gnnst viid libc gcthan,
daz wir macht haben, sechs gancze iure nehst nach einander nach dato diß briffs alle
jarc den obgcnanten zehendc wider zn losen vmb dye obgenantciidrewhnndcrt gülden
anff ein ycden fallt pers tag kathedra genant. Lnd wenn wir dann den also losen
wollen, So füllen wir yn vor dem vorgenantcn sunt Peterstag czwen monet losung
zu schreiben dye zn geben zu konßpergk, Czeyl, Hasfnrt oder Sweinfnrt, wo sie die
am liebsten ncnicn wollen ongeiierde. Auch ob wir jn losnng zn schribcn vnd dar¬
nach Sewmig daran wordcii, was dann dye obgenanten kewfferc des Schaden neinen,
es ivcr zn Christen, z» Inden oder wie sich der schade mccht oder hieß, do für
wölken wir obgenaiitciivcrkcnffer bchafft sein vnd aiißrithuiige thnn vnd iren flechten
Worten dorvmb glcnben on notrccht ongenerde. Wer aber fach, daz wir den offtgenanten
zehendcn jn den obgenanten sechs iarcn nicht losten, als oben geschriben stedt, So hat
der mergenniit Her Eberhart, Hcincz sein sone vnd alle ire erben furder volle niacht,
den zehenden zu verkeuffen zu Tode oder z» vcrseczen oder den zn keren
oder zu wenden nach yrcm aller besten nncze oder willen on eintrag vnscr vnd
aller vnser erben oder erbnemen ongenerde. Auch ob daz werc, daz aller obge-
Schribcner pünckt ynd artikel von vns obgcnantcn keuffern (sie) eyner oder merc nicht
gehalden oder volfnrct würden, So haben wir den offtgenanten keuffcrn zn guten
bürgen geseczt dye hernach geschriben stehen, die sie dann macht haben zn manen jn
der obgenanten stet eyne jn cynes offen Wirtes Hans, doreyn sie dann von den ob¬
gcnanten keuffern vnd iren erben gemant werden mit der ersten irer manunge ir
iglicher ein tzihcn mit eynem knecht vnd leistbaren Pferde vnd da halten vnd leisten
als lang vnd als vil, byß die obgenanten pünckt vnd artikeln alle und iglicher



besonder volfnret vnd volbracht wurde ougcuerdc. Auch ob duz were, daz diser
bürgen eyuer irer abginge von diser bnrgschafft, es were von todcs wegen, do got
lange vor seil, oder bürgen recht zu thnn nicht vermocht, So hettcn sie macht, dye
andern bleibendenbürgen zu man als lang biß dy vollnngc der bnrgschafft geschec yn
ebnem monet nach der ersten jrer innnnngc ongcuerde. Geschce des nicht vnd wnrdc
verczug dorjnnc, So mochten dye obgenanten Keuffcre sie vnd yglichen yn sundcrheit
pfcnden an greiffen vnd solten daran nicht gcthan haben, dorvmb sie antwurt geben
nach pnssen solten ongcncrdc. Auch ob daz were, daz dye hernach geschribcn
bürgen gcmant wurden zu leisten von den obgenanten kenffern, So stillen sie der
lcistnngc keyner vff den andern seinen mitbnrgcn ob der nicht halten wolt vcrczihcn
yn keync weise ongencrde. Vnd wir gcrede» auch mit guten waren trewen für vns
vnd alle vnsere erben, alle obgeschribenc pnnckt, stück vnd artikel, dy von vns jn disem
briste geschribcn stehen, war, stet, vcst vnd vnnerbrvchcnlichen zu halten ongencrde,Wir
gercden auch für vns vnd alle unsere erben, disc her nachgeschribcn bürgen von dieser
bnrgschafft gütlichen zu lcdigen, zu losen on eydc vnd notrecht vnd on allen iren vnd
irer erben schaden vnd iren'warten vmbburgschafft vnd Scheden, ob sie der icht ncmen
oder genomenhatten, genczlichcn zu glauben on Widerrede ongcuerde. So bekennen
wir hcrnachgcschribcn bürgen gcin allermcniglichcnyn diseme briste, daz wir recht
willig vnncrscheidentliche bürgen worden sein gein dem gestrengen, erbcrn vnd vesten
ritter Hern Ebcrhart von schnwmbergk vnd Hcinczen scynem snn vnd allen iren erben
und gcredcn vnd geloben mit guten waren trewen an eynes rechten eydes Stadt,
alles daz zn halten, getrewlichen zu volfnrcn, daz von vns jn disem briste gcschriben
stedt, an wider Rede, wann wie offt vnd dick wir sein ermant werden vnd zu Schulden
kompt ongcuerde. Aller obgenanten pünckt, Stücke vnd arkikcl Ware, stet, vcst zn halten
hau ich obgenanter gerlach von cberstcin ritter meyn eigen jnsicgcl für mich vnd alle
ineyn erben an disen briff gehangen. So hau ich asmns von Ebcrstcin sein
snne auch meyn eigen jnsigel für mich Wilhelm meyn brndcr vnd alle Unsere erben an
disen briff gehangen, des ich mich Wilhelm von ebcrstcin icznnt genanter zu disem
mal gebrauch. Vnd zn mercr sichcrheyt vnd wahrer vrknndc So haben wir dye her-
nachgeschriben bürgen unser iglicher sein eygcn jnsicgcl an disen briff gehangen, darunter
vnd mit wir der obgeschriben bnrgschafft bekennen vnd vns der verbinden, vnd gereden
mit guten, trewen alles daz zn halten vnd getrewlichen zn volfnrcn, daz von vns jn
disem briste geschribcn Stet, als frnm gut bargen thnn stillen an alle Widerrede vnd
arge list gancz anßgeslosscn ongencrde. So scint diß dye Burgen mit »amen Carll
von Eberstein vnd Cnncz zollner zu friscnhansen. Diser briff ist gegeben nach xpi
gcpnrt virczchn hundert jarc vnd darnach jn dem virvndvirczigestcnjare am dinstage
vor dem heiligen Palmen tage

Am 12. März 1447 verkauften Ritter Gerlach v. Eberstcin, Asmns und
Wilhelm, seine Söhne, ihre Hälfte des Zehnten zu Abcrsfeld und 10
Artäckcr im Stöckech in der Flur daselbst „zu einem ewigen gctötcn Todkanfe"
an ihren „lieben Oheim" Herrn Eberharden v. Schanmbcrg, Ritter, für
300 Gulden rhu.

Die Urkunde lautet nach der von mir genommenen Abschrift des Originals,
welches ich am 19. Nov. 1883 im Sachse's Kunstanktion zu Berlin (Nr. 95
des Katalogs) erstanden habe:

Guittuug uticrn halben zrhrndt zu Aberssfeldt, den Herr Ebcrhardt uonn Schaum-
bcrg uoun Herr» Gerlachc» uonn Ebrrstci» kaufft ^uuo 1447.
Ich gerlach von Ebcrstcin ritter asmns vnd Wilhelm sein sönc vnd alle vnsere

erben vnd erbnemen vnd nachkamenbekennen alle cinmütiglichenmit guter gewissen
mit disem offen briste allen den, dye jn sehen, hören oder lesen, daz wir recht und
redlichen mit wollbcdachtcm mnthe vnd guter vernnfft (sie) zn kanffen geben haben
vnd geben zn cyncm ewigen getöttcn todtkauff vnscrn teil zehcndes zu abersfclt zu
dorff vnd zn fcldc clein vnd groß nichs da von gesondert noch auszgcnomen, als wir
daz vor alter herbracht haben vnd der jn dorff vnd jn fclde halp vnder (sie) geWest
ist vnd anff vns komen ist mit allen seinen rechten, gcwohnhciten vnd zugehörnngen,
es scy korn, weiß, habern, gerstcn, Hey, vihe, kraut, ruben, flaß, Hauff vnd nichs da
von außgcnomen,als wir daz innegehabt haben ongcuerde,vnd czehcn ackcr ardackcrs
jm stöckech anff dem stures daselbest vnserm libcn öhcm Hern Eberhartcn von
Schawmbergkritter vnd allen sein erben vnd erbnemen vmb dreyhundert gülden vnd
vierczig gülden, der wir also von jm gancz vnd gar beczalt sein, vnd sagen jn vnd
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seine erben vnd nachkamenvmb dy iczuntgenante Sume dreyhundcrt vnd virczig
gnlden für den obgeincldcn rzehenden gancz quid, ledig vnd loß und wir obgenante
verkenffcr verczeihen vns sölchs zchenden für Uns vnd vnsz erben vnd geredcn mit
gutem waren trcwen an eyncs rechten cydes stad, hin für kein gerechtigkeit, ansprnch,
nach vordernngc nymer mcr darnach zu haben, weder mit gerichtcn noch an gcrichten,
geistlichen noch wcrntlichen, noch nymant von vnßn wegen; vnd wir gcreden jin, den
auch zu weren, als solchs kauffs recht ist, vnd weren sie auch des genanten zehenden
vor allcrmcniglichcnvnnerseczt, vnuerkaufft vnd vnucrkiimmert vnd wollen jm auch
den von Herren haut vcrlihen schicken jn czwcyen mondcn nach dathum diß briffs. Des
zu eynem waren bckentnüß vnd merer sicherheithaben wir obgenanten gerlach von
Ebenstem ritter, Wilhelm vnd asmus sein söne, vnsz iglichcr sein eigen jnsigel vnden
an diesen offen briff gehangen, der gegeben ist nach xpi vnszers Hern gcpnrt virczehen-
hnndert jare vnd jm sicbenvndvirczigestcn jare am Snntage j» der vasten, den man
nennet oenli.

l452 verkaufte Ritter Gerlach v. Eberstein '/° des Zehnten zu Wald¬
sachsen und >/,2 des Zehnten zu Grusingshansen an Heinrich v. Wechmar.

Dieser Heinrich v, Wechmar verkaufte 10. Nov. 1452 seinen 25. Febr. >442
von Hans v. Albersfeld erworbenen Hof zu Albersfeld, gelegen bei dem Kirch¬
hofe, mit allem Zubehör, Nutzen und Rechten, es sei Äcker, Wiesen, Holz, Holz¬
recht; auch seine Gerechtigkeit auf dem Kirchhofe; das Kcmnate Hieaus des
Dorfs mit seiner Zugehörnng, nämlich die Absleiten, Äcker und Holz, und
das Seldengut, Baumgartcn und den Schaftrieb zu.Albersfeld, der zu
dem Hofe gehörte, wie er das alles von der Herrschaft Hcnncberg z» Mann¬
lehn gehabt, Ern Eberharden v. Schaumberg, Ritter, für 250 Gulden rhu.
Bürgen: Jacoffe v. Steinauc, Ritter, und Fritz v. der Kere, Voit zu Henneberg.

Die Original-Urkunde erstand ich lg. Nov. 1883 in Sachsens Kunst-
anktion zu Berlin (Nr. 130 des Katalogs).

Am 18. März 1425 verbürgten sich R. Gerlach, dann Ritter Heinrich v. Slnf-
seß n. a. für den Bischof Johann von Würzbnrg gegen Ulrich Ochs wegen
1000 Gulden rhn. Auch für den MarkgrafenFriedrich 1. übernahmer Bürg¬
schaften. Markgraf Albrecht, welcher sich mit seinem Bruder Johann in
die von ihrem Bater herrührendenSchulden gctheilt hatte, versprach 28. Sept.
1446 Gerlachen v. Eberstein rechtzeitig von der Bürgschaft zu ledigen, welche
derselbe wegen dieser Schulden übernommen hatte.

R. Gerlach leistete dem Markgrafen FriedrichI. nicht nur in Franken,
sondern auch in der Mark Brandenburg Kriegsdienste. Dem genannten
Markgrafenguittirtc er 8. Mai 1424 über 200 Gulden für alle Schäden, die
er im markgräflichen Dienste empfangen hatte, „und nämlich für verderbte Pferd,
Harnasch und um all andrer Sach", — und am 7. Nov. 1425 über 40 Gnlden
rhn. für geleistete Dienste.

Wegen „dankber, getreuer, williger und unverdrossener Dienste", die R.
Gcrlach dem Markgrafen Friedrich und „seiner Herrschaft in der Mark
zu Brandenburg und auch hie außen zu Lande oft und dicke mannig-
fältiglichen gethan", verschrieb ihm der Markgraf 10. Januar 1432 das Schloß
Rabcnstein (zw. Forchheim und Bayreuth), welches damals Ritter Konrad
v. Aufseß auf Lebenszeit inne hatte, ebenfalls „leibdingsweise" dergestalt, daß
er dasselbe nach Konrad's v. Aufseß Tode, oder wenn er mit diesem einig würde,
auch schon vorher einnehmen sollte.

Jn seiner Eigenschaft als Amtmann zu Hoheneck schrieb R. Gerlach an
den Bürgermeister und Rath der Stadt Windsheim, ein WindSheimer Bürger
Namens Klinglein (vgl. Nachtr. v. 1383. S. 95) habe dem Kunz Schmidt zu
Jpsheim dessen Zehnt genommen, der Rath möchte daher für Rückgabe desselben
Sorge tragen. Als Landrichter zu Nürnberg stellte er 25. April 1436 einen
Gerichtsbrief über die Irrungen des Konrad v. Weinsberg mit der Gemeinde
zu Halberstadt ans, und am 15. Mai 1438 bekräftigte er durch Anhängung
seines Siegels eine von den Gebrüdern Heinz und Simon Fliegreiß bei Ent¬
lassung aus dem Gefängnisse dem Markgrafen Friedrich ausgestellte Urfehde.



— Am 20. Nov. 1446 befahl Markgraf Albrecht seinem Landrichter Hansen
o. Seckendorfzn Brnnn, den von Jorg v. WiescnthauGcrlachen v. Eber¬
stein Ritter, auf das Landgericht geladenen Schäfer Ulrich Kracnbürgel „für
den benannten Gerlachen, scimc Herrn zu weisen."

Am 8. Okt. 1466 verschrieb Bischof Anton zn Bamberg dem Ritter
Gerlach v. Ebcrstcin für auf Erfordern zu leistende Burgdicnstc auf dem
Schlosse Altcnburg bei Bamberg 20 Gulden rhn. jährlichenGehalt, die ihm
der Kammermcister an jedem Martinstage verabfolgen sollte.

Nach der Ilmgeldsrcchnungder Stadt Bamberg v. I. 1448/49 (nicht
1348/49) gab die Stadt Wein als Ehrengeschenk u. a. an „Hern Gerlo ch en
von cwerstein" (46. Bericht des histor. Vereins zu Bamberg).

In den Jahren 1449 und l450 nahm R. Gerlach Thcil an dem Kriege
gegen Nürnberg und die mit den Nürnbergern verbundenen30 Reichsstädte.
An den Markgrafen Albrccht Achilles hatten sich unmittelbar angeschlossen
außer R. Gerlach auch dessen Neffe Lorenz v. Ebenstem, jedenfalls aber auch
des letztem Vater und Gcrlach's Bruder: Karl v. Ebenstem ans Marktstcinnch,
der in diesem Kampfe gegen die Reichsstädteseinen Tod fand. Auch der
Herzog Wilhelm von Sachsen war persönlichim Felde erschienen. Dieses
Herzogs wegen sandten Lorenzens Bruder Heinrich v. Eberstein und
R. Gerlach's Söhne Wilhelm und Erasmus der Stadt Nürnberg ihre
Fehdcbriefe.

Nachdemder Markgraf eine große Anzahl Dörfer verbrannt hatte, zog er
10. Juli 1449 vor Hei deck. Im Felde vor Heidcck litt der Markgraf selbst
Mangel, aber trotzdem ruhten seine Pläne nicht. Am 25. Juli schreibt er an
Elch und Gerlach v. Ebcrstein: „Sobald Wir hie fertig werden, wöllen Wir
ns Lichtenau zn ziehen und fürdcr nf die Städte Rothenburg, Nörd-
lingcn, Dinkcsbühel und Hall, Uns zu unterstehen, ob Wir Uns ihr Hoch-
muths ein wenig erholen mügcn". Auf dem Zuge nach Heidcck wurde zu
Gnnzenhanscn ein „Anschlag für.Hcideck" entworfen, worin es heißt: „50 Pferde,
200 zu Fuß füllen Walting (!'/- Stunden südwcstl. von Heidcck) Puchen
(plündern) und Führer sein Peter v. Lcntershcim und auf Lorcnzen v. Ebcr¬
stein warten (ihm gehorchen); dem sind zu bcschicdcnvon Hansen v. Rcchberg
50 Pferde, 200 zn Fuß". Nachdem .Heidcck gefallen war, gelang es dem
Markgrafen Albrecht am 13. Aug., auch das Nürnberger Schloß Lichtenau
(auf einer Insel der fränk. Rezat, 2 Stunden unterhalb Ansbach gelegen) ein¬
zunehmen. Vor Rothenburg a. T. erschien der Markgraf Albrecht zum ersten
Male nach dem 15. August mit 600 Reisigen. Dieser Stadt hatte R. Gerlach
samt 13 vom Adel ebenfalls entsagt. Aus der Unzahl kleiner Scharmützel,
welche sich bei den täglichen Raubzügen entspannen, ragen hervor: die Eroberung
von Bayersdarf durch die Nürnberger am 5. Nov. und ein Rückzugsgefecht
am 12., das für die Nürnbcrgischeu ein ungünstigesEnde nahm.

Das wichtigste Ereignis, das sich im Laufe des Nürnberger Krieges zuge¬
tragen, ist die Schlacht bei den Pillenrcntcr Weihern im Lorcnzer Reichs-
waldc am II. März 1450. Der Markgraf Albrecht war mit 350 Mann zu
Roß und 50 zu Fuß aus seiner Stadt Schwabach nach Pi llcnr eut (2 Stunden
von Schwabachund ebenso weit von Nürnberg) gezogen und hatte einen der
dortigen, den Nürnbergern zustehenden Weiher abgraben lassen, um zu fischen.
Die Nürnbergerzogen ihm mit 600 Mann zn Roß und 4500 zn Fuß »ach.
Da der Feind in solcher Stärke anrückte, hielt es der Markgraf mit seinen
Hauptlentcnfür das Beste, wieder nach Schwabach zurückzukehren. Er war
aber nicht weit dahinwärts gezogen, als die feindliche Reiterei ihn erreichte.

Der Markgraf machte sofort „sein Geschick zu dem Streit und beruft den
cdelcn Enstachium Schenken (v. Gehern), daß er sollt nehmen 4 der Edelen
zn ihm und sollt sein an der Spitzen; und die fünf sein: Eustachius Schenk,
Heinz Fuchs, Erasmus v. Eberstein . . . und des Haufen ist Hauptmann
gewesen Herr Sigmund v. Lentersheim".



Der Angriff des Hauptmanns der Nürnberger Armbrustschützen Kunz v.
Kanfungen, der zuerst mit „50 Gercisig, eitel Schützen" zugesprengt kam, wurde
zwar zurückgeschlagen, der nachrückende Hanpthaufcn der feindlichen Reiter ver¬
folgte jedoch den Markgrafen bis vor die Thorc von Schwabach und machte
dabei viele der Markgräflichen nieder und zu Gefangenein Als nämlich „der
v, Kanfungen kam gerannt flüchtig mit seinem Haufen, ließ der edel Herr v.
Plauen (Der Nürnberger oberste Hauptmann) auftrumeten und legt ein sein

Speer und reit frischlich gegen den Feinden. Es rannt der edel (Nürnbergische)
Oswald Boß gen den cdelen Eustachis Schenken, der auch hat herunter¬

geschlagen sein Speer, und Oswald Boß reit entzwei sein Speer und stach den
Schenken zu der Erden. In dem ward sich auch mengen der edel und vest
Konrad v. Kanfungen mit seinen Gesellen unter die Feind, und do ward gctret
Eustachius Schenk, daß er des Tags starb, und ward begraben zu Nürnberg.
In dem und sich die männlichen der Spitzen von Nürnberg so härt hielten und

so keck und männlich gegen den Feinden, ritten gar in Still mit keinem Geschrei;
da Hub sich zu fliehen der Fürst, und do rannt der freudig Kotwitz (auf
Nürnberger Seite) mit seinem Haufen, das do waren eitel Schützen, in die
Feind und erschnsscn und erschlugen manichen Edelmann zu Tod und fingen
der viel; und wer do mocht gefliehen, der flöhe, lind es währt das Stechen
und Schlahe,, und Jagen wohl l'/z Meil „nz bis gen Schwobach in die Stadt;
wann es rannten etlich der Unser,, bis in die Stadt, und hätten sie ans beiden Seiten
nit e i n Losung (unser Frau) gehabt, sie wären gefangen worden in der Stadt Schwobach,
dann durch die Losung komm sie ans der Stadt. Es worden der Feind erstochen an den
Schranken der Thore. In dem kamen die Haufen des Fußvolks an die Wahlstatt, do
sich derStreithät angefangen: und sie fnndcn manchen stolzen Edelmann liegen auf der
Erden, der abgestochen was worden, und was das Volk der begreif und erlangt, die
schlugen sie alle zu Tod ahn alle Gnad. Sie fnndcn auch viel der Armbrust,
Schwerter, Speere, Eisenhüt und Wägen mit den Fischen und Segen, auch alle
die Panier, die der flüchtig Fürst hät in dem Feld gelassen. Markgraf
Albrechten wurd zu zweien Malen angesetzt, daß er kaum darvon kam.

Die Nürnberger hatten also in dem ersten großen Treffen des Kriegs einen
entscheidenden Sieg über Markgraf Albrecht erfochten. Dieser Erfolg der Waffen

würde auf den Gang der Friedens-Verhandlungen, die am 20. April zu München
begannen, wohl großen Einfluß gehabt haben, wenn nicht 4 Wochen später, 14.
April 1450, die Städter eine Niederlage unweit Kloster Sulz im Grunde von

Leutershausen (an der Altmühl, westl. von Ansbach) erlitten hätten. Erst am
22. Juni 1450 kam die Richtig,mg zu stände, nach welcher zu des Markgrafen
Händen u. A. die Schlösser Heidcck und Lichtenau bis zum Austrage des
Rechten blieben. An demselben Tage überläßt der Markgraf das Schloß
Lichtenau dem Ritter Gerlach v. Eberstein, seinem Rathe, wegen getreuer
Dienste und für genommene Kriegsschäden auf ein Jahr. Am 27. April 1453
kau, man endlich zu einer Vereinbarung. Darin wurde n. a. bestimmt, daß
Markgraf Albrecht Hcideck und Lichtenau den vorigen Inhabern wiedergeben
und die Unterthanen ihrer Pflicht ledig lassen solle.

Am 14. Mai !453 schrieb Bcr v. Rcchberg von Hohen Rechberg, Ritter¬
hauptmann der Ritterschaft mit St. Jörgcn-Schild in Schwaben an den Land¬
richter Gerlach v. Eberstein, Ritter:

Unser freundlich willig Dienst zuvor, lieber Gerlach! 11ns hat fnrbracht unser
Mitgeselle Hans vom Stain zu Nonsberg, wie Du ihn, sin Arinlüt, die von Tain-
Husen, fnrgenommen und geladt habest Hansen von Frybcrg, Pfleger z» Mannheim,
uf Montag vor dem heiligen Pfingsttag zu ol Ilsbach, zu antwnrten nf dem Land¬
gericht des Bnrggrafthnms Nüremberg. Und ihm aber solich Ladung so kurz vor
solichem Tag verknndt und geantwnrt sy, deshalb sy nf solichcn Tag nit kommen,
noch verantwurten möchten. Und auch dieselben von Damhusen ihm gelichcr billiger
Recht nie vorgewesen syen: so bitten wir Dich von des vorgenannten unsers Mitgc-
sellen und siner armen Lnt wegen, mit Ernst flißig, Du wollest daran sin Din Hilf



und Schub darzu thun, damit die Sach heruf an dies Land geschoben und gewist
werde?c. (2. Folge, S. 97).

Gerlach's Kinder:
1. Äsmiis, s. unten.
2. Wilhelm, 1444. 47. 50. 51. 53. 60. Sein Wappen befindet sich an der Außen¬

seite der vor '/. Jahrh. durch den Geh. Ober-Banrath Hcideloff restanrirten
Ritterkapelle zu Haßfurt (in der 3. Reihe des 3. Pfeilers der Südseite).

3. Peter, f. unten.
Äsmiis auf Marktsteinach,

1444, ff 1478 (R. Gerlach's v. Eberstein ältester Sohn), Rath des Herzogs
Wilhelm von Sachsen und Amtmann zu Königsberg(bei Haßfnrt), venu, mit
Fele, des Hans Fuchs zu Wonfurt und Lauter Tochter.

Am 19. Dez. 1460 verkauften die Gebrüder Wilhelm und Asmus
v. Eberstein an den Rath zu Haßfurt ein Holz daselbst.

Auf Ansuchen der Gebrüder Asmus und Peter ll. Eberstein bekannte
der Bischof von Würzbnrg 7. Sept. >464 der ehel. Hausfrau des Asmus 400 fl.
rhu. auf dem Hofe zu Beyern. Am 31. Januar 1467 wurden die genannten
Gebrüder, Asmus und Peter, mit Marktsteinach und dem Hofe zu Beyern
vom Stifte Würzburg beliehen. Zugleich erneuerte der Bischof das Bekenntnis
seines Vorgängers von 400 fl. auf dem Hofe zu Beyern für des Asmus Frau
Fele Füchsin.

Vor 3. Dez. 1468 versetzte Asmus seine Höfe zu Ettleben und
Schnackenwerdc an Philipp den Alten v. Eberstcin.Wegen seiner Scheunen
und Gärten zu Burgbreitbach kam er mit seinem Schwager Christoph
Fuchs dadurch in Streit, daß letzterem diese Grundstücke von Hans Fuchs zu
Rabeneck zugleich mit dem Schlosse zu Burgbreitbach käuflich abgetreten
worden waren. Asmus besaß auch Güter vor der Stadt Koburg und zu
Ketzschendorf mit einem Höflein zu Neuseß, die er an Albrecht und Karl
v. Koburg verkaufte.

Am 12. Febr. 1470 bekannte der Bischof von Würzburg der Frau des
Asmus: Felen Fuchsin, und deren Erben 1000 fl. rhn., nämlich 400 fl. auf
dem halben Theile des Schlosses Steinach, den Asmus von Veit
v. Schaumberg gekauft hatte, dann 400 fl. auf dem Hofe zu Beyern und
200 fl. auf den Ebersteinischen Höfen zu Ettleben und Schnackenwerd.

Schon vor d. I. 1457 begab sich Asmus in die Dienste des Herzogs
Wilhelm von Sachsen. Am 21. Aug. 1457 verpflichtete er sich auf weitere
zwei Jahre (bis 29. Sept. 1459), dem Herzoge in dessen Kriegen, Nöthen und
Geschäftenbeizustehen. — Am 11. Febr. 1470, meldete Asmus, Voyt zu
Königsberg,dem Herzoge, daß Eberhard's v. Schaumbcrg reisige Knechte
zwei sächs. Unterthanenauf den Tod gehauen und dann in das Schloß Nüg-
heim entlaufen seien. „Also han ich hinaus geschickt und die lassen fordern,
aber Herr Eberhard hat mir der nicht wollen geben".

Im Herbste 1470 war die Zeit abgelaufen,auf welche sich Asmus dem
Herzoge Wilhelm zu dienen verpflichtet hatte. Ehe er den Dienstvertrager¬
neuerte, wollte er sich zuvor über ein ihm zu Ohren gekommenes Gerücht Auf¬
klärung verschaffen. Zu diesem Zwecke bat er die Herren Michel und Sig¬
mund zu Schwarzenberg, daß sie zu dem Herzoge reiten und demselben den
Handel entdecken möchten:

Her Michel v. Saunsheim hat meinem gnädigen Herrn zu Liebcstcdt
gesagt auf Montag Elisabeth Anno w. 70 in Bywesen des v. Gera, Schenken,
Burghard's, des Hofmeisters,Hermann Lugelin's zu Gotha und des
Kanzlers, daß Konz ?c. Aufscß mit Asmus v. Eberstein zu ihm und Herrn
Heinrichen v. Aufscß in ein Stuben kommen sei und habe gesprochen zu
Herrn Heinrichen: „Lieber Vetter! es stehet Asmus, mym Oheimen, also



zu, daß ihm ein Handel zugerichtet ist und ein Anschlag gemacht, wann er
wieder zu mym gnädigen Herrn Herzogen Wilhelmen in seinen Hof ritte, so
würde er ingesatzt und also mit ihm fürgenommen, daß er nicht zu Antwnrt
kommen solli und nicht wieder zu den Lutcn käme".

Doruf habe Asmus gebeten, ihm in die Ding zu rathcn, als habe ihm
eine'- hin, der ander her gerathcn, aber Asmus habe gesprochen: „Ich will es
wagen us die Barmherzigkeit Gotts und nf mynen gnädigen Herrn und will

mit sinen Gnaden ryten; aber ich bitt Uch alle, ab ichts an mir geschehe, daß
ihr mich bannen dafür haltet, daß ich's nicht verdienet, sundern als ein Biedermann
gehalten habe."

Herr Michel saget auch, ihm sei von Herrn Sigemund, sein Vettern,
der seiner Geschäft halben itzund nicht daher habe kommen mögen, befohlen,

mym gnädigen Herrn zu sagen, daß Kurd v. Aufseß gerade dieselben Meinunge
mit Lorenzen v. Ebirstein zur Nuenstadt an der Aisch geredt habe, dabei
sei er gestanden und das von ihm gehört.

Am 22. März 1470 schrieb Michel Herr zu Schwarzenberg dem Herzog
Wilhelm:

„Nachdem ich von Uwern Gnaden geschieden bin, Asmus v. Eberstein's

halben, hnn ich denselben Asmus zu Glüsingen funden und mit ihmc aus
den Dingen geredt, der sich dann von Stund zu Uwern Gnaden fugen will.

Hiervon so bitte ich, Uwer Gnade wolle Hermann Lugelin auf soliche Zeit
auch zu Euch verbeten, dann die Ding ahn ihne übel zu vertragen sein und
Euch hierin gnädiglich erzeigen".

Nachdem nun diese Sache aufgeklärt worden und Asmus versprochen hatte,
erforderlichen Falls überall zu erklären, daß dem Herzoge „an den erschollenen
Reden ungütlich geschehen", nahm Asmus wieder bei dem Herzoge als Rath
und Amtmann Dienste, und zwar auf Lebenszeit.

1464 ersuchten Asmus v. Eberstein und andere vom Adel das zu Würz¬
burg versammelte Kapitel des Benediktiner-Ordens, den Abi Eberhard zu
S. Jakob zu Mainz, „der sich jetznnd schreibt Abt zu Münchberg, und
Neuerungen macht wider die Freiheiten des Klosters, welches allein ist für die
vom Adel und Schild geboren", anzuhalten, daß er ihre Vettern und guten
Freunde im Kloster bei ihren Freiheiten leben lasse (Nachtr. v. 1878. S. l l. Nr. 21).

Bei dem Leichenbegängnis des Kurfürsten Friedrich II,, am 17. März
>471, trug Asmus v. Eberstcin, „Herzog Wilhalm's von Sachsen Rathe", das
Schwert.

Asmus war sehr fehdelustig und hatte viele Händel und Streitigkeiten mit

den Bischöfen von Würzburg und Bamberg, dem Erzbischose von Mainz, den
Grafen v. Hennebcrg, den Städten Nürnberg und Rothenburg an der Tauber,
den v. Bibra und v. Zollner, und nahm auch Theil an den Kriegen des Mark¬
grafen Albrecht Archilles und des Herzogs Wilhelm von Sachsen. Am 18. Nov.
1440 bekannten Asmus, sein Bruder Wilhelm und viele andere von der

fränkischen Ritterschaft sich zu Feinden der sächsischen Herzöge (s. oben S. 222).
In dem Städtekricgc, zu welchem die Eingriffe der Stadt Nürnberg in das
burggräfliche Landgericht und deren Einmengung in die Irrungen des Mark¬
grafen Albrecht von Brandenburg mit Konrad von Heydcck den Anlaß gegeben,

und in welchem fast die gesamte fränkische und thüringische Ritterschaft aus
der Seite des Markgrafen stand, erschienen auch die Gebrüder Asmus und
Wilhelm v. Eberstcin im Felde, und zwar im Gefolge des Herzogs Wilhelm
von Sachsen. Asmus zeichnete sich n. a. aus 11. März 1450 in der
Schlacht bei den Pillenreuter Weihern (s. oben S. 268). Beide Brüder
wohnten auch 1450 den Fehden der von Eberstein gegen die Grafen
v. Hcnneberg und den Bischof von Würzburg bei. Als Asmus am 14. Juli
1450 den Edelleuten und Bauern zu Maßbach das Vieh wegtreiben

ließ, sammelten sich schnell 5000 Mann im Bisthum Würzbnrg, zu denen die
Stadt Würzburg zuerst 374, dann noch 202 Wehrpflichtige stellte und erstürmten
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im Oktober 1450 nach längeren Wiederstande das Schloß Marktsteinach, wo
Asmus damals hauste (vgl. 4. Folge, S. 83 f.).

Darauf bekriegten Asmus und Wilhelm längere Zeit die von Bibra.
Am 16. Juli 1452 schreibt Bartholomäus v. Bibra an den Voigt zu Koburg:

Ich thn Euch wissen, daß beide meine gnäd. Herrn von Sachsen mir
Reurieth um eine Summe Geld engesatzt und verschrieben haben, das ich dann
forder meiner Hansfrauen für ihr Vermächtnis als ihr Leibgut mit Ver-
willigung und Verlcihunge meines gnäd. jungen H. vvn Sachsen vermacht und
verschrieben hau: also hat Asmus v. Eberstcin mit Hüls und Rathe an diesem
nächsten verg. Mittwochen (12. Juli) um Mittag und mit großer Vcrrätherei
meine Hausfrauen und etliche ihre Kinder ahne Fehde und ahne Schulde aus
dem genannten ihrem Leibgut und Schloß gestoßen und das eingenommen,
meiner Hausfrau und meiner Tochter, die eine Witwe ist — beider Schleier
und was an ihre Leibe gehört und das Ihr genommen und sie beraubet hat"
. . . und bittet „Ihr wollet das gen. Schloß von des genannten meines gn.

jungen Herrn wegen zu Eueren Händen nehmen und meiner Hausfrauen und
und mir wieder eingeben".

Am 12. Juli 1453 schreibeil die Gebrüder und Gevettern v. Bibra: Kunz

zu Senftenberg, Jorge der Ältere, Hans, Stephau, Eckarius und Hermann an
den Herzog Wilhelm von Sachsen:

„Ew. f. Gn. ist wohl wissentliche, wie Asmus v. Eberstein, E. Voit zu
Königsberg, sein Bruder und Kaspar v. Heßbnrg uns lange Zeit wider Recht
bekrieget, uns gebrannt, die linsern gcmordt und uns das Unser genommen haben,
dabei die Euren, Voit, Amtleute, Bürger und Gebauer in dem Kobnrger Lande

gewest sein, über große vollkomenglich Rechtgebote; als hätt Euer Gn., auch
iinser gn. H. Markgr. Albrecht zu Brandenburg, uf einem Tage zu Lichten¬
fels ein ganz Grundrichtignnge uf Euer lind unsers gn. H. zu Brandenburg
Gnaden Ausspruch beredt, betheidingt und gemacht, und solche Richtigunge uf
den Montage geschache. Nahm Asmus v. Eberstein mir, Hansen uf den
Dienstag darnach Kühe und Pferde zu Trappstadt, also schreibe ich ihm
dorum uud fordert das Atem. Als gab er mir nicht redlicher Antwort und
hält mir das Mein noch vor und hat mir nichts wieder gegeben. So ist der

Asmus uf den Montag nach S. Kilianstage (9. Juli) mit 40 Pferden und
20 Trabanten für Ostcrbnrg und Henfstadt gcrnnnt und hat mir Hansen

und meinem Bruder (Stephan) aber 19 Schwein und unfern armen Leuten
zu Henfstadt das Ihr genommen. Da sein etliche aus Euer Herrschaft zu
Koburg mit geWest, des wir unbesorgt vor ihn gewest sein. Also schicken wir
(zu) Asmus gegen Reurieth, uns das Unser wieder zu geben und berechten
die Habe; hat er unS kein Antwort wollen geben" . . . und bitten, seine Voigte
anzuweisen, ihnen das Ihre wiederzugeben, „denn wir die Richtigunge ganz und
gar stracks und nfgericht gehalten haben."

Am 8. Okt. 1453 meldet Herzog Wilhelm seinem Bruder, daß der Bischof
zu Würzburg zwischen ihm und Heinz v.- Bibra am 6. Okt. zu Witzmannsberg
Sühne vermittelt habe und fügt noch hinzu:

„So sind wir gestern noch eins by unscrm H. und Fr. von Würzburg zu
Witzmaunsberg gewest und haben da mit samt siner Liebe die Fehde zwischen
Asmusen v. Eberstein, den v. Heßbnrg uf ein und allen v. Bibra, us-
geschlossen Bartholomesen und B crlden, uf die andern Syten, ganz abge-
theidingt, also daß sie aller ihrer Gebrechen uf uns beide zu rechtlichem oder
gütlichem Ilstrage, welchs wir dorm fnrwendcn, setzen sollen."

Der von dieser Vereinbarung ausgeschlossene Berthold v. Bibra erließ an

den Herzog Wilhelm am 5. Nov. einen neuen Fehdebricf. Noch energischer
ging Bartholomäus zu Werke, indem er den Herzog Wilhelm und dessen
Amtleute, die Gebrüder ASmus und Wilhelm und deren Vetter Heinzen
v. Eberstein und deren Diener, auch noch andere wegen der Städte Koburg,

Königsherg, Hildburghauscn und Eisfeld vor das westphälische Gericht
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(die freien Stühle zu Waltdorf und der freien Grafschaft Dortmund) vorlud
und dabei als Beschwerdcpunkt eine vom Herzoge nicht innegehaltene Schuld¬
verschreibung, mehrfache zu Gleich erwiesen verübte Räubereien, Mord und

Brand, endlich den Verlust seines Schlosses Reurieth bezeichnete (f. die Reichs¬
freiherrn v. Bibra, S. 195 und meine Nachtr'. v. 1879. S. 98 ff.).

Da nun die vor Gericht Geladenen nicht „sämtlich und mit einander an
solch gefordert und geladene Stet nach Nothdnrft zu verantworten nicht kommen

konnten und mochten", so ließen sie durch Burckhard Scheust zu Tutenberg,
Asmus v. Eberstein und noch einige Räthe der oben aufgeführten Städte am

IS. Nov. 1453 von des Bischofs Anton zu Bamberg Amtmann zu Lichten¬
fels Georg Trnchseß Hansen Rotharten, Richter zu Nnmburg, und Hansen
Bering er, Schösser zu Luchtcnburg, zu ihren Bevollmächtigten dergestalt be¬
stellen, „daß sie beide oder iglicher insonderheit sollen ganze volle Macht haben
an den Sachen, als uns Bartholomeus v. Bibra hat fürgenommen vor den
freien Stühlen zu Dortmünden, Waltdorf, Bintheim und welche Stühle
er darein zeuht, uns vor den genannten Stühlen und auch vor allen den
Stühlen, die in Westphalcn und in den Landen sein, zu verantworten, zu appel-
lircn, Ihn und die Seinen wiederum zu fordern".

Der ebenfalls vorgeladene Herzog Wilhelm, welcher die westph. Gerichts¬
barkeit in seinen Landen bereits 1446 verboten hatte, legte bei dem Stadtgerichte
des Bischofs Anton 14. Nov. 1453 Berufung und bei dem Kaiser Friedrich
Beschwerde gegen Bartholomäus v. Bibra und die Freigrafen ein. Darauf er¬

ließ der Kaiser 4. April 1454 ein Schreiben 1) an die Freigrafen, worin es
heißt: „Darum so gebieten wir uch allen obgenannten Freigrafen samt und
uwer jeden insnnderheit von Römischer Kaiserlicher Macht rc., daß ihr solch
Ladung und Prozeß w. unverzogenlich ?c. abthut und die Kläger um ihre
Sprüche, Ehren und Recht vor Uns von demselben unsim Oheim (Herzog
Wilhelm) und den Seinen zu nehmen wisend"; 2) an Bartholomäus: „Darum so
gebieten wir dir, daß du solch Ladung und Prozeß unverzogenlich fallen lassest
und dich Ehren und Rechtens vor Uns benügcn lassest". Wenn er dies nicht
thue, so lade er ihn auf den 85. Tag nach Empfang des Briefs zur Verant¬

wortung zu sich vor (vgl. meine Nachtr. v. 1879, S. 100 ff.).
1456 hat „Erasmus von Eberstein dem Rath zu Nürnberg abgeklagt,

ungeachtet er von Herzog Wilhelm zu Sachsen angewiesen worden, was er zu
ihnen zu sprechen hätte, solches rechtlich auszuführen. Er ist in ein Dorf, Kost
genannt, so Endres Haller's Erben zugehört, gewaltthätig eingefallen mit 40
Pferden, hat fünf Mann gefangen genommen und alles Vieh hinweg getrieben;
und als ein Weib um ihre Kühe gebeten, sie auf den Tod schlagen lassen.
Der Rath zu Nürnberg hat Wilhelm Löffelholz dieser Fehd halben an den
Bischof zu Würzburg abgefertiget, dieselbe ist aber endlich durch Herzog
Wilhelm zu Sachsen vertragen worden bei Markgraf Albrecht's Beilager mit

seiner andern Gemahel Anna, Friedrich Kurfürsten zu Sachsen Tochter, welches
gehalten worden zu Onolzbach den 13. Nov. 1458. Dem haben von des
Raths zu Nürnberg wegen beigewohnt Niklas Muffel und Hans Koler,
und weil Sebald Tetzel in dieser Fehd des v. Eberstein Diener gewest, ist er auch

ans Sorgen gelassen worden" (2. Folge, S. 106).
Im Juli 1456 hatte Asmus von Eberstein das Erzstift Mainz mit Brand

und Raub hart bedrängt. Weil der gemeine Mann der Meinung war, Eber-

stein's Fehde sei das Werk des Bischofs Johann von Würzburg gewesen,
den der Erzbischof Dietrich von Mainz in seinem Briefe Suffragan (welches
Wort man gewöhnlich spöttischer Weise mit Fladenweiher übersetzte) genannt,
wogegen ihm Johann wiederum den Titel Erzbischof nicht gegeben habe,

so entstand das Sprichwort: Der Erzbischof habe Bischof Johann nach Mainz
gerufen, um die Fladen zu weihen; dieser habe dieselben nicht nur geweiht,

sondern auch gebacken, aber so hart verbrannt, daß der Gestank sich den Main
und Rhein entlang verbreitet hätte,

IS
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Markgraf Albrccht von Brandenburg legte 12. Aug. 1457 die Fehde und

Zwietracht bei, welche zwischen Asmus v. Eberstein einerseits und der Stadt
Rothenburg a. d. Tauber andererseits obgewaltet und 17. Nov. 1459 legte

derselbe die Zwietracht bei, welche zwischen Endres Zollner zu Rymbach
einerseits und Asmns v. Eberstein andererseits obgewaltet hatte. — 2. Folge
S. 106 u. 107.

Als die bambergischen Vasallen Konz v. Anfseß, Konz v. Streitberg und

Lamprecht v. Seckendorf in ihrer Fehde mit Heinrich v. Lichtcnstein bei einem

Überfalle des Schlosses Hohenstein das kobnrgische Gebiet verletzt, verlangte
Herzog Wilhelm von dem Bischöfe, als Lehnsherrn der Beschädigcr, Genug-
thnung; und als diese nicht schnell genug erfolgte, fiel der Herzog in das Bain-
bergischc ein und verheerte die Gegend um Staffelstein (1467). Bischof Rudolf
von Würzbnrg vermittelte Frieden, gemäß welchem der Bischof von Bamberg
an Asmus v. Eberstein 5400 Gulden zu erlegen hatte (4. Folge, S. 86).

Im Spätherbst des Jahres 1474 zog Asmns v. Ebcrstein mit den Truppen

des Herzogs Wilhelm gegen Karl den Kühnen von Burgund. Die Berichte des
Asmns an den Herzog sind in Weimar erst >859 aufgefunden worden und
finden sich abgedruckt in meiner Geschichte, S. 575—600.

Peter auf Marktstcinach,
1451 noch unmündig, ff 1488 (Ritter Gerlach's jüngster Sohn), kursächs. Mar¬
schall und Amtmann, 1480 bis 1482 zu Külshcim, dann zu Gamburg
an der Tauber (nordöstl. von Külshcim gelegen), verm. mit Margaretha

(1490 Witwe, wicdcrvcrm. mit 5i. vom Stein), des Hermann v. Sauns¬
heim Schwester.

Peter war nach seines Bruders Asmus Tode alleiniger Besitzer des
Schlosses Marktsteinach. Während der Fehde des Christoph Fuchs von

Bimbach mit dem Bischöfe Georg v. Schanmbcrg zu Bamberg (vgl. Nachtr v.
1883. S. 84 ff.) bemächtigte sich 1464 genannter Christoh und dessen Schwager
Peter v. Ebcrstein desjenigen Theiles des Dorfes Marktsteinach, welchen
des Bischofs Georg Vettern Eberhard und Heinrich v. Schaumberg innc
hatten. Und als 30. Juli 1465 Heinrich Fuchs zu Walpurg in der Stadt
Ebern Apellation gegen das Verfahren des Bischofs Georg an d. h. Vater

Paul II. einlegte, bezeugte dies auch Peter v. Ebcrstein.
Am 28. Febr. 1479 schrieb Peter dem Herzog Albrecht von Sachsen,

nachdem sein Bruder Asmns, der mit ihm, dem Herzoge, auf dem kaiserlichen
Zuge (1474--75 gegen Karl von Burgund) au dem Rheine gewesen, nach der
Heimkehr von dem Herzoge in Weimar geschieden sei, habe letzterer demselben
einen Hengst zu geben zugesagt, den ihm sein Bruder auf dem Totenbette
beschieden habe, und bittet, ihn mit einem solchen Pferde zu begaben. Unterm
9. März erwidert aber der Herzog: „Also ist Uns wohl eindenke, daß der gemcldt
Asman v. Ebcrstein, Dein Bruder seliger, bei Uns am Rheine gcwest, auch mit
Uns gegen Whmar geritten, aber Wir haben davon kein Wissen, daß Wir ihm
cinichcn Hengst adir Pferd zugesagt hätten" (Uli. ist wahrscheinlich bei der nach
beendigtem Feldzuge veranstalteten Festlichkeit geschehen, bei welcher der Wein

gewiß, nicht gespart worden).Über den getheilten Besitz von Külshcim, wo Peter Amtmann war,
hatten sich Irrungen und Zwietracht zwischen dem ErzbischofeDietrich von Mainz
und dem Grafen Johann v. Wertheim erhoben. Der Pfalzgraf Philipp bei
Rhein brachte 24. Juli 1480 eine Einigung zwischen den Streitenden dahin zu¬
stande, daß bis zum Austrage der Sache Külshcim dem Kurfürsten Ernst
und Herzoge Albrecht übergeben werde.

Peter wurde beschuldigt, in seinem Amte im Namen des Erzbischofs etliche
Gebote gethan zu haben, die dem Grafen Johann beschwerten, weshalb er sich
bei den Herzögen in einem ausführlichen Berichte vom 31. Januar 1482 (Gesch.
603. Nr. 495) rechtfertigte.
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Nachdem der Streit zwischen Mainz und Wertheim zu Gunsten des Erz-
bischofs entschieden worden war, ertheiltcn 17. März 1482 Kurfürst Ernst und
dessen Bruder Albrccht dem Peter v. Eberstein den Befehl, Schloß und Stadt

Külshcim, vom Grafen Johann zu Wertheim ihnen zu getreuer Hand zu¬
gestellt, an das Erzstift Mainz abzutreten: „Demnach so heißen und befehlen
Wir Dir hiermit ernstlich und vollkommenlich, daß Du auf Gesinnen Unsers
Herrn und Freunds von Mentz Kulsheim, Schloß und Stadt mit allen Herrlich¬
keiten, Nutzen und Anhängen unverzogenlich eingebest und abtretest, auch die
Burg und Inwohner und ander bei den Eiden und Pflichten, domit sie lins
gewandt sein, heißt und gebietest, Unserm Herrn und Freunde von Mentz oder

seinen liebe Anwälten zu huldigen globen, schwören und zu gewartcn" (Nachtr.
v. 1878. S. 12. Nr. 24). Nachdem nun auch die Herzöge die Külsheimer aller
Pflicht und der ihnen geleisteten Gelübde und Eide ledig und los gesagt hatten,
wurde Peter Amtmann in Gamburg.

Am 26. Juli 1485 verkaufte Peter einige Renten aus seinen Gefällen zu
Bergtheim und Geldcrshcim an seinen Schwager, den Ritter Eberhard v.
Grumbach zu Rimberg bezw. an die Schweinfurter Bürger Jörg Grummat
und Hans Beyer.

Wie oben näher angegeben, hatte der Bischof Johann v. Egloffstein im
Jahre 1497 dem Hermann v. Eberstein das Schloß Steinach ganz mit dem
Gerichte halb, den Hof zu Beyern, die Zehnten zu Abcrsfeld und Wald¬

sachsen, des Hohenholzes, einen Hof und '/z des Zehnten zu Gochsheim,
die Hälfte des Zehnten zu Ellerbach, 2 Höfe und 7 Güter zu Schonungen,
4 Güter zu Geldersheim, einen Hof zu Werde und den bei dem Oberthore
zu Ebenhausen gelegenen Hof zu Mannlehn geliehen und dabei Hermann's
Brüder: Eberhard, Mangold, Karl, Peter und Gerlach „zu ihm in
sembliche Lehnsstückc gesatzt". Darauf hatte Bischof Johann v. Brunn 10.

Sept. 1412 dem genannten v. Eberstein einen Lehnbrief gleichen Inhalts er-
thcilt. Nach Hermann's söhnelosem Absterben waren die obenaufgeführten
Lchngüter zuerst auf sämtliche überlebende 5 Brüder und dann auf Ritter
Gerlach und dessen Söhne Asmus und Wilhelm, auch auf Loreuzcn und
Heinzen, Karl's seligen Söhne, gekommen, welche damit von dem Bischöfe
Gottfried v. Limburg 1451 beliehen worden waren.

Nach Asmus' 1478 erfolgtem Tode erklärte nun Peter v. Eberstein dem
Bischöfe Rudolf, daß das Schloß Marktsteinach und die dazu gehörigen
Lehnstücke ihm nunmehr allein zustünden, worauf er auch 29. Aug. 1478 von
dem Bischöfe Rudolf mit diesen Gütern beliehen wurde. Und da Peter da¬
mals noch keine männlichen Erben hatte, so nahm er mit des Bischofs Genehmi¬
gung zu Mitbelehnten an Lorenzen und Heinzen v. Eberstein, seine Vettern.

Peter v. Eberstein, „der erste Hauswirth" der Margarethe geb. v. Sauns¬
heim, hatte sich durch den zwischen ihnen beiden abgeschlossenen Ehevertrag
verpflichtet, seiner Frau für ihre zugebrachten 600 Gulden Zugeld, 600 Gulden
Gegengeld und 200 Gulden Morgengabe, zusammen 1400 Gulden rhu., eine
solche Sicherheit zu verschaffen, daß sie von je 10 Gulden I Gulden Nutzung
haben möchte, und hatte sie demgemäß mit diesen 1400 Gulden mit Lehnskon¬
sense des Bischofs Rudolf auf das Schloß Marktsteinach nebst allen Zuge¬
hörungen verwiesen und ihr diese Güter verschrieben und vermacht.

Am 14. April 1486 hatte Peter v. Eberstein zu Marktsteinach, Amtmann
zu Gamburg, von Karl Zollner zu Jpthausen 180 Gulden geborgt, die er am
nächstfolgenden St. Peterstage Kathedra genannt je nach Belieben zu Königs¬
hofen, Neustadt oder Schweinfurt hatte zurückzahlen wollen und wofür er Hansen
Truchseß zu Sternberg und Hansen zu Fraß zu Bürgen bestellt hatte. Peter
starb aber 1488, ohne vorher seine Schuld an Zollner berichtigt zu haben, mit
Hinterlassung seiner Witwe und einer Tochter.

Am 24. Mai 1495 versprach Karl Zollner zu Königshofen dem Hans
Truchseß zu Sternbcrg, welcher sich gegen ihn für Peter v. Eberstein seligen

18*



wegen 90 Gulden Hauptgeld zu seinem Theile verbürgt hatte, eine Quittung
über das Geld auszustellen, das ihm für denselben Hans zu Fraß zu Althausen

und Härtung Truchseß zu Steruberg in 2 Posten zu 50 bzlv. 40 Gulden be¬
zahlt hatten.

Am 29. Juni 1497 erschienen vor dem Landrichter des Herzogthums

Franken Jorg v. Giech, Domherrn zu Würzburg, Hans Truchseß zu Steruberg
und Hans zu Fraß zu Althausen und klagten durch Fürsprecher „zu und nach
allen Gütern und Habe, die Peter v. Eberstein seliger gehabt und hinterlassen",
und besonders auch „zu allen, das Margareth, seine Witwe, geb. v. Sarms¬
heim, und Erben desselben Guts eingenommen, und was sie sämtlich und son¬
derlich auch hätten in und an den Schloßhöfcn und Marken zu Marktstcinach,

dem Hofe zu Beyern und sonst im Hcrzogthumc Franken, es seien Erbeigcn,
Lehen, Schuld, Kleinod, Baarschaft, Hausrath, Schloß, Dorf, Weiler, Häuser,
.Höfe, Äcker, Wiesen, Weingärten, Zehent, Rent, Fälle, Leut, Gut, Hölzer, Wasser,
Wonne, Weid, Fahrende und Liegcnds, — weil sie, die Kläger, für Peter
v. Eberstein Bürge worden gegen Karl Zollner zu Jpthausen für 180 Gulden,
und baten um Schadloshaltnng wegen dieser übernommenen Bürgschaft durch

Peter's Verlassenschaft.Johann vom Lande, der Kurator der Margaretha geb. v. Saunsheim, hatte
behauptet, daß diese weder die Kläger zu bezahlen noch sie zu lcdigen oder sie
zu lösen schuldig sei, da bei ihrer Verheirathungverabredet worden, daß sie mit
keiner Schuld zu schaffen haben solle; da sie nun auch „beweist wäre und ihr
Bekenntnisvon dem Lehnherrnhätte, wäre sie aus mütterlicher Treu schuldig,
ihre Tochter, die noch unbevormundctund unbcweist wäre, zu versehen in
Hoffnung, ihrem Kind zu Schaden nichts gerichtet werden solle, bis es bevoigt
und bevormundet sei." Dagegen brachten die Kläger vor, die Frau wüßte wohl,
daß Karl Zollner sie fast ohne Ruhe ließe, sie schelte und bezahlt sein wollte;
ihre Ladung wäre derselben nach Gamburg verkündet, und sie könnten des
Kurators Vorgeben nicht gelten lassen.

„Demnach fragte der Landrichter die Ritter, die damals Recht vor ihm
sprachen. Die Aheilten nach allem Fürbringen durch den Mehrentheil nf ihre
Eide, daß solch abgerührt Klag der obgenanntenWitwe an ihr BeWeisung und
Bekenntnisbillig unschädlich sei."

Am 27. Juli 1497 erklärte Jorg v. Ostheim,Ritter, da ihm von Land¬
gerichtswegen geboten worden, Hansen Truchseß und Hansen zu Fraß auf
alle von Peter von Eberstein hinterlassene Habe und Güter und besonders auch
auf das, was Peters Witwe in den Schloßyöfen,Dörfern und Marken zu
Marktsteinach, dem Hofe zu Beyern und sonst im Herzogthume Franken
habe, jedoch der Frau an ihrem Witthum unschädlich, einzuweisen, er, solchem
Gebot nach, Hansen Truchseß zu Sternberg in alle diese Güter und Habe ein¬
gesetzt und ihm die unterthänig gemacht habe.

Nach Peter's Tode war, wie schon erwähnt, dessen Witwe in den Besitz
und Genuß des ganzen Schlosses und des halben Gerichts zu Mark¬

steinach gekommen. Nachdem dieselbe sich jedoch wieder mit einem Herrn vom
Stein vcrheirathet, hatte sie 3. Mai 1490 ihre Gerechtigkeit, Zugeld, Gegen¬
geld und Morgengabe und jährliche Nutzung daraus für 1400 Gulden ihrem
Vetter Moritz v. Thüngen zum Reußenberge cedirt, der sich aber hatte ver¬
pflichten müssen, Peter's Lehnserben (Heinrich's v. Eberstcin Söhnen: Hans,

Simon. Karl und Philipp auf Flurstedt) den Vor- und Wiederkauf des
gedachten Schlosses nebst Zubehör zu gestatten. Moritz v. Thüngen sollte diese
Güter „besitzen, nutzen und messen bis an die Stund und Zeit, darinnen

meins Junkherrn seligen gelassen Erben in solicher Vermuge und Willen
wären, das gedacht Schloß wieder an sie lösen und kaufen". Siegler: der
Witwe Bruder Hermann v. Saunsheim und ihr Vetter Wilhelm Fuchs.

Moritz v. Thüngen verkauft? 1496 das Schloß Markt st ein ach und das
halbe Gericht daselbst an Melchior Sützel von Mergenthcim, und dieser wieder



im Jahre 1500 an das Stift Wttrzburg, jedoch unbeschadet der Ansprüche der
Witwe nnd der Lehns erben Peter's v. Eberstein.

Auf Erfordern des Bischofs Lorenz stellte Margaretha >4. Febr. 1500
einen Vcrzichtbrief ans das Schloß Marktstcinach aus nnd machte sich ver¬
bindlich, im FM ihr Vetter Thun gen, dessen Erben oder derjenige, dem er

solche Gerechtigkeit zuwenden würde, dieser 1400 Gulden wegen ganz oder zum
Theil in Anspruch genommen würde, diese vertreten und ganz schadlos halten
zu wollen. Siegler: Hans Schenk, Ritter, nnd Hermann v. Saunshcim,
Bruder und Kurator der Margaretha verwitwet gewesenen v. Eberstein.

Hiernach zog Bischof Lorenz das Schloß Marktstcinach nebst allen Zu-
behörnngcn als heimgcfallcnes Lehn ein, da Lorenz v. Eberstein 1. Dez.
1480 ohne männliche Nachkommen gestorben war und Hcinrich's v. Eberstein
Söhne: Hans, Simon nnd Philipp (ihr Bruder Karl war 1496 gestorben)
sich nicht zur rechten Zeit bei dem würzbnrgischen Lchenhofc zu diesen Lehen
gemeldet hatten.

Peter's Tochter:

ilrsnla, 1497 noch unmündig, Venn, mit Wolf v. der Tann, Beide Eheleute

verkauften 26. April 1521 für 50 fl. rhn. dem Dechant und dem Kapitel

des vor der Würzburger Stadtmauer gelegenen Stifts St. Johannes zu Hang
den Theil ihrer Besitzungen zu Rottcndorf, den sie von Hermann v. Seyns-
heim geerbt (Gesch. 272. Nr. 158).

Karl zu Marktsteiuach,
1398 mündig, st 1449 (der 4. Sohn des 1394 st Eberhard von Eberstein),
gräfl. henncbergischer Rath, verm. I) mit dl (st vor 1430), des Jring Zollner
v. Rothenstein nnd der Sophia geb. v. Grumbach Tochter (Biedermann, K.
Steigerwald. Tab. 214); II) mit Margaretha, des Ritters Karl Truchseß
v. Weyhausen Tochter (Gesch. 621 n. 617).

Bei der brüderlichen Theilung erhielt Karl u. a. die Hälfte des Schlosses
Marktsteinach und war Mitbesitzer der Eberstein'schcn Güter zu Hof-Bieber
(1404), Klein-Sassen, Gerhards, Langenberg, Laugen-Bieber nnd
zu der Breite (1405), des vom Stifte Mainz lehnrührigen Hofes zu Sund¬
heim an der Rhön (1413), der Güter zu Burglaner, Nicderlauer,
Wittichhansen (1419) und des Schlosses Auersberg (1419).

Seine erste Jüan besaß die Hälfte des Schlosses zu Burglauer. Nach
ihrem Tode verkaufte Karl 8. April 1430 „seinen halben Antheil" an tem ge¬
nannten Schlosse mit allen den Rechten und Zubehörungen, wie „das ihm von
seinem Weibe seligen worden und gegeben ist", für 1000 fl. rhn. an die
Gebrüder Anton und Hans v. Brunn.

1414 kaufte er von Eberhard Fuchs von Schweinshanpten >/z des Zehnten
zu Greusingshauscn und Beyern für 100 fl.

Von Hans v. Abersfeld hatte Karl die Kemnate nebst Banmgarten zu
A bersfeld und einen Hof daselbst 1442 pfandweise inne. Hier stand ihm aber
auch außer 10 Artäckern noch die Hälfte des Zehnten zu, welche er seinen
Schwägern Jorg, Kunz, Hans und Jorg Zollner, die sich für ihn nnd seine
Frau Margaretha gegen seinen Schwiegervater Herrn Karl Truchseß
wegen 440 Gulden verbürgt hatten, am 26. Mai 1443 als Pfand einsetzte.

Am 8, Juli 1443 verkauften Karl und Margaretha, Eheleute, ihr
Vi ertel des Zehnten zu Ellerbach an ihren Schwager Balthasar v. Wcnkheim
für 300 fl. rhn., und am 24. April 1444 verpfändete er >/z Zehnt zu
Waldsachsen und '/^ Zehnt zu Greusingshauscn dem Kunz Zollner
für 110 fl.

Am 24. Febr. 1445 verkauften Karle v. Eberstein zu Marktsteinach
und Margaretha, seine eheliche Wirthin, mit Rath ihrer Vettern ihren Theil

des Zehnten zu Abersfeld im Dorfe und im Felde, es sei Getreide, Heu,



Kraut, Rüben, Hühner, Gänse, Kälber oder Schwein, — und seine, Karl'S,
Artäckcr, gelegen am Stöckich hinter der Burg im Flur daselbst, dem Ritter

Herrn Eberharden v. Schaumberg, ihrem lieben Oheime, und Hcinzen,

dessen Sohne, für 300 Gulden rhu. mit dem Vorbehalte, daß sie, die Verkäufer,
ermächtigt sein sollen, innerhalb der nächsten 6 Jahre diesen Zehnten alle Jahre
an jedem St. Peterstage Kathedra genannt wieder einzulösen, wenn sie 2
Monate vorher die Lösung den Käufern zugeschrieben haben. Nach Belieben
der letzteren wollen sie in diesem Falle das Einlösungsgeld in Königsberg,

Zeil, Haßfurt rster Schweinfurt abführen.
Siegler: Karle v. Eberstein für sich und seine Frau Margaretha und

die zu Bürgen bestellten Jorge Zollner zu Birkenfeld und AsmuS v. Ebcr-
stein, welche letztere beide nach erhaltener Mahnung in ein offen Wirthshaus
der oben genannten Städte jeder mit einem Knechte und leistbaren Pferde ein¬

ziehen und da so lange halten und leisten sollen, bis alle in dem Kaufvertrage
festgesetzten Bedingungen von Seiten der v. Eberstein erfüllt worden, sind.

Die Urkunde lautet nach der von mir genommenen Abschrift des Originals,
welches ich am 19. Nov. I8S3 in Sachse's Kunstauktion zu Berlin (Nr. 141
des Katalogs) erstanden habe:

Erster ünuffbrirff uon Enrol von Eherstei» uinb ein Thcil am Zchcndt zn Aberhfeldt
und dir Eckher am Stockarh, hat Herr Ehrrhnrdt von Srhnnmhrriz uwli
Ncinischr guldtc» rrkanfft. Vnno 1445.
Ich karte von Ebersteyn zu margksteynach bekenne für mich margrethen

nihil eliche Wirtin vnd alle vnser erben vnd erbnemen mit dysem offen bryffe vud
thün künt allen den, die jn sehen, hören adir lesen, daz wir mit wolbcdachtcm müthc,
gutem vorrad vnd mit frcyem willen mit rad vnser vettern verkaufst vnd zu cynem
rechten ewigen getotten kaufst geben haben vnd geben jn crafft vnd macht dyß bryfs
unfern teyl tzehendes zu Abcrsvelt jn darfst vnd in selbe, es sei getreyde,hell,
crüt, rübcn, Himer, gense, kclber adir Swin, vnd mit namen myn ardecker gelegen
am stockich hinder der bürge jm flür do selbst, besucht, vnd onbcsucht, nichts dar an
ußgenomcn, als wir den bisher innegehabt vnd hcrbracht haben ongucrde, dem
gestrengen und vesten Rytter Hern Eb erhärten von schau wen bürg, Heynczen
sincm sone vnd jrn erben, vnszerm lieben Oheym, vmb dryhundert gülden Rinischer
lands werunge, gut am golde vnd ain slagc vnd swer genunck an rechtem gewicht,
Der yeczunt genanten suma gülden wir aller gancze vnd gar beczalt worden sin vnd
nßgericht an vnßcrn schaden von dem obgenanten Hern Eberharten vnd allen sin
erben ongeuerde, vnd sagen sie vnd alle ir erben der guid, ledig vnd laß mit dysem
offen bryffe für vns vnd alle vnsere erben adir erbnemen vnd seczen sie des czehcndes
jn stille nüczliche lehens gewcrde als dann lehens recht ist, Also ab jn von jemant
keyn ansprach, jnrede adir jnfellc gescheen des wollen wir sie entwcrcn vnd verant¬
worten mit recht als recht ist »ach des lands gcwonheyd vnd recht ongeuerde. Auch
sollen vnd wollen wir obgcschribenverknüffer vnd alle vnßere erben und erbnemen
noch nymant von vnßern wegen nymermer keyn ansprach noch vorderunge haben
noch gewynnen nach dem obgnanteurzehenden nllczen vnd nisten zngehorungenmit
gericht ader ongcricht geystlich adir werntlich wan als hir uachgeschriben stet an
alles geuerde. Vnd gereden vnd globen auch alles, daz von vns an dysem bryffe
geschryben stet, mit guten warn trewen stet, vest vnd onuerbruchlichen zu Halden on
alles gencrde vnd on argelist vnd on allen jntrag. Auch gereden wir den obgenanten
kcnffern solchen obgenanten czehendcn zu weren, jn lehcn zu seczen onucrseczt vnd on-
uerkomertanderswo vnd auch zu ledigen von allen anspruchen vnd hinderuißc on jre
schaden ongeuerde. Auch so haben vns die obgenanten keüffer sollich fruntschafft,
gnnst und lybe gethan, daz wir macht haben, Sechs gancz jar »est nach ehnander
nach dato dyst bryffes alle jar den obgenantenczehendenwieder zu losen vmb die
obgenanten dryhundert gülden off eyn yedcn sank Peters dag kathedra genant. Vnd
wan wir dann den also losen wollen, So sollen wir jn vor dem vorgenanten saut
peters dag czwen monet losunge vor zu schryben die zu geben zu konsperck, czyl,
hasfurtadirSwiufurt, wo sie die am liebsten ncmen wollen ongeuerde. Auch ob wir
j» losunge zu schryben und dar nach sümigk dar an worden, was dan die obgenanten
keüffer des schaden nemen, es wer zu cristcn, zu judcn ader süst wie sich der schade
mccht ader hyß, do für woltcn wir obgeuantcn verkeüffer behafft sin vnd ußrichtnnge
thün vnd jrn Stechten Worten dar vmb gleubcn on notrccht ongeuerde. Wer aber
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fach, daz wir den ofstgenantcnczchcndenjn den obgenanten ses jarn nicht losten als
obgcschnben stet, So hat der mcrgenant her Eberhards Heyncz sein sone vnd alle
ir erben forder vollemacht, den czehendenzn nerkenffenzn tode ader zu uerseczen
ader den zu kercn ader zu wenden nach jrem aller besten nücze ader willen on jntrag
vnscr vnd aller unser erben und erbnemen ongeuerde. Auch ob daz wer, daz aller
obgcschryben Punkt vnd artykel von vns obgenanten nerkenffern cyner ader wer nicht
geHalden ader volfürt ivordcn, So haben wir den obgenanten keüffern zu guten bürgen
geseczt die hier nachgeschryben stcn, die sie dann macht haben zu inancn in der obge¬
nanten stet cyne jn cyns offen wirtzhnß, dar jn sie dan von den obgenanten keüffern
vnd jrn erben gemant werden mit der ersten ircr manunge jr ycklicher jnczyhen mit
eyncm knecht und leystbarcnpferdt vnd do halten vnd leysten als lange vnd als vil
bys die obgenanten pünkt vnd artykel alle vnd ygklicher besundernvolfurt vnd vol-
pracht würde ongeuerde. Auch ob daz were, daz dyser bürgen eyner ader mer ab¬
ginge von dyster bnrgschafft, es were von todcs wegen, do aot lange für sie, ader
bürgenrechtzu thnn nicht uermocht,So hetten sie macht, die andern blybcndenbürgen
zn manen also lange bys die Vollungs der bürgschafft geschcc jn eynem manct nach
der ersten jrer manunge ongeuerde. Gcsche des nicht vnd Wörde nerczug dar jnnc,
So mochten die obgenanten kcüffcr sie vnd jgklichen jn sunderheyd, pfenden vnd an-
gryffcn vnd sollen daran nicht gethan haben, dar vmb sie antwort geben noch püssen
soltcn onguerde. Auch ab daz were daz die hernachgcschriben bürgen gemant worden
zu leysten von den obgenanten keüffern, So sollen sie der leystunge keyner off den
andern sin mitbürgcn ob der nicht halten wolt nerczyhen jn keyne wysc ongeuerde.
Vnd wir gcrcden auch mit guten waren trewen für vns vnd alle vnser erben, alle ob¬
gcschryben pünkt, stuck vnd artikcl, die von vns an dysem bryffe geschrybcn sten, Ware,
stete veste vnd onucrbruchlichen zu halten ongeuerde. Wir geredcn aüch für vns vnd
alle vnsere erben, die hirnachgeschrybcnbürgen von dyser bürgschafft gutlichen zu ent¬
ledigen vnd zu losen on cyde, on notrccht vnd on allen iren vnd jrer erbest schaden
vnd jrn Worten vmb bnrgschafft vnd scheden, ab sie der icht ncmen ader genomen
hetten, genczlichc zn gleuben on Widerrede ongenerde. So bekcnen wir hirnach-
gcschryben bürgen geyn allermcnlichenjn dysem bryffe, daz wir recht willig onuer-
scheydelichcnbürgen Ivorden sin geyn dem gestrengen,vesten Hern Eberharden von
schaüwenbürg Rytter vnd Heinczen sym sone vnd allen irn erben vnd gereden
vnd globen niit guten waren trewen an eyns rechteir eyds stat, alles daz zü halten,
getrenwelichcn zn volfüren, daz von vns jn dysem bryffe geschryben stet an Widerrede,
wann, wie offt vnd dicke wir sin ermant werden vnd zu schulden kompt ongeuerde.
Aller obgcschrybencr pünckt, stuck vnd artikel Ware, stet, vcst zn halten hau ich obge-
nantcr karlc von Ebersteyn zu bckentniß myn eygcn jngesigel für mich margrethen
myn eliche Wirtin vnd alle unsere erben vnd erbnemen vnden an dysen bryff gehangen.
Vnd zu mer sicherlich!) so haben wir Hirnach geschryben bürgen Unser ygklicher sin
cygen jngesigelby des obgenanten karls von ebersteyn jngesigel gehangen. So
sint wir dyz die bürgen, von den vorgeschrybcn stet, mit namcn Jorge zoller zu
birckcnfclt, Asmus von Ebersteyn. Datum nno clm. m" eooo» xlv» jar off sant
Mathias abent.

Am 29. Juni 1446 wurde Karl mit seinem Hofe zu Bayern und seinen
Besitzungen zn Schonungen vom Stifte Würzburg beliehen. An diesem Tage
wurde von dem Bischöfe Gottfried auch das Lehnsvermächtnis Karl's an dessen
Frau Margaretha von 400 Gulden rhn., welche letzterer auf den Hof zu
Bayern und die Güter zu Schonungen und Geldersheim verschrieben
waren, bestätigt.

Als Mitbürge kommt Karl vor am 16. Okt. 1419 für den Bischof Johann
zu Würzburg gegen Balthasar und Sigmund v. Thüngen, dann 25. April 1434
für die Grafen Wilhelm und Heinrich zn Henneberg gegen Anna v. Bibra und
deren Söhne und 9. Nov. 1434 für den Grafen Wilhelm zu Henneberg gegen
Hans v. Stetenberg (Nachtr. v. 1878. S. 12. Nr. 25 u. 26).

Am 18. Nov. 1436 verkaufte Else Fuchsin, des Peter Truchseß Witwe,
mit gutem Rathe Karl's v. Eberstein, Karl's Truchseß zu Stcrnberg und ihres
Bruders Georg Fuchs zu Schwcinshaupten,die ihrer Kinder Vormünderwaren,
'/^ des Schlosses zu Kühndorf (nämlich von dem halben Theile, den genannter
Peter und Georg Truchseß vom Ritter Karl Truchseß gekauft, die Hälfte)
und andere Güter für 1350 Gulden rhn. an den Grafen Georg zu Henneberg,



der bereits des genannten Schlosses von ihrem Schwager Georg Truchseß
erworben hatte (Nachtr. v. 1878. S. 12, Nr. 27).

Als Schiedsrichter stand Karl in hoher Achtung und wurde als solcher
nicht nur von seinen Standesgenossen, sondern auch von Herren und Fürsten
oft in Anspruch genommen.

Am 22. Juni 1432 bezeugte er den von den Rittern Karl Truchseß zu

Wildberg und Hans Voigt v. Salzburg über das Schloß und Dorf Kühndorf

errichteten Theilungsvcrtrag. — Die Original-Urkunde befindet sich im k. Staats¬
archive zu Magdeburg (Grafschaft Henneberg (1. 2. No. 10). Das sehr gedrückte
Siegel Karl's v. Eberstein hängt an.

Am 15. Januar 1435 entwarfen 21 Ausschußmitglieder der fränkischen
Ritt erschaft — darunter Karl v. Eberstein — einen neuen Regiernngsplan des
Stifts Würzburg und besiegelten den „runden Vertrag" über die Regierung
des Stifts (f. oben S. 220).

Am 25. Juni 1436 befand sich Karl unter den von dem Markgrafen

Friedrich von Brandenburg bestellten Sprnchmännern in den Irrungen zwischen
dem Bischöfe Johann zu Würzburg, den Kapitelsherrcn und allen Prälaten und

Pfaffen einerseits und dem Grafen Albrecht v. Wcrtheim, Domherrn und Pflegern
des Stifts Würzburg, den Grafen Johann, Michel und Jorg v. Wcrtheim und

etlichen Domherrn, darunter der Dechant Reinhard v. Masbach (vgl. oben S.
220 und Nachtr. v. 1879. S. 110).

Karl gehörte zu den Schiedsrichtern, welche am 10. Juni 1444 zu Schwein¬

furt dc^l Erbschaftsstreit zwischen dem Fürsten Heinrich und den Erben des
Fürsten Wilhelm v. Henneberg entschieden, und am 14. Sept. 1444 entschied
er zu Nürnberg mit andern über die von dem Grafen Heinrich zu Henncberg
an die Kinder seines verstorbenen Bruders Wilhelm erhobenen Erbansprüche an
die Grafschaft Henneberg.

Am 17. Januar 1445 einigten sich die Henneberger Grafen Georg an
einem und Wilhelm, Johannes und Berlt an dem andern Theile, ihre ererbten

gegenseitigen Gebrechen und Irrungen einem Austragsspruche ihrer „Heimlichen
und lieben Getreuen" Karln v. Ebirstein, Wilhelm Marschall zu Marisfeld,

Kaspern vom Stein zu Nordheim, Heinrichen vom Stein zuni Lebinstein, Hansen
Zollnern zu Birkenfeld und Otten v. Milze auheim zu geben.

Am 18. Juli 1445 bezeugte Karl mit andern, daß ihr zu Nürnberg
( 14. Sept. 1444) in Bezug auf den Streit des Grafen Heinrich zu Henneberg
mit dessen Neffen gethaner Spruch und Schied in den darüber ausgestellten
Urkunden genau wiedergegeben und enthalten, daher das Gerücht, es stimmten
Spruch und Urkunden nicht überein, unwahr sei (Nachtr. v. 1878. S. 12 n. 13.
Nr. 28, 29 u. 30.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat, wie schon oben angeführt, Karl 1449
seinen Tod gefunden in dem Städtekriege, in welchem auch seine Söhne Lorenz
(auf des Markgrafen Seite) und Heinrich (auf Herzogs Wilhelm von Sachsen
Seite) betheiligt waren.

Knrl 's Kinder: g) 1r. Ehe: 1. Lorenz, s. unten.

2. Gutta, Hofdame zu Ansbach, verm. 1453 mit Georg v. Wolfstein. Der
durch den Markgrafen Albrecht von Brandenburg 12. Aug. 1453 errichtete
Ehcvertrag wurde außer von dem Bräutigam Jörgen v. W. auch von dem
Oheim Gerlach v. E. und dem Bruder derselben Lorenz v. E. besiegelt.
Ihr Sohn Balthasar v. Wolfstein, Reiterhauptmann zu Ansbach, führte
wegen seiner Mutter Erbschaft 1521 bis 1529 Prozeß bei dem kaiserl.
Landgerichte gegen die Erben Lorenzens v. Eberstein (Gesch. 553).

3. Ludomilla, verm. mit . . . v. Thüna.
— b) 2r. Ehe: 4. Heinrich, s. unten.
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Loren) auf Marktstrinoch,

1450, ff 1. Dez. 1480 (Karl's v. Eberstein ältester Sohn), brcmdenburgischer
Aintmann und Roth zu Hoheneck,, (an der Aisch bei Jpsheim gelegen), verm.
mit Margaretha, Karl's des Altern v. Tann (an der Altmühl) und der
Marg. v. Dicmar Tochter. Lorenz war Mitglied des Schwanenordetts und sämt¬
liche Register haben die Notiz: „Der auch seinen Jahrtag zu der Gesellschaft
gestift". Als der Stifter des Schwanen-Ordens Friedrich II. (st 10. Febr. 1471,
begraben zu Kloster Heilbronn) von seinen Schwanenrittern zur Ruhestätte ge¬
leitet wurde, ging Lorenz vor dem Spieße her und sein Oheim Asmus trug
das Schwert.

Wir finden Lorenzen 1449 und 50 mit Markgraf Albrecht gegen Nürn¬
berg, 1460 bis 62 mit ihm gegen Bayern und 1473 und 74 mit ihm ans

dem burgundischcn Zuge (Gesch. 627 ff., 2. Folge 110 ff. und 3. Folge 86 ff.).
In dem bayerischen Kriege war Lorenz vielfach auf den Schlachtfeldern be¬
schäftigt; so heißt es in einer Schadenersatz-Rechnung, daß er 8 Pferde auf dem¬
selben verloren, darunter eins vor Gundelfingen, eins als er vor Kitzingen
lag w. w. Nach seinem Tode folgte seine Witwe Margaretha in der Amt¬

mannsstelle zu Hoheneck, welche ihr vom Kurfürsten auf so lange verliehen
wurde, als sie ihren Witwcnstuhl nicht verrücken würde. Sic hielt sich zur
Verwesung des Amtes „einen ehrbaren redlichen Knecht" (vgl. IN-. R. Graf

Stillfricd und S. Haenle, das Buch vom Schwanenorden, S. 141 und 2. Folge,
138). Im Chor der Ansbacher Stiftskirche befindet sich ein Totcnschild und
ein Steinbild zum Andenken des Ritters. Beide tragen die Inschrift: ^.nno
äomiui NMLÜ, voll im llXXX am Ib-eitaA naell Laoot starb
äsr säol vacl vsst I/orso? von Illisrstsin cksm Aot Ansäi^ vr»I darmlikr?iA
Ski." (s. Beigabe v. 1875, 78 nnd 83).

Am 28. Mai 1455 bekräftigt Lorenz durch Anhängung seines Siegels
den Verkauf von 5 st. ewige Gült an das Gotteshaus Unterbiebert Seitens

Johanns Engersheim zu Pergel und 1478 kommt er nebst Darias v. Heßberg
als Vormund Karl's v. Tann (des Thomas v. Tann a. d. Altemühl Sohn)
vor (2. Folge. 110 u. 138.) Am 24. März 1463 quittirte Lorenz dem
Markgrafen Albrecht von Brandenburg die Vergütung aller Schäden, „so er in
diesen Kriegsläuften an Pferden und Harnasch empfangen" hatte; am 31. Dez.
1463 stellte er einen Revers darüber aus, daß ihm Abt Eberhard auf dem
Münchberge das halbe Schloß Grassulz, das er von Hansen v. Thanne
gekauft, zu Mannlehn geliehen habe. — Am 8. Juni 1464 bekannten Konrad

v. Luchau nnd Lorenz v. Ebcrstein, daß ihnen Markgraf Albrecht das Schloß
Sachsen, den Zehnten zu Ober- und Nieder-Sachsen und eine Mühle zu
Sachsen zu Mannlehen geliehen habe.

Kurfürst Albrecht, der im Okt. 1471 nach den Marken gezogen war, ließ
1472 durch Sigmund v. Schwarzenberg, Heinrich v. Luchan und Lorenz v.
Eberstein die Befestigungen zu Ansbach, Neustadt an der Aisch und Wun-
siedel verstärken. Im April 1472 sandte der Kurfürst seinen Rüthen zu Ans¬
bach und seinem Hauptmanne auf dem Gebirge Heinrich v. Aufseß ein Ver¬
zeichnis derjenigen Personen, welche sich am 10. Juni bei ihm in der Mark
einfinden sollten, wenn er keinen Gegenbefehl geben würde. Von den Reisigen

unter dem Gebirg sollte außer Sebastian 0. Seckendorf nnd Heinz v. Lnchau
auch Lorenz v. Eberstein nach der Mark kommen.

In Betreff Lorenzens v. Eberstein findet sich ein die Rechtsverhältnisse
und Privilegien der fränkischen freien Ritterschaft, sowie der sich empor¬
arbeitenden fürstlichen Landeshoheit eine kennzeichnende Auslassung des Kur¬
fürsten Albrecht Achilles zu Brandenburg in seiner Antwort an seine Ansbachischen
Räthe <Z. <Z. Neuen-Angermünde, 24. Mai 1472 (4. Folge, 95 f.). Man sieht
hieraus, daß noch zu der Zeit Lorenzens v. Eberstein die Mitglieder der
freien Reichsritterschaft dadurch, daß sie in Fürstendienste traten, durchaus nicht



gewillt waren, ihre angeborene Reichsfreihcit und Unabhängigkeit, soweit ihre
Person, nicht der Fürstendienst in Betracht kam, aufzugeben. Vgl. auch hierzu
„Fehde Mangold's v. Eberstein", 2. Ausg. S. 3: Noch im Dez. versammelten
sich die fränkischen Ritter in Schweinfurt und erklärten: „sie seien freie
Franken, des Reichs von Adel, verpflichtet ihr Blut zu vergießen
auf den Kriegszügen, mit ihrer mannlichen Jugend des Kaisers
Krön und Scepter zu bewahren, nicht aber Auflagen zu zahlen, was

ihrer Freiheit zuwider laufe und eine unerhörte Neuerung sei."
Wie Albrecht Achilles persönlich zu Lorenz v. Ebcrstein stand und

was er auf ihn hielt, geht hervor aus seinem Schreiben an seine Näthc in
Ansbach ck. ä. Köln an der Spree, 21. Dez. 1472: „Lorenzen v. Eberstein
haben Wir vergönnet, den Heyden abzulösen. So wollen wir dem Heyden
wohl gönnen, daß er die Bürger von Nürnberg ablöst. Damit hat er ein
halben Theil, wie vor, und der Eberstein den andern; der ist Uns lieber,
do dann die Bürger von Nürnberg" (4. Folge. 97).

Die Schreiben Lorenzens und seiner Witwe Margaretha an den Rath
zu Wiudsheim aus den Jahren 1459 bis 1488 finden sich abgedruckt in meiner
Geschichte, S. 628 ff.

Lorenzens Töchter:

1. Ällllil, ff 1527, Venn. I) mit Paul v. Absberg auf Absberg und Dorn¬
hausen, Ritter und brandenb.-ansbach. Feldhauptmaun und Amtmann zu

Günzenhausen (ff vor 19. März 1504, war venu, in ir Ehe mit Lorenzens
v. Ebenstem Witwe Margaretha geb. v. Tann); II )mit Sigmund v. Lenters-

heim auf Neun-Muhr und Beroldsheim, brandenb.-ansb. Rath und Amt¬
mann zu Wassertrüdingen (ff 28. Okt. 1518, war Venn, in lr Ehe mit
Sibylla geb. v. Rechenberg); III) mit Friedrich Freiherrn v. Schwarzen¬
berg (wiederverm. in 2r Ehe mit Maria, des Grafen Georg II. v. Werthcim
Tochter).

2. Elisabeth, ff vor 1515, Venn, mit Konrad v. Künsberg, Ritter, Land¬
richter deS Stifts Bamberg und Hauptmann zu Cranach. Laut Stiftungs¬
briefs ihrer Testaments-Exekutoren von 1515 sollte ihr im Augustiner-
Kloster zu Kulmbach ein Jahrtag gehalten werden.

Beide Schwestern, wie auch ihre Mutter Margaretha, waren Mit¬
glieder des Schwanenordens. — Am 19. März 1504 stellten Konrad v. Küns¬
berg, Elisabeth geb. v. Ebcrstein, seine Hausfrau, und Anna geb. v. Eber-

steiu, Witwe Panl's v. Absberg, ihrem Schwager Wilhelm v. Seckendorf eine
Quittung über 1900 Gulden aus, welche ihnen laut Verschreibung zustand
(Gesch. 642, Nr. 539).

Heinrich,

ans Marktstriimch, Nornliurg und Flurstedt,

der zweite Sohn des 1449 ff Karl v. Eberstein auf Marktsteinach und der
Margaretha geb. Truchseß v. Wetzhausen Tochter. Bald nach seines Vaters
Tode trat Heinrich in die Dienste des Herzogs Wilhelm von Sachsen. Die
Veranlassung gab vielleicht der Bruderkrieg zwischen dem Kurfürsten Friedrich

und dessen Bruder, dem Herzoge Wilhelm, die sich in die väterlichen Lande
getheilt hatten, woraus nachmals sich Zwistigkcitcn entspannen, die, wenn auch
zuweilen vertragen und beigelegt, doch immer wieder von neuem durch einen
bösen Günstling Wilhelm's, den Apel V.Vitzthum, angeschürt wurden. Nach¬
dem ein 12. Mai 1447 abgeschlossener Vergleich unvollzogen geblieben war, kam
es zwischen den fürstlichen Brüdern zur Fehde, in welcher die Güter der Ge¬
brüder Apel, Bnsso und Bernhard v. Vitzthum im Koburgschen von den
kurfürstlichen Truppen arg verwüstet wurden. Erst 1451 kam der Herzog Wil¬

helm zu der Überzeugung, wie sehr ihn Apel und Bnsso V.Vitzthum getäuscht



— 283 —

hatten! cr erklärte Beide für Landcsverräther und kündigte ihnen im Dez. 1451
die Fehde an. Auf des Herzogs Seite standen Hermann v. Eberstein auf
Miihlfeld (s. S. 225), Heinrich und die Gebrüder Asmus und Wilhelm
v. Ebersteiu. Nach hartem Kampfe bemächtigte sich der Herzog Koburgs, welches
die Vitzthumc mit Hülfe böhmischer Bundesgenossen eingenommen hatten wieder,
und zwang den Apel zur Flucht.Wie bereits oben erwähnt, nahmen jedenfalls auch Karl und Heinrich
außer Lorenz, Gerlach, Asmus und Wilhelm v. Eberstein Theil an dem
Städtekriege. Ferner wohnte Heinrich den 1450 bon den v. Eberstein gegen
die Grafen v. Henneberg und das Stift Würzburg geführten Fehden bei (vgl.
Nachtr. o. 1883. S. 84).

Am 8. Juli 1450 stellte Heinrich v. Wechmar den Fürsten und Grafen
Wilhelm, Johannes und Berthold v. Henneberg einen Revers darüber aus,
daß sie ihm zur vollen Vergütung seines in ihren Kriegen mit denen
v. Eberstein erlittenen Schadens das Lehngut zu Haselbach, welches seither im
Besitze des Kunz Schrimpf gewesen, zu Mannlehn, den kleinen Zehnten
daselbst aber als freien Besitz überwiesen habe (Nachtr. v. 1873. S. IN.
Nr. 20).

Am 22. Dez. 1450 wurde durch Vermittelung des Bischofs Anton von

Bamberg und des Ritters Wilhelm v. Rechberg die Zwietracht, Forderung, Fehde
und Feindschaft beigelegt, die zwischen dem Bischöfe Gottfried zu Würzburg
eines- und Gerlachen v. Eberstein, Ritter, Erasem, Wilhelmen, Heinzen
und Lorenzen v. Eberstein, seinen Söhnen und Vettern, anderntheils bis dahin

wegen des Schlosses Marktsteinach obgewaltet, und wurde entschieden, daß
„alle Gefangenen, welcher Theil die dem andern abgefangen habe, ihrer Ge¬
fängnis unbeschwert auf alte Urfehde zu Stund ledig gesagt und gelassen werden",

auch alle unbezahlte Schätzung, Atzung, Brandschatzung, Verdingnus und unbe¬
zahlt Geld ganz ab und die dafür haftenden Bürgen lcdig sein sollten."

Die genannten fünf v. Eberstein sollten in dem nächsten Monate zu dem
Bischöfe von Würzburg in dessen Hof reiten und ihren Theil an dem Schlosse

Marktsteinach von ihm empfangen, darüber Lehnspflicht thun und sich gegen
ihn und sein Stift verschreiben, mit Lehnschaft und Öffnung zu geWarten
nach Inhalt der Briefe, die vormals von Gerlachen v. Eberstein, Ritter, und
dessen Brüdern darüber gegeben seien; und alsdann sollte der Bischof von

Würzburg ihnen ihren Antheil an dem genannten Schlosse nebst Zubehörungen
leihen und eingeben.

Etwa 14 Tage darauf, am 5. Januar 1451, empfingen auch Gerlach
v. Eberstein, Ritter, Asmus und Wilhelm, seine Söhne, Lorenz und Heinz,
Karels v. Eberstein seligen Söhne, das Schloß Marktsteinach, soviel sie

Antheil daran hatten, mit allem Zubehör in Würzburg von dem Bischöfe Gott¬
fried zu Lehn.

Dabei waren zugegen: Graf Jorg zu Wertheim, Reichart v. MaSbach,
Dcchant, Konrad v. der Kerc, Bnrckart Trnchscß, Domherr zu Würzburg, Jorg
Hohenloh, Doktor, Johann Montebaucr zum Deutschen Haus, Reinhard v. Bnttler,
zu St. Johannes zu Würzbnrg Kommenthur, Friedrich Eberhard Wolfskehln,
Jorg Fischle, Ritter, Linhard v. Sarmsheim, Engelhard v. Münster, Weiprecht
v. Crailsheim, Rüdiger Sutzcl, Peter Lamprccht und noch andere Würzburgische
Räthe und Diener.

Nachdem nun Heinrich seinen Antheil an Marktsteinach an seine in
Franken verbliebenen Vettern, die Gebrüder Asmus, Wilhelm und den nun¬

mehr lehnsmündig gewordenen Peter abgetreten hatte, machte er sich in dem
nördlich von Jena gelegenen Dorn bürg an der Saale und in dem bei Apolda

gelegenen Flurstedt seßhaft. Mit Heinrich, „dessen Linie allein noch bis
auf diesen Tag fortblüht, erfolgte somit der Übergang von Franken nach
Thüringen.

Zu Dornbnrg war noch wenige Jahre vor Heinrich's Übersiedelung nach
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Sachsen angesessen Konrad o. Thüna, welcher von dem Herzoge Wilhelm
2g. Sept. 1449 zu Mannlehn empfing:

!y zu Dornbürg: den Siedelhof mit Garten und einer Heuschenne, S'/z Hufe
Land Artacker, 3 Wiesen (2 unter Steudnitz, wo der Bach in die Saale fällt,
1 bei Ober-Steudnitz), on. 20 Acker Weingarten (thcils bei Dornburg, theils bei
Jena gelegen), 3 Fleck Holz (das Bramenthal, Heinrichsthal und Thumcnthal)
und Erbzinsen;

b) zu Zimmern: einen freien Hof mit Acker, Wiese und Holz, ^ an dem schoß-
haftigen Gute, '/< am Lehenpfcrde, '/< am Backofen, V» am Geschosse,

der Gerichte und Erbzinsen;
o) zu Dorndorf, Naschhanscn, Keßnitz, Wilsdorf, Obern-Trebra, Wormstedt, Werx¬

hausen und Heroldcsrode Erbzinsen:
<l) zu Nerkewitz: Backofen, Keltern, Ober- und Untergerichte und Erbzinsen.

Konrad's Söhne Rudolf und Friedrich nahmen nach ihres Vaters Tode
eine brüderliche Erbtheilung vor. Dabei erhielt

I) Rudolf v. Thüna:
n) zu Dornburg: Die Hälfte an dem freien Hofe mit der Behausung und Garten,

W/2 Hufe Land, eine Wiese unter Steudnitz, 8 Acker Weingarten (den Anger, im
Elmenthale, bei der Warte zu Dornburg und den Burgstadel), 2 Fleck Holz
(das Bramenthal am Forste und im Heinrichsthale) und Erbzinsen;

d) zu Zimmern: die Hälfte der vätcrl. Güter;
0) zu Keßnitz, Hirschroda, Wilsdorf, Eckclstedt, Werxhausen, Raschhansen, Dorndorf,

Steudnitz und Trebra Erbzinsen;
cl) zu Nerkewitz; die Hälfte des väterl. Besitzes.

Il) Friedrich v. Thüna:
0.) zu Dornbnrg: die Hälfte an dem freien Hofe mit dem Vorwerke, Heuscheune

und Garten davor, 2»/^ Hufen Land, 2 Wiesen (unter der Burg und am Stiege
diesseit des Steudnitzer Baches), 3 Weingärten (Hogenberg, Czatzernen und im
Elmenthale) und Vs des Weingartens Thurnberg, 4 Fleck Holz (im Brementhale,
ans dem Thumenthale, am Schönsberge und im Heinrichsthale) und Erbzinsen;

b) zu Zimmern: die Hälfte der väterl. Güter;
e) zu Hahne, Steudnitz, Keßnitz, Nenenstedt, Oberndorf Wilsdorf, Wormstedt, Golms¬

dorf, Naschhausen und Dorndorf Erbzinsen;
ä) zu Nerkewitz: die Hälfte des väterl. Besitzes.

Friedrich v. Thüna verkaufte seinen Antheil mit Ausnahme seiner Lehn
zu Nerkewitz an Heinrich v. Eberstein, und Rudolf v. Thüna den seinigen
an seinen Schwiegersohn Rudolf v. Watzdorf, der nach Heinrich's v.
Eberstein 1487 erfolgtem Tode von dessen Söhnen: Hans, Simon, Karl und
Philipp auch deren (d, i. Friedrich's v. Thüna gewesenen) Antheil und das
Kretschmargut zu Dornburg hinzu kaufte, und also auf diese Weise alle Güter
wieder vereinigte, welche vormals Konrad v. Thüna besessen.

Außer den aufgeführten Grundstücken und Zinsen zu Dornburg nebst Zu¬
behör erwarb Heinrich noch a) zu Dorn bürg: eine freie Schenkstatt oder
Kretschmar; b) zu Zimmern: eine halbe freie Hofstatt und eine freie Hufe
Artland von Friedrich v. Thüna;

ferner 0) zu Flurstedt: 2 freie Siedelhöfe nebst Zubehör, 4 Hufen Art¬
land, an 60 Acker Weiden und Wiesen, Backofen, Fischwasser auf der Ilm, Erb¬
zinsen und 2 Weinberge;

endlich ä) zu Eckardsberga: einen bei dem Geleitsamte daselbst zu er¬
hebenden jährl. Zins von 70 Gulden, welchen er für 700 Gulden von Friedrich
v. Thüna, dem derselbe von dem Herzoge Wilhelm pfandweise verschrieben
war, kaufte.

Heinrich wurde mit seinen ncuerworbenen Gütern zu Dornburg,

Zimmern und Flurstedt 1453 und 1456 von dem Herzoge Wilhelm, 1483
aber von dem Kurfürsten Ernst und Herzog Albrecht beliehen. Im Jahre
1460 gab er mit Konsens Herzogs Wilhelm seiner Frau auf das Kretschmar¬
gut zu Dornburg Leibzucht.

Am 24. März 1461 erhielt Heinrich von dem Herzoge Wilhelm zu Mann-
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lehn: einen freien Siedelhof, 2'/, Hufe Land und Weinberge, auch 22 Acker
Holz zu Dornburg, ferner eine Hufe Land, '/8 an dem Gerichte und an
dem Backofen zu Zimmern außer den Erbzinsen und Zugehörungen „wie
Friedrich Thune, dem er die abgekauft" inne gehabt. — Nachtr. v. l878.
S. 14. Nr. 33.

Seine in der Dornburgischen Pflege zu Zimmern gelegene halbe freie
Hofstatt und seine freie Hufe Artland daselbst, welche von dem Herzog
Wilhelm zu Mannlehn rührende Stücke vormals Friedrich Thun besessen,
verkaufte Heinrich v. Eberstein für 300 alte Schock (groschen) an Hans Mark¬
graf zu rechtem freien Erbzinsgute, jedoch unter Vorbehalt der gebührenden
Frohne auch der Erblehen und der Oberlehnsherrlichkeit Seitens des Herzogs
Wilhelm und unter der Bedingung, daß ihm, Heinrichen, und seinen Leibs-

Lehnserbcn jährlich 1 Erfurter Malter Hafer zu Zins daraus entrichtet werden
mußte. Hierzu ertheilte Herzog Wilhelm am 9. April 1463 seinen lehnsherr¬
lichen Konsens.

Als 7. März 1466 Herzog Wilhelm von Sachsen auf Rudolf's Thunen
Bitte dessen ehelicher Hausfrau Kunigunde in der Stadt Dornburg einen

freien Hof mit Haus, Garten und 2'/, Hufen Land; dann eine Wiese unter
Stndenitz, ein Fleck Holz genannt das Brommcthal (an dem Forste gelegen) und

2 Weingärten (einer der Anger und der andere der Borgstadel genannt); ferner
indem Dorfe Ncrkwitz Erbzinsen und das Gericht über Hals und Hand; endlich zu
Zimmern, Naschhausen und Dorndorf Erbzinsen „zu einem rechten Leibgute"
reichte und bekannte, gab er derselben zugleich auf ihr Begehren zu Vormündern
seine lieben Getreuen Heinrich Thunen und Heinrich v. Ebcrstein, die
sie dabei handhaben und schützen sollten.

Wenn nicht schon früher, so wurde Heinrich v. Eberstcin im I. 1465
Amtmann zu Dornbürg, denn 13. Aug. 1469 legte er zu Weimar seine
Rechnung über das Amt Dornburg auf 3 ganze Jahre, von Michaeli 1465 bis
dahin 1468, ab.

Am 12. Aug. 1468 schloß Herzog Wilhelm von Sachsen mit Heinrich
v. Eberstein einen Vertrag, kraft dessen er die dem letztern auf das Geleitsamt
zu Eckardsberga für 700 Gulden rhu. verschriebene Jahresrente von 70
Gulden, welche zuvor Friedrich Thun pfandweise inne gehabt und an
Heinrich v. Ebcrstein verkauft hatte, dadurch wieder ablöste, daß er Heinrichen
das Amt Dornbnrg auf sieben ganze Jahre (vom 24. Aug. 1463 an ge¬
rechnet) unberechnct einräumte und demselben außerdem noch jedes Jahr zu
Michaeli prasnumsrunsio 100 Gulden zurückzuzahlen versprach.

Heinrich sollte in dem Amte an seiner Kost „ans den Bescheid" haben und halten

sich sclbdritte Personen, sin Wik selbfnnfte,
1 Schreiber, der dem Herzoge zustand,
I Landknecht, der Richter mit war,
1 Kellner, 1 Koch, 2 Weinknechte,

1 Wassersührer, 3 Viehmeyde,
1 Thorwärter auf der Burg und 1 in der Stadt und
1 Probende,

das also zusammen 2t Personen ausmachten, dazu
2 reisige Pferde, 4 Wagcnpferde, 1 Wasserpferd und des Landknechtspferd.

Dann sollte Heinrich jedes Jahr an 3 Frohntagen 44 Menschen zu 22

Pflügen speisen, was zusammen 132 Personen waren, die auf einmal gespeist
werden mußten, außer diesen aber auch noch die Holz-, Heu- und andere
Frohner.

Zu solcher „Haltung des Voyts" und abgedachter Personen sollte des
Herzogs Schreiber Heinrichen jedes Jahr „zu Bescheide" reichen und ver¬
abfolgen lassen

20 Erfurter Malter Korn und das Brod von den 6 Backhäusern;
dann in den Keller:



IS Erfurter Malter Gerste, 6 Erfurter Malter Hopfen;
ferner in die Küche:

6 Kühe oder IS Gulden dafür, 10 Schöspe in der Pflege zu Zins, 14Lammes-
bäuche Zinse, 3 Gänse von den 17 Zinsgänscn, 1 Schock Hühner von den
Zinshühnern, Dienstfischc alle Wochen, in der Pflege 4Schock Halbfischc,
eine Kiepen Stockfische, Muse genannt, von 500, 1 Stück Salz zu Zinse,
>/» Hanf Zinse, Vs Kloben Flachs, 2 Becher 2^ Maß Mohn Zinse.

Hierzu sollte der Schreiber noch geben jährlich 3 Scheffel Rübsamen zu
„Oley", 3 Scheffel Erbsen und einen Garten zu Kraut.

Heinrich sollte auch die Eier von den Hühnern im Vorwerke erhalten
und 3 Schock 45 Eier Zinse, 2^ Stein Unslcd Zinse zu „Gcluchte", 0>/z
und V» Wachs Zinse in die Kapelle.

Auch sollte der Schreiber Heinrichen für seine S Pferde und die 4Wagcn-
pferde zu vollem Futter 00 Erfurter Malter Hafer, für des Landknechts
und das Wasserpferd,auf welchem der Schreiber reiten sollte, zu halbem Futter
10 Erfurter Malter Hafer jährlich und Heu und Stroh aus dem Vorwerke
nach Bedarf geben.

Ferner sollte der Voyt die Melkckühc und alles Rindvieh in dem
Vorwerke die 7 Jahre aus, und Stroh, Spreu und Heu aus dem
Vorwerke für das Vieh vom Schreiber erhalten und sollte die Nutzung da¬
von ziehen; wohingegener aber keine Butter oder Käse in die Küche bekam.

An Rindvieh war vorhanden: 5 Melkekühe, 3 zweijährige Farren, 0 jährige
Kälber, halb Farren und halb Kälber, und 6 halbjährige Kälber, halb Farren
und halb Kälber.

Überdies sollte Heinrich alle Schweine im Vorwerke die 7 Jahre über
zu seinem Nutzen behalten, weshalb er aber auch kein Bachen oder Brüh-
schwein für die Küche zn fordern hatte.

An Schweinen waren da: 2 Tocken, überjährig, 1 Eber auch überjährig,
10 große verschnittene Schweine, älter als jährig, >0 mittelmäßige Schweine,
^ Jahr alt, 14 halbjährige Schweine und >5 Speneschweine.

Ferner war ausbedungen, daß des Herzogs Schreiber zu Dornburg mit
allen Nutzungen, Renten, Gerichtsfällen und allen Sachen über die gemeldten
100 Gulden und über den dem Voyte zu reichenden Bescheid dem Herzoge

zu gewarten verpflichtet sein sollte, des Herzogs Gesinde aber sollte er auslohnen.
Der Voyt sollte auch von des Herzogs wegen dessen „arme Leute in der

Pflege und die Gerichte Vertheidingen und bei den Richtungen sein".
Die Schäferei endlich sollte dem Herzoge allein zustehen zu Gewinn

und Verlust und von dem Schreiber verwest und mit dem andern dem Herzoge
jährlich berechnet werden.

1483 Dienstags viZilia eireuwe. «low. war Heinrich v. Eberstein ein
Mitbürge im Schied zwischen Werner Vitzthum und Heinrich v. Hausen.

Am 9. Mai 1484 kamen Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht zu Sachsen,
Gebrüder, mit Rudolfen v. Watzdorf und Heinrichen v. Eberstein dahin
überein, daß sie und ihre Erben hinfür den Backofen zu Zimmern ganz und
gar, auch das Obergericht auf ihren Gütern zu Naschhausen, Dorndorf und
auf dem Acker vor Dornburg gelegen innehaben und behalten, dagegen der

v. Watzdorf und der v. Eberstein, auch ihre Leibes-Lehnserben das Lehn¬
pferd auf der Dorfschaft Zimmern, daran sie vormals einen vierten Theil
gehabt, gar und ganz, dazu das Erbgericht auf allen ihren Gütern zu Nasch -
Hausen, Dorndorf, Wilsdorf, Koßnitz und ihrem Acker vor Dornburg
innehaben und behalten sollen. Zeugen; Hugolt v. Slinitz, Obermarschall und

vr. Joh. Peck. (Nachtr. v. 1878. S. 14. Nr. 36).

Heinrich starb 1487 und hinterließ vier Söhne:

1. Ifang, ch 1549 zu GeHofen,

2. Simon, lebt noch 1501 zu Flurstedt,

3. Karl, begraben zu Ansbach,

4. Philipp, ch 19. Dez. 1554 zn GeHofen.

Am 3. Mai 1488 erhielten die Gebrüder Hans, Simon, Karl und
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Philipp v. Eberstein von dem Herzoge Albrecht von Sachsen zu rechtem ge¬
stimmten Lehn:

zu Dornburg: einen freien Satilhof, eine Scheune und einen Garten davor
mit ihrem Umfange und Erbzinsen, S'/z Hnfe Land an Artackcr, 3 Wein¬
berge und '/« der Früchte am Tarembergc, alle vor Dornburg gelegen,
22 Acker Holz auf dem Forste, ein Wiesenfleck unter der Burg;

zu Zimmern: t /g der Gerichte im Dorfe und die Halste am Lehnpfcrde mit
den besessenen Mannern und Erbzinsen;

zu Wurms tedt, Oberndorf, Stü bnitz, Golmsdorf, Kosenitz, Wilsdorf, Nencnstedt
Hirschrode, Dorndorf und Priesnitz Erbzinsen;

in den Dörf ern Dorndorf, Naschhansen, Kosenitz, Wilsdorf und auf
dem Acker vor der Stadt Dornburg ans ihren Gütern Erbgerichtc;

zn F lurstedt; 2 freie Satilhöfe mit Scheunen, Garten und Umfang, 4 Hufen
Land an Artacker, 60 Acker Weide und Wiesen, Erbzinsen, einen Backofen,
ein Fischwasser auf der Ilm und 2 Weinberge an dem Steingraben;

zu Ober-Trebra, Wickerstedt, Darnstedt, Wiegendorf, Sulzbach und
Herressen Erbzinsen

mit allen ihren Rechten, Freiheiten, Würden, „inmaßen Heinrich v. Eber stein,

ihr Vater, die vormals" von dem Herzoge Wilhelm (ff 1482 zu Weimar)
hernach von dem Kurfürsten Ernst (ff 1436) und dessen Bruder Herzog Albrccht
zn Lehn empfangen, welchen letztem die oben aufgeführten Lehngüter in brüder¬
licher Erbtheilung (26. Aug. 1485) zugefallen waren. Zeugen: die Ritter Jorg
v. Schleinitz und Dietrich v. Harras und der Kanzler vn. Johann Erolt.
Vat,. Lipzck.

Gleich nach seines Vaters Tode verkaufte Hans, der älteste der oben ge¬
nannten Gebrüder von Eberstein, die halbe freie Hofstätte und die freie
Hufe Artland zu Zimmern an Rudolf v. Watzdorf, welcher auch 3. Mai
1488 diese Stücke „inmaßen wie die v. Thun und Heinz v. Ebirstein die
vorzeiten innegehabt", von dem Herzoge Albrecht zu Mannlchn empfing.

Am 26. Febr. 1490 verkaufte Hans v. Eberstein für sich und seine Brüder

Simon, Karl und Philipp ihre Besitzungen zu Dornburg und Zimmern,
und ihre Gefälle in Wurmstedt, Oberndorf, Steudnitz, Golmsdorf, Kosenitz,
Wilsdorf, Naustedt, Hirschrode, Dorndorf, Priesnitz und Naschhausen, außerdem
auch ihren freien Kretzschmar zu Dornburg an Rudolf v. Watzdorf,
welcher 2. März 1490 auch alle diese Güter und Gefälle mit Ausnahme des

Kretzschmars im Auftrage des Herzogs Albrecht von dessen Sohne Herzog
Georg zu Mannlehn erhielt. Zeugen: Ritter Dietrich v. Schönberg, Hofmeister,
0r. Johann Erolt, Kanzler, Dietrich v. Schleinitz, Georg v. Miltitz, Ritter,

Ulrich v. Wolffersdorff, Domdechant, Or. Sigmund Pflug, Domherr zu Meißen,
Friedrich v. Witzleben und der Untermarschall Sigmund v. Maltitz.

Am 1.5. Okt. 1491 empfing Rudolf v. Watzdorf auch die Schenkstatt oder
Kretzschmar zu Dornburg, „ctwan Heinrichen v. Eberstein und seiner Erben
gewest", von dem Herzoge Georg zu Sachsen zn Mannlehn, jedoch nur unter
der Bedingung, daß sich genannter Watzdorf mit dieser Beleihung „gar nichts

behelfcn" sollte, im Fall der Nachweis geführt würde, daß der Herzog Wilhelm
„solchen Kretzschmar mit seiner Freiheit Heinrichen v. Eberstein und seinem
Weibe allein zu ihren Leiben und nicht erblichen geliehen."

Heinrich's v. Eberstein 3r. Sohn Karl hielt sich längere Zeit am mark¬

gräflichen Hofe zu Ansbach und auch zn Neustadt au der Atsch am Hofe der
verwitweten Markgräfin Anna, des Kurfürsten Friedrich von Sachsen Tochter,
auf. Im Gefolge dieser Mnrkgräfin ritt Karl am 14. Febr. 1496 in Nürnberg

ein, um den Festlichkeiten beizuwohnen, welche die Reichsstadt aus Anlaß der
durch die Vcrmittelung des Herzogs Albrccht von Sachsen und dessen Abge¬
ordneten Ritters Dietrich von Harras zn stände gekommenen Aussöhnung nach
langen Streitigkeiten mit des Herzogs Neffen Markgraf Friedrich IV. von
Brandenburg in den Tagen vom 14. bis 18. Febr. veranstaltete.



Zehn Tage nach Beendigung dieser Feste wurde Karl und sein Schwager,
der markgräfl. Rath und Amtmann zu Günzenhausen Ritter Paul v. Abs¬

berg (verm. mit Lorenzens v. Eversten: Tochter Anna), in der Nähe von
Bayersdorf von den bambergischen Dienern Hieronymus von Würzburg
und Bernhard v. der Tann und deren Knechten Heinz Marstaller und Hans

Stande überfallen und hierbei Karl v, Eberstein durch den zuerst genannten
Knecht erstochen und Absberg's Knecht Gall schwer verwundet. Die genannten
Übelthäter und außerdem noch ein Knecht Namens Konz von Schalcken,
welcher erst nach dem Streite in Baycrsdorf ankam, wurden durch den
markgräfl. Amtmann daselbst Hans Truchscß gefangen genommen.

Als solcher Handel an den Markgrafen Friedrich gelangte, „hat derselbe

soviel Fleiß fürgewendet", daß Paul v. Absberg und Hans v. Eberstein,
Karl's Bruder:, dieser für sich, seine Mutter und seine andern Brüder (Simon

und Philipp), ihm, dem Markgrafen bewilligten, „gütlich von den ergangenen
Dingen handeln zu lassen", womit sich auch der Bischof Heinrich von Bamberg
einverstanden erklärte. Letzterer sandte zu dem Ende den bambergischen Dom¬

herrn Hans v. Nedwitz, den Hofmeister Diez v. Thüngen, den Ritter Darius
v. Heßberg und Leupolden Truchscß zu Dachsbach nach Ansbach, wo auch

Paul v. Absbcrg und Hans v. Eberstein erschienen. Diese sämtlich „stellten die
gemeldten Sachen, Karl v. Eberstein's Entlcibung und alles andere be¬
rührend, das sich desselben Handels halb vor, in und nach der Geschicht begeben
und verlaufen hat, gänzlich zu des Markgrafen gütlichen Spruch". Es einigten

sich nun die Parteien dahin, daß Heinz Marstaller, der Karln den tödlichen
Stich beigebracht, an Paul v. A. und Hans v. E. 1000 Gulden rhu. zahlen
sollte, „mit denselben des obgcnannten Karl v. Eberstein seligen Seelenheil niit
Stiftung einer ewigen Meß und eins ewigen Lichts an dem End, da er
begraben liegt, und Aufrichten eines steinen Kreuz zu Bayersdorf, da sich
der Handel verlaufen hat, auch andern guten Werken zu suchen und zu bestellen",
— und daß die Gefangenen nunmehr mit ihren Pferden und ihrer Habe „auf

Urfehde, auch Bezahlung ihrer Atzung und was zu ihrer Enthaltung darauf
gegangen, ledig gezählt und gelassen werden sollen".

Karl v. Eberstein starb am 28. Febr. 1496 und wurde zu Ansbach
begraben. Er war in St. Mariä Brüderschaft zum Schwanen. Sein im Chor
der Gumbertnskirche zu Ansbach aufgestelltes Epitaphium trägt eine am oben:
Rande mit einem Engel gezierte Tafel mit der Inschrift: L.o. llni. N. (100(1.
X0VII. a. LontnA nacll Kant rnatkiss. v'sollill. 6. s'b'r. vn. vsst. Karl vo.
IZKs'stoi. ll. Aal. All. Da Karl im Febr. 1496 erstochen wurde, so muß es statt
X0VII also X0VI heißen. Vielleicht ist der schön gearbeitete Grabstein erst

1497 vollendet worden und hat jedenfalls der Bildhauer die Unrichtigkeit ver¬
schuldet.

Die Gebrüder Rudolf und Günther v. Bünau zu Droyßig behaupteten,
„der Eberstein zu Flurstedt" und dessen Bruder „der Haus hält zu
Flurstedt" schuldeten ihnen 9 oder 10 Jahre lang jährlich 10 Gulden Zins und
ersuchten deshalb den Gerichtsschreiber Valentin, die Gebrüder v. Eberstein
(Hans und Simon) auf den 29. Mai 1497 vor Gericht zu laden. Dies
geschah am 20. April 1497 durch den Hofrichter zu Leipzig Hans v. Obernitz
auf den 27. Mai. Der Gerichtsbote Blcssing Wayner überantworte 24. April
die Vorladung dem Hans v. Eberstein persönlich. An: 24. Mai 1497 bat
der Amtmann zu Dornburg Christoph v. Tanbcnheim den Oberhofrichter v.
Obernitz, die v. Bünau ins Amt vor ihren ordentlichen Richter zu weisen, wo
ihnen die v. Eberstein: Simon, des Herzogs Georg zu Sachsen „ehrbar Mann

und Amtsverwandter" und dessen Bruder, des Rechten zu gestehen und zu
pflegen sich erböten.

Der jüngste Sohn Heinrichs: Philipp, begleitete Friedrich den Weisen im
Jahre 1493 nach dem gelobten Lande und blieb seit jener Zeit mehere Jahre

im Auslande. Pon Palästina begab er sich nach Italien und diente daselbst



dem Könige Maximilian. Da Philipp 1497 in Flurstedt nicht anwesend war,
so war er auch von den Gebrüdern v. Bunan der rückständigen Zinsen wegen
von dem derzeitigen Oberhofrichter zu Leipzig Hans v. Obernitz nicht mit vor
Gericht geladen worden, sondern nur seine Brüder Hans und Simon (Karl
war 1496 gest.).

Heinrich's v. EbersteinSöhne: Hans, Simon, Karl und Philipp hatten
1488 und 1490 die von ihrem Vater auf sie vererbten Lehngüter zu Dorn-burg und Zimmern nebst Zubehör an Rudolf v. Watzdorf verkauft und hatten
nur die beiden freien Siedelhöfe zu Flurstedt behalten. Daher erhielten
nach Herzogs Albrecht Tode (ft 1500) von dessen Sohne Herzog Georg zu
Sachsen die damals noch lebenden Gebrüder Hans, Simon und Philipp
v. Eberstein am 4. Okt. 1501 zu rechtem gesamten Mannlehen nur

zu Flurstedt: zwei freie „Satelhöfe" mit Scheunen, Stallungen, Garten und
Umfang, 4 Hufen Land an Artacker, bei 60 Acker Weiden und Wiesen unge¬
fähr und Erbzinsen, einen Backofen, ein Fischwasser auf der Ilmenau und
2 Weinberge ani Stcingraben;

zu Ober-Trebra, Wickerstedt, Darnstedt, Wiegendorf,Sulzbach und Herressen
Erbzinsen

mit allen ihren Rechten, Freiheiten, Würden, in allermaßensie solche Güter
vormals von Herzogs Georg Vater, Herzog Albrecht, zu Lehn hergebracht und
nun kraft eines zwischen den Gebrüdern Georg und Heinrich, Herzögen zu
Sachsen, ersterem mit der Lehnsfolge zugefallen waren. Zeugen: Dietrich
v. Schleinitz, Ritter und Hofmeister, Niklas v. Heynitz, Doktor und Kanzler,
Kaspar v. Schönberg, ^.okum Dresden.

Am II. April 1499 reichte, bekannte und verschrieb Herzog Georg zu
Sachsen „anstatt seines Vaters Herrn Albrecht" der Frau Wilhelma, des
Rudolf v. Watzdorf ehelicher Hausfrau, „zu einem rechten Leibgut" nach¬
geschriebene Lehen und Güter: Rudolof's v. Watzdorf,, Wohnhof samt der
Scheuren und Stallung und dem Garten davor zu Dornburg, wie den etwan
Heinrich v. Eberstein innegehabt und bemeldter Rudolf kaufsweise zu sich
gebracht" w. w., und gab der genannten Frau Wilhelma zu Vormündern,

die sie gekoren, seine lieben Getreuen Friedrich v. Thune zu Wassenburg,
Heinrichen Vitzthum zu Witschitz und Hansen v. Eberstein, „die sie dabei
handhaben, schützen und Vertheidingen sollen, so oft und dicke ihr das Roth sein
wird". — Nachtr. v. 1878. S. 15. Nr. 38.

Am 7. Mai 1522 gab Herzog Georg der Agnes geb. v. Bünau, der Ge¬
mahlin Vollrath's v. Watzdorf, wegen ihres Leibgedinges Dorn bürg und

Naschhausen zu Vormündern: ihren Bruder Heinrich v. Bünau zu Elsterberg
und Philipsen v. Eberstein. — Nachtr. v. 1878. S. 17. Nr. 46.

Als 14. Mai 1511 zu Dornburg vor des Herzogs Georg zu Sachsen Amt¬
mann daselbst, Eustachius v. Draxdorf, der Propst zu Heusdorf Lorenz Carnifex
mit den Einwohnern von Flurstedt über die Schafweidegerechtigkeit auf den
Feldern des Dorfes Flurstedt verhandelte, kam eine Einigung zu stände im
Beisein des genannten Propsts, auch Klausen, Voigts zu Heusdorf, und des

Schossers zu Roßla Wolfgang Behem cinestheils, und „des ehrbaren und vesten
Hansen v. Eberstein und der ganzen Gemeinde zu Flurstedt andern-
theils. — Nachtr. v. >879. S. 114.

Am 17. Dez. 1510 stellten die Herzöge Friedrich und Johann von
Sachsen den Gebrüdern Hans und Philipp v. Eberstein eine Schuldverschrei¬
bung über 1500 Goldgulden rhn. aus, welche sie den b. Eberstein oder

deren männlichen Lehnserben zur Zeit des Leipziger Neujahrsmarktcs 1513 zu
Weimar zurückzuzahlen und mit 90 Gulden jährlich (d. i. 6 p. 0k.) zu ver¬
zinsen versprachen.lind am 21. Dez. 1512 stellten die Gebrüder Kurfürst Friedrich und
Herzog Johann von Sachsen eine Schuldverschreibung über eine von den Ge¬
brüdern Hans und Philipp v. Eberstein entliehene Summe von 1500 Gold-
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gülden rhn. aus, welche sie bei ihren fürstlichen Worten zur Zeit des Leipziger
Nenjahrsmarktes 1515 zu Weimar zurückzuzahlen und jährlich mit 6 p. 0t.
zu verzinsen versprachen.

Als Peter v. Eberstein, der das Schloß Marktsteinach mit aller Zu-
und Eingchörung besessen, starb (1488), hätten im Besitze dieses Schlosses

Peter's Lehnserben, die Gebrüder Hans und Philipp v. Eberstcin zu Flur¬
stedt, wie sie selbst auch „nicht anders gewußt", folgen müssen. Markt¬
steinach nebst Zubehör war aber nach Peter's Tode dessen Witwe Margaretha
geb. v. Sannshcim als Witthum eingeräumt worden, welche es „etliche Zeit
lang innegehabt und andern versetzt, die es auch besessen".

Da mm die beiden Brüder Hans und Philipp sich nicht „in gebührender

Zeit zu solchen Lehen gethan, oder, wie billig gewesen, solche zu empfangen be¬
gehrt" auch mit Peter's Schulden nichts zu thun haben wollten, so hatte
Bischof Lorenz von Würzburg obgcmeldtcs Schloß mit aller seinerZngehörnng
„als von Seinen fürstlichen Gnaden und desselben Stift unentpfangen ans
Erledigung Sr. Gnaden Vorfahren Bekenntnis zu Sr. Gnaden und Stifts
Händen und Gewalt eingenommen."

Die Gebrüder Hans und Philipp v. Ebcrstein zu Flurstedt entsagten

daher ihren Ansprüchen ans das Schloß Marktsteinach nebst allem Zubehör
und stellten dein Bischöfe Lorenz von Würzburg am 22. Febr. 1515 gegen

Empfang von 500 Gulden den betreffenden Vcrzichtbrief aus, welchen sie am
26. April 1515 nebst ihrer Quittung über die Abfindungssumme zur Weiter¬
beförderung an den Bischof dem Endres Schwarz, Kellner zu Ebern, durch
Peter v. Könitz ans Saatfeld übergeben ließen, nachdem dieser in ihrem Namen
von dem genannten Kellner 400 Gulden sich zu Koburg hatte auszahlen lassen.

Am 28. Jan. 1516 wurden die Gebrüder Hans und Philipp v. Eberstein mit

nachstehendem von dem Herzoge Johann von Sachsen und dessen Bruder lehnrürigen
2 Hufen Land, einen Weingarten und Erbzinsen zu Ober-Trebra und
zu Flurstedt Hufen Land und Erbzinsen,

„alles von Volkmar» Kollern Ritter erkauft" von dem Herzog Johann von
Sachsen zu Mannlehn beliehen.

Auf Bitten der Gebrüder Hans und Philipp v. Eberstein wurden auch
„sämtlich mit ihnen belehnt" ihre Vettern Kilian und Georg, Gebrüder, und
Philipp und Mangold, Gebrüder v. Eberstcin, und zwar dergestalt, daß, im
Fall Hans und Philipp ohne männliche Lehnserben stürben, obige Güter

zuvörderst auf Kilian und Georg und deren Leibslchnserben und nach deren
Aussterben erst auf Philipp und Mangold und ihre Erben fallen sollten.
Zeugen: Heinrich v. Ende, Ritter, und Friedrich v. Thun, Hauptmann zu
Weimar. Act. Weimar.

Am 1. Aug. 1516 bclieh Abt Johann zur Pforte die Gebrüder Hans und
Philipp v. Eberstein mit

einer halben Mühle zu Ober-Trebra nebst Baustatt, Garten und Erb¬
zinsen und

zwei Hufen acht Acker Artland, im Felde und Flure zu Trebra gelegen,
und zugleich zur gesamten Hand die Gebrüder Kilian und Georg und die
Gebrüder Philipp und Mangold v. Eberstein.

Da die Gebrüder Hans und Philipp v. Eberstein im Februar und April
1515 von dem Bischöfe Lorenz von Würzburg 500 Gulden bekommen und
auch um diese Zeit die den Herzögen Friedrich und Johann von Sachsen
bis zum Leibziger Neujahrsmarkte 1515 geliehenen 1500 Goldgulden zurück er¬
halten, so waren sie nach Vorstehendem darauf bedacht gewesen, einen Thcil

ihrer Kapitalien ans liegende Güter anzulegen. Sie besaßen also nun im
Großherzogthnme Sachsen-Weimar

a) zu Flurstedt:

zwei freie Siedclhöfc mit Scheunen, Stallungen, Gärten ?c., 4'/^ Hufen Artland,

60 Acker Wiesen, einen Backofen, ein Fischivasscr auf der Ilm und Erbzinsen;



— 291 —

d) zu Ober-Trebra
4 Hufen 8 Artacker Artland, einen Weingarten, eine halbe Mühle und Erbzinsen,

An dem Ende der ersten Etappe des Übergangs des Eberstein'schen Ge¬
schlechts van Franken nach Thüringen, von der Rhön und der fränkischen
Saale nach der Goldenen Aue im ilnstrutthalc und bis in den Harz fordert
die 75jährige Seßhaftigkeit an der Elb-Saale, als gleichsam ein Ruhepnnkt, zu
einer Rück- und Vorschau auf. Ein solcher Rückblick nach der freifränkischen
Stammheimath in Verbindung mit einer Vorschau in die gräflich mans-
feldische Herrschaft Heldrungen wird dazu dienen, um in wenigen Zügen
die in einer manchfach gebrochenen und verschlungenen Linie verlaufende Ge-
schlechtsgeschichtc in anschaulichem Bilde zusammen zu fassen.

Von den Brüdern Heinrich, Ritter und Marschall des Stifts Fulda,
Botho, Konrad, Friedrich, Ritter, und Eberhard v. Eberstein, welche vor
der Mitte und in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts in Urkunden erscheinen,
hat nur Eberhard sein Geschlechtdauerhaft fortgepflanzt. Von seines Sohnes
Eberhard Söhnen wurden der Älteste Hermann, Amtmann zu Bodenlauben,
dann der 1451 ch würzburgischeHauptmann und Rath Eberhard, ferner Ritter
Mangold, Karl und Ritter Gerlach Stifter von 5 Linien, von denen die
erstere mit Hermann selbst, die letztere mit Peter 1488, die Mangoldsche mit
Georg dem Jüngern zum Brandcnstein im Mai 1540, die Eberhardsche mit
Georg Sittig 2. Nov. 1600 im Mannesstamme erloschen ist und nur die
Linie Karl's heute noch fortblüht.

Der als Schiedsrichter in hoher Achtung stehend und als solcher sowohl
von seinen Standesgcnossen als auch Herren und Fürsten oft in Anspruch ge¬
nommene 1449 verstorbene Karl war zu Marktsteinach bei Schweinfnrt
gesessen und hinterließ die beiden Söhne Lorenz, der I. Dez. 1480 ohne
männlicheNachkommenstarb, und Heinrich, welcher in dem Bruderkriege zwischen
dem Kurfürsten Friedrich und dem Herzoge Wilhelm zu Sachsen auf des letztem
Seite kämpfte.

Dieser Heinrich bildet also das Mittelglied zwischen dem alten fränkischen
und dem späteren thüring - mansfeldischen Stamme. Er wurde zusammen mit
seinem Bruder Lorenz, seinem Oheim R. Gerlach und dessen Söhnen Asmus
und Wilhelm 4. Januar 1451 mit Marktsteinach beliehen. Nachdem Heinrich
bald darauf seinen Antheil an diesem Schlosse an seine Vettern Asmus,
Wilhelm und Peter abgetreten hatte, erwarb er außer Gütern zu Flurstedt
von Friedrich v, Thüna dessen Antheil an den im Weimarischen zu Dorn bürg
an der Saale und Zimmern gelegenen Gütern, während den Antheil von
Fricdrich's v. Thüna Bruder Rudolf dessen Schwiegersohn Rudolf v. Watzdorf
kaufte, welcher nach Heinrich's v. Eberstein Tode von dessen Söhnen Hans,
Simon, Karl und Philipp auch deren Antheil hinzukaufte und damit bzw.
3. Mai 1488, 2. März 1490 und 15. Okt. 1491 beliehen wurde.

Die Söhne Heinrich's hatten nur die gleichfalls von ihrem Vater ererbten
beiden freien Siedelhöfe in Flurstedt bei Apolda behalten, mit welchen sie
3. Mai 1488 von dem Herzoge Albrecht zu Sachsen und nach der Zeit (mit
Ausnahme Karl's, der 28. Febr, 1496 gestorben war) am 4. Okt. 1501 ans
Absterben des Herzogs Albrecht von dessen Sohne Herzog Georg beliehen wurden.

Zu diesen Gütern brachten dann nach Simon's Tode Hans und Phi¬
lipp noch anderweiten Grundbesitz in Flurstedt und Ober-Trebra durch
Kauf hinzu, wurden unter dem 8. Januar bzw. 1. Aug. 1 516 damit beliehen
und zogen dabei ihre fränkischen Vettern Kilian und Georg Gebrüder v. Ever¬
sten! zu Bischofsheim vor der Rhön (von der Ebcrhard'schen Linie) und die
Gebrüder Philipp, Amtmann zu Steinau an der Straße, und Mangold
v. Ebcrstein zum Brandcnstein (von der Mangold'schen Linie) zur gesamten
Hand. Ebenso war schon ihr Vater Heinrich und Oheim Lorenz von deren
Vetter Peter (von der Gcrlachschen Linie), welchem nach seines Bruders

19"-



Asmus Tode das Schloß Marktstcinach allein zugefallen war, noch 29. Aug.

1478 zur gesainten Hand gezogen worden. Nach Petcr's 1483 erfolgtem Tode
hatten nun freilich Hans und Philipp versäumt, sich rechtzeitig zur Lehns¬
folge bezüglich des genannten Schlosses zu melden, welches mittlerweile von
Petcr's Witwe Margaretha geb. v. Saunsheim als ihr eingeräumt gewesenes
Witthum anderweit versetzt und vom Bischöfe Lorenz von Wnrzbnrg als heim¬
gefallenes Lehn im Jahre 1500 eingezogen worden war. Als sie dann zu spät
sich wirklich meldeten, ließen sie sich 22. Febr. 1515 von dem Bischöfe mit einer
Geldsumme abfinden.

Die Beziehungen zu der fränkischen Stammheimath hatten sie auch persön¬

lich aufrecht erhalten, wie solches ans folgenden Umständen ersichtlich ist.
Die Tochter ihres Oheims Lorenz: Anna, war mit dem markgräfl.

brandend. Amtmannc und Rathe zu Günzenhausen Ritter Paul v. Absbcrg

auf Absberg und Dornhausen verheirathet, und mit diesen unterhielt ihr Bruder
Karl freundschaftlichen Verkehr. Auch der älteste Bruder HanS war um das
Jahr 1495 in Ansbach und soll den Markgrafen Friedrich auf den Reichstag
zu Köln begleitet haben.

Die ihre Brüder Karl und Simon überlebenden Hans und Philipp
v. Eb erstein blieben angesessen im Weimarischcn bis etwa zum Jahre 1528.
Nachdem sie ihre Güter zu Flurstedt und Ober-Trebra an Volkmar Thangel
und dessen Sohn Heinrich verkauft hatten, siedelten sie in den untern Theil der
Goldenen Aue im Unstrutthale über. Hier in dem zur gräfl. mansfeldischcn

Herrschaft Heldrungen gehörenden Marktflecken Gehofeu erwarben sie den zu¬
letzt der Familie v. Harras gehörig gewesenen Hanpt-Rittersitz und außerdem
noch den von der Familie v. Hacke gegründeten rittcrbürtigen freien Siedelhof,
indem ihnen zugleich die obere und niedere Gerichtsbarkeit von den Grafen
v. Mansfcld <lt. Lehnbricfs v. 20. Mai 1529) übertragen wurde.

Am 18. Mai 1531 belieh Herzog Georg von Sachsen den Volkmar
Ta nigel und dessen Sohn Heinrich mit den von ihm lehnrührigen beiden
freien Si edel Höfen zu Flurstedt nebst Zubehör und dem Zehnten zu Flur¬
stedt, „wie den Niklas Sonntag und seine Vorfahren zu den Lehen des Heil.
Kreuzes zu Dorn bürg gebraucht und gegen etliche Zinsen mit Verwillignng
des Sieglers zu Erfurt abgetreten, in aller Maßen solche Güter Hans und
Philips v. Ebcrstein gehabt, bcmeldtcn Thonigcln verkauft und aufgelassen",

zu Mannlehn; auch wurden „sämtlich mit ihnen" die Gebrüder Hans, Wolf
und Bastian Tanigel beliehen. Zeugen: Simon Pistoris Doktor, Melchior
v. Kutzleben, Amtmann zu Sangerhansen, Ernst v. Miltitz, Marschall,
Quedlinburg.

Und am 6. Okt. 1531 verlieh Kurfürst Johann von Sachsen dem Volk¬
mar Daniel die von ihm lehnrührigcn Güter zu Ober-Trebra und Flur¬
stedt, „alles von Hansen und Philipscn v. Eberstein Gebrüdere erkauft",
welche die aufgelassen und zuvor von ihm und dem Kurfürsten Friedrich,

seinem Bruder, zu Mannlehn gehabt. Zeugen: HanS v. Doltzk, Christian
Baicr, Dietrich v. Storschedel, Hofmarschall, Weimar.

Den Erlös ihrer verkauften Güter zu Flurstedt und Ober-Trebra
verwandten die Gebrüder Hans und Philipp v. Eberstein außer andern
baaren Geldern mit zum Ankaufe von

a) einem freien Rittersitze zu Gehofeu mit seinem Umfange nnd Zugehörnng,
einem Baumgarten, zwei Teichen, einem Grabgartcn, einem Weingarten, ungefähr
53 Acker Wiesewachs, lN/2 oder 12 Hufen nrthaftigcn Landes feldegleich, 215
Acker Holz, einer guten freien Schaf- und Viehtrift, einen Backofen und
Erbzinsen

von den Gebrüdern Fricdemann, Andreas und Hans v. Harras;

b) einem freien Siedelhof zu Gehofeu mit einer freien Schaf- nnd Kuhtrift,
IN/2 Hufen und 1 Viertel Artland, 47 Acker Wicsewachs, 140 Acker Holz, einer
Muhle, 2 wüsten Teichen, einem wüsten Weingarten samt etlichen Lehden und
Erbzinsen
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von dem Grafen Ernst zu Mansfeld der zuvor diesen Rittersitz von Herdau
Hacke käuflich erworben hatte (welcher letztere darauf zu Groß-Leinungen

zu seinen dortigen Besitzungen noch 2 Güter daselbst hinzukaufte sNachtr. v.
1880. S. 10 u. II));

e) denHals- und Ober-Gerichten ans allen ihren, ihrer Männer und ttntcrthancn
Gütern zn GeHofen, wie auch zwei Dritteln der Hals-und Niedcr-Gerichte
auf der Straße und den Gütern zu Gchofen, welche weder den v. Eberstein,
noch den v. Trebra zustanden, aber doch im Dorfe, Flure, Felde und Holze
lagen.

Wie nun nach der erfolgten Übersiedelung nach Gehofcn Hans noch in persön¬
licher Beziehung zu seinem Nachfolger im Besitze von Flurstedt geblieben und
daselbst am 14. Mai 1537 anwesend war (vgl. Nachtr. v. 1879. S. 114), des¬
gleichen sein Bruder Philipp am 7. Mai 1522 als Beistand von Agnes v.
Watzdorf geb. v. Büna» auftritt: — so hatten aber auch andererseits beide

Brüder Hans und Philipp schon von Flurstedt aus, ehe sie LchnSvasallcn
der Grafen v. Mansfeld wurden, längere Zeit hindurch in Verbindung mit
diesem gräflichen Hause gestanden. So werden in dem Lehnbricfe des Grafen
Hoher zu Mansfeld für die v. Trota über das Dorf Zaschewitz vom 12. Dez.
1505 als Zeugen aufgeführt: des Grafen Hoher Räthe und lieben Getreuen
Erhard v. Watzdorf, Heinrich v. Thüna und Hans v. Eberstein.

Im Jahre 1506 streckten Hans und Philipp v. Eberstein dem Grafen
Hoher, desgleichen 1517 den Grafen Hoher und Ernst zn Mausfeld nicht
unbedeutende Summen vor.

° Hans wird in einer Urkunde vom 14. Mai 1511 ausdrücklich als zn
Flurstedt angesessen bezeichnet. Philipp scheint bis 1506 in anhaltender
Abwesenheit geblieben zu sein, nachdem er mit dem Kurfürsten Friedrich dem
Weisen >493 eine Pilgerfahrt nach Palästina angetreten gehabt hatte. Als er
denn endlich nach längerem Aufenthalte am Hofe zu Wien mit den Grafen
Hoher und Ernst in deren Grafschaft Mansfeld hereingekommen war, wohnte
er nebst Kaspar v. Watzdorf dem von den Grafen am 27. Sept. 1523 zn
Artern abgehaltenen Bernthschlagungstage als gräflich mannsfeldischer Rath
bei. Wie dann Hans im Jahre 1528 als bereits in GeHofen seßhaft auf¬
tritt und am 26. Mai dieses Jahres als Pathe bei der Taufe von Anton v.
Werthern aufgeführt wird, so wird ebenfalls auch Philipp in zwei Urkunden
vom 19. Febr. 1529 und 1. Januar 1530 als daselbst angesessen bezeichnet;
in der ersteren tritt er als Abgesandter vom Rathe des Königs Ferdinand

Grafen Hoher zu Mansfeld an den Kurfürsten von Sachsen zu Weimar, in
der zweiten als Bürge für den Grafen Gebhard zu Mansfeld gegen Hans v.

Elben zu Plotha auf.

>330, Januar l. Philipp v. Eberstein zu GeHofen leistet mit Christoph
v. Gutmannshansen zn Hardisleben, Hans Bosc zu Franklcben und Hartwig
Stenbe zn Gerbstedt Bürgschaft für die Rückzahlung einer durch den Grafen
Gebhard v. Mansfeld bei Hans v. Elben zu Plotaw aufgenommenen Schuld
von 642 Gulden rhn.

Die im k. Staatsarchive zu Magdeburg (U. Mansfeld VII. Nr. 12) be¬
findliche Original-Urkunde lautet:

Wyr Gebhartt Grast .vnd Herre zu Mansfeld — bekennen, das wyr rechter, rede-
licher Schuld schuldig sein — Hansenn von Elbenn zn Plotaw gescssenn, seinen
Erkenn, oder dicsses'Briues gctrewenn Jnnehabern, sechshundert zweye und viertzigk
Gulden Neynisch — — — gelobenn vor vmis Unser Lehenserbenn, Erbnehmcn vnd
Nachkommcnn bey vnnsernn waren Worthen, Trawenn vnd Glawbcnn, gedachtem!
von Elbenn, seinen Erben, Erbnehmcn, oder getrewenn Jnnehabernn diesses Briues,
solche sechshundert! zweyvndviertzig Guldenn ytztt vbcr cynn ihar nach dato dyesses
Briues — widdergebenn vnnd beczalcnn wollen» — ^ so wir aber
Vilser Lehennscrbcnn vnnd Erbnehmenn niitt Betzalnnge der sechshundertt zweyvnnd-
vierczingk Guldenn senmig wurden» — habe wir dem gedachten» vonn Elben» vnd
scynenn Erben» aber getrnwen Jnnehabern dysses Wrisses die gestrengen vnnd vhestenn
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vnnsere lieben Getrewen vnnd Besunderc Cristoff vonn Gutteszhciwsennzu Harris-
lebcu, Phylip von Eberstcin zu Gehoffe», Hanns Bosc zn Fraukeleben vnnd
HartkwigkStcw'be zn Gcrpstcdt zu rechten selbschnldigen Burgen gesacztt—

Des zu bekenttlichcr Lrknnde haben wir Gebhardtt Graff Hcrre zn Mansfeld vor
vnns, vnnscr Lehcuscrbcnne, Erbnchmcn vnnd Nachkamenvnnser eigenn angebornn
Jnszigell wyssenttlicheun an disseun Brieff thun hengeu vnnd vnns mitt eigenn Handenu
vnderschrybenn, desgleichennwyr Burgcnn vnd SelbschnldigenCristoff von Gotteshaw
senn, Philips vonn Eberstcyun, Hanns Bosc vnnd Harttwig Stewbc vor vnns,
vnnser Erben» vnnd Erbnehmen vnnser angcborne Jnsziegell ann diesscn Brieff auch
gehangen» vnnd auch ein ydcr mytt eygcner Hantt sich vndcrschriebenn. Der gegebenn
ist nach Cristi vnnsers liebenn Hernn Gebnrtt Thawsent fuuffhundertt vnnd im
drcyssigstenn Jhare an dem Newenn Jhars tage.

Von den 4 Siegeln noch die des Christoph v. Guttmaunshausen und des Philip
v. Eberstein anhangend.

Aus dieser persönlichen Stellung der Brüder Hans und Philipp
v. Eberstein scheint nun das Lehnsverhältnis, in welcher sie zu den Grafen
durch Erwerb der von deren Herrschaft Heldrungen lehnrührigen Giltern traten,
erst als eine Folge hervorgegangen zu sein. Und in diese persönliche Beziehung

zu dem gräflich mansfeldischen Hause ist in eben der Zeit, wo Philipp mit
den Grafen Hoher und Ernst am kaiserlichen Hoflager bekannt wurde, anch sein
Bruder Hans gekommen, und zwar durch seine in geschäftlichem und freund¬
schaftlichem Verkehr mit ihm stehenden Nachbarn und Verwandten die v. Watz¬
dorfs und Thünas. Es waren nämlich kurz vor Schluß des Jahrhunderts
die Grafen Gebhard VI. und Vollrarh II. v. Mansfeld kinderlos gestorben;
ihre Erben, die Brüder Günther IV., Ernst II. auf Heldrungen und Hoher VI.
und die Brüder Gebhard VII. und Albrecht VII. waren sämtlich noch un¬
mündig, und es wurden ihnen als Vormünder gesetzt Rudolf und Konrad
der Jüngere v. Watzdorf. Durch diese beiden Vettern v. Watzdorf wurden

dann auch deren Brüder Kaspar und Erhard in die gräflichen Dienste, des¬
gleichen auch ihr Verwandter Friedrich v. Thüna ans Schlettwein bei dem
Schloßbaue zu Mansfeld zu Rathe gezogen. Der letztere nun, welcher, zwar
seit 1518 kursächs. Amtmann zu Weimar, von hier aus 1533 als Schiedsrichter
und Vermittler in den unter den Grafen v. Mansfeld ausgebrochenen Streitig¬

keiten fungirte und auch 1549 ans dem Schlosse Mansfeld starb und in der
Kirche zu Leimbach bei Mansfeld beigesetzt wurde, hatte zur Frau: Ludomilla
v. Eberstcin, nach den Wappen auf dem Epitaph ihres Sohnes Christoph
eine Stiefschwester Heinrich's v. Eberstein, also eine Tante von Hans und
Philipp zu Flurstedt und später zu Ge Hofen.

Als nun von dem Grafen v. Mansfeld, als ihren nunmehrigen Oberlehnsherrcn,
die Gebrüder Hans und Philipp v, Eberstein mit den erworbenen Rittergütern
zu Gchofen am 25. Januar >531 von dem Grafen Ernst und nach dessen

Tode am Sonnabend nach Jnvocavit (8. März) 1533 von dem Grafen Philipp
beliehen wnrden, nahmen sie auch hier ihre fränkischen Vettern als Mit-
belchnte an:,, es lebten damals von der Eberhard'schen Linie Kilian und

Georg der Ältere, von der Mangold'schcn nur Philipp, dessen Bruder
Mangold bei der Belagerung von St. Wendel 1522 geblieben war.

Diese wenigen damals nur noch vorhandenen fränkischen Vettern erschienen1534 persönlich in Eisleben und legten daselbst den Lehnseid ab. Als am
4. Juni 1434 Georg der Ältere v. Eberstein zu Ginolfs an den Herzog Philipp
von Braunschwcig ein Bittschreiben richtete, berief sich derselbe anch ans die Ver¬

wendung und Fürsprache seiner Vettern, die Gebrüder Hans und Philipp
v. Eberstein (Gesch. S. 347. Nr. 273). Jedenfalls erfolgte diese Verwendung
zur Zeit der Anwesenheit Georg's in GeHofen.

Kurz vor dem gänzlichen Erlöschen des altfränkischen Stammes des Eber-

stcin'schen Geschlechts wurde der letzte fränkische Vetter, der jüngere Sohn

des zuletzt genannten Georg des Ältern: Georg Sittig zum Ginolfs von den
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thüringischen, mit dem vormals Harrasischen Rittergute zu GeHofen beliehenen
Vettern, den Gebrüdern Georg und Heinrich und deren Neffen Philipp
Christoph und Wolf Dietrich unter dem 12. Mai 1590 und 8. März 1593
zur gesamten Hand gezogen.

Nach Georg Sittig's am 2. Nov. 1600 erfolgtem Tode war Wolf
Dietrich, der Vater des Feldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstein, in Ginolfs
und Würzburg anwesend, nm sich zur Succession in die von Georg Sittig
hinterlassencn Güter zu melden, welche theils noch freieigen, theils von ihm und
seinem älteren 20. Januar 1585 gestorbenen Bruder Wolf Dietrich (Uli. man
beachte die gleichen Namen als Zeichen persönlicher Familienbeziehung!) dem
Bischöfe Julius von Würzburg zn Rittermannlehn aufgetragen worden waren.

Wolf Dietrich v. Eberstein von GeHofen wurde indessen zu den erledigten
Lehen vom würzbnrgischen Lchnhofe nicht zugelassen, theils weil er die Bluts¬

verwandtschaft nicht mit völliger Genauigkeit nachzuweisen vermachte — er gab
als Vater der Acqnirenten von GeHofen Hans und Philipp statt Heinrich

den Simon v. Eberstein an und hielt diesen für einen Bruder des 1481 ff
Hermann auf Miihlfeld —, hauptsächlich aber wegen der Rcligionsändernng

der in dem Eisleber Konsistorialbczirke seßhaft gewordenen Ebersteine. Nach
einem weitläufigen Prozesse sah er sich genöthigt, sich mit einer Abfindungs¬
summe zu begnügen. — Den von Georg Sittig hinterlassencn freieigenen
Lehnhof zu Lutter an der Hard aber verlieh Wolf Dietrich in Gemein¬
schaft mit den 4 Schwestern des verstorbenen Vetters am 6. Dez. 1600 an den
Müller Hans Beyer. Die bei dieser Gelegenheit stattgehabte persönliche Be¬
kanntschaft hatte zur Folge, daß die jüngste der genannten Schwestern Jungfrau
Johanna v. Eberstein zu Ginolfs (ff 1629) im Jahre 1601 auf Wolf
Dietrich's Einladung mit ihm nach GeHofen kam und am 12. Juni 1605
daselbst den späteren Feldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstein — den

nächsten gemeinschaftlichen Stammvater sämtlicher noch lebenden Ebersteine —
aus der Taufe hob.

Im Jahre 1618 begab sich Wolf Dietrich abermals nach Franken,
woselbst Johannetta sich noch am Leben befand. Dieselbe hatte, jedenfalls
gemäß einer mit Wolf Dietrich getroffenen Verabredung, gleich nach ihrer Rück¬
kehr von GeHofen nach Ginolfs zusammen mit ihren Schwestern die väterlichen
Allodialgüter zu Hilders, Simmershausen, Weisbach und Gräfenhain
am 3. Dez. 1605 bezw. 4 Januar 1606 an den Bischof Julius von Würzburg
verkauft unter Gewährleistung für dieselben gemäß fränkischein Recht „für frei,
ledig, unverkümmert, auch anderswo unverkauft, unversetzt und unverschrieben,
unbeschwert und allerdings unansprüchig". Nach Wolf Dietrich's Ankunft
in Ginolfs cedirte nun an ihn Johannetta am II. Mai 1618 auch die ihr
noch zustehenden Rechte an dem freieigenen in Lehn ausgegebenen Hofe zu
Lntter an der Hard, über welchen er dann als nunmehriger alleiniger Herr
am 13. Mai seinem Vasallen Hans Beyer den Lehnbrief erneuerte. Die mans-

feldischen Bürgschaftsschuldcn nöthigten aber Wolf Dietrich dazu, daß er nicht
lange darnach den Hof erb- und eigenthümlich an genannten Hans Beyer
verkaufte.

Nach einer (zufolge gütiger Mittheilung des Herrn Geheimen Archivraths
v. Mülverstedt) im Magdeburger Provinzialarchive befindlichen Urkunde
hatte damals (1618) Johannetta ihren Vetter Wolf Dietrich zugleich beauftragt, in
ihrem Namen Klage zu führen gegen Heimert Daniel v. Witzleben „Schulden
halber". Dieser Witzlcbcn ist derselbe, welcher den „vermög der Reichs¬
gefreiten Ritterschaft in Franken Gewohnheit" verabredeten Ehevcrtrag

zwischen Johannettens Bruder Georg Sittig zu Ginolfs und Eva v. der Tann
auf Seiten des Vaters der Braut Hans Melchior's v. der Tann am I.Januar
1597 mit unterschrieb.

Mit Johannetta's v. Eberstein 1629 zu Ginolfs erfolgtem Tode

erlosch in der fränkischen Stammheimath des Geschlechts Eberstein der an



Personen gebundene Name Eberstein, sodaß nicht nur in dortiger Gegend nach
und nach die Mythe von dem gänzlichen Ausgestorbensein des Geschlechts ent¬
stehen konnte, sondern daß selbst der an den die Stammburg tragenden
Basaltkegel gebundene Name verdunkelt und vor der in der volksmundartlichen,
von gelehrten Leuten gründlich mißverstandenenBezeichnung „das Tann-
Földsch" für den „Ebcrstein" zurücktrat. Nur die „Eberstein'schen Erben
im Fuldischen" und die „Ebersteinhöfe" bei Poppenhausen an der Hard
erinnerten an die ehemaligen Grnndherren,

Graf Ernst Friedrich, Minister Karl Theodor
und

Hofrath Wilhelm v, Eberstein
als Geschichtsschreiber der Gberstein'schen Familie.

In dem Grafen Ernst Friedrich v. Ebcrstein, welchem überdies als
ältesten Sohne Christinn Lndwig's die Bewahrung der werthvollen Familien-
Dokumente anvertraut wurden, waren noch die Traditionen von seinem Groß¬
vater dem Feldmarschall Ernst Albrecht in unmittelbarer Lebendigkeitrege.
Gab ihm nun solches schon reiche Veranlassung,in Betreff des Ursprungs seines
Geschlechts über die Befriedigungder gewöhnlichen wenn auch natürlichen Wiß¬
begierde hinaus durch wirkliche eigene Einsichtnahmein die älteren Familien-
Urkunden sich eine sichere Basis zu verschaffen, so waren noch zwei andere Momente
von anspornendem Einflüsse nach dieser Richtung hin: einmal die schwebenden
Rechtshändel bezüglich der Ämter Leinnngen und Morungen und der große
Mansfeldische Liquidationsprozeß, in dem behufs Legitimationsführnng ein
Stammbaum einzureichen war, und dann die damalige (durch die in den Nach¬
trägen v. 1880 abgedruckten Leichcnpredigten genügend erläuterte) Sitte, der-
gemäß bei den Leichenfcierlichkeitenfür adelige Personen „nach gehaltenem Leich-
Sermon" dem Lebenslaufederselben („ihrem christthümlich geführten Lebens-
Wandel und seligen Abschiede aus dieser Eitelkeit") eine genealogischeSkizze
vorausgeschickt wurde. Hielt ja doch der Graf Ernst Friedrich selbst im I.
1726 eine solche Parentation dem letzten Fürsten ans dem Hause Anhalt-Harz-
gerode, und zwar in solcher Formvollendung, daß er dem dabei gegenwärtigen
Verwandten des Dahingeschiedenen, dem späteren Fürsten Wilhelm von Nassau-
Dillenburg versprechen mußte, auch ihm einstmals die Parention zu halten. Und
schon im I. 1703 bei Gelegenheit der Beisetzungseines Oheims Anton Albrccht
hätte er der von ihm gesprochenen„Abdankung"einen Abriß der Ebcrsteinischen
Genealogie beigeben können, wenn, wie er sagt, er nicht aus eben dem Eber-
steinischcnStamm geboren wäre:

„Wäre ich nicht ans eben dem Eberstcinischen Stamm, worans Er entsprossen,
geboren, so würde ich mit Euripidc ausrufen: lllN'exia st insixnis est intsr llowinss
natu dono stirps uasoi! Ich würde dessen berühmtes Alterthum und die aus
selbem bekannten Helden nach einander aufführen und anfs deutlichste aus glaub¬
würdigen Sinkenden darthun, daß nicht allein die von Eberstein, deren Namen
bereits in den frühesten Zeiten in Franken und Sachsen bekannt waren, mit unter
der Zahl der Edeln gewesen, welche ihre Freiheit solange behauptet, ja gar unter
denen wenigen Geschlechtern, aus welchen zu Kriegszeiten die Heerführer erwählt
werden müssen, und daß Sie damalen denen, nachdem in der Welt so hochge-
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stiegcnen Häusern der Merowinger und Karolinger an Adel nichts zuvor geben.
Das angeborene Wappen würde ich zum Zeugen anrufen :c.

Nun so traget denn ihr Getreuen eures seligsten Herrn seinen erblaßten Leib
zu seiner Ruhestätte hin. überbringt das Irdische der Erden, wie die unsterbliche
Seele dein Schoß Abraha einverleibet.— Doch haltet noch etwas, ich will vorhcro
die Krone am Sarge und Wappen nehmen, und damit sein unvergeßliches An¬
denken bekrönen: Euch aber, ihr weißen Lilien, ihr reinen Zeugen seiner prcis-
würdigcn Vollkommenheit,euch will ich in alle Welt ausstreuen, daß der Geruch
seines Namens nie vergessen werde, vixi"
Ganz besonders nahe trat aber diesem Enkel des FeldmarschallsErnst

Albrecht v. E. die Aufgabe, über die nächst zurückliegenden zwei Jahrhunderte
und dann über den Zusammenhang des thüringischen Zweiges mit dem ursprünglich
fränkischen Hauptstammc sich Klarheit zu verschaffen, als er bei Aufnahme in
das Domkapitel zu Merseburg seine Ahnenprobe einzureichen und namentlich
als er von Kaiser Karl VI. in den Grafenstanderhoben worden war und behufs
Ausfertigung des Diploms der betreffenden kaiserlichen Behörde die nöthigen
genealogischen Unterlagen zu geben hatte. Zu diesem Zwecke setzte er sich mit
den damals bedeutenden Kennern archivalischcr Schätze und Genealogen, sowie
mit intelligenten Mitgliedern der buchischenRitterschaft in Verbindung.

Er sammelte, wie er selbst in cmem Schreiben an den Geheimen Rath v.
der Tann zu Fulda sagt, „aller Orten, wo ich gewesen; sehr sorgfältigalles,
was ich nur von allen 4 Eberstcinischen Familien, der Schwäbischen,Nieder-
sächsischen auch Pommerschen Grafen und der Fränkischen Reichsfrei Ritterlichen,
zusammen bringen können"; allein er „hatte das Unglück gehabt, daß bei meiner
Zurückberufnng (von dem Gesandschnftspostcn) Ausgangs 1729 mir entweder
beim Einpacken oder unterwegs (da mir über 10110 Thaler Werthsachen ent¬
fremdet worden) mehr als 1 Buch Papier eigenhändiger Sammlungen von ab¬
handen kommen (und ich bei weitem nicht die Hälfte davon gebracht habe), das
ich gerne mit 1000 Thlr. relniren wollte, weil ich nicht kapabel bin, sie noch
anderweit zusammen zu bringen, wann ich auch noch soviel daran wendete, und
dem, der sie bekommen, sind sie gar nichts dienlich."

Aber auch die von ihm hinterlassen«! Materialien mögen zum größten Theil
durch unordentlicheVerwahrung derselben wieder verloren gegangensein; und
gar leicht erklärlich ist das, wenn man in einem Briefe des OberstenJoh. Karl
Fr. v. Ebcrsteinan seine Schwägerin in Mannheim 6. ä. Tilsit, 8. Jan. 1774.
folgende Stelle findet: Ich habe auch bei meiner Anwesenheitin Lcinungen
nicht Zeit gehabt, mich in denen unter Tisch und Bänken und in allen Winkeln
in der größten Unordnung hernmgelegencn Papieren des Grafen Hinzusehen."

Leider hatte er sich eine nicht allein zu große, sondern sogar überflüssige
Arbeitslast aufgebürdet: denn, wie auch das Schlnßergebnis zeigte, von den
fast erschöpfenden Ausschreibungen aller möglichen, in Schriften und Urkunden
vorhandenen Notizen über die drei Eberstein'schcn Grafenlinien hatte er so gut
wie gar keinen Nutzen für seinen eigentlichen auf Erhellung des Ursprungsdes
fränkisch-Eberstein'schen Geschlechts gerichteten Zweck. Aber auch die von ihm
für diesen seinen eigentlichen Zweck in Anspruch genommene Hülfe und Unter¬
stützung durch andere brachte ihm keine große Ausbeute So schreibt ihm <Zs
Sato Gersfeld, 6. Januar 1716 Johann Christophvon Ebersberg genannt von
Weyhers:

HochwohlgebornerHerr, Hochgeehrtester Herr Abgesandter! Allcrmaßen mir zu
sonderbarer Vergnügung gereichet, Ew. Hochwohlgeboren auf VeranlassungDero vom
31. November vcrwichenhin an mich erlassen zurecht erhaltenenGeehrtestcn, zu adimplircn
Ew. Hochwohlgeb. Intention, meine Dicnstbegierde und Ergebenheit an den Tag zu
legen; So habe sogleich ohnermangelt wegen der Ebcrsteinische» kamills bei diesem
Ortsarchiv nachsehen zu lassen, es hat sich aber, um willen die alten Nachrichten in
vorigen bösen Zeiten großen Thcils abhanden kommen, das wenigste nicht gefunden.
Was mir hingegen der bnchische Ritterrath Herr von Mannsbach aus mein Zuschreiben
geantwortet, erhellet ab dem Original-Anschluß. Außerdem ist mir erst beigefallen,
daß ehemals in Nicdersachsen eines Gencral-Fcldmarschalls von Eberstein drei Herrn



Söhne gekennct, davon der eine Domherr zu Halbcrstadt worden. Daferne nun dieselbige
vcrmnthlich von Ew. Hochwohlgeb. Anvcrwandtschafi herstammen sollten, zweifele nicht,
Sie werden zn beregten Halberstadt die zuverlässigste Nachricht und dessen ganzen
Stammbaum habhaft werden können. Sollte jedoch was fcrners zn erkundigen ver¬
mögen, so will Ew. Hochwohlgcb. hier, nächst ferneren dienstl. park davon zu geben
ohnvergesscn und bei keiner Occasion außer Acht lassen rssllsmant zu erweisen mit was
Eifer ich jederzeit scic Ew. Hochwohlgcb. meines hochgeehrtesten Herrn Abgesandten
gehorsamster Diener.

Zum Zeichen, mit welchem Ernste er seine Arbeit anfaßte und wie sein
Plan nicht auf Einzelheiten, sondern ans das Ganze gerichtet war, mag hier
ein Thcil seines Briefwechsels mit dem gelehrten Kenner der altdeutschenAdels¬
verhältnisse Baron v. Hattstein in Fulda folgen:
Antmortschreibrn des Gbrrstnllmristrrxi Saron von Hattstein «I. <l. Fulda,

28. Gkt. 1745 auf ci» uo» dem Grafen Ernst Friedrich v. Elierstei» zn
Gross-Meinungen an ihn unterm >5. Sept. 1745 gerichteter. Schreiben, dir
Sitte um Mitthrilnng von Nachrichten über die fränkischen Edelsteine enthaltend.

Hochgeborner Reichsgraf, Hochgeehrtster Herr Geheimer Rath! Euer LxesIIsnos
halten mir es nicht zur Ungnad, daß so langsam in der schuldigen Antwort auf Dero
an mich unterm 15. jüngst verwichenen Monats 7 bris erlassenes, hochwcrthes Schreiben
gewesen bin. Die llrsach dessen ist die Wahl- und Krönungszeit Sr. Majestät des
Römischen Kaisers zn Frankfurt, allwo ich mit Sr. hochfürstl. Gnaden, meinem
gnädigsten Herrn, währender Zeit gewesen und alterst vor wenig Tagen wiederum
dahier zurückgekommen. Ich habe bei dieser Gelegenheit die Ehre gehabt, mit Dero
Herrn Sohn, dem kurmainzischen Obristwachtmcistcr, nicht allein bekannt zu
werden, sondern auch die Genealogische Affairc betr. zu sprechen, auch ohnlängst
dem Hrn. Obristlieutenant von Bnseck, welcher zugleich Kammerjunker an dem hoch¬
fürstl. brandenburg-bayrenthischen Hof ist, ans dessen Begehren vor einen Grafen von
Ebcrstein, dessen Frau Mutter Eine von Dienheim (war nicht Graf, sondern der
Dompropst Franz v. E.) all dasjenige, was mir von hochbesagter Familie bekannt,
extradirt und schriftl. eingehändigt, nicht zweifelnd, es wird an gehörigen Ort einge¬
kommen sein. Indessen werde ohnermangeln, nnnmehro nach Dero Befelch und Ver¬
langen, wo nur weiß, was beizubringen, worzu mir hiesiger Hr. Archivarius und Re¬
gistratur einige Hoffnung machen, zn kommnniciren. Soviel aber kann Euer bixosllsncs
vorläufig melden, daß hiesiger Landen diese Linie von Eberstein schon vor 10V und
mehr Jahren abgestorben, deren hintcrlasscne Herrschaften und Gütern theils an die

Lehnherren, anderentheils an unterschiedliche alliirte Familien verfallen. Das Schloß
Eberstein, welches auf der Rhön, so man dermalen die Mülzenburg nennet, gestanden
und anitzo ein purer Steinhaufen in dem Amt Schackau und denen Hrn. von
Rosenbach gehörig, wiewohlcn in dem Fuldischcn Land gelegen, doch aber ritter¬
schaftlich ist.

Soviel meine herausgegebene Genealogie betrifft, so seind noch einige Exemplaria

vorräthig und zn bekommen. Der Verleger aber schützet vor, sich verschworen zu
haben, keines ohne vorherige Bezahlung mehr abfolgen zu lassen, indem ihmc nicht
allein noch viele rückständig, sondern Er nichts als das Schreiben und Lausen davon
hätte. Wann also Euer blxeslloues darzn Belieben haben, so könnte das Geld darfür
vermittels der Post in einem Brief an mich, wo als dann vor die richtige Einsendung
sorgen werde, überschicket werden, welches in 4 Spemss-Dukaten bestehet, als 10 Rthlr.
vor das Buch, sodann S Kopfstück vor die Einballirnng in Wachstuch und vor freien
Transport bis Leipzig, wofür Euer Lxeellsnoa 3 Folianten und 1 Supplement in
großem Format, sodann 1 Handbüchlein in kleinem Oktav, so eigentlich die Secl und
Herz des ganzen Werk ist, bekommen. Was nun in Zeiten zn Dero Verlangen zu¬
sammen bringen kann, werde ohnermangeln, schnldigcrmaßen ohngesänmt einzuschicken.
Indessen aber mich zu beharrl. Gnaden empfehlend, beharre Euer Hochgeboren meines
hochgeehrtesten Herrn Geheimbden Raths gchorsamb Ergebenster

I). F. U. H. z. Hattstein.

Schreiben des Grafen Ernst Friedrich u. Ebcrstein nn den Snron n. Hattstein
zn Fulda «I. «I. Gr. Leinnngeu, 22. Srz. 1745.

Zweifle nicht, Ew. Hochwohlgcb. werden sieder meinem vorigen sich in gesundem Wohl¬
stände beständig befunden haben; indessen erstatte Dcnenselbcn den gebührenden Dank
vor die gehabte Güte, mir zu Dero schönem opsrs xensaloZieo zu verhelfen, welches ich
immer und mehr schätzbar finde. Allein eben dieses machet mich so frei, daß, weil der-
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gleichen Werk ohne viel vorgcsamletcherrliche Collsetiones nicht zu stände gebracht
werden kann, Ihnen mein Anliegen meiner Familie halber mit wahrer Zuversichtzu
entdecken nnd aufs inständigstezn bitten. Da nnn meine Familia allerdings sicherlich
aus Franken von dem frei-ritterlichen Ebcrsteinischcn Geschlecht daselbst abstammet,
davon ausgangs 1490 Zwei Söhne Hans nnd Philipp (von welchemlehern ich
dcsccndire), so unter Kaiser Maximilian I. in Italien gcdicnet und nachher mit Graf
Ernsten von Mansfcld 1512 in Sachsen gekommen nnd in der Grafschaft Mansfeld
sich sonderlich von 1520 (erfolgte wohl erst zu Ende der 20 er Jahre) mit den zwei
condelrabelsten freien adligen Lehngütern zn Gchofen angekaufct, solche 1533 in
Lehn erhalten, dabei ihre fränkischen Lettern Philipp, Kilian nnd Georgen in
Mitbelehnschaft genommen,gleich wie sie sich auch beständig wie diese auf die in Franken
gelegenen Ebersteinischcn Stainnigütcr Ginolfs, Urspring, Stetten, Heffarth, Gräfenhain
geschrieben,nicht minder eben wie jene das uralte Geschlechts-Wappen der fränkischen
Ebcrsteinegcführet haben; So wünsche ich sehr zuverlässig zu wissen, wie des zuerst
nach Sachsen gekommenenHansens und Philipps Vater eigentlich geheißen?
Sintemalen nicht allein sehr alte Familien-Genealogien,,habe, daß er Georg ge¬
heißen*). Hingegen machet mir Bedenken, daß, als mein Ältervatcr. Wolf Dietrich
1601 zn Würzburg nach Aussterben der fränkischen Vettern deren Sncccssion gesnchct,
man selbigemalle ersinnlichen Diffikultäten gemacht und vorgewcndet,daß dessen Ver¬
wandtschaftnicht so nahe sei, daß sie zugelassen werden möge**).

Bitte demnach sehr dienstlich, alle Dero Excerpta dieses Punkts halber und
sonst auf's genaueste durchsehenzu lassen, ob Sie mir allenthalbige Erläuterung
verschaffen könnten. Hierbei 1) meiner Familie zuverlässige Genealogie bis ans diesen
Georgen, dcshalber vorgcdachte Erläuterung suche; 2) die sächs. Desscendenz von
dem Philipp v. Eberstein, so >512 zum ersten nach Sachsen kommen; 3> Hansens
nnd Philipp's fränkische Asccndenz, wie sie bis Dato in Sachsen gewiß und ohne
Jrrthum zn sein geglaubt und augegeben worden.

Bitte mir mit alledem zu helfen, was Ihnen von der ans Franken stammenden
Ebcrsteinischcn Familie bekannt ist; mit denen aber dürfen Ew. Hochwohlgcb. sich nicht
bemühen, was in Lpsnsr, Uitterünsio, Unesliino, Ilumpraekt gedruckt nnd befindlich
ist, denn dieser Genealogien habe sämtlich. Übrigens ist leicht zu ermessen, daß
meine entstandeneBedenken an ihm selbst zu Probatiou meiuer 32 Ahnen mich gar
nichts verschlagen, dann ich nicht von der Wallenstcine herkommesondern von
Annen v. Trota, die Philipp v. Eberstein in Sachsen gehcirathet.

Wann des Schannat's Historie nntignao liueüouiag, Historie Küücksusis und
Liioutsla büMsusis und was noch von ihm rausgegeben, in Fulda zu haben, möchte
wohl wissen, was sie kosten. Beliebten Ew. Hochwohlgcb, mir nicht Nachricht zu
geben, wie der Kauzlci-Dircktor zu Würzburg heißet, im gleichen der Rosenbachsche
Verwalter in der Nachbarschaft des Schlosses, so vordem Eberstein geheißen.

Schreiben de? Saron u. Hattstri» «l. <1. Fulda, l. Febr. >74li nn den Grafen Ernst
Fried rill; u. Ebrrstrin, nwrin er sein Ärdanern ausspricht, den gestellten
Wünschen nicht entspreche» zu können, da dir Ärchiubcamtcn ans Ängstlichkeit
derartige Urkunden uorznlcgrn sich weigern.

Hochgeborner Neichsgraf, hochgeehrtester Herr Gehcimbder Rath! Vor den
gnädigen AnWunsch zu dem allbereits laufenden Jahr nnd was sonsten Euer käxesllsnes
mir wohlmeinend gönnen wollen, sage nicht allein den gehorsamsten Dank, sondern
wünsche, der allgütigc Gott wolle Dieselbe dergleichen Jahrs-Verändcrungen mit all
crsinnlichem nnd sclbstwählcndem hohen Wohlergehen noch viele erlassen, mir aber
Gelegenheit geben, meine Dienerschaft darbei zeigen zu können.

Ich beklage aber annebens, daß dermalen nicht, wie gerne ich auch wollte, nach
Dero Verlangen dienen kann, dann ob ich schon alle Mühe angewendet und wende, so
ist doch alles umsonsteu, dann niemand mit alten und zur Sach dienenden voeu-
msntm herausrücken will aus Besorg sich Verdruß aufzuladen, indessen ist
doch ohne dieselbe wenig oder gar nichts auszurichten. Was ich Hab nnd weiß, schicke
hierbei, doch kann und will ich es nicht beschwören. Ich vcrsichre, daß, wann etwas

*) Hiermit konnte nur der 1497 1- und mit Dorothea v. Bibra verheirathet gewesene Georg v. E. zu
MUHlfeld — Sohn des 0481 -j- Hermatt n nnd Enkel des 1451 -j- Eberhard — gemeint sein (s. das Nähere in
den Nachtr. v. 1879. S. 118 f.).

**) Die Gehofen'schen Ebersteinehatten zu solchem BeHufe vom Kaiser, Kur- und andern Fürsten „stattliche
IiitörvSssionSs und Fürschriftenerlangt, es wurde ihnen jedoch vorgehalten, daß sie von dem ersten Acquirenkm
nicht abstammten und die Bclehnung abgeschlagen. Nach geführtemProzesseerhielten sie jedoch 30. April 1614
von dem Bischof Julius als Abfindung400 Gulden.



Sicheres gehabt oder beibringen können in puncto der Familie von Eberstein, daß ich
es ans meinem Buch nicht würde gelassen haben, und endlich aber, wann auch Euer
bixccllonc? alle Nachrichten von denen Eber steinischeu jemalen gehabten
fuldischcn Lehen zusammen bringen, was wird es helfen, indem dieselbe sgar
wenig ausgenommen) von der Art und Natur sind, daß die Töchter vor denen
Vettern (wann sie auch schon mitbclehnt) die Lehn bekommen, wie dann viele
U><> Prozessen, sowohl am Lehnhof, als dem kaiserlichen Kammergerichtverloren und
in t'avcm- deren Töchtereu ausgefallen sind, wie dann meine Familie die Probe davon
hat. — Ich schicke hierbei Euer bixesllsnoe die ganze Genealogie, so Dieselbe belieben
wollen, mir zu kommunicircnzurück aus Besorg wegen deren angezogenenMotiven
Euer Nxeollenvs mehr Verdruß als Vergnügen zu erwecken, wann selbe in
unrechte Händen kommen sollten, wobei mich zu bcharrl. hohen Gewogenheit empfehle
und verbleibe Euer Lxeslsnee gehorsamb Ergebenster Diener

Fulda, den l. Februarii 1746. I>. H. z. Hattstein.
?. 8t»m. Was des Schauuats üistoriam autignas Lnoboniae betr., so scind solche

dahier nicht zu bekommen, sondern zu Frankfurt in dem Andrcischen Buchladen.
Es sind nnterschicdl. ll'omi, und soviel ich weiß, kommen solche überhaupt all 25
bis 26 ti. Zu Würzburg Ware der Gchcimbde Rath Lang Kanzlei-Direktor,
welcher vor kurzem gestorben, und ist dessen Platz noch nicht wieder besetzet.
Die Succession von denen Familien von Roscnbach, Fcchenbach zc. finden Euer
IZxesIIöues in meinem Buch.

Nie tlcdrnkcn des iüaron u. tjattstrin hebende Erwiderung des Grafen Ernst
Friedrich u. Eberstcin <1. «I. Groß-Leiiiungen, Z>. chcbr. l74li.
Ew. Hochwohlgeborenbekenne hierdurch meine äußerste Verbundenheit vor die in

Dero beliebten Autwort vom l. Febr. und dabei angeschlossenen Nachrichten nur dar¬
gelegte Merkmale Dero schätzbaren Gütigkeit. Da aber daraus zugleich erhellet, wie
Dieselben von meinen Absichten bei der Sache sich eine ganz andere Idee machen, als
ich verdiene und wahrhaftig habe; So werden Sic erlauben, hiemittelst zu dienen:
Daß niemand in der Welt, wer er anch sei, sich damit den allergeringste» Ver¬
druß ansznladcn befahren darf, man» er mit alten und zur Sach dienenden
Vovniiientm mir bchiilflich zu sein und damit heranszurncke» sich gefallen lasset.
Denn ich schwöre zu Gott dem Allmächtigeneinen leiblichenEid, daß, so wenig ich
gemeinct bin, wenn ich auch dazu durch die mir aufrichtig kommnnicirteDoknmenta
und Nachrichten aller Welt Rechte und den Weg offen und gcbahnet fände, alle Güter,
welche die Ebersteinische Familia jemalen gehabt und besessen, mit aller kaciüts und ohne
Anwendung eines Hellers wieder in Eigenthum zu bekommen, ich doch nicmalen in
solcher Absicht und zu solchem Endzweck eine Feder weder selbst, noch durch andere
ansetzen würde; Ebenso wenig und noch viel weniger werde ich von allem, so mir von
EbersteinischenDingen kommuuiciret wird, nimmermehr einigen andern als bloß
historischen,niemand verfänglichenoder nachteiligen Gebrauch machen und das kann
ein jeder gewiß glauben.

Wcitcrs bitte Ew. Hochwohlgeb.aufs allcrinständigstc,von mir als einem alten
ehrlichen, wahrhaftigen Ehrenmann beglaubt zu sein, daß ich von der Thorheit des
vergeblichen, leichtbegreiflichen Einfalls, als ob durch alte Nachrichten von denen
Ebersteinischcnjemalen gehabten fuldischcn und würzburgischcn Lehngütern einen
gültigen Anspruch zu formiren in stand kommen könnte oder würde, wahrhaftig allzu
weit entfernet bin, als daß jemand, so vor mich die Güte hat, mir seine habende alte
Dokumenten und Nachrichten, die ich zu nichts anders, als zu gründlicher Erläuterung
der Ebersteinischcnalten Familien-Historia verlange, herauszuoffenbaren, die aller¬
geringste Gefahr oder nur Furcht mit Ursach und Wahrheit haben wird oder kann.
Noch mehrers, so hat der große Gott mich über 1V Jahr in geistlichenVonsi-
ktorii« und weltlichen Regierungen als Rath sitzen lassen, che ich nachher über 20 Jahr
in pndliqncn Geschäftenals Königlicher Gesandter fast an alle große Höfe durch
ganz Deutschlandverschicketworden bin.

Also werden Ew. Hochwohlgeb. mir zuzutrauen belieben, daß mich solcher
Weise Wider alle dergleichen elünwriqug Einfälle zu bescheiden wohl gelcrnet, daß mir
nicht allein die fuldischcn und würzburgischcn Lehnrechte, sondern sogar auch die
allcnthalbigc Präskription ohnedem im Wege sind.

Wann Ew. Hochwohlgcb. nun diese meine drei wahrhafte Herzens-Principia zu
beiden meinen vorigtcn schriftlichenAnsuchungen neben halten; Werden Sic von
selbst mir die Justiz anthun, daß niemand, der mir seine habenden alte Nachrichten
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eröffnet und seine alten Dokumente! anvertrauet, damit bei mir gefahret sei oder sein
könnte. Ew. Hochwohlgcb. Vraiturs und aufrichtige Äußerungen hierunter verbinden
beides und edificiren mich ganz besonders und ungemein, Sie sobarSiren mich aber
zugleich, Jhro mit meinen angelegentlichsten Bitten noch ferners beschwerlich zu sein,
uiimlich zn gclicbcu, mit gänzlicher Ablegung und Hintansetzung Ihrerseits aller
Besorgnis einiges vielleicht zu habenden Verdrusses die weitere Güte vor mich zu
haben und ernstlich mir zu allem zu verhelfen, was Sie nur von alten Ebersteinischen
Dokumenten immermehr detcniren können; ich werde nicht allein allen Aufwand
satisfaciren, sondern auch alle Dankvcrbundenhcit davor erwidern.

Daß der Ebersteinische Manncsstamm Rhonischer Linie schon vor mehr als
200 Jahren ausgegangen sein soll*), dcshalber weiß zwar nicht, ob der letztverstorbene
George (damit ist der 2. Nov. 1000 zu Ginolfs ch Georg Sittig gemeint) im
Würzburgischen davon gewesen, doch Versichcrc, daß durch Schreiben meines Alter¬
vaters Wolf Dictrich's vom 13. Mai 1601 zu Probiren ich im stände bin, daß er
solcher Zeit erst in Würzburg sich wegen Ausmachung der Succession in die
eröffnete Ebersteinischo Lehnen aufgehalten, aber nichts ausrichten mögen, mithin
muß wohl die Appertur durch Extinktion der fränkischen Ebersteine kurz vor
solchem Jahr, also vor ohngcfähr 150 Jahren geschehen sein — M. und dies ist
auch wirklich der Fall, d. h. von >750 an zurückgercchnct — dann es ja eine Thorheit
gewesen, erst nach über 50 Jahren sich wegen einer Succession in Würzburg zu melden.

Und daß diese ausgestorbene unsere nahe Anverwandten gewesen, ist daraus
wohl gewiß zu glauben, weil mein Nr- Ur- oder Vor- Ur- Älter- Vater Philipp,
aus denen vorhaudnen Lchubriefcu erweislich und unwiderleglich solche fränkische
Vettern Philipp**), Kilian***) und Georgs) >533 zu Mitbelehnten samt
seinem älteren Bruder Hausen bei ihren ancrkausteu ansehnlichen Gütern in der
Goldenen Aue zu Gehofcn angegeben, solche auch 1534 die Mitbelehnschaft darübe
wirklich empfangen und den Lehncid abgelegt Habenz >599 aber sind Sie in dem
Lchnbriefc schon ausgelassen, ob aus Ncgligcnz, oder weil sie abgestorben, kann nicht
wissen (am 8. März. >593 wird „der auch Edle und ehrenveste George Sittig
v. Ebcrstein" von den Gehofen'schcn Ebcrsteiueu zum letzten Male zur gesamten Hand
gezogen). Es zeigt es auch das Wappen, welches einerlei mit dem, so Ew. Hochwohl-
geboren mir zn kommnuicircn gefallen, welches wir beständig geführet und bei einem
Kinde 1535 schon daselbst auf einem Leichenstein, auch unter dem Kaufbrief solcher
Güter befindlich.

Es ist auch gewiß, daß Kurfürst Johann Philipp zu Mainz, der bekanntlich
zugleich Bischof zu Würzbnrg gewesen, als der alte Feldmarschall, mein Groß¬
vater, wegen Erfurt an ihn geschickt gewesen, selbigem offcriret: Wenn er ihm einen
Sohn geben und katholisch werden lassen wollte, er solchem nicht allein die erste
Domhcrrnstelle, so in seinem Monat offen würde, sondern auch das erste Lehn,
so ihm heimficle, geben wollte, denn die alten Ebersteinischcn Güter seiner Vorfahren
wären zn lange in andern Händen, denen er sie wicdcrzunehmeu nicht vermöchte.

Übrigens danke recht herzlich, daß Ew. Hochwohlgcboren die Güte haben und
mich detrompireu wollen, daß der Philipp (— ch 1539, Amtmann zu Steinau —),
dessen Tochter Oswald v Fechenbach gcheirathet, und mein Vor-Ur-Älter-Vater
Philipp keineswegs einerlei Person gewesen, wie ich bisher gcglaubetz denn ohnan-
geseheu bleibet auch aus obigen gewiß, daß wir und die fränkischen alle einen
«tipitem gehabt haben, nur ist die Diffikultät auszufinden, wie solcher geheißen und
quo auuo solcher gelcbet chch). Es scheinet mir auch an, als ob, weil der letzte Konrad

*) Hrn. v. Hattstein's Angabe hat einzig und allein Bezug aus das mit Georg dem Jüngern v. E.
1540 erfolgte Erlöschenim Manuesstammeder Mang o'ld'schen Linie, nicht aber derjenigen von Eberhard
(erloschen 2. Nov. 1600 mit Georg Sittig) und der noch fortblühendenvon Karl auf Marktstein ach.

mit dessen Sohne Georg dem Jüngern zum Brandenstein 1540 Ritter Mangold's Linie im
M annesstammeerlosch, so daß die Fuldisch-Ebersteinischen Lehen an Philipp's Nichte und seine 5 Töchter und
durch diese an die Familien v. Karsbach v. Mansbach, v. Rüdigheim, v. Fischborn und v.
Fechenbach kamen.

Kilian's zu Bischofsheim vor der Rhön einzigerSohn Lorenz Peter -j-4 Jahr vor seinem
Vater (1564) mit Hinterlassung einer.Tochter,welche an B. Ph. v. Rüdigheim verheirathet war.

's) Kilians Bruder: Georg der Ältere zu Gin olss hatte außer 5 Töchtern 2 Söhne: Wolf Dietrich,
der 1585 kinderlos starb, und Georg Sittig, mit dem 2. Nov. 1600 Eberhard's Linie im Mannesstamme
erlosch. Des letztern 1629 f jüngste SchwesterIohannetta war bei der 12 Juni 1«05 zu GeHofen stattge¬
habten Taufe des nachmaligenFeldmarfchallsErnst Albrecht von Ebersteinpersönlich anwesend.

-ff) Es war Eberhard v. Eberstein, dessen mündigeSöhne Hermann, Eberhard, Mangold und
Ka rl 1398 in die Gefangenschaftdes Landgrafen Hermann von Hessen gerathen waren, welche letztere nicht nur
für sich, sondern auch für ihre unmündigen Brüder Wilhelm Peter und Gerlach an den genannten Land¬
grafen 4. Nov. 1398 eine Urfehdeausstellen mußten.



(so nennt ihn irrthümlich Schcinnat statt „Georg") 15465) durch sein Absterben die
fuldischcn Lehnen auf die Fechenbachc verfallet, die von meinem Vor-Ur-Alter-Vater
Philipp in Mitbelehnschaft genommene Vettern im Würzburgischcn aber Namens
Kilian und Georg, welche 1550 noch gewiß gelebct haben, solchem Konraden vielleicht
so nahe nicht müssen verwandt gewesen sein, weil sie die Fechenbachc haben exkludiren
können.

Sollte dann nicht möglich sein, daß die Ascendcnz sowohl dieses letzter» „Konrad's"
als auch der 1533 in Mitbelehnschaft genommenen Philipp's, Kilian und Georg aus-
zilfindcn, desgleichen die gemachten Proben derer Ebersteine, so auf dem Stift Fulda
prübendirt gewesen, abschriftlich durch Dero Vermittelung zu erhalten sein? diese
könnten mir vielleicht dienlich werden. Weiß nicht, ob Herr Baron v. Sickiugcn,
Kammer-Präsident, noch lebt, könnte, wann Ew. Hochwohlgeboren es räthlich erachten,
auch an diesen mit schreiben, denn ich ihn von seiner Jugend auf gekeunet. Nach
Würzburg will auch schreiben, woselbst Engelhard und Theodor Domherrn
gewesen, und wann ich erfahren könnte, wie die Ebersteine geheißen, so in Mainz
Domherren gewesen, geschähe mir sehr dauknehmigcr Dienst. 55) Daun es sind mir
deren Namen und alles unter denen bei meinem Nappell 1729 weggekommenen Kollek¬
tionen mit verloren gangen. Ew. Hochwohlgcb. lassen mich doch bittselig sein und
mir diejenigen Nachrichten auch augcdeihen, welche Sie vor den Hrn. v. Buseck zu
Bayreuth kommunicirct haben.

Bei denen mir jetzt mitgethcilten Nachrichten muß mir einige Erläuterung von
Dero Güte ausbitteu: 1) Sollen Eberhard und Philipp die letzten an der Rhön
gewesen sein; müssen sie also entweder 2 Brüder oder Vater und Sohn, oder gar
von 2 Differcnten Branchen gewesen sein, wovon die Zuverlässigkeit, wie auch deren
Sterbensjahr erbitte2) finde in Dero I. Theil der Hoheit des Adels p 42, daß
Konrad v. Eberstein Annen v. Kralücke zur Ehe gehabt, mit welcher er eine Tochter
Annam erzeuget, so an Georg v. Hasclstcin verheirathct worden, wcßhalber Erläuterung
bitte, ob dieses eben der Konrad gewesen, der 1540 und mit ihm die Lehne des
Amts Schacken erloschen, so theils an die v, Fechenbach gekommen? 3) Sind Ew.
Hochwohlgeboren der Meinung, die Karsbachische Familia sei ausgestorben, es leben
aber davon noch verschiedentliche, so in Meißen begütert sind. Ew. Hochwohlgeboren
haben doch die Barmherzigkeit vor mich, elucidircu nicht allein alles auf's genaueste,
sondern helfen mir auch weiter, ob nicht aus vielen Stücken ein zuverlässiges 4'ntum
endlich zusammen zu bringen möglich. Ich ersterbe in wahrer Dienstwidmung und
Hochschätzung ec.

Ein gleicher Eifer, wie den noch in seinen letzten Lebensjahren in der
Bienenarbeit des AufspürenS und der Zusammenstellung der Materialien zu

einer Familiengeschichte begriffenen Grafen E. F. b. E., beseelte auch seinen
Großneffen den sächs. Landcsregierungs- Hof- und Justitienrath Wilhelm und

dessen Vetter I. Karl Theodor p. E., vormals fnrstl. Thurm- und Taxischen
Regiernngs-Präsidentcn, späteren Staatsminister bei seinem Vetter, dem von
Napoleon zum Fürsten Primas des Rheinbundes, darauf zum Großherzog von
Frankfurt erhobenen Koadjutor Karl Theodor Frhrn. v. Dalberg. Beide hatten
nun vor ihrem Groß-Oheim den Vortheil voraus, daß ihnen vermöge ihrer

*) 1546 wurden Lüdiger v. Mansbach, Philipp v. Karsbach und Oswald v. Fechenbach mit den
vom Stifte Fulda lehnriihrigen Eberstein'schen Gittern beliehen, welche sie theils von ihren Frauen geb.
v. Eberstein (2 Töchtern u. 1 Enkelin Philipp's v. E.) überkommen theils von ihren Schwägerinnen Anna
und D orothea zugekauft hatten.

*") Noch 138 Jahre hiernach, im I. 1884, würde auch mir selbst die Kenntnis hiervon von großem Be¬
lang gewesen fein. Der Minister Karl Theodor v. Eberstein besaß solche in Autopsie; nach einer an meinen
Großvater Wilhelm gerichteten Zuschrift desselben hatte sich im Dome zu Mainz „im ersten Auffchwörungs-
buche „„Eber st ein"" bloßmit dem Schilde ohne Helmdecke, Helm und Aufsatz" befunden. Auf meine durch diese
Notiz veranlaßte, an das Hochwürdige Domkapitel gerichtete Bitte: eine authentische Abschrift der betreffenden
Urkunde nebst Zeichnung sowie der Ahnenproben durch Vermittelung der Bibliothekverwaltung mir geneigtest
verschaffen zu wollen, hahe ich unter dem 10. August d. I. von Sr. Hochwürden dem Herrn Domkapitular
vr. Moufang unter Bedauern, meinem Wunsche nicht entsprechen zu können, die Erwiderung erhalten:

„daß die früher mit Recht berühmte Mainzer Dombibliothek nicht mehr bestehe, da sie am 13. Juni 1?93
bei Beschießung der Stadt ein Raub der Flammen ward, wie dies; im ckstail in Klein's Geschichtevon Mainz
in 1792—93 beschrieben ist. Es wurden Akten des Domkapitels zum Theil gerettet, und manches davon be¬

findet sichin München und Wien. Es wäre möglich, daß Sie dorten einigen Aufschluß erhalten könnten."
Inden: ich hiermit Herrn Domkapitular vr. Moufang für diesen Fingerzeig meinen verbindlichen Dank

sage, benutze ich diese Gelegenheit, etwaigen mit dem Verbleib dieser Dokumente vertrauten Archivbeamten oder
andern Forschern meine Bitte zu erneuern.

"**) Der 1539 1 Philipp war der Vater des vor ihm 1- Eberhard (dessen Tochter Katharina in
erster Ehe mit Philipp v. Karsbach verheirathct war) und des 1540 -s Georg des Jüngeren, mit dem
N. Mangold's Linie im Mannesstamme erlosch.



amtlichen Stellung die BenutzungEberstein'scher Original-Urkundenund Akten
in den ihnen untergebenen Archiven unmittelbar offen stand; sie waren daher in
der Lage, eine bedeutende Menge Einzelheitenaufzufinden, außerdem aber auch
Licht gebenden Zusammenhanghinein zu bringen.

Wie die beiden oben S. l03 ff. abgedruckten beiden Briefe des Hauptmanns
Otto Christoph o. Ebcrsteinan den Hofrath Wilhelm bzw. Kammerherrn Karl
Th eodor v. E. ausweisen,hatten diese beiden Vettern durch den genannten Haupt¬
mann Kenntnis davon erhalten, daß ein jeder von ihnen denselben historischen
Zweck im Auge habe.

Ihre Art der Sachbehandlung und die sich Ihnen ergebenden Resultate
werden ebenfalls am sprechendsten gekennzeichnet durch ihre diesbezügliche
Korrespondenz.

Jntelligenzblatt der Allgemeine» Kitrrntnrzritnng 5io. lW, Mittwochs den 14. Gilt.
l78!j. vermischte Anzeigen, pngv lllstZ.
Da ich schon seit mchrern Jahren an Vatis zu meiner Familiengeschichte sammle und

numnehro bald im stände sein werde, etwas Vollständiges darüber zu liefern; so er¬
suche ich alle Hrn. Gcncalogistenund Altcrthumsforscher,Archivare, Konsistentenund
wer immer Nachrichten über meine Familie gesammelthaben und besitzen mag, mir
dieselben gefälligst einzuschicken.— Ilm allem Mißverstand vorzubeugen, muß ich be¬
merken, daß die Familie v. Ebcrstein ursprünglich aus Franken herstamme und schon
im lt. und 12. Jahrhundert an der Rhön in den Hochstiftern Würzburg und Fnld
angesessen war, von da sie sich im 16. Jahrhundert nach Thüringen gezogen, woselbst
sie heute noch ihren Sitz hat.

Das Wappen der Familie v. Eberstcin ist ein silbernes Dreieck im blauen Felde,
an dessen Enden eine silberne Lilie angebracht ist. Der Aufsatz ist eine blaugekleidcte
Mohrin ohne Arme mit einer goldenen Krone und einem schwarzgewickeltem Zopf.
Zuweilen erscheint auch die Mohrin mit fliegenden Haaren. In ältern Wappen ist es
hie und da eine weiße Frauenfigur mit abgestumpften Armen, weißgekleidet und mit
fliegenden Haaren.

Ich werde jede mir zukommende Nachricht mit besonderem Danke erkennen, und
wenn Auslagen damit verbunden sein sollten, dieselben mit eben der Erkenntlichkeit
ersetzen.

Freih. von Eberstein, Thurn n. Taxischer Geheimer
Rath und Regierungs-Präsident.

Schreibe» des Höhraths Wilhelm u. Ebcrstein an seinen Ucttcr den Kammer-
Herrn Karl Theodor u. Eberstcin in Ucgrnsbnrg <1. «t. Dresden, 1. Dez. 17S9.
Hoch- und Wohlgeborner Freiherr, hochgeehrtester Herr Kammerherr, wcrthcster

Herr Vetter! Nicht etwa eine Vergessenheit oder Gleichgültigkeitgegen Ew. Hoch- und
WohlgeborcnWünsche ist die Ursache des Verzugs meiner Antwort ans Dero Anlangen
wegen Kommunikationvon Familiennachrichtcn,sondern wirklich eine Konkurrenzvon
Geschäften, die mich an die nöthigsten Theile meiner Privat Vorrsspouäsoes kaum
kommen lassen, haben mich abgehalten bisher, an diese Materie mich zu machen.

Die Beschäftigung, deren Ew Hoch- und Wohlgcboren sich in Absicht auf eine
Znsammensetzung von Familiengeschichte der Ebersteinischen Stämme, die sich in ver¬
schiedene Kreise und Provinzen Deutschlands verbreitet haben, ist von mir eine so zu
begünstigende Absicht, daß ich dabei mit aller möglichen Beihülfc Ihnen, mein thenerstcr
Herr Vetter, beizustehen mir zu so einer angelegentlichen,als angenehmen Pflicht mache.

Erlauben Sie mir aber, auch Sic zu ersuchen, nicht zu schnell mit Edition etwas
Gedrucktemdeshalb heraus zu gehen, weil sonst ein paar historische Schwierigkeiten
unanfgelöst und dem genealogischen, mit der Geschichte der deutschen vsrritoriarnm be¬
kannten Prüfer zur Lritigus, die den kicksm der ganzen Genealogie, zumal wenn ein
Hr. v. Eberstein selbst der Editor ist, schwächet, Gelegenheitgeben. Da ich selbst et¬
liche Jahre, sowohl mit Sammlung alles was in unserer Familie in Sachsen aufbe¬
wahret, sowohl was deshalb in andern Ahnenproben, die eine v. Ebcrstein geehelicht,
sich vorfindet, und was in gedruckten Loriptis sowohl in Lehns- und Civil Actis zu
Eisleben bei der Oberaufsicht und in hiesiger Lehnsknrie anzutreffen mich viel be¬
mühet, um mich wegen der Isgitimatio all causam, die Mansfeldschen Forderungen be¬
treffend,mich zu orientiren; so bin ich bei der Gelegenheit so in Absicht des Genea¬
logischen u. der Chronologie zu Werke gegangen, daß ich



a) alle Tutores Iiistorici st politioi, Nistor. (termauias st tsrritoriarum Asrmauic-
durchgegangenund wo irgend etwas den Namen Eberstein Betreffendes ent¬
halten i) chronologisch nach der Ordnung und 2) nach den Autoren und Materien
in ein Verzeichnisnotirt, dabei uns vorzügl. Schannat, Leuckfeld, Spangenberg,
Bucelin, Müllers Sächs. Annales zum Zwecke dienen, und da habe ich dann die
Stellen selbst alle kopiren und 3) Daraus ein Separat-Volumen formtreu lassen;

b) habe ich alle Leichen-Sermone, die gedruckt zu haben und zu finden gewesen, ge¬
sammelt, um die Personalien und genealogischen nebst chronologischen Anmerkungen
zu notiren

o) n. die formirte Genealogie soviel möglich daraus und aus Lehns- und Civil-
Akten die ^nneeckota und Jahre chronologisch nebst Geburt und Todcszeit
notirt, dazu

«I) aus den Kirchenbüchern zu GeHofen, Artern, Voigtstedtmir Extrakte der Kopulirten,
Getauften und Begrabenen aus der Ebersteinischen Familie geben lassen, und

s) damit die vorhandenen Ahnenproben des sel. Graf Ernst Friedrich v. E. im
Stift Merseburg und des Domherrn Anton Albrecht im Stift Halberstadt ver¬
glichen und George Ernst v. E Domherrn in Naumburg, von den Jahren
1675-1703, auch

t) die von unseren Vorfahren als Schatz der Wahrheit konservirte rraäitiouss, welche
der sel. Graf Ernst Friedrich v. Eberstem opsross gesammelt, nebst denen aus
Leichenpredigtcn zu schöpfenden Personalgcschichten dazu gebracht;

allein die Zusammensetzung haben meine immer zunehmenden Amtsgeschüfte verhindert.
Nur will ich eine generelle Skizze hersetzen:

Philipp, der in jüngern Jahren unter Maximilian >. in Italien gedienet, ist
mit dem Grafen von Mansfeld Hoher, der bei dem nachmaligen Kaiser Karl V.
Marschall war, bekannt geworden,unternahm mit Kurfürst ?riäsrieo sapisut! die Reise
nach dem GelobtenLande (viä, Müllers Sachs, ^nnalss, annus 1493. pax. 56). Nachdem
er aus dem GelobtenLande retrovertirt, bleibt er bis 1512 außer Sachsen. Unterdessen
ist sein Bruder Hans bereits mit einem Grafen v. Mansfeld Ernst nach Sachsen in
die Grafschaft Mansfeld gekommen und daselbst den Hackenhof zu GeHofen und von
den v. Harras den Harras'schen Hof acquirirt, damit dann 1531 u. 1533 er und
dieser Philipp, sein Bruder, lt. Lehnbriefs und Lehnsaktcn beliehen, dabei sie ihre
Vettern in Franken: Philipp, Kilian und Georg, zur Mitbelchnschaft gezogen,
die auch 1534 persönl. die gesamte Hand empfangen in Eisleben. Der Bruder
Hans war grfl. mansfeld. Rath und starb ohne Kinder, daher Philipp sein Erbe
worden. Dieser Philipp hat eine zahlreiche Nachkommenschaft gehabt, von dessen einem
Sohn Hans wir abstammen. Nun besitzen wir außer denen Ahnenproben ein altes
Ltsmma ßsusaloZieumbis ans den gemeinschaftl. Stammvater Bernhard. Allein hier
lauft ein Schreibfehlerunter, und ich glaube, daß er Eberhard heißen muß. Wann
Sie mir aus dem Stifte Mainz die von einem Hrn. v. Fechenbach daselbst abge¬
legte Probe verschaffen können, dessen Mutter eine fränkische v. Eberstein war, und
zwar eine Tochter des Philipp, den der sächs. Philipp zur Mitbelehnschaftzog;
so will ich vielleicht den Zweifel lösen; zwar glaubt man in Sachsen, daß dieser
Philipp in der Fechenbacher Probe derselbe Philipp sei, der unser Stammvater war.
Das glaube ich aber nicht, daß er in der I. Ehe eine Anna v. Wallenstein gehabt
und zur zweiten eine Anna v, Trota, von dem Hans, dessen Sohn, von dem mir
descendiren, herkommt; dann in der Fechenbachschen Probe kommt bei dem Philipp
die Anna v. Wallensteinvor.

^.o. 1600 hört Wolf Dietrich, der Vater des Feldmarschalls, den Todesfall
seiner fränkischen Vettern und reiset nach Franken, wie die gegen ihn anhängig ge¬
wesenen ManSfeld. Bürgschaftsaktendarthun, da diese Abwesenheiterwähnt wird, daß
sein Vater seinen Antheil in Franken seinen Vettern verpfänden müssen, um Mansfeld.
Gläubiger, da sein Vater und Großvater Bürge worden, zu bezahlen.

Nun habe ich einige Nachrichten aus fuldaischen und würzburgschen Lehnsakten;
allein da ich Sie hierdurch auf die Spur bringe, werden Sie leicht beim fuldaischen
und würzburgschen Lehnshofe Nachricht finden können, wie Giuolfs, Stetten, Heffart,
Gräfenhain aus den Händen derer v. Eberstein gekommen. Aus dem Kontext der
Ober-Aufschcramt-AktcnMansfcldscheBürgschaftsschuldcncontra die v. Eberstciu zu
GeHofen cle l60l zc. scheinet, daß Wolf Dietrich (Vater des Feldmarschalls Ernst
Albr.), der v. >601 bis 1619 in Franken bei seinen Vettern^) sich aufgehalten,

*) Diese waren 2. Nov. 1600 mit Georg Sittig zu Ginolfs ausgestorben, aber des letztern Schwestern:
Elisabeth, Margaretha, Dorothea und Iohannetta waren noch am Leben, und bei diesen war 1601



vielleicht also seine Antheile an andere verkauft habe, da er Geld brauchte, der Religion
halber wohl nicht gut reüssirt und in Ermstedt ein Gütchen gekauft hat, da Mans-
feldscher Bürgschaftsschulden halber sein Gut in GeHofen sequestrirt war.

Außerdem aber ist das Original-Notariats-Jnstruinent auf Pergament von 1550
in meinen Händen von Jörg v, Eberstein, der aus einem alten Register seines Ur-
ältervaters Eberhard v. Eberstein rntions der ihm zugetheilten brüderl. Theilnng
der Zinsen von Ginolfs, Stetten, Heffart, Gräfenhain formtreu lassen, wie in pras-
missis gesagt wird, eis 1434.

Allein was vollends mich stutzig macht ist, daß Georg Sittig v. Eberstein noch
1590 n. 1593 in den über den Hacken- und Harrasischen Hof zu GeHofen ertheilten
Lehnbriefcn als Mitbelehnter vorkommt; und >602 wird -rä ^eta. notirt, daß der Mit¬
belehnte nun auch tot sei. Vielleicht gibt die Nähe Ihnen Gelegenheit, mehr zu Auf¬
klärung der eigentl. Verwandtschaft mit den fränkischen Linien zu eruiren. In allen
Schnldklagen äs 1500 — 1601 klagen die sächs. Ebersteine, daß wegen Mansfeldscher
Schulden sie alle ihre Güter in Franken an ihre Vettern verpfänden n, verkaufen
mußten, um hier sich zu retten. — Auch besitze ich einen alten Lehnbrief von Kilian
v. Eberstein zu Bischofsheim vor der Rhön, der 1565 Klaus Müllern mit 1/2 Hofe zu
Lutter vor der Hard belehnt, auf Pergament.

Nun, mein thenerster Hr. Vetter, eine kl. Übersicht der Mansfcldschen Forderung.
Nachdem die Grafen v. Mansfeld schon zu Anfang des 16. 8-rseuIi in eine große

Schuldenlast gerathcn waren, wozu besonders ihre fürs Kaiserl. Hans Östreich ge¬
machten Kriegs-Lxpsäitionss und vorzüglich ihre bekannte Neigung zu magischen Be¬
schäftigungen, da fast jeder der damals zahlreichen Grafen sich Hexenmeister hielt,
Schätzegraben, Geldmachen n. dgl. mit großen Kosten treiben ließ; so brachten vorzügl.
die auswärtigen Vrsäitorss zu Nürnberg und Augsburg (die ihre nachherigen Forderungen
an den Rath zu Leipzig cedirtcn) nebst denen fremden und einheimischen piis eausis
zu Halberstadt, Magdeburg, Erfurt, Leipzig zc. Klagen gegen Sie bei denen hiesigen
öuäieiis an. Freilich hatten die sich besser vorgesehen, als diejenigen Lrsäitorss, welche
in der Grafschaft Mansfeld Lehne und Uosssssionss hatten, inmaßen diese nicht wie
jene sich specielle Unterpfänder und Konsense der Lehnherren hatten geben lassen.

Als nun alles in die Grafen von Mansfeld drang, lZxsoutionss in die gräfl.
Mansfcldschen Güter, Domainen und Regalien, als Zölle, Gebiete, Zinsen, Forste,
Bergwerke:c. ausbrachte, welches 1516 n. 1517 schon durch die hiesigen Appellation-
Gerichte u. Hofgerichte geschehen war; so ergriffen sie das Mittel, unter dem Namen
einer vertrauten Anheimstellung ihrer Besitzungen in die Hände der Lehnherren Sachsen
u. Magdeburg i. s. Brandenburg zu cediren, um nur eine ansehnliche Kompetenz
zu erhalten, welches auch durch Anweisung des Amtes Eudorfs statt der Kompetenz
geschähe. Beide Lehnherren, Kur-Sachsen n. Brandenburg, setzten Kommissarien, und
vor diese wurden sämtl. Lrsäitorss der Grafen citirt, und nach dem weitläufigen,
langwierigen Liquidations-Verfahrcn wurde endlich zu Leipzig ^.0. 1580 das Haupt-
Designations-Urtel publicirt, nachdem schon 1570 die Segnestration mit Setzung eines
Ober-Aufsehers eröffnet worden. In die erste Klasse kamen die Konsens-Gläubiger,
in die Ute Lied lohn. Unter diesen ist in angeregtem Urtel äs 1580

sab b!c>. 149: „Hans von Eberstein sambt seinen Brüdern haben achtzigk
Gulden Jherlicher Zinse mit Tausend Gulden abzulegen, Dinstgelt, vermöge der
Verschreybnnge, ^.uno 1517, liquidiret. Zu solchen Tausent Gulden heubtsumme
wirbt Ihnen, als durch ihren Vater viel lange Jhar verdint Liedtlohn, durch
vns sembtlich gebührlich verholffen."

5. n. 6. Klasse Oliirograpimrii. Unter diesen kommen dann alle die Posten,die unsere Vorfahren Philipp und Hans u. erstern Sohn Hans und seine
Brüder und Miterben denen Grafen theils selbst vorgeschossen, theils per eessionsm
anderer an sich gebracht, theils als Bürgen für sie bezahlt, oder nur bloß noch als
in iisxn odiiZatorio stehende Bürgen mit lignidirt.

Kl. 5 den 22. Okt. 1580 zu Eisleben publicirt.

mib llo. 256: „Hans von Eberstein und seine Brüder haben dreihundert Thaler
geliehenes Geldes anno 1554, item eintausend dreihundert drei und zwenzigk Gulden
zwanzig Groschen acht Pfennige vor die Grafen in Bürgschaft bezahlet, auch darüber
einhundert vier und neunzig Thaler wider Graf Hans Hoher», item fünfhundert sechs
und dreißig Gulden fünfzehn Groschen, auch vor Graf Hans Hohem, und dann der-

Wols Dietrich aus GeHofen, aber auch nicht ohne Unterbrechung bis 1619, denn am 12. Juni 1605 ließ er
seinen Sohn lernst Albrecht, den nachmaligen Feldmarschall, taufen, wobei auch die jüngste der oben ge¬
nannten Schwestern Johannetta v. Eberstein, wie oben schon erwähnt, aus Ginolfs als Patbe ,ngcgenwar.
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gleichen 714 Gulden 14 Groschen in Bürgschaft vor bemeldten Grafen ausgeleget
liquidiret. Zu solchen Posten fall ihnen als genieinen und privaten Chirographaricrn
nach Ordnung der Gläubiger und vermöge der Verschreibungcn gebührlich »er¬
hoffen werden.

Weil sie aber auch darüber angeben, als sollten sie in Bürgschaft vor 23500 Gold¬
gülden und vor 27526 Thaler und vor 27408 Gulden vor die Grafen haften; wofern
sie um dcrwcgcnetwas weiter auslegen mußten, dnrzu wird ihnen als Chyrographa-
riern nach Ordnung der Gläubiger auch gebührlichvcrholfen."

Unter denen noch weiter liqnidirten Posten Hansens v. Eberstein und seiner Mit-
crben sind verschiedene,davon die Grafen pro nunc im Urtcl eis 1580 absolvirt
worden, als

intsr sontentia.8 adsolutorias snd lio. 349:
„Von 4000 Thlr., so Hans von Eberstein an die beiden Grafen Graf Hans

Hoher und Graf Hans Ernst gefordert, sind die Grafen absolvirt, bis der von Ebcr-
stcin beibracht,daß er solche bezahlt."

«nli lio. 355: Hans von Eberstein und seine Brüder pruducircn eine Ver¬
schreib über 20 Goldgüldcn jährlicher Zinse von 300 Goldgülden Hanptsummc llv
ciato anno 1506, davon werden die Grafen als vcrliquidirt billig absolvirt, inmaßen
wir sie davon loszählen."*)

Im Länterungs-Urtel, was auf die gegen das Hanpt-Dcsignations-Urtcl äs 1580
eingewandten Läuterungen 1609 erfolgte (1609. 2. Mai pnblicirt zu Eislebcn), werden
ihnen ratians der sud blo, 349 noch zur Zeit abgesprochenen 4000 Thaler an Christoph,
v. Sannen nunmehr acisuäioirt

blo. 112: „388 Thlr. und 443 Thlr., nachdem sie sich dazu legitimirt und sul>
ibio. 76 gedachten Läutcrungs-Urtcls v. 1609 annoch nachliqnidirtc Posten

zugesprochen: 135 Mfl. 2 Gr. 3 Pf., 132 Goldfl. 1 Gr. 10 Pf., 30 Thlr., 1969 Thlr.
und 126 Mfl.

Aus der Lage ersehen Sie, mein thenerster Hr. Vetter, daß auf die Chiragraphcn-
Posten nach dem eingetretenenAnfalle der beiden Hälften der Grafschaft an Sachsen
und Preußen nicht zu rechnen; rations der ersten Post, also bloß 1000 fl., etwas zu
hoffen. Allein die Menge der Töchter Philipp's und Schwestern des Hans und Dcs-
ccndentcn der weibl. Nachkommen Gcorgens ist die Legitimation kostbar und die Edikt-
alicn absorbircn die ganzen 1000 fl., also gniosoant omnia in paos. Auf die Des-
ccndenz des Feldmarschalls fallen bloß >/:« des Ganzen, und diese gehen in 6 Hanpt-
stämme, davon die Nänhänser Linie einer ist, also der Betrag '/»» Theil des Ganzen,
und zu diesem !/->« Theil wieder 4 männl. Branchen und 1 weibliche,die v. Geusau,
welcher die Tochter Christian Lndwig's v. E. ^.o. 1718 geheirathet, taeit auf jede
Branche unserer Linie '/?«< Theil des Ganzen, und wie theilte sich das bei jeder Linie
der Branche selbst noch in Theilc, zu geschweige:: der Kosten :c.

Meine Frau und Kinder empfehlen sich gehorsamst. Meine Familie ist bis auf
6 Söhne und 2 Töchter angewachsen. Der Frau Gemahlin Gnaden bitte meinen
Respekt zu machen. Kommen Sie dann nicht einmal wieder nach Sachsen? In Dero
Petschaft bitte den Helm krönen zu lassen und statt des Mohren ein rechts gekehrtes
Mohrenbild weibl. mit Brüsten stechen zu lassen. Das ist unser eigentl. Wappen.

Ich empfehle mich nochmals zu fernerer geneigten Freundschaft, bitte auch der
Frau Mutter Gnaden gelegentl. meine Hochachtung zu versichern. Wollten Sic
eine Gefälligkeit haben, so machen Sic mir doch eine nähere Bekanntschaft bei den:
Grafen Hatzfeld, dem mainzischen Gesandten allhier — wann Ihre Verhältnisse es
erlauben, solches etwa durch den Hrn. Koadjutor v. Dalberg oder sonst durch ein
Schreiben zu bewirken, wobei ich dann, etwa wcnn 's die Gelegenheit erlaubt, meinen
Respekt dem Hrn. Koadjutor v. D. zu versichern bitte. Ich aber schließe mit der
gegründeten Versicherung der angelegentlichsten Hochachtung und aufrichtigsten Freund¬
schaft Ew. Hoch- und Wohlgeboren verbundcnstcr Freund und gehorsamster Diener

Eversten: genannt v. Büring.

DaS „Urthelbuch6.s xudlioato Eislebcn den 22. Oebodris ^.o. 1580" befindet sich im Königl.Provinzial-
archive zu Magdeburg (Erzstift Magdeburg II. 360). Darin heißt es lol. 9: Von Gottes Gnaden Wir
Augustus Herzogzu Sachsen :c., Kurfürst :c. und von desselbenGnaden Wir Joachim Friedrich, postulirter
Administrator des Primats und Erzstists Magdeburg, Markgraf zu Brandenburg :c. bekennen rc. Nachdem wir
auf :c. Herrn Peter Ernsten, Herrn Hans Albrechten, Herrn Hans Hoyern, Herrn Brunen, auch nunmehr
Herrn Hans Georgen und Herr Hans Ernsten nachgelassene Erben, Gebrüdern und Vettern, alle Grafen und
Herrn zu Mansfeld ?c., Kreditorn und Gläubiger ?c. Ansuchen durch unsere darzu verordneteKommissarienund
Räthe anno 1570 den 30. Dez. eine Vcrgleichungund Abschied w. ausrichtenlassen :c.: Demnach erkennen
wir :c. vor Recht, wie allenthalben in diesem Urteil folget und begriffen ist

toi. 78 b: Ans diese folgen Diejenigen, denen Liedlohn ve schrieben
iol. 79. Nr. 149, toi. 109. Nr. 256, lol. 135. Nr. 355.
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N. S, Hu. Wann ist denn die Fr. v. Guttenberg gestorben? und wo. Lebt Ihr
Herr Vater noch? und darf ich um den Geburtstag Dero Frau Mutter nebst Ver¬
mählungstag, sowie der Frau Schwester bitten, um meine gcnealog. Tabellen zu be¬
richtigen. Beim Geburtstage bitte ich auch den Ort der Geburt und den Monatstag
anzumerken.
Antwort de? ünmuierherrn Karl Theodor u. Edelstein n» den Höhrath Wilhelm

u. Edcrstrin <1. <1. Ilegenpbnrg, l.—12. Ziinnrr >700.
Hochwohlgeborner Reichsfrcihcrr, hochgeehrtester und liebster Herr und Vetter!

Ew. Hochwohlgeboren sehr vcrehrlichc Antwort in Betreff der erbetenen Aufklärungen
über unsere Familie hat mich zu meiner größten Freude von Hochdcro fortwährenden
Freundschaft überzeugt. Ohne wciters uns zu komplimentiren, schreite ich zur Sache.
Ich bitte Sie, bester Vetter, überzeugt zu sein, daß ich mit der Herausgabc unserer
Familiengeschichte, die ohnehin nur für die Familie als Npt. aufgelegt werden wird,
nicht zu sehr eilen werde. Ich habe schon vor 3 und 4 Jahren daran gesammelt und
samle und feile vielleicht noch ebenso lange daran. Unter den Lubsickiis dazu geben
Sie Ute) die vorhandenen Ahncnprobcn des sel. Gr. Ernst Friedrich v. E. zu Merse¬
burg und des Domherrn Anton Albrecht zu Halberstadt, desgleichen jene von Georg
Ernst zu Naumburg v. d. I. 1675-1703 an. Besitzen Sie dieselbe und gehen sie
weiter als auf Philipp's v. Eberstein Vater >434? Wollten Sic mir Wohl Abschriften
davon zukommen lassen?

Auf die von dem sel. Gr. Ernst Friedrich gesamleten Traditionen (wovon ich
einige wenige Stücke habe) halte ich, aufrichtig gesprochen, nicht viel, weil ich weiß,
wie der sel. Graf von gewissen Principicn, namentlich über die Abstammung von den
schwäb. Grafen v. E. eingenommen Ware, die doch meines Erachtcns nach kaum zu
behaupten sein dürften. Ich „wünschte jedoch diese MacUtione» vollständig zu besitzen und
bitte um deren abschriftl. Uberschickung. Das Notariats-Jnstrumcnt v. I. 1550,
welches Sie, liebster Vetter, in Händen haben und welches Georg v. Eberstein, den
Sie für den Vater unsers Stammvaters Philipp's halten, ist merkwürdig und bitte ich
ebenfalls um eine Abschrift davon. Jndeß kann ich diesen Georg für nichts weniger
als für unsers Philipp's Vätern ansehen.

Daß unser Stammvater Philipp auch Güter in Öestreich, Tirol ec. besessen, war
mir unbekannt. Ich habe wirklich in der Ordnung der 10 Kreise v I. 1525 einen
Philips zu Eberstein zu Rüxing gefunden. Ob es aber der nnsrige seie, davon bin
ich noch nicht überzeugt. Ich finde nämlich in Büsching und Hnbner nur zwei Rüningen,
das eine in Kram, und in diesem Falle ist dieser Philipp einer von denen in Kärnten
und Krain schon längst zuvor etablirtcn Herren und Grafen von Welz zu Ebcrstein
gewesen, der uns gar nichts angeht, obgleich diese Familie auch fränkischen Ursprungs
ist. Oder es gibt jenes Rixiugen im Westerreich an den Lothringischen Grenzen, und
dann war dieser Philipp einer der schwäbischen Grafen v. Ebcrstein. Auch das Schloß
Eberstein in Tyrol hat unser Philipp nicht erbauet. Es stand schon ungleich länger
und gehörte, sowie die ganze Herrschaft dieses Namens, denen Herren v. Ebcrstein,
welche im 13. Jahrh. schon ausstarben; denn Susanne v. Eberstcin, Hrn. Eustachi!
v. E. Tochter, brachte sie 1280 schon an ihren Gemahl Friedrich v. W eltz, der daher
und seine Nachkommenschaft den Beinamen Herr zu Ebcrstein annahm (vick. Bieder¬
mann, 'lad. xsus al. der gräfl. Häuser, 1'ad. 130).

Ich zweifle, daß Herr Koadjutor von Mainz aus gewissen politischen Ur¬
sachen gerne ein Empfehlungsschreiben an Gr. Hazfeld erlassen wird. Wenn es
Ihnen bloß darum zu thun ist, um näher mit ihm bekannt zu werden, so kann ich
Ihnen ein Schreiben an denselben zuschicken, da ich ihn, sowie auch meine Frau, von
Wnrzburg und Mainz aus sehr gut kenne. Soll es hingegen ein Empfehlungsschreiben
von jemandem von größerm Gewicht sein, so will ich suchen, Ihnen dieses anders
woher zu verschaffen Befehlen Sie mit mir.

Meine Frau empfiehlt sich gehorsam, und ich mich ebenso Hochdero Frau Gemahlin
Von unserem Vetter Albrecht bekomme ich schon auf einige Briefe kciiE Autwort.
Wo es fehlen mag! — Von Ihrem Hrn. Bruder erhielt ich neulich einen Brief ans
Königsberg, der mich sehr gefreuct hat. Leben Sie wohl, schenken Sie mir ferner
Ihre Gewogenheit und Freundschaft und seien Sie der meinigen gewiß, der ich mit
vollkommenster Hochachtung die Ehre habe zu verbleiben Ew. Hochwohlgeboren ge¬
horsamster Diener, Freund und Vetter Ebersteiu.

Schreiben üarl Theodor'? an seinen Uctter Wilhelm in Orepdcn.

Hochwohlgeborner Reichsfreiherr, Hochgeehrtester Herr Vetter! Ich bitte um Ver¬
gebung, daß ich nicht eher Hochdero Schreiben v. 20. v. M. beantwortet habe; theils205



war ich verhindert, theils zu sehr um meine Frau bekümmert, die leider eine kausse
eoueüs gemacht hat und dabei sehr krank gewesen ist. Jetzt geht es Gottlob
wieder besser. Ew. Hochwohlgeb. Bemerkungen über meine Tabellen und überschickte
Data find zum Theil richtig, zum Theil verwirren sie aber unsere Genealogie aufs
neue und geben zu neuen Nachsuchnngen und Versuchungen Anlaß.

Da Ew. Hochwohlgeboreu mit mir derselben Meinung sind, daß mau sich gegen
den wnrzburgschcn Lchenhof ohne Anstand reversiren könne, so werde ich ungesäumt
nach Würzburg schreiben und hoffe die Erlaubnis zu erhalten, sowohl beim Lehenhos,
als bei den verschiedenen Ämtern nachsuchen und Auszüge und Abschriften machen
lassen zu dürfen, welche ohne Zweifel ein ganz neues Licht über unsre Genealogie und
Geschichte werfen werden. — Indessen habe ich die Ehre Folgendes zu erwidern und
anzumerken:

t) Was das Wappen betrifft, so sind zwar Petschaften ein Beweis desselben, wenn
sie einstimmig sind. Nun glaube ich aber a) Ew. Hochwohlgeboreu erwiesen zu haben,
daß die fränkischen Urväter und Stammcsvettern nie doppelte Krone geführt
haben; b) die zwei mir übcrschickte Petschaften des sel. Feldmarschalls haben zwar die
beiden Kronen, aber keine Binde, sondern den gerade hinausstchcndcn Zopf; c) ist wohl
das vom würzburgischen Lehnhof attestirte Wappen, wo die Mohr in weiß ge¬
kleidet und der Kopf mit einer Binde verbunden ist, das ächte Ebersteinische
Wappen. Denn i. I. 1S40 wurde sämmtl. würzburgischen Vasallen anfgegehen, ihr
Wappen nach dessen ächten Farben, Schild und Helm an den Lehnhof einzuschicken,
und die v. Ebcrstein schickten das vom Lehnhof attestirte Wappen ein. Dieses hat
also pleuam ticksm für sich.

S) Von der Abstammung von den alten schwäbischen Grafen v. Eberstein bin ich
noch nicht überzeugt. Die angeführten Traditionen sind nichts mehr und nichts
weniger als Sagen, vielleicht Märchen. Ich wollte noch lieber mit Biedermann an¬
nehmen, unsere Eberstcins sein anfänglich von den schwäbischen und niedersächsischen
ganz verschiedene Grafen gewesen und hätten in der Folge dem gräflichen Stand, den
sie nicht standesmäßig souteuireu konnten, entsagt und sich zum Nittcrstand geschlagen;
allein auch hier fehlt es an hinlänglichen Beweisen.

3) Wenn sich 1473 schon ein Hans*) v. E. in Thüringen findet, so möchte freilich
unsere Abstammung eine Äbänderuug leiden. Vielleicht ist es der nämliche Hans,
der ISIS zu Flurstedt mit seinem Bruder Philipp*) vorkömmt, und dieser könnte
vielleicht auch 1533 mit seinem Bruder beliehen worden sein. ?c. ?c.

Trotz aller Nachfrage habe ich nicht erfahren können, daß eine besondere Vicari-
atsgerichts-Jnstruction zu München oder Mannheim zu finden seie, und ist es fast ge¬
wiß, daß außer jenen bei Moser im alten Staatsrecht vorfindlichen Instruction
für das Gcsamthofgericht zu Augsburg nichts weiter existire. Da mich Ihre Anfrage
auf die Gedanken bringt, Sie möchten etwa einen Platz beim knrsächsischen Vicariats-
hofgcricht annahmen, so wünsche ich zun: Voraus alles Glück dazu. Ich verbleibe mit
vorzüglichster Freundschaft und Hochachtung Ew. Hochwohlgeboreu gehorsamster Diener
und Better Eberstein.

Der Frau Gemahlin bitte ich meinen gehorsamen Empfehl zu versichern.

*) Jedenfalls verlesen,statt H einz— Heinrich (Karls auf Marktstein ach bei Schweinfnrt L r Sohn),
der Amtmann zu Dornvurg und der Vater der Acquirenten von Gehofen, Hans und Philipp, war
und der seinen späteren Nachkommen in GeHofen dem Namen nach so lange verborgen gebliebeneStammvater
und Überleiter des Geschlechts aus Franken nach Thüringen ist.

*) Diese Gebrüder Hans und Philipp waren Söhne des 1487 -s Heinrich, welche nebst ihren damals
noch lebendenBrüdern Simon und Karl (-,-1496)die von ihrem Vater auf sie vererbten Güter in Dorn-
burg und Zimmern 1488 und 1490 an Rudolf v. Watzdorfverkauften und nur ihre beiden freien Siedelhöfe
zu Flurstedt zurückbehielten, mit denen nach ihres Bruders Karl Tode Hans, Simon und Philipp von
dem Herzog Georg von Sachsen 4. Okt. 1501 beliehen wurden.

Als nach Simon's Tode dessen überlebendeBrüder Hans und Philipp ihre Besitzungen zu Flurstedt
durch Zuläufe in Flurstedt und Ober Trebra vergrößertenund damit 28 Januar 1516 und 1. Aug. 1516
von dem Herzog Johann v. Sachsen bzw. Abt Johann zur Pforte beliehen wurden, so geschah dies unter Zu¬
ziehung ihrer fränkischen Vettern Kilian und Georg, Gebrüder, und Philipp und Mangold, Gebrüder.
Letzterer blieb bekanntlich in der berühmten, dem Reichsritterthumeden Untergang bereitenden Fehde Franzens
von Sickingengegen den Erzbifchof von Trier in der Schlacht von St. Wendel i. I. 1522. Aus diesem
Grunde konntendie thüringischen Vettern Hans und Philipp, als dieselben etwa 7 Jahre spätere
den Harras'sche Rittersitzund den Hackenhofzu GeHofenerworben hatten, bei der Belehnung nur die Ge¬
brüder Kilian und Georg und deren Vetter Philipp, welcher seinen Bruder Mangold überlebte, zur ge¬
summtenHand ziehen.



Der nächste gemeinschaftliche Stammvater aller jetzt lebenden Mitglieder der

Nomhöfrr Emir
ist des Stifters dieser Linie, des 1703 ch Domherrn Anton Albrechtv. Eberstein Urenkel

Heimich Friedrich Wilhelm
v. Eberstein, k. pr. Oberst a. D., Ritter des Ordens xour ls iiwriks.

Heinrich Friedrich Wilhelm wurde am 2t. Juli 1753 auf Schloß Blanken¬
burg bei Hof als das 3. Kind und der 2. Sohn des kursächs. Hauptmanns
Otto Christoph v. Eberstein und der Auguste Christiane geb. v. Kospoth
geboren. Im Jahre 1772 wurde er auf sein Immediatgesuch an den König
Friedrich II. von Preußen von diesem in die Garde zu Potsdam eingestellt,
1773 als Fähnrich zum Bataillon Krochow nach Marienburg und 13. Mai

1786 zum Grenadier-Bataillon v. Bähr nach Königsberg in Pr. versetzt. Den
8. Juni 1790 wurde er Stabs-Capitain und kam 3. Febr. 1795 als Compagnie-
Chef in die ostpr. Füsilier-Brigade (Bat. v. Thümen) nach Memcl. Am
6. Nov. 1800 als Major nach Stallupöncn in Ostpreußen versetzt, nahm er

als Kommandeur des v. Rembow'schen Füsilier.Bataillons (jetzt Gr.-Rcg. Nr. 3)
an der polnischen Kampagne und dem Kriege von 1806 und 1807 (in welchem
sein Bataillon zum Rouquet'schen Corps gehörte) Theil, zeichnete sich in meheren
Gefechten an der Weichsel aus und erhielt den Orden xour 1s mw-iks während
der Belagerung von Danzig, worin er mit eingeschlossen war. Nach dem Kriege
kehrte er zunächst nach Stallnpönen zurück, marschirte 10. Januar 1809 mit

dem Bataillon nach Braunsberg, wo er am 6. Febr. 1810 zum Oberst¬
lieutenant avancirte. Nachdem er 8. Juni dess. Jahres als Oberst wegen
Invalidität seinen Abschied erhalten hatte, zog er wieder nach Stallnpönen,
woselbst er am 30. Okt. 1810 an Gehirnentzündung starb. Sein Sohn, der
nachmalige 1882 ch General Robert ließ ihm 1880 ein in Potsdam gefertigtes
Denkmal auf dem Friedhofe zu Stallupöncn setzen, welches in der 3. Folge
meiner Nachträge (S. 107 f.) genau beschrieben ist.Verm. mit Friederike Wilhelmine (ch 17. Juli 1831 zu Gumbinnen), des
Geh. Kriegs- und Domainen-Raths Jakobi zu Königsberg Tochter.

Deren Kinder:

1. s Ottilie, geb. 2. Januar 1787, ch 22. Dez. 1860 zu Tilsit, verm. 11. Okt.
1810 mit Ferdinand Baron v. Geyer, k. pr. Intendanten von Litthauen
und Lieut. a. D. (ch im Herbst 1817 zu Gumbinnen); II) mit dem ev.
Pfarrer Prellwitz zu Bndwether bei Tilsit (ch Nov. 1826).

2. j Christiane Amalie Juliane, geb. 10. April 1788 zu Königsberg in Pr.,
-s 26. Sept. 1864 ebendaselbst, verm. I) 17. Juli 1808 mit dem k. pr.
Ingenieur-Hauptmann v. Zabrowski (geschieden); II) mit dem k. pr.
Oberstlieut. a. D. Johann Daniel v. Zabrowski (ch 29. Nov. 1841).

3. ch Hans, ch jung.
4. ch Friedrike, ch jung.
5. ch Karl Friedrich Anglist, s. unten.
6. ch Florentinc Karoline Friederike, geb. 16. Aug. 1798 zu Mcmel,

ch 14. Aug. 1857 zu Blockinen, verm. im Sept. 1817 zu Gumbinnen
mit Ferdinand Wagner auf Blockinen bei Jnsterburg (ch 1847).
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7. ch Clementine Eleonore Mathilde, geb. 21. März 1800 zu Memel,
-j- 4. Januar 1853 zu Gumbinnen, verm. 20. April 1820 zu Bud-
wether mit vr. Lünemann (ch Febr. 1827).

8. ch Karl Michael Robert, s. unten.
9. ch Sophie Auguste Hedwig, geb. 19. Juni 1805 zu Stallupönen, ch 4. Febr.

1375 zu Jnsterburg, begraben zu Gumbinnen.

Karl Friedrich Angnst
Baron v. Eberstein, k. pr. Generalmajor z. D.,

wurde am 8. März 1797 in Memel als das 5. Kind und der 2. Sohn des

Obersten Heinr. Friedr. Wilhelm o. Eberstein geboren. Auf dem Brauns-
berger Seminare und von 1811 ab im Kadettenhause zu Berlin er¬
zogen, wurde er 19. Sept. 1813 Sec.-Lieut. im ostpr. Reserve-Bataillon, späteren
5. Reserve-Jnf.-Reg. (jetzt 4. Westph. Jnf.-Reg. Nr. 17), bei welchem er die

Befreiungskriege mitmachte. Durch sein tapferes Verhalten während der Be¬
stürmung der holländischen Festung Arnheim am 30. Nov. 1813 — hierbei

schwer verwundet — verdiente er sich (16'/- Jahr alt) das Eiserne Kreuz
2. Klasse. Nach dem Kriege erhielt er Wesel als Garnison und wurde
18. Januar 1825 zum Premier-Lieut. befördert. Nachdem er zuerst in das

15. Jnf.-Reg., bei welchem er 13. April 1832 zum Capitain und Comp.-Chef
avancirte, und darauf in das 28. Jnf.-Reg. in Köln versetzt worden war,
wurde er 28. März 1841 Major und Landwehrbataillons-Kommandenr in

Aachen, dann Kommandeur des 2. Bataillons 28. Jnf.-Rgts. (Jülich), am
22. März 1853 Oberstlieut., 23. Mai 1854 Kommandant von Jülich, 13. Juli
dess. Jahres Oberst und nahm 8. Juli 1858 seinen Abschied als General¬
major. Er nahm auch Theil an dem Feldzuge 1848 in Baden und erhielt
dafür das Kommandeurkreuz des Zähringer Löwen. Nach seiner Verabschiedung
hatte er zu Wohnorten Jülich, Aachen und Vilich bei Bonn, nahm an der
50jährigen Feier der Stiftung des Eisernen Kreuzes am 17. März 1863 zu
Berlin Theil, bei welcher Gelegenheit er die „Erinncrungs-Kriegsdenkmünze für
Kombattanten für die Krieger der glorreichen Feldzüge von 1813, 14 und 15"

erhielt, und wurde am 50sten Jahrestage des Sturmes auf Arnheim durch
Übersendung einer Adresse dieser Stadt geehrt. Außer den eben genannten
Dekorationen wurden ihm noch verliehen am 18. Juni 1837 das Dienstaus-

zeichnungskrenz, 25. Aug, 1851 der Rothe Adler-Orden 4 Kl. und 18. Januar
1856 der Rothe Adler-O. 3. Kl. mit der Schleife. August starb 28. Aug. 1864
zu Vilich.

Verm. 19. Juli 1822 mit Emilie Friederike Wilhelmine (geb. 7. Juni
1802 zu Stettin, ch 14. Januar 1863 zu Vilich), des Obersten v. Budritzki

Tochter und des Eroberers der Barrikaden von LonrZst, Generals v. Bud¬
ritzki, Schwester.

Deren Kinder:

1. f ÄUgnste Friederike Henriette, geb. 13. April 1823 zu Wesel, ch 16. Mai
zu Aachen, verm. 18. Sept. 1851 mit Otto v. Zabrowski.

2. Emil Karl Ferdinand, geb. 28. Mai 1824 zu Wesel, k. pr. Landwehr-
Lieutenant und Eisenbahn-Inspektor in Westhofen a. d. R. (Westph.)
Verm. 18. Mai 1856 mit

Josephinc Franziska Elisabeth geb. Neuendorff.
Kinder:

1) Oskar Karl Emil, geb. 30. Mai 1857 zu Krefeld, Kaufmann in
Barmen.

2) Angnst Friedrich Wilhelm, geb. 14. Sept. 1858 zu Krefeld, k. Standes¬
beamter und Polizei-Sekretär in Aplerbeck, verm. 15. Mai 1884 mit

Anna Otlinghaus aus Schwerte.

3) Rudolf Wilhelm Julius, geb. 28. Febr. 1860 in Baal (Reg.-Bez.
Aachen), Kaufmann in Haspe bei Hagen in Westph.
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4) 's Klara Karolina Mathilde, geb. 14. Sept. 1861 in Herzogenrath,
-s 22. Nov. 1863 in Aachen.

5) -s Karl Emil August, geb. 1. Sept. 1864 in Aachen, -s 26. Nov. 1871
in Westhofen.

6) -s Wilhelm Franz Viktor, geb. 11. April 1867 in Aachen, ch 10. Dez.
1871 in Westhosen.

3. Srnno Julius Rudolf, geb. 2. Januar 1826 zu Wesel a. Rh., wurde
im Kadettenhause zu Potsdam erzogen, trat 1843 in das Hohenzollernsche
Füsilier-Reg. Nr. 40, wurde 15. Sept. 1844 Portepeefähnrich, darauf ins

28. Jnf.-Reg. versetzt am 19. Febr. 1846 Sec.-Lieut., 15. Sept. 1857
Prem.-Lieut. und 31. Mai 1859 Hauptmann im letztgenannten Reg. Nach¬
dem er 1865 seinen Abschied erhalten, trat er 1870 wieder in preuß. Mili-
tairdienst und machte bei dem 1. Nassauischcn Jnf.-Reg. Nr. 87 die Schlachten
Weißenburg, Wörth und Sedan mit, wofür er das Eiserne Kreuz
2. Kl. erwarb. Nach erhaltener Vorbereitung bei den Regierungs- und
Gerichts-Behörden des Regierungsbezirks Wiesbaden erhielt er 1873 die

kommissarische Verwaltung der Amtmannsstelle in Herborn, darauf 1877
dieselbe definitiv.

Venn. I) 16. Mai 1860 mit Mathilde geb. Engelberts (geb.
8. Juli 1830 zu Arnheim, -s 1. Dez. 1864); II) 19. März 1866 mit
Alma Auguste Karoline geb. v. Münchow a. d. H. Ratzdorf (geb. 5. März
1834, -s 18. Nov. 1876); III) im Dez. 1877 mit

Johanne Auguste Emilie, geb. 1. Sept. 1845 zu Koblenz, des Ober-Stabs-
arztes a. D. Frost Tochter.

Kinder:

a) 2r Ehe: 1) Ciicilie Emilie Karoline Mathilde, geb. 27. April 1867
zu Boppard a. Rh.

b) 3r Ehe: 2) Elsbcth Klara Julie Wilhelmine, geb. 2. Nov. 1878 zu
Herborn.

4. -s Hrölvig Mathilde Ottilie, geb. 8. Aug. 1827 zu Wesel, -s 18. Aug. sj. a.

5. Klara Johanna Mathilde, geb. 23. Aug. 1828 zu Wesel, venu. 13. Dez.
1850 mit dem Spinnereibesitzer Georg Hermann Benjamin Lob zu Aachen.

6. -s Mar Friedrich Gustav, geb. 7. Sept. 1829 zu Wesel, zuletzt Eisenbahn-
Inspektor in Altenwald bei Saarbrücken, wo er 24. Nov. 1882 starb.

Dessen Witwe;

Wilhelmine, geb. 27. Juni 1830 zu Trarbach an der Mosel, verm. 27. Dez.
1860 zu Kreuznach, des Kaufmanns und Weingutsbesitzers Friedrich Moog -
zu Trarbach Tochter, wohnt seit I Juni 1884 in Saarbrücken.

Dessen Kinder:

1) ch Bertha Franz Auguste, geb. 7. Juli 1862, -s 1. Aug. sj. a.
2) Max Viktor August Hugo, geb. 20. Januar 1865 zu Birkcnfeld.

7. s Oskar Xaver Alexander, geb. 23. Okt. 1830 zu Wesel, 's 26. Nov. 1867.Dessen Sohn ir Ehe: Ferdinand.
8. s Richard August Franz, geb. 23. März 1835 zu Wesel, -s 5. Aug. sj. a.

9. Nktor August Theodor Freiherr v. Eberstein, geb. 2. Mai 1836 zu
Wesel, besuchte die Gymnasien zu Jülich und Köln und trat als Avanta-
geur in das 37. Jnf.-Reg., wurde im 5. Rhein. Jnf.-Reg. Nr. 65 zu Köln
am 13. Okt. 1859 Sec.-Lieut. und 30. Okt. 1866 Prem.-Lieut., im Aug.
1870 erster Gouvernements-Adjutant der Festung Köln, darauf am 3. Januar

1872 zum Hauptmann und Comp.-Chef befördert und versetzt in das
3. Garde-Gren.-Reg. Königin Elisabeth nach Brandenburg a. H., von
wo das Reg. im Herbste 1873 nach Spandau in Garnison kam, wurde
im Okt. 1876 als Adjutant des General-Kommandos des Garde-Corps mit

einem Patente vom 12. Sept. 1870 in das Kaiser Franz Garde-Gren.-Reg.
Nr. 2 versetzt, dort 13. März 1879 Major, kam 1. April 1881 in das
Königs-Gren.-Reg. Nr. 7 nach Liegnitz, im Dez. als Kommandeur
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des Füsilier-Bataillons nach Löwenberg und 1884 in gleicher Charge
wieder nach Liegnitz.

Viktor nahm Theil an dem Feldzuge von 1866 gegen Ostreich und

erhielt den Kronen-Orden 4. Kl. mit Schwertern für die Schlacht bei Königsgrätz.
Verm. 26. Nov. 1864 zu Sinzig a. Rh. mit

Panlinje, geb, 6. Sept. 1845, des Rittergutsbesitzers van Hees zu Sinzig Tochter.
Söhne:

1) Robert Rudolf, geb. 15. Okt. 1865 zu Sinzig.
2) Arthur, Paul, geb. 27. Febr. 1870 zu Köln, Kadet in Kulm.
3) ch Ernst, geb. 4. Okt. 1871 zu Sinzig, ch 24. Nov. sj. n.
4) ch Alfred, geb. 18. Aug. 1875 zu Sinzig, ch 10 Okt. sj. n.
5) ch Kurt, geb. 15. Mai 1879 zu Sinzig, ch 22. Aug. oj. a.

10. ch Äenily Pauline Florentius, geb. 13. Aug. 1837 zu Wesel, ch 27. Januar
1844 zu Aachen.

11. ch Olga Emilie Sophie, geb. 18. Sept. 1838 zu Wesel, ch 3. Nov. 1846
zu Köln.

12. i' Friedrich Wilhelm, geb. 18. März 1840, ch 29. März sj. o.13. ch Fanny Franziska Ulrike, geb. 17. März 1843 zu Aachen, nach 7jährigem
Aufenthalte in England seit 13 Jahren Gesellschafsdame der Gräfin
in Kaschau.14. Hugo Otto Ewald Freiherr v. Eberstein, geb. 3. Okt. 1846 zu Köln a.
Rh', besuchte zuerst das Gynasium zu Jülich, darauf die Kadetteuhäuser
zu Bensburg und Berlin. Nachdem er 18. April 1865 zum See-Lieut.
im 4. Brandenb. Jnf.-Reg. Nr. 24 befördert worden, nahm er Theil am

Feldzuge von 1866 gegen Ostreich, wurde 1. Okt. 1868 Bataillons-Adjutant,
wohnte im Feldzuge von 1870 u. 71 gegen Frankreich den Schlachten bei
ViovviUs (in der er 16. Aug. 1870 leicht verwundet wurde) und Cruvstotlö
bei, darauf der Belagerung von Metz, dem Gefechte vor Us Naim und
der Schlacht bei Us Naus, wurde im Dez. 1870 Regimcnts-Adjutant,
2. Januar 1871 Prem.-Lieut., nahm auch Theil an der Occupation in
Frankreich bis Sept. 1873 (Garnisonen Rsims, Vsi-ävm), wurde 29. April
1874 Adjutant der 33. Jnf.-Brigade in Schwerin, 14. Dez. 1875 unter

Belassung in diesem Kommando in das MMenb. Füsilier-Reg. Nr. 90
versetzt, 13. Juni 1876 zum Hauptmann befördert, 14. April 1877 vom

Kommando als Brigade-Adjutant entbunden und 30. April 1377 zum
Comp. Chef bei gedachtem Reg. in Rostock ernannt.

Hugo erhielt das Eiserne Kreuz 2. Kl. ( für Vionvills) und das
Mecklenb.-Militair-Verdienstkreuz 2. Kl. (für Nans) und wurde 31 Juli
1877 Ehrenritter des Johanniter-Ordens.

Verm. 14. Mai 1869 zu Kränzlin mit

Hed wig, geb. 19. März 1850, des Ernst Hermann Scherz auf Kränzlin und
Stöffin, k. pr. Ökonomien Raths, Tochter.

Karl Michael Kolicrt

Baron von Eberstein, k. pr. Generalmajor z. D.,

geb. 28. Aug. 1801 zu Stallupönen als das 8. Kind und der 3. Sohn des

Ob ersten Heinrich Friedr. Wilh. v. Eberstein, besuchte das Gymnasium zu Gum-
binncu, dann das Kadettenhaus zu Berlin von 1815 bis 1818, wurde 6.

Mai 1818 zum Sec.-Lieut. im Kaiser Franz Garde Gren.-Reg. Nr. 2, im Juli

1831 zum Prem.-Lieut. befördert und im Juni 1834 zur Überwachung der in
Sömmerda die ersten dort erfundenen Zündnadclgewehre anfertigenden
Dreyse'schen Gewehrfabrik kommandirt. Am 30. März 1839 zum Hauptmann
und Chef der 12. Comp, seines Regiments ernannt, kehrte er nach Berlin zu¬
rück und blieb daselbst, bis er 30. März 1847 zum Major und Kommandeur des

Gardc-Landwchr-Bataillons in Lissa avancirte. Im I. 1849 wurde sein Bataillon



mobil, lag längere Zeit in Dresden in Garnison und marschirte nach Erfurt,
wo das damalige Deutsche Parlament tagte. Im Juli 1850 nach Lissa zurück¬
gekehrt, führte die allgemeineMobilmachungder Armee im Nov. 1850 eine
abermaligeZusammenberufungdes Bataillons herbei, welches anfänglich im
Kreise Teltow, später in Berlin kantonnirte. Am 17. Juli 1351 wurde Robert
zum Kommandeurdes Garde-Schützen-Bataillonsin Berlin, 28. Okt. 1854
zum Kommandeur des 26. Jnf.-Regts. in Magdeburg, 27. April 1855 zum
Obersten, im Nov. 1857 zum Kommandanten von Kolberg ernannt und 31.
Dez. 1858 mit dem Charakterals Generalmajorzur Disposition gestellt. Hier¬
auf wohnte er bis 1871 in Berlin, zog dann nach Potsdam, wo er'14.
Sept. 1882 starb, nachdem er 17. April desselben Jahres seine Gattin durch
den Tod verloren hatte.

Perm. 18. Mai 1826 mit Paul ine Auguste Emilie (geb. 5. Nov. 1800 zu
Berlin), des 14. Juni 1824 ch Ernst Wilhelm v. Eberty, k. pr. Oberstlieut.,
und der 1814 ch Ernestine geb. Alkier Tochter.

Deren Kinder:

1. Hedwig Pauline Robertine, geb. 9. Febr; 1827 in Berlin, vcrm. 28. Aug.1850 zu Lissa mit Do. Ibool. Rudolf Rvedenbeck, jetzigem Konsistorial-
präsidenten in Magdeburg.

2. -j- Klara Agnes Ottilie, geb. 22. April 1828 zu Berlin, ch 1 Okt. 1341
ebendaselbst.

3. Marie Helene Luise, geb. 5. Juli 1829 zu Berlin. (Berlin.)
4. Mar Karl Joseph Theodor Freiherr v. Eberstein, geb. 19. Juli 1830 zu

Berlin, kam 22. April 1847 aus dem Berliner Kadetten-Corps als
Portepefähnrich in das Kaiser Franz Garde-Gren.-Rcg, Nr. 2, machte
18. März 1848 den Straßenkampf in Berlin mit, wurde im Gefechte bei
Schleswig 23. April 1848 verwundet,23. Mai dess. Jahres Sec.-Lieut.,
12. Febr. >858 Prem.-Lieut., 29. Juni 1859 Hauptmann und 18. Febr.
1861 als Comp.-Chef ins 2. Garde-Reg. versetzt, nachdem er im Winter
1859/60 zur Führung einer Comp, beim jetzigen Reg. Kaiserin Augusta in
Koblenz kommandirt war, machte den Feldzug von 1866 beim Berliner
Garde-Landwehr-Bat., zuletzt als Kommandeur dieses Bataillons, mit,
wurde 30. Okt. 1866 ins Reg. Nr. 74 nach Köln versetzt, avancirtc 8. Juli
1868 zum überzähl. Major und 1. März 1870 zum wirkl. Major, im
Juli zum Bataillons-Kommandeurund machte als solcher 1870 den Feldzug
gegen Frankreich mit, dabei die Gefechte bei Spichern und Colombay
und die Schlachten am 14. Aug. und bei Gravelotte,dann die Belagerung
von Metz, verließ 1. Okt. krankheitshalber die Armee und erhielt im Nov.
das Kommando des Ersatz-Bataillons, mit dem er 1. Juni 1871 nach
Hannover übersiedelte, wurde 18. Juni 1376 Oberstlieut., 14. März 1878
Kommandeurdes 4. Thüring. Jnf.-Rgts. Nr. 72 in Torgau, 18. April
1878 Oberst, erhielt 16. Okt. 1883 den erbetenen Abschied mit dem
Charakter als Generalmajor und zog auf das Gut Genshagen im
Kreise Teltow.

Max erhielt das Militär-Ehrenzeichen 2. Kl. (Sept. 1848), das
Eiserne Kreuz 2. Kl. (Aug. 1870), den Johanniter-Orden (24. Jan.
1830) w. w.

Verm. 3. Sept. 1854 zu Heinersdorfmit
Pauline, geb. 21. Se pt. 1831, Herrin auf Genshagen, des ch Karl

Schulz, Rittersgutsbesitzersans Heinersdorfbei Münchcberg w. ?c., k. pr.
Geh. Justizraths a. D. Tochter

Sohn: Lcbcrccht Karl Roberl Paul Hugo, geb. 20. Febr. 1869 zn Köln,
besucht z. Z. das Askanische Gymnasium zu Berlin.

5. ch Anna Mathilde Julie Elisabeth geb. 2. Okt. 1832 zu Berlin, ch 8. Jan.
1833 ebendaselbst.



6. Heinrich Nikolaus Gustav Alfred Freiherr v, Eberstein, geb. 26. Januar 1835
zu Sömmerda, erzogen von 1847 an im k. pr. Kadetten-Corps, wurde
er 26. April 1853 Sec.-Lient. im 1 Garde-Reg.zu Fuß in Potsdam,
besuchte von 1857 bis 1860 die Allgem. Kriegsschule zu Berlin, wurde
im Februar 1861 nach Stettin zum 3. Garde-Reg.zu Fuß kommandirt,
dann auch zum 2. Bat. dieses Regts. versetzt und März bis Mai 1863 zur
polnischen Grenzbesetzung nach Johaunisburg und Umgegend, im Juni 1863
aber zur topograph.Abtheilung des Generalstabes kommandirt. Am 31.
Januar 1864 marschirte er mit seinem Reg. nach Schleswig und Jüt-
land und wohnte den Gefechten bei Kl. Rheida, Assendrup, Horsens und
Aalborg bei. Im März 1864 wurde er Führer der 9. Comp. 3. Garde-
Rgts. z. F. und kam nach Danzig in Garnison. Im Januar 1865
wurde er zur histor. Abthlg. des Generalstabesnach Berlin kommandirt,
bei der er bis Juni 1866 verblieb, und in welcher Zeit (9. Mai 1865) er
zum Hauptmann und Comp.-Chef befördert wurde. Nach erfolgter Mobil¬
machung 1866 ging er Anfang Juni zurück nach Danzig, wurde Führer
der 4. Comp, des KönigsbergerGarde-Landwehr-BataillonSund wohnte
3. Juli der Schlacht bei Königgrätz bei. Am 23. Sept. 1866 verließ
das 3. Garde-Reg.z. F. seinen bisherigen Garnisonort und vertauschte den¬
selben mit Hannover. Alfred wurde Chef der 5. Comp, dieses Rgts.
und begab sich mit demselben im Juli 1870 nach der Mobilmachungüber
Bingerbrück und Kaiserslautern nach Lothringen, überschritt 15. Aug.
die Mosel, wurde 18. Aug. in der Schlacht bei St. Privat verwundet,
blieb bis 20. Aug. in St. Marie, wurde dann noch Courcellesund von
hier per Bahn in die Heimath befördert. Am 24. Sept. erfolgte Alfred's
Rückkehrzu seinem vor Paris stehenden Regiments,und am 3. Juni 1371
die Heimkehr über Dudenhofen und Berlin wieder nach Hannover,
woselbst er 22. März 1872 zum Major avancirte und 30. Januar 1874 zum
Kommandeurdes Füsilier-Bataillons dieses Regiments ernannt wurde.
Am 1. April 1878 zog er mit dem 3. Garde-Reg. z. F. in die neue
Garnison Berlin, wurde 18. April dieses Jahres zum Oberst-Lieut.,
13. Sept. 1882 zum Obersten im Regiment ernannt, erhielt 10. März 1883
den Rang eines Regiments-Kommandcursund wurde ihm dann 7. Juli
1883 das 3. Ostpr. Grenadir-Reg.Nr. 4 in Danzig verliehen. Für die
Schlacht bei St. Privat erhielt Alfred das Eiserne Kreuz 2r Klasse.

Verm. 6. Okt. 1860 zu Paretz mit
Anna (geb. 20. März 1840 zu Paretz), des 1858 ch Louis v. liebel, k. pr.

Majors, und der Minna geb. v. Kähne aus Pcetzow bei Potsdam Tochter.
Kinder:

1) ch Marie, geb. 23. Juli 1861 zu Stettin, ch 31. Juli sj. a.
2) Ernst Albrecht Freiherr v. Eberstein, geb. 25. Aug. 1862 zu Stettin,

Sec.-Lient. im Kaiser Alexander Garde-Gren.-Reg.Nr. 1 zu Berlin.
3) Hans Wolf Dietrich Freiherr v. Eberstein, geb. 30. März 1864 zu

Berlin, Sec.-Lient. im großhrz. Mecklenb. Gren.-Reg. Nr. 89 zu
Schwerin.

4) Frida Elisabeth,geb. 15. Mai 1865 zu Berlin.
5) Esther Marie Magdalena Luise, geb. 3. April 1869 zn Hannover.
6) Heinrich Paul Ludwig, geb. 14. April 1878 zu Berlin.

7. Ottilie Magdalene Luise, geb. 30. Okt. 1838 zu Sömmerda, verm. 14. Okt.
1861 zu Berlin mit Ferdinand Frhrn. v. Lüddinghausen gen. Wolfs, k. pr.
Major im 1. Westpr. Gren.-Reg. Nr. 6 (ch 29. Sept. 1870 infolge seiner
in der Schlacht bei Wörth erhaltenenVerwundung). (Berlin.)



Die

Dillenburger Branche der Eberstein-Neuhäuser Linie.
Der Stifter der Neuhäuser Linie ist der Ober-Aufseher des Fürstenthums

Harzgerodc und des gesamten Hauses Anhalt Ober-Berghauptmann
Christinn Ludwig,

der dritte der den Feldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstein überlebenden vier

Söhne. Derselbe wurde am 15. Okt. 1650 abends zwischen 10 und 11 Uhr
zu Gehofcn geboren, und zwar „vor der sonst gewöhnlichen Zeit", weßhalb er
schon eine Stunde darauf die Taufe erhielt und erst nachträglich am 24. sj. n>.
die kirchliche Einsegnung. Pathen waren u. a. die verwitwete Fürstin zum
Hiertzberg, geb. Landgräfin von Hessen-Darmstadt, Frau Maria Elisabeth
Gräfin zu Mansfeld geb. Gräfin zur Lippe, Anton Graf zu Schwarzburg,
Johann Martin Graf zu Stoib erg.

Im Jahre 1663 (13 Jahre alt) kam er zugleich mit seinem um 1 Jahr
älteren Bruder, dem nachmaligen Domherrn und Stifter der noch blühenden
Domhöfcr Linie, Anton Albrecht behufs weiterer wissenschaftlichen Ausbildung

von Glückstadt in Holstein ans nach Havelberg zu dem Dom-Dechanteir
Thomas v. Grote, der mit seiner Schwester Hedwig Lucie verheirathet und
ein „Liebhaber der Musen" war, so daß beide Brüder von 1665 an die mecklen¬

burgische Ritter-Akademie zu Güstrow mit Nutzen besuchen konnten. Von hier

nahm sie der Herzog an seinen Hof zu Güstrow als Hof-Kavaliere, in welchem
Dienste sie bis zu der Zeit verblieben, wo sie auf Anordnung ihres Vaters die
Universität Jena bezogen. Nach Absolvirung der Universitätsstudien gingen
beide Brüder nach damaliger Sitte „nach vorgeschriebener hoher väterlicher In¬
struktion" auf Reisen über Dresden, durch Böhmen, Mähren, Östreich nach
Wien; nach längerem Aufenthalte am kaiserlichen Hofe besuchten sie Ungarn
und traten von da aus die Rückreise an über Wien durch das Land ob der Enz,
Stift Passan, Bayern, Ober-Pfalz, Schwaben, Bamberg und durch das
Reich nach Hause zu den Eltern, auf welcher Heimreise sie sich mit den fürst¬
lichen Höfen und großen Städten bekannt machten.

In seinem 19. Jahre trat Christian Ludwig in hannöversche Militairdienste
als Cornet unter Rittmeister v. Wulfsen, bekam dann bereits 1673 eine
Kompagnie in dem Regiment des Obersten Thilo v. Wilcken, welche er bis
zum 17. März 1675 führte. Ans den Wunsch der hochbetagten Eltern begab
er sich zu diesen auf das Schloß Neuhaus auf dem Harze, wo bald darauf
(25. Juli 1675) die Mutter und ein Jahr später (9. Juni 1676) auch der Vater
starb. Noch den Tag vor seinem Tode beauftragte der Feldmarschall seinen

Sahn Christian Ludwig, den jüngsten Sohn aus Detmold nach Hause zu
holen.

Am 20. Juni 1677 verlobte sich Christian Ludwig mit Eleonora Sophie
v. Werthern, ältesten Tochter des kursächs. wirkl. Geheimen Raths und Ober¬
hauptmanns in Thüringen auf Schloß Beichlingen, woselbst auch am S.Juli
1678 die priesterliche Trauung stattfand.

Im Jahre 1680 vertraute ihm der Kurfürst von Sachsen das Kriegs-
Kommissariat an und ernannte ihn zum Oberst-Wachtmeister von den
Ritterpferden.

Im Jahre 1699 trat er auch in die Dienste der Fürsten von Anhalt,
welche ihn zum Ober-Berghauptmann ihres gesamten Bergwesens er¬
nannten.



Im Jahre 1710 übergab ihm der Fürst zu Anhalt-Bernburg die Inspektion

über dessen ererbtes Fürstenthum Harzgerode und Forst mit dem Prädikat
als Ober-Aufseher und Ober-Forstmeister, welche Amter er bis zu seinem
im 67, Jahre am 24, Okt, 1717 abends zwischen 6 und 7 Uhr sehr plötzlich
erfolgten Tode versah. An seinem Todestage hatte er noch des Morgens früh
in der Kirche zu Rötha das Abendmahl genommen, war aber darauf bei der
Mittagsmahlzeit vom Schlage getroffen, Am 16. Febr, 1718 wurde er in das
von ihm 1710 für seine Nachkommen erbaute Erbbegräbnis zu Rötha*) in
Gegenwart der Leinunger und Morunger Amtsunterthanen beigesetzt.

Seine „liebreiche und vergnügte" Ehe wurde gesegnet mit II Söhnen und

4 Töchtern, von welchen 4 Söhne und 3 Töchter vor ihren Eltern starben,
also nur 7 Söhne und eine Tochter dieselben überlebten, als

1. Graf Ernst Friedrich, Domherr zu Merseburg, kursächs, Kammcrherr,
Etatsrath und Gesandter an den knrfürstl, Höfen von Mainz, Trier und
Düsseldorf;

2. Wolf Dietrich, kursächs. Hauptmann;
3. Karl, fürstl, nassau-dillenb, Ober-Jägermeister und Kammerjunker;
4. Anton Gottlob, fürstl. anhalt. Ober-Berghauptmann;
5. Ernst Rudolf, damals Kammerjunker des regierenden Fürsten von Nassan-

Dillenburg, nachmals fürstbischöfl. eichstädtischer Ober-Stallmeister.

6. August Christian Wilhelm, Stifter der noch blühenden Morunger
Branche.

7. Wilhelm und
8. Magdalene Elisabeth.

Der unter Nr. 3 aufgeführte

Karl Freiherr v. Eberstein,
Inhaber des St. Hubertus-Ordens, wurde der Stifter der noch heute blühenden

dillcuhnigri-Lianchr.

Derselbe wurde am 25. Nov. 1687 nachmittags 1 Uhr auf dem Schlosse
Neu Haus geboren und den 30. sj. w. durch den Rotha'schcn Pfarrer getauft.
Seine Pathen waren Georg Graf zu Stolberg, Joachim Werner Spiegel

*) Bei Gelegenheit der Konfirmation in der Kirche zu Rötha ereignete es sich
am Palmsonntage 1834, daß die um den Altar herumstehenden Kinder in das darunter
befindliche Erbbegräbnis einbrachen. Über diesen Vorfall berichtet mein Vetter Ernst
(Senior der Dillcnbnrger Branche) ans Buhla in einem Briefe Folgendes:

Im Jahre 1834 war ich in der Kirche zu Rötha, als die Konfirmanden bor
dem Altare einbrachen; glücklicherweise nahm kein Kind Schaden, da das darunter
befindliche Erbbegräbnis nicht gewölbt, sondern nur mit Holz bedeckt und dann mit
Estrich übergössen war (nur ein Kind behielt infolge des Schrecks lebenslang blasse
Lippen). Die Konfirmation wurde ausgesetzt, Lichter angezündet und mit dem Pastor
und Ortsvorstchcr stieg ich hinab, fand drei kupferne Särge und einen von Holz,
der durch den Deckcneinsturz zerbrochen war. Ich ließ die Kirche absperren, schrieb
einigen Maurermeistern und beauftragte den Schulzen Einccke mit Zustimmung des
Kirchcnvorstandcs, das Begräbnis mit Steinen zumauern zu lassen. Es geschah auf
Kosten der Kirche. Nach einiger Zeit erfahre ich, daß in Harzgerode altes Kupfer
verkauft sei an einen Inden; mein Verdacht wuchs, ich ging mit Arbeitern nach
der Kirche, ließ auf meine Kosten und Gefahr die Gewölbe aufreißen, und was
fanden wir? Keinen Sarg mehr, nur ein Häufchen Knochen und Kupferhammer¬
schlag. Ich machte Anzeige bei Gericht, die Untersuchung ergab leider nicht den
nöthigcn Anhalt, um gegen die in Verdacht Stehenden einschreiten zu können. Zur
selbigen Zeit wurde auch im Schlosse Mausfcld das Grabgewölbe beraubt. Deinem
sel. Vater brachte ich damals einige Stücke Kupfer, eine Tüte mit Kupferschlag und
einige Zähne.
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von Pickelsheim, Alexander Ludwig er Kalb, Lieut, v, Werder, Ernst Friede¬
mann v. Werthern, Agnes Magdalena v. Werthern geb. v. Häseler, Fr.
Geh. Räthin v. Sel mnitz, Fr. Witwe v. Rössing und'.Hedwig Eulalia,
des Domherrn Anton Albrecht v. Eberstein älteste Tochter.

Als Enkel eines Kriegsheldcn von europäischem Rufe und Ruhme, als
Sohn vorzüglicher Eltern ächt christlichen Sinnes und christlicher Lebensführung,
wuchs Karl ans einsam aber romantisch gelegener Burg auf dem Hochplateau
des linterharzes in einfachem und doch wahrhaft vornehmem, glücklichstem
Familienlehen auf. Außer dem selbstverständlichen Verkehre zwischen Burg Ncu-
haus und Schloß Beichlingen, dem Stammsitze der mütterlichen Werthern-
schen Familie, walteten nicht nur zu den vielen andern verwandten Adels-

snmilien vertraute Beziehungen ob, sondern auch zu den benachbarten graflich
stolbergischen und schwarzburgischen Häusern, und vor allen zu dem fürst¬
lich anhaltischcn Hanse Bernburger Linie. Der ganz in der Nähe residirendc
Fürst Wilhelm von Anhalt, von dessen Fürstenthum Harzgerode Karl's
v. Eberstein Vater der Ober-Aufseher war, wie auch dessen ebenfalls einen Theil
des Jahres in Harz gerade weilender Nachfolger verkehrten als Freunde mit
Christian Ludwig. Der Bruder der Gemahlin des Fürsten Wilhelm, Fürstin
Augusta Sophia, der Prinz, nachmalige regierende Fürst Wilhelm von
Nassau-Dillenburg, weilte am Hofe seines Schwagers fast von frühester

Jugend an und betrachtete den Burgherrn ans Neuhaus als seinen väterlichen
Freund. Derselbe war auch zugegen, als bei des letzten Fürsten von Anhalt-

Harzgerodc Leichenbegängnis Karl's ältester Bruder Ernst Friedrich die
Paretttation hielt, und nahm diesem das Versprechen ab, auch ihm einstmals die
Leichenrede zu halten. Dieser intime Verkehr des Fürsten von Nassau-Dillenbnrg
mit der Eberstcinischen Familie gaben diesem Anlaß, zwei Söhne Christian
Ludwig's v. Eberstein, den ihm lieb gewordenen Karl und dessen Bruder Ernst
Rudolf, wahrscheinlich gleich bei der Rückkehr nach den Leichenfeierlichkeiten
1709 mit sich nach Dillenburg an seinen Hof zu nehmen und beide Brüder
zu seinen Kammerjunkern zu machen.

Damals war Karl in seinem hoffnungsreichsten Alter. Frühzeitig, im Mai
I7i3, verheirathete er sich mit Maximiliane,, der einzigen Schwester des

Ober-Stallmeisters seines Fürsten Johann Karl Friedrich Freiherrn
v. Büring.

Als einige Jahre darauf sein ältester Bruder, der spätere Graf Ernst
Friedrich sein amtliches Domicil in dem benachbarten Mainz nahm und von
da aus nicht nur mit dem fürstlich dillenburgischen, sondern auch mit dem

fürstlichen Hofe zu Oranienstein wahrhaft freundjchaftliche Beziehungen unter¬
hielt: da war es wohl erklärlich, daß Karl, der so ununterbrochen eine derartige
Atmosphäre athmete, auch seine häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse auf
diesen Fuß einrichtete. Hierzu waren indessen seine Mittel damals unzureichend.
Wenn auch der Vater, als Besitzer der Burg Neuhaus, des Rittergutes Paß¬

bruch, zweier Mannlehngüter zu Gehofcu und als Jnhaber„der aus vier
Gütern und nahe an zwei Quadratmeilen Forsten bestehenden Ämter Lein-
nnd Morungen, sowie Eigenthümer des Kupferbergwerks und von Kuxen
anderer Bergwerke, in guten Verhältnissen lebte: so theilte sich ja doch dieser
nicht unbedeutende Besitz unter sieben Söhne.

Karl's Schwager, der Ober-Stallmeister v. Büring, hatte ihm zwar in
Aussicht gestellt, daß Derselbe ihm bzw. seinem ältesten Sohne das im freien

Grunde Burbach gelegene Reichsrittergnt Eichen, welches zu dem Gebiete
des von der Neichsbnrg Friedbcrg aus verwalteten mittelrheinischen Kreises
der unmittelbaren freien Reichsritterschaft dieSseit Rheins in der Wctterau und
zugehörigen Orten gehörte —, und den Zehnten zu Löhnbcrg vererben
wolle; indessen noch bei Lebzeiten des Ober-Stallmeisters v. Büring bewirkte die
völlige Überschuldung der Güter, daß Karl es für angezeigt hielt, nicht erst den
Tod seines Schwagers abzuwarten, um dann den Besitz derselben als eines
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ihm testamentarisch vermachten Majorats anzutreten. Da nämlich sein Schwager
von Gläubigern gedrängt wurde und deshalb wegen Verkaufs der Güter Unter¬

handlungen mit dem Fürsten Wilhelm und darauf mit dem fürstl. nassan-
nsingischcn Hofmeister und Kammer-Direktor Moritz Sigmund v. Ziegesar
anknüpfte, diese aber zu keinem Resultate führten: so ließ auf Zureden guter
Freunde Karl sich dazu bestimmen, mit seinem todkranken Schwager einen Kauf
abzuschließen. Solches wagte er in der Hoffnung, daß er diese Summe auf
sein in der brüderlichen Theilung 1718 ihm zugefallenes väterliches Gut Horla
würde aufnehmen können. Da er sich jedoch in dieser Hoffnung vorderhand
getäuscht fand, er aber bereits verschiedene Schulden seines Schwagers bezahlt
hatte, so kündigte er letzterem den nur unter jener Bedingung abgeschlossenen

Kauf wieder auf. Hierzu schwieg anfangs sein Schwager Büring still und
überließ es seiner in Eichen wohnenden Mutter, mit dem Gute nach ihrem
Belieben zu schalten und zu walten, als ob er gestorben und sie solches allbereits
von ihm ererbt hätte. Als indessen einige Zeit darauf der Ober-Stallmeister
v. Büring an seine Mutter hatte schreiben lassen, „er nähme sich nichts an,

er hätte es seinem Schwager Eberstein verkauft, und er wiese alle seine
Schuldleute an das Gut Eichen; die möchten für ihre Forderungen davon

wegfchätzen lassen, was sie wollten: So sah sich denn Karl gcnöthigt, um nicht
fremde Gläubiger an das Gut zu lassen und um sein ausgelegtes Geld nicht
einzubüßen, nunmehr selbst als Gläubiger seines Schwagers aufzutreten. Diesem
gemäß ergriff er am 6. Okt. 1719 in voller Form Besitz von dem Reichsritter¬
gute Eichen und der im Burbacher freien Grunde zu Heller gelegenen Schmelz¬
hütte nebst Eisenhammer, womit auch seine Schwiegermutter einverstanden war.
— Nach einem Vierteljahre aber schon, am 15. Januar 1720, starb der Herr
v. Büring kinderlos. Nunmehr stand es seinem, in dem am 9. Januar 1719 von
ihm errichteten Testamente als Majoratsherrn eingesetzten Schwager Karl
v. Eberstein frei, ob er demgemäß das freie Reichsrittergut Eichen und den

ritterfreien Burgzehnten und das adlige Burghaus nebst Zubehör zu Löhn¬
berg als Majorat in seinem und seines ältesten Sohnes Namen in Besitz
nehmen oder ob er nur als Gemahl von des Verstorbenen einziger Schwester
in deren Namen und zugleich mit der überlebenden Mutter, als der landes¬
gesetzlichen Erben, die ganze Verlassenschaft antreten wollte. Nach Einigung mit
letzterer, welche sich gegen Zusicherung freier Wohnung und einer ihr jährlich
zu zahlenden Summe von 200 Gulden der Erbschaft entsagte, trat Karl

Namens seiner Gemahlin die Erbschaft oum dsnoÜLio IsZis st invsntarii am
30. Januar an und wurde am 12. März in den Besitz des Gutes Eichen
eingewiesen. Da nun noch in demselben Jahre (17. Nov. 1720) auch Karl's
Gemahlin starb, so war er selbst nun wieder in Gemeinschaft mit seinem Sohne
Johann Karl Friedrich, seinen drei Töchtern und seiner Schwiegermutter
der Erbe der Verstorbenen. Es verzichtete seine Schwiegermutter abermals auf
die Miterbschaft.

Zur richtigen sachlichen Beurtheilung der Verhältnisse, in welche der Ober-
Jägermeister Karl von Eberstein jetzt eintrat, ist es nöthig, in die zu Grunde
liegenden geschichtlichen und rechtlichen Verhältnifsc zurückzugreifen.

Der Graf Georg von Nassau - Katzenelnbogen, der Vater von des
Fürsten Wilhelm Urgroßvater Grafen später Fürsten Ludwig Heinrich,
hatte das als Enklave in nassau-diezischem Gebiete liegende, vormals den
Schützen v. Holtzhausen erb- und eigentümlich zugehörige freiadlige Gut
zu Löhnberg mit Zubehör erworben und dem nassau-katzenelenbogischen Terri¬
torium einverleibt, dann aber wieder anderweit, mit Vorbehalt des ckoininii
äirsoti, als Mannlehn veräußert. Von dem letzten Lehnsträger, dem herzogl.

württemb Ober-Stallmeister v. Kniestädt kaufte es i. I. 1707 der Fürst
Wilhelm, erborgte das Kaufgeld von dem kurpfälz. Oberstlieut. v. Donop

und räumte diesem dafür bis zur Abzahlung der Darlehnssummc das Gut
selbst pfandweise ein. Als nach zwei Jahren der Herr v. Donop starb, seine
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Erben das Gut anzunehmen nicht im stände waren, nahm es der Fürst wieder
zurück und ließ es von seiner Kanzlei aus — allerdings sehr mwortheilhaft —
für eigene Rechnung verwalten, so daß er sich dann nach vier Jahren bewogen
fand, es seinem Ober-Stallmeister v. Büring anzubieten. Als derselbe hierauf
einging, mehr seinem Fürsten zu Gefallen, als weil er hoffen konnte, einen
großen Nutzen zu haben, so fand sich der Fürst, dem Herr v. Büring „viele
und ehrliche Dienste, so vielleicht andere nicht thun werden, noch zu thun fähig
sind, von Kindheit ausgerichtet", auch noch „aus besonderen Gnaden be¬

wogen, ihm zugleich zu koncediren, nach Gefallen und Gutbefinden mit Löhnberg
zu schalten und zu walten, es zu verhypotheciren oder durch Cession, Tausch
oder andern Kontrakt zu veralieniren". So gab er ihm denn im I. 1714 den

rittcrfrcien Burgzchnten zu Löhnberg mit allen alten Rechten und Freiheiten
— aber auch mit den darauf haftenden Donop'scheu Schulden — als Erblehn
„für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts und in Ermangelung deren
seiner einigen Schwester ältestem Sohne, so im Leben sein wird".

Der Ober-Stallmeister v. Büring ließ es sich nun angelegen sein, das durch
die schlechte Verwaltung deteriorirte Besitzthum wieder in aller Weise in guten
Stand zu setzen; außer andern in dasselbe gewandten Meliorationen nahm er
einen Neubau des Burghauses vor. Als gleich guter und sorgsamer Wirth
verfuhr er mit dem ein Jahr später vom Fürsten Wilhelm bzw. der Fürstin
Dorothea Johannetta ihm cedirten, vom Fürsten im I. 1704 erst von der frei¬
herrlichen Familie v. Seelbach erkauften aber noch nicht bezahlten Gute in den

Eichen. Nicht nur sein eigenes Vermögen verwandte Johann Karl Friedrich
v. Büring — der letzte seines Stammes und kinderlos! — in die beiden Güter,
aus welchen er ein Majorat für seinen Schwager Karl v. Eberstein bzw. dessen
ältesten Sohn zu stiften beabsichtigte; er nahm auch noch Geld auf, wurde aber
in den letzten Jahren von den ehemaligen Gläubigern des Fürsten Wilhelm
um Auszahlung der mitübernommenen restirenden Kaufsumme so hart gedrängt,

daß er sich genöthigt sah, sich nach einem Käufer umzusehen, da sein Schwager
damals noch nicht in der Lage war, Geld darauf herzugeben. Es bot sich auch

eine günstige Gelegenheit, sich des lästigen Besitzes wieder zu entledigen, und
zwar mit Vortheil; der nassau-nsingische Hofmeister und Kammer-Direktor Moritz
Sigmund v. Ziegesar war nämlich bereit, ihm nicht nur Löhnberg für 16500
Gulden, sondern auch das freie Reichsrittergut Eichen für 15000 Gulden ab¬
zukaufen, falls der Fürst seinen Konsens hierzu crtheile. Die fürstlichen Räthe
aber, uneingedenk des Ausspruchs: „ein fürstliches Wort soll man nicht drehen

und deuteln!," flüsterten dem Fürsten ein, es könne möglicherweise der auf
Vergrößerung sinnende gräfliche Nachbar August v. Witgenstcin oder „sonst ein
unanständiger Käufer dahinterstecken", und brachten es dahin, daß der Fürst,
entgegen seinem früher gegebenen Worte, seinen Konsens versagte. Die durch

die Erinnerung an Adolf von Nassau und durch den Hinblick auf die Statt¬
halter der Niederlande Prinzen Moritz und Wilhelm von Oranicn von einer
Art Großmachtsucht angewandelten Räthe verwiesen den Fürsten ans den von

allen Linien des fürstlichen Gesamthauses beschworenen Erbverein und das
beschworene, im I. 1662 errichtete Testament des sel. Grafen späteren Fürsten

Ludwig Henrich als das Fundamcirtalgcsetz, „als die Grundsäule und Stütze
von des hochfürstlichen Hauses Wohlstand und Wohlfahrt"! Uber solches Ver¬
fahren kränkte sich der von den Gläubigern, die doch ursprünglich des Fürsten
Gläubiger waren, hart bedrängte Ober-Stallmeister von Büring in solchem Grade,
daß er erkrankte und bald darauf starb; die Räthe sagen 25 Tage darauf in

einem Berichte an den Fürsten, daß der sel. Verstorbene, weiln auch aus der
darauf resolvirten Übernehmung Seitens des Fürsten selbst anstatt des Herrn
v. Ziegesar nichts geworden, „sich darüber gar sehr entrüstet." Dieser laut
sprechende Erfolg ihrer Rathschlägc rührte nun zwar den fürstlichen Rüthen etwas
das Gewissen und bestimmte sie dazu, in ihrem vom Fürsten eingefordeten Berichte

Vom 9. Febr. 1720 dem Rechte und der Billigkeit Raum zu verstatten — freilich aber



nur in ihrem allgemeinentheorctischenUrtheilc. Dieser Bericht wurdevon demFürsten
auf Anrufung des Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein befohlen, als nach Herrn v.
Bürings Tode die verwitwete Frau v, Donop sich beikommen ließ, Löhnberg
unvcrmuthet in Besitz zu nehmen. Die Räthe konnten nun nicht anders als
ihr Gutachten dahin abzugeben, daß es „in Bedenken genommen und nicht wohl
thunlich gehalten worden, solchen Löhnberger Zehnten gegen die dem sel.

Herrn Stallmeister schriftlich ausgestellte Vision und Übertragung seinen
Erben (so. Karl v. Eberstein nxorio oonUns) wieder zu entziehen". Das war
die Theorie, — für die Praxis lautete aber ihr machiavellistischer Rath anders:
sie gaben dem Fürsten an die Hand, er möge seinen Konsens dazu geben, daß
Löhnberg, entsprechend dem alten Lehnbriefe des Fürsten Ludwig Henrich
vom 25. März l629 an Karl v. Eberstein als Erblehn übergehe, einmal
weil die vier Jahre, so es Jhro Hochs. Durchl. gehabt, schlechten Nutzen
darob erfolget und nur die Zinsen ausgelaufen, ferner weil es besser sei,
daß es ein Diener von Jhro hchf. Durchl. habe, der noch dazu mit
anderen Gütern als in den Eichen angesessen, als ein Fremder, mit deine
es erst zu riskiren stünde, vor allem aber weil der Herr v. Eberstein

(als fürstlicher Hofbeamter) verhoffentlich sich auf solche Kondition durch
Ausstellung eines Reverses würde „behandeln" lassen, daß das uralt¬

väterliche Testament ungekränkt bleibe. Im Weiteren werden die Räthe noch
etwas kriegs- und intriguenlustigcr, sie versteigen sich sogar zu dem spaßhaften
Vorschlage: „vielleicht könne mit dem Herrn Ober-Jägermeister aus gewisse
Jahre gehandelt werden, als etwa 12 oder 15, nach deren Verfluß gegen
Erlegung des Kaufgeldrückstandes es frei wieder ohne Anrechnung der Melio¬
rationen (!) und rückständigen Zinsen abgetreten werden müßte (!!!); sollte es
aber auf ein Lehen, wie es anfangs (d. h. seit Erwerb von den Schützen
v. Holzhausen) wollen gndgst. konferiret werden, so müßte es als ein Mann¬
lehn und anders nicht konstituirt werden, wobei der Rückfall — dies ist des
Pudels Kern! — alles ersetzen könnte. Wenn also mit dem Herrn v. Eberstein
traktirt würde, stünde auch zu hoffen, daß dadurch von den dem sel. Ober-Stall-
meistcr gar mild und gnädigst nachgegebenen Vortheilen ein Gutes zu limitiren
und wieder zurückzuerhalten wäre (!Ü). — Aus diesen Vorschlägen konnte selbst¬
verständlich der Fürst als rechtschaffener Mann, unter Verwerfung der anderen
schmählichen Insinuationen, und dabei dennoch Festhaltung des Standpunktes
eines „Mehrers des Reichs Nassau", einzig und allein den wählen, daß er den
Löhnbergschcn freien Burgzehnten seinem Ober-Jägermeister Karl v. Eber¬
stein als Erblehn gab. Als nun aber hernach der Lehnbrief wirklich aus¬
gefertigt worden war — da (jedenfalls auf Einflüsterung der fürstlichen Räthe
hin) versagte der nächste Agnat Prinz Christian seine Beistimmung und weigerte
sich, seinen Konsens zu ertheilen. Indem nun dem Ober-Jägermeister v. Eber¬

stein zu verstehen gegeben wurde, der Fürst wünschte Löhnberg wieder selbst
zu besitzen: da blieb jenem nun (wie er in einem einige Monate darauf ge¬
schriebenen Briefe sagt) seinen schuldigen Respekt als ein Diener zu zeigen, nichts
anderes als das Erbieten übrig, sowohl Löhnberg, als auch das ererbte freie
Reichsrittergut Eichen dem Fürsten Wilhelm gegen die von dem Herrn

v. Ziegesar gebotene Summe cediren zu wollen. Der Fürst selbst aber be¬
fand sich nicht in der Lage, hierauf baares Geld auszuzahlen; er fand aber den
kaiserl. Kammcrgerichts-Advokaten und Prokurator vi-. Johann Ulrich v. Gülch en
zu Wetzlar bereit, Löhnberg pfandweise zu übernehmen gegen das Donop'sche
Kapital nebst Zinsen und Auszahlung einer baaren Summe an Karl v. Eber¬

stein. Nun mit einem Male gab auch Prinz Christian seinen Konsens, da in
der Pfandverschreibung das ckomiineu» äirsetmm sowohl als das Wiedcrein-
lösnngsrechr vorbehalten und dem Pfandinhaber das Recht zu einer Veräußerung
des Ganzen oder eines Thciles und auch das Recht zu einer anderweiten Cession
seines Pfandrechts abgesprochen war. 11r. Gülchen aber war Advokat; eS er¬

hoben sich sehr bald „einige Bcdcnklichkciten" zwischen dem Fürsten und ihm,



und da nun Karl v. Eberstein auf den mit seinem Morunger Bruder ver¬

abredeten Wiederkauf bezüglich seines Gutes Horla in der Kürze, außer Zurück-
lassung von 6000 Mfl. Lehnstamm, 5000 Mfl. baar ausgezahlt bekommen

fällte: so cedirte ihm schon nach 8 Wochen der Fürst Wilhelm „seinen" Zehnten,
freiadclige Burg und zugehörende Pertinentien und Gerechtigkeiten zu Löhn -
berg wieder mit der Verpflichtung, die von 1>r. v. Gülchen bereits darauf ge¬
zahlten Summen diesem baar zurückzuzahlen. Obzwar nun Karl v. Eberstein
hierauf Löhnberg auf 6 Jahre verpachtete, so trat er es dennoch schon nach
einem halben Jahre wieder an vr. o. Gülchen ab, einmal weil ihm daran
lag, jede Beziehung zu demselben zu tilgen, dann auch weil er sah, daß die Er¬

haltung und Melioration des Gutes Eichen schon seine Mittel voll in Anspruch
nehmen werde.

Ilm sich und seinem Sohne nun dies freie reichsritterschaftliche Gut Eichen
sicher zu erhalten und auf jede Weise zu melioriren, schritt er im Nov. 1721

zu einer zweiten Ehe mit Wilhelmina Charlotta Philippina, der Tochter
des sehr vermögenden Heinrich Ernst Freiherrn v. Quernheim zu Langen-

Dernbach. Nunmehr glaubte er auch seine ganze Lebenshaltung auf höheren
Fuß einrichten zu können. Zunächst kaufte er und seine zweite Gemahlin von
dem Fürsten Wilhelm ein vor der Stadt Dillenburg gelegenes freiadeliges
Haus nebst Gärten und einer Wiese. Da ihm das vorhandene Haus nicht herr¬
schaftlich genug war, so ließ er mit einem Kostenaufwande von 10000 Thalern

ein neues, wohlgebautes, schönes und kostbar mit Mobilien und Hausrath nach
aller Erfordernis ausgestattetes Haus aufführen, den Gemüse- und Lustgarten
in vorzüglichen Stand setzen und mit „allerhand raren" Obstbäumen bepflanzen.
Um nun auch das ihm bezw. seinem Sohne die Zugehörigkeit zur freien Reichs¬
ritterschaft gewährende Gut in den Eichen gleich herrschaftlich herzustellen,
unternahm er auch hier bezüglich des Wohnhauses sowohl als der Scheuren,
Stallungen, Hofhaus, Brauhaus und Backhaus kostspielige Neubauten und kaufte
von dem Fürsten Wilhelm noch bei Burbach gelegene Waldungen hinzu. Zur
Bezahlung der Kaufsumme und zur Bestreitung der Baukosten entlieh Karl
und seine Gemahlin geb. v. Quernheim ein Kapital von 4000 Thalern von dem
Burggrafen v. Kilchberg zu Hachenburg.

Zu diesem seine damalige Verhältnisse übersteigenden Kostenaufwande ließ
er sich durch den Umstand verleiten, daß sein Schwiegervater v. Quernheim keine
Söhne und so seine Gemahlin sichere Aussicht auf eine reiche Erbschaft hatte.
Der jähe Tod machte aber durch diese Rechnung plötzlich einen Strich. Nach
seinem Tode fanden sich über die 20000 Gulden Schulden, zu deren Bezahlung
aus dem, worüber er zu disponireu rechtlich befugt gewesen, schwerlich sich hätte
die Zulänglichkeit finden dürfen. So stand denn nahe der Konkurs bevor, wenn

nicht der älteste Bruder Graf Ernst Friedrich v. Eberstein sich der äußerst
verwickelten Angelegenheiten angenommen und sich selbst zum Vormunde der
Kinder erster Ehe bestellen lassen. Derselbe schreibt an die übrigen Brüder"

Unsers sel. Bruders Ökonomie ist nicht die beste gewesen, und finden sich
fast so viel Schulden, daß nur ein Weniges bleiben wird. Er hat kein Testament,
noch sonsten die allergeringste Disposition gemacht, und hat man mit Willen

mir keinen Boten (nach Mainz) geschickt, damit ich ihn nicht vor seinem
Ende noch sprechen möchte. Jnmittelst maßet sich die Witwe aller Brief¬
schaften und aller Verlassenschaft an und hat nichts versiegeln lassen.

In einem ferneren Schreiben des Grafen Ernst an seine Brüder äußert
sich derselbe dahin:

Ich gestehe gern, daß mir sehr nahe gehet, daß unser sel. Bruder erstlich
durch die Unkosten, die er sich wegen der 2ten Gemahlin in Absicht ans die
reiche Succession, so er bei ihres Vaters Absterben ohne Söhne zu gewarten,
ihm freilich wohl bekommen wäre; dann die Unerfahrenheit in den Rechten;

weiters sein Kopf, nach dem er alles einrichten und niemand etwas fragen und
folgen wollen; lctzlichen und hauptsächlichen aber sein gutes Herz und

LI



— 322 —

Begierde, jedermann zu obligiren, und in 8r>mwa er seinen Tod so
balde nicht vermnthete, wie er sich dann bei längcrm Leben aus allem würde
gerissen haben, dieses oeranlasset, welches nnserm Namen und Familie solchen
Nachtheil bringet, daß, wann mich Gott in den Stand gesetzt hätte, ich aus dem
Meinigen seine Ehre retten müßte.

Mit solcher Verlassenschaft schied Karl am 3. Nov. 1725 zu Dillenburg,
früher als er selbst gedacht, aus dem Leben, in seinem noch nicht ganz vollendeten
38. Lebensjahre und 16 Tage vor der Niederkunft seiner zweiten Gemahlin mit
dem nachgeborcnen Sohne Ludwig Ernst Karl. Mit solch jähem Tode brach
eine wahre Katastrophe herein, nicht nur bezüglich seiner auf weit hinaus
berechneten Pläne, als auch, und hier umso empfindlicher, in Betreff der Lage
seiner sämtlich noch unerzogenen

Kinder (vgl. Nachtr. v. 1879. S. 132 u. v. 1883. S. 236).
a) 1r Ehe: 1. Johannettn Charlotta Sophia, geb. 22. Mai 1714 zu Dillen¬
burg, ch 30. Dez. 1783 zu Groß - Leinungen, beigesetzt in Rötha 3.
Januar 1784;

2. Amalia Henriette: Elisabeth«, geb. 8. März 1717, verm. mit dem k. pr.
Major und nassan-oran. Landdrosten Andreas Jakob v. Außem;

. 3. Wilhelm Karl, geb. 29. April 1718, ff 6. Dez. oj. a.
4. Johann Karl Friedrich, s. unten;
5. Friederika Christiana Sophia Charlotta, geb. 19. Juni 1720 zu Dillenburg,

ff 7. März 1800 in Groß-Leinungen, lebte längere Zeit bei der Witwe
ihres Oheims Anton Gottlob zu Harzgerode;

— 1>) 2r Ehe: 6. Wilhelm, geb. 22. Sept. 1722 zu Dillenbnrg, ff 28. Mai
1724 ebendaselbst;

7. Dorothea Agatha Hcnrictta, geb. 3. Dez. 1723 zu Dillenbnrg, verm. mit
Karl Joseph Friedrich Frhrn. v. Mendt (geb. 15. Okt. 1715, ff 1763),
fürstl. lippischen Landrath und Drosten zu Detmold;

8. Karl Christian, geb. 9. Nov. 1724 zu Dillenburg, s. unten;
9. Ludwig Ernst Karl, geb. 19. Nov. 1725 zu Dillenburg, ff 8. Dez. >773 zu

Klein Scharlack bei Königsberg in Pr.; Mitbesitzer der Reichsrittcrgütcr
Zeppenfeld und Langendernbach, k. pr. Lieutenant bei dem Tilsiter
Dragoner Regimeute, trat in die preuß. Armee im Mai 1742 (4. Folge 245)
und erhielt den Abschied als Invalide 1761.

Des Ober-Jägermeisters Karl Fhrn. v. Eberstein Wittwe Wilhelm ine
Charlotte Philippine geb. v. Quernheim verheirathetc sich wieder mit dem kur-
mainz. Kammerherrn und Obersten Philipp Ludwig Gottfried Frhrn. v.
Guttenberg (ff vor 1759) und ließ ihre Kinder erster Ehe in der katholischen
Kirche erziehen.

Johann Karl Friedrich
Freiherr von Oberstem,

des fürstl. dillenbnrg. Ober-Jägermeisters Karl Freiherrn v. Eberstein und der
Maximilian« geb. v. Büring am 4. Mai 1719 zu Dillenburg geborner
ältester Sohn, k. pr. Oberst und Kommandeur des Dragoner-Regts. zu Tilsit,

Ritter des Ordens ^our lo nwrits.

Wenn man die vorstehend dargelegten und in Folgendem noch weiter be¬
leuchteten trostlosen Verhältnisse bedenkt und dann sich das Bild des Mannes
vor Augen führt, der ans solchen Verhältnissen zur Ehre der Familie, zur Ehre
des Vaterlandes, zur Ehre der Menschheit emporwuchs: dann muß man Karl
Gutzow zustimmen, wenn dieser in seinem „Baum der Erkenntnis", 2. Auflage
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(1869). S. 141 ff, sich also vernehmen läßt: „Wenn Schakespeare's Polonius
seinem nach Paris reisenden Sohn Laörtes eine Reihe beherzigenswerther Lebens¬
regeln mit auf den Weg gibt, so möchte man glauben, er hätte die von Simon

in seiner Geschichte der Dynasten und Grafen v. Erbach mitgetheilte Unter¬
weisung des Grafen Eberhard v. Erbach an seinen Sohn Georg aus dem 16.
Jahrhundert vor Augen gehabt. Zwei Jahrhunderte später übersetzte ein alter

preußischer Dragoneroberst, der unter Friedrich II. gefochten hatte, Frei¬

herr Johann Karl Friedrich v. Eberstein, diese Lehren an seinen auf
die Leipziger Hochschule gehenden Sohn Wilhelm in die Anschauungen eines
durch die Nachahmung der Pariser Sitten doch noch nicht ganz um seinen
bessern Kern gebrachten Zeitalters."

In der That! der Oberst Karl v. Eberstein kann hinsichtlich seiner ganzen
Lebensführung, seines nicht nur streng pflichtmäßigen, sondern heldenhaften Ver¬
haltens im Militärdienste und im Kriege, wie auch hinsichtlich seiner sittlichen
und religiösen Grundsätze und Lebensanschauung als Charakterfigur des fride-
ricianischen Zeitalters, zugleich aber überhaupt als leuchtendes Vorbild eines

wahren Ehremannes und besonders jungen Adligen zur Nacheiferung aufgestellt
werden.

Verfolgen wir zunächst seinen äußeren Lebensgang!

Nach seines Vaters Tode wurde Karl von seinem Oheim und als wahrer
Vater an ihm handelnden Vormunde, dem Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein,

mit seinem bisherigen Informator Spröde und zugleich mit zwei Schwestern
zunächst auf das Gut Eichen, leider aber in die Hände der mütterlichen Groß¬
mutter, gebracht, während die jüngste rechte Schwester von der Stiefmutter auf¬
genommen wurde, welche letztere sich in der Folge wieder mit dem kur-

mainzischen Oberstlieutenant Philipp Ludwig Gottfried Freiherr v. Kattenberg
verheirathetc.

Den Charakter der alten Frau v. Büring und das Gebahren derselben
halte der Graf v. Eberstein bald genug Gelegenheit näher kennen zu lernen.
Er schreibt deshalb an seine Brüder, er getraue mit gutem Gewissen sich vor
Gott nicht zu verantworten, die armen Kinder und das wenige Ihrige der Groß¬
mutter zu überlassen, auf deren „Eigensinn und Geiz" könne er nicht zuverlässig
fußen. Ein gleiches hartes Urtheil fällt der von dem Grafen für die Vor¬
mundschaftsgeschäfte angenommene Assistent Dr. Stcuber zu Dillenburg; er
schreibt: „wann man mit alten Damen zu thun hat, so hat man seine Last",

und dann abermals: „es kann kein Mensch glauben, was vor eine große Last
ich mit der Frau v. Büring habe, indem sie mir fast täglich Mühe und Unlüsten
verursachet". Selbst der Gutspächter darf es wagen, sich bei dem Grafen in
folgenden Ausdrücken zu beklagen: „So ist auch mit dem erzbösen Weibe, der
alten Frau v. Büring, ohnmöglich friedlich zu leben, maßen sie einem alles
ersinnliche Herzleid und Drangsal zufüget. Es ist zu beklagen, daß das gute
Fräulein, welches doch in Wahrheit das beste Gemüth von der Welt hat, unter
der Edukation eines so bösen Weibes verdorben wird, worüber das Kind selbsten
bei mir verschiedentlich geklagt, daß solchergestalten das Unglück sie alleine be¬
treffe, nicht besser erzogen zu werden." Da auch der Informator und der
Förster und ein ehemaliger Diener des Ober-Jägermeisters v. Eberstein, sogar

die Bauern in dem Burbacher Grunde in dem Urtheilc über die Behandlung
übereinstimmten, welche die Frau v. Büring ihren Enkelkindern angedeihen ließ,
so fand sich der Graf bewogen, die ältere Nichte nach Mainz in ein Kloster
in Pension zu geben. Wegen des kleinen Karl ließ er die Frau v. Büring
durch den Dr. Steuber bedeuten, daß „sie sich um den Sohn gar nicht zu

kümmern habe" und schrieb ihr dann selbst: „wegen der kleinen Christel
brauchen Sie sich gar keine Mühe noch Sorge zu geben, dann ich schon Ver¬
abredung und Anstalt gemachet, daß sie also gleich nach dem Oraniensteinischen
Begräbnis mit Jhro Hoheit sel. Caminirerin nach Sachsen gehen und von

LI»



meinem Bruder abgeholt werden wird, lind wegen des kleinen Karl's habe
ich auch Anstalt gemacht, wie er nach Sachsen kommen und zu Stolberg in die
Schule gehen soll, wann ich ihn nicht vielleicht erst hier raußen an einen Hof
bringe. Und wäre mir (nach der Mittheilung des Informators Spröde, die
Fürstin zn Usingen wolle Karln in zwei Jahren zu ihrem Prinzen nehmen,
um hernach mit ihm zu reisen) schon recht, wenn er nacher Usingen zu dem
Prinzen und mit ihm zu reisen kommen könnte."

Als der Graf v. Eberstcin von dem Könige von Polen und Kurfürsten von
Sachsen von dem bis dahin versehenen Gesandtschaftsposten nach Dresden im
Herbste 1729 zurückberufen wurde, nahm er die älteste Nichte, wegen welcher
der Fürst Christian zu Nassau-Dillenburg den Vorschlag machte, daß „ermcldtc

Fräulein die Bedienung bei der Gräfin v. Baar annehme", dagegen mit sich
nach Sachsen, um sie daselbst bei seinen eigenen Kindern ferner erziehen zu
lassen, nachdem die jüngste, bisher bei der Stiefmutter befindlich gewesene Nichte
schon zn Ende des Jahres 1726 nach Harzgerode zu dem Ober-Berghauptmann
Anton Gottlob v. Eberstein geschickt worden war.

Ob nun auch der damals lU'/zjährige Karl von seinem Onkel mit nach
Sachsen genommen worden und gemäß der oben angeführten und der Frau
v. Büring gegenüber ausgesprochenen Absicht behufs Schulbesuchs nach Stol¬

berg zn dem dort wohnenden gräfl. Hof- und Jägermeister Christian v. Eber¬
stein oder ebenfalls nach Harzgerode zu seinem Onkel, dem fürstl. anhalti¬
schen Ober - Berghanptmann Anton Gottlob v. Eberstein oder gar an den an¬
haltischen Hof gekommen ist, darüber fehlen bis 1735 alle Nachrichten, wo
wir Karln als jüngsten Fähnrich im Tilsiter Dragoner-Regimcnte finden, dessen

Chef vom Jahre 1732 bis 1738 der Generalmajor Prinz Eugen von Anhalt-
Dessau war.Für die Zwischenzeit ist behufs Kenntnisnahme der Vermögensverhältnisse
und wirthschaftlichen Umstände noch anzuführen, daß in seiner Vormundschafts-
führnng der Graf v. Eberstein mit den erdenklichsten Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte, wohingegen die Führung der Vormundschaft für die Kinder 2r Ehe durch
den Hauptmann Wolf Dietrich v. Ebcrstein zu Gehofcn diesem viel leichter fiel.

Was die Lage der von dem Ober-Jägermeister Karl hinterlassenen Kinder
ungünstig gestaltete, war der Umstand, daß Karl's fürstlicher Gönner und väter¬
licher Freund, der Fürst Wilhelm von Nassau, dem Karl Gerechtigkeit und
christliche Gesinnung nachrühmt, ein Jahr vor Karl selbst gestorben und der
Nachfolger Fürst Christian ihm fremder gegenüberstand. Dieser nahm dann
auch nach Karl's son. Tode, wenn er auch dem sich nicht entziehen konnte, die
persönliche Übernahme der Ober-Vormundschaft zuzusagen, doch nicht das gleich
werkthätige und warme Interesse an den hinterlassenen Waisen. Er ließ es sogar
geschehen, daß seine Regierung, welche gar zu gern die schon einmal in fürst¬
lichem Besitze gewesenen Büringischen Güter wieder in solchen gebracht gesehen
hätte, und auch Beamte des Grafen v. Kirchberg ihre Sichel in einen gänzlich
fremden Schnitt legten.

In Bezug auf das unter der freien Reichsritterschaft stehende Gut in den
Eichen kümmerte es die zahlreichen Erbzinsleute und wiederkäuflichen Inhaber
der zu jenem gehörigen an Zahl und Mäche fast dem wirklich bei dem Gute
gebliebcnenen Areale gleichkommenden Güter und Pertinentien wenig, ob sie
Unterthancn eines zur freien Reichsritterschaft gehörigen Herrn oder eines über
ein größeres Gebiet herrschenden Reichsfürsten "waren; mit den Behörden des
letztem, mit Amtleuten, Vöigtcn, Förstern hatten sie aber in ihren übrigen An¬
gelegenheiten vielfach zu verkehren,und schien ihnen der früher, wo der Fürst
von Dillenburg zugleich auch Herr dieses im Burbacher freien Grunde ge¬
legenen Rittergutes gewesen war, einige Zeit obwaltende Zustand bequemer; und
so wären sie es daher ganz gern zufrieden gewesen, wenn dieser Zustand wieder
eingeführt worden wäre. Hierauf bauten die fürstlichenKanzlcibeamtcn„nnd
unterfingen sich, Eingriffe zu thun in die frciadligcHütte zu Heller, Über-
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Hüttengeld zu fordern, sogar das hergerichtete Eisen gewaltsam hinwegzunchmen
und sonstige Anmaßungen in Bezug ans Akte der Jurisdiktion sich zu Schulden
kommen zu lassen. Die alte Frau v. Büring, sie mochte sonst lein wie sie wolle,
hatte hierin, mit den Verhältnissen vertraut, doch einen richtigeren Blick als
sogar der rechtsgelehrte vormundschaftliche Beistand des Grasen, ja sogar als
der Graf selbst, der erst ans ihre Anregung hin seine Versäumnis nachholte, bei
dem reichsritterschaftlichen Direktorium zu Friedberg die tntorische Bestätigung
zu suchen für die ihm zugefallene natürliche und legitime Tutel der (unter¬

lassenen^ Kinder seines wenn auch zu Dillcnbnrg als fürstlicher Hofbeamter
wohnhaft gewesenen und daselbst gestorbenen, aber doch nebst dem ältesten Sohne
Karl mit einem reichsritterschaftlichen Gute angesessenen Bruders. Und zu allen

hiermit in Zusammenhang stehenden Schritten, unter andern auch zur Beschrei¬
tung des Rechtswegs durch Anhängigmachnng der Streitigkeiten bei dem kaiser¬
lichen Kammergerichte zu Wetzlar, sah er sich durch jene Übergriffe genöthigt.

„Ich komme schwer daran (schreibt er an seinen Rechtsbeistand), daß ich nach
Wetzlar gehen soll; wann ich aber sehe, daß bei Sr. Durchlaucht dem Fürsten
so gar vor die armen Kinder nichts zu gewärtigen, so muß ich es thun, um
mich dercinsten der Verantwortung gegen die Kinder zu entschütten".

Mit einem Worte, es war und blieb ein unglücklicher Besitz, wie solches
dies schon für den verstorbenen Ober-Stallmeister v. Büring gewesen war.

Theoretischer Jrrthum in den privat- und staatsrechtlichen Verhältnissen und
eigensüchtigen Sonderinteressen hatten hier sich amalgamirt, ihre für keine Partei
vortheilhaften, für Viele aber verderblichen Wirkungen warfen ihre Schatten so¬
gar bis an das Ende des Jahrhunderts.

Was sonach Johann Karl Friedrich v. Eberstein von seinem Vater, dem
Ober -Jägermeister Karl, außer dem sächsischen Besitzthum ererbte, war — außer
vielen Schulden — entweder (in Ermangelung einer väterlichen Disposition)
ein anfechtbares Majoratrecht bezüglich des Gutes Eichen und des
Löhnberger Zehnten, in Betreff welches letzteren sich jenes Recht indessen
ans ein durch „Rechtsberständige" sehr getrübtes Wiedcrcinlösnngsrecht re-
dncirtc, oder aber gemäß den geltenden Landesgesetzen nur ein sicheres Vierthcil

Besitz- und Näherrecht an Eichen bzw. Löhnberg und ein Antheil an dem
übrigen väterlichen Nachlasse.

Was nun die Regelung dieser Verlassenschaft anbetraf, so fand sich der
Graf Ernst Friedrich v. Ebcrstein nach seinem Ausscheiden ans dem Staats¬

dienste und der Übersiedelung auf das Schloß Groß-Leinnngen einmal schon der
weiten Entfernung wegen, dann aber um deswillen außer stände, die srühere
bis in das Einzelne eingehende Betreibung der Angelegenheiten weiter zu
führen, weil trotz der von ihm bei dem Fürsten eingelegten Verwahrung „die
Frau v. Büring und der unvergleichliche dlokaeins Dietrich sich die Vormund¬
schaft wegen der Eichen und smfft indem Nassauischcn und deren Administration
alleinig arrogiret" und er sich deshalb „in ihre Kocherei" nicht hätte mengen
mögen. Als nun Karl zur Zeit, wo seine Mündigkeit herannahte, die Gelegen¬
heit benutzend, die ihm durch ein Werbe-Kommando in das Reich geboten war,
im Frühjahre 1740 selbst nach Dillenburg kam, gingen ihm die Augen so¬
wohl über Hrn. Dietrich's Geschäftsführung wie überhaupt über die trostlose
Sachlage auf.

Bei seiner Anwesenheit ans Eichen setzte ihm die Großmutter Frau

v. Büring, um sich bei ihm zu insinniren, so zu sagen „einen Floh ins Ohr"
bezüglich des ihm ans Grund des Testamentes ihres Sohnes zustehenden, ihm
jedoch bisher gänzlich unbekannt gebliebenen Majoratrechtes. Bis dahin hatte

sowohl er wie auch seine rechten Schwestern geglaubt, an dem Büringischen
Nachlasse hätten sie zu gleichen Theilcn zu participiren. Nachdem er nun Ein¬
sicht in jenes Testament erlangt hatte und durch ein juristisches Gutachten des
Professors Wiederhold der Ansicht von der unbedingten Gültigkeit der Bürin¬
gischen Disposition bestärkt worden war, hielt er sich für berechtigt, eine Wan-



delung der bisherigen Handhabung der Verwaltung sowohl wie auch des
Besitzstandes schaffen zu müssen. Freilich konnte er sich durch eigene An¬
schauung von dem geringen Erträgnisse überzeugen, welches das Gut Eichen
und die Schmelzhütte nebst Eisenhammer abwarfen; und daraus war über¬
dies die Großmutter lebenslänglich zu alimentiren. Er ging daher bei
der großen, eine Kontrolle der Verwaltung höchst erschwerenden Entfernung
seines Garnisonortes und aus brüderlicher Liebe für die Schwestern darauf
ein, die bisherigen Verhältnisse bestehen zu lassen gegen eine von jeder

Schwester an ihn zu zahlenden Abfindungssumme von 500 Gulden. Aber schon
im folgenden Jahre verkaufte der einem Kommun-Besitze abgeneigte Fähnrich
Karl seinen Antheil, sowie die Antheile seiner in Leinungen wohnenden
nnverheiratheten ältesten und der in Harzgerode wohnenden ebenfalls ledigen
jüngsten Schwester an die mittlere Amalie und deren Gemahl, den k, pr.
Major und nassau-oranischen Landrosten Andreas Jakob v. Außem. So leistete
demnach Karl selbst Verzicht auf jenes zweifelhafte Majorat und bekräftigte
dies auch dadurch, daß er sich behufs von ihm beschlossenen Einleitung des
Prozesses zur Wiedereinlösnng des Löhnberger Zehnten die eventuellen
Ansprüche der Schwestern cediren ließ.

Zugleich erhellt aus den hier klar gelegten Verhältnissen und Umständen die
gänzliche Bedcutnngs- und Wertlilosigkeit der Führung und Fortführung des

Beinamens „von Büring" innerhalb der Dillenburger Branche der Eber-
stein'schen Familie. Der Hof- und Justitienrath Wilhelm und dessen Sohn
Karl Freiherr v. Eberstein haben sich dieses Zusatzes von Büring oder auch
genannt v. Büring zu dem Geschlechtsnamen „Freiherr v. Eberstein" in
feierlicher Unterschrift bedient, weil ihnen theils die einschlägigen Urkunden, theils
die damals von bestimmendem Einflüsse gewesenen Thatsachen und Umstände
unbekannt geblieben waren. — Der in dem Testamente des Ober-Stallmeisters
v. Büring eventuell in Betracht gezogene Neffe (Johann Karl Friedrich v. Eber¬
stein, der überdies zur Zeit der Errichtung des Testaments noch ungeboren war,)

hat sonst aus eigenem Antriebe niemals von jenem Znsatze Gebrauch gemacht,
außer in den Prozeßvollmachten zur Führung des Löhnberger Prozesses bei dem
Reichskammergerichte, worin er auf ausdrücklich vorgeschriebene Anweisung des
Anwalts sich so unterschrieben hat. Es war allerdings dem angeführten Testamente

zufolge ein Wunsch des Ober-Stallmeisters v. Büring gewesen, daß durch seiner
Schwester eventuellen ältesten Sohn und dann allezeit durch den ältesten von
dessen Nachkommen „sein sonst mit ihm untergehender Geschlechtsname von
Büring fortgeführt und fortgepflanzt werden möchte"; — aber eben so sehr
hatte er (— und das war doch ein hauptsächliches Moment —) gewünscht, daß
sein Schwager Eberstein von dessen eigenthümlichen Gütern so viel hieran wenden
möchte, daß der Zehent zu Löhnberg und das Gut in den Eichen folgends
bezahlt und frei gemacht, beide zusammen behalten und konservirt und
nichts davon veräußert werde. Nach dem faktisch nicht erlangten Besitze
des Löhnberger Zehnten und mit der Abtretung des freien Reichsrittergutes
Eichen an die verheirathete Schwester Amalie v. Außem konnte daher Johann
Karl Friedrich v. Ebcrstcin leichten Herzens die Häufung und Bcr«nzicr»n>t
seines alten einfachen Geschlechtsnamens Preis geben!

Mit Beginn des im sogenannten Polnischen Erbfolgekrieges gegen Frankreich
am Rhein geführten Fcldzugs der Reichsarmee trat Johann Karl Friedrich
Freiherr v. Eberstein >734 in die preußische Armee. Durch den 4. Sohn des
alten Dessauers, den Prinzen Eugen, wurde Karl und zwar jedenfalls durch

Vermittelung seines Oheims, des fürstl, anhaltischen Ober-Berghauptmanns
Anton Gottlob v. Ebcrstein) dem Tilsiter-Dragoner Regimente zugetheilt,

dessen Chef der Prinz war. Nach der in der oben (S. 324) angeführten
Stelle aus einem Briefe seines Oheims, Grafen Ernst Friedr. v. E. an die
mütterliche Großmutter ausgesprochenen Absicht, den jungen Karl an einen Hos

zu bringen, ist es nicht unwahrscheinlich, daß Karl vor seinem Eintritte in das
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anhaltische Dragoner Regiment Hofjunker am anhaltischen Hofe gewesen
ist. Der unrühmliche polnische Erbfolgekrieg hatte folgende Veranlassung.

Der wesentlich mit durch Preußens Unterstützung zum Reichsoberhauptegewählte
söhuclose Kaiser Karl VI. bemühte sich eifrigst, zu der zu Gunsten seiner Tochter
Maria Theresia geschaffenen „pragmatischen Sanktion" die Zustimmung der
europäischenMächte zu erlangen; mit dem Könige Friedrich Wilhelm I. von
Preußen schloß er dieserhalb 1728 das sogenannte„ewige Berliner Bündnis" ab, und
der letztere vollzog dasselbe mit dein Zusätze, er wolle der kaiserlichen Tochter zur
Behauptung ihrer Erbrechte »öthigenfalls 10 060 Mann zu Hülfe schicken, voraus¬
gesetzt, daß Osterreich nach Erlöschen des Hauses Pfalz - Ncuburg den preußischen
Jülich-Berg'schen Erbrechten nicht entgegentrete,wie das aber von Seiten der auf die
wachsende Macht Preußens eifersüchtigen Staaten England und Frankreich der Fall
war. Als nun 1733 nach dem Tode August III. von Polen-Sachsen der größere
Theil des polnischen Adels den königlich französischenSchwiegersohn Stanislaus
Lesczinski und nur der kleinere Theil den Kurfürsten Angustlll. von Sachsen zum
König gewählt hatte „und letzterem wegen dessen bereitwilliger Anerkennungder prag¬
matischen Sanktion Ostreich seine Unterstützung verlieh, erklärte Frankreichzusammen
mit Spanien und Sardinien den Krieg an Ostreich. Der König von Preußen hätte
nun gegen erneuerte aufrichtige Zusicherungdes HerzogthnmsBerg sein ganzes schlag¬
fertiges Heer dem Kaiser zurVcrfügung gestellt; als abcrsolcheZusichcrung sehr lau erfolgte,
beschränkte sich der König darauf, die in dem „ewigen" Bündnissezugesagten10 000
Mann Hülfstruppen zu stellen. Dies Corps begleitete der König nebst dem Kron¬
prinzen selbst in's Feld; das zugetheilte Dragoner-Regiment Prinz Eugen
von Anhalt-Dessau marschirtc am 4. Febr. 1734 ans seiner Garnison Tilsit
ans, rückte anfangs März in Charlottenburg ein und stieß am 3. Juni zur Reichs¬
armee im Lager bei Heilbronn, wo auch der Vater des Prinzen von Anhalt, der
alte Dessauer, nebst seinem jüngsten Sohne Moritz und seinem zweiten Sohne
Leopold eintraf, auf welchen letzter» im folgenden Jahre der Oberbefehl über die
preußische Feldarmee übertragen wurde. Der anfänglich den Oberbefehl führende
hochbetagte Prinz En gen ins von Savoyen wollte keine Schlacht wagen, ließ vor
seinen Augen die Festung Kehl und Philipsbnrg wegnehmen und verlegte darauf
die Armee in Winterquartiere. Entrüstet verließ der König Friedrich Wilhelm,
der sich vergeblich bemüht hatte, den Prinzen zu einer Schlacht und zum Entsätze der
Festungen zu bewegen, die Armee und ging nach Cleve, woselbst er infolge des Ver¬
drusses schwer erkrankte. Diesem kläglichen Feldzuge folgte ein noch kläglicherer
Friede; demselben zufolge wurde Lothringen zunächst dem der Krone entsagenden
Könige Lesczynski, nach dessen Tode aber an Frankreich abgetreten, wohingegen der
seitherige Herzog Franz Stephan mit Toskana entschädigt und zugleich der Schwieger¬
sohn des Kaisers wurde. Die gerechten Forderungen Preußens aber (Verzichtleistung
Sachsens auf Jülich und Berg, Gewährleistung Bergs w.) blieben gänzlich unberück¬
sichtigt. — Im Nov. 1735 trat Karl's Dragoner-Regiment, welches sich bei dem
mißlungenen Entsätze von Philippsburg befunden hatte, den Rückmarschan und
rückte im Januar 1736 in Tilsit wieder ein. In der Rangliste von 1736 finden
wir Karln als jüngsten Fähnrich aufgeführt. Am 8. Okt. 1741 avancirte er zum
Sec.-Lientcnant, nachdem das Regiment in diesem zweiten Jahre des ersten Schlesischen
Krieges nachträglich mobil gemacht worden, im Juni ansmarschirt,zu dem Beobachtungs-
heerc des Fürsten Leopold v. Anhalt-Dessau im Lager bei Genthin gestoßen, erst
in weitläufigen Kantonnirungen längs der Elbe vertheilt worden war nnd^dann in
und um Berlin Winterquartier bezogen hatte. Karl's Schwadron lag in Treuen-
brictzen, von wo aus er seinem Oheim Grafen v. E. unter dem 21. März 1742
meldet, „wie sie nach Schlesienzu marschirengestern beordert worden" (4. Folge 245).
Diesem gemäß brach das Regiment am 26. März wieder auf, traf anfangs Mai im
Lager der königlichen Armee bei Czaslau ein und trug in der den Österreichern
am 17. Mai gelieferten Schlacht wesentlichzu dem siegreichen Erfolge derselben bei.
Die kaiserliche Kavallerie, die damals für die beste galt, wurde zum ersten Male, und
das vollständig, von der preußischen geschlagcm Am Tage nach der Schlacht schreibt
Lieutenant Karl v. Eberstein seinem Oheim, dem Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein:

„Hiernächst habe die Ehre, Ew., Hochgeb. unterthänigst zu benachrichtigen, daß wir
gestern, als den 17. mit dem Östreicher eine Bataillc geliefert bei dem Dorf
Kottuschetz (Chotnsitz sbei Czaslau) und solche geschlagen haben, daß sie, Grinse,
meist den 3ten Theil verloren haben mag; sie rstirirsn sich noch täglich und wir
haben, dem ohngeachtet wir sie 1'/- Meil verfolget, auf 3 Meile keinen Feind mehr
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zu besorgen. Die Bataille ging morgens 6 Uhr cm und dauerte bis halb 12 Uhr
m einen, Feuer. Nachdeme haben sie Jhro Majestät bis in die Nacht verfolget und
verjaget Von nnserm Regiment ist geblieben der (teneral und 6 Okkt'e. Das
Regiment hat der Obrist Röül bekommen, >6 Lancms haben wir erbeutet und es
kommen noch immer welche au, so sich verlaufen gehabt. Der Himmel hat mich noch
hierbei bewahret und habe keinen Schaden gelitten, als daß mir mein Pferd tot
geschossen worden, welches ich mit Sattel und Zeug eingebüßet. Auch habe die
Ehre, dem gnädigen Hrn. Ouelo zu melden, daß mein jüngster Stiefbruder
(Ludwig Ernst Karl) alleweil bei dem Regiment angekommen, und ich habe den
Hrn. Qdristen gebeten, welcher ihn morgen au Ihr Majestät prässntirsn wird, und
zweifle ich nicht, er wird Officicr werden ec. Im Königl, Lager bei Taslavv, den
IS. Maij 1742."

Dieser glorreiche Tag von Chotnsitz hatte für Preußen die glücklichsten Folgen.
Die Üstreichcr zogen sich über die Saßawa zurück und der König bezog ein Lager
bei Knttenb erg. Am 11. Juni schon kam ein Präliminar-Friede zu Breslau zu stände.
Nach Abschluß des Friedens trat die preußische Armee in drei Kolonnen den Rückmarsch
aus Böhmen an. Das Regiment (nunmehr das Nöhl'sche) rückte am 5. Sept. >742
wieder in Tilsit ein. Bald darauf ließ sich Karl v. Eberstein, wie schon früher
in I. >740, ein Werbe-Kommandoins Reich geben und besuchte bei dieser Gelegenheit
seine Oheime in Harzgerode und Groß - Leinungen; nach einem Briefe war er
am 12. Nov. >742 in Harzgcrode, dann von Nordhausen aus vom 15. bis
18. Januar 1743 wieder daselbst mit dem Hauptmann v. Melliu und Licut. v.
Wulfsen (4 Folge, S. 311); am 24. Januar befindet er sich noch in Nordhauscn, am
17. April in Eichen im Burbacher Grunde, in welcher Gegend er sich noch bis Ende
Januar 1744 aufhält (gibt 6. Dez. 1743 in Dillenburg einen Brief zur Post,
4. Folge 33), im Mai 1744 war er in Groß-Leiuungen (4. Folge 236).

Nach Ausbruch des zweiten SchlesischenKrieges marschirte Karl's Regiment
am 26. Aug. 1744 aus Tilsit und kam in Berlin zu stehen, woselbst es getheilt
und aus selbem zwei Regimenter, Röhl und Stosch, gebildet wurden. Das erste
Bataillon behielt der General Röhl als Chef und wurde das Stammbataillon zu
dem späteren l. (Manischen) Dragoner-Regimente. „Der Sec.-Lieut. Karl Baron
v. Ebcrstein" blieb beim Regiment Röhl. "Dies gehörte zu dem Corps des Fürsten
Leopold v. Anhalt, welches zuerst bei Gattcrsleben, dann bei Halle a. S. zur
Beobachtungder Sachsen stand. Die Winterquartiere erhielt das Regiment in Berlin,
wo es am 15. Okt. 1745 einrückte. Als der am 8. Nov. selbst nach Berlin gekommene
König schon einige Tage darauf von dem feindlichen Anschlage Kenntnis erhielt, daß
er noch im Laufe des Winters an fünf Orten zugleich angegriffen werden solle, ging
er sofort wieder nach Schlesienzu seinem Heere, nachdem er dem Fürsten v. Anhalt
Befehl gegeben hatte, in Sachsen einzurücken. Das Röhl'sche Dragoner-Regiment
verließ Berlin am 15. Nov., ging über Halle und von da mit dem Corps des alten
Dessaucrs nach Sachsen, der am 29. Nov. Leipzig durch Kapitulation, ebenso
Torgan am 6. Dez. einnahm, und drang dann über Meißen bis gegen Dresden
vor, welches der sächs. Feldmarschall Graf v. Rutowsky mit einem Heere von
35000 Mann in einer starken Stellung bei Kesselsdorf zu decken suchte. Auf dem
Marsche dahin wurde am >2. Dez. das Regiment von den Sachsen unvcrmuthct am
Kcilbnsche in den Defileen von Zehren unweit Meißen angegriffen und erlitt großen
Verlust. Der Chef-General Röhl, wurde von einem feindlichenUlanen erstochen.
Am 15. Dez. um Mittag erschien der alte Dessauer mit seinem ans 34 Bataillonen
und 33 Schwadronen bestehenden Heere vor der feindlichen Stellung bei Kessels-
dorf, verrichtete hier das bekannteGebet: „Lieber Gott, Du weißt ja, daß ich kein
solcher Lump bin, der Dich wegen jeder Kleinigkeitbehelligt; Du siehst, wie es hier
steht, hilf mir diesmal wider die hundsföttischenFeinde, oder wenn Du mir nicht
beistehen willst, so bleibe wenigstens neutral und laß mich die Sache allein aus¬
seihten", — und ließ dann sofort 6 Bataillone Infanterie gerade gegen Kesselsdorf
anstürmen. Unmittelbar folgte dieser Infanterie das Dragoner Reg. Bonin und
diesem als zweites Treffen das Reg. Röhl. Die zuerst zurückgeschlagene Infanterie
erstürmte aber dann das Dorf und nahm 24 Kanonen. Die den aus den, Dorfe
vertriebenen Truppen zu Hülfe kommende sächsische Fußgardc wurde von den Stille'schcn
Kürassieren und den Röhl'schcn Dragonern gänzlich zerstreut, und die Dragoner warfen
dann bei der ersten Attacke^dic sächs. Carabiniers und die Grenadierezu Pferde über
den Haufen, erbeuteten 1 Standarte und Heerpauken, griffen hierauf ein Bataillon
der sächs. Garde und ein Jnf.-Rcg. an, hieben einen Thcil nieder und nahmen den
Rest gefangen. Der übrige feststehende Theil der Sachsen wurde dann auch aus-
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einander gesprengt und floh nach Pennerich zu. Rntowsky retirirtc sich mit seinen
fast gänzlich aufgelösten Truppen zu dem Prinzen Karl von Lothringen, der während
der Schlacht 2 Meile» vom Schlachtfeldc mit 46000 Mann gestanden hatte und
Dresden öffnete ans die erste Aufforderung seine Thore. Am Tage nach der
Schlacht traf der König bei dem siegreichen Heere ein, gab durch Geschenke, Be¬
förderungen und Ordensverleihungen seine Zufriedenheit zu erkennen und ernannte
den Generalmajor v, Ruits zum Chef des bisher Nöhl'schen Dragoner Regiments.
Nach angcknupsten Friedensuntcrhandlnngen trat noch vor völligem Abschlüsse des
Friedens das nunmehr Nuitssche Regiment den Rückmarschan, marschirtc den
25. Dez aus der Gegend von Dresden ab und rückte im Febr. 1746 in seiner Garnison
Tilsit ein.

In der hierauf folgenden 10 jährigen Friedcnszeit manöverirte das Regiment
Ruits mit dem 1744 aus ihm gebildetenRegimente Stosch in den beiden Jahren
l747 und 1748 vierzehn Tage lang zwischen Jnsterburg und Tilsit, 1749 vor
dem Könige bei Wchlan, 1700 und 1751 vor dem Gcncrallient. v. Schorlcmmer
bei Breitenstein, dann 1752 wieder vor dem Könige bei Königsberg und 1753, 54
und 55 kantonnirten die Regimenter Ruits und Langermann (vormals Stosch)
während der Übungszeit in den an der Jnster gelegenen Dörfern des Amtes Les-
gewangminncn.

Der Lieutenant Karl v, Eberstein, dessen Gesundheit im Kriege stark gelitten
hatte, sah sich deshalb im Sommer >743 gcnöthigt, in Pyrmont eine Brunnenkur
zu brauchen(4. Folge 57). Im Frühjahre l752 vcrheirathcte sich Karl mit Agnes
geb. v. Dubinska (geb. 21. Januar 172., ff I. Dez. 1793) und am II. Febr. des
folgenden Jahres wurde Beiden ein Sohn, der spätere sächs. Landes-Regicrnngs-
Hof- und Jnstition-Nath Wilhelm geboren. Im I. 1754 erhielt Karl abermals
ein Werbckommandoin das Reich, von dem er erst im April >755 nach Tilsit zurück¬
kehrte (4. Folge 277).

Um den bereits am 13. Januar 1744 bei dem Reichskammergcrichte in Wetzlar
anhängig gemachten Prozeß auf Wiedereinlösungdes Löhnbergcr Zchentcn etwas
eifriger betreiben zu lassen, nahm Karl 1756 die Vcrmittelung seines Königs, wie
auch noch einmal später im I. 1765 in Anspruch und ließ ferner durch den 1766 zu
Ostern in Wetzlar anwesenden jüngeren Kameraden Major v. Stnttcrheim Auf¬
träge in dieser Sache an seinen Mandatar, den Rechtspraktikantcn Licentiaten Lange
übermitteln (4. Folge. 35 ff. bczw. 231). Freilich hatten alle diese Bemühungen bei
dem allbekanntenschleppenden Geschäftsgangedes Reichskammcrgcrichts keinen Erfolg,
trotzdem Karl den Prozeß bis an sein Lebensendefortführte; auch sein Sohn Wil¬
helm stand bald von der Wetterführung dieses aussichtslosenRechtsstreitesab, seit
dem 21. Dez. 1782 ließ er solchen auf sich beruhen (4. Folge 232).

Bei Ausbruch des 7jährigen Krieges wurden die in Preußen stehenden Regimenter
mobil gemacht und unter dem Befehle des 72jährigcn General-Feldmarschallsv. Leh-
wald zwischen Jnsterburg und Wehlau zusammengezogen. Das Tilsitcr Dragoner-
Rcg blieb aber auch nach Einziehung seiner Beurlaubten bis ins folgende Jahr in
seiner Garnison stehen, der Chef Gcuerallicut. v Ruits nahm seinen Abschied und
der in der Suite befindliche und in der unmittelbaren Umgebungdes Königs hleibende
Generalmajor v. Plettenberg kam in seine Stelle. Nach der ersten von Friedrich
dem Großen verlorenen Schlacht bei Kollin (18. Juni >757) in welcher auch Karl's
Oheim Wilhelm v. Eberstein, der Major beim Leib-Kürassicr-Ncg.,blieb — setzten
sich die Russen mit einem 10 000 Mann starken Heere unter FeldmarschallApraxin
gegen die preußischen Staaten in Bewegung und überschwemmten in der Folge trotz
der glänzenden Siege Friedrich's bei Roßbach (5. Nov.) und bei Lenthe»
(5. Dez.) die nördlichen Provinzen und drangen bis Berlin vor. Zunächst rückten
die Russen am 3V. Juni vor Memel, schlössen dieS von der Landseite ein und am
>. Juli lief auch die russische Flotte in das Haf ein, und so zwangensie am 5ten
den Platz zur Übergabe. Über den ferneren Operationsplan herrschte Mcinungs-
differenz zwischendem Fcldmarschall v. Lehwald und sciucn Generälen; auf deren
Wunsch wurde dicserhalb der Licut. v. Humboldt (Wilhclm's und Alcpander's Vater)
zum Könige nach Leitmcritz geschickt, der von da den Befehl am 18. Aug. zurück¬
brachte: „der Feldmorschallsolle dem Ersten Besten, der ihm zu nahe käme, auf den
Hals gehen und ihn schlagen." Die Russen bezogen am 28. Aug. ei» Lager bei Nor-
kitten; am 30. Äug. lieferte ihnen bei Groß-Jägcrndorf der Feldmarschall Leh¬
wald eine Schlacht, die er aber verlor, weil er in Folge der tags zuvor von seinem
Lager bei Jnsterburg nnternommeucnunvollendeten,weil durch die Russen gestörten
Rccognoscirnng das rnssichc Centrum irrthümlich für den linken Flügel gehalten
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hatte. Die Kavallerie hatte indessen auf beiden Flügeln ausgezeichnete Erfolge er¬
rungen, namentlich das gegen den rechten Flügel der Russen bei Weinoten vor¬
gehende in der Brigade des General Plothen befindliche Regiment Plettenberg,
sodaß auch Major v. Korff zur Belohnung zum Oberstlicutenannt ernannt wurde.
Dahingegen wurde die gegen das Centrnin vorgehende Infanterie überflügelt und in Flanke
und Rücken gefaßt. Wenn auch der Verlust des Feindes größer war (6000 M.),
so verloren die Preußen außer 3000 M. 29 Kanonen Obgleich Sieger zogen sich
die Russen über die Grenze zurück, infolge Befehls des durch englisches Gold bestochenen
Grobkanzlers und zugleich auch auf einen von dem für Friedrich den Großen
schwärmenden Thronfolger, Großfürsten Peter, erhaltenen Wink. Dieser Rückzug
wurde aber unter VerÜbung der unerhörtesten Grausamkeiten vollbracht; die unschuldige
Stadt Ragnit wurde gänzlich niedergebrannt, auch Tilsit") wurde bombardirt.

Als nun aber die auf den Tod erkrankte Kaiserin Elisabeth gegen Vermnthen
wieder genas, sehte sie Apraxin ab und ließ seinen Nachfolger Feldmarschall Grafen
Fermar sofort wieder gegen Preußen vorrücken. Mitte Januar 1758 zog derselbe
über Mcmel nach Königsberg, besetzte es am 22, Januar und ließ am 24stcn die
ganze von Truppen entblößte Provinz der Kaiserin huldigen. Mittlerweile war das
Lehwald'sche 25 000 M. starke Corps auf des Königs Befehl nach Pommern gegen
die vorgedrungene Schweden gegangen, hatte diese noch vor Ende Dezember gezwungen,
sich unter die Kanonen von Stralsund zurückzuziehen, und hatte dann in schwedisch-
Pommern Winterquartiere bezogen. Das Dragoner-Rcg. Plettenberg stand in der
Umgegend von Stralsund, in Moordorf, Hohendorf, Badewitz, Hcnckenhagen, Nuß¬
dorf und Gunsdorf. Im März 1758 gab der kränkliche Feldmarschall Lehwald
das Kommando an den Generallieutenant Grafen Dohna. Da nun aber die Russen
im März Elbing besetzten, und bis an die Grenzen Pommerns und der Neumark
Streifzügc unternahmen, so verließ die prenßische-Armce am 15. Mai die Winterquar¬
tiere und zog sich, nachdem auch die Einschließung Stralsunds aufgehoben worden war,
zunächst in zwei Lager zusammen, bei Falkcnhagen und bei Püttc (in letzterem
war das Regiment Plettenberg) und 6. Juli ein einziges bei Schwedt. Um den
Russen, welche 10. Juni über die Weichsel gegangen waren, den Ubergang über die
Warthe streitig zu machen, wurden 7 Bataillone, dann die Dragoner-Regimenter
Plothen und Plettenberg und einige Hundert Husaren nach Landsberg
detachirt, woselbst 17. Juli Stellung genommen wurde. Nachdem diese Abtheilung
wieder zu dem am 11. Juli aus dem Lager aufgebrochenen und den auf Frankfurt
rückenden Russen entgegen nach Lelms marschirendcn Hanptcorps gestoßen war, wurde
0. Aug. ein Lager bei Frankfurt bezogen, zu welchem eine Verstärkung durch
7 Bataillone von der Armee des Königs und >0 Schwadronen von der Armee des
Prinzen Heinrich hinzukam. Da indessen die Russen sich nach Landsberg a. d.
Warthe und in der Richtung auf Küstrin gewandt hatten, wurde zu ihrer Beob¬
achtung das Dragoner-Rcg Plettenberg nebst noch >3 Schwadronen Dragoner
und Husaren und einigen Bataillonen Infanterie nach Reppen abgeschickt, bis wo¬
hin einige leichtere Gefechte vorfielen.

Am 10. Aug, brach nun der König selbst aus dem Lager bei Landshut in Böhmen
mit 14 Bataillonen und 38 Schwadronen auf, um sich mit dem Grafen Dohna zu
vereinigen. Den 15. Aug. früh 5 Uhr erschien der russische General Fermor vor
Küstrin, bombardirte und legte die Stadt in Asche, ohne die Festungswerke be¬
schädigen zu können; er hob deshalb die Belagerung ans und lagerte mit 50 000 M.
bei Zorudorf. Nach Vereinigung mit Graf Dohna setzte sich der König am
22. Aug. mit 30 000 M. in Marsch, überschritt am folgenden Tage die Oder und
griff 25. Aug. die Russen an. Nach der Disposition des Königs war die Avantgarde
und der linke Flügel zum Angriffe bestimmt; zur Unterstützung sollte der rechte Flügel
dienen und dieser daher zurückgehalten werden, und nicht eher sollte der letztere den
Feind angreifen, als bis dieser in Unordnung gebracht sein würde. Ans Mißverständnis
war der linke Flügel mit den 8 Bataillonen der Avantgarde in eine Linie gekommen,
statt hinter ihr zu bleiben; und diese ganze Linie wurde von der russischen Kavallerie
bis gegen Zorndorf zurückgeworfen. Nun waren überdies zur Steigerung der
Gefahr fälschlich die Regimenter Plathen und Plettenberg, welche mit noch 15
anderen aber zurückgebliebenen Schwadronen dem linken Flügel hatten folgen sollen, nach

*) 4. Folge 278. Hierselbst hatte Karl seine Familie zurückgelassen; seine Frau war der Sicherheit
wegen auf ein Gartenhaus außerhalb der Stadt an der entgegengesetzten Seite, auf welche das Bombardement
erfolgte, gezogen und sie blieb mit den Kindern während desselben im Garten unter freiem Himmel. Der da¬
mals 4jährige Sohn Wilhelm berichtet in seiner Autobiographie über das Crepiren einer Bombe, deren
Stücke un Bogen nach allen Seiten über die im Kreise herumstehenden Mnder hinweg flogen.
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dem rechten Flügel beordert worden. Dem Scharfblick des in der Nahe befindlichen
Generals v, Seydlitz entging dieser Umstand und die dadurch drohende Gefahr nicht;
er überschritt die königliche Vorschrift, deren buchstäbliche Befolgung hätte unausbleiblich
zur Niederlage führen können; er erzielte durch sein plötzliches Eingreifen den Ausschlag
gebenden Erfolg, daß die russische Kavallerie über den Haufen, die Infanterie zurück¬
geworfen und in Kürze der ganze rechte Flügel vernichtet wurde. Die Regimenter
Plothen und Plettenberg erhielten, als sie in vollem Trabe durch das brennende
Zorndorf hindurch gegangen waren, Gegenbefehl; der Prinz Moritz v. Anhalt-
Dessau ließ das erstere gleich einschwenken und in die russische Infanterie einhanen,
das Regiment Plettenberg aber setzte seinen Marsch nach dem linken Flügel fort,
hieb ein, bemächtigte sich einiger Kanonen und verschaffte der geschlagenen Infanterie
der Avantgarde Zeit, sich zu sammeln und wieder vorzugehen. Nach nunmehrigem
Vormarsche auch des rechten Flügels, von denen verschiedene Bataillone sowie einige
des linken Flügels hatten zurückweichen müssen, griff Seydlitz mit der Reiterei aber
mals ein, brach in den noch feststehenden Theil des russischen Heeres ein und warf
ihn bis in die Moräste von Ovartschcn zurück. Erst die Nacht machte dem mörderischen
Kampfe ein Ende. Die russischen Generäle sammelten wieder einige Tausend Mann,
und diese lagerten sich in unordentlichen Haufen an der Drewitz er Heide, von wo
aus sie am folgenden Tage zu ihrer zwischen Groß- und Klein-Cammin stehenden
Wagenburg und dann nach Landsberg an der Warte entkamen, da wegen der Er¬
müdung der Ii Stunden ununterbrochen im Gefechte gewesenen Kavallerie der König
die Schlacht nicht erneuern mochte. Verlust der Preußen: tt 000 Mann und 26 Kanonen;
der Russen: 19(00 Mann und 103 Kanonen, 27 Fahnen und Standarten, t Paar
Pauken, Bagage, Kriegskasse und außerdem an Gefangenen 3 Generäle, 8V Offiziere,
2800 Unteroff, und Gemeine.

Das Dragoner-Regiment Plettenberg hatte an Toten: 1 Offizier (Lieutenant
v. Röder), 3 Unteroffiziere, 40 Dragoner und 66 Pferde; an Verwundeten: 3 Offiziere
(Stabs-Capitain Karl Baron v. Eberstein, dessen Stiefbruder Ludwig Ernst Karl
Baron v, Eberstein und Lieutenant v. Kronhielm (Pauli, Leben großer Helden UI.
258). Zur auszeichnenden Belohnung für das ganze Regiment wurde der Kommandeur
Oberst Baron v. Spän zum Generalmajor ernannt.

Nach Abzug des Königs nach Sachsen, woselbst die eingerückten Östreicher Dresden
bedrohten, blieb der General Graf Dohna mit einem Corps (wobei das Regiment
Plettenberg) zur Beobachtung des Feindes zurück. Den auf Berlin vorrückenden
Schweden ging General v. Wcdcll entgegen, nachdem er nach seinem Eintreffen in
Berlin am 20. Sept. durch das Reg. Plettenberg verstärkt worden war; er nahm
seinen Marsch über Oranienburg und Kremmen bis in die Gegend von Fehrbellin;
am Lösten nahm er die vom General v. Spän kommandirten Plcttenberg'scheü
Dragoner und Möhring-Husaren, marschirte mit ihnen in vollem Trabe 2 Meilen bis
Tarnow; bei Linnm, wo das Reg. Plettenberg auf die ans dem schwedischen Leib-
Reg. Reiter und einem Bataillone Infanterie bestehende Bedeckung der feindlichen
Fonragiere traf, machte es eine glückliche Attacke auf die Kavallerie, machte von derselben
8 Offiziere und 300 Reiter zu Gefangenen und würde dieselbe ganz vernichtet haben,
wenn nicht das Infanterie-Bataillon herangerückt und ein starkes Kanonen- und Klein¬
gewehrfeuer auf die Dragoner eröffnet hätte. Den Möhring'schen Husaren fielen bei
Tarnow von der schwedischen Reserve 100 Mann Smaland'sche Reiter in die Hände,
die 200 Mann jedoch von der Infanterie-Bedeckung formirten ein Carre und zogen
sich in musterhafter Ordnung und mit größter Kaltblütigkeit zurück. Das Reg.
Plettenberg verlor hier an Toten: den Oberstlieut, v, Korff, 2 Unteroff,, 22 Dra¬
goner und 30 Pferde; an Verwundeten: den Major v. Löhberg nebst 80 Dragonern.
Am folgenden Tage griff Wedcll von Dechtow aus die in Fehrbellin stehenden
Schweden an, jedoch ohne namhaften Erfolg und mit Verlust von 80 Mann an Toten
und Verwundeten. Da die Schweden ans ihrem Lager bei Ruppin, in dem sie bis
zum 11. Okt. ganz ruhig gestanden hatten, aufgebrochen und bis Boitzenburg
zurückgegangen waren, schickte der General v. Wedcll in der Nacht vom 14. auf den
15. Okt. den General v. Spän mit 200 Plcttenberg'scheü Dragonern und 200 Husaren
nebst einem Gren.-Bat. nach Boitzenburg; Spän überfiel das Lager des schwedischen
Generals Hesscnstcin; der Überfall war so plötzlich und gelang so vollkommen, daß
die Wachen, ohne einen Schuß thun zu können, aufgehoben wurden und die Bedeckung
nicht in das Gewehr kommen konnte, sondern halb angezogen und ohne Waffen die
Flucht ins Lager nehmen mußte. Hcssenstcin und der franz. General Marquis
v. Montalembert konnte sich aus dem Schlosse nur im Hemde retten; sie verloren
fast alle ihre Pferde und ihre ganze Bagage, außerdem wurden 7 Offiziere und

,
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sich, als das schwedische Lager in Allarm kam, wieder auf ihr Hanptcorps zurück.

Nachdem die schwedische Armee bis Prcnzlow zurückgegangen und General
v. Wedell ihr bis Suckow gefolgt war, erhielt er vom Könige Befehl, nach Sachsen
zu marschiren. Er brach am 28. Okt. nach Berlin auf, vereinigte sich hier'mit der
hier anlangenden Armee des Generals Grafen Dohna und bildete mit seinem Corps
die Avantgarde, an deren Spitze der General v. Malachowsky mit seinen Husaren und
den Plettenberg'scheu Dragonern marschirte. Der Marsch ging über Barnth,
Dahme, Herzbcrg nach Torgnn und von da am 15. Nov. nach der stark vom Feinde
besetzten Stadt Ailcnbnrg, welcher gegenüber auf den Anhöhen an der Mulde der
östrcichische General Haddick stand. Unter einer von Mittag bis spat Abends
dauernden Kanonade zogen sich die Plettenberg'scheu Dragoner und die Husaren
rechts um die Stadt, setzten durch eine Furth der Mulde über den Fluß und gingen
dem Feinde in die linke Flanke; ihnen folgte die übrige Reiterei der Armee. Aber
General Haddick wartete den Angriff nicht ab, verließ vielmehr in größter Eile die
Stadt und seine Stellung und zog sich gegen Grimma zurück. Wegen des großen
Umweges konnten die preußischen Reiter nur noch die feindliche Arricregarde und das
erst nach Einbruch der Nacht erreichen; es kam daher nur zu einem kleinen Gefechte,
in welchem die Östreicher 160 Gefangene und 4 Kanonen einbüßten.

Die Östreicher und die Reichstruppen machten nunmehr Anstalt, Sachsen zu
räumen und in die Wintcrgnaticre nach Böhmen und Franken zu gehen, als sie er¬
fuhren, daß der König aus Schlesien gegen sie im Anzüge sei. Auch von Dresden
zogen die Belagcrungstrnppen ab, ohne Fricdrich's Angriff abzuwarten. Nur die
vom General v. Mantenffel beobachteten Schweden tummelten sich noch im
preußischen Vorpommern herum. General Graf Dohna erhielt nun Befehl, mit einem
Theilc seiner bisherigen Armee (wobei das Regiment Plettenberg) sie auch von da
zu vertreiben. Er marschirte durch das Zcrbst'sche, durch Brandenburg, Wittstock bis
Stavcnhagcn in Mecklenburg, wo er 20. Dez. ankam. Der Moraste an der Trebel
und der feuchten Witterung wegen konnte jedoch nichts Ernstilchcs vorgenommen
werden, und so wurden zunächst Winterquartiere bezogen. In der Nacht vom 31. Dez.
auf den 1. Januar I75S aber brach General Dohna mit der Armee wieder auf,
rückte nach Damgarten und gestattete der Besatzung freien Abzug. Nach dem darauf
bewirkten Ücbergange über die Pricknitz ging das Reg. Plettenberg mit der Avant¬
garde bis Richtcnberg und Franzburg vor und nahm dem Feinde wehere Gefangene
und viel Bagage ab. Nach durch General Mantenffel erzwungenem Übergänge über
die Peenc unweit Anklam sahen sich die noch bei Greifswaldc stehenden Schweden
im Rücken vom General Dohna und in der Fronte vom General Mantenffel be¬
droht; sie zogen sich deshalb am 8. Januar nach Stralsund zurück und überließen
die Besatzungen von Anklam und Dem min ihren: Schicksale.

Den 14. Januar gingen die Plettenberg'schen Dragoner und einige Bataillone
Infanterie zur Belagerung von Anklam ab, woselbst sich ihnen am 21. Jan. die Be¬
satzung ergab, nachdem beide Thore durch das Frei-Rcg. Graf v. Hordt, unter Deckung
durch den Lieutenant v. Üchtritz vom Reg.-Plettenbcrg, erstürmt worden waren.
Nachdem anch D cmmin kapitnlirt hatte und nach Rückzug der Schweden nach Stralsund
und Rügen, verlegte der General Graf Dohna seine Armee in Mecklenburg und in
Schwedisch-Pommern in Winterquartiere mit dem HauptquarticrRostock; das Regiment
Plettenberg kam zwischen Barth und Damgartcn zu liegen: in Liedcshagcn, Bartels-
Hagen, Fetlgast w. Hier stand das Regiment bis Anfang Mai, worauf die Armee erst das
nger bei Greifswaldc bezog und dann bei Anklam über die Peenc zurückging. Die in
Stralsund und Rügen so gut wie eingesperrt gewesenen Schweden bekamen durch die in¬
zwischen erfolgende Annäherung der Russen wieder Luft. Gegen diese mußte sich nun
General Dohna wenden; er ließ jedoch, um Pommern soviel wie möglich zudecken, den
General v. Klcistmit den Plettenberg'schen Dragonern, 2 Schwadronen Husaren,
2 Infanterie-Regimentern und 2 Gren-Bataillonen zurück. Diese Truppen blieben in
ihrem Lager bei Barlo w, auf dessen rechten Flügel drei, auf dem Linken zwei Schwa¬
dronen der Plettenberg'schen Dragoner standen, bis zur Mitte August unbehelligt.
Danach der verlorenen Schlacht bei Kunersdorf der General Kleist Befehl erhalten
hatte, mit 4 Bataillonen zum Könige zu stoßen, die übrige Infanterie nebst der
Reiterei über Berlin nach Sachsen marschiren zu lassen: so ging die letztere Abtheilnng
über Berlin nach Jüterbogs zum Corps des Generals v. Wunsch, woselbst sie am
26. Aug. eintraf. Am folgenden Tage brach dies verstärkte Corps über Zahna, wo
die Dragoner und Husaren einen Vorposten von einigen Hundert pfälzischen Dragonern
und östreichischcn Husaren aufgehoben hatten, nach Wittenberg, das noch denselben
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Tag berannt und eingenommen wurde. Nach Zurücklassung einer Besatzung von
einem Bataillon rückte General Wunsch am 30stcn vor Torgan, das ebenfalls
kapitulirte. Da nun das Corps ans die erst am 2. Sept. nachkommende Artillerie
hatte warten müssen, konnte es nicht früher als am 3ten nach Dresden aufbrechen.
Am 4ten bei Tagesanbruch stießen die die Avantgarde bildenden Dragoner und
Husaren zwischen Koßdorf und Großenhain ans das ungarische Palatinat-Hnsaren-
Negiment, warfen es über den Haufen, »lachten davon 300 Gefangene und erbeuteten
5,0» Pferde. Allein diese so rasch ausgeführten Unternehmungen und glücklichen Er¬
folge nahmen dennoch die kostbare, knapp zugemessene Zeit hinweg, um noch recht¬
zeitig zum Entsätze der von der Reichsarmce bedrohten sächsischen Hauptstadt beitragen
zu können. Dem Könige fallen hier zwei Fehler zur Last, einmal, daß er den Befehl
gab, zu der vor dem Entsätze Dresdens zu erzwingenden Einnahme der beiden
Festungen Wittenberg und Torgan, die ja sofort hätte fallen müssen, wenn
Dresden gehalten worden und in preufischen Händen geblieben wäre, — und dann
der andere, daß der König in der ersten Bestürzung über die verlorene Schlacht bei
Kunersdorf dem in Dresden kommandircndcn Generallieutenant Grafen Schmettan
am 24. Aug. einen Brief geschrieben hatte, Schmettan solle, im Fall einer Belagerung
Dresdens kapitulircn, wenn er freien Abzug erhalten und die einige Millionen Thaler
enthaltenden Kassen mitnehmen könnte, denn auf einen Entsatz habe er gar nicht zu
rechnen. Zu spät sah der König diesen Fehler ein; als der Feind die durch seinen
Sieg errungenen Vortheile nicht benutzte und Friedrich nach der unheilvollen Schlacht
von Kunersdorf von seiner Hülflosigkcit rasch sich wieder erholte, schrieb der König
zwar dem Grafen Schmettan von Fürstenwalde ans am 25. Aug.: „daß dieser ihm
den wichtigsten Dienst leisten werde, wenn er ihm Dresden in der gegenwärtigen
Krisis erhalte" und entsendete noch an demselben Tage den General v, Wunsch und,
als die Roth noch höher gestiegen war, am 2. Sept. auch noch den Gencrallicnt.
v. Muck mit Trupppen ab; leider aber hatte der erstere die Nebenaufgabe, vor dem
Entsätze Dresdens jene beiden an sich unhaltbaren Plätze zu nehmen. Und da nun
auch dem Grafen Schmettan weder von dem Anmärsche des Generals v. Wunsch,
noch von dem des Gcncrallieutennnts v. Finck eine Nachricht gegeben worden war: so
erfolgte am 4. Sept. die Räumung Dresdens, bevor General v. Wunsch vor der
Neustadt erschien, trotzdem er auf die erhaltene Nachricht von den bereits eingeleiteten
Übcrgabevcrhandlungen am 5. Sept. noch vor Tagesanbruch von Großenhain auf¬
gebrochen war, um Dresden zu entsetzen: „es möchte kosten, was es wolle". Und so
blieb ihm nichts übrig als abends den Rückmarsch nach Großenhain anzutreten. Der
durch diese Umstände für den ganzen nächsten Verlauf des Krieges herbeigeführte
Nachtheil konnte auch durch die nächsten glücklichen Erfolge nicht wieder gut gemacht
werden, welche durch die Tapferkeit der Armee errungen wurde. Denn als Friedrich
im ersten Jahre des 7jährigcn Krieges im Okt. 1756 Sachsen znr Übergabe gezwungen
hatte und sich im Besitze der Landeshauptstadt befand, hatte er sich hiermit den hoch-
bedeutsamen Gewinn verschafft, daß er in den Steuern, welche er aus dem wohl¬
habende Lande zog, reiche Mittel zur Verstärkung seiner Wehrkraft fand. Trotz dem
blutigen Überfalle bei Hochkirch am 14. Okt. 1758 hatte er es behauptet. Nach
Ubergabe der Hauptstadt wurde wenigstens das von den Reichstrnppcn bedrohte Land
durch die nun folgende rühmliche Schlacht bei Torgan gesichert, wodurch es möglich
wurde, daß, als im Jahre 1761 der tapfere Prinz Heinrich „mit schlecht geschulten,
ans Krüppeln, unerwachsenen Burschen und Vagabondcn" bestehenden Truppen Sachsen
selbst zur Hälfte hatte behaupten können, am 23. Okt. 1762 der glänzende Sieg bei
Frciberg errungen wurde, welcher dann den am 15. Febr. 1763 zu Hubertnsburg
geschlossenen — Preußen genau in den Grenzen wie im Jahre 1756 wiederherstellenden
und feierlich anerkennenden — Frieden znr Folge hatte

Wie an der Gewinnung dieser glorreichen, dem preußischen Staate, außer der
Existcnsberechtignng, die Stellung einer geachteten und sehr gefürchteten! europäischen
Macht verschaffenden Schlacht das Tilsiter Dragoner-Regiment und namentlich
sein damaliger Kommandeur Karl Freiherr v. Eberstein einen hervorragenden
Antheil genommen, wird ans der späteren Darstellung erhellen, zunächst aber liegt uns
hier außer der näheren Darlegung dieses Verdienstes noch die bis zu dem epoche¬
machenden Ende des 7jährigcn Krieges ununterbrochen bewährte Theilnahme des
Regiments an den Erfolgen der weiteren kricgrischcn Unternehmungen ob.

Nach der vergeblichen Anstrengung des Generals v. Wunsch, durch forcirtcn
Marsch die Kapitulation Dresdens zu verhindern, war derselbe nach Großenhain
zurückgegangen, hatte dort ein Lager bezogen, war aber auf die eingetroffene Nachricht,
daß Torgau vom Feind bedroht werde, schon wieder am 7. September 1753 mit



3 Schwadronen vom Dragoner-Reg. Plettenberg, 3 Schwadronen Husaren und
3 Bataillonen aufgebrochenund nach Torgau voraus marschirt; mit dem Uberreste
des Corps folgte dann der Oberst v. Wolffersdorff. Am 8. Sept. erging von dem
östreichischen General St. Andre die Aufforderung zur Ubergabe des Platzes; der
General v, Wunsch aber ließ die feindliche Stellung durch die Tilsiter Dragoner
recognosciren,wobei diese eine starkes Kanonenfeuer auszuhalten und dem feindlichen
rechten Flügel gegenüberso lange gehalten hatten, bis das Hauptcorps herangekommen
war. Eine Kanonade eröffnete dann sofort das Gefecht. Nachdem die zwei auf den
rechten Flügel gestellten Schwadronen Dragoner sowohl die feindliche Kavallerie des
linken Flügels bei Zinna vorbei bis in den Wald auf dem Wege nach Schilda ge¬
worfen hatten und dadurch der feindlichen Infanterie des linken Flügels in den
Rücken gekommen waren, sodaß diese in größter Unordnung die Flucht ergriffen hatte,
warfen sich auch die drei Dragoner-Schwadronen des linken Flügels ungeachtet des
heftigen feindlichen Jufanteriefeuers in voller Carriere auf die entgegenstehende feind¬
liche Reiterei und trieb sie bis in den Wald zurück; hiermit fertig, griffen die Dra¬
goner wie auch die Infanterie an, sprengten einen Theil auseinander und eroberten
8 Kanonen. Die übrige feindliche Infanterie zog sich, ohne nur den Angriff der
preußischen Infanterie (von welcher nur 2 Bataillone zum Schuß gekommen waren)
abzuwarten, nach dem Walde auf der Straße nach Eilenburg zurück. Bei der Ver¬
folgung wurden 400 Gefangene gemacht.

Dies an und für sich nicht sehr bedeutende Gefecht hatte dennoch alle Folgen des
größten Sieges; denn es verschaffte nicht allein den preussischen Waffen die Achtung
wieder, die durch die Niederlage von Palzig und Kunersdorf etwas gesunken war,
sondern machte auch noch den König wieder zum Herrn des größten Theils von
Sachsen. Der General v. Wunsch ließ in dieser Ansicht von der Bedeutung des er¬
rungenen Sieges dem Tilsiter Dragoncr-Rcgtmente (das 2 Lieutenants, 4 Un-
tcroff., 82 Dragoner, 180 Pferde durch den Tod und 2 Offiziere und 100 Dragoner
an Verwundete verloren hatte) für die 8 eroberten Kanonen sogleich 800 Thalcr zur
Vertheilung an die Unteroffiziere und Gemeinen auszahlen; außerdem erhielten die
beiden Majore v. Pogrell und v. Löhberg jeder 000 Thlr., die beiden „Capitaius
mit Schwadronen:" v. Gramm und Baron v. Eberstein jeder 300 Thaler, jeder
Stabscapitain 100 Thlr und jeder Lieutenant und Fähnrich 30 Thlr. baar aus¬
gezahlt.

Mittlerweile war der vom Könige nachträglich zum Entsätze Dresdens abgeschickte
Generallient v. Finck aus dem Lager bei Waldan am 9. Sept. bis Großenhain ge¬
kommen, hatte die erfolgte Übergabe Dresdens erfahren und Wardann nach Torgan
zu marschirt. Nach Vereinigung mit den Truppen des Generals v. Wunsch ging nun
12. Sept. das ganze Corps' nach Eilenburg, welches der Feind bei seiner An¬
näherung verließ. In der Nacht brach General v. Wunsch mit den Tilsiter Dragonern,
2 Schwadronen Husaren und„0 Bataillonen wieder auf und marschirte auf Leipzig
und zwang die Stadt zur Übergabe. Darauf brach das Corps den andern Nach¬
mittag wieder aus über Döbeln und, von da mit dem Finck'schen Corps wieder ver¬
einigt, nach Nossen dem östreichischen General Haddick entgegen, der mit seinen
leichten Truppen eine Kette von Meißen bis Nossen gezogen hatte.

Es fielen nun mit dem Feinde, mit welchem sich die Reichsarmee vereinigt hatte,
fast täglich Gefechte vor, unter welchen das vom 21. Sept. das bedeutendste war und
bei dem das Tilsiter Drag.-Reg. stark eugagirt war und an Toten: den Licut.
v. Gröben und Fähnreich v/Liebenau, 30 Dragoner und 03 Pferde, an Verwundeten:
die Capitaius v. Kracht (auch gefangen) und v. Hundt, die Lieutenants von Locken
(der an der Wunde starb), v. Pfeil und v. Cronhielm und einige 90 Dragoner
verlor.

Da am 30. Sept. der Feldmarschall Daun das preußische Lager recognosciren
und dadurch seine Absicht durchblicken ließ, daß er angreifenwolle, der General v. Finck
aber glaubte, denselben nicht abwarten zu dürfen, so ließ er sogleich das Gepäck nach
Strehla zurückgehen und folgte dem Corps in der Nacht vom Isten auf den 2ten Okt.
Das Drag.-Rg. Plettenberg machte die Arrieregarde und der Capitain
v. Eberstcin maskirte diesen Marsch, indem er mit einer Schaar von 300 Dragonern
und Husaren von Korbitz aus gegen Deutsche Bohra und Oschatz und dann erst nach
Strehla ging. So geschah es, daß die östreichischen Vorposten von dem mit der
größten Ordnung und Stille ausgeführten Aufbrucheder Preußen nicht das Geringste
bemerkten, und, als der Feldmarschall Dann am 2. Okt. früh Morgens zum Angriffe
heranrückte, fand er zu seinem Vcrdrnssc,daß sein Gegner sich ans der Schlinge ge¬
zogen habe. So wurden die Absichten Daun's und seine weit gehenden Hoffnungen
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(den Prinzen Heinrich zn einem Rückznge auf die Armee des Königs zu nöthigen,
das Finck'sche Corps aus Sachsen zu vertreiben, sich mit den Russen zu vereinigen,
Glogau zu erobern, seine Winterquartiere in Schlesien und Sachsen zu nehmen und so
den König auf die Mark Brandenburg zu beschränken) vereitelt, da am 4. Okt. auch
ver Prinz Heinrich von Görlitz aus im Lager bei Strehla sich mit dem General
n. Finck vereinigte. Und da Daun auch die Nachricht erhielt, daß die Russen, welche
nichts mebr unternehmen wollten, nach Polen zurückgegangenwaren, so zog er sich
zach einer erfolglosen Abschwenkung gegen Torgau aui 4. Nov. wieder nach Dresden
durück. Prinz Heinrich setzte sich dann am 5ten auch wieder in der Richtung auf
Meißen in Bewegung; am sten stieß bei Lommatsch die aus Schlesien ausmarschirte
und an Stelle des erkrankten Königs vom General v. Hülsen kommaudirte königliche
Armee zu ihm. Unter kleinen Plänkeleien erfolgte mm der Vormarschüber Meißen
nach Hirschstein und Nauendorf. Nachdem am 13. Nov. der König selbst bei der
Armee eingetroffenwar und er eigensinniger Weise die Generale Finck und Wunsch
trotz Finck's Gegenvorstellungen mit eil em Corps von 18 Bataillonen und 35 Schwa¬
dronen nach Maxen dem FeldmarschallDann in den Rücken geschickt hatte, erkannte
er zu spät diesen Fehler, nachdem das Corps, von Östrcichern und Reichstruppenum¬
ringt, nach tapferstem Widerstände und nach Verschießen aller Munition sich hatte kriegs¬
gefangen ergeben müssen. Wohl zog nun der König, um den Abgang an Truppen
zu ersetzen, ein Corps von 13000 Mann von der verbündeten Armee an sich und bezog,
den Östreichern gegenüber, das Lager bei Wilsdruff. Den 17. Nov. kam das
Reg. Plettenberg auf Vorposten bis zum 23sten, wo es bei starkem Nebel von
feindlicherleichter Kavallerie und Kroaten angegriffenwurde und nur durch das ener¬
gische Eingreifen der neben ihnen in den Dcfilcen von Ockcrwitz stehenden Grenadiere
unversehrt blieb. Den Winter aber fiel nichts Erhebliches mehr vor; während der
ungewöhnlich strengen Kälte litten aber die theils im Lager, theils in sehr engen
Kartonnirungen stehenden Truppen die größten Beschwerden, sodaß bei beiden Heeren
eine große Sterblichkeit eintrat. Endlich als die Kälte immer strenger und der Mangel
an Lebensmitteln immer fühlbarer wurde, sahen beide Heere sich genöthigt, in den
ersten Tagen des Januar 1700 richtige Winterquartiere zu beziehen: die Preußen in
der Gegend von Freiberg, die Östreichertheils in dem Striche zwischen Dresden
und Dippoldiswalde, theils in Böhmen.

Nachdem das Tilsitcr Dragoner-Reg. von seinen Quartieren in den Dörfern Roitsch,
Leitewitz und Ober-Wartha aus noch immerfort die Feldwachebei Unsewitz gegeben
hatte, brach dasselbe am L4. März nach Pommern gegen die Schweden auf, welche
bis dahin noch unthätiger als in dem Feldzuge von 1758 geblieben waren. Nachdem
dieselben aber bis in die Gegend von Prenzlow vorgerückt waren, von wo aus sie
bis Ruppin streiften und Brandschatzungeneintrieben, und nachdem der gegen sie
operirende General v. Manteuffel in An kl am von ihnen gefangen genommenworden
war, wurde das kleine nun unter dem Generalmajor Juug-Stuttcrhcim gestellte Corps
durch das Dragoner-Reg. Plettenberg verstärkt. Dies marschirte über Torgau,
Treuenbrietzen, Potsdam, Prenzlow und Pasewalk und kam am 15, April
bei deni an der Peeue stehenden Corps an. Bis Ausgang Juli herrschte ziemliche
Unthätigkeit: Anfang August aber setzten sich die Schweden in Bewegung und machten
Miene, durch das Mecklenburgische Gebiet hindurch zu gehen und den Preußen in die
linke Flanke zu fallen. Das Regiment hatte von da an mit den Schweden häufige
und glückliche Scharmützel. Bei einem Gefechte bei Prenzlow am 3. Sept, wurde
der Capitain v. Roop gefährlich verwundet — Auf die Nachricht von einem Seitens
der Östreicher beabsichtigten Einfalle in die Mittelmark brach, um Berlin zu decken,
der General v. Stutterheim am 10, Sept. mit dem ganzen Corps nach Zehdenick
auf. Hier im Lager bei Zehdenick stand das Stutterheim'scheCorps ruhig bis Anfang
Oktober, da auch die Schweden in ziemlicher Unthätigkeit in ihrem Lager bei Prenzlow
verharrten; sie wollten ihr Vorrückennach den Fortschritten der mit der Belagerung
von Kolberg zu Wasser und zn Lande beschäftigten Russen in Pommern bestimmen.
Nachdem dieselben von dem General Werner, den der König zum Entsätze geschickt
hatte, zur Aufhebung der Belagerung gezwungen worden waren, hatte darauf derselbe
am 3. Okt. die Schweden in der Vorstadt von Pasewalk überfallen, mußte aber
von einem weiteren beabsichtigten Vorgehen gegen dieselben in Gemeinschaftmit dem
seit dem l Okt. von Prinz Eugen v. Württemberg kommandirtenStutterheim'schcn
Corps abstehen, weil er sich wieder gegen die in Hinterpommern eingefallenenRussen
wenden mußte, und da auch der Prinz v, Württemberg bereits in der zweiten Nacht
nach seinem Eintreffen bei dem Corps die Nachricht erhalten hatte, der russische General
Gras Tottleben sei im Anmärsche ans Berlin. Sofort mußten dieserhalb die



— 336 —

Tilsiter Tragoncr aufbrechen und in Eilritt in Berlin einziehen, welches nur
1500 Mann Besatzung hatte. Die Dragoner wurden von den Berlinern wie vom
Himmel gesandte Erretter betrachtet; Lebensmittel und Getränke wurden im Übermaße
herbeigeschafft und an die Soldaten vcrtheilt. Der erste Angriff des Grafen Tottleben
von den Rixdorfer Rollbergen ans wurde abgeschlagen,und als er dann selbst von
der Stadt aus angegriffenwurde, zog er sich nach Köpeenik zurück, worüber in
Berlin die Freude ungemein groß war. Zwei Nächte und einen Tag hatten nun die
(in den Ställen der jetzigen Garde-dü-Corps-Casernchinter der Akademie einquartierten)
Dragoner Ruhe, bis am 6. Okt. der russische General Czernitschewzum Vorschein
kam. Diesem ging der vor dem Landsberger Thore aufgestellte Prinz v. Württemberg
entgegenunter Kanonade und theilweiscn Gefechten an diesem und den folgenden Tagen.
Nachdem Graf Tottleben wieder erschienen war und auch ein östrcichischcs Corps
sich näherte, wurden vom 3. Okt. ab die Gefechte vor den Thoren lebhafter, wobei die
Tilsiter Dragoner stark bctheiligt waren, sodaß auch der Verlust nicht unbedeutend
war (Lieut. v. Sauden schwer verwundet und nach 2 Tage gestorben, Lieut. v. Witten
gefangen,außerdem 200 Mann theils tot, theils verwundet, theils gefangen). Trotz¬
dem nun auch das Corps des Prinzen v. Württemberg durch den aus Sachsen ein¬
getroffenen General v. Hülsen auf 14 000 Mann verstärkt worden war, so wagten
beide Generale indessen keine Schlacht und zogen sich in der Nacht zum 0. Okt, nach
Spandan zurück, Berlin seinem Schicksale überlassend. Nachdem die Östreichcr und
Russen in Berlin eingezogen waren und eine Kontribution von 1 700 000 Thlr.
bcigetriebenhatten, eilten sie schon nach drei Tagen ans die Schreckenspost „der König
sei im Anmarsch" wie beflügelt davon und legten in 2 Tagen 12 Meilen zurück. Als
der König so seine Hauptstadt vom Feinde verlassen fand, beschloß er, sofort wieder
zur Eroberung des nun ganz in Feindes Händen befindlichen Sachsens aufzubrechen.
Die Prinzen v. Württemberg ließ er über Magdeburg auf das linke Elbufer gehen,
damit derselbe die Reichsarmeeim Rücken bedrohen und zugleich die in Dessau an¬
zulegenden Magazine bedeckenkönnte. Der König selbst ging bei Koswig über die
Elbe, und nachdem sich das Corps des Prinzen 2S. Okt. in Jonitz angeschlossen hatte,
schickte er zur gänzlichen Vertreibung der ans dem Rückzüge begriffenenRcichsarmee
den General v. Linden über Kembcrg und Düben nach Leipzig mit 8 Bataillonen,
welchen die Dragoner-Regimenter Plettenberg und Normann, ferner die grünen
Husaren und das (1758 vom Oberstlieut. v. Verger angeworbene, zu Halberstadt
errichtete, darauf 1759 an den vormaligen Marburger Professor, späteren holländischen
Fortifikationsoffizicr(iari (Zottiisd (Zuioimrcl genannt (sstüntns loilius übertragene) Fstei-
Regiment <Zuiuws loilius zugctheilt war. Am 31. Okt. vor Leipzig angelangt, konnte
General Linden, da der feindliche Kommandant bei starkem Nebel aus der Stadt
entwich, am 2. Nov. wieder über Eilenburg zur königlichen Armee nach Torgau
abmarschiren. In Eilenburg blieben die Tilsiter Dragoner mit 3 Bataillonen
Infanterie zur Bedeckung der Kriegskasse,der Pontons und sämtlicherBagage stehen
und stießen erst den Tag nach der siegreichenam 3. Nov. gegen den Feldmarschall
Dann gewonnenenSchlacht bei Torgau wieder zur Armee. Der errungene Sieg
machte den König wieder, bis auf Dresden, zum Herrn Sachsens. Das preußische
Heer ging über Meißen nach der Gegend von Wilsdruf und Frciberg und bezog Mitte
Nov. Winterquartiere; der König selbst nahm das seinige in Leipzip und ließ den
Prinzen von Württemberg, um den erneuten Streifereien der Schweden und Kosacken
zu begegnen, über Herzberg und Fürstenwalde nach Schwedt abmarschiren.
Diesem Corps wurde das Tilsiter Draganer-Reg. wieder zugetheilt. Von
Schwedt aus ging das Regiment am 20. Nov. über Pyritz und Stargard und
stieß am Lösten bei Plathe zum Corps des Generals v. Werner, marschirte mit
diesem über Körlin und Bclgard nach Köslin. Am 11. Dez. stieß es wieder zu dem
sich gegen die Schweden wendendenCorps des Prinzen v Württemberg und rückte
über Damm, Gollnow, Stargard, Stettin, Pasewalk, Friedland und Demmin in den
ersten Tagen des Januar 1761 über Sulz ins Mecklenburgische ein und bezog bei
Rostock Winterquartiere, da die Schweden sich bis Greifswalde zurückgezogen hatten.

Schon am 15. Januar 1761 verließen von dem Tilsiter Drag.-Reg. 2 Schwadronen
die Wintcrquantiere und marschirtcn über Testen, Pasewalk, Stettin und Stargard
nach Naugard, wo am 16. Febr. die 3 anderen erst am 5ten aus Rostock ausge¬
rückten Schwadronen nebst einem Bataillon hinzustießenund dann zusammenmit den
crsteren weiter zu dem bei Körlin stehenden Corps des Generals v. Werner marschirteu.
Sie kamen hier in feste Quartiere bis zum 12. Mai, worauf sie jenseit der Persantc
verlegt; gleichzeitig wurde das Lager verschanzt,gegen welches dann am 12. Juni
die Russe» unter Tottleben von Ncnstettin und Bublitz her heranrückten und zunächst



einen Angriff auf Bclgard unternahmen. Hierhin wurde zur Unterstützung der da¬
selbst stehenden Truppen der Major v. Eberstein mit 300 Dragonern und mehreren
Bataillonen beordert; es kam zu einer Kanonade und während 4 Tagen zu beständigen
Scharmützeln; obgleich der Feind seine Angriffe mit stets verdoppelter Heftigkeitwieder¬
holte, so wurden solche doch jedesmal abgeschlagen und der Platz behauptet. Nachdem
ani 21. Juni die Russen über die Persante gegangen waren, wurde die Stellung der
Preußen am 30sten dahin verändert, daß die Verschanzungenvor Kolberg besetzt
wurden; als Vortruppen kamen die Werner'schen Husaren nach Kowanz und Kosegger,
die Dragoner unter Major v. Eberstein nach Groß-Gestin; sie sollten die Gegend
von Körlin bis Greiffenberg zwischen der Persante und Rega durch häufige
Patrouillen decken. Vom Strande bis Henckenhagcn wurde demgemäß fleißig
patronillirt, und bei dieser Gelegenheit kam es mit den Kosacken öfters zum Handge¬
menge. Nach dem am 19. Aug. erfolgten Anmärscheeiner zweiten russischen Kolonne
zog sich alles ins verschanzte Lager bei Kolberg, wo sich General v. Werner mit
dem nunmehr den Oberbefehl übernehmendenPrinzen v. Württemberg vereinigte und
nach Heranrückenvon weiteren 27 000 Russen unter General Romanzow das Lager
vor der Festung noch mehr verschanzte. Bei den nun täglich vorfallendenVorposten-
gcfechtcn hielt das Reg. Plettenberg täglich 200 Pferde gesattelt. Am 4. Sept.
rückten die Russen noch weiter vor und schloffen die Preußen vom Strande bis zur
Persante völlig ein. Nun verging kein Tag ohne Kanonade und kaum einer ohne
Scharmützelund Gefechte; bei einem solchen, welches zum Nachtheildes Feindes aus¬
fiel, wurde am 6. Sept. der Dragoner-Fähnrich Baron v. Effeln vom Reg. Pletten¬
berg von einer Haubitzgranate getroffen und starb am folgenden Tage. Von den
vielen weiteren Engagements der Tilsiter Dragoner sei hier nur noch angeführt, daß,
während ein Theil des Regiments mit noch einigen andern Truppen wegen einge¬
tretenen Futtermangels für die Pferde das Lager unter persönlicher Führung des am
andern Tage in Gefangenschaftgerathenen Generals v. Werner am 1l. Sept. verlassen
hatte, der Major v. Eberstein mit 130 Pferden von seinem Regimente,50 Pferden
von dem des Prinzen von Württemberg und 150 Pferden von dem Werneuchen zur
Stellung der Feldwachen und Patrouillen im Lager zurückgeblieben war. Er hatte
mit seinen Reitern fast beständig zu Pferde sein müssen. Eines der hitzigsten Gefechte,
dem dies Detachementbeigewohnthatte, war der Sturm auf die grüne Schanze. Den
19. Sept. morgens hatten die Russen diese 600 Schritte vor dem rechten Flügel des
verschanzten Lagers befindliche Schanze erstürmt, waren aber nicht lange in ihrem Be¬
sitze geblieben,vielmehr noch am selben Morgen wieder hinausgeworfen worden. Um
sie nochmals wieder zu nehmen, liefen sie mehrmals Sturm, wurden aber mit großem
Verluste zurückgeschlagen.In diesem Gefechte hatte der Major v. Eberstein mit
seinem Detachement der Infanterie die Flanke und den Rücken gegen die feindliche
Reiterei und die Kosacken gedeckt und sich die Zufriedenheit des Prinzen in
hohem Grade erworben.

Bei den vielen nun folgenden Wcchselfällen,Hin- und Herzügenzu dem Zwecke,
um Transporte mit Lebensmitteln der fast ausgehungerten Festung zuzuführen, war
das Tilsiter Drag.-Reg. ununterbrochenbetheiligt, ebenso ans dem Rückzüge, den der
Prinz antreten mußte, um der unter dem tapferen, nur Pulver und Brod verlangenden
KommandantenObersten v. Heiden stehenden Besatzung Kolbcrgs den dürftigen Unter¬
halt nicht noch mehr zu schmälern. Dieser Rückzug ist einer der merkwürdigsten in
der Kriegsgeschichte. Die Kälte war während der Zeit so groß, daß z. B. am 12. Dez.
auf dem Marsche über 100 Soldaten erfroren, und bis zum 15ten starben ferner bei
der grimmigen Kälte alle Verwundeten und Maroden.

Auf diesem Rückmärschewurde auch am 15. Dez. „der alte kranke Major v. Pogrell,
der auf der Straße nach Kahlau in seinem Wagen fuhr," von den die Arrieregardc
umschwärmendenund sie fortwährend neckenden Kosacken und Husaren gefangenund
wurde erst nach Peter's UI. Thronbesteigung ausgewechselt.Der Major v. Pogrell
hatte seit dem 12. Sept. das Kommando über das Regiment gehabt, da an diesem
Tage nach der Gefangennahme des Generals v. Werner der bisherige Regiments¬
kommandeurOberst v. Massow den Oberbefehl über das von Werner geführte, auf
25 Schwadronen verstärkte Detachementübernommenhatte. An dem nämlichen Tage
war auch der als interimistischer Kommandeurdes neu gebilden Dragoner-Regiments
Prinz von Württemberg abkommandirte Major v. Gramm — der unmittelbare Vorder¬
mann des Majors v. Eberstein — im Dorfe Klettkow durch eine Kanonenkugel getötet
worden. Da nun auch der zwischen dem Major v. Pogrell und dem Major v. Gramm
rangirende Major v. Löhberg schon 1760 als Kommandeurzu dem Kürassier-Regimcnte
Markgraf Friedrich versetzt worden war: so lag mithin von dem 15. Dez. 1761 an
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dem nun ältesten Stabsoffiziere des Regiments: dem Major v. Eberstein, die
Führung desselben ob. Nominell ist der Major v. Pogrell bis zu seinem nach der
Auswechselungihm ertheilteu Abschiede noch fortgeführt worden.

Auf dem weiteren Rückmärschenach Stargard, auf dem die Tilsit er Dragoner und
Werner'scheu Husaren oft mit den den Weg versperrenden Kosaken ins Handgemenge ge¬
kommen waren, schien am 20. Dez. die Sache eine schlimme Wendung nehmen zu wollen, als
sie von einer überlegenen Schaar rcgulairer feindlicher Reiterei angegriffen wurden und die
vielen, hier dem Feinde zum ersten Male in die Augen sehenden Rekrutendie in diesem
Augenblick so nöthige Fassung zu Verlirc» anfingen. Dennoch aber gelang es, die Leute zu¬
sammen zu halten, die Ordnung wieder herzustellen und den Weg zu bahnen. Major v.
Eberstein, der mit 5 Schwadronender Dragoner bei der Infanterie gebliebenwar, ging
nebst derselben, ungeachtet des feindlichenKanonenfeuers, in größter Ordnung über
die Ebene nach Stargard. Obgleich die russische Kavallerie mehrmals zun: Angriffe
heransprengte, so wurde sie doch jedesmal mit vielem Verluste zurückgetrieben. Da
das Corps des Prinzen v. Württemberg auf die Anordnung des Königs sich nun gegen
die Schweden wandte und zunächstdurch das Mecklenburgische marschirte, woselbst
der Oberst v, Welling die ausgeschriebenen Lieferungen an Rekruten, Pferden, Geld
und Getreide beizutreibenbeauftragt worden war, aber darin von den Schweden sehr
behindert wurde: so war es erst am lli. Januar 1762 nach Zurückgehender Schweden
in ihren Antheil von Pommern möglich, Winterquartiere zwischenSchwan und Bntzow
bei Rostock zu beziehen.

Ans diesen Winterquartieren brach am 24. April 1762 das Tilsiter Drag.-
Reg. (dessen Chef Generalmajor v. Plettenberg, wie schon erwähnt, fast gar nicht
bei dem Regimente, sondern immer um die Person Sr. Majestät des Königs gewesen
war und in dem vergangenenJahre den erbetenen Abschied erhalten hatte) zusammen
mit 2 Jnf.-Regimentern zur Armee des Prinzen Heinrich in Sachsen auf, während
der Prinz v. Württemberg selbst, da der Friede mit den Schweden dem Abschlüsse
nahe war, nach Schlesienzum Könige abzog, dem sogar später ein russisches Corps
von 26060 Mann zu Hülfe kam. Es hatte sich nämlich die politische Lage durch den
am 5. Januar 1762 eingetretenen Tod der Kaiserin Elisabeth sehr zu König
Friedrich's Vortheil geändert, da ihr Nachfolger Peter III schon lange die bisher
herrschende auswärtige Politik mißbilligt hatte. Selbst nach seiner Ermordung nach
7monatlicher Regierung behielt seine Gemahlin und NachfolgerinKatharina II. geb.
Prinzessin v. Anhalt-Zerbst den Frieden mit Preußen bei, so daß der König nun alle
seine Truppen gegen die Ostreichcrund die Reichstruppcn verwendenkonnte.

Gleich den Tag nach seinem Eintreffen bei der Armee des Prinzen Heinrich
mußte am 12. Mai das hier der Abtheilnng des Generallieutenants v. Seydlitz zuge¬
wiesene Tilsiter Drag. Reg. thätig eingreifen. Der Prinz ging bei Döbeln über
die Mulde, griff die daselbst stehende östreichischeHeercsabthcilnng an und schlug sie;
das Gefecht, in welchem der kommandirendeöstreichische General nebst 40 Offizieren
und 1500 Gemeinen gefangen und 3 Kanonen, 1 Paar Pauken und viel Bagage
erbeutet wurde, wurde durch einen Angriff aus die feindlichen Vorposten morgens um
3 Uhr eröffnet und hatte den Erfolg, daß die Ostreicher von den Reichstruppengetrennt
wurden, so daß der Prinz Freib er g besetzen und am 16ten bis Prctschendorfvorgehen
konnte. Die Östreicher zogen sich in verschiedeneLager zwischen Dresden und
Dippoldiswalde zusammen, die Reichsarmce dagegen bis Chemnitzund weiter bis
Tschopau und Zwickau. Das Tilsiter Drag.-Reg. rückte erst in das Lager des
Prinzen, nachdem es unter Seydlitz bis Oberau vorgegangen, bei Arensdorf feindliche
Reiterei angegriffen und dabei 500 Gefangene gemacht hatte.

Nach 14 Tagen wurde die Stellung "des preußischen Corps von Frauenstein
bis zum Tharander Walde ausgedehnt, an welchemneben dem Jnf.-Reg. Manteuffel
das Tilsiter Drag.-Reg. zu stehen kam; von hier aus gab es täglich 1 Offizier, 4
Unteroff. und SO Dragoner nach Grillenberg zum Abpatrouilliren des von Klein-Hain
über Hartha, Spechtshansen bis an den Landsberg angelegten Verhaues; außerdem
gab das Regiment auf die rechte Flanke nach Burckersdorf 1 Offizier mit 30 Pferden.
In dieser Stellung blieb das Regiment bis zum 25. Sept. Am 29. Sept. früh 6
Uhr griff ein östreichiches Corps von den Höhen hinter Ruppendorf und Höchendorf
den preußischen linken Flügel mit einer lebhaften Kanonade an; um 9 Uhr waren
1200 ungarische Grenadiere und Kroaten durch Klingenberg hindurch gegangen und
hatten sich der Verschanzung und des darin befindlichen Geschützes bemächtigt. Zwei
Schwadronen der Tilsiter Dragoner aber kamen herangejagt, warfen 300 Ungarn
und Kroaten hinaus, hieben eine Anzahl nieder und machten 500 zu Gefangenen.
Nachmittags detachirtcder Prinz Heinrich den Major v. Eberstein mit 4 Schwa-
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dronen und einem Freibataillon zu einer Recognoscirunggegen Ruppendorf; derselbe
vertrieb die Kroaten und Jäger ans dem Gehölz und von den Bergen und warf auch
einige 100 Husaren und sächsische Dragoner, die bei Kunersdorf standen, über den
Haufen, schlug sie dann nochmals zurück und trieb sie bis ans ihr Lager. Nachdem
die Stellung des Feindes hierdurch erkannt war, zog sich der Major v. Eberstein
mit seinen Truppen, ohne verfolgt zu werden, durch den Hohlweg von Klingeub erg
zurück, worüber ihm sowohl, wie auch dem Regiments Se. Königl. Hoheit seinen
Beifall zu erkennen gab; der Prinz ließ außerdem einem Wachtmeister, der sich sehr
ausgezeichnet, aber die ihn, angetragene Lieutcnants-Stelle ausgeschlagenhatte, 100
Thlr. als ein Gnadengeschenk auszahlen.

In der Nacht auf den 3V. Sept. verließ die Armee das bisherige Lager und
bezog ein neues auf den Höhen bei Freibcrg. Das Tilsiter Drag.-Reg. bekam
seine Stelle auf dem linken Flügel in dem ersten Treffen dicht an der Infanterie; die
Mulde nebst der Schmclzbrücke war vor der Fronte und Loßnitz im Rücken. Nachdem
der Feind schon am 14. Okt. die Feldwachen und Vorpostenaber erfolglos beunruhigt
hatte, wiederholteer den Augriff am iSten morgens 8 Uhr, ein starkes Corps stellte
sich auf den Höhen von Krumm-Henuersdorf,Falkenberg und Hilbersdorf auf, führte
Batterien auf und beschoß sehr heftig den durch 3 Schwadronen von Major v. Eber-
stein's Regiment gedeckten linken Flügel. Die 2 anderen Schwadronendes Regiments
deckten die Jnfanterieposten an der Meißner-, Hammer-, Hals- und Schmelz-Brücke.
Gegen letztere zog sich Nachmittags eine Menge Tyroler Scharfschützen, Kroaten und
Grenadiere durch die Gesträucher und zwischenden Schachthaldenhindurch. Als der
Major v. Eberstein solches bemerkte, ging er mit 2 Schwadronen zwischen Tuttendorf
und der Schmclzbrückedurch eine Furth über die Mulde, hieb auf die Kroaten ein,
trieb sie zurück und machte 73 Gefangene. Der rechte Flügel bei Brand hatte nicht
so glücklich gefochten, so daß die Armee bei Einbruch der Nacht den Rückzug nach Rcichcn-
bach und Klein-Voigtsberg antreten mußte, wobei das Ebersteinische Regiment
abermals die Arrieregardc der Kolonne des linken Flügels bildete, bis Nachts 1 Uhr
zur Deckung des Abmarschesder Infanterie auf den Höhen stehen blieb, alsdann die
Feldwachenan sich zog und der Kolonne durch Loßnitz und Klein-Waltersdorf folgte.
Während der Nacht war der Marsch ganz ruhig; gegen Sonnenaufgang aber wurde
das Regiment vor dem langen Defilee von Klein-Waltersdorf von Ulanen und sächs.
Dragonern angegriffen. Es hatte kein anderes Soutien als 200 Mann von einem
Freibataillon, die noch diesseits des Defilees waren und 4 Kanonen, die jenseits des¬
selben auf einer Anhöhe standen und mit Bogenschüssenauf die Ulanen feuerten.
Major Eberstein verlor jedoch in dieser mißlichen Lage die Geistesgegenwart nicht.
Vor den Augen eines überlegenenGegners „Kehrt" zu machen, Rottenweise abzu¬
schwenken, um durch das Defilee zu gehen, war gefährlich und hätte den letzten
Schwadronen großen Verlust zuziehen können; statt also sein Heil in der Flucht zu
suchen; griff er vielmehr selbst an, trieb die Ulanen zurück, und als die herankommenden
sächsischen Dragoner hierdurchzum Stutzen gebracht wurden, nahm er den Augenblick
wahr, machte schnell Kehrt und ging im Trabe und in der größten Ordnung, ohne
einen Mann zu verlieren, durch das Defilee. Mehreren Dragonern wurden zwar die
Pferde unter dem Leibe erschossen, sie schloffen sich aber an das Freibataillon an und
zogen sich mit diesem zurück. Der Major Eberstein erhielt den Verdienstorden.

Nachdem der Prinz Heinrich das Lager nach Marbachgelegt hatte, so aber, daß
der rechte Flügel bis Etzdorf und der linke gegen Nossen und Augustberg reichte,
kamen die Ebersteinischen, sowie die Plathen'schen Dragoner der eingetretenen
rauhen Witterung wegen vom 24. bis zum 28. Okt. in Breitenbachund die Infanterie
des Avantcorps in Siebenlehn in Kantonnementsqnartiere. Am 28sten aber marschirte
das Regiment des Majors v. Eberstein über Seifersdorf nach Braunsdorf zur
Kolonne des rechten von Seydlitz kommandirtenFlügels und blieb die Nacht über in
einem Walde, in welchem der Nähe des Feindes wegen kein Feuer gemacht werden
durfte. Der Prinz Heinrich rüstete sich zu einem Hanptangriffe auf die bei Frciberg
im Lager stehende Reichsarmeeund das mit ihr verbundeneöstreichischeCorps. Nach
seiner Disposition sollte die linke Flanke des Feindes umgangen werden und der Haupt¬
angriff in der Gegend von Brand geschoben; die Fronte sollte durch Scheinangriffe
beschäftigt werden. Die Armee brach früh morgens auf. General Kleist mit seinen
Husaren und seiner Legion, 2 Freibataillonen und dem Dragoner Regiments des
Majors v. Eberstein bildete die Avantgarde, unterstützt von der Grenadier-Brigade
des Generals Queiß. Hierauf folgte Seydlitz mit seiner Abtheilung. Der Marsch
ging über Wegefurth und Ober-Schöna nach Micheln, woselbst die Kleist'sche Abtheilung
auf ein Bataillon Kroaten und Reiterei von der Reichsarmeestieß, solche angriff und
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zerstreute. Während der Fortsetzung dieses Angriffs deckte Eberstein's Regimentden
Ausmarsch der Seydlitzischcn Infanterie aus den Defilecn von Micheln, Während
dessen kanonirte der Feind sehr heftig vvn den Höhen bei Brand und bei den drei
Kreuzen. Nach vollendeterAufstellung der Schlachtlinie setzte sich das Regiment auf
den linken Flügel der gegen den Spittclwald vorrückenden QüeißischcnBrigade. Als
Sehdlitz seine Infanterie gegen die feindliche auf der Höhe bei den drei Kreuzen stehende
anrücken ließ und dabei bemerkte, daß solche keine Kavallerie-Unterstützungzu haben
schien, befahl er dem Major v, Ebcrstcin, derselbenin die rechte Flanke zu fallen.
Unter heftigstem Kartätschenfcncr ging Eberstein über einen schmalen durch Teiche und
morastige Wiesen führenden Damm, hatte jedoch erst 2 Schwadronen hinüber, als ein
feindliches, bisher hinter der Infanterie gestandenes Kürassier-Regiment in Gallop
herbeikam, welches, von den beiden Schwadronen angegriffen, Halt machte und sich
nicht getraute, sich von seiner Infanterie zu entfernen. Hierdurch gewannen die 3 anderen
Schwadronen Eberstein's Zeit, über den Damm heranzukommen; nunmehr stürmte
Eber stein gegen die Kürassiere mit dem ganzen Regimentc an, warf sie über den
Hansen und trieb sie hinter Freiberg hinter der feindlichen Infanterie vorbei nach
Hilbersdorf zu. Diese Kürassiere kamen gar nicht wieder zum Vorschein. Nach¬
dem sich das Regiment wieder zusammengezogen hatte, ließ nun der Major v. Eber¬
stein die östrcichischeInfanterie, die sich von der Höhe der drei Kreuze zurückzog,in
Flanke und Rücken angreifen; das Regiment Salm, in dessen Reihen die Tilsiter
Dragoner einbrachen, wurde größtcntheils von ihnen niedergehauen. Kaum hgttcn
sich dieselben wieder gesammelt, so griffen sie eine Batterie von 8 Kanonen an und
nahmen selbige mit dem Degen in der Faust. Auch die übrige preußische Kavallerie
hieb nun in vier östrcichische Regimenter dergestalt ein, daß diese völlig zu Grunde
gerichtetwurden. Nach einem harten Kampfe war der Feind geschlagen und trat auf
allen Seiten den Rückzug an Ein großer Theil der in größter Unordnung aus dem
Spittclwalde retirirenden feindlichen Infanterie hatte sich in das mit Mauern umgebene
Hospital-Vorwerk geworfen. Dasselbe wurde nun von zwei Schwadronen von Eber¬
stein's Rcgimente angegriffen; ungeachtet des heftigstenFeuers, welches der Feind
von den Mauern und ans den Fenstern machte, wurde das Thor durch abgesessene
Dragoner aufgesprengt; die Schwadronen sprengten darauf in den Hofranm und hieben
auf die Infanterie ein, die nun das Gewehr wegwarf und sich ergab. Gegen 700 Mann
wurden hier zu Gefangenen gemacht, unter welchen sich mehrere Offiziere von allen
Graden befanden.

Nach dieser siegreichen Schlacht, an welcher der Major Karl v. Eberstcin mit
seinen Tilsiter Dragonern so hervorragenden Antheil genommenhatte, der letzten
des blutigen siebenjährigenKrieges, bezog die Armee des Prinzen Heinrich von
Preußen das Lager, welches sie am löten verlassen hatte; mir das Tilsiter
Drag.-Rcg. (aber ohne seinen verwundeten Kommandeur) ging mit dem Corps des
Generals v. Stnttcrheim i. bis Pretschendorfund Franenstein vor und vertrieb die
feindlichen Vorposten ans dem Tharander Walde, kehrte aber, da der Feind überall
den Rückzug angetreten hatte, nach dem Lager zurück und kantonnirte einige Tage bei
Tuttendorf.

In der Schlacht hatte Eberstein's Regiment verloren an Toten: 2 Unteroff.
20 Dragoner und 29 Pferde, an Verwundeten: l Offizer (der Kommandeur Major
v. Eberstein, der am Fuße blcssirt wurde), 4 Unteroff. 37 Dragoner und 43 Pferde,
ein für die Leistungen verhältnismäßig geringer Verlust. Der Verlust des Feindes
dagegen war ein großer, während die Sieger im Ganzen nur 150V Mann an Toten
und Verwundeten verloren, hatte jener außer 3000 Toten und Verwundeten eine noch
größere Einbuße durch 4412 Gefangene, unter welchen sich I General und 73 Offiziere
befanden: außerdem büßte er 23 Kanonen, 9 Fahnen und Standarten ein.

Am 30 Oktob. wurde Victoria geschossen; hierbei ließ der Prinz Heinrich
durch den General v. Sehdlitz dem Major v. Eberstcin und seinem Regimentc
seine hohe Zufriedenheit bezeugen. Für die erorberten 8 Kanonen wurde das
Geld sogleich ausgezahlt und unter die Unteroffiziere und Gemeinen vertheilt; der
Capitain v. Kracht erhielt den Verdienstorden und die Capitains v. Stnttcrheim II.
und v. Egloffstcin,welche die beiden das Hospitalvorwerk stürmenden Schwadronen
geführt hatten, jeder 80 Fricdrichsd'or.

Der verwundeteRegiments-Kommand eur Karl Freiherr v. Eberstcin ließ
sich nach Nossen bringen, wo er sieben Wochen liegen blieb und gepflegt wurde von
seinem 9^ jährigen Sohne Wilhelm, den er aus Tilsit durch den Capitain
v. Prenß mit einem Rekruten-Kommando hatte nachkommen,in das Regiment als
Junker eintreten und als solchen an den Gefechten und ander Schlacht bei Frei-
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bcrg Theil nehmen lassen (4. Folge S. 276). Nach Abschluß des Waffenstillstandes,
Ende des Monats bezog die ganze Armee Winterquartiere. Das Tilsiter Drag.-Reg.
brach ucbst dem Kürassicr.Reg. Schmettau unter Befehl des Generalmajors v. Bandemcr
am 16. Nov. auf, marschirte über Nossen, Oschatz und Belgern, ging bei Torgau
über die Elbe und rückte am SS. Nov. in's Winterquartier. Der wiederhergestellte
Major v. Ebcrstciu kam mit dem Stabe nach Herzberg und die Schwadronen
nach Ubigau und umliegendeDörfer.

Nachdem am 15. Febr. 1763 zu Hnbertusbnrg der Friede unterzeichnetwar,
brach Ebcrstein's Regiment am 4. März aus seinen Winterquartieren auf, marschirte
über Soran, Gloczau, Posen und Thorn und rückte am 17. April 1763 in seine
Garnison Tilsit wieder ein.

Gleich bei Ausbruch des 7jährigen Krieges hatte der Chef des Tilsiter Drag.-Rgts
Gcncrallient. v. Ruits seinen Abschied genommen; darauf verlieh der König das Re¬
giment, um zugleich dies zu ehren, dem in seiner unmittelbaren Umgebung befindlichen
Generallieutenantv. Plettenberg; derselbe war aber nur dem Namennach Chef, bei
dem Regimente ließ er sich fast gar nicht sehen. Als derselbe 1761 seinen Abschied
genommen hatte, bekam das Regiment zunächst keinen Chef wieder; erst im Monate
August 1763 ernannte der König wieder einen solchen in der Person des Obersten
v. der Appenbnrg, der 3 Jahre darauf zum Generalmajor befördert würde und bis
1781 das Regiment behielt.

Während der nun bis zum Ausbruche des bayerischen Erbfolgekrieges folgenden
15 Fricdcnsjahrc hatte das von Karl Freiherrn v. Eberstcin bis zu seinem Lebens¬
ende kommandirte Tilsiter Drag.-Reg., nunmehr nach seinem Chef das Appen -
bnrg'sche genannt, von 1764 an jährlich 6 tägige JnspektionS-Revue bei Wehlan
vor dem Inspekteur General v. Bülow und manövrirtc nach Beendigung derselben
vor dem Generallient. v. Plathen. Das Lager und Hauptquartier war bei Peters¬
dorf.

Nachdem der mittlerweile zum Obcrstlicutenant beförderte I. Karl Fr. Frhr.
b. Eber stein von Groß Leinnngen,wo er (wie oben S. 128 ff. des Ausführlichenberichtet
worden) das Schloß und Amt von den gräflich EbcrstcinischenErben käuflich über¬
nommen hatte, am 16. April 1773 nach Tilsit zurückgekehrt war, stellte sich bei ihm
ein „Brust- und Flußfiebcr, zu welchen! sich das Podagra gesellte" ein, und dennoch
war er, wie er unter dem II. Juni 1773 an seinen Sohn Wilhelm schreibt, täglich
mit dem Regiment in Arbeit und hatte dabei einen Haufen Übung und konnte seither
noch nicht zu Kräften kommen „und es scheinet, daß meine Gesundheit vieles gelitten
und ich mich nicht so balde erholen werde." Trotzdem wohnte aber Karl der Revüc
vor dem Könige bei, wie aus der Nachschriftzu dem „am Lager bei Mockerau"ge¬
schriebenen Briefe hervorgeht(4. Folge S. 266). Auch im folgenden Jahre war Revue
vor dem Könige den 3. und 4. Juni 1774 im Lager bei Grandenz. In Karl's
Briefe vom 28 Nov. 1774 heißt es: „Deine Mutter und sämtl. Geschwister sind mit
mir anjctzo gottlob gesund, und meine Kräfte des Leibes haben sich seit 2 Monaten
wieder ziemlich eingefunden." Dagegen aber berichtet er im März 1775: „Meine
Gesundheitfängt an, immer veränderlicherzn werden", im Juli 1775 schreibt er sogar
von seiner „seitherigen harten Krankheit", von welcher er aber wiederhergestellt sei,
und setzt in einer Nachschrift hinzu: „Ich sollte der kevus in Schlesien beiwohnen,
wovon mich aber meine Krankheit abgehalten" (4. Folge S. 273); ferner 7. Dez. 1777:
„Ich habe Dein Schreiben vom 36. Okt. wohl erhalten, eben da ich durch Gottes
Gnade mich wieder von einer tödlichenKrankheit in der Erholung befände, dann ich
4 Wochen sehr elend an einem hitzigen Fieber, worauf verschiedene andere sehr schmerz¬
hafte Zufälle folgten, darnieder gelegen, so daß mich noch nicht völlig erholt habe,
indem diese 4 Wochen weder schlafen noch essen können."

Obwohl hiernach Karl's Gesundheit bergab zu gehen schien, und seit der bei der
Revüc ausgestandenenHämorrhoidalkrankhcitan seinem Aufkommen gezweifelt werden
mußte, hatte er sich dennoch wieder zu aller Freude erholt und ein gesundes Aussehen
bekommen. Und so war es ihm möglich, mit der größten Pünktlichkeit seinem anstrengenden
Dienste obzuliegen,ja bei Ausbruch des bayerischenErbfolgekrieges an der Spitze
seines Regiments ins Feld zu ziehen. Wohl unter Bangen und großer Sorge sahen
ihn die Seinen der ungewissen Zukunft und Gefahr entgegengehen. Seine Tochter
Charlotte schreibt am 24. Aug. 1778 an ihren Bruder: „Wir sind alle hier sehr
bekümmert über meines Vaters Abwesenheit,die Gefahr, in welcher sein theures Leben
schwebt, macht uns unaufhörlich traurig, wir denken, sprechen und träumen fast von
nichts anderem." Nur zu gegründet waren die Befürchtungen: er kehrte nicht wieder!

Nach dem am 36. Dez. 1777 erfolgten Tode des kinderlosen Kurfürsten Maximilian
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Joseph von Bayern wollte der Kaiser Joseph die Gelegenheitzur Vermehrung seiner
Hausmacht sich nicht entgehen lassen und schloß sofort am 3. Januar 1778 einen
Vertrag mit dem Nachfolger, dem schwachen und, weil ohne rechtmäßigeKinder, für
den Vortheil seines Hauses gleichgültigenKurfürsten Karl Theodor von der Pfalz
unter dem Versprechen, für des letzteren zahlreiche natürliche Kinder sorgen zu wollen,
auf Abtretung Niederbayerns an Ostreich. Rasch ließ der Kaiser das au ihn abge¬
tretene Gebiet durch seine Truppen in Besitz nehmen. Der nächst Bctheiligte, welchem
nach Absterben Karl Theodor's Bayern anfallen mußte, war der Herzog Karl von
Zweibrücken. Als derselbe gegen das zwischen dem Kurfürsten und Kaiser getroffene
Abkommen Verwahrung einlegte und von Seite Sachsens und Mecklenburgs ein
Gleiches geschah, nahm sich der König Friedrich von Preußen der bedrohtenGerecht¬
same des Herzogs von Zweibrückenan; er setzte seine Armee schleunigst auf den
Kriegsfuß. Da aber diese Drohung den Kaiser von seinem Vorhaben nicht abbrachte,
so brach er, unter förmlicher am 3. Juli erlassenerKriegserklärung, von Schlesien
ans, wohin er mit dem Erbprinzen von Braunschweigschon am 5. April gegangen
war, durch die Grafschaft Glatz über Nachod am 5. Juli in Böhmen ein, wohm von
der anderen Seite her der Prinz Heinrich mit dem vereinigten preußisch-sächsischen
Heere einrückte. Zur Beobachtung des in Mähren stehenden östreichischen Generals
v. Ellrichshausen mußte der General v. Werner mit einem Corps zurückbleiben,
welches aus den Tilsiter und Finkenstcinischcn Dragonern, den Wcrner'schen Husaren
und zwei Infanterie-Bataillonen bestand. Der Oberst v. Eberstein hatte schon
am LS. März bei dem schlechtestenWetter und Wege aus seiner Garnison aufbrechen
und ohne Rasttag zu halten und in Gewaltmärschennach der Weichsel gehen müssen.
Am 27. April betrat das Regiment die schlesische Grenze, den 1. Mai ging es durch
Breslau über Neiße und blieb bis S. Juli bei den Dörfern Neuutz und Rückertswalde
in Kantonnirnngsquartieren stehen. Bei dem weiteren Vormarsche über Patschkau
vereinigte sich das Werner'sche Corps mit demjenigendes Generals von Stutterheim,
zog dann über Neustadt und lagerte bis 3. Aug. bei Jägerndorf. Am 28. Juli griff
der Major v. Fraukenberg mit 3VV Tilsiter Dragonern ein feindliches Husaren-
Regiment an und schlug es in die Flucht. Nach Verlegung des Lagers nach Kreuzen¬
dorf unternahm der General v. Werner am II. Aug. einen Uberfall des vom General
Knebel befehligtenöstreichischen Corps. Der Oberst v. Eberstein befand sich hier¬
bei bei der Leibschwadron seines Regiments; durch seine Umsicht gelaug es, in einem
schwierigen Terrain eine Stelle ausfindig zu machen, an der es möglich war, von der
Anhöhe ins Thal zu kommen. Er eilte sogleich hinab und stellte sich schnell auf;
die andern Schwadronen des Regiments folgten rasch nach, und nun fing die aus
dem jenseitigenThalraude stehende Kavallerie an zu wanken. Als die feindliche In¬
fanterie sich umgangen sah, zog sie sich eilig in den Wald zurück und kam nicht mehr
zum Vorschein. Der noch feststehende Theil der feindlichen Linie machte dann bei
dem Herankommender Werncr'schenHusaren ebenfalls Kehrt. Das gleich zu Anfang
des Gefechtsdem Feinde in den Rücken gekommene Regiment des Obersten v. Eber¬
stein formirte sich auf der Höhe und verfolgte den Feind, welcher sich wieder gesetzt
hatte und sich mit den Husaren „herumschoß. Hierbei zeichnete sich der Hauptmann
v. Uchtritz besonders aus. Die Östreicher wurden nach Heidepiltschzu und bis an
das Hartauer Zollhaus getrieben. Im Ganzen hatten die Dragoner, ohne selbst
einen Mann zu verlieren, gegen 100 Gefangene gemacht und fand in dem feindlichen
Lager eine ansehnliche Beute. Der König ernannte den Capitän von llchtritz zum
Major. Am 16. Aug. hatte das Regiment das feindliche Lager bei Hartha und
Heidepiltschzu recognosciren und verlor dabei zwei Dragoner durch den Tod und
hatte auch einige Verwundete. Hierauf bezog das Corps das Lager bei Troppau;
die Tilsiter Dragoner kamen auf den rechten Flügel an der Kaiserstraße. Bis zum
15. Sept. blieb alles ziemlich ruhig, vom 16ten an aber, wo der Feind die Stadt
und das Schloß Grätz mit Kroaten, Scharfschützenund Husaren besetzt hatte, fielen
täglich Vorpostengefechteund Scharmützel vor. Nachdem der König dem Corps des
Generals v. Werner und v. Stutterheim ansehnlicheVerstärkungen zugeschickt hatte,
griff der mit dem Oberbefehle betraute Erbprinz von Braunschweig den Feind in
Grätz an und zwang ihn, diesen Ort in größter Eile zu verlassen. Am 15. Okt. er¬
hielt der Chef des Tilsiter Drag. Regts., General v. Appenburg, Befehl, mit seinem
Regiments, 10V Pferden von Dallwig, einem Grenad.-Bat. und einer reitenden Batterie
den Feind bei Mährisch Ostrau zu recognosciren; spät abends kam er bei Hultschin
an und blieb die Nacht bei Kosmitz unter freiem Himmel stehen; auf erhaltenen
Gegenbefehl marschirteer am Morgen wieder zurück und bezog in und um Steuber-
witz Kantonuirungsquarticre, von wo aus das Regiment Appenburg die Gegend von
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Beneschau, Hultschin, Hostialkowitz, Oderberg,Benckowitz und Ratibor fleißig patrouillireu
mußten. Der König, der besorgte, daß der ruhmbegierige junge Kaiser den Winter
über den Feldzug fortführen und das Corps des Erbprinzen von Braunschweigan¬
greifen wolle, setzte sich nun selbst mit einem Theile seines Heeres nach Jägerndorf
in Marsch, vertrieb am 24. Okt. ohne großen Widerstand den Feind aus der Stadt
und Gegend und ließ Jägerndorf und Troppau zu haltbaren Plätzen Herrichten.
Während der Zeit beunruhigten die Östreicher fortwährend die preußischen Truppen.
Dieser Neckereien müde brach am 27. Okt. der Erbprinz von Braunschweigmit den
Tilsiter und Finkensteinischen Dragonern, Werner'schen Husaren, mehreren Infanterie-
Regimentern und Artillerie nach Oderberg gegen den General Mitrowski auf. Der
Feind retirirte aber, ohne einen ernstlichen Angriff abzuwarten, tiefer nach Mähren.
Obgleich nun in der weiteren Folge die Waffen nicht ruhten, so wurden jedoch die
Friedensunterhandlungen jetzt eifriger betrieben; am 6. März 1779 wurde ein Waffen¬
stillstand geschlossen,und am 13. Mai kam der Friede zu Teschen zu stände. Schon
am andern Tage brach das Tilsiter Drag.-Reg. — jedoch ohne seinen Kommandeur
— von Troppau auf und rückte am 3V. Juni wieder in Tilsit ein.

Am 27. Okt. 1778 war der Oberst Karl Freiherr v. Eberstein an

einem erneuten, durch die Kriegsstrapazen herbeigeführten Zufalle seines ihn
schon seit Jahren peinigenden Hämorrhoidalleidens erlegen; er verschied zu
Polnisch-Neukirch, woselbst er auch beerdigt wurde und wo ihm „seine
Berliner Freunde" einen Leichenstein mit der in meiner Gesch. S. 1185 an¬
gegebenen Inschrift setzen ließen.

Vervollständigen wir uns das Bild von Karl's Charakter und Persönlich¬
keit aus seinen Briefen, sowie aus der seinem Sohne Wilhelm bei dessen Ab¬
gange ans die Universität mit auf den Lebensweg gegebenen Ermahnungen: so
muß es dagegen unverantwortlich erscheinen, wenn in der sonst verdienstvollen,
von dem in dem Tilsiter Dragoner-Regimente von seinem 14ten Jahre an bis
zu seinem Ausscheiden aus demselben gedienten Rittmeister v. Tyßka 1837

herausgegebenen „Geschichte des k. pr. 1. Dragoner-Regiments", welcher obige
Darstellung zum großen Theile gefolgt ist, — eine Mythe Aufnahme gefunden
hat, die höchstens in eine Sammlung von Wachstubengeschichten gehört! Der
Rittmeister v. Tyßka — geb. 1792, also 14 Jahre nach Oberst v. Eberstein's
Tode, seit Nov. 1806 Fahnenjunker im Regiments, 1813 Ritter des Eisernen
Kreuzes, 1814 Pr. Lieut., 1820 ausgeschieden als Rittmeister — sagt auf

S. 177, daß (1765) der Regiments-Kommandeur Major Eberstein „damals für
einen der strengsten Offiziere in der Armee galt, und von dessen gewaltiger
Härte weiterhin einiges angeführt werden soll" und führt dann auf S. 179 ff.
ein wahres Zerrbild vor. Es heißt daselbst:

„Am Schlüsse dieses Kapitels, welches den Zeitraum vom siebenjährigen
Kriege bis zum bayerischen Erbfolgekriege enthält, möge noch einiges über den

Major (nachmaligen Oberst) Baron v. Eberstein erzählt werden, welcher
während dieser Zeit Kommandeur des Regiments gewesen und dessen schon vor¬
hin erwähnt worden. Die Art und Weise, wie derselbe seine Untergebenen
behandelt, soll selbst in jener Zeit, welche neben vielen Großen und Guten
auch starke Schattenseiten hatte, für äußerst strenge gegolten haben, und er soll
hierin nur von dem General Ramin und noch einem andern übertroffen
worden sein.

„Von der Strenge dieses Kommandeurs, der als Oberst im Winterquartiere
zu Topp au im Jahr 1778 gestorben, haben sich noch Sagen erhalten; fol¬

gende sind von glaubwürdigen Männern, die unter ihm gedient haben, erzählt:

Wenn er auf Parade gekommen und einen Trcssenhut, so wie ihn die Kavallerie
bis zum Juni 1762 getragen, aufgesetzt gehabt, so ist solches ein Zeichen von
seiner übelsten Laune gewesen, und ein jeder, vom Ersten bis zum Letzten, hat
dann gefürchtet, daß das Unwetter über ihn hereinbrechen werde. Alle sannen
dann nach, ob sie vielleicht in etwas gefehlt haben könnten, musterten schnell
ihren Anzug, ob dieser auch ganz nach der Vorschrift sei und faßte prüfend nach

dem Zopf. Diese Nackenzierde mußte bis auf die hintern Rockknöpfe herab
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hängen, und Wehe demjenigen, bei dem sie zu kurz, zu lang, oder um eine
Linie zu dick oder zu dünn befunden wurde. Regungslos, wie eine Mauer,
stand die Wachtparade nnterm Gewehr; gegenüber standen die Unteroffiziere in
einer Linie mit angezogenen Degen und Stock, und in der Mitte des Platzes

die Offiziere mit abgezogenen Hüten. Eberstein schritt hindurch, mit dem Hute
in der Hand und wünschte: „guten Morgen!" Seine Falkenblicke späheten
aber umher, ob er einen Fehler gewahre. Bemerkte er den allergeringsten bei
einem Unteroffizier oder Gemeinen, so wurden Klinge und Stock sogleich in
Bewegung gesetzt; fand er Tadel an einem Offizier, so erhielt derselbe nicht
allein einen Verweis in den härtesten Ausdrücken, sondern kam auch ans die
Hauptwache in Arrest, und keine Woche verging, in welcher nicht wenigstens
Einer darin sich befunden?c. w. w."

Wohl ist es erklärlich, daß im Verlaufe der langen Reihe von FricdenS-
jahren, welche nun für die preußische Armee eintraten, in den Wachstuben
während der langen Winterabende die alten Kapitulanten den jüngeren Kame¬
raden und Rekruten die Heldcnthaten und Abenteuer aus den Kriegen des
„alten Fritz" erzählten und immer wieder erzählten und solche mit innerer Er¬
wärmung und Begeisterung vortrugen, wobei ein jeder Erzähler ein schöpferischer
Münchhausen wurde. Als die Zahl der Kombattanten nach und nach zu¬
sammengeschmolzen war, und schließlich die Mittheilungcn aus den Schleichen
und 7jährigen Kriege nur noch von Hörensagen weiterverbreitet werden konnten,
gewannen die Erzählungen derjenigen älteren Leute an Interesse, welche wenn
nun auch nicht mehr Selbsterlebtes aus dein Kriege schildern, aber doch Berichte
mittheilen konnten von Helden des 7jährigen Krieges, die sie selbst noch ge¬
kannt hatten. Wenn nun der Oberst v. Eberstein nach dem 7jähr. Kriege noch
15>/z Jahr Kommandeur des Regiments blieb, so lange, wie Keiner vor ihm

und Keiner nach ihm: so darf es eben auch nicht Wunder nehmen, wenn gerade
er in den in jenen Kreisen von Generation zu Generation weiter verbreiteten
Erzählungen mit dem Regiments-Kommandeur zusammenwuchs und
alle diese Mittheilungen, um sie interessant zu machen, an seine Person ange¬
knüpft wurden. Seine fleißige und tüchtige Arbeit hätte daher Rittmeister
v. Tyßka durch derartige disparatc und ans so trüber Quelle stammenden
Einschaltungen nicht verunzieren sollen. Behufs sachlicher Prüfung der an¬
geführten Angaben braucht man z. B, über den an Strenge den Obersten
v, Eberstcin übertreffenden Gcncrallieutenant und Gouverneur von Berlin

Friedlich Ehrcnrcich v. Rani in, Ritter des Schwarzen Adlerordens, nur Band I.

S. 503 der „Beiträge zur Geschichte des Brandenburgisch-Prcußischen Staates
und Heeres" v. I. Mebes nachzusehen, woselbst es heißt:

„Er hatte durch sein vorzügliches Benehmen sich die hohe Gnade
Friedrich's II. erworben, der ihm öfter Beweise davon gab. Ebenso besaß
er die Liebe und allgemeine Achtung der Bewohner von Berlin, wo er
1782 den 2. Dez. starb."

Wenn die weitere Andeutung in dem Satze: „nur von dem General Ramin
und „„noch einem andern"" etwa auf den König selbst gehen soll: so hat
das allerdings seine Berechtigung. Aber Friedrich der Große wußte, was er
zu leisten hatte, um die große Aufgabe, die seinem Geiste vorschwebte, zu lösen;
so eisern wie sein Wille war: Preußen groß zu machen, und die Ausdauer und
Energie in der Abwehr der von allen Seiten auf ihn eindringenden Feinde, so

auch konnte er nur eiserne Männer brauchen, um seine weitsichtigen Pläne ihm
verwirklichen zu helfen. Friedrich, der von seinem Vater mit in das Lager des
alten Prinzen Engen von Savoycn genommen worden war, um aus der vor¬

trefflichen Schule des berühmten Feldmarschalls zu lernen, hatte damals freilich
hierzu keine direkte Gelegenheit gehabt, er hatte aber indireckt viel gelernt: er
lernte während seines Aufenthalts in dem thatenlosen Lager die schlechte Disciplin
der östreichischcn Trupven und deren Quelle, die fehlerhafte Einrichtung und
lasche Leitung der östreichischcn Hcervcrwaltung kennen. Als er dann 5 Jahre
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darauf zur Regierung kam, ging sein vornehmstes Streben dahin, sich eine Schule
tüchtiger Heerführer nach seinem Sinne zu bilden. Wie bei Fricdrich's Regierungs¬
antritte die Kavallerie beschaffen war, ersieht man am besten aus des Königs
eigenem Urtheile, das Rittmeister v. Tyßka S. 17 aus Friedrichs hinterlassenen
Werken anführt: daß damals seine Kavallerie das geistloseste und schwerfälligste
Corps der europäischen Heere gewesen sei." — Der Oberst Karl v. Eberstcin
hatte nun das Glück, gleich in der siegreichen Schlacht bei Zcaslau in diese
Schule zu kommen und in ihr zu dem zu werden, der er war. Daß er im
Dienste streng war und streng sein mußte ist ja zuzugestehen; daß er mit der

Zeit vielleicht in manchem etwas peinlich war, mag ja sein, so gilt dies Wohl
auch in der genauen Jnnchaltung der Rekrutenwerbung; aus den Maßlisten des
Regiments aus dem Zeiträume von 1776 bis 1805 ist ersichtlich, daß im erstge¬
nannten Jahre die Schwadron des Obersten v. Eberstein die größten
Leute im Regimcnte hatte.

Er war streng und mußte es sein, weil sein König es war und derselbe von

allen seinen, ein Kommando führenden Offizieren das Gleiche mit Recht verlangte;
und demgemäß in einer Cabinctsordre an den 4. Chef des Tilsiter Drag.-Rgts.
Obersten v. Thümen sich also äußerte:

„Und wie ich nicht zweifele, Ihr werdet diesem Meinen ernstlichen Befehle
aufs genaueste nachleben und nicht gestatten, daß dagegen, es sei cktrsats oder
;i<zr inZireotnirr gehandelt werde; also könnet ihr auch gewiß glauben, daß ich
auf alles genau Acht geben lassen, Mich bei allen Fällen schlechterdings an Euch

halten und die geringste Kontravention nicht allein mit Meiner höchsten Ungnade,
sondern auch mit Verlust von Ehre und Reputation ahnden werde."

Noch bestimmter sprach sich der König am Schlüsse seiner berühmten Anrede
an die Generäle und Stabsoffiziere vor der Schlacht bei Leuthen aus:

„Das Regiment Kavallerie, welches nicht gleich, wenn es befohlen wird,
sich unaufhaltsam in den Feind stürzt, lasse ich gleich nach der Schlacht absitzen
und mache es zu einem Garnisvn-Regimcnt."

Ein Charakter und eine durch und durch militärische Natur, wie Friedrich

solche, brauchte und verlangte, war der Oberst v. Eberstein in vollem Maße.
Überblicken wir solchen Einzelheiten gegenüber nochmals sein bewegtes

Leben, so tritt uns solches als eine harte, angestrengte Arbeit im Dienste des
Vaterlandes entgegen, deren Früchte aber dem Vaterlande reichlich zu Gute ge¬
kommen sind. Hat seine durch sein Beispiel auf seine Untergebenen übertragene
Tapferkeit wesentlich mitgewirkt zu der den Fortbestand des preußischen Staates
verbürgenden Gewinnung der den 7jährigeu Krieg beendigender Schlacht von

Freiberg, so hat aber seine als Härte getadelte Strenge und die Pflichttreue,
die er dem ihm anvertrauten Kreise einpflanzte, über die engen Grenzen des¬
selben hinaus ihre nachhaltige Wirkung geübt. Mit Recht konnte der ihm lange
Jahre befreundete General-Feldmarschall Graf Friedrich Adolf v. Kalchreuth,*)

als derselbe des Obersten v. Eberstein Enkel Moritz und Gustav dem Könige
Friedrich Wilhelm III. auf dessen Befehl 1808 zu Königsberg auf der
Parade vorführte, in begeisterten Worten darauf hinweisen, daß der Geist, der
die ostpreußische Armee beseele, wesentlich von dem Großvater dieser jungen
Leute gepflegt und genährt worden sei!

*) welcher bei der Ncvüe im Juni 18V 2dem Könige und dem Kaiser Alexander
die Kavallerie vorgeführt hatte, wobei das Tilsiter Drag.-Reg. so glücklich war, sich
den allerhöchsten Beifall zu erwerben.



Der Freihrrrnstlnid
des Obersten

Johann Karl Friedrich v. Eberstein
und seiner Nachkommen.

Des Obersten Zoh. Karl Friede, v. Eberstein Freihcrrntitel war kein

usurpirter „Barontitel". Vor dem Zahm 1720 hatte sich allerdings sein

Vater dieses Titels ebenso wenig bedient wie dessen Vater Christian Lud¬

wig nnd der Großvater Ernst Albrecht v. Eberstein. Zwar hatte dem

letzteren der Kaiser Ferdinand III. — nach der ausdrücklichen Erklärung

Kaiser Karl's VI. (vgl. meine Gesch. 14 f.) — der Reichsgrafenwürde „ver¬

sichern" lassen, und des erstgenannten Kaisers, die Hecrleitung führender

Bruder Erzherzog Leopold Wilhelm nennt ihn in seinen an ihn gerichtete«

Zuschriften nie anders als „Graf v. Eberstcin"; desgleichen ertheilte der

König Friedrich III. von Dänemark seinem General-Feldmarfchalle, dem

cbengenannten Ernst Albrecht v. Eberstcin, infolge des bei Npborg er¬

rungenen, Dänemark vom Untergange rettenden Sieges die Grafenwttrde des

dänischen Reiches. Von diesem Grafentitcl machte indessen Ernst Albrecht

v. Eberstein keinen Gebrauch. Dies hatte, abgesehen davon, daß er in diesem

Titel keine Erhöhung seines Adels sah, darin seinen Grund, daß zu der

Zeit nicht nur die Krone Schweden, die Landgräfin Amalie Elisabeth von

Hessen-Kassel und der Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt, son¬

dern auch der Kaiser selbst, wie auch später Dänemark und Kursachsen

ihm bedeutende Summen schuldig waren und sie zum größten Theil ihm

und seinen Nachkommen schuldig geblieben sind. Dies sind die „erheblichen

Ursachen", aus denen „solche kaiserliche Gnade und Würde bis auf bequem-

lichere Zeiten vorbehalten" worden (Gesch. 15).

Des Obersten Karl Vater, der nassau-dillenb. Ober-Jägermeister Karl,

dessen älterem Bruder Ernst Friedrich zwei Zahre vorher vom Kaiser

Karl VI. der Grafentitel verliehen worden war, bediente sich vom Zahre

1720 an des Prädikats „Freiherr", nachdem er seinem Schwager, dem Ober-

Stallmeister Joh. Karl Friedr. v. Büring in dein Besitze des freireichsritter-

schaftlichen Gutes Eichen in dem freien Grunde Burbach succedirt war.

Sein ältester Sohn Zoh. Karl Friedr. v. Eberstein hat dann von der Zeit

an, Ivo er mündig geworden war, den Freiherrntitel ebenfalls geführt.

Wäre die ausdrückliche Betonung des Freiherrenstandes, der Zugehörig¬

keit zur reichsunmittelbaren freien Ritterschaft von jeher üblich gewesen: so

würde das Geschlecht Eberstein als solckes einen ungleich größeren und

begründeteren Anspruch gehabt haben, als jetzt erst ein später Sprosse. In¬

dessen seit der Briefadel aufgekommen war und mit der Ertheilung der

Adclsprädikate „Reichsgraf", „Reichsfreiherr", an Beliebige, deren Familien

gar keinen Anspruch darauf gehabt hatten, der Wiener Hof immer frei¬

gebiger wurde, war es eine Art von Nothwehr, wenn die dem deutschen

Uradel entsprossenen Angehörigen der freien Reichsritterschaft von der Zeit

an ihren Freiherrnstand äußerlich dadurch bekundeten, daß sie demselben auch
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sprachlich durch Vorsatz des Titels „Freiherr" vor de» Stammnamen Aus¬

druck gaben; ihrem Stande selbst wollten sie damit in keiner Weise eine

Erhöhung verschaffen; ihre Freiheit und ihre Reichsunmittelbarkeit wies ihre
Zugehörigkeit zu einem reichsritterschastlichen Kreise und Kantone mittels der

betreffenden Matrikel aus. Die in der „Kaiserlichen und des Heil. Reichs

Burg Friedberg" geführte Matrikel der „ohumittelbaren Freyen Reichs-

Ritterschaft des Mittel-Rheinischen Crcyses diesseits Rheins in der Wetterau

und zugehörigen Orten" (4. Folge. 220) weist Zoh. Karl Friedr. v. Eber¬
stein als Mitglied dieser freien Ritterschaft nach.

Der Reichsfreiherrnstand des von der gleichfalls in jenem reichsritter¬

schastlichen Gebiete gelegenen Burg Stein stammenden Freiherrn v. Stein

(dessen Nachkomme» sowohl dieserhalb, als freilich auch noch aus Rücksicht

auf dessen Verdienste um den preußischen Staat der König Friedrich Wil¬

helm I V. 1847 eine Vivilstimme in der Herrcnkuric des Vereinigten Land¬

tags verlieh) beruht auf keinem anderen Grunde.

Nun führten auch des Obersten Karl beide, 1724 bzw. 1725, geborene

Stiefbrüder wegen ihres Mitbesitzes an den Reichsrittergütern Langen¬

dernbach und Zeppenfeld und der Sohn des altern derselben, der 1833 s

Minister Karl Theodor v. Eberstein den Freiherrntitel. Das Ebersteinische

Patrimonial-Gcricht zu Gchofen nannte sich von der Zeit an „Gräflich und

Freiherrlich v. Ebersteinischcs Patrimonial-Gericht" und legte auch den Brüdern

des Grafen Ernst und des Freiherrn Karl und deren Nachkommen als Mit¬

besitzern des Harrasischen und Trebraischen Rittergutes zu GeHofen den Frei-

herrntitel, sonach eigentlich unbefugt, bei. Dasselbe geschah »ach Anfall der

Grasschaft Mansfeld mit der Herrschaft Heldrungen an Preußen von Seiten

der Lehnskurie in Naumburg, welche die Vettern v. Eberstein ohne Unter¬

schied in den Muthungsscheinen und Lehuattcsten als Freiherren bezeichnete.

Sy kam es denn auch, daß ebenfalls die Vettern von der Anton Albrecht-

schen Linie (Besitzer des Domhofes und Teichdammgutes) mit dem Freiherrn¬

titel ausgestattet wurden. Selbst der Vater des berühmten Geschichtsforschers

Leopold v. Ranke, der Justitiar dieser Vettern, Gottlob Israel Ranke,

unterschrieb im Namen des „freiherrl. Eberstein'schen Teichdammguts-Gerichts

zu GeHofen". Der Oberst Heinrich Friedrich Wilhelm, Besitzer des

Teichdammgutcs nach dem 1803 erfolgten Tode des Hauptmanns und Geh.-

Raths Karl Friedrich v. Ebersteiu, selbst schrieb sich niemals „Freiherr" oder
„Baron". Als der damals eben aus dem Cadetten-Corps als Offizier in

das Kaiser Franz Gardc-Gren.-Reg. eingetretene 2. Sohn desselben, der

spätere Generalmajor Robert v. Eberstein, wie vordem sein Vater sich auch

nicht „Freiherr" schrieb, bestimmte ihn aber der Major Moritz Wilibald

Frhr. v. Eberstein (Enkel des Drag.-Obersten Zoh. Karl Friedr. Frhrn.

v. E.) dazu, daß er sich hinfort „Baron" nannte. Onkel Moritz, der da

mußte, daß von seinem Urgroßvater und Großvater her in der Dillen¬

burg er Branche der Linie Christian Ludwigs der Freiherrntitel mit Be¬

rechtigung geführt worden war, glaubte nun anch, allen Mitgliedern der

Ebersteinischen Familie gebühre dieser Titel. Das Gleiche hinsichtlich Führung

des Titels „Baron" geschah auch später Seitens des Generalmajors August

v. Eberstein, des älteren Bruders von Robert. Letzterer hatte sich nun un¬

bestritten über 44 Zahre des Titels „Baron" bedient, dieserhalb erkannte

auf die Zmmediat-Vorstellung vom 12. Zum 1881 Se. Majestät der König

von Preußen Robcrt's und „folglich auch" seiner ehelichen Nachkommen
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„Recht auf das Freiherren-Prädikat" und dessen erbliche Führung an. Zn
gleicher Weise wurde zweien Neffen Robert 'S die erbliche Führung gestattet.
— Diese Gnadenvcrwilligung erfolgte auf einen Bericht des Ministers des
Königlichen Hanfes lind des Herolds-Amts, und dieser begründet das Recht
zur Führung des Titels auf das eingetretene Recht der Verjährung.

Die Änderung von Familiennamen und die Annahme neuer Titel
hängt ab und muß in jedem geordneten, einheitlichen Staate abhängen von
der Genehmigung durch das Staatsoberhaupt. Beruht nun dann bei einer
Familie außerdem die Führung des Namens und von Prädikateil auf wirk¬
licher, dokumentarisch belegter Geschichte: so wird der Kenner solche Familien
in ihre ihnen gebührende Rangordnung einzureihen wisseil. So habeil neben
der Allerhöchsteil Anerkennung ihres Rechtes die Vettern von der Anton
Albrecht'schen Linie zusammen mit den Mitgliedern der Eberstein-Neuhäuser
Linie vor vielen die genaue Kenntnis ihrer Abstammung voraus lind das Be¬
wußtsein von der Stellung, welche im ganzen Verlaufe der deutscheil socialen
und staatlichen Entwickelung genommen hat das Geschlecht Eberstein vom
Eberstein.

Durch die Vorführung des Lebens lind Charakters des Obersten Zohann
Karl Friedrich Freiherr» von Eberstein ist allen Angehörigen dieses Ge¬
schlechts das Wesen eines deutschen Freiherrn vor Augen und zur Nach¬
eiferung aufgestellt!

Des Obersten Joh. Karl Frhrn. v. E. Kinder:

1. Wilhelm, s. unten.
2. Karl, geb. im April 1754 zn Tilsit, ch bald nach der Geburt.
3. Charlotte Sophie Christine, geb. 2. Juli 1757 zu Tilsit, ging 1762 über

Harzgerode nach Herzberg zu ihrem Vater, welcher sie darauf nach Berlin
in Pension that, woselbst sie bis 1768 verblieb. Von 1795 an lebte sie
in Königsberg in Pr., wo sie im Januar 1823 starb.

4. Karl Friedrich August Frhr. v. E., geb. 2. Okt. 1763 zu Tilsit, ch 29. Mai
1812 zu Groß - Leinungcn, k. pr. Kriegs-, Forst- und Domainen - Rath,
verm. 14. Sept. 1800 mit Friederike Julie, des kursächs. Obersten v. Steindcl
Tochter.

Von einer Polin aus Pctrikau hinterließ der Kricgsrath v. E. einen Sohn, den
er legitimiren lassen wollte, aber der damals in Groß-Leinnngcn Gültigkeit habenden
westphäl. Gesetze wegen erst nach erreichtem 50. Lebensjahre ihn adoptircn lassen konnte.
Vier Monate vorher trat aber sein Tod ein; der damals in Prima ans dem Gym¬
nasium in Eislebcn befindliche talentvolle und fleißige Sohn Karl aber wurde von dem
General-Bevollmächtigten der in den Besitz des Schlosses Leinungen succedirendcn, in
Kriegsdiensten abwesenden Neffen des Kriegsraths ohne Weiteres und ohne Auftrag
von der Schule weggeholt und zu dem berühmten Oberförster Hcnnickc in Brann-
schwcnde auf dem Harze in die Lehre gebracht. Von da kam der junge Karl nach
Potsdam zu den Garde-Jägern, und da er hier durch seine hervorragenden Kennt¬
nisse die Aufmerksamkeit des Potsdamer Magistrats auf sich gezogen hatte, so wurde
er nach Beendigung der Dienstzeit durch letzteren bestimmt, in die städtische Verwaltung
einzutreten, in welcher er bis zu seinem Mitte der 60cr Jahre erfolgten Tode geachtet
und geehrt thätig blieb. Er hat von 2 Frauen 4 Söhne und 1 Tochter hinterlassen,
die den Namen Eberstein führen.

Auszüge aus einigen ürirfrn der Charlotte v. Edelstein in Tilsit an ihren
ürnder Wilhelm.
Tilse, 19. Nov. 1773. Allerliebster Bruder! llnvermuthct höre ich, daß Du

mich bei der ersten Instanz verklaget und Du mich der Nachlässigkeit im Schreiben
beschuldigt hast, doch ich hoffe, daß der Prozeß zu Ehre meines guten Herzens aus¬
fallen werde, wenn Du auch alle juristischen Chicanen und Kniffe, ich wollte sagen
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alle juristischen Kniffe, anwenden wolltest, ich mache mir aus etlichen Appellationen
nichts, allein die erste wird wohl hinreichend sein, Dich meiner gerechtsamcn Sache zu
überzeugen, und dieses schieb ich in Dein Gewissen,welches vcrmuthlichmit Deinen
juristischen Einsichten nach allen geometrischen Dimensionen sich täglich vergrößern
muß. Sollte ich Deine Liebe mit Deinen Zeilen abwägen, so würde eine negative
Kognation daraus, denn ich hatte, wo ich recht nrthcile, einige von Dir empfangen
sollen, dach unter zärtlich freundschaftlichen Herzen findet wohl kein Cercnionial-Gesetz
statt und ich überliefere Dir hiermit den Beweis meiner anfrigtigen Liebe. Nur bc-
danre, daß ich die Fragen meines Herzens von Deinem Wohlsein sogleich nicht be¬
antwortet sehen kann. Besonders wünschte,daß Dn beständigrecht gesund und ver¬
gnügt gewesen. Daß unser bester Bater krank gewesen, wird Dir vcrmuthlichbekannt
sein nnd Du kannst leicht denken, daß wir unterdessen die Harfen an die Weide» ge¬
hangen haben, jetzo hat das wöchentliche Koncert wieder seinen Anfang genommen,
wo ich dieses ohne Dich schwcrmiithig zu machen, erwähnen darf. Auf unserer Uetour
hätten wir bald das Vergnügen gehabt, die vortreffliche Violinistin .Vlaclli Bahren
in Frankfurt zu hören zc. ?c. Der kleine Karl wird Dir schriftlich seine Liebes¬
erklärung überfchicken.Dubinskys lassen Dich insgesamt vielmal grüßen, nnd ich
verbleibein einer unendlichen Progression meines zärtlich geliebten Bruders gehorsame
Dienerin nnd getreue Schwester Charlotte v. Ebcrstein.

Tilse, 12, Zan. 1774, Allerliebster Bruder. Heute fodcrt mich alles zur Freude
auf, ich selbst bin ganz davon durchdrungenzc., von ohngcfähr blättre ich in meinem
Journal und finde bei dem vorjährigen heutigen Dato eine Anmerkung und werde
gewahr, daß mich mein Herz an Gedächtnißübertrifft, es feiert das jährliche Jubel¬
fest unserer ^rriveg in Leipzig zc. zc. Ich will Dir etliche Neuigkeiten,nicht aus
dein deutschen Nsrenr, sondern ans dem Tilseschen Register schreiben. Der Tod der
Genl. Pcrsoden hat unsere Gesellschaft vermehrt, nämlich ihre Frl. Tochter, welches
eine Gelegenheit ist, Deine Liste von dein unvcrheiratheten Frauenzimmerzu smbslliren,
wenn Du sie noch halten solltest, woran ich doch zweifle, die Leipziger Hamens
werden sie ganz verlöscht haben. Der Kaufmann Blaurock ist niit Tode abgegangen,
der Lient. Uooüorv hat seinen Abschied genommen zc. Der Nomson, welcher erst
Buchhalter bei liezwsrs war, hat bei dem Professor Usiciiell um sein Lottchen angehalten,
ist aber in Gnade abgewiesenworden zc. zc.

Tilse, 8. Zuli 1774, Auf Befehl unseres besten Vaters soll ich Dich benachrich¬
tigen, daß er Deinen Brief vom Monat Mai ohne Datum in dem Lager bei blocüracv
richtig erhalten hätte, seine kränklichen Umstände ihm aber gänzlich verböten, Dir zu
antworten nnd noch weniger eine richtige vscissicm seines Willens in Ansehungein
nnd andre darin enthaltene Dinge zu geben. Er befiehlst alle diese Anordnungen nnd
besonders die Leinung'sche und Rodcsche AngelegenheitenDeinen besten Einsichten,
Fleiß nnd bisher gezeigten Eifer, diese Affairc in Ordnung zu bringen, bis seine Ge¬
nesung ihm zulassen wird, über dergleichen Geschäfte nachzudenken.Der Papa übcr-
schickt Dir beiliegendes pro memoria, Reparaturen betreffend, welches er von dem
Verwalter erhalten, nnd geglaubt hat, daß da in letztere Rechnung so viele Verbesse¬
rungen an den Gebäuden nnd Dächern anfgeführet, alles in gutem Stande sein
würde; da er indessen von der Necessität der Sache nicht urtheilcn könnte, so möchtest
Dn, wann es nothwendig, dem Verwalter nur aufgeben, daß es verfertigt würde.
Ferner habe der Verwalter seine Entlassung auf Johann! verlangt; da nun weder ein
andrer noch ein Pachter von Euch besorgt wäre, so würde kein anderes Mittel zu er¬
greifen sein, als daß Du ihn bis zu einer anderen Veränderung persuadirest, im
Amte zu bleiben, er könne jetzo ohnmöglichihm antworten. Der Papa vermuthct,
daß da der Hr. Major v. Kracht auf seiner Reise nach Frankfurt über Leipzig habe
gehen wollen, Du ihn ohne Zweifel gesprochen haben wirst und er dem Hrn. Nartiui
das nothwendige Geld zur Fortsetzung Deiner Stndia abgegeben, wovon der Papa
hoüt, daß Du den besten Gebrauch zu machen wissen wirst. Das dabei erhaltene
Päckchen Chineser Thee sollst Du baldigst der Frau Ober-Aufseherinin des Papas
Namen übersendenmit der Versicherung,daß er es so zu überfchicken sich die Freiheit
nehme, wie es rseta aus Petersburg gekommen wäre. Dem Hrn. Ober-Anfsehcr wird
er sobald seine Umstände es erlauben, die Feder zu führen, eiligst schreiben, unter¬
dessen mögest Du ihnen beiderseits seiner Koplimcnteversichern. Vor allen Dingen
erinnert unser lieber Vater an Sparsamkeit nnd gute Wirthschaft, besondersda ihn
die verworrene Keysersche Sache in viele Verlegenheitgesetzt. Du kannst glauben, wie
dergleichen Verdrießlichkeitenihn bei der jetzigen Schwäche des Leibes noch mehr mit¬
nehmen. Er benachrichtiget Dich zugleich, daß seit kurzem neue lutsreessionalss von
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dem auswärtigen Departement an das Dresden'schc Ministerium ergange», auch
schicket er Dir S Kopien, woraus Du das Nöthigc beurtheilen mögest, feiern müßte
man jetzo auf keine Weise, sondern die Sache ernstlich treiben, sobald er sich bessern
wird, will er an den Gesandschafts-Sekretar schreiben, übrigens grüßt er Dich und
den Hrn. Illartini von Herzen und empföhle Euch der Obhut Gottes. Deine Er¬
innerung, liebster Bruder, für das Leben unsers würdigen Vaters zu bitten, wurde
bei der Erhaltung Deines Briefes doppelt oermchrt, da wir zu gleicher Zeit von ihm
ein Schreiben erhielten, worin er uns von seinen kränklichen Umständen benachrichtigte.
Was vor Schmerzen hat er auf dem fatigantcn Marsche ausgestanden, Schon vor
dem Einrücken ins Lager sind ihm die Hämorrhoide» mit solcher Gewalt ausgetreten,
daß er nicht hat sitzen können, und doch hat er mit manövrirt; bei dem Ausrücken
aus dem Lager haben ihn solche Schmerzen überfallen und solche jählinge Mattigkeit,
daß ein jeder an seinem Aufkommen gezweifelt hat, und bei solchen Umständen doch
fort müssen, daß ist sehr hinreißend. Mein Herz bricht bei der Beschreibung dieser
für mich so empfindlichen Andenken und doch habe ich es täglich vor Augen. Aber
Gott seie gedankt, daß er ihn bis hierher hat kommen lassen, wo er doch etwas mehr
Ruhe genießen kann, wovon er doch oft genug gestöret wird. Seine Erholung gehet
sehr langsam, welches bei der entsetzlichen Entkräftnng seines Leibes und Schwäche
der Sinne wohl nicht fehlen kann. Die Gcsundheitsumstände der übrigen Hans¬
genossen sind Gottlob noch ziemlich gut :c. zc. zc.

Wilhelm Freiherr li. Eberstein,
k. sächs. Hof- und Justitienrath,

wurde am 11. Febr. 1753 früh 3 cklhr als der älteste Sohn des damaligen
Rittmeisters bei dem Ruitsischen (später Plettenbergischen, dann Appenburgischen)
Dragoner-Regiments zu Tilsit in Ostpreußen geboren. Seine schon einmal
verheirathet gewesene Mutter, Agnes Christine geborene o. Dubinsky, war
allen vorhandenen Nachrichten zufolge eine wenig pflegmatische Frau von großer
Schönheit. Wilhelm selbst war ein sehr aufgewecktes Kind, mit rascher und
scharfer Auffassung, sowie mit außerordentlichem Gedächtnisse begabt: noch in
seinem 50. Jahre hatte er ganz deutliche Erinnerungen aus seiner allerersten

Jugend in zahlreicher Menge bewahrt. Über seinen Lebensgang findet sich in
einem Bruchstücke seiner an seinem 50. Geburtstage niedergeschriebenen Auto¬
biographie folgende charakteristische Stelle (vgl. Nachtr. v. 1883. S. 278):

„Meinen ersten Unterricht übernahm in meinem 3. Jahre ein unverheirathetes
Frauenzimmer mit Namen Jungfer Bresinin, die Tochter eines gewesenen
Geistlichen, der ich in Absicht auf die Bildung meines Verstandes alles schuldig
bin, indem bis in das 5. Jahr unter steter Beschäftigung durch sie . . . mein
Verstand in Absicht auf Reflexion zu einer gewissen bei Kindern in diesem Alter
ungewöhnlichen Ernsthaftigkeit und Liebe zur Lectüre gebracht war, daß mein
^.o. 1759 im September mir von meinem Vater aus der Kampagne zugeschickte
Hofmeister Namens Gottfried Kamann, gewesener Auditeur bei dem sonst
v. Sydow'schen Regimente in Berlin, wann er auf dem Wege hätte fortarbeiten
»vollen, er mich viel weiter hätte bringen können. Allein leider! er war
mehrentheils krank am Podagra, und was ich nicht selbst wollte, unterblieb
ganz, ich machte seinen Wärter. Da ich aber nicht aus der Stube durfte und
einmal glücklicherweise an Beschäftigung mit Büchern gewöhnt war, so las ich
alle Reisebeschreibungen und Romane, die in Tilsit aufzutreiben waren . . und da
in meiner Eltern Hause alles, was nur von Honoratioren in Tilsit war, ofte
und fast täglich sich befand, so ward ich durch das Disputiren, das ich liebte,

und darin sich die bei der dasigen Provinzialschulc befind!. 5 Schulmänner mit
mir viel zum Spaße abgaben, in dieser Zeit in Absicht ans den Kopf durch
eigene Bemühung etwas gebildet".
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Nach Ausbruch des siebenjährigen Krieges war durch das Vordringen der
Russen die persönliche Sicherheit in Tilsit sehr gefährdet; dieselben bombar-
dirten im Sommer l7S7 die Stadt und überschwemmten dann, sengend und
brennend, die Provinz, sowie später auch Pommern und die Mark. Als die

Unsicherheit immer mehr zunahm, bestimmte die drohende Gefahr Wilhelm's

Vater, seine Familie in eine mehr Sicherheit bietende Gegend gehen zu lassen.
Obzwar nun gleich im Beginne des Jahres 1762 Friedrich's Feindin, die
russische Kaiserin Elisabeth, gestorben, ein Ende des Krieges aber noch nicht
abzusehen war, traf der Oberst Karl die Veranstaltung, daß unter dem Schutze
des Hauptmanns v. Preuß, der ein Rekruten-Kommando für das Regiment
aus Preußen zu führen hatte, Wilhelm nebst Mutter, Schwester und zwei

Stiefschwestern sich nach Harzgerode begaben zu der Witwe des Ober-Berg-
Hauptmanns Anton Gottlob v. Eberstein, bei welcher eine Schwester von
Wilhelm's Vater wohnte. Nachdem Hierselbst Wilhelm nebst seinem Hofmeister
Kamann einige Zeit verweilt und da Gelegenheit gehabt hatte, aus Leinungen
verschiedene Mitglieder der Ebersteinischen Familie persönlich kennen zu lernen,
ging er, während Mutter und Schwester zuerst zurückblieben, der Anordnung
seines Vaters gemäß mit dem Rekrutenkommando nach dem Kriegsschauplatze
ins sächsische Erzgebirge, trat in das von seinem Vater kommandirte Regiment
als Junker ein und machte alsbald (29. Okt. 1762) die Schlacht bei Frciberg
mit, an deren siegreichem Ausgange das Regiment einen vorzüglichen Anthest
hatte. Sein Vater wurde in der Schlacht am Fuße verwundet, ließ sich nach
Nossen bringen, wartete daselbst die Wundbehandlung und Heilung ab, und
Wilhelm pflegte seinen Vater nahe zwei Monate lang. Im Monat Dezember
marschirte das Regiment nach Herzberg a. d. Elbe und blieb daselbst bis
Ende Januar in Garnison. Hierhin ließ nun auch der Vater seine Familie von
Harzgerode kommen. Hier auch machte Wilhelm auf eine sonderbare Weise die
interessante Bekannntschast des späteren Vorlesers Friedrich's des Großen, von
welchem auch die Inschrift an der königlichen Bibliothek in Berlin herrührt:
blrckr'iwEirtuw Lpiritus. Wilhelm erzählt das Abenteuer selbst in seiner Auto¬
biographie (Nachtr. v. 1883. S. 279 f.).

Nachdem Wilhelm mit seinem Regiments Ende April 1763 wieder in

Tilsit eingezogen war, blieb er noch 6 Jahre als Junker im Dienste, genoß
aber daneben in den dienstfreien Stunden, nach Entlassung des unbrauchbaren
Hofmeisters Kamann, den Unterricht in „brrmairiorilzus sto." in den Schul¬
stunden der 1. und 2. Klasse der (nebst noch zweien anderen) nach dem Muster
der drei sächsischen Fürstenschulen eingerichteten Provinzialschnle unter Leitung
des Rektors Schuster.

Im Jahre 1768 ging Wilhelm als Fähnrich mit einem Remontepserde-
Koinmando unter Führung des, einen dankbar von ihm anerkannten, instructiven
und väterlichen Einfluß auf ihn ausübenden, kenntnisreichen Hauptmanns v.

Üchtritz durch Polen über Brody in die Ukräne und an die tartarische Grenze
bis Chozim. Diese Expedition war nicht allein in geographischer und ethno¬
graphischer Beziehung von Interesse für Wilhelm, sondern trug auch sonst viel
zu seiner Bildung und Bereicherung seiens Wissens bei und regte ihn zu viel¬
seitigen Beobachtungen an (a. a. O. S. 231 f.).

Nach seiner Rückkehr nach Tilsit Ende September 1768 setzte Wilhelm
den Besuch der Lehrstunden in früherer Weise fort. Über seine Zeiteintheilung
und Lebensweise findet sich das Nähere in der Autobiographie (a. a. O. S.
282 ff.). Hierin legt er im Einzelnen dar, daß er auf Anordnung seines Vaters
schon in seinen frühen Jugendjahren eine sehr strenge Erziehung erhalten,
aber derselben die Kräftigung seiner ursprünglich schwächlichen Gesundheit zu
verdanken hat. Nachdem nun Wilhelm das vorbeschriebcne Remonte-Kommando
noch als Fähnrich mitgemacht und im Herbste 1768 zurückgekommen war, stieß
ihm gegen Ende des Jahres der Unfall zu, daß er beim Exerzieren einen Sturz

mit dem Pferde erlitt, wobei er, vom Sattel gedrückt, eine Rippe auf der linken
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Seite zerbrach und ohne Besinnung vom Platze getragen wurde. Seine Jugend
und gute Natur aber siegte, und nach 8 Wochen war er geheilt. „Aber dieser
Umstand", fährt er weiter fort, „gab Veranlassung, daß mein Vater mich meiner
stets kränkelnden Gesundheit halber endlich die militairische Karriere aufgeben
und meinen Abschied nehmen ließ. Nun wollte ich mich dann dem Studium
mit Ernst widmen. Und da eben ein gewisser Subrektor und Isrtios (loUsAn

an der Provinzialschule Lukas David Vogel einen Fehler in xoooto ssxti
gemacht hatte und dadurch, sowie in Verbindung mit dem Umstände, daß er sich
zuweilen betrank und in den Schulstunden betrunken war und darüber Zänkereien
mit dem Rektor und Schul-Jnspektor hatte, nach Verhör vor einer eigenen nach
Tilsit geschickten Untersnchnngs-Kommission der geistlichen Behörde veranlaßt
worden war, seine Dimission zu fordern: so brachte ich ineinen Vater dahin,
diesen Mann ins Haus auf unbestimmte Zeit zu nehmen dergestalt, daß er Logis

und Tisch n. s. w. nebst 15 Thalcrn monatlich llonoraeis erhielt. Denn diefer
Mann war an sich, sein Sittliches abgerechnet (das mir nicht mehr auffallend
war, da ich in meiner Militair-Karriere mit dergleichen bekannt und übrigens für
mein Alter ziemlich gesetzt und dcterminirt war), ein wahres Genie, der besonders
in nmtbsnmIicüL vorzügliche Kenntnisse besaß, dabei in clniuiois ein Schüler von
dem Begründer der wissenschaftlichen Chemie, dem berühmten Stahl, und in
Pottens Laboratorio in Berlin eine Weile Famulus gewesen war. Dieser Mann
hielt mir Vorlesungen in der Mathematik, Physik und Chemie, wobei ich bei

meinem erwähnten Rektor NaZislsr Schuster die Latinität und schöne Wissen¬
schaften forttrieb. Die 18 Monate vom März 1769 bis September 1770 nutzte
ich nun mit anhaltendem Fleiße und eigner Bearbeitung meiner selbst. Mein
Herr Vogel betrank sich nun zwar nicht selten, darin er ordentliche Perioden
hatte, wo er oft 8 Tage stets betrunken war und den echten Höllischen Burschen
in seinem bOsten Jahre spielte, aber dann auch etliche Monate wieder ganz
regulär sich verhielt."

Zu Michaeli 1770 ging Wilhelm nach Königsberg zum akademischen
Unterricht und sollte vom Oktober 1772 mit einem Führer, dem Kandidaten der
Rechtswissenschaft Martini, der aber leider selber einen Führer nöthig gehabt
hätte, die Universität Leipzig beziehen. Jedoch mehrere Monate vor Beginn
der Vorlesungen daselbst ließ der Oberstlieut. Karl seinen Sohn von HauS ab¬
reisen, um vorher noch nach Groß-Leinungen in der Grafschaft Mansfeld
gehen zu können, woselbst er in des Vaters Austrage verschiedene Familienange¬
legenheiten reguliren sollte. Auf dem Wege dahin machte er in Eisleben dem
Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfeld seine Aufwartung, welcher Schritt ihm
auf seinen Bericht vom 21. Aug. das Lob des Vaters einträgt. Dies Kom¬
missorium war für Wilhelm nicht nur in Rücksicht überhaupt auf die in den

Ämtern Lein- und Morungen herrschenden Fideikommiß- und Bergwerks-
angelegenheitcn, auf welche sich die von seinem Vater ihm aufgegebenen Auf¬
träge bezogen, sondern durch die gerade damals eingetretene Vervielfältigung
der seit längerer Zeit dort obwaltenden Verwickelungen eine wahre Schule und

die beste Vorbereitung für den gewählten Beruf (f. das Ausführliche hierüber
oben S. 129).

Daß Wilhelm hier bei Bearbeitung solcher durch und durch verwickelten
Verhältnisse, wobei er in gespanntester Energie Eifer, Fleiß und Verstand zu
bewähren hatte, in Ansehung seines jugendlichen Alters den strengen Änforde-
rungen seines Vaters Genüge zu leisten vermochte, sogar zu solcher Zufrieden¬
heit, daß ihm derselbe in einem Briefe vom 21. Febr. 1775 schreibt: „Aus
Deinen Nachrichten und Raisonnements über die dortigen Umstände sehe ich
Deine vollkommen gute Einsicht in alles, indemc Du alles weitläufig detaillirt

hast, ohne auch nur das Geringste dabei zu vergessen, und Du hast ganz recht."
DaS ist abgesehen von seiner außergewöhnlichen Begabung, nur zu verstehen aus
der mit militairischcr Disciplin von frühester Jugend an durchgeführten plan¬
vollen und doch auch durch besondere Umstände begünstigten Erziehung, wie
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solche von Wilhelm selbst in seiner Autobiographie geschildert ist. Aber auch
sein Vater kennzeichnet sich in der Anordnung dieser Erziehung als einen ächten
Repräsentanten fridericianischcr, unbeugsamer Pflichttreue und Straffheit und an
Bildung des Herzens eine dem alten Ziethen ebenbürtige Persönlichkeit. Als
Oberst Karl seinen Sohn Wilhelm von Königsberg auf die von Tilsit aus für
damalige Verkehrsverhältnisse fern gelegene Universität Leipzig gehen ließ
(einmal ans Rücksicht auf die in Leinungen zu besorgenden Geschäfte, dann
aber zum Zwecke des Vertrautwerdens mit dem sächsischen Lehnrcchtc, wie mit

dem sächsischen Prozeßverfahren), gab er demselben unter dem 8. Juli 1772 jene
vortreffliche (in L. F. v. E. Geschichte S 1139 ff. abgedruckte) Ermahnung
mit, welche Karl Gutzkow in einem Briefe an Wilhelm's Enkel L. Ferdinand
ä, 6. Kessclstadt 14. April 1868 in Parallele stellt zu Polonius Abschied von
seinem Sohne Laörtes in Hamlet und zu einem weltklug weisen, schönen Briefe
des Grafen Eberhard v. Erbach an seinen Sohn Georg bei dessen Eintritt in
die Welt im 16. Jahrhundert.

Aber auch noch bis in sein letztes Lebensjahr wurde dieser allen seinen
Nachkommen zum Vorbilde dienende charaktervolle Mann nicht müde, seinem
Sohne wahrhaft väterliche Ermahnungenund Weisungen angedcihenzu lassen.
Beispielsweise seien aus seinen Briefen hier folgende Stellen ausgehoben:

„Deine Mutter und Geschwister grüßen Dich, . , . 4. Folge. S, 255. , . . bis
,Gott gebe Segen und Gnade zu allem, was zu Deinem Besten gereichet"' (S. 256).

» Dich würde solches nicht wundern, wann Du die Welt kanntest. Man
muß von der Freundschaft heutigen Tages nicht zu viel fordern, sondern in allen
Sachen Diskretion haben. Genug, wann wir es so weit bringen, daß uns niemand
übel will. Es ist jetzt alles, was man hoffen kann und wornach man sich nur be¬
mühen soll."

„ Halte Dich an den Herrn aller Herren, bleibe ihm getreu, so wird es
Dir allzeit wohl gehen, und er wird Dich zeitlich und ewig belohnen,"

„Dein Verstand, Deine Sitten, Deine Gelehrsamkeit und rechtschaffene Dcnknngs-
weisc, von Tugend und Geschicklichkeit begleitet, sind die Quellen, die uns Achtung,
Freundschaft und Liebe bei rechtschaffenen Leuten zufließen lassen. Prahle ja nicht
und bilde Dir nicht zu hohe Dinge ein, — — — 4, Folge. S, 262 bis
„gerne hören und adoptiren wirst'."

„ Ich sollte hieraus urtheilen, ... 4. Folge, S. 266 ... bis „ohne daß
Ihr Ursache hättet, unzufrieden zu sein."

„Es scheint mir, daß mein letztes Schreiben Dir zu empfindlich gewesen. Salomon
sagt in seinen Sprüchen Kap. 13. I „„Ein weiser Sohn lasset sich den Vater
züchtigen"" ... 4, Folge, S, 275 ... bis „wozu Dir auch Gott Einsicht und Ver¬
stand genug gegeben hat'."

„Nun will ich mich in etwas über eine andere Materie, deren Du erwähnest"')
mit Dir etwas besprechen, soweit es geschehen kann. Du willst gerne in Absicht
Deines Herzens und Deiner Grundsätze schuldlos in meinen Augen sein und defendirest
Dich über und wegen der vergangenen Dinge, auch sogar über solche, welche in Deiner
Jugend vorgegangen. Alles dies ist die Zeit unnütz verschwendet und Feder und
Tinte unnütz verbraucht und zeuget von einem innern Stolze, wann man sich immer
so sehr verantworten und nichts auf sich kommen lassen will. Ich will hierdurch, daß
ich dies schreibe, keine Gelegenheit zu weiteren Streitschriften zwischen uns geben und
Dir offenherzig bekennen, daß, ob mich gleich die Barmherzigkeit Gottes von Jugend
an ergriffen und ihr Feuer und Herd in mir errichtet und unterhalten dergestalt, daß
ich so lange gesucht habe, bis ich Golt in mir gefunden und Er seine Liebe, welche
Jesus selbst ist, in mir offenbart hat, sodaß mich besonders seit 24 und mehr Jahren
herzlich darnach gelüstcrt hat und ich darum in den Streit gegen alle böse Affekten
und gegen die listige Anläufe meiner innern Feinde (David klagte: Herr! Wie sind
meiner Feinde so viel!) willig eingetreten bin und darin noch durch göttlicher Gnaden
Beistand feststehe, — ich dennoch gegen Gott und meinen Nächsten gar oftc strauchele
und mit Paulo sagen muß: „„Was ich will, das thuc ich nicht, und was ich nicht will,
das thne ich, ich elender Mensch"" zc. und ferner: „„In mir, das ist in meinem
Fleische, wohnet nichts Gutes""; ich kann mich solchergestalt gar nicht schuldlos aus-

*) Wilhelm hatte seinem Vater in sichtlichverlegenerWeise und darum in geschraubten Worten seinen
Eintritt in den Freimaurerorden gemeldet.
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geben und Gott bewahre mich für solchem Stolze, den der Eigendünkel und Hochmuth
gcbierct: wer wollte ein Herz aber haben, was boshaft ist? Dies habe ich nie von
Dir in Gedanken gehabt, und darum habe Gott ofte gebeten, daß Er Dir ein reines
Herz gebe und Dich in seine heilige Lcit- und Führung nehmen wolle. Menschcnzucht
kann wohl einen gesitteten Heiden inachen, aber kein Kind Gottes und wahren Nach¬
folger Christi: doch hiervon ist die Rede noch nicht, und es gehöret auch mehr hierzu,
weiches sich Gott vorbehalten hat zu thnn an denen, welche wie der verlorene Sohn
Ime. 15 und wie das Cananäischc Weib Math. 15 zu Ihm kommen, das ist in Ge¬
stalt großer Demnth, welches die Quintessenz der Liebe ist, eine Gleichheit Gottes —
Nun komme ich ans die Ausschüttung Deines Herzens, wonächst Du schreibest „„seit
etwa mehr als einem Jahre habe ich in einem gewissen Fache der menschlichen
Kenntnisse einige schnelle Schritte gcthan — (Sic verstehen mich) — ich habe nicht
damit gespielt, wie man in Deutschland bis 1766 damit wirklich gespielt hat, dann
was hilft das Sprechen von Gutem und Moralität zc."" Wie soll ich dies ver¬
stehen? in was für einem Fach Du solche schnelle Schritte gethan in der menschlichen
Kenntnis? Die strenge Beobachtung unserer kleinsten Pflichten und eine ungefärbte
Frömmigkeit sind schöne Tugenden, hierzu gehöret eine genaue Kenntnis unserer
kleinsten und großen Pflichten gegen Gott und alle Nebenmcnschen, und diese inüvomsnt
ausüben wollen, ist eine ungefärbte Frömmigkeit, wodurch man in abgedachter Gestalt
das wahre und essentielle Gute erreichen kann. kW. wann man es recht Ernst sein
lasset, dann gewiß (wie Du sagst) auf diesem Wege nebenbei erschreckliche Abwege und
Abgründe befindlich sind. Glücklich bist Du also, wann Du Gott fleißig bittest, daß
Er Dich von diesen Abwegen abziehen und Dich den Weg Gottes, welcher in Christo
gebahnt aber sehr verborgen ist, führen und in Dir eröffnen wolle. Ein gewisser
Autor sagt: „„Ist Dein Ernst groß, so ist derselbe in Deinem Wiedcrgebärer noch
viel größer!"" Kein Mensch in der Welt aber kann sich rühmen, daß Er selbst gut
ist, und, in dem genauesten Verstände, Unschuld des Herzens besitzt. Wir mangeln alle
des Ruhms, und wer sich selbst recht stndirt und auf seine inneren Triebe Acht hat,
wird gar bald finden, daß er zwei Willen in sich hat, der eine treibet und lüstert nach
Gott und seiner Gerechtigkeit, d. i. zum wahren Guten, der andere hingegen treibet
immer von Gott ab, in die Dinge, so das Fleisch kitzeln; hierauf deutet Paulus
Nöm 6 u. 16.

Dies wären so meine Gedanken, welche Du von mir verlangest, ob ich aber das
Rechte getroffen, weiß nicht, denn diese Deine Worte, welche hierauf folgen: „„Ich
muß aber dabei sagen, ich rede nicht von der Schale, sondern von dem Kerne der
Sache: vielleicht verstehen Sic mich, dann wenn Sie gleich nicht diese Sache, um
durchzudringen betrieben haben: so weiß ich doch, daß Sie das Selbe, wenngleich auf
einem anderen Wege suchen"", machen mich zweifelhaft. Hierauf aber dienet, daß ich
nur Einen Weg zum wahren Guten kenne unb weiß, dieser ist Jesus Christ selbst,
der da auch selbst sagt: Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich! Joh. 14
V. 6 zc., man sehe wieder Lap. 10 nach. Ich zweifle um so mehr, daß ich Obiges
und Deine Meinung verstanden, weil solches mit der Erkundigung nach Ltareleen*)
eine Verbindung haben soll, und ob an dessen Rechtschaffenheit man ihm in der Welt
einen Vorwurf mache. Es kommt darauf an, was man unter dem Wort Rccht-
schaffenheit eigentlich verstehet, dann die Rechtschaffenheit gegen Gott und seinen
Heiland, gegen seinen Nächsten und sich selbst, hat einen großen Umfang und
will viel sagen; ich will selbige Herrn Starck nicht absprechen, denn ich kenne ihn
nicht und ans Hörensagen kann man nicht allemal trauen; seine Apologie der Frei¬
maurer habe ich nicht gelesen, seinen Kspkaisticm habe ich Deinetwegen gelesen,
hieraus kann ich wohl seine Bclescnhcit in alten Schriften bcnrtheilen, aber nicht seine
Rechtschaffcnhcit, welche ans diesen; Buche mir eben gar nicht einleuchten will. Daß
unter den Heiden, Ägyptern, Griechen zc. kluge und weise Leute gewesen, ist genug
bekannt und was Altes, daß viele davon einen Einigen Gott geglaubt, und noch mehr
Dinge, welche der Christlichen Religion bcikommcn, ist belesenen Leuten nichts Neues,
ja wer wollte nicht glauben, daß Gott auch sein Werk unter den Heiden selbst gehabt!
Herr Ltarclc lese die Schrift nach, wo er finden wird, was hier einschlägt s. x.
Röm. 3 V. 14—16, 26. 27. <üap. 3. V. 29. Wann aber der Mund der Wahrheit
Joh. 10. V. 16 selbst sagt: „„Ich habe noch andere Schafe, die nicht sind ans diesem
Schafhof"": so ist wohl gar nicht zu zweifeln, daß Gott auch sein Werk unter den Heiden

*) Den Konsistorialrath Stnroks habe ich nie gekannt; man spricht verschiedentlich von seinen Schriften
tMoinmen und ist nach Kurland gegangen, wo er recht wohl Placirt sein soll; vielleicht

hat er was Neues, und die Welt will ja immer Neues Häven.

l



— 355 —

gehabt; sie stammen ja auch von Adam und Noah, sodaß ihnen ja wohl eine Erkenntnis
von Gott übrig geblieben sein kann, welche sich unter ihnen erhalten nnd immer fort¬
gepflanzt. Warnm gicbt sich aber Herr Starck so uicl Mühe, die indische Religion
ans dem Heidcnthnm Herzuholen und die Juden insgesamt unter Mose so dumm
nnd einfältig zu beschreiben. Gewiß müssen unter den damaligen Inden auch ver¬
nünftige Leute gewesen sein, ja große Künstler, man lese nach, was für künstliche
Arbeiten an der Stiftshüttc gemacht werden mußten, diese wurden ja alle von Inden
verfertiget Welche vergebliche Mühe hat Herr Starck sich gemacht, daß Er das Heil
von den Heiden holen will; glaubt er die Schrift, so lese er nach Joh. 4. V. 22.
Römer 3. V. 2. Kap. 9. V. 4. 5. Herr Starck hat meines Bedünkcns den Deckel
Mosis vor dem Gesicht, wann er die Schrift liefet, sowie die Meisten, besonders die
Klugen nnd Weisen dieser Welt, für welche er sich so sehr interessirt gleich anfangs
in seiner Mosaischen Kosmogonie. Er stehet daher nichts als Historie, Politik, Ccri-
monicn in allem, was in den Büchern Mosis stehet, sonst nichts, doch setzt er Mosis
göttliche Sendung außer allen Zweifel. Man gibt zu, daß unter der Bildersprache
der Alten viele Geheimnisse der wahren Religion zu finden, aber warnm will man
denn leugnen, daß in den Büchern Mosis nnd dessen Schriften nnd darin aufgezeichneten
Vorgängen, Gesetzen nnd Cerimonien nichts von Geheimnissen der wahren Religion
sei. Lese Joh. 5. V. 39. 40. 45. 46. 47. dann er hat von mir geschrieben. Welches
meines Erachtcns nur denen offenbaret wird nnd einleuchtet, die in Dcmuth Gott
suchen, in dem wahren und ernsten Vorsatz, Ihn zu lieben nnd Ihm zu gehorsamen,
alles andere aber, was nicht zum Reich Gottes gehöret, nach der Vorschrift üssu Christi
zu verlassen denen anderen Klugen und Weltweiscn, nnd denen, die nicht nach Gott
fragen, hleibct das Lsssntürls verborgen; diese sehen nur Historie, Lolitigue zc., kurz
die äußere Schale, auf daß sie sich, wie Lauius sagt, der hohen Offenbarung nicht
übcrhehen, damit stolziren und wie Imoiker über alles her fliegen und ihre Sünden
gegen Gott nicht mehr häufen: denen andern Klugen und Weltweisen glcichsfalls, daß
sie ihre Sünden nicht hänfen, indem sie das Wissen haben nnd doch weder das
wollen noch thnn. Joh. 9 V. 39. 4V. 44. Imo. 10. V. bis 22. Joh. 6. V. 44. 45.

Hiermit wirst Du Deine Fragen durch Gottes Beistand soviel mir gegeben ist,
zum Theil beantwortet finden, auch diese: „„Haben wir nicht selbsten im Christcn-
thnm Geheimnisse? ist es genug, die Sinnbilder wissen nnd mit machen?"" Auf die
erste Frage dienet: das ganze Christenthnm ist nnd bleibet ein Geheimnis für die, die
keine wahren Nachfolger Christi werden wollen. Ans die zweite Frage bitte 1. Korinth.
1 u. 2 nnd hierin besonders V. 7. 8. 9 bis zu Ende zu lesen, hier wirst Du finden,
worauf alles ankommt, hierzu dienet noch Röm. 3 das ganze Kapitel, worin es kurz
auch heißt V. 9: Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer nun Christi
Geist hat, der hält sich auch zu und an denselben, nnd nicht an die Sinnbilder nnd
äußeren Dinge, er folget im Geiste seiner Braut und sonst kann ihn nichts mehr
befriedigen und in dieser Welt ergötzen; er macht es nicht wie dortcn jene 9ne Imo.
17 V. 11—19, sondern er kehret von den Priestern und ihren Sinnbildern ab und
folget nun dem, der ihn rein gemacht, danket nnd verherrlicht Gott nnd lässet sich
nnnmehro dessen Gnadengcist leiten und führen, welcher, wann wir treu bleiben, uns
göttliche Kräfte einflößet, darin dann die Weisheit Gottes aufgehet, gleich auch die
schönen Gottesdienste in unserem Herzen nnd Gemüthe. Ehe aber diese göttliche
Frucht zur Reife kommt nnd das erstgcschaffcneBild in uns völlig hergestellct und von
des Satans höllischem Zusatz ganz gcrcinigct wird, gehöretZeit, viele Übung, Geduld,
Streit, Prüfung nnd Läuterung dazu;.daher derjenige, welcher in diesem Feuer noch
ungeübt ist, vorerst nichts als lauter llnvollkommenhcit und Schwachheit an sich sieht,
woran sich aber unsere Vernunft weder stoßen noch ärgern muß, sonsten macht man
das Übel nur ärger; man muß das Rad der seelischen Geburt aus der Natur in
Christo führen können, daß es mit dem göttlichen Licht angezündet werde, wo das
Böse dann in Gutes verwandelt wird und alle finstere Gestalten nun im Lichte
brennen und in der Lichtwelt leuchten, wo die Sinnen mit göttlichem Verstände
bestrahlet werden, daß man alles himmlisch deuten kann. Da dann der Spruch Röm.
8. V. 28 offenbar wird, nämlich: Wir wissen aber, daß denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, oder mitwirken müssen, die nach
dem Vorsatz berufen sind. — Es werden Dir einige der vorher oben geführten
Ausdrücke und Redensarten, vornehmlich anfangs, paradox vorkommen, denke ihnen
aber nach, es sind göttliche Wahrheiten, die Gottes Gnade ans Licht gestellt, das
Feuer ist darin entdeckt, wovon der Heiland sagt lme. 12. V. 49: Ich bin gekommen
ein Feuer anzuzünden, was wollte ich lieber, es brennte schon! —

Üm Dir, lieber Freund, die Tiefe im Inwendigen noch mehr zu zeigen, so
23*
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bitte ich Dich, besonders wann Du von Hofe oder ans einer andern Gesellschaft
kommst nnd Dich noch etwa ins Gebet wendest, welches wie Dn es in Deiner Kindheit
belehret bist, kniccnd geschehen soll, so gieb Achtung: je ernstlicher Dn beten nnd in
Gott eindringen willst, je mehr werden Deine Sinne nnd Gedanken auswärts treiben
nnd von Gott ab in diese Welt nnd deren Wesen, d. i. nun fleischlich gesinnt sein,
ist eine Feindschaft gegen Gott! und dies sind die beiden Willen im Menschen, ein
göttlicher, inwendiger Wille und ein natürlicher, eigner Wille; welchem Dn nun
gefällst, dessen Knecht bist Dn Römer 6. V. 16. Fällst Du aber dem ersten Willen
zu nnd bleibst standhaft darin aus allen Kräften hangen, so wirst Dn bald erfahren,
wcß der Streiter Christi Werk ist und der Spruch 1 B. Mos. 3. V. 15. wird Dir
klar anfgcdeckct werden, wie der Schlangcntretcr Jesus Christus der Schlange Kopf
in Dir zertreten und beständig den Streit gegen selbige führen wird, bis sie völlig
zermalmet ist. Dann wirst Dn auch überzeugt werden, daß kein schuldloses Herz vor
Gott existirct und wirst mit?aulo sagen: „„ich elender Mensch, wer wird mich er¬
lösen vom Leibe dieses Todes."" Dn wirst auch alsdann nicht viel mehr
außer Dir suchen dürfen; wann das Reich Gottes, wie im Vater Unser stehet nnd
wir beten: Dein Reich zu uns komme! in Dir anhebet, dann in Dir alle
Geheimnisse verborgen liegen, Gott, Himmelreich nnd Hölle ?c, und wann Dn
dieses Buch in Dir fleißig studiren wirst, wird das Lesen theologischer Schriften
nnd Vernünfteln balde wegfallen, dann der innere Lehrer wird Dir zurufen
Math. 11. V. 27. 28. 29. 39. Gott gebe Dir hierzu viele Gnade nnd Segen in
Christo losu. Amen!

Dein aufrichtiges Bekenntnis, daß Dn die aufrichtigste Ehrfurcht gegen Gott nnd
den Heiland Issum hegest nnd daß Du überzeugt bist, daß Du durch .Issum, eS
seic, wann es wolle, zu Deinen Zwecken kommen werdest, M. sollte es auch crstl.
jenscit des Grabes sein, daß er Dich der Vereinigung mit Ihm würdiget h: wovor
doch Gott bewahren wolle! Dann hier ist die rechte Zeit, dort wird es sehr schwer
werden, wann die Seele nackend ist, den Prozeß Christi durchzugehen :: ferner daß
Dn Ihn aufrichtig suchest nnd das feste Vertrauen in Ihn setzest, daß Er Dich nicht
so tief fallen lassen wird, daß Du ans dem Wege zu Ihm abweichest; dieses hat
mich herzlich gcfrcnct nnd das Lob Gottes in mir erweckt, daher ich Dir auch dieses
schreibe, soviel mir Gott in meiner Schwachheit zu geben beliebt hat, der wolle alles
in Deinem Herzen lebendig machen nnd Dich mit Gnade nnd Kräften des Geistes
wappnen und Dich zu einem wahren Kinde Gottes machen zu seiner Verherrlichung
im Lobe Gottes.

Gedenkest Dn auch noch der Worte, welche die sel. Jgfr. Ilressiu kurz vor ihrem
Heimgang in die sel. Ewigkeit zu Dir sagte? alles, was ich oben gesagt, beruhet
fast allein hierauf: 1) seine Imagination ans allen finstern Bildern lind Phantasien
immer herausziehen nnd in Issum zu halten; 2) nicht das geringste Böse darin ein¬
zulassen nnd selbige stets in Gottes Liebe nnd Licht zu reinigen, auch allein in Gottes
Liebe zu setzen, hierzu müssen wir unseren Geist gewöhnen. Dieses ist das Bild
eines Streiters und Nachfolger Issu, der die ewige und unveränderliche Liebe ist und
bleibet. Er ist weder Schwärmer noch Kopfhänger, im Äußern ist er ein
Mensch wie andere, hütet sich, eine besonders geformte Gestalt anzu¬
nehmen, ist gegen jcderman freundlich, dann er liebet alle Menschen
nnd bittet vor sie, daß Gott in jedem sein hciligwunderbares Licht doch offen¬
baren und alles retten wolle, was sich nur retten lassen will. Er ist gesittet, ehrbar,
ernsthaft nnd liebreich, verrichtet sein Amt unter göttl, Beistand nnd ehret seine Vor¬
gesetzten, übrigens ist er aufmerksam ans alle sein Thun, Dichten nnd Trachten nnd
liegt gleichsam stets zu Felde und im Streit mit seinen Feinden nnd bösen Affekten in
Fleisch und Blut, worin der arge Geist seinen Zutritt hat und immerdar von Gott
abzuführen suchet. Daher hat er auch Acht auf seinen innern Lehrer und Prediger,
dessen Stimme liebet er und folget ihr gerne durch Himmel und Hölle oder Abgrund,
als wofür er nicht erschrecken muß, die Liebe ist sein Panier und ist llssus in ihm,
daran hält er sich im Tod nnd Leben, bis sein Heiland alle seine Feinde zum Schemel
seiner Füße gemacht nnd das erstgcschaffcne Bild in ihme wieder erborcn hat w. ?c.
Wirst Dn also in diese Praxis crstl. kommen, so werden alle Bilder wegfallen nnd
Dn wirst balde sehen, daß alles Übrige nur Mcnschcntand ist, wofür Dir ekeln wird,
nnd dann wirst Dn den Kern nnd die edle Perle Math. 13 finden, worzu Gottes
Barmherzigkeit Dir viele Gnade und Scgcnskräfte des Geistes schenken wolle. Übrigens
lasse Dich keiner Arbeit, auch in Deinen äußeren Verrichtungen verdrießen, sondern
thnc alles mit Fleiß. Gott wird Dir beistehen, wie bisher, und es ist gut, daß Du
beschäftiget wirst. Lasse Dir unsere Angelegenheiten dabei auch angelegen sein, soviel
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cS sich thun läßt. Übrigens erlasse Dich der Gnadenobhut Gottes und verbleibe
unter nochmaliger herzlicher Begrüßung von uns allen Dein treuer

Tilsc, d. 7. Dez, 1777. Vater Eb erst ein.

Nachdem Wilhelm über zwei Jahre (zum Thcil mit etwas übertriebenem

Flei ße, da er meist des Nachts nur 4 Stunden schlief,) die Universität Leipzig
besucht hatte und sich nun in dein fünften Semester befand, lag es ihm nah, über
seinen künftigen Beruf einen festen Plan zu entwerfen und zu solchem die
Billigung seines Vaters einzuholen. Auf seine Anfrage über diesen Punkt
schreibt ihm sein Vater unter dem 21. Febr. 1775:

„Was nun den Artikel Deines künftigen Fortkommens betrifft, so setze ich Dir
die Gedanken eines sehr vernünftigen Mannes und guten Freundes hierher; derselbe
hat gar solide Ansichten und stehet in großer Konnexion. Er schreibt Folgendes:
„ „. , das Beste würde sein, wenn der Herr Sohn rcsolvirt, sich in der praxi unserer
Landesrechte zu habilitiren, und zu dem Ende entweder hier in Berlin beim Kammer-
gericht oder auch bei der Regierung in Königsberg ein paar Jahre als Re-
fcrendarins in 1'rooossnalibns arbeitete, dann dies ist jetzt in unseren Landen die rechte
Pftanzschnle für junge Herren, ans welcher sie hicrnächst in hohe Kollegin als wirkliche
Räthe mit einem ziemlichen Gehalt versetzt werden, und könnte der Herr Sohn nach
bestandener Kapacität alsdann bei der Magdeburger oder Halbcrstädter Regierung
als RegiernngSrath placirt werden, um von denen dortigen Gütern nicht zu weit
entfernt zu sein. Dieser Plan ist solide in aller Absicht, wenn nur der Herr Sohn
nicht zu sehr zu pnbiigusn -i.tla.irs8 neiget, worzn große Büttel und reiche Familien
gehören, außer man ist mit dem Minister oder dem Fürsten und dessen Hanse sehr
wohl bekannt und kann viel Dienste thnn."" — Nun will ich noch dies -zuzusetzen: ich
lasse Dir völlige Freiheit, in der großen Zuversicht, daß wann Du mit Gott Deine
Sache anfängst und denselben um seinen Gnadcnbcistand bittest, Du schon in der Welt
fortkommen wirst, nur bitte ich, trachte nicht nach hohen Dingen. Kannst Du der
Führung Dich in wahrem Zutrauen überlassen, wirst Du allemal sicherer und besser
fahren. — Hier im Lande kann man sein Glück auch machen, wer nur etwas gelernt
hat; es ist ein großer Unterschied an einem kleinen Hoie in einem so weitläufigen
Reich; doch hast Du völlige Freiheit, Gott öffne Dir eine Thür. Beim Kamm cr-
gericht in Wetzlar ist nicht das liebe Brod, beim Neichshofrath, der kann mehr
sein, allein wie wäre dahinein zukommen? mit der Zeit läßt sich alles machen. Wenn
man nur erst den Anfang im Kleinen gemacht hat, hernach findet sich alles Weitere
fast von selbst, der erste Grundstein muß nur mit Fürsichtigkcit gelegt werden. Ziehe
vernünftige Leute, welche die Welt gut stndirt haben und solide denken, zu Ruthe: es
kann Dir dortcn an solchen Leuten nicht fehlen, nur vertraue Dich nicht der Jugend,
worzn junge Leute mehr Vertrauen haben, als zu alten erfahrenen. Hast Du niemalcn
Gelegenheit gehabt, mit klugen Leuten darüber zu sprechen? oder mit solchen, welche
die Höfe kennen. Allein es ist doch auch Vorsichtigkeit dabei nöthig, denn selten ist
der Mensch ganz affcktenlos, er kann viele Privatnrsachcn, auch Absichten haben, von
diesem Gutes und von jenem Böses et vies versa zu sprechen. Soviel sage ich nur
noch, wann Dn willst im Brandenbnrgschen cmploirt sein, mußt Du Dich eine Zeit
lang in Halls ans der Akademie aufgehalten haben, oder dem Vorwurf ausgesetzt sein.
— Wie viel glaubst Du wohl nöthig zu haben, ein Jahr Dich etwas umzusehen, und
Dich an einigen Höfen, als z. E. Dresden oder Weimar, Gotha, Kassel, Baden
bekannt zu machen? selbst in Wetzlar würdest Dn die dasige Verfassung kennen lerne»
können, wann Du bei einem kurzen Aufenthalte Dich um den Löhnbcrgcr Prozeß
erkundigest bei einem gewissen Rath Uuäoltk daselbst, welches ein sehr kluger Mann ist
und große Connaissance hat. — Ich sehe auf Gott, welcher alles vermag, und wann
es zu Deinem Besten, wird Gott schon auch hier Rath schaffen, sowie Er bisher
gethan, oft ganz wunderbar.

Ferner unter dem 5. Mai 1775 (4. Folge, S. 271):

Was nun hicrnächst Dein künftiges Unterkommen betrifft, so habe ich darüber
meine Meinung bereits gesagt. Soviel in meinen Kräften stehet, will ich gern zu
Deiner Unterstützung hergeben. Du mußt aber meine Umstände^) und daß Dn noch

*) Dem Obersten Karl kam nicht mir die Übernahme bon Lcinungc»bedeutend höher zu stehen als kon¬
traktlichausbedungen war, insofern er behufs der Erlangung der Cession von seines Mannheimer Bruders an-
theiligem Wiedereinlösungsrechtebezüglich des Gutes Horla noch Schulden des verstorbenenGrgsen an seines
Bruders Frau zahlen, auch sonst in manchen sauren Apfel beißen und in das Schloß und die Ökonomie von
Meinungen, statt davon Revenüen zu ziehen, nur fortwährend bedeutende Summen hineinstecken mußte, er
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2 Geschwister hast, von denen der eine noch gar keine Erziehnng hat, nicht aus den
Augen lassen, denn diese kann ich ja nicht zurücksetzen und leiden lassen. Eine Adresse
von dem Wcihbischof v. Aaümsn an seinen Bruder würde wohl zu obteniren sein,
wann ich in Zeiten davon benachrichtigt werde, allein ich sehe auch, daß Geld dazu nöthig
ist, wann man Höfe anfs Geradcwohl bereisen will, nnd dieses ist der Hauptknoten.
Bisher habe ich alles mögliche hervorgesncht, um Dir das Nöthige tviirnirsn zu
können, allein wie saner es mir geworden, ist Gott bekannt, da ich von draußen ja
ans keinen Gr. rechnen kann. Dn denkest überhaupt dem Anschein nach sehr hoch; ein
junger Mensch braucht so sehr viel nicht, er darf niemand zu Gaste laden; gehet er
in Gesellschaft, warum muß er spielen, wer zwingt ihn dazu, ein Lnmmsresspicl aber
kann keinen rninircn, er spiele dann hoch; die Trinkgelder kommen auch nicht so ofte,
nnd hierin muß man nicht zu hoch traben; vernünftige Leute lachen, wenn sich einer
über sein Vermögen hierin, als in allem Hervorthun will; den reichen Mann vor¬
stellen und nicht viel haben, bleibt allzeit Thorheit, nnd dieses insinuirst nicht. Der
Major v. Kracht kennet die Höfe nicht nnd bekümmert sich darum wenig, er kann Dir
aber eine RscomnmnckMwn an den Eon. IV-nmit? in Kassel geben, welcher Dir daselbst
Bekanntschaft machen kann. Der Mann in Berlin, welches der Geheime Ssvrstair
Loeüizr ist, hat die Meinung, daß Dn in Berlin eine Zeit lang Dich als Rotoren-
clarins aufhieltest und sodann als würklichcr Rath im ÄlaKäedurMollsn oder Ilaidor-
stöcktsebeii im Jnstizfache piaeirt werden könntest, nnd dieses ist mit den wenigsten
Umständen verknüpft nnd kost nicht soviel, als Dein Rrossot, wogegen ich sonsten nichts
habe, als daß ich die Kosten dazu in meinen jetzigen Umständen nicht zu schaffen ver¬
mögend bin; kannst Du mir aber ein hstmowm festsetzen, was Du glaubest jährl. bis
zu Deiner Unterkunft nnnmgänglich nöthig zu haben nnd womit Du auszukommen
gedenkest, so will ich solches von Dir erwarten und sodann meine Rssolution geben,
dann anfs Ungewisse kann nnd werde ich nicht ontrirou, genug, wann ich thue, was
ich kann, und damit mußt Dn vernünftiger Weise zufrieden sein. Gott kann seinen
Segen zu Wenigem geben nnd vor Dich als der beste Vater sorgen. An Gottes Segen
ist alles gelegen. Es finden sich nicht sehr viel Leute, die in ihrem 23. Jahr schon ver¬
sorget sind. An Rskoronclarin« in Königsberg zu werden, hat niemand absolut ge¬
dacht nnd hicrvor bin ich selbst nicht. Daß Dn Dich in lkalls iusoridiron
lässest, ist dennoch auf alle Fälle wohl gcthan. Daß die Welt freilich jctzo
ans die rothc Absätze sieht und mancher Windbeutel ankommt, ist bekannt, allein es ist
die Frage, ob ein solcher sich ..... lang soutonirst, dahingegen ein solider, gclehrt-
n»d geschickter Mann sich allemal oonsorvirsu nnd bei der vernünftigen Welt gelten
wird, nnd Dn urtheilcst richtig, wann Dn sagest, man thnt am besten, die
Augen zuzudrücken und einer höheren Fügung sich zu überlassen nnd anzuvertrauen.
Gott bewahre Dich für Galster's Streiche, dessen Schicksal sehr gelinde ist, von
diesem Rxempsl kann man nicht auf den ganzen Pr. Dienst schließen, jedoch ist das
auswärtige Fach platterdings vor keinen unvermögenden Mann sowohl in Pr. als
anderen Diensten. Der östrcichische Dienst mag in dem Ncichsfach gut sein, wann die
Religion nicht im Wege, worauf hei ihnen als in' Nannüsim sehr gesehen wird. Im
Reich ist außer (lasset, Oarinstaclt, Racken, und Oranien-blassau wenig zu eonsicksrirsn,
(totlia nnd (Vsimar, besonders letzterer, kann eonsickerabls werden. Im Pr. Justizfach hat
man Brod bis an sein Ende des Lebens, wann man nur erst einmal plaeirt ist,
welches in etwas mehr als einem Jahr gewiß geschehen könnte, doch hast Du Deine
Freiheit, ich will Dich zu nichts zwingen, nur wäge alles nach Deinen Umständen ab.
Es ist besser, klein angefangen nnd groß aufgehört, als groß angefangen nnd klein aufge¬
hört. Gott wolle Dir in Dein Herz einleuchten, was das Beste ist, und Dir zugleich das
Beste wählen lassen, ich hoffe nnd glaube, Er wird es thun, je mehr Du Ihm kindlich ver¬
trauen wirst.

Vgl. auch 4 Folge, S. 272: „Da nun endlich Deine Studienjahre :c." und
S. 273: „Tilse, 28. Nov. 1775. M. l. S. Dein Schreiben vom 23. Oct. w. ?c"

Wie aus mehrfachen, in obigen Briefen enthaltenen Stellen hervorgeht,
hegte Wilhelm den Wunsch, in die diplomatische Laufbahn eintretenzn können.Zu diesem Zwecke unternahm er, um sich einigermaßen zu orientircn eine Reise
verlor auch außerdem durch deu zweimaligen Bankerott des Kaufmanns Kehser in Tilsit die bedeutende Summe
von 18000 Gulden und mußte dann noch 8000 fl. zu verlieren fürchten. Von seiner Rate an dem durch schlechte
Wirtichschaft überschuldeten Berg- nnd Hüttenwerke eine Revenüe ziehen zu wollen, davon konnte der an
strenge Ordnung gewvbnte Mann nicht denken, denn er hielt es für verkehrt, da auf Einnahmen zu denken, wo
Schulden vorhanden sind und bezahlt werden müssen nnd konnte daher das einzige Mittel,' das Werk mit der
Zeit lviedcr frei zu machen, nur in einer solchen Einrichtung finden, daß man von den Hütteneinnahmen vor
allen ^ mgen die Bergleute bezahle, den Nest aber immer anwende, um Schulden zu bezahlen, und dies so
lange, bis alles bezahlt sei. o o v , >



nach Mainz, Mannheim nnd Straßbnrg durch das „Reich". In Mannheim
ließ er sich dem KurfürstenKarl Theodor vorstellen nnd erlangte nach vieler
Mühe die Erlaubnis, seinen von? Kurfürstenwegen eines unglücklichen Vorfalles
als gestörten Gemüths behandelten nnd in? Kloster Wcinhcin? eingesperrt ge¬
haltenen Oheim Karl Christian besuchen und sprechen zu dürfen, — jedoch nur
in Gegenwart des Priors und im Beisein der Frau geb. Freist? v. Dalberg.
Wilhelm sagt in seiner Niederschrift über diesen Punkt nur andeutungsweise:
„nnd seiner Frau Gemahlin war freilich wenig an seiner Freiheit gelegen".

Um sich nun de?? Eintritt nicht nur in sächsischensondern auch in preußi¬
schen Staatsdienst offen zu halte??, ließ Wilhelm sich auch in Halle ein¬
schreiben, micthete sich eil? Quartier und bezahlte Kollegien, kau? indessei?, wie
solches damals angehen mochte, nicht hinüber.

Als Wilhelm?????? in? Herbste 1775 die UniversitätLeipzig verließ, er¬
öffneten sich sehr günstige Aussichten für ihn zu einer bald zu erhoffenden An¬
stellung bei der sächsischen Rcgiernng in Dresden. Hier hatte er die Gönner¬
schaft eines Kabinetsministerserlangt. Schon nach einen? Jahre durfte er, ohne
vorher das Examen und ohne das vorgeschriebene Auditoriat bei den? Ober¬
oder Hofgerichte absolvirtzu haben, es wagen, bei dem Kurfürsten Friedrich
August III. unter den? 22. Nov. 1776 um Konferirungeiner Assessorstclle auf
der adeligen Seite der Landesregierung anzuhalten. Als er indessen darauf
durch Familien-Angelegenheiten nach Leipzig zurückgerufen wurde, so benutzte
er diese Gelegenheit und unterwarf sich den? Examen vor der Juristen-Fakultät.
Er konnte den guten Erfolg dem Kurfürsten unter dein 6. Febr. 1777 melden.
Darauf verfügte der Kurfürst, daß, wenn Wilhelm durch eine Probe-Relation
bei der Landesregierungseine Fähigkeit hinlänglich bewähre, er unter Dispen¬
sation von den? Auditoriat als Assessor bei der Landesregierungangestellt
werden solle.. Im folgenden Jahre (23. Aug.) genehmigte der Kurfürst, daß
der LandeSrcgierungs-Assessor Wilhelm v. Eberstein zugleich als Assessor bei
der Landes-Ökonomie-, Mannfaktur- nnd Kommerzicn-Deputation bestellt werden
könne.

Wenn auch die damalige Stellung der Staatsbeamten und die Vorbedin¬
gungen zu ihrer Anstellung ganz andere waren, als heutzutage bei der bei
weiten? komplicirteren Rangordnung, denn die Staatsdiener der früheren Zeit
standen zunächst in? Dienste des Fürsten für den Staat, sodaß also auch bezüg¬
lich ihrer Anstellung die persönlichen Ansichten des Fürsten maßgebend nnd ein
bestimmt ausgesprochener Wille von seiner Seite Befehl war: so war dennoch
die so frühzeitige Anstellung, die Wilhelm in Dresden fand, ein ungewöhn¬
licher Glücksumstand, sodaß auch sein Vater (Sept. 1777) schreiben konnte:

„Trane nur auf Gott nnd überlasse ihn? dies, er wird gewiß für Dich sorgen,
ohne daß Du zu sehr nach oben strebest. Bedenke nur, wie wunderbar Gott bis
hierher alles zu Deine??? Wohl gcfnget, da Du selbst schreibest, daß Dir Gott solche
vielverinögendeGönner nnd Freunde geschenkt und Du dadurch eine Laniers vor
Dir hättest, wie Du selbige nicht in einen? anderen Lande gefunden haben
würdest. Es ist solches Gottes Werk, der mit Dir ist und dem Du alles zu danken
hast. Denn es ist wunderbar, ai? einem Ort, wo mai? keine Verwandten nnd Freunde
hat, sein Louto zu finden, so wie Du versicherst in Deinen? Briefe. Ich gratnl?re
Dir dazu von Herzen und wünsche Dir ferner den Segen Gottes, sowie mehrere
rechtschaffeneSeelen thun nnd Gott für Dich bitten, lvovoi? Du dereinst, wann Du
ferner Gott vor Augen nnd im Herzen behalte?? wirst, die Früchte genießensollest,
denn der Gerechten Gebet vermag viel."

Gleiche Begünstigungwie bei seiner frühen Anstellung wurde Wilhelmen
auch in? weiteren Verlaufe seiner Karriere zu Thcil; schon nach zwei Jahren
(12. Juni 1779) wurde er und zugleich mit ihn? der der Anciennität nach ältere
„Assessor auf den? adeligen Imtsrs der Landesregierung"Graf Karl Heinrich
v. Schönburg „in Rücksicht des von ihnen nach dem Zeugnisse der Landes¬
regierungzeithero erwiesenen Fleißes und Fähigkeit?'??" zu Snpernuinerar-,
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Hof- und Justitien-Räthen auf oorgedachtcr adeliger Seite der Landes¬
regierung cum !Pö sueasäslläi ia looum kk .^alaiänm oräirmriorum ernannt.Am 25. Januar 1783 ordnete der Kurfürst der Kommission zur Besorgung
der allgemeine» Angelegenheitender Armen- und Waisen-, der Zucht- und
Arbeitshäuser,sowie derer Brandschäden von dem Geheimen Finanz-Kollegium
die Geh. Finanzräthe Wagner und Frhr. v. Hohenthal, dem Ober-Stencr-Kollc-
ginm den Kreishauptmannund Ober-Steuereinnehmerv. Karlowitz und der
Landesregierung die Hof- und Justitien-Räthe Frhr. v. Gutschmidt und v. Eb er¬
ste! n zu.

Unter dem 29. Mai 1781 erhält Wilhelm auch, und zwar schon vor dem
Einrücken in eine besoldete Rathsstelle, ein Jnterimsgehalt von 200 Thalerm
Als dann Ende März 1785 durch den Abgang von Wilhclm's Vordermann
Grafen v. Schönbnrg die siebente ordentlicheRathsstelle auf der adeligen
Seite zur Erledigung kam, wurde solche nebst der Besoldung von 1200 Thlrn.
Wilhelmen am I. April übertragen, wogegen von dieser Zeit an der bis
dahin ans dem Fonds der Landcs-Ökonomic-,Manufaktur- und Kommercien-
Dcpntation ihm crthcilte Jnterimsgehalt von 20V Thalern zurückfiel. Am 10.
Juni 1790 wurde ihm die erbetene Entlassung von der Assessur bei der obge-
nannten Deputation bewilligt. Und am I. Scpt bezw. I. Okt. >799 erhalten
die mittlerweile in die 2te bzw. 3te RathsstelleaufgerücktenHofräthe v. Nostitz
und v. Eberstein die Bcsoldungszulage von 300 Thl.; desgleichen genehmigte
6. Feb. >808 der König, daß der Hof- und Jnstitien-Nath v. Eberstein als
nunmehriger Vorsitzender Rath ans dem adeligen Uakses der Landcs-Rcgiernng
in den Genuß der erledigten für die Mitanfsicht des Lehnsarchivs bestimmten
200 Thlr. vom >. Okt. des vorhergehenden Jahres gelange (vgl. Nachtr. v.
1878. S. 43 ff.)

Ans dem schnellen Aufrücken Wilhclm's in seiner amtlichen Laufbahn läßt
sich entnehmen, wie er nicht nur die Zufriedenheit und die Wohlgewogenheit der
Minister und des Regenten sich erworben hatte, sondern auch, daß er mit Geschick,
Fleiß und Treue seine Funktion verrichtete. Mit voller Gewissenhaftigkeit war
er sächsischer Untcrthan geworden und bewahrte seinem neuen Landesherrn seine
aufrichtige Anhänglichkeit bis zum Tode, und doch, ohne mit sich selbst in Wider¬
spruch zu gerathcn, war er ein ebenso guter Preuße geblieben, d. h. er, der in der
strengen Schule seines Vaters und in der Verherrlichung des großen preußischen
Königs aufgewachsen war, hätte diesen friederieianischcn Geist und den höheren
Schwung, welchen das deutsche Leben durch die Persönlichkeit Fricdrich's des
Großen gewonnen hatte, überall walten sehen mögen, und ihm war es unmöglich,
sich ein Deutschland ohne Preußen zu denken. Ans dieser seiner Gesinnung,
die für ihn als eine selbstverständliche galt, machte er nie ein Hehl; und so
mochte auch darauf das Vorkommnis beruhen, daß er sich beim T'hombrc-
spiel mit dem Kommandanten des Kadetten-Corps überwarf. Aber noch
bedeutungsvoller war die Treue, mit welcher er seine Anhänglichkeit an den
preußischen Geist, als den auch für Sachsen heilsamen, festhielt und so¬
gar in dem wichtigsten, entscheidendsten Momente für das Geschick
Sachsens seinen König selbst ans die preußische Seite zu ziehen unter¬
nahm. Als nämlich die Konvention mit Napoleon abgeschlossen werden
sollte, hat Wilhelm sich erdreistet gehabt, in einer Sitzung, welcher der König
anwohnte, denselben von seinem Entschlüsse abzubringen;'als ihm das nicht ge¬
lungen ist und als das Dokument hat ausgefertigt werden sollen, hat Wilhelm
vor den Augen des Königs ein Gläschen mit rothcr Tinte in sein Taschentuch
gegossen, ist unter den Worten: „Verzeihen, Majestät!" aufgestanden, hinaus¬
gegangen, darauf nach seinem in der Gemarkung Zitzschcwig gelegenen Wein¬

berge gefahren und nicht eher wieder nach der Residenz zurückgekehrt, als bis

Napoleon Dresden wieder verlassen gehabt hat. — Diese für Wilhelm durch¬
aus einheitliche Gesinnung, seine Pietät für seinen König und die Überzeugung
von Preußens deutschem Berufe spricht sich deutlich aus in der Eingabe an den
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König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und in seinem Briefe an seinen Sohn
Gustav v. 6. Juni 1809 (Nachtr. v. 1878. S. 46 f. Nr. 158 und 159).

Wilhelm erreichte kein hohes Alter, er starb 58Jahr alt am 14. Mai
1811 infolge einer fehlerhaften Zahnopcration. Hierüber gibt sein letzter Brief
an seinen Sohn Gustav vom II. März 1811 nähere Mittheilung: in demselben
heißt es:

„Nun erst seit 7 Tagen kann ich sagen, daß ich dem Tode entgangen—
nach einer Iiimonatlichen Krankheit durch das Zahnherausnehmcn eines Zahn¬
arztes in Töplitz, der den Kinnbacken Wirte und dem Backen eine Wunde bei¬
brachte, die bei übler Behandlung mich beinah um den ganzen Kinnbacken
gebracht hätte. — Ob meine Kräfte noch hinreichen werden, da ich seit 7 Mo¬
naten nicht ans dem Zimmer und Bette gekommen, weiß Gott. — Schreiben
kann ich nicht viel. Gott befohlen — ich muß die Feder weglegen."

Wilhelm hinterließ die Witwe, Johanne Eleonore geb. Deutscher (geb.
10. Aug. 1749 zu Leipzig, -s 25. Januar 1823 zu Dresden), 7 Söhne und
2 Töchter. Die Grabschrift der Eltern ist mitgetheilt in meinen Nachtr. v.
1878. S. 48.

Wilhclm's Freiherrn v. Eberstein Kinder:
1. -st Wilhelm Karl Lorenz, geb. 7. Febr- 1778, ch 28. April 1823 zu Horla,

k. pr. Hauptmann a. D>; dessen Witwe Henriette Friederike (geb. 10. Mai
1790), des k. sächs. Oberstlicnt. Fricdr. Will). Aug. v. Wolffersdorff a.
d. H. Endschütz und der Therese Freiin v. LobkowitzTochter, Erzieherin
der jungen prinzlichen Herrschaften zu Dresden, ch 7. Febr. 1862 zu Dresden.

2. -st Kurl Heinrich August, s. unten.
3. -s Ernst Albrccht, s. unten.
4. 1' Emilie Adelheid, geb. 9. Nov. 1781 zu Dresden, -s 5. Sept. 1362

ebendaselbst, Stiftsdame zu Drübeck.
5. 's Leopold Hermann, geb. 21. März 1783 zn Dresden, -s s. a.
6. -s Moritz Wilibald, geb. 22. April 1784 zu Dresden, -s 14. März 1852

zu Groß-Leinungen, k. pr. Major a. D., vcrm. mit Wilhelmine geb.
Hermann (ch 16. Juli 1851 zu Groß-Leinungen). Moritz war zuerst
sächs. Kadet und trat zugleich mit seinem Bruder Gustav 1798 in das
Reg. Graf Wartcnsleben zu Liegnitz, wurde 1808 im 5. Jnf.-Rcg. mit
einem Licutcnants-Patent v. 2. Febr. 1801 wieder angestellt und 13. Januar
1812 zum Prem.-Lieut. befördert. In der Schlacht bei Auerstedt zeich¬
nete er sich zusammen mit Gustav rühmlichst aus und erhielt für die
Schlachten bei Loissoirs, Uaoo, (lompisAns und Lr-S8p/das Eiserne Kreuz 2.
Kl. (s. das Nähere bei Gustav).

Söhne: 1. 1' Moritz Gustav Ferdinand, geb. 23. Aug. 1821 zn Nobel bei
Danzig, -s 21. Nov. 1854 zu Hainrode unter der Asenburg, verm.
mit . . . geb. Baring.

2) Karl Rudolph Ernst, geb. 2. Januar 1824 zu Schöneck,verm. 28.
Mai 1848 mit Johanne geb. Wcndenbnrg ('s 1873 zu Harzgerode).
sMorungen.jj

7. -s Gustav Adolph, s. unten.
8. 's Frau) Botho, geb. 1. Mai 1787 zu Groß-Leinungen,ch 6. Febr. 1841

zn Schönefeld bei Leipzig. Franz wurde 1797 Fahnenjunker im k. pr.
Reg. v. Knobelsdorf zu Stendal, 1802 aber Fahnenjunkerin der kursächs.
Gren.-Gard: zu Dresden, besuchte daselbst 3 Jahre lang die Militair-
Akademie, wurde kurs. Lieut. und trat 1805 in die Armee König Georg's
III. -von England. Unter Wellington focht er von 1807 bis 1814 auf der
pyrenä scheu Halbinsel, wurde im Sept. 1810 bei Uussaea schwer und in
späteren Schlachten in Amerika und Westindiennoch viermal verwundet,
kam deshalb nach London ins Lazareth und erhielt dann als Capitain mit
Sold und Pension auf Lebenszeit den erbetenen Abschied. Im März 1814
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kehrte er in seine Heimath zurück und verheirathete sich im Dez. 1815 mit
Marianne Wilhelmina Rosina Elisabeth geb. Schneider (geb. 17. Dez.
1796, -st 27. Nob. 1849 zu Schönefeld), Erb-, Lehn- und Gerichtsherrin,
Kirchen- und Schulpatronin ans Schönefeld bei Leipzig, Brachstedt und
Altrotha bei Halle a. S.

Kinder: 1) -st Marianne Ulrike Franziska, geb. 27. Aug. 1816, -st 2.Okt. 1837 zu Schönefeld.
2) Klara Hedwig, Herrin auf Schönefcld, geb. 2. Nov. 1817 zu Schönc-

feld, bereiste Kleinasien, Ostindien, das nördl. Afrika und Südamerika.
Ans den genannten Welttheilcn hat sie Naturalien und Erzeugnisse
der verschiedenstenArt mitgebracht und in ihrem neuerbanten Schlosse
zu Schenefeld aufgestellt. Eine Sammlung manchfacher auf die Eth¬
nologie und Kulturgeschichte bezüglicher Gegenstände übereignete sie
dem Museum für Völkerkunde in Leipzig. Die Ehrenmitgliedschaft
wurde ihr verliehen 15. März 1874 vom Vereine der Freunde für
Erdkunde zu Leipzig und 31. März 1875 von dem genannten Museum.
Mit der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten am deutschen Bande,
sowie mit dem Erinnerungskreuze am sächs. Bande für 1870—1871
wurde sie für den in dieser Zeit bewiesenen Wohlthätigkeitssinn und
ihre Sorge für die Verwundeten dckorirt.

3) -st Thosmann Botho, geb. 9. Juni 1819, -st 1. Juli sj. a.
4) -st ein 2. Juni 1820 tot geborner Knabe.
5) -st Guido Adalbert, geb. 18. Aug. 1821, -st jung.

9. -st Charlotte Albertine, geb. 6. Januar 1789 zu Dresden, -st 23. Dez.
1871 ebendaselbst als Witwe des k. russ. Rittmeisters a. D. Karl v.
Ehrenthal.

10. st George Rudolph, geb. 2. Apr. 1793 zu Dresden, machte die Kampagne in
östr. Diensten mit; darauf ließ er durch seinen in englischen Diensten bei
dem 60. Reg. stehenden Bruder Ernst den Herzog Wellington um Auf¬
nahme in dasselbe Regiment bitten. Mittels Schreibens v. 25. Aug. 1813
stellte der Herzog ihn als Fähnrich an; allein infolge der Kriegsereignisse
kam das Patent zu spät in seine Hände, so daß er bei erfolgtem Wiederaus-
bruchc des Krieges nicht wohl seinen Abschied aus östreichischen Diensten
fordern konnte. Diesen Umstand ließ er dem Herzoge durch Ernst dar¬
legen, der ihm dann die Bitte, die angefangene Kampagne im östreichischen
Heere mitzumachen, mit den Worten gewährt: „Es ist gleich, ob Ihr Bruder
mit den k. großbrit. oder k. k. östr. Truppen für das allgemeine Wohl von
Europa fechtet, nachdem England und Ostreich gleiche Zwecke haben." —
Während des Krieges von 1813, 14 u. 15 wohnte er den Tagen von
Dresden, Kulm, Naumburg, Leipzig, lZrisnns, llro/ss, Uar sur ^.ulm und
Uaris bei, wurde in den Berichten über die Operation bei Dresden und
die Schlacht bei Leipzig wegen seiner Haltung namentlich aufgeführt, hatte
aber das Unglück, bei Leipzig gefangen, indessen bald darauf wieder aus
der Gefangenschaft befreit zu werden; auch wurde er im Laufe dieser Kam¬
pagne zweimal schwer verwundet. Nach dem Kriege stand er als Ober-
Lieutenant bei dem 1. Feldjäger-Bataillon in Salzburg. Ende des
Jahres 1818 wurde das Jäger-Bataillon nach Prag verlegt. Von hier aus
wurde George versetzt nach 0sja in Mähren zu dem Schwarzenberg.
2. Ulanen-Reg., und zwar mit Vortheil, wodurch der Neid von einigen
Kameraden erregt wurde, die ihn zu Duellen zwangen. Als er infolge
dessen auf Befehl des Kaisers abermals mit Vorthcil nach Troppau ver¬
setzt wurde, erwarteten ihn hier dieselben Widerwärtigkeiten: vier Duelle
auf Säbel gingen dem letzten Pistolenduelle vorher, in welchem George
seinen Tod fand.
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Karl Heinrich August
Freiherr v. Eberstcin, k. pr> Oberst a. D.

Karl Heinr. Aug., geb. 27. Febr. 1779 zu Dresden als das 2. Kind und
der 2. Sohn des Hofraths Wilhelm Frhrn. v. Ebcrsteiu, war von 1789 bis 1795
in dem adligen Kadetten-Corpszu Dresden, wurde 30. Juli 1795 Fähnrich
im kursächs. Inf. Reg. Prinz Maximilian, 14. Januar 1801 Scc.-Licnt., April
1808 Prem.-Lieut., Juni 1813 Capitain, machte die Feldzüge 1806 in Sachsen,
1807—1809in Polen, 1809 in Ostreich, 1812 u. 13 in Pommern und Nicder-
sachscn mit, wurde 2. April 1813 bei Lüneburg durch einen Schuß in den
linken Unterschenkel verwundet, nahm 5. Mai 1815 den Abschied aus sächs.
Diensten und trat in preußische, wurde 16. Mai 1816 zum Major und Kom¬
mandeur des 2. Bataillons Landwehr-Regts. Nr. 31 und 10. Dez. 1836 zum
Oberstlicnt.befördert. Nachdem er 10. Dez. 1837 den Abschied als Oberst ge¬
nommen, blieb er noch einige Zeit theils in Halle a. S., seiner bisherigen
Garnisonstadt, selbst, theils auf seiner unfern von Giebichenstein schön gelegenen
Weinbergsbesitzung wohnen, zog dann aber 1843 nach Naumburg a. S. in
sein am Domplatzegelegenesgroßes Haus (eine ehemalige Domherren-Kurie),
woselbst er 5. Mai 1858 in einem Alter von 79 Jahren starb.

Als Senior der Familie nahm er die gemeinsamen Interessen der Dillcn-
bnrger Branche aufs gewissenhaftesteund fleißigste wahr und führte die allgemeine
Leitung der Geschäfte bis zu dem 17. Nov. 1845 erfolgten Verkaufe von Leinungen
und Horla an Emil v. Eller - Ebcrstein und bis zu durchgeführter Regelung
der durch diesen Verkauf hervorgerufenen Verhältnisse.

In der Schlacht bei Wagram (1809) erwarb sich Karl den sächs. St.
Hcinrichs-Ordcn.

Verm. 1) 2. Dez. 1803 mit Amalie geb. Gläser (geb. 16. Sept. 1786,
ch 12. Mai 1817); II) mit Henriette Christiane geb. v. Seebach a. d. H.
Klein-Fahner (geb. 1736, ch 18. April 1859 zu Naumburg a. S.).

Deren Kinder: s) lr Ehe: 1. ch Karl Albert Hermann, s. unten.
2. ^ Älltonit Charlotte, geb. 23. Januar 1807, ch 3. Nov. 1859, verm.

3l. Januar 1847 mit Francis Richard Champion Frhrn. v. Eberstein
(s. unten).

— b) 2r Ehe: 3. ch Hermann Anton Karl Freiherr v. Ebcrstein, geb. 8. Juli
1821 zu Halle a. S., besuchte die Klosterschulen Dondorf und Roßleben,
trat 23. Juli 1838 beim i. Garde - Gren. - Reg. (Kaiser Alexander)als
Avantageur ein, avancirte 14. Febr. 1839 zum Fähnrich, 21. Okt. 1839
zum Sec.-Lieut., 14. Okt. 1851 zun: Prem.-Lieut. und 15. Sept. 1853
zum Hauptmann in diesem Regimente. Nicht nur dem Straßenkampfe
zu Berlin 1848, sondern auch dem 1849 in Dresden wohnte Hermann
bei, zeichnete sich bei Erstürmung der „Stadt Rom" in Dresden aus und
erhielt dafür das Ritterkreuz des sächs. Heinrichs-Ordens. Am 17. Okt.
1860 wurde er zum Major ernannt und zu dem Westph. Füsilier-Reg.
Nr. 37 versetzt, bei welchem er 8. Juni 1866 zum Oberstlicnt.avancirte
und als solcher den Feldzug gegen Oestreich mitmachte, dabei den
Schlachten bzw. Gefechten bei Nachod, Skalitz, Schweinskädelund
Königsgrätz beiwohnte. An der Ehre des Kampfes bei Nachod (27. Juni
1866) hatte sein Regiment wesentlichen Antheil. Hauptsächlich war es das
von Hermann kommandirte2. Bataillon, welches stundenlang gegen 11
östreichische Bataillone heldenmüthig focht. Hermann's Pferd wurde von
2 Kugeln verwundet (vergl. meine Nachtr. v. 1880. S. 109 f.). Während
seiner Dienstzeit beim 37. Reg. hatte er zuerst Mainz, dann Wohlan
in Schlesien zu Garnisonen. Am 23. Juli 1868 wurde er zum Kom¬
mandeur und 22. März 1869 auch zun: Obersten des Hohenzollern'schen
Füsilier-Regts. Nr. 40 ernannt. Bei Beginn des Krieges 1870 stand

, i s
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Hermann in Trier, und in den ersten Wochen nach Ausbruch der Feind¬
seligkeiten hörte man nur von seinem Regiments welches sich bei Spich ern
und Metz so hervorthat, daß der König noch einen Tag vor Hermann's
Tode diesem seine Zufriedenheit deshalb in huldreichster Weise zu erkennen
geben ließ. Hermann starb an der Spitze seines Regiments bei In

4'oni- am 16. Aug. 1870 den Heldentod. Außer mit dem stichst Heinrichs-
Orden wurde Hermann ausgezeichnet mit dem Rothen Adler-Orden mit
Schwertern 4. und 3. Kl. und dem Hohenzollcrn'schcn Hausordcn mit
Schwertern.

4. -s Mnlwiur Klotilde, geb. 29. April 1823 zu Halle a. S>, P 4. April
1867 zu Naumburg a. S., venu. 3. Aug. 1846 mit Karl v. Treuenfeld,
k. pr. Appcllations-Gcrichtsrath zu Naumburg a. S.

Karl Älbert Hrrmanli,

geb. 2. Febr. 1805 zu Dresden als der älteste Sohn des Obersten Karl Frhrn.
v. Eberstein, trat l. Aug. 1821 bei dem 12. pr. Hnsaren-Rcg. als Avantagenr
ein, avancirtc 18. Jnni 1825 zum Sec.-Lient. im 27. Jnf.-Reg. (Magdeburg)
und wurde, nachdem er 5. April 1837 den Abschied erhalten, Lnndwirth, zuerst
in Grvß-Lcinnngcn, dann in Schiepzig bei Halle a. S., wo er 9. Sept.
1852 starb.

Ursprünglich hatte Karl, nachdem er den prcnß. Militärdienst verlassen,
die Absicht, in die französische Fremdenlegion einzutreten und in Algier gegen
Abdel Kader zu fechten. Zu diesem Zwecke wollte er sich erst in Frankreichs
Hauptstadt in der französischen Sprache vervollkommnen, wurde aber nach einiger
Zeit in Paris von einem hitzigen Ncrvenfiebcr befallen und fühlte sich nach
überstandcncr Krankheit so geschwächt, daß er sein Vorhaben aufgeben mußte
und sich entschloß, wieder nach Deutschland zurückzukehren, woselbst er nach ein¬
getretener Genesung auf der großen Domaine Langcnbogcn bei Halle die

Ökonomie erlernte und dann im folgenden Jahre, zu Johanni 1839, die von
seinem Vetter Ernst ihm abgetretene Bcwirthschaftnng des Schlosses Lcinnngcn
übernahm.

Venn, mit Johanne Wilhclmine (geb. 21. Sept. 1816 zu Gr.-Leinnngen,
1' 2. Sept. 1852 zu Schiepzig), des 2. Sept. 1847 zu Gr.-Leinnngen ch k. pr.
Hauptmanns a. D. Ernst Karl Rudolf Ludwig v. Ebenstem (von der Mornnger
Branche) und der Friederike Marie geb. Gerhold Tochter. — Karl und

Wilhclmine starben schnell nach einander, die Frau am 2. Sept. (infolge des
Wochenbetts) und der Mann am 9. Sept. 1852 mit Hinterlassung von 7 un¬
mündigen Kindern, von welchen das jüngste aber bald nach der Geburt starb.
Eltern- bzw. Mutter- und Vaterstelle versahen für diese Kinder zuerst die Groß¬
eltern (Oberst Karl und dessen Frau in Naumburg a. S.), dann ihre Tante
Malwine und deren Bruder, der nachmalige Oberst Hermann v. Ebcrstcin.
Rinder: 1. ch Anna, geb. 19. März 1841 zu Groß - Leinnngcn, ch 17. Mai

1884 zu Spandan, vcrm. 3. Januar 1872 zu Zirkc mit Albert Zingler,
jetzigem Obcrstlicnt. ä In sniks des 3. Garde-Gren.-Rgts. Königin Elisabeth
und Kommandeur der Militair Schießschnlc zu Spandan.

2. Isermiiie, geb. 13. Febr. 1843 zu Groß-Lcinnngcn, verm. 13. Aug. 1867 zu
Naumburg a. S. mit Hermann Krickau, ev. Pastor zu Zirke.

3. Karl, geb. 13. Sept. 1844 zu Groß-Leinnngen, wanderte 1869 nach Amerika
ans, wurde Farmer in IVlllksxaA Dl. wo er sich auch verheirathcte.

4. Ernst Freiherr v. Eberstcin, geb. 7. April 1847 zu Schiepzig, Hauptmann
und Eomp.-Chef im Anhalt. Jnf.-Reg. Nr. 93 in Dessau, erhielt 1866
das Militair-Ehrenzeichen 2. Kl. für das Gefecht bei Kissingen.

Verm. 25. Sept. 1880 mit

Eli se Frieda Klara, geb. 17. Mai 185 9, des Obcrstlieut. a. D. und Land¬

stallmeisters a. D. v. Kotze ans Zirke und der Anna geb. v. Kotze jüngsten
Tochter.
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5. Emma, geb. 15. Juli 1848 zu Schiepzig.
6. Mar Freiherr v, Ebcrstcin, geb. 2. Febr. 1851 zu Schiepzig, Prem.-Lieut.

im Leibgrenadier-Reg. (8. Branden!',) in Frankfurt n, Ö., erhielt das
Eiserne Kreuz 2. Kl. für die Schlacht bei Sedan.

Venu. 3. Juli 1881 mit
Wilhelmiue Karoliue Henriette,geb. 31, Okt, 1861 zu Spandau, des k. pr.

Majors a. D. v. Bredow und der Auguste geb. v, Winterfeld Tochter.
Söhne: 1) Georg Ernst Albrccht Rudolf, geb. 27. April 1882 zuSpandau.
2) Martin Karl Kuno, geb. 11. Nov. 1883 ebendaselbst.

7. f Ida, geb. 26. Aug. 1852 zu Schiepzig, ch 24. Okt. ch. g..

Ernst Albrecht
Freiherr v. Eberstein, k. großbrit. Hauptmann zc.,

geb. 18. Aug. 1780 zu Dresden als der 3. Sohn des Hofraths Wilhelm Frhru.
v. Eberstein, ch 27. Januar 1833 zu St. Servan, wurde 2. Mai 1798 wirkl.
Fähnrich, dann Lieut. im k. pr. Thadden'schcuJnf.-Reg., 2. Febr. 1804 k.
großbrit. UnsiAs und 27. Nov. 1805 Lieut. im 2. Bat. des 60. oder Ro^al
L.msrioanKkA., war bei der Eroberung von Martinique, Guadeloupe und der
dnn. Inseln, kam 1813 nach England, 4. Aug. Vs.pita.iii im 7. Bat. (Rillks)
des 60. ks^., Anfang 1814 wieder nach Amerika, Oberstlieut. des «ovo. Leokia
Landwehr-Rgts. zu Halifax, Gouverneur von der Insel Lax lZrstvn, im Juli
1816 nach Deutschland, im Juli 1817 Vics-0misui für das Depart. ck'llw ot
Vilsins (LI. Ug,1o und (lanLulo) zu 31. 3srvan in Frankreich.

Venn. I) mit Johanne Elisabeth geb. Funk (geb. 19. Nov. 1780, 3.
März 1810 auf der Insel Martinique).

Dessen 2. Gemahlin und Witwe:
Harriet Perchard geb. Champion, geb. 22. Okt. 1794 zu Guerusey, Venn.

22. Febr. 1814 ebendaselbst. (Dresden.)
Dessen Kinder: s.) 1r Ehe: I. Wilhelm Alexander Ernst, geb. 29. Aug.1804 zu Halle a. S. (dem Garnisonorte seines Vaters), venu. I) 24.

Juni 1827 auf Brücken mit Bertha (geb. 3. Juni 1800 zu Halber¬
stadt, ch 24. Dez. 1829 auf Horla), des 20. Okt. 1821 ch k. Pr. Majors
Aug. Georg Will). Frhru. v. Werthern auf Brücken und der 1807
ch Christiane geb. v. Voß a. d. 5z. Rodameuschel Tochter; II) 29. Aug.
1830 auf Brücken mit Ottilie geb. Freiin v. Werthern a. d. H.
Brücken (geb. 9. Aug. 1802 zu Halbcrstadt, ch 8. Febr. 1867 auf
Buhla), Schwester der Vorigen.

Nach seines Vaters Weggange in englische Dienste, wohin denselben
auch die Mutter begleitete, übernahm der Oheim Kriegsrath Karl das
Kuratorium, welches dieser in Gemeinschaft mit der mütterl. Großmutter
Ernstens bis zu seinem Tode führte. Ernst besuchte in Halle das Päda¬
gogium bis Sekunda, von wo ihn sein Onkel Wilhelm, als dieser den
Abschied genommen und die Leitung der Familiengeschäfte und zugleich die
Bewirtschaftung der Güter Venningen und Horla angetreten hatte, zu
sich nach Horla nahm, woselbst er die Ökonomie erlernen sollte. Zu
weiterer Vervollkommnung hierin ging Ernst dann ans die fürstl. schwarzb.
Domäne Keula und zuletzt nach Schönefeld bei Leipzig, woselbst er seinen
Onkel Franz in der Führung der Wirtschaft unterstützensollte. Als
nun in dieser Zeit sein Onkel Major Gustav den Abschied genommen
und ganz nach Leinungen übergesiedelt war, und ErustenS Vater von Eng¬
land aus Gustav gebeten hatte, Vaterstelle an seinem Sohne zu über¬
nehmen, so geschah dies in der Weise, daß Gustav seinen Neffen erst
ganz zu sich nahm und ihm dann später, nach dem 28. April 1823 erfolgten
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Tode Wilhelm's, das Gut Horla zu eigener Bewirthschaftung übergab.
Nach dem Rücktritte Gustav's von der Leitung der Familiengeschäfte und
zugleich mit Aufgabe der Bewirthschaftung der zum Schlosse in Gr.-Leinungen
gehörigen Ökonomie übernahm Ernst Beides zu Johannis 1834 und führte
die Geschäfte bis noch über 20 Jahre fort, wohingegen er die Pachtung von
Leinnngen zu Johanni 1839 an seinen Vetter Karl und diejenige von
Horla 1846 abgab, nachdem im Nov. vorher beide Güter an den Besitzer
von Morungen Baron Emil v. Ellcrn Eberstein käuflich abgetreten worden
waren. Von der Zeit an wohnte Ernst erst mehre Jahre thcils inSanger-
hauscn auf einer außerhalb der Stadt angenehm gelegenen WeinbergS-
Bcsitznng, theils in seinem Hanse in Horla, was er sich daselbst erbaut
hatte. Später siedelte er nach Halle a. S. über, kaufte von hier ans im
I. 1852 vom Kammerherrn Frhrn. v. Berlepsch das Rittergut Buhla nebst
der dicht am Garten auf einem isolirtcn steilen Bergkegcl gelegenen Ruine
Ascnburg im Kreise Nordhauscnan der Grenze mit dem Eichsfelde. Hier¬
her verlegte Ernst dann seinen Wohnsitz, obgleich er die ersten Winter
mit seiner Familie noch in Halle zubrachte. Nach eingetretenem Ende der
Pachtzeit des bisher verpachtet gewesenen Gutes übernahm Ernst im I.
1857 die Bewirthschaftung des Gutes für eigene Rechnung und trat solche
im I. 1859 an seinen Sohn Gustav ab. Ernst erfreut sich trotz des
nicht gewöhnlichen Alters von 80 Jahren, welches er Ende August 1884
erreicht hat, voller Rüstigkeit des Geistes. sBuhla bei Sollstedts
Kinder: a) tr Ehe: I) st Bertha Panlinc, geb. 10. Juli 1828 zu Horla,

st 30. Mai 1875 zu Zeitz, vcrm. 1. Februar 1849 zu Horla mit dem
k, pr. KresgerichtSrath Friedrich Döring.

2) st Emma Auguste Antonie, geb. 1829 zu Horla, st 22. Okt. 1858 zu
Weitramsdorf bei Koburg, vcrm. 7. Okt. 1855 ans Buhla mit dem
k. pr. Rittmeistera. D. v. Döring.

— K) 2r Ehe: 3) st Ernst Richard, geb. 13. Januar 1833 zu Horla, st
15. März 1856 zu Buhla.

4) Gustav Otto, geb. 8. Juni 1834 zu Horla, verm. 12. Juni 1859 zu
Gera mit

Pauline Ernestine Klara, geb. 7. Januar 1842 zu Ebcrsdorf, des 30.
Dcc. 1864 st Karl Ludwig v. Voß ans Rodenau, fürstl. renß. Ober-
Forstmeisters zu Gera, und der Sophie geb. v. FllemmingTochter.
(Buhla.)
Kinder: (1) MargarethaLuise Ottilie Sophie, geb. 22. März 1660 ans

Buhla, verm. 16. Mai 1330 mit dem RittergutsbesitzerEduard
Arand in Oberdorf bei Pustlebeu.

(2) Luise Ernestine Nasa, geb. 4. Juli 1361 zu Buhla.
(3) Ernst Gnstav, geb. 12. Januar 1863 ebendaselbst.
(4) Ernst Ludwig, geb. 28. April 1864 ebendaselbst.
(5) Anna Klara Katharina, geb. 11. Nov. 1865 ebendaselbst, verlobt

im Sept. 1384 mit dem Gcrichts-Referendar Bruno Schulze in Buckau.
(6) Ernst Albrecht, geb. 29. Okt. 1366 cbend.
(7) Anna Eleonora Klara, geb. 30. Dez, 1867 cbend.
(8) Ernst Otto, geb. 22. Febr. 1869 ebend.
(9) st Ernst Richard, geb. 3. Mai 1871, st 14. Sept. 1871.

(10) Ernst Hermann, geb. 30. Sept. 1872 zu Buhla.
(11) st Johanna Reintilde Erna, geb. 21 Sept. 1374, st 26. Aug. 1875.
(12) Erna Luise, geb. 12. Okt. 1876 zu Buhla.
(13) Erna Martha, geb. 25. März 1380 ebend.
(14) Klara Frieda, geb. 26. Juni 1882.

5) st Benno Wilhelm, geb. 2. Febr. 1839 zu Horla, st 3. April 1844.
6) st Gerorg Thilo, geb. 17. Nov. 1341 zu Horla, st 5. Januar 1374 zu

New-Aork.
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Dessen Witwc:

Marie geb. Rübke, geb. 27. Juli 1845 zu Ebsdorf, Venn. 6. Okt. 1866

zu Radolnik; wicderverm. mit dem Kaufmann Szalla in Bromberg.
Dessen Kinder: t) Marie Ottilie, geb. 2. Sept. 1867 zu Bulleudorf.

(Bromberg.)

(2) Ellen Harriet, geb. 5. Juni 1872 zu Hoboken in Belgien.
(Bromberg.)

2. st Alllvinellt Charlotte Albcrtine, geb. 3. Dez. 1308 auf der Insel Antigua,
st. ., venu. I) zu St. Servan mit dem k. franz. See.-Licut. Marret (st);
II) mit Julien Sebastian Rigot zu St. Servan.

— I>) 2r Ehe: 3. Francis Richard Champion, geb. 29. Januar 1316 zu
Sydney auf der Insel Cap Breton, kam 1345 nach Deutschland, kaufte
3. Dez. 1846 das Landgut Nr. 5 zu Bennewitz bei Halle a. S.,
verkaufte dasselbe wieder 9. April 1856 und erwarb dafür das Rittergut
Klein-Logisch in Schlesien, welches er, wie vorher schon Bennewitz,
selbst bewirthschaftete. Nachdem er 1872 Kl.-Logisch verkauft hatte, zog
er nach Dresden.

Venn. 1) 31. Januar 1847 mit Antonie Charlotte geb. Freiin
v. Eberstein (geb. 23. Januar 1807, st 3. Nov. 1859 zu Klein-
Logisch); II) 11. Juli. 1866 zu Naumburg a. S. mit

Clotilde Karoline, geb. 18. März 1826, des 17. März 1365, st Frhrn.
Erhard v. und zu Mannsbach, grh. stichst Kammerhcrrn und Dom¬

propstes des Hochstifts Naumburg, Tochter. (Dresden.)
Sohn: 1r Ehe: Henry Sittig Frhr. v. E., geb. 13. Aug. 1849 zu

Bennewitz, k. pr. Hauptmann im Schles. Füsilier-Reg. Nr. 38, Venn.
6. Mai 1876 mit

Jenny geb. Lommel, geb. 30. Januar 1858.

Töchter: 1) Antonie Charlotte Ernestine Clotilde geb. 16. April 1877

zu Reichenbach in Schlesien, st 13 Juni s). a.
2) Hildegard Katharine Elisabeth, geb. 4. Juli 1881 zu Reichcnbach

in Schlesien.

4. st Arm Frederic, geb. 18. Okt. 1813 zu St. Servan, st 10. Dez. 1863
zu Baltimore N. O. in Nordamerika, Loa. daxt. in Ilm Nsrellant-Narins
ol II. 8. ok L.. Dessen Witwe

Mary-Ann geb. Moore, verm. 27. Sept. 1847 zuNew-Iork; wiedcrverm. mit
Thomas Brown in Savannah Ga.

Dessen Kinder: l) Harriet Pcrchard, geb. 20. Aug. 1348 zu New-Jork,
verm. zu Baltimore N. I). mit Rudolf Booze. (Savannah Ga.)

2) st William Henry, geb. 7. Nov. 1849 zu New-Aork, st im Nov.
1376 zu Savannah Ga. Dessen Witwc:

Mary geb. Brown. (Savannah Ga.)
3) Mosa Ann, geb. 6 Nov. 1853 zu Baltimore N. 0., verm. im Juli

1870 mit William Donnelly. (Savannah Ga.)
4) Fredcric Albert, geb. 12. Febr. 1856 in Batimore N. v., verm.

im Febr. 1878 zu Savannah Ga mit

Jenny geb. Johnson. (Savannah Ga.)

5. Harnrt Amelia Carolina, geb. 23. Mai 1820 zu St. Servan, verm. I) mit
I. de Saintillan (st 2. Mai 1857), Offizier in der franz. Handels-Marine;
II) mit Mr. Botrel (st) ; III) mit Lonis Le Sage (danZnsusg, Lt. IZrisux,
dato än Horch Frankreich.)

6. William Henry, geb. 15. Dez. 1821 zu St. Servan, Oktwsr In tbs
Nöroliant Naring, irrst vi UnZl. tllsn ot II. L. ol ^., dapt. ol Nilitia in
tlrg dkoeovinit^ doinp. (12tb RsAt. ok ü. da., 1852—56), Nasor in tllg
donIsäsrats-Ltatss (7tllö RsZ., 1661 — 65), verm. 15. April 1352 zu
dlloeovinitz- mit



Firnis geb. Haifiin^, geb. 25. Juni 1822 zu LibocoVillip, (ltbooorvinit^,
Learikorl-üoniit^, Hortü-Oaeoliria II. 8. ok F.)
Kinder: 1) Harnet Elizabeth, geb. II). Juli 1853 zu Chocowinity, verm.

I) 27. Dez. 1871 ebendaselbst mit Benjamin Lewis Hull (st 24. März
1873); II) 27. Okt. 1879 mit Henry Edward Harding.

2) st Erncst Albert, geb. 18. Okt. 1856 zu Chocowinity, st 12. Mai 1857
ebendaselbst.

3) Frcdcric Harding, geb. >1. Dez. 1858 zu Chocowinity, verm. 1. Mai
1879 mit

Sarah Philopena Brown.
Töchter: (1) Harrict Champion, geb. 5. März 1880.

(2) Emily Brown, geb. 26. Juni 1883.
4) Julia Ernestine, geb. 14. Febr. 1862 zu Chocowinity, verm. 17. April

1883 mit Harwey Roberts Bright.

7. Älliktstiue Agnes Jane, geb. 13. März 1823 zu St. Servan, verm. 25. Nov.
1856 zu Gnernsey mit vr. msck. John Casanova (st). (Brighton, Engl.)

8. Elisabeth Ernestine Campbell, geb. 30. Dez. 1824 zu St. Servan. (Dresden.)

9. Älinette Elisa Campbell, geb. 2. Juni 1827 zu St. Servan. (Dresden.)

Gustav Adolph
Freiherr von Eberstein, k. preuß. Major a. D.

Gustav Adolph wurde am 19. Januar 1786 nachts 1°/, Uhr zu Dresden
als das 7. Kind und der 6. Sohn des Landesregierungs-Hof- und Justitien-
Raths Wilhelm Freiherr« v. Eberstcin geboren. Seine Taufpathcn waren:

Frau Geheime Räthin Gräfin von Dallwitz, Fr. Geh. Näthin v. Rnsch, Fr.
Generalin v. Borck, Fr. Kammerherrm v. Oersdorfs, Fr. Hofräthin v. Nostitz,
Fr. Lientnantin v. Klotz, Herr General Major v. Fr öden, Hr. Kammerhcrr und
Appcllationsrath 0. Nimpsch, Hr. Kammerhcrr o. Hopfgarten, Hr. Kammerhcrr
0. Berlepsch, Hr. Geh. Finanzrath v. Birnau, Hr. Obrist v. Wolffcrsdorff,
Hr. Hofrath v. Watzdorfs; Abwesende: Lomwsss zu Stolberg-Roßla, Fr.
Hanptmannin Baronin o. Eberstcin, Fräulein Jeannete v. Eberstein, Fr. Gräfin v.
Bunan auf Puchen, Frau Wittmann, Hr. Archidiakonus des hohen Stifts
Basel Franz Karl o. Eberstein, Hr. Kammcrherr Graf Wilhelm zu Stolberg-
Roßla, Baron Gottlob o. Eberstein, Hr. Freiherr o. Hohenthal, Hr. Peter v.
Hohenthal.

Bei wahrhaft schönem nnd edclcm Ausdruck dessen, was den Menschen
adelt, selbst in der ruhigen äußeren Erscheinung, sowie in aller und jeder Be-

thätignng, sei es in versöhnlicher Milde, sei es in gerechter Entrüstung, war in
Gustav bis zu seinem schmerzenvollen Ende rege die feurige Energie und der
unverdrossene Eifer seines Vaters, wurde aber durch ruhige Klarheit der Auf¬
fassung der realen Verhältnisse und früh erworbene, in allen Lebenslagen unge¬

trübte Besonnenheit und Selbstbeherrschung zu charaktervoller Mannheit gemildert.
In der Gesichtsbildnng, in dem klaren, festen und doch sanften Blicke seiner
blauen Augen, sowie in dem gesamten Gcsichtsausdrnckc hat ein ganz auffallen¬
der Atavismus stattgefunden: zwischen ihm und dem Ahnherrn aller jetzt lebenden
Ebcrstcinc, dem Feldmarschall Ernst Albrccht, fand eine außerordentlich große
Ähnlichkeit statt.

Da Gustav ans eigener Anschauung die traurige Erfahrung gemacht hatte,
wie pietätlos mit den Familicnbildern und überhaupt mit allen übrigen Familien-
Reliquien nach dem Tode seines zu Groß-Leinungen st Onkels, des Kriegsraths
Karl, umgegangen worden war, so lehnte er jede Aufforderung, ein Portrait von
sich anfertigen zu lassen, ab. Daß von der großen noch 1812 im Schlosse zu

Leinungcii^ vorhanden gewesenen Anzahl Familienbilder bis zum I. 1846 noch
über 40 Stück daselbst sich vorfanden, war allein Gustav's Verdienst: er kaufte
bei seiner ersten Anwesenheit in Leinnngcn die nach der Kricgsräthin Tode ver-

anktionirt gewesenen und zerstreuten Bilder, welche meist als Vorsetzer zerbrochener
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Fensterscheiben nnd von Dachluken in Bauernhäuserndienten, wieder zusammen.
Die in meiner „Beigabe" über der Cabinets-Ordrevon l80S befindliche Kopie
seiner Silhouette ist 1807 von seiner Schwester Emilie angefertigt worden und
danach zu beurtheilen.

Den ersten Unterricht erhielt Gustav mit seinen Brüdern Moritz nnd
Franz durch einen Hanslehrer, einen alten Magister, und kam darauf zusammen
mit Moritz in das adlige Kadetten-Corps zu Dresden. In dieser Anstalt blieb
er jedoch bloß ein Jahr (vgl. Abgangszeugnis c>. 6. Dresden, 25. Sept. 1798
in meiner GeschichteS. l195, Anm. 54) aus folgender Veranlassung. Sein
Vater, ein hitziger, rasch aufbrausenderMann, hatte sich eines Abends in der
Ressource bei dem L'honwre-Spielcmit dem Kommandanten des Kadetten-Corps,
Obersten Georg p. Christian!, überwarfen, war sofort aufgesprungen,zu dem
an einem anderen Tische sitzenden preußischen Gesandten Grafen Vitzthum ge¬
treten und hatte diesen gebeten, bei seinem Schwager, dem preuß. General Grafen
Wartenslcben, anzufragen,ob er bei seinem Regiments ein Paar Junker brauchen
könne. Die nach acht Tagen eingetroffeneAntwort Wartensleben's fiel bejahend
ans, nnd so wurden von dem rasch handelnden Vater die beiden Brüder Moritz
nnd Gustav (14'/2 bzw. l2^ Jahr alt) sofort in der Nacht aus dem Kadetten-
Corps geholt, in der Sophicnkirche konfirmirt nnd den andern Tag nach Licgnitz
zu dem Wartenslebenschcn Regimentsgeschickt. Hier angekommen,erregt aber
die Kleinheit und Schmächtigkeit Gustav's die Verwunderungdes Generals, der
da sagt, es sei gut, daß die von dem Könige kurz zuvor abgenommene Rcvüe
vorüber sei, er bezweifele aber dennoch, daß der König bei seiner nächstjährigen
Anwesenheit ihn behalten werde. Inzwischenrangirte er Moritz als 10. Junker
bei der Compagnie des Major v. Stosch nnd Gustav als 11. Junker bei der
Comp, des Capitain v. Knorr ein. Die eben angeführtenThatsachcnerhellen
auch des Näheren aus nachstehendem Briefe Wartenslebens an den Vater der
beiden Brüder:

Hoch- und Wohlgeborner Freiherr, besonders hochzuehrendcr Herr Landcs-Re-
gicrnngs-Hofrath! Ans Euer Hoch- und Wohlgcboren geehrtes Schreiben vom 24.
v. Monats habe ich die Ehre, hiermit ergcbenst zu erwidern und zugleich mit anzu¬
zeigen, daß Dero beiden Hrn. Söhne gestern allhier beim Regiment angekommen sind.
Nach Dero vorletzten Schreiben hatte ich mir selbige größer vorgestellt, als ich sie
nachher finde, und befürchte daher, daß sie bei der Usvus Sr. Majestät dem König,
da sie die Kleinsten im Regiment sind, auffällig sein werden. Da ich aber Ew. Hoch-
nnd Wohlgeboren einmal stnein Wort gegeben und noch Hoffnung habe, daß sie
Wachsthum erlangen, so sind selbige als tvtcr und llter Junker beim Regimcnte
einrangirt, nnd zwar steht der Älteste bei der Compagnie des Major von Stosch nnd
der Jüngste bei der Compagnie des Capt. v. Knorr, welchen ich sie beiderseits zur
Aufsicht mit übergeben nnd auch künftig die Besorgung der Zulage von Ew. Hoch-
nnd Wohlgcboren übernehmen werden. Für die übrigens mir mitgetheiltcn Nach¬
richten sage ich den verbindlichsten Dank nnd empfehle mich zu fernerer Freundschaft,
mit welcher ich zu sein die Ehre habe Ew. Hoch- und Wohlgcboren ganz ergebenster

i .„22 Wartensleben.
Liegmtz, den 1. Okt. 1/93

Die eingeschickte 50 Thlr. sind mit 25 Thlr. den beiden Hrn. Comp.-Chefs
übergeben.Als der König nun wirklich kommt und über die Kleinheit Gustav's und

über dessen Annahme Seitens Wartenlebens die Nase rümpft, rechtfertigt sich
letzterer mit der Bemerkung: „Majestät! die beiden jungen Leute sind im Wachs¬
thum" und fügt in Bezug auf Gustav's Wachsthumnoch eine scherzhafte Be¬
merkung hinzu, durch welche er den König zum Lachen bringt und erreicht, daß
derselbe Gustav nicht zurückschickt. Dieser Umstand war später nicht nur für
Gustav selbst, sondern für die ganze Dillcnburger Branche der Familie, wie
weiter unten dargelegt werden wird, von wesentlichen Folgen. Als der König
das Jahr darauf wieder kommt, geht er sofort auf Moritz und Gustav zu, sagt:
„Ah! das sind ja die beiden Edelsteine! nun, ihr habt euch hübsch heraus¬
gemacht!". Und von dieser Zeit an behielt der König beide Brüder im Auge.

24
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Gustav wird am 4. Sept. 1800 zum Portcpö-Fähnrich bei gedachtem
Ncgimcnte beförderst marschirt mit diesem Reg. 16. April 1801 aus Liegnitz, ist
vmi Anfang Mai bis 12. Inn! des nächsten Jahres in Berlin, Schöneberg und
Potsdam, nimmt 1802 am 2. Aug. Nordhauscn (woselbst er in das ehemals
Plaut'sche jetzt Frcnkcl'schc Hans, Ecke der Rantcnstr. und Petersberger Born¬
gasse cinqnartirt wird), gleich darauf Mühlhansen und Erfurt (bis dahin
freie Reichsstädte) mit ein, worauf das Regiment Erfurt und Mühlhauscn als
Garnisonorte erhält und bis zum Ausbruche des Krieges mit Napoleon behält.
Mittlerweile wurde Gustav am 27. Januar 1803 zum wirkst Fähnrich,
24. Mai 1804 zum Seconde-Lient. ernannt. Nachdem das Regiment schon ein¬

mal (15. Okt. 1805 von Erfurt über Jena nach dem Voigtlande auSmarschirt
war, in Triptis Winterquartiere bezogen, am 12. Febr. aber wieder nach Erfurt

zurückgekehrt war, wurde es Mitte August mobilisirt, rückte 22. Aug. ans Erfurt
der französischen Armee entgegen, zuerst bis in die Gegend von Halle, dann
über das Querfnrter Plateau zurück bis über Gotha hinaus, dann wieder
südlich von Erfurt bis vor Weimar, wo es am 11. Okt. ein Lager bezog (nach¬
dem es die Nacht vorher unter dem Gewehr gestanden), in der Nacht vom 13.
zum 14. bei Auerstedt bivonakirtc und früh am Morgen bei undurchsichtigem
Nebel in die Schlacht rückte, welche anfangs einen für die Preußen glücklichen

Verlauf nahm; durch den Nebel war aber Unordnung in den Stellungen ein¬
gerissen, verschiedene preußische Regimenter hatten sich gegenseitig beschossen; bei
durchbrechender Sonne war die Schlachtordnung zwar wieder hergestellt und es
wurden manche Vortheile erkämpft — da kamen denn die von Jena her reti-
rirendcn geschlagenen Kolonnen und vernichteten so das durch die gute Haltung
der bei Auerstedt engagirten Armeeabtheilnng in aufreibendem, zuletzt fast ins

Handgemenge übergehenden Kampfe errungene Resultat. Während der Schlacht
rettet Gustav mit seinem Bruder Moritz die Fahne des I. Bataillons (nach¬
dem der Kommandeur, Major v. Ebra, und der Hauptmann v. Brause blessirt

waren) und auf der Rctirade Gustav allein 2 Fahnen vom Reg. Puttkamer,
die sie 15. Okt. nach Erfurt bringen und in die Hände des Kommandanten
niederlegen, wird Hierselbst französischer Gefangener, geht auf Ehrenwort ent¬
lassen, nach Dresden, von wo er, da alle jenseit der Elbe Geborenen ans
prcnß. Diensten entlassen werden — um seinen förml. Abschied einkommt. Statt
des Abschieds erhält er aber gemeinschaftlich mit seinem Bruder Moritz die
ehrenvolle in meiner Geschichte S. 1196 abgedruckte, sowie in der Beigabe
faksimilirte CabinetS-Ordre von Sr. Majestät dem Könige. Infolge dieser
Ordre, in welcher der König Veranlassung nimmt, beiden Brüdern seine Zu¬
friedenheit über ihr „gutes Benehmen in und nach der Schlacht bei Auerstedt"
auszusprechen, wurden dieselben, obgleich geborene Sachsen, der mit Napoleon
abgeschlossenen Konvention entgegen (welcher zufolge nach dem Frieden zu Tilsit
die preußische Armee nur 42000 Mann stark sein sollte und die links der Elbe

geborenen Offiziere entlassen werden mußten) sofort in der preuß. Armee, und
zwar mit großem Vorthcile wieder angestellt. Sie hatten sich auf des Königs
Befehl bei dem General-Feldmarschall Grafen Kalchreuth in Königsberg zn
melden, welcher sie dem Könige auf der Parade unter der Hinweisung vorführt,
wie der Geist, der die ostpreußische Armee beseele, wesentlich von dem Groß¬
vater dieser jungen Leute (dem 1778 während der Campagne des bayer. Erb-
folgekricges ch Kommandeur des Tilsiter Dragoner-Regts., Obersten I. Karl
Fr. Frhrn. v. E.) gepflegt und genährt worden sei. Hierauf befiehlt sie der
König in das königliche Schloß und stellt sie der Königin und den übrigen
Mitgliedern der Königlichen Familie mit den Wollen vor: „zwei junge Leute,
die sich um Mein Haus verdient gemacht haben" und entläßt sie mit den huld¬
reichen Worten: „Konscrvirct euch in meinem Dienst, Ich werde ferner für euch
sorgen".

Die näheren Umstände, auf welche sich des Königs Gnade gründete, er¬
hellen aus dem in den Nachtr. v. 1878. S. 47 f. abgedruckten Berichte.
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Der unglückliche Ausgang der Schlacht bei Auerstedt mußte Gustab's Vater,
der immer noch die seiner Familie in dem Blute liegende und bon ihm selbst
aus seine Söhne vererbte heiße Anhänglichkeit an die preußische Monarchie
lebendig in sich bewahrt hatte, selbstverständlich tief niederschlagen und mit bitteren
Gefühlen erfüllen. Als nun seine Söhne Moritz und Gustav eines Abends
in Dresden als ans Ehrenwort entlassene französische Gefangene sich einfinden,
empfängt er sie mit den Worten: „Können wir uns auch als ehrliche Leute
unter die Augen treten?! und läßt sie so lange im Hotel logiren, bis er über
ihr untadelhaftes Verhalten in der Schlacht und nachher durch den Regiments-
Kommandcnr Major v. Ebra die zufriedenstellende Auskunft erhalten: „daß sie
m strengsten Sinne des Worts der Pflicht der Ehre und des Dienstes Genüge
igeleistet."

Nachdem also Gustav durch Königliche Huld wieder in der preußischen

Armee Anstellung gefunden und sein Lieutenants-Patcnt auf den 4. Febr. 1801
znrückdatirt worden war, wurde er dem 5. Infanterie-Regiment (4. Ostpr.) als
Lieutenant überwiesen. Im I. 1809 stand Gustav mit seinem Reg. in Grau-
denz unter dem berühmten General äs 1'Howms äs vorrrßisr-s, unter dessen

Kommando er äußerst anstrengenden Dienst hatte, da dieser unermüdliche General
selbst fast Tag und Nacht von den Wällen aus den belagernden Feind beobachtete.

Grandenz und Kolberg waren ja die einzigen Festungen, welche sich hielten.
Bis zu dem Wiederausbruche des Krieges zwischen Frankreich und Rußland

stand Gustav längere Zeit auf Kommando in Königsberg und am Strande.
Nachdem Napoleon Preußen zur Stellung von 20000 Mann und Ostreich von
30000 Mann Hülfstruppen genöthigt hatte, überschritt derselbe im Juni 1812
den Riemen. Die Preußen, welche sich unter Jork bei dem linken Flügel
befanden, rückten über Wehlau (20. Juni), Gumbinncn (24. Juni), Schirwind
(8. Juli), Tilsit (24. Aug.) und Memel (28. Aug.) zur Belagerung Rigas vor.
Auf dem Marsche dahin gerieth Gustav am 1. Nov. 1812 bei Telsche in
russische Gefangenschaft. Zuerst vom 6. Nov. bis 21. Dez. in Memel gefangen
gehalten, kommt er, schon auf dem Transporte nach Sibirien begriffen, nach
Poln. Grottingen und anfangs Januar 1813^1rach Mitau; wird aber von dem
Kommandanten dieser Stadt, als derselbe Gustav's Familiennamen hört und sich
vergewissert hat, daß Gustav der Enkel seines ehemaligen intimen Freundes, des
Tilsiter Dragoner-Obersten I. Karl Fr. v. Eberstein, ist, unter eigener Verant¬
wortlichkeit zurückbehalten in der Aussicht aus bald erfolgende Auswechselung.
Während dieser Zeit zahlte er ihm sogar halben Sold und behandelte ihn als

seinen Gast, auch schenkte er ihm einen Bärenpelz, dessen Gustav sich noch über
'Z Jahrhundert bediente. Nach erfolgter Auswechselung begab sich Gustav am
29. Jan. (9. Febr.) über Memel, Königsberg, Graudenz, Berlin nach Charlotten-
bnrg, wohnte im April 1813 der Belagerung und Erstürmung von Spandau bei,
dar uf der Berennung von Wittenberg, den Treffen bei Luckau und Trebbin,

der Schlacht bei Großbeeren (23. August 1813) und dem Treffen bei Kroppstcdt.
Als darauf bei Beginn der Schlacht bei Dennewitz (6. Sept. 1813) das

Bülow'sche Corps vom sogenannten Windmühlenberge herab zum Angriff vor¬
schreitet, fühlt Gustav plötzlich einen heftigen Schmerz infolge eines vor die
linke Kniescheibe durch ein viereckiges Stück Blech erhaltenen Prellschusses, hat
aber augenblicklich keine Ahnung davon, daß er einen viel gefährlicheren Schuß
in die Weichtheile des rechten Oberschenkels durch ein unregelmäßiges Stück
Eisen erhalten gehabt hat. Erst als ein anderer Offizier ihn darauf aufmerksam
macht, daß ihm das Blut aus dem rechten Stiefel quölle, darauf am Pferde
hinunter sieht, fühlt er denn auch den nun sich einstellenden heftigen Schmerz,
geräth in Zuckungen, fällt vom Pferde herab und verliert sehr bald durch den
großen Blutverlust das Bewußtsein. Hinter die Schlachtordnung zurückgebracht,
wird ihm nach gewonnener Schlacht chirurgische Hülfe zu Theil, und zwar legt
ihm den ersten Verband der alte Bürgermeister von Sarmund an, bei welchem

Gustav einige Wochen vorher im Quartier gelegen hat, und der als ehemaliger24*
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Feldscheer unter Friedrich dem Großen, sich zu freiwilliger,ärztlicher Hülfe ein¬
gefunden hat. Auf ciuer mit Stroh belegten Schubkarre wird dann Gustav
am 9. Sept. nach Potsdam trausportirt in das Haus eines Konccrtmcistcrs,
dessen Töchter sich blessirte Offiziere zur Pflege ausgebctcn haben. Hiersclbst
den andern Tag zum Bewußtsein gekommen, findet er sein Bett umgeben von
diesen drei jungen Damen, von denen die Eine in Ungewißheit über das Schick¬
sal ihres in der Schlacht ebenfalls cngagirt gewesenen Bräutigams in Thräncn
zerfließt, die andere ihm etwas auf dem Pianoforte vorspielen will und die
dritte von Hcirathen zu sprechen beginnt. Als nun Gustav, bei dem sich nun¬
mehr Wundfiebcreingestellt hat, infolge dessen er in 6 Wochen fast kein Auge
zuthnt und in diesem Znstande ihm die leiseste Erschütterung entsetzliche Schmerzen
verursacht, die jungen Damen bittet, ihn doch der Ruhe zu überlassen, und a. a,
auch erklärt, daß er in solcher Verfassung an Heirathen unmöglich denken könne,
wird er unter großer, die Schmerzen enorm steigernder Umständlichkeit in das
Nebcnhaus ausquartirt. Bei Gustav's gesunder Konstitution und reinen Säften
nahm die Heilung der Wunde insofern einen guten Verlans, als kein Brand,
vielmehr baldige Vernarbung eintrat; freilich konnte nicht verhindert werden, daß
der rechte Fuß nach und nach hinten bis in die Gegend des Kreuzes in die
Höh gezogen wurde, denn das Eiscnstückhatte beim Durchschlagen des Mnskcl-
flcisch'cs sich gedreht, ein großes Loch gerissen (sodaß man ein Bierglas hätte
durchstecken können) und obendrein die eine Sehne ganz, die andere halb durch¬
gerasten. Als sich nun eine Kur durch Gebrauch einer heißen Quelle als noth-
wcndig erwies und Gustav den Transport dahin wagen durfte, begab er sich
am 1t!. Dez. ans die Reise nach Töplitz. Auf dem Wege dorthin besuchte er
seine Mutter und Schwestern in Dresden und reiste erst am 12. Januar 1814
nach dem Bade weiter. In Töplitz blieb er bis zum 8. Februar. Nach 8 Tage
langem Kurgebrauch verspürte Gustav, der sich nur mit Hülfe von Krücken be¬
wegen konnte, schon wcfentliche Besserung, sodaß er eine große Armkrücke ab¬
legen konnte und dafür nur eine Handkrücke nöthig hatte. Nach abermals
8 Tagen konnte er auch die zweite große Krücke ablegen und bewirkte seine Be¬
wegungen nur noch durch zwei .Handkrücken. Nach abermals 4 Wochen hatten
sich die Sehnen und Muskeln des rechten Fußes wieder soweit gedehnt, daß
letzterer zwar noch verkürzt, doch aber wieder sich in natürlicher Stellung befand.

Auf der Rückreise kehrte Gustav wieder im mütterlichen Hanse zu Dresden
(der Vater war 1811 ch) ein. Hierselbst befand sich gerade sein in englischen
Diensten stehender Bruder Franz auf Urlaub. Beide Brüder hatten sich bis
dahin seit Gustav's Eintritt in die preuß. Armee (1798) nicht wieder gesehen.
Es war daher wohl natürlich, daß Franz seinen infolge der Verwundungwohl
auch recht leidend aussehenden Bruder nicht sogleich wieder erkannte. Da nun
bei Gustav's Ankunft Franz augenblicklichnicht anwesend gewesen war, hatten
sich die Schwestern, Emilie und Lottchcn, den Scherz ausgedacht, ihren
Bruder Gustav bei Franzens Rückkehr als einen eben bei ihnen ein¬
quartierten blessirten französischenOffizier auszugeben. Franz, der den Gustav
in seinem Zimmer und Bette findet, gerätst in seinem adoptirten und ihm sozusagen
in Fleisch und Blut übergegangenen englifchenSpecial-Patriotismus und in seiner
Feindschaftgegen alles Französische in aufbrausende Aufregung und ist nahe
dabei, den angeblich französischenOffizier zu fordern, weil sich derselbe der von
Franz beanspruchten Ilmquartiernngwidersetzt. Endlich erkennt infolge des ver-
rätherischen Lächelns der jüngeren Schwester Franz seinen Bruder. Nach acht¬
tägigem Aufenthalte bei seinen Verwandten in Dresden reiste Gustav am 15. Febr.
zunächst nach Berlin und kehrte von da am 6. März zu seinem damals in
Ostendc stehenden Regimente zurück und nahm Theil an allen Affairen des¬
selben.

Gustav, der bereits am 17. Aug. 1812 zum Premier-Lieut.ernannt worden
und am 23. Nov. zum Stabs-Capitain avancirt war, auch mittlerweile durch
Verleihungs-Urkunde vom 21. Okt. 1813 das Eiserne Kreuz 2. Kl. erhalten,
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wurde nin 10. April 1815 wirklicher Capitain und Comp.-Chcf im 4. Ostpr.
Jnf.-Reg. ^)

Nachdem Gustav nach dem Frieden noch bis in das dritte Jahr im Dienst
geblieben war, drängte sich in ihm die Überzeugung auf, daß sich in nicht ferner
Zeit die volle Invalidität unvermeidlich bei ihm einstellen würde, da eine ge¬
wisse Schwäche, welche infolge der Verwundung in dem rechten Beine zurück¬
geblieben war (indem ihn oft das täuschendeGefühl belästigte, als ob das rechte
Bein kürzer sei als das linke, woher es kam, daß er beim Gehen des Abends
mit dem einen Fuße immer auf den Boden stieß), ihm am dienstlichen Reiten
wesentlich hinderlich war. lind so faßte Gustav, da auch der Gebrauch von
Bädern (u, a. Alexisbad im Harze) keine Besserung brachte, den ihm schwer
werdenden Entschluß, um seinen Abschied cinzukommen.Das Nähere ist er¬
sichtlich ans folgenden Dokumenten:

Schreiben Gnswu'-z an de» Gbrrjt und Ärigode-tlommandeur u. Clanfcnüti d. d.
Ämizig, Anfang Jan. lölL.

Hochwohlgcborner Herr, Hochzuverehrender Herr Obrist und Brigade-Kommandeur!
Ew. Hochwohlgeboreu gnädige Gesinnungen, mit denen Sie fortwährend an einer jeden
Begebenheit, welche in einem Rcgimcnte vorfällt, in dessen dankbarem Andenken Sie
nie erlöschen werden, so gütigst Theil nehmen, macht es mir zur Pflicht, Ew. Hoch¬
wohlgeboreu mit einem von mir gefaßten Entschluß bekannt zu machen, und zugleich,
in Berücksichtigung der von Demselben gegen mich beständig geäußerten Gute, um
Ew. Hochwohlgeboreu gnädigen Rath und Mitwirkung bei Ausführung meines Vor¬
habens nntcrthänigst zu bitten.

Meine bei Dcnnewitz erhaltene Blcssnr macht es mir unmöglich, dem Allerhöchsten
Dienst so vorzustehen, wie es von jeher mein Bestreben gewesen ist und, wie ich mir
schmeichle, ihm zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten vorgestanden zu haben. Unter
diesen Umständen bleibt mir nichts anderes übrig, als um meinen Abschied nachzusuchen,
und es ist mein Vorsatz, diescrhalb im Monat Februar einznkommen. Da ich indcß
ein nur unbedeutendes Vermögen besitze und es mir daher schwer werden würde, von
der gewöhnlich mit meinem Range verbundenen Pension zu leben, es auch für einen
an Thätigkeit gewöhnten Menschen unerträglich ist, ein nnthätiges Leben zu führen, so
geht mein Wunsch dahin, im Civil angestellt zu werden, wo eine Versorgung im
Postfache sowohl meiner Lage am angemessensten, als meinen Wünschen am zu¬
sagendsten wäre.

Wie viel früher ich dieses mir wünschcnswerthe Ziel erreichen würde, wenn Ew.
Hochwohlgeboreu die Gnade hätten, mich mit ihrer Vorspräche zu unterstützen, bedarf
bei der Achtung, in welcher Hochdieselben sowohl bei Sr. Majestät dem Könige, als
auch Allerhöchstdcsscn Umgebungen stehen, keiner Erwähnung ?c. zc. und verbleibe mit
der ausgezeichnetsten Hochachtung Ew. Hochwohlgeboreu ganz gehorsamster Diener

U. v. Lbsrstsin 2ts.

Antwort de? Morsten v. Clan fem ist d. d. Glogau, lL. Innnnr l8l8.

Sehr werthgeschätzter lieber Freund! Herzlichen Dank, lieber Eberstcin, für das
Zutrauen und gütige Andenken, welches Sic mir durch Ihr Schreiben von neuem
beweisen ?e. Mit großer Bereitwilligkeit werde ich daher nicht allein bei dem Kriegs¬
minister, sondern auch bei dem Flügel-Adjutanten des Königs v. Witzlcbcn mich für
Sie verwenden und meiner Pflicht gemäß die Ansprüche zur Sprache bringen, welche
Sic an den Staat mit Recht machen können. Um daß jedoch meine Bitte für Sic
nicht vergessen wird, che von Seiten des Regiments Ihr Antrag geschiehct, so werde
ich genannte Schreiben erst nach dem 2t». Febr. abschicken.

Vorhero erlaube ich mir jedoch Ihnen, wcrther Freund, nochmals aufmerksam zu
machen, daß, wenn es irgend möglich ist, und Ihre Gesundheit es Ihnen erlaubt, Sich
nicht zu übereilen. Sie haben das Gehalt von 1200 Thlrn., sind noch in den besten
Jahren und gewinnen offenbar, wenn Sie noch eine Zeit fortdicnen, wodurch Sie

* Auszug aus der CabinctS-Ordre v. 14. Febr. 1814: Das Eiserne Kreuz
2 r. Klasse, welches dem Major v. Wcgncrn 4ten Ostprenß. Jnf.-Ncgts. für sein Wohl¬
verhalten bei der Einnahme von Arnheim bestimm) worden, kann, da er dieses Kreuz
schon für Auszeichnung in der Schlacht bei Dcnnewitz erhalten hat, dem Stabs-
Capitain v. Eberstcin II. für sein tapferes Benehmen in erwähnter Schlacht
zu Theil werden.
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nähere Ansprüche znm Major gewinnen nnd einen bessern Posten erhalten. Es ist bei
der großen Anzahl von Invaliden-Offizieren, die schon lange Versprechungen zu Ver¬
sorgungen haben, sehr mißlich. Ja wenn es nachgegeben würde, daß Sic in Ihren
jetzigen Verhältnissen bleiben dürften, bis sich die Gelegenheit zu einer Versorgung
darböte, dann würde es gut sein, sich zu melden; allein nach dem jetzt einmal ange¬
nommenen Grundsatz setzt man Ihnen gleich nach Ihrem Antrag auf Wartegcld,
höchstens ans halbes Gehalt, nnd dann haben Sie zu warten. Dieß, mein guter
Eberstein, beherzigen Sic ja recht und überzeugen Sich, daß ich nur Ihr Bestes vor
Augen habe. Sollten Sie jedoch ans Ihrem Vorsatz beharren, so ist es gleich besser,
wenn Sie um halbes Gehalt bitten, bis zur Anstellung, denn dieß ist ans jeden Fall
das Höchste, was Ihnen bewilliget wird.

Ans jeden Fall erwarte ich noch von Ihnen eine Antwort, wo ich, sobald Sic
bei Ihrem Entschluß bleiben, nicht unterlassen werde, mich für Sie zu verwenden.
Meine Frau, Schwester nnd Tochter empfehlen sich Ihnen auf das freundschaftlichste.
Sämtliche Kameraden des Regiments, besonders Major v. Wegner, Ihren Hrn.
Bruder, Löpel, Ripperda, Wagner, .... den Regiments-Chirurgen
Jung, mit einem Wort alle bitte ich zu grüßen. Sie aber, guter Eberstcin, überzeugen
Sich von den aufrichtigen, redlichen Gesinnungen Ihres wahren Freundes

v. Clanscwitz.
Erwiderung Gnstnu's hierauf.

Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren zuvor meinen innigsten Dank für die so sehr
gnädigen nnd gütigen Gesinnungen, welche sich in jedem Worte Ihres Briefes aus¬
drücken. Der Rath, den mir Dieselben geben, mich nicht zu übereilen, verdient gewiß
die größte Berücksichtigung, allein Ew. Hochwohlgeboren werden mir Ihren Beifall
nicht versagen, wenn mir das Gefühl, meinem Wirkungskreise nicht mehr vorstehen zu
können, so drückend wird, um nicht auf meinem Entschlnß„zu beharren, Der zweimalige
vergebliche Gebrauch von Bädern, hat mir die traurige Überzeugung verschafft, daß in
Hinsicht meiner Wiederherstellung ans die Zukunft keine Aussicht für mich hat.

Bei meiner Eingabe an den Regimcnts-Kommandenr habe ich auf den Abschied
als Major mit Beibehaltung der Hälfte meines jetzigen Gehaltes bis zur Versorgung
angetragen, nnd ich glaube vielleicht um so ehr mein Gesuch berücksichtigt zu sehen, da
ich so glücklich gewesen bin, frühcrhin sowohl mündlich wie schriftlich die Zusicherung
der gnädigen Gesinnungen unseres verehrten Monarchen zu erhalten zc. Indem ich
nochmals für alle mir erzeigte Gnade danke, verfehle ich nicht, mich Ew. Hochwohlgeboren
nnd Dero Familie auf das ergebenste zu empfehlen und verbleibe zc

.V»lchrrilicn Gustavs an feinen tiegiments-Äoininandenr, Olicrstlirnt. Äochcns, die
töitte um Unterstüdnng seines Abschiedsgesuches enthaltend, «t. <t. Hanno.
I. Febr. >818.

Meine in der Schlacht bei Bennewitz erhaltene Blessnr hindert mich so häufig
in der Erfüllung meiner Dienstpflichten und macht mir vorzüglich die Beschwerden
einer Eampagne so unmöglich, daß ich es für meine Pflicht halte, aus einem Stande
zu scheiden zc. Von Jugend auf Soldat nnd seit >808 in einem so ausgezeichneten
Regimente zc. bedarf es wohl keiner Frage, wie jaucr dieser mein jetziger Schritt mir
werden muß, nnd nur, indem mir mein eigenes Gefühl sagt, daß es unabwendbar
wäre, könnt ich mich dazu entschließen zc.

Meine gehorsamste Bitte an Ew. Hochw. geht daher dahin, mein nnterthänigstes
Gesuch: den Abschied als Major mit der Erlaubnis, die Armee-Uniform tragen zu
dürfen, und Beibehaltung der Hälfte meines jetzigen Gehaltes bis zur Anstellung im
Postfache zu erhalten, in welcher Branche ich vorzugsweise versorgt zu werden wünschte,
bei Sr. Majestät dem Könige durch Dero Vorsprache geneigtest unterstützen zu wollen.

Zlnvaliditiits-Attest des Uegiments-Arztrs vr. Znng für Gustav u. Ebrrstcin
<1. <1. Uanzig, 4. Frbr. >818.

Der Kapitain im S. Jnf.-Reg. (4. Ostpr.) Herr Gustav Adolph v. Eberstcin,
33 Jahre alt, 2V Jahr 4 Monat gedient, wurde in der Schlacht bci Dcnnewitz durch
die innere Seite des rechten Schenkels geschossen, höchst wahrscheinlich mit gehacktem
Blei, denn die Zerreißung der Muskeln war sehr bedeutend, auch gesellte sich eine
heftige Entzündung hinzu, nnd so wurde die Eiterung sehr stark. Die Wunden sind
zwar geheilt, jedoch ermüdet der Fuß bei jeder etwas starken Bewegung bald, auch bei
Veränderung der Witterung bekommt der Leidende häufig Reißen in den verletzt ge¬
wesenen Thcil, auch das Sitzen zu Pferde wird ihm schwer, weil er nicht gehörig
schließen kann. Es sind schon mehrere Bäder gebraucht, auch eine Menge andere
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äußere Arzneimittel, aber, da die Zerreißung der Muskeln so bedeutend war, so kann
hier keine völlige Herstellung stattfinden. Er ist daher für den Militair-, Feld- und
Garnison-Dienst nicht mehr branchbar und Ganz-Invalide. Solches bescheinige ich
hiermit pflichtmäßig zur Wahrheit.

(U. 8.) i>r. Jung, Rcgiments-Chirurgus.

Abschicdsgrfnchs-Listc des In pr. 5. Änf.-Ngts. (4. Ostpr,) pro Monat Frbrnar ISIS.

Deinziger Brigade, 5tes Jnf.-Ncg. (4, Ostpr.), Kapitain Gustav Adolph
von Eberstein Stc bittet nm den Abschied als Major mit der Erlaubnis, die Arincc-
liniforni tragen zn dürfen, Aussicht auf Versorgung im Postfache und Beibehaltung
der Hälfte seines bisherigen Gehalts als Kapitain l r, Klasse bis zn seiner ander¬
weitigen Anstellung.

Der Kapitain v, Ebcrstein 2te hat sich während seiner 20jährigen Dienstzeit im
königlich preußischen Heere als ein ganz vorzüglich ausgezeichneter Offizier gezeigt.
Sein in und nach der Schlacht bei Auerstädt bewiesenes vorzügliches Benehmen zog
ihm nicht allein das abschriftlich beifolgende huldreiche Schreiben Seiner Majestät zn,
sondern bewirkte auch seine rasche Wiedereinstellnng in der Armee. In der Schlacht
bei Bennewitz zeichnete er sich ebenfalls aus, wurde aber in derselben so stark ver¬
wundet: daß nnerachtct aller ärztlichen Hülfe und der besten Bäder, die er seit einigen
Jahren schon gebraucht, seine Gesundheit dennoch nicht wieder hergestellt werden konnte;
so daß er gegenwärtig zum Feld- und Garnison-Dienst unbrauchbar wird.

Ich erlaube mir daher das allernnterthänigste Gesuch dieses in jeder Rücksicht
achtbaren und kenntnisreichen Offiziers zn unterstützen; und würde ich besonders um
die allcrgnädigste Belastung des halben Gehalts seiner jetzigen Charge bis zn seiner
Anstellung im Civil anzutragen mich erdreisten, da sein unbedeutendes Vermögen mit
der seinem Range gewöhnlich verbundenen Pension ihm nur eine sehr mäßige Snbsistenz
zusichert. Jochens,

Schreiben des Flügel-Adjutanten des Königs u. Wiklcben an den Obersten
u. Clansewid <1. «t. Merlin, 1. März 1318.

In Folge Euer Hochwohlgcboren gefälligen Verwendung vom 25. v. M. für den
Kapitain v, Ebcrstein den 2ten werde ich recht gern Sr. Majestät auf die Vcrdienst-
lichkcit dieses Offiziers aufmerksam machen und mich freuen, wenn Allerhöchst Dieselben
seine Wünsche zn berücksichtigen geruhen wollten.

Berlin, den 1. März 1318, v, Witzleben.

Hierauf bezügliches Schreibe» des Obersten n. Clansrwik an Onstau u. Ebrrftrin
<1. <1. Ologan, 7. März >818.

Ew. Hochwohlgcboren werden aus beikommender Antwort des Obrist v. Witzlcben
ersehen, wie mit Vergnügen Ihren Wunsch unterstützt habe, und will ich nur wünschen,
daß Sie nicht zu lange auf Erfüllung Ihres Gesuchs warten dürfen. Meine Frau
empfiehlt sich sowie meine Schwester herzlich und ich bitte mit ihnen vereint uns Ihren
Hrn. Bruder, sowie alle den Herren, so sich unser erinnern wollen recht herzlich zn
grüßen. Leben Sie wohl, guter Capitain, und sein Sic überzeugt, daß es mich recht
glücklich machen würde, wenn ich höre, daß es Ihnen wohl gehet. Behalten Sie
ferner in gütigem Andenken Ihren wahren Freund

Glogau, den 7, März 1318. v. Clausewitz,

Gustav's Gesuch wurde vom Könige genehmigt und die „Dimission mit dem

Charakter als Major für den Oagzitains vom 5. Infanterie-Regiment (4. Ost-
prcnsz.) Laron von ZZbsrsböirr" am 19. März 1818 ausgefertigt:

Nachdem Seine Königliche Majestät von Preußen zc,, Unser allergnädigster König
und Herr resolviret haben, dem Vapitains vom 5 ten Infanterie-Regiment (4. Ostprcuß,)
Gustav Adolph Laron von IZbsrstsin die Dimission aus Dero Kriegcs-Dicnsten,
und zwar mit dem Charakter als Nnjor, der Erlaubnis zum Tragen der Armoo-Unitormo
und Aussicht auf ein Postamt, auch einen: jährlichen Wartegelde in Gnaden zu er-
theilen: So thun Allerhöchst Dieselben solches auch hiermit in Kraft dieses, geben
auch dem nunmehrigen Najor von bibsrstein hierdurch das rühmliche Zeugnis, daß
derselbe während seiner Dienstzeit und bei den vorgefallenen Kricgcs-Bcgebcnheiten,
wobei sich derselbe befunden, sich jederzeit als ein tapferer und erfahrener Offizier ver¬
halten und überhaupt dergestalt betragen hat, daß Seine Königliche Majestät demselben
darüber Dero Allerhöchste Zufriedenheit bezeigen und mit Huld und Gnade zngcthan
verbleiben wollen. Urkundlich haben Allerhöchst Dieselben diese Dimission Eigenhändig
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unterschrieben und mit Dero Gnaden-Siegel bedrucken lassen. So geschehen und ge¬
geben: Berlin, den 19tcn März 1818.

Friedrich Wilhelm.

Nach erhaltenem Abschiede verließ Gustav am 15. April 1818 seine Garnison
Danzig und begab sich zunächst zur Begrüßung seiner Mutter und Schwestern
nach Dresden und nach einem vierwöchcntlichcmAufenthalteHierselbstzu seinem
ältesten Bruder Wilhelm nach Horla; Ende Juli aber nahm er seinen ständigen
Aufenthalt in Berlin.

Welches Andenken er sowohl bei seinen Kameraden, als auch bei seinen
früheren Vorgesetztenund deren Angehörigen hinterließ, beurkunden n. a. folgende
Privatschreiben:

Mein guter Eberstein! Ich versprach zu Dir zu kommen, um Abschied von Dir
zu nehmen — ich sage ungern jemand, der mir Werth ist, Lebewohl, vielleicht auf
immer, und so nimm denn diese Zeilen so ans, als wäre ich bei Dir gewesen. Meine
Wünsche für Dein Wohl begleiten Dich. Bewahre auch in der Entfernung das An¬

denken an einen aufrichtigen Freund Axel von Normann.

Euer Hoch- und Wohlgcboren werden mir verzeihen, wenn ich so frei bin, Ihnen
beikommcnde Börse zu übcrschicken, und Sie ergcbcnst bitte, selbe als ein ganz geringes
Andenken unserer Dankbarkeit Ihrer so oft an uns bewiesenen Güte anzunehmen: es
ist die Arbeit meiner Schwägerin und hat gar keinen Werth, als daß es das Zeichen
trägt, was Sie mit so vollem Recht verdienen (i. s. k. ff). Ich füge bloß die Bitte
hinzu, Ihre fernere Freundschaft zu schenken Euer Hoch- und Wohlgcboren ergebenen

Posen, 6. Juni. Fr. v Clan sc Witz.
Infolge einer von seinem früheren Regiments-Kameradenv. Raven er¬

haltenen Benachrichtigung ä. cl. Ncustädtel, 3. Januar 1819, daß durch den
Tod des PostmeistersCapitain v. DrigalSkydas Postamt in Grüneberg erledigt
sei, kam Gustav bei Sr. Mgjestät dem Könige um Verleihung dieses Postamts
an ihn ein, erhielt jedoch bereits unterm 14. Januar von dem Flügel-Adjutanten
(späteren Kriegsminister) v. Witzleben folgenden abschläglichen Bescheid:

Euer Hochwohlgeboren Schreiben vom 9. d. M. ist bei des Königs Majestät ein¬
gegangen Dem mir ertheilten Allerhöchsten Auftrage gemäß benachrichtige ich Sie
indeß, daß das Postamt Grüneberg Ihnen nicht ertheilt werden kann, da solches durch
Eabinets-Ordre vom 29. Dez. v. I. dem Hauptmann v. Toczilowski verliehen worden ist.

Berlin, den 14. Januar 1319 v. Witzleben.
Da hierauf Gustav auf seine Erkundigungendie Auskunft erhalten hatte,

daß, wenn es nach der Tour gehe, bei der großen Anzahl von Expektanten es
wohl an 25 bis 30 Jahre dauern könne, che er an die Reihe komme, ein
Postamt zu erhalten — wie dies sich auch in der Folge wirklich herausstellte —
verzichtete er auf solche zweifelhafte Hoffnung und begab sich am S.März 1819
wieder nach den mansfcldischen Familiengütern. Da sein ältester mit Friederike
v.Wolffersdorff verheiratheter Bruder Wilhelm, welcher seit 1817 sämtl. Familien¬
geschäfte führte und das Schloß in Groß-Leinungenund das Vorwerk Horla
in Pacht und eigene Bcwirthschaftung übernommen hatte, in Horla wohnte,
während derselbe in das Lcinnnger Schloß einen Administratorgesetzt hatte, zog
Gustav in das ehemalige Hüttenbeamtenhauszu Groß-Leinungen,welches sich
sein Vater bei der Auseinandersetzung mit seinem Bruder Karl vorbehalten und,
weil er während seiner öfteren geschäftlichen Anwesenheit auf den Familien-
giltern nicht in den: ihm zugefallenen,abgelegenen Horla wohnen mochte, zu
seinen Zwecken hatte wohnlich einrichten lassen.

Hier von Leinungcn aus unterhielt Gustav intimen Verkehr mit seinem
Pathcn, dem regierenden Grafen Wilhelm zu Stolbcrg-Roßla (früheren sächs.
Minister), der sich oft durch einen reitenden Boten wenige Stunden vor seinem
eigenen Eintreffenansagen ließ. Im Orte selbst verkehrte er mit seinem Vetter,
dem Hauptmann Ernst von der Mornnger Branche, und empfing außerdem
häufig den Besuch des gebildeten, umgänglichen und jovialen Ortsgeistlichen
Pastor Bindseil.



Im I- 1823 am 28. April starb Gustab's ältester Bruder Wilhelm, sodaß
hiermit auch eine Lücke in der Verwaltung aller gemeinsamen, die mansfeldifchen
und Gehofen'scheu Besitzungenbetreffenden Angelegenheiteneintrat. Obgleich
Gustav in Rücksicht auf eine sich schon damals anmeldende Nicrenkrankheit, zu
welcher der russische Feldzug und die mit Wasser bis oben hin ausgefüllten
Wallgräben vor Spandan bei Berennung dieser Festung den Grund gelegt
hatten, nur geneigt war, um überhaupt Beschäftigung zu haben, die Güter
Leinungen und Horla zur eigenen Bewirthschaftung zu übernehmen; so liest
er sich doch auf anhaltende Bitten und Vorstellungen seiner Brüder Karl
und Franz und seiner Schwester Emilie und Charlotte, sowie unter Zu¬
stimmung der Brüder Moritz und Georg dazu bewegen, auch als deren Ge¬
neral-Bevollmächtigter nicht nur der allgemeinen Leitung der Forst-Ver¬
waltung und der Pachtangelegeuheiten der drei Gehofener Rittergüter, der diese
betreffenden Lehns-, Patrimonialgerichts-und Polizeiangelegenheitcn, sowie der
Patronatgeschäftcbezüglich der geistlichen Institute sich zu unterziehen, sondern
auch die Führung der vielen schwebenden Prozesse zu übernehmen (vgl. Vollmacht
in m. Nachtr. v. 1883. S. 295 ff.). Allerdings hatte Gustav hierbei an dem als
Sekretär und Rentmcister angestelltenpraktischen Juristen Zimmermann eine
wirkliche Hülfe; doch aber gehörte bei der für einen Mann beinah zu großen,
mit vielen Sorgen und Ärger verbundenen Arbeitslast eine solche Arbeitslust,
eine solche Leichtigkeit, sich in bisher ihm fern liegende Verhältnisse und Ge¬
schäfte zu finden, und eine solche UnVerdrossenheit und aufopferndeUneigen-
uützigkeit und allseitige Gerechtigkeit dazu, wie alle diese Eigenschaften dem
Major Gustav in seltenem Grade eigen waren.

Da die Ämter Leinnngcnund Morungen durch Konvention vom 19. März
1308 zu dem ncuerrichteten Königreiche Westphalengeschlagen worden waren
und eine echte JeromischeKreatur die Präfektur verwaltete, gleichfalls der
„U-Urs" der Gutsherrschaftgegenüber sich fühlte, mit seinem Dreimasterund
großen Rohrstocke mit dickem, silbernen Knopfe, und zur Unterstützung jeder
Auflehnungder nun freien „Staatsbürger" gegen ihre ehemalige patriarchalische
Herrschast bereitwilligst die Hand bot: so hatten sich die ehemaligen Gutsunter-
thancn und Erbzinsleute nicht nur der gesetzlich aufgehobenen ungemessenen
Dienste, sondern überhaupt aller Dienste und aller Natural- und Geldabgaben
ledig und überhoben erklärt. Als dann im Jahre 1317 Wilhelm die Ver¬
waltung übernommen hatte, handelte er nicht nur seinem strengen, aber doch
immer gerecht und anständig gesinntem Naturell gemäß, sondern glaubte es auch
seinen Geschwistern und Vettern gegenüber schuldig zu sein, wenn er sofort auf
Erfüllung der unterlassenen Leistungen drang. Äber unendlich viele Prozesse
mußte er zu diesem BeHufe anstrengen. Gustav übernahmvon ihm 101 solcher
kleinen Prozesse, welche er indessen gemäß seiner Milde und Rücksichtnahme,
welche er den Verpflichtetengegenüber walten ließ, ohne seinen Geschwistern etwas
zu vergeben, sehr bald durch gütliches Abkommen erledigte.

Nun war aber auch der große, damals schon über 240 Jahre alte Riesen-
prozeß in dem gräfl. mansfeldischen Kreditwesen,seitdem Preußen auf Grund,
der infolge des zu Wien am 18. Mai 1815 geschlossenen Friedcnstraktatszu
stände gekommenen Hauptkonventionv. 20. Febr. 1316 auch die zweite Hälfte
der Grafschaft Mansfeld erhalten hatte, durch Dekret vom 17. Juni 1817 wieder
aufgenommen worden. Der bestellte Konkurskurator in Eisleben erhielt zunächst
die S.ufgabe, Masse zur Befriedigungder Gläubiger zu beschaffen.Damit nun
die uiter den Hauptgläubigernobenan stehende Familie Eberstein einstmals
mit ihren großen (vom Ober-Tribunal in dessen Sitzung am 25. Sept. 1855
als vollbegründet anerkannten) Forderungen einstmals befriedigt werden könnte,
— wurde zuerst sie in Anspruch genommen; fie selbst sollte mit ihren Be¬
sitzungen beitragen zur Beschaffung von Masse! Es waren nämlich die Ämter
Leinnngcn und Morungen als „wiederkäufliche" Besitzungen erworben
worden; sie sollten von 11 zu 11 Jahren wiedereingelöst werden können. Von
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diesem Wiederkaufsrecht wollte nunmehr der KonkurskuratorGebrauch machen,
und zwar beanspruchte er die einfache Herausgabeder Guter und Forsten gegen
den Kanfschilling von 1655 (vgl. Nachtr. v. 1880 S. 64 ff.). Der Prozeß ging
in allen drei Instanzen für die Familie verloren. Da erinnerte sich denn
Gustav an die Königliche Zusicherung: „Ich werde ferner für euch sorgen!"
Der durch seine Stiefmutter der Familie bekannte damalige Referendar (spätere
Ober-Präsident der Provinz Sachsen) Hartmann v. Witzlcbcn übernahm es
bereitwilligst, aus den schon durch den Geruch abschreckendenalten Akten sich
zu informirenund eine übersichtliche, kurze und prägnante Darstellung auszu¬
arbeiten. Dieselbe war so lichtvoll ausgefallen,daß, als Gustav durch Hrn. v.
Witzlcbcn'S Vetter, des Königs General-Adjutanten v. W., dem Könige diese
Darstellung hatte überreichen und den König um Gewährung einer Audienz
bitten lassen, der König Gustav und dessen Bruder Karl (vgl. Nachtr. v. 1883
S. 301) mit den Worten emgfängt: Nun, Ich habe eure Vorstellungbereits
gelesen und beschlossen: „Ihr sollt die Güter behalten! Es soll ein billiges
Abkommen getroffen werden. Ich habe den Justizminister v. Kirchcisscn und
Finanzministerv. Maaßen beauftragt, die Angelegenheit baldigst zu erledigen."
Von diesem Augenblickean besaß die Ebcrsteinische Familie die manSfeldischen
Güter nicht als ererbtes oder erkauftes Eigenthnm, sondern als Königliches
Geschenk!

Mit dem mansfcldischen Prozesse waren aber noch viele andere Angelegen¬
heiten komplicirt, Leinnngen haftete nicht nur für eine bedeutende Hypothek
der Grafen v. Hohenthal, ferner für eine Abfindungssummeder Witwe des
Kricgsraths Karl v Eberstcin und deren Nichte Emilie geb. v. Steindcl, Diese
Summen wurden gekündigt und Gustav bewirkte durch sparsame Wirthschaft
die Hcimzahlnng. Vor allem aber verursachte ein Prozeß mit den Mansfeld-
Eisleber kupferschieferbauenden Gewerkschaft enorm viel Last, Arbeit, Arger
und llngclcgenheiten. Trotzdem daß das von der Leinnnger Kupferhütte pro-
ducirte Rohkupfer sehr gern gekauft und solchem der Vorzug vor dem aus¬
ländischengegeben wurde, war jedoch nach dem Tode des Ober-Berghanptmanns
Anton Gottlob v. Eberstcin der Hüttenbetriebdurch falsche Maßnahmen und
schlechte Verwaltung unrentabel geworden, so war z. B. der Hochofen der
Kupferhütte unterhalb Leinnngenso umgebautworden, daß der an Quecksilber-
dämpfcn reiche Rauch nicht wie früher thalabwärts, sondern thalaufwärts in
den Ort schlug; nicht nur alle Fensterscheiben wurden gänzlich undurchsichtig,
sondern es verlor das Vieh dadurch auch die Zähne. Ferner waren die Erze
nicht rein ausgeschmolzen und ein kolossal hoher Schlackcnberg von unansgc-
schmolzcncnErzen aufgefahren. Als nun nach langer Zeit solcher Wirthschaft
ans diese Weise dem damaligen Familienbevollmächtigten,Gerichtsdirektor
Demelius, die llnrentabilität plausibel geworden war und auch gleichzeitig die
Gewcrkschafftals kauflustige Bewerberinauftrat, glaubte Demelius im Interesse
der Familie zu handeln, das Spottgebot der Gewerkschaft zu acceptiren und
den Verkauf abzuschließen.In mancher Weise könnte ja dies kurze Verfahren
(ohne vorherige Befragung der allerdings damals in Kriegsdienstenweit zer-
strcuetcn Mandanten) bei den alle wirtschaftlichen Verhältnisse und Wcrthe un¬
sicher machenden Kriegszeiten noch gerechtfertigterscheinen; aber größere Schädigung
und größeres Ungemach brachten die weiteren Folgen mit sich, welche sich an
jenen Verkauf knüpften. In die Verkaufsurkunde über das Bergwerk war auch
die Klausel mit eingefügt worden „nebst Holzgerechtigkeit". Diesem Aus¬
drucke Holzgerechtigkcitwurde nun eine ganz eigenthümliche, weitgrcifcnde Aus¬
legung gegeben. Da vom FeldmarschallErnst Albrecht v. Eberstein an die
Besitzer der Güter, der Forsten und der Kupferhütteim Allgemeinen dieselben
Personen waren (nur die Töchter waren von dem Mitbesitze an dem Bergwerke
ausgeschlossen),so siel es materiell nicht ins Gewicht, daß die Forstrechnnngen
in der alten Weise nach dem alten Schema fortgeführtwurden. Diesem Schema
zufolge waren die Preise — welche innerhalb der Familie nicht zur Ausgleichung
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kamen — nach der alten inansfeldischen Holzordnung v. 1.1587 ausgeworfen worden,
und zwar das Malter Buchenholz mit 18 guten Pfennigen, der Scheffel gemeilerte
Holzkohlen zu 2 guten Groschen. In den Holzrechnungcn stand nun nach Aufführung
der jährlichen Natural - Einnahme unter Natural - Ausgaben: an das Gut Gr.-

Leinungen so und so viel, desgl. an das Gut Morungen rc., zuletzt an die
Kupferhütte (im Durchschnitt) 2000 Malter Holz ä 18 Pf. und 2000 Scheffel

Kohlen ä 2 Ggr. Infolge Dammbruchs des in der Nähe Worringens hoch
gelegenen Kunsttciches war der ganze Ort mit einer gefährlichen Überschwemmung
heimgesucht worden, sogar bis in das Erdgeschoß des Schlosses war das Wasser
gestiegen und hatte hier die in Repositorien befindlichen alten Akten mit rothem
Schlamm durchdrängt, sogar eine große Partie hinwcggeschwemmt. Diese letztern,
welche besonders aus alten Forstrcchnnngen bestanden, waren von Ortseinwohnern
aufgefischt und auf Horden getrocknet worden. Eine große Partie wurde aber
nicht zurückgeliefert und kam später auch in die Hände der Gewerkschaft, welche
daraus ihren Anspruch ans jährliche Lieferung von 2000 Malter Holz und von
2000 Scheffel Holzkohlen zu jenen Spottpreisen dedncirte. Während des ange¬
strengten Prozesses nun mußten nicht allein in den Eberstein'schen Forsten für
die Gewerkschaft Kohlen gcmcilert werden, sondern es kamen auch zu dem jähr¬
lichen Anschlagen im Auftrage des Kurators der gräfl. mansfeld. Konkursmasse
ein königlicher und überdies im Auftrage der Gewerkschaft ein gewerkschaftlicher
Oberförster. Beide ließen sich von der Hoffnung bestimmen, daß über kurz oder
lang der Eberstein'schen Familie die Forsten entzogen werden würden, und voll¬
führten das Anschlagen daher nicht wie es die bisherige und rationelle Forst-
wirthschaft gebot, sondern sie ließen viele alte Bäume überständig, uralte starke
Eichen sogar anbrüchisch werden. Nachdem nun zwar durch Königliche Huld
die Güter im Besitze der Familie geblieben waren, hielt es doch Gustav bei dem
damaligen Gerichtsverfahren und bei dem Vorhandensein jener zweideutigen
Klausel für gerathen, auf einen ihm von der Gewerkschaft vorgeschlagenen Ver¬
gleich einzugehen: auf Abtretung von fast der Hälfte des bestbestandenen, pracht¬
vollen Buchen- und Eichen-Mittelwaldes. Zur Ausführung kam dieser Vergleich
aber erst 1838, nachdem Gustav schon 4 Jahre vorher sich von den Geschäften
zurückgezogen hatte.

Einige Zeit darauf, als dieser Prozeß seinen Anfang genommen hatte,
mischte sich auf Beschwerde Seitens der Familie der Fiskus (Königliche Regierung
zu Merseburg) ein, entschied, es sei, weil die Preise heutzutage ganz andere
geworden, unbillig, jene alten sätze als maßgebend zu Grunde zu legen, und
gab der Gewerkschaft auf, hinfort für das Malter Holz 16 gute Groschen und
für den Scheffel Holzkohlen 18 gute Groschen zu zahlen. Das hiernach von
der Gewerkschaft gezahlte Geld nahm aber der Fiskus in Asservation. Als nun
durch Königliche Gnade die frühere Aussicht der Forst- und Domainen-Abtheilung
der Merseburger Regierung die Ämter Lein- und Morungen nebst Forsten als
Domainen-Zubchör ihres Departements in Besitz zu bekommen, für immer ver¬
nichtet war, und der König schleunige Regelung der Angelegenheit anbefohlen
hatte, erhielt infolge davon Gustav von der Regierung zu Merseburg die Auf¬
forderung, auf der Regierungs-Hauptkasse die angesammelte Summe für Holz-
uud Kohlengelder im Betrage von ca. 20000 Thlr. in Empfang zu nehmen.

Gustav begab sich auch hierauf nach Merseburg und nahm auf dieser Reise
außer seinem Neffen Ernst auch den Sekretär Zimmermann mit. Nach dem

Schlosse hinauf war nun zur Erledigung der Vorbereitungen zunächst Gustav
allein gegangen. Als er von da in den Gasthof „Zur goldenen Sonne" zurück¬
kehrt, findet er bereits den FrühstückStisch gedeckt und die Plätze so vertheilt, daß
für ihn nur ein ganz bestimmter Sitz übrig bleibt; auch steht Wein nicht nur

in Flaschen auf dem Tische, der Wein ist auch bereits in die Gläser eingeschenkt,
was insofern der Sekretär sich unterstehen konnte, als sein Principal seit dem
Gebrauche von Stahlbädcrn auf ärztliche Anordnung nur Liebfrauenmilch-Stift
trinken durfte; für ihn hatte daher Zimmermann diesen Wein, für sich selbst und
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Gustav's Neffen aber andern Rheinwein bestellt. Der Sekretär bringt bei
Gustav's Rückkunft znr Rechtfertigung seiner Voreiligkeit vor, sie hätten nicht
geglaubt, daß die Erledigung der Geschäfte ans der Regierung so bald erfolgen
würde, und so hätten sie denn gewagt, ihren sich meldenden Appetit vorher zn
befriedigen, ohne die Rückkunft des Majors abzuwarten. Letzterer rümpft zwar
die Nase über diese Dreistigkeit, sagt aber weiter nichts und setzt sich zum Früh¬
stück nieder. Nach Ernstcns Mitthcilnng hat Zimmermann eine augenblickliche
Abwesenheit seiner benutzt, den Wein in die Gläser zu schenken, angeblich, um
zu sehen, ob der Wein auch nicht verdorbensei. Gar bald min darauf, als
Gustav den ersten Schluck ans dem für ihn hingesetzten Glase zu sich genommen
hat, wird er blitzblau im Gesicht und fängt an unwillkürlich mit den Armen zu
schlagen. Nachdem nun ferner ein Znstand eintritt, der nach einem Schlaganfalle
aussieht, wird Gustav auf ein Logirzimmer gebracht und sofort ein Arzt geholt.
Dieser erkennt aber, da sich eine große Übelkeit im Magen und dann starkes
Erbrechen einstellt, daß kein Schlaganfall vorliegt, sondern prognoscirt ans eine
Vergiftung, etwa durch Grünspan aus einem nachlässiggereinigten kupfernen
Kochgeschirre; er läßt daher zunächst lauwarme Milch und Eiweiß einnehmen
und in der Apotheke ein starkes Brechpulver bereiten, nach dessen Einnahme aller
Mageninhalt mit dem (allem Vermnthen nach ans einer allzugroßen
Arscnikgabe bestehenden) Gifte glücklich ausgebrochenwird. Hierauf geräth
Gustav in einen so kolossalen, wie Leinweberschlichte riechenden, schwächenden
Schweiß, daß ununterbrochen die Wäsche gewechseltund durch frische erwärmte
ersetzt werden muß. Der Arzt bleibt die ganze Nacht bei ihm und ordnet dann
nach einigen Tagen an, daß Gustav in einem verschlossenen,mit Betten ausge¬
füllten Wagen den über 7 Meilen weiten Weg nach Haus zurückgelegt; „denn",
sagt er zu ihm, „Sic werden sehr, und sehr lange krank bleiben!" Und dies
war in der That der Fall, bis gegen Ende des Jahres l830 lag Gustav an
erschrecklichen Magen- und Darmschmerzen darnieder, so daß oft sein Stöhnen
bis in weite Entfernung vom Krankenlager vernommen werden konnte. Während
dieser Zeit ließ sich der Sekretär Zimmermannnie bei seinem Principale sehen,
kam nur alle Morgen zn dem Bedienten desselben geschlichenund frng: „was
macht der Major?" Als auf diese übliche Frage einstmals der Bediente ant¬
wortet: „nun, diese Nacht ist es etwas besser gewesen", verräth er sich und er¬
widert darauf: „ah, der Major wird nicht wieder!" und ändert dann oft seine
morgendliche Frage in die: „nun, ist der Major noch nicht tot?"

Gustav's gute Natur überwand aber die schwere Vergiftung, und nachdem
er sich wieder etwas gekräftigt fühlte, ließ er sich öfters aus der Amtsstube
Akten holen. Schon gleich im Anfange stößt ihm manches ans, was ihm nicht
in Ordnung zu sein scheint, er läßt sich daher nach und nach immer mehr Akten
ans das Bett kommen und findet denn zu seinem Schrecken die erstaunlichsten Dinge.
Schließlich lassen ihm die schrecklichen Entdeckungen keine Ruhe, er läßt sich an¬
kleiden und hinauf auf das Amtszimmer führen. Schon bei Gustav's Er¬
scheinen merkt Zimmermann,was die Glocke geschlagen hat, fängt, als Gustav
sagt, er wünsche Auskunft über dies und das, an am ganzen Körper zn zittern,
spricht konfuses Zeug, und als dann Gustav zu ihm sagt: „nun, ich sehe, wie
die Sachen stehen, es bleibt mir nichts übrig, als Ihnen die Vollmacht gericht¬
lich abnehmen zu lassen, Gott sei Ihnen, Sünder, gnädig und barmherzig!"
faßt er mit der linken Hand Gustav an der Brust und will mit der rechten
Hand nach einem Gewehrschranke langen, in dem eine Anzahl stets geladener
Jagdgewehreund Pistolen hing. Da hat denn Gustav noch so viel Kraft, daß
er den Verbrecher von sich stößt, nach dem Fenster eilt und über den Schloßhof
hinüber den Dreschern zuruft. Glücklicherweiserührt sich auch im Nebenzimmer
des Sekretärs Bedienter. Gustav geht nun wieder in das Parterre des Schlosses
hinunter und schickt sofort zu seinem Vetter, dem Hauptmann Ernst v. Eber¬
stein, und bestimmt diesen, daß er sich in den Wagen setzt, nach Sangerhausen
fährt und dem Jnguisitoriat persönlich Anzeige erstattet.



Der entlarvte Bösewicht schickt unter einem Vormunde seinen Bedienten
fort; dieser sieht aber noch im Weggehen, daß Zimmermann nach dem Gcwehr-
schranke greift, von da etwas herausnimmt und schnell in die Brusttaschc steckt.
Abends Uhr geht Gustav's Kutscher hinauf zu Zimmermanns Wohn¬
räumen, findet aber alle Thiiren verschlossen. In der Nacht gegen 2 Uhr hört
man an der Thüre (welche von dem höher gelegenen Garten aus, und zwar
von der über einen gemauerten Wallgraben nach der breiten inneren Steintreppc
führenden Brücke den Hinteren Zugang zu dem Hauptflügel des Schlosses bildete)
ein starkes Klopfen. Selbstverständlich wird nicht geöffnet; denn wäre dies ge¬
schehen, so würde Zimmermann erst den ihm Öffnenden niedergeschossenhaben,
darauf zu seines Herren Bette gedrungen sein und auch diesen getötet haben.
Den anderen Morgen nun gegen Uhr hören Horla'sche Schulkinder (welche
während der damals gerade in Rötha eingetretenen Pfarrvakanz nach Leinnngcn
in den Konfirmandenuntcrrichtgehen) oben im Holze über dem sogenannten
Gemcindekopfe nicht weit abseits vom Wege einen Schuß fallen, sie gehen nach
der Richtunghin — und finden da den Selbstmörderentseelt liegen!

Nach dem so jäh erfolgten Tode dieses durch seine Verirrungen in Ver¬
zweiflunggetriebenen, ursprünglich wohl nicht eigentlich verworfenenund mit
vorzüglichen geistigen Fähigkeiten begabten Mannes, welcher verheirathet war
und mehrere erwachsene Kinder hatte, deren Mutter aber in der Gegend von
Halle wohnhaft war, stellte sich's nun heraus, daß die von ihm bei seiner
Meldung zur Stelle prodncirtenglänzenden gerichtlichen Zeugnisse sämtlich ge¬
fälscht waren. Nach solchen Enthüllungen konnte man sich nun auch nicht weiter
wundern, daß, wie sich gleich nach seinem Tode ergab, Zimmermann auch in
seiner Geschäftsführungwährend der Krankheit seines Principals sich arger
Fälschungen und Betrügereienschuldig gemacht hatte.

Während der Führung der General-Vollmachtseiner Geschwister durch
Gustav boten nicht nur die Mansfcld'schen Besitzungen, wie vorstehend an¬
gedeutet, der Verwaltung vielfache und nicht leicht zu behebende Schwierigkeiten;
es geschah solches fast in gleichem Maße von den Stammbesitzungen in Ge-
hofcn aus. Und es herrschte ein ewiges Gehen und Kommen im Leinunger
Schlosse; interessirte und uninteressirte Betheiligte, Behörden und Private ver¬
kehrten da in buntem Wechsel, und über ein Jahrzehend hatte Gustav sich den
daraus erwachsenden Mühsalen und Beschwerlichkeiten, die nicht nur die leib¬
liche Gesundheit, sondern auch den Kopf und das Gemüth in angreifender
Weise in Anspruch nahmen, zu unterziehen.

Schreiben de? Llljnhrigrn Seniors der Familie Ernst Freiherr» u. Edcrstri» »nf
Snhla an seine Üettcr» Ferdinand und Itloriz v. Edelstein <1. <1. üuhla,
I. Sept. 1884.

Mein lieber Ferdinand! Lieber Moriz! Von vergangenen Zeiten wollt Ihr
hören? nun ick) spreche gern davon. Es waren oft schöne Tage, auch schwere sorgen¬
volle; die jetzt Besitzenden können sich gar nicht in solche Lagen versetzen, die Dein
Vater und ich durchgemacht haben. Dein Vater war der Kommandeur, ich sein Adjutant.
Persönlich war er mir mehr als Vater. Uber die Jahre 19. 2V, 21 will ich weg¬
gehen; da lebten wir ruhig und friedlich.,, 1823 starb Onkel Wilhelm, und Dein
Vater übernahm die Geschäfte und ich die Ökonomie. „Die Geschäfte" sagt sich leicht
so hin, aber bedenke, daß eine große Anzahl Prozesse im Gange waren. Ein Advokat
in Hettstedt hatte allein genug mit der Sache Leinungen-Horla zu thun, In der
Ökonomie war es nicht besser, Pferde genug, aber kein Scheffel Hafer, kein Schrot
für's Vieh und kein Korn zu Brod. Die Prozesse wurden nach und nach durch Ver¬
gleich geschlichtet, aber mit Gcldopfern. Außerdem waren dicgroßen Prozesse, die in Naum¬
burg geführt wurden, mit der Mansfclder Gewerkschaft und dem Fiskus. Wenn im Holze
angeschlagen wurde, stellten sich zwei Königliche Beamte dazu ein, später kamen diese
Herren wieder, um nachzusehen, daß wir keine nichtangeschlagenen Bäume gehauen
hatten. Wenn nun das überstanden war, kam auf einmal ein Arrestbefehl über das
Holz, und es sollte nichts abgefahren werden. Nur unter der Hand konnten wir
verkaufen; kaum hatten wir freien Athcm, da legte wieder die Gewerkschaft Arrest an.
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Wer diese Zeit nicht mit durchgemacht hat, kann sich von den damaligen Verhältnissen
keinen Begriff machen. Deinem Bater mit seiner Ruhe und Überlegung ist es allein
zu danken, daß alles nach und nach beigelegt wurde. — Auch die Wirthschaft brachte
nichts ein, denn 1 Scheffel Roggen kostete 15 Groschen, 1 Schffl. Hafer 6 Gr., ein
Kalb 1 Thlr.; dies weisen meine alten Bücher ans. Diese Preise waren natürlich
auch in Geh ose», der alte Hammer crkärte sich bankerott, zahlte kein Pachtgeld,
er ließ die Wirthschaft stehen, wir sehten einen Wirthschaftcr dahin und schrieben
eine neue Verpachtung in den Blättern aus, der Termin war in Wallhansen und
siehe da, kein Mensch bot nur einen Pfennig. Es wurde ein neuer Termin angesetzt,
doch zuvor einigte sich Dein Vater mit Hammer. Die übrigen Herren Mitbesitzer
verlangten ihr Geld, aber keiner wußte, was es für Mühen und Sorgen herbei
führte, was für saure Wege gemacht und unangenehme Briefe gelesen werden mußten.
Hierzu kam noch, daß Deines Vaters Sekretär Zimmermann, der auch Rechnungs¬
führer von GeHofen war, sich erschoß, nachdem er die Kasse stark angegriffen hatte.

Den Domhof anlangend, so war derselbe in der Snbhastation erstanden worden;
da ans Halsstarrigkeit der Lchnskuric für die zur Behauptung des Gutes nöthigcn
Kapitale keine Sicherheit gegeben werden konnte, so benutzte der Amtsschösser Oster¬
loh in Sangerhauscn, da er selbst auf billigen Kauf des Gutes speknlirte, unsere
Verlegenheit und bewirkte durch Jntrignen, daß ein Kapital nach dein andern gekündigt
wurde, so auch das auf Leinnngen stehende Hohcnthal'sche. Nun verschaffte zwar der¬
selbe Herr wieder Geld, aber gegen so hohe Zinsen, daß es nicht mehr zu ertragen
war. Der Domhof wurde wieder verkauft, und es stellte sich hinterher heraus, daß
ein Posten zweimal berechnet war, was einen neuen Prozeß hervorrief.

Dies ist nur ein kleiner Abriß der damaligen schweren Verhältnisse, die Dein
guter Vater treulich, redlich und umsichtig durchgemacht hat. Es liest sich leicht, aber
man muß es mit erlebt haben; obcnhincin noch Undank und Mißtrauen von mancher Seite.

Wenn schon Gustav 's Bruder Wilhelm bald nach Übernahme der Fa¬
miliengeschäfte ersterem nntcrm 12. Febr. 1817 von Horla aus in einem ver¬
schiedene geschäftliche Angelegenheiten behandelnden Briefe schreibt:

„Es machen mir überhaupt die ganzen Familienangelegenheiten sa viel Sorge und
Verdruß, daß ich es manchmal recht dick habe. So hat auch die ganze Domhofs-
Angelegcnheit, die ich allein habe betreiben müssen, um unsere Rechte und Vortheil
wahrzunehmen, sehr viel Sorge gemacht; ich bin in diesen Terminen allein von der
Familie zugegen gewesen und habe auch für die anderen Vettern zanken müssen. —
War keiner von den Ebersteinen zugegen, so gingen vielleicht die vielfachen Appellationen
bei dem konfusen Obcrlandesgericht von Naumburg (denn die Hälfte besteht ans
Sächsischen Rüthen) durch, und wir wurden ganz ausgeschlossen von unseren Rechten.
Doch bin ich aber mit allem bis jetzo durchgekommen. So hauen die Holzhauer
wieder für den nämlichen Preis wie gewöhnlich. Ferner habe ich das Holz abermals
anktionswcise verkauft, und es ist weg bis auf 600 Malter und 500 Schock Wellen.
Ich habe viel zu kämpfen und habe alles zum Feinde; es wird sich aber
wohl mit der Zeit verlieren, wenn sie sehen, daß sie nicht durchkommen

Jetzo hat die Frau Jägermeisterin ein Theilungsprojekt (in Bezug auf den Forst)
vor und ist dieserhalb gerichtlich eingckommen, nach dem Gesetz kann sie es verlangen.
— Die Bedingungen habe ich noch nicht und habe sie von dem Gericht verlangt.
Da nun Nonsisur Witschet und (Hauptmann) Ernst sehen, es ist nicht mehr viel
zu machen, nun wollen sie theilen. — Ist die Theilung Vortheilhaft (denn ich glaube,
sie opferten gegenwärtig etwas) und ist es nicht gegen die Rezesse und unsere
Ansprüche an Rötha, mm so könnte man einwilligen. Ich glaube, um allein zn
schalten, opferte Witsche! jetzo etwas, denn die alten Weiber thnn, was er sagt;
verkaufen können sie doch nicht an andere nach den Recessen. Nächstens werdet Ihr
Nachricht darüber erhalten, sowie über meine Meinung. Wolf und der Hauptmann
Ernst Ebenstem haben die ganzen Bergleute wegen Forderungen in Allarm gesetzt*);
— ich werde ihnen aber auch dienen; Eisenstuck hat mir dazu Hoffnnug gemacht.
Sie halten ihre rückständigen (Lchnstamms-) Zinsen dieserhalb zurück. So geht es
mir mit allen, auch das Geringste muß ich erkämpfen."

sv hat man anch nach den vorausgegangenen Berichten und Erzählungen aus

der Zeit von Gustav's Geschäftsführung die Prämissen, mn Gustav's Entschluß

*) Diese Andeutungwird näher erläutert durch eine Stelle in einem Briese von Gustav's jüngstem Bruder
Georg ct. ci. Salzburg, 1. Dez. 1817: „Der Vetter Wolf und Hauptmann Ernst wollen einen Prozeß wegen
der versubhastirtenBergwerke, wo sie 70 000 Thlr. Entschädigungverlangen!"
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nur allzuwohl begründet zu finden, nach länger als einem arbeitsvollcn
Decennimn sich gänzlich von den Geschäften zurückzuziehen, nachdem er solche
nunmehr in ein ruhigeres Gleis geleitet hatte. Er beharrte auf diesem Ent¬
schlüsse, trotzdem ihn seine Geschwister durch dringende Bitten davon wieder
abzubringen suchten.

Cirrnlar n» nirinr untrn genannte» Geschwister.

Lange genug habe ich den sich in wirrem Drange sich immer widriger gestaltenden
Verhältnissen mich unterzogen gehabt und ihrer Regelung mich hingegeben. Jetzt aber
bin ich nicht mehr im stände, die Vollmachten länger zu behalten, indem mich triftige
Gründe dazu bewegen, es Euch aufzusagen. Klagen ist nie meine Sache gewesen.

Die Pacht von Leiuungen gebe ich auf, und zwar zu Johann! 1834. Ihr habt
daher es anderweit zu verpachten oder administrircn zu lassen. Da unser Neffe
Ernst in Horla in meine Pacht zu der Zeit eintreten will, so rathc ich, es ihm zu
überlassen, indem es doch besser und vorthcilhaftcr ist, es ihm in Pacht zu geben, als
einem Fremden. Ein Fremder würde sich auch schwerlich finden, da wir bei unseren
jetzigen Verhältnissen auf eine bestimmte Anzahl Jahre gar nicht verpachten können,
ohne Gefahr zu laufen, den Pächter enorm entschädigen zu müssen.

Die Rechnungen werde Ende d. I. legen. Ihr habt daher Zeit genug, bis dahin
einen Generalbevollmächtigten zu wählen, dem ich dann alles übergeben kann; auch
werde ich es zu der Zeit in öffentlichen Blättern bekannt macheu, daß ich die General¬
vollmachten von meinen Geschwistern abgegeben habe.

Grosz-Leinungen, den 16. Juni 1833/ Gustav von Ebcrsteiu.

Hierunter spricht sich der älteste Bruder Oberst Karl folgendermaßen aus:

„An den Bruder Gustav. Ich halte mich überzeugt, daß sowie ich auch alle
übrigen Geschwister ihren brüderlichen und schwesterlichen Dank für Deine Geschäfts¬
führung aus das herzlichste gegen Dich aussprechen werden; daher kann ich auch den
Wunsch nicht unterdrücken, Dich, lieber Gustav, auf das inständigste zu bitten, diese
Geschäfte ferner zu leiten, damit sie nicht in fremde Hände gerathcu."

In gleichem Sinne äußert sich Franz:

„Auch ich, mein lieber Bruder Gustav, kann nicht unterlassen, Deines sowohl als
unser aller Besten halber Dich um Beibehaltung der Gcschäftsleitnng zu bitten. Jeder
fremdartige Einfluß in Familienangelegenheiten führt zum Ruin einer Familie, um
wie viel mehr in unseren kritischen Angelegenheiten! — Diesem Schicksale haben wir
standhaft entgegengearbeitet durch Deine bewährte Leitung der Geschäfte. Ohne Dir
zu schmeicheln, schreibe ich dieic Zeilen, denn Schmeicheln ist ganz und gar wider meine
Natur, das weißt Du wohl zu gut. Dankbar statte ich Dir daher meinen wärmsten
Dank, aber auch für die Zukunft ab. Schönefcld, den 9. Juli 1833. Dein Dich
liebender Bruder Franz v. Eberstein."

Ebenso die Schwestern:

„So ist auch meine Gesinnung und Bitte an Dich, lieber Bruder. Wenn Du
Dich nur noch diesmal erhören ließest von unserer Aller Dank und Bitten! Vielleicht
giebt Gott Änderung und wird Dir es gewiß verlohnen. Du hast ja schon so viel
Schlimmes überstanden. Bedenke, Lottchen und ich sind geschlagen, wenn die Ge¬
schäfte ans Deinen Händen kommen. Darum bittet Dich schwesterlich und dringend
Deine Dich liebende Schwester Emilie von Eberstein."

„Auch ich bin derselben Meinung, wie alle meine übrigen Geschwister, so kann
auch ich nicht unterlassen, Dich innigst und herzlich zu bitten, die zwar sehr mühe¬
vollen Geschäfte nicht abzugeben, wofür wir alle Dir zeitlebens dankbar sein werden.
Ich schließe in der Hoffnung, daß Du, lieber Bruder, unsere dringenden Bitten er¬
hörest. Dresden, den 13. Juli 1833. Deine Dich herzlich liebende Schwester

Charlotte v. Ehreuthal geb. v. Ebcrsteiu."

Mit vollendetem elften Jahre der Geschäftsleitung, zu Johanni 1834, legte
Gustav dieselbe nieder und übertrug sie auf seinen Neffen Wilhelm Alexander
Ernst v. Ebcrstcin, dem er auch die Pachtung der zum Schlosse gehörigen
Ökonomie abtrat. Er selbst zog zunächst in das von dem Hauptmann Alb recht
von der Wolf-Dietrich'schen Branche erbaut gewesene, vor dem Marktplätze, dem
Rathskeller gegenüber angenehm liegende Haus, welches sich damals nebst dem

zugehörigen Gehöfte und Gute in Erstens Besitze befand, und bewirthschaftete

^ ^
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nicht nur diese Ländcrei, sondern auch die ehemalige ErbpachtS-Mühlc,welche
der letzte Erbpächter zur Subhastation hatte kommen lassen und die darauf aus
Versehen des Grnndbuchrichtersstatt für das Schloß, für welches Gustav sie
erstanden hatte, auf Gustav's Namen als dessen persönliches Eigenthum ein¬
getragen worden war, Gustav hatte zwei Obstberge und einen kleinen Weinberg
am südlichen Abhänge der MuSkammergekauft, legte dahin vom Orte aus an
dem westlichen AbHange hinauf einen fahrbaren, mit Obstbäumen^pflanzten
Weg an und erbaute ein Haus in der Mitte des ObstbergcS. Außerdem hatte
Gustav auch die von der EiSlcbcr-Mansfclder-Gcwerkschaft zum Verkauf ge¬
stellten Gebäude der ehemaligen Kupferhütte erstanden, um so die ganze Wasser¬
kraft des Lcinebaches ausnutzen zu können. Die Gewerkschaft hegte aber Miß¬
tranen, als ob Gustav den Kauf für das Schloß bewirkt habe und möglicher¬
weise ihr schaden könne, und versagte ihm daher den Zuschlag.

Da Gustav seine drei Kinder seit 1837 nach Nordhanscn in Erziehungs-
Jnstitute gegeben hatte, von wo aus sie die höheren Schulen der Stadt be¬
suchten, so bestimmte ihn die Rücksicht ans seine Kinder, zu Johanni 1333 seinen
Wohnsitz auf das schön gelegene und eingerichtete Götting'schc Gut in dem
'/s Stunde von Nordhanscn entfernten Salza zu verlegen. Hiersclbst erhielt er zu
zweien Malen der Besuch seiner in Dresden wohnhaften Schwestern, im Sept.
1338 und dann im Sommer 1839 auf mehrere Monate. Ans vieles Bitten
ließ er sich bewegen, seine damals noch nicht ganz 16jährige Tochter Charlotte,
welche bis dahin in dem großen Münzel'schen Damen-Institute in der Stadt
gewesen war, mit nach Dresden gehen zu lassen, woselbst sie bis Ostern 1341
verweilte, um dann in das elterliche Haus zurückzukehren. Hier befandensich
schon seit einem Jahre ihre Brüder Ferdinand und Moriz; nachdem dieselben
während des Zeitraumes von 4'/, Jahr einer strengen fremden Leitung an¬
vertraut gewesen waren, hatte es ihr Vater nunmehr in pädagogischer Beziehung
für angemessen gehalten, daß sie dem Familienlebennicht entfremdet würden.

Gleich nach Gustav's Übersiedelung nach Nordhanscn erhielt er von dem
Gencralpostmeistcr v, Nagler die Anfrage: ob, da jetzt — (also nach 23! Jahren
nach der erhaltenen Aussicht auf Civilanstellung im Postsache) — die Reihe an ihm
sei, er ein Postamt annehmen wolle? zunächst sei von den Militairpostämtern
das von Marienburg vakant; er könne nun dasselbe entweder selbst annehmen,
oder auch durch einen vom Gencralpostamte zu bestimmenden Administratorver¬
walten lassen. Da Gustav damals gerade, und zwar mehrere Monate krank
an seinem alten, aber noch nicht richtig diagnosticirten Übel darniedcrlag, so
wählte er die Administration. Im I. 1350 machte der neue Handelsministcr
v. der Hepdt den Versuch, die Militär-Postämterüberhaupt zu beseitigen, pensionirtc
Gustav und zwar mit der bedeutend geringeren Summe seines ehemaligen Wartc-
geldes; allein das Kriegsministerium, welches hiervon in Kenntnis gesetzt
werden mußte, übernahm sofort aus eigener Initiative den Major Gustav
wieder in das Invaliden-Departementund gewährte ihm eine höhere Pension,
als seine Kompetenz im Postsache betragen hatte.

Als Gustav einst in Geschäften im Sommer 1340 von Salza aus in Kelbra
unter der Rothenburggewesen und dort durch Zufall mit dem seit 17 Jahren
ihm bekannten bisherigen Justiz-Kommissarin Eisleben Friedr. August Karl
Stock mann zusammengetroffen war, erlnelt er sehr bald darauf dessen Besuch
in Salza. Stockmann, der zugleich Bevollmächtigter des Prinzen August
von Preußen für dessen mnnSfeldischeGüter gewesen und in seiner Stellung
wegen seiner juristischen Tüchtigkeit, großen Gewissenhaftigkeit und penibelcn
Rechtschaffcnheitsich allgemeine Achtung,,erworben hatte, wollte nach Niederlcgung
seiner Ämter nur noch seiner durch Überabeiten sehr geschwächten Gesundheit
und der Erziehung seiner einzigen Tochter leben. In letzterer Beziehunggab
er Nord Hausen vor Kelbra den Vorzug, und so hatte denn sein Besuch für
ihn zunächst die Folge, daß er sich entschloß, schon mit Beginn des Winterhalbjahres
seinen Wohnsitz nach Nordhausen zu verlegen. Von hier aus nun kam er
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wöchentlich mehrere Male zu Besuch nach Salza und überredete schließlich auch
Gustav, daß dieser ebenfalls nach der Stadt, und zwar in ein Haus ihm gerade
gegenüber zog. Von da an war der Verkehr zwischen beiden alten Bekannten
ein täglicher, Stockinann kam vormittags und nachmittagszu Gustav herüber,
wo derselbe überdies mit dem ebenso oft hier einsprechenden Hausfreunde,dem
von seinem Erfurter Regimente nach Nordhanscn abkommandirten, kenntnisreichen,
charaktervollen und unterhaltendenHerrn v. Below zusammentraf. Da nun
auch Gnstav's Frau und Tochter mit des mittlerweile zum Stadtrathe gewählten
StockmannGattin und Tochter Verkehr unterhielten und den freundschaftlichen
Zusammenkünften natürlich auch die Söhne beiwohnten, so keimte und erwuchs
daraus im Verlause der Jahre eine noch engere Familienverbindung: Gnstav's
ältester Sohn Ferdinand, damals Ingenieur-Offiziergeworden, und Amalie
Stockmannhatten sich verlobt. Vier Jahre vorher heirathcte Gnstav's Tochter
Charlotte den Pfarrer der Frauenberger Kirche zu Nordhausen, vormaligen
Gymnasial-ObcrlehrerHeinrich Niemeher, Sohn des bekannten Patrioten
in der die Freiheitskriege vorbereitenden Zeit und Verfassers des „Heldcnbnchs"
und des „Deutschen Plntarchs" Christian Niemeher, Pfarrers zu Dedeleben.

So waren denn diese ersten Jahre nach Gnstav's Übersiedelungvon Leinnngen
nach Salza und Nordhanscn für ihn und seine Familie recht angenehme, zumal
in der Nähe ein alter Regimentskamerad Herr v. Bila auf Wernrode und
in Nordhausenselbst ein Verwandtervon letzterem, ein Gustav vom Jahre 1805
her bekannter Offizier eines anderen preußischenRegiments, Hauptmann v.
Tettenborn, wohnte. — Leider aber war es ihm beschieden, seine letzten
Lebensjahrein anhaltenderKrankheit und unter entsetzlichen, von ihm mit wahr¬
haft großartiger Geduld ertragenen Schmerzen hinzubringen.

Am 18. Febr. 1846 bei äußerst strenger Kälte mußte Gustav, von seinem
Sohne Moriz begleitet eine — damals nur durch Fuhrwerkzu bewirkende und
daher zwei Nächte und einen ganzen Tag in Anspruch nehmende — Reise über
Halle zunächst nach Naumburg unternehmen, von wo er nach Dresden weiter
zu reisen gedachte. Die ungünstige Witterung, welche am zweiten Tage plötzlich
in Thauwettcr und Regen umschlug, sowohl wie'die so anhaltendeErschütterung
durch das Fahren riefen einen höchst gefährlichen Blasenkatarrh, Steinlciden
und eine Hämorrhoidalentzündung hervor, wodurch das untere Ende des Rücken¬
marks dermaßenafficirt wurde, daß Gustav bei der Ankunft in Naumburg kaum
aus dem Wagen auf das Zimmer gebracht werden und sich dann auf seinem
Lager keinen Zoll weit seitwärts bewegen konnte. Unter entsetzlichen Schmerzen
war er daher gezwungen, in Naumburg 11 Wochen liegen zu bleiben, bis dann
einige Tage vor Pfingsten die langsame Rückreise in einem mit Betten ausge¬
füllten Wagen nach Nordhausen gewagt werden konnte. Zwar erholte sich
Gustav kraft seiner gesunden Natur im Sommer daraus wieder, und zwar derart,
daß er sogar in den Jahren 1847, 1850 und 1851 einen längeren Landauf¬
enthalt in Leinnngen nehmen konnte. Aber ein erschütternderArger, der ihm
dort, wo er so viel gewirkt, so viel gelitten hatte, am 23. August 1851 bereitet
wurde, riefen das nur schlummernde und nur durch seine rationelle Lebensweise
niedergehaltene Leiden wieder wach und steigertenes zn einem solchen Grade,
daß er, nach Nordhausen zurückgekehrt und daselbst Jahr auf das
Schmerzenlager gebannt, noch am Tage vor seinem am 7. Januar 1854 Vor¬
mittags 11'/st Uhr erfolgtem Tode selbst ausrufen konnte: wie ich das aushaltc,
ist mir selbst unbegreiflich!Mit so übergroßer, den Arzt zum Staunen bringender
Geduld der Patient seine unsäglichen Schmerzen auch ertrug und bis zum letzten
Augenblicke seine Gcmüthsheitcrkcit und seinen offenen Sinn für alle edleren
Interessen bewahrte, so waren es doch über zwei lange schwere Jahre, welche
denn endlich doch die sonst zähe innere Gesundheit des noch mit dunkelblondem,
vollem Haupthaare geschmückten Achtnndscchzigjührigenaufreiben mußten.

Über die schmerzvolle letzte Lebenszeit sprach sich noch 14 Jahre später der
Gymnasial-Direktor Ä. Dihle in einem Briefe an Gnstav 's Sohn Ferdinandaus:
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„Wenn Sie weiterhin so freundlich gewesen sind meiner alten Beziehungenzu
Ihrer Familie zu gedenken, so darf ich Ihnen wohl bekennen, daß mir das Andenken
an Ihren verstorbenen Vater immer frisch und immer lieb und Werth ist. Bin ich
doch oft genug Zeuge gewesen, um von anderen Dingen zu schweigen,wie er seine
unsäglichen Leiden mit bewnndcrnswerthcr Geduld und Scclcnstärke und stiller Er¬
gebenheitgetragen hat und dabei die wärmste Thcilnahmc für Dinge und Personen
um ilm her bewahrte. Sein Bild steht mir darum lebendig vor der Seele und seine
Züge sind so wenig verblaßt, als lägen zwischen damals und jetzt so viel Wochen als
Jahre, lind zu den schmerzlichenTagen seines zuletzt fast erbetenenSterbens bin ich
oft in der Erinnerung wieder zurückgekehrt; ich fühlte damals lebhaft mit, was ich vor
wenigen Jahren selbst habe erleben müssen, was des Vaters Tod der lieben Familie
bedeutet."

Gustav hinterließ die Witwe: Julianne Bernhardine Henriette geb.

Sticf (geb. 1. Januar 1804 zu Groß-Lcinnngcn, 's 23. Sept. !875 zu Hasserade
bei Wernigerode am Harz), eine Tochter und zwei Söhne.

Chronologische Übersicht über die hnnptsächlichfte» Vrtsucrändcrnngr» Gustav'?
chrhrn. u. Ebcrstcin mährend seiner Militair-Nirnstzcit seit dem Anpinnrschc
au? Liegnitz (lSstl) bis z» seinem Abgänge vom Urgimrnte,

1801 aus Liegnitz
10. April nach Groß-Kotzcn
17- „
18. „20. „
21. „
22. .,
24. .,
2ö. „
20. „
28 „
29 „
30. „
13, Mai
25, .,
20. Sept.

13, Mai
28, .,
IL. Juni
8, Aug,

21, .,

1, Juni
15. Ott,
10, Dez,
11, ..
12, .,
14. .,
1o. „
10, ..

9,
10,11,
12,
22,
23,
24,
13,
19.
26.

Febr,

Aug,

Sept,

Kosest
„ Zolling . .
„ Amt Schweinitz
„ Bothendorf .
„ Tammendorf.
„ Wildcnhagen .
„ Voosen. . .
„ Ncucntempel.
„ Parzin. . ,
„ Alt Landsberg
„ Berlin . .
„ Schömberg .
„ Berlin . . .
„ Potsdam , .

1802,
„ Schömberg ,
„ Berlin . . .
„ Nordhausen .
„ Mühlhansen ,
„ Erfurt .

1805,
„ Mühlhansen .
„ Erfurt . . ,
„ Weimar . ,
„ Jena . , ,
„ Dienstedt , ,
„ Pößneck , ,
„ Schleitz, . .
„ Triptis, , .
Winterquartier,

1806.
„ Hnmmclshahn
„ Groß-Schwabha
„ Ober-Weimar
„ Erfurt . , ,
„ Teutleben . .
„ Nicder-Wünsch
„ Halle . . ,
„ Steuden , .
„ Barnstedt .
„ Klein-Eichstedt

M,
1, Okt, Teutleben , , ,

M,
3'/z

3'/- 2. Klein Nndestcdt, 3
3V- 4 Ballstedt . . . 4
3 5. Friedrichswerd , . 1
3 6, Ebenheim , , , , V«
3 7. „ Oster-Beringcn . , '/«
3 9, Alt-Tictendorf , 4-/2
2 lv. Elchslcbcn . . , 6

Die Nacht unter dem Gewehr gestanden.
11.
13,
14.
15
10.17.
18.

Okt.

Isen

V-
V-

37
9
7

7
7
3
2
3
3
2'/-2

2
IV-
2
3
4'/-S
2'/-
2
IV-
1

ins Lager bei Weimar
bei Auerstedt im Bivouac
Bataille
nach Erfurt
gefangen.
nach Arnstadt

„ Dresden
1807.

6. Juli nach Leipzig
7. „ „ Naumburg.

10, „ „ Halle , .
20. „ „ Lauchstedt ,
20. „ „ Halle, . .
3, Sept. „ Leipzig zurück nach

Halle. , , ,
30. „ „ Dresden , .

1803.
30. Mai nach Königsberg i. Pr.
24, Juni am Strand-German
13. Nov, nach Königsberg
11,
28.

28,

Dez,

4
19

13
7
5
2
2

10
18

1085
5
9

20-/i
Brannsbcrg

„ „ Graudenz . ,
1809.

April nach Königsberg ans Kom¬
mando 322/4

29, Mai „ Graudenz . , . , 29' 4
1811 zum Depot.

31, Juli nach Elbing 14
28 Okt. „ Mühlhansen , , . 3
20, Nov, „ Franenbnrg . . . 2'/z

1312,
25, März „ Graudenz , . . . 132/4
3, April „ Marienwerder. , , 42/4
8. „ „ Sanskan b. Graudenz 5'^
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M,

12, Mai nach Königsberg , . , 30
26, „ „ German n, Kratlau . 5'/^
27. „ „ Roihenen am Strand 1
16, Juni „ German . ... 1
19. „ „ Königsberg . , . . 5
20, „ „ Wehlau 7
24, „ „ Gumbinncn . , . 3'/,

3, Inli „ Schirwind . . . , 8
4, Aug. „ Schillupischken Kom¬

mando 9
24, Aug. „ Tilsit 3
23, „ „ Memel 14

1. Nov, „ Telsche russischer Ge¬
fangener , . . . ,12

6, „ „ Memel 12
21, Dez, „ Poln. Grottingen. , 3
22. „ „ Gefangen.

1813,

4, Jan. „ Atitan 41
29J,9,Fcb, Memel 36
16. 25, „ Königsberg, ... 28
17. März nach Graudcnz , ... 30

7, April „ Berlin 64
11, „ „ Charlottenburg . , 2

Spandau
29. Mai . . . 14

4. Juni . . ...... 33
IS „ 15
14, Aug, nach Treppin 4'/z
22. „ „ Teltow .... 3
23. „ Schlacht bei Großbeere»

6. Sept. nach DenncwitZ Schlacht . 12
9. „ „ Potsdam ... 9

16. Dez. „ Dresden. . , . . 24
1814.

12. Jan, nach Töplitz 7

15.
6.
1
3

II.
11,

3.
26.
30.

6.

2.
15.
24.
18.
23.
27.

1.
2.
3.

)S.

15,
14.
23.

1.
13.
24,
12.

2.

M,

Febr. nach Dresden .... 7
,, , ..... 24

März „ Ostende zum Rgt. 140
Juli „ Neuß am Rhein . . 30
Okt. „ Magdeburg.... 30
Not>. „ Dresden 30
Dez. „ Grüueberg . , . . 21

1815

Aug, nach Posen 3V
„ „ Berlin , , . . . 36

Nob, „ Dresden. , , . . 24>816.
März nach Posen 42

1817.

Mai nach Horla 72
„ „ Roszla .... 3
„ „ Alexisbad .... 4

Juni „ Naumburg ... 10
„ „ Alexisbad . . , ,14

Inli „ Naumburg . , .14
Aug, „ Querfurt .... 5

„ „ Berlin 30
„ „ Danzig 63

Sept. „ Thorn ins Canton . 80
1318,

April nach Dresden 88
Mai „ Horla 30

„ „ Naumburg n, zurück. 16
Juni „ Heiligenstadt n. zurück 23

„ „ Sangerhansen ... 3
Juli „ Berlin 30
Aug. „ Köpnick u. Berlin zur. 4
Sept. „ Teltow über Charlot-

teuburg ..... 5
Sept. Tegel und Grunewald , 6

1319.

März von Berlin nach Horla . 32

Louis Ferdinand

Freiherr von Ebcrstein, königl. prcnß. Ingenieur-Hauptmann a. D.

Louis Ferdinand, das 2. Kind und der älteste Sohn des k. pr. Majors

a. D. Gustav Adolph Freiherr» v. Eberstein und der Juliane Äernhardine
Henriette geb. Stief, wurde am 16. Januar 1826 früh 3 llhr ans dem Schlosse
zu Groß-Leinungen geboren und in der evangelischen Kirche erzogen und kon-
firmirt.

Den ersten Unterricht erhielt er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Moriz
und zeitweise auch mit der Schwester Charlotte im elterlichen Hause von zwei
Kandidaten der Theologie Namens Riesche! und Zinke und durch den tüch¬
tigen Ortsschullehrer Namens Kindervater bis zum 7. bzw. 6. Jahre, von

welcher Zeit an sie volle Schule in der Pfarre bei dem OrtSgeistlichcn Magister
Förster, einem guten und auch unterrichteten Manne, hatten. Letzterer war
der Schwiegersohn des damals in Köthen wohnenden und auf der Höhe seines
Ruhmes stehenden Urhebers der Homöopathie Or. Hahncmann, der auch einmal
den einst am Keuchhusten erkrankten Kindern des Majors v. Ebcrstein seine
Mittel dagegen durch die Frau Magistern zukommen ließ.

Am 14. Sept. 1835 (9-/- bzw. 8 Jahr alt) kamen Ferdinand und
Moriz in die Pfarre zu Pansfcldc (von Bürger in seiner Ballade Tauben-
Heim genannt) unfern der Burg Falkcnstein auf dem Harze in Pension zu dem

25°"
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auf der Schnlpforta gebildeten Pastor Gräfenhain, dessen Frau eine Tochter
des Majors v. Stcindcl in Oldisleben nnd eine Nichte der Kriegsräthin v. Eber¬
stein war. Von diesem Pastor (zugleich Bnrgknplan vom Falkcnstcin), einem
aufgeweckten Geistlichen von männlicher Persönlichkeit nnd praktischer Rührigkeit,
erhielten beide Brüder und später auch ihre Schwester Charlotte 1'/, Jahr
lang ferneren Unterricht, und zwar mit so gutem Erfolge, daß crstere vom
2. April 1837 an die Realschule zu Nordhansen (jetziges Rcal-Gymnasium)
besuchen konnten. Sie kamen zn diesem Zwecke in das auf englischem Fuß
nach dem Muster von Laton eingerichtete Erziehungs-Jnstitut des Realschnl-
Oberlehrers Prof. vr, John, unter dessen Obhut sich bereits die Vettern
Moritz, Gustav Ferdinand nnd Rudolf, Söhne des seit 1832 auch in Lei-
nungcn wohnenden Onkels Major Moritz, schon ein Jahr lang befanden, jedoch
bereits nach einem halben Jahre ausschieden und zu dem Gymnasiallehrer
Or. Röder in Pension kamen. Von dieser Anstalt aus besuchten sie die Real¬
schule bis Ostern 1840 und von da an von dem elterlichen Hanse aus. Die
Eltern hatten nämlich ihren Wohnsitz von Groß-Leinungen bereits zu Johanni
1838 nach dem etwa Stunden von Nordhausen entfernt gelegenen Salza
(ans das mit grotzcm Blumen- und Nutzgarten, englischem Parke nnd einer un¬
mittelbar an dem Herrenhaus« gelegenen, von breitem Wassergraben in Qnadrat-
form umgebenen Insel versehene Götting'sche Gut) verlegt, zogen aber Ostern
1841 nach der Stadt Nordhansen selbst.In Salza bot die Nähe des eine große Ausbeute an den verschiedensten
Pflanzcnartcn gewährendenKonstcins (eines reich bewaldeten Gypszugs) an¬
regende Gelegenheit zu botanischen Exkursionenund zur Sammlung des Ge¬
fundenen in einem Herbarium, zu dessen systematischer Anordnung unter Be¬
stimmung der einzelnen Pflanzen der berühmte Mikroskopiker nnd Algolog Prof.
vr. Kützing bereitwilligst hülfreiche Hand bot. Andererseits forderte der schöne
Garten zn praktischer Gärtnerei ans, sodaß besonders die Kakteenzucht eifrig ge¬
pflegt wurde.

In dem genannten, auf der höchsten Höhe der alten KönigsstadtNord-
hausen gesund und schön gelegenen und von der uralten Bcfcstigungsmaucr
umgebenenInstitute des vr. John, der sogenanntenBellcvüe, hatten beide
Brüder Gelegenheit, täglich mit Engländern nnd später auch mit einem Fran¬
zosen umzugehen,und erhielten außer dem Schulunterrichteim Englischen mit
nur noch zwei anderen Zöglingen auch noch Unterricht in dieser Sprache von
Frau Doktor John, einer geborenen Engländerin von vorzüglichem Charakter
nnd einnehmendem Wesen, welche dies aus eigenem Antriebe nnd besonderer
Gefälligkeit unternahm.

In seinem Institute ließ der von soldatischem Wesen erfüllte vr. John an
jedem Mittwoch nnd Sonnabend Nachmittag von dem Feldwebel der damals in
Noithausen stehenden 4. Jäger-Ablhcilnng Namens Josioncck Excrzier-Unterricht
crtheilcn; er selbst gab Unterricht im Turnen. Im Winter erhielten die John-
schen Zöglinge in Gemeinschaft mit den jungen Mädchen des Münzel'schen
Instituts, in welchem sich auch eine Zeit lang die obenerwähnte Charlotte,
Schwester von Ferdinand und Moriz, befand, Tanzunterricht.

Die Mitglieder der Familie Eberstein haben sich von jeher dem Krieger¬
stande gewidmet, auch jetzt noch gehören dieselben fast ohne Ausnahme demselben
an. Es erwachte auch in Ferdinand schon früh die Lust, die militairischeLauf¬
bahn einzuschlagen, und da er sich mit besonderer Vorliebe der Mathemathik
nnd den Naturwissenschaften gewidmet hatte, so faßte er den Entschluß, in das
k. pr. Ingenieur-Corps einzutreten.Der jetzige kaiserl. türkische General-Lieutenant
B lnhm Pascha, damals Einjährig-Freiwilligerbei der dritten Pionier-Abtheilung
zn Magdeburg, der Ferdinand durch einen John'schenJnstitntsgenosscnbekannt
wurde (und den letzterer nach einer Zwischenzeit von 37 Jahren im Sept. 1883

lwtte, in Charlottcnburg als türkischenTodlcbcn swic er in einer
militärischen Schrift eines Schweizcroffiziers genannt wirdj wieder zu begrüßen),
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gab bereitwilligst Auskunft über die behufs Eintritts in das Corps zu thuenden
Schritte,

Diesem gemäß ging nun Ferdinand zu Michaeli 1842 aus der 1. Klasse
der Realschule zu Nordhausen ab, um in unmittelbarer Rücksichtnahmeans seinen
erwählten Berns seine Studien zunächst im elterlichen Hanse fortzusetzen.
Während dieser Zeit hatte der mit seinem Bater befreundete und täglich im
Hanse verkehrende, zur Führung der Landwchr-Comp. nach Nordhansen koin-
mandirte Premier-Lieutenant vom 31.Jnf.-Neg. v. Bclow die Güte, Ferdinanden
in der instruktionsmäßigcn Handhabung des Infanterie-Gewehres, Griffen w.
zu unterrichten; gleichzeitig erhielt er durch den damaligen Ghmnasial-Obcrlehrer
und früheren Senior einer studentischen Verbindung in Halle und Bonn
Heinrich Nicmeycr Fechtunterricht, welcher jedoch mit dem Tage abgebrochen
wurde, an welchem der zum Pastor der Fraucnberger Kirche zu Nordhanscn er¬
wählte H. Nicmeher sich mit Ferdinands Schwester Charlotte verlobte.

'Um noch einige Lücken auszufüllen ging Ferdinand am 1. Juni 1843 nach
Magdeburg, wo er durch Militair- und Civillehrer (durch Lieut. v. Plesscn
in der Geschichte,Geographie und in der französischen Sprache; durch Artillcrie-
Lieut. Roloff in der Mathematik und durch vr. Lüddc in der deutschen
Sprache) weiter geführt wurde. Nach Magdeburg reiste er zu gleicher Zeit mit
dem dorthin kommandirten .Hauptmann v. Zastrow vom 32. Jnf.-Rcg., dessen
Fürsorge er anvertraut worden war und mit dem er bis zur Ablcgnng der
Portepecfähnrichprüfung in einem Hause wohnte. Nachdem er nun diese vom
1. bis 7. Okt. 1843 zu Magdeburv abgehaltene Prüfung bestanden hatte, wurde
er auf Befehl des Obersten v. Hessenthal am 1. Nov. desselben Jahres bei der
3. Pionier-Abthcilung zu Magdeburg als Einjährig-Freiwilliger eingestellt und
der Mincnr-Sektion der 2. Compagnie (unter Hauptmann Fichm. v. Lyncker)
zngctheilt. Daselbst wurde er am 5. Juni 1844 Vice-llnteroffizicr und am
19. Aug. oft o. Unteroffizier.

Am 1. Okt. 1844 kam er auf die k. vereinigte Artillerie- und Ingenieur-
Schule zu Berlin, woselbst er noch ein Jahr mit dem obenerwähnten Blnhm
Pascha zusammen war. Am 19. März 1845 erlangte er die Charge eines
Portepecfähnrichs und, nachdem er Ende Juli 1845 das Armccoffizier-und in? Juli
1846 den ersten Theil des Bernfs-Examens absolvirt hatte, avancirte er an? 29. Aug.
I S46 zun? aggr. Seconde-Lientcnant 2r. Ingenieur-Inspektion (Patent v. 17. Aug.
1845 ^.). Von? 3. bis 8. Juli 1847 legte er den letzten Theil der 3. Berufs¬
prüfung ab und wurde darauf zur 3. Pionier-Abtheilnng in Magdeburg zur
Dienstleistung kommandirt, woselbst er an? 20. Juli desselben Jahres eintraf.

Im Februar 1848 hatte er die Genngthunng, das auf S. 1199 der Eber-
stein'schcn Familiengeschichte abgedruckte, in? Auftrage des Kuratoriums Seitens
der Direktion der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule an ihn erlassene
anerkennende Schreiben zu erhalten. — An? 15. März 1848, also 3 Tage vor
Ausbruch der Berliner Revolution, wurde eine solche von den? Magdeburger
Pöbel ins Werk gesetzt. Nachdem aus diesem Grunde Generalmarsch geschlagen
worden war, mußte Ferdinand, welcher nicht in der Kaserne wohnte, sich seinen
Weg, mn zu seiner Truppe zu gclaugen, mitte?? durch dc??^ revoltircudcn, eben
erst durch die scharfeinhauendc Artillerie zurückgetriebenenHaufen bahnen; hier¬
bei wurde er, weil er einen Waffenrock ohne Ingenieur-Lützen anhatte, für einen
Artillerie-Offizier gehalten und unter dem Rufe: „Nieder mit den? Hund'" von
der wüthenden Menge gesteinigt, nur der Blcchbeschlagam Helmschirmc schützte
ihn vor den sollst unvermeidlichen Folgen eines wuchtigen Stcinwurfs gegen
das rechte Auge und die Stirn. Niedergeworfen und sich wieder empor richtend
wurde er nunmehr an der Helm-Spitze (in? Gegensatz zu der Kugel bei der
Artillerie) als Ingenieur-Offizier erkannt und, weil die Pioniere in Magdeburg
eine beliebte Truppe war, unter den? Rufe: „Vivat Pionier!" bis zu seiner
ans den? Alten Markte stehenden Abtheilung geleitet.

Am 8. Aug. 1848 verheirathete sich Ferdinand zu Nordhausen m?t Doro-
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thca Charlotte Amalie, des Friedr. August Karl Stockmnnn, Ritterguts¬
besitzers uud vormaligen Justizkommissars und Stadtraths (Neffen des Leipziger

Professors der Jurisprudenz, domlkis 4Äg,kirU, kaiserl. gekrönten Dichters, der
latcin. Gesellschaft zu Jena Mitglieds und Domherrn zu Naumburg vr. Aug.
Cornelius Stockmanu) — einzigem Kinde.

Nachdem Ferdinand 2st^ Jahr bei den Pionieren gestanden, wurde er zum

FortifikationSdicnste nach Wittenberg versetzt; einige Tage nach seinem am
16. Okt. 1849 erfolgten Eintreffen daselbst wurde er von dem gerade anwesen¬

den Festungs-Jnspekteur mit der Aufnahme der ganzen Landfront vom Schloß-
bis zum Elsterthore beauftragt. Bei dieser Verrichtung mußte oft der Meß¬
tisch und das Nivellir-Jnstrument in die mit Wasser gefüllten Festnngsgräben
gestellt werden, während er selbst, zwar mit Wasserstiefeln versehen, bis über
die Knie im Wasser stehend seine Arbeit vollführen mußte, und bei der Kürze
der November- und Dezembertage konnte er nur bei Licht das Auszeichnen der
Aufnahme bewirken. Im Frühjahre 1850 wurden ganz unerwartet (infolge
politischer Konstellationen) nicht nur die Armirung der Festung, sondern zugleich
auch die Ausführung mit umfangreichen Erd- und Mauer-Arbeiten verbundene
größerer Neubauten angeordnet. Da seit undenklicher Zeit an der Festung keine
Bauten von Bedeutung (den Brückenkopf ausgenommen) vorgenommen worden

waren, so ist es leicht erklärlich, daß nur ein Posten-Offizier über menschliche
Kräfte sich anzustrengen hatte. Im folgenden 1851. Jahre sollte es Ferdinanden
bei dem Poternenbau nach Ravelin 2 so ergchen, wie die Mönche im Kloster
Walkenried mit Luther vorgehabt. Noch früh morgens 5'/, Uhr war derselbe,
nachdem er bei der Schließung eines halben Kreuzgewölbes zugegen gewesen,
ans die in der Kämpferhöhe der Wölbung angebrachte Rüstung gesprungen und
von da die Leiter hinunter gestiegen; als er dann aber einige Stunden später,
ans demselben Wege herabkommend, den Nüstungsbelag wieder betritt, gibt das
von ihm betretene, ununterstützte Brettende, weil man kurz zuvor einen Nctz-
riegel hinweggezogen (zu welchem Zwecke?), nach und Ferdinand fällt eine
Stockwcrkstiefe hinunter zwischen Schutt und Karren und kommt infolge der
erhaltenen Rückenmark-Erschütterung etwa 30 Stunden lang nicht aus dem
Schlafe. Dieser Sturz fügte ihm fast mehr Schaden zu, als die Überanstren¬
gung bei den Armirungsarbeiten. Am 31. Dez. 1853 wurde Ferdinand zum
Premier-Lieutenant ernannt (wovon ihm die Mittheilnng am 10. Januar 1854

zu Nordhauscn gerade in dem Augenblicke zukam, als seines Vaters Sarg ge¬
schlossen wurde). — Darauf nach Stettin versetzt, leitete er vom 12. Febr.
1854 an Festungs- und Garnison-Neubauten daselbst.

Bei den Armirungsarbeiten der Festung Wittenberg, die Ferdinand (da der
zu seiner Unterstützung gekommene Lieut. Heckert schon nach einigen Wochen er¬
krankte) den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein in bösartiger, auch unter
den Erdarbeitern mehrfach Fieber erzeugender Sumpflnft angestrengt beschäftigten
zog er sich ein Brust- und Halsleidcn zu, gegen welches er im Sommer 1852

die Bäder in EmS vergeblich gebrauchte und welches darauf ebenso erfolglos
von dem Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Krukenberg in Halle a. S. behandelt
wurde. Die vom 19. April bis Aug. 1853 zu Elgersburg im Thüringer
Walde angewandte Wasserkur allein war im stände, dem Fortschreiten des Übels
Einhalt zu thun. Zu seiner völligen Wiederherstellung war ihm anempfohlen,
nach gebrauchter Kur den Winter hindurch jede dienstliche Anstrengung zu ver¬
meiden. Die wieder erlangten Kräfte ließen ihn jedoch hoffen, der ihm ange-
rathenen Schonung nicht weiter zu bedürfen; allein durch die Versetzung nach
Stettin mitten im strengen Winter 1854 trat das noch nicht vollständig gehobene
Ilbel wieder so stark ans, daß er genöthigt war, seinen Platz-Ingenieur, Major
Maresch, zu bitten, die Untersuchung seines Gesundheitszustandes durch einen
Arzt zu veranlassen, um ans Grund des ärztlichen Attestes die Entlassung aus
dem Allerhöchsten Dienste nachsuchen zu können. Hierauf glaubte indessen der
Festungs-Jnspekteur, Oberst v. Schmeling, noch nicht eingehen zu dürfen, und



wirkte für Ferdinand einen dreimonatlichen Badeurlanb ans. Auf Anrathen
des Generalarztes des 2. Armec-Corgs 4>r. Jungnickel brauchte er vom 20. Juni

bis 27. Juli 1354 die Trinkkur in Marienbad mit darauf folgender Nachkur
im Kaltwasferbade Elgersburg mit so günstigem Erfolge, daß er sich der

frohen Hoffnung hingeben durfte, dem Dienste Se. Majestät sich,, ganz wieder
widmen zu können. Als jedoch nach zwei Jahren sein altes Übel abermals
einen höheren Grad erlangt hatte, kam er zum zweiten Male um seinen Abschied
ein, den dann auch Se. Majestät der König mittels Allerhöchster Cabincts-
Ordre vom 1. Nov. 1856 ihm mit dem Charakter als Hauptmann, der Erlaub¬
nis zum Tragen der Armee-Uniform und der gesetzlichen Pension zu ertheilen
gcrnhete, da der Oberstabsarzt vr. Mette zu Stettin ihn für ganz invalide
erklärt hatte (Gesch. 1202).

Die beiden Kameraden (Lieut. v. Kopp und v. Pusch), welche während
des Besuchs des letzten Cötus der Jng.-Schule ihren Platz neben Ferdinand
hatten, sind in der Zeit gestorben, in welcher letzterer von den Ärzten aufge¬
geben war.

Nach Einreichnng seines Abschiedsgesuchs nahm Ferdinand Urlaub und
reiste am 1. Okt. 1856 zunächst nach Berlin, wo er Sonntag den 5. Okt. die
zu einem freundschaftlichen Verhältnisse führende Bekanntschaft des nachmaligen
kaiserl. russischen General-Feldmarschalls Grafen v. Todleben machte, mit
welchem er, auch in Gesellschaft von dessen Gemahlin, eine gemeinsame Reise
nach Dresden und in die Sächs. Schweiz unternahm, dann sich von ihnen Montag
den 13. Okt. in Leipzig trennte, den berühmten Vertheidiger von Scbastopol

also in seiner biederen, anspruchslosen Persönlichkeit näher kennen zu lernen so
glücklich war. Als Ferdinand nach 20 Jahren (18. Juli 1876, s. die mit der
Widmung versehene Photographie in der „Beigabe" v. 1878), also kurz vor

Ausbruch des zweiten russisch-türkischen Krieges, Todleben in Dresden zu
begrüßen die angenehme Gelegenheit hatte, fand er denselben seiner äußeren

Erscheinung nach unverändert; dies war jedoch kcinegSwegs der Fall bei dein
letzten Zusammentreffen mit dem Sieger von Plewna in Kissingen im Juli 1883,
denn es war damals schon zu vermnthcn, daß derselbe seiner vor kurzem nun

auch erfolgten Erlösung von seinen Leiden in nicht ferner Zeit entgegen gehen
würde. Eine höchst glückliche Ehe wurde hierdurch aufgelöst. Die Frau Gräfin

selbst berichtete mir unter dem 15. Juli über ihren Gemahl: „Mit dem Befinden
meines Mannes geht es leider noch immer nicht nach Wunsch, der Husten ist

wieder recht stark aufgetreten, besonders quälend ist derselbe die Nacht, wo mein
Mann eines guten und ruhigen Schlafs bedarf, um Kräfte zu sammeln; mit

den Augen geht es Gott sei Dank besser und die Sehkraft nimmt allmühlig
zu, der Professor hat sich letzthin sehr zufrieden ausgesprochen. Mein Mann und
ich senden Ihnen, hochgeschätzter Herr von Eberstcin, unsere herzlichsten Grüße
und mit der größten Hochachtung verbleibe ich Gr. Victorine v. Todleben."

Den Winter von 1856 bis 1857 brachte Ferdinand mit seiner Familie bei

seinem Schwiegervater in Aul eben zu und zog 8. April 1857 nach dem kaum
eine Meile von Auleben entfernt liegenden Sondershausen wegen der

dortigen guten Schulen ans Rücksicht auf seine nun heranwachsenden Söhne^).
In den ersten Jahren seines Aufenthalts in Gondershausen war Fcrdinand's

Lebensart wesentlich noch bedingt durch seinen körperlichen Zustand; dem Ilm¬

stande indessen, daß er diese Rücksicht wirklich und mit ausdauernder Svrg-
samkeit nahm, sowie zugleich der vorzüglichen Sondershäuser Luft hatte er es

zu danken, daß er nach und nach sich erholte und dann von Jahr zu Jahr
sichtlich kräftigte. Freilich war er während dieser Zeit, namentlich bei Ostwind,
oft genöthigt,'das Zimmer hüten zu müssen. Solches wurde ihm aber nicht

Vgl. Brief des damaligen regierenden Fürsten Günther zu Schwarzburg <1. cl.
Sondershansen, 3. Juli 1866 an L. Ferdinand v. E. in der „Beigabe" v. 1875
und 1878.
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schwer; denn gleich, nachdem er wegen Invalidität seine Militair-Carriere hatte
aufgebe» müssen, hat er fast seine ganze freie Zeit dazu benutzt, die bereits
durch den Grafen Ernst Friedrich, den Minister Karl Theodar und den
Hofrath Wilhelm v. Eberstein angeregte urkundliche Erforschung der Eber-
steinischcn Familiengeschichte ans den noch in Archiven verborgenen Quellen
vervollständigen und womöglich zu einem Ganzen zusammen zu fassen.Soviel wcrthvollcs Material nun auch in dieser Beziehungnoch zu Anfang
des Jahrhunderts und selbst noch in den 3t)cr Jahren vorhanden gewesen war
und eine so treffliche Unterlage und vorbereitende und Weg weisende Hülfe und
Erleichterung solches einem an die Bearbeitung der FamiliengeschichteGehenden
auch gewährt haben würde: so stand indessen davon bei Beginn von Ferdinands
Forschungen ihm wenig noch zu Gebote: er mußte in Wahrheit ganz von vorn
beginnen, das zu erforschende Gebiet lag fast als eine terra iaeo»nira vor ihm.
Und dennoch verdankt er es gerade diesem anscheinend ungünstigem Umstände,
daß er sich von Anfang an ans sein eigenes Forschen und Prüfen, auf das
Sprechenlassendes urkundlich Feststehendenund nicht auf das bloße Kom-
pilircn unsicherer Traditionen angewiesen sah. Überdies hatte er so den Vortheil,
daß er seine volle Unbefangenheit und Unvorcingcnommenhcit bewahren konnte,
indem ihn die vielen bis dahin im Schwange gehenden Jrrthümer und Unklar¬
heiten nicht irritirten, von welchen dagegen der Graf Ernst Friedrich und
selbst der juristisch und historisch so geschulte Hofrath Wilhelm zu deren
eigenem Schaden sich beeinflussen ließen. Keineswegs indessen unterschätzt er
deshalb das von seinen drei Vorgängern Geleistete nach später erlangter Kenntnis
desselben und ist vor allen Dingen erfüllt von gerechter Anerkennung für deren
großes Interesse und ausdauerndenSammelflciß. Die allerbeste Beleuchtung
übrigens dieser von ihnen bcthätigtcn,für einen Geschichtsforscherunerläßlichen
Eigenschaftenliefern ihre eigenen in dieser Angelegenheit geschriebenem Briefe,
welche gleichzeitig die Schwierigkeiten darlegen, mit welchen sie selbst zu kämpfen
hatten (s. oben S. 296 ff).

Nach Abbruch der baufällig gewordenen Flügel des Leinnnger Schlosses, sowie
des zweiten und dritten Stocks bis auf das Erdgeschoß und nach Wiederaufbau
eines Erkers über dem Mittelbau der Hanptfront im Herbst 1843 begab sich Oberst
Karl v. Eberstein dahin, um das während des Baues auf einen Schüttboden
geräumt gewesene und in tumultnarischer Verfassung befindlicheArchiv zu ordnen.
Bei dieser Gelegenheit nahm er eine Sichtung aller Dokumente und Akten nach
der Richtunghin vor, ob selbige sich auf die Ämter Leinnngenund Mornngen
und auf die Gehofcn'scheu Güter bezogen oder persönliche Angelegenheiten und
überhauptdie Familiengeschichte betrafen. In letzterer Hinsicht ordnete er alle
wichtigen Urkunden und Originalst» zc. nach dem Inhalte, brachte sie in vier
große Schweinsledcrmappcnunter und nahm solche zu größerer Sicherheit mit
zu sich nach Naumburg. Es gewann nun auch Oberst Karl's zweiter Sohn
Hermann Interesse für die Familiengeschichte.Anfang der 50iger Jahre nahm
er die erwähnten 4 Mappen mit nach Berlin, fand aber, daß zur Bcurtheilung,
kritischen Verarbeitungund Verwerthnngder darin enthaltenen Materialien nicht
unbedeutende geschichtliche Vorkenntnisse gehörten. Zu diesem Zwecke fing er
auch an, in der toniglichen Bibliothek Studien zu machen; sein Dienst indessen,
sowie seine späteren öfteren Versetzungen, die Kriegsereignissc und sein in der
Schlacht bei Nor» lo. Bour erfolgter Tod ließen ihn nicht zu wirklichen Resul¬
taten gelangen. — Hermann's Vetter Ferdinand hatte im Sommer 1852 nach
Beendigung seiner Emser Badekur in Würzburg und Ansbach die Eberstcin-
Dcukmäler aufgesucht und mit Professor Dcnzinger in Würzburg behufs
sicheren Nachweises authentischer Quellen zur Geschichte der fränkischenEbersteinc
sich in Verbindunggesetzt. Bei dieser Gelegenheit machte derselbe auch der in
Ausbach wohnenden ihm befreundetenFrau Baronin Sabine v. Crailsheim
geb. Edlen v. Zumpf, Mutter des gegenwärtigen k. baycr. Staatsministers (stallt



Freiherrn v. Crailsheim, seine Aufwartung. Die von dieser intelligenten, acht
deutschen Frau, einer vorzüglichen Mutter, ihm, Ferdinanden, fortdauernd be¬
wahrte freundliche Gesinnungübertrug sie auch ans seine Familie, indem sie bei
seinem 3ten am 2. Dez. 1855 in Stettin geborenen Sohne neben seiner Cousine
Hedwig, Herrin ans Schönefcldbei Leipzig, eine Pathcnstclle annahm. Ihr
und der Familie von Crailsheim zu Ehren gab er seinem Sohne Botho auch
den Namen OuR, welcher zugleich ein alt-Eberstcinischer ist, da Oatlb v. Ever¬
sten! im Jahre 1396 als ältester Lehnsträger im Fnldischen erscheint.

Jni I. 1854 nach Beendigungseiner Marienbnderund Elgersbnrger Kur
benutzte Ferdinand seinen Aufenthalt in Gehofcn und Lcinnngcn und auch
Rötha dazu, in den Pfarrarchiven die in den Kirchenbüchern über die Familie
enthaltenen NachrichtenSeite für Seite durchzugchen und wörtlich auszuschreiben,
welche Arbeit mehrere Wochen in Anspruch nahm. Als ihm dann im Sommer
1856 die mchrmonatliche Abwesenheit seiner ihre Eltern besuchendenFrau und
deren Kinder die nöthige Muße gewährte, verwandte er alle seine dienstfreien
Stunden in Stettin dazu, das ihm augenblicklich zur Hand seiende Material,
sowie den Artikel „Eberstcin" in Ersch und Grnber's Encyclopädiedurchzuar¬
beiten und da, wo in dem ihm als Koncept des GroßvatersWilhelm vorliegen¬
den, mit vielen Korrekturen versehenen Entwürfe zu einem Stammbaume sich
merkliche Lücken, Widersprücheund Unklarheitenzeigten, solche zu möglicher
Ausführungund Klarstellung vorläufig anzunotircn. Nunmehr erbat er sich von
seinem Vetter Hermann die in dessen Händen befindlichenUrkunden und Nach¬
richten. Da Hermann indessen selbst immer vorhatte, diese Sachen zu benutzen,
und er außerdem fürchtete, daß dieselben, welche von ihm, ihrem Inhaber, ihrem
Werthe nach nicht gekannt waren und die er vielleicht überschätzte, durch den
Transport leiden könnten: so übcrschickte er an Ferdinand aus übertriebener
Vorsicht nur das anscheinend weniger Werthvollc und auch nur unter der Be¬
dingung, daß ihm, sobald er vom Manöver zurück sei, Ferdinand die Papiere
wieder zustelle. Und so erhielt denn ans diese Weise Ferdinand damals eine
sehr magere Ausbeute, welcher Umstand ihn aber um so mehr anspornte, mit
seinen Nachforschungen bis auf den Grund zu gehen. In Sondershausen nun
frischte er zunächst seine lateinischen Sprachkenntnisse wieder auf, da er einsah,
daß ohne solche von einer wirklichen eigenen Urkundcnforschnng keine Rede sein
könne, und daß er sonst statt aus der unmittelbaren Quelle immer nur ans ab¬
geleiteten SeitcnbächenUngewisses und Ungenaues zu schöpfen imstande sein
würde. Nachdem er sich dann darauf aus den Bibliotheken,namentlich der
gräfl. Stolbcrg'schen in Wernigerode und Kassel leihweise und durch den kcnnt-
nißrcichcn Buchhändler Ferdinand Förstcmann in Nordhanscn (Vetter des Dres¬
dener Ober-BibliothekarsHofrath Prof. Förstcmann) käuflich die nöthigcn Werke
verschafft hatte, machte er sich direkt auf, die ihm Ausbeute versprechendenArchive
zu benutzen, und in dieser Beziehunghat er der Anleitung des Herrn v. Rommel
und Archivraths vr. Landau zu Kassel viel zu danken. So begab er sich nach
Fulda, Hanau, Kassel, Dresden und setzte sich in der Folge ebenso mit den
übrigen Archiven zu München, Würzburg, Bamberg, Nürnberg, Darmstadt, Mainz,
Magdeburg und Berlin in Verkehr. Auch holte er zu öfteren Malen den ihm
wohlwollend crtheilten Rath des berühmten Urknndenforschcrs ProfessorsErnst
Günther Förstemann zu Nordhauscn ein.

Neben dieser ernsten, ihn in die germanischeVergangenheit zurück¬
führenden Beschäftigung wurde ihm doch aber auch in der unmittelbaren Gegen¬
wart erheiternde und das Gcmüth ansprechende Aufmunterungzu Thcil: in
einigen Wintern zu Anfang der sechsziger Jahre wurden ans Anregung der beiden
Durchlauchtigen Prinzen Leopold und Hugo unter Leitung des Hofschauspicl-
Dircktors Hcckscher (Bruders des vormaligen Reichs-Justizministersunter dem
Reichsvcrwcscr Erzherzog Johann) auf dem fürstlichen Schlosse Aufführungen
von Dramen und Lustspielen veranstaltet, in welchen beide Prinzen Rollen
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übernahmen, desgleichen neben anderen anch Ferdinand. Bei Gelegenheit einer
solchen Aufführung war auch ein Vetter des damals regierenden Fürsten von
Schwarzbnrq-Rudolstadt zugegen, welcher im Gespräch mit Ferdinand in scherz¬
hafter Weise im Namen seines Fürstlichen Hauses ihn um Entschuldigung bat,
daß man sich gestattet habe, einen hoch oben über dem Schwarzathale gelegenen
Wildstnll (mbst nach vorn gelegenem Aussichtspunkte) „Eberstein" zu nennen
— lediglich aus dem Grunde, um einen wohlklingenden Namen zu haben.

Am 29. März verlegte Ferdinand seinen Wohnsitz nach Nordhausen,

da sein ältester Sohn Alfred das Abiturienten-Examen ans einem preußischen
Gymnasium machen sollte. Als während des Feldzuges im Dezember 1870 die
verabschiedeten Offiziere zur Leistung von Kriegsdiensten aufgefordert wurden,
meldete sich Ferdinand sofort dazu und diente bis nach dem Friedensschlüsse
als Compagnie-Führer im Garnison-Bataillon Nr. 71 zu Erfurt.

Am 17. Oktober 1873 erfolgte die Übersiedelung nach Kassel in der Er¬
wartung, daß der damals noch in Selekta des Berliner Kadettenhanses befindliche
3. Sohn Botho zu dem in Kassel stehenden 83. Jnf.-Reg. kommen werde (der
älteste wurde in dieser Zeit als Referendar bei dem Kasseler Appellationsgerichte
angestellt); dies war jedoch nicht der Fall (Botho wurde in das 73. Jnf.-Reg.

versetzt). Hier in Kassel verlor Ferdinand am 2. April 1874 seine Frau durch
den Tod, worauf er am 22. Sept. 1874 nach Hasserode bei Wernigerode am

Harze zog, damit der jüngste Sohn Eberhard einen mütterlichen Anhalt an
seiner dort lebenden Tante Charlotte Niemeyer haben möchte. Am 5. Okt.
1875 siedelte er nach Dresden und am 5. Januar 1884 nach Berlin über,

von wo aus er gegenwärtige 5. Folge seiner „Urkundlichen Nachträge" den für
solche Forschungen sich interessirenden Kreisen übergeben wird. Wenn er da
nun sich veranlaßt fühlen muß, seine mehr als 30jährige Beschäftigung mit
Ilrlündenforschung in seinem Geiste an sich vorüberziehen zu lassen: so hat er —
abgesehen von den glücklich gewonnenen Ergebnissen und dem eigenartigen Ge¬
nüsse, den ihm selbst die bloße Aufspürung von Urkunden gewährt hat, als
gleichsam einem Trünke aus frischer Quelle — die freudige und ehrenvolle
Genugthnung, daß Geschichtsforscher von Beruf und hohem Ruf, sowie viele
der Quellenforschung ergebene Vereine ihre Anerkennung ihm haben zu Theil
werden lassen.

Wie mir solches als Aufmunterung und Ermnthigung zur Weiterarbcit
gedient hat, so kann ich es nicht, unterlassen, hierfür den folgenden Histo¬

rischen Vereinen meinen herzlichen Dank auszusprechen. Es haben durch Diplom
mich ernannt:

zum Ehrenmitgliede
der Hennebergische Alterthmnsforschen de Verein, <l. ct. Meiningen, 1. Januar 1867;
der Historische Verein von Oberfranken in Bamberg, cl. cl. 24. Okt. 1368;
der Histor. Verein von Unterfranken und Aschaffenburg cl. <1. Wnrzbvrg, im

Juni 1876;der Histor. Verein von Oberfranken in Bayreuth, cl. cl. 16. April 1879;
der Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde,cl. cl. Kassel, 24. Juli 1879;
der Hanauische Bezirksvereinfür HessischeGeschichte cl. cl. Hanau, 9. Januar 1880;
der Histor. Verein für das WnrttcmbcrgischeFranken zu Hall, c>. cl. 28. März 1880;
der Verein für Hennebergische Geschichte und Landeskunde zu Schmalkalden cl. ct.

7. Febr. 1881;
zum korrcspondirenden Mitglieds

der Thüringisch-Sächsische Verein für Erforschung des vaterländischen Alterthums undErhaltung seiner Denkmäler cl. cl. Halle, 1 Jan. 1868;
der Verein für die Geschichte und Alterthnmsknndevon Erfurt, cl. cl. 11. Mai 1868, und
die Rngisch-PommerschcAbtheilnng der Gesellschaftfür Pommersche Geschichte und

Alterthumskundccl. cl. Greifswald, Stralsund und Stettin, 7. Juli 1880.

Solcher nicht nur persönlich wohlthucnden, sondern auch sachlich fördernden
Anerkennung von kompetenter Seite gegenüber kann ich mit Nachsicht hinweg

sehen über das im Ganzen nur geringe Interesse, welches, namentlich im An-



fange, meinem Unternehmen von Seiten mancher Mitglieder des eigenen Ge¬
schlechts entgegengebracht worden ist. Es hat mich indessen solches weder
kränken noch von der Fortnrbeit abhalten können: ich rechne es eben dem ihnen

inwohncnden Mangel an historischem Sinne überhaupt, sowie dcrllnbekanntschaft
mit geschichtlicher Methode und dem Nichtcingewcihetscin in die mit vielfachen
Schwierigkeiten verbundene Quellenforschung zu. Ist ihr Sinn zunächst nur
der Gegenwart zugewandt, und haben meine wissenschaftlichen Bemühungen für
sie zunächst nur den Erfolg hervorgerufen, daß dieselben wenigstens zu praktischen
Familienzwecken die Hand zu rühren anfangen; so darf ich wohl daran die
Hoffnung knüpfen, daß mit zunehmendem Verständnisse mit der Zeit der wirklich
gediegene, sich in pietätvollem Lernen und fleißigem Arbeiten bethätigendc
historische Sinn auch bei ihnen Eingang finden und gesunde heilsame Früchte
tragen werde.

Moriz Lebrecht

Freiherr von Eberstein,

das 3. Kind und der 2. Sohn des Majors Gustav Adolph Freiherrn v. Eber¬
stein, wurde 27. Sept. 1827 im Schlosse zu Groß-Leinungen geboren. Manzens
Mutter, welche von ihrer frühesten Jugend an von ihrem Pathen, dem ihrem
Vater innigst befreundeten Kriegsrathe Karl v. Eberstein und dessen Frau
geb. v, Stciudcl zugleich mit deren Nichte Emilie v. Steindel im Schlosse zu
Leinungen erzogen worden war, hatte von ihrem Vater dessen rasches Wesen
und die ihm eigene Thatkraft, von ihrer Mutter ein zartbesaitetes Nervensystem
geerbt. Sie verband diese von den Eltern ererbten Eigenschaften zu einem im
Ganzen harmonischen Zusammenwirken. Wenn nun auch ihre nervöse Erregbarkeit
über alle anderen Funktionen überwiegend war, so wurde dieselbe doch aber

gemäßigt und geregelt von einer für eine Frau ungewöhnlichen Willensstärke.
Durch den im Leinunger Schlosse herrschenden vielseitigen und anregenden Verkehr,
durch die regelmäßig alle 14 Tage daselbst stattfindenden Dilettanten - Koncerte
und oft veranstalteten Kirchenmusiken erhielt ihr offener Sinn früh reichliche
Nahrung. Wegen ihrer geistigen Regsamkeit war sie der allgemeine Liebling
der Ebersteinischen Frauen, vorzugsweise der Frau Gottlob's v. Eberstein ans

Morungen Friederike geb. v. Trota, sowie ferner der Frau v. Möllcndorf und
deren Mutter, mit denen sie später noch oft zusammenkam, wie dies auch mit

Onkel Wilhclm's Frau geb. v. Wolffersdorff der Fall war. So in Eber-
stcinischen Familientraditionen aufgewachsen, war Morizens Mutter noch in
späteren Jahren eine lebendige Familienchronik. — Nachdem sie in ihrem
12. Jahre ein Nervenfieber zuletzt glücklich überstanden hatte, stellte sich ein
Zustand des sogenannten Hellsehens ein, so daß sie, wie bestimmt versichert werden
kann, drei Todesfälle in der Familie (von ihrem Vater, von Onkel Ernst in
St. Servan und Onkel Franz in Schönefeld) und einen von einer ihr ganz
fremden Frau im Augenblicke des Eintritts des Todes gesehen und ihren anfangs
immer skeptischen Angehörigen dann sofort mit Beschreibung aller hinterher be¬
stätigten und genau geprüften Einzelheiten berichtet hat. Zu diesem mehr
pathologischen Zustande gesellte sich die erstaunlich schnelle Durchschauung kom-
plicirter Verhältnisse und eine leichte Kombination anscheinend weit auseinander

liegender Thatsachen, welche stets rege in ihr war. Solches Überwiegen der
Gchirnfunktion über die vegetativen Lebensbethätigungen war in ziemlichem
Grade auf ihren jüngsten Sohn Moriz — weil derselbe nach dem Ausspruche
eines Anatomen zu früh geboren — übergegangen und hat seiner geistigen Ent¬
Wickelung gleichsam den Weg vorgezcichnet.

Den ersten Unterricht erhielt Moriz in Gemeinschaft mit seinem Bruder
Ferdinand zunächst durch Hauslehrer und darauf durch den Ortsgeistlichen Magister
Förster in der Pfarre. Moriz konnte dadurch mit Ferdinand gleichen Schritt
halten, daß Ferdinand nach einem in seinem 6ten Jahre überstandcncn Nerven¬
fieber nicht nur hatte von neuem wieder gehen, sondern selbst sprechen lernen
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müssen. Nicht ganz 8 Jahre alt kam Moriz 14. Sept. 1835 zusammen mit
seinem Bruder nach Pansfcldc ans dem Harze zu dem Pastar Gräfenhain
in Pension, 2. April 1837 auf die Realschule zu Nordhanscn, welche ^r zu¬
erst 3 Jahre lang von dem großen Erzichungs-Jnstitntc des an der Schule
als Ordinarius der 2. Klasse und als Lehrer des Französischen und Englischen
wirkenden Professors Do. John, später vom elterlichen Hanse ans besuchte (vgl.
das Nähere oben bei Ferdinand).

An der ans Anregungund Betrieb des vormaligen Mathcmatikus am Nord-
Häuser Gymnasium IN. K. Ehr. Fr. Fischer 1835 gegründeten Realschule
(vgl. Widmung zu MorizenS Schrift „Die Einheit der Welt-Regung") wirkten
von Anfang an sehr tüchtige Lehrer, so daß in allen Unterrichtsfächern ein gleich¬
mäßiges Fortschreitenerfolgen konnte. Nach 4 Jahren bereits in die oberste
Klasse aufgerückt, hatte Moriz das Glück, daß ihn noch außer den Schulstunden
an den Sonnabend Nachmittagenin den Wintern 1841/42 und 1842/43 der
Direktor Fischer aus eigenem Anerbieten in die Elemente der höheren Mathe¬
matik einführte und ihn außerdem in den schönen Nächten des August und
September oft bis nach Mitternachtzu sich beschied zur Betrachtungdes Stern¬
himmels durch einen vorzüglichen großen Fmnenhofcr. Auch durch empfehlende
Auswahl von Schnlbibliothckbüchcrn übte der Direktor auf Moriz direkten Ein¬
fluß; und in dieser Beziehung wirkte namentlichdas Studium der ihm in
die Hände gegebenen Anthropologie und der kleineren Aufsätze Kant's, vor allen
die Abhandlung: „Idee zu einer Geschichte in wcltbürgcrlicher Absicht" bestimmend
ans seine ganze spätere LcbenSrichtung, dieser zwar eine durch und durch theo¬
retische Unterlage, doch aber zugleich unmittelbarein die weitesten socialen Gesichts¬
punkte in sich begreifendes Ziel gebend. Von da an erweiterte Moriz seinen
ursprünglichen Plan, Mathematik und Naturwissenschaft zu studiren, in den,
sich der Wissenschaft überhauptzu widmen. Dieserhalbtrat er, im Griechischen
und Lateinischen von dem Gymnasial-Oberlchrer(späteren Gymnasial-Dircktor
in Neustcttin und Abgeordneten zu dem Frankfurter Parlamente),Ur. Röder
(Schüler des alten Krafft und des jungen Reissig) vorbereitet, von Johanni 1843
an zuerst nur für die griechischen Lektionen, dann mit dem 2. Januar 1844
voll in den Unterricht in der Prima des durch Friedrich August Wolf berühmt
gewordenen Gymnasiums zu Nordhausen ein. Bevor er das sclbstständige
Stndinm seiner wissenschaftlichenLaufbahn antreten konnte, machte eine Er¬
krankung seiner ursprünglichausgezeichneten Sehkraft eine Unterbrechung der
gelehrten Beschäftigung und eine Erholung nothwcndig. Da am 17. Nov. 1845
die Güter Leinungcn und Horla an den Besitzer von Morungcn verkauft
worden waren und an diese Umänderung in den gemeinschaftlichenFamilienan¬
gelegenheiten sich die nothwcndig gewordene Regelung vieler einzelner Verhält¬
nisse anschloß, so willfahrteMoriz gern dem Wunsche des Seniors der Familie,
des Obersten Karl v. E. in Naumburg a. S., und unterstützte diesen bei
jener Regelung.

Ende Sept. 1846 begab sich Moriz nach Berlin. Hier an der Universität

hörte er bei Schlemm Anatomie (neben einem Privat-Kursus in Secir-Übnngen),
bei Johannes Müller Physiologie, bei Dove Experimcntal-Physik und Meteoro¬
logie, bei Mitscherlich Chemie, ferner bei Stahl Rechtsphilosophie und Ver-
fassnngsgcschichte des preußischen Staates, bei Neander Kirchcngeschichte, bei
Trcndelenburg Geschichte der Philosophie, vor allem aber mit Eifer bei Jakob
Grimm deutsche Grammatik, bei Franz Bopp und Albrecht Weber Sans¬
krit, vergleichende Grammatik und indische Literaturgeschichte. Auf der Orien¬
talisten-Versammlung 1850 wurde er auf Bopp's und seines alten Freundes,
des Portcnser Professors Steinhart (des Platonikers) Vorschlag als ordent¬
liches Mitglied in die deutsche Morgcnländischc Gesellschaft aufge¬
nommen, wobei der ihm durch den alten Zenne persönlich bekannte Alexander
v. Humboldt mitstimmte und unter freundlichem Händedrucke ihn persönlich
als solches bewillkommnete. Die Beschäftigung mit Wilhelm's v. Humboldt



sprachwissenschaftlichen Schriften gaben chin fünf Jahre darauf Veranlassung, sich
eine Zeit lang bei dessen zweitem Sohne Hermann in Friedrichseck
aufzuhalten.

Im Jahre 1847 hatte ans Ende September Immanuel Hermann Fichte
eine Versammlung deutscher Philosophen nach Gotha ausgeschrieben. Auf dieser
erschien Moriz mit einer Abhandlung: „Aufforderung zu Gründung eines freien
Vereines für das gesellige Schaffen des Wissens". Die Theilnehmer der Ver¬
sammlung, unter welchen sich auch der bekannte ehemalige württcmbergischc
Bnndestagsgesandte Minister Frchr. v. Wangcnheim befand, wurden oon dem
Minister Frhrn. v. Stein zu einer Abendgesellschaft, oon dem Herzog Ernst von
Koburg zur Tafel gezogen. Im folgenden Jahre Ende August nahm Moriz

Theil an dem „Kongresse zur Gründung einer freien deutschen Akademie" zu
Frankfurt a. M.; auf dieser Versammlung machte er nicht nur die persönliche
Bekanntschaft von dem Mathematiker Adolf Peters, Gottfried Kinkel, Ludwig
Feuerbach, F> Bischer, H. Hettner, K. Grün, dem alten Gymnasial-
Direktor Fr. Kapp (Moriz Lurrwro kannte er schon von Gotha her), und war
so oft es anging in der Paulskirche, sondern er ließ die Gelegenheit auch nicht
unbenutzt, Arthur Schopenhauer aufzusuchen, mit welchem er dann bis an
dessen Ende in freundlichem Konnex blieb.

Schon 1844 hatte Moriz begonnen, seine am 28. Aug. 1842 koncipirte
Wcltauffassung systematisch zu begründen, und alle von da an betriebenen
Studien waren ihm Mittel zu diesem Zwecke. Im Winterguartale Januar bis
März 1847 war der erste Entwurf zum Abschlüsse gediehen, so daß er denselben

unter dem Titel: „Das Wissen und die Wissen-Schaft" dem Professor Hermann
Ulrici in Halle persönlich für dessen und Mchtc's Zeitschrift überbrachte; die¬
selbe lag aber damals fast in den letzten Zügen, lllrici war sehr entmuthigt und
glaubte kaum ein neues Heft erscheinen lassen zu können. Als dann das Jahr
darauf in Frankfurt die Herausgabe der „Jahrbücher der freien deutschen
Akademie" beschlossen worden war, ging die Abhandlung an Prof. Noack in
Gießen, der die Redaktion usurpirte, um zunächst seine alten Neste aus der ein¬
gegangenen philosophischen Zeitschrift zu verwcrthen; da nun mit dem 2. Hefte
das Erscheinen wieder ein Ende hatte, vermittelte dann mehrere Jahre darauf
Moriz vnrrwrs (der im April 1851 Moriz in Berlin besucht und ihm daselbst
die interessante Bekanntschaft des ebenfalls gerade in Berlin anwesenden Tra¬
gödiendichters Friedrich Hebbel vermittelt hatte) die Rücksendung des Mann¬
skripts unter Beischluß eines Briefes c>. cl. Gießen, 21. Juni 1851, in welchem
es heißt:„Es ist mir ein erfreulicherGedanke, daß Sie so eifrig Naturstudien treiben,
die Brücke zwischender idealistischen Philosophie und der Empirie muß doch jetzt
geschlagen werden, und das geht nur, wenn von den zwei Pfeilern ans die Bauleute
die Gewölbe einander zuneigen".

Ein zweites Exemplar von Morizcns erstem Entwürfe seines Systems hatte

1850 der Professor Steinhart von Berlin mit nach Pforta genommen. In
einem ausführlichen Briefe schrieb ihm Steinhart n. a. Folgendes:„Ihr Werk hat mich in einem hohen Grade gefesselt und erfreut; ich erkenne in

demselben jenes von Parmenides dem jungen Sokrates so dringend empfohlene Streben
nach der reinen, unverfälschten Wahrheit, das sich nicht mit Phrasen und hohlen Mei¬
nungen abfindet,sondern in das wesentliche Sein der Sache einzudringen sucht. Nur
ans den reinen Höhen einer solchen Spekulation entspringen die Quellen, die dereinst
das dürre Land bewässern und zu grünen Auen nmschaffen können; und unser politisch,
religiös und philosophischausgedörrtes, vergeblich nach frischen: Wasser lechzendes
deutsches Vaterland bedarf dringend solcher Ergnicknng ans dem Borne des sich selbst
wissenden und erkennenden Geistes. Ihre Erörterung geht den festen und lückenlosen
Gang des platonischen Parmenides, an den sie mich vielfach erinnerte, der Fichteschcn
Wisscnschaftlchrc und der HegclschenLogik, und schwerlich dürfte ihr in dem sich freilich
immer mehr verengenden Kreise der Jünger ächter Wissenschaft freudiger Anklang und
Beistimmungversagt bleiben; sie wird sich ihre Bahn brechen und für Viele eine An¬
regung zu nochmaliger tieferer Erwägung uralter Probleme werden. Ich glaube, daß
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Sie mit der Aufstellung Ihres sich selbst als Seiendes habenden und wissenden
Ich, als höchster, voranssetzuugsloser Einheit, als des ewigen, frei sich selbst bet
stimmenden Grnndcs und Zweckes alles Wissens, der platonischen höchsten Einhei-
ganz nahe gekommen sind, ohne doch in die neuplatonische Spaltung und Degra¬
dation des göttlichen Wesens zu verfallen; Sie haben gegen Hegel die lebendige,
nicht in den Unterschied eingehende, sondern ihr ewiges unerkanntes Wesen über dem
Unterschiede behauptende Einheit zu retten gesucht, ohne deshalb mit Schelling in
das alberne Märchen von einem blinden, unvordenklichen Sein des Einen zu ver¬
fallen; auch daß Sie nicht alles mit Schopenhauer in dem bewußtlosen Willen
aufgehen lassen, sondern, wie sich gebührt, das Wissen als den ursprünglichsten und
reinsten Akt des Ich setzen, ist ein vielversprechender Anfang eines neuen Lebens,
das Sie gewis, da Sie es zugleich nicht verschmähen in die Geheimnisse der ver¬
gleichenden Sprachforschung einzudringen und in der Sprache selbst die ursprüng¬
liche Philosophie aufzusuchen, statt sich mit anderen, — und nicht gerade den schlech¬
testen — Philosophen in abenteuernden Etymologien zu ergehen, in der Philosophie
entzünden und mit einem neuen, frischen Geiste durchdringen helfen werden. Mit
Ihren Grundprincipien bin ich durchaus einverstanden. Leider muß ich — da mein
Mitplatoniker, der alternde und jetzt, seitdem er emcritirt ist, doppelt ungeduldige
Müller unbarmherzig zum unaufhaltsamen Fortschritt in nnserm gemeinschaftlichen
Werke drängt — für jetzt auf eine gründliche Besprechung Ihrer vortrefflichen und
Bahn zu Neuem brechenden Arbeit für diesmal verzichten, werde indessen, sowie sie
im Drucke erschienen ist, dies nachzuholen bemüht sein.

Mein Plato ist seit Weihnachten im zweiten Bande gedruckt; der dritte wird, so
Gott will, zu Michaelis folgen, er enthält die vier dialectischen Dialoge, Theätet,
Parmcnides, Sophist, Staatsmann.

Erhalten Sic mir, verehrter Freund, Ihr mir so schätzbares Wohlwollen; wollen
Sie einmal von Ihrer Arbeit ausruhen, so kommen Sie auf einige Zeit zu unserer
stillen Pforte, ich werde mit Ihnen glückliche Tage verleben, da Sic mir bei Ihrem
reinen und schönen Wahrheitsstreben, ein lieber und hochverehrter Genosse und
Freund geworden sind.

Die Philosophenzusammcnknnft in Kösen wünsche auch ich in diesem Jahre nicht,
da der Tod aller unserer Hoffnungen und der schmachvolle Untergang (oder Winter¬
schlaf?) unseres deutschen und preußischen Vaterlandes kein fröhliches Gcscllschafts-
leben gestattet; 1852 bringt vielleicht einen Umschwung. Mit wahrer Hochachtung
verbleibe ich Ihr treu ergebener

Pforta, 16. Mai 1851. (1. Lteinlmrt.

Zu der Drucklegung von Manzens Schrift kam es nun vor der Hand
nicht. Manzens Vater war im Sommer 1851 bedenklich erkrankt. Und als
diese Erkrankung in schweres Siechthum übergegangen war, hatte Moriz dem
Vater Tag und Nacht beizustehen. Nach des Vaters Tode war er nicht sofort

in der Verfassung, seine wissenschaftliche Beschäftigung wieder aufnehmen zu
können. Nachdem er sich eine Zeit lang in Bad Kösen und in der Kaltwasser¬
heilanstalt Elgersburg aufgehalten und in dieser Zeit mit dem ihm seit 1853
persönlich befreundeten Emil Palleske und dessen Gemahlin die Wartburg
und den nordwestlichen Theil des Thüringer Waldes besucht hatte, zog er Ende
September 1854 nach Tempelhof bei Berlin.

Im Sommer des folgenden Jahres gewann er bei Gelegenheit persönlicher
Anwesenheit in Gehofcn einen Einblick in die dortigen, der Regelung dringend
bedürftigen lokalen Zustände und hielt in Anbetracht dessen, daß Vetter Ernst
auf sein fern abliegendes, neuerworbenes Gut Buhla bei Sollstedt übergesiedelt

war, und die Führung der Familiengeschäfte niederzulegen wünschte, es für im
Familieninteresse geboten, seinen Wohnsitz nach GeHofen zu verlegen, damit
zugleich dem Wunsche des Onkels Karl nachkommend, der schon früher ge¬
wünscht hatte, daß jener die gemeinsamen Angelegenheiten in die Hand nehmen
möchte.

Hier in Gehofcn half er die nach geschehener, seine Zustimmung bezwecken¬
der Anfrage eines maßgebenden Gemeindcmitgliedcs durch diesen beantragte
Gemeinh eitstheilung unter der umsichtigen Leitung des späteren Ncgiernngs-
rathcs Stephan durchzuführen. Zu gleicher Zeit kam die große Melio¬
ration des untern Unstrutthales von Bretlebcn bis Nebra auf Grund



des Projektes des Regienmgs- und Nauraths Wurffbain zur Ausführung.
Moriz wurde in den Vorstand gewählt und Wurffbain nutzte seine eifrige Hin¬
gabe au die Sache und seine thätige Mithülfe voll aus; zu öfteren Malen über¬

trug der königliche Kommissar seine Vollmacht auf Moriz behufs Abhaltung von
Terminen zur Verhandlung mit verschiedenen Gemeinden. Der Name „Frhr.
v. Eberstein" ist. in Erz gegossen, an den Gedenktafeln der großen Grnnd-
Entlnstnngs-Schleuse am Ausflüsse des Fluth-Entlastnngs-Kanals ans der
Unstrut unterhalb Bretleben zu lesen.

Während dieser Zeit verursachte Morizen viel Arbeit die Regelung der
wüsten kommunalen Verhältnisse (s. oben S. 115), zu welcher ihn der Kreis¬
landrath mit den Worten antrieb: Sie müssen Sich aber darauf gefaßt machen,
in ein Wespennest zu stechen!" Durch die thatkräftige, initiative Unterstützung
des weitsichtigen Regierungspräsidenten v. Wcdcll, sowie durch Bcirath seitens
des ihm befreundeten tüchtigsten preußischen Landraths des Nachbarkreises
Eckardsberga und Vorsitzenden der thüringischen Ritterschaft v. Münchhausen

wurden indessen durchgreifende, die Abstellung der Übclständc bewirkende Maß¬
regeln getroffen.

Da der Neubau der uralten, lange vor 1309 erbauten Kirche zu Gehofcn
(lW. GeHofen wird unter dem Namen Hot'rm schon in dem lRavisrium Si.

ImUU unter den Schenkungen Pipin's an die Abtei Hcrsfcld aufgeführt) bereits
im vorigen Jahrhundert vcntilirt worden war, und da die geistlichen Behörden
die Angelegenheit nicht länger mehr hinzögern lassen wollten, so reichte Moriz im I.
1857 der k. Regierung in Merseburg einen Entwurf zu einer in rein gothischcm
Style massiv in Ncbracr Sandstein zu erbauenden Kirche ein. Diesen schönen^
später in den Jahren 1866 bis 1868 zur wirklichen, dem ganzen Unstrutthalc
zur Zierde gereichenden Ausführung gekommenen Entwurf war er so glücklich

durch die innige Freundschaft zu erlangen, welche ihn mit dem Architekten Sr.
Majestät des Königs Geh. Ober-Baurath Stülcr verband. Aber nicht etwa
erbat er sich solchen von dem berühmtesten Kirchcnbaumeister des Jahrhunderts,
sondern Stüler erbot sich aus freien Stücken und in zuvorkommendster Weise
zur Anfertigung, nahm es sogar übel, daß Moriz bereits mit dem später durch
seine mit Ende in Berlin ausgeführten Bauten bekannt gewordenen damaligen
Bauführer Böckmann in Unterhandlung getreten und denselben dazu gewonnen
hatte. Stüler beauftragte zunächst dm damals für ihn die Restanration des

Portals der Schnlpforta leitenden Bauführer Ende mit den Vorarbeiten der
Aufnahme der alten Kirche und des Sitnationsplanes. Da indessen Ende in¬
folge einer Mahnung der Akademie, um ein als Preis gewonnenes Ncisc-
stipcndium nicht verfallen zn lassen, nach Italien reisen mußte, so beauftragte
mit jenen Vorarbeiten Stülcr nunmehr den jetzigen Ober-Hofbaurath Persius
(den Vollender der Burg Hohenzollern), der dann auch später im I. 1858 den

Anschlag fertigte. Nach, dem am 1. Febr. 1859 begonnenen Abbruche der alten
Kirche, Aushebung der Überreste mehrerer Eberstcinischer Vorfahren (Philipp's,
des ersten Erwerbers von GeHofen, des Feldmarschalls Ernst Albrccht und
seiner Gemahlin, des Domherrn Anton Albrecht n. a.) aus den unter dem

Mittelgange der Kirche bzw. in einem besonderen Angebäude gelegenen Grab¬
gewölben und nach Einebnung des die Kirche umgebenden alten Begräbnis¬
platzes erbaute Moriz zunächst eine Jnterimskirche und brachte in dieser
nicht nur das schöne von Anton Albrecht v. Eberstein und seiner Gemahlin
geb. v. Rössing gestiftete, leider aber in Noccoccostyl reich ausgeführte große und

55 Fuß hohe Altarstück und die alten Denkmäler unter, sondern versah dieselbe
auch wieder mit einer aus der alten vandalcnhaft zerstückelt gewesenen großen
Orgel durch einen geschickten Orgelbauer hergestellten kleineren, aber für den Zweck
ausreichenden Orgel. Vierzehn Tage vor Ostern konnte bereits in dieser Jnterims¬
kirche Gottesdienst abgehalten und zum Palmsonntag die Konfirmation
vorgenommen werden, nachdem erst am 2. März mit dem Abbruche der Kirche
begonnen worden war.
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Im Jahre 1861 wurde Moriz seitens der Regierung als Mitglied in die
Kommission des Kreises Sangerhansen für Veranlagung der Grundsteuer
berufen. Hierdurch war er mehre Jahre anhaltend beschäftigt; nachdem er, außer
dem Veranlagnngs-Kommissar,späteren RegierungsrathStephan, zusammen
mit dem Grafen v. Kalckreuth ans Haackpfiffel die die Ergebnisse der Ein¬
schätzung enthaltenden Mutterrollen vollzogen hatte, wartete er den letzten Termin
in dieser Sache am 11. Juli 1866 ab.

Ungeachtet der vielen körperlichen Bewegung,welche eine derartige Beschäf¬
tigung mit sich brachte, und ungeachtet des fast ununterbrochenen Aufenthalts
in freier gesunder Luft, Sommer und Winter, hatte Moriz denn doch seinen?
Körper zu viel zugemuthet. Vom Jahre 1866 an stellte sich ein hochgradiges
Reflex-Asthma bei ihm ein, das ihn Jahre lang bis in die letzte Zeit oft zu
allein unfähig machte. Trotz diesen? Leiden hat er seine wirthschaftlichen und
socialen Bestrebungen nicht gänzlich vernachlässigt.

Wie schon oben angedeutet worden, hatte Moriz vom Jahre 1847 an ver¬
schiedenenKongressen, theils zu rein wissenschaftlichen,theils zu technische?? und
zu socialen Zwecken beigewohnt. Nachdem er schon ii? Gemeinschaft mit dein
von der socialen Wichtigkeit der Wohnungsfrageerfüllten Professor V. A. Hub er,
mit de?» Präsidenten Ä. Lette, dem Landbaumeister Hofmann, Geh. Ober-Ban-
rath Stülcr und Major späteren Obersten v. Greifenberg mehrere Jahre bis zum
I. 1852 für das Gedeihen der Berliner gemeinnützigen Ballgesellschaft thätig
gewesen war, nahm er von der Gründung des volkswirthschaftlichenKongresses
in? I. 1853 an während des ersten Jahrzehnds Theil an den Bestrebungen
desselben; aber schon auf dem 3. Kongresse zu Köln gab er Andeutung seiner
voi? der bisher im Schwange gehenden Richtungund der Prinzipien der Volks-
wirthschnft, namentlich von der als unfehlbar und unantastbar sich hinstellenden
Manchestcrtheoriewesentlich abweichenden Auffassung. Gegenüberdein Mode
gewordenen Coqucttircn mit „naturwissenschaftlicher Methode" fußte seine eigene
volkswirthschaftlichcAnschauung auf wirklich naturwissenschaftlicherUnterlage, näm¬
lich auf der Physiologie und Chemie der Ernährung, gemäß den mittels des großen
von König Max II. von Bayern geschenkten Respirations-Apparatesdurch Bischof
lind Voit erreichten Resultaten über normale Ernährung. In einer 1869 ge¬
druckten Broschüre: „Die Brodfrage: eine öffentliche Angelegenheit"spricht er
sich in dieser Beziehung folgendermaßen aus (S. 14 f.):

„Die Volkswirthschafts-Wissenschaft, welche sich zur Klarheit über das Ziel aller
wirthschaftlichen Bedürfnis- Befriedigung emporgearbeitet hat und dadurch allein in?
Stande ist, dem Wirthschaftsleben selbst, dem privaten sowol wie dein staatlichen,
die feste lind unverrückbare Richtung auf das Ziel der Erzeugung voll Gütern der
Nothdnrft und des Ideals zu geben, — sie begnügt sich nicht mit der bloßen Hin¬
weisung auf die wirthschaftwidrigcn Factor«?, welche das Darben der untersten
Volksklasscn, das Massenelend verschulden, auch nicht damit, daß sie den wirklichen
Knlturfortschritt, die volkswirthschaftlichc Entwickclung zu dem Ziele des leiblichen
und geistigen Gedeihens des ganzen Menschen nicht als eine einseitige Wohlthat
für Anserwählte in Anspruch nimmt, indem sie im Gcgentheile verlangt, daß dieser
Fortschritt Allen wenigstens die Möglichkeit der Theilhaftwerdnng jenes Gedeihens
offen läßt in dem Maße, als sie aus eigener Kraft Bedingungen erfüllen, denen kein
physisches und kein anthropologisches Hindernis entgegensteht. — Ganz ohne 11m-
schweif vielmehr steuert die über sich selbst und über die geographisch-physikalischen,
physiologischen, geschichtlichen und wirthschaftlichen Bedingungen des mensch¬
lichen lind mcnschhcitlichen Lebens orientirte Lebensweisheit auf den Kern¬
punkt alles wirthschaftlichen Lebens: auf das Was und Wie des Verbrauchs
hin! Wol ist ein gewisses Minimal-Maß des Verbrauchs zur Befriedigung
des leiblichen und persönlichen Bedürfnisses eine wirthschaftlichc Nothwendig-
keit (118 Gramm Eiweiß, 56 Gr. Fett u. bvv Gr. Kohlehydrate täglich);
aber es ist für den wirthschaftlichen Fortschritt durchaus nicht gleichgültig, wie
und was verbraucht, was daher und wie auch prodncirt wird, denn nach diesem
W as und Wie regulirt sich der zur Erweiterung und Verbesserung der Prodnctions-
Mittel dienende Überschuß der Erzeugung über den Verbranch, als welcher
Uberschuß in den Stand setzt, die Güter-Erzeugung volkswirthschaftlich
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einzurichten, die Arbeit vollswirthschaftlich zn organisiren, als welcher Überschuß
auch samit durch Kapital-Ansammlung den Hanpthebel zur Förderung der
materiellen und — sittlich-intcllcctnellen Volkslage, der Volksgesundheit bildet!

Als Kriterium für dich Was und Wie des Verbrauchs gilt ihr nun nicht
die abstruse und überall mit sich selbst in Conflict gerathende alte Finanztheorie,
nach welcher es unter allen Umstanden auf möglichste Steigerung der
Prodnction und vorzugsweisesolcher Prodnctionen/ die viel Arbeit und viel
Kapital beschäftigen, abgesehen ist, wohingegen doch „jede Ersparnis an
Prodnetions-Kosten auch eine entsprechende Ersparnis an der Ausgabe der Ver¬
braucher bedingt;" - vielmehr gilt ihr eben und kann ihr nur gelten
als das alleinige Kriterium hierfür: die Wissenschaft der Lebensbedingungen
und speciell die Wissenschaft der Ernährung, in welcher allein die zur Prodnction
der Nahrungs-Mittel nöthig? echnische und gewerbliche Fertigkeit ihren Ausgangs¬
punkt, ihre Stütze und ihre Richtschnur finden kann!"

Als Moriz nun sah, daß der volkswirthschaftlicheKongreß, bei dessen un¬
bestreitbaren Verdiensten für einzelne technische Fragen, mehr und mehr der
einseitigen Richtung verfiel und keine andere neben der seinigen gelten lassen
wollte; enthielt,"wiesein verehrter Freund N. D. Wichmann in Hamburg auch,
er sich von Ende der Wer Jahre an der weiteren Betheiligung. Auch drängte
es ihn, seine sein wissenschaftliches System darstellende Arbeit behufs der, durch
die vieljährige praktische Beschäftigung zurückgestelltenDrucklegung durch noch¬
malige Überarbeitung fertig zu stellen. Zu diesem Zwecke begab er sich nach
Leipzig und ließ daselllst den ersten Theil seines Werkes drucken: „Die Er¬
kenntnis und die Sprache. Deren Keim, Wurzel und Trieb, Wachsthum,
Aufbau und Gestaltung in innigster An- und Einfügung, in wescnhaft ver¬
wachsener und in gleichen! Fluße des Werdens mitwachsender An- und Ein¬
dämmst an und in die Welt-Regung". In diesem Entwürfe zn einer MetaPhysiologie
des menschlichenGehirnes wird durch Analysis der Wirklichkeit und Epigenesis
des Auffaßens die Einheit der Welt-Aufsaßung und der Welt-Gestaltung,
die Einheit der Wißenschaft sowol wie die Einheit und Solidarität aller
Lebensrichtnngen begründet in der Grundvoraussetzungdes zweitlos-Einen
ewigen (unerregten) Nr-Regen. Im Gange der zu diesem Resultate
führenden stufenweisenEntwickelnng, welche den „Leib" als das Koor¬
dinaten-System der gesamten Beziehungen zu der Wirklichkeit und als
das Maß aller Dinge, und den organischenAuf- und Ausbau desselben in dem
Bewußtsein des erwachsenen Menschen aus dem primären, das Ur-Maß ent¬
haltenden und die Grundglidernngvorbildlich ausmachenden Koordinaten-Systeme
der Sinne (Erregungen der Gehirn-Nervenzellen an den Wurzeln der Sinncs-
ncrven) erkennen läßt, werden im Zusammenhangehiermit und im Anschlüsse
hieran die Elementeder physiologischenund metaphysiologischenMathematik,
der (pythagorischen) Arithmetik und Dynamik abgeleitet. Diese EntWickelung
leitet zugleich zu der Verklärungdes sensualistischen(empirischen) Realismus des
ungesichteten, vorwißenschaftlichenBewußtseins durch Erkenntnis des lediglich.In¬
tensiven alles seines Inhalts, sodaß die sichere Brücke zwischen ihm und der
MetaPhysiologiedes wahrhaft reellen Auffaszens: die physiologisch-empirische
Rani» -Form der Betrachtung des Intensiven, zwar nur als ein Schema
und als eine Allegorie — aber doch als zweckmäßigstesVersinnlichnngs-Mittel
unangetastetbleibt, vielmehr in dem praktischen Gebrauchswerthe bekräftigt wird

Aus Anlaß der Enthüllung von den Marmordenkmälern der Gebrüder
Wilhelm und Alexander v. Humboldt in dem Vorgarten der Berliner
Universität schrieb Moriz zu dem nächstfolgendenGeburtstage Alexanders
(t4. Sept. l883) einen kleinen Aufsatz für die Cotta'sche „AllgemeineZeitung"
und ließ dann denselben mit einer Darstellung von Alexander'sv. Humboldt
Betrachtungaller Gebilde und Kräfte der Welt als eines durch innere Regung
belebten Natur-Ganzen drucken unter dem Titel: „Der Pulsschlag des
Weltalls: Seine die Einheit der Welt-Regungin den Welt-Erscheinungen und
in der Welt-Geschichte offenbarende, autographische Curvenzeichnung in dem
Rahmen der von Alexander v. Humboldt in seinem „Kosmos" gezogenen Cor-
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ordinalen". Als zugleich praktisch zu vcrwerthendes Ergebnis festigt diese Uber¬

schan über die Welt-Erscheinungen und deren inneren geistigen Gehalt die Über¬
zeugung, daß wie van je vorzugsweise geistige Angelegenheiten die Schicksale
der' M'cnschhcit bewegt haben, so jene hinfort dieselben immer ausschließlicher
bewegen werden! Zum Schlüsse heißt eS:

„Maßgebend greift die Naturwißcnschaft in das industrielle und das ganze Vcr-
kehrslcben'ein; bat sie min aber erst einmal in dem Gebiete des geistigen Lebens der
Menschheit ihre Herrschaftzur Geltung gebracht, ist die Erkenntnis der Welt-Einheit
das leitende Princip geworden: — dann ist die Welt uns nichts Fremdes; sie ist
vielmehr unsere Welt, der wir nicht (wie die sclavisch sich accomodircndeTrägheit
und Gedankenfanlheit der bloßen Routine und Dressur) lediglich „Rechnung zu
tragen" haben, in die wir vielmehr und das nicht ans individuellem Belieben und zu
individuellemVergnügen, sondern — mit dem Einsätze unserer ganzen Persönlichkeit
thatkräftig einzugreifen und, in harmonischemVereine mit den uns nmfaßcndcn
historischenGenoßenschaftenund Verbänden, sie zu gestalten die unbedingte Ver¬
pflichtunghaben gemäß der Einheit der Welt-Regung!"

Im August 1848 hatte, wie schon erwähnt, Moriz auch dem Kongresse zur
Gründung einer freien deutschen Akademie in Frankfurt a. M, beigewohnt.

Hicrselbst hatte er Gottfried Kinkel, der damals noch Professor in Bonn war,
kennen gelernt und mit demselben nähere Bekanntschaft angeknüpft infolge der

Schilderungen zweier Schulfreunde über deren persönliche Beziehungen zu
Kinkel, ihrem Lehrer während ihrer Bonner Studienzeit. Erst im Jahre 1876
fand wieder ein Zusammentreffen mit Kinkel statt bei Gelegenheit des Kon¬

gresses für Feuerbestattung in Dresden. Hieran knüpfte sich dann zwei Jahre
darauf die ins Werk gesetzte erste Aufführung von Kinkel's Tragödie „Nimrod"
in Leipzig, welcher der Dichter selbst anwohnte. Eine weitere Folge hiervon
wieder war für Moriz die Erneuerung der schon im Jahre zuvor durch den

ihm seit langer Zeit befreundeten Emil Pallcske vermittelten Bekanntschaft mit
der Freundin seiner Tochter. Dieselbe, Fräulein Elise Kreisch mer, die älteste
Tochter des Landschafts- und Thiermalcrs für zoologische Zwecke Rod. Kretsch-
mer, welcher nebst dem Fürsten v. Hohcnlohe-Langenburg und Prinzen v. Lci-
nungen, Gcrstäcker und Brehm den Herzog und die Herzogin von Kobnrg auf
der Reise nach Ostafrika begleitet hatte, wurde dann zwei Jahre später Morizcns
Frau. Von derselben ist ihm am 23. Mai 1883 ein Sohn Namens Arnulf geboren.

Karl Christian Freiherr li. Eberstein,

geb. 9. Nov. 1724 zu Dillenburg, ff 22. Febr. 1795 im Kloster Weinheim (des
1725 ff Frhrn Karl v. Eberstein und dessen 2r Gemahlin Wilh elminc Char¬

lotte Philippine geb. Freiin v. Quernheim Sohn), kurpfälz. Kammerhcrr,
Oberst-Hofmeister und Oberst der Infanterie, verm. 1759 mit Maria Anna
Joscpha Franziska Sophia (geb. 18. Sept. 1731, ff 21. Januar 1798),
des Hugo Philipp Eggenbert Frhrn. V.Dalberg, Kämmerers von Worms, und
der Maria Anna Josepha Sophia geb. Freiin Zobel v. Giebelstadt Tochter
(s. oben S. 81 ff.)

Uber das herbe Schicksal, von welchem Karl Christian betroffen wurde,
vgl. oben S. 134. Die näheren Umstände leuchten mit ihrem traurigen Lichte
aus nachfolgenden Briefen seiner Stiefschwester Amalien Anßem an ihren

rechten Bruder Johann Karl Friedrich zu Tilsit hervor:Herzlich gestelztester Bruder! Meines gelicbtcsten Bruders sehr angenehmes vom
L4. Juni hat mich in meinem Geist aufgemuntert, daß einstheils Euer und der liebenEinigen , . . ziemliches Wohlsein dadurch bin versichert worden, wovor Gott mit
Thränen gedanket, dabei angerufen, Euch und die liebe Angehörigenin Gesundheit
ferner in seiner Gnade zu erhalten nach Scel und Leib, zugleich mir die Freude zu
gönnen, daß wir uns noch ein Mal in diesem Leben in feinem Segen sehen können,
ans welche Nachricht, ob Ihr etwa noch nach Sachsen reisen dürftet, habe gehostet,
deshalb auch thcils meine Antwort verschoben.
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Daß mein lieber Bruder seit 1734 bis dahin in denen vielen Kriegen auch viele
Strapazen ausgestanden und erlitten, den Körper geschwächct, ist handgreiflich. Gott
labe und crgnickc Euch davor. Mein liebster Bruder weiß seine Strapazen »nd ich
fühle meine getragene Last, worunter als ein Wurm mich bis dahin habe schmiege»
und biegen müssen.

Ich bin nun ganz einsam und als von allen christl. Seelen verlassen: meine
Kinder sind mit ihren Geschäften in Dillenbnrg wohnhaft?c.

Des Mannheimer Bruders Schicksal soll seine Frau, welche sein .... sein will,
schuld sein, deshalb sie ihn zum Narren deklarirt, dahin gebracht, daß er zu Weinhcim
im Kloster ist. Das verdrießt die in Sachsen, deshalb 'sie allda ans Bruders Erlösung
gehostet, ihr das Seinigc nicht gerne senden wollen, so sie doch darzn gebracht. Mein
Sohn ist in seiner Angelegenheit den Sommer zu Mannheim gewesen, wo er denn
mit der Schwägerin den Bruder besucht, der ihn so verständig gefunden, als zu
wünschen, jedoch nicht ein Wort allcine mit ihm reden können, so gerne er gewollt,
auch ohne ihre Gegenwart niemand zu ihm darf; er heiß! sie nicht Fr , sondern
Uackams.

Die Stiefmutter und ihre Schwester General Nodenhausen leben beide noch in
Mainz. Der Dokt. Langen hat's in Dillenbnrg nach erhaltenem Wctzlarschen llrthcil,
daß sie Zcppcnfcld eine Ve Stunde von hier allda vom scl. v. Seelbach nach seinem
Tod mit . . ererbtes Gut bei der Dillenb. Kammer wegen aufge¬
nommener Gelder, wovor sie Leib und Seel verschreiben müssen, auch mm zum Kauf
angeboten, worauf ihr sechzigtansend fl. bereits geboten, Or. Lange in Sicherheit gesetzt,
nicht verkaufen zu können, bis er vor den Königsbergcr Bruder bezahlt. Die
Mannheimer Schwägerin prozcßt auch in Dillenbnrg mit ihr, fordert laut unterschrieben
Ehepakten, dicwcil sie ihren Mann als toll ansehen müsse, auch von Zeppenfeld
1V MV fl. und 2000 laut unterschriebener Obligation, Summa Schuld über Schuld.
Hierzu kommet Unglück. Ihr ältester Sohne, Mcntzer Hauptmann v. Kattenberg,
welcher diesen Sammer, um den Kauf zu stände zu bringen, sich zu Zeppenfeld
mcistl. aufgehalten, läßt backen, woüber dessen Wohnhans mit 440 Mestc Frucht und
4L Wagen Heu und Grummet in Rauch aufgegangen, alles andere hat er gcrett
bekommen, muß sich nun in seines Jägers stehengebliebenem Hanse zu wohnen bchclfen,
bis er sieht, wie er's aoeorä wird mit denen Lrseiiwrs; er ist ein artiger Mensch,
kommet oft zum Besuch, wir trädiren uns wie Fremde. Schließlich muß Euch, liebe
Frau Schwester und Jugend, welche in Gedanken küsse, der Obhut Gottes befehlen,
bitte mich und die Meinige zu Genadcn einzugedcnken, denn ich bis in die Gruft bleiben
werde meines gcliebtesten Bruders ergebenste Schwester und Dienerin

Eichen, 7. 8br. 4766. v. ^.ulssm.

Aus der sächsischen Reise wird vor Euch dieses Jahr nichts werden.

Herzallerliebster Bruder! Ich bin in meiner Hcrausreise in Weinheim gewesen,
ließ mich beim Bruder melden, konnte aber nicht ohne seine Frau zu ihm kommen,
mithin mußte zu ihr ans Mannheim, allwo sie mich zwar höflich empfing und bei
ihr zu logiren sie mich bäte, welches aber nicht annahm, jedoch 2 Malen bei ihr
gegessen, und berede, daß sie mich ihn sehen zu können verschaffte, wozu sie den 3. Tag
rsKolvirst und Post nahm, mich hin zu bringen. Als wir uns melden ließen durch die
Paters, welche sich ansbatcn, erstlich seine Stube auskehren zu dürfen, denn der Bruder
in einem elenden Zelt logiret ist. Als das geschehen, kam ein Pater, sagte, L. lZberstsin
hätte gesaget, es sollte ihm lieb sein, uns zu sehen. Seine Frau, ich und der Hr. Pater
wir gingen zu ihm, denn sie .... ., daß sie allein zu ihm zu gehen nicht getranetc,
vorgebend, er wäre ein Narr. Als sie an die Thür klopfetc, riegelte er inwendig ans,
sie trat in's Kammerche, sagte sie: „lieber Mann, hier bring ich Dir Deine Frau
Schwester, die will Dich sehen." Er versetzte mit Abhaltung seiner Kapp in der Hand,
„es ist mir lieb, sie zu sehen, aber illa.cka.ms, was unterstehen Sic sich, zu mir zu
kommen, habe ich's Ihnen nicht gcsaget, als Sie das erste Mal kommen, daß Sie
nicht unterstehen sollten, zu mir zu kommen, Sic sind an allem schuld und gehen Sie
mir von meinen Augen weg, che Ihnen mehr sagen muß, das Ihnen nicht angenehm
ist." Sie versetzte: „Mein Gott, Eberstein, wie redet Ihr, Ihr seid mein lieber
Mann, Deine Kinder sind noch gesund zc." Er gab zur Antwort: „Was sagen Sie,
Ihr Mann bin ich nicht, retirircn Sie Sich." Sie sagte: „Sind wir nicht chhaft
getrauet worden, haben wir nicht 2 Kinder." Er sagte: „Geh Sic nur, oder ich zeige
es Ihr." Mit einem Wort, er kam so in Zorn, daß ob er gleich wohl als ein Täter
verhungert und vor elender kümmerlicher, ausgezehrter Körper, der kein Blutstropfen
in sich ansehend aussieht, erboste so über sie, daß er zitterte, und ob ich zwar winkte,
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sich zu moderircn, woran er sich anfangs spiegelte; da sie sich defendiren wollte, er sich
nicht zu enthalten oermochte,wie das ansichtig ward, lief sie zur Thür hinaus. Ich
blieb stehend, sagte: „Lieber Bruder, nin GotteS Willen, übereilet Euch nicht, ich
konnte durch kein ander Mittel zu Euch kommen, ich beklagte, daß ich schuld daran
bin, und die Mcinigen, Bruder und Schwestern,der Graf und alle haben mir so viele
Kompl. an Euch überbricfet und ich mußte Euch sehen, ich habe noch viel mit Euch
zu reden, oder soll ich auch gehen." Er versetzte: „Ich sage Ihnen insgesamt vor das
gütige AndenkenDank, gelegentl. versichert sie meine Ergebenheit, hier ist keine Zeit,
von mehren zu reden, und also empfchl mich Euch." Als nun mik ihm reden wollte,
sagte er abermalcn: „Ihr sehet ja den Nmstand, verschonet mich." Mithin ich ging
mit Weinen weg, denn der Latsr l'rior stand bei mir und ging mit mir nnntcr zu
ihr, denn sie die Frau von vberstein im Kloster und in Mannheim fürchten
nnd verehren, ja sich scheuten, mit mir zu sprechen. Als wir zu ihr kamen, sagte
sie: „Haben Sie's gesehen wie er jetzt ein Narr war ?c." Gab ihr zur Antwort:
„Meine Frau Schwester,wenn ich vor Gott nnd dem Kurfürst ein Eid schwören soll,
wie ihn erkenne, so müßte Gott die Ehre thnn nnd sagen, daß er zornig, aber nicht
Närrisches an ihm finde; ich beklage, daß ich schuld, daß er in Zorn gekommen nnd
Ihnen beleidiget, aber liebe Fr. Schwester,bedenken Sic, ob er sich nicht schämte, daß
ihn so klägl. angetroffen," Summa, ich suchte alles ans mich zu ziehen nnd sie zu
besänftigen. Nach einer Stunde bäte sie, mir zu erlauben, daß allein zu ihm dürfe;
aber nein, der Pater mußte mit gehen. Als an die Thür klopfte, riegelte er abcr-
malen auf, nahm die Kapp ab. Als er den Pater sähe, versetzte er mir: „Ihr sehet
ja, daß hier nichts zu reden, saget oder schreibet ihnen in Sachsen, sie möchten alles
halten, als sie's bis dahin gehalten; was ihnen recht, sollte ihm auch recht sein, in
dem Zustand brauchte er nichts, er dankte nochmalen vor das Andenken, vielleicht
änderte es Gott wohl eher, als ich glaubte, es geschehe ihm ein Gefallen, wenn hier
nichts mehr sagte, denn hier brauchte er nichts, es wäre hier nicht schicklich ?c.
Summa, er bat mich so alles zu lassen nnd nichts mehr zu reden, ich sollte mich
zufrieden geben, ich hätte ja alles angesehen; damit befähle ihn Gott nnd ging weg
mit solcher Wehmuth, daß nicht genug sein Unheil zu beklagen. Sie ist aber ver¬
gnügt ?c. Als ich sagte, wenn er mein Mann wäre nnd sähe ihn so kläglich von Ehr
nnd alles gebracht, ich verzweifelte. Das lacht sie, sagend, was sie sich um eines
Narren länger ängstigen sollte. Ich bäte, sie möchte doch machen, daß er ans dem
Arrest käm, nnd den Freunden lieber wieder geben, ich wünschte es ..... . den
Kurfürst vorstellen zu können; versetzte sie, wollen Sie ihn haben nnd mit dem
Kurfürsten . . ., so will's einrichten, daß sie ihn morgen sprechen. Andern Tags führte
sie mich zu dem L. v. Viereck, Oberstallmeisterallda, dem erzählte sie's nnd daß ihn
los haben wollt; versetzte der, wenn ich Bürge sein tonnte, daß er nichts anfing, sich
oder einen andern umbrächte oder sonsten was anfinge, so könnte es geschehen. Ich
sagte, er wäre kein Narr, aber es hilfte alles nichts, er soll ein Narr sein, denn er
soll sie annehmen nnd das thnt er nicht w. Er hat jemand in Verdacht, das er und
ich nicht sagen dürfen. Dieses muß noch melden: als ihr nnd L. Viereck sagte, bei
diesem pro et contra, Viscour ließ ich mir einfallen, ein Vorschreibenvom Prinz
Xaver in Sachsen oder König von Preußen durch meinen Bruder (in Tilsit) zu
erhalten, daß er los käm ?c., gab sie zur Antwort in harter Rede, „das hoffe nicht, das
fehlet mir noch, die Dalbergische Familie hat so Verdruß genug, bin ich nicht hier
nnd am Menßer Hof durch seine Mutter genug bloßgestelltworden, wollen Sie mich
noch an die Höfe austragen lassen, so sage Ihnen alle Freundschaft ans." Er traut
nicht aus seiner Stube zu gehen, noch zum Abendmahl oder zu ihrer Messe, denn er
saget zu den Paters, er habe die Bibel gelesen, die liefe er noch, er glaubte an Gott,
der Himmel nnd Erde gemacht, nnd also, er brauchte ihrer nicht w. Er hat ein
Feldbett wie ein Soldatenlager, sehr elend, ein klein Ofcnchen, l hölzern Stuhl, l alte
hölzern Tisch klägl gicbt der Kurfürst jährlich ibtlO fl. vor sie und Kinder
nnd övv fl. vor seine Unterhaltung; sie hat ihn ins Kloster jährl. vor ll>0 Nthlr.
veraccordirt. Er jammert mich. Könnte man's beim König dahin bringe», daß er
loskäm Wo sie's verhindern kann, thnt sie's, denn sie alle am Hof glauben sollen
und ansgesprenget wird, er wäre ein Narr. Sie sagen alle, wenn er gescheit nnd ihr
nnd Kindern als Vater vorzustehen wüßte, so käm er los, denn er nichts gcthan oder
der Kurfürst ungnädig sei; sie setzte zwar hinzu, er habe der Kurfürstin zu begehren
ersuchet, auch ihr Billets geschrieben, ihn so glücklich zu machen, so aber die Kurfürstin
nicht angenommen. Als das nicht glauben wollte, sich so vergessen zu haben, sagte sie,
daß sie Lopia der Billets unter seinen Papieren gefunden. Als solche zu sehen
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begehrte, sagte sie, solche verbrannt zu haben. Er ist jederzeit mit Ehrfurcht angefüllet
gewesen. Gott erbarme sich seiner Seel und Leib.

Bei nun Ablauf des Jahrs empf. Euch und die Enrige in Gottes Schutz zc.
Euere liebe Tochter Lotte werdet Ihr gesund angetroffenund glücklich überwacht
haben, ich küsse sie und Frln. Ncttche in Gedanken ze., behaltet mich lieb und glaubet,
das; zeitlebens sein und bleiben werde meines lieben Bruders ergebenste Dienerin

Eichen, 23. Iibr. 1738. A. v. Aussen,,
Des Kammcrherrn Karl Christian Kinder:

1. Maria Elisabetha Aiignsta, geb. 9. Aug. 1730 zu Mannheim, verm. im
Febr. 177!) mit dem knrmainz. Kammerhcrrn Franz Kvnrad v. Nevcn.

2. Joseph Karl Theodor, s. unten.
Beider Mutter, Sophia geb. Freiin v. Dalberg, blieb bis zu ihrem

am 21. Januar 1798 erfolgten Tode in Mannheim in ihrem daselbst 1733
für 5833 st. erkauften (in der BensheimerGasse im Quadrat 100, Nr. 10 ge¬
legenen) Hause wohnen.

Joseph Karl Theodor
Freiherr v. Eberstein, grherz. frankf. Staatsministcr,

der einzige Sohn des nach so langjähriger Einsperrung im Kloster zu Wein¬
heim am 22. Febr. 1795 gestorbenen knrpfälzischenKammcrherrn Karl Christian
Freiherr» v. Ebcrstcin,wurde am 12. Aug. 1731 zu Mannheim geboren, zwei
Jahre vor der rechtlosen und gransamenEinsperrungseines „als gestörten Ge-
müths" behandelten Vaters. Er hat sonach seinen Vater gar nickt kennen ge¬
lernt. Karl Thcodor's Pathc und Fürsorger war der Kurfürst Karl Theodor
von der Pfalz-Nenbnrg und später, seit Ende 1777 auch Kurfürst von Bayern;
wie auf Karl v. Ebcrstcin, so hatte der Kurfürst schon ans den 1702 JMr
älteren Vetter Karl's, den Sohn des Frcihcrrn Franz Heinrich ».Dalberg seine
beiden Namen Karl Theodor übertragen. Am Hofe des Kurfürsten nun er¬
zogen, wurde der „bisherige Edelknabe Karl Freiherr v. Eberstcin" mit seinem
erreichten 19. Jahre kraft des nachstehenden kurfürstlichen Reskripts A er essist
ans der adligen Bank bei dem knrpfälzischen Hofgcrichte:
An ünrpfillz. tjofgrricht, de» dem üarl stwcihrn. von Eversten, gdgst. gestattete»

dortige» Nathp-aeevss betr.
.HsrsnissimusIZIsetar! Gleichwie Sc. Kurfürstl. Durchlaucht auf unterthiiuigstes

Kapplisireu des bisherige» Edelknabe»Karl Frcihru. von Ebcrstcin mildcst be¬
wogen worden sind, demselben den -roesss bei Kurpfälzischcm Hofgcrichtauf der adeligen
Bank gnädigst zu gestatten; als wird es erstbcu. Hofgericht zu gemäßer Verfügung
und Beobachtung andurch gnädigst ohnvcrhalten.

München, den 12. Scp. >783.
Varl Mmoclor Kurfürst. vt. Fl), von Obcrndorff.

Act nmuclatnmLsreuissimi Domiui üllsetoris proprium Schmitz.
Nachdem der Kurfürst 3 Jahre später, am 1. Jannar 1783 ihn zu seinem

Kämmerer ernannt und ihn unter dem 3. Mai desselben Jahres für groß¬
jährig erklärt hatte, beförderte er ihn schon im folgenden Jahre, am 15. Sept.
1784 zum wirklichen Neubnrgischcn adeligen Regierungs-Rathc mit
Sitz und Stimme. Die 3 bezüglichen Dokumente lauten:
»«erst für den tiarl Fehn,, von Eversten, nw gnädigst ernannten ünrfrstl. tinmmrrcr.

Horeuissimns IZIsetar 1 Indem Seine Kurfürstl. Durchlaucht den K a r l rc y h er r n
von Eberstcin in gnädigster Rücksicht seines erprobtenaltadeligeuHerkommens, dann
sonstig guter Eigenschaftenzu Höchst Dero Kämmerer unter heutigem Datum zu er¬
nennen mildest geruhet haben; als wird ihm solches durch gegenwärtiges höchstcigeu-

rzcicimetes und mit dem größer» geheimen Signet ausgefertigtes Dekret inhändig unterzeichnetes
knrfrstl. höchsten Gnaden zugesichert.

Karl Theod. Kurfürst
Ast manclatumHörsums!»,! Oomiui lülsstoris propriu».

München, den 1. Jäucrs 1783.

B. L. Kirstner.
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Von!» netntis für dr» Karl Freiherr» von Eberstein.
Wir Karl Theodor, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Obcr-

nnd Nieder-Bajern, des heil. röm. Reichs Erz-Tru6>säß nnd Kurfürst, zu Gnlich,
Cleve nnd Berg Herzog, Landgraf zn Lcnchtenberg, Fürst zn Mörß, KInrqnis zn Bergen
Opzoom, Graf zn Veldenz, Sponheim, der Mark nnd Navcnspcrg, Herr zu Raven¬
stein ?c., Haben dem knrpfalzischcn Käinmercr nnd adeligen Rathsaeosssistsn
Karl Freiherrn von Eberstcin auf desselben nnterthänigstes Bitten die Gnad gethan,
ihmc die voni-un »etat!» angcdeihcnzn lassen; erklären somit genanntenKarl Freiherr»
von Eberstein dcrgestaltenfür volljährig, das; derselbe rechtsfähig nnd gültig über sein
cigenthümlichesVermögen c>!«po„!een,ordnen nnd handle» könne, Ihme mithin wegen
annoch abgehendenU->soritnst«-Jahrendas mindeste nicht in Weg gelcgct werden solle.
Urkundlich Unseres hicrangedrnckten kurfürstlichen größeren Regicrnngs-Kanzlci-Jnsiegcls
gegeben in Unserer Haupt- nnd Residenzstadt Mannheim am 8 Mai 1783.

(U. 8.) Knrpfalz Negierungs-Raths Präsident, Vicc-Präsidcnt, Vice-Kanzler, Ge¬
heime und Regicrnngs-Räthc.

Karl Philipp Freyherr von Venningen.
F. Stamm.

Patent für den ünrfiirftl. Uäininerrr pari Freyherrn von Clicrstcin alr> wirülirhrn
psalz-pcubnrgischen adelige» Nrgirrnng-z-Rakli mit Äik nnd Ntimine.
Wir Karl Theodor, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Ober-

nnd Nicderbaycrn, des heil. röm. Reichs Erztrnchscs; nnd Kurfürst, zn Gnlich, Kleve
nnd Berg Herzog, Landgraf zn Lcnchtenberg, Fürst zu Mörs, Margnis zn Bergcn-
opzoom, Graf zn Veldenz, Sponheim, der Mark nnd Ravensberg, Herr zu Ravenstein zc,,
thnn knnd nnd fügen Unseren Obersthofmcistcrn,Oberkämmcrn, Obcrsthofmarschällcn,
Oberststallmcistcrn,geheimen Kanzlern, sonderlich aber Unscrn Nenburgisch Vrnssidenten,
Vice-Urno.^iclenten, Vios-Kanzlern,lürectoen, Geheimen-, Negiernngs-, Hofkammer- nnd
Landschafts-Näthcn, fort sammentl. Hof- nnd Landbcdienten, auch sonstcn jcdcr-
männiglich hieniit zn wissen, daß Wir Unserm Kämmerer Karl Frcyhcrrn von Eber¬
stein die Gnade gethan und selbigen ans gut Vertrauen nnd Glauben, so Wir zn ihmc
gcstellet, nnd seiner lins geleisteten Eidcspflicht,so lang Uns gnädigst gefällig ist, zu
Unserem wirkt. Ncubnrg. adeligen Regierungs-Rathcn mit Sitz und Stimme
auf nnd angenommenhaben, thnn auch solches hieniit und kraft dieses also und der¬
gestalt, daß Uns nnd Unserem Kurhaus er treu nnd hold sein, Unseren Nutzen frommen
nnd Interesse befördern, Arges und Schaden, so viel an ihm ist, in Zeiten warnen
nnd wenden, sein räthlichcs Gutachten, so oft dasselbe von ihm gefordert wird nnd in
Oon^üio abzugeben ist, seinem Verstand nnd Wissenschaft nach erstatten, mithin die Be¬
förderung der heilsamenJustiz sich eifrigst angelegen sein lassen, auch sonsten nach
Anlaß dortiger Unserer Lands- nnd Kanzlei-Ordnung sich also verhalten solle nnd
wolle, wie es einem getreuen, aufrichtigennnd vernünftigenRcgicrungs-Rath Pflichten
nnd Amts halber oblieget. Euch Allen nnd jedem hiemit gnädigst befehlend,daß ihr
gedachten Karl Frcyh. von Eberstcin für Unseren Ncubnrg. wfrkl. adeligen Re-
giernngsrathcn annehmen, halten nnd erkennen sollet. Urknnd Unserer eigenhändiger
Unterschrift nnd bcigcdrnckten geheimenKanzlei-Jnsicgcl.München, de» 14. Sept. 1784.

Karl The od., Kurfürst
^cl Nanciatum8srollissinri Ilomiui Üllsotoris proprium G. G. v. Dnmhoff.

Karl war aber auch vermöge seiner Brfähigung und seiner Kenntnisse der
so früh ihm übertragenen Funktion voll gewachsen; er ließ es aber auch nicht
bei der bloßen bürcaukratischen Geschäftsgewandtheit bewenden, sondern dehnte
seine Thätigkcit über die pflichtmäßigc Grenze hinaus auf nicht unmittelbar zu
lösende, aber doch für den ganzen Geschäftsgang wichtige Aufgaben aus. Wie
er in seiner späteren Stellung als Präsident der Regierung von Rcgensburg sich
auch den kameralistischcn Theil der ihm unterstehenden Verwaltung angelegen
sein ließ, sodaß er von dem berühmten Waltershäuscr Forstvercine zum Ehren¬
mitglied;: ernannt wurde laut folgenden Diploms:

„Die Societät der Forst- und Jagdwisscnschaftenzu Wollershausen ernannte am
1. Nov. 173K Herrn Gchcimen-NathFreiherr» von lZbsrstsin als Kenner nnd Be¬
förderer besserer forstwisscnschaftlichcr Einsichten zu ihrem Ehrenmitglicde

Waltcrshansen, Joh. Matth. Vsebstsin, Direktor
I, Nov. 1738 Joh. Mttb, Usinsolrs,Secretair."



so legte bereits 1784 er als junger Negierungs-Nath selbst Hand an, um Hinder¬
nisse für den sachlichen Fortgang der RcichStagsverhandlnngcn bei dem damali¬

gen permanenten Reichstage beseitigen zu helfen, welche durch Streitigkeiten über
Stimmberechtigung nnd Vertretnngsformalitäten hervorgerufen waren; er hatte
zu diesem Zwecke eine staatsrechtliche Abhandlung veröffentlicht unter dem
Titel:

„Karl's Frhrn, von Eberstein, knrpfiilzischen Kamincrhcrrn zn Mannheini,
AbHand lnng ans dem Tentschcn Staats-Nechtcvon der Rel igions-Eig cuschaft,
sowohl der Viril- als Knriat-Stimmen ans tentschcn Reichtstägen, ins besondere von
der NcligionS-Eigenschaft des Fränkisch- nnd Wcstphälischen Grafen-Kollegiums,
nebst einem ncncn Vorschlagzur Beilegung der darüber entstandenen Irrungen."

Der kaiserliche wirkliche Geheime Rath und Principal-Kommissarius bei der
allgemeinen Neichsvcrsammlung, der Erb-Gcncralpostmeistcr Fürst Karl An¬
selm von Thum und Taxis, hatte in dieser seiner Funktion Gelegenheit gehabt,
die Fähigkeiten des in dem deutschen Staatsrechte so bewanderten knrpfälzischcn
Regierungs-Nathes Karl Theodor v. Eberstein kennen zu lernen, nnd wünschte
wohl, für die eigene Verwaltung der weitläufigen Besitzungen seines Hauses
eine so tüchtige Arbeitskraft zn besitzen. Seinen Bemühungen gelang es denn

auch, daß der Kurfürst Karl Theodor, dessen Vasall der Fürst für verschiedene
seiner Besitzungen war, die Zustimmung dazu erthcilte, daß Karl Theodor
v. Ebcrstein in des Fürsten Dienste trat.

Zunächst übertrug ihm nun der Fürst, unter gleichzeitiger Zusicherung der

Präsidentenstelle bei seiner Regierung in Rcgcnsbnrg unter dem 5. Januar
1788, die Führung seiner beiden Prinzen ans den üblichen „Ländcrrciscn" nach
vollendeter Studienzeit. Nachdem solche zur Zufriedenheit des Fürsten voll¬
bracht worden war, ernannte derselbe gemäß jener Zusicherung nunmehr unter
dem 13. Nov. desselben Jahres den bisherigen knrpfalz-bayerischcn Kämmerer
Karl Frhrn. v. Eberstcin zn seinem wirklichen Geheimen Nathe und NcgiernngS-
Präsidenten und vcrwilligte ihm „über die versprochene Pension" von jährlich
2000 fl. weitere 2000 st., dann „zur Equipage" einen jährlichen Geldbeitrag
von 500 fl. nnd für das gewöhnliche Ncujahrspräsent 1000 fl. Neben diesem
Amte hatte aber Karl v. Eberstein noch weiter eine Funktion fortzuführen,

welche seinem Fürsten sehr am Herzen lag: die Funktion eines Gouverneurs
und Vertrauten des Erbprinzen.

Äcürrt für 1fr». Geh. Unth »nd Urgicru»g?.prüf>drutc» Frhrn, u. Elirrstci».
Wir von Gottes Gnade» Karl Anselm, des heil, röm Reichs Fürst tmn Thnrn

nnd Taxis, gcfürsteter Graf zn Friedberg-Schccr, Graf zn V-Usasiun, Freiherr zu
Jmpden, Herr der freien ReichsherrschaftcnDnrmcntingen, Eglingen, Tischingcn,
Trugenhofcn, Ballmcrtshofcn, Demmingen und Dnttcnstein, dann Herr der Herr¬
schaften Wolferthem, Roßum nnd Menseghem, wie auch zum Bußen?c., der souvrainen
Provinz Henncgan Erbmarschall, Ritter des Goldenen Vließes, Jhro röm. kaiscrl.
Majestät wirklicher geheimerRath und Uriiicipal-Oommissurümbei der allgemeinen
Rcichsversaminlung,auch Erb-Gcncralpostmcister im heil. röm. Reich, Burgund und
denen Niederlanden ?c., Urkunden nnd bekennen anmit, daß Wir die von Uns mittels
Dekrets vom 5. Jäner d. I. dem knrpfälzischcn Kämmerer Frhrn von Ebcrstein
vorläufig erthcilte Zusicherung auf die inzwischen von Unserem ersten Gehcimcnrath
Frhrn. von Schneid zeithero versehene Präsid cntenstclle Unserer fürstlichen Landes¬
regierung bei den iinnmehro zu Unserer gnädigsten ZufriedenheitgccndigtenLänder¬
reisen Unserer beiden Prinzen Licbden Liebdcn in wirkliche Erfüllung zu bringen den
gnädigsten Entschluß genommen haben. ^ ^ ,

Wir ernennen dahcro obbcsagtcn kiirpfalz-bayerischenKämmerer Karl ,vrhrn.
v, Eberstcin zu Unserem wirklichen Gcheimenrath und Präsidenten bei Un¬
serer fürstlichen Landesregierung und wollen, daß derselbe in diesen Elgeipchaften
von jedermann erkannt nnd geachtet werden solle. .

Zu einem jährlichen Bcsoldungsgcnnß werfen Wir ihme Frhrn. von Eberstem
über die versprochenePension von jährlichen zweitausend Gulden, deren viertel¬
jährige Bezahlung ans Unserer Gencralkasscgeschehen wird, weitere zwelta»,cild
Gulden, so Wir im Monat Juni dies Jahrs zugesichert haben, aus der Kasse Unserer
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fürstlichen Regierung ebenfalls von nn» an in vierteljährigen ratis zn erhebe», in
(Gnaden ans. Dann zur biqnipago einen jährlichen Geldbetrag von fünfhundert
Gnldc», und für das gcivöhnliche Ncnjahrspräscnt die Sninnic von eintausend
Gulden, nebst den UgnipaM-Geldcrn ebenfalls aus Unserer Gcneralkasse zahlbar, nicht
minder die Theilnehinnng an den bei Unserer fürstlichen Regierung fallenden Tax-
geldern. Alles nach Aiaß Unserer vorläufig geschehenen Zusicherung. Zn dessen be-
höriger Bekräftigung haben wir gegenwärtiges Dekret eigenhändig unterzeichnet, mit
Unsen» fürstlichen Jnsicgel versehen, auch kontrasigniren lassen. So geschehen RcgenS-
bnrg, den 13. November 1788.

(U. 8.) Karl mp.
b!x special! Nanäato 8srsnissimi Urineipis. I. 3t. Libcr.

In welchem Sinne und nach welcher Richtung hin der Fürst von seinem
Geheimen Rothe die Leitung und Übcrwochung des Erbprinzen gchnndhobt
wünschte, sprach derselbe in folgender Zuschrift nnS:

Lkatsan llbouASnbovsu es ll. aont 1792.
Monsieur ä'bibsrstsin! 0s gus Möns äsvons ä Uotrs ebsr Iiis Is prineo

bsreäitairs opsrs trop puissammsnt sur Uons ponr Is psrärs samais <lv vus, st e'sst
äans ess ssutimsnts äs tencZrs attacbsinsnt ä sa psrsonns et äs parfaits oonüanes
en In, votrs, gas Möns trauvons boir, Monsieur, äs vons ebarxsr ponr temps illimits
<ls vons rapprocbsr äs lui autant gas possible ä I'ettst äs remplir pnnotnstlsiiioot es
gas Möns ässirsrions äs es cöts.

Von« avs?, Monsieur, äss es momsiit ä äirigsr sons mss orärss immeäiats on
esnx, gns ss pourrais suZsr bon äs vons t'airs iusinnor par moir eonseillsr intime is
Uaron äs 8cbnsiä, non ssnlsmsnt lss ksnrss st is Zsnre ä'etuäs necsssairs sneoro
an äit I'rince ksrsäitairs, mais anssi tont es epn ponr In äseenes äs son etat pent
ou ns pas convenir an eboix äs sss soeietss, äs sss relations et meine äss amnsements,
gus dious sommes piutöt inelinss a aiiAinsntsr gno ä äinnnnsr än inoinent gn'ils ns
portsut point attsints ä es gni est än ä sa naissanes.

Uons sentons quo ponr parvsuir a es bnt i> sst inäispensabls, rpis vons soys^
sonrnsllemsnt informe äs es gni snrvisnt, guo par eanssguent vons vons trouvis^
anssi souvent ä 8t. Lmmeran, cpis vons pnissiex y prenäro lss arrangsmsnts rpis
vons Ingers^ Necessaires, gnant anx personnes attaebeos immsäiatemsnt an ssrvies
äs Uotrs ebsr kiis eomms anssi gnant a I'inteiieur äs son appartsmsnt; st binns
vons eommunignons iei sn eopis es gn' ä es snsst et ponr gnsignss ebangemgats
äans Is ssrvies äss Lavalisrs Motrs Marsebai äs ia oonr, Is Oonrto äs VVsstsrbolt,
reicht sn mems temps äs biotrs part.

bin Zensral, Monsieur. votrs ouvrags eonsists ä sioißnsr es oui par Ia äseenes
ou par ia craintg äs manvaisss snitss »'est pas eompatibis avse r^otrs aräent äesir
äs eontribnsr äs tontss Uos toress an bien-strs äs Uotrs ebsr prinos bsreäitairs, st
ä'y snbstitner an enntrairs ä'aprss un systsms dien pris äans los eireonstaness
sgalsmsnt tont es gni psnt Is rsnärs rseommanäabls st aimabis anx Zsns ä'ssprit st
äs bonns eäneation.

lins lecturs eboisis, eonvsnabis ä es gn'il est, ä es gn'ii äoit äsvenir nn sonr,
n'sst sürement point nn äss moinärss moysns äs Ig rsnärs tel. Vons etss, Monsieur,
tres sn etat äs sriKsr es rpäe» esia il sait äesä on iZnors sneors. 0s point est trop
essentiel ponr gu'ii ns äoive pas prsnärs place äans I'snssmbis än Systems, st lss
iivrss, soit äs äelasssmsnt soit ä'un gsnrs pins serienx, äont ä estts lin vons fers?,
aecpnsition, vons ssront äs trnis sn trois mois passes on compts sons spseilieations
signsss par vons.

U'attaelrsmsnt äs diotrs ober bis, sa eonvietion, gus es qus dious kaisons äorivs
nnigusmsnt äs tiotre ässir äs Ig rsnärs benreux, Ia eonbanes sulin, gn'a blotrs vrais
satistaetion il soivt a Ia blötrs sn votrs /.eis ponr tont es cpii eonesros Is Lisn äs
blotrs Uaison, ns dions äonnsnt anenn motit äs äoutsr, gus es gni dians tiont sur es
obsst taut ä eosnr, ns s's.xents partaitsment an Zrs äs bios sonkaits.

Vons eommunignere?, Hlonsienr, Is prsssnt resorit sn sntisr an Lrines dlotro bis,
gni sons äats äs es sonr sn est prsvenn par I^ons moms. bions attsnäons nn raport
äetaille sur ess snitss et sominss tres partaitsment, Monsieur ä'bibsrstöin, votrs
tres atisetionö Obarlss.

Und in welcher Weise Karl v. Ebcrstcin nicht nur das in ihn gesetzte Ver-
trancn des fürstlichen Vaters rechtfertigte, sondern dabei auch die Liebe und

Hochschcitznng des Erbprinzen sich erwarb, davon gibt die lange Jahre über den
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Austritt Ebersteins aus der fürstl. Toxischen Verwaltung hinaus fortdauernde
Reihe von thätigcn Beweisen des Wohlwollens des späteren Fürsten Karl
Alexander für jenen und seine Familie Zeugnis. Zunächst erneuerte der junge

Fürjt nach des Fürsten Karl Anselm Tode die Ernennung Ebcrstcins zu
seinem Geheimen Nathe unter Verwillignng des Fortgcnnsses der Besoldung
von 2500 fl. incl. Equipagegeldern.

Ocrrrt für tjcrr» Geh. Nnth Lnr. von Etirrstri» z» tjcidcltirrg.
Wir von Gottes Gnaden Karl Alerander, des heil. röm. Reichs Fürst von

Thnrn nnd Taxis, Fürst zu Buchau, gefürstetcrGraf zu Fricdberg-Schccr, Graf
zu Nalsasina, auch zu Marchtall nnd Nereshcim, Herr der freien Reichshcrrschaft
Eglingcn, Herr zu Ostrach nnd Schemmerbcrg, Herr der freien Herrschaften Dcmmingcn,
Tischingc»,Balinershofcn, auch zum Bußen ?c., Ritter des Goldenen Vließes, Jhro
Röm. Kais, auch Kais. Königl. Apostol. Majestät wirklicher geheimer Rath und Prin¬
zipal - Kommissarins bei der allgemeinenReichsversammlnng, auch Erb-General-
Postmeister im h. röm. Reiche w., Urkunden nnd bekennen anmit: Da nach dem
Ableben Unsers in Gott ruhenden Herrrn Vaters der Herr geheime Rath Baron
von Eberstein die Bitte um die Belastung dessen, was ihme von Unscrm Herrn
Vater bewilliget worden, an lins gestellet nnd Wir sowohl in Hinsicht der bestehenden
Verhältnisse, als auch demselben llnsre rücksichtsvolle nnd wohlwollende Gesinnungen
zu bcthätigcn, recht gerne gcneigcn,dieser Bitte zu willfahre»! Als legen Wir vor
allem genannten Frcyherrn von Eberstcin anmit den Charakter Unsers fürstlichen
geheimen Raths bei nnd vcrwilligcn demselbenden Fortgcnnß der bishcro be¬
zogenen Besoldung von jährlich zweitausend Gulden nebst denen fünfhundert
Gulden Eqnipagcn-Gcldcr und lassen Unsere Ober-Einnchmerci anweisen, daß diese
Gelder wieder wie bishero in vierteljährigen Raten bezogen werden können, Z» Ur-
knnd dessen haben Wir gegenwärtiges Dekret eigenhändig nnterschrieben, Unser fürst¬
liches Jnsiegel beidrnckcn, anch solches Visiren nnd eontrasigniren lassen. So geschehen
Rcgensbnrg, den 20. März 1806.

Karl Alex. vit. a>. Frhr. Vrints Berbcrich.
Ans Sr. hochfürstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. Müller.

Es hatten aber mittlerweile die staatlichen Verhältnisse im deutschen Reiche
nicht nur einen gewaltigen Umschwung erfahren, sondern solches war anch mit
dem deutschen Reiche selbst der Fall: ein solches cxistirtc nicht mehr. Nach dem Siege
von Anstcrlitz hatte Napoleon geglaubt, nunmehr Deutschland alles bieten zu

können, und gemäß dem Grundsätze cUviäs st imxora! hatte er die Uneinigkeit
unter den deutschen Fürsten mit solchem Erfolge geschürt, daß die Auflösung
des „deutschen Reiches" nicht nur unvermeidlich geworden, sondern wie ein

Akt der Verwesung eingetreten war. Noch stand die Periode von Deutschlands
tiefster Erniedrigung erst noch bevor, zu welcher nicht allein das Unglück der
Waffen, sondern zu einem großen Theile die Eifersucht der deutschen Fürsten
beitrug. Schon als sich Napoleon nach seiner Kaiscrkrönnng am Rheine zeigte,
machten ihm daselbst die süddeutschen Fürsten den Hof nnd ließen sich von ihm
durch das Projekt einer neben Ostreich nnd Preußen zu gründenden neutralen
Mittelmacht — eincstheils zwischen diesen beiden Staaten selbst, theils zwischen
Frankreich cinesthcils nnd den verbundenen Staaten Rußland, Ostreich nnd
Preußen andererseits — düpircn nnd übersetzten die da erhaltene Staatsweishcit

sofort in die Praxis, als Ostreich mit England nnd Rußland in ein Bündnis
getreten war; ihr unklarer deutscher Patriotismus nnd ihre Entrüstung über

Östrcichs „nnpatriotischc" That wurde aufgestachelt, die Fürsten von Bayern, Baden
nnd Württemberg lösten sich vom Kaiser los und schlössen ein Trutzbündnis mit
Frankreich (1805). Nach Niederwerfung ÖstreichS beschick» Napoleon Gesandte
der beiden neuen Könige von Bayern nnd Württemberg von Seinen Gnaden,
sowie die der kleinen Staaten nach Paris, diktirte denselben Sätze zn einer
„Konföderation" und ließ solche am l2. Juli 1806 unterzeichnen; für den Kur¬

fürsten- Erzkanzler und Erzbischof von Regcnsbnrg Karl Theodor Freiherr von
Dalberg, welcher am 25. Juli 1802 dem Kurfürsten nnd Erzbischofe von Mainz
sncccdirt hatte, unterzeichnete Graf v. Benst. Nachdem nun die Würde eines
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deutschen Kaisers keinen Sinn mehr hatte, legte Kaiser Franz die deutsche Kaiser¬
krone nieder. So war es denn Napoleon gelungen, die zu seine» Zwecken bestens

verwendbare Mißgeburt des „Rheinbundes" zu Wege zu bringen! Zur weiteren

vorläufigen Erhaltung des Scheinlebens seiner Schöpfung bediente er sich
Dalberg's, dessen schwachen für ihn aber wcrthvollcn Seiten er erkannt hatte.
Dalberg sollte aber in der von Napoleon ihm angewiesenen Stellung in reichem
Maße die Veränderlichkeit menschlicher Dinge kennen lernen, wie er solche schon
gleich bei dem Eintritte in die hohe Würde seines Vorgängers hatte an sich er¬
fahren müssen. Es war ihm zwar auf Befürwortung Napoleons durch den
„Hanptschlnß" der nach Negcnsburg einberufen gewesenen außerordentlichen
Reichsdcpntation die Knrwürde gewahrt, das linksrheinische Gebiet des vormaligen

Knrfürstenthums Mainz aber war an Frankreich abgetreten worden; als Ersatz
erhielt er die Fürstenthiimcr Aschaffenbnrg und Rcgcnsbnrg und die bisher freie

Reichsstadt Wetzlar, indem glcichcrzeit der erzbischöfliche Stuhl von Mainz auf
das Dvmstift des heiligen Emeranus von Regcnsburg übertragen wurde und
er selbst den Titel erhielt Kurfürst-Reichskanzler, Mctropolitan-Erzbischof von
Negensbnrg und Primas von Deutschland.

Von diesem gewaltigen Umschwünge der Dinge in Deutschland mußten

selbstverständlich auch die kleineren ehemaligen Rcichsständc berührt werden; die
meisten geistlichen Fürsten, sowie die bedeutenderen weltlichen Mitglieder der

Fürsten- und Grafenbnnk wurden „mediatisirt" und ihre Gebiete den benach¬
barten „Souveränen Bundesstaaten" einverleibt; die ReichSrittcrschaft aber wurde
einfach aufgehoben. So konnte es denn nicht fehlen, daß auch für den „Erb-
Gcncral-Postmeister im heiligen römischen Reiche" mit der Endschaft des letzteren

wesentliche, für denselben nicht günstige Änderungen eintraten; einmal wurden
seine rcichSnnmittclbarcn Besitzungen mediatisirt, dann aber erlitt auch sein bis¬
heriges Rcichsamt eine Verschiebung.

Der Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis konnte daher „bei den
eingetretenen Verhältnissen" das unter dein 5,. Juli 1789 von seinem verstorbenen
Vater dem Frcihcrrn v. Eberstcin gegebene Versprechen auf eine kaiserliche Reichs-
Postmcistcr-Stelle „nicht mehr in Erfüllung bringen". Er crtheiltc aber diescrhalb
ans Grund des von dem nunmehrigen Fürsten Primas und Vorsitzenden des

Rheinbundes geäußerten Wunsches, dem Freiherr» v. Ebenstem die Erlaubnis,
in die Dienste des Fürsten Primas zu treten, indem er ihn zugleich als Ent¬
schädigung den lebenslänglichen Genuß von 3000 fl. rhu. aussetzte.

Äccrrt für Herrn Geheimen Rath Frcphcrrn n. Elicrstein.
Wir von Gottes Gnaden Karl Alexander, des h, röm. Reichs Fürst von

Thnrn und Taxis ?c. ?c., Urkunden und bekennen anmit: Nachdem der Herr Ge¬
heime Rath Karl Freyherr von Eberstein die wiederholte Vorstellung an lins
gebracht, ihn wieder ans eine angemessene Weise in Unsere wirkliche Dienste aufzu¬
nehmen, oder ihm zu erlauben, mit Beibehaltung seines bisherigen Bcsoldnngs- und
Pensions-Bczugs in andre, namentlich in Fürst Primatische Dienste treten zu
dürfen; Und da Uns Se. Hoheit der Fürst 1'rimns den Wunsch zu Erthcilung dieser
Erlaubnis selbst haben zu erkennen geben lassen: So haben Wir sowohl in dieser
Hinsicht und zu Bezeugung Unsrcs schuldigen und aufrichtigsten Bestrebens, denen
Wünschen Sr. Hoheit nach Möglichkeit Genügen zu leisten, als in Erinnerung des
Versprechens, welches Unser hochscligcr Herr Vater dem Freyhcrrn v. Eberstcin
nntcrin S. Juli 1789 ans eine kaiserliche Reichs-Postmeistcrs-Stellc verliehen
haben, von Uns aber bei den eingetretenen Verhältnissen nicht mehr in Erfüllung ge¬
bracht werden kann, die gnädigste Entschließung genommen, dem eben erwähnten
Freyherrn v. Eberstcin hiermit die Erlanbniß zu erthcilcn, in die Dienste Sr. Hoheit
des Fürsten llrimns zn treten, wobei Wir ihm andurch zugleich ans oben ange¬
führten Ursachen und zur Entschädigung der ihm entgangenen Postmeisters-
Stelle den lebenslänglichen Genuß von drcitansendfünfhnndert Gulden rheinisch
aussetzen und dessen Zahlung ans die Obcrpostamts-Kassa in Rcgcnsbnrg,
oder wenn diese nicht hierzu hinlänglich und Freyherr von Eberstcin die Zahlung
mit der Zeit lieber in Frankfurt beziehen sollte, auf die Oberpostamts-Kassa
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in Frankfurt vom eintretenden 4en Quartal anfangend für UnS und llnsre Nach¬
kommen und zwar so bestimmen und anweisen, daß selbige zu denen wirklick) ans ge¬
dachte Postämter radizirten ständigen Ausgaben gerechnet und als solche von denen
respective zwei Oberpostamts-Kassircrn ausgezahlt werden sollen. Zu Urkiind dieses
llnsrcs festen und steten Willens haben Wir gegenwärtiges Dekret eigenhändig unter¬
schrieben, Unser fürstliches Jnsicgel beisetzen, auch solches visircn und eontrusigniren
lassen. So geschehen Schloß Trngcnhofen, den 30. Sept. 1806.

Karl Alexander mp. Vt. Al. Frh. Vrints Berbcrich.
Ans Sr. hochfürstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. F. Müller.

Abgesehenvon diesen politischen Verhältnissen, welche das Ausscheiden
Eberstein's aus Taxis'schcn Diensten veranlassten,waren aber dabei auch noch
andere, auf persönlichen Jntriguen beruhende Umstände im Spiele gewesen, wie
aus folgender (wie es scheint bei Gelegenheit der Kondolenzbezeigung ans den
wenige Tage zuvor erfolgten Tod von Eberstein's Mutter an diesen gerichteten)
gemeinschaftlichenZuschrift des Fürsten Karl Anselm ssn. und des damaligen
Erbprinzen Karl Alexander herauszulesen ist:

V. G. G. Karl Anselm ?c. Fürst von Thnrn und Taxis bekennen andnrch: Es
ist lins erinnerlich, daß Wir im Herbst vorigen Jahres zc. Unserem Geheimen
Rath und damaligen Rcgiernngs-Präsidcntcn, Karl Freiherrn von Eber¬
stein zn Unseren zweiten di rigircnd en Geheimen Rath und Präsidenten
bei Unserer geheimen Kanzlei und General-Post-Dircktion zc., ernannt, ins¬
besondere aber ihm zc, nntcrm 28. Okt. gedachten Jahres die Zusage gemacht haben,
daß, da es den Anschein habe, als hätten gewisse Personen gewußt, ihn an dem
Kaiserl. Königl. ?c. Hofe anzuschwärzen, Wir gegen ihn die Garantie übernehmenzc.
Sollten Wir aber eine ihm etwa entgegenstehende Abneigung zn überwinden nicht
im Stande sein zc., so versprechen Wir zc., ihm und seiner Gemahlin all jenes ohne
Schmälernng zu belassen, was beide von Uns entweder an Besoldung oder Pension
beziehen zc., oder was wir letzterer ans das Absterben ihres Gemahls als Pension
versprochen haben. So geschehen Schloß Trngenhofen, den 26. Jänner 1798.

Karl. Karl Erbprinz von Thnrn und Taxis.

Wie schon oben bemerkt worden, bewahrte der junge Fürst seinem vormaligen
Mentor bis in die Zukunft sein Wohlwollen;er dehnte solches sogar ans Eber¬
stein's dritte Gemahlin aus; als dieser während seines Aufenthalts in Paris
(in Begleitung dcS Fürsten Primas) sich mit der Gräfin KnrArWrits Uslioits
Isiäors äs Zlrosas verlobt und hiervon dem Fürsten v. Thnrn und Taxis
„freundschaftlicheEröffnung" gemacht hatte, übertrug er auch auf diese zukünftige
3. Frau Eberstein's ans den Fall von dessen Ableben die Zusicherungeiner
jährlichenPension, wie solche die verstorbene Gemahlin von dem fürstlichen
Hause gehabt hatte — „in Rückcrinnerung der vielen nützlichen und
ersprießlichen Dienste, welche genannter Herr hvchfürstl. Primatische
Staatsrath und Unser geheimer Rath Karl Frhr. v. Eberstcin Uns
und Unserem fürstlichen Hause seit langen Jahren geleistet und
immer noch besorgt und bemühet ist, Uns mit Rath und That nütz¬
lich zu werden.

prnsto»?urrfichcr»ng? - Ockrct für Freifrau von Elirrftein gcli. von ttrossc
dermalen in pari?.

Wir Karl Alexander, Fürst von Thnrn und Taxis zc. zc., Ritter des
Goldenen Vließes auch Erbland-Postincistcr, Urkunden und bekennen amnit: Da
Uns der hochfürstl. Primatische Staatsrath und Unser Geheimer Rath
Karl Frcyhcrr von Ebcrstein die freundschaftliche Eröffnung seiner vorhabenden
Vermählung mit dem Fräulein NnrAiiorits ?ölicite äs Urossv gemacht und zugleich
die Bitte gestellt hat, daß Wir dieser seiner künftigen Gemahlin auf den Fall seines
Ablebens eine gleiche Pension verleihen möchten, wie dieselbe seiner verstorbenen Frau
Gemahlin von Unserin fürstlichen Hause zugesichert gewesen. Und da Wir in Rück¬
crinnerung der vielen nützlichen und ersprießlichen Dienste, welcher genannter Herr
Staatsrath Uns und Unserin fürstlichen Hanse seit langen Jahren geleistet und immer
noch besorgt und bemühet ist, Uns mit Rath und That nützlich zu werden: So
haben Wir in diesen Hinsichten und zur Bewährung Unsers erwähntem Freyherrn



von Eberstci» gewidmete» besonder» Wohlwollens und Thcilnahmc NN alle dem¬
jenigen, was demselben Angenehmes zugehet, gegen linser» genommenen und seit
llnscrm Rcgicrnngsnntritt feste befolgten Grundsatz, in dermoligcn Zcitvcrhöltnissen
keine dergleichen Pusichernngcn zn geben, dennoch die ausnahmsweise Entschließung
genommen, der obgcnnnnten Friinlen von llrnsss ans den Fall, daß sie sich mit dem
Frephcrn von Eberstein vermählen nnd Witwe werden würde, eine jährliche, in
Qnartals-Ratcn zahlbare Pension von fünfhundert Gulden in der Anhoffnng und
unter der ausdrücklichen Voraussetzung hiermit zusichere, daß sich die Umstände linsers
fürstlichen Hauses nicht noch mehr und empfindlich verschlimmern nnd dadurch eine
solche Pensions-Bczahtnug uuthnnlich machen würden. Zur Urkund dessen haben Wir
gegenwärtiges Pensions-Vcrsichcrnngs-Dckret eigenhändig unterschrieben, Unser Jnsigcl
bcidrucken, auch solches visircn und contrasignireu lassen. Geschehen zu Regeusbnrg,
den l5, Febr. 18V3.

(U. 8.) Karl Alexander Fürst von Thurm und Taxis.
Vt. Al. Frhr. Vrints Berbcrich.

Auch die Fürstin Maria Franziska Raverina ertheiltc für Ebcrsteius „Freilc
Tochter" die Anwartschaft auf eine Stiftsdamciistellc des altadcligcn RcichSstift
Nicdcrmünstcr in Rcgensburg:

Erpertnuz-Drüret für eine Freiin von Eberstci».
Von Gottes Gnaden Wir Maria Franziska Zlavcrina, des heil. röm.

Reichs Fürstin und des kaiscrl. fürstl. freiweltl. altadcligeu Ncichsstifts Nieder-
münstcr in Regeusbnrg rcgiereildc Äbtissin w.; dann ich Maria Franziska
Romaua Neichsfreii» voll Heidcnheim ans Minsterhansen Stifts- nnd Kapitnlar-
Damc: dann Seniorissinuen nnd gesamtes Kapital geben kraft dies zu vernehmen,
daß, uachdeme uns der Hochwohlgcborue Herr Karl Theodor Joseph Freiherr
voll Ebcrstein, kurpfalzbayerischer Kanlinercr, fürstl. Thnrn und Taxifchcr Ge¬
heimer Rath und Rcgiernugs-Präsidcnt, seiner Freilc Tochter die Ant-
wartschaft ans eine Stistsdamcnstcllc unseres ailvcrtrantcu Ncichsstifts zu erthcilcn
gezicmends ersuchet, Wir resolviret haben, wohlgcdachtcm Freiherr» sothanc Au¬
wartschaft besagt seiner Frcile Tochter, wenn selbe mit denen in zc. unseren Statuten
vorgeschriebenen Qualitäten nnd Alter bei sich ergebender Vaeatnr nnd treffenden
Rang begabt sein wird, aus besonderen Ursachen zuzusagen und zn konferiren, wie
Wir dann auch solche derselben hiermit zugesagt und kouferirt haben wollen Zn
dessen Urknnd haben wir wiederholten Freiherr» von Eberstci» gegenwärtiges
Dekret unter gewöhnlicher Snbscriptiou nnd Fertigung zugestcllet. So geschehen in
abgedacht nnserni Ncichsstift, den IN. April 178S.

(I,. 8.) Maria Franz. Xavcrina Rcichsfürstiu und Äbtissin.
(U. 8.) Maria Franziska von Hcidcuhcim.

im Namen des gesamten (lnpitnl.

Noch der durch den Grafen v. Ben st in Dolberg's Nomen om l2. Juli

l806 zn Paris vollzogenen Unterzeichnung der Föderotions-Akte des Rheinischen
Blindes ernannte der Fürst Karl Alexander von Thnrn nnd Taxis seinen
bisher zu Heidelberg gebliebenen Geheimen Rath v. Ebcrstein zn seinem Re¬
sidenten bei dem Vorsitzenden des neuen Bundes. Eine solche bewährte Kraft

aber und eine Persönlichkeit von solch staatsmännischer Einsicht nnd Erfahrung
konnte Dalberg nicht nur mit größtem Nutzen in seiner neuen Stellung ver¬
wenden, — er hatte sie geradezu nöthig. Den Umstand nun, daß die gegen¬
wärtigen fürstl. Thnrn und Taxis'schen Verhältnisse die günstige Gelegenheit
boten, durfte Dalberg sich daher nicht entgehen lassen. Als daher der Fürst
von Thnrn nnd Taxis seinen Wünschen bereitwillig willfahrt hatte, ernannte der
Fürst Primas Karl Theodor Freiherr v. Dalberg seinen Vetter Karl Theodor

Freiherr» o. Ebcrstein „in Anbetracht seiner vortrefflichen Eigen¬

schaften, tiefen Einsichten, bewährten Rcchtschaffcnheit, Geschäfts-
crfahrcnheit und edlen Gesinnungen" zu seinem wirklichen Geheimen
Staatsrathc zur Verwaltung des Fürstcnthnms Regcnsburg (unter Einwirkung
des ersten Ministers Frhrn. v. Albini). Da gemäß der von Napoleon diktirtcn

Paragraphen jener Föderations-Aktc Dalberg auf Grund eines sehr mager aus¬
gefallenen Memoirs dcS Ministers v. Albini und eines von Napoleon gegebenen
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Nachtrags dazu alsbald die erste Bundesversammlungnach Frankfurt tu den
Römer ausschreibenwollte, so ernannte er seineu neuen Staatsrats) Eberstein
zugleich zu seinem Direktorial- und gleichzeitigen besonderen Bnndes-Gesandten
all iutseim bei besagter Versammlung,sowohl bei allgemeiner Sitzung als auch
im Fall, wo beide Kollegien der Könige und Fürsten besonders berathschlagen
würden, nnd gab ihm „volle Macht und Gewalt", sowohl das allgemeine Direk¬
torium bei erwähnter Versammlung und in dem Kollegium der Könige in seinem
Namen zu führen, als auch in den vorscieuden Berathungen seine Stimme (als
die eines Bnndesgliedes) abzugeben. Überdies erhielt Eberstein für Bchinde-
ruugsfälle das Recht der Substitutionsbefugnis.
Dekret zur geheime» StmiMenth:,stelleim <fiirstrnth»»i Ucgrnsknrg für Freiherr»

von Eberstci».
Wie Karl von Gottes Gnaden Erzbischof und Primas, Sonveraincn Fürst

von Regensbnrg, Aschaffenbnrg, Frankfurt nnd Wetzlar zc. ernennen den bisherigen
fürstlich taxischen Residenten nnd geheimen Rath Freiherr» von Eberstein in
Anbetracht seiner vortrefflichenEigenschaften, tiefen Einsichten, bewährtenRcchtschaffen-
hcit, Geschäftserfahrenheitnnd edlen Gesinnungen zn Unsen» wirklichen geheimen
Staatsrath zur Verwaltung des F ürstenthums Regensbnrg nebst der Ein¬
wirkung llnsers Staatsministers Freiherrn von Albini nach dem Sinn linsers
Organisationspatents. Wir setzen auf ihn das feste Vertrauen, daß derselbe das
Wohl des Staats nnd der llnterthancn in vereinigtem Verhältniß befördern werde.
Zum Gehalte werden ihm freie Wohnung nnd zweitausend Gulden jährlich an¬
gewiesen, welche er vom zweiten Quartal dieses Jahres an nebst eintausend Gulden
Reisegeld ans dem Regensburger Nentamte zu beziehen hat. Auch wird ihm der
Genuß seiner freien Wohnung in dem Fürstenhans in Regensbnrg zugesichert.
In llrtnnd llnsrer eigenhändigenUnterschrift und bcigcdruckten llnsers geheimen Hof-
kanzlei-Jnsiegcls. Frankfurt, den Sten des Oktobers 1306.

4, 8. Carl Fürst Uriinao.
Wir Karl von Gottes Gnaden Fürst Primas der Rheinischen Konföde¬

ration, Souveräner Fürst von Regensbnrg, Aschaffenbnrg, Herr von Frank¬
furt nnd dessen Gebiet, Graf zu Wetzlar zo., Urkunden nnd bekennen andnrch: Dem¬
nach vermöge der am I2en Julius zn Paris unterzeichnetenFöderations-Akte des
Rheinischen Bundes und deren Art. 6 eine allgemeineBundesversammlung dahier
in Unserer Stadt Frankfurt a. M. stattfinden soll, auch Uns nach dem Art. 10
derselben Akte die Führung des Diisotorii dabei, sowohl bei allgemeinerSitzung, als
auch in dein Fall, wo beide hohe OollsKia der Könige und Fürsten besondersberath¬
schlagen würden, in dem Lollexium der Könige zusteht nnd obliegt. So ernennen nnd
bevollmächtigen Wir andnrch als Unfern virsotorial und — in der Eigenschaftals
Mitglied des Rheinischen Bundes — als Unsrein besonderen Gesandten all
intern» bei besagter Versammlung den wohlgebornenUnsrcn wirklichen Geheimen
Staatsrath für das Fürstenthnm Regensbnrg Karl Freiherrn von Eber¬
stein und geben ihm volle Macht nnd Gewalt, sowohl das allgemeine als besondere
Oirsetiorium bei erwähnter Versammlung nnd in dem LolleZium der Könige in
Unsrein Namen zn führen, als auch in den vorseienden. Bcrathunge» Unsrc Stimme
abzugebenund all jenes mit berathen nnd beschließen zn helfen, was zur allgemeinen
Wohlfahrt der ganzen Lonköilsrntionund zur Aufrcchthaltnng ihrer Rechte nnd Be¬
fugnisse gereichen mag.

Was nun benannter Unser bevollmächtigteGesandte in obbcsagter doppelter
Eigenschaft vortragen, handeln und mitbeschließenhelfen wird, das alles ver¬
sprechen Wir zu genehmigennnd so anzusehen, als wäre es von Uns selbst in eigner
Person vorgetragen, gehandelt und mitbeschlossenworden, auch ihn Unser» Gesandteil
deshalb vollkommen sckiadlos zn halten. Zugleich ertheilcn Wir demselbenin Krank-
heits- oder sonstigen Vcrhindernngs-Fällen die Gewalt, einen andern cinsweilen zu
Führung des llirootnrii sowohl, als Unsrer besondern Stimme zn snbstitniren
und diesem die hiezn erforderliche Vollmacht zu ertheilen. Zu dessen Urkunde und
Bekräftigung haben Wir gegenwärtige Vollmacht eigenhändig unterschriebe» nnd
Unser Geheimes Kabinets-Siegel beidrncken lassen. So geschehen in Unsrer Stadt
Frankfurt a. M., den 4 Oktober 1806.

(4. S.) Carl Fürst Urinrn« des Rheinischen Bunds.
Um für die Organisation der Verwaltung seines eigenen aus verschieden-
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artigen Bestandtheilcn zusammen gewürfelten Fnrstcnthums (das übrigens
mehrmals in Napoleons Händen wie weiches Wachs sich veränderte) einiger¬
maßen eine Einheitlichkeit zn schaffen, ertheilte er seinem für das Fürstenthnm
Rcgensbnrg angestellten Staatsrath von Ebcrstcin auch den Auftrag, als Kon-
Kom m issari ns neben dem Grasen v. Benst als General-Kommissarius bei derVer-
waltnng der Stadt Frankfurt unddcs zugehörigen Gebietes „mit Hand anzulegen",
da „die unermüdctc bekannte Thätigkeit des Freihcrrn v. Ebcrstein
nicht nur zu erstattende gutachtliche Berichte und schriftlich zu verfertigende
Aktcnarbeitenin Beziehung auf das Fürstenthnm Rcgensbnrg ohne Anstand
besorgen könne, sondern auch hinlänglich Zeit übrig hat, um das Wohl der
hiesigen Stadt bestens zu befördern, und beide GcschäftSaufträge sich sehr wohl
vereinigen ließe."

Qckrct für den Fürst-Primat. Staat-Unth Freiherr» von Ekerstrin zur Kon-
Konunistnrinzz-Ätcllr der hiesigen Stadt Frankfurt a. M.

Wir Karl von Gottes Gnaden Erzbischof nnd Primas der Rheinischen Kon¬
föderation, Sonveraincr Fürst von Rcgensbnrg, Aschaffcnbnrg, Frankfurt und Wetzlar u.
Unserm für das Fürstenthnm Regensburg nnd denen dahin einschlagenden Geschäften
angestellten Staatsrath Freihcrrn von Eberstein erthcilen Wir den Auftrag, als
Konkonnnissarius bei Sonveraincr Verwaltung Unserer Stadt Frankfurt mit
Hand anzulegen. Wir verlassen Uns hierin auf seine bekannte tiefe Einsicht, Gcschäfts-
erfahrcnheit, menschenfreundliche Gesinnungen und bewährte Rechtschaffcnheit nnd be¬
ziehen Uns auf diejenige Instruktion, die Wir wegen Organisirung Unserer hiesigen
fürstlichen Kommission crthcilt haben.

Da die nncrmndete bekannte Thätigkeit des Freiherrn von Eberstein nicht
nur erstattende gutachtliche Berichte und schriftlich zu verfertigende Aktenarbcitcn in
Beziehung auf das Fürstenthnm Regensburg ohne Anstand besorgen kann, sondern
auch hinlängliche Zeit übrig hat, um das Wohl der hiesigen Stadt bestens zn
befördern, so lassen sich beide Gcschäftsaufträge von demselben sehr wohl vereinigen.
Nebst der dekretmäßigen Beibehaltung des Staatsraths-Gchalts, welcher auf
das Regensbnrgcr Rentamte angewiesen ist, erhaltet derselbe jährlich in Qnartal-Natis
erstlich zweitausend Gulden jährlich als hiesiger Konkonnnissarius, sodann
zweitens achthundert Gulden zur Haltung eines Privatkanzlistcns, beides ans der
hiesigen Nentamtskassc, In Urknnd Unserer höchstcigcnhändigen Unterschrift nnd bci-
gcdruckten geheimen Hofkanzlei-Jnsiegels. Frankfurt, den lten Jänner 18V7.

(U. 8.) Carl.

Instruktion für dir Konnnisston zur AnKÜknng der Grrrchtfamr den Sonurrninrn
Fürsten von Frankfnrt.

ß t. Der Endzweck der Kommission bestehet darin, daß sie das Organisations-
patcnt zum Besten der Stadt Frankfurt und dessen Souvcrainen Fürsten zur Aus¬
führung bringe.

Z 2. Sie bestehet erstlich ans Unserm Konferenz-Minister Grafen von Benst
alsGeneral-Kommissarius, dem in Unserem Namen die Erfüllung der wichtigsten
Regentcnpflicht anvertraut ist, nämlich die zweckmäßige Anwendung der vollstreckenden
Gewalt.

Die Kommission besteht zweitens ans Unsrcm Staatsrath Freiherrn von
Ebcrstcin als Konkonnnissarius, dem Wir die Oberaufsicht über den wirklichen
Geschäftsgang aller hiesigen Stellen anvertrauen, damit er anhaltend und vollständig
erforsche, ob nnd welcher Maß Unser Organisationspatcnt in allen Theilen ohne
Ausnahme befolget werde, dahero er hiermit berechtiget wird, denen Sitzungen der
Stellen beizuwohnen, so oft er es für nöthig erachtet.

Die Kommission des Souvcrainen Fürsten dahicr besteht drittens ans Unsrem
Refcrendair Gchcimenrath Sccger, der sein schriftliches Gutachten an den Souveraincn
Fürsten crthcilt, Weisungen an untergeordnete Stellen nnd allgemeine Verordnungen
entwirft, nachdem die Gegenstände nach dem Sinn des Organisationspatcnts vierten
Abschnitts von dem Senat nnd bürgerlichen Kollegien vorbereitet worden. Er besorgt
ferner die Angelegenheiten nnd Korrespondenz in Beziehung auf auswärtige Staaten.

H 3. Jedes Mitglied der Kommission berichtet in seinem Fache unmittelbar an
den Souvcrainen Fürsten; ucbstdcm versammelt sich die Konnnission alle Samstage bei
dem Gcncral-Kommissarins nnd berathet sich gemeinsam über diejenigen Gegenstände,
die eine wechselseitige Zusammenwirkung erfordern. Ein annoch zu ernennender Ko m-



missions-Sckretair führt das Protokoll, das dem Sonveraincn Fürsten zur
Bestätigung einzusenden ist.

Z 4. Das sämtliche Militair und der Ober-Polizcidircktor, Direktonsrath Jtzstein,
sind an den Gcneral-Kommissarins zur Ausführung und Befolgung in Erhaltung
öffentlicher Nnhc und Sicherheit, auch Vollstreckung der Gesetze angewiesen.

Z 5. Die Oberaufsicht, die dem Konkonimissarius anvertraut ist, wird allen
Stellen bekannt gemacht. Seine Bemerkungen über den wirklichen Geschäftsgang geben
dem Gencral-Kommissarins, dem solche mitgetheilt werden, Anlaß zu vollstreckenden
Maßregeln. Dem Rcferendair liegt ob, die Verfassung der zu entwerfenden Weisungen,
die in dringenden Fällen provisorisch von der Kommission gemeinsam zu erlassen sind;
in entscheidenden jedoch erhalten solche durch die fürstliche Bestätigung ihre Kraft.
Archivarins Holbein und die Kanzlei-Personen sind an den Refercndair angewiesen,
stehen aber demnächst wie alle übrigen dahin gehörige Subalternen in wesentlichen
Sachen unter dem General-Kommissarius und werden deshalbci? von der Kommission
verpflichtet.

Z 6. Wenn ein Mitglied der Kommission abwesend ist, so wird die Besorgung
seines Geschäftes von den beiden andern übernommen.

Frankfurt, den 29. Novbr. 1806.
Carl Fürst ttrimas, <D. 8.)

So wenig es nun aber dem Gründer und Protektor des Rheinbundes,
dem auf die Welt-Despotie hinarbeitenden Napoleon, Ernst mit dem Bunde
war, so betrachteten diesen auch die größeren in ihn eingeführten Staaten nur
als Mittel zu ihren egoistischen Zwecken. Zunächst beschickten sie den ausge¬

schriebenen Bundestag nicht und brauchten den zwischen Napoleon und Preußen
ausgekrochenen Krieg als Vorwand, die Verhandlungen über das Reichsgrnnd-
gcsetz hinauszuschieben.

Eine Darstellung der ferneren erfolglosen Bemühungen Dalbergs gicbt ein

auf genauer Kenntnis der Aktenstücke beruhender Vortrag, welchen der groß-
herzoglich hessische Bezirksgerichtsrath Herr vr. K. G. Bockenheimer am
24. Febr. 1870 im Vereine für Erforschung rheinischer Geschichte und Altcr-
thümer gehalten hatte. Da einmal dieser Gegenstand nicht sachgemäßer ge¬
schildert werden könnte und eine in Worten abweichende Darstellung doch nur
eine bloße Umschreibung sein würde: so hebe ich, unter Berücksichtigung der
Betheiligung Karl Theodor's v. Ebcrstein, indem ich der stillschweigenden Ge¬

nehmigung des Herrn Verfassers theilhaftig zu werden hoffe, die betreffenden
Partien aus.

Voraus schicke ich das allgemeine Urthcil Herrn De. Bockenheimcrs über

Dalberg (S. 4 f.):

„Ausgestattet mit einen? für alles Edle leicht empfänglichen Herzen, von dein
regsten Eifer erfüllt, den Kreis seines Wissens nach den verschiedensten Richtungen
auszudehnen, von dem Wunsche beseelt, seinen Namen mit den bedeutendste?? nnd
wichtigsten Erscheinungen und Verhältnissen seiner Zeit in Verbindung zu bringe??,
würde Dalberg mit seinen keinestvcgs hervorragenden Talente?? in? ruhige?? Verlans
der Zeiten ein väterlicher Regent, ettvä nach den? Muster des Kurfürsten Friedrich Karl
v. Erthal, ein warmer Beschützer von Kniest nnd Wissenschaft, ei» Wohlthäter für
Hülfsbedürftige innerhalb nnd außerhalb der Grenzen seines Landes geworden sein,
wenn nicht die Stürme der französischen Revolution den Bestand des Kurfürsten
wesentlich verändert und damit dem Koadjutor vorerst den Boden zur Entfaltung
seiner Thätigkeit entzogen hätte??. Es war ein gefährlicher Ersatz, den sich Dalberg
bei seinen? Drange nach große?? Thaten suchte; er drängte sich in die hohe Politik,
zu einer Zeit, wo klares Erfassen der Dinge, festes und entschiedenes Handeln die
iiothwcndigsten Eigenschaften eines Diplomaten sein mußten, Eigenschaften, die ihn?
gänzlich fehlten Was Wunder wenn die wechselnden Ereignisse ihn? nach den ver¬
schiedensten Richtungen trieben "

„Bei Gelegenheit der Verhandlungen mit den Franzosen hatten d?esc ?h?n w
gewaltig imponirt, nnd diese hatten, in richtiger Würdigung der Eitelkeit des Mannes,
die schwachen Seiten so gut zu benutzen gewußt, daß Dalberg von da an unwider¬
stehlich zu jener Seite sich hingezogen fühlte. Bekannt ist, wie glücklich ihn die Be¬
gegnung mit Napoleon in Mainz bei Gelegenheit der Kaiscrfahrt des Jahres 1804
machte; wie er hoffte, daß es ihn? gelingen werde, mit Hülfe des Kaisers das deutsche
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Reich zu neuem Glänze zu bringen, ohne zu merken, wie himmelweit er mit seinen
Plänen von denen des französischen Kaisers abwich; das hinderte den Kaiser nicht,
sich seiner bei Gelegenheit zu bedienen.". . . „Immer wieder muß hervorgehoben
werden, daß Dalberg bei seiner Verblendungin dem neuen Bunde das Ziel patriotischer
Bestrebungen, die Verwirklichung aller ans nationale Einigung gerichteter Wunsche
erblickte."

Zur Sache selbst berichtet nun im Anschlüsse an das oben Vorausgeschickte
der Verfasser Folgendes (S. 10 ff.):

Nach dem Frieden von Tilsit traf Napoleon ans seiner Rückreise nach Paris in
Frankfurt a. M. ein und lud den Großherzog von Frankfurt (lW. muß heißen den
Fürsten Primas, denn zum Großherzoge hatte er ihn noch nicht gemacht)ein, zur
Berichtigung der deutschen Angelegenheiten, insbesondere zur Abfassungeines Fun-
damentalstatnts, sowie zur Abschließnng eines Konkordates mit dem römischen
Hofe für die katholische Kirche Deutschlands eiligst nach Paris zu kommen. Niemand
hätte über einen solchen Auftrag glücklicher sein können als Dalberg; seinem Ehr¬
geize, seiner Eitelkeit mußte es schmeicheln, daß der Kaiser sich seinen Rath erbat.
Wie reizend mochte ihm erst die Aussicht erscheinen,daß von nun an jeder, der in
deutschen Angelegenheiten einen Wunsch hatte, sich an ihn, den Mittler zwischen
Frankreichund Deutschland,wenden werde.

Bei so glücklichenHoffnungenging ihm keine Ahnung von der wirklichen Sachlage
ans; er merkte nicht, wie wenig Ernst es dem Kaiser Napaleon mit einer Konsolidation
Deutschlands war und wie die deutschen Fürsten, die Absichten des Kaisers besser
errathcnd, einzeln ihre Pläne in Paris verfolgten und durchsetzten, sodaß Dalberg,
der in Paris den Mittelpunkt der Dinge zu werden hoffte, in Wirklichkeit nicht bloß
nichts durchsetzte, sondern durch seine Thntigkeit grade bei seinen Mitständen das größte
Ärgernis erregte. Doch greifen wir dem Verlaufe der Dinge nicht vor.

Zu seinen Berathern ersah sich Dalberg zwei Männer ans, nämlich für
die politischen Angelegenheiten den geheimen Staatsrath und Direktorial¬
ge sandten Freiherr» von Ebcrstcin, für die geistlichen Angelegenheitenden
Weihbischof von Kolborn. Der erstere ist noch vielen Bürgern unserer Vater¬
stadt in lebhafter Erinnerung, sodaß es gestattet sein dürfte, mit einigen Worten
seiner zu gedenken.

Karl Theodor Joseph Freiherr von Eberstein, Sohn des kurfürst¬
lichen Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein und der Sophia Franziska
v. Dalberg, zu Mannheim am 12. Aug. 1761 geboren, erhielt seine Erziehung
am Hofe seines Pathen, des Kurfürsten Karl Theodor, in dessen Dienst er
zunächst als Kammerherr eintrat; diesen Dienst vertauschte er später mit der
Stelle eines zweiten dirigircnden geheimen Raths bei der geheimen
Kanzlei des Fürsten von Thurm und Taxis in RegenSburg, woselbst er nach seiner
Beförderungzum Generaldirektor der kaiserlichen Posten bis zum Jahre
1798 verblieb. Nachdem er kurze Zeit privatisirt, trat er in die Dienste
Dalberg's, der ihn zu seinem geheimen Staatsrathe und bei Übernahmedes
GroßherzogthnmS Frankfurt, Januar 1307, zu seinem Kon kommissarius und
im Sept. 1806 zum Direktorialgesandten bei dem Bundestage ernannte.
Seit dem Rücktritte Albini's lag die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten
des Staates bis zur Auflösung des rheinischenBundes in seiner Hand;
Dalberg schenkte ihm volles Vertrauen und er that sehr wohl daran, denn
alle die Eigenichaften, die dem Regenten abgingen, waren reichlich bei dem
Minister vertreten. Tüchtiges Wissen, Erfahrung, Gewandtheit und Ausdauer
in der Arbeit, Entschiedenheit im Handeln zeichneten den Minister vor anderen
Rüthen des Großherzogsans; besser wie alle andern hat er die Mängel, aber
auch die guten Seiten seines Fürsten erkannt und ihn in seinem Sinne zu leiten
gewußt. Nach dem Rücktritteaus dem StaatSlebcn hielt er sich in Mainz auf,
woselbst er am 29. März 1833 verstarb.

Er und seine Frau, die am 16. April IS37 verstorbene Gräfin A-rr^usrits
b'klicüls» Isiäars äs Lrosss, zeichneten sich durch ihren Wohlthätigkcitssinn aus;
nicht minder bekannt wurde der alte Herr dnrch seine freimüthigen Äußerungen,
seinen schlagenden Witz, der ihm alle Zeit zu Gebote stand.



Was den zweiten Begleiter Dalberg'« anbelangt, so war derselbe am Sil, Ang.
1806 nach dem Ableben von Heimes zum Wcihbischof und wirklichen geheimen geist¬
lichen Staatsrath ernannt worden, in welcher Stelle er nicht minder als der Vor¬
genannte seinem Fürsten treue Dienste leistete.

Von Ebcrstcin liegt bei den bereits erwähnten, ans der hiesigen Stadt-
biblivthek verwahrten Akten ein ausführlichesMemoire über die Pariser Reise
vor, an dessen Hand ich die folgenden Ereignisse vortragen werde."

Da mir dieser Umstand bekannt war, so wandte ich mich dieserhalb an die
großh. Hess. Bürgermeisterei der Provinzial-HanptstadtMainz nnd erhielt in
deren Auftrage von dem StadtbibliothekarHerrn vr. Belke nachstehenden Brief
vom 19. Sept. 1884.

Sehr geehrter Herr! Erst heute kann ich Ihne» auf Ihren an die großh.
Bürgermeistereigerichteten Wunsch, über die hier dcponirten v. Eberstein'schen Archivalien
zur Geschichtedes RheinbundesAuskunftgeben; die sehr zeitraubende Durchsicht derselben
hat eine frühere Beantwortung nicht gestattet.

Eigentlich historisches Material befindet sich unter den Akten wenig, obgleich
dieselben einige 7V, zum Theil allerdings nur wenige Blätter umfassende Fascikel
füllen. Gerichts- nnd ähnliche Ordnungen, Flugschriften aus den neunziger Jahren,
welche wohl gedruckt sein werden, sehr viele Gutachten über jetzt gegenstandlose Dinge n. a.
sind vorherrschend, wenige Briefe an Dalberg sind zufällig zwischen die Papiere
gerathen, ohne daß der Minister v. Eberstein mit denselben in Verbindung zu
stehen scheint. In Betracht kommen könnte nur der Entwurf eines Fi,ildamental-
statnts des Rheinischen Bundes nnd eingehende Erörterungen desselben,außerdemder
„Bericht über meinen Aufenthalt in Paris von August 1807 bis März
!808." Das Wichtige auch aus diesen Schriften ist bereits veröffentlicht von Bockcn-
heimer „C. Th. v. Dalberg's Aufenthalt in Paris 1807—1803,"nnd der Bericht
selbst wird ausführlich, soweit er irgend ein Interesse bietet, für das demnächst er¬
scheinende Heft der Zeitschrift des hiesigen historischen Vereins bereits gedruckt?c,"

Dalberg verließ am 4. Aug. 1807 in Begleitung zweier Kammerherru,
des Obersten von Rodenhausen nnd des Oberstlts. Frhrn. v. Jungken, seine
neue Residenz, um über Köln und Brüssel nach Paris zu reisen, während am
selben Tage Ebcrstcin, Kolborn nnd der General v. Pfürdt dieselbe Reise
über Mainz und Metz antraten. Wenige Tage nach der am 10. und 11. Aug.
erfolgten Ankunft in Paris, so erzählt Ebcrstein, versprach der Kaiser dem
Fürsten Primas, die deutschen Angelegenheiten ehestens vorzunehmen nnd mög¬
lichst bald zu beendigen. Dalberg übergab alsbald dem Kaiser eine Entwick¬
lung seiner Gedanken nach allgemeinen Umrissen in einem kurzen, selbstverfaßten
Memoire, das der Kaiser zu prüfen zusagte.

Inzwischen machte sich Eberstein an den für die deutschen Angelegen¬
heiten bestellten nnd am meisten damit vertrauten Divisionschef cks In Usrinri-
ckwro, eine aus den SchilderungenGagcrns und Müllers hinreichendbekannte
Persönlichkeit. Ihm legte Eb erst ein einen aus eigner Initiative hervorgegan¬
genen Entwurf eines Fundamcntalstatnts vor und debattirte denselben
mit ihm Punkt für Punkt.

Wäre dem Rheinbündeüberhaupt durch eine Verfassung zu helfen gewesen,
so wäre die projektivenicht die schlimmste gewesen, denn in vielen Stücken hält
sie den Vergleich mit der Bundesakto vom Jahre 1815, aus, in manchen über¬
trifft sie dieselbe. Dieser Entwurf aber ward nie dem Kaiser zur Prüfung
unterbreitet, indem Dalberg, nachdem ihm einmal der Kaiser in Bezug auf
die deutschen Angelegenheitengesagt hatte: U ri'on sst xas oneor« lo tsmps,
nicht mehr den Muth fand, von neuem mit Projektenvorzutreten. An dem
bereits zur Abreise bestimmten Tage erschien Dalberg noch einmal bei dein ll,svor
des Kaisers, um sich von ihm zu verabschieden;wiederum ertheiltc ihm der
Kaiser, indem er sein Bedauern über die rasche Abreise des Fürsten zu erkennen
gab, die Versicherung, daß er sich der obschwebendcnAngelegenheiten annehmen
nnd dieselben in gleicher Weise, als wenn der Primas zugegen wäre, erledigen
wolle. Nach allen Richtungen hin war die Thätigkcit Dalberg's in Paris
erfolglos geblieben.

27
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Nach dem am 14. Okt. 1809 zu Schönbrmm von dem auf der Höhe seines
Ruhmes und seiner Erfolge angelangten Napoleon diktirtcn Frieden wurden
abermals die willkürlichsten Gcbictsverändernngcn innerhalb Deutschlands von ihm
vorgenommen. Auch der Fürst Primas wurde hiervon betroffen. Napoleon
nahm nun zwar jetzt dem Fürsten Primas das Fürstcnthnm Rcgcnsbnrg und
gab dasselbe an Bayern; er entschädigte aber D albcrg mit den Fürstcnthümcrn
Hanau und Fulda und schuf ans den nunmehrigen vereinigten Besitzungen
Dnlbcrg's ein Großherzogthnm und ernannte Dalberg zum Groß-
hcrzog von Frankfurt. Der neue Großherzog ernannte nun seinen bewährten
und ihm unentbehrlich gewordenen Vetter und Freund Karl Theodor v. Eöcr-
stein zu seinem Minister-Staatssekretär und übertrug ihm nicht nur das
Ministerium der auswärtigen Angelegenheitenund des Kultus, sondern
auch die Militairadministration:

Oeürct für den üislirngcn Herrn geheime» Stankrath etc. Freiherrn »an
Ebcrstcin nk Mniistcr-Stnaksrürrtnr, Minister der ansivnrtiyr» Angelegen¬
heiten, de? Kultus und der Militniradininistratw».

Wir Karl von Gottes Gnaden Fürst-Primas des Rheinischen Bundes, Grosz-
herzog von Frankfurt, Erzbischof von Regenslmrg :c. zc. haben beschlossen und
beschließen:

Art. l. Unser bisherige wirkliche geheime Staatsrath und Konkoinmissarins zu
Frankfurt Karl Freiherr von Eberstein ist zum Minister-Staatssekretär,
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, des Kultus und der Militär¬
administration ernannt.

Art. 2. Er soll sich unterschreiben: Minister-Staatssekretär, Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten, des Kultus und der Militäradministration.

Art. 3. Gegenwärtiges Dekret soll in das Negiernngsblatt eingerückt werden.
Gegeben Aschaffcnbnrg, den Ktcn September 1810.

(U 8.) ' Karl.
Ans Befehl des Großherzogs der Kabinetssekretär Müller.

In welch umsichtiger und wahrhaft staatskluger Weise der Minister Karl
Theodor Frhr. v. Eberstein sein nicht leichtes Amt führte, darüber sprechen
folgende Dokumente, welche mir aus hiesigem k. Staatsarchive durch die zuvor¬
kommende Giite des Herrn Geh. Archivraths vr. LWIlmsrt und Hrn. Lross mit-
gctheilt worden sind. Da nach dem oben angeführten Briefe des Hrn. I>r. Belke
in Mainz die Drucklegung sowohl des Eberstein'schen Entwurfs des Fnndamcntal-
statnts als auch des Reiseberichts bereits im Werke ist: so sehe ich von dem
Abdrucke dieser immerhin für die allgemeine Geschichtewichtigen Dokumente
meinerseits ab und lasse nur die in meinen Händen befindlichen Schriftstücke in
chronologischerReihenfolge ohne weitere Zusätze einfach abdrucken und gebe an-
hcim, dieselben bei der in Aussicht stehenden Bearbeitung in der Zeitschrift für
die Geschichtedes Rheinlandes zu benutzen.

1.
Frankfurt, 19. Mai 1898. Euer Hoheit habe ich die Gnade zu berichten:

1) daß ich mit Hrn. Bacher wegen der Pensionen der ehemaligen mainzischen
sx post preußischenOffiziere zu Erfurt gesprochen habe. Derselbe läßt sich Euer
Hoheit zu Gnaden empfehlen und sagte seine möglichste Verwendung zu; zweifelt
jedoch sehr daran, ob er etwas ausrichtenwerde, da die Betreffenden Militair-
Pcrsoncn seien. Für Civil-Personen,und ins besondere für Geistliche,habe er
wohl schon manchmal etwas crwürkt, allein bei den Militair-Personen werde es
große Schwierigkeit haben, und die Ausrede, wie jedesmal genommenwerden,
es sei kein Geld dazu vorhanden. 2) Hat mir die Witwe Markloff die hier
gehorsamst angebogene Bittschrift zugeschickt, um solche an Euer Hoheit gelangen
zu lassen. Sie bittet darin Alters und Krankheit wegen um einen gdstcn. Vor¬
schuß von 100 fl. bis ihre rückständige Pension von 1807 und das halbe Jahr
1808 werde abgetragen sein. Sie ist eine Domkapitulischc Pensionistin und es
wäre wohl zu wünschen, daß das Domkapitelsie zufrieden stellte. Ob aber
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Eure Hoheit derselben den gcbctencn Vorschuß gewähren wollen, hängt bloß von

Höchstdcro Gnade ab. Sie hat kein Recht für sich, ihn zu fordern. 3) Folgt
hiebei die 89. Designation über die Ausgaben des Approvisionirnngs-AmteS

nebst zwei Ncben-Anlagen. Die Last ist noch immer sehr groß, die Zeche für
den französischenKommandanten rmdKriegs-LowwW?airs sehr stark, und der Wagen
für den Bürger Hofmann, sowie die Zahlung für seine Bedienung an einen

g ewissen Flöthmann eine besondere Erscheinung. 4) Habe ich den Hrn. Appel-
lations-Rath Bachmann von Euer Hoheit gdstn. Intention verständiget, daß
er die Zensur der Winnkoppischen Zeitschrift der Rheinische Bund zu
übernehmen habe, und demselben die von Höchstdcncnselben mir Übermächte An¬
weisung an das hiesige F. Rentamt ans 159 fl. zugestellt. Er dankt Eure Hoheit
mit gerührtem Herzen für das gnädige in ihn setzende Vertrauen und wird sich
anfs gewissenhafteste bemühen, dasselbe zu verdienen. Da Hr. Bachmann ein
sehr bescheidener und kluger, fast schüchterner Mann ist, so ist nicht zu besorgen,
daß er je etwas werde Yassiren lassen, was mit Grund Aufsehen erregen oder
zu Beschwerden Anlaß geben könnte. Von Hrn. K. N. Winnkopp war es
äußerst unklug, nachdem er erst durch die k. sächsische Beschwerde hätte gewitzigct
sein sollen, den Aufsatz iblo. 33 dem 17. Hefte seines Journals einzurücken. So
fein verbrämt auch der Stachel darin ist, so ist dessen Tendenz nicht minder
unschicklich und in einem öffentlichen Blatte bedenklich. Aber eben die feine
Einkleidung wird auf der andern Seite die Ursache sein, daß viele, ja die meisten
Leser sie nicht bemerken und den Aufsatz gleichgültig und ohne Arges zu wittern
durchlaufen werden. Durch eine auf diesen Aufsatz namentlich gerichtete

Erklärung des Herausgebers möchte erst die Aufmerksamkeit allgemein rege
aemacht werden, und es scheint mir zu befürchten zu sein, daß dadurch (das)

Übel ärger gemacht werde. Ich habe daher ohne nnthste. Maßgabe geglaubt,
mich in dem mir gdst. aufgetragenen, hier angeschlossenen Entwürfe einer dem

nächsten Hefte zu inscrirenden Erklärung mich ganz in Zensralilms halten zu
müssen und gar nicht all spseism einzugehen. Was einmal gedruckt und gelesen
ist, kann ohnehin nicht ungeschehen gemacht werden. Die darin erwähnte besondere
Zensur scheint mir hinlänglich darauf zu deuten, daß der Herausgeber seiner
linklughcit und Anmaßlichkeit halber einen Verweis bekommen habe, und die

Vorsorge durch diese Zensur für die Zukunft scheint mir hinlängliche Genug-
thuung für das Publikum zu sein. Sollten Euer Hoheit hiermit gdgst. einver¬
standen sein, so werde ich sogleich nach Zurückerhaltnug des Entwurfs dem Hrn.
K. R. Winnkopp dieselbe mit dem anbefohlenen Verweise sx umuäato zugehen
lassen, ihn zu deren wörtlichen Einrücknng anweisen und ihm aufgeben, jedesmal
vorerst die seiner Zeitschrift einzurückenden Aufsätze dem Hrn. Appellationsrathc
Bachmann im Manuskript vorzulegen und sich nicht zu unterfangen, ohne das

beigesetzte Imprimatur dieses gdgst. verordneten Ccnsors irgend etwas darin auf¬
zunehmen. Den Höchsten Befehlen Euer Hoheit entgegensehend, habe ich die
Gnade respektvollst zu beharren Euer Hoheit unterthänigster Diener Eberstein.

2.

Werthester Herr Staatsrath! 46 1) danke ich verbindlichst für die gute
Besorgung und eingelegte Empfehlung bei dem Hrn. Bacher, dem ich viel Schönes
zu sagen bitte. Der anliegende Brief eines armen Försters, der 20 Jahre
gedient hat, ist ein neuer Beweis des dasigcn Elends. .46 2) Diese Angelegen¬

heit habe ich dem Domkapitel abermal empfohlen, werde auch mit Herrn Dom-
dechantc davon sprechen. Traurig ist es, daß man unmöglich allen helfen kann.

46 3) werde ich die Sache der Hrn. Hofmann und Flötmann aus eigenem An¬

triebe zur Sprache bringen und hierüber (wenn Unordnung besteht) eine^ förm¬
liche Untersuchung veranlassen. (In Bezug auf w. Winnkopp) der Hr. Staats¬

rat!) hat diesen Gegenstand mit vieler Klugheit und Einsicht gefaßt. Ich bin
ganz mit Ihnen einverstanden und ersuche Sie, gelegentlich die Gründe des dies¬
seitigen Benehmens dem von Hartwich begreiflich zu machen.

Aschaffcnbnrg, den 21. Mai 1808. Carl.
27»
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3.
Frankfurt, 1. Juni 1808. Euer .Hoheit Hobe ich 1) die Gnade anzuzeigen,

daß die Aufträge an den Frhrn. o. Reding und an Hrn. Bacher besorgt
sind; 2) nnerinanqele ich die mir zugekommene 82. Designation des Approvisio-
nirungs-Amts nntthgst. einzusenden; 3) hat Hof-Rath Winnkopp mir an¬
liegendes Schreiben liebst der langen Deduktionund dem Entwürfe einer andern
Erklärung zugehen lassen, welche er wünschte, anstatt der ihm gdgst. vorge¬
schriebenen einrücken zu dürfen. Es kömmt alles ans Euer Hoheit höchste Be¬
stimmung an. Im Grunde sagt letztere im Wesentlichen das nämliche, was jene
besagt, und es könnte ihm meines unmaßgeblichen Ernchtens diese Abänderung
wohl erlaubt werden. Die Hauptsacheist, daß künftig durch die gdgst. ange¬
ordnete Censur dergleichen Unanständigkeitenverhütet werden. In tiefstem
Respekte beharrend Euer Hoheit untcrthänigsterDiener Eb erst ein

Aschaffenburg, den Ltcn. 1) Ich danke für die gute Besorgung,^cl 2)
Ich danke für die Mittheilnng. ^cl 3) Mit unbegrenztem Vertrauen überlasse
Ich diese Sache gänzlich der Entscheidung des Herrn Staatsrathes.

, Ihr Freund Earl.
4.

Frankfurt, 20. Juli 1808. Euer Hoheit geht die Frau v. Bornheim
in der hier anliegenden,mir sä Ltat.rim ls?sncll offen zugeschickten Vorstellung
abermals nnterthünigst über nachfolgende zwei Gegenständean. Der erste ist
die wiederholte Bitte um Höchstdero Verwendungzu baldiger Beendigung der
bekannten Differenzenüber das Lehen zu Soden und Sulzbach. Bei dieser
Sache weiß ich nnterthünigst nichts anderes vorzuschlagen, als daß dem Hrn.
Geh. Rath v. Roth, welcher schon mchrmal darüber berichtet und die eigens
liche Lage der Sache vorgelegt hat, empfohlen werden möge, sich bei den übrigen
Herren Abgeordnetenzum Mainzer Ausgleichnngs-Geschäftc für die baldige
Vornahme und Erörterung derselben nach Möglichkeit zu verwenden. Das der
Frau v. Bornhcim durch die Verzögerungder Beendigung wehe und unrecht
geschehe, unterliegt wohl keinem Zweifel: das Unglück ist aber hierbei wie überall,
daß kein oberster Richter mehr existirt, an welchen der Unrecht Leidende rekurriren
könne!

Der zweite Gegenstand der Bitte ist nun und besteht in das von dem Herrn
Oncllo der Frau v. IZornbsim. dem Freiherrn v. Uorstmsistsr, besitzende, zu
Orb gelegene, ursprünglich IscnburgischeLehen, welches theils Mann- theils
Weiberlehen und mit aUockio untermischt sein solle. Die Frau v. UoriUmim
wünscht, daß Eure Hoheit die Höchste Gnade haben möchten, das Mannlehen
ihr zu Gunsten auch in Weiberlehenumzuändernund gleich dem auf sie als
Forstmeisterischen Desccndentenübergehenden Weiberlehen ihr und ihrer Nach¬
kommenschaft zu überlassen. Schon vor einiger Zeit hatte eine Frau v. IZorir-
bsim über diesen Gegenstand ihre Bitte geschriebenund das durch die Rheinische
Bnndesaktc abgeänderten Verhältnisses unerfahren mich gebeten, ihr einen Weg
an den fürstlich Isenburgischcn Hof anzudeuten, woselbst sie diese ihre Ange¬
legenheit anbringen wollte. Ich gab ihr zu erkennen, daß dieses Lehen nicht
mehr von Isenburg, sondern als im fürstlich Primatischen Staate gelegen,
nunmehr von Euer Hoheit rslsvirs, verwies sie auf das von Höchstdemsclben
erlassene Lehens-Auffordcrungs-Patentund bemerkte ihr endlich, daß es vor
allem nöthig seic, daß ihr Herr Onvla diese Lehen bei dem fürstlichen Lehenhofe
zu Aschaffenburg muthc und empfange. Ohne vorerst der Entschließung Euer
Hoheit über die Verwandelungdes Mann- in Weiberlehen vorgreifen, oder auch
nur die Räthlich- oder Nicht-Räthlichkcit der Gewährung untersuchen zu wollen
(welche als res altüaris inckaAiniseine gründliche Erörterung verdienen möchte)
beschränke ich mich unterthänigstbloß darauf, zu bemerken, daß die von dem
Frciherrn V. Forstmeister geschehende Muthung des Lehens und die Vorlage
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des ersten und letzten Lehenbriefes dazu dienen werde, um vordersamst zu er¬
fahren, welcher Theil von den Forstmeisterschen Besitzungen zu Orb Mann-,

welcher Weiberlehcn und welcher endlich ^.Ilollinm feie; maßen eine ssp-rrstio
j'sulli ab sllollio und die Richtigstellung des Mann- und Weiber- lehnbarcn

Theils am Lehen bei diesem ans dem Heimfallc stehenden Lehen nngezwcifeltcs
Bedürfnis sein werde. Die höchsten Befehle Euer Hoheit erwartend, was ich der
Frau v. Lornlmim antworten solle? Hab ich die Gnade, respektvollst zu beharren
Euer Hoheit nntcrthänigstcr Diener Eber stein.

Aschaffenlmrg, den 2 >ten. ^ll I) Ich ertheile hiermit dem Herrn Staats-
rathe Auftrag und Vollmacht, sich hierüber mit dem Geh. Rathe von Uotb ver¬
traulich zu benehmen und ihm zu sagen, daß ich ihm diese Angelegenheit
bestens empfehle. r^ll 2) Der Herr Staatsrath bemerkt sehr richtig, daß wir
vor allen die Kenntnis der Sache erwarten müssen. Schreiben können Sic ihr
einsweilen,daß Ich fest entschlossen sei, ihre Allodien so thener ihr abzukaufen,
daß sie sich darüber freuen wird. Übrigens gedenke ich nicht die Söhne in Töchter
zu verwandeln. Zu verdenken ist Mir wohl auch nicht, wenn Ich die Mir
heimfallcnden Lehen meiner Familie ertheile, welche so vieles verloren hat. Die
Anlagen schicke ich all acta zurück. Ich bin mit großer Hochachtung Dero
Freund Carlus.

5.
Frankfurt, den 19. Februar 1899. Euer Hoheit! Nachdem des Hrn.

Grafen v. Pappenheim's Schriftsteller in der weitläufigen Deduktion über
den Ursprung, das Amt und die Würde des erloschenen Erbamtes und über
den Zustand des Erbmarschalles bei Auflösung des deutschen Rcichskörpcrs
historisch und politisch kommentirt hat, kömmt derselbe in der 3. Abthcilnngans
die so bctittclte rechtliche Ausführung und stellt in dem Z 74 die Entschädignngs-
Forderung ans folgende L Punkte fest: 1) Verlust in den Einkünften, womit
das Erbamt verbunden war, besonders in den Krönungs-, Lehen- und Jntro-
dnktions-Gefällcn; 2) in demjenigen, was der Erbmarschallvermöge eines be¬
sondren vom Kaiser und Reich ratificirtcn Vertrages mit den Reichsstädten zu
erheben hatte, und den diesfallsigeu Rückständen seit der Permanenz der letzten
allgemeinen Reichsversammlung;3) in den Rückständen von dein ihm in ^o.
1767 und 1791 bewilligten Römermonatcn; 4) in Carirung mehrerer Städte-
Steuern; 5) in weiterer Entbehrung der durch seine Mediatisirungverlornen
Rcvenüen; 6) in dem ihm nach nicht mehr zu Ncgcnsburgbestehenden Reichs¬
tage entzogenen Verglcichsguanto für die Abtretung der Inden daselbst, wobei
derselbe nach schon getroffenen Einleitungen vieles von der Gerechtigkeit
und wohlthütigenAbsichten Eurer Hoheit erwartet; 7) in dem eben dadurch
cessirt habenden Anthcil an den Koncessions-Civil- und Kriminal-Strafgeldern,
Sporteln und Taxen mancher Art; endlich 8) in den mit seinem Amte ver¬
bunden gewesenen Auszeichnungen.

^ll 1) Soviel die verlornen Einkünftenund Emolnmentcnbetrifft, so will
der gräflich Pappcnhcimischc Schriftsteller die Entschädigung dafür der Gesamt¬
heit des ehemaligen Reiches (-olleckivsniens)zumuthcn. Allein ich sehe nicht
ein, wie der Herr Graf von Pappcnheimdeshalb mit Recht eine Entschädigung
überhaupt und insbesonderevon dem ehemaligendeutschen Reiche in cvr^orv
ansprechen könne. Die Auflösung des Reichs war ein außer der Macht der
Reichsstände derselben abzuwenden gelegener Zufall. L-wnin autsm kork llominu«!
Könnte und wollte man den Grundsatz annehmen, daß das gewesene Reich all
jene zu entschädigen habe, welche durch jene Umwälzung und Einführung eines
neuen Znstandes der Dinge gelitten haben, so wären wohl weder die einzelnen
Reichsstände,noch das ganze Konsortium derselben reich genug, um all diese
Entschädigungen aufzubringen. Sodann hatte ja Hr. Gr. v. Pappcnheim nicht ein
Erzamt oder ein Reichslehen seines Amtes wegen. Er hatte alles als Substitut
von Kursachsen, ein von dieser Kur zu Lehen rührendes Erbamt, und wären



— 422 —

(wenn jn eine Entschädignngs-Fordcrnng denkbar wäre) mit dieser an Kursachsen,
unclo c^nskcm Imlmil, zu vcrweijell.

.46 2) Mag der mit den Reichsstädten im Jahre 1614 geschlossene Ver¬
trag (dem es an Widerspruch von Seiten der Städte nicht fehlte) beschlossen ge¬
wesen sein wie er null, so ist doch soviel unstreitig, daß das guuntui» pieetitinm

von ini« fl. p. Reichstag (oder bei dem fortwährenden Reichstage pro sinZulo
unao) künftig und seit dem Juli 1806 nicht mehr gefordert werden kann, indem
kein Reichstag mehr besteht, folglich der gewesene Erbmarschall keine Funktion
mehr hat. Was aber die gefordert werdende Rückstände von 136 Jahren her
mit 136 000 fl. betrifft, so wäre der Hr. Graf, falls er mit dieser sonderbaren
Prätension auszulangen hofft, an die ehemaligen Reichsstädte, namentlich an die
jenen Vertrag unterzeichnet habenden Städte Nürnberg, Augsburg, Regensbnrg
und Ulm irwcko deren Sonverains zu verweise», um dieselben an den betreffenden

Höfen entweder zu sollicitiren, oder auch gerichtlich einzuklagen.
^c> 4) Die Entschädignngsfordernngen für die entbehrenden Stenern von

einigen ehemaligen Städten, z. B. Aalen, Wcißcnbnrg, Nördlingcn ?c,, welche
auf alten kaiserlichen Vcrpfänd- und Verleihungen beruhen sollen, gehören ebenso
an die jetzigen Sonverains dieser Städte, und sind daselbst anzubringen, wenn
änderst dieselbe oder ein Surrogat dafür noch oxixfillls sein sollten, woran aber
nmsoinchr zu zweifeln ist, als alle dergleichen Pcrceptionen durch die Nhein-
bnnds-Aktc, erloschen zu sein scheinen.

5) Gehört die Scparirnng der Revcniicn des Sonverains und der
Mcdiatisirten bloß an den Sonvcrain oder — falls Streit zwischen beiden
darüber entsteht — vor den Bundestag und den Hrn. Protektor des Bundes,
an welchen sich der Hr. Gr. v. Pappcnheim zu wenden habe» würde. Be¬

kanntlich aber gehört Bayern, welchem der Hr. Graf unterworfen worden ist,
z» den liberalsten Sonverains, dessen Erklärungen in Hinsicht der Mediatisirtcn
wohl eher zum Typus der Behandlung derselben angenommen werden dürften,
als daß Grund zur Beschwerde darüber vorhanden wäre.

^ck 6) Das Verglcichsgnantnm für die Abtretung der Inden zu Regens¬
bnrg hat wohl mit Erlöschung des Reichstages und des deutschen Staatskörpers
seit dem Juli 1806 aufgehört, da der Hr Graf seit Cessirnng seiner erbamt-
lichcn Würde gar keinen Ansprnchstitel mehr auf die Juden jener Stadt hat,

welcher sogar schon stricto juro aufgehört hatte, als durch den Rcichs-Depu-
tations-Schlnß v. I. 1803 Regensbnrg mediatisirt und dem damaligen Knrerz-
kanzler snbmittiret worden war.

/16 7) Sind alle dergleichen Ansprüche ans Konccssioncn, Strafgelder zc.

(wenn sie auch, was sehr zweifelhaft ist, ganz gegründet gewesen sein sollten)
mit der Reichsverfassnng selbst erloschen; und sie gehören in die nämliche Klasse
mit jenen seid 27nm. I) für Welche, als intei-itn roi prinoipnlis verloren, nirgends
eine Verbindlichkeit zur Entschädigung vorhanden ist.

Endlich sind all 8) mit dem Erbamtc selbst natürlicherweise auch alle damit
verbunden gewesenen Auszeichnungen erloschen, und ich wüßte nicht, welche Ent¬
schädigung dafür gefordert werden könnte oder geben werden sollte? Wird

vielleicht ^>er Herr Graf v. Pappcnheim, seiner Herrschaft wegen, von Bayern,
als seinem Sonvcrain, nicht als Standesherrn, sondern nur als snbjicirtcr Reichs¬
ritter behandelt, so würde derselbe die wünschende erhabenere Klassifikation bloß

bei Bayern zu sollicitiren haben. Es darf aber hiebe! eben so wenig übersehen
werden, daß er eigentlich kein Recht dazu hat, indem die Herrschaft Pappcnheim
seit Erlöschung der Grafen von Lupfen sich nicht mehr zum schwäbischen
Grafcn-Kollegio gehalten, dagegen in noxn mit der Rcichsritterschaft bis auf
die neuesten Zeiten gestanden hat. Es bleibt somit meines Erachtens nur der
einzige Punkt

^.ck 3) übrig, nämlich die Forderungen der Rückstände von den in annis
1767 n. 1791 bewilligten Römcrmonatcn, für welche Ew. Hoheit sich zu Gunsten

des Hrn. Gr. v. Pappenheini gndgst. verwenden könnten. Diese Forderung geht
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geblieben sind und denselben dermalen noch schulden, oder falls ein Thcil davon
durch die Rheinische Bundes-Aktc sollte mcdiatisirt geworden sein, an deren
Souveräns. Um aber die Dcbcntcn namentlich z» erfahre», hätte meines Er¬
achtens vorerst dcr Hr. Gr. v. Pappcnheim das Verzeichnis derselben Ew. Hoheit
vorzulegen und zugleich dabei zu beurkunden, daß er seit dcr eingetretenen neuen

Ordnung dcr Dinge diese Rückstände von den Singlis rssp. deren Sonveraius
gefordert habe, mit seinen Forderungen aber nicht gehört werde, oder aber deren
Berichtigung verzögert werde. Indem ich solchermaßen den erhaltenen höchsten
Auftrag der Begutachtung über das gräfl. v. Pappcnheim'sche Gesuch erfülle,
überlasse ich alles Ew. Hoheit gdgst. Entschließung und beharre rcspektSvollest
Ew. Hoheit nnterthänigster Diener Eber st ein.

6.

Frankfurt, 21. Febr. 18M>. Einverstanden, und wird Hr. Staatsrath Frhr.
v. Eberstein ersucht, eine Abschrift dieses gründlichen Gutachtens verfertigen zu
lassen, welche durch Hrn. Staatsminister Frhrn. v. Albini den Grafen von
Pappenheim zugehen wird, als ein Beweis, daß Ich mich in dieser Sache mit
dem besten Willen dennoch nicht verwenden kann Carl.

7.

Aus Gesuch ik «I. (tliätvan «lo Irouixvnbol'oii, 24. AI»i ILlllt des Prinzen tinrl
non Thnrn ». Taxis.

Ich ersuche Herrn Staatsrath von Eberstein, das anliegende Schreiben dem
Herrn von Vrintz zur Besorgung zuzustellen, indem Ich nicht weiß, in welcher
Gegend das Schloß Trugcnhof sich eigentlich befindet; 2) ersuche ich Sic, Mir

Ihre gutachtliche Meinung über den vorliegenden Gegenstand zu schreiben, sich
auch zn erkundigen und Mir zu melden, ob im Königreiche Westphalen, im
Hananischen, im Bayrcnthischcn und hauptsächlich im Herzogthnmc Berg die Pa-
trimanialgercchtsamc aufgehoben seien, welches ich Mir bestimmt z» melden bitte;
3) da Ich ans jeden Fall entschlossen bin, an den Protektor des Rheinischen
Bundes zn schreiben, so wünsche Ich sogleich die Abschrift des Würtcmbergischen
Ediktes in französ. Sprache zu erhalten, sowie dasselbe wörtlich in das ckonruat
cls lA-anotort eingerückt worden. Ich bin mit großer Hochachtung Ihr Freund

Carl.

b!ll. Der Bericht fehlt.
8.

vic Einsiihriiug des ('«»ilv «nzwivoir in dem llllirst-priumlischen Stmitc.
Frankfurt, 2ti. Mai 18v!>. Euer Hoheit! Gelegenheitlich einer anderen An¬

gelegenheit bemerkte mir dcr Hr. Direktor v. Mnlzcr zu Wetzlar, Eure Hoheit
hätten den Professoren bei der dortigen RechtSschulc ein Gutachten über die

Einführung des Loäö Napoläon in dem Fürst-Primatischcn Staate abgefordert.
Ich glaube es den weisen Absichten Euer Hoheit schuldig zu sein, Hochdcnen-
sclben berichten zn müssen, daß, da man großherzoglich hessischer, sodann herzoglich
und fürstlich nassanischer Seits mit dem nämlichen Vorhaben umgeht, diese Höfe

sich in dem Grundsätze vereiniget haben, gemeinsam hierin voranzugehen, da ihre
Lande angrenzend, zum Theil vermischt unter einander liegen. Man hat groß¬

herzoglich hessischer Seits eigene Kommissarien zur Vorbereitung der Sache er¬
nannt, und von Seiten Nassaus befindet sich schon seit einiger Zeit der hada¬

marische Herr Ober-Apellationsgcrichtsrath v. Almendingen zu Darmstadt, um
gemeinschaftlich mit den hessischen Kommissarien die Sache zn bearbeiten, wobei
der inzwischen erschienene badische Locw l^aicoleon mit zn Nathe gezogen und
mit den wechselseitigen Gutachten verglichen wird. Gemeinsames Einverständnis

zwischen den, vorzüglich den nahe angrenzenden konföderirten Fürsten scheint
allerdings wesentliches Bedürfnis zu sein, indem bei dessen Vernachlässigung

ganz gewiß jener schädliche Mißstand erfolgen würde, welchen zwei der schätz¬
barsten Schriftsteller über den Loäs bl^olvon (Hr. von Almendingen und Hr.
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v. Dalwigk) geahnet haben, daß man ansonsten soviele docke lMpolson haben
würde, als Gebiete in der Konföderation seien, wovon keiner dem andern nnd
keiner dem Original ähnlich sähe. Ein Mißstand, wodurch anstatt die durch die
bisherige verschiedene Landrechte bestandenen Rechts-Unsicherheitcn zu heben, nur
neue und größere Verwirrung entstehen würde. Vielleicht wären Euer Hoheit
dieser Betrachtung wegen geneigt, der von Hessen und Nassau für nützlich er¬
kannten gemeinsamen Berathnng beizutreten, als welches ich Höchstdero tiefen

Einsicht und Ermessen der vermischten und angrenzenden Lage des Fürstenthums
Aschaffenburg, dann des hiesigen und Wetzlarer Gebiets mit jenen Staaten
halber unterthänigst anheimstellen muß, und respektvollest verharre Euer Hoheit
unterthänigster Diener Eberstein.9.

Am 27. Mai 1809. Euer Hochwohlgcboren bemerke ich hierauf aus höchstem
Auftrage daß Höchst Sie mit diesen Grundsätzen allerdings einverstanden
seien, wenn es einmal zur Einführung des docke Napoleon kommen werde.
Vorerst ist nur den Professoren Bachmann, Stickel und Abel die gutachtliche
Bearbeitung der etwaigen Modifikationen nach allgemeinen nnd Lokal-Verhält¬
nissen aufgetragen. Diesen ward auch der badische Entwurf zugeschickt nnd sollen
sich auch in Gießen um die Grundsätze des (locke, ack lloe erkundigen. Ihr
Gutachten soll alsdann den verschiedenen Regierungsbehörden zu Frankfurt,
Rcgcnsbnrg, Wetzlar nnd Aschaffenburg mitgetheilt werden und hierauf durch
ein paar ausgezeichnete Rcchtsgclehrte ein Ganzes gemacht werden, welches sich
vorzüglich nach den Grundsätzen unserer Nachbaren, wie es Euer Hochwohlgeboren
richtig bemerken, richten soll. lNo""^ ich z^m Grafen v. Hazfcld aufge¬

tragen, sich wegen der Einführung des docke Napoleon in Sachsen die Meinung
des Königs zu erbitten; das Definitive ist demnach noch ausgesetzt, weil INn^"«

Sich hierin nicht übereilen wollen; ohnehin würde eine politische Veränderung
alles einzelne wieder umwerfen, und wir können derselben doch am Ende nicht

entweichen. Mit innigster Hochachtung gehorsamster Freund ,
Gruben.10.

Herr Staatsrat!) Freiherr von Eberstcin wird beiliegendes darmstädtischc
Schreiben zur Einsicht mitgetheilt mit dem Beinerken, daß Ich zu der vorge¬
schlagenen Konferenz nach Gießen absenden werde den hiesigen Ober-Appellations-
Rath Danz, den Professor in Aschaffcnburg Bachmann und den Professor in
Wetzlar Stickel. Ich ersuche den Hrn. Staatsrath Freih. von Eberstcin in dieser
Maß ein Antwortschreiben in meinem Namen zu entwerfen und beizufügen, daß

ich deswegen drei Kommissaricn ernenne, weilen die Verhältnisse von Frankfurt,
Aschaffenburg, Wetzlar nnd Regensburg so sehr verschieden sind.Frankfurt, 20. Junius 1809. Carl.

11.

Frnnkfiirt, 26. Mai 180!). Eurer Hoheit habe ich die Gnade, anliegendes
gestern erhaltenes Schreiben des Herrn Konsuls Hestermann zu Neapel unter¬
thänigst vorzulegen. Es enthält seine vermeintliche Rechtfertigung gegen die

von dem Herrn Minister ckes Kelakions ülxksrieurss wargreis cks Calla durch
den königlichen Botschafter zu Paris an Eure Hoheit gebrachte Beschwerde.
Unmaßgeblich erachte ich unterthänigst, daß dasselbe ohne weitere Rückantwort

lediglich auf sich erliegen bleiben könne, da diese Sache seitdem schon ziemlich
in Vergessenheit gekommen ist. Zwei tödliche, kurz auf einander gefolgte Krank¬
heiten des Herrn Konsuls sollen seine Rechtfertigung verspätet haben. Respekt¬
vollest beharrend unterthänigster Diener Eber stein.

12.

Aschaffenburg, den 28tcn. Am besten ist's, die Sache beruht auf sich.
Auch wüßte ich ihm weiter nichts zu antworten, als den bekannten Denkspruch:
8is dawilis, Iraker. Die Warnung wird dem sonst braven Manne nützlich sein.

Carl.
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Frankfurt, 27. Mai 1899. Euer Hoheit habe ich die Gnade zu berichten,
daß ich die dahier eingesammelten Beiträge für Rcgensburg in dem Betrage
von sechszehntausend achthundertundneunzig Gulden heute dem Postwagen in
zwei mir von den Hrn. Gebr. Bethmann unentgeltlich gegebenen Anweisungen
an Hrn. Dittmer's Söhne zu Rcgensburgan des Hrn. Staatsministcrs Frhrn.
von Albini Exe. abgeschickthabe. Ohne ruhmredig zu sein, darf ich mir
schmeicheln, daß ich durch meine AufmunterungVieles zu diesen Gaben beige¬
tragen habe, so gering auch der Beitrag ist, den ich aus eigenen Mitteln dazu
leisten konnte. Respcktsvollest beharrend Ew. Hoheit unterthänigster Diener

Eberstein.
N. S. Soeben erhalte ich das Monitorium E. H. dieses Gegenstandeswegen.

Dieses ist folglich erledigt. Die Gelder waren schon mn Mittwoch zur
Abscndnng bereit. Ich konnte aber erst heute frühe mit den Hrn. Gebr.
Bethmann des Zählcns derselben halber in Richtigkeit kommen. E.

13.
Aschaffenburg, de» 29tcn. Ich danke dem Hrn. Staatsrathe verbindlich

und erkenne Ihren edeln Eifer mit lebhaftem Danke. Ich bitte, dem Hrn.
Generalkonsul Bethmann viel Schönes zu sage». Ich bin mit großer Hochachtung
Ihr Freund von Herzen. Carl.

14.
Aschasfcnl'urg,I>. Aug. k899. Wohlgeborner Freiherr, werthester Herr

Staatsrath! Ich bitte, beide Anlagen mit Aufmerksamkeit zu lesen. Sie werden
daraus bemerken, daß ungegründcte Ansprüche früher oder später von selbst
scheitern. Ans guten Gründen wünsche Ich eben nicht in Beziehung auf das
Haus Darmstadt Beschwerde bei dem Kaiser Napoleon zu führen in einem Zeit¬
punkte, in welchem Sie, werthester Herr Staatsrath, über diesen Gegenstand in
freundschaftlichen Unterhandlungen begriffen sind. Unterdessen kann es nicht
schaden, wenn Sie gelegentlich dem Hrn. Gesandten von Hedouvillc davon
sprechen, ohne jedoch noch zur Zeit etwas Schriftliches zuzustellen. Gut ist es
immer, daß dieser brave Mann die wahren Verhältnisseund unsere Mäßigung
kennt. Ich bin mit besonderer Werthschätznng Dero Freund Carlus.

An den Herrn Geh. Staatsrath Frhrn. v. Eberstein.
15.

Frankfurt, >4. Aug. 189!). Euer Hoheit! Der gnädigsten Weisung vom
II. dieses zufolge habe ich nicht versäumt, dem Herren Gesandten v. Hcdonville
den Antrag zu erzählen, welchen der grvßherzoglich hessische Hr. Gesandte
v. Pappenheim zu Paris an den Hrn. Grafen v. Benst daselbst wegen gemein¬
samen Vorstellungen bei des Kaisers Maj. gegen die von dem Hanau- und
Fuldaischen Lchnhofe aufgestellte Behauptungen der fortdauernden lehcnsherrlichen
Verhältnisse in den Landen der konföderirtenFürsten gemacht hat. Herr
v. HoÄouviUs wird davon den erforderlichen Gebranch höchsten Orts machen.
Ewer Hoheit haben schon in der Antwort an den Hrn. Grafen v. Benst die
Grundsätze umständlich entwickelt, aus welchen man diesseits die Möglichkeit der
Fortdauer lehensherrlichcr Rechte eines konföderirten souvcrainen Fürsten in den
Landen des andern, jedoch der Souveränität untergeordnet,von Anbeginn an
behauptet hat; und selbst bei Erlassung des Aschaffcnburgcr Lehen-Patents zur
Einziehungder frcmdherrlichcn Lehen zu dem diesseitigen Lchnhofe haben
Ew. Hoheit s.) den Fall ausdrücklich ausgenommen,wo, wie mit Darmstadt,
besondere Verträge in eonta-aolum vorliegen; b) haben Höchstdieselbenimmerhin
diese Anordnung nur provisorisch und in rstorsionein der Erklärungen aller
übrigen konföderirten Fürsten in so lange verstanden, bis der Bundestagdie
strittige Frage in welch einem Sinne werde entschiedenhaben.

Der dermalen unterliegende Fall mit Hanau und Fulda ist aber noch ganz
anderer Art, als jener zwischen zweien konföderirten Fürsten unter sich. Diese
beiden Fürstcnthümerwaren weder am 12. Juli 18l>9 der Konföderation bei-
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getreten, noch haben sie sich inzwischen dazn bekannt. Sie bleiben demnach

siegen die kanfödcrirtcn Fliesten in cbcndcm Verhältnisse, in welchem jeder dritte
nicht konfödcrirtc Fürst siegen dieselbe steht. Der Rheinische Bnnd hat nämlich
den wohlhergcbrachten Rechten eines Dritten weder dcrogiren können noch wollen.
Ich darf hiebe! Euer Hoheit jenes hicmit gleichstimmende Gutachten untcr-
thänigst in Erinncrnnsi bringen, welches die hiesige fiirstl. General-Kommission

rücksichtlich der fnldischen Lehen, welche die Stadt Frankfurt zu Uonamss, so¬
dann wegen der fnldischen Lehen, welche das Hans Solms zu Nicder-Urscl

besitzt, an Höchstdieselbe erstattet hat, worauf Euer Hoheit zu resolviren geruhet
haben, daß vor der Hand und solange über Fuld nicht definitive werde ent¬
schieden sein, die Sache in ihrem bisherigen Zustande verbleiben solle.

Der hessische Lehnhof zu Gießen hat schon früher mit dem Hanau- und
fnldischen Lehenhofc Streit über dergleichen Lehen gehabt, welche die der hessi¬
schen Sonvcrainität unterworfenen Fmherrn von Riedesel besitzen. Er wollte
dieselben ohne Weiteres an sich ziehen: allein, sobald die Lehcnhöfc zu Hanau

»nd Fuld etwas ernstlich widersprochen hatten, ließ man hessischer Seits von
seinen Behauptungen ab und stellte einsweilen alles wieder in stackum priski-
nuni her, indem man es nicht für rathsam hielt, mit Napoleon zu streiten.
Dagegen scheint man den ministeriellen Weg der Unterhandlung einschlagen zu
wollen, und der Antrag des Gr. von Pappenhcim zu Paris, ist der Fingerzeig
dazn. Daß eine Übereinkunft mit dem Kaiser — im Fall er Hanau und Fuld
für sich zu behalten willens sein sollte, wünschenSwcrth sein werde, unterliegt
wohl keinem Anstände. Ohne eine ihm zu machende Kompensation aber wird
er sich schwerlich dazu verstehen! Sollten dagegen Hanau und Fuld an einen
konfödcrirtcn Fürsten vergeben werden, so wird sich wohl aller Anstand von
selbst heben.

Der Unterhandlungen mit Darmstadt wegen habe ich schließlich noch die
Gnade beizufügen, daß vor ungefähr 14 Tagen der jenseitige Hr. KommissarinS
Geh. Rath Bigclcbcn hier bei mir war, große Entschuldigungen über die Zöge¬
rungen machte, in acht Tagen wiederzukommen versprach, bis jetzt aber nicht er¬
schienen ist. Rcspcktsvollcst beharrend Euer Hoheit unterthänigstcr Diener

Eberstein.
16.

Aschasscnbnrg, den lZ te». Ich danke dem Hrn. Staatsrathe für die gute
Besorgung und bin mit dem Inhalte Ihrer gründlichen Bemerkungen ganz ein¬
verstanden. Es war vorzusehen,,,daß die Darmstädtcr sich in den Unterhandlun¬
gen nicht übereilen würden. Üble Dinge wollen Weile haben. Ich bin mit
vieler Werthschätznng Dero Freund Carl.

17.

Aschaffcnbiirg, 28. Okt. 18W. Werthester Herr Stantsrath! Ich über¬
sende Ihnen hierbei die Abschrift meines Briefwechsels mit dem bekannten Grafen
von Pfaffenhoven. Ich bitte, seinen Brief und meine Antwort dem Herrn

v. Hedouville im Vertrauen vorzulegen. Ich bin von Herzen Dero Freund
C a rl.

18.

Frankfurt, 2K. Mai I8lll. Euer Hoheit! Der hiesige Bürger und Handels¬
mann v. Bcthmann hat mir gestern in seiner Eigenschaft als russischer General-
Konsul in der Rheinischen Konföderation den nntcrthänigst anliegenden Brief
geschrieben, worin er Euer Königliche Hoheit von dem kais. Dekret über eine
neue Organisation des russischen Staatsraths, sodann von dem zwischen Ruß¬
land und Ostreich geschlossenen Abtretungs- und Dcmarkations-Vertrage in
Gallizien Theil gibt. In soweit als Hr. v. Bethmann einen bloßen Brief an
mich geschrieben hat, möchte nichts dabei zu erinnern sein, wenngleich die Konsuls,
als für bloße Kommereial-Gegcnständc bestellte Agenten, nirgends zu diploma¬

tischen Kommunikationen zugelassen werden, und wenn Hr. v. Bethinann es
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versucht hätte, eine Note einzureichen, dieselbe ihm ohne Zweifel hätte zurück¬
geschickt werden müssen. Die Nicht-Anwesenheit eines russisch-kaiserlichen diplo¬
matischen Agenten möchte dennoch diese sonst ungewöhnliche Kommunikation

entschuldigen. Dagegen finde ich mich verpflichtet, Eurer Königlichen Hoheit darauf
aufmerksam zu machen, daß Herr v. Bethmann affcktirt zu zwei Malen in

diesem Schreiben den Ausdruck zu gebrauchen: 8. N. ßlNnpsrsur man mnitrs.
Dieser Ausdruck kann nur von einem Fremden als Konsul anwesenden Inäiviciuo
jener Nation, zu welcher er gehört, nicht aber von einem tlnterthanen, gebraucht
werden, welchem sein Landesherr die Erlaubnis aus Gnaden ertheilct hat, die
Kommereial-Verhältnisse eines fremden Reiches in seinem Lande zu besorgen.
Niemand kann zweien Herren dienen, und sobald er gegen den Staat oder
Fürsten, dessen Unterthan er ist, einen fremden Sonvcrain als son mutlos

prädiciret, hört er ans, seinen Landesherrn als solchen zu erkennen. Euer König¬
lichen Hoheit kann seit geraumer Zeit die Bemerkung nicht entgangen sein, daß

Hr. v. Bethmann bei jeder Gelegenheit es versucht, sich an das Loops äiplo-
unrligus zu acerochircn, zu welchem er nach seinen Verhältnissen nicht gehört,
und welches ihn nicht als zu ihm gehörig erkennt. Ein ganz neuer Versuch

dieser Art liegt darin, daß Hr. v. Bethmann nicht nur selbst die russische Kokarde
trägt (welches ihm in bürgerlichen Kleidern nicht und nur dann zu gestatten

wäre, wenn er in der russischen Konsnls-Uniform erscheint), sondern sie jetzt auch
— erst seit einigen Tagen — seinen Leuten tragen läßt. Ich habe sie gestern
an seinem Kutscher und Jäger gesehen. Diese Freiheit haben allein fremde
Gesandte oder fremde Konsuls, nicht aber tlnterthanen, welche auswärtige

Konsulatsgeschäfte machen. Sie deutet gerade zu ans Exemtion und Immunität,
und wenn, was so leicht geschehen kann, ein Bcthmännischer Bedienter mit der
russischen Kokarde in einem Wirthshause oder sonsten mißhandelt oder arretirt
würde, könnte man nicht änderst, als in sehr unangenehme Kollisionen mit dem
russischen Hofe verflochten werden. Denn sowie die Flagge das Schiff einer
Nation deckt, so decket die Kokarde die Person dessen, der sie trägt. Ich glaube
die Aufmerksamkeit Euer Königlichen Hoheit ans dergleichen aus dem Aristokra¬
tismus des Geldes herfließende Versuche, sich einen Repräsentations-Charaktcr
beizulegen und nach und nach gesandschaftliche Rechte und Immunitäten zu

erschleichen, rege machen zu müssen. Lrinsipüs obslu! ist in solchen Fällen eine
Klugshcits-Rcgel. Ich darf mir Euer Königlichen Hoheit bestimmte Verhaltungs¬

befehle, hierüber unterthänigst erbitten. In der Hauptsache möchte mir unmaßgeblich
zu kommittircn sein, deni Hrn. v. Bethmann auf sein Schreiben als russischer
Konsul zu antworten, die Wendung aber zu gebrauchen, „gus s. u. Iis? uvnit
VN grckil ns ss lrouvs pcsinl eis Niirislos cks 8. N. l'bimpsrsnr cks louls Iss
limssiss ä'g.ssrsckils naprä-j ck'bilis, eonssnli ü rsosvoir las commrmicslions
luilss pur 1'orZnns cks Nr. 1s Lousul Asirsrni." Dieses alles dem einsichts¬
vollsten Ermessen Euer Königlichen Hoheit unterthänigst unterstellend und tzöchst-
dero gnädigste Entschließung erwartend, beharre ich in tiefstem Respekte Euer

Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Eberste!n.

Unterthknigste Bemerkung. Die Kommunikationender Konsuls gehen (wenn
sie nicht zugleich wie Hestermann in Neapel Agenten sind) nicht an das Departement
der auswärtigen Geschäfte, sondern an das Ministerium des Kommerces, da sie
nur auf Handels-VerhältnisscBezug haben können, und alle politische Kom¬
munikationen durch die diplomatischen Agenten laufen.

19.

Aschaffcnbiirg, den 27tcn. Herr Staatsrath haben im Wesentlichen ganz

recht. Auch bin ich fest entschlossen, die vorgeschlagenen Wege einzuschlagen.
Ich werde zugleich jene Schonung eintreten lassen, welche mit den diplomatischen
Souverainitätsrcchten vercinbarlich ist, und welche ich gern in Betreff eines

Mannes beobachte, der ein rechtschaffener Bürger und Einwohner Frankfurts
ist, dort gern alles Gute befördert, eines der stärksten dasigen Handlnngshänscr



leitet, sich durch anhaltende persönliche Dienstfertigkeit und gute Eigenschaften
meinen Dank und Freundschaft erworben hat, und die Ehre genießt, der General¬
konsul eines der ersten und größten .Höfe Europas zu sein. Ich bin mit vieler
Hochachtung Dero Freund Carlns.

2V.

„Die sämtlichen vertriebenenAlbstädter Unterthanen", welche nächtlicher
Weile durch ein starkes Kommandodarmstädtischer Soldaten überfallen, aus¬
geplündertund des Landes verwiese» wurden, bitten den Großherzog, als ihren
früheren Landesherr», sich beim Großherzog zu Darmstadt für sie zu perwenden,
oder wann dies nicht angängig, daß sie sich im hananischen Freigcricht mit
Handarbeit ernähren und niederlassen dürfen.

Herrn Staatsrath Frcih. von Ebcrstcin geschichet der Auftrag, sich mit vieler
Mäßigung für die Supplikanten in Darmstadt, ohne dieselben zu nennen, zu
verwenden, und „wenn sich die Supplikanten bei Euer Hochwohlgeb.melden, den¬
selben gefälligst Trost zuzusprechen".Hanau, 27. Junius 1810. Carl.

21.

Frankfurt, 12. Juli 1810. Euer Königliche Hoheit gerüsteten, auf die vonden geflüchteten hessischen Unterthanenzu Albstadt eingereichte, hier nnterthänigst
anliegende Vorstellung mir unterm 27. v. M. aufzutragen, „mich mit vieler
Mäßigung für die Supplikanten in Darmstadt zu verwenden, ohne dieselbe zu
nennen, und diesen Leuten, wenn sie sich bei mir melden würden, Trost zuzu¬
sprechen". Ich hielt es demnächst vordersamst für nothwendig, das Erscheinen
dieser Leute bei mir abzuwarten, um genauer mich über das Verhältnis der
Sache zu belehren, worüber die eingereichte Supplik nur unzulängliche Bruch¬
stücke zu enthalten schien. Erst nach acht Tagen stellten sich zwei Männer
von den Albstädternbei mir ein, welche ich näher über alle Ilmstände vernahm.
Da mir aber schon vorher, besonders durch den sehr verträglichen und billigen
Herrn Geh. Rath Frhrn. v. Türckheim bekannt worden war, daß das Amt
Alzenau sich sehr gröblich gegen die landesherrlichen Befehle vergangen hatte,
und die in offene Empörung übergegangene Auflehnung nicht zu rechtfertigen scie,
wenngleichv. Türckheim mir selbst zugegeben hatte, daß man großherzoglich-
hessischcr Seits mit zu strengen Maßregeln verfahren seie; so erachtete ich der
Klugheit gemäß zu sein, um durchaus nicht Euer Königliche Hoheit zu kom-
promittircn, mich noch vorher in Darmstadt bei einem vertrauten Manne näher
zu erkundigen, insbesondere auch darüber, ob überhaupt einer diesseitigen höchsten
Verwendung stattgegebenwerden .... Ich schrieb demnach an den Euer
Königlichen Hoheit bekannten sehr redlichen und bescheidenen Herrn Hof-Kammer¬
rath und Kammer-Prokurateur Hofmann, von dem ich gestern die in der Urschrift
nnterthänigst anliegende Antwort erhielt. Wenn es nun gleich sein mag, daß
die im Februar d. I. eingerückte Militär-Kommission(wie es meistcnthcils bei
dergleichen Kommissionen der Fall ist) in nwäo excedirt habe; so scheint es doch
dagegen nicht minder wahr, daß die Albstädtcr,nachher entflohene Unterthanen,
sehr strafbar sein, wie denn Herr Hofmann behauptet, daß einige derselben
sogar Todesstrafe verdient hätten. Als Haupt-Rädelsführer und besonders
gravirt nennt er die 2 Männer Joh. Kunzmann ssn. und den sogenannten
BaycrfürstenUlrich, welche beide auf keinen Fall Vergebung von Sr. Köngl.
Hoheit dem .Herrn Großherzog von Hessen zu erwarten hätten. Überhauptwird
den sich geflüchtet habenden und sich dermalenim Hananischen aufhaltenden
Unterthanen Schuld gegeben, die Zurückgebliebenen heimlich aufzuwiegelnund
zur ähnlichen Auflehnung gegen ihren Souverain anzureizen.

Ich habe diese Beschuldigungen den heute wieder bei mir erschienenenzwei Alb¬
städtern nicht verheimlichtund sie namentlich über Kunzmann und Ulrich befragt. Sie
nahmen aber stark die Partie zwei der Genannten und. gaben sie für ebenso rechtliche
als verständige Männer ans. Ich konnte diesen Leuten übrigens nichts weiteres
sagen, als daß ich vvrdersamst an Eure Königliche Hoheit meinen nnterthänigsten
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Bericht erstatten würde und dieselbe bei Höchstderoselben glücklichen erfolgenden
Rückkunft von Fnld wohl daran thnn würden, sich neuerdings bei Höchstdcnenselbeu
zu präscntiren. Es wird nun darauf ankommen, ob Eure Königliche Hoheit mir
zu befehlen geruhen wollen in Höchstdero Namen öffentlich für diese Leute auf¬
zutreten oder nicht? Verwendungen dieser Art sind schon an sich immerhin be¬
denklich und werden von den betroffenen höchsten Souveraincn nicht gern gesehen.
Bei den Untcrthancn des Amtes Alzenau ist eine solche um so bedenklicher, als
dieselben schon unter knrmainzischer Hoheit als sehr unruhig bekannt waren —
und sich gegen ihren dcrmaligen höchsten Souverain grobe Verbrechen sollen
schuldig gemacht haben. Dem Amte Alzenau würde seiner geographischen Lage
nach nicht besser geholfen werden, als wenn dasselbe das Glück hätte, unter

Eure Hoheit milde Regierung zurückzukommen, welches — da dem hananischen
Amte Balcnhausen entsagt werden müßte — so leicht durch Hinweisung des
Amtes Alzenau zum Großherzogthum Frankfurt an des Erstem Stelle hätte
geschehen können. Diesem ungeachtet sehe ich Euer Königlichen Hoheit höchsten
Befehlen entgegen und habe die Gnade, respektvollst zu beharren Euer König¬
lichen Hoheit unterthänigster Diener E berste in.

Wcrthester Herr Staatsrath! Mein Wunsch in Betreff dieser vertriebenen
Leute aus dem Freigericht gehet dahin, daß die Bestrafung von Seiten des
Landesherrn gegen die Rädelsführer, wenn sie nothwendig und unvermeidlich ist,
etwa in einer Schanzarbeit im Darmstädtischen bestehen und solche Verbrecher
nicht durch Landesverweisung von Haus und Hof vertrieben werden. Wo sollen
diese Leute hin? Ich bin entschlossen, sie nicht aufzunehmen, weilen solche Auf¬
nahme von Seiten Darmstadts mißdeutet werden könnte. Unterdessen danern
Mich diese Leute doch sehr, weilen jeder Mensch doch irgend einen Aufenthaltsort
haben muß. Wenn diese Leute nach Ungarn, Rußland oder Amerika aus¬
wandern wollten, so würde Ich sie gerne in der Stille und in fremdem Namen

durch Reisegeld unterstützen. Belieben Sie der Sache nachzudenken und Mir
Ihre Meinung im Vertrauen zu eröffnen. Ich bin mit vieler Hochschätznng

Dero Herzensfreund Carl.
22.

Frankfurt, 18. Aug. 1810. Eure Königliche Hoheit haben mir gestern ein
k. bayerisches Notifikationsschreiben über die Entbindung der Königin mit dem

Befehle zugehen lassen, ein Glückwünschnngsschreiben darauf zu entwerfen. Ich
muß aber vorerst folgende unterthänigste Bemerkung machen und um höchste
Verhaltungsbefehle bitten. Es gibt nämlich der König von Bayern Euer König¬

lichen Hoheit in der Anrede nur den Titel: „Hochwürdigstcr Fürst!" in
dem Kantext nur „Euer Hoheit" und eben auch nur am Schlüsse „Eure

Hoheit,,. Der Kaiser von Österreich hat Höchstdenenselbcn jüngst gegeben:
„Durchlauchtigster, Hochwürdigster Fürst!" und am Schlüsse: „Ewcrcn
Liebden". Preußen, Sachsen und selbst der stolze König von Würtemberg

haben gegeben: „Hochwürdigstcr, Durchlauchtigster Fürst!" im Kontext
und am Schlüsse aber „Euer Königliche Hoheit und Liebden". Da der

Folgen wegen die Behandlung von Seiten anderer Höfe nicht ganz gleichgültig
ist, so frage ich untcrthänigst an, ob dieser Mißgriff nicht gerügt werden solle?
welches, um den glimpflichen Weg zu gehen, am schicklichsten dadurch ge¬
schehen könnte, daß dem bayerischen Hrn. Gesandten Frhrn. v. Reding (durch
welchen das Notifikationsschreiben an den Hrn. Minister Gr. v. Neust, wie ich
höre, gekommen ist) bei Zustellung der Antwort an seinen König zugleich in
einer ihm von gedachtem Hrn. Gr. v. Beust zuzustellenden Note der begangene

Kanzleifehler bemerkt und dessen Verbesserung für die Zukunft angesonnen werde.

sl

*) Auf der Anzeige ct. <l. München, 25. Julius 1810 steht: „Hr. Geh. Staatsrath
Frhr. v. Eberstein wird ersucht, ein Glückwünschnngsschreiben hierher zu schicken.
Aschaffenbnrg, iL. Aug. 1810. Carl.

'
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Sollte dieses wider Vermutheil den verlangten Erfolg nicht haben, so würde
nichts anderes übrig bleiben, als keine k. bayerische Anschreiben, wenn sie durch
den Gesandten übergeben werden und nicht in der gehörigen Form abgefaßt
sind, mehr anzunehmen, jene mit der Post ankommende aber unbeantwortetzu
lassen. Eure Königliche Hoheit geruhen, mir Hochdcro gnädigste Weisung hier¬
über zugehen zu lassen.

Gelegentlich dessen habe ich zugleich die Gnade, anzufragen, ob Höchstdic-
sclbcn genehmigen,daß ich am 25. dieses, als dem Ludwigs- und dreifachen
Namenstagedes Hrn. Großherzogs,der Frau Großhcrzoginund des Hrn. Erb¬
großherzogs von Hessen, mich nach Darmstadt begebe, um dort zu gratnlircn;
indem, wie ich vernehme, an besagtem Tage große Gala dortselbst sein wird.
Der kaiserlich österreichische Hr. Gesandte nimmt sich ebenso vor, zu diesem Ende
sich dahin zu verfügen. Der höchsten Entschließung entgegen sehend, beharre ich
in tiefstem Respekt Ew. Königlichen Hoheit nntcrthänigsterDiener

Eberstein.
23.

Aschasfcnluirg, >!>. Anglist. Ich danke verbindlichst für die mitgctheiltcn
Bemerkungen,muß jedoch dagegen bemerken: a) daß auch ehemals die Kur¬
fürsten königlichen Rang zu behaupten suchten; daß 5) nach der Bnndesaktc
die Fürsten erster Klasse, worunter ich der Vorstehende bin, königliche Ehren
haben; daß mithin <;) dasjenige, was mir der großhcrzoglichc Charakterbeizu¬
legen scheint, für mich kein neues Recht ist, sondern mir längst gebührte, mir
auch von dem französ. Kaiser immer gegeben wurde. Ich überlasse meinem
Herrn Nachfolger, hierin dasjenigezu thun, was er für zweckmäßig erachtet.
Was mich anlangt, sa bekenne ich aufrichtig, daß ich auf solche Dinge in meinem
ganzen Leben keinen Werth gelegt habe, und ich konnte nicht wahrnehmen,daß
ich dadurch in der öffentlichen Ächtung verloren hätte. Mir scheinet, daß es
inkonsequent sein würde, wenn ich jetzt erst Auszeichnungen in Anspruch nehmen
wollte, die mir längst gebührten. Dieser Gegenstand mag auf sich beruhen für
die kurze Zeit, die ich vielleicht noch zu leben habe, und es würde mir leid
sein, als Primas das so nützliche Band wechselseitigenVertrauens wegen un¬
bedeutender Worte zu brechen.

Es wird mir recht angenehm sein, wenn Sie dem Galatage in Darmstadt
beiwohnen. Sobald Sic Minister-Staatssekretärwerden, übertrage ich die Darm¬
städtische Gesandtschaftdem Freiherrn von Geubcn, welcher dort wohnen
wird. Ich bin mit vieler HochschätzungDero Freund

Carl.
24.

Frankfurt, li. Aug. k8kl. Euer Königliche Hoheit! Die untcrthänigsthier
zurückkommendeBerichte und doirssponänni! betreffen zwei verschiedeneGegen¬
stände. Der erste ist die Forderung des GlasschleifersOrth für an den Kur¬
prinzen von Hessen gelieferte Spiegel ins Hanauer Schloß im Jahre 1800.
Dieser Gegenstand ist sckwn dadurch erledigt, daß a.) nachdem durch den Hrn.
Dammcr Herrn v. Bardeleben eingekommcn Zeugnisse des Kurprinzen diese
Spiegel bis ans die Summe von 30 varolins bezahlt waren; ß) dadurch, daß
Euer Königliche Hoheit dem gedachten Orth nicht nur ungebrauchte Spiegel für
die von ihm selbst geschätzte 472 sl. haben zurückgeben lassen, sondern ihm noch
durch Hrn. ZahlmeisterOsins ein gnädigstes freiwilliges Geschenk von 300 fl.
gegeben haben, welchcmnach Orth über das vnpluin seiner restirenden Forderung
erhalten hat, wie dieses der Geh. KammerrathvominZ in seinem Berichte v.
3. d. ausgeführt hat.

Der zweite Gegenstand ist, daß der Herr Kurprinz die Vermnthnnghegt,
als seien Euer Königliche Hoheit Willens, ihm, nach Abzug des Rückständigen,
den Betrag für sämtliche Spiegel hcrausznzahlen. Worauf diese Vermnthnng
sich gründe, ist zwar nicht abzusehen; ich glaube aber unmaßgeblich,daß Eure
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Königliche Hoheit sich in dergleichen Erwartungen oder Vorschläge schlechterdings
nicht einlassen können. Bei jeder Veranlassung haben Eure Königliche Hoheit
den sehr richtigen Grundsatz aufgestellt, und müssen denselben fest behaupten,
das; Höchst Sie Ihr Recht auf Hanau nebst allem, was darin ist, nicht von
dem Kurfürsten von Hessen und dessen Familie, sondern allein von dem Kaiser
blnpolson, als Eroberer und in Gemäßheit des Tilsiter Friedens legitimen
Besitzer der ehemaligen kurhessischen Staaten, haben; folglich das; Höchstdieselbe
nicht in die surn st, obliZniionss des Kurfürsten und Kurprinzen von Hessen,
sondern allein des Kaisers snccedirt haben. Der gegentheilige Satz würde von
den nachtheiligstcn Folgen für Eure Königliche Hoheit sein.

Hinsichtlich der Mobilien in dem Schlosse zu Hanau (welche ebenso gut
als andre Dinge pur äroit. eis congusks Eigenthum des Eroberers geworden
waren) kömmt noch hinzu, das; im Laufe des vorigen Jahres der Kaiser Euer

Königlichen Hoheit mit den sämtlichen im Hanauer und Fuldacr Schlosse
befindlichen Mobilien ein Geschenk gemacht und solches Höchstdenenselbcn durch
den Hrn. Gesandten Gr. v. Usläonvtlls hat eröffnen lassen. Euer Königliche
Hoheit sind daher wegen diesem niemandem, am allerwenigsten aber dem abge¬
kommenen Eigenthümcrn etwas schuldig; und wenn Höchstdieselbe im Gefühle
der Billigkeit einigen Arbeitern und Lieferanten, welche noch nicht bezahlt waren,

eine Entschädigung haben reichen lassen, so ist dieses eine Wohlthat, welche diese
armen Leute mit Dank zu erkennen haben, und ans dem Grundsätze beruht,

ns griis loonplslior Kai ouin änruno alksrins. Dies ist aber den Vorigen Eigcn-
thümern, und so namentlich dem Kurprinzen von Hessen, durchaus fremde Sache.

Mit diesen haben Eure Königliche Hoheit schlechterdings nichts zu schaffen, noch

sich mit ihnen zu berechnen oder ihnen herauszuzahlen.
Ich gebe daher mein nnterthänigstes Gutachten dahin ab, daß 1) Orth mit

seiner mehr als befriedigten Forderung möge abgewiesen werden; dagegen 2)

die Vcrmuthung des Herrn Kurprinzen von Hessen, als wollten Eure Königliche
Hoheit ihm etwas hcrauszahlen, ganz mit Stillschweigen übergangen werde.
Der Höchsten Entschließung alles nnterthänigst anHeim stellend, beharre ich

respcktvollest Eurer Königlichen Hoheit untcrthänigster Diener Eberstcin.

^.<1 1, einverstanden.

2, wird gelegentlich zu bemerken sein, daß ich die von Frankreich
eroberten Mobilien in einem sehr hohen Preise erkauft habe.

Aschaffenburg, 7. Aug. 1811. Carl.

Auf einen Bericht ä. c>. Hanau, 24. Jan. 1811, den.w. vöriuA in der Orth'schcn
Sache erstattet, findet sich folgendes Reskript: „Lerenms bleibt noch immer ein Zweifel
übrig, ob ein Bürger und Handwerksmann so viele Jahre lang unerhört geblieben bei
wirklich gelieferter Ware, da der Erbprinz und auch Herr Marschall Volmz' bekanntlich
gute Gesinnungen haben. Ich kompromittire hierin auf Herr von Bndcrus, indem
derselbe wahrscheinlich Gelegenheit hat, sich im Stillen zu erkundigen, ein einziges
Wörtchen Ja vder Nein von Seiten des Prinzen, auch nur mündlich gesagt, würde
mich entscheiden. Einsweil lege ich als freiwilliges Geschenk eine Anweisung von
30V fl. bei ans meine von Herrn Osius zu verrechnenden Privatgelder. Euer Wohlgeb.
danke ich verbindlichst für die übernommene Bemühung und bin mit vieler Werth-
schätznng Dero ergebener Carl."

Aschaffenbnrg, 29. Jan. 1811.

Auf einen zweiten Bericht (I. <1. Hanau, 3. Aug. 1811 von zc. vörinZ steht: Im
engsten Vertrauen dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten zum Gut¬
achten, ob und wie weit der Anspruch des Herrn Kurprinzen von Hessen-Kassel ge¬
gründet sei. Carl.

Aschaffenbnrg, 4. Aug. 1811.

25.

Frankfurt, 27. Dez. 1811. Encr Königliche Hoheit! Soeben war der von
Laris rstorirnirts Lüttichische Hr. Grs. v. IZsrtbvnier bei mir und stellete nebst

nntcrthänigstem reiset, und seine Empfehlung nn Höchstdieselben die Bitte, Eure
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K. Hoheit möchten gudgst. geruhen, die dem Herrn Fürsten von Lüttich zn zahlende
1000 st. dem Hrn. Ober-Postmeister Frhrn. v. Vrints dahicr auszahlen zulassen,
welche allhie dem Hrn. Fürsten in Karlsruhe anweisen zu lassen eben jetzt Ge¬
legenheit habe. Der Hr. Fürst ist auf dem Punkt, sich mit Baden zu arran-
Kn-on und hofft 700000 st. von diesem Hofe zn erhalten. Respektvollst habe ich
die Gnade zn beharren Euer Königlichen Hoheit nnterthänigster Diener

Eberstein.

Aschnffenburq, de» 28. Den Tag nach Neujahr wird Herr Barthonier
das Geld in Ffurt erhalten. Es geschah in vcrwichcnem Jahr ebenso, und

zwar zn Vermeidung aller Verwirrung, seitdem in einem der verflossenen Jahre
von den übrigens sehr schätzbaren Herrn Barthonier die Zahlung aus Ver¬
sehen zweimal gefodert wurde.

Von Herzen freue ich mich, daß der Hr. Fürst von Lüttich die Summe
von 700/m st. in seiner gerechten Forderung von Baden erwirken wird. Belieben

Sie dem Herrn von Barthonier recht viel Schönes zn sagen. Ich bin mit
größter Hochachtung Dero Freund Earl.

26.

Frankfurt, 22. April 1812. Euer Königliche Hoheit haben gnädigst geruht,
mir PSI- insei-iplum clsm. vom 19tcn d. einen von Höchstdcro unmittelbaren
Ansstände-Kommission zn Aschaffenburg gefertigten Entwurf Schreibens des

großherzoglichcn Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse an das fürstlich

Lciningische Ministerium zu Amorbach zur Ausfertigung zugchen zu lassen,
jedoch mit dem Beisatze, wenn kein Anstand dabei vorwalte. Da dieses
letztere aber wirklich der Fall ist, indem der Herr Fürst von Leiningen als
wLllinkisii't, kein Ministerium mehr hat, mithin ein Anschreiben von Seiten

Höchstdcro Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse nicht anwendbar ist, so

habe ich die Gnade, den besagten Entwurf nebst den übrigen mir gnädigst init-
getheilten Akten anbei mit der nnterthänigsten Bemerkung zurück zn senden, daß
im Fall, wo sich gegen eine Domänen-Kanzlei oder gegen andere verwaltende

Stellen eines msämlisteten Fürsten zn beschweren ist, diese Beschwerde an den
Herrn selbst, also in sukslialo an den Herrn Fürsten von Leiningcn gerichtet
Iverdcn müsse. Es wird demnach von der Höchsten Bestimmung Euer König¬

lichen Hoheit abhängen, ob das von der unmittelbaren Ansstände-Kommission
entworfene Schreiben nicht von mir in ein in Höchstdcro Namen an den Herrn
Fürsten von Leiningcn zn erlassendes Schreiben umgeändert werden solle s Im
Fall Euer Königliche Hoheit dieses genehmigen sollten, erbitte ich mir die Akten

nntcrthänigst zurück ans. Wenn dieser Schritt sodann wider Vcrmuthen auch
keinen Erfolg haben sollte, so würde nichts anderes übrig bleiben, als sich an
die Kouvsrains des Herrn Fürsten von Leiningen zn wenden und dortsclbst
Beschwerde zu führen, welches als dann durch das mir gnädigst anvertraute

Ministerium resp. durch die einschlagenden Gesandtschaften geschehen könnte.
Die weiteren Höchsten Befehle nntcrthänigst erwartend habe ich die Gnade
respektsvollcst zn beharren. Euer Königlichen Hoheit nnterthänigster Diener

Ebcrstein.

Mit der richtigen Bemerkung des Herrn Staatsministers bin ich einver¬
standen und schicke daher die Akten zurück.

Aschb., 28. April 1812. Carl.

27.

Frankfurt, 2ti. Mai 1812. Euer Königliche Hoheit 1) haben mir nntcr¬
thänigst wieder anliegende Schreiben des Hrn. Fürsten zu Schanmbnrg-

Lippe zum Gutachten zu inskribiren geruhet. Auf diese bloße höfliche Anzeige
seines Betragens >» den Streitigkeiten mit Lippe-Detmold und der durch

Einschreitnng der kais. französischen Gesandtschaft zn Kassel wahrscheinlich zn
stände kommenden gütlichen Ausgleichung ist m. E. nichts zn antworten, als
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ihm die Mittheilung zu Verdauken und der Hr. Fürst zur Fortsetzung gleicher
Mäßigung zu ermuntern. Unter anhoffcndcr h. Genehmigung habe ich ein

Antwortschreiben an denselben in diesem Sinne entworfen, welches ich zur
gnädigsten, gefälligen Unterzeichnung unterthänigst hier anfüge.

2) Der Hr. Kriegs-dowmissairs Ukv hat mich gebeten, Ewer K. Hoheit
einzuberichten, daß durch seine Verwendung Hünfeld aufgehört habe, Etappcn-
platz zu sein, und die Truppen in einem von Fnld bis Vach marschiren
müßten. Er hofft auch, eine richtigere Konkurrenz der Benachbarten zu erwirken.

3) Der Hr. Ober-Postdirektor Frhr. Vrints hat mich ersucht, ihn Ewer
K. Hoheit unterthänigst zu Füßen zu legen und zu berichten, daß er durch den
Postinspcktor Hrn. Ilauäin die Versicherung der Allerhöchsten Zufriedenheit für
seine Besorgung auf der Reise ihrer K. K. Masten, erhalten habe. In schuldigstem
Respekt verharrend Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener

Eberstein.

Aschaffcnburq, 27. Mai. L.6 l) Ich danke für die gute Besorgung, das
Schreiben wird abgehen.

2) Die Konkurrenz ist sehr zu wünschen. Ob der Etappenplatz von
Hünfeld nicht wieder hergestellt werde, ist eine andere Frage? denn Fnld von

Vach ist weit entfernt; für Hünfeld übrigens wäre die Sache vortheilhaft.
Im Ganzen ersuche ich den Hrn. Minister, dem Hrn. Reh für seinen Dienst¬
eifer zu danken.

H.Ä 3) Ich bitte, dem würdigen Manne viel Schönes zu sagen. Ich habe
auch zuverlässig gehört, daß der Kaiser und die Kaiserin mit seinen Posteinrich¬
tungen sehr zufrieden waren.

Ich bin mit vieler Hochachtung Dero Freund Carl.

28.

Gesuch li. ü. Mannheim, 20. Juni 1812 des Freiherrn ckosspll von I^sssr,
worin er den Großherzog bittet, beim Kaiser Napoleon zu vermitteln, daß die
Höfe von Westphalen und Nassau durch einen mit Frankreich abzuschließenden
Vertrag „zur Mitübernahme der auf die Rente Lohneck und den Zoll Vilzbach
versicherten kurmainzischen Schulden verbindlich gemacht wurden".

Hr. Staatsminister Fhr. v. Eberstein wird ersucht, diesem Manne zu
antworten: meine eignen Sachen besorge ich, in anderer Verhältnisse könnne ich

mich nicht einlassen. Aschaffenburg, 23. Juli 12. Carl.

Die befohlene Antwort wird am 27. Juni 1812 in angegebenem Sinne
ertheilt.

29.

Fulda, 6. Januar 1813. An Se. Exellenz den Staatsminister Fhrn. v.Eberstein.
In anliegendem Lro Nsmoria bittet der Hr. Dabor, Bürger von Frankfurt um

ein Vorschreiben an Hrn.Fürsten von Waldeck. Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren,
als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Mir ein solches Vorschreiben zur

Ausfertigung gefälligst zuzuschicken. Der Graf v. Ilsusl begleitet dies Ill-o Nsworis.
mit einem Schreiben aus Dresden, welches erst gestern angekommen ist. Carl.

30.

Frankfurt, 10. Jänner 1813. Ewer Königlichen Hoheit habe ich die Gnade,

das befohlene Empfehlungsschreiben an den Herum Fürsten von Waldeck für
Hrn. F.K. Taborzrw Genehmigung rmd h. Unterschrift hierbei unterthänigst vor¬

zulegen. Der jetzige Hr. Fürst EsorZes ist ein durchaus rechtlicher Herr; es ist
also nicht zu zweifeln, daß er dasjenige gewissenhaft erfüllen werde, was das

fürstl. Haus Waldeck dem Hrn. Tabor vertragsmäßig zu leisten schuldig ist.
In tiefstem Respekt beharrend Ew. Königlichen Hoheit unterthänigster DienerEberstein.

28



Werthcster Herr Minister! Das Vorschreiben steht ab, nnd danke Ich für
die gute Besorgung. Fulda, den 12. Jan. 1813. Carl.

31.
Frankflirt, 21. Jänner 1813. Eurer KöniglichenHoheit habe ich die Gnade,

das gndgst. befohlene h. Antwortschreiben an den neuen Hrn. Landammann der
Schweiz hiebe! nnterthgst. vorzulegen. Auf den in dein h. insci-ipt v. 18. d.
geäußertenZweifel, ob dem Hrn. Landammann nicht das Prädikat lZxoollsn?.
gebühre, habe ich die Gnade zu bemerken, daß, wenn das Ministerium eines
souveraincn Hofes oder eine Gesandtschaftan diesen ersten toiiotiormü'sund
zeitigen Chef der erhabenen Schweizer-Republik schreiben würde, denselben
allerdings dieses Prädikat gebühre; daß ihm hingegen dasselbe von keinem
Souverän im eigenen Handschreiben selbst nicht von den Fürsten zweiter Klasse
des Rheinbundes gegeben werde, am wenigsten aber von einem Königliche
Würde nnd Ehre habenden Souverainc, namentlich nicht von den Herren Groß¬
herzögen, und also auch nicht von Euer K. Hoheit, gegeben würde. In tiefstem
Respekt habe ich die Gnade zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterhänigster
Diener Eberstein.

Aschaffenburg, 22. Jan. Ich danke für die Mittheilung des Schreibens,
welches abgehen wird, und bin mit vieler Hochachtung Dero Carl.

32.
Frankfurt, 3. Frbr. 1813. Euer Königliche Hoheit! Der Hr. Staatsrath

nnd Ober-PostdircktorFrhr. v. Vi-ints hat mich gestern darum angegangen,ich
möchte seine schon einige Male untcrthänigst angebrachte, aber unerfüllt gebliebene
Bitte bei Euer K. Hoheit empfehlen, daß doch eine Schildwache an das llui-san
des großherzogl. Ober-Postamtes gestellt werden möge, um dem oft ärgerlichen
Zudringen und den sich zwischen den die Briefe abholenden oder solche auf¬
gebenden Personen ergebenden Streitig- und Thätlichkeiten vorzubeugen. Ich
halte unmaßgeblichdiese Anstalt für allerdings zweckmäßig und nothwendig,
damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei dieser Staatsanstalt, bei welcher
der aufgehängte großherzoglichePostschildRuhe nnd Respekt schon an sich gebieten
sollte, erhalten werde. Es besteht auch diese staatspolizeiliche Anordnung in
allen großen Städten der französischen, österreichischen, preußischen,sächsischen,
bayerischen, würtcmbergischen Staaten, wo Garnison liegt, nnd selbst an Orten,
wo die Postämter mit dem so wichtigen Ober-Postamte Frankfurt gar
nicht in Vergleich kommen; wie ich solches ehemals in den Städten Freibnrg
im Breisgau und Konstanz selbst oft gesehen habe. Wenn der Herr Csnizi'g.1
dahier dagegen eingewendet hat, daß er eines Postens mehr bedürfe, so kömmt
dieses in Vergleichung mit Handhabungder öffentlichen Sicherheit bei der Post
gar nicht in Betracht, und es ist ja nicht der Ober-Postamts-Direktor,welcher eine
Auszeichnung für sich, sondern nur Sicherheit und Ruhe für das Staats-Jnstitut
der Post verlangt! Euer K. Hoheit h. Entschließung diese Bitte unterthänigst unter¬
stellend, habe ich die Gnade respektvolles!zu beharren Eurer Königlichen Hoheit
nnterthänigsterDiener Eberstein.

Werthester Herr Minister! Ich ersuche Sie in meinem Namen eine Weisung
an Hrn. Csuornl W ollkk zu entwerfen, die ich ausfertigen werde. Carl.

34.
Frankfurt, 23. Febr. 1813. Eure KöniglicheHoheit! Der sehr recht¬

schaffene,ungemein geschickte, das Depart. Hanau aus dem Grund und nach
allen seinen Lokalitäten kennendeund daher jedem Präfekten — sowohl dem
vorigen, als dem neuen — unentbehrliche Hr. dsnöral-Lsm-ötairsRiss, ängstlich
daß ihm durch die Adjunktion des jüngeren v. ^usr die Aussicht zu einstiger
Verbesserungmöchte entzogen werden, bittet in der Anlage Euer K. Hoheit
unterthänigst,die gnädigste Rücksicht nehmen zu wollen. Er bittet zu seiner
Aufmunterungund zur Belohnung seiner seit 10 Jahren geleisteten Dienste sein



Gehalt bei dem Hanauer Forst-Departement (dessen Seele er in allen Landes¬
hoheitssachen und deren rechtlichen Ausführungen in der That ist) gndgst. er¬
höhen und ihn so um etwas verbessern zu wollen. Er bezieht nämlich als Mit¬
glied des Forst-Departementsnur die geringe Summe von 68 fl. jährlich. Ich
weiß nicht, ob Eure K. Hoheit gndgst. geneigt sind, seiner Bitte zu willfahren,
kann aber Höchstdicselbe unterthänigst versichern, daß unter allen Hanauer Dienern
gleicher Kategorie Hr. Csnseal -Präfektur-SekrctairRiss swinsns. Wenn ich es
daher wagen darf, so empfehle ich die Bitte des Hrn. Riss zur gndgstn. Er¬
hörung ganz unterthänigst. Sollten Euer K. Hoheit diesen seinen Forst-Departc-
ments-Gehalt auch nur um jährlich 232 fl. zu erhöhen geruhen wollen, so würde
er mit Einschlußder bisher bezogenen 63 fl. auf 300 fl. zu stehen kommen,
welche h. gnädigsteRücksicht er gewiß verdient. Der h. Entschließung jedoch
unvorgreiflich beharre ich in tiefstem Respekt Euer w.

Eberstein.
Werthester Herr Minister! Ich schätze den verdienstvollen Herrn Riss sehr

hoch und bin bereit, ihm die Privatanfsichtder Forsten in den Hanauer Oktroi-
Domaincnanzuvertrauen und ihm dafür einen besonderen Gehalt von 100 Thalcrn
auszuwerfen. Ich bitte ihn zu fragen, ob ihm dieser Beweis meiner Wcrth-
schätzung angenehm ist. Aus wichtigen Gründen habe ich Fremde zur Hanauer
Präfektnr gewählt. Ilni tik Ai-aoia, alksri non injuria. Ich bin mit vieler Hoch¬
achtung Dero Freund

35.

Frankfurt, 28. Febr. 1813. Eure Königliche Hoheit! In der unterthänigst
anliegendenVorstellung bittet der von Euer K. Hoheit unterm 11. April 1811
a inilitia gnädigst dispensirte hiesige Bürgerssohn Apotheker Rnvas NM die
gnädigste Erlaubnis, als Liaäst, in großhcrzoglich hessische Kriegsdienste,zu
welcher Anstellunger nahe Hoffnunghabe, treten zu dürfen. Der Herr Prä-
fekt in seinem gleichfalls anliegenden Berichte führt zwar an, Euer K. Hoheit
hätten den Supplikanten aus der Hinsicht a militia zu dispensiren geruhet,
weil er sich den pharmazeutischen Wissenschaften gewidmet und die Absicht ge¬
habt habe, die von seinen verstorbenen Eltern hinterlassenc Apotheke anzutreten,
welches dermalen der Fall nicht sein werde. Allein, da lluoas einmal von dem
vaterländischen Militärdienstebefreit worden ist und anstatt des Naturaldicnstes
die gesetzlichen Vermögens-psr-dsiUsbezahlt hat, somit alles erfüllt hat, was
das Gesetz von ihm forderte, so glaube ich nicht, daß er zu etwas weitcrem an¬
gehalten werden könne, vielmehr daß er von aller weiteren Leistung hinsichtlich
des vaterländischen Militärdienstes frei ist und ihm von Euer K. Hoheit die
andern Höchstdero sich im ähnlichen Falle befundenen llntcrthanssöhnenschon
mehrmals gewährteErlaubnis gegeben werden dürfte, sein Glück anderswo zu
suchen. Wenigstensmüßten ihm in dem Falle, wenn er angehalten würde, jetzt
wieder diesseitige Militairdienstczu nehmen, die bezahlten Vcrmögens-pm-vsnks
imo cüspsnsalionswieder heraus bezahlet werden. Der Staat verliert auch an
diesem oowbolkaiis nicht viel. Es ist ein kleines, schwächliches Männchen,
welches in keinem Stande recht gut thun will und daher seinem selbst wählenden
Schicksale am besten überlassen werden möchte; dahero ich Herrn Imcas um so
mehr der Gewährung seines Gesuchs unterthänigst empfehle. Die h. Entschließung
Euer K.Hoheit unterthänigsterwartend, habe ich die Gnade, in tiefstem Respekt
zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener

Ebersteni.
Nach vorliegenden Umständen finde ich hierbei keinen Anstand. Carl.

36.

Frankfurt, 2. März 1813. Euer Königliche Hoheit! 1) Der K. Württem-
bcrgische Gesandte Frhr. v. Csmmingsn schreibt mir unterm 25. Febr. et rsespto
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neotsrno, er könne, da er von dem Könige von Westphalen bis jetzt die gebetenc
Abschicds-Audienz noch nicht erhalten habe, noch nicht bestimmt angeben, wann
er von Kassel abgehen werde. Er werde mich aber zeitig davon prasvoiürsn
nnd sodann hier bei seiner Ankunft die weiteren Befehle Eurer K. Hoheit er¬
warten. 2) Hr. (lsnsial-I'jiiksbtur-Lsorötg.ii-s Riss zu Hanau, welchem ich die
gdgstc. GesinnungenEurer K. Hoheit überschrieben habe, wornach Höchstdiesclbe
geneigt seien, ihm privative die Aufsicht über die Hanauer Ostroi-Vonmiiiöii-
Waldungen mit einem besonderen Gehalte von 100 Thlrn. zu übertragen, nimmt
in seiner Antwort v. 28. Febr. die gdgste. Zusage mit schuldigstem Danke
nntcrthgst. an, wonach Euer K. Hoheit die deshalb erforderliche h. Weisungen
zu erlassen gndgst. geruhen wollen. 3) Thcile ich Euer K. Hoheit in denen h.
insoript. v. 28. Febr. geäußerten Entschluß vollkommen,daß die Ernennung
des Hrn. Gesandten Gr. It?.aei als Gesandten nach Dresden und Berlin
dermalen noch ausgesetzt bleiben könne, bis man sieht, welche Wendung das
Kriegsglück bei der eröffnet werdenden ciampaAirs nehmen werde. Respektvollst
habe ich die Gnade?c. Eberstein.

Werthester Herr Minister! Ich ersuche Sic, 1) mir zu melden, wann der
Württembcrgischc Hr. Gesandte von Esiamingsn bestimmt hierher kommen wird;
sodann 2) dem verdienstvollenHerrn Riss z» rathcn, daß er mir eine bestimmte
Instruktion wegen seiner besondern Berechnung und Vorschläge für die Oktroi-
Domainen-Waldungen einsende; das Dekret für die zugesicherten 100 Thalcr
wird alsdann sogleich erfolgen. Aschaffenburg, 7. März 1813. Earl.

37.
Frankfurt, 111. März 1813. Eure Königliche Hoheit! Der in der nnter-

thänistcn Anlage unterzeichnete«üsPitaimz l?Ior des 2. kaiserl. Regiments RK-aiiKsr
(Isenburg) hat mir dieser Tage die an Eure K. Hoheit gerichtete Vorstellung
überreicht, in welcher er bittet, daß nach dem Vorgang des Herzog!, nnd fiirstl.
Nassanischcn Hofes ihm als Rekruten für dieses Regimint alle diensttauglichen
Leute sans avsu va^abonäs, saspssts sl arrtrss äs oolls sspsos Überlassenund
dazu der h. Befehl gegeben werden möge. (Es mag dieses auf solche Weise
ein wohl komponirtes Regimentsein.) Wenn Eure K. Hoheit diesem Ansuchen
gnädigst zu äslsrii'sn geneigt sein sollten, so möchten jedoch zwei Dinge zu be¬
obachten sein: a) daß nur solche und zwar dem Großherzogthum fremde Leute
jener Art dahin abgegeben würden, welche durch llrtheil und Spruch der ein¬
schlägigen Kriminal-Korrektionell- oder dem Polizeigerichte zur Abgabe an be¬
sagtes Regiment förmlich vernrtheilt werden; nnd es wäre den benannten Ge¬
richten zu erlauben, daß sie anstatt des Gefängnissesauf gleiche Zeit auf die
Abgabe zu diesem Regiment RteanZsi- erkennen dürfen; d) müßte der Transport
zu dem Regiment auf dessen eigene Kosten geschehen, welches dahier leicht ist,
da dasselbe eine Werbung in Offenbach hat, in den anderen vpts. dürfte aber dieses
beschwerlichersein. Der h. Verordnung Eurer K. Hoheit alles schuldigst anHeim
stellend, habe die Gnade respektvollst zu beharren Eurer Königlichen Hoheit
nnterthänigsterDiener Ebersteim

Werthestcr .Herr Minister! Ich würde mich schämen, den edlen Militairstand
zu entweihen, svenn ich dessen Aufnahme als richterlicheStrafe bestimmen
wollte: gegen Überzeugung kann ich nicmal handeln und ohne richterliches Er¬
kenntnis kann ich niemandenzum Militairstande zwingen. Die konskribirten
Landskinder erfüllen hierin die Pflicht, das Vaterland zu vertheidigen Ich
ersuche Sie dem Herrn Hauptmann Flor bestimmt nnd unabänderlich dieses in
meinem Namen zu erklären. Aschaffenburg, 20. März 1813. Carl.

38.
Frankfurt, 31. März 1813. Eure Königliche Hoheit! Zufolge des h. insoripls

v. 7. d. hat aus die ihm von mir geschehene Eröffnung der Herr Esosral-
Sscrötairs der Präfektur Hanau Riss das anliegende Dekret und Instruktion
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als von Euer K. Hoheit zum Inspektor über die iZetrol-voirminizn-Waldnngen
bestimmter lüwplois entworfen und mir zugeschickt, welche ich zur gnädigsten
Verfügung und auch schuldigst vorlege, und in tiefstem Respekt die Gnade
habe zu beharren Eurer Königlichen Hoheit nnterthänigstcr Diener

Eberstein,
Rschasse»l>urg,l. April. Wcrthcster Herr Minister! Ich übersende hierbei

das unterzeichnete Dekret und ersuche Sic, es dem G. Sckrctair Ries nebst
freundlichem Gruße zuzustellen. Carl.

39.
Rschnsseuburg, 17. Juli 1813. Werthester Herr Staatsminister. Aus meinem

Patente vom 26. Juni und jenem vom 12. Juli werden Sic ersehen haben, daß
nicht nur ein Aczisezusatz zu Deckung des neuen Kriegsanlehens festgesetzt
worden, sondern daß auch für das Ärarium ein allgemeines Aczissystem ein¬
geführt wird. Was letzteren Gegenstand betrifft, so habe ich in meinen Finanz-
grnndsätzenvom letzten Dez, 1811 § I, Nnm. 1 erkärt, daß ich den sechsten
Theil eines solchen Ertrages für die Würde der öffcnlichenGottesvcrchrnngder
verschiedenen Glaubensgenossen,ans angemessenere Gehälter geistlicher Stellen
und Seelsorger zu stände zu bringen bedacht sein würde. Im Stillen und im
Vertrauen ersuche ich Sic, wcrthester Herr Minister, nachzudenken, was für jeden
Religionsthcilhierin vorzüglich geschehen könne, sodaß kein Theil zu klagen Ur¬
sachen haben könne. Besonders in Hanau ist der Bau einer katholischen Kirche
ein Bedürfnis, welches Napoleon selbst gefühlt hat. So viel cinswcils unter
uns! Ich bin mit großer Hochachtung Dero Freund Carl.

An Hrn. Staaatsminister Fhrn. v. Eberstein.
Frankfurt, 22. Jnli 1813. Euer Königlichen Hoheit großmüthigen und

wohlthätigcn mir in dem gestern erhaltenen hohen inseripto vom 17, d. geäußertenGe¬
sinnungen fürden Kultus aller Konfessionen gemäß werdeichübcr die Sache nachdenken
und die Gnade haben, Höchstdenensclbcnmein Gutachten nntcrthänigst vorzulegen.
Vor der Hand, und da die neue Aceis-Erhöhnngerst mit dem I sten künftigen
Monats August anfängt, wird nichts zu thun und erst abzuwarten sein, was
das 6tel davon ertragen werde, welches sich im Verlauf des 1. Quartals bald
zeigen wird. Der katholischeKultus in den DepartementsFrankfurt und
A schaffcnbnrg bedarf nichts; im crsteren sind nur 2 Pfarreien: n) die Stadt
Frankfurt, 1>) die zu Ober-Erlenbach, Der Kultus in Frankfurt ist die Ob¬
liegenheit der geistl, Güter-Administration,und Ober-Erlenbach ist von Ingel¬
heim dotirt. Aschaffenburg wird aus dem erzbischöfl. Pfarrfond unterstützt.
Hingegen wird der Kultus in Hanau, wo die einzige katholichc Pfarrei in
dortiger Stadt existirt, und hie und da einige Pfarreien im Departement Fuld

'Unterstützung bedürfen.
Der protestantische Kultus, namentlich in dem Departement Hanau und

Fuld (denn Frankfurt und die wenigen Pfarreien im Departement Aschaffen¬
burg bedürfen derselben nicht, als etwa hie und da in außerordentlichen Fällen)
wird das Meiste erfordern,weil die meisten Pfarreien dort schlecht sind. Die
Theilung mit Hessen bei Hanau, welche in einigen Monaten auch zu stände
gebracht sein wird, wird das Bedürfnis näher ausweisen. Im Ganzen glaube
ich, daß der aus dem '/°tel der Accise gebildet werdende Uonä als eine gemein¬
same Masse, (als ein allgemeiner Rcligions-b'anZ) zu betrachten sein dürfte, aus
welcher nach dem Maße des jeweiligen Bedürfnisses jede Konfession
für ihren Kultus und ihre Seelsorgerzu unterstützen sein wird. Dieses kann
in einer Verwaltung und mittels Führung einer Rechnunggeschehen. Hier¬
über Vorschläge zu machen, behalte ich mir unterthänigst vor und beharre im
tiefstem Respekt Euer Königlichen Hoheit nnterthänigstcr Diener

Eberstein,
Werthester Herr Minister! Im Allgemeinen bin ich mit Ihren Ansichten

einverstanden. Ich ersuche Euer Hochwohlgeboren, den Gegenstand mit Anfang
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des Septembers wieder in Vortrag zu bringen, indem man alsdann den Werth
des Ertrages näher beurtheilcn kann. Ich bin mit vieler Hochachtung Dero

Freund Carl.
40.

Gesuch des üuuzlistr» Ludwig ttumpf im auswärtige» Amte des Grohhcrzogthnms
s. «I. um Ausfertigung einer Anstrllnngs-Grdre.
Herrn Staatsminister Frhrn. v. Ebcrstein zum Gutachten. Aschaffenbnrg,

6. Juli 13. Carl.
Frankfurt, 8. Julius 1813. Euer KöniglichenHoheit! Das nnter-

thänigst hier rnckanlicgende Gesuch des Hrn. Rumpf ist eine bloße Gnaden-
fache, die einzig von Dero h. Gnade abhängt. Ich darf aber aus innerster
Überzeugungder Rechtschaffenhcit, Eifer und Unverdrossenheitdes berührten Rumpf
denselben zu dieser gnädigsten Dekretur nnterthänigst empfehlen. Wenn es Eure
Königl. Hoheit erlauben, so würde ich das Dekret entwerfen und Höchstdcnen-
selbcn zur h. Unterschrift vorzulegen die Gnade haben. Die h. Entschließung
erwartend, habe ich die Gnade in tiefstem Respekt zu beharren Euer Königlichen
Hoheit unterthänigster Diener Eberstein.

Achaffenbnrg, den 9. Auf dieses günstige Zeugnis bin ich zu dieser Aus¬
fertigung bereit in der Voraussetzung, daß dem Staate dadurch keine neue Last
zuwachse. Carl.

A» die Herren Stnatsministrr Freiherr» um, Altuni, Freiherr» von Etirrstci» undGrasen von IZsim«I»«teruuu.
In Bischöftich-konstanzischcnKirchcnangclegenhciten und im Drange der

gegenwärtigen Zeitumstände trete ich ans einige Zeit eine Reise nach Konstanz
an. In diesen Verhältnissen finde ich Folgendes für rathsam und zweckmäßig:
I) daß ich jedem der drei Herrn Minister hiermit die Vollmacht ertheile, in dem
bestimmten Wirkungskreise seines Ministeriums nach eigener Überzeugung fort¬
zufahren; 2) daß alle Samstage nach gecndigtem Staatsrathe die Herrn
Minister zusammentreten und gemeinsam beschließen, was zum Besten des Groß¬
herzogthums in gegenwärtigem Zusammenhange der Umstände zu thnn sei. Hr.
Staatsrat!) v. Mnlzer erhält hiermit den Aufwag, diesen Ministerialkonfcrenzen
beizuwohnenund deren Protokoll zu redigiren, welches von den drei Herrn
Ministern unterzeichnetund mir sodann durch Herrn StaatSminister Frcihcrrn
von Aldini zugeschickt wird. Aschaffenbnrg, 30. September 1813.

darl Großherzog.
Nachdem der ehemalige Großherzogvon Frankfurt wieder bloß geistlicher

Fürst geworden und sich in sein Bisthum zurückgezogen hatte, zog sich sein
Minister Karl Theodor Freiherr v. Eberstein nach Mainz zurück. Er starb
daselbst am 29. April 1833:

„Wir erfüllen die traurige Pflicht, Ihnen das gestern morgen 2 Uhr erfolgte Ab¬
leben unseres geliebten Gatten, Vaters und Schwiegervaters, des vorher groszhcrzogl.
Frankfurter Staatsministers und königl. bahr. Kämmerers, Großkrcnz des Ooneoräia-
Ordens 0arl 1'booäor losepli Frcihcrrn von Ubsrstein zu GeHofen, hiermit crgcbenst
anzuzeigcn. Er starb strnft und ruhig, so wie sein ganzes Leben war, in seinem
72. Jahre nach einem Krankenlager von nicht 14 Tagen. Mainz, den 30 März 1833.

Narg. Isiä. Freifrau von Lbörstsin,
geb. Gräfin von lirosse als Gattin.

Lopbie von ViileW geb. Freiin von Uborstein.
0arl von Villee?, k. k. Rittmeister,
ölario von Dalkvitz geb. Frciin von Uborstein.
August von Oalwvit?, k. prcuß. Major a. D.
tAemsntins Freifrau von Moz-tk geb. Freiin von Udsrstsin.
Uran?. Frhr. v. 'kroz'tk, k. wnrttenb. Major und Oornmanäsur der Leibgarde.
Oaroline von Oiätnmn geb. Freiin von Ubsrsisin.
losepb von Oicktman, k. pr. Lieut. im 7, Ulansn-Keg."
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Als diese Todesanzeige dem Vetter des Verstorbenen, dem Major Gustav
v. Eberstein (meinem Vater) in Groß-Leinungen zugekommen war, ordnete der¬
selbe, als Leiter der Familiengeschäfte sofort an, daß in GeHofen, als wo¬
selbst der Verstorbene Kompatron über die geistlichen Institute gewesen war,
das nach dem sächsischen Provinzialrechte gesetzliche und auch observanz-
mäßige 4wöchentliche Trauerlänten zu bewirken sei. Auf einen Wink des

Pastors ordnete die Gemeinde Zwei aus ihrer Mitte ab, damit dieselben den
bei ihnen beliebten Major, von dem sie schon Manches in Güte erreicht hatten,
zur Zurücknahme der angeordneten Maßregel bestimmen sollten. Derselbe legte
ihnen jedoch dar, wie er, der mit seinen Brüdern der Lehnserbe des ohne Söhne

gestorbenen Ministers sei, gerade in diesem Falle ans die strikte Handhabung
der gesetzlichen Observanz halten müsse, weil sonst die hintcrlassene Familie des
Ministers das Unterbleiben des Trauerläutens als eine absichtliche Vernach¬

lässigung der schuldigen Rücksicht aufzufassen vollen Grund hatte; das überzeugte
sie aber noch nicht, sie machten vielmehr geltend, der Minister habe sich nie in
GeHofen sehen lassen, für einen, der sich nicht nm sie bekümmert habe und den
sie gar nicht kännten, hätten sie auch nicht nöthig, zu trauern; wenn aber, setzten
sie hinzu, er, der Major Gustav, sterbe, wollten sie mit Freuden gleich 8 Wochen
läuten! womit aber dieser sie bittet, sich noch ein wenig zu geduldigen.

Auszug Ulis riurm uriefe des Ministers linrl Theodor an de» Major Gnstnu u.
Eberstrin 4. 4. Mainz, 14. Mai 1826.

Ew. Hochwohlgeboren können vielleicht mir noch einen andern Gefallen thun, der
in Folgendem besteht: Von 5 Töchtern — meinen einzigen Kindern — habe ich
3 verhcirathet, die eine an den k. preußischen Hrn. Lapitaine v. vnIUvit?, eine an den
k. wnrtembergischen Hrn. Rittmeister v. 'brockt, eine an den k. k. Österreich. Hrn.
Dragoner-Oberlieutenant v. Villüo?. Eine derselben will sich ihrer Gesundheit wegen
nicht vcrheirathcn. Nun bleibt mir meine jüngste Tochter, bald 17 Jahre alt, zu ver¬
sorgen übrig Sie ist hübsch, gesund und wohl gebanct. Von mir bekömmt sie ein
nicht ganz unbedeutendes Kapital, von ihrer Mntter aber, deren einziges Kind sie ist,
ein beträchtliches Vermögen; ich wünschte für dieselbe einen schönen und braven, etwa
26 bis 30 Jahre alten Offizier als Mann zu finden, welcher jedoch etwas Vermögen
von sich haben müßte. Von nnsrcm Namen nnd Stamm ist, soviel ich weiß, niemand
vorhanden, der hiezu passetc. Vielleicht aber haben Sie einen Frennd oder Bekannten,
den Sie mir empfehlen könnten, nnd welcher geneigt sein würde, eine Reise an den
Rhein zn unternehmen, um zu sehen nnd gesehen zu werden? Stehen sich die jungen
Leute an, so soll es an meiner und meiner Frau Einwilligung nicht fehlen. Es soll
mir einerlei sein, von welcher christlichen Konfession der Bräutigam scic zc. zc. zc. Ich
bitte Sie, die Versicherung jener vollkommensten Hochachtung gütig aufzunehmen, mit
welcher ich die Ehre habe zn beharren Euerer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
nnd Vetter Lbsrstsia.

Durch testamentarische Verfügung vom 20. Juni 1835 stiftete die Witwe
des Ministers Karl Theodor's, Freifrau v. Eberstein geb. Gräfin äs lZrosso,

das „Rosenbrautfest in der Stadt Mainz" und hinterlegte zn diesem Zwecke die
Summe von 12000 Gulden, von deren Zinsen ü 600 fl. am l. Mai jeden

Jahres 500 fl. der „Rosenbraut" gehören und 100 fl. für die zu veranstaltende
Festlichkeit zu verwenden sein svlltcn. Die „Rosenbraut" soll diejenige sein,
welche nach der Entscheidung des zu diesem Zwecke zu bildenden Komitees als die
tugendhafteste und gescheiteste anerkannt wird, und welche überhaupt durch gutes
Betragen gegen ihre Eltern sich ausgezeichnet hat. Das Komitee soll aus

7 Personen bestehen: dem Bischöfe, dem Dompsarrer und dem Pfarrer der
Pctrigemeinde, ferner dem Bürgermeister und drei anderen von dem letzteren
aus den betreffenden Kirchenräthen zu ernennenden Mitgliedern; die Stimmen¬
mehrheit hat zu entscheiden, wobei die Stimme des Bischofs maßgebend ist.
Selbstverständlich hat die erwählte Rosenbraut nur einmal die Summe von
500 fl. zn erhalten, und die Wahl muß jedes Jahr ans eine andere fallen.



Auszug nup dein Tcssamcntr der ucrniitmrtc» Frau Mittisscr u. Ebersscin, dir
iloscnbrautssiftung betreffend, dem Verfasser gütigst mitgrthrilt unter dem
23. Aug. 1884 uon der grosth. Hess, üürgrrmeisterei der Prouinzintstauptstadt
Mainz.

(is sont INSS äsrnisrs voioutös, fs pris mon sxsoutsur tsstumontuirs,
6s iss sxdoutsr ponotusüswsnt sn tous Points.

Ossirunt kon6sr in kSts 6s in üosiärs sn in viüs äs Nuz^snos, zs id»ns
n sstts urSnis viüs nns Lomins 6s 6on^s iniii s kiorins mo^ennunt in gnsüs
süs nurn n pn^sr is prsinisr 6s inni äs siincius nnnss nns soinms 6s six
osnts kiorins, 6ont sing osnts llorins ssront rsmis n In üosiärs st i'sx»
ss6nnt sinpio^sr ponr iss kruis st is rspns 6onns n sstts ocoasion.

ün llosiärs ssrs. vsiis gni ssrs, rsconrins in pins vsrtnsnss st in pins
snZs, st snrtont oeiis gui nnrn sn in insiüsnrs con6nits snvsrs sss pursnts,
ss gni 6svrn ss 6soi6sr n in inuzorits 6s voix pur is oomits.

Os Lomitä ss oornpossru 6s sspt voix, suvoir 6s i'Lvöcznö, 6n onrs 6s in
Lntirs6rnis, 6s ssini 6s In puroisss 6s 8t. üisrrs st 6u Nnirs 6s in viüs 6s

Nn^sncs, czui dssignsront iss trois nntrss purrnis iss insrndrss coinposunt is
sonssü 6s kubrigns 6ss 6itss ÜlZiisss n in pinruiitä 6ss voix; i'svöczns n^nnt
voix präpondsrunts. Ii sst disn sntsn6n czns in Rosivrs oboisis, ns rsssvru

gn'nns kois In 6its somrns 6s oincz ssuts tiorins st czns is oboix 6oit towbsr
obugns unnss snr nns nntrs.

,Is iöAns N rnon nmis sts. ste. 6s noinins st pris inonsisnr is notnirs
(lussnsr 6sinsnrnnt n in Zrunds rns ä Nn^snss 6'Strs inon sxscntsnr tsstn-
msntnirs sts. ?nit st signv n Nu^snos is 20. 6nin 1835.

ün Luronns O'iübsrstöin nss oointssss 6s ilrosss.

Der Minister I. Karl Theodor Freiherr v. Eberstein war venu. Ii mit
Sophia geb. Freiin v. Melden (st 1789); II) 15. Okt. 1791 mit Maria

Anna Wilderica geb. R.-Frciin Ritter v. Griinstcin (st); III) 15 Febr. 1808
mit NnrAnsrits Ksiioits Isi6ors (geb. 25. April 1770, st 16. April 1837),
des üisrrs iüisbsi Viooints 6s ürosss nnd der AnKsiigns Isi6ors sssiioits
6s Liiisinont Tochter.

Dessen Töchter: n) 1r Ehe: 1. st Sophie, Stiftsdame von Villich, st 31. März
1844 zu Tulln bei Wien, verm. mit dem k. k. Major Karl v. Villecz.

— I>) 2r Ehe: 2. st Marie, st 18. März 1860 zu Stuttgart als Witwe des k. pr.
Majors a. D. August ll. Dallwitz.

3. Christiane Clementine, geb. 7. April 1804, Perm. 25. Nov. 1823 mit FranzFrhrn. v. Troyff, Herrn auf Domeneck und k. württemb. Generalmajor
a. D., Witwe 15. Sept. 1866. ^Stuttgart).

4. st Auguste, lebte noch 1826.

o) 3r Ehe: 5. st Karolinc Angelica Felicitas Johanna, geb. 1. Aug. 1809
- zu Frankfurt a. M., st 16. Sept. 1862 zu Bonn, verm. 20. April 1830

zu Mainz mit dem nachm. k. pr. Major a. D. Joseph Hubert Aloys
v. Oidtman (st 4. Juni 1877 zu Bonn).



Nachlese z» de» Nachträgen.
Unter dem 30. Dez. 1883 schreibt mir u. a. Herr Pfarrer Breitling zn

Hilders an der Rhön:

„Das Doppelwappen jedoch auf dem uralten steinernen Thürgewand der
Kapelle auf der Milzenburg trägt Ihr Wappen mit den fränk. Lilien; das
Ncbenwappen jedoch ist nur schwer erkennbar.

Einen altersgrauen Grenzstein mit dem Buchstaben l? habe ich auf einer Irr¬
fahrt in der Waldung nächst dem Nüsterrascn gefunden.

Ich hoffe, daß der gegenwärtige erst neu hierhergekommene Herr Oberförster
Schnrian dem verwilderten Fahrweg zur Ruine Eberstein seine Aufmerksamkeit
zuwenden wird."

Der in genealogischen Forschungen unermüdliche Freiherr Rudolf
v. Buttler zu Fritzlar hatte die Güte, mir unter dem 12. März 1883 zwei
Urkunden im Original zu übereignen; in der einen heißt es:

„Dem vcsten vnserm lieben Getreuen Eiteln vom Hutten. Philips Gräfe zu
Hanau, Herr zu Mnnzcnberg. Unfern Gruß zuvor zc. ?c. Auch so haben Wir die
Güter zu Oberkalb, so Dein Vater doselbst von Uns zu Lehen gehabt und cntpfangen
und Eberstein jctzunt hat, auch ufgclaffeu, und die Güter zum Volmits, so Eber¬
stein Frowein dargcgcn zugcstallt, an die Statt gesetzt us Ursachen, daß Unser
Eltern dem von Eberstein alle Lehen, so Heinz Kochmcister zu Schwarzen¬
fels seßhaftig gehabt, geluhen haben, wie Eberstcins Lehcnbrief noch inhält; und
aber in dcsselbigen Küchenmeisters altem Lehenbrief die Güter zum Volmits
klärlich ausgedruckt und also gewiß und bcweislich, daß solich Güter Unser Eigen -
thum des Kochmeisters und Eberstcins Lehen bisher geWest und nn furdcr
vermöge des Wechsels zwuschcu Eberstein und Frowein in diesen Lehenbrief zu
setzen gebührt, haben Wir die darin setzen lassen. Das alles haben Wir Dir, auch
furder Dein Vettern zum Steckelberg, haben anzuzeigen, nit wollen verhalten.
Geben Dinstags nach dem Palmtag Anno :c. xxviij."

Unter dem 20. Juni 1883 schreibt mir Herr Eugen Freiherr Löffel¬
holz v. Kolberg zu Ansbach:

„Meine kleineu Arbeiten auf historischem Gebiete beziehen sich wenn auch nicht
ausnahmslos, so doch ganz besonders ans Genealogie und Heraldik, zu erstcrcr von
meiner frühesten Jugendzeit angeregt durch die umfassende Bearbeitung unserer Familien¬
geschichte Seitens meines Vaters, welcher dieselbe auch in einem viele Bände um¬
fassenden Album, dem s. g. Löffclholzischen Familicnstammbnche in Schrift
und Bild deponirt hat.

Euer Hochwohlgeboren können sich denken, mit welchem Interesse ich jede Pnbli-
cation auf dem fraglichen Gebiete betrachte und für meine Zwecke wieder verwende, indem
ich meinem ziemlich groß angelegten Regestenwerke über den deutschen Adel damit neuen
Zuwachs verschaffe, ans dem ich aber auch zu meiner Freude schon manche erwünschte
Mitthcilungen Anderen zu machen im Staude war.

Sind's nun auch nur ein paar Kleinigkeiten aus diesen meinen Sammlungen,
durch deren Mittheilungen an Sie, geehrter Baron, ich Ihnen meinen aufrichtigen
und herzlichen Dank zu beweisen vermag, so gönnen Euer Hochwohlgeboren mir viel¬
leicht doch die Freude, solche von mir gütigst entgegennehmen zu wollen.

Das Facsimile des Ebersteiuischen Wappens habe ich unserem hiesigen nicht
unbedeutenden alten Wappcnbuche von 1490 entnommen. Ich habe dieses Wappen¬
buch vor einigen Jahren im Berliner „Ilerolä" beschrieben. Auf dem Blatte, das
Ihr Wappen genau in der beigelegten Form enthält, befinden sich noch diejenigen
der Lrsaaor, lässliaZsa, 8ebottsa, Master, ksyelsabuob, unmittelbar daneben die
SolmIsmbnrZ, LolrrvaaMu, lAIriobsbaussa, LebanmburK, Iloolrt'släsa, gewiß eine würdige
entsprechende Gesellschaft.

Das andere Blatt, das ich beizulegen mir erlaube, ist ein Auszug aus „Joh.
August Vocke, Geburts- und Todtenalmauach Ansbachischer Gelehrter, Augsburg 1796
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und 1797 II. 0b. p. 366. Möglicher Weise ist Euer Hochwohlgeborendieses für
Familienknnde mehrfach interessante Buch doch noch nicht bekannt, und in dieser Voraus¬
setzung lege ich eben jenes Blatt ans meinen Sammlungen bei: Ich habe beide Blätter
soeben wieder zur Ergänzung meiner Rcgcsten kopiert, daher bitte ich die überschickten
behalten zu wollen."

Das mitgctheilte Ebcrsteinische Wappen b.J. 1490 zeigt die Mohrin weiß
gekleidet mit Zopf und Kopfbinde, den Helm ««gekrönt.

Ans dem beigelegten Blatte ist zu lesen:
„Gtto Karl Franz Freiherr von Ebrrstein

aus Ariern in Thüringen,
kr!rncIenbnrK-^nsba.ebisebsr Uammorbsrr, xsb. 12. 0s/.. 1758,

prwatisirtc verschiedene Jahre bis 1739 zu Ubwxsn im ^nsb-rebisobsn, bezog schon in
früher Jugend die Schnlpforte, um die Humaniora zu erlernen, kam im 12. Jahre
zu Urieclrick II. nach Potsdam als Page. Als solcher blieb er 8 Jahre, bis er 1778 beim
Ausbruch des bairischcnErbfolgekricgs unter dem Lebolten'schen Grcnadier-IZataillon
als Lieutenant angestellt wurde. Nach dein Kriege suchte er seine Entlassung nach,
ging nach Ucip/.iZ auf Universität, übte sich in den schönen Wissenschaften, ging auf
Reisen durch ganz Deutschland, die Lclnvsi/., Holland, Uranbrsicb und Oberitalion.
Er schrieb Verschiedenes. M. diese Mitthcilnngcn gab er Herrn Pfarrer Vaeks selbst."

Solcher Forschcrcifcr verdient Nachfolge Seitens aller Familien, welche im
Besitze bisher unverwandten Materials sind!

In dem 2. Jahresberichte des Oberhcssischen Vereins für Localgeschichte

1880—1881, für dessen gütige Zusendung ich Herrn vr. Xlsvit,/. zu Gießen
verbindlichst danke, heißt es S. 89:

„Dem Generallientcnantvon Ebcrstcin, dem späteren berühmten Generalissimus
der dänischen Armee, wurden in Gießen zwei Kinder geboren. Da sich in seiner
Biographic (L. F. Freiherr v. Ebcrstcin, gcschichtl. Nachrichten von dem rcichsritterl.
GeschlechtcEbcrstcin vom Ebcrstcin ans der Rhön) die betreffenden Kirchcnbnchanszügc
nicht vorfinden, seien sie hier mitgethcilt.

11145. 29ten September: Anna Elconora; H. General Major Ernst Albrecht
von Eberstein und F. Ottiliac Elisabeth von Dittfort Tochter. 0c>mp. .1. b 0.
Georg Landgraff zu Hessen; H. Amptm. von Bnseck nnd dessen Hfr. H. Obristcr
Büna», H. Amtmann Schütz von Holzhausen; H. Obcrförstersmeister Ran,
H. Obristcn LcndtnantGalle, Junker Münchhofrode (?) ltom Anna Maria von d. Than.
Item Rittmeister Haxthausen.

111411 17. August. Ilors nana ants msridism pp corporis Würm. Georg Ernst,
Herrn Ernst Albrecht von Eberstein, Generallientcnant, Kricgs-Raths-
Pracsidenten und Obcr-Commcndanten von Gießen undt Fr. Ottiliae
Elisabeth von Tittforth Sohn: Comp. JFG. Herr Georg Landgraff zu
Hessen und JFG. Gemahlin Frau Sophia Elenora, geborene aus Chnrf. Stamm
zu Sa chsen, Herr Graf von Hohcnlos, Herr Obrist Holzapfel, Hrn. Obristcn
Donop und H. Obristcn Lieutenant Bus eck Hausfrauen.

In dem k. Staatsarchive zu Magdeburg befindet sich ein Theil der Familien-
Urkunden der Familie v. Meusebach. In die Kalender von 1675 und 1676 des
Heinrich Christoph V.Meusebach hat derselbe folgende Notizen eingetragen:

1675. 12. Okt. nach Gehofcn gereist und der Frau Feldmarschallin von
Eberstein Leichenbegängnis am 19. ssusd. beigewohnct.

1676. 17. Nov. nach Gchofen zu des Hrn. Feldmarschalls von Eberstein
Begräbnis gereist, so den 21. sj. begangen, den 2S. wieder nach Hause gekommen.

In den von dem Geheimen Archivrathe G. A. v. Mülverstedt 1866 heraus¬

gegebenen Urkunden-Register zur Geschichte und Genealogie der Herren v. Kotze
werden a. a. S. 421 unter den Taufpathen des Otto Dietrich v. Kotze(17. März 1681) aufgeführt: Anton Albrecht v. Eberstein auf Leinungen,
Domherr zu Halbcrstadt und Ludwig Dietrich v. Hundt.
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Wesentliche Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 14 Zeile 13 von unten statt Bürgschaft lies Bürgerschaft.
„ 22 „ 17 „ „ vor durch einzuschalten welches.
„ 37 „ 17 „ „ statt Vre lies Breite.
„ 63 „ 6 „ „ statt Geögcn lies Geörgeu.
„ 73 „ 17 „ oben statt mauuliiche lies männliche.
„ 114 „ 31 „ „ statt er er lies er.
„ 131 „ 15 „ „ statt Entschuldigung lies Erbhuldigung.
„ 134 „ 16 „ unten statt Vorfalle lies Vorfalle.
„ 139 „ 18 „ „ statt schleuige lies schleimige.
„ 176 „ 30 „ „ statt mordenden lies werdenden.
„ 216 „ 12 „ oben statt Abtrennbares, lies abtrennbares.
„ 220 „ 7 „ unten statt Juli lies Juni.
„ 245 „ 20 „ oben statt Ebcrsteigen lies Eberstein.
„ 245 „ 20 „ „ statt landfricdbrücher lies laudfriedbrüchiger.
„ 260 „ 31 „ „ statt Truwcinbach lies Truwinbach.
„ 278 „ 20 „ unten statt verknüffer lies verkcüffer.
„ 238 „ 10 „ „ statt überantworte lies überantwortete.
„ 291 „ 23 „ oben statt stehend lies stehende.
„ 293 „ 1 „ „ statt Herda» lies Herdan.
„ 294 „ 8 „ unten statt 1434 lies 1534.
„ 295 „ 14 „ oben statt Hermachte lies vermochte.
„ 297 „ 6 „ „ statt am lies vom.
„ 297 „ 18 „ „ statt bedeutenden lies bedeutenderen.
„ 312 „ 13 „ „ ist das ch vor Fanny zu streichen.
„ 314 „ 3 „ unten statt Lüddinghanseu lies Lüdinghausen.
„ 321 „ 15 „ „ vor bestellen einzuschalten hätte.
„ 325 „ 3 „ oben statt wolle lies wollte.
„ 325 „ 22 „ „ statt eigensüchtigen lies eigensüchtige.
„ 328 „ 12 „ unten vor diesmal einzuschalten nur.
„ 329 „ 25 „ oben statt Jnstition-Rath lies Justitien-Rath.
„ 333 „ 11 „ nuten statt sehr lies zugleich.
„ 335 „ 6 „ oben statt n lies v.
„ 336 „ 1 „ „ statt Tragoner lies Dragoner.
„ 343 „ 9 „ unten statt Toppau lies Troppau.
„ 345 „ 13 „ „ statt beendigender lies beendigenden.
„ 347 „ 14 „ oben statt Vivilstimmc lies Virilstimmc.
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